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Grundrechte (Artikel 1 - 19 vor dem Grundgesetz) 

Grundrechte (Artikel 1 - 19 vor dem Grundgesetz) 

Präambel

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,

von  dem Willen  beseelt,  als  gleichberechtigtes  Glied  in  einem vereinten  Europa  dem
Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden
Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.

Die  Deutschen  in  den  Ländern  Baden-Württemberg,  Bayern,  Berlin,  Brandenburg,
Bremen,  Hamburg,  Hessen,  Mecklenburg-Vorpommern,  Niedersachsen,  Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und
Thüringen  haben  in  freier  Selbstbestimmung  die  Einheit  und  Freiheit  Deutschlands
vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.

Grundrechte (Artikel 1 - 19 vor dem 
Grundgesetz) 

Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist  unantastbar.  Sie  zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens
und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht
die  Rechte  anderer  verletzt  und nicht  gegen  die  verfassungsmäßige  Ordnung
oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der
Person  ist  unverletzlich.  In  diese  Rechte  darf  nur  auf  Grund eines  Gesetzes
eingegriffen werden.

Artikel 3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer  und  Frauen  sind  gleichberechtigt.  Der  Staat  fördert  die  tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf  wegen  seines  Geschlechtes,  seiner  Abstammung,  seiner  Rasse,
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
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Grundrechte (Artikel 1 - 19 vor dem Grundgesetz) 

Artikel 4

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und
zu  verbreiten  und  sich  aus  allgemein  zugänglichen  Quellen  ungehindert  zu
unterrichten.  Die  Pressefreiheit  und  die  Freiheit  der  Berichterstattung  durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese  Rechte  finden  ihre  Schranken  in  den  Vorschriften  der  allgemeinen
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem
Recht der persönlichen Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Artikel 6

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft.

(3) Gegen  den  Willen  der  Erziehungsberechtigten  dürfen  Kinder  nur  auf  Grund
eines  Gesetzes  von  der  Familie  getrennt  werden,  wenn  die  Erziehungsbe-
rechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen
drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.

(5) Den  unehelichen  Kindern  sind  durch  die  Gesetzgebung  die  gleichen
Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in
der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

Artikel 7

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am
Religionsunterricht zu bestimmen.

(3) Der  Religionsunterricht  ist  in  den  öffentlichen  Schulen  mit  Ausnahme  der
bekenntnisfreien  Schulen  ordentliches  Lehrfach.  Unbeschadet  des  staatlichen
Aufsichtsrechtes  wird  der  Religionsunterricht  in  Übereinstimmung  mit  den
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen
Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
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Grundrechte (Artikel 1 - 19 vor dem Grundgesetz) 

(4) Das  Recht  zur  Errichtung  von  privaten  Schulen  wird  gewährleistet.  Private
Schulen  als  Ersatz  für  öffentliche  Schulen  bedürfen  der  Genehmigung  des
Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen,
wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der
wissenschaftlichen  Ausbildung  ihrer  Lehrkräfte  nicht  hinter  den  öffentlichen
Schulen  zurückstehen  und  eine  Sonderung  der  Schüler  nach  den  Besitzver-
hältnissen der Eltern nicht gefördert  wird. Die Genehmigung ist  zu versagen,
wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend
gesichert ist.

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein
besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungs-
berechtigten,  wenn  sie  als  Gemeinschaftsschule,  als  Bekenntnis-  oder
Weltanschauungsschule errichtet  werden soll  und eine öffentliche Volksschule
dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 8

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich
und ohne Waffen zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Artikel 9

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.

(2) Vereinigungen,  deren  Zwecke  oder  deren  Tätigkeit  den  Strafgesetzen
zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen
den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.

(3) Das  Recht,  zur  Wahrung  und  Förderung  der  Arbeits-  und  Wirtschaftsbe-
dingungen  Vereinigungen  zu  bilden,  ist  für  jedermann  und  für  alle  Berufe
gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen,
sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach
den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich
nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits-
und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt
werden.

Artikel 10

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient
die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung
oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann
das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an
die  Stelle  des  Rechtsweges  die  Nachprüfung  durch  von  der  Volksvertretung
bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
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Grundrechte (Artikel 1 - 19 vor dem Grundgesetz) 

Artikel 11

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für
die  Fälle  eingeschränkt  werden,  in  denen eine ausreichende Lebensgrundlage
nicht vorhanden ist  und der Allgemeinheit  daraus besondere Lasten entstehen
würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand
oder  die  freiheitliche  demokratische  Grundordnung  des  Bundes  oder  eines
Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders
schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um
strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

Artikel 12

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei
zu  wählen.  Die  Berufsausübung  kann  durch  Gesetz  oder  auf  Grund  eines
Gesetzes geregelt werden.

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen
einer  herkömmlichen  allgemeinen,  für  alle  gleichen  öffentlichen  Dienstleis-
tungspflicht.

(3) Zwangsarbeit  ist  nur  bei  einer  gerichtlich  angeordneten  Freiheitsentziehung
zulässig.

Artikel 12a

(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den
Streitkräften,  im  Bundesgrenzschutz  oder  in  einem  Zivilschutzverband
verpflichtet werden.

(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu
einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die
Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die
Freiheit  der  Gewissensentscheidung nicht  beeinträchtigen  darf  und  auch  eine
Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit
den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.

(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen
sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
zu  zivilen  Dienstleistungen  für  Zwecke  der  Verteidigung  einschließlich  des
Schutzes  der  Zivilbevölkerung  in  Arbeitsverhältnisse  verpflichtet  werden;
Verpflichtungen  in  öffentlich-rechtliche  Dienstverhältnisse  sind  nur  zur
Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den
Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung
begründet  werden;  Verpflichtungen  in  Arbeitsverhältnisse  im  Bereiche  der
Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen
Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen
Sanitäts-  und  Heilwesen  sowie  in  der  ortsfesten  militärischen  Lazarettor-
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ganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen
vom  vollendeten  achtzehnten  bis  zum  vollendeten  fünfundfünfzigsten
Lebensjahr  durch  Gesetz  oder  auf  Grund  eines  Gesetzes  zu  derartigen
Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst
mit der Waffe verpflichtet werden.

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3
nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung
auf  Dienstleistungen  nach  Absatz  3,  für  die  besondere  Kenntnisse  oder
Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz
1 findet insoweit keine Anwendung.

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz
2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann
zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit  der Deutschen,  die Ausübung eines
Berufs  oder den Arbeitsplatz aufzugeben,  durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5
Satz 1 entsprechend.

Artikel 13

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen  dürfen  nur  durch  den  Richter,  bei  Gefahr  im Verzuge  auch
durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in
der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.

(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz
einzeln  bestimmte  besonders  schwere  Straftat  begangen  hat,  so  dürfen  zur
Verfolgung der  Tat  auf  Grund richterlicher  Anordnung technische  Mittel  zur
akustischen  Überwachung  von  Wohnungen,  in  denen  der  Beschuldigte  sich
vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts
auf  andere  Weise  unverhältnismäßig  erschwert  oder  aussichtslos  wäre.  Die
Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern
besetzten  Spruchkörper.  Bei  Gefahr  im  Verzuge  kann  sie  auch  durch  einen
einzelnen Richter getroffen werden.

(4) Zur  Abwehr  dringender  Gefahren für  die  öffentliche Sicherheit,  insbesondere
einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr,  dürfen technische Mittel  zur
Überwachung von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt
werden.  Bei Gefahr  im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere
gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung
ist unverzüglich nachzuholen.

(5) Sind  technische  Mittel  ausschließlich  zum Schutze  der  bei  einem Einsatz  in
Wohnungen  tätigen  Personen  vorgesehen,  kann  die  Maßnahme  durch  eine
gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung
der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder
der  Gefahrenabwehr  und  nur  zulässig,  wenn  zuvor  die  Rechtmäßigkeit  der
Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche
Entscheidung unverzüglich nachzuholen.
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(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3
sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit
richterlich überprüfungsbedürftig,  nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer
Mittel.  Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses
Berichts  die  parlamentarische  Kontrolle  aus.  Die  Länder  gewährleisten  eine
gleichwertige parlamentarische Kontrolle.

(7) Eingriffe  und  Beschränkungen  dürfen  im  übrigen  nur  zur  Abwehr  einer
gemeinen  Gefahr  oder  einer  Lebensgefahr  für  einzelne  Personen,  auf  Grund
eines  Gesetzes  auch  zur  Verhütung  dringender  Gefahren  für  die  öffentliche
Sicherheit  und  Ordnung,  insbesondere  zur  Behebung  der  Raumnot,  zur
Bekämpfung  von  Seuchengefahr  oder  zum Schutze  gefährdeter  Jugendlicher
vorgenommen werden.

Artikel 14

(1) Das  Eigentum und das  Erbrecht  werden  gewährleistet.  Inhalt  und Schranken
werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum  verpflichtet.  Sein  Gebrauch  soll  zugleich  dem  Wohle  der
Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist  nur  zum Wohle der Allgemeinheit  zulässig.  Sie  darf nur
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der
Entschädigung  regelt.  Die  Entschädigung  ist  unter  gerechter  Abwägung  der
Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe
der  Entschädigung  steht  im  Streitfalle  der  Rechtsweg  vor  den  ordentlichen
Gerichten offen.

Artikel 15

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesell-
schaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in 
Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die 
Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

Artikel 16

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit  darf nicht entzogen werden. Der Verlust der
Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des
Betroffenen nur dann eintreten,  wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos
wird.

(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert  werden.  Durch Gesetz kann
eine  abweichende  Regelung  für  Auslieferungen  an  einen  Mitgliedstaat  der
Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden,
soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.

Artikel 16a

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

(2) Auf  Absatz  1  kann  sich  nicht  berufen,  wer  aus  einem  Mitgliedstaat  der
Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem
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die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt
ist.  Die  Staaten  außerhalb  der  Europäischen  Gemeinschaften,  auf  die  die
Voraussetzungen  des  Satzes  1  zutreffen,  werden  durch  Gesetz,  das  der
Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  bestimmt.  In  den  Fällen  des  Satzes  1
können  aufenthaltsbeendende  Maßnahmen  unabhängig  von  einem  hiergegen
eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.

(3) Durch  Gesetz,  das  der  Zustimmung des  Bundesrates  bedarf,  können  Staaten
bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung
und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint,  daß dort
weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung
oder  Behandlung stattfindet.  Es wird  vermutet,  daß ein Ausländer  aus einem
solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt,  die die
Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.

(4) Die  Vollziehung  aufenthaltsbeendender  Maßnahmen  wird  in  den  Fällen  des
Absatzes 3 und in anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als
offensichtlich  unbegründet  gelten,  durch  das  Gericht  nur  ausgesetzt,  wenn
ernstliche  Zweifel  an  der  Rechtmäßigkeit  der  Maßnahme  bestehen;  der
Prüfungsumfang  kann  eingeschränkt  werden  und  verspätetes  Vorbringen
unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der
Europäischen  Gemeinschaften  untereinander  und  mit  dritten  Staaten  nicht
entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die
Rechtsstellung  der  Flüchtlinge  und  der  Konvention  zum  Schutze  der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten
sichergestellt  sein  muß,  Zuständigkeitsregelungen  für  die  Prüfung  von
Asylbegehren  einschließlich  der  gegenseitigen  Anerkennung  von
Asylentscheidungen treffen.

Artikel 17

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit
Bitten  oder  Beschwerden  an  die  zuständigen  Stellen  und  an  die  Volksvertretung  zu
wenden.

Artikel 17a

(1) Gesetze  über  Wehrdienst  und  Ersatzdienst  können  bestimmen,  daß  für  die
Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr-
oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei
zu  äußern  und  zu  verbreiten  (Artikel  5  Abs.  1  Satz  1  erster  Halbsatz),  das
Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel
17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit
anderen vorzubringen, eingeschränkt werden.

(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung
dienen, können bestimmen, daß die Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11)
und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.
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Artikel 18

Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1),
die  Lehrfreiheit  (Artikel  5  Abs.  3),  die  Versammlungsfreiheit  (Artikel  8),  die
Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10),
das  Eigentum  (Artikel  14)  oder  das  Asylrecht  (Artikel  16a)  zum  Kampfe  gegen  die
freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht,  verwirkt  diese Grundrechte.  Die
Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.

Artikel 19

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht
nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter
Angabe des Artikels nennen.

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die  Grundrechte  gelten  auch  für  inländische  juristische  Personen,  soweit  sie
ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht
ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist,
ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland (Artikel 20 - 146)

II. Der Bund und die Länder

Artikel 20

(1) Die  Bundesrepublik  Deutschland  ist  ein  demokratischer  und  sozialer
Bundesstaat.

(2) Alle  Staatsgewalt  geht  vom Volke  aus.  Sie  wird  vom Volke  in  Wahlen  und
Abstimmungen  und  durch  besondere  Organe  der  Gesetzgebung,  der
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die  Gesetzgebung  ist  an  die  verfassungsmäßige  Ordnung,  die  vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

(4) Gegen  jeden,  der  es  unternimmt,  diese  Ordnung  zu  beseitigen,  haben  alle
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Artikel 20a

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt
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und die Rechtsprechung.

Artikel 21

(1) Die  Parteien  wirken  bei  der  politischen  Willensbildung des  Volkes  mit.  Ihre
Gründung  ist  frei.  Ihre  innere  Ordnung  muß  demokratischen  Grundsätzen
entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie
über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf
ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder
zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden,
sind verfassungswidrig.

(3) Parteien,  die  nach  ihren  Zielen  oder  dem  Verhalten  ihrer  Anhänger  darauf
ausgerichtet  sind,  die  freiheitliche  demokratische  Grundordnung  zu
beeinträchtigen  oder  zu  beseitigen  oder  den  Bestand  der  Bundesrepublik
Deutschland  zu  gefährden,  sind  von  staatlicher  Finanzierung ausgeschlossen.
Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche Begünstigung
dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien.

(4) Über  die  Frage  der  Verfassungswidrigkeit  nach  Absatz  2  sowie  über  den
Ausschluss  von  staatlicher  Finanzierung  nach  Absatz  3  entscheidet  das
Bundesverfassungsgericht.

(5) Das Nähere regeln Bundesgesetze.

Artikel 22

(1) Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation
des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird
durch Bundesgesetz geregelt.

(2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.

Artikel 23

(1) Zur  Verwirklichung  eines  vereinten  Europas  wirkt  die  Bundesrepublik
Deutschland  bei  der  Entwicklung  der  Europäischen  Union  mit,  die
demokratischen,  rechtsstaatlichen,  sozialen  und  föderativen  Grundsätzen  und
dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz
im  wesentlichen  vergleichbaren  Grundrechtsschutz  gewährleistet.  Der  Bund
kann  hierzu  durch  Gesetz  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  Hoheitsrechte
übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen
ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses
Grundgesetz  seinem  Inhalt  nach  geändert  oder  ergänzt  wird  oder  solche
Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.

(1a) Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen Verstoßes eines
Gesetzgebungsakts der Europäischen Union gegen das Subsidiaritätsprinzip vor
dem Gerichtshof der Europäischen Union Klage zu erheben. Der Bundestag ist
hierzu auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet. Durch Gesetz, das
der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  können  für  die  Wahrnehmung  der
Rechte, die dem Bundestag und dem Bundesrat in den vertraglichen Grundlagen

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 19



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 20 - 146)

der Europäischen Union eingeräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 Abs. 2 Satz
1 und Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zugelassen werden.

(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch
den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den
Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten.

(3) Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor
ihrer  Mitwirkung  an  Rechtsetzungsakten  der  Europäischen  Union.  Die
Bundesregierung  berücksichtigt  die  Stellungnahme  des  Bundestages  bei  den
Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz.

(4) Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an
einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit
die Länder innerstaatlich zuständig wären.

(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interessen
der  Länder  berührt  sind  oder  soweit  im  übrigen  der  Bund  das  Recht  zur
Gesetzgebung hat,  berücksichtigt  die  Bundesregierung die Stellungnahme des
Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die
Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind,  ist
bei  der  Willensbildung des Bundes insoweit  die  Auffassung des Bundesrates
maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des
Bundes  zu  wahren.  In  Angelegenheiten,  die  zu  Ausgabenerhöhungen  oder
Einnahmeminderungen  für  den Bund führen  können,  ist  die  Zustimmung der
Bundesregierung erforderlich.

(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf
den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen
sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland
als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom
Bundesrat  benannten  Vertreter  der  Länder  übertragen.  Die Wahrnehmung der
Rechte erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung;
dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren.

(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf.

Artikel 24

(1) Der  Bund  kann  durch  Gesetz  Hoheitsrechte  auf  zwischenstaatliche
Einrichtungen übertragen.

(1a)  Soweit  die  Länder für  die Ausübung der staatlichen Befugnisse  und die
Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung
der  Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen
übertragen.

(2)  Der  Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger
kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner
Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa
und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen
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über  eine  allgemeine,  umfassende,  obligatorische,  internationale  Schiedsge-
richtsbarkeit beitreten.

Artikel 25

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen
den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des
Bundesgebietes.

Artikel 26

(1) Handlungen,  die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden,  das
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines
Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu
stellen.

(2) Zur  Kriegsführung  bestimmte  Waffen  dürfen  nur  mit  Genehmigung  der
Bundesregierung  hergestellt,  befördert  und  in  Verkehr  gebracht  werden.  Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 27

Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte.

Artikel 28

(1) Die  verfassungsmäßige  Ordnung  in  den  Ländern  muß  den  Grundsätzen  des
republikanischen,  demokratischen  und sozialen Rechtsstaates  im Sinne dieses
Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das
Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen
und  geheimen  Wahlen  hervorgegangen  ist.  Bei  Wahlen  in  Kreisen  und
Gemeinden  sind  auch  Personen,  die  die  Staatsangehörigkeit  eines
Mitgliedstaates  der  Europäischen  Gemeinschaft  besitzen,  nach  Maßgabe  von
Recht  der  Europäischen  Gemeinschaft  wahlberechtigt  und  wählbar.  In
Gemeinden  kann  an  die  Stelle  einer  gewählten  Körperschaft  die
Gemeindeversammlung treten.

(2) Den Gemeinden muß das Recht  gewährleistet  sein,  alle  Angelegenheiten  der
örtlichen Gemeinschaft  im Rahmen der  Gesetze in eigener  Verantwortung zu
regeln.  Auch  die  Gemeindeverbände  haben  im  Rahmen  ihres  gesetzlichen
Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.
Die  Gewährleistung  der  Selbstverwaltung  umfaßt  auch  die  Grundlagen  der
finanziellen  Eigenverantwortung;  zu  diesen  Grundlagen  gehört  eine  den
Gemeinden  mit  Hebesatzrecht  zustehende  wirtschaftskraftbezogene
Steuerquelle.

(3) Der Bund gewährleistet,  daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den
Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht.

Artikel 29

(1) Das Bundesgebiet kann neu gegliedert  werden,  um zu gewährleisten,  daß die
Länder  nach  Größe  und  Leistungsfähigkeit  die  ihnen  obliegenden  Aufgaben
wirksam erfüllen können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbundenheit,
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die  geschichtlichen  und  kulturellen  Zusammenhänge,  die  wirtschaftliche
Zweckmäßigkeit  sowie  die  Erfordernisse  der  Raumordnung  und  der
Landesplanung zu berücksichtigen.

(2) Maßnahmen  zur  Neugliederung  des  Bundesgebietes  ergehen  durch
Bundesgesetz, das der Bestätigung durch Volksentscheid bedarf. Die betroffenen
Länder sind zu hören.

(3) Der  Volksentscheid  findet  in  den  Ländern  statt,  aus  deren  Gebieten  oder
Gebietsteilen  ein  neues  oder  neu  umgrenztes  Land  gebildet  werden  soll
(betroffene Länder). Abzustimmen ist über die Frage, ob die betroffenen Länder
wie bisher bestehenbleiben sollen oder ob das neue oder neu umgrenzte Land
gebildet werden soll. Der Volksentscheid für die Bildung eines neuen oder neu
umgrenzten  Landes  kommt  zustande,  wenn  in  dessen  künftigem Gebiet  und
insgesamt in den Gebieten oder Gebietsteilen eines betroffenen Landes, deren
Landeszugehörigkeit  im  gleichen  Sinne  geändert  werden  soll,  jeweils  eine
Mehrheit  der Änderung zustimmt. Er kommt nicht zustande,  wenn im Gebiet
eines  der  betroffenen  Länder  eine  Mehrheit  die  Änderung  ablehnt;  die
Ablehnung  ist  jedoch  unbeachtlich,  wenn  in  einem  Gebietsteil,  dessen
Zugehörigkeit zu dem betroffenen Land geändert werden soll, eine Mehrheit von
zwei  Dritteln der Änderung zustimmt,  es sei  denn,  daß im Gesamtgebiet  des
betroffenen Landes eine Mehrheit von zwei Dritteln die Änderung ablehnt.

(4) Wird  in  einem  zusammenhängenden,  abgegrenzten  Siedlungs-  und
Wirtschaftsraum, dessen Teile in mehreren Ländern liegen und der mindestens
eine  Million  Einwohner  hat,  von  einem Zehntel  der  in  ihm zum Bundestag
Wahlberechtigten  durch  Volksbegehren  gefordert,  daß  für  diesen  Raum eine
einheitliche Landeszugehörigkeit herbeigeführt werde, so ist durch Bundesgesetz
innerhalb von zwei Jahren entweder zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit
gemäß  Absatz  2  geändert  wird,  oder  daß  in  den  betroffenen  Ländern  eine
Volksbefragung stattfindet.

(5) Die  Volksbefragung ist  darauf  gerichtet  festzustellen,  ob eine  in  dem Gesetz
vorzuschlagende  Änderung der  Landeszugehörigkeit  Zustimmung  findet.  Das
Gesetz  kann  verschiedene,  jedoch  nicht  mehr  als  zwei  Vorschläge  der
Volksbefragung  vorlegen.  Stimmt  eine  Mehrheit  einer  vorgeschlagenen
Änderung der Landeszugehörigkeit zu, so ist durch Bundesgesetz innerhalb von
zwei Jahren zu bestimmen, ob die Landeszugehörigkeit gemäß Absatz 2 geändert
wird. Findet ein der Volksbefragung vorgelegter Vorschlag eine den Maßgaben
des Absatzes 3 Satz 3 und 4 entsprechende Zustimmung, so ist innerhalb von
zwei Jahren nach der Durchführung der Volksbefragung ein Bundesgesetz zur
Bildung des  vorgeschlagenen  Landes  zu  erlassen,  das  der  Bestätigung durch
Volksentscheid nicht mehr bedarf.

(6) Mehrheit  im Volksentscheid  und  in  der  Volksbefragung  ist  die  Mehrheit  der
abgegebenen  Stimmen,  wenn  sie  mindestens  ein  Viertel  der  zum Bundestag
Wahlberechtigten  umfaßt.  Im  übrigen  wird  das  Nähere  über  Volksentscheid,
Volksbegehren  und  Volksbefragung  durch  ein  Bundesgesetz  geregelt;  dieses
kann auch vorsehen,  daß Volksbegehren innerhalb eines  Zeitraumes von fünf
Jahren nicht wiederholt werden können.
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(7) Sonstige  Änderungen  des  Gebietsbestandes  der  Länder  können  durch
Staatsverträge der beteiligten Länder oder durch Bundesgesetz mit Zustimmung
des  Bundesrates  erfolgen,  wenn  das  Gebiet,  dessen  Landeszugehörigkeit
geändert werden soll, nicht mehr als 50.000 Einwohner hat. Das Nähere regelt
ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit der
Mitglieder  des  Bundestages  bedarf.  Es  muß  die  Anhörung  der  betroffenen
Gemeinden und Kreise vorsehen.

(8) Die  Länder  können  eine  Neugliederung  für  das  jeweils  von  ihnen  umfaßte
Gebiet oder für Teilgebiete abweichend von den Vorschriften der Absätze 2 bis 7
durch  Staatsvertrag  regeln.  Die  betroffenen  Gemeinden  und  Kreise  sind  zu
hören. Der Staatsvertrag bedarf der Bestätigung durch Volksentscheid in jedem
beteiligten  Land.  Betrifft  der  Staatsvertrag  Teilgebiete  der  Länder,  kann  die
Bestätigung auf Volksentscheide in diesen Teilgebieten beschränkt werden; Satz
5  zweiter  Halbsatz  findet  keine  Anwendung.  Bei  einem  Volksentscheid
entscheidet die Mehrheit  der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein
Viertel  der  zum  Bundestag  Wahlberechtigten  umfaßt;  das  Nähere  regelt  ein
Bundesgesetz. Der Staatsvertrag bedarf der Zustimmung des Bundestages.

Artikel 30

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist
Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt.

Artikel 31

Bundesrecht bricht Landesrecht.

Artikel 32

(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes.

(2) Vor  dem  Abschlusse  eines  Vertrages,  der  die  besonderen  Verhältnisse  eines
Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören.

(3) Soweit  die  Länder  für  die  Gesetzgebung  zuständig  sind,  können  sie  mit
Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen.

Artikel 33

(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten.

(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.

(3) Der  Genuß  bürgerlicher  und  staatsbürgerlicher  Rechte,  die  Zulassung  zu
öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind
unabhängig  von  dem  religiösen  Bekenntnis.  Niemandem  darf  aus  seiner
Zugehörigkeit  oder  Nichtzugehörigkeit  zu  einem  Bekenntnisse  oder  einer
Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.

(4) Die  Ausübung  hoheitsrechtlicher  Befugnisse  ist  als  ständige  Aufgabe  in  der
Regel  Angehörigen  des  öffentlichen  Dienstes  zu  übertragen,  die  in  einem
öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.
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(5) Das  Recht  des  öffentlichen  Dienstes  ist  unter  Berücksichtigung  der
hergebrachten  Grundsätze  des  Berufsbeamtentums  zu  regeln  und
fortzuentwickeln.

Artikel 34

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem
Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht,  so trifft  die Verantwortlichkeit  grundsätzlich
den  Staat  oder  die  Körperschaft,  in  deren  Dienst  er  steht.  Bei  Vorsatz  oder  grober
Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und
für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.

Artikel 35

(1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und
Amtshilfe.

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung  kann  ein  Land  in  Fällen  von  besonderer  Bedeutung  Kräfte  und
Einrichtungen  des  Bundesgrenzschutzes  zur  Unterstützung  seiner  Polizei
anfordern, wenn die Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder
nur  unter  erheblichen  Schwierigkeiten  erfüllen  könnte.  Zur  Hilfe  bei  einer
Naturkatastrophe  oder  bei  einem besonders  schweren  Unglücksfall  kann  ein
Land  Polizeikräfte  anderer  Länder,  Kräfte  und  Einrichtungen  anderer
Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte anfordern.

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines
Landes,  so kann die Bundesregierung,  soweit  es zur wirksamen Bekämpfung
erforderlich  ist,  den  Landesregierungen  die  Weisung  erteilen,  Polizeikräfte
anderen  Ländern  zur  Verfügung  zu  stellen,  sowie  Einheiten  des
Bundesgrenzschutzes  und  der  Streitkräfte  zur  Unterstützung der  Polizeikräfte
einsetzen.  Maßnahmen  der  Bundesregierung  nach  Satz  1  sind  jederzeit  auf
Verlangen  des  Bundesrates,  im  übrigen  unverzüglich  nach  Beseitigung  der
Gefahr aufzuheben.

Artikel 36

(1) Bei  den  obersten  Bundesbehörden  sind  Beamte  aus  allen  Ländern  in
angemessenem Verhältnis zu verwenden. Die bei den übrigen Bundesbehörden
beschäftigten Personen sollen in der Regel aus dem Lande genommen werden, in
dem sie tätig sind.

(2) Die Wehrgesetze haben auch die  Gliederung des Bundes in  Länder  und ihre
besonderen landsmannschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.

Artikel 37

(1) Wenn  ein  Land  die  ihm  nach  dem  Grundgesetze  oder  einem  anderen
Bundesgesetze  obliegenden  Bundespflichten  nicht  erfüllt,  kann  die
Bundesregierung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  die  notwendigen
Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung
seiner Pflichten anzuhalten.

24 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 20 - 146)

(2) Zur  Durchführung  des  Bundeszwanges  hat  die  Bundesregierung  oder  ihr
Beauftragter das Weisungsrecht gegenüber allen Ländern und ihren Behörden.

III. Der Bundestag

Artikel 38

(1) Die  Abgeordneten  des  Deutschen  Bundestages  werden  in  allgemeiner,
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des
ganzen  Volkes,  an  Aufträge  und  Weisungen  nicht  gebunden  und  nur  ihrem
Gewissen unterworfen.

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer
das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Artikel 39

(1) Der Bundestag wird  vorbehaltlich der  nachfolgenden  Bestimmungen auf  vier
Jahre gewählt.  Seine Wahlperiode  endet  mit  dem Zusammentritt  eines  neuen
Bundestages.  Die  Neuwahl  findet  frühestens  sechsundvierzig,  spätestens
achtundvierzig  Monate  nach  Beginn  der  Wahlperiode  statt.  Im  Falle  einer
Auflösung des Bundestages findet  die  Neuwahl  innerhalb von sechzig Tagen
statt.

(2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl zusammen.

(3) Der Bundestag bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn seiner Sitzungen.
Der  Präsident  des  Bundestages  kann  ihn  früher  einberufen.  Er  ist  hierzu
verpflichtet,  wenn  ein  Drittel  der  Mitglieder,  der  Bundespräsident  oder  der
Bundeskanzler es verlangen.

Artikel 40

(1) Der  Bundestag  wählt  seinen  Präsidenten,  dessen  Stellvertreter  und  die
Schriftführer. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der  Präsident  übt  das  Hausrecht  und  die  Polizeigewalt  im  Gebäude  des
Bundestages  aus.  Ohne  seine  Genehmigung  darf  in  den  Räumen  des
Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden.

Artikel 41

(1) Die  Wahlprüfung  ist  Sache  des  Bundestages.  Er  entscheidet  auch,  ob  ein
Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.

(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesver-
fassungsgericht zulässig.

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 42

(1) Der  Bundestag  verhandelt  öffentlich.  Auf  Antrag  eines  Zehntels  seiner
Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit Zweidrittelmehrheit
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die  Öffentlichkeit  ausgeschlossen  werden.  Über  den  Antrag  wird  in
nichtöffentlicher Sitzung entschieden.

(2) Zu  einem  Beschlusse  des  Bundestages  ist  die  Mehrheit  der  abgegebenen
Stimmen erforderlich, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Für
die  vom  Bundestage  vorzunehmenden  Wahlen  kann  die  Geschäftsordnung
Ausnahmen zulassen.

(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bundestages und
seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.

Artikel 43

(1) Der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes
der Bundesregierung verlangen.

(2) Die  Mitglieder  des  Bundesrates  und  der  Bundesregierung  sowie  ihre
Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse
Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden.

Artikel 44

(1) Der Bundestag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die
Pflicht,  einen  Untersuchungsausschuß  einzusetzen,  der  in  öffentlicher
Verhandlung  die  erforderlichen  Beweise  erhebt.  Die  Öffentlichkeit  kann
ausgeschlossen werden.

(2) Auf Beweiserhebungen finden die Vorschriften über den Strafprozeß sinngemäß
Anwendung. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt.

(3) Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet.

(4) Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung
entzogen.  In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde
liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei.

Artikel 45

Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für die Angelegenheiten der Europäischen Union.
Er kann ihn ermächtigen, die Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 gegenüber der
Bundesregierung  wahrzunehmen.  Er  kann  ihn  auch  ermächtigen,  die  Rechte
wahrzunehmen,  die  dem Bundestag in  den vertraglichen  Grundlagen der  Europäischen
Union eingeräumt sind.

Artikel 45a

(1) Der  Bundestag  bestellt  einen  Ausschuß  für  auswärtige  Angelegenheiten  und
einen Ausschuß für Verteidigung.

(2) Der  Ausschuß  für  Verteidigung  hat  auch  die  Rechte  eines  Untersuchungs-
ausschusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er die Pflicht, eine
Angelegenheit zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen.

(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine Anwendung.
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Artikel 45b

Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der
parlamentarischen  Kontrolle  wird  ein  Wehrbeauftragter  des  Bundestages  berufen.  Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 45c

(1) Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behandlung der nach
Artikel 17 an den Bundestag gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt.

(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur Überprüfung von Beschwerden regelt ein
Bundesgesetz.

Artikel 45d Parlamentarisches Kontrollgremium

(1) Der Bundestag bestellt ein Gremium zur Kontrolle der nachrichtendienstlichen
Tätigkeit des Bundes.

(2) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 46

(1) Ein Abgeordneter  darf zu keiner  Zeit  wegen seiner Abstimmung oder wegen
einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan
hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur
Verantwortung  gezogen  werden.  Dies  gilt  nicht  für  verleumderische
Beleidigungen.

(2) Wegen  einer  mit  Strafe  bedrohten  Handlung  darf  ein  Abgeordneter  nur  mit
Genehmigung  des  Bundestages  zur  Verantwortung  gezogen  oder  verhaftet
werden, es sei denn, daß er bei Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden
Tages festgenommen wird.

(3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung
der  persönlichen  Freiheit  eines  Abgeordneten  oder  zur  Einleitung  eines
Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 18 erforderlich.

(4) Jedes  Strafverfahren  und  jedes  Verfahren  gemäß  Artikel  18  gegen  einen
Abgeordneten,  jede Haft  und jede sonstige Beschränkung seiner persönlichen
Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszusetzen.

Artikel 47

Die  Abgeordneten  sind  berechtigt,  über  Personen,  die  ihnen  in  ihrer  Eigenschaft  als
Abgeordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über
diese  Tatsachen  selbst  das  Zeugnis  zu  verweigern.  Soweit  dieses  Zeugnisverweige-
rungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig.

Artikel 48

(1) Wer  sich  um einen  Sitz  im  Bundestage  bewirbt,  hat  Anspruch  auf  den  zur
Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.

(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen
und  auszuüben.  Eine  Kündigung  oder  Entlassung  aus  diesem  Grunde  ist
unzulässig.
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(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit
sichernde  Entschädigung.  Sie  haben  das  Recht  der  freien  Benutzung  aller
staatlichen Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 49

(aufgehoben)

IV. Der Bundesrat

Artikel 50

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes
und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.

Artikel 51

(1) Der  Bundesrat  besteht  aus  Mitgliedern  der  Regierungen  der  Länder,  die  sie
bestellen und abberufen. Sie können durch andere Mitglieder ihrer Regierungen
vertreten werden.

(2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei Millionen
Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf,
Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen.

(3) Jedes  Land  kann  so  viele  Mitglieder  entsenden,  wie  es  Stimmen  hat.  Die
Stimmen  eines  Landes  können  nur  einheitlich  und  nur  durch  anwesende
Mitglieder oder deren Vertreter abgegeben werden.

Artikel 52

(1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr.

(2) Der  Präsident  beruft  den  Bundesrat  ein.  Er  hat  ihn  einzuberufen,  wenn  die
Vertreter von mindestens zwei Ländern oder die Bundesregierung es verlangen.

(3) Der  Bundesrat  faßt  seine  Beschlüsse  mit  mindestens  der  Mehrheit  seiner
Stimmen.  Er  gibt  sich  eine  Geschäftsordnung.  Er  verhandelt  öffentlich.  Die
Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.

(3a)  Für  Angelegenheiten  der  Europäischen  Union  kann  der  Bundesrat  eine
Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten;
die  Anzahl  der  einheitlich abzugebenden Stimmen der  Länder  bestimmt  sich
nach Artikel 51 Abs. 2.

(4) Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder Beauftragte
der Regierungen der Länder angehören.

Artikel 53

Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlangen die Pflicht, an den
Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sie müssen jederzeit
gehört werden. Der Bundesrat ist von der Bundesregierung über die Führung der Geschäfte
auf dem laufenden zu halten.

28 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 20 - 146)

IV a. Gemeinsamer Ausschuß

Artikel 53a

(1) Der  Gemeinsame  Ausschuß  besteht  zu  zwei  Dritteln  aus  Abgeordneten  des
Bundestages,  zu  einem  Drittel  aus  Mitgliedern  des  Bundesrates.  Die
Abgeordneten werden vom Bundestage entsprechend dem Stärkeverhältnis der
Fraktionen  bestimmt;  sie  dürfen  nicht  der  Bundesregierung angehören.  Jedes
Land wird durch ein von ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates vertreten; diese
Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden. Die Bildung des Gemeinsamen
Ausschusses und sein Verfahren werden durch eine Geschäftsordnung geregelt,
die vom Bundestage zu beschließen ist und der Zustimmung des Bundesrates
bedarf.

(2) Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Ausschuß über ihre Planungen für
den Verteidigungsfall  zu unterrichten. Die Rechte des Bundestages und seiner
Ausschüsse nach Artikel 43 Abs. 1 bleiben unberührt.

V. Der Bundespräsident

Artikel 54

(1) Der  Bundespräsident  wird  ohne  Aussprache  von  der  Bundesversammlung
gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestage besitzt
und das vierzigste Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. Anschließende Wiederwahl
ist nur einmal zulässig.

(3) Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer
gleichen  Anzahl  von  Mitgliedern,  die  von  den  Volksvertretungen  der  Länder
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden.

(4) Die Bundesversammlung tritt spätestens dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit
des Bundespräsidenten, bei vorzeitiger Beendigung spätestens dreißig Tage nach
diesem Zeitpunkt  zusammen. Sie wird von dem Präsidenten des Bundestages
einberufen.

(5) Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt die Frist des Absatzes 4 Satz 1 mit dem
ersten Zusammentritt des Bundestages.

(6) Gewählt  ist,  wer  die  Stimmen  der  Mehrheit  der  Mitglieder  der
Bundesversammlung  erhält.  Wird  diese  Mehrheit  in  zwei  Wahlgängen  von
keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die
meisten Stimmen auf sich vereinigt.

(7) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 55

(1) Der  Bundespräsident  darf  weder  der  Regierung  noch  einer  gesetzgebenden
Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören.
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(2) Der  Bundespräsident  darf  kein  anderes  besoldetes  Amt,  kein  Gewerbe  und
keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrate eines auf
Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.

Artikel 56

Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versammelten Mitgliedern des
Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid:

"Ich  schwöre,  daß  ich  meine  Kraft  dem Wohle  des  deutschen  Volkes  widmen,  seinen
Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen
jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe."

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

Artikel 57

Die  Befugnisse  des  Bundespräsidenten  werden  im Falle  seiner  Verhinderung oder  bei
vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen.

Artikel 58

Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidenten bedürfen zu ihrer Gültigkeit  der
Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler oder durch den zuständigen Bundesminister.
Dies gilt nicht für die Ernennung und Entlassung des Bundeskanzlers, die Auflösung des
Bundestages gemäß Artikel 63 und das Ersuchen gemäß Artikel 69 Abs. 3.

Artikel 59

(1) Der Bundespräsident vertritt  den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen
des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt
die Gesandten.

(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf
Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder
der  Mitwirkung  der  jeweils  für  die  Bundesgesetzgebung  zuständigen
Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Für Verwaltungsabkommen
gelten die Vorschriften über die Bundesverwaltung entsprechend.

Artikel 59a

(aufgehoben)

Artikel 60

(1) Der Bundespräsident ernennt und entläßt die Bundesrichter, die Bundesbeamten,
die Offiziere und Unteroffiziere, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Er übt im Einzelfalle für den Bund das Begnadigungsrecht aus.

(3) Er kann diese Befugnisse auf andere Behörden übertragen.

(4) Die  Absätze  2  bis  4  des  Artikels  46  finden  auf  den  Bundespräsidenten
entsprechende Anwendung.
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Artikel 61

(1) Der  Bundestag  oder  der  Bundesrat  können  den  Bundespräsidenten  wegen
vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes
vor  dem  Bundesverfassungsgericht  anklagen.  Der  Antrag  auf  Erhebung  der
Anklage muß von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Bundestages oder
einem Viertel der Stimmen des Bundesrates gestellt werden. Der Beschluß auf
Erhebung der Anklage bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des
Bundestages oder von zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. Die Anklage
wird von einem Beauftragten der anklagenden Körperschaft vertreten.

(2) Stellt  das  Bundesverfassungsgericht  fest,  daß  der  Bundespräsident  einer
vorsätzlichen Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes
schuldig ist, so kann es ihn des Amtes für verlustig erklären. Durch einstweilige
Anordnung kann es nach der Erhebung der Anklage bestimmen, daß er an der
Ausübung seines Amtes verhindert ist.

VI. Die Bundesregierung

Artikel 62

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern.

Artikel 63

(1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage
ohne Aussprache gewählt.

(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf
sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.

(3) Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen vierzehn
Tagen nach dem Wahlgange mit  mehr als  der  Hälfte  seiner  Mitglieder  einen
Bundeskanzler wählen.

(4) Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich
ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.
Vereinigt  der  Gewählte  die  Stimmen  der  Mehrheit  der  Mitglieder  des
Bundestages auf sich, so muß der Bundespräsident ihn binnen sieben Tagen nach
der  Wahl  ernennen.  Erreicht  der  Gewählte  diese  Mehrheit  nicht,  so  hat  der
Bundespräsident  binnen  sieben  Tagen  entweder  ihn  zu  ernennen  oder  den
Bundestag aufzulösen.

Artikel 64

(1) Die  Bundesminister  werden  auf  Vorschlag  des  Bundeskanzlers  vom
Bundespräsidenten ernannt und entlassen.

(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor
dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.

Artikel 65

Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung.
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Innerhalb  dieser  Richtlinien  leitet  jeder  Bundesminister  seinen  Geschäftsbereich
selbständig und unter eigener Verantwortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen
den  Bundesministern  entscheidet  die  Bundesregierung.  Der  Bundeskanzler  leitet  ihre
Geschäfte nach einer von der Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten
genehmigten Geschäftsordnung.

Artikel 65a

(1) Der  Bundesminister  für  Verteidigung hat  die  Befehls-  und Kommandogewalt
über die Streitkräfte.

(2) (weggefallen)

Artikel 66

Der  Bundeskanzler  und  die  Bundesminister  dürfen  kein  anderes  besoldetes  Amt,  kein
Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch ohne Zustimmung des
Bundestages dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.

Artikel 67

(1) Der  Bundestag  kann  dem  Bundeskanzler  das  Mißtrauen  nur  dadurch
aussprechen, daß er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt
und  den  Bundespräsidenten  ersucht,  den  Bundeskanzler  zu  entlassen.  Der
Bundespräsident muß dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen.

(2) Zwischen dem Antrage und der Wahl müssen achtundvierzig Stunden liegen.

Artikel 68

(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht
die  Zustimmung  der  Mehrheit  der  Mitglieder  des  Bundestages,  so  kann  der
Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen
den Bundestag auflösen. Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bundestag
mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen Bundeskanzler wählt.

(2) Zwischen dem Antrage  und der  Abstimmung müssen  achtundvierzig Stunden
liegen.

Artikel 69

(1) Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter.

(2) Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle
mit  dem  Zusammentritt  eines  neuen  Bundestages,  das  Amt  eines
Bundesministers  auch  mit  jeder  anderen  Erledigung  des  Amtes  des
Bundeskanzlers.

(3) Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des
Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die
Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.
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VII. Die Gesetzgebung des Bundes

Artikel 70

(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht
dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.

(2) Die  Abgrenzung der  Zuständigkeit  zwischen  Bund und Ländern  bemißt  sich
nach den  Vorschriften  dieses  Grundgesetzes  über  die  ausschließliche und  die
konkurrierende Gesetzgebung.

Artikel 71

Im  Bereiche  der  ausschließlichen  Gesetzgebung  des  Bundes  haben  die  Länder  die
Befugnis  zur  Gesetzgebung  nur,  wenn  und  soweit  sie  hierzu  in  einem Bundesgesetze
ausdrücklich ermächtigt werden.

Artikel 72

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis
zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszu-
ständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und
26  hat  der  Bund  das  Gesetzgebungsrecht,  wenn  und  soweit  die  Herstellung
gleichwertiger  Lebensverhältnisse  im  Bundesgebiet  oder  die  Wahrung  der
Rechts-  oder  Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  eine
bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

(3) Hat  der  Bund  von  seiner  Gesetzgebungszuständigkeit  Gebrauch  gemacht,
können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über:

das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine);
den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemeinen Grundsätze
des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes);
die Bodenverteilung;
die Raumordnung;
den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogene Regelungen);
die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.

Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrer
Verkündung in  Kraft,  soweit  nicht  mit  Zustimmung des  Bundesrates  anderes
bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und
Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor.

(4) Durch  Bundesgesetz  kann  bestimmt  werden,  daß  eine  bundesgesetzliche
Regelung,  für  die  eine  Erforderlichkeit  im Sinne  des  Absatzes  2  nicht  mehr
besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann.

Artikel 73

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich
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des Schutzes der Zivilbevölkerung;

2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;

3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, das Melde- und Ausweiswesen, die Ein-
und Auswanderung und die Auslieferung;

4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Gewichte sowie die
Zeitbestimmung;

5.  die  Einheit  des  Zoll-  und  Handelsgebietes,  die  Handels-  und
Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit  des Warenverkehrs und den Waren-
und  Zahlungsverkehr  mit  dem  Auslande  einschließlich  des  Zoll-  und
Grenzschutzes;

5a.  den  Schutz  deutschen  Kulturgutes  gegen  Abwanderung  ins
Ausland;

6. den Luftverkehr;

6a.  den  Verkehr  von  Eisenbahnen,  die  ganz  oder  mehrheitlich  im
Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen des Bundes), den Bau, die
Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen der Eisenbahnen
des  Bundes  sowie  die  Erhebung  von  Entgelten  für  die  Benutzung
dieser Schienenwege;

7. das Postwesen und die Telekommunikation;

8.  die  Rechtsverhältnisse  der  im  Dienste  des  Bundes  und  der
bundesunmittelbaren  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechtes  stehenden
Personen;

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht;

9a. die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch
das  Bundeskriminalpolizeiamt  in  Fällen,  in  denen  eine  länderüber-
greifende  Gefahr  vorliegt,  die  Zuständigkeit  einer  Landespoli-
zeibehörde nicht erkennbar ist oder die oberste Landesbehörde um eine
Übernahme ersucht;

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder

a) in der Kriminalpolizei,

b) zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des
Bestandes  und  der  Sicherheit  des  Bundes  oder  eines  Landes
(Verfassungsschutz) und

c)  zum  Schutze  gegen  Bestrebungen  im  Bundesgebiet,  die  durch
Anwendung  von  Gewalt  oder  darauf  gerichtete  Vorbereitungs-
handlungen  auswärtige  Belange  der  Bundesrepublik  Deutschland
gefährden,

sowie  die  Einrichtung  eines  Bundeskriminalpolizeiamtes  und  die
internationale Verbrechensbekämpfung;

11. die Statistik für Bundeszwecke;
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12. das Waffen- und das Sprengstoffrecht;

13. die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und
die Fürsorge für die ehemaligen Kriegsgefangenen;

14. die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken,
die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen,
den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwerden von Kernenergie oder durch
ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 74

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:

1.  das  bürgerliche  Recht,  das  Strafrecht,  die  Gerichtsverfassung,  das
gerichtliche Verfahren (ohne das Recht des Untersuchungshaftvollzugs), die
Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die Rechtsberatung;

2. das Personenstandswesen;

3. das Vereinsrecht;

4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer;

5. (weggefallen)

6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen;

7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht);

8. (weggefallen)

9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung;

10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von
Gewaltherrschaft;

11.  das  Recht  der  Wirtschaft  (Bergbau,  Industrie,  Energiewirtschaft,
Handwerk,  Gewerbe,  Handel,  Bank-  und  Börsenwesen,  privatrechtliches
Versicherungswesen) ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten,
der  Spielhallen,  der  Schaustellung  von  Personen,  der  Messen,  der
Ausstellungen und der Märkte;

12.  das  Arbeitsrecht  einschließlich  der  Betriebsverfassung,  des
Arbeitsschutzes  und der  Arbeitsvermittlung sowie die Sozialversicherung
einschließlich der Arbeitslosenversicherung;

13.  die  Regelung  der  Ausbildungsbeihilfen  und  die  Förderung  der
wissenschaftlichen Forschung;

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel
73 und 74 in Betracht kommt;

15.  die  Überführung  von  Grund  und  Boden,  von  Naturschätzen  und
Produktionsmitteln  in  Gemeineigentum  oder  in  andere  Formen  der
Gemeinwirtschaft;

16. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung;

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 35



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 20 - 146)

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung (ohne das
Recht  der  Flurbereinigung),  die  Sicherung der  Ernährung,  die  Ein-  und
Ausfuhr  land-  und  forstwirtschaftlicher  Erzeugnisse,  die  Hochsee-  und
Küstenfischerei und den Küstenschutz;

18.  den  städtebaulichen  Grundstücksverkehr,  das  Bodenrecht  (ohne  das
Recht der Erschließungsbeiträge) und das Wohngeldrecht, das Altschulden-
hilferecht,  das  Wohnungsbauprämienrecht,  das  Bergarbeiterwoh-
nungsbaurecht und das Bergmannssiedlungsrecht;

19.  Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten
bei Menschen und Tieren, Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen
und  zum  Heilgewerbe,  sowie  das  Recht  des  Apothekenwesens,  der
Arzneien, der Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und
der Gifte;

19a.  die  wirtschaftliche  Sicherung  der  Krankenhäuser  und  die
Regelung der Krankenhauspflegesätze;

20.  das  Recht  der  Lebensmittel  einschließlich  der  ihrer  Gewinnung
dienenden  Tiere,  das  Recht  der  Genussmittel,  Bedarfsgegenstände  und
Futtermittel  sowie  den  Schutz  beim  Verkehr  mit  land-  und  forstwirt-
schaftlichem  Saat-  und  Pflanzgut,  den  Schutz  der  Pflanzen  gegen
Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz;

21.  die  Hochsee-  und  Küstenschiffahrt  sowie  die  Seezeichen,  die
Binnenschiffahrt,  den  Wetterdienst,  die  Seewasserstraßen  und  die  dem
allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen;

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unterhaltung
von Landstraßen für den Fernverkehr sowie die Erhebung und Verteilung
von Gebühren oder Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit
Fahrzeugen;

23.  die  Schienenbahnen,  die  nicht  Eisenbahnen  des  Bundes  sind,  mit
Ausnahme der Bergbahnen;

24.  die  Abfallwirtschaft,  die  Luftreinhaltung  und  die  Lärmbekämpfung
(ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm);

25. die Staatshaftung;

26.  die  medizinisch  unterstützte  Erzeugung  menschlichen  Lebens,  die
Untersuchung und die künstliche Veränderung von Erbinformationen sowie
Regelungen zur Transplantation von Organen, Geweben und Zellen;

27. die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, Gemeinden und
anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der Richter in den
Ländern mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung;

28. das Jagdwesen;

29. den Naturschutz und die Landschaftspflege;

30. die Bodenverteilung;

31. die Raumordnung;
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32. den Wasserhaushalt;

33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 74a und 75

(weggefallen)

Artikel 76

(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregierung, aus der
Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht.

(2) Vorlagen  der  Bundesregierung  sind  zunächst  dem Bundesrat  zuzuleiten.  Der
Bundesrat  ist  berechtigt,  innerhalb  von  sechs  Wochen  zu  diesen  Vorlagen
Stellung  zu  nehmen.  Verlangt  er  aus  wichtigem  Grunde,  insbesondere  mit
Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die
Frist  neun  Wochen.  Die  Bundesregierung kann eine  Vorlage,  die  sie  bei  der
Zuleitung  an  den  Bundesrat  ausnahmsweise  als  besonders  eilbedürftig
bezeichnet hat, nach drei Wochen oder, wenn der Bundesrat ein Verlangen nach
Satz 3 geäußert hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch wenn die
Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist; sie hat die
Stellungnahme  des  Bundesrates  unverzüglich  nach  Eingang  dem  Bundestag
nachzureichen.  Bei  Vorlagen  zur  Änderung  dieses  Grundgesetzes  und  zur
Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist
zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung.

(3) Vorlagen  des  Bundesrates  sind  dem  Bundestag  durch  die  Bundesregierung
innerhalb  von  sechs  Wochen  zuzuleiten.  Sie  soll  hierbei  ihre  Auffassung
darlegen. Verlangt sie aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf
den  Umfang einer  Vorlage,  eine  Fristverlängerung,  so  beträgt  die  Frist  neun
Wochen.  Wenn  der  Bundesrat  eine  Vorlage  ausnahmsweise  als  besonders
eilbedürftig  bezeichnet  hat,  beträgt  die  Frist  drei  Wochen  oder,  wenn  die
Bundesregierung ein Verlangen nach Satz  3 geäußert  hat,  sechs Wochen.  Bei
Vorlagen  zur  Änderung  dieses  Grundgesetzes  und  zur  Übertragung  von
Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist neun Wochen;
Satz  4  findet  keine  Anwendung.  Der  Bundestag  hat  über  die  Vorlagen  in
angemessener Frist zu beraten und Beschluß zu fassen.

Artikel 77

(1) Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen.  Sie  sind nach ihrer
Annahme durch den Präsidenten des Bundestages unverzüglich dem Bundesrate
zuzuleiten.

(2) Der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang des Gesetzesbeschlusses
verlangen, daß ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die
gemeinsame Beratung von Vorlagen gebildeter Ausschuß einberufen wird. Die
Zusammensetzung  und  das  Verfahren  dieses  Ausschusses  regelt  eine
Geschäftsordnung, die vom Bundestag beschlossen wird und der Zustimmung
des  Bundesrates  bedarf.  Die  in  diesen  Ausschuß  entsandten  Mitglieder  des
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Bundesrates  sind  nicht  an  Weisungen  gebunden.  Ist  zu  einem  Gesetze  die
Zustimmung des Bundesrates erforderlich, so können auch der Bundestag und
die  Bundesregierung  die  Einberufung  verlangen.  Schlägt  der  Ausschuß  eine
Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag erneut Beschluß zu
fassen.

(2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist,
hat der Bundesrat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt oder
das Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbe-
schlusses beendet ist, in angemessener Frist über die Zustimmung Beschluß zu
fassen.

(3) Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist,
kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Absatz 2 beendigt ist, gegen ein
vom Bundestage beschlossenes Gesetz binnen zwei Wochen Einspruch einlegen.
Die  Einspruchsfrist  beginnt  im  Falle  des  Absatzes  2  letzter  Satz  mit  dem
Eingange des vom Bundestage erneut  gefaßten  Beschlusses,  in  allen anderen
Fällen  mit  dem  Eingange  der  Mitteilung  des  Vorsitzenden  des  in  Absatz  2
vorgesehenen  Ausschusses,  daß  das  Verfahren  vor  dem  Ausschusse
abgeschlossen ist.

(4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates beschlossen,
so  kann  er  durch  Beschluß  der  Mehrheit  der  Mitglieder  des  Bundestages
zurückgewiesen werden. Hat der Bundesrat den Einspruch mit einer Mehrheit
von  mindestens  zwei  Dritteln  seiner  Stimmen  beschlossen,  so  bedarf  die
Zurückweisung  durch  den  Bundestag  einer  Mehrheit  von  zwei  Dritteln,
mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.

Artikel 78

Ein  vom  Bundestage  beschlossenes  Gesetz  kommt  zustande,  wenn  der  Bundesrat
zustimmt, den Antrag gemäß Artikel 77 Abs. 2 nicht stellt, innerhalb der Frist des Artikels
77 Abs. 3 keinen Einspruch einlegt oder ihn zurücknimmt oder wenn der Einspruch vom
Bundestage überstimmt wird.

Artikel 79

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut
des  Grundgesetzes  ausdrücklich  ändert  oder  ergänzt.  Bei  völkerrechtlichen
Verträgen, die eine Friedensregelung,  die Vorbereitung einer Friedensregelung
oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben
oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur
Klarstellung, daß die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem
Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wortlautes
des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des
Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes
in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder
die  in  den  Artikeln  1  und  20  niedergelegten  Grundsätze  berührt  werden,  ist
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unzulässig.

Artikel 80

(1) Durch  Gesetz  können  die  Bundesregierung,  ein  Bundesminister  oder  die
Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei
müssen  Inhalt,  Zweck  und  Ausmaß  der  erteilten  Ermächtigung  im  Gesetze
bestimmt  werden.  Die Rechtsgrundlage  ist  in  der  Verordnung anzugeben.  Ist
durch  Gesetz  vorgesehen,  daß  eine  Ermächtigung  weiter  übertragen  werden
kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung.

(2) Der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedürfen,  vorbehaltlich  anderweitiger
bundesgesetzlicher  Regelung,  Rechtsverordnungen  der  Bundesregierung  oder
eines Bundesministers  über  Grundsätze und Gebühren für  die  Benutzung der
Einrichtungen des Postwesens und der Telekommunikation, über die Grundsätze
der Erhebung des Entgelts für die Benutzung der Einrichtungen der Eisenbahnen
des  Bundes,  über  den  Bau  und  Betrieb  der  Eisenbahnen,  sowie  Rechtsver-
ordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die der Zustimmung des Bundesrates
bedürfen oder die  von den Ländern im Auftrage des Bundes oder als eigene
Angelegenheit ausgeführt werden.

(3) Der Bundesrat kann der Bundesregierung Vorlagen für den Erlaß von Rechtsver-
ordnungen zuleiten, die seiner Zustimmung bedürfen.

(4) Soweit  durch  Bundesgesetz  oder  auf  Grund  von  Bundesgesetzen
Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen, sind die
Länder zu einer Regelung auch durch Gesetz befugt.

Artikel 80a

(1) Ist  in diesem Grundgesetz oder in einem Bundesgesetz über die Verteidigung
einschließlich  des  Schutzes  der  Zivilbevölkerung  bestimmt,  daß  Rechtsvor-
schriften nur nach Maßgabe dieses Artikels angewandt werden dürfen, so ist die
Anwendung außer im Verteidigungsfalle nur zulässig, wenn der Bundestag den
Eintritt des Spannungsfalles festgestellt oder wenn er der Anwendung besonders
zugestimmt  hat.  Die  Feststellung  des  Spannungsfalles  und  die  besondere
Zustimmung in den Fällen des Artikels 12a Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

(2) Maßnahmen auf Grund von Rechtsvorschriften nach Absatz 1 sind aufzuheben,
wenn der Bundestag es verlangt.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften auch
auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses zulässig, der von einem
internationalen Organ im Rahmen eines Bündnisvertrages mit Zustimmung der
Bundesregierung gefaßt wird. Maßnahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben,
wenn der Bundestag es mit der Mehrheit seiner Mitglieder verlangt.

Artikel 81

(1) Wird  im  Falle  des  Artikels  68  der  Bundestag  nicht  aufgelöst,  so  kann  der
Bundespräsident  auf  Antrag  der  Bundesregierung  mit  Zustimmung  des
Bundesrates  für  eine  Gesetzesvorlage  den  Gesetzgebungsnotstand  erklären,
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wenn der Bundestag sie ablehnt, obwohl die Bundesregierung sie als dringlich
bezeichnet hat. Das gleiche gilt, wenn eine Gesetzesvorlage abgelehnt worden
ist,  obwohl  der Bundeskanzler mit ihr den Antrag des Artikels 68 verbunden
hatte.

(2) Lehnt der Bundestag die Gesetzesvorlage nach Erklärung des Gesetzgebungs-
notstandes erneut  ab oder  nimmt  er  sie  in  einer  für  die  Bundesregierung als
unannehmbar  bezeichneten  Fassung  an,  so  gilt  das  Gesetz  als  zustande
gekommen,  soweit  der  Bundesrat  ihm zustimmt.  Das  gleiche  gilt,  wenn  die
Vorlage vom Bundestage nicht innerhalb von vier Wochen nach der erneuten
Einbringung verabschiedet wird.

(3) Während  der  Amtszeit  eines  Bundeskanzlers  kann  auch  jede  andere  vom
Bundestage abgelehnte Gesetzesvorlage innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nach der ersten Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes gemäß Absatz 1 und 2
verabschiedet  werden.  Nach  Ablauf  der  Frist  ist  während  der  Amtszeit  des
gleichen Bundeskanzlers  eine weitere Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes
unzulässig.

(4) Das Grundgesetz  darf durch ein Gesetz,  das nach Absatz 2 zustande kommt,
weder geändert,  noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung
gesetzt werden.

Artikel 82

(1) Die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze
werden  vom  Bundespräsidenten  nach  Gegenzeichnung  ausgefertigt  und  im
Bundesgesetzblatte verkündet. Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die
sie erläßt, ausgefertigt und vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung im
Bundesgesetzblatte verkündet.

(2) Jedes  Gesetz  und  jede  Rechtsverordnung  soll  den  Tag  des  Inkrafttretens
bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten
Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Bundesgesetzblatt ausgegeben
worden ist.

VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die 
Bundesverwaltung

Artikel 83

Die  Länder  führen  die  Bundesgesetze  als  eigene  Angelegenheit  aus,  soweit  dieses
Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zuläßt.

Artikel 84

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, so regeln sie
die  Einrichtung  der  Behörden  und  das  Verwaltungsverfahren.  Wenn
Bundesgesetze  etwas  anderes  bestimmen,  können  die  Länder  davon
abweichende Regelungen treffen. Hat ein Land eine abweichende Regelung nach
Satz  2  getroffen,  treten  in  diesem  Land  hierauf  bezogene  spätere
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bundesgesetzliche  Regelungen  der  Einrichtung  der  Behörden  und  des
Verwaltungsverfahrens frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft,
soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Artikel 72
Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend. In Ausnahmefällen kann der Bund wegen eines
besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung das Verwaltungs-
verfahren ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder regeln. Diese Gesetze
bedürfen  der  Zustimmung  des  Bundesrates.  Durch  Bundesgesetz  dürfen
Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden.

(2) Die  Bundesregierung  kann  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  allgemeine
Verwaltungsvorschriften erlassen.

(3) Die  Bundesregierung  übt  die  Aufsicht  darüber  aus,  daß  die  Länder  die
Bundesgesetze dem geltenden Rechte  gemäß ausführen.  Die Bundesregierung
kann zu diesem Zwecke Beauftragte zu den obersten Landesbehörden entsenden,
mit  deren  Zustimmung  und,  falls  diese  Zustimmung  versagt  wird,  mit
Zustimmung des Bundesrates auch zu den nachgeordneten Behörden.

(4) Werden Mängel, die die Bundesregierung bei der Ausführung der Bundesgesetze
in  den  Ländern  festgestellt  hat,  nicht  beseitigt,  so  beschließt  auf  Antrag  der
Bundesregierung oder des Landes der Bundesrat, ob das Land das Recht verletzt
hat. Gegen den Beschluß des Bundesrates kann das Bundesverfassungsgericht
angerufen werden.

(5) Der  Bundesregierung  kann  durch  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung  des
Bundesrates bedarf, zur Ausführung von Bundesgesetzen die Befugnis verliehen
werden, für besondere Fälle Einzelweisungen zu erteilen. Sie sind, außer wenn
die  Bundesregierung  den  Fall  für  dringlich  erachtet,  an  die  obersten
Landesbehörden zu richten.

Artikel 85

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus, so bleibt die
Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze
mit  Zustimmung  des  Bundesrates  etwas  anderes  bestimmen.  Durch
Bundesgesetz  dürfen  Gemeinden  und  Gemeindeverbänden  Aufgaben  nicht
übertragen werden.

(2) Die  Bundesregierung  kann  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  allgemeine
Verwaltungsvorschriften  erlassen.  Sie  kann  die  einheitliche  Ausbildung  der
Beamten und Angestellten regeln. Die Leiter der Mittelbehörden sind mit ihrem
Einvernehmen zu bestellen.

(3) Die  Landesbehörden  unterstehen  den  Weisungen  der  zuständigen  obersten
Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer wenn die Bundesregierung es für
dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten. Der Vollzug der
Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen.

(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der
Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Bericht und Vorlage
der Akten verlangen und Beauftragte zu allen Behörden entsenden.
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Artikel 86

Führt  der  Bund  die  Gesetze  durch  bundeseigene  Verwaltung  oder  durch
bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechtes aus, so erläßt
die  Bundesregierung,  soweit  nicht  das  Gesetz  Besonderes  vorschreibt,  die  allgemeinen
Verwaltungsvorschriften.  Sie  regelt,  soweit  das  Gesetz  nichts  anderes  bestimmt,  die
Einrichtung der Behörden.

Artikel 87

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau werden geführt
der  Auswärtige  Dienst,  die  Bundesfinanzverwaltung  und  nach  Maßgabe  des
Artikels 89 die Verwaltung der Bundeswasserstraßen und der Schiffahrt. Durch
Bundesgesetz  können  Bundesgrenzschutzbehörden,  Zentralstellen  für  das
polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen, für die Kriminalpolizei und zur
Sammlung  von  Unterlagen  für  Zwecke  des  Verfassungsschutzes  und  des
Schutzes  gegen  Bestrebungen  im  Bundesgebiet,  die  durch  Anwendung  von
Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der
Bundesrepublik Deutschland gefährden, eingerichtet werden.

(2) Als  bundesunmittelbare  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechtes  werden
diejenigen  sozialen  Versicherungsträger  geführt,  deren  Zuständigkeitsbereich
sich über das Gebiet eines Landes hinaus erstreckt. Soziale Versicherungsträger,
deren Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes, aber nicht über
mehr  als  drei  Länder  hinaus  erstreckt,  werden  abweichend  von  Satz  1  als
landesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes geführt, wenn das
aufsichtsführende Land durch die beteiligten Länder bestimmt ist.

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für die dem Bunde die Gesetzgebung
zusteht,  selbständige  Bundesoberbehörden  und  neue  bundesunmittelbare
Körperschaften  und  Anstalten  des  öffentlichen  Rechtes  durch  Bundesgesetz
errichtet  werden.  Erwachsen  dem  Bunde  auf  Gebieten,  für  die  ihm  die
Gesetzgebung  zusteht,  neue  Aufgaben,  so  können  bei  dringendem  Bedarf
bundeseigene Mittel- und Unterbehörden mit Zustimmung des Bundesrates und
der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages errichtet werden.

Artikel 87a

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und
die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.

(2) Außer  zur  Verteidigung dürfen  die  Streitkräfte  nur  eingesetzt  werden,  soweit
dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.

(3) Die  Streitkräfte  haben  im  Verteidigungsfalle  und  im  Spannungsfalle  die
Befugnis,  zivile  Objekte  zu  schützen  und  Aufgaben  der  Verkehrsregelung
wahrzunehmen,  soweit  dies  zur  Erfüllung  ihres  Verteidigungsauftrages
erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften im Verteidigungsfalle und im
Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung polizeilicher
Maßnahmen  übertragen  werden;  die  Streitkräfte  wirken  dabei  mit  den
zuständigen Behörden zusammen.

(4) Zur  Abwehr  einer  drohenden  Gefahr  für  den  Bestand  oder  die  freiheitliche
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demokratische  Grundordnung  des  Bundes  oder  eines  Landes  kann  die
Bundesregierung,  wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs.  2 vorliegen
und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte
zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von
zivilen  Objekten  und  bei  der  Bekämpfung  organisierter  und  militärisch
bewaffneter  Aufständischer  einsetzen.  Der  Einsatz  von  Streitkräften  ist
einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen.

Artikel 87b

(1) Die  Bundeswehrverwaltung  wird  in  bundeseigener  Verwaltung  mit  eigenem
Verwaltungsunterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des Personalwesens und
der  unmittelbaren  Deckung  des  Sachbedarfs  der  Streitkräfte.  Aufgaben  der
Beschädigtenversorgung und des Bauwesens können der Bundeswehrverwaltung
nur  durch  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,
übertragen werden. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze,
soweit  sie  die  Bundeswehrverwaltung  zu  Eingriffen  in  Rechte  Dritter
ermächtigen; das gilt nicht für Gesetze auf dem Gebiete des Personalwesens.

(2) Im  übrigen  können  Bundesgesetze,  die  der  Verteidigung  einschließlich  des
Wehrersatzwesens  und  des  Schutzes  der  Zivilbevölkerung  dienen,  mit
Zustimmung  des  Bundesrates  bestimmen,  daß  sie  ganz  oder  teilweise  in
bundeseigener  Verwaltung  mit  eigenem  Verwaltungsunterbau  oder  von  den
Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden. Werden solche Gesetze von
den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt, so können sie mit Zustimmung
des Bundesrates bestimmen, daß die der Bundesregierung und den zuständigen
obersten Bundesbehörden auf  Grund des  Artikels  85  zustehenden  Befugnisse
ganz  oder  teilweise  Bundesoberbehörden  übertragen  werden;  dabei  kann
bestimmt werden, daß diese Behörden beim Erlaß allgemeiner Verwaltungsvor-
schriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 Satz 1 nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedürfen.

Artikel 87c

Gesetze, die auf Grund des Artikels 73 Abs. 1 Nr. 14 ergehen, können mit Zustimmung des
Bundesrates  bestimmen,  daß sie  von  den  Ländern  im Auftrage  des Bundes  ausgeführt
werden.

Artikel 87d

(1) Die Luftverkehrsverwaltung wird in Bundesverwaltung geführt.  Aufgaben der
Flugsicherung  können  auch  durch  ausländische  Flugsicherungsorganisationen
wahrgenommen  werden,  die  nach  Recht  der  Europäischen  Gemeinschaft
zugelassen sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(2) Durch  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  können
Aufgaben  der  Luftverkehrsverwaltung  den  Ländern  als  Auftragsverwaltung
übertragen werden.

Artikel 87e

(1) Die  Eisenbahnverkehrsverwaltung  für  Eisenbahnen  des  Bundes  wird  in
bundeseigener Verwaltung geführt.  Durch Bundesgesetz können Aufgaben der
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Eisenbahnverkehrsverwaltung den Ländern als eigene Angelegenheit übertragen
werden.

(2) Der  Bund  nimmt  die  über  den  Bereich  der  Eisenbahnen  des  Bundes
hinausgehenden  Aufgaben  der  Eisenbahnverkehrsverwaltung  wahr,  die  ihm
durch Bundesgesetz übertragen werden.

(3) Eisenbahnen  des  Bundes  werden  als  Wirtschaftsunternehmen  in  privat-
rechtlicher  Form geführt.  Diese  stehen  im Eigentum des  Bundes,  soweit  die
Tätigkeit  des  Wirtschaftsunternehmens  den  Bau,  die  Unterhaltung  und  das
Betreiben  von  Schienenwegen  umfaßt.  Die  Veräußerung  von  Anteilen  des
Bundes an den Unternehmen nach Satz 2 erfolgt auf Grund eines Gesetzes; die
Mehrheit der Anteile an diesen Unternehmen verbleibt beim Bund. Das Nähere
wird durch Bundesgesetz geregelt.

(4) Der  Bund gewährleistet,  daß dem Wohl  der  Allgemeinheit,  insbesondere  den
Verkehrsbedürfnissen,  beim  Ausbau  und  Erhalt  des  Schienennetzes  der
Eisenbahnen  des  Bundes  sowie  bei  deren  Verkehrsangeboten  auf  diesem
Schienennetz,  soweit  diese  nicht  den  Schienenpersonennahverkehr  betreffen,
Rechnung getragen wird. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

(5) Gesetze  auf  Grund  der  Absätze  1  bis  4  bedürfen  der  Zustimmung  des
Bundesrates. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, die die
Auflösung, die Verschmelzung und die Aufspaltung von Eisenbahnunternehmen
des Bundes, die Übertragung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes
an Dritte sowie die Stillegung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes
regeln oder Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr haben.

Artikel 87f

(1) Nach  Maßgabe  eines  Bundesgesetzes,  das  der  Zustimmung  des  Bundesrates
bedarf,  gewährleistet  der  Bund  im  Bereich  des  Postwesens  und  der
Telekommunikation  flächendeckend  angemessene  und  ausreichende
Dienstleistungen.

(2) Dienstleistungen  im  Sinne  des  Absatzes  1  werden  als  privatwirtschaftliche
Tätigkeiten  durch  die  aus  dem  Sondervermögen  Deutsche  Bundespost
hervorgegangenen  Unternehmen  und  durch  andere  private  Anbieter  erbracht.
Hoheitsaufgaben  im  Bereich  des  Postwesens  und  der  Telekommunikation
werden in bundeseigener Verwaltung ausgeführt.

(3) Unbeschadet  des  Absatzes  2 Satz  2 führt  der  Bund in  der  Rechtsform einer
bundesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen Rechts einzelne Aufgaben in bezug
auf  die  aus  dem  Sondervermögen  Deutsche  Bundespost  hervorgegangenen
Unternehmen nach Maßgabe eines Bundesgesetzes aus.

Artikel 88

Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank. Ihre Aufgaben und
Befugnisse  können im Rahmen der Europäischen Union der  Europäischen Zentralbank
übertragen  werden,  die  unabhängig  ist  und  dem  vorrangigen  Ziel  der  Sicherung  der
Preisstabilität verpflichtet.
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Artikel 89

(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichswasserstraßen.

(2) Der Bund verwaltet die Bundeswasserstraßen durch eigene Behörden. Er nimmt
die  über  den Bereich eines  Landes  hinausgehenden  staatlichen Aufgaben  der
Binnenschiffahrt und die Aufgaben der Seeschiffahrt wahr, die ihm durch Gesetz
übertragen werden. Er kann die Verwaltung von Bundeswasserstraßen, soweit sie
im  Gebiete  eines  Landes  liegen,  diesem  Lande  auf  Antrag  als
Auftragsverwaltung übertragen. Berührt eine Wasserstraße das Gebiet mehrerer
Länder, so kann der Bund das Land beauftragen, für das die beteiligten Länder es
beantragen.

(3) Bei der Verwaltung, dem Ausbau und dem Neubau von Wasserstraßen sind die
Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft  im Einvernehmen mit
den Ländern zu wahren.

Artikel 90

(1) Der  Bund  bleibt  Eigentümer  der  Bundesautobahnen  und  sonstigen
Bundesstraßen des Fernverkehrs. Das Eigentum ist unveräußerlich.

(2) Die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt. Der
Bund  kann  sich  zur  Erledigung  seiner  Aufgaben  einer  Gesellschaft  privaten
Rechts  bedienen.  Diese Gesellschaft  steht  im unveräußerlichen Eigentum des
Bundes.  Eine  unmittelbare  oder  mittelbare  Beteiligung  Dritter  an  der
Gesellschaft  und  deren  Tochtergesellschaften  ist  ausgeschlossen.  Eine
Beteiligung  Privater  im  Rahmen  von  Öffentlich-Privaten  Partnerschaften  ist
ausgeschlossen für Streckennetze, die das gesamte Bundesautobahnnetz oder das
gesamte Netz sonstiger Bundesfernstraßen in einem Land oder wesentliche Teile
davon umfassen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(3) Die  Länder  oder  die  nach  Landesrecht  zuständigen  Selbstverwaltungskör-
perschaften  verwalten  die  sonstigen  Bundesstraßen  des  Fernverkehrs  im
Auftrage des Bundes.

(4) Auf  Antrag  eines  Landes  kann  der  Bund  die  sonstigen  Bundesstraßen  des
Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, in Bundesverwaltung
übernehmen.

Artikel 91

(1) Zur  Abwehr  einer  drohenden  Gefahr  für  den  Bestand  oder  die  freiheitliche
demokratische  Grundordnung  des  Bundes  oder  eines  Landes  kann  ein  Land
Polizeikräfte  anderer  Länder  sowie  Kräfte  und  Einrichtungen  anderer
Verwaltungen und des Bundesgrenzschutzes anfordern.

(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr
bereit  oder  in  der  Lage,  so  kann  die  Bundesregierung die  Polizei  in  diesem
Lande und die Polizeikräfte anderer Länder ihren Weisungen unterstellen sowie
Einheiten  des  Bundesgrenzschutzes  einsetzen.  Die  Anordnung  ist  nach
Beseitigung der  Gefahr,  im übrigen  jederzeit  auf  Verlangen  des  Bundesrates
aufzuheben. Erstreckt sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, so
kann die Bundesregierung,  soweit  es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich
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ist,  den  Landesregierungen  Weisungen  erteilen;  Satz  1  und  Satz  2  bleiben
unberührt.

VIIIa. Gemeinschaftsaufgaben, 
Verwaltungszusammenarbeit

Artikel 91a

(1) Der Bund wirkt  auf folgenden Gebieten bei der  Erfüllung von Aufgaben der
Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die
Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist
(Gemeinschaftsaufgaben):

1. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,

2. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.

(2) Durch  Bundesgesetz  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  werden  die
Gemeinschaftsaufgaben sowie Einzelheiten der Koordinierung näher bestimmt.

(3) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Hälfte der Ausgaben in
jedem Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 trägt der Bund mindestens die
Hälfte; die Beteiligung ist für alle Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere
regelt  das Gesetz.  Die Bereitstellung der Mittel bleibt der Feststellung in den
Haushaltsplänen des Bundes und der Länder vorbehalten.

Artikel 91b

(1) Bund  und  Länder  können  auf  Grund  von  Vereinbarungen  in  Fällen
überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und
Lehre  zusammenwirken.  Vereinbarungen,  die  im  Schwerpunkt  Hochschulen
betreffen,  bedürfen  der  Zustimmung  aller  Länder.  Dies  gilt  nicht  für
Vereinbarungen über Forschungsbauten einschließlich Großgeräten.

(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung der
Leistungsfähigkeit  des  Bildungswesens  im  internationalen  Vergleich  und  bei
diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen zusammenwirken.

(3) Die Kostentragung wird in der Vereinbarung geregelt.

Artikel 91c

(1) Bund und Länder können bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der
für  ihre  Aufgabenerfüllung  benötigten  informationstechnischen  Systeme
zusammenwirken.

(2) Bund  und  Länder  können  auf  Grund  von  Vereinbarungen  die  für  die
Kommunikation zwischen ihren informationstechnischen Systemen notwendigen
Standards  und  Sicherheitsanforderungen  festlegen.  Vereinbarungen  über  die
Grundlagen der Zusammenarbeit  nach Satz 1 können für einzelne nach Inhalt
und  Ausmaß  bestimmte  Aufgaben  vorsehen,  dass  nähere  Regelungen  bei
Zustimmung einer in der Vereinbarung zu bestimmenden qualifizierten Mehrheit
für  Bund  und  Länder  in  Kraft  treten.  Sie  bedürfen  der  Zustimmung  des
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Bundestages und der Volksvertretungen der beteiligten Länder;  das Recht zur
Kündigung  dieser  Vereinbarungen  kann  nicht  ausgeschlossen  werden.  Die
Vereinbarungen regeln auch die Kostentragung.

(3) Die Länder können darüber hinaus den gemeinschaftlichen Betrieb informations-
technischer Systeme sowie die Errichtung von dazu bestimmten Einrichtungen
vereinbaren.

(4) Der  Bund  errichtet  zur  Verbindung  der  informationstechnischen  Netze  des
Bundes und der Länder ein Verbindungsnetz. Das Nähere zur Errichtung und
zum Betrieb des Verbindungsnetzes  regelt  ein Bundesgesetz mit  Zustimmung
des Bundesrates.

(5) Der übergreifende informationstechnische Zugang zu den Verwaltungsleistungen
von  Bund  und  Ländern  wird  durch  Bundesgesetz  mit  Zustimmung  des
Bundesrates geregelt.

Artikel 91d

Bund und Länder  können  zur  Feststellung und  Förderung der  Leistungsfähigkeit  ihrer
Verwaltungen Vergleichsstudien durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen.

Artikel 91e

(1) Bei der Ausführung von Bundesgesetzen auf dem Gebiet der Grundsicherung für
Arbeitsuchende wirken Bund und Länder oder die nach Landesrecht zuständigen
Gemeinden und Gemeindeverbände in der Regel in gemeinsamen Einrichtungen
zusammen.

(2) Der  Bund  kann  zulassen,  dass  eine  begrenzte  Anzahl  von  Gemeinden  und
Gemeindeverbänden  auf  ihren  Antrag  und  mit  Zustimmung  der  obersten
Landesbehörde die Aufgaben nach Absatz 1 allein wahrnimmt. Die notwendigen
Ausgaben  einschließlich der  Verwaltungsausgaben trägt  der  Bund,  soweit  die
Aufgaben  bei  einer  Ausführung  von  Gesetzen  nach  Absatz  1  vom  Bund
wahrzunehmen sind.

(3) Das  Nähere  regelt  ein  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung  des  Bundesrates
bedarf.

IX. Die Rechtsprechung

Artikel 92

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch das Bundesverfas-
sungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch
die Gerichte der Länder ausgeübt.

Artikel 93

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:

1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten über
den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer
Beteiligter,  die durch dieses Grundgesetz oder  in der  Geschäftsordnung eines
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obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind;

2.  bei  Meinungsverschiedenheiten  oder  Zweifeln  über  die  förmliche  und
sachliche  Vereinbarkeit  von  Bundesrecht  oder  Landesrecht  mit  diesem
Grundgesetze  oder  die  Vereinbarkeit  von  Landesrecht  mit  sonstigem
Bundesrechte auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines
Viertels der Mitglieder des Bundestages;

2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des
Artikels  72  Abs.  2  entspricht,  auf  Antrag  des  Bundesrates,  einer
Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes;

3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der
Länder, insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und
bei der Ausübung der Bundesaufsicht;

4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den
Ländern, zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit
nicht ein anderer Rechtsweg gegeben ist;

4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung
erhoben  werden  können,  durch  die  öffentliche  Gewalt  in  einem  seiner
Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und
104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein;

4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden
wegen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch
ein Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim
Landesverfassungsgericht erhoben werden kann;

4c. über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als
Partei für die Wahl zum Bundestag;

5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen.

(2) Das  Bundesverfassungsgericht  entscheidet  außerdem  auf  Antrag  des
Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes, ob
im Falle des Artikels 72 Abs. 4 die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche
Regelung nach Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den
Fällen des Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden könnte. Die
Feststellung, dass die Erforderlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr
erlassen werden könnte, ersetzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Abs. 4 oder
nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn
eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach Artikel 125a Abs. 2 Satz
2 im Bundestag abgelehnt oder über sie nicht innerhalb eines Jahres beraten und
Beschluss gefasst oder wenn eine entsprechende Gesetzesvorlage im Bundesrat
abgelehnt worden ist.

(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz
zugewiesenen Fällen tätig.

Artikel 94

(1) Das  Bundesverfassungsgericht  besteht  aus  Bundesrichtern  und  anderen
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Mitgliedern.  Die  Mitglieder  des  Bundesverfassungsgerichtes  werden  je  zur
Hälfte  vom Bundestage und vom Bundesrate gewählt.  Sie dürfen weder dem
Bundestage,  dem  Bundesrate,  der  Bundesregierung  noch  entsprechenden
Organen eines Landes angehören.

(2) Ein Bundesgesetz regelt seine Verfassung und das Verfahren und bestimmt, in
welchen  Fällen  seine  Entscheidungen  Gesetzeskraft  haben.  Es  kann  für
Verfassungsbeschwerden  die  vorherige  Erschöpfung  des  Rechtsweges  zur
Voraussetzung machen und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen.

Artikel 95

(1) Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und
der  Sozialgerichtsbarkeit  errichtet  der  Bund  als  oberste  Gerichtshöfe  den
Bundesgerichtshof,  das  Bundesverwaltungsgericht,  den  Bundesfinanzhof,  das
Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht.

(2) Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet der für das jeweilige
Sachgebiet  zuständige  Bundesminister  gemeinsam  mit  einem
Richterwahlausschuß,  der  aus  den  für  das  jeweilige  Sachgebiet  zuständigen
Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht,  die
vom Bundestage gewählt werden.

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist ein Gemeinsamer Senat
der  in  Absatz  1  genannten  Gerichte  zu  bilden.  Das  Nähere  regelt  ein
Bundesgesetz.

Artikel 96

(1) Der  Bund  kann  für  Angelegenheiten  des  gewerblichen  Rechtsschutzes  ein
Bundesgericht errichten.

(2) Der  Bund  kann  Wehrstrafgerichte  für  die  Streitkräfte  als  Bundesgerichte
errichten.  Sie können die Strafgerichtsbarkeit  nur im Verteidigungsfalle sowie
über Angehörige der Streitkräfte ausüben, die in das Ausland entsandt oder an
Bord von Kriegsschiffen eingeschifft sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
Diese Gerichte gehören zum Geschäftsbereich des Bundesjustizministers. Ihre
hauptamtlichen Richter müssen die Befähigung zum Richteramt haben.

(3) Oberster  Gerichtshof  für  die  in  Absatz  1  und  2  genannten  Gerichte  ist  der
Bundesgerichtshof.

(4) Der  Bund  kann  für  Personen,  die  zu  ihm  in  einem  öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis  stehen,  Bundesgerichte  zur  Entscheidung  in  Disziplinar-
verfahren und Beschwerdeverfahren errichten.

(5) Für  Strafverfahren  auf  den  folgenden  Gebieten  kann  ein  Bundesgesetz  mit
Zustimmung  des  Bundesrates  vorsehen,  dass  Gerichte  der  Länder
Gerichtsbarkeit des Bundes ausüben:

1. Völkermord;

2. völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

3. Kriegsverbrechen;
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4. andere Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen
werden,  das  friedliche Zusammenleben der Völker  zu stören (Artikel  26
Abs. 1);

5. Staatsschutz.

Artikel 97

(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.

(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider
ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter
den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen
oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle
oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen
festsetzen,  bei  deren  Erreichung  auf  Lebenszeit  angestellte  Richter  in  den
Ruhestand  treten.  Bei  Veränderung  der  Einrichtung  der  Gerichte  oder  ihrer
Bezirke  können  Richter  an  ein  anderes  Gericht  versetzt  oder  aus  dem Amte
entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.

Artikel 98

(1) Die  Rechtsstellung  der  Bundesrichter  ist  durch  besonderes  Bundesgesetz  zu
regeln.

(2) Wenn  ein  Bundesrichter  im  Amte  oder  außerhalb  des  Amtes  gegen  die
Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines
Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit
auf Antrag des Bundestages anordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder
in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann
auf Entlassung erkannt werden.

(3) Die  Rechtsstellung  der  Richter  in  den  Ländern  ist  durch  besondere
Landesgesetze  zu  regeln,  soweit  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  27  nichts  anderes
bestimmt.

(4) Die  Länder  können  bestimmen,  daß  über  die  Anstellung  der  Richter  in  den
Ländern der  Landesjustizminister  gemeinsam mit  einem Richterwahlausschuß
entscheidet.

(5) Die  Länder  können für  Landesrichter  eine  Absatz  2  entsprechende Regelung
treffen.  Geltendes Landesverfassungsrecht  bleibt  unberührt.  Die  Entscheidung
über eine Richteranklage steht dem Bundesverfassungsgericht zu.

Artikel 99

Dem  Bundesverfassungsgerichte  kann  durch  Landesgesetz  die  Entscheidung  von
Verfassungsstreitigkeiten  innerhalb  eines  Landes,  den  in  Artikel  95  Abs.  1  genannten
obersten  Gerichtshöfen  für  den letzten Rechtszug die  Entscheidung in  solchen Sachen
zugewiesen werden, bei denen es sich um die Anwendung von Landesrecht handelt.

Artikel 100

(1) Hält  ein  Gericht  ein  Gesetz,  auf  dessen  Gültigkeit  es  bei  der  Entscheidung
ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es
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sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung
des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich
um  die  Verletzung  dieses  Grundgesetzes  handelt,  die  Entscheidung  des
Bundesverfassungsgerichtes  einzuholen.  Dies  gilt  auch,  wenn es  sich  um die
Verletzung  dieses  Grundgesetzes  durch  Landesrecht  oder  um  die
Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.

(2) Ist  in  einem  Rechtsstreite  zweifelhaft,  ob  eine  Regel  des  Völkerrechtes
Bestandteil des Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten
für den Einzelnen erzeugt (Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.

(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes
von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes oder des Verfassungs-
gerichtes  eines  anderen Landes abweichen,  so hat  das  Verfassungsgericht  die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.

Artikel 101

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter
entzogen werden.

(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.

Artikel 102

Die Todesstrafe ist abgeschafft.

Artikel 103

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.

(2) Eine Tat kann nur bestraft  werden,  wenn die Strafbarkeit  gesetzlich bestimmt
war, bevor die Tat begangen wurde.

(3) Niemand  darf  wegen  derselben  Tat  auf  Grund  der  allgemeinen  Strafgesetze
mehrmals bestraft werden.

Artikel 104

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur
unter  Beachtung  der  darin  vorgeschriebenen  Formen  beschränkt  werden.
Festgehaltene  Personen  dürfen  weder  seelisch  noch  körperlich  mißhandelt
werden.

(2) Über  die  Zulässigkeit  und  Fortdauer  einer  Freiheitsentziehung  hat  nur  der
Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden
Freiheitsentziehung  ist  unverzüglich  eine  richterliche  Entscheidung
herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden
länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam
halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.

(3) Jeder  wegen  des  Verdachtes  einer  strafbaren  Handlung  vorläufig
Festgenommene  ist  spätestens  am  Tage  nach  der  Festnahme  dem  Richter
vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen
und  ihm  Gelegenheit  zu  Einwendungen  zu  geben  hat.  Der  Richter  hat
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unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl
zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer
Freiheitsentziehung ist  unverzüglich  ein Angehöriger  des  Festgehaltenen oder
eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen.

X. Das Finanzwesen

Artikel 104a

(1) Der  Bund  und  die  Länder  tragen  gesondert  die  Ausgaben,  die  sich  aus  der
Wahrnehmung  ihrer  Aufgaben  ergeben,  soweit  dieses  Grundgesetz  nichts
anderes bestimmt.

(2) Handeln die Länder  im Auftrage des Bundes,  trägt  der Bund die sich daraus
ergebenden Ausgaben.

(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern ausgeführt
werden,  können bestimmen, daß die Geldleistungen ganz oder zum Teil  vom
Bund  getragen  werden.  Bestimmt  das  Gesetz,  daß  der  Bund  die  Hälfte  der
Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes durchgeführt.

(4) Bundesgesetze,  die  Pflichten  der  Länder  zur  Erbringung von Geldleistungen,
geldwerten  Sachleistungen  oder  vergleichbaren  Dienstleistungen  gegenüber
Dritten begründen und von den Ländern  als  eigene Angelegenheit  oder  nach
Absatz  3  Satz  2  im  Auftrag  des  Bundes  ausgeführt  werden,  bedürfen  der
Zustimmung  des  Bundesrates,  wenn  daraus  entstehende  Ausgaben  von  den
Ländern zu tragen sind.

(5) Der  Bund  und  die  Länder  tragen  die  bei  ihren  Behörden  entstehenden
Verwaltungsausgaben  und  haften  im  Verhältnis  zueinander  für  eine
ordnungsmäßige Verwaltung.  Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der
Zustimmung des Bundesrates bedarf.

(6) Bund  und  Länder  tragen  nach  der  innerstaatlichen  Zuständigkeits-  und
Aufgabenverteilung  die  Lasten  einer  Verletzung  von  supranationalen  oder
völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In Fällen länderübergreifender
Finanzkorrekturen  der  Europäischen  Union  tragen  Bund  und  Länder  diese
Lasten  im Verhältnis  15  zu  85.  Die  Ländergesamtheit  trägt  in  diesen  Fällen
solidarisch 35 vom Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen
Schlüssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten
verursacht  haben,  anteilig  entsprechend der  Höhe  der  erhaltenen  Mittel.  Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 104b

(1) Der  Bund  kann,  soweit  dieses  Grundgesetz  ihm  Gesetzgebungsbefugnisse
verleiht, den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der
Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbände) gewähren, die

1.  zur  Abwehr  einer  Störung des  gesamtwirtschaftlichen  Gleichgewichts
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oder

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder

3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums

erforderlich  sind.  Abweichend  von  Satz  1  kann  der  Bund  im  Falle  von
Naturkatastrophen  oder  außergewöhnlichen  Notsituationen,  die  sich  der
Kontrolle  des  Staates  entziehen  und  die  staatliche  Finanzlage  erheblich
beeinträchtigen, auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse Finanzhilfen gewähren.

(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, wird durch
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, oder auf Grund des
Bundeshaushaltsgesetzes  durch  Verwaltungsvereinbarung  geregelt.  Das
Bundesgesetz oder die Verwaltungsvereinbarung kann Bestimmungen über die
Ausgestaltung  der  jeweiligen  Länderprogramme  zur  Verwendung  der
Finanzhilfen vorsehen. Die Festlegung der Kriterien für die Ausgestaltung der
Länderprogramme erfolgt im Einvernehmen mit den betroffenen Ländern. Zur
Gewährleistung  der  zweckentsprechenden  Mittelverwendung  kann  die
Bundesregierung Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Erhebungen bei
allen  Behörden  durchführen.  Die  Mittel  sind  befristet  zu  gewähren  und
hinsichtlich ihrer Verwendung in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Die
Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen zu gestalten.

(3) Bundestag,  Bundesregierung  und  Bundesrat  sind  auf  Verlangen  über  die
Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrichten.

Artikel 104c

Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der
finanzschwachen  Gemeinden  (Gemeindeverbände)  im  Bereich  der  kommunalen
Bildungsinfrastruktur gewähren. Artikel 104b Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

Artikel 105

(1) Der  Bund  hat  die  ausschließliche  Gesetzgebung  über  die  Zölle  und
Finanzmonopole.

(2) Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die übrigen Steuern, wenn
ihm  das  Aufkommen  dieser  Steuern  ganz  oder  zum  Teil  zusteht  oder  die
Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 vorliegen.

(2a) Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen
Verbrauch-  und  Aufwandsteuern,  solange  und  soweit  sie  nicht
bundesgesetzlich  geregelten  Steuern  gleichartig  sind.  Sie  haben  die
Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer.

(3) Bundesgesetze  über  Steuern,  deren  Aufkommen  den  Ländern  oder  den
Gemeinden  (Gemeindeverbänden)  ganz  oder  zum Teil  zufließt,  bedürfen  der
Zustimmung des Bundesrates.

Artikel 106

(1) Der  Ertrag  der  Finanzmonopole  und  das  Aufkommen  der  folgenden  Steuern
stehen dem Bund zu:
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1. die Zölle,

2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den Ländern, nach
Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam oder nach Absatz 6 den Gemeinden
zustehen,

3. die Straßengüterverkehrsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf
motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrsteuern,

4. die Kapitalverkehrsteuern, die Versicherungsteuer und die Wechselsteuer,

5.  die  einmaligen  Vermögensabgaben  und  die  zur  Durchführung  des
Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben,

6. die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer,

7. Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften.

(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern steht den Ländern zu:

1. die Vermögensteuer,

2. die Erbschaftsteuer,

3. die Verkehrsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 1 dem Bund oder nach
Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam zustehen,

4. die Biersteuer,

5. die Abgabe von Spielbanken.

(3) Das  Aufkommen  der  Einkommensteuer,  der  Körperschaftsteuer  und  der
Umsatzsteuer  steht  dem  Bund  und  den  Ländern  gemeinsam  zu
(Gemeinschaftsteuern), soweit das Aufkommen der Einkommensteuer nicht nach
Absatz  5  und  das  Aufkommen  der  Umsatzsteuer  nicht  nach  Absatz  5a  den
Gemeinden zugewiesen wird.  Am Aufkommen der Einkommensteuer und der
Körperschaftsteuer sind der Bund und die Länder  je zur Hälfte beteiligt.  Die
Anteile  von  Bund  und  Ländern  an  der  Umsatzsteuer  werden  durch
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festgesetzt. Bei der
Festsetzung ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund und die Länder
gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. Dabei ist
der  Umfang  der  Ausgaben  unter  Berücksichtigung  einer  mehrjährigen
Finanzplanung zu ermitteln.

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind so aufeinander
abzustimmen,  daß  ein  billiger  Ausgleich  erzielt,  eine  Überbelastung  der
Steuerpflichtigen vermieden und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse
im Bundesgebiet gewahrt wird.

Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile von Bund und Ländern an der
Umsatzsteuer Steuermindereinnahmen einbezogen, die den Ländern ab 1. Januar
1996  aus  der  Berücksichtigung  von  Kindern  im  Einkommensteuerrecht
entstehen. Das Nähere bestimmt das Bundesgesetz nach Satz 3.

(4) Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer sind neu festzusetzen,
wenn sich das Verhältnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Bundes
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und der Länder wesentlich anders entwickelt; Steuermindereinnahmen, die nach
Absatz  3  Satz  5  in  die  Festsetzung  der  Umsatzsteueranteile  zusätzlich
einbezogen werden, bleiben hierbei unberücksichtigt. Werden den Ländern durch
Bundesgesetz zusätzliche Ausgaben auferlegt oder Einnahmen entzogen, so kann
die Mehrbelastung durch Bundesgesetz,  das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, auch mit Finanzzuweisungen des Bundes ausgeglichen werden, wenn sie
auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist. In dem Gesetz sind die Grundsätze für
die Bemessung dieser Finanzzuweisungen und für ihre Verteilung auf die Länder
zu bestimmen.

(5) Die  Gemeinden  erhalten  einen  Anteil  an  dem  Aufkommen  der
Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage
der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Das Nähere
bestimmt  ein Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung des Bundesrates  bedarf.  Es
kann  bestimmen,  daß  die  Gemeinden  Hebesätze  für  den  Gemeindeanteil
festsetzen.

(5a) Die Gemeinden erhalten ab dem 1. Januar 1998 einen Anteil an dem
Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird von den Ländern auf der Grundlage
eines  orts-  und  wirtschaftsbezogenen  Schlüssels  an  ihre  Gemeinden
weitergeleitet. Das Nähere wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, bestimmt.

(6) Das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer steht den Gemeinden, das
Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern steht den Gemeinden
oder nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den
Gemeinden  ist  das  Recht  einzuräumen,  die  Hebesätze  der  Grundsteuer  und
Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen. Bestehen in einem Land
keine Gemeinden, so steht das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer
sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dem Land zu. Bund und
Länder  können  durch  eine  Umlage  an  dem  Aufkommen  der  Gewerbesteuer
beteiligt werden. Das Nähere über die Umlage bestimmt ein Bundesgesetz, das
der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf.  Nach  Maßgabe  der
Landesgesetzgebung  können  die  Grundsteuer  und  Gewerbesteuer  sowie  der
Gemeindeanteil vom Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
als Bemessungsgrundlagen für Umlagen zugrunde gelegt werden.

(7) Von dem Länderanteil  am Gesamtaufkommen der  Gemeinschaftsteuern  fließt
den  Gemeinden  und  Gemeindeverbänden  insgesamt  ein  von  der
Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im übrigen bestimmt die
Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den
Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt.

(8) Veranlaßt  der  Bund  in  einzelnen  Ländern  oder  Gemeinden
(Gemeindeverbänden)  besondere  Einrichtungen,  die  diesen  Ländern  oder
Gemeinden  (Gemeindeverbänden)  unmittelbar  Mehrausgaben  oder
Mindereinnahmen  (Sonderbelastungen)  verursachen,  gewährt  der  Bund  den
erforderlichen  Ausgleich,  wenn  und  soweit  den  Ländern  oder  Gemeinden
(Gemeindeverbänden) nicht zugemutet werden kann, die Sonderbelastungen zu
tragen.  Entschädigungsleistungen  Dritter  und  finanzielle  Vorteile,  die  diesen
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Ländern  oder  Gemeinden  (Gemeindeverbänden)  als  Folge  der  Einrichtungen
erwachsen, werden bei dem Ausgleich berücksichtigt.

(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im Sinne dieses Artikels gelten auch
die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden (Gemeindeverbände).

Artikel 106a

Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr ein Betrag
aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der
Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der
Finanzkraft nach Artikel 107 Abs. 2 unberücksichtigt.

Artikel 106b

Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 infolge der Übertragung der Kraftfahrzeugsteuer
auf den Bund ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 107

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Aufkommen der
Einkommensteuer  und  der  Körperschaftsteuer  stehen  den  einzelnen  Ländern
insoweit  zu,  als  die  Steuern  von  den  Finanzbehörden  in  ihrem  Gebiet
vereinnahmt  werden  (örtliches  Aufkommen).  Durch  Bundesgesetz,  das  der
Zustimmung des Bundesrates bedarf,  sind für  die  Körperschaftsteuer  und die
Lohnsteuer  nähere  Bestimmungen  über  die  Abgrenzung  sowie  über  Art  und
Umfang der Zerlegung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann
auch  Bestimmungen  über  die  Abgrenzung  und  Zerlegung  des  örtlichen
Aufkommens  anderer  Steuern  treffen.  Der  Länderanteil  am Aufkommen  der
Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern, vorbehaltlich der Regelungen nach
Absatz 2, nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu.

(2) Durch  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf,  ist
sicherzustellen,  dass  die  unterschiedliche  Finanzkraft  der  Länder  angemessen
ausgeglichen  wird;  hierbei  sind  die  Finanzkraft  und  der  Finanzbedarf  der
Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck sind in
dem Gesetz Zuschläge zu und Abschläge von der jeweiligen Finanzkraft bei der
Verteilung der Länderanteile am Aufkommen der Umsatzsteuer zu regeln. Die
Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschlägen und für die Erhebung von
Abschlägen sowie die Maßstäbe für die Höhe dieser Zuschläge und Abschläge
sind in dem Gesetz zu bestimmen. Für Zwecke der Bemessung der Finanzkraft
kann  die  bergrechtliche  Förderabgabe  mit  nur  einem Teil  ihres  Aufkommens
berücksichtigt  werden.  Das Gesetz  kann auch bestimmen,  dass  der Bund aus
seinen  Mitteln  leistungsschwachen  Ländern  Zuweisungen  zur  ergänzenden
Deckung ihres  allgemeinen  Finanzbedarfs  (Ergänzungszuweisungen)  gewährt.
Zuweisungen können unabhängig von den Maßstäben nach den Sätzen 1 bis 3
auch solchen leistungsschwachen Ländern gewährt  werden,  deren Gemeinden
(Gemeindeverbände)  eine  besonders  geringe  Steuerkraft  aufweisen
(Gemeindesteuerkraftzuweisungen),  sowie  außerdem  solchen  leistungs-
schwachen Ländern, deren Anteile an den Fördermitteln nach Artikel 91b ihre
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Einwohneranteile unterschreiten.

Artikel 108

(1) Zölle,  Finanzmonopole,  die  bundesgesetzlich  geregelten  Verbrauchsteuern
einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf
motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrsteuern ab dem 1. Juli 2009 sowie
die  Abgaben  im  Rahmen  der  Europäischen  Gemeinschaften  werden  durch
Bundesfinanzbehörden  verwaltet.  Der  Aufbau  dieser  Behörden  wird  durch
Bundesgesetz geregelt. Soweit Mittelbehörden eingerichtet sind, werden deren
Leiter im Benehmen mit den Landesregierungen bestellt.

(2) Die übrigen Steuern werden durch Landesfinanzbehörden verwaltet. Der Aufbau
dieser  Behörden  und  die  einheitliche  Ausbildung der  Beamten  können durch
Bundesgesetz  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  geregelt  werden.  Soweit
Mittelbehörden eingerichtet sind, werden deren Leiter im Einvernehmen mit der
Bundesregierung bestellt.

(3) Verwalten die Landesfinanzbehörden Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund
zufließen, so werden sie im Auftrage des Bundes tätig. Artikel 85 Abs. 3 und 4
gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Bundesregierung der Bundesminister
der Finanzen tritt.

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann bei der
Verwaltung  von  Steuern  ein  Zusammenwirken  von  Bundes-  und
Landesfinanzbehörden  sowie  für  Steuern,  die  unter  Absatz  1  fallen,  die
Verwaltung durch Landesfinanzbehörden und für andere Steuern die Verwaltung
durch Bundesfinanzbehörden vorgesehen werden, wenn und soweit dadurch der
Vollzug der Steuergesetze erheblich verbessert oder erleichtert wird. Für die den
Gemeinden  (Gemeindeverbänden)  allein  zufließenden  Steuern  kann  die  den
Landesfinanzbehörden zustehende Verwaltung durch die Länder ganz oder zum
Teil  den  Gemeinden  (Gemeindeverbänden)  übertragen  werden.  Das
Bundesgesetz nach Satz 1 kann für ein Zusammenwirken von Bund und Ländern
bestimmen,  dass  bei  Zustimmung  einer  im  Gesetz  genannten  Mehrheit
Regelungen  für  den  Vollzug  von  Steuergesetzen  für  alle  Länder  verbindlich
werden.

(4a)  Durch  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung des  Bundesrates  bedarf,
können  bei  der  Verwaltung  von  Steuern,  die  unter  Absatz  2  fallen,  ein
Zusammenwirken von Landesfinanzbehörden und eine länderübergreifende
Übertragung  von  Zuständigkeiten  auf  Landesfinanzbehörden  eines  oder
mehrerer  Länder  im  Einvernehmen  mit  den  betroffenen  Ländern
vorgesehen  werden,  wenn  und  soweit  dadurch  der  Vollzug  der
Steuergesetze erheblich verbessert oder erleichtert wird. Die Kostentragung
kann durch Bundesgesetz geregelt werden.

(5) Das  von  den  Bundesfinanzbehörden  anzuwendende  Verfahren  wird  durch
Bundesgesetz geregelt.  Das von den Landesfinanzbehörden und in den Fällen
des Absatzes 4 Satz 2 von den Gemeinden (Gemeindeverbänden) anzuwendende
Verfahren kann durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates geregelt
werden.
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(6) Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch Bundesgesetz einheitlich geregelt.

(7) Die  Bundesregierung  kann  allgemeine  Verwaltungsvorschriften  erlassen,  und
zwar  mit  Zustimmung  des  Bundesrates,  soweit  die  Verwaltung  den
Landesfinanzbehörden oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) obliegt.

Artikel 109

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und voneinander
unabhängig.

(2) Bund und Länder erfüllen gemeinsam die Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland  aus  Rechtsakten  der  Europäischen  Gemeinschaft  auf  Grund  des
Artikels  104  des  Vertrags  zur  Gründung der  Europäischen  Gemeinschaft  zur
Einhaltung  der  Haushaltsdisziplin  und  tragen  in  diesem  Rahmen  den
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung.

(3) Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus
Krediten auszugleichen. Bund und Länder können Regelungen zur im Auf- und
Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der
Normallage  abweichenden  konjunkturellen  Entwicklung  sowie  eine
Ausnahmeregelung  für  Naturkatastrophen  oder  außergewöhnliche
Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche
Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen. Für die Ausnahmeregelung ist
eine  entsprechende  Tilgungsregelung  vorzusehen.  Die  nähere  Ausgestaltung
regelt für den Haushalt des Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, dass Satz 1
entsprochen  ist,  wenn  die  Einnahmen  aus  Krediten  0,35  vom  Hundert  im
Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Die nähere
Ausgestaltung  für  die  Haushalte  der  Länder  regeln  diese  im  Rahmen  ihrer
verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit  der  Maßgabe,  dass Satz  1 nur  dann
entsprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden.

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für
Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, für
eine  konjunkturgerechte  Haushaltswirtschaft  und  für  eine  mehrjährige
Finanzplanung aufgestellt werden.

(5) Sanktionsmaßnahmen der  Europäischen Gemeinschaft  im Zusammenhang mit
den Bestimmungen in Artikel 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin tragen Bund und Länder im
Verhältnis 65 zu 35. Die Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom Hundert der
auf die Länder entfallenden Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom
Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten tragen die Länder entsprechend
ihrem  Verursachungsbeitrag.  Das  Nähere  regelt  ein  Bundesgesetz,  das  der
Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 109a

(1) Zur  Vermeidung  von  Haushaltsnotlagen  regelt  ein  Bundesgesetz,  das  der
Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1.  die  fortlaufende  Überwachung der  Haushaltswirtschaft  von  Bund und
Ländern durch ein gemeinsames Gremium (Stabilitätsrat),
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2. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung einer drohenden
Haushaltsnotlage,

3.  die  Grundsätze  zur  Aufstellung  und  Durchführung  von  Sanierungs-
programmen zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen.

(2) Dem Stabilitätsrat obliegt ab dem Jahr 2020 die Überwachung der Einhaltung
der  Vorgaben  des  Artikels  109  Absatz  3  durch  Bund  und  Länder.  Die
Überwachung orientiert sich an den Vorgaben und Verfahren aus Rechtsakten auf
Grund  des  Vertrages  über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  zur
Einhaltung der Haushaltsdisziplin.

(3) Die  Beschlüsse  des  Stabilitätsrats  und  die  zugrunde  liegenden  Beratungs-
unterlagen sind zu veröffentlichen.

Artikel 110

(1) Alle  Einnahmen  und  Ausgaben  des  Bundes  sind  in  den  Haushaltsplan
einzustellen;  bei  Bundesbetrieben  und  bei  Sondervermögen brauchen  nur  die
Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan
ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

(2) Der  Haushaltsplan  wird  für  ein  oder  mehrere  Rechnungsjahre,  nach  Jahren
getrennt,  vor  Beginn  des  ersten  Rechnungsjahres  durch  das  Haushaltsgesetz
festgestellt. Für Teile des Haushaltsplanes kann vorgesehen werden, daß sie für
unterschiedliche Zeiträume, nach Rechnungsjahren getrennt, gelten.

(3) Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur Änderung des
Haushaltsgesetzes  und  des  Haushaltsplanes  werden  gleichzeitig  mit  der
Zuleitung  an  den  Bundesrat  beim Bundestage  eingebracht;  der  Bundesrat  ist
berechtigt, innerhalb von sechs Wochen, bei Änderungsvorlagen innerhalb von
drei Wochen, zu den Vorlagen Stellung zu nehmen.

(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich
auf  die  Einnahmen  und  die  Ausgaben  des  Bundes  und  auf  den  Zeitraum
beziehen,  für  den das Haushaltsgesetz beschlossen wird.  Das Haushaltsgesetz
kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten
Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem späteren
Zeitpunkt außer Kraft treten.

Artikel 111

(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende
Jahr  nicht  durch  Gesetz  festgestellt,  so  ist  bis  zu  seinem  Inkrafttreten  die
Bundesregierung ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind,

a)  um  gesetzlich  bestehende  Einrichtungen  zu  erhalten  und  gesetzlich
beschlossene Maßnahmen durchzuführen,

b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Bundes zu erfüllen,

c) um Bauten,  Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder
Beihilfen  für  diese  Zwecke  weiter  zu  gewähren,  sofern  durch  den
Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden sind.

(2) Soweit  nicht  auf  besonderem  Gesetze  beruhende  Einnahmen  aus  Steuern,
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Abgaben und sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben
unter Absatz 1 decken, darf die Bundesregierung die zur Aufrechterhaltung der
Wirtschaftsführung  erforderlichen  Mittel  bis  zur  Höhe  eines  Viertels  der
Endsumme  des  abgelaufenen  Haushaltsplanes  im  Wege  des  Kredits  flüssig
machen.

Artikel 112

Überplanmäßige  und  außerplanmäßige  Ausgaben  bedürfen  der  Zustimmung  des
Bundesministers  der  Finanzen.  Sie  darf  nur  im  Falle  eines  unvorhergesehenen  und
unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Näheres kann durch Bundesgesetz bestimmt
werden.

Artikel 113

(1) Gesetze,  welche die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Ausgaben des
Haushaltsplanes  erhöhen  oder  neue  Ausgaben  in  sich  schließen  oder  für  die
Zukunft mit sich bringen, bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung. Das
gleiche gilt für Gesetze, die Einnahmeminderungen in sich schließen oder für die
Zukunft  mit  sich  bringen.  Die  Bundesregierung  kann  verlangen,  daß  der
Bundestag die Beschlußfassung über solche Gesetze aussetzt. In diesem Fall hat
die  Bundesregierung  innerhalb  von  sechs  Wochen  dem  Bundestage  eine
Stellungnahme zuzuleiten.

(2) Die Bundesregierung kann innerhalb von vier Wochen, nachdem der Bundestag
das Gesetz beschlossen hat, verlangen, daß der Bundestag erneut Beschluß faßt.

(3) Ist das Gesetz nach Artikel 78 zustande gekommen, kann die Bundesregierung
ihre Zustimmung nur innerhalb von sechs Wochen und nur dann versagen, wenn
sie  vorher  das  Verfahren  nach  Absatz  1  Satz  3  und  4  oder  nach  Absatz  2
eingeleitet hat. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung als erteilt.

Artikel 114

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat dem Bundestage und dem Bundesrate über
alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden im
Laufe  des  nächsten  Rechnungsjahres  zur  Entlastung  der  Bundesregierung
Rechnung zu legen.

(2) Der  Bundesrechnungshof,  dessen  Mitglieder  richterliche  Unabhängigkeit
besitzen,  prüft  die  Rechnung  sowie  die  Wirtschaftlichkeit  und
Ordnungsmäßigkeit  der  Haushalts-  und  Wirtschaftsführung des  Bundes.  Zum
Zweck der Prüfung nach Satz 1 kann der Bundesrechnungshof auch bei Stellen
außerhalb der Bundesverwaltung Erhebungen vornehmen; dies gilt auch in den
Fällen,  in  denen der Bund den Ländern zweckgebundene Finanzierungsmittel
zur Erfüllung von Länderaufgaben zuweist.  Er hat außer der Bundesregierung
unmittelbar  dem  Bundestage  und  dem  Bundesrate  jährlich  zu  berichten.  Im
übrigen werden die Befugnisse des Bundesrechnungshofes durch Bundesgesetz
geregelt.

Artikel 115

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien

60 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 20 - 146)

oder  sonstigen  Gewährleistungen,  die  zu  Ausgaben  in  künftigen
Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder
bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz.

(2) Einnahmen  und  Ausgaben  sind  grundsätzlich  ohne  Einnahmen  aus  Krediten
auszugleichen.  Diesem Grundsatz  ist  entsprochen,  wenn  die  Einnahmen  aus
Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt
nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von der Normallage abweichenden
konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und
Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen.  Abweichungen der tatsächlichen
Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kreditobergrenze
werden auf einem Kontrollkonto erfasst;  Belastungen,  die  den Schwellenwert
von  1,5  vom  Hundert  im  Verhältnis  zum  nominalen  Bruttoinlandsprodukt
überschreiten,  sind  konjunkturgerecht  zurückzuführen.  Näheres,  insbesondere
die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und
das  Verfahren  zur  Berechnung  der  Obergrenze  der  jährlichen
Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der  konjunkturellen Entwicklung
auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle
und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der
Regelgrenze,  regelt  ein  Bundesgesetz.  Im  Falle  von  Naturkatastrophen  oder
außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen
und  die  staatliche  Finanzlage  erheblich  beeinträchtigen,  können  diese
Kreditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des
Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu
verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 aufgenommenen Kredite hat binnen
eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.

X a. Verteidigungsfall

Artikel 115a

(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder
ein solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundestag mit
Zustimmung  des  Bundesrates.  Die  Feststellung  erfolgt  auf  Antrag  der
Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.

(2) Erfordert  die  Lage  unabweisbar  ein  sofortiges  Handeln  und  stehen  einem
rechtzeitigen  Zusammentritt  des  Bundestages  unüberwindliche  Hindernisse
entgegen oder  ist  er  nicht  beschlußfähig,  so trifft  der Gemeinsame Ausschuß
diese  Feststellung  mit  einer  Mehrheit  von  zwei  Dritteln  der  abgegebenen
Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder.

(3) Die  Feststellung  wird  vom  Bundespräsidenten  gemäß  Artikel  82  im
Bundesgesetzblatte verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die
Verkündung in anderer Weise; sie ist im Bundesgesetzblatte nachzuholen, sobald
die Umstände es zulassen.

(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zuständigen
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Bundesorgane  außerstande,  sofort  die  Feststellung  nach  Absatz  1  Satz  1  zu
treffen,  so  gilt  diese  Feststellung  als  getroffen  und  als  zu  dem  Zeitpunkt
verkündet, in dem der Angriff begonnen hat. Der Bundespräsident gibt diesen
Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände es zulassen.

(5) Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das Bundesgebiet
mit  Waffengewalt  angegriffen,  so  kann  der  Bundespräsident  völkerrechtliche
Erklärungen  über  das  Bestehen  des  Verteidigungsfalles  mit  Zustimmung  des
Bundestages abgeben.  Unter  den Voraussetzungen des Absatzes  2 tritt  an die
Stelle des Bundestages der Gemeinsame Ausschuß.

Artikel 115b

Mit der Verkündung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandogewalt über
die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über.

Artikel 115c

(1) Der  Bund  hat  für  den  Verteidigungsfall  das  Recht  der  konkurrierenden
Gesetzgebung auch auf den Sachgebieten, die zur Gesetzgebungszuständigkeit
der Länder gehören. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

(2) Soweit  es  die  Verhältnisse  während  des  Verteidigungsfalles  erfordern,  kann
durch Bundesgesetz für den Verteidigungsfall

1.  bei  Enteignungen  abweichend  von  Artikel  14  Abs.  3  Satz  2  die
Entschädigung vorläufig geregelt werden,

2. für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3
Satz 1 abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche von vier Tagen, für
den  Fall  festgesetzt  werden,  daß  ein  Richter  nicht  innerhalb  der  für
Normalzeiten geltenden Frist tätig werden konnte.

(3) Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Angriffs
erforderlich  ist,  kann  für  den  Verteidigungsfall  durch  Bundesgesetz  mit
Zustimmung des Bundesrates die Verwaltung und das Finanzwesen des Bundes
und der  Länder  abweichend von den Abschnitten VIII,  VIIIa  und X geregelt
werden,  wobei  die  Lebensfähigkeit  der  Länder,  Gemeinden  und
Gemeindeverbände, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht, zu wahren ist.

(4) Bundesgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nr. 1 dürfen zur Vorbereitung ihres
Vollzuges schon vor Eintritt des Verteidigungsfalles angewandt werden.

Artikel 115d

(1) Für  die Gesetzgebung des Bundes gilt  im Verteidigungsfalle  abweichend von
Artikel 76 Abs. 2, Artikel 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4, Artikel 78 und
Artikel 82 Abs. 1 die Regelung der Absätze 2 und 3.

(2) Gesetzesvorlagen  der  Bundesregierung,  die  sie  als  dringlich  bezeichnet,  sind
gleichzeitig mit der Einbringung beim Bundestage dem Bundesrate zuzuleiten.
Bundestag  und  Bundesrat  beraten  diese  Vorlagen  unverzüglich  gemeinsam.
Soweit  zu  einem Gesetze  die  Zustimmung  des  Bundesrates  erforderlich  ist,
bedarf es  zum Zustandekommen des Gesetzes  der  Zustimmung der  Mehrheit
seiner Stimmen. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestage
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beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

(3) Für die Verkündung der Gesetze gilt Artikel 115a Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

Artikel 115e

(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von
zwei  Dritteln der  abgegebenen Stimmen, mindestens mit  der  Mehrheit  seiner
Mitglieder  fest,  daß  dem  rechtzeitigen  Zusammentritt  des  Bundestages
unüberwindliche  Hindernisse  entgegenstehen  oder  daß  dieser  nicht
beschlußfähig ist, so hat der Gemeinsame Ausschuß die Stellung von Bundestag
und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheitlich wahr.

(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grundgesetz weder
geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt
werden. Zum Erlaß von Gesetzen nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs.
1 oder Artikel 29 ist der Gemeinsame Ausschuß nicht befugt.

Artikel 115f

(1) Die  Bundesregierung  kann  im  Verteidigungsfalle,  soweit  es  die  Verhältnisse
erfordern,

1. den Bundesgrenzschutz im gesamten Bundesgebiete einsetzen;

2. außer der Bundesverwaltung auch den Landesregierungen und, wenn sie
es für dringlich erachtet, den Landesbehörden Weisungen erteilen und diese
Befugnis  auf von  ihr  zu bestimmende  Mitglieder  der  Landesregierungen
übertragen.

(2) Bundestag, Bundesrat und der Gemeinsame Ausschuß sind unverzüglich von den
nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

Artikel 115g

Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des
Bundesverfassungsgerichtes  und seiner  Richter  dürfen nicht  beeinträchtigt  werden.  Das
Gesetz  über  das  Bundesverfassungsgericht  darf  durch  ein  Gesetz  des  Gemeinsamen
Ausschusses nur insoweit geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Bundesver-
fassungsgerichtes zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gerichtes erforderlich
ist.  Bis  zum Erlaß  eines  solchen  Gesetzes  kann  das  Bundesverfassungsgericht  die  zur
Erhaltung  der  Arbeitsfähigkeit  des  Gerichtes  erforderlichen  Maßnahmen  treffen.
Beschlüsse nach Satz 2 und Satz 3 faßt das Bundesverfassungsgericht mit der Mehrheit der
anwesenden Richter.

Artikel 115h

(1) Während  des  Verteidigungsfalles  ablaufende  Wahlperioden  des  Bundestages
oder der Volksvertretungen der Länder enden sechs Monate nach Beendigung
des  Verteidigungsfalles.  Die  im  Verteidigungsfalle  ablaufende  Amtszeit  des
Bundespräsidenten  sowie  bei  vorzeitiger  Erledigung  seines  Amtes  die
Wahrnehmung seiner Befugnisse durch den Präsidenten des Bundesrates enden
neun  Monate  nach  Beendigung  des  Verteidigungsfalles.  Die  im
Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit eines Mitgliedes des Bundesverfassungs-
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gerichtes endet sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles.

(2) Wird  eine  Neuwahl  des  Bundeskanzlers  durch  den  Gemeinsamen  Ausschuß
erforderlich, so wählt dieser einen neuen Bundeskanzler mit der Mehrheit seiner
Mitglieder;  der  Bundespräsident  macht  dem  Gemeinsamen  Ausschuß  einen
Vorschlag. Der Gemeinsame Ausschuß kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen
nur  dadurch  aussprechen,  daß  er  mit  der  Mehrheit  von  zwei  Dritteln  seiner
Mitglieder einen Nachfolger wählt.

(3) Für  die  Dauer  des  Verteidigungsfalles  ist  die  Auflösung  des  Bundestages
ausgeschlossen.

Artikel 115i

(1) Sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, die notwendigen Maßnahmen
zur  Abwehr  der  Gefahr  zu  treffen,  und  erfordert  die  Lage  unabweisbar  ein
sofortiges selbständiges Handeln in einzelnen Teilen des Bundesgebietes, so sind
die  Landesregierungen  oder  die  von  ihnen  bestimmten  Behörden  oder
Beauftragten befugt, für ihren Zuständigkeitsbereich Maßnahmen im Sinne des
Artikels 115f Abs. 1 zu treffen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können durch die Bundesregierung, im Verhältnis zu
Landesbehörden  und  nachgeordneten  Bundesbehörden  auch  durch  die
Ministerpräsidenten der Länder, jederzeit aufgehoben werden.

Artikel 115k

(1) Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit setzen Gesetze nach den Artikeln 115c, 115e
und  115g  und  Rechtsverordnungen,  die  auf  Grund  solcher  Gesetze  ergehen,
entgegenstehendes Recht außer Anwendung. Dies gilt nicht gegenüber früherem
Recht, das auf Grund der Artikel 115c, 115e und 115g erlassen worden ist.

(2) Gesetze,  die  der  Gemeinsame  Ausschuß  beschlossen  hat,  und  Rechtsver-
ordnungen, die auf Grund solcher Gesetze ergangen sind, treten spätestens sechs
Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles außer Kraft.

(3) Gesetze,  die  von  den  Artikeln  91a,  91b,  104a,  106  und  107  abweichende
Regelungen  enthalten,  gelten  längstens  bis  zum  Ende  des  zweiten
Rechnungsjahres,  das  auf  die  Beendigung  des  Verteidigungsfalles  folgt.  Sie
können  nach  Beendigung  des  Verteidigungsfalles  durch  Bundesgesetz  mit
Zustimmung des Bundesrates geändert werden, um zu der Regelung gemäß den
Abschnitten VIIIa und X überzuleiten.

Artikel 115l

(1) Der  Bundestag  kann  jederzeit  mit  Zustimmung des  Bundesrates  Gesetze  des
Gemeinsamen Ausschusses aufheben.  Der Bundesrat kann verlangen,  daß der
Bundestag  hierüber  beschließt.  Sonstige  zur  Abwehr  der  Gefahr  getroffene
Maßnahmen  des  Gemeinsamen  Ausschusses  oder  der  Bundesregierung  sind
aufzuheben, wenn der Bundestag und der Bundesrat es beschließen.

(2) Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates jederzeit durch einen vom
Bundespräsidenten zu verkündenden Beschluß den Verteidigungsfall für beendet
erklären. Der Bundesrat kann verlangen, daß der Bundestag hierüber beschließt.

64 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 20 - 146)

Der  Verteidigungsfall  ist  unverzüglich  für  beendet  zu  erklären,  wenn  die
Voraussetzungen für seine Feststellung nicht mehr gegeben sind.

(3) Über den Friedensschluß wird durch Bundesgesetz entschieden.

XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen

Artikel 116

(1) Deutscher  im  Sinne  dieses  Grundgesetzes  ist  vorbehaltlich  anderweitiger
gesetzlicher  Regelung,  wer  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  besitzt  oder  als
Flüchtling  oder  Vertriebener  deutscher  Volkszugehörigkeit  oder  als  dessen
Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem
Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.

(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und
dem  8.  Mai  1945  die  Staatsangehörigkeit  aus  politischen,  rassischen  oder
religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag
wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8.
Mai  1945  ihren  Wohnsitz  in  Deutschland  genommen  haben  und  nicht  einen
entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben.

Artikel 117

(1) Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung
an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft,  jedoch nicht länger als bis
zum 31. März 1953.

(2) Gesetze,  die  das Recht  der Freizügigkeit  mit  Rücksicht  auf die gegenwärtige
Raumnot einschränken, bleiben bis zu ihrer Aufhebung durch Bundesgesetz in
Kraft.

Artikel 118

Die Neugliederung in dem die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Ho-
henzollern umfassenden Gebiete kann abweichend von den Vorschriften des Artikels 29
durch  Vereinbarung  der  beteiligten  Länder  erfolgen.  Kommt  eine  Vereinbarung  nicht
zustande,  so  wird  die  Neugliederung  durch  Bundesgesetz  geregelt,  das  eine
Volksbefragung vorsehen muß.

Artikel 118a

Die Neugliederung in dem die Länder Berlin und Brandenburg umfassenden Gebiet kann
abweichend von den Vorschriften des Artikels 29 unter Beteiligung ihrer Wahlberechtigten
durch Vereinbarung beider Länder erfolgen.

Artikel 119

In Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere zu ihrer Verteilung auf
die  Länder,  kann  bis  zu  einer  bundesgesetzlichen  Regelung  die  Bundesregierung  mit
Zustimmung des  Bundesrates  Verordnungen  mit  Gesetzeskraft  erlassen.  Für  besondere
Fälle kann dabei die Bundesregierung ermächtigt werden,  Einzelweisungen zu erteilen.
Die Weisungen sind außer  bei  Gefahr  im Verzuge an die  obersten Landesbehörden zu
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richten.

Artikel 120

(1) Der  Bund  trägt  die  Aufwendungen  für  Besatzungskosten  und  die  sonstigen
inneren  und  äußeren  Kriegsfolgelasten  nach  näherer  Bestimmung  von
Bundesgesetzen. Soweit diese Kriegsfolgelasten bis zum 1. Oktober 1969 durch
Bundesgesetze  geregelt  worden  sind,  tragen  Bund  und Länder  im Verhältnis
zueinander  die  Aufwendungen  nach  Maßgabe  dieser  Bundesgesetze.  Soweit
Aufwendungen  für  Kriegsfolgelasten,  die  in  Bundesgesetzen  weder  geregelt
worden sind noch geregelt werden, bis zum 1. Oktober 1965 von den Ländern,
Gemeinden  (Gemeindeverbänden)  oder  sonstigen  Aufgabenträgern,  die
Aufgaben von Ländern oder Gemeinden erfüllen, erbracht worden sind, ist der
Bund zur Übernahme von Aufwendungen dieser Art auch nach diesem Zeitpunkt
nicht verpflichtet. Der Bund trägt die Zuschüsse zu den Lasten der Sozialver-
sicherung mit Einschluß der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenhilfe.
Die durch diesen Absatz  geregelte  Verteilung der Kriegsfolgelasten auf Bund
und Länder  läßt  die  gesetzliche  Regelung von Entschädigungsansprüchen für
Kriegsfolgen unberührt.

(2) Die Einnahmen gehen auf den Bund zu demselben Zeitpunkte über, an dem der
Bund die Ausgaben übernimmt.

Artikel 120a

(1) Die  Gesetze,  die  der  Durchführung des Lastenausgleichs  dienen,  können  mit
Zustimmung  des  Bundesrates  bestimmen,  daß  sie  auf  dem  Gebiete  der
Ausgleichsleistungen teils durch den Bund, teils im Auftrage des Bundes durch
die  Länder  ausgeführt  werden  und  daß  die  der  Bundesregierung  und  den
zuständigen  obersten  Bundesbehörden  auf  Grund  des  Artikels  85  insoweit
zustehenden  Befugnisse  ganz  oder  teilweise  dem  Bundesausgleichsamt
übertragen  werden.  Das  Bundesausgleichsamt  bedarf  bei  Ausübung  dieser
Befugnisse  nicht  der  Zustimmung  des  Bundesrates;  seine  Weisungen  sind,
abgesehen von den Fällen der Dringlichkeit,  an die obersten Landesbehörden
(Landesausgleichsämter) zu richten.

(2) Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.

Artikel 121

Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversammlung im Sinne dieses
Grundgesetzes ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.

Artikel 122

(1) Vom Zusammentritt des Bundestages an werden die Gesetze ausschließlich von
den in diesem Grundgesetze anerkannten gesetzgebenden Gewalten beschlossen.

(2) Gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende Körperschaften,
deren Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit diesem Zeitpunkt aufgelöst.

Artikel 123

(1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt fort, soweit es
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dem Grundgesetze nicht widerspricht.

(2) Die  vom  Deutschen  Reich  abgeschlossenen  Staatsverträge,  die  sich  auf
Gegenstände  beziehen,  für  die  nach  diesem  Grundgesetze  die
Landesgesetzgebung  zuständig  ist,  bleiben,  wenn  sie  nach  allgemeinen
Rechtsgrundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte und
Einwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Staatsverträge durch die nach
diesem  Grundgesetze  zuständigen  Stellen  abgeschlossen  werden  oder  ihre
Beendigung  auf  Grund  der  in  ihnen  enthaltenen  Bestimmungen  anderweitig
erfolgt.

Artikel 124

Recht,  das  Gegenstände  der  ausschließlichen  Gesetzgebung  des  Bundes  betrifft,  wird
innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht.

Artikel 125

Recht,  das  Gegenstände  der  konkurrierenden  Gesetzgebung  des  Bundes  betrifft,  wird
innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht,

1. soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt,

2. soweit  es sich um Recht  handelt,  durch das nach dem 8.  Mai 1945 früheres
Reichsrecht abgeändert worden ist.

Artikel 125a

(1) Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen der Änderung des
Artikels 74 Abs. 1, der Einfügung des Artikels 84 Abs. 1 Satz 7, des Artikels 85
Abs. 1 Satz 2 oder des Artikels 105 Abs. 2a Satz 2 oder wegen der Aufhebung
der Artikel 74a, 75 oder 98 Abs. 3 Satz 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen
werden  könnte,  gilt  als  Bundesrecht  fort.  Es  kann  durch  Landesrecht  ersetzt
werden.

(2) Recht, das auf Grund des Artikels 72 Abs. 2 in der bis zum 15. November 1994
geltenden Fassung erlassen worden ist,  aber wegen Änderung des Artikels 72
Abs. 2 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht
fort.  Durch  Bundesgesetz  kann  bestimmt  werden,  dass  es  durch  Landesrecht
ersetzt werden kann.

(3) Recht,  das  als  Landesrecht  erlassen  worden  ist,  aber  wegen  Änderung  des
Artikels  73  nicht  mehr  als  Landesrecht  erlassen  werden  könnte,  gilt  als
Landesrecht fort. Es kann durch Bundesrecht ersetzt werden.

Artikel 125b

(1) Recht,  das  auf  Grund  des  Artikels  75  in  der  bis  zum  1.  September  2006
geltenden Fassung erlassen worden ist und das auch nach diesem Zeitpunkt als
Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Befugnisse und
Verpflichtungen der Länder zur Gesetzgebung bleiben insoweit  bestehen.  Auf
den in Artikel  72 Abs.  3  Satz  1 genannten Gebieten können die  Länder  von
diesem Recht abweichende Regelungen treffen, auf den Gebieten des Artikels 72
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 5 und 6 jedoch erst, wenn und soweit der Bund ab dem 1.
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September 2006 von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat,
in den Fällen der Nummern 2 und 5 spätestens ab dem 1. Januar 2010, im Falle
der Nummer 6 spätestens ab dem 1. August 2008.

(2) Von bundesgesetzlichen Regelungen, die auf Grund des Artikels 84 Abs. 1 in der
vor dem 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen worden sind, können die
Länder  abweichende  Regelungen  treffen,  von  Regelungen  des  Verwaltungs-
verfahrens  bis  zum  31.  Dezember  2008  aber  nur  dann,  wenn  ab  dem  1.
September 2006 in dem jeweiligen Bundesgesetz Regelungen des Verwaltungs-
verfahrens geändert worden sind.

Artikel 125c

(1) Recht, das auf Grund des Artikels 91a Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 1 in
der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen worden ist, gilt bis
zum 31. Dezember 2006 fort.

(2) Die  nach  Artikel  104a  Abs.  4  in  der  bis  zum 1.  September  2006 geltenden
Fassung in den Bereichen der Gemeindeverkehrsfinanzierung und der sozialen
Wohnraumförderung  geschaffenen  Regelungen  gelten  bis  zum 31.  Dezember
2006 fort. Die im Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung für die besonderen
Programme  nach  §  6  Absatz  1  des  Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
sowie  die  mit  dem Gesetz  über  Finanzhilfen  des  Bundes  nach  Artikel  104a
Absatz  4 des  Grundgesetzes  an die  Länder  Bremen,  Hamburg,  Mecklenburg-
Vorpommern,  Niedersachsen sowie  Schleswig-Holstein für  Seehäfen  vom 20.
Dezember 2001 nach Artikel 104a Absatz 4 in der bis zum 1. September 2006
geltenden Fassung geschaffenen Regelungen gelten bis zu ihrer Aufhebung fort.
Eine Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes durch Bundesgesetz
ist ab dem 1. Januar 2025 zulässig. Die sonstigen nach Artikel 104a Absatz 4 in
der  bis  zum 1.  September  2006 geltenden  Fassung geschaffenen  Regelungen
gelten bis zum 31. Dezember 2019 fort, soweit nicht ein früherer Zeitpunkt für
das Außerkrafttreten bestimmt ist oder wird.

Artikel 126

Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht entscheidet das
Bundesverfassungsgericht.

Artikel 127

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung der Regierungen der beteiligten Länder Recht
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, soweit es nach Artikel 124 oder 125
als Bundesrecht fortgilt, innerhalb eines Jahres nach Verkündung dieses Grundgesetzes in
den  Ländern  Baden,  Groß-Berlin,  Rheinland-Pfalz  und  Württemberg-Hohenzollern  in
Kraft setzen.

Artikel 128

Soweit  fortgeltendes  Recht  Weisungsrechte  im Sinne  des  Artikels  84  Abs.  5  vorsieht,
bleiben sie bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Regelung bestehen.

Artikel 129

(1) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Bundesrecht fortgelten, eine Ermächtigung
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zum Erlasse von Rechtsverordnungen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften
sowie  zur  Vornahme  von  Verwaltungsakten  enthalten  ist,  geht  sie  auf  die
nunmehr  sachlich  zuständigen  Stellen  über.  In  Zweifelsfällen  entscheidet  die
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesrate; die Entscheidung ist zu
veröffentlichen.

(2) Soweit  in  Rechtsvorschriften,  die  als  Landesrecht  fortgelten,  eine  solche
Ermächtigung  enthalten  ist,  wird  sie  von  den  nach  Landesrecht  zuständigen
Stellen ausgeübt.

(3) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 zu ihrer Änderung oder
Ergänzung  oder  zum  Erlaß  von  Rechtsvorschriften  an  Stelle  von  Gesetzen
ermächtigen, sind diese Ermächtigungen erloschen.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit in Rechtsvor-
schriften  auf  nicht  mehr  geltende  Vorschriften  oder  nicht  mehr  bestehende
Einrichtungen verwiesen ist.

Artikel 130

(1) Verwaltungsorgane und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder Rechtspflege
dienende  Einrichtungen,  die  nicht  auf  Landesrecht  oder  Staatsverträgen
zwischen Ländern beruhen, sowie die Betriebsvereinigung der südwestdeutschen
Eisenbahnen und der Verwaltungsrat für das Post- und Fernmeldewesen für das
französische  Besatzungsgebiet  unterstehen  der  Bundesregierung.  Diese  regelt
mit Zustimmung des Bundesrates die Überführung, Auflösung oder Abwicklung.

(2) Oberster  Disziplinarvorgesetzter  der  Angehörigen  dieser  Verwaltungen  und
Einrichtungen ist der zuständige Bundesminister.

(3) Nicht landesunmittelbare und nicht auf Staatsverträgen zwischen den Ländern
beruhende Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes unterstehen
der Aufsicht der zuständigen obersten Bundesbehörde.

Artikel 131

Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die
am  8.  Mai  1945  im  öffentlichen  Dienste  standen,  aus  anderen  als  beamten-  oder
tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher  nicht  oder  nicht  ihrer  früheren
Stellung  entsprechend  verwendet  werden,  sind  durch  Bundesgesetz  zu  regeln.
Entsprechendes gilt für Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am
8.  Mai  1945  versorgungsberechtigt  waren  und  aus  anderen  als  beamten-  oder
tarifrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung mehr erhalten. Bis
zum  Inkrafttreten  des  Bundesgesetzes  können  vorbehaltlich  anderweitiger
landesrechtlicher Regelung Rechtsansprüche nicht geltend gemacht werden.

Artikel 132

(1) Beamte und Richter, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Grundgesetzes
auf Lebenszeit angestellt sind, können binnen sechs Monaten nach dem ersten
Zusammentritt des Bundestages in den Ruhestand oder Wartestand oder in ein
Amt  mit  niedrigerem  Diensteinkommen  versetzt  werden,  wenn  ihnen  die
persönliche oder fachliche Eignung für ihr Amt fehlt.  Auf Angestellte,  die in
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einem  unkündbaren  Dienstverhältnis  stehen,  findet  diese  Vorschrift
entsprechende Anwendung. Bei Angestellten, deren Dienstverhältnis kündbar ist,
können  über  die  tarifmäßige  Regelung  hinausgehende  Kündigungsfristen
innerhalb der gleichen Frist aufgehoben werden.

(2) Diese  Bestimmung findet  keine  Anwendung auf  Angehörige  des  öffentlichen
Dienstes, die von den Vorschriften über die "Befreiung von Nationalsozialismus
und Militarismus" nicht betroffen oder die anerkannte Verfolgte des Nationalso-
zialismus sind, sofern nicht ein wichtiger Grund in ihrer Person vorliegt.

(3) Den Betroffenen steht der Rechtsweg gemäß Artikel 19 Abs. 4 offen.

(4) Das  Nähere  bestimmt  eine  Verordnung  der  Bundesregierung,  die  der
Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Artikel 133

Der  Bund  tritt  in  die  Rechte  und  Pflichten  der  Verwaltung  des  Vereinigten
Wirtschaftsgebietes ein.

Artikel 134

(1) Das Vermögen des Reiches wird grundsätzlich Bundesvermögen.

(2) Soweit  es  nach  seiner  ursprünglichen  Zweckbestimmung  überwiegend  für
Verwaltungsaufgaben  bestimmt  war,  die  nach  diesem  Grundgesetze  nicht
Verwaltungsaufgaben  des  Bundes  sind,  ist  es  unentgeltlich  auf  die  nunmehr
zuständigen Aufgabenträger und, soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur
vorübergehenden  Benutzung  Verwaltungsaufgaben  dient,  die  nach  diesem
Grundgesetze nunmehr von  den Ländern  zu erfüllen sind,  auf  die  Länder  zu
übertragen. Der Bund kann auch sonstiges Vermögen den Ländern übertragen.

(3) Vermögen,  das  dem  Reich  von  den  Ländern  und  Gemeinden
(Gemeindeverbänden)  unentgeltlich  zur  Verfügung  gestellt  wurde,  wird
wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), soweit es
nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben benötigt.

(4) Das  Nähere  regelt  ein  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung  des  Bundesrates
bedarf.

Artikel 135

(1) Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses Grundgesetzes die
Landeszugehörigkeit  eines  Gebietes  geändert,  so steht  in  diesem Gebiete  das
Vermögen des Landes, dem das Gebiet angehört hat, dem Lande zu, dem es jetzt
angehört.

(2) Das  Vermögen  nicht  mehr  bestehender  Länder  und  nicht  mehr  bestehender
anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes geht, soweit es
nach  seiner  ursprünglichen  Zweckbestimmung  überwiegend  für
Verwaltungsaufgaben bestimmt war, oder nach seiner gegenwärtigen, nicht nur
vorübergehenden Benutzung überwiegend Verwaltungsaufgaben dient,  auf das
Land  oder  die  Körperschaft  oder  Anstalt  des  öffentlichen  Rechtes  über,  die
nunmehr diese Aufgaben erfüllen.
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(3) Grundvermögen  nicht  mehr  bestehender  Länder  geht  einschließlich  des
Zubehörs, soweit es nicht bereits zu Vermögen im Sinne des Absatzes 1 gehört,
auf das Land über, in dessen Gebiet es belegen ist.

(4) Sofern  ein überwiegendes Interesse  des  Bundes oder  das  besondere Interesse
eines Gebietes es erfordert, kann durch Bundesgesetz eine von den Absätzen 1
bis 3 abweichende Regelung getroffen werden.

(5) Im übrigen wird die Rechtsnachfolge und die Auseinandersetzung,  soweit  sie
nicht  bis  zum  1.  Januar  1952  durch  Vereinbarung  zwischen  den  beteiligten
Ländern oder Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechtes erfolgt,
durch Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

(6) Beteiligungen  des  ehemaligen  Landes  Preußen  an  Unternehmen  des  privaten
Rechtes gehen auf den Bund über. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das auch
Abweichendes bestimmen kann.

(7) Soweit über Vermögen, das einem Lande oder einer Körperschaft oder Anstalt
des öffentlichen Rechtes nach den Absätzen 1 bis 3 zufallen würde, von dem
danach Berechtigten durch ein Landesgesetz,  auf Grund eines Landesgesetzes
oder in anderer Weise bei Inkrafttreten des Grundgesetzes verfügt worden war,
gilt der Vermögensübergang als vor der Verfügung erfolgt.

Artikel 135a

(1) Durch  die  in  Artikel  134  Abs.  4  und  Artikel  135  Abs.  5  vorbehaltene
Gesetzgebung des Bundes kann auch bestimmt werden, daß nicht oder nicht in
voller Höhe zu erfüllen sind

1. Verbindlichkeiten des Reiches sowie Verbindlichkeiten des ehemaligen
Landes Preußen und sonstiger nicht mehr bestehender Körperschaften und
Anstalten des öffentlichen Rechts,

2. Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und Anstalten
des öffentlichen Rechts, welche mit dem Übergang von Vermögenswerten
nach  Artikel  89,  90,  134  und  135  im  Zusammenhang  stehen,  und
Verbindlichkeiten dieser Rechtsträger, die auf Maßnahmen der in Nummer
1 bezeichneten Rechtsträger beruhen,

3. Verbindlichkeiten der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), die
aus  Maßnahmen entstanden  sind,  welche  diese  Rechtsträger  vor  dem 1.
August  1945 zur Durchführung von Anordnungen der Besatzungsmächte
oder  zur  Beseitigung eines kriegsbedingten  Notstandes  im Rahmen dem
Reich  obliegender  oder  vom  Reich  übertragener  Verwaltungsaufgaben
getroffen haben.

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Verbindlichkeiten der Deutschen
Demokratischen Republik oder ihrer Rechtsträger sowie auf Verbindlichkeiten
des Bundes oder anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts,
die mit  dem Übergang von Vermögenswerten der Deutschen Demokratischen
Republik auf Bund, Länder und Gemeinden im Zusammenhang stehen, und auf
Verbindlichkeiten, die auf Maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik
oder ihrer Rechtsträger beruhen.
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Artikel 136

(1) Der  Bundesrat  tritt  erstmalig  am  Tage  des  ersten  Zusammentrittes  des
Bundestages zusammen.

(2) Bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten werden dessen Befugnisse von dem
Präsidenten  des  Bundesrates  ausgeübt.  Das  Recht  der  Auflösung  des
Bundestages steht ihm nicht zu.

Artikel 137

(1) Die  Wählbarkeit  von  Beamten,  Angestellten  des  öffentlichen  Dienstes,
Berufssoldaten,  freiwilligen Soldaten auf Zeit  und Richtern im Bund,  in  den
Ländern und den Gemeinden kann gesetzlich beschränkt werden.

(2) Für die Wahl des ersten Bundestages, der ersten Bundesversammlung und des
ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik gilt  das vom Parlamentarischen
Rat zu beschließende Wahlgesetz.

(3) Die  dem  Bundesverfassungsgerichte  gemäß  Artikel  41  Abs.  2  zustehende
Befugnis wird bis zu seiner Errichtung von dem Deutschen Obergericht für das
Vereinigte  Wirtschaftsgebiet  wahrgenommen,  das  nach  Maßgabe  seiner
Verfahrensordnung entscheidet.

Artikel 138

Änderungen  der  Einrichtungen  des  jetzt  bestehenden Notariats  in  den  Ländern  Baden,
Bayern,  Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern bedürfen  der  Zustimmung
der Regierungen dieser Länder.

Artikel 139

Die  zur  "Befreiung  des  deutschen  Volkes  vom Nationalsozialismus  und  Militarismus"
erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht
berührt.

Artikel 140

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom
11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.

Artikel 136 (Weimarer Verfassung)

Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung
der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.

Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen
Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.

Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben
nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als
davon  Rechte  und  Pflichten  abhängen  oder  eine  gesetzlich  angeordnete  statistische
Erhebung dies erfordert.

Niemand darf zu einer  kirchlichen Handlung oder  Feierlichkeit  oder  zur  Teilnahme an
religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.
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Artikel 137 (Weimarer Verfassung)

Es besteht keine Staatskirche.

Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet.

Der Zusammenschluß von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt
keinen Beschränkungen.

Jede  Religionsgesellschaft  ordnet  und  verwaltet  ihre  Angelegenheiten  selbständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes.  Sie verleiht  ihre Ämter  ohne
Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.

Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften
des bürgerlichen Rechtes.

Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie
solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte
zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der
Dauer  bieten.  Schließen  sich  mehrere  derartige  öffentlich-rechtliche  Religionsge-
sellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist  auch dieser  Verband eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft.

Die Religionsgesellschaften,  welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind,  sind
berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen
Bestimmungen Steuern zu erheben.

Den  Religionsgesellschaften  werden  die  Vereinigungen  gleichgestellt,  die  sich  die
gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.

Soweit  die  Durchführung  dieser  Bestimmungen  eine  weitere  Regelung  erfordert,  liegt
diese der Landesgesetzgebung ob.

Artikel 138 (Weimarer Verfassung)

Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die
Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze
hierfür stellt das Reich auf.

Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an
ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen
und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.

Artikel 139 (Weimarer Verfassung)

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und
der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.

Artikel 141 (Weimarer Verfassung)

Soweit  das  Bedürfnis  nach  Gottesdienst  und  Seelsorge  im  Heer,  in  Krankenhäusern,
Strafanstalten  oder  sonstigen  öffentlichen  Anstalten  besteht,  sind  die  Religionsge-
sellschaften  zur  Vornahme  religiöser  Handlungen  zuzulassen,  wobei  jeder  Zwang
fernzuhalten ist.

Artikel 141

Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1. Januar 1949
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eine andere landesrechtliche Regelung bestand.

Artikel 142

Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen
auch  insoweit  in  Kraft,  als  sie  in  Übereinstimmung mit  den  Artikeln  1  bis  18  dieses
Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten.

Artikel 142a

(aufgehoben)

Artikel 143

(1) Recht  in  dem  in  Artikel  3  des  Einigungsvertrags  genannten  Gebiet  kann
längstens bis zum 31. Dezember 1992 von Bestimmungen dieses Grundgesetzes
abweichen,  soweit  und solange  infolge der  unterschiedlichen Verhältnisse  die
völlige Anpassung an die grundgesetzliche Ordnung noch nicht erreicht werden
kann. Abweichungen dürfen nicht gegen Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen
mit den in Artikel 79 Abs. 3 genannten Grundsätzen vereinbar sein.

(2) Abweichungen von den Abschnitten II, VIII, VIIIa, IX, X und XI sind längstens
bis zum 31. Dezember 1995 zulässig.

(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsvertrags und
Regelungen zu seiner Durchführung auch insoweit  Bestand,  als sie vorsehen,
daß Eingriffe in das Eigentum auf dem in Artikel 3 dieses Vertrags genannten
Gebiet nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Artikel 143a

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle Angelegenheiten, die
sich  aus  der  Umwandlung  der  in  bundeseigener  Verwaltung  geführten
Bundeseisenbahnen  in  Wirtschaftsunternehmen  ergeben.  Artikel  87e  Abs.  5
findet entsprechende Anwendung. Beamte der Bundeseisenbahnen können durch
Gesetz  unter  Wahrung  ihrer  Rechtsstellung  und  der  Verantwortung  des
Dienstherrn  einer  privat-rechtlich  organisierten  Eisenbahn  des  Bundes  zur
Dienstleistung zugewiesen werden.

(2) Gesetze nach Absatz 1 führt der Bund aus.

(3) Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs der
bisherigen  Bundeseisenbahnen  ist  bis  zum  31.  Dezember  1995  Sache  des
Bundes. Dies gilt auch für die entsprechenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrs-
verwaltung. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung
des Bundesrates bedarf.

Artikel 143b

(1) Das  Sondervermögen  Deutsche  Bundespost  wird  nach  Maßgabe  eines
Bundesgesetzes in Unternehmen privater Rechtsform umgewandelt.  Der Bund
hat  die  ausschließliche  Gesetzgebung  über  alle  sich  hieraus  ergebenden
Angelegenheiten.

(2) Die  vor  der  Umwandlung  bestehenden  ausschließlichen  Rechte  des  Bundes
können  durch  Bundesgesetz  für  eine  Übergangszeit  den  aus  der  Deutschen
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Bundespost  POSTDIENST  und  der  Deutschen  Bundespost  TELEKOM
hervorgegangenen  Unternehmen  verliehen  werden.  Die  Kapitalmehrheit  am
Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost POSTDIENST darf der Bund
frühestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes aufgeben. Dazu bedarf es
eines Bundesgesetzes mit Zustimmung des Bundesrates.

(3) Die  bei  der  Deutschen  Bundespost  tätigen  Bundesbeamten  werden  unter
Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des Dienstherrn bei den
privaten  Unternehmen  beschäftigt.  Die  Unternehmen  üben  Dienstherren-
befugnisse aus. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

Artikel 143c

(1) Den Ländern stehen ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2019 für den
durch  die  Abschaffung  der  Gemeinschaftsaufgaben  Ausbau  und  Neubau  von
Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken und Bildungsplanung sowie für
den durch die Abschaffung der Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse  der  Gemeinden  und  zur  sozialen  Wohnraumförderung  bedingten
Wegfall der Finanzierungsanteile des Bundes jährlich Beträge aus dem Haushalt
des  Bundes zu.  Bis  zum 31.  Dezember 2013 werden diese Beträge  aus dem
Durchschnitt der Finanzierungsanteile des Bundes im Referenzzeitraum 2000 bis
2008 ermittelt.

(2) Die Beträge nach Absatz 1 werden auf die Länder bis zum 31. Dezember 2013
wie folgt verteilt:

1. als jährliche Festbeträge, deren Höhe sich nach dem Durchschnittsanteil
eines jeden Landes im Zeitraum 2000 bis 2003 errechnet;

2.  jeweils  zweckgebunden  an  den  Aufgabenbereich  der  bisherigen
Mischfinanzierungen.

(3) Bund und Länder überprüfen bis Ende 2013, in welcher Höhe die den Ländern
nach  Absatz  1  zugewiesenen  Finanzierungsmittel  zur  Aufgabenerfüllung  der
Länder noch angemessen und erforderlich sind. Ab dem 1. Januar 2014 entfällt
die  nach  Absatz  2  Nr.  2  vorgesehene  Zweckbindung  der  nach  Absatz  1
zugewiesenen  Finanzierungsmittel;  die  investive  Zweckbindung  des
Mittelvolumens  bleibt  bestehen.  Die  Vereinbarungen  aus  dem Solidarpakt  II
bleiben unberührt.

(4) Das  Nähere  regelt  ein  Bundesgesetz,  das  der  Zustimmung  des  Bundesrates
bedarf.

Artikel 143d

(1) Artikel  109  und  115  in  der  bis  zum  31.  Juli  2009  geltenden  Fassung  sind
letztmals auf das Haushaltsjahr 2010 anzuwenden. Artikel 109 und 115 in der ab
dem 1. August 2009 geltenden Fassung sind erstmals für das Haushaltsjahr 2011
anzuwenden;  am  31.  Dezember  2010  bestehende  Kreditermächtigungen  für
bereits eingerichtete Sondervermögen bleiben unberührt. Die Länder dürfen im
Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2019 nach Maßgabe der
geltenden  landesrechtlichen  Regelungen  von  den  Vorgaben  des  Artikels  109
Absatz 3 abweichen.  Die Haushalte der Länder sind so aufzustellen,  dass im
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Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe aus Artikel 109 Absatz 3 Satz 5 erfüllt wird. Der
Bund kann im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2015 von der
Vorgabe  des  Artikels  115  Absatz  2  Satz  2  abweichen.  Mit  dem Abbau  des
bestehenden  Defizits  soll  im  Haushaltsjahr  2011  begonnen  werden.  Die
jährlichen  Haushalte  sind  so  aufzustellen,  dass  im  Haushaltsjahr  2016  die
Vorgabe  aus Artikel  115 Absatz  2 Satz  2 erfüllt  wird;  das  Nähere regelt  ein
Bundesgesetz.

(2) Als  Hilfe  zur  Einhaltung der Vorgaben des Artikels  109 Absatz  3 ab dem 1.
Januar 2020 können den Ländern Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen aus
dem Haushalt des Bundes in Höhe von insgesamt 800 Millionen Euro jährlich
gewährt  werden.  Davon  entfallen  auf  Bremen  300  Millionen  Euro,  auf  das
Saarland 260 Millionen Euro und auf Berlin,  Sachsen-Anhalt  und Schleswig-
Holstein jeweils 80 Millionen Euro. Die Hilfen werden auf der Grundlage einer
Verwaltungsvereinbarung nach Maßgabe eines Bundesgesetzes mit Zustimmung
des Bundesrates geleistet. Die Gewährung der Hilfen setzt einen vollständigen
Abbau der Finanzierungsdefizite bis zum Jahresende 2020 voraus. Das Nähere,
insbesondere  die  jährlichen  Abbauschritte  der  Finanzierungsdefizite,  die
Überwachung  des  Abbaus  der  Finanzierungsdefizite  durch  den  Stabilitätsrat
sowie die Konsequenzen im Falle der Nichteinhaltung der Abbauschritte, wird
durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates und durch Verwaltungs-
vereinbarung geregelt. Die gleichzeitige Gewährung der Konsolidierungshilfen
und  Sanierungshilfen  auf  Grund  einer  extremen  Haushaltsnotlage  ist
ausgeschlossen.

(3) Die  sich  aus  der  Gewährung  der  Konsolidierungshilfen  ergebende
Finanzierungslast wird hälftig von Bund und Ländern, von letzteren aus ihrem
Umsatzsteueranteil,  getragen.  Das  Nähere  wird  durch  Bundesgesetz  mit
Zustimmung des Bundesrates geregelt.

(4) Als Hilfe zur künftig eigenständigen Einhaltung der Vorgaben des Artikels 109
Absatz  3 können den Ländern Bremen und Saarland ab dem 1.  Januar 2020
Sanierungshilfen in Höhe von jährlich insgesamt 800 Millionen Euro aus dem
Haushalt des Bundes gewährt werden. Die Länder ergreifen hierzu Maßnahmen
zum Abbau der übermäßigen Verschuldung sowie zur Stärkung der Wirtschafts-
und Finanzkraft. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates  bedarf.  Die  gleichzeitige  Gewährung  der  Sanierungshilfen  und
Sanierungshilfen auf Grund einer extremen Haushaltsnotlage ist ausgeschlossen.

Artikel 143e

(1) Die Bundesautobahnen werden abweichend von Artikel 90 Absatz 2 längstens
bis zum 31. Dezember 2020 in Auftragsverwaltung durch die Länder oder die
nach  Landesrecht  zuständigen  Selbstverwaltungskörperschaften  geführt.  Der
Bund regelt die Umwandlung der Auftragsverwaltung in Bundesverwaltung nach
Artikel 90 Absatz 2 und 4 durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates.

(2) Auf  Antrag  eines  Landes,  der  bis  zum  31.  Dezember  2018  zu  stellen  ist,
übernimmt  der  Bund  abweichend  von  Artikel  90  Absatz  4  die  sonstigen
Bundesstraßen des Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, mit
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Wirkung zum 1. Januar 2021 in Bundesverwaltung.

Artikel 143f

Artikel 143d, das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sowie
sonstige auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 2 in seiner ab dem 1. Januar 2020
geltenden Fassung erlassene Gesetze treten außer Kraft,  wenn nach dem 31. Dezember
2030  die  Bundesregierung,  der  Bundestag  oder  gemeinsam  mindestens  drei  Länder
Verhandlungen über eine Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen verlangt
haben und mit Ablauf von fünf Jahren nach Notifikation des Verhandlungsverlangens der
Bundesregierung,  des  Bundestages  oder  der  Länder  beim  Bundespräsidenten  keine
gesetzliche Neuordnung der  bundesstaatlichen Finanzbeziehungen in Kraft  getreten  ist.
Der Tag des Außerkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Artikel 143g

Für  die  Regelung  der  Steuerertragsverteilung,  des  Länderfinanzausgleichs  und  der
Bundesergänzungszuweisungen bis zum 31. Dezember 2019 ist Artikel 107 in seiner bis
zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  zur  Änderung  des  Grundgesetzes  vom  13.  Juli  2017
geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Artikel 144

(1) Dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die Volksvertretungen in zwei
Dritteln der deutschen Länder, in denen es zunächst gelten soll.

(2) Soweit  die  Anwendung  dieses  Grundgesetzes  in  einem  der  in  Artikel  23
aufgeführten Länder oder in einem Teile eines dieser Länder Beschränkungen
unterliegt, hat das Land oder der Teil des Landes das Recht, gemäß Artikel 38
Vertreter in den Bundestag und gemäß Artikel 50 Vertreter in den Bundesrat zu
entsenden.

Artikel 145

(1) Der Parlamentarische  Rat  stellt  in  öffentlicher  Sitzung unter  Mitwirkung der
Abgeordneten Groß-Berlins die Annahme dieses Grundgesetzes fest,  fertigt  es
aus und verkündet es.

(2) Dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung in Kraft.

(3) Es ist im Bundesgesetzblatte zu veröffentlichen.

Artikel 146

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung
in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
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Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche (Auszug)

Ausfertigungsdatum: 18.08.1896

Vollzitat:  "Einführungsgesetz  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuche  in  der  Fassung  der
Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das zuletzt
durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 20.  Juli  2017 (BGBl.  I  S.  2787) geändert
worden ist"

Stand:

Neugefasst durch Bek. v. 21.9.1994 I 2494; 1997, 1061;

zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 4 G v. 20.7.2017 I 2787

Fußnote

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1980 +++)

(+++ Zur Anwendung d. Art. 1 u. 2 vgl. § 132 GNotKG +++)

Erster Teil - Allgemeine Vorschriften

Erstes Kapitel Inkrafttreten. Vorbehalt für 
Landesrecht. Gesetzesbegriff

Artikel 1

(1) Das Bürgerliche Gesetzbuch tritt am 1.  Januar 1900 gleichzeitig mit einem Gesetz,
betreffend Änderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilprozeßordnung und der
Konkursordnung, einem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung,
einer  Grundbuchordnung und  einem Gesetz  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen
Gerichtsbarkeit in Kraft.

(2)  Soweit  in  dem Bürgerlichen  Gesetzbuch oder  in  diesem Gesetz  die  Regelung den
Landesgesetzen  vorbehalten  oder  bestimmt  ist,  daß  landesgesetzliche  Vorschriften
unberührt  bleiben  oder  erlassen  werden  können,  bleiben  die  bestehenden
landesgesetzlichen Vorschriften in Kraft und können neue landesgesetzliche Vorschriften
erlassen werden.

Artikel 2 

Gesetz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.
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Zweites Kapitel Internationales Privatrecht

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften

Artikel 3 Anwendungsbereich; Verhältnis zu Regelungen der Europäischen Union 
und zu völkerrechtlichen Vereinbarungen 

Soweit nicht 

1. unmittelbar  anwendbare  Regelungen der  Europäischen Union in  ihrer  jeweils
geltenden Fassung, insbesondere

a) die Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht (Rom II),

b) die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des
Rates  vom  17.  Juni  2008  über  das  auf  vertragliche  Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht (Rom I),

c) Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember
2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und
Vollstreckung  von  Entscheidungen  und  die  Zusammenarbeit  in
Unterhaltssachen  in  Verbindung  mit  dem  Haager  Protokoll  vom  23.
November 2007 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht,

d) die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010
zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die
Ehescheidung  und  Trennung  ohne  Auflösung  des  Ehebandes
anzuwendenden Rechts sowie

e) die Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 4. Juli 2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht,
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme
und  Vollstreckung  öffentlicher  Urkunden  in  Erbsachen  sowie  zur
Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses oder

2. Regelungen  in  völkerrechtlichen  Vereinbarungen,  soweit  sie  unmittelbar
anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, 

maßgeblich  sind,  bestimmt  sich  das  anzuwendende  Recht  bei  Sachverhalten  mit  einer
Verbindung  zu  einem  ausländischen  Staat  nach  den  Vorschriften  dieses  Kapitels
(Internationales Privatrecht).

Artikel 3a Sachnormverweisung; Einzelstatut

(1) Verweisungen  auf  Sachvorschriften  beziehen  sich  auf  die  Rechtsnormen  der
maßgebenden Rechtsordnung unter  Ausschluss  derjenigen  des  Internationalen
Privatrechts.

(2) Soweit  Verweisungen  im  Dritten  Abschnitt  das  Vermögen  einer  Person  dem
Recht eines Staates unterstellen,

beziehen sie sich nicht auf Gegenstände, die sich nicht in diesem Staat befinden und nach
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dem Recht des Staates, in dem sie sich befinden, besonderen Vorschriften unterliegen.

Art 4 Rück- und Weiterverweisung; Rechtsspaltung

(1) Wird  auf  das  Recht  eines  anderen  Staates  verwiesen,  so  ist  auch  dessen
Internationales  Privatrecht  anzuwenden,  sofern  dies  nicht  dem  Sinn  der
Verweisung widerspricht. Verweist das Recht des anderen Staates auf deutsches
Recht zurück, so sind die deutschen Sachvorschriften anzuwenden.

(2) Soweit die Parteien das Recht eines Staates wählen können, können sie nur auf
die Sachvorschriften verweisen.

(3) Wird auf das Recht eines Staates mit mehreren Teilrechtsordnungen verwiesen,
ohne  die  maßgebende  zu  bezeichnen,  so  bestimmt  das  Recht  dieses  Staates,
welche Teilrechtsordnung anzuwenden ist. Fehlt eine solche Regelung, so ist die
Teilrechtsordnung  anzuwenden,  mit  welcher  der  Sachverhalt  am  engsten
verbunden ist.

Art 5 Personalstatut

(1) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört, und gehört
sie mehreren Staaten an, so ist das Recht desjenigen dieser Staaten anzuwenden,
mit  dem  die  Person  am  engsten  verbunden  ist,  insbesondere  durch  ihren
gewöhnlichen Aufenthalt oder durch den Verlauf ihres Lebens.  Ist  die Person
auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor.

(2) Ist eine Person staatenlos oder kann ihre Staatsangehörigkeit nicht festgestellt
werden, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt oder, mangels eines solchen, ihren Aufenthalt hat.

(3) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, in dem eine Person ihren Aufenthalt
oder  ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  hat,  und  ändert  eine  nicht  voll
geschäftsfähige  Person  den  Aufenthalt  ohne  den  Willen  des  gesetzlichen
Vertreters, so führt diese Änderung allein nicht zur Anwendung eines anderen
Rechts.

Art 6 Öffentliche Ordnung (ordre public)

Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu
einem  Ergebnis  führt,  das  mit  wesentlichen  Grundsätzen  des  deutschen  Rechts
offensichtlich  unvereinbar  ist.  Sie  ist  insbesondere  nicht  anzuwenden,  wenn  die
Anwendung mit den Grundrechten unvereinbar ist. 

Zweiter Abschnitt Recht der natürlichen Personen und der 
Rechtsgeschäfte

Art 7 Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit

(1) Die Rechtsfähigkeit  und die  Geschäftsfähigkeit  einer  Person unterliegen dem
Recht  des  Staates,  dem  die  Person  angehört.  Dies  gilt  auch,  soweit  die
Geschäftsfähigkeit durch Eheschließung erweitert wird.

(2) Eine einmal erlangte Rechtsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit wird durch Erwerb
oder Verlust der Rechtsstellung als Deutscher nicht beeinträchtigt.
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Art 8 Gewillkürte Stellvertretung

(1) Auf  die  gewillkürte  Stellvertretung  ist  das  vom  Vollmachtgeber  vor  der
Ausübung der  Vollmacht  gewählte  Recht  anzuwenden,  wenn  die  Rechtswahl
dem Dritten und dem Bevollmächtigten bekannt  ist.  Der  Vollmachtgeber,  der
Bevollmächtigte  und  der  Dritte  können  das  anzuwendende  Recht  jederzeit
wählen. Die Wahl nach Satz 2 geht derjenigen nach Satz 1 vor.

(2) Ist  keine  Rechtswahl  nach  Absatz  1  getroffen  worden  und  handelt  der
Bevollmächtigte in Ausübung seiner unternehmerischen Tätigkeit,  so sind die
Sachvorschriften  des  Staates  anzuwenden,  in  dem  der  Bevollmächtigte  im
Zeitpunkt der Ausübung der Vollmacht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, es
sei denn, dieser Ort ist für den Dritten nicht erkennbar.

(3) Ist  keine  Rechtswahl  nach  Absatz  1  getroffen  worden  und  handelt  der
Bevollmächtigte  als  Arbeitnehmer  des  Vollmachtgebers,  so  sind  die
Sachvorschriften  des  Staates  anzuwenden,  in  dem  der  Vollmachtgeber  im
Zeitpunkt der Ausübung der Vollmacht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, es
sei denn, dieser Ort ist für den Dritten nicht erkennbar.

(4) Ist  keine  Rechtswahl  nach  Absatz  1  getroffen  worden  und  handelt  der
Bevollmächtigte weder in Ausübung seiner unternehmerischen Tätigkeit noch als
Arbeitnehmer des Vollmachtgebers, so sind im Falle einer auf Dauer angelegten
Vollmacht  die  Sachvorschriften  des  Staates  anzuwenden,  in  dem  der
Bevollmächtigte von der Vollmacht gewöhnlich Gebrauch macht, es sei denn,
dieser Ort ist für den Dritten nicht erkennbar.

(5) Ergibt sich das anzuwendende Recht nicht aus den Absätzen 1 bis 4, so sind die
Sachvorschriften  des  Staates  anzuwenden,  in  dem  der  Bevollmächtigte  von
seiner  Vollmacht  im Einzelfall  Gebrauch  macht  (Gebrauchsort).  Mussten  der
Dritte und der Bevollmächtigte  wissen,  dass von der Vollmacht nur in einem
bestimmten Staat Gebrauch gemacht werden sollte, so sind die Sachvorschriften
dieses Staates anzuwenden. Ist der Gebrauchsort für den Dritten nicht erkennbar,
so sind die Sachvorschriften des Staates anzuwenden, in dem der Vollmachtgeber
im Zeitpunkt der Ausübung der Vollmacht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(6) Auf  die  gewillkürte  Stellvertretung  bei  Verfügungen  über  Grundstücke  oder
Rechte an Grundstücken ist  das  nach Artikel 43 Absatz 1 und Artikel  46 zu
bestimmende Recht anzuwenden.

(7) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die gewillkürte Stellvertretung bei
Börsengeschäften und Versteigerungen.

(8) Auf die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne dieses Artikels ist
Artikel 19 Absatz 1 und 2 erste Alternative der Verordnung (EG) Nr. 593/2008
mit  der  Maßgabe  anzuwenden,  dass  an  die  Stelle  des  Vertragsschlusses  die
Ausübung  der  Vollmacht  tritt.  Artikel  19  Absatz  2  erste  Alternative  der
Verordnung (EG)  Nr.  593/2008 ist  nicht  anzuwenden,  wenn  der  nach  dieser
Vorschrift maßgebende Ort für den Dritten nicht erkennbar ist.

Art 9 Todeserklärung

Die Todeserklärung,  die Feststellung des Todes und des Todeszeitpunkts sowie Lebens-
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und Todesvermutungen unterliegen dem Recht des Staates, dem der Verschollene in dem
letzten Zeitpunkt angehörte, in dem er nach den vorhandenen Nachrichten noch gelebt hat.
War der Verschollene in diesem Zeitpunkt Angehöriger eines fremden Staates, so kann er
nach  deutschem Recht  für  tot  erklärt  werden,  wenn  hierfür  ein  berechtigtes  Interesse
besteht.

Art 10 Name

(1) Der  Name  einer  Person  unterliegt  dem  Recht  des  Staates,  dem  die  Person
angehört.

(2) Ehegatten können bei oder nach der Eheschließung gegenüber dem Standesamt
ihren künftig zu führenden Namen wählen

1.  nach  dem  Recht  eines  Staates,  dem  einer  der  Ehegatten  angehört,
ungeachtet des Artikels 5 Abs. 1, oder

2.  nach  deutschem  Recht,  wenn  einer  von  ihnen  seinen  gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland hat.

Nach der Eheschließung abgegebene Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt
werden.  Für  die  Auswirkungen der  Wahl  auf  den  Namen eines Kindes ist  §
1617c des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß anzuwenden.

(3) Der  Inhaber  der  Sorge  kann gegenüber  dem Standesamt  bestimmen,  daß  ein
Kind den Familiennamen erhalten soll

1. nach dem Recht eines Staates, dem ein Elternteil angehört, ungeachtet
des Artikels 5 Abs. 1,

2.  nach  deutschem  Recht,  wenn  ein  Elternteil  seinen  gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland hat, oder

3. nach dem Recht des Staates, dem ein den Namen Erteilender angehört.

Nach der Beurkundung der Geburt abgegebene Erklärungen müssen öffentlich
beglaubigt werden.

(4) (weggefallen)

Art 11 Form von Rechtsgeschäften

(1) Ein Rechtsgeschäft  ist formgültig, wenn es die Formerfordernisse des Rechts,
das auf das seinen Gegenstand bildende Rechtsverhältnis anzuwenden ist, oder
des Rechts des Staates erfüllt, in dem es vorgenommen wird.

(2) Wird  ein  Vertrag  zwischen  Personen  geschlossen,  die  sich  in  verschiedenen
Staaten befinden, so ist er formgültig, wenn er die Formerfordernisse des Rechts,
das auf das seinen Gegenstand bildende Rechtsverhältnis anzuwenden ist, oder
des Rechts eines dieser Staaten erfüllt.

(3) Wird der Vertrag durch einen Vertreter geschlossen, so ist bei Anwendung der
Absätze 1 und 2 der Staat maßgebend, in dem sich der Vertreter befindet.

(4) Ein Rechtsgeschäft, durch das ein Recht an einer Sache begründet oder über ein
solches Recht verfügt wird, ist nur formgültig, wenn es die Formerfordernisse
des  Rechts  erfüllt,  das  auf  das  seinen  Gegenstand  bildende  Rechtsverhältnis
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anzuwenden ist.

Art 12 Schutz des anderen Vertragsteils

Wird ein Vertrag zwischen Personen geschlossen, die sich in demselben Staat befinden, so
kann sich eine natürliche Person, die nach den Sachvorschriften des Rechts dieses Staates
rechts-, geschäfts- und handlungsfähig wäre, nur dann auf ihre aus den Sachvorschriften
des  Rechts  eines  anderen  Staates  abgeleitete  Rechts-,  Geschäfts-  und  Handlungsun-
fähigkeit  berufen,  wenn  der  andere  Vertragsteil  bei  Vertragsabschluß  diese  Rechts-,
Geschäfts-  und  Handlungsunfähigkeit  kannte  oder  kennen  mußte.  Dies  gilt  nicht  für
familienrechtliche und erbrechtliche Rechtsgeschäfte sowie für Verfügungen über ein in
einem anderen Staat belegenes Grundstück.

Dritter Abschnitt Familienrecht

Art 13 Eheschließung

(1) Die  Voraussetzungen  der  Eheschließung unterliegen  für  jeden  Verlobten  dem
Recht des Staates, dem er angehört.

(2) Fehlt danach eine Voraussetzung, so ist insoweit deutsches Recht anzuwenden,
wenn

1.  ein  Verlobter  seinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  im  Inland  hat  oder
Deutscher ist,

2. die Verlobten die zumutbaren Schritte zur Erfüllung der Voraussetzung
unternommen haben und

3. es mit der Eheschließungsfreiheit unvereinbar ist, die Eheschließung zu
versagen;  insbesondere  steht  die  frühere  Ehe  eines  Verlobten  nicht
entgegen,  wenn  ihr  Bestand  durch  eine  hier  erlassene  oder  anerkannte
Entscheidung beseitigt oder der Ehegatte des Verlobten für tot erklärt ist.

(3) Unterliegt  die  Ehemündigkeit  eines  Verlobten  nach  Absatz  1  ausländischem
Recht, ist die Ehe nach deutschem Recht

1. unwirksam, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16.
Lebensjahr nicht vollendet hatte, und

2. aufhebbar, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16.,
aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte.

(4) Eine Ehe kann im Inland nur in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen
werden.  Eine Ehe zwischen Verlobten,  von  denen keiner  Deutscher  ist,  kann
jedoch  vor  einer  von  der  Regierung  des  Staates,  dem  einer  der  Verlobten
angehört,  ordnungsgemäß ermächtigten Person in der nach dem Recht  dieses
Staates vorgeschriebenen Form geschlossen werden; eine beglaubigte Abschrift
der Eintragung der so geschlossenen Ehe in  das Standesregister,  das  von der
dazu ordnungsgemäß ermächtigten Person geführt wird, erbringt vollen Beweis
der Eheschließung.

Art 14 Allgemeine Ehewirkungen

(1) Die allgemeinen Wirkungen der Ehe unterliegen
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1. dem Recht des Staates, dem beide Ehegatten angehören oder während der
Ehe zuletzt angehörten, wenn einer von ihnen diesem Staat noch angehört,
sonst

2.  dem Recht  des  Staates,  in  dem beide  Ehegatten  ihren  gewöhnlichen
Aufenthalt  haben  oder  während  der  Ehe  zuletzt  hatten,  wenn  einer  von
ihnen dort noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, hilfsweise

3.  dem  Recht  des  Staates,  mit  dem  die  Ehegatten  auf  andere  Weise
gemeinsam am engsten verbunden sind.

(2) Gehört ein Ehegatte mehreren Staaten an, so können die Ehegatten ungeachtet
des Artikels 5 Abs. 1 das Recht eines dieser Staaten wählen, falls ihm auch der
andere Ehegatte angehört.

(3) Ehegatten können das Recht des Staates  wählen,  dem ein Ehegatte  angehört,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vorliegen und 

1.  kein  Ehegatte  dem  Staat  angehört,  in  dem  beide  Ehegatten  ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder

2. die Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in demselben Staat
haben.

Die Wirkungen der Rechtswahl  enden,  wenn die Ehegatten eine gemeinsame
Staatsangehörigkeit erlangen.

(4) Die  Rechtswahl  muß  notariell  beurkundet  werden.  Wird  sie  nicht  im Inland
vorgenommen,  so  genügt  es,  wenn  sie  den  Formerfordernissen  für  einen
Ehevertrag nach dem gewählten Recht oder am Ort der Rechtswahl entspricht.

Art 15 Güterstand

(1) Die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe unterliegen dem bei der Eheschließung
für die allgemeinen Wirkungen der Ehe maßgebenden Recht.

(2) Die Ehegatten können für die güterrechtlichen Wirkungen ihrer Ehe wählen

1. das Recht des Staates, dem einer von ihnen angehört,

2.  das  Recht  des  Staates,  in  dem einer  von  ihnen  seinen  gewöhnlichen
Aufenthalt hat, oder

3. für unbewegliches Vermögen das Recht des Lageorts.

(3) Artikel 14 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) Die Vorschriften des Gesetzes über den ehelichen Güterstand von Vertriebenen
und Flüchtlingen bleiben unberührt.

Art 16 Schutz Dritter

(1) Unterliegen die güterrechtlichen Wirkungen einer Ehe dem Recht eines anderen
Staates und hat einer der Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
oder betreibt er hier ein Gewerbe, so ist § 1412 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entsprechend  anzuwenden;  der  fremde  gesetzliche  Güterstand  steht  einem
vertragsmäßigen gleich.

(2) Auf im Inland vorgenommene Rechtsgeschäfte ist § 1357, auf hier befindliche
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bewegliche Sachen § 1362, auf ein hier betriebenes Erwerbsgeschäft sind die §§
1431 und 1456 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß anzuwenden, soweit
diese Vorschriften für gutgläubige Dritte günstiger sind als das fremde Recht.

Art 17 Besondere Scheidungsfolgen; Entscheidung durch Gericht

(1) Vermögensrechtliche  Scheidungsfolgen,  die  nicht  von  anderen  Vorschriften
dieses Abschnitts erfasst sind, unterliegen dem nach der Verordnung (EU) Nr.
1259/2010 auf die Scheidung anzuwendenden Recht.

(2) Eine Ehe kann im Inland nur durch ein Gericht geschieden werden.

(3) Der  Versorgungsausgleich  unterliegt  dem  nach  der  Verordnung  (EU)  Nr.
1259/2010 auf die Scheidung anzuwendenden Recht; er ist nur durchzuführen,
wenn  danach  deutsches  Recht  anzuwenden  ist  und  ihn  das  Recht  eines  der
Staaten  kennt,  denen  die  Ehegatten  im  Zeitpunkt  des  Eintritts  der
Rechtshängigkeit  des  Scheidungsantrags  angehören.  Im  Übrigen  ist  der
Versorgungsausgleich  auf  Antrag  eines  Ehegatten  nach  deutschem  Recht
durchzuführen, wenn einer der Ehegatten in der Ehezeit ein Anrecht bei einem
inländischen  Versorgungsträger  erworben  hat,  soweit  die  Durchführung  des
Versorgungsausgleichs  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  beiderseitigen
wirtschaftlichen Verhältnisse während der gesamten Ehezeit der Billigkeit nicht
widerspricht.

Art 17a Ehewohnung und Haushaltsgegenstände

Die  Nutzungsbefugnis  für  die  im  Inland  belegene  Ehewohnung  und  die  im  Inland
befindlichen  Haushaltsgegenstände  sowie  damit  zusammenhängende  Betretungs-,
Näherungs- und Kontaktverbote unterliegen den deutschen Sachvorschriften.

Art 17b Eingetragene Lebenspartnerschaft und gleichgeschlechtliche Ehe

(1) Die Begründung, die allgemeinen und die güterrechtlichen Wirkungen sowie die
Auflösung  einer  eingetragenen  Lebenspartnerschaft  unterliegen  den
Sachvorschriften  des  Register  führenden  Staates.  Der  Versorgungsausgleich
unterliegt  dem nach  Satz  1  anzuwendenden Recht;  er  ist  nur  durchzuführen,
wenn danach deutsches Recht anzuwenden ist und das Recht eines der Staaten,
denen  die  Lebenspartner  im Zeitpunkt  der  Rechtshängigkeit  des  Antrags  auf
Aufhebung  der  Lebenspartnerschaft  angehören,  einen  Versorgungsausgleich
zwischen Lebenspartnern kennt.  Im Übrigen ist  der Versorgungsausgleich auf
Antrag eines Lebenspartners nach deutschem Recht durchzuführen, wenn einer
der  Lebenspartner  während  der  Zeit  der  Lebenspartnerschaft  ein  Anrecht  bei
einem inländischen Versorgungsträger  erworben hat,  soweit  die Durchführung
des  Versorgungsausgleichs  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  beiderseitigen
wirtschaftlichen  Verhältnisse  während  der  gesamten  Zeit  der  Lebenspart-
nerschaft der Billigkeit nicht widerspricht.

(2) Artikel  10  Abs.  2  und  Artikel  17a  gelten  entsprechend.  Unterliegen  die
allgemeinen  Wirkungen  der  Lebenspartnerschaft  dem  Recht  eines  anderen
Staates,  so  ist  auf  im Inland  befindliche  bewegliche  Sachen  §  8  Abs.  1  des
Lebenspartnerschaftsgesetzes und auf im Inland vorgenommene Rechtsgeschäfte
§  8  Abs.  2  des  Lebenspartnerschaftsgesetzes  in  Verbindung mit  §  1357  des
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Bürgerlichen  Gesetzbuchs  anzuwenden,  soweit  diese  Vorschriften  für
gutgläubige  Dritte  günstiger  sind  als  das  fremde  Recht.  Unterliegen  die
güterrechtlichen Wirkungen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft dem Recht
eines  anderen  Staates  und  hat  einer  der  Lebenspartner  seinen  gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland oder betreibt er hier ein Gewerbe, so ist § 7 Satz 2 des
Lebenspartnerschaftsgesetzes  in  Verbindung  mit  §  1412  des  Bürgerlichen
Gesetzbuchs  entsprechend  anzuwenden;  der  fremde  Güterstand  steht  einem
vertragsmäßigen gleich.

(3) Bestehen zwischen denselben Personen eingetragene Lebenspartnerschaften in
verschiedenen Staaten,  so ist  die  zuletzt  begründete  Lebenspartnerschaft  vom
Zeitpunkt ihrer Begründung an für die in Absatz 1 umschriebenen Wirkungen
und Folgen maßgebend.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten für die gleichgeschlechtliche Ehe
entsprechend.

Art 18

(weggefallen)

Art 19 Abstammung

(1) Die Abstammung eines Kindes unterliegt  dem Recht des Staates,  in dem das
Kind  seinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  hat.  Sie  kann  im  Verhältnis  zu  jedem
Elternteil  auch  nach  dem  Recht  des  Staates  bestimmt  werden,  dem  dieser
Elternteil angehört. Ist die Mutter verheiratet, so kann die Abstammung ferner
nach dem Recht bestimmt werden, dem die allgemeinen Wirkungen ihrer Ehe
bei der Geburt nach Artikel 14 Abs. 1 unterliegen; ist die Ehe vorher durch Tod
aufgelöst worden, so ist der Zeitpunkt der Auflösung maßgebend.

(2) Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, so unterliegen Verpflichtungen des
Vaters  gegenüber  der  Mutter  auf  Grund der  Schwangerschaft  dem Recht  des
Staates, in dem die Mutter ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Art 20 Anfechtung der Abstammung

Die  Abstammung  kann  nach  jedem  Recht  angefochten  werden,  aus  dem  sich  ihre
Voraussetzungen ergeben. Das Kind kann die Abstammung in jedem Fall nach dem Recht
des Staates anfechten, in dem es seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Art 21 Wirkungen des Eltern-Kind-Verhältnisses

Das Rechtsverhältnis zwischen einem Kind und seinen Eltern unterliegt dem Recht des
Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Art 22 Annahme als Kind

(1) Die Annahme als Kind unterliegt dem Recht des Staates, dem der Annehmende
bei  der  Annahme angehört.  Die  Annahme durch  einen  oder  beide  Ehegatten
unterliegt dem Recht, das nach Artikel 14 Abs. 1 für die allgemeinen Wirkungen
der Ehe maßgebend ist. Die Annahme durch einen Lebenspartner unterliegt dem
Recht, das nach Artikel 17b Absatz 1 Satz 1 für die allgemeinen Wirkungen der
Lebenspartnerschaft maßgebend ist.
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(2) Die Folgen der Annahme in Bezug auf das Verwandtschaftsverhältnis zwischen
dem Kind und dem Annehmenden sowie den Personen, zu denen das Kind in
einem  familienrechtlichen  Verhältnis  steht,  unterliegen  dem  nach  Absatz  1
anzuwendenden Recht.

(3) In Ansehung der Rechtsnachfolge von Todes wegen nach dem Annehmenden,
dessen  Ehegatten,  Lebenspartner  oder  Verwandten  steht  der  Angenommene
ungeachtet des nach den Absätzen 1 und 2 anzuwendenden Rechts einem nach
den deutschen Sachvorschriften angenommenen Kind gleich, wenn der Erblasser
dies  in  der  Form einer  Verfügung von Todes wegen angeordnet  hat  und  die
Rechtsnachfolge deutschem Recht unterliegt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die
Annahme auf einer ausländischen Entscheidung beruht. Die Sätze 1 und 2 finden
keine  Anwendung,  wenn  der  Angenommene  im Zeitpunkt  der  Annahme  das
achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte.

Art 23 Zustimmung

Die Erforderlichkeit und die Erteilung der Zustimmung des Kindes und einer Person, zu
der  das  Kind  in  einem  familienrechtlichen  Verhältnis  steht,  zu  einer  Abstammungs-
erklärung, Namenserteilung oder Annahme als Kind unterliegen zusätzlich dem Recht des
Staates, dem das Kind angehört. Soweit es zum Wohl des Kindes erforderlich ist, ist statt
dessen das deutsche Recht anzuwenden.

Art 24 Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft

(1) Die Entstehung, die Änderung und das Ende der Vormundschaft, Betreuung und
Pflegschaft  sowie  der  Inhalt  der  gesetzlichen  Vormundschaft  und  Pflegschaft
unterliegen dem Recht  des Staates,  dem der  Mündel,  Betreute oder Pflegling
angehört.  Für  einen  Angehörigen  eines  fremden  Staates,  der  seinen
gewöhnlichen  Aufenthalt  oder,  mangels  eines  solchen,  seinen  Aufenthalt  im
Inland hat, kann ein Betreuer nach deutschem Recht bestellt werden.

(2) Ist eine Pflegschaft erforderlich, weil nicht feststeht, wer an einer Angelegenheit
beteiligt ist, oder weil ein Beteiligter sich in einem anderen Staat befindet, so ist
das Recht anzuwenden, das für die Angelegenheit maßgebend ist.

(3) Vorläufige  Maßregeln  sowie  der  Inhalt  der  Betreuung und  der  angeordneten
Vormundschaft und Pflegschaft unterliegen dem Recht des anordnenden Staates.

Vierter Abschnitt Erbrecht

Art 25 Rechtsnachfolge von Todes wegen

Soweit  die  Rechtsnachfolge  von  Todes  wegen  nicht  in  den  Anwendungsbereich  der
Verordnung  (EU)  Nr.  650/2012  fällt,  gelten  die  Vorschriften  des  Kapitels  III  dieser
Verordnung entsprechend.

Art 26 Form von Verfügungen von Todes wegen

(1) In Ausführung des Artikels 3 des Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 1961
über das auf die Form letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht (BGBl.
1965  II  S.  1144,  1145)  ist  eine  letztwillige  Verfügung,  auch  wenn  sie  von
mehreren  Personen  in  derselben  Urkunde  errichtet  wird  oder  durch  sie  eine
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frühere letztwillige Verfügung widerrufen wird, hinsichtlich ihrer Form gültig,
wenn  sie  den  Formerfordernissen  des  Rechts  entspricht,  das  auf  die
Rechtsnachfolge  von  Todes  wegen  anzuwenden  ist  oder  im  Zeitpunkt  der
Verfügung  anzuwenden  wäre.  Die  weiteren  Vorschriften  des  Haager
Übereinkommens bleiben unberührt. 

(2) Für  die  Form  anderer  Verfügungen  von  Todes  wegen  ist  Artikel  27  der
Verordnung (EU) Nr. 650/2012 maßgeblich.

Fünfter Abschnitt Außervertragliche Schuldverhältnisse

Art 27 bis 37

(weggefallen)

Art 38 Ungerechtfertigte Bereicherung

(1) Bereicherungsansprüche wegen erbrachter Leistung unterliegen dem Recht, das
auf das Rechtsverhältnis anzuwenden ist, auf das die Leistung bezogen ist.

(2) Ansprüche  wegen  Bereicherung  durch  Eingriff  in  ein  geschütztes  Interesse
unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Eingriff geschehen ist.

(3) In sonstigen Fällen unterliegen Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung
dem Recht des Staates, in dem die Bereicherung eingetreten ist.

Art 39 Geschäftsführung ohne Auftrag

(1) Gesetzliche Ansprüche aus der Besorgung eines fremden Geschäfts unterliegen
dem Recht des Staates, in dem das Geschäft vorgenommen worden ist.

(2) Ansprüche  aus  der  Tilgung  einer  fremden  Verbindlichkeit  unterliegen  dem
Recht, das auf die Verbindlichkeit anzuwenden ist.

Art 40 Unerlaubte Handlung

(1) Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen dem Recht des Staates, in dem
der Ersatzpflichtige gehandelt  hat.  Der Verletzte kann verlangen,  daß anstelle
dieses  Rechts  das  Recht  des  Staates  angewandt  wird,  in  dem  der  Erfolg
eingetreten ist.  Das Bestimmungsrecht kann nur im ersten Rechtszug bis zum
Ende des frühen ersten Termins oder dem Ende des schriftlichen Vorverfahrens
ausgeübt werden.

(2) Hatten der Ersatzpflichtige und der Verletzte zur Zeit  des Haftungsereignisses
ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  in  demselben  Staat,  so  ist  das  Recht  dieses
Staates anzuwenden. Handelt es sich um Gesellschaften, Vereine oder juristische
Personen, so steht dem gewöhnlichen Aufenthalt der Ort gleich, an dem sich die
Hauptverwaltung oder, wenn eine Niederlassung beteiligt ist, an dem sich diese
befindet.

(3) Ansprüche,  die  dem  Recht  eines  anderen  Staates  unterliegen,  können  nicht
geltend gemacht werden, soweit sie

1.  wesentlich  weiter  gehen  als  zur  angemessenen  Entschädigung  des
Verletzten erforderlich,
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2. offensichtlich anderen Zwecken als einer angemessenen Entschädigung
des Verletzten dienen oder

3.  haftungsrechtlichen  Regelungen  eines  für  die  Bundesrepublik
Deutschland verbindlichen Übereinkommens widersprechen.

(4) Der Verletzte  kann  seinen Anspruch  unmittelbar  gegen  einen  Versicherer  des
Ersatzpflichtigen  geltend  machen,  wenn  das  auf  die  unerlaubte  Handlung
anzuwendende Recht oder das Recht, dem der Versicherungsvertrag unterliegt,
dies vorsieht.

Art 41 Wesentlich engere Verbindung

(1) Besteht mit dem Recht eines Staates eine wesentlich engere Verbindung als mit
dem Recht, das nach den Artikeln 38 bis 40 Abs. 2 maßgebend wäre, so ist jenes
Recht anzuwenden.

(2) Eine wesentlich engere Verbindung kann sich insbesondere ergeben

1. aus einer besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Beziehung zwischen
den Beteiligten im Zusammenhang mit dem Schuldverhältnis oder

2. in den Fällen des Artikels 38 Abs. 2 und 3 und des Artikels 39 aus dem
gewöhnlichen Aufenthalt der Beteiligten in demselben Staat im Zeitpunkt
des  rechtserheblichen  Geschehens;  Artikel  40  Abs.  2  Satz  2  gilt
entsprechend.

Art 42 Rechtswahl

Nach  Eintritt  des  Ereignisses,  durch  das  ein  außervertragliches  Schuldverhältnis
entstanden ist,  können die  Parteien das Recht  wählen,  dem es unterliegen soll.  Rechte
Dritter bleiben unberührt. 

Sechster Abschnitt Sachenrecht

Art 43 Rechte an einer Sache

(1) Rechte an einer Sache unterliegen dem Recht des Staates, in dem sich die Sache
befindet.

(2) Gelangt eine Sache, an der Rechte begründet sind, in einen anderen Staat, so
können diese Rechte nicht im Widerspruch zu der Rechtsordnung dieses Staates
ausgeübt werden.

(3) Ist  ein  Recht  an  einer  Sache,  die  in  das  Inland  gelangt,  nicht  schon vorher
erworben worden, so sind für einen solchen Erwerb im Inland Vorgänge in einem
anderen Staat wie inländische zu berücksichtigen.

Art 44 Von Grundstücken ausgehende Einwirkungen

Für  Ansprüche  aus  beeinträchtigenden  Einwirkungen,  die  von  einem  Grundstück
ausgehen, gelten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 mit Ausnahme des
Kapitels III entsprechend.

Art 45 Transportmittel

(1) Rechte an Luft-,  Wasser- und Schienenfahrzeugen unterliegen dem Recht des
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Herkunftsstaats. Das ist

1. bei Luftfahrzeugen der Staat ihrer Staatszugehörigkeit,

2.  bei  Wasserfahrzeugen  der  Staat  der  Registereintragung,  sonst  des
Heimathafens oder des Heimatorts,

3. bei Schienenfahrzeugen der Staat der Zulassung.

(2) Die Entstehung gesetzlicher Sicherungsrechte an diesen Fahrzeugen unterliegt
dem  Recht,  das  auf  die  zu  sichernde  Forderung  anzuwenden  ist.  Für  die
Rangfolge mehrerer Sicherungsrechte gilt Artikel 43 Abs. 1.

Art 46 Wesentlich engere Verbindung

Besteht mit dem Recht eines Staates eine wesentlich engere Verbindung als mit dem Recht,
das nach den Artikeln 43 und 45 maßgebend wäre, so ist jenes Recht anzuwenden.

Siebter Abschnitt Besondere Vorschriften zur Durchführung 
von Regelungen der Europäischen Union nach Artikel 3 Nr. 1

Erster Unterabschnitt Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
864/2007

Art 46a Umweltschädigungen

Die geschädigte Person kann das ihr nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007
zustehende  Recht,  ihren  Anspruch  auf  das  Recht  des  Staates  zu  stützen,  in  dem das
schadensbegründende Ereignis eingetreten ist, nur im ersten Rechtszug bis zum Ende des
frühen ersten Termins oder dem Ende des schriftlichen Vorverfahrens ausüben.

Zweiter Unterabschnitt Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
593/2008

Art 46b Verbraucherschutz für besondere Gebiete

(1) Unterliegt  ein  Vertrag  auf  Grund  einer  Rechtswahl  nicht  dem  Recht  eines
Mitgliedstaats  der  Europäischen  Union  oder  eines  anderen  Vertragsstaats  des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, weist der Vertrag jedoch
einen engen Zusammenhang mit dem Gebiet eines dieser Staaten auf, so sind die
im  Gebiet  dieses  Staates  geltenden  Bestimmungen  zur  Umsetzung  der
Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden.

(2) Ein enger Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn der Unternehmer

1.  in  dem  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  einem  anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in
dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine berufliche
oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder

2. eine solche Tätigkeit auf irgendeinem Wege auf diesen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder auf mehrere Staaten, einschließlich
dieses Staates, ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit
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fällt.

(3) Verbraucherschutzrichtlinien  im  Sinne  dieser  Vorschrift  sind  in  ihrer  jeweils
geltenden Fassung:

1.  die  Richtlinie  93/13/EWG  des  Rates  vom  5.  April  1993  über
missbräuchliche  Klauseln  in  Verbraucherverträgen  (ABl.  L  95  vom
21.4.1993, S. 29);

2. die Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und
der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. L 171 vom 7.7.1999, S.12);

3. die Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen
an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates
und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, S.
16);

4. die Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der
Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66).

(4) Unterliegt  ein  Teilzeitnutzungsvertrag,  ein  Vertrag  über  ein  langfristiges
Urlaubsprodukt, ein Wiederverkaufsvertrag oder ein Tauschvertrag im Sinne von
Artikel  2  Absatz  1  Buchstabe  a  bis  d  der  Richtlinie  2008/122/EG  des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über den Schutz
der  Verbraucher  im  Hinblick  auf  bestimmte  Aspekte  von  Teilzeitnutzungs-
verträgen,  Verträgen über langfristige Urlaubsprodukte  sowie Wiederverkaufs-
und Tauschverträgen (ABl. L 33 vom 3.2.2009, S. 10) nicht dem Recht eines
Mitgliedstaats  der  Europäischen  Union  oder  eines  anderen  Vertragsstaats  des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so darf Verbrauchern der
in  Umsetzung  dieser  Richtlinie  gewährte  Schutz  nicht  vorenthalten  werden,
wenn

1. eine der betroffenen Immobilien im Hoheitsgebiet  eines Mitgliedstaats
der Europäischen Union oder einesanderen Vertragsstaats des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen ist oder

2. im Falle eines Vertrags, der sich nicht unmittelbar auf eine Immobilie
bezieht,  der  Unternehmer  eine  gewerbliche  oder  berufliche  Tätigkeit  in
einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  einem  anderen
Vertragsstaat  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum
ausübt oder diese Tätigkeit  auf irgendeine Weise auf einen solchen Staat
ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.

Art 46c Pflichtversicherungsverträge

(1) Ein  Versicherungsvertrag  über  Risiken,  für  die  ein  Mitgliedstaat  der
Europäischen Union oder ein anderer Vertragsstaat  des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum eine Versicherungspflicht vorschreibt, unterliegt
dem Recht dieses Staates, sofern dieser dessen Anwendung vorschreibt.

(2) Ein über eine Pflichtversicherung abgeschlossener Vertrag unterliegt deutschem
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Recht, wenn die gesetzliche Verpflichtung zu seinem Abschluss auf deutschem
Recht beruht.

Dritter Unterabschnitt Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 
1259/2010

Art 46d Rechtswahl

(1) Eine  Rechtswahlvereinbarung  nach  Artikel  5  der  Verordnung  (EU)  Nr.
1259/2010 ist notariell zu beurkunden.

(2) Die Ehegatten können die Rechtswahl nach Absatz 1 auch noch bis zum Schluss
der  mündlichen  Verhandlung  im  ersten  Rechtszug  vornehmen.  §  127a  des
Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.

Drittes Kapitel Angleichung; Wahl eines in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erworbenen Namens

Art 47 Vor- und Familiennamen

(1) Hat  eine Person nach einem anwendbaren ausländischen Recht  einen Namen
erworben und richtet sich ihr Name fortan nach deutschem Recht, so kann sie
durch Erklärung gegenüber dem Standesamt

1. aus dem Namen Vor- und Familiennamen bestimmen,

2. bei Fehlen von Vor- oder Familiennamen einen solchen Namen wählen,

3. Bestandteile des Namens ablegen, die das deutsche Recht nicht vorsieht,

4.  die  ursprüngliche  Form  eines  nach  dem  Geschlecht  oder  dem
Verwandtschaftsverhältnis abgewandelten Namens annehmen,

5.  eine  deutschsprachige  Form  ihres  Vor-  oder  ihres  Familiennamens
annehmen; gibt es eine solche Form des Vornamens nicht, so kann sie neue
Vornamen annehmen.

Ist der Name Ehename oder Lebenspartnerschaftsname, so kann die Erklärung
während  des  Bestehens  der  Ehe  oder  Lebenspartnerschaft  nur  von  beiden
Ehegatten oder Lebenspartnern abgegeben werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Bildung eines Namens nach deutschem Recht,
wenn  dieser  von  einem  Namen  abgeleitet  werden  soll,  der  nach  einem
anwendbaren ausländischen Recht erworben worden ist.

(3) § 1617c des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.

(4) Die Erklärungen nach den Absätzen 1 und 2 müssen öffentlich beglaubigt oder
beurkundet  werden,  wenn  sie  nicht  bei  der  Eheschließung  oder  bei  der
Begründung  der  Lebenspartnerschaft  gegenüber  einem deutschen  Standesamt
abgegeben werden.
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Art 48 Wahl eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
erworbenen Namens

Unterliegt  der  Name  einer  Person  deutschem  Recht,  so  kann  sie  durch  Erklärung
gegenüber  dem  Standesamt  den  während  eines  gewöhnlichen  Aufenthalts  in  einem
anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  erworbenen  und  dort  in  ein
Personenstandsregister eingetragenen Namen wählen, sofern dies nicht mit wesentlichen
Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Die Namenswahl wirkt
zurück  auf  den  Zeitpunkt  der  Eintragung  in  das  Personenstandsregister  des  anderen
Mitgliedstaats, es sei denn, die Person erklärt ausdrücklich, dass die Namenswahl nur für
die  Zukunft  wirken  soll.  Die  Erklärung  muss  öffentlich  beglaubigt  oder  beurkundet
werden. Artikel 47 Absatz 1 und 3 gilt entsprechend.

Art 49 (Änderung anderer Vorschriften)

Zweiter Teil - Verhältnis des BGB zu den 
Reichsgesetzen

Art 50

Die  Vorschriften  der  Reichsgesetze  bleiben  in  Kraft.  Sie  treten  jedoch  insoweit  außer
Kraft, als sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder aus diesem Gesetz die Aufhebung
ergibt.

Art 51

Soweit  in  dem  Gerichtsverfassungsgesetz,  der  Zivilprozeßordnung,  der
Strafprozeßordnung,  der  Insolvenzordnung  und  in  dem  Anfechtungsgesetz  an  die
Verwandtschaft  oder  die  Schwägerschaft  rechtliche  Folgen  geknüpft  sind,  finden  die
Vorschriften  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  oder  des  Lebenspartnerschaftsgesetzes  über
Verwandtschaft oder Schwägerschaft Anwendung.

Art 52

Ist auf Grund eines Reichsgesetzes dem Eigentümer einer Sache wegen der im öffentlichen
Interesse erfolgenden Entziehung, Beschädigung oder Benutzung der Sache oder wegen
Beschränkung des Eigentums eine Entschädigung zu gewähren und steht einem Dritten ein
Recht an der Sache zu, für welches nicht eine besondere Entschädigung gewährt wird, so
hat  der  Dritte,  soweit  sein  Recht  beeinträchtigt  wird,  an  dem Entschädigungsanspruch
dieselben  Rechte,  die  ihm  im  Falle  des  Erlöschens  seines  Rechts  durch  Zwangsver-
steigerung an dem Erlös zustehen.

Art 53

(1) Ist  in  einem Falle  des  Artikel  52  die  Entschädigung  dem Eigentümer  eines
Grundstücks  zu  gewähren,  so  finden  auf  den  Entschädigungsanspruch  die
Vorschriften  des  §  1128  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  entsprechende
Anwendung. Erhebt ein Berechtigter innerhalb der im § 1128 bestimmten Frist
Widerspruch gegen die Zahlung der Entschädigung an den Eigentümer, so kann
der Eigentümer und jeder Berechtigte die Eröffnung eines Verteilungsverfahrens
nach  den  für  die  Verteilung  des  Erlöses  im  Falle  der  Zwangsversteigerung

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 93



Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Auszug)

geltenden Vorschriften beantragen. Die Zahlung hat in diesem Fall an das für das
Verteilungsverfahren zuständige Gericht zu erfolgen.

(2) Ist das Recht des Dritten eine Reallast, eine Hypothek, eine Grundschuld oder
eine Rentenschuld, so erlischt die Haftung des Entschädigungsanspruchs, wenn
der beschädigte Gegenstand wiederhergestellt oder für die entzogene bewegliche
Sache  Ersatz  beschafft  ist.  Ist  die  Entschädigung  wegen  Benutzung  des
Grundstücks oder wegen Entziehung oder Beschädigung von Früchten oder von
Zubehörstücken zu gewähren, so finden die Vorschriften des § 1123 Abs. 2 Satz
1 und des § 1124 Abs.  1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende
Anwendung.

Art 53a

(1) Ist  in  einem Falle  des  Artikels  52  die  Entschädigung dem Eigentümer  eines
eingetragenen  Schiffs  oder  Schiffsbauwerks  zu  gewähren,  so  sind  auf  den
Entschädigungsanspruch die Vorschriften der §§ 32 und 33 des Gesetzes über
Rechte  an  eingetragenen  Schiffen  und  Schiffsbauwerken  vom 15.  November
1940 (Reichsgesetzbl. I S. 1499) entsprechend anzuwenden.

(2) Artikel 53 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Art 54

(gegenstandslos)
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Genfer Abkommen I – SR 0.518.12
zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und 
Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde2

Abgeschlossen in Genf am 12. August 1949

In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 3. September 1954

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierungen, die an der vom 21. April bis 12.
August 1949 in Genf versammelten diplomatischen Konferenz zur Revision des Genfer
Abkommens  vom  27.  Juli  19294 zur  Verbesserung  des  Loses  der  Verwundeten  und
Kranken der Heere im Felde vertreten waren, haben folgendes vereinbart:
AS 1951 181; BBl 1949 II 1181

2 Siehe auch die Zusatzprot. I und II vom 8. Juni 1977 (SR 0.518.521/522).

3 AS 1951 175

4 [BS 11 499. AS 2002 2645]

Kapitel I - Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  das  vorliegende  Abkommen  unter  allen
Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

Artikel 2

Ausser  den  Bestimmungen,  die  bereits  in  Friedenszeiten  zu  handhaben  sind,  ist  das
vorliegende  Abkommen  in  allen  Fällen  eines  erklärten  Krieges  oder  jedes  anderen
bewaffneten  Konflikts  anzuwenden,  der  zwischen  zwei  oder  mehreren  der  Hohen
Vertragsparteien entsteht, und zwar auch dann, wenn der Kriegszustand von einer dieser
Parteien nicht anerkannt wird.

Das Abkommen ist auch bei vollständiger oder teilweiser Besetzung des Gebietes einer
Hohen Vertragspartei anzuwenden, selbst wenn diese Besetzung auf keinen bewaffneten
Widerstand stösst.

Wenn  eine  der  im  Konflikt  befindlichen  Mächte  am  vorliegenden  Abkommen  nicht
beteiligt  ist,  bleiben  die  daran  beteiligten  Mächte  in  ihren  gegenseitigen  Beziehungen
gleichwohl  durch das Abkommen gebunden.  Sie  sind aber  durch das Abkommen auch
gegenüber  dieser  Macht  gebunden,  wenn  diese  dessen  Bestimmungen  annimmt  und
anwendet.

Artikel 3

Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist und
der auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt
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beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen anzuwenden:

1. Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschliesslich der
Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und
der  Personen,  die  infolge  Krankheit,  Verwundung,  Gefangennahme  oder
irgendeiner anderen Ursache ausser Kampf gesetzt  wurden,  sollen unter allen
Umständen  mit  Menschlichkeit  behandelt  werden,  ohne  jede Benachteiligung
aus  Gründen  der  Rasse,  der  Farbe,  der  Religion  oder  des  Glaubens,  des
Geschlechts,  der Geburt oder des Vermögens oder aus irgendeinem ähnlichen
Grunde. Zu diesem Zwecke sind und bleiben in bezug auf die oben erwähnten
Personen jederzeit und jedenorts verboten:

a.  Angriffe  auf  Leib  und  Leben,  namentlich  Mord  jeglicher  Art,
Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung;

b. Gefangennahme von Geiseln; 

c. Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und
entwürdigende Behandlung;

d.  Verurteilungen  und  Hinrichtungen  ohne  vorhergehendes  Urteil  eines
ordnungsmässig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern
als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.

2. Die Verwundeten und Kranken sollen geborgen und gepflegt werden. 

Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.

Die am Konflikt  beteiligten Parteien werden sich anderseits bemühen, durch besondere
Vereinbarungen auch die andern Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder
teilweise in Kraft zu setzen.

Die  Anwendung  der  vorstehenden  Bestimmungen  hat  auf  die  Rechtsstellung  der  am
Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.

Artikel 4

Die  neutralen  Mächte  haben  die  Bestimmungen  dieses  Abkommens  sinngemäss  auf
Verwundete und Kranke sowie auf die Angehörigen des Sanitäts- und Seelsorgepersonals
der bewaffneten Kräfte der am Konflikt beteiligten Parteien anzuwenden, die in ihr Gebiet
aufgenommen oder dort interniert werden, ebenso auf die geborgenen Gefallenen.

Artikel 5

Auf  geschützte  Personen,  die  in  die  Gewalt  der  Gegenpartei  gefallen  sind,  ist  dieses
Abkommen bis zu ihrer endgültigen Heimschaffung anzuwenden.

Artikel 6

Ausser den in den Artikeln 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 und 52 ausdrücklich vorgesehenen
Vereinbarungen können die Hohen Vertragsparteien andere besondere Vereinbarungen über
jede  Frage  treffen,  deren  besondere  Regelung  ihnen  zweckmässig  erscheint.  Keine
besondere  Vereinbarung  darf  die  Lage  der  Verwundeten  und  Kranken  sowie  der
Angehörigen  des  Sanitäts-  und  Seelsorgepersonals,  wie  sie  durch  das  vorliegende
Abkommen  geregelt  ist,  beeinträchtigen  oder  die  Rechte  beschränken,  die  ihnen  das
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Abkommen einräumt.

Die  Verwundeten  und  Kranken  sowie  die  Angehörigen  des  Sanitäts-  und  Seelsorge-
personals geniessen die Vorteile dieser Vereinbarungen so lange, als das Abkommen auf sie
anwendbar ist, vorbehaltlich ausdrücklicher gegenteiliger Bestimmungen, die in den oben
genannten oder in späteren Vereinbarungen enthalten sind und vorbehaltlich günstigerer
Massnahmen,  die  durch  die  eine  oder  andere  der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien
hinsichtlich dieser Personen ergriffen worden sind.

Artikel 7

Die  Verwundeten  und  Kranken,  sowie  die  Angehörigen  des  Sanitäts-  und  Seelsorge-
personals  können  in  keinem  Falle,  weder  teilweise  noch  vollständig,  auf  die  Rechte
verzichten,  die  ihnen  das  vorliegende  Abkommen  und  gegebenenfalls  die  im
vorhergehenden Artikel genannten besonderen Vereinbarungen einräumen.

Artikel 8

Das vorliegende  Abkommen ist  unter  der  Mitwirkung und Aufsicht  der  Schutzmächte
anzuwenden, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien
betraut sind.  Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte  neben ihren diplomatischen
oder  konsularischen  Vertretern  Delegierte  unter  ihren  eigenen  Staatsangehörigen  oder
unter Staatsangehörigen anderer neutraler Mächte bezeichnen. Diese Delegierten müssen
von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Mission durchzuführen haben. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der
Schutzmächte in grösstmöglichem Masse erleichtern.

Die  Vertreter  oder  Delegierten  der  Schutzmächte  dürfen  keinesfalls  die  Grenzen  ihrer
Aufgabe,  wie  sie  aus  dem  vorliegenden  Abkommen  hervorgeht,  überschreiten;
insbesondere haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, in dem sie ihre
Aufgabe  durchführen,  zu  berücksichtigen.  Nur  aus  zwingender  militärischer
Notwendigkeit kann ihre Tätigkeit ausnahmsweise und zeitweilig eingeschränkt werden. 

Artikel 9

Die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  bilden  kein  Hindernis  für  die
humanitäre Tätigkeit,  die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder irgendeine
andere unparteiliche humanitäre Organisation mit Einwilligung der am Konflikt beteiligten
Parteien ausübt, um die Verwundeten und Kranken sowie die Angehörigen des Sanitäts-
und Seelsorgepersonals zu schützen und ihnen Hilfe zu bringen.

Artikel 10

Die  Hohen  Vertragsparteien  können  jederzeit  vereinbaren,  die  durch  das  vorliegende
Abkommen den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen,
die alle Garantien für Unparteilichkeit und erfolgreiche Arbeit bietet.

Wenn Verwundete und Kranke sowie Angehörige des Sanitäts- und Seelsorgepersonals aus
irgendeinem Grunde nicht oder nicht mehr von einer Schutzmacht oder einer in Absatz 1
vorgesehenen Organisation betreut werden, hat der Gewahrsamsstaat einen neutralen Staat
oder  eine  solche  Organisation  zu  ersuchen,  die  Funktionen  zu  übernehmen,  die  das
vorliegende Abkommen den Schutzmächten überträgt, die von den am Konflikt beteiligten
Parteien bezeichnet werden.
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Sollte  ein  Schutz  auf  diese  Weise  nicht  gewährleistet  werden  können,  so  hat  der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz, zu ersuchen, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten
zufallenden  humanitären  Aufgaben  zu  übernehmen,  oder  aber  unter  Vorbehalt  der
Bestimmungen dieses Artikels die Dienste anzunehmen, die ihm eine solche Organisation
anbietet. 

Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht eingeladen
wird oder sich zu diesem Zwecke zur Verfügung stellt,  soll  sich in ihrer Tätigkeit  der
Verantwortung  gegenüber  der  am  Konflikt  beteiligten  Partei,  welcher  die  durch  das
vorliegende  Abkommen  geschützten  Personen  angehören,  bewusst  bleiben  und
ausreichende Garantien dafür bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffenden Funktionen
zu übernehmen und sie mit Unparteilichkeit zu erfüllen.

Von  den  vorstehenden  Bestimmungen  kann  nicht  durch  eine  besondere  Vereinbarung
zwischen  Mächten  abgewichen  werden,  von  denen  die  eine,  wenn  auch  nur
vorübergehend,  gegenüber  der  anderen  oder  deren  Verbündeten  infolge  militärischer
Ereignisse und besonders infolge einer Besetzung des gesamten oder eines wichtigen Teils
ihres Gebietes, in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt wäre.

Wo immer im vorliegenden Abkommen die Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese
Erwähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie im Sinne dieses Artikels ersetzen.

Artikel 11

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte es im Interesse der zu schützenden Personen als
angezeigt erachten, insbesondere in Fällen von Meinungsverschiedenheiten zwischen den
am Konflikt beteiligten Parteien über die Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen
des vorliegenden Abkommens, sollen sie zur Beilegung des Streitfalles ihre guten Dienste
leihen. 

Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzmächte, entweder auf Einladung einer Partei oder
von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und
im besondern der für das Schicksal der Verwundeten und Kranken sowie der Angehörigen
des Sanitäts- und Seelsorgepersonals verantwortlichen Behörden vorschlagen, gegebenen-
falls auf einem passend gewählten neutralen Gebiet. Die am Konflikt beteiligten Parteien
sind verpflichtet, den ihnen zu diesem Zwecke gemachten Vorschlägen Folge zu geben.
Die Schutzmächte  können,  wenn nötig,  unter  Zustimmung der  am Konflikt  beteiligten
Parteien eine einer neutralen Macht angehörende oder vom Internationalen Komitee vom
Roten  Kreuz  delegierte  Persönlichkeit  vorschlagen,  die  zu  ersuchen  ist,  an  dieser
Zusammenkunft teilzunehmen.

Kapitel II - Verwundete und Kranke

Artikel 12

Die Angehörigen der bewaffneten Kräfte und die übrigen im folgenden Artikel angeführten
Personen,  die  verwundet  oder  krank  sind,  sollen  unter  allen  Umständen  geschont  und
geschützt werden.

Sie sollen durch die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Gewalt sie sich befinden, mit
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Menschlichkeit behandelt und gepflegt werden, ohne jede Benachteiligung aus Gründen
des  Geschlechtes,  der  Rasse,  der  Staatsangehörigkeit,  der  Religion,  der  politischen
Meinung oder aus irgendeinem ähnlichen Grunde. Streng verboten ist jeder Angriff auf
Leib und Leben dieser Personen und besonders, sie umzubringen oder auszurotten, sie zu
foltern, an ihnen biologische Versuche vorzunehmen, sie vorsätzlich ohne ärztliche Hilfe
oder  Pflege  zu  lassen  oder  sie  eigens  dazu  geschaffenen  Ansteckungs-  oder
Infektionsgefahren auszusetzen. 

Nur dringliche medizinische Gründe rechtfertigen eine Bevorzugung in der Reihenfolge
der Behandlung. 

Frauen sollen mit aller ihrem Geschlechte geschuldeten Rücksicht behandelt werden. 

Die am Konflikt beteiligte Partei, die Verwundete oder Kranke dem Gegner zu überlassen
genötigt ist, soll, soweit es die militärische Notwendigkeit gestattet, zur Mithilfe bei ihrer
Pflege einen Teil ihres Sanitätspersonals und -materials bei ihnen zurücklassen.

Artikel 13

Dieses Abkommen findet auf Verwundete und Kranke folgender Kategorien Anwendung:

1. Angehörige  von  bewaffneten  Kräften  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei,
ebenso  Angehörige  von  Milizen  und  Freiwilligenkorps,  die  zu  diesen
bewaffneten Kräften gehören;

2. Angehörige anderer Milizen und Freiwilligenkorps, einschliesslich solcher von
organisierten  Widerstandsbewegungen,  die  zu  einer  am  Konflikt  beteiligten
Partei gehören und ausserhalb oder innerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn
dasselbe  besetzt  ist,  tätig  sind,  sofern  diese  Milizen  oder  Freiwilligenkorps,
einschliesslich der organisierten Widerstandsbewegungen:

a. an ihrer Spitze eine für ihre Untergebenen verantwortliche Person haben;

b. ein bleibendes und von weitem erkennbares Zeichen tragen

c. die Waffen offen tragen;

d. bei ihren Operationen die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhalten;

3. Angehörige  regulärer  bewaffneter  Kräfte,  die  sich  zu  einer  von  der
Gewahrsamsmacht nicht anerkannten Regierung oder Behörde bekennen;

4.  Personen, die den bewaffneten Kräften folgen, ohne ihnen direkt anzugehören,
wie  zivile  Besatzungsmitglieder  von  Militärflugzeugen,  Kriegsberichterstatter,
Heereslieferanten, Angehörige von Arbeitseinheiten oder von Diensten, die mit
der Fürsorge für die bewaffneten Kräfte betraut sind, sofern dieselben von den
bewaffneten Kräften, die sie begleiten, zu ihrer Tätigkeit ermächtigt wurden;

5. Besatzungsmitglieder  der  Handelsmarine,  einschliesslich  der  Kapitäne,
Steuermänner  und Schiffsjungen sowie Besatzungen der Zivilluftfahrt  der am
Konflikt  beteiligten  Parteien,  welche  auf  Grund  anderer  Bestimmungen  des
internationalen Rechts keine günstigere Behandlung geniessen;

6. die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, die beim Herannahen des Feindes
aus eigenem Antrieb die Waffen gegen die Invasionstruppen ergreift, ohne zur
Bildung regulärer Streitkräfte Zeit gehabt zu haben, sofern sie die Waffen offen
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trägt und die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhält

Artikel 14

Unbeschadet  der  Bestimmungen von Artikel  12 werden Verwundete  und Kranke eines
Kriegführenden,  wenn  sie  in  Feindeshand  geraten,  Kriegsgefangene  und  die  die
Kriegsgefangenen betreffenden Regeln des Völkerrechtes sind auf sie anzuwenden.

Artikel 15

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  haben  jederzeit  und  besonders  nach  einer
Kampfhandlung unverzüglich alle zu Gebote stehenden Massnahmen zu treffen, um die
Verwundeten  und  Kranken  aufzusuchen  und  zu  bergen,  sie  vor  Beraubung  und
Misshandlung  zu  schützen  und  ihnen  die  notwendige  Pflege  zu  sichern,  und  um die
Gefallenen aufzusuchen und deren Ausplünderung zu verhindern.

Wenn immer es die Umstände gestatten, sollen ein Waffenstillstand, eine Feuerpause oder
örtliche  Abmachungen  vereinbart  werden,  um  die  Bergung,  den  Austausch  und  den
Abtransport der auf dem Schlachtfeld gebliebenen Verwundeten zu ermöglichen.

Gleichenfalls  können  zwischen  den  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  örtliche
Abmachungen für die Evakuierung oder den Austausch von Verwundeten und Kranken aus
einer belagerten oder eingekreisten Zone getroffen werden, sowie für den Durchzug von
Sanitäts- und Seelsorgepersonal sowie von Sanitätsmaterial nach dieser Zone.

Artikel 16

Die am Konflikt beteiligten Parteien haben möglichst bald sämtliche Anhaltspunkte für die
Identifizierung der in ihre Gewalt  geratenen Verwundeten, Kranken und Gefallenen der
Gegenpartei  zu  verzeichnen.  Diese  Ermittlungen  sollen,  wenn  möglich,  folgendes
enthalten:

a. Angabe der Macht, von der sie abhängen;

b. militärische Einteilung oder Matrikelnummer;

c. Familienname;

d. den oder die Vornamen;

e. Geburtsdatum;

f.  alle  anderen auf  der  Identitätskarte  oder  der  Erkennungsmarke  enthaltenen
Angaben;

g. Ort und Datum der Gefangennahme oder des Todes;

h. Angaben über Verwundungen, Krankheit oder Todesursache.

Die oben erwähnten Angaben müssen so rasch als möglich der in Artikel 122 des Genfer
Abkommens  vom  12.  August  19495 über  die  Behandlung  der  Kriegsgefangenen
vorgesehenen Auskunftsstelle übermittelt werden, die sie ihrerseits durch Vermittlung der
Schutzmacht oder der Zentralstelle für Kriegsgefangene an die Macht weiterleitet, von der
diese Personen abhängen. 

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sollen  gehörig  beglaubigte  Todesurkunden  oder
Gefallenenlisten  ausfertigen  und  diese  einander  auf  dem  im  vorhergehenden  Absatz
erwähnten  Weg  zukommen  lassen.  Sie  sollen  auch  die  Hälften  der  doppelten
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Erkennungsmarken,  Testamente  und  andere  für  die  Familien  der  Gefallenen  wichtige
Schriftstücke  sowie  Geldbeträge  und  allgemein  alle  bei  den  Gefallenen  gefundenen
Gegenstände von eigentlichem oder gefühlsmässigem Wert sammeln und einander durch
Vermittlung  derselben  Stelle  gegenseitig  zukommen  lassen.  Diese  sowie  die  nicht
identifizierten Gegenstände sollen in versiegelten Paketen versandt werden und von einer
Erklärung,  die  alle  zur  Identifizierung  des  verstorbenen  Besitzers  notwendigen
Einzelheiten  enthält,  sowie  von  einem  vollständigen  Verzeichnis  des  Paketinhaltes
begleitet sein.
5 SR 0.518.42

Artikel 17

Die am Konflikt  beteiligten Parteien sollen dafür sorgen, dass der Beerdigung oder der
Einäscherung der Gefallenen,  die,  soweit  es die Umstände irgendwie gestatten,  einzeln
vorgenommen werden soll,  eine sorgfältige und, wenn möglich,  ärztliche Leichenschau
vorangeht,  die  den  Tod  feststellen,  die  Identität  abklären  und  einen  Bericht  darüber
ermöglichen soll. Die Hälfte der doppelten Erkennungsmarke oder, wenn diese nur einfach
ist, die ganze, soll auf der Leiche bleiben.

Die  Leichen  dürfen  nur  aus  zwingenden  hygienischen  Gründen  oder  auf  Grund  der
Religion der Gefallenen eingeäschert werden. Im Falle einer Einäscherung soll dies unter
Angabe  der  Gründe  auf  der  Todesurkunde  oder  der  beglaubigten  Gefallenenliste
ausführlich vermerkt werden.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen ferner dafür sorgen, dass die Gefallenen mit
allen Ehren und wenn möglich gemäss den Riten der Religion, der sie angehören, bestattet
werden und dass ihre Gräber geachtet  und wenn möglich nach der Staatsangehörigkeit
geordnet, angemessen unterhalten und so gekennzeichnet werden, dass sie jederzeit wieder
aufgefunden  werden  können.  Zu  diesem  Zwecke  richten  sie  bei  Beginn  der
Feindseligkeiten  einen  amtlichen  Gräberdienst  ein,  um  etwaige  Exhumierungen  zu
ermöglichen und um, wie auch immer die Gräber angeordnet sind, die Identifizierung der
Leichen  und  ihre  etwaige  Überführung  in  die  Heimat  sicherzustellen.  Dieselben
Bestimmungen gelten auch für die Asche, die vom Gräberdienst aufzubewahren ist, bis der
Heimatstaat seine endgültigen Verfügungen in dieser Hinsicht bekanntgibt.

Sobald es die Umstände gestatten, spätestens aber nach Beendigung der Feindseligkeiten,
tauschen  diese  Dienststellen  durch  Vermittlung  der  in  Artikel  16  Absatz  2  erwähnten
Auskunftsstelle  die  Listen  aus  mit  den  genauen  Angaben  über  den  Ort  und  die
Bezeichnung der Gräber sowie über die darin beerdigten Gefallenen.

Artikel 18

Die Militärbehörde kann sich an die Hilfsbereitschaft der Einwohner wenden, damit diese
unter ihrer Aufsicht Verwundete und Kranke freiwillig bergen und pflegen, wobei sie den
Personen, die ihrem Aufruf Folge leisten, den notwendigen Schutz und die erforderlichen
Erleichterungen  gewährt.  Wenn  die  Gegenpartei  das  betreffende  Gebiet  unter  ihre
Kontrolle bringt oder wieder unter ihre Kontrolle bringt, hat sie zugunsten der genannten
Personen diesen Schutz und diese Erleichterungen aufrechtzuerhalten.

Die Militärbehörde hat die Einwohner und die Hilfsgesellschaften auch in überfallenen
oder besetzten Gebieten zu ermächtigen, unaufgefordert Verwundete oder Kranke gleich
welcher  Staatsangehörigkeit  zu bergen und zu pflegen.  Die Zivilbevölkerung hat  diese
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Verwundeten und Kranken zu schonen und darf vor allem keinerlei Gewaltakte gegen sie
verüben. Niemand darf jemals wegen der Pflege von Verwundeten oder Kranken behelligt
oder verurteilt werden. Die Bestimmungen dieses Artikels entheben die Besetzungsmacht
nicht ihrer Pflicht, den Verwundeten und Kranken gesundheitliche und moralische Pflege
zu gewähren.

Kapitel III - Sanitätsformationen und -anstalten

Artikel 19

Stehende  Sanitätsanstalten  und  bewegliche  Sanitätsformationen  des  Sanitätsdienstes
dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden, sondern sind von den am Konflikt
beteiligten Parteien jederzeit  zu schonen und zu schützen.  Fallen sie in die Hände der
Gegenpartei, so können sie ihre Tätigkeit so lange fortsetzen, als die gefangennehmende
Macht  nicht  selbst  die  für  die  in  diesen  Anstalten  und  Formationen  befindlichen
Verwundeten und Kranken notwendige Pflege sicherstellt.

Die zuständigen Behörden haben dafür zu sorgen,  dass die oben erwähnten Sanitätsan-
stalten und -formationen nach Möglichkeit so gelegen sind, dass sie durch Angriffe auf
militärische Ziele nicht gefährdet werden können.

Artikel 20

Lazarettschiffe,  die Anspruch auf den Schutz des Genfer Abkommens vom 12.  August
19496 zur  Verbesserung des Loses der  Verwundeten,  Kranken und Schiffbrüchigen der
bewaffneten Kräfte zur See haben, dürfen nicht vom Land aus angegriffen werden.
6 SR 0.518.23

Artikel 21

Der  den  stehenden  Sanitätsanstalten  und  beweglichen  Sanitätsformationen  des
Sanitätsdienstes  gebührende  Schutz  darf  nur  aufhören,  wenn  diese  ausserhalb  ihrer
humanitären Aufgaben zur Begehung von Handlungen verwendet werden, die den Feind
schädigen. Immerhin darf ihnen der Schutz erst entzogen werden, nachdem eine Warnung,
die in allen Fällen, soweit angängig, eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.

Artikel 22

Folgende Umstände gelten nicht als Begründung für den Entzug des Schutzes, der einer
Sanitätsformation oder -anstalt durch Artikel 19 zugesichert ist: 

1. wenn das Personal der Formation oder der Anstalt bewaffnet ist und von seinen
Waffen zur eigenen Verteidigung oder zur Verteidigung seiner Verwundeten und
Kranken Gebrauch macht;

2. wenn  in  Ermangelung  bewaffneter  eigener  Pfleger  die  Formation  oder  die
Anstalt  von  einer  Truppenabteilung  oder  von  Schildwachen  oder  von  einem
Geleite geschützt wird;

3. wenn  sich  in  der  Formation  oder  in  der  Anstalt  Handwaffen  und  Munition
vorfinden, die den Verwundeten oder Kranken abgenommen und der zuständigen
Dienststelle noch nicht abgeliefert worden sind;
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4. wenn sich Personal und Material des Veterinärdienstes in der Formation oder der
Anstalt befinden, ohne integrierender Bestandteil derselben zu sein;

5. wenn sich die humanitäre Tätigkeit der Sanitätsformationen und -anstalten oder
ihres Personals auf verwundete oder kranke Zivilpersonen erstreckt.

Artikel 23

Schon  in  Friedenszeiten  können  die  Hohen  Vertragsparteien  und,  nach  Eröffnung  der
Feindseligkeiten, die am Konflikt beteiligten Parteien in ihrem eigenen und, wenn nötig, in
den besetzten Gebieten, Sanitätszonen und -orte schaffen, die so organisiert sind, dass sie
den Verwundeten und Kranken sowie dem mit der Organisation und Verwaltung dieser
Zonen und Orte und mit der Pflege der dort befindlichen Personen beauftragten Personal
Schutz vor den Folgen des Krieges bieten.

Vom Ausbruch  eines  Konfliktes  an  und  während  seiner  Dauer  können  die  beteiligten
Parteien  unter  sich  Vereinbarungen  über  die  gegenseitige  Anerkennung der  von  ihnen
gegebenenfalls errichteten Sanitätszonen und -orte treffen. Sie können zu diesem Zweck
die Bestimmungen des dem vorliegenden Abkommen beigefügten Vereinbarungsentwurfs
in Kraft setzen, und zwar mit den Abänderungen, die sie gegebenenfalls für notwendig
erachten.

Die Schutzmächte und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz werden eingeladen,
ihre guten Dienste zu leihen, um die Errichtung und Anerkennung dieser Sanitätszonen
und -orte zu erleichtern.

Kapitel IV - Das Sanitätspersonal

Artikel 24

Das ausschliesslich  zum Aufsuchen,  zur  Bergung,  zum Transport  oder  zur  Pflege  der
Verwundeten  und  Kranken  oder  zur  Verhütung  von  Krankheiten  verwendete
Sanitätspersonal,  das  ausschliesslich  für  die  Verwaltung  der  Sanitätsformationen  und
-anstalten  verwendete  Personal  sowie  die  den  bewaffneten  Kräften  zugeteilten
Feldprediger sind unter allen Umständen zu schonen und zu schützen. 

Artikel 25

Militärpersonen,  die  besonders  ausgebildet  wurden,  um  gegebenenfalls  als  Hilfskran-
ken-pfleger oder Hilfskrankenträger zum Aufsuchen, zur Bergung, zum Transport oder zur
Pflege von Verwundeten und Kranken verwendet zu werden, sind in gleicher Weise zu
schonen und zu schützen, wenn sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben mit dem Feind in
Berührung kommen oder in seine Gewalt geraten.

Artikel 26

Dem  in  Artikel  24  erwähnten  Personal  wird  das  Personal  der  von  ihrer  Regierung
gebührend  anerkannten  und zugelassenen nationalen Gesellschaften  des Roten Kreuzes
und  anderer  freiwilliger  Hilfsgesellschaften,  das  für  dieselben  Aufgaben  wie  das  im
genannten  Artikel  erwähnte  Personal  verwendet  wird,  gleichgestellt,  unter  der
Voraussetzung,  dass  das  Personal  dieser  Gesellschaften  den  Militärgesetzen  und
-vorschriften unterstellt ist.
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Jede Hohe Vertragspartei teilt der andern, sei es schon in Friedenszeiten, sei es bei Beginn
oder  im  Verlaufe  der  Feindseligkeiten,  jedenfalls  aber  vor  der  tatsächlichen
Inanspruchnahme, die Namen der Gesellschaften mit, die sie ermächtigt hat, unter ihrer
Verantwortung den offiziellen Sanitätsdienst ihrer bewaffneten Kräfte zu unterstützen.

Artikel 27

Eine anerkannte Hilfsgesellschaft eines neutralen Staates darf einer am Konflikt beteiligten
Partei nur dann mit ihrem Personal und ihren Sanitätsformationen Hilfe leisten, wenn ihre
eigene  Regierung  zugestimmt  und  die  am  Konflikt  beteiligte  Partei  selbst  sie  hierzu
ermächtigt hat. Dieses Personal und diese Formationen werden unter die Aufsicht dieser
am Konflikt beteiligten Partei gestellt.

Die neutrale Regierung soll die Gegenpartei desjenigen Staates, der die Hilfe annimmt,
über  die  Erteilung  dieser  Zustimmung unterrichten.  Die  am Konflikt  beteiligte  Partei,
welche diese Hilfe angenommen hat, ist gehalten, bevor sie von dem Anerbieten Gebrauch
macht, die Gegenpartei darüber zu unterrichten.

Unter keinen Umständen darf diese Hilfe als eine Einmischung in den Konflikt betrachtet
werden.

Die Angehörigen  des in  Absatz  1 erwähnten  Personals  müssen vor  dem Verlassen des
neutralen  Staates,  dem sie  angehören,  mit  den  in  Artikel  40  vorgesehenen  Identitäts-
ausweisen versehen sein.

Artikel 28

Gerät das in den Artikeln 24 und 26 bezeichnete Personal in die Gewalt der Gegenpartei,
so darf es nur insofern zurückgehalten werden, als es der gesundheitliche Zustand, die
geistigen Bedürfnisse und die Zahl der Kriegsgefangenen erfordern.

Die  so  zurückgehaltenen  Personen  sind  nicht  als  Kriegsgefangene  zu  betrachten.  Sie
stehen  jedoch  zum  mindesten  im  Genuss  sämtlicher  Bestimmungen  des  Genfer
Abkommens vom 12. August 19497 über die Behandlung der Kriegsgefangenen. Sie haben
im Rahmen der militärischen Gesetze und Vorschriften des Gewahrsamsstaates und unter
der  Leitung  seiner  zuständigen  Dienststellen  und  in  Übereinstimmung  mit  ihrem
Berufsgewissen  ihre  ärztliche  und  seelsorgerische  Tätigkeit  zugunsten  der
Kriegsgefangenen,  vor allem derjenigen ihrer eigenen bewaffneten Kräfte, fortzusetzen.
Für  die  Ausübung  ihrer  ärztlichen  oder  seelsorgerischen  Tätigkeit  sollen  ihnen  ferner
folgende Erleichterungen zustehen:

a.  Sie  sind  berechtigt,  periodisch  die  Kriegsgefangenen,  die  sich  in
Arbeitsgruppen oder in ausserhalb des Lagers liegenden Lazaretten befinden, zu
besuchen.  Die  Gewahrsamsbehörde  hat  ihnen  zu  diesem Zweck  die  nötigen
Transportmittel zur Verfügung zu stellen.

b.  In  jedem Lager  soll  der  rangälteste  Militärarzt  des  höchsten  Dienstgrades
gegenüber  den  militärischen  Behörden  für  die  gesamte  Tätigkeit  des
zurückgehaltenen Sanitätspersonals verantwortlich sein. Zu diesem Zweck haben
sich die am Konflikt beteiligten Parteien schon bei Beginn der Feindseligkeiten
über das Dienstgradverhältnis ihres Sanitätspersonals, einschliesslich desjenigen
der  in  Artikel  26  erwähnten  Gesellschaften,  zu  verständigen.  Für  alle  ihre
Aufgaben  betreffenden Fragen  sollen sich dieser  Arzt  sowie  die  Feldprediger
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direkt an die zuständigen Lagerbehörden wenden können. Diese haben ihnen alle
Erleichterungen zu gewähren, die für die mit diesen Fragen zusammenhängende
Korrespondenz erforderlich sind.

c.  Obwohl  das  zurückgehaltene  Personal  der  betreffenden  Lagerdisziplin
unterstellt  ist,  kann  es  zu  keiner  mit  seiner  ärztlichen  oder  seelsorgerischen
Tätigkeit nicht im Zusammenhang stehenden Arbeit gezwungen werden.

Im Verlaufe der Feindseligkeiten sollen sich die am Konflikt beteiligten Parteien über eine
etwaige Ablösung des zurückgehaltenen Personals verständigen und die  Art  ihrer  Durch-
führung festlegen.

Keine der vorhergehenden Bestimmungen enthebt die Gewahrsams-macht der Pflichten,
die  ihr  in  gesundheitlicher  und  geistiger  Hinsicht  gegenüber  den  Kriegsgefangenen
obliegen.
7 SR 0.518.42

Artikel 29

Fallen  die  in  Artikel  25  bezeichneten  Personen  in  Feindeshand,  so  sind  sie  als
Kriegsgefangene  zu  betrachten,  aber,  soweit  ein  Bedürfnis  darnach  besteht,  für  den
Sanitätsdienst zu verwenden.

Artikel 30

Angehörige des Personals, die nach den Bestimmungen von Artikel 28 nicht unbedingt
zurückgehalten  werden  müssen,  werden  an  die  am  Konflikt  beteiligte  Partei,  der  sie
angehören,  zurückgesandt,  sobald  ein  Weg  für  ihre  Rückkehr  offen  ist  und  die
militärischen Erfordernisse es gestatten. 

Bis zu ihrer Rücksendung sind sie nicht als Kriegsgefangene zu betrachten. Sie stehen
jedoch zum mindesten im Genuss sämtlicher Bestimmungen des Genfer Abkommens vom
12. August  19498 über die Behandlung der Kriegsgefangenen.  Sie haben ihre Tätigkeit
unter der Leitung der Gegenpartei fortzusetzen und sollen vorzugsweise für die Pflege der
Verwundeten und Kranken der am Konflikt beteiligten Partei verwendet werden, der sie
angehören. 

Bei ihrer Rückkehr können sie die Effekten, persönlichen Gegenstände, Wertsachen und
Instrumente, die ihnen gehören, mitnehmen.
8 SR 518.42

Artikel 31

Die Auswahl der Personen, deren Rücksendung an die am Konflikt beteiligte Partei durch
Artikel 30 vorgesehen ist,  soll ohne jede Rücksicht auf Rasse, Religion oder politische
Anschauung,  vorzugsweise  nach  der  zeitlichen  Reihenfolge  ihrer  Gefangennahme  und
nach ihrem Gesundheitszustand, getroffen werden.

Vom Beginn der Feindseligkeiten an können die am Konflikt beteiligten Parteien durch
besondere Vereinbarungen den prozentualen Anteil des im Verhältnis zur Gefangenenzahl
zurückzuhaltenden Personals und dessen Verteilung auf die einzelnen Lager festsetzen.

Artikel 32

Geraten die in Artikel 27 bezeichneten Personen in die Gewalt der Gegenpartei, so dürfen
sie nicht zurückgehalten werden.
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Unbeschadet gegenteiliger  Vereinbarungen sind sie berechtigt,  sobald ein Weg für  ihre
Rückkehr  offen  ist  und  die  militärischen  Erfordernisse  es  gestatten,  in  ihr  Land
zurückzukehren  oder,  wenn  dies  nicht  möglich  ist,  in  das  Gebiet  der  am  Konflikt
beteiligten Partei, in deren Dienst sie standen.

Bis  zu  ihrer  Rückkehr  haben  sie  ihre  Tätigkeit  unter  der  Leitung  der  Gegenpartei
fortzusetzen; sie sind vorzugsweise für die Pflege der Verwundeten und Kranken der am
Konflikt beteiligten Partei zu verwenden, in deren Dienst sie standen.

Bei ihrer Rückkehr können sie die Effekten, persönlichen Gegenstände und Wertsachen,
Instrumente,  Waffen  und,  wenn  möglich,  auch  die  Transportmittel,  die  ihnen  gehören,
mitnehmen.

Die  am Konflikt  beteiligten  Parteien  sollen  diesem Personal,  solange  es  sich  in  ihrer
Gewalt  befindet,  denselben  Unterhalt,  dieselbe  Unterkunft,  dieselben  Bezüge  und
denselben  Sold  wie  dem  entsprechenden  Personal  ihrer  Armee  gewähren.  Menge,
Beschaffenheit und Abwechslung ihrer Verpflegung soll auf jeden Fall genügen, um den
Betreffenden ein normales gesundheitliches Gleichgewicht zu gewährleisten.

Kapitel V - Die Gebäude und das Sanitätsmaterial

Artikel 33

Das Material der beweglichen Sanitätsformationen bewaffneter Kräfte, die in die Gewalt
der  Gegenpartei  geraten,  soll  weiterhin  für  die  Pflege  der  Verwundeten  und  Kranken
verwendet werden.

Die  Gebäude,  das  Material  und  die  Magazine  der  stehenden  Sanitätsanstalten  der
bewaffneten Kräfte bleiben dem Kriegsrecht unterworfen, dürfen aber ihrer Bestimmung
nicht entzogen werden, solange sie für die Verwundeten und Kranken notwendig sind. Die
Befehlshaber  der  Armeen  im  Felde  können  sie  jedoch,  wenn  dringende  militärische
Erfordernisse  vorliegen,  unter  der  Voraussetzung benützen,  dass  sie  vorher  die  für  das
Wohl der dort gepflegten Kranken und Verwundeten notwendigen Massnahmen getroffen
haben.

Das  in  diesem  Artikel  erwähnte  Material  und  die  Magazine  dürfen  nicht  absichtlich
zerstört werden.

Artikel 34

Das  bewegliche  und  unbewegliche  Eigentum  der  Hilfsgesellschaften,  welchen  die
Vergünstigungen dieses Abkommens zustehen, ist als Privateigentum zu betrachten. Das
den  Kriegführenden  nach  den  Gesetzen  und  Gebräuchen  des  Krieges  zuerkannte
Requisitionsrecht darf nur im Falle dringender Notwendigkeit und nach Sicherstellung des
Schicksals der Verwundeten und Kranken ausgeübt werden.

Kapitel VI - Sanitätstransporte

Artikel 35

Transporte von Verwundeten und Kranken oder von Sanitätsmaterial sind in gleicher Weise
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wie die beweglichen Sanitätsformationen zu schonen und zu schützen.

Geraten solche Transporte oder Fahrzeuge in die Gewalt der Gegenpartei, so unterliegen
sie dem Kriegsrecht, vorausgesetzt, dass die am Konflikt beteiligte Partei, die sie erbeutet
hat, sich in allen Fällen der mitgeführten Verwundeten und Kranken annimmt.

Das  Zivilpersonal  und  alle  requirierten  Transportmittel  unterstehen  den  allgemeinen
Regeln des Völkerrechtes.

Artikel 36

Sanitätsluftfahrzeuge,  d.  h.  ausschliesslich für  die Wegschaffung von Verwundeten und
Kranken  und  für  die  Beförderung  von  Sanitätspersonal  und  -material  verwendete
Luftfahrzeuge sollen von den Kriegführenden nicht angegriffen, sondern geschont werden,
solange  sie  in  Höhen,  zu  Stunden  und  auf  Routen  fliegen,  die  von  allen  beteiligten
Kriegführenden ausdrücklich vereinbart wurden.

Sie  sollen  neben  den  Landesfarben  deutlich  sichtbar  das  in  Artikel  38  vorgesehene
Schutzzeichen auf den untern, obern und seitlichen Flächen tragen. Sie sollen mit allen
übrigen zwischen den Kriegführenden bei Beginn oder im Verlaufe der Feindseligkeiten
durch Vereinbarung festgelegten Kennzeichen oder Erkennungsmitteln ausgestattet sein.

Unbeschadet  gegenteiliger  Vereinbarungen  ist  das  Überfliegen  feindlichen  oder  vom
Feinde besetzten Gebietes untersagt.

Die Sanitätsluftfahrzeuge haben jedem Landebefehl Folge zu leisten. Im Falle einer so
befohlenen  Landung  kann  das  Luftfahrzeug  mit  seinen  Insassen  nach  einer  etwaigen
Untersuchung den Flug fortsetzen.

Im Falle einer zufälligen Landung auf feindlichem oder vom Feinde besetztem Gebiet
werden  die  Verwundeten  und  Kranken  sowie  die  Besatzung  des  Luftfahrzeuges
Kriegsgefangene. Das Sanitätspersonal soll gemäss Artikel 24 ff. behandelt werden.

Artikel 37

Sanitätsluftfahrzeuge  der  am Konflikt  beteiligten  Parteien  können  unter  Vorbehalt  von
Absatz  2  das  Gebiet  neutraler  Mächte  überfliegen  und  dort  eine  Not-  oder
Zwischenlandung oder -wasserung vornehmen. Sie haben vorher den neutralen Mächten
das Überfliegen ihres Gebietes zu melden und jedem Befehl zum Landen oder Wassern
Folge  zu  leisten.  Bei  ihrem Flug sind  sie  vor  Angriffen  nur  geschützt,  solange  sie  in
Höhen, zu Stunden und auf Routen fliegen, die zwischen den betreffenden am Konflikt
beteiligten Parteien und neutralen Mächten ausdrücklich vereinbart wurden.

Die neutralen Mächte können jedoch für das Überfliegen ihres Gebietes durch Sanitätsluft-
fahrzeuge  oder  für  deren  Landung  auf  demselben  Bedingungen  oder  Beschränkungen
festsetzen.  Diese  Bedingungen  oder  Beschränkungen  sollen  auf  alle  am  Konflikt
beteiligten Parteien in gleicher Weise angewendet werden. 

Die mit Zustimmung der lokalen Behörde von einem Sanitätsluftfahrzeug auf neutralem
Gebiet  abgesetzten  Verwundeten  und  Kranken  müssen  vom  neutralen  Staat,  wenn
zwischen ihm und den am Konflikt beteiligten Parteien keine gegenteilige Vereinbarung
getroffen wurde, so bewacht werden, dass sie, wenn es das Völkerrecht erfordert, nicht
mehr  an  Kriegshandlungen  teilnehmen  können.  Die  Hospitalisierungs-  und
Internierungskosten  gehen  zu  Lasten  derjenigen  Macht,  von  der  die  Verwundeten  und
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Kranken abhängen.

Kapitel VII - Das Schutzzeichen

Artikel 38

Zu Ehren der Schweiz wird das durch Umstellung der eidgenössischen Farben gebildete
Wappenzeichen des roten Kreuzes auf weissem Grund als Schutz- und Erkennungszeichen
des Sanitätsdienstes der Armeen beibehalten. Indessen sind für die Länder, die an Stelle
des roten Kreuzes den roten Halbmond oder den roten Löwen mit roter Sonne auf weissem
Grunde bereits als Erkennungszeichen verwenden, diese Schutzzeichen im Sinne dieses
Abkommens ebenfalls zugelassen.

Artikel 39

Unter  der  Aufsicht  der  zuständigen  Militärbehörde sollen  Fahnen,  Armbinden  und  das
gesamte für den Sanitätsdienst verwendete Material mit diesem Schutzzeichen versehen
sein.

Artikel 40

Das in Artikel 24 sowie in den Artikeln 26 und 27 bezeichnete Personal hat eine am linken
Arm  befestigte,  feuchtigkeitsbeständige,  mit  dem  Schutzzeichen  versehene  Binde  zu
tragen, die von der Militärbehörde abzugeben und zu stempeln ist.

Dieses Personal hat ausser der in Artikel 16 erwähnten Erkennungsmarke eine besondere,
mit  dem Schutzzeichen versehene Identitätskarte  auf sich zu tragen.  Diese Karte muss
feuchtigkeitsbeständig  sein  und  Taschenformat  haben.  Sie  soll  in  der  Landessprache
abgefasst  sein  und  mindestens  Namen  und  Vornamen,  Geburtsdatum,  Dienstgrad  und
Matrikelnummer des Inhabers enthalten. Sie soll bescheinigen, in welcher Eigenschaft er
Anspruch auf den Schutz dieses Abkommens hat. Die Karte soll mit einer Photographie
des Inhabers und ausserdem mit seiner Unterschrift oder seinen Fingerabdrücken oder mit
beidem versehen sein. Sie soll ferner den Trockenstempel der Militärbehörde tragen.

In  jeder  Armee  sollen  die  Identitätskarten  einheitlich  und  in  den  Armeen  der  Hohen
Vertragsparteien soweit als möglich nach gleichem Muster gestaltet sein. Die am Konflikt
beteiligten Parteien können sich an das dem Abkommen beigefügte Muster halten.  Bei
Beginn  der  Feindseligkeiten  sollen  sie  einander  das  von  ihnen  verwendete  Muster
bekanntgeben.  Jede Identitätskarte soll,  wenn möglich,  in mindestens zwei Exemplaren
ausgefertigt werden, wovon eines vom Heimatstaat aufbewahrt wird.

In keinem Fall dürfen dem oben erwähnten Personal die Abzeichen oder die Identitätskarte
abgenommen oder das Recht zum Tragen seiner Armbinde entzogen werden. Bei Verlust
derselben hat es Anspruch auf ein Doppel der Karte oder auf Ersatz der Abzeichen.

Artikel 41

Das  in  Artikel  25  bezeichnete  Personal  soll,  jedoch  nur  während  der  Verrichtung
sanitätsdienstlicher  Aufgaben,  eine  weisse  Armbinde  mit  einem  verkleinerten  Schutz-
zeichen in  der Mitte  tragen;  die  Armbinde soll  von der Militärbehörde abgegeben und
gestempelt werden.

Die  militärischen  Identitätsausweise  dieses  Personals  sollen  alle  Angaben  über  die
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sanitätsdienstliche Ausbildung des Inhabers, über den vorübergehenden Charakter seiner
Tätigkeit und über das Recht zum Tragen der Armbinde enthalten.

Artikel 42

Das  Flaggenabzeichen  des  vorliegenden  Abkommens  darf  nur  auf  den  durch  das
Abkommen  geschützten  Sanitätsformationen  und  -anstalten  und  nur  mit  Erlaubnis  der
Militärbehörde gehisst werden.

Bei den beweglichen Sanitätsformationen wie bei den stehenden Anstalten kann daneben
die  Nationalfahne  der  am  Konflikt  beteiligten  Partei  aufgezogen  werden,  der  die
Sanitätsformation oder -anstalt angehört.

In Feindeshand geratene Sanitätsformationen sollen jedoch keine andere Flagge als die des
Abkommens hissen.

Die  am Konflikt  beteiligten  Parteien  sollen,  soweit  die  militärischen  Erfordernisse  es
gestatten,  die  nötigen  Massnahmen  ergreifen,  um  den  feindlichen  Land-,  Luft-  und
Seestreitkräften  die  Schutzzeichen,  welche  Sanitätsformationen  und  -anstalten
kennzeichnen, deutlich sichtbar zu machen und so die Möglichkeit jeder Angriffshandlung
auszuschalten.

Artikel 43

Sanitätsformationen  neutraler  Länder,  die  unter  den  in  Artikel  27  vorgesehenen
Bedingungen ermächtigt wurden, einem Kriegführenden Hilfe zu leisten, haben neben der
Flagge des vorliegenden Abkommens die Nationalfahne dieses Kriegführenden zu hissen,
wenn dieser von dem ihm gemäss Artikel 42 zustehenden Recht Gebrauch macht.

Sofern die zuständige Militärbehörde nichts Gegenteiliges befiehlt, können sie unter allen
Umständen,  selbst  wenn  sie  in  die  Gewalt  der  Gegenpartei  geraten,  ihre  eigene
Nationalfahne hissen.

Artikel 44

Das Zeichen des roten Kreuzes auf weissem Grund und die Worte «Rotes Kreuz» oder
«Genfer Kreuz» dürfen, mit Ausnahme der in den nachfolgenden Absätzen dieses Artikels
erwähnten Fällen, sowohl in Friedens- als in Kriegszeiten nur zur Bezeichnung oder zum
Schutze der Sanitätsformationen, der Sanitätsanstalten, des Personals und des Materials
verwendet werden, die durch das vorliegende Abkommen oder durch andere internationale
Abkommen,  welche  ähnliche  Gegenstände  regeln,  geschützt  sind.  Das  gleiche  gilt
hinsichtlich der in Artikel 38 Absatz 2 genannten Schutzzeichen für die Länder, die sie
verwenden. Die nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes und die übrigen in Artikel 26
genannten  Gesellschaften  dürfen  das  Erkennungszeichen,  das  den  Schutz  dieses
Abkommens gewährleistet,nur im Rahmen der Bestimmungen dieses Absatzes verwenden.

Die  nationalen  Gesellschaften  des  Roten  Kreuzes  (des  Roten  Halbmondes,  des  Roten
Löwen  mit  roter  Sonne)  dürfen  ausserdem  in  Friedenszeiten  gemäss  den  nationalen
Gesetzen den Namen und das Zeichen des Roten Kreuzes für ihre übrige den Grundsätzen
der internationalen Rotkreuzkonferenzen entsprechende Tätigkeit verwenden. Wird diese
Tätigkeit in Kriegszeiten fortgesetzt, so muss das Zeichen unter solchen Voraussetzungen
verwendet werden, dass es nicht den Anschein haben kann, als ob dadurch der Schutz des
Abkommens gewährleistet werde; das Zeichen muss entsprechend kleiner sein und darf
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weder auf Armbinden noch auf Dächern angebracht werden.

Die internationalen Rotkreuzorganisationen und ihr gehörig ausgewiesenes Personal sind
berechtigt, jederzeit das Zeichen des roten Kreuzes auf weissem Grund zu verwenden.

Ausnahmsweise kann gemäss den nationalen Gesetzen und mit ausdrücklicher Erlaubnis
einer der nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des Roten Halbmondes, des Roten
Löwen mit roter Sonne) das Schutzzeichen des Abkommens in Friedenszeiten verwendet
werden,  um  Ambulanzfahrzeuge  und  Rettungsstellen  kenntlich  zu  machen,  die
ausschliesslich der unentgeltlichen Pflege von Verwundeten und Kranken dienen.

Kapitel VIII - Vollzug des Abkommens

Artikel 45

Jede am Konflikt beteiligte Partei hat durch ihre Oberbefehlshaber für die Einzelheiten der
Durchführung  der  vorstehenden  Artikel  und  für  die  nicht  vorgesehenen  Fälle  in
Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen dieses Abkommens vorzusorgen.

Artikel 46

Vergeltungsmassnahmen gegen Verwundete, Kranke, Personal, Gebäude oder Material, die
unter dem Schutze des Abkommens stehen, sind untersagt.

Artikel 47

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  in  Friedens-  und  in  Kriegszeiten  den
Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitestmöglichen Ausmass zu
verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und, wenn möglich, zivilen
Ausbildungsprogramme  aufzunehmen,  damit  die  Gesamtheit  der  Bevölkerung  und
insbesondere die bewaffneten Streitkräfte, das Sanitätspersonal und die Feldprediger seine
Grundsätze kennenlernen können. 

Artikel 48

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schweizerischen
Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch Vermittlung der Schutzmächte die
amtlichen  Übersetzungen  des  vorliegenden  Abkommens  sowie  die  Gesetze  und
Verordnungen zustellen, die sie zur Gewährleistung seiner Anwendung unter Umständen
erlassen.

Kapitel IX - Ahndung von Missbräuchen und 
Übertretungen

Artikel 49

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  alle  notwendigen  gesetzgeberischen
Massnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für solche Personen
zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen
des  vorliegenden  Abkommens  begehen  oder  zu  einer  solchen  Verletzung  den  Befehl
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erteilen.

Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen verpflichtet, die der Begehung oder der
Erteilung eines Befehls zur Begehung der einen oder andern dieser schweren Verletzungen
beschuldigt sind und hat sie ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor ihre eigenen
Gerichte zu ziehen. Wenn sie es vorzieht, kann sie sie auch gemäss den in ihrer eigenen
Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen zur Aburteilung einer andern an der Verfolgung
interessierten  Vertragspartei  übergeben,  sofern  diese  gegen  die  erwähnten  Personen
ausreichende Beschuldigungen nachgewiesen hat.

Jede  Vertragspartei  soll  die  notwendigen  Massnahmen  ergreifen,  um  auch  diejenigen
Zuwiderhandlungen  gegen  die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  zu
unterbinden, die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen
zählen.

Unter allen Umständen müssen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf
Gerichtsverfahren  und  freie  Verteidigung  geniessen  als  die  in  Artikel  105  und  den
folgenden  des  Genfer  Abkommens  vom  12.  August  19499 über  die  Behandlung  der
Kriegsgefangenen vorgesehenen.
9 SR 518.42

Artikel 50

Als schwere Verletzungen, wie sie im vorhergehenden Artikel erwähnt sind, gelten jene,
die die eine oder andere der folgenden Handlungen umfassen, sofern sie gegen Personen
oder  Güter  begangen  werden,  die  durch  das  Abkommen  geschützt  sind:  vorsätzlicher
Mord,  Folterung  oder  unmenschliche  Behandlung,  einschliesslich  biologischer
Experimente,  vorsätzliche Verursachung grosser  Leiden  oder  schwere  Beeinträchtigung
der körperlichen Integrität oder der Gesundheit, sowie Zerstörung und Aneignung von Gut,
die nicht durch militärische Erfordernisse gerechtfertigt sind und in grossem Ausmass auf
unerlaubte und willkürliche Weise vorgenommen werden.

Artikel 51

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den
Verantwortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer andern Vertragspartei auf Grund der
im vorhergehenden Artikel erwähnten Verletzungen zufallen.

Artikel 52

Auf  Begehren  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei  soll  gemäss  einem  zwischen  den
beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren eine Untersuchung eingeleitet werden über
jede behauptete Verletzung des Abkommens. Kann über das Untersuchungsverfahren keine
Übereinstimmung  erzielt  werden,  so  sollen  sich  die  Parteien  über  die  Wahl  eines
Schiedsrichters einigen, der über das zu befolgende Verfahren zu entscheiden hat. Sobald
die Verletzung festgestellt  ist,  sollen ihr die am Konflikt  beteiligten Parteien ein Ende
setzen und sie so rasch als möglich ahnden.

Artikel 53

Der Gebrauch des Zeichens oder der Bezeichnung «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz»,
sowie von allen Zeichen und Bezeichnungen, die eine Nachahmung darstellen, durch nach
dem gegenwärtigen Abkommen dazu nicht berechtigte Privatpersonen, durch öffentliche
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und private Gesellschaften und Handelsfirmen ist jederzeit verboten, ohne Rücksicht auf
den Zweck und auf den etwaigen früheren Zeitpunkt der Verwendung.

Im Hinblick auf die der Schweiz durch die Annahme der umgestellten eidgenössischen
Landesfarben erwiesene Ehrung und auf die zwischen dem Schweizer Wappen und dem
Schutzzeichen des Abkommens mögliche Verwechslung ist der Gebrauch des Wappens der
Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie aller Zeichen, die eine Nachahmung darstellen,
durch  Privatpersonen,  Gesellschaften  und  Handelsfirmen,  sei  es  als  Fabrik-  oder
Handelsmarke  oder  als  Bestandteil  solcher  Marken,  sei  es  zu  einem  gegen  die
kaufmännische  Ehrbarkeit  verstossenden  Zweck  oder  unter  Bedingungen,  die  geeignet
sind, das schweizerische Nationalgefühl zu verletzen, jederzeit verboten.

Die Hohen Vertragsparteien, die am Genfer Abkommen vom 27. Juli 1929 nicht beteiligt
waren,  können  jedoch  den  bisherigen  Benützern  der  in  Absatz  1  erwähnten  Zeichen,
Bezeichnungen oder Marken eine Frist von höchstens drei Jahren seit Inkrafttreten dieses
Abkommens einräumen, um diese Verwendung einzustellen, wobei während dieser Frist
die Verwendung zu Kriegszeiten nicht den Anschein erwecken darf, als ob dadurch der
Schutz des Abkommens gewährleistet werde.

Das in Absatz 1 dieses Artikels erlassene Verbot gilt auch für die in Artikel 38 Absatz 2
vorgesehenen  Zeichen  und  Bezeichnungen,  ohne  jedoch  eine  Wirkung  auf  die  durch
bisherige Benützer erworbenen Rechte auszuüben.

Artikel 54

Die Hohen Vertragsparteien, deren Gesetze zurzeit nicht ausreichend sein sollten, haben
die nötigen Massnahmen zu treffen, um die in Artikel 53 erwähnten Missbräuche jederzeit
zu verhindern und zu ahnden.

Schlussbestimmungen

Artikel 55

Das vorliegende Abkommen ist in französischer und englischer Sprache abgefasst, Beide
Texte  sind  gleicherweise  authentisch.  Der  Schweizerische  Bundesrat  wird  offizielle
Übersetzungen des Abkommens in russischer und spanischer Sprache herstellen lassen.

Artikel 56

Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des heutigen Tages trägt, kann bis zum
12. Februar 1950 im Namen der Mächte unterzeichnet werden, die an der am 21. April
1949 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren, sowie im Namen der Mächte, die an
dieser Konferenz nicht vertreten waren, aber an den Genfer Abkommen von 186410 190611

oder 1929 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde
beteiligt sind.

10 [AS VIII 520 816] 

11 [BS 11 487] 

Artikel 57

Das vorliegende Abkommen soll  sobald als  möglich  ratifiziert  werden.  Die Ratifikati-

112 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Genfer Abkommen I – SR 0.518.12

onsurkunden sollen  in  Bern  hinterlegt  werden.  Über  die  Hinterlegung jeder  Ratifikati-
onsurkunde soll  ein Protokoll  aufgenommen werden.  Von diesem soll  eine beglaubigte
Abschrift durch den Schweizerischen Bundesrat allen Mächten zugestellt werden, in deren
Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.

Artikel 58

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens zwei
Ratifikationsurkunden in Kraft.

Späterhin  tritt  es  für  jede  Hohe  Vertragspartei  sechs  Monate  nach  Hinterlegung  ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.

Artikel 59

Das  gegenwärtige  Abkommen  ersetzt  in  den  Beziehungen  zwischen  den  Hohen
Vertragsparteien die Abkommen vom 22. August 186412, vom 6. Juli 190613 und vom 27.
Juli 1929.

12 [AS VIII 520 816]

13 [BS 11 487]

Artikel 60

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen jeder Macht zum
Beitritt offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet worden ist.

Artikel 61

Der Beitritt soll dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich mitgeteilt  werden und wird
sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem ihm die Mitteilung zugegangen ist, wirksam.
Der Schweizerische Bundesrat soll die Beitritte allen Mächten zur Kenntnis bringen, in
deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.

Artikel 62

Die in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Situationen verleihen den vor oder nach Beginn
der  Feindseligkeiten  oder  der  Besetzung  hinterlegten  Ratifikationsurkunden  und
abgegebenen  Beitrittserklärungen  von  den  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sofortige
Wirkung.  Der  Schweizerische  Bundesrat  soll  die  Ratifikationen  oder  Beitritte  der  am
Konflikt beteiligten Parteien auf dem schnellsten Wege bekanntgeben.

Artikel 63

Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kündigen.

Die Kündigung ist  dem Schweizerischen Bundesrat  schriftlich  anzuzeigen,  der  sie  den
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien bekanntgibt.

Die  Kündigung  wird  ein  Jahr  nach  ihrer  Anzeige  an  den  Schweizerischen  Bundesrat
wirksam. Die angezeigte Kündigung bleibt jedoch, wenn die kündigende Macht in einen
Konflikt verwickelt ist, so lange unwirksam, als der Friede nicht geschlossen wurde, und
auf alle Fälle solange, als die Aktionen nicht abgeschlossen sind, die mit der Freilassung
und  Heimschaffung  der  durch  das  vorliegende  Abkommen  geschützten  Personen  in
Zusammenhang stehen.

Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf
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die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien zu erfüllen gehalten sind,
wie sie sich gemäss den Grundsätzen des Völkerrechts aus den unter zivilisierten Völkern
feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des öffentlichen Gewissens ergeben.

Artikel 64

Der  Schweizerische  Bundesrat  wird  das  vorliegende  Abkommen  beim Sekretariat  der
Vereinten  Nationen  eintragen  lassen.  Er  wird  das  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen
ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen, die er in bezug auf das
vorliegende Abkommen erhält, in Kenntnis setzen. 

Zu Urkund dessen  haben  die  Unterzeichneten  nach  Hinterlegung ihrer  entsprechenden
Vollmachten das vorliegende Abkommen unterzeichnet. 

Gegeben in Genf am 12. August 1949 in französischer und englischer Sprache. Das
Original ist im Archiv der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu hinterlegen. Der
Schweizerische Bundesrat soll jedem der unterzeichnenden und beitretenden Staaten
eine beglaubigte Abschrift dieses Abkommens übermitteln.
(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang I - Entwurf einer Vereinbarung über 
Sanitätszonen und -orte

Artikel 1

Die Sanitätszonen sind ausschliesslich den in Artikel 23 des Genfer Abkommens vom 12.
August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten
Kräfte  im  Felde  erwähnten  Personen  sowie  dem  Personal  vorbehalten,  das  mit  der
Organisation  und  der  Verwaltung  dieser  Zonen  und Orte  und  mit  der  Pflege  der  dort
befindlichen Personen beauftragt ist. Personen, die innerhalb dieser Zonen ihren ständigen
Wohnsitz haben, sind jedoch berechtigt, dort zu bleiben.

Artikel 2

Personen,  die sich,  in welcher Eigenschaft  es auch sei,  in einer Sanitätszone befinden,
dürfen weder  innerhalb noch ausserhalb derselben eine Tätigkeit  ausüben,  die  mit  den
militärischen  Operationen  oder  mit  der  Herstellung  von  Kriegsmaterial  in  direkter
Beziehung steht.

Artikel 3

Die Macht, die eine Sanitätszone schafft, soll alle geeigneten Massnahmen ergreifen, um
allen  Personen,  die  nicht  berechtigt  sind,  sich  dorthin  zu  begeben  oder  sich  dort
aufzuhalten, den Zutritt zu verwehren.

Artikel 4

Die Sanitätszonen sollen folgenden Bedingungen entsprechen:

a. sie dürfen nur einen geringen Teil des von der Macht, die sie geschaffen hat,
kontrollierten Gebietes ausmachen;

b. sie dürfen im Verhältnis zu ihrem Aufnahmevermögen nur schwach bevölkert
sein;

c.  sie  müssen  von  jedem  militärischen  Objekt  und  von  jeder  wichtigen
Industrieanlage oder Verwaltungseinrichtung entfernt und frei sein;

d. sie sollen sich nicht in Gebieten befinden, die aller Wahrscheinlichkeit nach
von Bedeutung für die Kriegführung sein können.

Artikel 5

Die Sanitätszonen sind folgenden Verpflichtungen unterworfen:

a. dort befindliche Verbindungswege und Transportmittel sollen nicht, auch nicht
im Durchgangsverkehrs, für die Beförderung von Militärpersonen und -material
benützt werden;

b. sie sollen unter keinen Umständen militärisch verteidigt werden.

Artikel 6

Die Sanitätszonen sollen mit roten Kreuzen (roten Halbmonden, roten Löwen mit roten
Sonnen)  auf  weissem  Grund,  die  an  den  Umgrenzungen  und  auf  den  Gebäuden
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anzubringen sind, gekennzeichnet werden.

Nachts können sie ausserdem durch angemessene Beleuchtung gekennzeichnet werden.

Artikel 7

Schon zu Friedenszeiten oder bei Ausbruch der Feindseligkeiten soll  jede Macht allen
Hohen Vertragsparteien die Liste der Sanitätszonen zustellen, die auf dem ihrer Aufsicht
unterstellten Gebiet errichtet sind. Sie soll sie über jede im Verlaufe des Konfliktes neu
errichtete Zone benachrichtigen.

Sobald  die  Gegenpartei  die  oben  erwähnte  Anzeige  erhalten  hat,  gilt  die  Zone  als
ordnungsgemäss errichtet.

Wenn  jedoch  die  Gegenpartei  eine  durch  die  vorliegende  Vereinbarung  gestellte
Bedingung als offensichtlich nicht erfüllt betrachtet, kann sie die Anerkennung der Zone
unter  sofortiger  Mitteilung  ihrer  Weigerung an  die  Partei,  von  der  die  Zone  abhängt,
verweigern oder  ihre  Anerkennung von der  Einrichtung der  in  Artikel  8  vorgesehenen
Kontrolle abhängig machen.

Artikel 8

Jede Macht, die eine oder mehrere von der Gegenpartei errichtete Sanitätszonen anerkannt
hat, ist berechtigt, eine Prüfung durch eine oder mehrere Spezialkommissionen darüber zu
verlangen,  ob  die  Zonen  die  in  dieser  Vereinbarung  festgesetzten  Bedingungen  und
Verpflichtungen erfüllen.

Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der Spezialkommissionen jederzeit freien Zutritt
zu den verschiedenen Zonen und können dort sogar ständig wohnen. Für die Ausübung
ihrer Kontrolltätigkeit ist ihnen jede Erleichterung zu gewähren.

Artikel 9

Sollten  die  Spezialkommissionen  irgendwelche  Tatsachen  feststellen,  die  sie  als  den
Bestimmungen  dieser  Vereinbarung  widersprechend  betrachten,  so  sollen  sie  hiervon
sofort  die  Macht,  von  der  die  Zone  abhängt,  benachrichtigen,  und  ihr  eine  Frist  von
höchstens fünf Tagen setzen, um Abhilfe zu schaffen; sie sollen auch die Macht, welche
die Zone anerkannt hat, hiervon in Kenntnis setzen.

Wenn bei Ablauf dieser Frist die Macht, von der die Zone abhängt, der an sie gerichteten
Mahnung keine Folge geleistet hat, kann die Gegenpartei erklären, dass sie hinsichtlich
dieser Zone nicht mehr durch diese Vereinbarung gebunden ist.

Artikel 10

Die  Macht,  die  eine  oder  mehrere  Sanitätszonen  und  -orte  geschaffen  hat,  sowie  die
Gegenparteien, welchen deren Bestehen mitgeteilt wurde, sollen die Personen bezeichnen,
die den in den Artikeln 8 und 9 erwähnten Spezialkommissionen angehören können, oder
sie durch neutrale Mächte bezeichnen lassen. 

Artikel 11

Die  Sanitätszonen  dürfen  unter  keinen  Umständen  angegriffen  werden,  sondern  sollen
jederzeit von den am Konflikt beteiligten Parteien geschützt und geschont werden.
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Artikel 12

Wird ein Gebiet besetzt, so müssen die dort befindlichen Sanitätszonen weiterhin geschont
und  als  solche  benützt  werden.  Die  Besetzungsmacht  kann  sie  indessen  anderweitig
verwenden, sofern sie das Los der dort befindlichen Personen sichergestellt hat.

Artikel 13

Diese Vereinbarung ist auch auf jene Orte anzuwenden, welche die Mächte zum gleichen
Zweck wie die Sanitätszonen verwenden.
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Geltungsbereich der vier Genfer Abkommen von 
1949 - 1. Juni 2004

Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Afghanistan 26. September 1956 26. März 1957
Ägypten 10. November 1952 10. Mai 1953
Albanien*  27. Mai 1957 27. November 1957
Algerien 20. Juni 1960 B 20. Dezember 1960
Andorra 17. September 1993 B 17. März 1994
Angola* 20. September 1984 B 20. März 1985
Antigua und Barbuda 6. Oktober 1986 N 1. November 1981
Äquatorialguinea 24. Juli 1986 B 24. Januar 1987
Argentinien 18. September 1956 18. März 1957
Armenien 7. Juni 1993 B 7. Dezember 1993
Aserbaidschan 1. Juni 1993 B 1. Dezember 1993
Äthiopien 2. Oktober 1969 2. April 1970
Australien** 14. Oktober 1958 14. April 1959
Bahamas 11. Juli 1975 N 10. Juli 1973
Bahrain 30. November 1971 B 30. Mai 1972
Bangladesch 4. April 1972 N 26. März 1971
Barbados 10. September 1968 N 30. November 1966
Belarus 3. August 1954 3. Februar 1955
Belgien 3. September 1952 3. März 1953
Belize 29. Juni 1984 B 29. Dezember 1984
Benin 14. Dezember 1961 N 1. August 1960
Bhutan 10. Januar 1991 B 10. Juli 1991
Bolivien 10. Dezember 1976 10. Juni 1977
Bosnien und Herzegowina 31. Dezember 1992 N 6. März 1992
Botsuana 29. März 1968 B 29. September 1968
Brasilien 29. Juni 1957 29. Dezember 1957
Brunei 14. Oktober 1991 B 14. April 1992
Bulgarien* 22. Juli 1954 22. Januar 1955
Burkina Faso 7. November 1961 N 5. August 1960
Burundi 27. Dezember 1971 N 1. Juli 1962
Chile 12. Oktober 1950 12. April 1951
China* 28. Dezember 1956 28. Juni 1957
Hongkonga 14. April 1999 1. Juli 1997
Macaub 31. Mai 2000 20. Dezember 1999
Cook-Inseln 7. Mai 2002 N 11. Juni 2001
Costa Rica 15. Oktober 1969 B 15. April 1970
Côte d’Ivoire 28. Dezember 1961 N 7. August 1960
Dänemark 27. Juni 1951 27. Dezember 1951
Deutschland* 3. September 1954 B 3. März 1955
Dominica 28. September 1981 N 3. November 1978
Dominikanische Republik 22. Januar 1958 B 22. Juli 1958
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Dschibuti Abkommen I 26. Januar 1978 N 27. Juni 1977
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Dschibuti Abk. II, III, IV 6. März 1978 N 27. Juni 1977
Ecuador 11. August 1954 11. Februar 1955
El Salvador 17. Juni 1953 17. Dezember 1953
Eritrea 14. August 2000 B 14. August 2000
Estland 18. Januar 1993 B 18. Juli 1993
Fidschi 9. August 1971 N 10. Oktober 1970
Finnland 22. Februar 1955 22. August 1955
Frankreich 28. Juni 1951 28. Dezember 1951
Gabun 20. Februar 1965 N 17. August 1960
Gambia 11. Oktober 1966 N 18. Februar 1965
Georgien 14. September 1993 B 14. März 1994
Ghana 2. August 1958 B 2. Februar 1959
Grenada 13. April 1981 N 7. Februar 1974
Griechenland 5. Juni 1956 5. Dezember 1956
Guatemala 14. Mai 1952 14. November 1952
Guinea 11. Juli 1984 B 11. Januar 1985
Guinea-Bissau* 21. Februar 1974 B 21. August 1974
Guyana 22. Juli 1968 N 26. Mai 1966
Haiti 11. April 1957 B 11. Oktober 1957
Heiliger Stuhl 22. Februar 1951 22. August 1951
Honduras 31. Dezember 1965 B 30. Juni 1966
Indien 9. November 1950 9. Mai 1951
Indonesien 30. September 1958 B 30. März 1959
Irak 14. Februar 1956 B 14. August 1956
Iran* 20. Februar 1957 20. August 1957
Irland 27. September 1962 27. März 1963
Island 10. August 1965 B 10. Februar 1966
Israel* 6. Juli 1951 6. Januar 1952
Italien 17. Dezember 1951 17. Juni 1952
Jamaika 17. Juli 1964 N 6. August 1962
Japan 21. April 1953 B 21. Oktober 1953
Jemen 16. Juli 1970 B 16. Januar 1971
Jordanien 29. Mai 1951 B 29. November 1951
Kambodscha 8. Dezember 1958 B 8. Juni 1959
Kamerun 16. September 1963 N 1. Januar 1960
Kanada 14. Mai 1965 14. November 1965
Kap Verde 11. Mai 1984 B 11. November 1984
Kasachstan 5. Mai 1992 N 21. Dezember 1991
Katar 15. Oktober 1975 B 15. April 1976
Kenia 20. September 1966 B 20. März 1967
Kirgisistan 18. September 1992 N 21. Dezember 1991
Kiribati 5. Januar 1989 N 12. Juli 1979
Kolumbien 8. November 1961 8. Mai 1962
Komoren 21. November 1985 B 21. Mai 1986
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Kongo (Brazzaville) 30. Januar 1967 N 15. August 1960
Kongo (Kinshasa) 20. Februar 1961 N 30. Juni 1960
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Korea (Nord-)* 27. August 1957 B 27. Februar 1958
Korea (Süd-)* 16. August 1966 B 23. September 1966
Kroatien 11. Mai 1992 N 8. Oktober 1991
Kuba 15. April 1954 15. Oktober 1954
Kuwait 2. September 1967 B 2. März 1968
Laos 29. Oktober 1956 B 29. April 1957
Lesotho 20. Mai 1968 N 4. Oktober 1966
Lettland 24. Dezember 1991 B 24. Juni 1992
Libanon 10. April 1951 10. Oktober 1951
Liberia 29. März 1954 B 29. September 1954
Libyen 22. Mai 1956 B 22. November 1956
Liechtenstein 21. September 1950 21. März 1951
Litauen 3. Oktober 1996 B 3. April 1997
Luxemburg 1. Juli 1953 1. Januar 1954
Madagaskar 13. Juli 1963 N 26. Juni 1960
Malawi 5. Januar 1968 B 5. Juli 1968
Malaysia 24. August 1962 B 24. Februar 1963
Malediven 18. Juni 1991 B 18. Dezember 1991
Mali 24. Mai 1965 B 24. November 1965
Malta 22. August 1968 N 21. September 1964
Marokko 26. Juli 1956 B 26. Januar 1957
Mauretanien 27. Oktober 1962 N 28. November 1960
Mauritius 18. August 1970 N 12. März 1968
Mazedonien* 1. September 1993 N 8. September 1991
Mexiko 29. Oktober 1952 29. April 1953
Mikronesien 19. September 1995 B 19. März 1996
Moldau 24. Mai 1993 B 24. November 1993
Monaco 5. Juli 1950 5. Januar 1951
Mongolei 20. Dezember 1958 B 20. Juni 1959
Mosambik 14. März 1983 B 14. September 1983
Myanmar 25. August 1992 B 25. Februar 1993
Namibia 22. August 1991 N 21. März 1990
Nepal 7. Februar 1964 B 7. August 1964
Neuseeland** 2. Mai 1959 2. November 1959
Nicaragua 17. Dezember 1953 17. Juni 1954
Niederlande 3. August 1954 3. Februar 1955
Aruba 1. Januar 1986 1. Januar 1986
Niederländische Antillen 3. August 1954 3. Februar 1955
Niger 16. April 1964 N 3. August 1960
Nigeria 9. Juni 1961 N 1. Oktober 1960
Norwegen 3. August 1951 3. Februar 1952
Oman 31. Januar 1974 B 31. Juli 1974
Österreich 27. August 1953 27. Februar 1954
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Pakistan 12. Juni 1951 12. Dezember 1951
Palau 25. Juni 1996 B 25. Dezember 1996
Panama 10. Februar 1956 B 10. August 1956
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Papua-Neuguinea 26. Mai 1976 N 16. September 1975
Paraguay 23. Oktober 1961 23. April 1962
Peru 15. Februar 1956 15. August 1956
Philippinen Abk I 7. März 1951 7. September 1951
Philippinen Abk II, III, IV 6. Oktober 1952 6. April 1953
Polen* 26. November 1954 26. Mai 1955
Portugal* 14. März 1961 14. September 1961
Ruanda 21. März 1964 N 1. Juli 1962
Rumänien 1. Juni 1954 1. Dezember 1954
Russland* 10. Mai 1954 10. November 1954
Salomoninseln 6. Juli 1981 N 7. Juli 1978
Sambia 19. Oktober 1966 B 19. April 1967
Samoa 23. August 1984 N 1. Januar 1962
San Marino 29. August 1953 B 28. Februar 1954
St. Kitts und Nevis 14. Februar 1986 N 19. September 1983
St. Lucia 18. September 1981 N 22. Februar 1979
St. Vincent u. Grenadinen 1. April 1981 B 1. Oktober 1981
São Tomé und Príncipe 21. Mai 1976 B 21. November 1976
Saudi-Arabien 18. Mai 1963 B 18. November 1963
Schweden 28. Dezember 1953 28. Juni 1954
Schweiz 31. März 1950 21. Oktober 1950
Senegal 23. April 1963 N 20. Juni 1960
Serbien und Montenegro 16. Oktober 2001 N 27. April 1992
Seychellen 8. November 1984 B 8. Mai 1985
Sierra Leone 31. Mai 1965 N 27. April 1961
Simbabwe 7. März 1983 B 7. September 1983
Singapur 27. April 1973 B 27. Oktober 1973
Slowakei* 2. April 1993 N 1. Januar 1993
Slowenien 26. März 1992 N 25. Juni 1991
Somalia 12. Juli 1962 B 12. Januar 1963
Spanien 4. August 1952 4. Februar 1953
Sri Lanka Abk I, II, III 28. Februar 1959 28. August 1959
Sri Lanka Abk IV 23. Februar 1959 B 23. August 1959
Südafrika 31. März 1952 B 30. September 1952
Sudan 23. September 1957 B 23. März 1958
Suriname 13. Oktober 1976 N 25. November 1975
Swasiland 28. Juni 1973 B 28. Dezember 1973
Syrien 2. November 1953 2. Mai 1954
Tadschikistan 13. Januar 1993 N 21. Dezember 1991
Tansania 12. Dezember 1962 N 9. Dezember 1961
Thailand 29. Dezember 1954 B 29. Juni 1955
Timor-Leste 8. Mai 2003 8. November 2003
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Togo 6. Januar 1962 27. April 1960
Tonga 13. April 1978 N 4. Juni 1970
Trinidad und Tobago
Abkommen I 17. Mai 1963 B 17. November 1963
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Abkommen II, III, IV 24. September 1963 B 24. März 1964
Tschad 5. August 1970 B 5. Februar 1971
Tschechische Republik 5. Februar 1993 N 1. Januar 1993
Tunesien 4. Mai 1957 B 4. November 1957
Türkei 10. Februar 1954 10. August 1954
Turkmenistan 10. April 1992 N 26. Dezember 1991
Tuvalu 19. Februar 1981 N 1. Oktober 1978
Uganda 18. Mai 1964 B 18. November 1964
Ukraine* 3. August 1954 3. Februar 1955
Ungarn* 3. August 1954 3. Februar 1955
Uruguay 5. März 1969 5. September 1969
Usbekistan 8. Oktober 1993 B 8. April 1994
Vanuatu 27. Oktober 1982 B 27. April 1983
Venezuela 13. Februar 1956 13. August 1956
Verein.Arabische Emirate 10. Mai 1972 B 10. November 1972
Vereinigte Staaten* ** 2. August 1955 2. Februar 1956
Vereinigtes Königreich* ** 23. September 1957 23. März 1958
Vietnam* 28. Juni 1957 B 28. Dezember 1957
Zentralafrikanische Republik 1. August 1966 N 13. August 1960
Zypern 23. Mai 1962 B 23.  November  1962

* Vorbehalte und Erklärungen siehe hiernach.

** Einwendungen siehe hiernach.

Die Vorbehalte, Erklärungen und Einwendungen werden in der AS nicht veröffentlicht.

Die französischen und englischen Texte können auf der Internet-Seite des Internationalen

Komitees  vom  Roten  Kreuz:  www.icrc.org/  eingesehen  oder  bei  der  Direktion  für
Völkerrecht,

Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden.

a Bis zum 30. Juni 1997 waren die Abkommen auf Grund einer Ausdehnungserklärung des
Vereinigten Königreichs in Hongkong anwendbar. Seit dem 1. Juli 1997 bildet Hongkong
eine  Besondere  Verwaltungsregion  (SAR)  der  Volksrepublik  China.  Auf  Grund  der
chinesischen Erklärung vom 9. Juni 1997 sind die Abkommen seit dem 1. Juli 1997 auch
in der SAR Hongkong anwendbar.

b Bis zum 19. Dez. 1999 waren die Abkommen auf Grund einer Ausdehnungserklärung
Portugals  in  Macau anwendbar.  Seit  dem 20.  Dez.  1999 bildet  Macau eine Besondere
Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung
vom 22. Nov. 1999 sind die Abkommen seit dem 20. Dez. 1999 auch in der SAR Macau
anwendbar.
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Genfer Abkommen II – SR 0.518.23
zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und 
Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See2

Abgeschlossen in Genf am 12. August 1949

In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 3. September 1954

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierungen, die an der vom 21. April bis 12.
August 1949 in Genf versammelten diplomatischen Konferenz zur Revision des X. Haager
Abkommens vom 18. Oktober 19074 betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genfer
Abkommens von 1906 auf den Seekrieg vertreten waren, haben folgendes vereinbart:
AS 1951 207; BBl 1949 II 1181

2 Siehe auch die Zusatzprot. I und II vom 8. Juni 1977 (SR 0.518.521./522).

3 AS 1951 175

4 [BS 11 522]

Kapitel I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  das  vorliegende  Abkommen  unter  allen
Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

Artikel 2

Ausser  den  Bestimmungen,  die  bereits  in  Friedenszeiten  zu  handhaben  sind,  ist  das
vorliegende  Abkommen  in  allen  Fällen  eines  erklärten  Krieges  oder  jedes  anderen
bewaffneten  Konflikts  anzuwenden,  der  zwischen  zwei  oder  mehreren  der  Hohen
Vertragsparteien entsteht, und zwar auch dann, wenn der Kriegszustand von einer dieser
Parteien nicht anerkannt wird.

Das  Abkommen  ist  auch  in  allen  Fällen  vollständiger  oder  teilweiser  Besetzung  des
Gebietes einer Hohen Vertragspartei anzuwenden, selbst wenn diese Besetzung auf keinen
bewaffneten Widerstand stösst.

Wenn  eine  der  im  Konflikt  befindlichen  Mächte  am  vorliegenden  Abkommen  nicht
beteiligt  ist,  bleiben  die  daran  beteiligten  Mächte  in  ihren  gegenseitigen  Beziehungen
gleichwohl  durch das Abkommen gebunden.  Sie sind aber durch das Abkommen auch
gegenüber  dieser  Macht  gebunden,  wenn  diese  dessen  Bestimmungen  annimmt  und
anwendet.

Artikel 3

Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist und
der auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt
beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen anzuwenden:

1.  Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschliesslich
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der Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben,
und  der  Personen,  die  infolge  Krankheit,  Verwundung,  Gefangennahme  oder
irgendeiner anderen Ursache ausser Kampf gesetzt  wurden,  sollen unter allen
Umständen  mit  Menschlichkeit  behandelt  werden,  ohne jede  Benachteiligung
aus  Gründen  der  Rasse,  der  Farbe,  der  Religion  oder  des  Glaubens,  des
Geschlechts, der Geburt oder des Vermögens oder einem ähnlichen Grunde. Zu
diesem Zwecke  sind und bleiben in  bezug auf die  oben erwähnten  Personen
jederzeit und jedenorts verboten: 

a.  Angriffe  auf  Leib  und  Leben,  namentlich  Mord  jeglicher  Art,
Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung;

b. die Gefangennahme von Geiseln;

c. Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und
entwürdigende Behandlung;

d.  Verurteilungen  und  Hinrichtungen  ohne  vorhergehendes  Urteil  eines
ordnungsmässig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern
als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.

2. Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sollen geborgen und gepflegt
werden.

Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten. Die am Konflikt
beteiligten  Parteien  werden  sich  anderseits  bemühen,  durch  besondere  Vereinbarungen
auch die andern Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft
zu setzen. Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der
am Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.

Artikel 4

Bei  Kriegshandlungen  zwischen  den  Land-  und  Seestreitkräften  der  am  Konflikt
beteiligten  Parteien  sind  die  Bestimmungen  dieses  Abkommens  nur  auf  die  an  Bord
befindlichen Streitkräfte anwendbar. 

Die an Land gesetzten Streitkräfte sind sofort dem Genfer Abkommen vom 12. August
19495 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte
im Felde unterstellt.
5 SR 0.518.12

Artikel 5

Die  neutralen  Mächte  haben  die  Bestimmungen  dieses  Abkommens  sinngemäss  auf
Verwundete,  Kranke  und  Schiffbrüchige  sowie  auf  die  Angehörigen  des  Sanitätsund
Seelsorgepersonals  der  bewaffneten  Kräfte  der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien
anzuwenden, die in ihr Gebiet aufgenommen oder dort interniert werden, ebenso auf die
geborgenen Gefallenen.

Artikel 6

Ausser den in den Artikeln 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 und 53 ausdrücklich vorgesehenen
Vereinbarungen können die Hohen Vertragsparteien besondere Vereinbarungen über jede
Frage  treffen,  deren  Sonderregelung  ihnen  zweckmässig  erscheint.  Keine  besondere
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Vereinbarung darf  die  Lage  der  Verwundeten,  Kranken und Schiffbrüchigen sowie der
Angehörigen  des  Sanitäts-  und  Seelsorgepersonals,  wie  sie  durch  das  vorliegende
Abkommen  geregelt  ist,  beeinträchtigen  oder  die  Rechte  beschränken,  die  ihnen  das
Abkommen einräumt.

Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie die Angehörigen des Sanitäts- und
Seelsorgepersonals  geniessen  die  Vorteile  dieser  Vereinbarungen  so  lange,  als  das
Abkommen  auf  sie  anwendbar  ist,  vorbehaltlich  ausdrücklicher  gegenteiliger
Bestimmungen, die in den oben genannten oder in späteren Vereinbarungen enthalten sind
und vorbehaltlich günstigerer Massnahmen, die durch die eine oder andere der am Konflikt
beteiligten Parteien hinsichtlich dieser Personen ergriffen worden sind.

Artikel 7

Die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie die Angehörigen des Sanitäts- und
Seelsorgepersonals  können  in  keinem Falle,  weder  teilweise  noch  vollständig,  auf  die
Rechte  verzichten,  die  ihnen  das  vorliegende  Abkommen  und  gegebenenfalls  die  im
vorhergehenden Artikel genannten besonderen Vereinbarungen einräumen. 

Artikel 8

Das vorliegende  Abkommen  ist  unter  der  Mitwirkung und Aufsicht  der  Schutzmächte
anzuwenden, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien
betraut  sind.  Zu diesem Zwecke können die  Schutzmächte  neben ihren diplomatischen
oder  konsularischen  Vertretern  Delegierte  unter  ihren  eigenen  Staatsangehörigen  oder
unter Staatsangehörigen anderer neutraler Mächte bezeichnen. Diese Delegierten müssen
von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Mission auszuführen haben.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der
Schutzmächte in grösstmöglichem Masse erleichtern.

Die  Vertreter  oder  Delegierten  der  Schutzmächte  dürfen  keinesfalls  die  Grenzen  ihrer
Aufgabe,  wie  sie  aus  dem  vorliegenden  Abkommen  hervorgeht,  überschreiten;
insbesondere haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, in dem sie ihre
Aufgabe  durchführen,  zu  berücksichtigen.  Nur  aus  zwingender  militärischer
Notwendigkeit kann ihre Tätigkeit ausnahmsweise und zeitweilig eingeschränkt werden.

Artikel 9

Die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  bilden  kein  Hindernis  für  die
humanitäre Tätigkeit,  die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder irgendeine
andere unparteiliche humanitäre Organisation mit Einwilligung der am Konflikt beteiligten
arteien ausübt, um die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie die Angehörigen
des Sanitäts- und Seelsorgepersonals zu schützen und ihnen Hilfe zu bringen.

Artikel 10

Die  Hohen  Vertragsparteien  können  jederzeit  vereinbaren,  die  durch  das  vorliegende
Abkommen den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen,
die alle Garantien für Unparteilichkeit und erfolgreiche Arbeit bietet.

Wenn  Verwundete,  Kranke  und  Schiffbrüchige  sowie  Angehörige  des  Sanitäts-  und
Seelsorgepersonals aus irgendeinem Grunde nicht oder nicht mehr von einer Schutzmacht
oder  einer  in  Absatz  1  vorgesehenen  Organisation  betreut  werden,  hat  der
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Gewahrsamsstaat  einen neutralen Staat  oder  eine solche Organisation zu ersuchen,  die
Funktionen zu übernehmen, die das vorliegende Abkommen den Schutzmächten überträgt,
die von den am Konflikt beteiligten Parteien bezeichnet werden.

Sollte  ein  Schutz  auf  diese  Weise  nicht  gewährleistet  werden  können,  so  hat  der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz, zu ersuchen, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten
zufallenden  humanitären  Aufgaben  zu  übernehmen,  oder  aber  unter  Vorbehalt  der
Bestimmungen dieses Artikels die Dienste anzunehmen, die ihm eine solche Organisation
anbietet.

Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht eingeladen
wird oder sich zu diesem Zwecke zur Verfügung stellt,  soll  sich in ihrer Tätigkeit  der
Verantwortung  gegenüber  der  am  Konflikt  beteiligten  Partei,  welcher  die  durch  das
vorliegende  Abkommen  geschützten  Personen  angehören,  bewusst  bleiben  und
ausreichende Garantien dafür bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffenden Funktionen
zu übernehmen und sie mit Unparteilichkeit zu erfüllen.

Von  den  vorstehenden  Bestimmungen  kann  nicht  durch  eine  besondere  Vereinbarung
zwischen  Mächten  abgewichen  werden,  von  denen  die  eine,  wenn  auch  nur
vorübergehend,  gegenüber  der  anderen  oder  deren  Verbündeten  infolge  militärischer
Ereignisse und besonders infolge einer Besetzung des gesamten oder eines wichtigen Teils
ihres Gebietes, in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt wäre. 

Wo immer im vorliegenden Abkommen die Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese
Erwähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie im Sinne dieses Artikels ersetzen.

Artikel 11

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte es im Interesse der geschützten Personen als
angezeigt erachten, insbesondere in Fällen von Meinungsverschiedenheiten zwischen den
am Konflikt beteiligten Parteien über die Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen
des vorliegenden Abkommens, sollen sie zur Beilegung des Streitfalles ihre guten Dienste
leihen.

Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzmächte, entweder auf Einladung einer Partei oder
von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und
im besondern der für das Schicksal der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen sowie
der  Angehörigen  des  Sanitäts-  und  Seelsorgepersonals  verantwortlichen  Behörden
vorschlagen,  gegebenenfalls  auf  einem  passend  gewählten  neutralen  Gebiet.  Die  am
Konflikt  beteiligten Parteien sind verpflichtet,  den ihnen zu diesem Zwecke gemachten
Vorschlägen Folge zu geben. Die Schutzmächte können, wenn nötig, unter Zustimmung
der am Konflikt  beteiligten Parteien eine einer neutralen Macht angehörende oder vom
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz delegierte Persönlichkeit vorschlagen, die zu
ersuchen ist, an dieser Zusammenkunft teilzunehmen.
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Kapitel II - Verwundete, Kranke und 
Schiffbrüchige

Artikel 12

Die Angehörigen der bewaffneten Kräfte und die übrigen im folgenden Artikel angeführten
Personen, die sich zur See befinden und verwundet, krank oder schiffbrüchig sind, sollen
unter allen Umständen geschont und geschützt werden, wobei der Ausdruck «Schiffbruch»
auf jede Art von Schiffbruch anzuwenden ist,  unter welchen Umständen immer er sich
ereignet,  einschliesslich der  Notwasserung von Flugzeugen auf  dem Meere oder  deren
Absturz in das Meer.

Sie sollen durch die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Gewalt sie sich befinden, mit
Menschlichkeit behandelt und gepflegt werden, ohne jede Benachteiligung aus Gründen
des Geschlechts, der Rasse, der Staatsangehörigkeit, der Religion, der politischen Meinung
oder aus irgendeinem ähnlichen Grunde. Streng verboten ist jeder Angriff auf Leib und
Lebendieser Personen und besonders, sie umzubringen oder auszurotten, sie zu foltern, an
ihnen biologische Versuche vorzunehmen, sie vorsätzlich ohne ärztliche Hilfe oder Pflege
zu  lassen  oder  sie  eigens  dazu  geschaffenen  Ansteckungs-  oder  Infektionsgefahren
auszusetzen.

Nur dringliche medizinische Gründe rechtfertigen eine Bevorzugung in der Reihenfolge
der Behandlung.

Frauen sollen mit aller ihrem Geschlechte geschuldeten Rücksicht behandelt werden.

Artikel 13

Dieses Abkommen findet auf Schiffbrüchige, Verwundete und Kranke zur See folgender
Kategorien Anwendung:

1. Angehörige  von  bewaffneten  Kräften  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei,
ebenso  Angehörige  von  Milizen  und  Freiwilligenkorps,  die  zu  diesen
bewaffneten Kräften gehören;

2. Angehörige anderer Milizen und Freiwilligenkorps, einschliesslich solcher von
organisierten  Widerstandsbewegungen,  die  zu  einer  am  Konflikt  beteiligten
Partei gehören und ausserhalb oder innerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn
dasselbe  besetzt  ist,  tätig  sind,  sofern  diese  Milizen  oder  Freiwilligenkorps,
einschliesslich der organisierten Widerstandsbewegungen:

a. an ihrer Spitze eine für ihre Untergebenen verantwortliche Person haben;

b. ein bleibendes und von weitem erkennbares Zeichen tragen;

c. die Waffen offen tragen;

d. bei ihren Operationen die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhalten;

3. Angehörige  regulärer  bewaffneter  Kräfte,  die  sich  zu  einer  von  der
Gewahrsamsmacht nicht anerkannten Regierung oder Behörde bekennen;

4. Personen, die den bewaffneten Kräften folgen, ohne ihnen direkt anzugehören,
wie  zivile  Besatzungsmitglieder  von  Militärflugzeugen,  Kriegsberichterstatter,
Heereslieferanten, Angehörige von Arbeitseinheiten oder von Diensten, die mit
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der Fürsorge für die bewaffneten Kräfte betraut sind, sofern dieselben von den
bewaffneten Kräften, die sie begleiten, zu ihrer Tätigkeit ermächtigt wurden;

5. Besatzungsmitglieder  der  Handelsmarine,  einschliesslich  der  Kapitäne,
Steuermänner und Schiffsjungen, sowie Besatzungen der Zivilluftfahrt  der am
Konflikt  beteiligten  Parteien,  welche  auf  Grund  anderer  Bestimmungen  des
internationalen Rechts keine günstigere Behandlung geniessen;

6. die Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, die beim Herannahen des Feindes
aus eigenem Antrieb die Waffen gegen die Invasionstruppen ergreift, ohne zur
Bildung regulärer Streitkräfte Zeit gehabt zu haben, sofern sie die Waffen offen
trägt und die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhält.

Artikel 14

Jedes Kriegsschiff einer kriegführenden Partei  kann die Auslieferung der Verwundeten,
Kranken  oder  Schiffbrüchigen  verlangen,  die  sich an Bord von  militärischen Lazarett-
schiffen,  von Lazarettschiffen der Hilfsgesellschaften oder privater Personen sowie von
Handelsschiffen,  Jachten  und  Booten  gleich  welcher  Nationalität  befinden,  sofern  der
Gesundheitszustand der Verwundeten und Kranken dies gestattet und das Kriegsschiff über
die für eine hinreichende Pflege nötigen Einrichtungen verfügt.

Artikel 15

Wenn Verwundete,  Kranke  oder  Schiffbrüchige  an Bord eines neutralen Kriegsschiffes
oder eines neutralen Militärluftfahrzeuges genommen werden, ist, wenn es das Völkerrecht
erfordert, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr an Kriegshandlungen teilnehmen können.

Artikel 16

Unbeschadet  der  Bestimmungen  von  Artikel  12  werden  Verwundete,  Kranke  und
Schiffbrüchige eines Kriegführenden, wenn sie in Feindeshand geraten, Kriegsgefangene
und  die  die  Kriegsgefangenen  betreffenden  Regeln  des  Völkerrechtes  sind  auf  sie
anzuwenden.  Es  liegt  im  Ermessen  des  Gefangennehmenden,  sie  je  nach  Umständen
festzuhalten oder sie nach einem Hafen seines Landes, nach einem neutralen oder selbst
nach einem Hafen des Gegners zu geleiten. Im letztern Falle dürfen die so in ihre Heimat
zurückgekehrten Kriegsgefangenen während der Dauer des Krieges keinen Dienst mehr
leisten.

Artikel 17

Die mit Zustimmung der lokalen Behörde in einem neutralen Hafen an Land gebrachten
Verwundeten,  Kranken  und  Schiffbrüchigen  müssen  von  der  neutralen  Macht,  wenn
zwischen ihr und den kriegführenden Mächten keine gegenteilige Vereinbarung getroffen
wurde,  so bewacht werden, dass sie,  wenn es das Völkerrecht erfordert,  nicht mehr an
Kriegshandlungen teilnehmen können.

Die Hospitalisierungs- und Internierungskosten gehen zu Lasten derjenigen Macht, von der
die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen abhängen.

Artikel 18

Nach  jedem Kampfe  haben  die  am Konflikt  beteiligten  Parteien  unverzüglich  alle  zu
Gebote  stehenden  Massnahmen  zu  treffen,  um die  Schiffbrüchigen,  Verwundeten  und
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Kranken aufzusuchen und zu bergen, sie vor Beraubung und Misshandlung zu schützen
und ihnen die  notwendige Pflege  zu sichern,  und um die  Gefallenen  aufzusuchen und
deren Ausplünderung zu verhindern.

Wenn  immer  es  die  Umstände  gestatten,  sollen  die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien
örtliche Abmachungen für die Evakuierung zur See von Verwundeten und Kranken aus
einer belagerten oder eingekreisten Zone treffen, sowie für den Durchzug von Sanitäts-
und Seelsorgepersonal sowie von Sanitätsmaterial nach dieser Zone. 

Artikel 19

Die am Konflikt beteiligten Parteien haben möglichst bald sämtliche Anhaltspunkte für die
Identifizierung der in ihre Gewalt geratenen Schiffbrüchigen, Verwundeten, Kranken und
Gefallenen der  Gegenpartei  zu verzeichnen.  Diese Ermittlungen sollen,  wenn möglich,
folgendes enthalten:

a. Angabe der Macht, von der sie abhängen;

b. militärische Einteilung oder Matrikelnummer;

c. Familienname;

d. den oder die Vornamen;

e. Geburtsdatum;

f.  alle  anderen auf  der  Identitätskarte  oder  der  Erkennungsmarke  enthaltenen
Angaben;

g. Ort und Datum der Gefangennahme oder des Todes;

h. Angaben über Verwundungen, Krankheit oder Todesursache.

Die oben erwähnten Angaben müssen so rasch als möglich der in Artikel 122 des Genfer
Abkommens  vom  12.  August  19496 über  die  Behandlung  der  Kriegsgefangenen
vorgesehenen Auskunftstelle übermittelt werden, die sie ihrerseits durch Vermittlung der
Schutzmacht oder der Zentralstelle für Kriegsgefangene an die Macht weiterleitet, von der
diese Gefangenen abhängen.

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sollen  gehörig  beglaubigte  Todesurkunden  oder
Gefallenenlisten  ausfertigen  und  diese  einander  auf  dem  im  vorhergehenden  Absatz
erwähnten  Weg  zukommen  lassen.  Sie  sollen  auch  die  Hälften  der  doppelten
Erkennungsmarken  oder,  wenn  diese  einfach  sind,  die  ganzen,  sowie  Testamente  und
andere  für  die  Familien  der  Gefallenen  wichtige  Schriftstücke  sowie  Geldbeträge  und
allgemein  alle  bei  den  Gefallenen  gefundenen  Gegenstände  von  eigentlichem  oder
gerühlsmässigem  Wert  sammeln  und  einander  durch  Vermittlung  derselben  Stelle
gegenseitig zukommen lassen. Diese sowie die nicht identifizierten Gegenstände sollen in
versiegelten Paketen versandt werden und von einer Erklärung, die alle zur Identifizierung
des  verstorbenen  Besitzers  notwendigen  Einzelheiten  enthält,  sowie  von  einem
vollständigen Verzeichnis des Paketinhaltes begleitet sein.
6 SR 0.518.42

Artikel 20

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sollen  dafür  sorgen,  dass  der  Versenkung  der
Gefallenen,  die,  soweit  es  die  Umstände  irgendwie  gestatten,  einzeln  vorgenommen
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werden soll,  eine sorgfältige und, wenn möglich, ärztliche Leichenschau vorangeht, die
den Tod feststellen,  die Identität  abklären und einen Bericht  darüber  ermöglichen soll.
Wurde  eine  doppelte  Erkennungsmarke  getragen,  so  soll  deren  Hälfte  auf  der  Leiche
bleiben.

Werden  Gefallene  an  Land  gebracht,  so  sind  die  Bestimmungen  des  Genfer
Abkommensvom 12.  August  19497  zur  Verbesserung des  Loses  der  Verwundeten  und
Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde auf sie anzuwenden.
7 SR 0.518.12

Artikel 21

Die am Konflikt  beteiligten Parteien können sich an die Hilfsbereitschaft  der Kapitäne
neutraler Handelsschiffe,  Jachten oder  Boote wenden,  damit  diese  Verwundete,  Kranke
oder Schiffbrüchige an Bord nehmen und pflegen und Gefallene bergen.

Die Schiffe jeder Art, welche diesem Aufruf Folge leisten, sowie jene, die unaufgefordert
Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige aufnehmen, sollen einen besondern Schutz sowie
Erleichterungen für die Ausübung ihrer Hilfstätigkeit geniessen.

Sie dürfen auf keinen Fall wegen eines solchen Transportes aufgebracht werden; sofern
ihnen  aber  keine  gegenteiligen  Zusicherungen  gemacht  wurden,  bleiben  sie  für  etwa
begangene Neutralitätsverletzungen der Gefahr der Aufbringung ausgesetzt.

Kapitel III - Lazarettschiffe

Artikel 22

Die militärischen Lazarettschiffe, d.h. die Schiffe, die von den Mächten einzig und allein
dazu  erbaut  und  eingerichtet  worden  sind,  um  den  Verwundeten,  Kranken  und
Schiffbrüchigen Hilfe zu bringen, sie zu pflegen und zu befördern, dürfen unter keinen
Umständen angegriffen oder aufgebracht werden, sondern sind jederzeit zu schonen und zu
schützen, sofern ihre Namen und ihre besonderen Merkmale zehn Tage vor ihrem Einsatz
den am Konflikt beteiligten Parteien mitgeteilt wurden.

Unter  den besonderen Merkmalen,  die  in  der  Anzeige  enthalten sein müssen,  sind die
Anzahl der Bruttoregistertonnen,  die Länge vom Heck zum Bug sowie die Anzahl der
Masten und Schornsteine zu verstehen.

Artikel 23

An der Küste gelegene Anstalten, die Anspruch auf den Schutz des Genfer Abkommens
vom 12.  August  19498  zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der
bewaffneten  Kräfte  im  Felde  haben,  dürfen  nicht  vorn  Meer  aus  angegriffen  oder
beschossen werden.
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Artikel 24

Die  von  nationalen  Gesellschaften  des  Roten  Kreuzes,  von  offiziell  anerkannten
Hilfsgesellschaften  oder  von  Privatpersonen  eingesetzten  Lazarettschiffe  sollen  den
gleichen  Schutz  geniessen  wie  die  militärischen  Lazarettschiffe  und  dürfen  nicht
aufgebracht werden, wenn die am Konflikt beteiligte Partei, von der sie abhängen, einen
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amtlichen Ausweis für sie ausgestellt  hat und sofern die Bestimmungen von Artikel 22
über  die  Anzeige  eingehalten  wurden.  Diese  Schiffe  müssen  eine  Bescheinigung  der
zuständigen Behörde darüber bei sich führen, dass sie während der Ausrüstung und beim
Auslaufen ihrer Aufsicht unterstellt waren.

Artikel 25

Die  von  nationalen  Gesellschaften  des  Roten  Kreuzes,  von  offiziell  anerkannten
Hilfsgesellschaften oder von Privatpersonen neutraler Länder eingesetzten Lazarettschiffe
sollen  den  gleichen  Schutz  geniessen  wie  die  militärischen  Lazarettschiffe  und  dürfen
nicht  aufgebracht  werden,  sofern  sie  sich  mit  vorgängiger  Einwilligung  ihrer  eigenen
Regierung und mit Ermächtigung einer am Konflikt beteiligten Partei der Aufsicht dieser
Partei unterstellt haben und sofern die Bestimmungen von Artikel 22 über die Anzeige
eingehalten wurden.

Artikel 26

Der in den Artikeln 22, 24 und 25 vorgesehene Schutz soll sich auf die Lazarettschiffe aller
Tonnagen und auf ihre Rettungsboote erstrecken, wo immer sie tätig sind. Um jedoch die
grösstmögliche  Annehmlichkeit  und  Sicherheit  zu  gewährleisten,  sollen  sich  die  am
Konflikt  beteiligten Parteien bemühen, für die Beförderung von Verwundeten,  Kranken
und Schiffbrüchigen auf weite Entfernungen und auf hoher See nur Lazarettschiffe von
mehr als 2000 Bruttotonnen einzusetzen.

Artikel 27

Unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie in den Artikeln 22 und 24 vorgesehen sind,
sollen  auch  die  von  einem  Staat  oder  von  offiziell  anerkannten  Hilfsgesellschaften
eingesetzten Küstenrettungsboote, soweit es die Erfordernisse der Operationen gestatten,
geschont und geschützt werden. Dasselbe soll soweit möglich auch für die feststehenden
Küstenanlagen gelten, die ausschliesslich von diesen Booten für ihre humanitäre Tätigkeit
benützt werden.

Artikel 28

Findet  an  Bord  von  Kriegsschiffen  ein  Kampf  statt,  so  sollen  die  Lazarette  nach
Möglichkeit geachtet und verschont werden. Diese Schiffslazarette und ihre Ausrüstung
bleiben den Kriegsgesetzen unterworfen,  dürfen aber  ihrer Bestimmung nicht  entzogen
werden,  solange sie für Verwundete und Kranke notwendig sind.  Gleichwohl  kann der
Befehlshaber, der sie in seiner Gewalt hat, im Falle dringender militärischer Notwendigkeit
darüber verfügen,  wenn er zuvor die Betreuung der darin gepflegten Verwundeten und
Kranken sichergestellt hat.

Artikel 29

Jedes Lazarettschiff,  das in einem Hafen liegt, der in die Gewalt des Feindes gerät, ist
berechtigt, auszulaufen.

Artikel 30

Die  in  den  Artikeln  22,  24,  25  und  27  bezeichneten  Schiffe  und  Boote  sollen  den
Verwundeten,  Kranken  und  Schiffbrüchigen  ohne  Unterschied  der  Staatsangehörigkeit
Hilfe und Beistand gewähren. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, diese Schiffe
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und  Boote  zu  keinerlei  militärischen  Zwecken  zu  benützen.  Diese  Schiffe  und  Boote
dürfen  in  keiner  Weise  die  Bewegungen  der  Kämpfenden  behindern.  Während  des
Kampfes und nach demselben handeln sie auf ihre eigene Gefahr.

Artikel 31

Die am Konflikt  beteiligten Parteien haben auf den in den Artikeln 22,  24, 25 und 27
bezeichneten Schiffen und Booten das Kontroll- und Durchsuchungsrecht. Sie können die
Hilfe dieser Schiffe und Boote ablehnen, ihnen befehlen, sich zu entfernen, ihnen einen
bestimmten  Kurs  vorschreiben,  die  Verwendung  ihrer  Funk-  und  aller  andern
Nachrichtengeräte  regeln  und  sie  bei  Vorliegen  besonders  schwerwiegender  Umstände
sogar für eine Höchstdauer von sieben Tagen, vom Zeitpunkt des Anhaltens an gerechnet,
zurückhalten. 

Sie  können  vorübergehend  einen  Kommissar  an  Bord  geben,  dessen  ausschliessliche
Aufgabe darin besteht, die Ausführung der gemäss den Bestimmungen des vorhergehenden
Absatzes erteilten Befehle sicherzustellen.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen soweit wie möglich ihre den Lazarettschiffen
erteilten Befehle in einer für den Kapitän des Lazarettschiffes verständlichen Sprache in
deren  Bordbuch  eintragen.  Die  am Konflikt  beteiligten  Parteien  können einseitig  oder
durch  eine  besondere  Vereinbarung  neutrale  Beobachter  an  Bord  ihrer  Lazarettschiffe
geben,  die  die  genaue  Einhaltung  der  Bestimmungen  dieses  Abkommens  festzustellen
haben.

Artikel 32

Die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichneten Schiffe und Boote werden bei einem
Aufenthalt in neutralen Häfen nicht als Kriegsschiffe behandelt.

Artikel 33

In Lazarettschiffe  umgewandelte  Handelsschiffe  dürfen während der ganzen Dauer der
Feindseligkeiten keiner andern Bestimmung zugeführt werden.

Artikel 34

Der den Lazarettschiffen und Schiffslazaretten gebührende Schutz darf nur aufhören, wenn
diese ausserhalb ihrer humanitären Aufgaben zur Begehung von Handlungen verwendet
werden, die den Feind schädigen. Immerhin darf ihnen der Schutz erst entzogen werden,
nachdem eine Warnung, die, soweit  angängig,  eine angemessene Frist  setzt,  unbeachtet
geblieben  ist.  Insbesondere  dürfen  Lazarettschiffe  für  ihre  Sendungen  mit  Funk-  oder
irgendwelchen andern Nachrichtengeräten keinen Geheimkode besitzen oder verwenden.

Artikel 35

Folgende Umstände gelten nicht als Begründung für den Entzug des Schutzes, der den
Lazarettschiffen oder Schiffslazaretten gebührt: 

1. wenn das Personal dieser Schiffe oder Lazarette bewaffnet ist und von seinen
Waffen zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zu seiner eigenen Verteidigung oder
zur Verteidigung seiner Verwundeten und Kranken Gebrauch macht;

2. wenn sich an Bord Apparate befinden, die ausschliesslich für die Sicherung der
Navigation oder der Nachrichtenübermittlung bestimmt sind; 
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3. wenn sich an Bord von Lazarettschiffen oder in Schiffslazaretten Handwaffen
und Munition vorfinden,  die  den Verwundeten,  Kranken und Schiffbrüchigen
abgenommen  und  der  zuständigen  Dieststelle  noch  nicht  abgeliefert  worden
sind;

4. wenn sich die humanitäre Tätigkeit der Lazarettschiffe und der Schiffslazarette
oder ihres Personals auf verwundete, kranke oder schiffbrüchige Zivilpersonen
erstreckt;

5. wenn Lazarettschiffe ausschliesslich für sanitätsdienstliche Zwecke bestimmtes
Material und Personal in grösserem Ausmass befördern, als für sie üblicherweise
erforderlich ist.

Kapitel IV - Sanitätspersonal

Artikel 36

Das geistliche, ärztliche und Lazarettpersonal von Lazarettschiffen und deren Besatzung
sollen geschont und geschützt werden; es darf während der Zeit seines Dienstes auf diesen
Schiffen nicht gefangengenommen werden,  gleichgültig  ob Verwundete  und Kranke an
Bord sind oder nicht.

Artikel 37

Wenn das geistliche, ärztliche und Lazarettpersonal, das mit der ärztlichen oder seelischen
Betreuung der in den Artikeln 12 und 13 bezeichneten Personen befasst ist, in Feindeshand
gerät, soll es geschont und geschützt werden; es kann seine Tätigkeit solange fortsetzen,
als es die Pflege der Verwundeten und Kranken erfordert. Es muss danach zurückgesandt
werden, sobald der Oberbefehlshaber, in dessen Gewalt s sich befindet, dies für möglich
erachtet.  Beim  Verlassen  des  Schiffes  kann  es  sein  persönliches  Eigentum  mit  sich
nehmen.

Wenn  es  sich  jedoch  infolge  der  gesundheitlichen  oder  seelischen  Bedürfnisse  der
Kriegsgefangenen  als  notwendig  erweist,  einen  Teil  dieses  Personals  zurückzuhalten,
sollen alle Massnahmen getroffen werden, um es möglichst bald an Land zu setzen.

Bei  seiner  Landung soll  das  zurückgehaltene  Personal  den  Bestimmungen  des  Genfer
Abkommens vom 12.  August  19499 zur  Verbesserung des Loses  der  Verwundeten  und
Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde unterstellt werden.
9 SR 0.518.12

Kapitel V - Sanitätstransporte

Artikel 38

Die zu diesem Zweck gecharterten Schiffe sind berechtigt, ausschliesslich für die Pflege
der  Verwundeten  und  Kranken  der  bewaffneten  Kräfte  oder  für  die  Verhütung  von
Krankheiten  bestimmtes  Material  zu  befördern,  sofern  ihre  Fahrbedingungen  der
feindlichen Macht mitgeteilt und durch diese genehmigt wurden. Der feindlichen Macht
bleibt  das  Recht  vorbehalten,  sie  anzuhalten,  aber  nicht,  sie  aufzubringen  oder  das
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mitgeführte Material zu beschlagnahmen. 

Auf  Grund  einer  Abmachung  zwischen  den  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  können
neutrale Beobachter zur Kontrolle des mitgeführten Materials an Bord gebracht werden.
Zu diesem Zweck muss dieses Material leicht zugänglich sein.

Artikel 39

Sanitätsluftfahrzeuge,  d.h.  ausschliesslich  für  die  Wegschaffung  von  Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen und für die Beförderung von Sanitätspersonal und -material
verwendete  Luftfahrzeuge,  sollen  von  den  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  nicht
angegriffen, sondern geschont werden, solange sie in Höhen, zu Stunden und auf Routen
fliegen, die von allen am Konflikt Beteiligten ausdrücklich vereinbart wurden.

Sie  sollen  neben  den  Landesfarben  deutlich  sichtbar  das  in  Artikel  41  vorgesehene
Schutzzeichen auf den untern, obern und seitlichen Flächen tragen. Sie sollen mit allen
übrigen zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien bei Beginn oder im Verlaufe der
Feindseligkeiten  durch  Vereinbarung festgelegten  Kennzeichen  oder  Erkennungsmitteln
ausgestattet sein.

Unbeschadet  gegenteiliger  Vereinbarungen  ist  das  Überfliegen  feindlichen  oder  vom
Feinde besetzten Gebietes untersagt. Die Sanitätsluftfahrzeuge haben jedem Befehl zum
Landen  oder  Wassern  Folge  zu  leisten.  Im  Falle  einer  so  befohlenen  Landung  oder
Wasserung kann das Luftfahrzeug mit seinen Insassen nach einer etwaigen Untersuchung
den Flug fortsetzen. 

Im  Falle  einer  zufälligen  Landung  oder  Wasserung auf  feindlichem oder  vom Feinde
besetztem  Gebiet  werden  die  Verwundeten,  Kranken  und  Schiffbrüchigen  sowie  die
Besatzung  des  Luftfahrzeuges  Kriegsgefangene.  Das  Sanitätpersonal  soll  gemäss  den
Artikeln 36 und 37 behandelt werden.

Artikel 40

Sanitätsluftfahrzeuge  der  am Konflikt  beteiligten  Parteien  können  unter  Vorbehalt  von
Absatz  2  das  Gebiet  neutraler  Mächte  überfliegen  und  dort  eine  Not-  oder
Zwischenlandung oder -wasserung vornehmen. Sie haben vorher den neutralen Mächten
das Überfliegen ihres Gebietes zu melden und jedem Befehl zum Landen oder Wassern
Folge  zu  leisten.  Bei  ihrem Flug sind  sie  vor  Angriffen  nur  geschützt,  solange  sie  in
Höhen, zu Stunden und auf Routen fliegen, die zwischen den betreffenden am Konflikt
beteiligten Parteien und neutralen Mächten ausdrücklich vereinbart wurden.

Die neutralen Mächte können jedoch für das Überfliegen ihres Gebietes durch Sanitätsluft-
fahrzeuge  oder  für  deren  Landung  auf  demselben  Bedingungen  oder  Beschränkungen
festsetzen.  Diese  Bedingungen  oder  Beschränkungen  sollen  auf  alle  am  Konflikt
beteiligten Parteien in gleicher Weise angewendet werden.

Die mit Zustimmung der lokalen Behörde von einem Sanitätsluftfahrzeug auf neutralem
Gebiet  abgesetzten  Verwundeten,  Kranken  und  Schiffbrüchigen  müssen  vom neutralen
Staat,  wenn zwischen ihm und den am Konflikt  beteiligten Parteien keine gegenteilige
Vereinbarung getroffen  wurde,  so  bewacht  werden,  dass  sie,  wenn es  das  Völkerrecht
erfordert, nicht mehr an Kriegshandlungen teilnehmen können. Die Hospitalisierungs- und
Internierungskosten gehen zu Lasten derjenigen Macht, von der die Verwundeten, Kranken
oder Schiffbrüchigen abhängen.
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Kapitel VI - Schutzzeichen

Artikel 41

Unter  der  Aufsicht  der  zuständigen  Militärbehörde sollen  Fahnen,  Armbinden  und  das
gesamte für den Sanitätsdienst verwendete Material mit dem Zeichen des roten Kreuzes
auf weissem Grund versehen sein.

Indessen sind für die Länder, die an Stelle des roten Kreuzes den roten Halbmond oder den
roten  Löwen  mit  roter  Sonne  auf  weissem  Grunde  bereits  als  Erkennungszeichen
verwenden, diese Schutzzeichen im Sinne dieses Abkommens ebenfalls zugelassen. 

Artikel 42

Das in den Artikeln 36 und 37 bezeichnete Personal hat, am linken Arm befestigt, eine
feuchtigkeitsbeständige, mit dem Schutzzeichen versehene Binde zu tragen, die von der
Militärbehörde abzugeben und zu stempeln ist.

Dieses Personal hat ausser der in Artikel 19 erwähnten Erkennungsmarke eine besondere,
mit  dem Schutzzeichen versehene Identitätskarte  auf sich zu tragen.  Diese Karte muss
feuchtigkeitsbeständig  sein  und  Taschenformat  haben.  Sie  soll  in  der  Landessprache
abgefasst  sein  und  mindestens  Namen  und  Vornamen,  Geburtsdatum,  Dienstgrad  und
Matrikelnummer des Inhabers enthalten. Sie soll bescheinigen, in welcher Eigenschaft er
Anspruch auf den Schutz dieses Abkommens hat. Die Karte soll mit einer Photographie
des Inhabers und ausserdem mit seiner Unterschrift oder seinen Fingerabdrücken oder mit
beidem versehen sein. Sie soll ferner den Trockenstempel der Militärbehörde tragen.

In  jeder  Armee  sollen  die  Identitätskarten  einheitlich  und  in  den  Armeen  der  Hohen
Vertragsparteien soweit als möglich nach gleichem Muster gestaltet sein. Die am Konflikt
beteiligten Parteien können sich an das dem Abkommen beigefügte Muster halten.  Bei
Beginn  der  Feindseligkeiten  sollen  sie  einander  das  von  ihnen  verwendete  Muster
bekanntgeben.  Jede Identitätskarte soll,  wenn möglich,  in mindestens zwei Exemplaren
ausgefertigt werden, wovon eines vom Heimatstaat aufbewahrt wird.

In keinem Fall dürfen dem oben erwähnten Personal die Abzeichen oder die Identitätskarte
abgenommen oder das Recht zum Tragen seiner Armbinde entzogen werden. Bei Verlust
derselben hat es Anspruch auf ein Doppel der Karte oder auf Ersatz der Abzeichen.

Artikel 43

Die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 bezeichneten Schiffe und Boote sollen auf folgende
Weise gekennzeichnet sein: 

a. alle ihre äusseren Flächen sollen weiss sein;

b. ein oder mehrere möglichst grosse dunkelrote Kreuze sollen auf beiden Seiten
des Rumpfes sowie auf die horizontalen Flächen so aufgemalt sein, dass sie die
beste Sicht vom Meere und aus der Luft gewährleisten.

Alle Lazarettschiffe sollen sich kenntlich machen, indem sie ihre Landesflagge hissen und,
wenn sie einem neutralen Staat angehören, ebenfalls die Flagge der am Konflikt beteiligten
Partei, deren Aufsicht sie sich unterstellt haben. Eine weisse Flagge mit rotem Kreuz soll
am Grossmast so hoch wie möglich gehisst werden.

Die  Rettungsboote  der  Lazarettschiffe,  die  Küstenrettungsboote  und  alle  vom
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Sanitätsdienst  verwendeten  kleinen  Boote  sollen  weiss  mit  gut  sichtbaren  dunkelroten
Kreuzen bemalt sein; ganz allgemein gilt für sie die oben für Lazarettschiffe vorgesehene
Art der Kennzeichnung.

Die oben erwähnten Schiffe und Boote, die sich bei Nacht und bei beschränkter Sicht den
ihnen zustehenden Schutz sichern wollen,  sollen im Einvernehmen mit deram Konflikt
beteiligten Macht, in deren Gewalt sie sich befinden, die nötigen Massnahmen treffen, um
ihre Bemalung und ihre Schutzzeichen genügend sichtbar zu machen. 

Lazarettschiffe, die auf Grund von Artikel 31 vorübergehend vom Feind zurückgehalten
werden, müssen die Flagge der am Konflikt beteiligten Partei, in deren Dienst sie stehen
oder deren Aufsicht sie sich unterstellt haben, einziehen.

Unter  Vorbehalt  der  vorherigen  Anzeige  an  alle  interessierten  am Konflikt  beteiligten
Parteien können die Küstenrettungsboote, die mit der Zustimmung der Besetzungsmacht
ihre Tätigkeit von einem besetzten Stützpunkt aus fortsetzen, ermächtigt werden, neben
der  Rotkreuzflagge  weiterhin  ihre  Landesflagge  zu  hissen,  solange  sie  von  ihrem
Stützpunkt entfernt sind.

Alle Bestimmungen dieses Artikels über das Zeichen des Roten Kreuzes gelten auch auf
die andern in Artikel 41 erwähnten Zeichen.

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sollen  sich  jederzeit  bemühen,  Vereinbarungen
abzuschliessen  zwecks  Verwendung  der  modernsten  ihnen  zur  Verfügung  stehenden
Methoden,  die  die Kennzeichnung der in diesem Artikel  erwähnten Schiffe  und Boote
erleichtern.

Artikel 44

Die  in  Artikel  43  vorgesehenen  Schutzzeichen  dürfen  sowohl  in  Friedens-  als  in
Kriegszeiten  nur  zur  Bezeichnung  oder  zum  Schutze  der  darin  erwähnten  Schiffe
verwendet  werden,  unter  Vorbehalt  der  Fälle,  die  in  einem  andern  internationalen
Abkommen oder durch Vereinbarung zwischen allen interessierten am Konflikt beteiligten
Parteien vorgesehen werden.

Artikel 45

Die Hohen Vertragsparteien, deren Gesetze zurzeit nicht ausreichend sein sollten, haben
die nötigen Massnahmen zu treffen, um jeden Missbrauch der in Artikel 43 vorgesehenen
Schutzzeichen jederzeit zu verhindern und zu ahnden.

Kapitel VII - Vollzug des Abkommens

Artikel 46

Jede am Konflikt beteiligte Partei hat durch ihre Oberbefehlshaber für die Einzelheiten der
Durchführung  der  vorstehenden  Artikel  und  für  die  nicht  vorgesehenen  Fälle  in
Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen dieses Abkommens vorzusorgen.

Artikel 47

Vergeltungsmassnahmen  gegen  Verwundete,  Kranke,  Schiffbrüchige,  Personal,  Schiffe
oder Material, die unter dem Schutze des Abkommens stehen, sind untersagt. 
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Artikel 48

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  in  Friedens-  und  in  Kriegszeiten  den
Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitestmöglichen Ausmass zu
verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und, wenn möglich, zivilen
Ausbildungsprogramme  aufzunehmen,  damit  die  Gesamtheit  der  Bevölkerung,
insbesondere die bewaffneten Streitkräfte, das Sanitätspersonal und die Feldprediger, seine
Grundsätze kennen lernen können.

Artikel 49

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schweizerischen
Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch Vermittlung der Schutzmächte die
amtlichen  Übersetzungen  des  vorliegenden  Abkommens  sowie  die  Gesetze  und
Verordnungen zustellen, die sie zur Gewährleistung seiner Anwendung unter Umständen
erlassen.

Kapitel VIII - Ahndung von Missbräuchen und 
Übertretungen

Artikel 50

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  alle  notwendigen  gesetzgeberischen
Massnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für solche Personen
zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen
des  vorliegenden  Abkommens  begehen  oder  zu  einer  solchen  Verletzung  den  Befehl
erteilen.

Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen verpflichtet, die der Begehung oder der
Erteilung eines Befehls zur Begehung der einen oder andern dieser schweren Verletzungen
beschuldigt sind und hat sie ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor ihre eigenen
Gerichte zu ziehen. Wenn sie es vorzieht, kann sie sie auch gemäss den in ihrer eigenen
Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen zur Aburteilung einer andern an der Verfolgung
interessierten  Vertragspartei  übergeben,  sofern  diese  gegen  die  erwähnten  Personen
ausreichende Beschuldigungen nachgewiesen hat.

Jede  Vertragspartei  soll  die  notwendigen  Massnahmen  ergreifen,  um  auch  diejenigen
Zuwiderhandlungen  gegen  die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  zu
unterbinden, die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen
zählen.

Unter allen Umständen müssen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf
Gerichtsverfahren und freie Verteidigung geniessen als die in Artikel 105 ff. des Genfer
Abkommens  vom  12.  August  194910 über  die  Behandlung  der  Kriegsgefangenen
vorgesehenen.
10 SR 0.518.42

Artikel 51

Als schwere Verletzungen, wie sie im vorhergehenden Artikel erwähnt sind, gelten jene,
die die eine oder andere der folgenden Handlungen umfassen, sofern sie gegen Personen
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oder  Güter  begangen  werden,  die  durch  das  Abkommen  geschützt  sind:  vorsätzlicher
Mord, Folterung oder unmenschliche Behandlung, einschliesslich biologischer Experimen-
te,  vorsätzliche  Verursachung  grosser  Leiden  oder  schwere  Beeinträchtigung  der
körperlichen Integrität oder der Gesundheit, sowie Zerstörung und Aneignung von Gut, die
nicht  durch  militärische  Erfordernisse  gerechtfertigt  sind  und in  grossem Ausmass  auf
unerlaubte und willkürliche Weise vorgenommen werden.

Artikel 52

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den
Verantwortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer andern Vertragspartei auf Grund der
im vorhergehenden Artikel erwähnten Verletzungen zufallen.

Artikel 53

Auf  Begehren  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei  soll  gemäss  einem  zwischen  den
beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren eine Untersuchung eingeleitet werden über
jede behauptete Verletzung des Abkommens. 

Kann über das Untersuchungsverfahren keine Übereinstimmung erzielt werden, so sollten
sich die Parteien über die Wahl eines Schiedsrichters einigen, der über das zu befolgende
Verfahren zu entscheiden hat.

Sobald die Verletzung festgestellt ist, sollen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien ein
Ende setzen und sie so rasch als möglich ahnden.

Schlussbestimmungen

Artikel 54

Das vorliegende Abkommen ist in französischer und englischer Sprache abgefasst.

Beide Texte sind gleicherweise authentisch.

Der  Schweizerische  Bundesrat  wird  offizielle  Übersetzungen  des  Abkommens  in
russischer und spanischer Sprache herstellen lassen.

Artikel 55

Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des heutigen Tages trägt, kann bis zum
12. Februar 1950 im Namen der Mächte unterzeichnet werden, die an der am 2 1. April
1949 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren, sowie im Namen der Mächte, die an
dieser Konferenz nicht vertreten waren, aber am X. Haager Abkommen vom 18. Oktober
190711  betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkommens von 1906 auf
den  Seekrieg  oder  an  den  Genfer  Abkommen  von  186412,  190613 oder  192914 zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde beteiligt sind.
11 [BS 11 522] 

12 [AS VIII 520 816]

13 [BS 11 487] 

14 SR 0.518.11

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 139



Genfer Abkommen II – SR 0.518.23

Artikel 56

Das vorliegende Abkommen soll  sobald als  möglich  ratifiziert  werden.  Die Ratifikati-
onsurkunden sollen in  Bern hinterlegt  werden.  Über  die  Hinterlegung jeder  Ratifikati-
onsurkunde soff ein Protokoll  aufgenommen werden.  Von diesem soll  eine beglaubigte
Abschrift durch den Schweizerischen Bundesrat allen Mächten zugestellt werden, in deren
Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.

Artikel 57

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens zwei
Ratifikationsurkunden in Kraft.

Späterhin  tritt  es  für  jede  Hohe  Vertragspartei  sechs  Monate  nach  Hinterlegung  ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.

Artikel 58

Das  gegenwärtige  Abkommen  ersetzt  in  den  Beziehungen  zwischen  den  Hohen
Vertragsparteien  das  X.  Haager  Abkommen  vom  18.  Oktober  190715 betreffend  die
Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkommens von 1906 auf den Seekrieg.
15 [BS 11 522]

Artikel 59

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen jeder Macht zum
Beitritt offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet worden ist.

Artikel 60

Der Beitritt soll dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich mitgeteilt werden und wird
sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem ihm die Mitteilung zugegangen ist, wirksam.

Der Schweizerische Bundesrat soll  den Beitritt allen Mächten zur Kenntnis bringen,  in
deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist. 

Artikel 61

Die den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Situationen verleihen den vor oder nach Beginn der
Feindseligkeiten oder der Besetzung hinterlegten Ratiflikationsurkunden und abgegebenen
Beitrittserklärungen  von  den  am Konflikt  beteiligten  Parteien  sofortige  Wirkung.  Der
Schweizerische Bundesrat soll die Ratifikationen oder Beitritte der am Konflikt beteiligten
Parteien auf dem schnellsten Wege bekanntgeben.

Artikel 62

Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kündigen.

Die Kündigung ist  dem Schweizerischen Bundesrat  schriftlich anzuzeigen,  der  sie  den
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien bekanntgibt.

Die  Kündigung  wird  ein  Jahr  nach  ihrer  Anzeige  an  den  Schweizerischen  Bundesrat
wirksam. Die angezeigte Kündigung bleibt jedoch, wenn die kündigende Macht in einen
Konflikt verwickelt ist, so lange unwirksam, als der Friede nicht geschlossen wurde und
auf alle Fälle so lange, als die Aktionen nicht abgeschlossen sind, die mit der Freilassung
und  Heimschaffung  der  durch  das  vorliegende  Abkommen  geschützten  Personen  in
Zusammenhang stehen.
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Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf
die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien gemäss den Grundsätzen
des Völkerrechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern
feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des öffentlichen Gewissens ergeben.

Artikel 63

Der  Schweizerische  Bundesrat  wird  das  vorliegende  Abkommen  beim Sekretariat  der
Vereinten  Nationen  eintragen  lassen.  Er  wird  das  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen
ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen, die er in bezug auf das
vorliegende Abkommen erhält, in Kenntnis setzen. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten nach Hinterlegung ihrer entsprechenden
Vollmachten das vorliegende Abkommen unterzeichnet.

Gegeben  in  Genf  am 12.  August  1949  in  französischer  und  englischer  Sprache.  Das
Original  ist  im  Archiv  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  zu  hinterlegen.  Der
Schweizerische Bundesrat soll jedem der unterzeichnenden und beitretenden Staaten eine
beglaubigte Abschrift dieses Abkommens übermitteln.

(Es folgen die Unterschriften)
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Geltungsbereich des Abkommens
Siehe Geltungsbereich des Genfer Abkommens zur Verbesserung des Loses
der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (SR 0.518.12).

Siehe Seite 119
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Genfer Abkommen III – SR 0.518.42
über die Behandlung der Kriegsgefangenen2

Abgeschlossen in Genf am 12. August 1949

In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 3. September 1954

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierungen, die an der vom 21. April bis 12.
August 1949 in Genf zur Revision des Genfer Abkommens vom 27. Juli 19294  über die
Behandlung  der  Kriegsgefangenen  versammelten  diplomatischen  Konferenz  vertreten
waren, haben folgendes vereinbart:
AS 1951 228; BBl 1949 II 1181

2 Siehe auch die Zusatzprot. I und II vom 8. Juni 1977 (SR 0.518.521/.522).

3 AS 1951 175

4 SR 0.518.41

Teil 1 - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  das  vorliegende  Abkommen  unter  allen
Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

Artikel 2

Ausser  den  Bestimmungen,  die  bereits  in  Friedenszeiten  zu  handhaben  sind,  ist  das
vorliegende  Abkommen  in  allen  Fällen  eines  erklärten  Krieges  oder  jedes  anderen
bewaffneten  Konflikts  anzuwenden,  der  zwischen  zwei  oder  mehreren  der  Hohen
Vertragsparteien entsteht, und zwar auch dann, wenn der Kriegszustand von einer dieser
Parteien nicht anerkannt wird.

Das  Abkommen  ist  auch  in  allen  Fällen  vollständiger  oder  teilweiser  Besetzung  des
Gebietes einer Hohen Vertragspartei anzuwenden, selbst wenn diese Besetzung auf keinen
bewaffneten Widerstand stösst.

Wenn  eine  der  im  Konflikt  befindlichen  Mächte  am  vorliegenden  Abkommen  nicht
beteiligt  ist,  bleiben  die  daran  beteiligten  Mächte  in  ihren  gegenseitigen  Beziehungen
gleichwohl  durch das Abkommen gebunden.  Sie sind aber durch das Abkommen auch
gegenüber  dieser  Macht  gebunden,  wenn  diese  dessen  Bestimmungen  annimmt  und
anwendet.

Artikel 3

Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist und
der auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt
beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen anzuwenden:

1. Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschliesslich der
Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und
der  Personen,  die  infolge  Krankheit,  Verwundung,  Gefangennahme  oder
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irgendeiner anderen Ursache ausser Kampf gesetzt  wurden,  sollen unter allen
Umständen  mit  Menschlichkeit  behandelt  werden,  ohne jede  Benachteiligung
aus Gründen der Rasse, der Farbe, der Religion oder des Glaubens, Geschlechts,
der  Geburt  oder  des  Vermögens  oder  aus irgendeinem ähnlichen Grunde.  Zu
diesem Zwecke  sind und bleiben in  bezug auf die  oben erwähnten  Personen
jederzeit und jedenorts verboten:

a.  Angriffe  auf  Leib  und  Leben,  namentlich  Mord  jeglicher  Art,
Verstümmelung,grausame Behandlung und Folterung;

b. die Gefangennahme von Geiseln;

c. Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigendeund
entwürdigende Behandlung;

d.  Verurteilungen  und  Hinrichtungen  ohne  vorhergehendes  Urteil  eines
ordnungsmässig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten  Völkern
als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.

2. Die Verwundeten und Kranken sollen geborgen und gepflegt werden.

Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.

Die am Konflikt  beteiligten Parteien werden sich anderseits bemühen, durch besondere
Vereinbarungen auch die andern Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder
teilweise in Kraft zu setzen.

Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der am

Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.

Artikel 4

A. Kriegsgefangene im Sinne des vorliegenden Abkommens sind die in die Gewalt des
Feindes gefallenen Personen, die einer der nachstehenden Kategorien angehören:

1. Angehörige  von  bewaffneten  Kräften  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei,
ebenso  Angehörige  von  Milizen  und  Freiwilligenkorps,  die  zu  diesen
bewaffneten Kräften gehören;

2. Angehörige anderer Milizen und Freiwilligenkorps, einschliesslich solcher von
organisierten  Widerstandsbewegungen,  die  zu  einer  am  Konflikt  beteiligten
Partei gehören und ausserhalb oder innerhalb ihres eigenen Gebietes, auch wenn
dasselbe  besetzt  ist,  tätig  sind,  sofern  diese  Milizen  oder  Freiwilligenkorps,
einschliesslich der organisierten Widerstandsbewegungen:

a. an ihrer Spitze eine für ihre Untergebenen verantwortliche Person haben;

b. ein bleibendes und von weitem erkennbares Zeichen tragen;

c. die Waffen offen tragen;

d. bei ihren Operationen die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhalten;

3. Angehörige  regulärer  bewaffneter  Kräfte,  die  sich  zu  einer  von  der
Gewahrsamsmacht nicht anerkannten Regierung oder Behörde bekennen;

4. Personen, die den bewaffneten Kräften folgen, ohne ihnen direkt anzugehören,
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wie  zivile  Besatzungsmitglieder  von  Militärflugzeugen,  Kriegsberichterstatter,
Heereslieferanten, Angehörige von Arbeitseinheiten oder von Diensten, die mit
der Fürsorge für die bewaffneten Kräfte betraut sind, sofern dieselben von den
bewaffneten Kräften,  die  sie  begleiten,  zu ihrer  Tätigkeit  ermächtigt  wurden.
Diese  sind  gehalten,  ihnen  zu  diesem  Zweck  eine  dem  beigefügten  Muster
entsprechende Identitätskarte auszuhändigen; 

5. Besatzungsmitglieder  der  Handelsmarine,  einschliesslich  der  Kapitäne,
Steuermänner  und Schiffsjungen sowie Besatzungen der  Zivilluftfahrt  der  am
Konflikt  beteiligten  Parteien,  welche  auf  Grund  anderer  Bestimmungen  des
internationalen  Rechts  keine  günstigere  Behandlung  geniessen;  6.  die
Bevölkerung eines unbesetzten Gebietes, die beim Herannahen des Feindes aus
eigenem  Antrieb  die  Waffen  gegen  die  Invasionstruppen  ergreift,  ohne  zur
Bildung regulärer Streitkräfte Zeit gehabt zu haben, sofern sie die Waffen offen
trägt und die Gesetze und Gebräuche des Krieges einhält.

B.  Die  gemäss  dem  vorliegenden  Abkommen  den  Kriegsgefangenen  zugesicherte
Behandlung geniessen ebenfalls:

1. die Personen, die den bewaffneten Kräften des besetzten Landes angehören oder
angehört haben, sofern die Besetzungsmacht es als nötig erachtet, sie auf Grund
dieser Zugehörigkeit zu internieren, selbst wenn sie sie ursprünglich, während
die  Feindseligkeiten  ausserhalb  des  besetzten  Gebietes  weitergingen,
freigelassen hatte;  dies gilt  namentlich nach einem missglückten Versuch,  die
eigenen,  im Kampfe stehenden Streitkräfte zu erreichen,  oder wenn sie einer
Aufforderung zur Internierung nicht Folge leisteten;

2.  die einer der im vorliegenden Artikel aufgezählten Kategorien angehörenden
Personen,  die  von  neutralen  oder  nicht  kriegführenden  Staaten  in  ihr  Gebiet
aufgenommen  wurden  und  auf  Grund  des  Völkerrechts  interniert  werden
müssen, unter dem Vorbehalt jeder günstigeren Behandlung, die diese ihnen zu
gewähren wünschen, und mit Ausnahme der Bestimmungen der Artikel 8, 10,
15, 30, fünfter Absatz,  58 bis inbegriffen 67, 92, 126 und,  für den Fall,  dass
zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien und der beteiligten neutralen oder
nicht  kriegführenden  Macht  diplomatische  Beziehungen  bestehen,  auch  mit
Ausnahme der die Schutzmacht  betreffenden Bestimmungen. Bestehen solche
diplomatische Beziehungen, so sind die am Konflikt beteiligten Parteien, denen
diese  Personen  angehören,  ermächtigt,  diesen  gegenüber  die  gemäss  dem
vorliegenden  Abkommen  den  Schutzmächten  zufallenden  Funktionen
auszuüben,  ohne  dass  dadurch  die  von  diesen  Parteien  auf  Grund  der
diplomatischen  oder  konsularischen  Gebräuche  und  Verträge  ausgeübten
Funktionen beeinträchtigt würden.

C. Die Bestimmungen dieses Artikels beeinträchtigen in keiner Weise die Rechtsstellung
des Sanitäts- und Seelsorgepersonals, wie sie in Artikel 33 des vorliegenden Abkommens
vorgesehen ist.

Artikel 5

Das vorliegende Abkommen findet auf die in Artikel 4 aufgeführten Personen Anwendung,
sobald sie in die Gewalt des Feindes fallen und bis zu ihrer endgültigen Befreiung und
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Heimschaffung. Wenn Zweifel bestehen, ob eine Person, die eine kriegerische Handlung
begangen hat und in die Hand des Feindes gefallen ist, einer der in Artikel 4 aufgezählten
Kategorien angehört, geniesst diese Person den Schutz des vorliegenden Abkommens, bis
ihre Rechtsstellung durch ein zuständiges Gericht festgestellt worden ist.

Artikel 6

Ausser den in den Artikeln 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119,
122  und  132  ausdrücklich  vorgesehenen  Vereinbarungen  können  die  Hohen
Vertragsparteien  andere  besondere  Vereinbarungen  über  jede  Frage  treffen,  deren
besondere Regelung ihnen zweckmässig erscheint. Keine besondere Vereinbarung darf die
Lage  der  Kriegsgefangenen,  wie  sie  durch  das  vorliegende  Abkommen  geregelt  ist,
beeinträchtigen oder die Rechte beschränken, die ihnen das Abkommen einräumt.

Die  Kriegsgefangenen  geniessen  die  Vorteile  dieser  Vereinbarungen  so  lange,  als  das
Abkommen  auf  sie  anwendbar  ist,  vorbehaltlich  ausdrücklicher  gegenteiliger
Bestimmungen, die in den oben genannten oder in späteren Vereinbarungen enthalten sind
und vorbehaltlich günstigerer Massnahmen, die durch die eine oder andere der am Konflikt
beteiligten Parteien hinsichtlich dieser Personen ergriffen worden sind.

Artikel 7

Die Kriegsgefangenen können in keinem Falle, weder teilweise noch vollständig, auf die
Rechte  verzichten,  die  ihnen  das  vorliegende  Abkommen  und  gegebenenfalls  die  im
vorhergehenden Artikel genannten besonderen Vereinbarungen einräumen.

Artikel 8

Das vorliegende  Abkommen ist  unter  der  Mitwirkung und Aufsicht  der  Schutzmächte
anzuwenden, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien
betraut sind.  Zu diesem Zwecke können die Schutzmächte  neben ihren diplomatischen
oder  konsularischen  Vertretern  Delegierte  unter  ihren  eigenen   Staatsangehörigen  oder
unter Staatsangehörigen anderer neutraler Mächte bezeichnen. Diese Delegierten müssen
von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Mission auszuführen haben.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der
Schutzmächte in grösstmöglichem Masse erleichtern.

Die  Vertreter  oder  Delegierten  der  Schutzmächte  dürfen  keinesfalls  die  Grenzen  ihrer
Aufgabe,  wie  sie  aus  dem  vorliegenden  Abkommen  hervorgeht,  überschreiten;
insbesondere haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, in dem sie ihre
Aufgabe durchführen, zu berücksichtigen.

Artikel 9

Die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  bilden  kein  Hindernis  für  die
humanitäre Tätigkeit,  die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder irgendeine
andere unparteiliche humanitäre Organisation mit Einwilligung der am Konflikt beteiligten
Parteien ausübt, um die Kriegsgefangenen zu schützen und ihnen Hilfe zu bringen.

Artikel 10

Die  Hohen  Vertragsparteien  können  jederzeit  vereinbaren,  die  durch  das  vorliegende
Abkommen den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen,
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die alle Garantien für Unparteilichkeit und erfolgreiche Arbeit bietet. 

Wenn Kriegsgefangene aus irgendeinem Grunde nicht oder nicht mehr von einer in Absatz
1 vorgesehenen Organisation betreut  werden,  hat  der  Gewahrsamsstaat  einen neutralen
Staat oder eine solche Organisation zu ersuchen, die Funktionen zu übernehmen, die das
vorliegende Abkommen den Schutzmächten überträgt, die von den am Konflikt beteiligten
Parteien bezeichnet werden. 

Sollte  ein  Schutz  auf  diese  Weise  nicht  gewährleistet  werden  können,  so  hat  der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz, zu ersuchen, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten
zufallenden  humanitären  Aufgaben  zu  übernehmen,  oder  aber  unter  Vorbehalt  der
Bestimmungen dieses Artikels die Dienste anzunehmen, die ihm eine solche Organisation
anbietet.

Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht eingeladen
wird  oder  sich  zu  diesem Zweck zur  Verfügung stellt,  soll  sich  in  ihrer  Tätigkeit  der
Verantwortung  gegenüber  der  am  Konflikt  beteiligten  Partei,  welcher  die  durch  das
vorliegende  Abkommen  geschützten  Personen  angehören,  bewusst  bleiben  und
ausreichende Garantien dafür bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffenden Funktionen
zu übernehmen und sie mit Unparteilichkeit zu erfüllen.

Von  den  vorstehenden  Bestimmungen  kann  nicht  durch  eine  besondere  Vereinbarung
zwischen  Mächten  abgewichen  werden,  von  denen  die  eine,  wenn  auch  nur
vorübergehend,  gegenüber  der  anderen  oder  deren  Verbündeten  infolge  militärischer
Ereignisse und besonders infolge einer Besetzung des gesamten oder eines wichtigen Teils
ihres Gebietes, in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt wäre. Wo immer im vorliegenden
Abkommen die Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese Erwähnung ebenfalls auf die
Organisation, die sie im Sinne dieses Artikels ersetzt.

Artikel 11

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte es im Interesse der geschützten Personen als
angezeigt erachten, insbesondere in Fällen von Meinungsverschiedenheiten zwischen den
am Konflikt beteiligten Parteien über die Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen
des vorliegenden Abkommens, sollen sie zur Beilegung des Streitfalles ihre guten Dienste
leihen.

Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzmächte, entweder auf Einladung einer Partei oder
von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und
im besondern  der  für  das  Schicksal  der  Kriegsgefangenen  verantwortlichen  Behörden
vorschlagen,  gegebenenfalls  auf  einem  passend  gewählten  neutralen  Gebiet.  Die  am
Konflikt  beteiligten Parteien sind verpflichtet,  den ihnen zu diesem Zwecke gemachten
Vorschlägen Folge zu geben. Die Schutzmächte können, wenn nötig, unter Zustimmung
der am Konflikt beteiligten Parteien eine einer neutralen Macht angehörende oder vom
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz delegierte Persönlichkeit vorschlagen, die zu
ersuchen ist, an dieser Zusammenkunft teilzunehmen.

148 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Genfer Abkommen III – SR 0.518.42

Teil II - Allgemeiner Schutz der Kriegsgefangenen

Artikel 12

Die Kriegsgefangenen  unterstehen der  Gewalt  der  feindlichen Macht,  nicht  jedoch der
Gewalt  der  Personen  oder  Truppenteile,  die  sie  gefangengenommen  haben.  Der
Gewahrsamsstaat  ist,  unabhängig  von  etwa  bestehenden  persönlichen  Verantwort-
lichkeiten, für die Behandlung der Kriegsgefangenen verantwortlich.

Die Kriegsgefangenen dürfen vom Gewahrsamsstaat nur einer Macht übergeben werden,
die  an  diesem Abkommen  beteiligt  ist,  und  dies  nur,  wenn  sich  der  Gewahrsamsstaat
vergewissert  hat, dass die fragliche Macht willens und in der Lage ist,  das Abkommen
anzuwenden.  Wenn  Kriegsgefangene  unter  diesen  Umständen  übergeben  werden,
übernimmt  die  sie  aufnehmende  Macht  die  Verantwortung  für  die  Anwendung  des
Abkommens, solange sie ihr anvertraut sind.

Sollte diese Macht indessen die Bestimmungen des Abkommens nicht in allen wichtigen
Punkten einhalten, so hat die Macht, die die Kriegsgefangenen übergeben hat, auf Anzeige
der Schutzmacht hin wirksame Massnahmen zu ergreifen, um Abhilfe zu schaffen, oder die
Rückgabe  der  Kriegsgefangenen  zu  verlangen.  Einem  solchen  Verlangen  muss  statt-
gegeben werden.

Artikel 13

Die Kriegsgefangenen sind jederzeit  mit  Menschlichkeit  zu behandeln.  Jede unerlaubte
Handlung  oder  Unterlassung  seitens  des  Gewahrsamsstaates,  die  den  Tod  oder  eine
schwere  Gefährdung  der  Gesundheit  eines  in  ihrem  Gewahrsam  befindlichen
Kriegsgefangenen zur Folge hat, ist verboten und als schwere Verletzung des vorliegenden
Abkommens  zu  betrachten.  Insbesondere  dürfen  an  den  Kriegsgefangenen  keine
Körperverstümmelungen  oder  medizinische  oder  wissenschaftliche  Versuche
irgendwelcher  Art vorgenommen werden,  die nicht durch die ärztliche Behandlung des
betreffenden Kriegsgefangenen gerechtfertigt sind und nicht in seinem Interesse liegen.

Die  Kriegsgefangenen  müssen  ferner  jederzeit  geschützt  werden,  namentlich  auch  vor
Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidigungen und der öffentlichen Neugier.

Vergeltungsmassnahmen gegen Kriegsgefangene sind verboten.

Artikel 14

Die Kriegsgefangenen haben unter allen Umständen Anspruch auf Achtung ihrer Person
und ihrer Ehre.

Frauen sind mit aller ihrem Geschlecht geschuldeten Rücksicht zu behandeln und müssen
auf jeden Fall die gleich günstige Behandlung erfahren wie die Männer.

Die  Kriegsgefangenen  behalten  ihre  volle  bürgerliche  Rechtsfähigkeit,  wie  sie  im
Augenblick ihrer  Gefangennahme bestand.  Der  Gewahrsamsstaat  darf  deren Ausübung
innerhalb  oder  ausserhalb  seines  Gebietes  nur  insofern  einschränken,  als  es  die
Gefangenschaft erfordert.

Artikel 15

Der  Gewahrsamsstaat  ist  verpflichtet,  unentgeltlich  für  den  Unterhalt  der
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Kriegsgefangenen  aufzukommen  und  ihnen  unentgeltlich  die  ärztliche  Behandlung
angedeihen zu lassen, die ihr Gesundheitszustand erfordert.

Artikel 16

Unter  Berücksichtigung  der  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  hinsichtlich
Grad und Geschlecht und vorbehaltlich der ihnen auf Grund ihres Gesundheitszustandes,
ihres  Alters  oder  ihrer  beruflichen  Eignung  gewährten  Vergünstigungen  sind  alle
Kriegsgefangenen  durch  den  Gewahrsamsstaat  gleich  zu  behandeln,  ohne  jede
Benachteiligung  aus  Gründen  der  Rasse,  der  Staatszugehörigkeit,  der  Religion,  der
politischen Meinung oder aus irgendeinem ähnlichen Grunde.

Teil III - Gefangenschaft

Abschnitt I - Beginn der Gefangenschaft

Artikel 17

Jeder Kriegsgefangene ist auf Befragen hin nur zur Nennung seines Namens, Vornamens
und Grades, seines Geburtsdatums und der Matrikelnummer oder, wenn diese fehlt, einer
andern gleichwertigen Angabe verpflichtet.

Handelt  er  wissentlich gegen diese Vorschrift,  so setzt  er  sich einer  Beschränkung der
Vergünstigungen, die den Kriegsgefangenen seines Grades oder seiner Stellung zustehen,
aus.

Jede der am Konflikt beteiligten Parteien ist verpflichtet, allen Personen, die unter ihrer
Hoheit  stehen  und  die  in  Kriegsgefangenschaft  geraten  könnten,  eine  Identitätskarte
auszuhändigen,  auf  der  Name,  Vornamen  und  Grad,  Matrikelnummer  oder  eine
gleichwertige Angabe und das Geburtsdatum verzeichnet sind. Diese Identitätskarte kann
ausserdem mit der Unterschrift oder den Fingerabdrücken oder mit beidem sowie mit allen
andern den am Konflikt beteiligten Parteien für die Angehörigen ihrer bewaffneten Kräfte
als wünschenswert erscheinenden Angaben versehen sein. Soweit möglich soll diese Karte
6,5 × 10 cm messen und in zwei Exemplaren ausgestellt werden. Der Kriegsgefangene hat
diese Identitätskarte auf jedes Verlangen hin vorzuweisen; sie darf ihm jedoch keinesfalls
abgenommen werden.

Zur Erlangung irgendwelcher Auskünfte dürfen die Kriegsgefangenen weder körperlichen
noch  seelischen  Folterungen  ausgesetzt,  noch  darf  irgendein  Zwang  auf  sie  ausgeübt
werden. Die Kriegsgefangenen, die eine Auskunft verweigern, dürfen weder bedroht noch
beleidigt noch Unannehmlichkeiten oder Nachteilen irgendwelcher Art ausgesetzt werden.

Kriegsgefangene, die infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes sich über ihre
Person nicht auszuweisen vermögen, sind dem Sanitätsdienst anzuvertrauen. Die Identität
dieser  Kriegsgefangenen  soll,  vorbehaltlich  der  Bestimmungen  des  vorhergehenden
Absatzes, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln festgestellt werden.

Die  Kriegsgefangenen  sollen  in  einer  für  sie  verständlichen  Sprache  einvernommen
werden.
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Artikel 18

Alle  persönlichen  Effekten  und  Gebrauchsgegenstände  –  ausser  Waffen,  Pferden,
militärischer  Ausrüstung  und  militärischen  Dokumenten  –  verbleiben,  ebenso  wie  die
Stahlhelme,  die  Gasmasken  und  alle  andern  zum  persönlichen  Schutz  dienenden
Gegenstände, im Besitze der Kriegsgefangenen. Sämtliche Effekten und Gegenstände, die
zur Bekleidung und Verpflegung dienen, verbleiben gleicherweise in ihrem Besitze, auch
wenn sie zu ihrer offiziellen militärischen Ausrüstung gehören.

Die  Kriegsgefangenen  müssen  stets  im  Besitze  eines  Identitätsausweises  sein.  Der
Gewahrsamsstaat  hat  allen  denen,  die  keinen  Ausweis  besitzen,  einen  solchen  zu
verschaffen.

Grad-  und  Staatsangehörigkeitsabzeichen,  Auszeichnungen  sowie  Gegenstände,  die
hauptsächlich persönlichen oder gefühlsmäsigen Wert haben, dürfen den Kriegsgefangenen
nicht abgenommen werden.

Geldbeträge, die die Kriegsgefangenen auf sich tragen, dürfen ihnen nur auf Befehl eines
Offiziers  abgenommen  werden,  und  dies  erst,  nachdem  die  Summe  und  die  genaue
Bezeichnung des Besitzers in ein besonderes Register eingetragen worden sind und ihm
eine detaillierte Empfangsbestätigung ausgehändigt wurde, auf der in gut lesbarer Schrift
Name, Grad und Einheit des Ausstellers aufgeführt sind. Die Beträge in der Währung des
Gewahrsamsstaates  sowie diejenigen,  die auf Verlangen des Kriegsgefangenen in diese
Währung  umgewechselt  wurden,  sind  gemäss  Artikel  64  auf  das  Konto  des
Kriegsgefangenen gutzuschreiben.

Wertgegenstände  dürfen  den  Kriegsgefangenen  durch  den  Gewahrsamsstaat  nur  aus
Gründen der Sicherheit abgenommen werden. In diesem Falle ist das gleiche Verfahren
anzuwenden wie bei der Abnahme des Bargeldes.

Diese Wertgegenstände sowie die abgenommenen Geldbeträge in jeder anderen Währung
als derjenigen des Gewahrsamsstaates, deren Umwechslung vom Besitzer nicht verlangt
worden  ist,  sind vom Gewahrsamsstaat  aufzubewahren  und dem Kriegsgefangenen  bei
Beendigung der Gefangenschaft in ihrer ursprünglichen Form zurückzuerstatten.

Artikel 19

Die Kriegsgefangenen sollen nach ihrer Gefangennahme möglichst bald in Lager gebracht
werden, die von der Kampfzone so weit entfernt sind, dass sie sich ausser Gefahr befinden.

In der Gefahrenzone dürfen nur solche Gefangene vorübergehend zurückbehalten werden,
die  infolge  ihrer  Verwundungen  oder  Krankheiten  bei  der  Überführung  in  ein  Lager
grössern Gefahren ausgesetzt wären als beim Verbleiben an Ort und Stelle.

Die Kriegsgefangenen sollen bis zu ihrer Wegschaffung aus der Kampfzone nicht unnötig
Gefahren ausgesetzt werden.

Artikel 20

Das  Wegschaffen  der  Kriegsgefangenen  soll  immer  mit  Menschlichkeit  und  unter
ähnlichen  Bedingungen  erfolgen  wie  die  Verschiebungen  der  eigenen  Truppen  des
Gewahrsamsstaates.

Der Gewahrsamsstaat soll die wegzuschaffenden Kriegsgefangenen mit Trinkwasser und
Verpflegung in genügender Menge und mit der notwendigen Bekleidung und ärztlichen
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Pflege versehen; er soll ferner alle Vorsichtsmassnahmen treffen, um die Sicherheit der
Gefangenen während der Wegschaffung zu gewährleisten, und so bald wie möglich ein
Verzeichnis der weggeschafften Gefangenen erstellen. 

Müssen  die  Kriegsgefangenen  während  der  Wegschaffung  in  Übergangslagern
untergebracht werden, so soll ihr Aufenthalt in diesen Lagern so kurz wie möglich sein.

Abschnitt II - Internierung der Kriegsgefangenen

Kapitel I - Allgemeines

Artikel 21

Der  Gewahrsamsstaat  kann  die  Kriegsgefangenen  internieren.  Er  kann  ihnen  die
Verpflichtung  auferlegen,  sich  nicht  über  eine  gewisse  Grenze vom Lager,  in  dem sie
interniert  sind,  zu  entfernen  oder,  wenn  das  Lager  eingezäunt  ist,  nicht  über  diese
Umzäunung  hinauszugehen.  Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  des  vorliegenden
Abkommens betreffend  Straf-  und disziplinarische Massnahmen,  ist  die  Entschliessung
oder  Beschränkung auf einen bestimmten Raum nur  als unerlässliche Massnahme zum
Schutz ihrer Gesundheit zulässig, und zwar nur für solange, als die Umstände, die diese
Massnahme nötig machten, andauern.

Die  Kriegsgefangenen  können  auf  Ehrenwort  oder  Versprechen  teilweise  oder  ganz
freigelassen werden, sofern die Gesetze der Macht, von der sie abhängen, dies gestatten.
Diese Massnahme soll  namentlich dann getroffen werden,  wenn sie zur Besserung des
Gesundheitszustandes  der  Gefangenen  beizutragen  vermag.  Es  darf  kein  Gefangener
gezwungen werden, seine Freilassung auf Ehrenwort oder Versprechen anzunehmen.

Bei Eröffnung der Feindseligkeiten soll jede am Konflikt beteiligte Partei der Gegenpartei
ihre Gesetze und Vorschriften bekanntgeben, welche ihren Angehörigen die Annahme der
Freilassung auf Ehrenwort oder Versprechen gestatten oder verbieten. Die gemäss diesen
Gesetzen  und  Vorschriften  auf  Ehrenwort  oder  Versprechen  in  Freiheit  gesetzten
Gefangenen  sind  bei  ihrer  persönlichen  Ehre  verpflichtet,  die  eingegangenen
Verpflichtungen gewissenhaft einzuhalten und dies sowohl gegenüber der Macht, von der
sie abhängen, als gegenüber dem Gewahrsamsstaat. In derartigen Fällen darf die Macht,
von der die Kriegsgefangenen abhängen, keine Dienstleistung von ihnen verlangen oder
annehmen, die gegen das eingegangene Ehrenwort oder Versprechen verstossen würde.

Artikel 22

Die Kriegsgefangenen dürfen nur  in Anlagen interniert  werden,  die auf dem Festlande
liegen  und jede mögliche  Gewähr  für  Hygiene  und Reinlichkeit  bieten;  ausgenommen
besondere Fälle, in denen dies ihr eigenes Interesse rechtfertigt, dürfen Kriegsgefangene
nicht in Strafanstalten interniert werden. 

Kriegsgefangene, die in ungesunden Gegenden oder solchen, deren Klima für sie schädlich
ist, interniert sind, sollen sobald als möglich in Gegenden mit einem günstigeren Klima
geschafft werden.

Der Gewahrsamsstaat hat die Kriegsgefangenen in den Lagern oder in Teilen derselben
unter Berücksichtigung ihrer Staatsangehörigkeit,  ihrer Sprache und ihrer Gebräuche zu
gruppieren, unter dem Vorbehalt, dass diese Gefangenen nicht von den Kriegsgefangenen
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der bewaffneten Kräfte getrennt werden, in denen sie im Augenblick ihrer Gefangennahme
dienten, es sei denn, sie wären damit einverstanden.

Artikel 23

Kein  Kriegsgefangener  darf  jemals  in  ein  Gebiet  gebracht  oder  dort  zurückgehalten
werden, wo er dem Feuer der Kampfzone ausgesetzt wäre; er darf auch nicht dazu benützt
werden, um durch seine Anwesenheit militärische Operationen von gewissen Punkten oder
Gebieten fernzuhalten.

Die Kriegsgefangenen sollen in gleichem Masse wie die ortsansässige Zivilbevölkerung
über  Schutzräume  gegen  Fliegerangriffe  und  andere  Kriegsgefahren  verfügen;  mit
Ausnahme  derjenigen,  die  am  Schutz  ihrer  Unterkunftsräume  gegen  diese  Gefahren
teilnehmen,  sollen  sie  sich  nach  gegebenem  Alarm  so  rasch  wie  möglich  in  die
Schutzräume  begeben  können.  Jede  andere  zugunsten  der  Bevölkerung  getroffene
Schutzmassnahme soll auch ihnen zugute kommen.

Die  Gewahrsamsstaaten  sollen  einander  durch  Vermittlung  der  Schutzmächte  alle
nützlichen  Angaben  über  die  geographische  Lage  der  Kriegsgefangenenlager  zugehen
lassen.

Wenn immer die militärischen Erwägungen es erlauben, sollen die Kriegsgefangenenlager
am Tag so mit den beiden Buchstaben PG oder PW gekennzeichnet sein, dass sie aus der
Luft deutlich erkannt werden können; die betreffenden Mächte können sich jedoch über
ein anderes Mittel der Kennzeichnungen einigen. Einzig die Kriegsgefangenenlager dürfen
auf diese Weise gekennzeichnet sein.

Artikel 24

Die ständigen  Durchgangs-  und  Sonderungslager  sind  nach  ähnlichen Gesichtspunkten
einzurichten wie die in diesem Abschnitt vorgesehenen, und den Kriegsgefangenen soll
darin die gleiche Behandlung wie in den andern Lagern zukommen.

Kapitel II - Unterkunft, Verpflegung und Bekleidung der 
Kriegsgefangenen

Artikel 25

Die  Unterkunftsbedingungen  der  Kriegsgefangenen  sollen  ebenso  günstig  sein  wie
diejenigen  der  im  gleichen  Gebiete  untergebrachten  Truppen  des  Gewahrsamsstaates.
Diese Bedingungen haben den Sitten und Gebräuchen der Gefangenen Rechnung zu tragen
und dürfen ihrer Gesundheit keinesfalls abträglich sein. 

Die  vorstehenden  Bestimmungen  beziehen  sich  namentlich  auf  die  Schlafräume  der
Kriegsgefangenen,  und  zwar  sowohl  hinsichtlich  des  gesamten  Belegraumes  und  des
Mindestluftraumes  als  auch  hinsichtlich  der  Einrichtung  und  des  Bettzeuges  mit
Einschluss der Decken.

Die  sowohl  für  die  persönliche  wie  für  die  gemeinschaftliche  Benützung  durch  die
Kriegsgefangenen dienenden Räume sollen vollkommen vor Feuchtigkeit geschützt und,
namentlich  zwischen  dem  Einbruch  der  Dunkelheit  und  dem  Beginn  der  Nachtruhe,
genügend geheizt und beleuchtet sein. Gegen Feuersgefahr sind alle Vorsichtsmassnahmen
zu treffen.
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In allen Lagern, in denen gleichzeitig weibliche und männliche Gefangene untergebracht
sind, muss für getrennte Schlafräume gesorgt sein.

Artikel 26

Die  tägliche  Grundration  von  Nahrungsmitteln  soll  in  Menge,  Beschaffenheit  und
Abwechslung ausreichend sein, um einen guten Gesundheitszustand der Gefangenen zu
gewährleisten und um Gewichtsverluste  und Mangelerscheinungen zu  verhindern.  Den
Ernährungsgewohnheiten der Gefangenen soll ebenfalls Rechnung getragen  werden.

Der  Gewahrsamsstaat  hat  den  arbeitenden  Kriegsgefangenen  die  zur  Verrichtung  der
Arbeit, zu der sie verwendet werden, notwendige Zusatzration zu liefern.

Trinkwasser  soll  den  Kriegsgefangenen  in  genügender  Menge  geliefert  werden.
Tabakgenuss soll gestattet sein.

Die  Kriegsgefangenen  sollen  soviel  wie  möglich  für  die  Zubereitung  der  Mahlzeiten
herangezogen werden; sie können dazu in den Küchen verwendet werden. Überdies soll
ihnen die Möglichkeit zur Zubereitung der zusätzlichen Nahrung gegeben werden, über die
sie verfügen.

Als  Essräume  und  als  Messen  sind  zweckmässige  Räumlichkeiten  zur  Verfügung  zu
stellen.

Sämtliche  kollektiven  Disziplinarmassnahmen  auf  dem  Gebiete  der  Ernährung  sind
verboten.

Artikel 27

Kleider,  Wäsche  und  Schuhwerk  sind  den  Kriegsgefangenen  vom Gewahrsamsstaat  in
genügender Menge zu liefern, wobei dem Klima der Gegend, in der sich die Gefangenen
befinden, Rechnung zu tragen ist. Die durch den Gewahrsamsstaat den feindlichen Armeen
abgenommenen Uniformen sind, wenn sie den klimatischen Verhältnissen entsprechen, für
die  Bekleidung  der  Kriegsgefangenen  zu  verwenden.  Der  Gewahrsamsstaat  soll
regelmässig für den Ersatz und die Ausbesserung dieser Effekten sorgen.  Ferner sollen
arbeitende Kriegsgefangene einen geeigneten Arbeitsanzug erhalten, wenn immer die Art
der Arbeit dies erfordert. 

Artikel 28

In  allen  Lagern  sind  Kantinen  einzurichten,  bei  denen  sich  die  Kriegsgefangenen
Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Seife und Tabak zu Preisen, die keinesfalls jene des
lokalen Handels übersteigen dürfen, beschaffen können.

Die Überschüsse dieser Kantinen sind zugunsten der Kriegsgefangenen zu verwenden; zu
diesem Zwecke wird ein besonderer Fonds geschaffen.  Dem Vertrauensmann steht das
Recht zu, bei der Verwaltung der Kantine und des Fonds mitzuwirken.

Bei  der  Auflösung  eines  Lagers  ist  der  Überschuss  dieses  besonderen  Fonds  einer
internationalen  humanitären  Organisaton  zu  übergeben,  um  zugunsten  von
Kriegsgefangenen verwendet zu werden, die die gleiche Staatsangehörigkeit besitzen, wie
die, welche den Fonds geschaffen haben. Im Falle allgemeiner Heimschaffung sind diese
Überschüsse  vom  Gewahrsamsstaat  aufzubewahren,  falls  keine  gegenteiligen
Abmachungen zwischen den beteiligten Mächten getroffen worden sind.
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Kapitel III Gesundheitspflege und ärztliche Hilfe

Artikel 29

Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, alle nötigen hygienischen Massnahmen zu treffen,
um die Reinlichkeit  und Zuträglichkeit  der Lager  zu gewährleisten und um Epidemien
vorzubeugen.

Den  Kriegsgefangenen  sollen  tags  und  nachts  sanitäre  Einrichtungen  zur  Verfügung
stehen, die den Erfordernissen der Hygiene entsprechen und die dauernd sauber zu halten
sind.  In  den Lagern,  in  denen sich auch weibliche Kriegsgefangene aufhalten,  müssen
diese über besondere sanitäre Einrichtungen verfügen.

Ausserdem sollen  die  Kriegsgefangenen,  unbeschadet  der  in  den  Lagern  vorhandenen
Bäder  und  Duschen,  für  ihre  tägliche  Körperpflege  und  die  Reinigung  ihrer  Wäsche
genügend Wasser und Seife erhalten; die hiefür nötigen Einrichtungen und Erleichterungen
sowie die notwendige Zeit sind ihnen zu gewähren.

Artikel 30
Jedes Lager soll eine geeignete Krankenabteilung besitzen, wo die Kriegsgefangenen die
erforderliche  Pflege  und  die  entsprechende  Diät  erhalten  können.  Für  die  von
ansteckenden  oder  Geisteskrankheiten  befallenen  Kranken  sollen  gegebenenfalls
Absonderungsräume bereitgestellt werden.

Kriegsgefangene, die von einer schweren Krankheit befallen sind oder deren Zustand eine
besondere Behandlung, einen chirurgischen Eingriff oder Spitalpflege nötig macht, müssen
in  jeder  für  ihre  Behandlung geeigneten  militärischen  oder  zivilen  Anstalt  zugelassen
werden, selbst wenn die Heimschaffung der Gefangenen für die nächste Zeit vorgesehen
ist. Für die Behandlung der Invaliden, vor allem der Blinden, sowie für ihre Umschulung
bis zum Zeitpunkt ihrer Heimschaffung sind besondere Erleichterungen zu gewähren.

Die Kriegsgefangenen sollen vorzugsweise durch ärztliches Personal der Macht, von der
sie abhängen, wenn möglich durch eigene Landsleute, behandelt werden.

Die Kriegsgefangenen dürfen nicht daran gehindert werden, sich den ärztlichen Behörden
zur  Untersuchung  zu  stellen.  Die  Behörden  des  Gewahrsamsstaates  haben  jedem
behandelten Gefangenen auf Verlangen eine amtliche Bescheinigung auszuhändigen, die
die  Art  seiner  Verletzungen  oder  seiner  Krankheit,  die  Dauer  der  Behandlung und die
erhaltene  Pflege  angibt.  Ein  Doppel  dieser  Bescheinigung  ist  der  Zentralstelle  für
Kriegsgefangene zu überweisen.

Die Kosten der Behandlung, inbegriffen die Kosten aller für die Aufrechterhaltung eines
guten  Gesundheitszustandes  der  Kriegsgefangenen  benötigten  Behelfe,  namentlich
künstlicher  Zähne  und  anderer  Prothesen  sowie  von  Brillen,  gehen  zu  Lasten  des
Gewahrsamsstaates.

Artikel 31

Mindestens einmal monatlich sollen die Kriegsgefangenen einer ärztlichen Untersuchung
unterworfen  werden,  die  die  Kontrolle  und  die  Aufzeichnung  des  Gewichtes  jedes
Kriegsgefangenen  umfasst.  Ihr  Zweck ist  insbesondere,  den allgemeinen  Gesundheits-,
Ernährungs- und Sauberkeitszustand zu überwachen sowie die ansteckenden Krankheiten,
namentlich Tuberkulose, Malaria und Geschlechtskrankheiten, festzustellen. Dazu sollen
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die  wirksamsten  zur  Verfügung  stehenden  Methoden  zur  Anwendung  kommen,  zum
Beispiel die periodische Reihenröntgenaufnahme auf Mikrofilm zur frühzeitigen Erfassung
von Tuberkulosefällen.

Artikel 32

Kriegsgefangene, die, ohne dem Sanitätsdienst ihrer Streitkräfte angehört zu haben, Ärzte,
Zahnärzte, Pfleger oder Pflegerinnen sind, können vom Gewahrsamsstaat zur Ausübung
ihrer sanitätsdienstlichen Funktionen, im Interesse ihrer der gleichen Macht angehörenden
Mitgefangenen,  herangezogen  werden.  Sie  bleiben  in  diesem  Falle  weiterhin
Kriegsgefangene, sind jedoch gleich zu behandeln wie die entsprechenden Angehörigen
des vom Gewahrsamsstaat zurückgehaltenen Sanitätspersonals. Sie sind von jeder andern
Arbeit, die ihnen gemäss Artikel 49 übertragen werden könnte, befreit.

Kapitel IV - Zur Betreuung der Kriegsgefangenen 
zurückgehaltenes Sanitäts- und Seelsorgepersonal

Artikel 33

Die  vom  Gewahrsamsstaat  zum  Zwecke  der  Betreuung  der  Kriegsgefangenen
zurückgehaltenen  Angehörigen  des  Sanitäts-  und  Seelsorgepersonals  sind  nicht  als
Kriegsgefangene  zu  betrachten.  Sie  geniessen  jedoch  mindestens  alle  durch  das
vorliegende Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen und den Schutz desselben; auch
werden ihnen alle nötigen Erleichterungen gewährt, um den Kriegsgefangenen ärztliche
Pflege und geistlichen Beistand geben zu können.

Sie haben im Rahmen der militärischen Gesetze und Vorschriften des Gewahrsamsstaates
und unter der Leitung seiner zuständigen Dienststellen und in Übereinstimmung mit ihrem
Berufsgewissen  ihre  ärztliche  und  seelsorgerische  Tätigkeit  zugunsten  der
Kriegsgefangenen,  vor allem derjenigen ihrer eigenen bewaffneten Kräfte, fortzusetzen.
Für  die  Ausübung  ihrer  ärztlichen  oder  seelsorgerischen  Tätigkeit  sollen  ihnen  ferner
folgende Erleichterungen zustehen:

a.  Sie  sind  berechtigt,  periodisch  die  Kriegsgefangenen,  die  sich  in
Arbeitsgruppen oder in ausserhalb des Lagers liegenden Lazaretten befinden, zu
besuchen.  Die  Gewahrsamsbehörde  hat  ihnen  zu  diesem Zweck  die  nötigen
Transportmittel zur Verfügung zu stellen.

b.  In  jedem Lager  soll  der  rangälteste  Militärarzt  des  höchsten  Dienstgrades
gegenüber  den  militärischen  Behörden  für  die  gesamte  Tätigkeit  des
zurückgehaltenen Sanitätspersonals verantwortlich sein. Zu diesem Zweck haben
sich die am Konflikt beteiligten Parteien schon bei Beginn der Feindseligkeiten
über das Dienstgradverhältnis ihres Sanitätspersonals, einschliesslich desjenigen
der  in  Artikel  26  des  Genfer  Abkommens  vom  12.  August  19495 zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffnete Kräfte im
Felde  erwähnten  Gesellschaften,  zu  verständigen.  Für  alle  ihre  Aufgaben
betreffenden Fragen sollen sich dieser Arzt sowie die Feldprediger direkt an die
zuständigen  Lagerbehörden  wenden  können.  Diese  haben  ihnen  alle
Erleichterungen zu gewähren, die für die mit diesen Fragen zusammenhängende
Korrespondenz erforderlich sind.
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c.  Obwohl  das  zurückgehaltene  Personal  der  betreffenden  Lagerdisziplin
unterstellt  ist,  kann  es  zu  keiner  mit  seiner  ärztlichen  oder  seelsorgerischen
Tätigkeit nicht im Zusammenhang stehenden Arbeit gezwungen werden.

Im Verlaufe der Feindseligkeiten sollen sich die am Konflikt beteiligten Parteien über eine
etwaige  Ablösung  des  zurückgehaltenen  Personals  verständigen  und  die  Art  ihrer
Durchführung festlegen.

Keine der vorhergehenden Bestimmungen enthebt die Gewahrsamsmacht der Pflichten, die
ihr in gesundheitlicher und geistiger Hinsicht gegenüber den Kriegsgefangenen obliegen.
5 SR 0.518.12

Kapitel V - Religion, geistige und körperliche Betätigung

Artikel 34

Den Kriegsgefangenen soll in der Ausübung ihres Glaubens, einschliesslich der Teilnahme
an Gottesdiensten,  volle  Freiheit  gewährt  werden,  vorausgesetzt,  dass sie die normalen
Ordnungsvorschriften der Militärbehörde befolgen. Für die Abhaltung der Gottesdienste
sind geeignete Räume zur Verfügung zu stellen.

Artikel 35

Die in die Hände der feindlichen Macht gefallenen Feldprediger, die zur Betreuung der
Kriegsgefangenen  zurückgeblieben  sind  oder  zurückgehalten  wurden,  sind  berechtigt,
diesen  ihren  geistlichen  Beistand  zukommen  zu  lassen  und  ihr  Amt  unter  ihren
Glaubensgenossen im Einklang mit ihrem religiösen Gewissen frei auszuüben. Sie sollen
auf  die  verschiedenen  Lager  und  Arbeitsgruppen  verteilt  werden,  in  denen  sich  den
gleichen  bewaffneten  Kräften  angehörende  Kriegsgefangene  befinden,  die  die  gleiche
Sprache sprechen oder sich zum gleichen Glauben bekennen. Es sollen ihnen die nötigen
Erleichterungen gewährt und insbesondere die in Artikel 33 vorgesehenen Transportmittel
zur Verfügung gestellt  werden,  damit  sie  die ausserhalb ihres Lagers  sich befindlichen
Kriegsgefangenen besuchen können. Sie sollen, unter Vorbehalt der Zensur, zur Ausübung
ihres religiösen Amtes volle Freiheit in der Korrespondenz mit den kirchlichen Behörden
des Gewahrsamsstaates und den internationalen religiösen Organisationen geniessen. Die
zu  diesem Zwecke  versandten  Briefe  und  Karten  stehen  ausserhalb  des  in  Artikel  71
vorgesehenen Kontingentes.

Artikel 36

Diejenigen Kriegsgefangenen,  die geistlichen Standes sind,  ohne in der eigenen Armee
Feldprediger gewesen zu sein, sollen, gleich welcher Religion sie angehören, ermächtigt
werden, ihr geistliches Amt unter ihren Glaubensgenossen uneingeschränkt auszuüben. Sie
sind  zu  diesem  Zweck  gleich  zu  behandeln  wie  die  durch  den  Gewahrsamsstaat
zurückgehaltenen Feldprediger. Sie dürfen zu keiner andern Arbeit gezwungen werden.

Artikel 37

Wenn Kriegsgefangene über keinen Beistand eines zurückgehaltenen Feldpredigers oder
eines kriegsgefangenen Geistlichen ihres  Glaubens verfügen,  so soll  auf Verlangen der
betreffenden  Kriegsgefangenen  entweder  ein  Geistlicher  ihres  oder  eines  ähnlichen
Bekenntnisses oder,  in Ermangelung eines solchen und wenn dies vom konfessionellen
Standpunkt  aus  möglich  ist,  ein  befähigter  Laie  zur  Ausübung  des  geistlichen  Amtes
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bezeichnet  werden.  Diese  der  Zustimmung  des  Gewahrsamsstaates  unterliegende
Ernennung  soll  im  Einvernehmen  mit  der  Gemeinschaft  der  betreffenden
Kriegsgefangenen  und,  wo  es  nötig  ist,  mit  der  Zustimmung  der  lokalen  geistlichen
Behörde  des  gleichen  Glaubens  erfolgen.  Die  so  ernannte  Person  hat  alle  vom
Gewahrsamsstaat im Interesse der Disziplin und der militärischen Sicherheit erlassenen
Vorschriften zu befolgen.

Artikel 38

Der  Gewahrsamsstaat  soll  unter  Achtung  der  persönlichen  Vorliebe  der  einzelnen
Gefangenen die geistige, erzieherische, sportliche und die der Erholung geltende Tätigkeit
der  Kriegsgefangenen  fördern;  er  soll  die  nötigen  Massnahmen  ergreifen,  um  deren
Ausübung zu gewährleisten, indem er ihnen passende Räume sowie die nötige Ausrüstung
zur  Verfügung  stellt.  Den  Kriegsgefangenen  soll  die  Möglichkeit  zu  körperlichen
Übungen, inbegriffen Sport und Spiele, und zum Aufenthalt im Freien geboten werden. Zu
diesem Zwecke sind in allen Lagern ausreichende offene Plätze zur Verfügung zu stellen. 

Kapitel VI - Disziplin

Artikel 39

Jedes  Kriegsgefangenenlager  soll  der  direkten  Befehlsgewalt  eines  den  regulären
bewaffneten  Kräften  des  Gewahrsamsstaates  angehörenden  verantwortlichen  Offiziers
unterstellt werden. Dieser Offizier soll das vorliegende Abkommen besitzen und darüber
wachen, dass dessen Bestimmungen dem unter seinem Befehl stehenden Personal bekannt
sind; er ist, unter der Kontrolle seiner Regierung, für dessen Anwendung verantwortlich.

Mit  Ausnahme  der  Offiziere  schulden  die  Kriegsgefangenen  allen  Offizieren  des
Gewahrsamsstaates  den  Gruss  und  die  in  den  Vorschriften  der  eigenen  Armee
vorgesehenen Ehrenbezeugungen.

Die  kriegsgefangenen  Offiziere  haben  nur  die  Offiziere  höhern  Dienstgrades  des
Gewahrsamsstaates  zu  grüssen;  auf  jeden  Fall  schulden  sie  dem Lagerkommandanten,
ohne Rücksicht auf dessen Dienstgrad, den Gruss.

Artikel 40

Das Tragen der Dienstgrad- und Nationalitätenabzeichen sowie der Auszeichnungen ist
gestattet.

Artikel 41

In jedem Lager soll der Text des vorliegenden Abkommens und seiner Anhänge sowie der
Inhalt  aller  in  Artikel  6  vorgesehenen  besondern  Abkommen  in  der  Sprache  der
Kriegsgefangenen an Stellen angeschlagen werden,  wo sie von sämtlichen Gefangenen
eingesehen werden können. Auf Verlangen sind sie denjenigen Gefangenen, die nicht in
der Lage sind, vom angeschlagenen Text Kenntnis zu nehmen, bekanntzugeben.

Vorschriften, Befehle, Ankündigungen und Bekanntmachungen jeder Art, die sich auf das
Verhalten  der  Kriegsgefangenen  beziehen,  sind  diesen  in  einer  für  sie  verständlichen
Sprache  bekanntzugeben;  sie  sind  gemäss  den  oben  vorgesehenen  Bestimmungen
anzuschlagen  und  dem Vertrauensmann  sind  weitere  Exemplare  davon  auszuhändigen.
Alle an einzelne Gefangene gerichteten Befehle und Anordnungen sind gleichfalls in einer
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ihnen verständlichen Sprache zu erteilen.

Artikel 42

Der Waffengebrauch gegen Kriegsgefangene, besonders gegen solche, die flüchten oder zu
flüchten  versuchen,  soll  nur  ein  äusserstes  Mittel  bilden,  dem  stets  den  Umständen
entsprechende Warnungen vorangehen sollen.

Kapitel VII - Dienstgrade der Kriegsgefangenen

Artikel 43

Bei  Eröffnung  der  Feindseligkeiten  sollen  sich  die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien
gegenseitig  die  Titel  und Dienstgrade  aller  in  Artikel  4  des  vorliegenden  Abkommens
aufgeführten Personen bekanntgeben, um die übereinstimmende Behandlung Gefangener
gleichen Dienstgrades zu gewährleisten; werden Titel oder Dienstgrade erst nachträglich
geschaffen, so sollen sie in gleicher Weise bekanntgegeben werden.

Der  Gewahrsamsstaat  hat  die  Berörderungen  von  Kriegsgefangenen  im  Dienstgrad
anzuerkennen, wenn sie ihm von der Macht, von der diese Gefangenen abhängen, in aller
Form bekanntgegeben werden.

Artikel 44

Die  kriegsgefangenen  Offiziere  und  die  ihnen  Gleichgestellten  sind  mit  der  ihrem
Dienstgrad und ihrem Alter zukommenden Rücksicht zu behandeln.

Zur  Sicherstellung  des  Dienstbetriebes  in  den  Offizierslagern  sollen  kriegsgefangene
Soldaten  der  gleichen  bewaffneten  Kräfte,  die  möglichst  die  gleiche  Sprache  wie  die
Offiziere  sprechen,  in  ausreichender,  dem  Dienstgrad  der  Offiziere  und  der  ihnen
Gleichgestellten entsprechender Zahl abkommandiert werden; sie dürfen zu keiner andern
Arbeit gezwungen werden.

Hinsichtlich der Verpflegung ist die Selbstverwaltung durch die Offiziere in jeder Weise zu
fördern.

Artikel 45

Alle nicht zu den Offizieren und ihnen Gleichgestellten zählenden Kriegsgefangenen sind
mit der ihrem Dienstgrad und ihrem Alter zukommenden Rücksicht zu behandeln.

Hinsichtlich der Verpflegung ist die Selbstverwaltung durch die Kriegsgefangenen in jeder
Weise zu fördern.

Kapitel VIII - Überführung der Kriegsgefangenen in ein 
anderes Lager

Artikel 46

Bei  der  Entscheidung  über  eine  Überführung  von  Kriegsgefangenen  soll  der
Gewahrsamsstaat die Interessen derselben berücksichtigen und namentlich ein Anwachsen
der Schwierigkeiten für ihre Heimschaffung vermeiden.

Die Überführung der Kriegsgefangenen soll  immer mit Menschlichkeit  und unter nicht
minder günstigen Bedingungen als die Verlegungen der Truppen des Gewahrsamsstaates
durchgeführt  werden.  Auf  die  klimatischen  Verhältnisse,  an  die  die  Kriegsgefangenen
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gewohnt sind, ist immer Rücksicht zu nehmen; die Bedingungen der Überführung sollen
ihrer Gesundheit keinesfalls abträglich sein.

Der  Gewahrsamsstaat  soll  die  Kriegsgefangenen  während  der  Überführung  mit
Trinkwasser und Nahrung in genügender Menge zur Erhaltung eines guten Gesundheits-
zustandes  sowie  mit  Bekleidung,  Unterkunft  und  der  notwendigen  ärztlichen  Pflege
versehen.  Er  soll  alle nützlichen Vorsichtsmassnahmen treffen,  namentlich für  den Fall
einer Meer- oder Luftreise, um die Sicherheit während der Überführung zu gewährleisten,
und vor der Abreise eine vollständige Liste der übergeführten Gefangenen aufstellen.

Artikel 47

Kranke oder verwundete Kriegsgefangene sollen nicht übergeführt werden, wenn die Reise
ihre  Genesung  beeinträchtigen  könnte;  es  sei  denn,  ihre  Sicherheit  verlange  es
gebieterisch.

Nähert  sich die Front  einem Lager,  so dürfen die  Kriegsgefangenen dieses Lagers  nur
weggebracht  werden,  wenn  dies  unter  ausreichenden  Sicherheitsbedingungen  erfolgen
kann  oder  wenn  die  Kriegsgefangenen  durch  Verbleib  an  Ort  und  Stelle  grösseren
Gefahren ausgesetzt sind als bei einer Überführung.

Artikel 48

Im Falle der Überführung sollen die Kriegsgefangenen offiziell von ihrer Abreise und ihrer
neuen  Postadresse in  Kenntnis  gesetzt  werden.  Diese Anzeige  soll  ihnen  so  frühzeitig
gemacht  werden,  dass  sie  ihr  Gepäck  vorbereiten  und  ihre  Familien  benachrichtigen
können.

Sie  sind  berechtigt,  ihre  persönlichen  Effekten,  ihre  Briefschaften  und  die  erhaltenen
Pakete  mitzunehmen;  das  Gewicht  dieses  Gepäcks  kann,  falls  die  Umstände  der
Überführung  es  erfordern,  auf  das  beschränkt  werden,  was  der  Kriegsgefangene
vernünftigerweise tragen kann, keinesfalls jedoch darf das erlaubte Gewicht 25 Kilogramm
überschreiten. 

Die Briefschaften und Pakete,  die an ihren ehemaligen Internierungsort  adressiert  sind,
sollen ihnen ohne Verzug nachgeschickt werden. Der Lagerkommandant hat gemeinsam
mit dem Vertrauensmann die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Überführung
des Gemeinschaftseigentums der Internierten,  des Gepäcks,  das die Internierten infolge
einer auf Grund von Absatz 2 dieses Artikels verordneten Beschränkung nicht mit sich
nehmen dürfen, durchzuführen. 

Die Kosten der Überführung gehen zu Lasten des Gewahrsamsstaates.

Abschnitt III - Arbeit der Kriegsgefangenen

Artikel 49

Der Gewahrsamsstaat kann die gesunden Kriegsgefangenen unter Berücksichtigung ihres
Alters,  ihres  Geschlechtes,  ihres  Dienstgrades  sowie  ihrer  körperlichen  Fähigkeiten  zu
Arbeiten  heranziehen,  besonders  um  sie  in  gutem  körperlichem  und  moralischem
Gesundheitszustand zu erhalten.

Die  kriegsgefangenen  Unteroffiziere  dürfen  nur  zu  Aufsichtsdiensten  herangezogen
werden.  Diejenigen,  die  nicht  dazu  benötigt  werden,  können  um  eine  andere  ihnen
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zusagende Arbeit nachsuchen, die ihnen nach Möglichkeit verschafft werden soll.

Falls Offiziere oder ihnen Gleichgestellte um ihnen zusagende Arbeit nachsuchen, soll sie
ihnen nach Möglichkeit verschafft werden. Auf keinen Fall dürfen sie jedoch zur Arbeit
gezwungen werden.

Artikel 50

Ausser den Arbeiten, die mit der Verwaltung,  der Einrichtung und dem Unterhalt ihres
Lagers in Zusammenhang stehen, dürfen die Kriegsgefangenen nur zu Arbeiten angehalten
werden, die unter eine der nachfolgend angeführten Kategorien fallen:

a. Landwirtschaft;

b.  Industrien,  die  sich  mit  der  Erzeugung  von  Rohstoffen  befassen,  mit
Ausnahme  der  metallurgischen,  der  chemischen  und  der  Maschinenindustrie;
öffentliche Arbeiten und Bauarbeiten,  sofern sie nicht militärischen Charakter
oder eine militärische Bestimmung haben;

c. Transport und Güterverwaltung ohne militärischen Charakter oder militärische
Bestimmung;

d. kommerzielle oder künstlerische Betätigung;

e. Hausdienst

f.  öffentliche  Dienste  ohne  militärischen  Charakter  oder  militärische
Bestimmung.

Im Falle einer Verletzung dieser vorgenannten Bestimmungen steht den Kriegsgefangenen
gemäss Artikel 78 ihr Recht zu, Beschwerde zu führen.

Artikel 51

Den  Kriegsgefangenen  sollen  zufriedenstellende  Arbeitsbedingungen  geboten  werden,
insbesondere  hinsichtlich  Unterkunft,  Verpflegung,  Bekleidung  und  Material;  diese
Bedingungen  dürfen  nicht  schlechter  sein  als  diejenigen,  die  den  Angehörigen  des
Gewahrsamsstaates für gleiche Arbeit zugestanden werden; dabei sind die klimatischen
Verhältnisse ebenfalls zu berücksichtigen.

Der Gewahrsamsstaat, für den die Kriegsgefangenen Arbeit leisten, hat darüber zu wachen,
dass  in  den  Gebieten,  wo  diese  Gefangenen  arbeiten,  die  Landesgesetze  über  den
Arbeitsschutz  und  insbesondere  die  Vorschriften  über  die  Sicherheit  der  Arbeiter
eingehalten werden.

Die Kriegsgefangenen sollen ausgebildet und mit Schutzmitteln versehen werden, die der
ihnen  zugewiesenen  Arbeit  angepasst  sind  und  den  für  die  Angehörigen  des
Gewahrsamsstaates  vorgesehenen  entsprechen.  Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  des
Artikels 52 dürfen die Kriegsgefangenen den normalen Gefahren, die auch Zivilarbeiter
auf sich nehmen müssen, ausgesetzt werden.

Auf keinen Fall dürfen die Arbeitsbedingungen durch Disziplinarmassnahmen verschärft
werden.

Artikel 52

Kein Kriegsgefangener darf für ungesunde oder gefährliche Arbeiten verwendet werden,
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ausser er melde sich freiwillig.

Kein Kriegsgefangener darf zu Arbeiten herangezogen werden, die für einen Angehörigen
der bewaffneten Kräfte des Gewahrsamsstaates als erniedrigend angesehen würden.

Das Entfernen von Minen oder anderer ähnlicher Vorrichtungen ist als gefährliche Arbeit
zu betrachten.

Artikel 53

Die tägliche Arbeitszeit der Kriegsgefangenen, inbegriffen Hin- und Rückweg, soll nicht
übermässig  sein  und  auf  keinen  Fall  die  Arbeitszeit  übersteigen,  die  für  einen  dem
Gewahrsamsstaate angehörenden und für die gleiche Arbeit verwendeten Zivilarbeiter in
der Gegend vorgesehen ist.

Den Kriegsgefangenen muss nach halber Tagesarbeit eine Ruhepause von mindestens einer
Stunde eingeräumt werden; ist die für die Arbeiter des Gewahrsamsstaates vorgesehene
Ruhepause von längerer Dauer, so gilt dies auch für die Kriegsgefangenen. Ausserdem ist
ihnen  wöchentlich  eine  ununterbrochene  24stündige  Ruhezeit  zu  gewähren,  und  zwar
vorzugsweise  am  Sonntag  oder  an  dem  in  ihrem  Heimatlande  üblichen  Ruhetag.  Im
weitern soll jedem Kriegsgefangenen, der während eines ganzen Jahres gearbeitet hat, eine
ununterbrochene  achttägige  Ruhezeit  eingeräumt  werden,  für  die  ihm  die  Arbeitsent-
schädigung auszuzahlen ist.

Werden Arbeitsmethoden wie Akkordarbeit angewendet, so darf dadurch die Arbeitszeit
nicht übermässig ausgedehnt werden.

Artikel 54

Die  den  Kriegsgefangenen  zustehende  Arbeitsentschädigung  wird  gemäss  den
Bestimmungen von Artikel 62 des vorliegenden Abkommens festgesetzt.

Den  Kriegsgefangenen,  die  einen  Arbeitsunfall  erlitten  haben  oder  die  während  oder
infolge ihrer Arbeit  erkrankt sind,  ist  jegliche ihrem Zustande entsprechende Pflege zu
gewähren.  Ausserdem  hat  ihnen  der  Gewahrsamsstaat  ein  ärztliches  Zeugnis
auszuhändigen,  mit  dem sie  gegenüber  der  Macht,  von  der  sie  abhängen,  ihre  Rechte
geltend machen können; ein Doppel dieses Zeugnisses ist durch den Gewahrsamsstaat der
in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle für Kriegsgefangene zu übermitteln. 

Artikel 55

Die Arbeitsfähigkeit der Kriegsgefangenen ist periodisch, mindestens einmal im Monat,
einer ärztlichen Kontrolle zu unterziehen. Bei dieser Kontrolle ist insbesondere die Art der
Arbeiten, zu denen die Kriegsgefangenen herangezogen werden, zu berücksichtigen.

Glaubt  ein  Kriegsgefangener  nicht  arbeitsfähig  zu  sein,  ist  er  berechtigt,  sich  den
ärztlichen  Instanzen  seines  Lagers  zur  Untersuchung  zu  stellen;  die  Ärzte  können
Kriegsgefangene,  die  ihrer  Ansicht  nach  nicht  arbeitsfähig  sind,  für  Arbeitsbefreiung
empfehlen.

Artikel 56

Die Arbeitsgruppen sollen gleich organisiert und verwaltet werden wie die Kriegs-gefan-
genenlager.

Jede Arbeitsgruppe verbleibt unter der Kontrolle eines Kriegsgefangenenlagers und hängt
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verwaltungsmässig weiter  von ihm ab.  Die Militärbehörden und der Lagerkommandant
sind unter der Kontrolle ihrer Regierung dafür verantwortlich, dass die  Bestimmungen des
vorliegenden Abkommens in den Arbeitsgruppen beachtet werden.

Der  Lagerkommandant  hat  ein  stets  nachgeführtes  Verzeichnis  der  seinem  Lager
unterstellten  Arbeitsgruppen  zu  führen  und  es  den  Delegierten  der  Schutzmacht,  des
Internationalen  Komitees  vom  Roten  Kreuz  und  anderer  Kriegsgefangenen-Hilfsorga-
nisationen, die das Lager besuchen, vorzuweisen.

Artikel 57

Die Behandlung der Kriegsgefangenen, die für Privatpersonen arbeiten, soll, selbst wenn
diese letztern für die Bewachung und den Schutz die Verantwortung tragen, mindestens der
durch  das  vorliegende  Abkommen  vorgesehenen  Behandlung  entsprechen;  der
Gewahrsamsstaat, die militärischen Behörden und der Kommandant des Lagers, zu dem
diese  Gefangenen  gehören,  tragen  die  gesamte  Verantwortung  für  den  Unterhalt,  die
Pflege,  die  Behandlung  und  die  Auszahlung  der  Arbeitsentschädigung  dieser
Kriegsgefangenen. 

Diese Kriegsgefangenen haben das Recht, mit den Vertrauensleuten der Lager, denen sie
unterstellt sind, in Verbindung zu bleiben.

Abschnitt IV - Geldmittel der Kriegsgefangenen 

Artikel 58

Der Gewahrsamsstaat kann von Beginn der Feindseligkeiten an und in Erwartung einer
entsprechenden  Regelung  mit  der  Schutzmacht,  den  Höchstbetrag  an  Bargeld  oder
ähnlichen Zahlungsmitteln, den die Kriegsgefangenen auf sich tragen dürfen,  festlegen.
Die  rechtmässig  in  ihrem  Besitz  befindlichen,  ihnen  abgenommenen  oder
zurückbehaltenen Mehrbeträge sowie die von ihnen hinterlegten Geldbeträge sind ihrem
Konto gutzuschreiben und dürfen ohne ihre Einwilligung nicht in eine andere Währung
umgewechselt werden.

Sind die Kriegsgefangenen ermächtigt, ausserhalb des Lagers gegen Barzahlung Käufe zu
tätigen  oder  Dienstleistungen  entgegenzunehmen,  so  sind  diese  Zahlungen  durch  die
Kriegsgefangenen selbst vorzunehmen oder durch die Lagerverwaltung, die sie zu Lasten
der  Gefangenen  verbucht.  Der  Gewahrsamsstaat  erlässt  die  nötigen  diesbezüglichen
Bestimmungen.

Artikel 59

Die gemäss Artikel 18 den Kriegsgefangenen bei ihrer Gefangennahme abgenommenen
Geldbeträge in der Währung des Gewahrsamsstaates sind entsprechend den Bestimmungen
von Artikel 64 dieses Abschnittes den einzelnen Konten der Gefangenen gutzuschreiben.

Diesem  Konto  sind  in  gleicher  Weise  die  den  Kriegsgefangenen  gleichzeitig
abgenommenen  und  in  die  Währung  des  Gewahrsamsstaates  umgewechselten  Beträge
fremder Währung gutzuschreiben.

Artikel 60

Der  Gewahrsamsstaat  hat  den  Kriegsgefangenen  einen  monatlichen  Soldvorschuss
auszuzahlen,  dessen  Höhe,  in  Geld  des  Gewahrsamsstaates  umgewandelt,  folgenden
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Beträgen entspricht: 

Kategorie I: Kriegsgefangene unter dem Grade eines Wachtmeisters: acht

Schweizerfranken;

Kategorie II: Wachtmeister und andere Unteroffiziere oder Kriegsgefangene

mit entsprechendem Grad: zwölf Schweizerfranken;

Kategorie III: Offiziere bis zum Hauptmannsgrad oder Kriegsgefangene

mit entsprechendem Grad: Fünfzig Schweizerfranken;

Kategorie IV: Majore, Oberstleutnants, Obersten oder Kriegsgefangene mit

entsprechendem Grad: Sechzig Schweizerfranken;

Kategorie V: Offiziere im Generalsrang oder Kriegsgefangene mit

entsprechendem Grad: Fünfundsiebzig Schweizerfranken.

Immerhin ist  es  den am Konflikt  beteiligten  Parteien freigestellt,  die  Höhe dieser  den
Kriegsgefangenen  der  oben  angeführten  Kategorien  zustehenden  Soldvorschüsse  durch
besondere Abkommen abzuändern.

Wenn ferner die im ersten Absatz dieses Artikels vorgesehenen Beträge im Vergleich zu
dem den Angehörigen der bewaffneten Kräfte des Gewahrsamsstaates ausbezahlten Sold
zu hoch wären oder wenn sie aus irgendeinem andern Grunde diesem Staat  ernsthafte
Schwierigkeiten bereiten sollten, so wird der Gewahrsamsstaat bis zum Abschluss eines
besondern Abkommens über die Abänderung dieser Beträge mit der Macht, von der die
Kriegsgefangenen abhängen:

a.  die  im  ersten  Absatz  vorgesehenen  Beträge  weiterhin  den  Konten  der
Kriegsgefangenen gutschreiben;

b. die Beiträge, die er aus den Soldvorschüssen den Kriegsgefangenen für ihre
persönliche  Verwendung  zur  Verfügung  stellt,  vorübergehend  auf  ein
vernünftiges Mass beschränken können; immerhin dürfen diese Beträge für die
Gefangenen der Kategorie 1 keinesfalls niedriger sein als die den Angehörigen
der eigenen bewaffneten Kräfte des Gewahrsamsstaates zukommenden Beträge.

Die  Gründe  einer  solchen  Beschränkung  sind  der  Schutzmacht  ohne  Verzug  bekannt-
zugeben.

Artikel 61

Der Gewahrsamsstaat soll Geldsendungen, die die Macht, von der die Kriegsgefangenen
abhängen, diesen als Soldzulage zukommen lässt,  annehmen unter der Bedingung, dass
diese  Beträge  für  jeden  Gefangenen  derselben  Kategorie  gleich  hoch  sind,  dass  sie
sämtlichen dieser Macht angehörenden Gefangenen dieser Kategorie ausbezahlt werden
und  dass  sie  so  bald  wie  möglich  gemäss  den  Bestimmungen  von  Artikel  64  den
persönlichen Konten der Gefangenen gutgeschrieben werden. Diese Soldzulagen befreien
den Gewahrsamsstaat von keiner der ihm durch das vorliegende Abkommen auferlegten
Pflichten.

Artikel 62

Die Kriegsgefangenen erhalten unmittelbar durch die Behörden des Gewahrsamsstaates
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eine  angemessene  Arbeitsentschädigung,  deren  Höhe  durch  diese  Behörden  festgesetzt
wird, jedoch keinesfalls niedriger sein darf als ein Viertel eines Schweizerfrankens für den
ganzen Arbeitstag. Der Gewahrsamsstaat hat den Gefangenen und, durch Vermittlung der
Schutzmacht,  der  Macht,  von  der  sie  abhängen,  die  von  ihm  festgesetzte  Höhe  der
täglichen Arbeitsentschädigungen bekanntzugeben.

Die Behörden des Gewahrsamsstaates haben auch denjenigen Kriegsgefangenen, die im
Zusammenhang mit der Verwaltung, der innern Einrichtung oder dem Unterhalt des Lagers
ständige  Funktionen  ausüben  oder  handwerkliche  Arbeit  leisten,  eine  Entschädigung
auszurichten; dasselbe gilt für Kriegsgefangene, die zugunsten ihrer Kameraden geistliche
oder ärztliche Funktionen ausüben.

Die Arbeitsentschädigung des Vertrauensmannes, seiner Gehilfen und allfälligen Berater
wird  dem aus den Überschüssen der  Kantine geäufneten Fonds entnommen;  die  Höhe
dieser  Entschädigung  wird  vom  Vertrauensmann  festgesetzt  und  ist  vom
Lagerkommandanten  zu  genehmigen.  Besteht  kein  derartiger  Fonds,  so  haben  die
Behörden des  Gewahrsamsstaates  diesen  Gefangenen  eine angemessene Entschädigung
auszuzahlen.

Artikel 63

Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, Geldsendungen zu empfangen, die ihnen persönlich
oder gemeinsam zugehen.

Jeder Kriegsgefangene kann über den Saldo seines im nachfolgenden Artikel vorgesehenen
Kontos  verfügen  innerhalb  der  vom  Gewahrsamsstaat,  der  die  verlangten  Zahlungen
vornehmen wird,  festgelegten  Grenzen.  Unter  Vorbehalt  der  vom Gewahrsamsstaat  als
wesentlich erachteten Einschränkungen finanzieller oder währungstechnischer Art können
die Kriegsgefangenen für das Ausland bestimmte Zahlungen vornehmen. In diesen Fällen
soll der Gewahrsamsstaat vor allem solche Zahlungen begünstigen, die die Gefangenen an
Personen anweisen, für deren Unterhalt sie aufzukommen haben.

Auf jeden Fall können die Kriegsgefangenen mit dem Einverständnis der Macht, von der
sie  abhängen,  für  ihr  eigenes  Land  bestimmte  Zahlungen  nach  folgendem  Verfahren
vornehmen  lassen:  der  Gewahrsamsstaat  lässt  besagtem  Staat  durch  Vermittlung  der
Schutzmacht eine Meldung zukommen, die alle nützlichen Angaben über den Anweiser
und den Empflänger sowie über die Höhe des auszuzahlenden Betrages, in der Währung
des  Gewahrsamsstaates  ausgedrückt  enthält;  diese  Meldung  ist  vom  betreffenden
Kriegsgefangenen zu unterzeichnen und vom Lagerkommandanten gegenzuzeichnen. Der
Gewahrsamsstaat belastet das Konto des Gefangenen mit diesem Betrag; die so gebuchten
Beträge hat er der Macht, von der die Gefangenen abhängen, gutzuschreiben.

Für  die  Anwendung der  vorangehenden Bestimmungen wird  der  Gewahrsamsstaat  mit
Vorteil das in Anhang V des vorliegenden Abkommens enthaltene Muster-Reglement zu
Rate ziehen.

Artikel 64

Der  Gewahrsamsstaat  hat  für  jeden  Kriegsgefangenen  ein  Konto  zu  führen,  das  zum
mindesten folgende Angaben enthalten soll:

1. die  dem  Gefangenen  geschuldeten  oder  von  ihm  als  Soldvorschuss,  als
Arbeitsentschädigung  oder  auf  Grund  einer  andern  Forderung  bezogenen
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Beträge;  die  dem  Gefangenen  abgenommenen  Beträge  in  der  Währung  des
Gewahrsamsstaates;  die  dem  Gefangenen  abgenommenen  und  auf  sein
Verlangen in die Währung des Gewahrsamsstaates umgewechselten Beträge;

2. die dem Gefangenen in Bargeld oder ähnlicher Form ausbezahlten Beträge; die
auf seine Rechnung und Verlangen hin geleisteten Zahlungen; die gemäss Absatz
3 des vorangehenden Artikels transferierten Beträge.

Artikel 65

Alle auf dem Konto eines Kriegsgefangenen getätigten Buchungen sind durch ihn oder
durch  den  in  seinem  Namen  handelnden  Vertrauensmann  gegenzuzeichnen  oder  zu
paraphieren.

Den Kriegsgefangenen sollen jederzeit angemessene Erleichterungen gewährt werden, um
in ihr Konto Einsicht zu nehmen oder einen Auszug desselben zu erhalten; das Konto kann
anlässlich von Lagerbesuchen auch durch die Vertreter der Schutzmacht geprüft werden.

Bei  einer  Überführung der  Kriegsgefangenen in ein anderes  Lager  ist  ihr  persönliches
Konto ebenfalls mitzuführen.  Im Falle der Übergabe an einen andern Gewahrsamsstaat
sind  ihnen  ihre  nicht  auf  die  Währung  des  Gewahrsamsstaates  lautenden  Beträge
nachzusenden; für alle ihre übrigen Guthaben ist ihnen eine Bestätigung zu übergeben.

Die betreffenden am Konflikt  beteiligten Parteien können vereinbaren,  sich gegenseitig
durch Vermittlung der Schutzmacht in bestimmten Zeitabständen die Kontenauszüge der
Kriegsgefangenen mitzuteilen.

Artikel 66

Wird  die  Gefangenschaft  durch  Befreiung  oder  Heimschaffung  des  Kriegsgefangenen
beendigt,  so  hat  ihm  der  Gewahrsamsstaat  eine  durch  einen  zuständigen  Offizier
unterzeichnete  Bescheinigung  über  das  Saldoguthaben  auszuhändigen,  das  ihm  bei
Beendigung der  Gefangenschaft  noch zusteht.  Anderseits  hat  der  Gewahrsamsstaat  der
Macht,  von  der  die  Kriegsgefangenen  abhängen,  durch  Vermittlung  der  Schutzmacht
Verzeichnisse  zuzustellen,  die  alle  Angaben  über  die  Gefangenen  enthalten,  deren
Gefangenschaft  durch  Heimschaffung,  Befreiung,  Flucht,  Tod  oder  aus  irgendeinem
andern Grund ihr Ende gefunden hat, und auf denen namentlich die ihnen zustehenden
Saldoguthaben bescheinigt sind. Jedes einzelne Blatt dieser Verzeichnisse ist durch einen
bevollmächtigten Vertreter des Gewahrsamsstaates zu beglaubigen.

Den beteiligten Mächten ist  es  freigestellt,  die  oben angeführten Bestimmungen durch
besondere Abkommen ganz oder teilweise abzuändern.

Für die Auszahlung des dem Kriegsgefangenen nach Beendigung der Gefangenschaft vom
Gewahrsamsstaat  geschuldeten  Saldoguthabens  ist  die  Macht,  von  der  er  abhängt,
verantwortlich.

Artikel 67

Die den Kriegsgefangenen gemäss Artikel 60 ausbezahlten Soldvorschüsse werden als von
der Macht, von der sie abhängen, getätigt betrachtet; diese Soldvorschüsse sowie alle von
dieser Macht auf Grund von Artikel 63 Absatz 3 und Artikel 68 aus geführten Zahlungen
bilden nach Beendigung der  Feindseligkeiten  Gegenstand von Abrechnungen zwischen
den beteiligten Mächten.
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Artikel 68

Jedes von einem Kriegsgefangenen wegen eines Arbeitsunfalles oder wegen einer durch
Arbeit verursachten Invalidität gestellte Schadenersatzbegehren ist der Macht, von der er
abhängt, durch Vermittlung der Schutzmacht bekanntzugeben. In allen diesen Fällen hat
der Gewahrsamsstaat dem Kriegsgefangenen gemäss den Bestimmungen von Artikel 54
eine  Erklärung  zu  übergeben,  in  der  die  Art  der  Verletzung  oder  der  Invalidität,  die
Umstände, unter denen sich der Unfall ereignet hat, und die Angaben über die erhaltene
ärztliche  oder  Spitalpflege  bescheinigt  sind.  Diese  Erklärung  ist  von  einem
verantwortlichen  Offizier  des  Gewahrsamsstaates  zu  unterzeichnen;  die  ärztlichen
Angaben sind von einem Ärzte des Sanitätsdienstes als richtig zu beglaubigen.

Der Gewahrsamsstaat hat der Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen, ebenfalls
jeden  Schadenersatzanspruch  zur  Kenntnis  zu  bringen,  der  von  einem  Gefangenen
hinsichtlich seiner persönlichen Effekten und der ihm gemäss Artikel 18 abgenommenen
und anlässlich der  Heimschaffung nicht  zurückerstatteten Geldbeträge oder Wertsachen
geltend gemacht wird; das gleiche gilt hinsichtlich eines Verlustes, den der Gefangene der
Schuld des Gewahrsamsstaates oder eines seiner Funktionäre beimisst. Dagegen hat der
Gewahrsamsstaat  alle  vom  Gefangenen  während  der  Gefangenschaft  zum  Gebrauch
benötigten  persönlichen Effekten  auf  seine Kosten zu ersetzen.  Auf jeden Fall  hat  der
Gewahrsamsstaat  dem  Gefangenen  eine  von  einem  verantwortlichen  Offizier
unterzeichnete  Erklärung  auszuhändigen,  die  alle  nützlichen  Angaben  enthält  über  die
Gründe,  weshalb  diese  Effekten,  Beträge  oder  Wertsachen  ihm  nicht  zurückerstattet
worden  sind.  Ein  Doppel  dieser  Erklärung  ist  durch  Vermittlung  der  in  Artikel  123
vorgesehenen  Zentralstelle  für  Kriegsgefangene   der  Macht  zuzustellen,  von  der  der
Gefangene abhängt.

Abschnitt V - Beziehungen der Kriegsgefangenen zur 
Aussenwelt

Artikel 69

Sobald der Gewahrsamsstaat Kriegsgefangene in seiner Hand hat, soll er ihnen sowie der
Macht, von der sie abhängen, durch Vermittlung der Schutzmacht die zur Ausführung der
Bestimmungen  des  vorliegenden  Abschnittes  vorgesehenen  Massnahmen  zur  Kenntnis
bringen;  in  gleicher  Weise  soll  er  von  jeder  Änderung dieser  Massnahmen  Mitteilung
machen.

Artikel 70

Jedem Kriegsgefangenen soll unmittelbar nach seiner Gefangennahme oder spätestens eine
Woche nach seiner Ankunft in einem Lager die Gelegenheit eingeräumt werden, direkt an
seine Familie und an die in Artikel 123 vorgesehene Zentralstelle für Kriegsgefangene eine
Karte zu senden, die möglichst dem diesem Abkommen beigefügten Muster entspricht und
die Empfänger von seiner Gefangenschaft, seiner Adresse und seinem Gesundheitszustand
in  Kenntnis  setzt;  dies  gilt  auch,  wenn  sich  der  Gefangene  in  einem Übergangslager
befindet, sowie in allen Fällen von Krankheit oder Überführung in ein Lazarett oder ein
anderes Lager. Die Beförderung dieser Karten soll so rasch als möglich erfolgen und darf
in keiner Weise verzögert werden.
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Artikel 71

Die  Kriegsgefangenen  sind  ermächtigt,  Karten  und  Briefe  abzuschicken  und  zu
empfangen.  Erachtet  es  der  Gewahrsamsstaat  als  nötig,  diese  Korrespondenz
einzuschränken, muss er doch mindestens das Absenden von monatlich zwei Briefen und
vier Postkarten gestatten (ohne die in Artikel 70 vorgesehenen Karten mitzuzählen), die,
wenn immer möglich, den diesem Abkommen beigefügten Mustern entsprechen sollen.
Andere Beschränkungen dürfen nur auferlegt werden, wenn die Schutzmacht überzeugt ist,
dass angesichts der Schwierigkeiten, die dem Gewahrsamsstaat in der Beschaffung einer
genügenden  Anzahl  qualifizierter  Übersetzer  zur  Erledigung  der  Zensuraufgaben
erwachsen, diese Beschränkungen im Interesse der Gefangenen selbst liegen. Muss die an
die  Gefangenen  gerichtete  Korrespondenz  eingeschränkt  werden,  kann  dies  nur  durch
Entscheid  der  Macht,  von  der  die  Kriegsgefangenen  abhängen,  angeordnet  werden,
allenfalls auf Verlangen des Gewahrsamsstaates. Diese Karten und Briefe sollen mit den
schnellsten Mitteln, über die der Gewahrsamsstaat verfügt, befördert werden; sie dürfen
aus disziplinarischen Gründen weder auf- noch zurückgehalten werden.

Den Kriegsgefangenen, die seit längerer Zeit ohne Nachrichten von ihrer Familie sind oder
denen  es  nicht  möglich  ist,  von  ihr  solche  zu  erhalten  oder  ihr  auf  normalem Wege
zugehen  zu  lassen,  sowie  jenen,  die  durch  beträchtliche  Entfernungen  von  den  Ihren
getrennt sind, soll gestattet werden, Telegramme zu senden, deren Kosten ihrem Konto
beim  Gewahrsamsstaat  belastet  oder  mit  dem  ihnen  zur  Verfügung  stehenden  Geld
beglichen werden. Diese Vergünstigung steht ihnen auch in dringenden Fällen zu.

In der Regel soll der Briefwechsel der Gefangenen in ihrer Muttersprache geführt werden.
Die am Konflikt  beteiligten Parteien können indessen Korrespondenzen auch in andern
Sprachen zulassen.

Die Säcke mit der Post der Gefangenen sollen sorgfältig versiegelt, mit einer Aufschrift,
die  ihren  Inhalt  klar  ersichtlich  macht,  versehen  und  an  die  Bestimmungspoststellen
adressiert sein.

Artikel 72

Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, durch die Post oder auf jede andere Weise Einzel-
und Sammelsendungen zu empfangen, die namentlich Lebensmittel, Kleider, Medikamente
und Gegenstände enthalten, die zur Befriedigung ihrer religiösen und Studienbedürfnisse
und  der  Freizeitbeschäftigung  dienen,  inbegriffen  Bücher,  religiöse  Gegenstände,
wissenschaftliches  Material,  Examenformulare,  Musikinstrumente,  Sportgeräte  und
Sachen,  die  den  Gefangenen  die  Fortsetzung  ihrer  Studien  ,oder  eine  künstlerische
Betätigung ermöglichen.

Diese Sendungen können den Gewahrsamsstaat in keiner Weise von den Verpflichtungen
befreien, die ihm das vorliegende Abkommen überträgt.

Diese  Sendungen  können  nur  denjenigen  Einschränkungen  unterliegen,  die  von  der
Schutzmacht  im  Interesse  der  Kriegsgefangenen  selbst  vorgeschlagen  oder  durch  das
Internationale  Komitee  vom  Roten  Kreuz  oder  andere  Hilfsorganisationen  für
Kriegsgefangene  in  bezug  auf  ihre  eigenen  Sendungen  wegen  der  ausserordentlichen
Beanspruchung der Transport- und Verbindungsmittel beantragt werden.

Wenn nötig sollen die Modalitäten der Beförderung von Einzel- oder Sammelsendungen
Gegenstand  von  besonderen  Abmachungen  zwischen  den  betreffenden  Mächten  sein,
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wodurch  jedoch  die  Verteilung  solcher  Hilfssendungen  an  die  Kriegsgefangenen  auf
keinen  Fall  verzögert  werden  darf.  Lebensmittel-  und  Kleidersendungen  sollen  keine
Bücher  enthalten.  Ärztliche  Hilfslieferungen  sollen  in  der  Regel  in  Sammelpaketen
versandt werden.

Artikel 73

Bei Fehlen besonderer Abmachungen zwischen den beteiligten Mächten über das beim
Empfang und bei der Verteilung von Kollektivhilfssendungen zu befolgende Vorgehen soll
das  dem  vorliegenden  Abkommen  beigefügte  Reglement  betreffend  kollektive
Hilfssendungen angewendet werden.

Die  oben  erwähnten  besondern  Abmachungen  dürfen  auf  keinen  Fall  das  Recht  der
Vertrauensleute  beschränken,  die  für  die  Kriegsgefangenen  bestimmten  kollektiven
Hilfssendungen in Empfang zu nehmen,  sie  zu verteilen und darüber  im Interesse der
Gefangenen zu verfügen.

Ebensowenig dürfen diese Abmachungen das Recht der Vertreter der Schutzmacht,  des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und jeder andern mit der Weiterleitung dieser
kollektiven Sendungen beauftragten Hilfsorganisation für Kriegsgefangene beschränken,
ihre Verteilung an die Empfänger zu überwachen.

Artikel 74

Alle für die Kriegsgefangenen bestimmten Hilfssendungen sind von sämtlichen Einfuhr-,
Zoll- und andern Gebühren befreit.

Die Korrespondenz,  die Hilfssendungen und die bewilligten Geldsendungen,  die an die
Kriegsgefangenen gerichtet oder von ihnen auf dem Postweg entweder direkt oder durch
Vermittlung  der  in  Artikel  122  vorgesehenen  Auskunftsbüros  oder  der  in  Artikel  123
vorgesehenen  Zentralstelle  für  Kriegsgefangene  abgeschickt  werden,  sollen  sowohl  im
Ursprungs- und Bestimmungs- als auch im Durchgangsland von allen Postgebühren befreit
sein.

Die Transportkosten der für die Kriegsgefangenen bestimmten Hilfssendungen, die wegen
ihres Gewichtes oder aus irgendeinem andern Grunde nicht auf dem Postweg befördert
werden können, fallen in allen im Herrschaftsbereich des Gewahrsams staates liegenden
Gebieten zu dessen Lasten. Die andern am Abkommen beteiligten Mächte haben für die
Transportkosten auf ihren Gebieten aufzukommen.

Bei Fehlen besonderer Abmachungen zwischen den beteiligten Mächten fallen die aus dem
Transport  dieser  Sendungen  erwachsenden  Kosten,  die  durch  die  oben  vorgesehenen
Portofreiheiten nicht gedeckt sind, zu Lasten des Absenders.

Die  Hohen  Vertragsparteien  sollen  sich  bemühen,  die  Gebühren  für  die  von  den
Kriegsgefangenen  aufgegebenen  oder  ihnen  zugestellten  Telegramme  im  Rahmen  des
Möglichen zu ermässigen.

Artikel 75

Sollten  militärische  Operationen  die  betreffenden  Mächte  verhindern,  die  ihnen
zufallenden  Verpflichtungen  für  den  Transport  der  in  den  Artikeln  70,  71,  72  und  77
vorgesehenen  Sendungen  zu  erfüllen,  so  können  die  betreffenden  Schutzmächte,  das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder jede andere von den am Konflikt beteiligten

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 169



Genfer Abkommen III – SR 0.518.42

Parteien  anerkannte  Organisation  es  übernehmen,  den  Transport  dieser  Sendungen  mit
passenden  Mitteln  (Eisenbahnen,  Lastwagen,  Schiffen  oder  Flugzeugen  usw.)  zu
gewährleisten. Zu diesem Zwecke sollen sich die Hohen Vertragsparteien bemühen, ihnen
diese Transportmittel zu verschaffen und sie zum Verkehr zuzulassen, insbesondere durch
Ausstellung der notwendigen Geleitbriefe.

Diese Transportmittel können ebenfalls verwendet werden zur Beförderung von:

a.  Briefschaften,  Listen  und  Berichten,  die  zwischen  der  im  Artikel  123
vorgesehenen  zentralen  Auskunftsstelle  und  den  in  Artikel  122  vorgesehenen
nationalen Büros ausgetauscht werden;

b.  Briefschaften und Berichten betreffend  die  Kriegsgefangenen,  die  von  den
Schutzmächten,  dem  Internationalen  Komitee  vom  Roten  Kreuz  und  jeder
andern  Hilfsorganisation  für  Kriegsgefangene  entweder  mit  ihren  eigenen
Delegierten oder mit den am Konflikt beteiligten Parteien ausgetauscht werden. 

Diese  Bestimmungen  beschränken  keinesfalls  das  Recht  jeder  am Konflikt  beteiligten
Partei,  wenn  sie  es  vorzieht,  andere  Transporte  zu  organisieren  und  Geleitbriefe  zu
vereinbarten Bedingungen abzugeben. Bei Fehlen besonderer Vereinbarungen sollen die
aus der Verwendung dieser Transportmittel erwachsenden Kosten proportional von den am
Konflikt beteiligten Parteien, deren Angehörigen diese Dienste zugute kommen, getragen
werden.

Artikel 76

Die  Zensur  der  an  die  Kriegsgefangenen  gerichteten  und  von  ihnen  abgeschickten
Briefschaften  soll  so  rasch  als  möglich  vorgenommen  werden.  Sie  darf  nur  von  den
Absende- und den Empfangsstaaten durchgeführt werden, und zwar von jedem nur einmal.

Die  Durchsicht  der  für  die  Kriegsgefangenen  bestimmten  Sendungen  darf  nicht  unter
Bedingungen erfolgen, welche die darin enthaltenen Lebensmittel dem Verderb aussetzen,
und muss, ausser wenn es sich um Schriftstücke oder Drucksachen handelt, in Gegenwart
des Empfängers oder eines von ihm beauftragten Kameraden vorgenommen werden. Die
Abgabe der Einzel- oder Sammelsendungen an die Kriegsgefangenen darf nicht unter dem
Vorwand von Zensurschwierigkeiten verzögert werden.

Ein aus militärischen oder politischen Gründen von einer am Konflikt beteiligten Partei
erlassenes Korrespondenzverbot darf nur vorübergehender Natur sein und soll so kurz als
möglich befristet sein.

Artikel 77

Die Gewahrsamsstaaten sollen jede Erleichterung gewähren für die Weiterleitung – sei es
durch Vermittlung der Schutzmacht oder der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle für
Kriegsgefangene  –  von  Akten,  Schriftstücken  oder  Urkunden,  insbesondere  von
Vollmachten und Testamenten, die für die Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von ihnen
ausgehen.

In allen Fällen sollen die Gewahrsamsmächte den Kriegsgefangenen die Erstellung dieser
Dokumente erleichtern; sie sollen ihnen namentlich die Befragung eines Rechtsanwalts
gestatten und das Nötige veranlassen, um die Echtheit ihrer Unterschrift beglaubigen zu
lassen.
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Abschnitt VI - Beziehungen der Kriegsgefangenen zu den 
Behörden

Kapitel I - Beschwerden der Kriegsgefangenen über die 
Gefangenschaftsbedingungen

Artikel 78

Die Kriegsgefangenen haben das Recht, den militärischen Behörden, in deren Händen sie
sich befinden,  ihre  Anliegen betreffend  das Gefangenschaftsregime,  dem sie  unterstellt
sind, vorzubringen.

Sie  haben  ferner  das  unbeschränkte  Recht,  sich  entweder  durch  Vermittlung  des
Vertrauensmannes oder, wenn sie es für notwendig erachten, direkt, an die Vertreter der
Schutzmächte zu wenden, um ihnen die Punkte zur Kenntnis zu bringen, über welche sie
Beschwerden hinsichtlich der Gefangenschaftsbedingungen vorzubringen haben.

Diese  Anliegen  und  Beschwerden  unterliegen  keiner  Beschränkung  und  sind  dem  in
Artikel  71  genannten  Korrespondenzkontingent  nicht  zuzuzählen.  Sie  sollen  mit  aller
Beschleunigung weitergeleitet  werden.  Selbst  wenn sie  sich als  unbegründet  erweisen,
dürfen sie nicht Anlass zu irgendeiner Bestrafung geben.

Die Vertrauensleute können den Vertretern der Schutzmacht regelmässige Berichte über
die Lage in den Lagern und über die Bedürfnisse der Kriegsgefangenen zustellen.

Kapitel II - Vertreter der Kriegsgefangenen

Artikel 79

An allen Orten, an denen sich Kriegsgefangene befinden, mit Ausnahme derjenigen, wo
Offiziere sind, sollen die Gefangen alle sechs Monate und gleicherweise bei Vakanzen in
freier und geheimer Wahl Vertrauensleute wählen können, die beauftragt sind, sie bei den
militärischen  Behörden,  den  Schutzmächten,  dem Internationalen  Komitee  vom Roten
Kreuz  und  allen  andern  Hilfsorganisationen  für  Kriegsgefangene  zu  vertreten.  Diese
Vertrauensleute sind wiederwählbar.

In den Lagern der Offiziere und der ihnen Gleichgestellten oder in den gemischten Lagern
wird der rangälteste kriegsgefangene Offizier des höchsten Dienstgrades als Vertrauens-
mann  anerkannt.  In  den  Offizierslagern  wird  er  durch  einen  oder  mehrere  von  den
Offizieren gewählte Berater unterstützt; in den gemischten Lagern werden diese Gehilfen
unter den Kriegsgefangenen, die nicht Offiziere sind, ausgelesen und von diesen gewählt.

In  die  Arbeitslager  für  Kriegsgefangene  sollen  kriegsgefangene  Offiziere  der  gleichen
Staatsangehörigkeit  versetzt  werden,  um  die  den  Kriegsgefangenen  obliegenden
Verwaltungsaufgaben  der  Lager  zu  übernehmen.  Im  übrigen  können  diese  Offiziere
gemäss  den  Bestimmungen  des  ersten  Absatzes  dieses  Artikels  zu  Vertrauensleuten
gewählt  werden. In diesem Falle müssen die Gehilfen des Vertrauensmannes unter den
Kriegsgefangenen, die nicht Offiziere sind, ausgelesen werden.

Jeder Vertrauensmann muss, bevor er seine Funktionen ausüben kann, vom Gewahrsams-
staat anerkannt werden. Lehnt der Gewahrsamsstaat die Anerkennung eines durch seine
Kameraden gewählten Kriegsgefangenen ab, so hat er der Schutzmacht die Gründe seiner
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Ablehnung bekanntzugeben.

Auf  jeden  Fall  soll  der  Vertrauensmann  die  gleiche  Staatsangehörigkeit  besitzen,  die
gleiche Sprache sprechen und dieselben Gebräuche pflegen wie die Kriegsgefangenen, die
er vertritt. Auf diese Weise erhalten die nach Nationalität, Sprache und Gebräuchen auf die
verschiedenen Abteilungen eines Lagers verteilten Kriegsgefangenen für jede Abteilung
einen eigenen Vertrauensmann, gemäss den Bestimmungen der vorhergehenden Absätze.

Artikel 80

Die Vertrauensleute sollen zum körperlichen, moralischen und geistigen Wohlergehen der
Kriegsgefangenen beitragen. 

Namentlich wenn die Kriegsgefangenen beschliessen sollten, unter sich ein gegenseitiges
Unterstützungssystem  zu  organisieren,  soll  diese  Organisation  zur  Zuständigkeit  der
Vertrauensleute  gehören,  ungeachtet  der  besondern  Aufgaben,  die  ihnen  durch  andere
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens auferlegt sind.

Die Vertrauensleute können ihrer Aufgaben wegen nicht für die von den Kriegsgefangenen
begangenen strafbaren Handlungen verantwortlich gemacht werden.

Artikel 81

Die Vertrauensleute sollen nicht zu einer andern Arbeit gezwungen werden, wenn dies die
Erfüllung ihrer Funktionen erschweren könnte.

Die Vertrauensleute können unter den Gefangenen die von ihnen benötigten Hilfskräfte
bezeichnen. Alle materiellen Erleichterungen, zumal eine gewisse für die Erfüllung ihrer
Aufgaben  (Besuche  der  Arbeitsgruppen,  Inempfangnahme  von  Hilfssendungen  usw.)
notwendige Freizügigkeit, sollen ihnen gewährt werden.

Die  Vertrauensleute  sind  ermächtigt,  die  Räume  zu  besichtigen,  in  denen  die  Kriegs-
gefangenen interniert sind, und diese wiederum haben das Recht, ihren Vertrauensmann
frei zu Rate zu ziehen.

Für ihre postalische und telegrafische Korrespondenz mit den Gewahrsamsbehörden, den
Schutzmächten,  dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und ihren Delegierten,
den  gemischten  Ärztekommissionen  sowie  mit  den  Hilfsorganisationen  für
Kriegsgefangene  soll  den Vertrauenleuten  gleicherweise  jegliche  Erleichterung gewährt
werden. Die gleichen Erleichterungen sollen die Vertrauensleute der Arbeitsgruppen für
ihre  Korrespondenz  mit  dem  Vertrauensmann  des  Hauptlagers  geniessen.  Diese
Korrespondenz  soll  weder  beschränkt  noch  als  Teil  des  in  Artikel  71  erwähnten
Kontigentes betrachtet werden.

Kein  Vertrauensmann  darf  versetzt  werden,  ohne  dass  ihm  die  vernünftigerweise
notwendige Zeit eingeräumt wurde, um seinen Nachfolger mit den laufenden Geschäften
vertraut zu machen.

Im Falle einer Absetzung sind die Gründe, die zu diesem Entscheid geführt haben, der
Schutzmacht bekanntzugeben.
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Kapitel III - Straf- und Disziplinarmassnahmen

I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 82

Die Kriegsgefangenen unterstehen den für die bewaffneten Kräfte des Gewahrsamsstaates
geltenden  Gesetzen,  Vorschriften  und  allgemeinen  Befehlen.  Der  Gewahrsamsstaat  ist
ermächtigt,  gegen  jeden  Kriegsgefangenen,  der  sich  eine  Übertretung  dieser  Gesetze,
Vorschriften und allgemeinen Dienstbefehle zuschulden kommen lässt,  gerichtliche oder
disziplinarische  Massnahmen  zu  treffen.  Hingegen  ist  keine  Strafverfolgung  oder
Bestrafung, die den Bestimmungen dieses Kapitels entgegensteht, erlaubt.

Erklären Gesetze, Vorschriften oder allgemeine Befehle des Gewahrsamsstaates von einem
Kriegsgefangenen  begangene  Handlungen  als  strafbar,  wenn  die  gleichen  Handlungen
nicht  strafbar  sind,  sofern  sie  durch  Angehörige  der  bewaffneten  Kräfte  des
Gewahrsamsstaates  begangen  werden,  so  dürfen  diese  Handlungen  lediglich  eine
disziplinarische Bestrafung nach sich ziehen.

Artikel 83

Handelt es sich darum, festzustellen,  ob eine durch einen Kriegsgefangenen begangene
strafbare  Handlung  disziplinarisch  oder  gerichtlich  zu  bestrafen  ist,  so  hat  der
Gewahrsamsstaat  darüber  zu  wachen,  dass  die  zuständigen  Behörden  bei  der  Prüfung
dieser  Frage  grösste  Nachsicht  walten  lassen  und,  wenn  immer  möglich,  eher  zu
disziplinarischen Massnahmen als zu gerichtlicher Verfolgung greifen.

Artikel 84

Ein Kriegsgefangener darf nur vor ein Militärgericht gestellt werden, es sei denn, dass die
Gesetze  des  Gewahrsamsstaates  ausdrücklich  die  Zivilgerichte  zur  Aburteilung  eines
Angehörigen der bewaffneten Kräfte des Gewahrsamsstaates als zuständig erklären, der
für  die  gleiche  strafbare  Handlung  wie  die  von  einem  Kriegsgefangenen  begangene
verfolgt wird.

Auf keinen Fall darf ein Kriegsgefangener vor ein Gericht gestellt werden, das nicht die
allgemein  anerkannten  wesentlichen  Garantien  der  Unabhängigkeit  und  der
Unparteilichkeit bietet und dessen Verfahren ihm im besondern nicht die in Artikel 105
vorgesehenen Rechte und Mittel der Verteidigung zusichert.

Artikel 85

Die Kriegsgefangenen, die auf Grund der Gesetze des Gewahrsamsstaates für Handlungen,
die sie vor ihrer Gefangennahme begangen haben, verfolgt werden, bleiben, auch wenn sie
verurteilt  werden,  im  Genusse  der  im  vorliegenden  Abkommen  vorgesehenen
Vergünstigungen.

Artikel 86

Ein Kriegsgefangener  darf  nicht  mehr  als  einmal  wegen derselben  Handlung oder  auf
Grund desselben Anklagepunktes bestraft werden.
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Artikel 87

Über  die  Kriegsgefangenen  können  von  den  Militärbehörden  und  den  Gerichten  des
Gewahrsamsstaates nur solche Strafen verhängt werden, die bei den gleichen Tatbeständen
für die Angehörigen der bewaffneten Kräfte dieses Staates vorgesehen sind.

Bei der Strafzumessung sollen die Gerichte oder Behörden des Gewahrsamsstaates soweit
als möglich die Tatsache in Berücksichtigung ziehen,  dass der Angeklagte,  da er nicht
Angehöriger  des  Gewahrsamsstaates  ist,  durch  keinerlei  Treuepflicht  ihm  gegenüber
gebunden ist und wegen Umständen, die nicht von seinem eigenen Willen abhängen, sich
in seiner Gewalt befindet. Diese Gerichte und Behörden können das Strafmass, das für die
dem Gefangenen vorgeworfene strafbare Handlung vorgesehen ist, nach freiem Ermessen
verringern; sie sind daher nicht an die vorgeschriebene Mindeststrafe gebunden.

Sämtliche  Kollektivstrafen  für  Vergehen  Einzelner,  sämtliche  Körperstrafen,  jedes
Einsperren  in  Räume  ohne  Tageslicht  und  ganz  allgemein  jede  Art  von  Folter  und
Grausamkeit sind verboten. 

Im  übrigen  darf  der  Gewahrsamsstaat  keinen  Kriegsgefangenen  seines  Dienstgrades
entheben oder am Tragen seiner Dienstgradabzeichen hindern.

Artikel 88

Kriegsgefangene  Offiziere,  Unteroffiziere  und  Soldaten,  die  eine  disziplinarische  oder
gerichtliche Strafe zu verbüssen haben, dürfen keiner strengern Behandlung unterworfen
werden,  als  sie  bei  gleichem Dienstgrad  und  gleicher  Strafe  für  die  Angehörigen  der
bewaffneten Kräfte des Gewahrsamsstaates vorgesehen ist. 

Die  weiblichen  Kriegsgefangenen  sollen  nicht  strenger  bestraft  und  während  ihrer
Strafverbüssung nicht strenger behandelt  werden als die wegen des gleichen Vergehens
bestraften, den bewaffneten Kräften des Gewahrsamsstaates angehörenden Frauen.

Auf keinen  Fall  dürfen  die  weiblichen  Gefangenen  strenger  bestraft  und  während  der
Strafverbüssung  strenger  behandelt  werden  als  ein  wegen  des  gleichen  Vergehens
bestrafter,  den  bewaffneten  Kräften  des  Gewahrsamsstaates  angehörender  Mann.
Kriegsgefangene, die eine disziplinarische oder gerichtliche Strafe verbüsst haben, sollen
nicht anders behandelt werden als die übrigen Kriegsgefangenen.

II. Disziplinarstrafen

Artikel 89

Den Kriegsgefangenen können folgende Disziplinarstrafen auferlegt werden:

1.  Busse bis zu 50 Prozent des Soldvorschusses und der Arbeitsentschädigung, wie
sie  in den Artikeln 60 und 62 vorgesehen sind,  für  die Dauer von höchstens
dreissig Tagen;

2.  Entzug von Vorteilen, welche über die im vorliegenden Abkommen vorgesehene
Behandlung hinausgehend gewährt wurden;

3. befohlener Arbeitsdienst von höchstens zwei Stunden täglich;

4.  Arrest.

Die unter Ziffer 3 vorgesehene Strafe darf jedoch nicht auf Offiziere angewendet werden.
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Keinesfalls  dürfen Disziplinarstrafen unmenschlich,  brutal  oder  für  die  Gesundheit  der
Kriegsgefangenen gefährlich sein.

Artikel 90

Die Dauer einer einzigen Strafe darf dreissig Tage nicht überschreiten. In Disziplinarfällen
ist  die  vor  der  Verhandlung  oder  der  Verhängung  der  Strafe  in  Untersuchungshaft
verbrachte Zeit von der ausgesprochenen Strafe abzuziehen.

Die  oben  erwähnte  Höchstdauer  der  Strafe  von  dreissig  Tagen  darf  auch  dann  nicht
überschritten werden,  wenn ein  Kriegsgefangener  im Zeitpunkt  der  Entscheidung über
seinen  Fall  sich  wegen  verschiedener  Disziplinarvergehen  zu  verantworten  hätte,
gleichgültig, ob diese Handlungen miteinander in Zusammenhang stehen oder nicht.

Zwischen der Disziplinarentscheidung und ihrem Vollzug darf nicht mehr als ein Monat
verstreichen.

Wird  über  einen  Kriegsgefangenen  eine  weitere  Disziplinarstrafe  verhängt,  so  soll
zwischen dem Vollzug jeder der Strafen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen liegen,
sobald die Dauer der einen zehn Tage oder mehr beträgt.

Artikel 91

Die Flucht eines Kriegsgefangenen wird als gelungen betrachtet;

1. wenn  er  die  bewaffneten  Kräfte  der  Macht,  von  der  er  abhängt,  oder  einer
verbündeten Macht erreicht hat;

2. wenn  er  das  in  der  Gewalt  des  Gewahrsamsstaates  oder  einer  mit  ihm
verbündeten Macht befindliche Gebiet verlassen hat;

3. wenn  er  ein  der  Macht,  von  der  er  abhängt,  oder  einer  verbündeten  Macht
gehörendes,  in  den  Territorialgewässern  des  Gewahrsamsstaates  befindliches
Schiff erreicht, vorausgesetzt, dass dieses Schiff nicht unter der Befehlsgewalt
des Gewahrsamsstaates steht.

Kriegsgefangene,  denen  im  Sinne  dieses  Artikels  die  Flucht  gelungen  ist,  die  aber
neuerdings  in  Gefangenschaft  geraten  sind,  dürfen  wegen  ihrer  frühern  Flucht  nicht
bestraft werden.

Artikel 92

Ein  Kriegsgefangener,  der  einen  Fluchtversuch  unternimmt  und  wieder  ergriffen  wird,
bevor seine Flucht im Sinne von Artikel 91 gelungen ist,  darf wegen dieser Handlung,
selbst im Wiederholungsfalle, lediglich disziplinarisch bestraft werden.

Der wieder ergriffene Gefangene ist den zuständigen militärischen Behörden so schnell
wie möglich zu übergeben.

In  Abweichung  von  Artikel  88  Absatz  4  können  wegen  eines  misslungenen
Fluchtversuches bestrafte  Kriegsgefangene einer besondern Aufsicht  unterstellt  werden,
jedoch nur unter der Bedingung, dass diese Überwachung ihren Gesundheitszustand nicht
beeinträchtigt,  in  einem  Gefangenenlager  durchgeführt  wird  und  keinen  Entzug
irgendeiner der ihnen durch das vorliegende Abkommen gewährten Vergünstigungen zur
Folge hat.
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Artikel 93

Flucht  oder  Fluchtversuch  soll,  selbst  im  Wiederholungsfall,  nicht  als  erschwerender
Umstand betrachtet werden, wenn der Kriegsgefangene wegen eines während seiner Flucht
oder seines Fluchtversuches begangenen Vergehens vor Gericht gestellt wird. 

Kriegsgefangene,  die sich einzig und allein mit der Absicht,  ihre Flucht zu erleichtern,
eines Vergehens schuldig machen, ohne dabei gegen Personen Gewalt anzuwenden, wie
etwa  eines  Vergehens  gegen  das  öffentliche  Eigentum,  des  Diebstahls  ohne
Bereicherungsabsicht, der Herstellung und Verwendung falscher Papiere, des Tragens von
Zivilkleidern,  dürfen,  entsprechend  dem  in  Artikel  83  aufgestellten  Grundsatz,  nur
disziplinarisch bestraft werden.

Kriegsgefangene,  die  an  einer  Flucht  oder  an  einem Fluchtversuch  mitgewirkt  haben,
dürfen deswegen nur disziplinarisch bestraft werden.

Artikel 94

Wird ein geflüchteter Kriegsgefangener wieder ergriffen, so ist dies, vorausgesetzt, dass
auch die Flucht gemeldet worden ist, in der in Artikel 122 vorgesehenen Weise der Macht,
von der er abhängt, zu melden.

Artikel 95

Kriegsgefangene, die eines Verstosses gegen die Disziplin angeschuldigt sind, sollen bis
zur Fällung des Entscheides nicht in Untersuchungshaft behalten werden, es sei denn, dass
diese Massnahme auch für Angehörige der bewaffneten Kräfte des Gewahrsamsstaates, die
sich der gleichen strafbaren Handlung schuldig gemacht haben,  angewandt werde oder
dass das höhere Interesse der Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin im Lager dies
verlange.

Für alle Kriegsgefangenen soll die Untersuchungshaft in Disziplinarfällen auf das absolute
Mindestmass beschränkt werden und vierzehn Tage nicht überschreiten.

Die  Bestimmungen der  Artikel  97  und  98  dieses  Kapitels  sollen  auf  Kriegsgefangene
angewendet  werden,  die  sich  wegen  eines  Disziplinarvergehens  in  Untersuchungshaft
befinden.

Artikel 96

Handlungen,  die  einen  Verstoss  gegen  die  Disziplin  darstellen,  sind  unverzüglich  zu
untersuchen.

Unter Vorbehalt der Zuständigkeit  der Gerichte und der höhern militärischen Behörden
können  Disziplinarstrafen  nur  von  einem  Offizier,  der  in  seiner  Eigenschaft  als
Lagerkommandant  mit  der  Disziplinarstrafgewalt  ausgestattet  ist,  oder  von  einem
verantwortlichen  Offizier,  der  ihn  vertritt  oder  dem  er  seine  Disziplinarstrafgewalt
übertragen hat, verhängt werden.

Auf keinen Fall darf diese Disziplinarstrafgewalt einem Kriegsgefangenen übertragen oder
durch einen Kriegsgefangenen ausgeübt werden.

Bevor eine Disziplinarstrafe  verhängt  wird,  soll  der angeklagte  Kriegsgefangene genau
über die Tatsachen ins Bild gesetzt  werden,  die ihm vorgeworfen werden.  Er soll  sein
Verhalten erklären und sich verteidigen können. Er ist berechtigt, Zeugen einvernehmen zu
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lassen und, falls notwendig, die Hilfe eines befähigten Dolmetschers zu beanspruchen. Die
Entscheidung  soll  dem  Kriegsgefangenen  und  dem  Vertrauensmann  bekanntgegeben
werden.

Der Lagerkommandant hat ein Disziplinarstrafregister zu führen, das von den Vertretern
der Schutzmacht eingesehen werden kann.

Artikel 97

Auf  keinen  Fall  dürfen  Kriegsgefangene  in  Strafanstalten  (Kerker,  Zuchthäuser,
Gefängnisse usw.) übergeführt werden, um dort Disziplinarstrafen zu verbüssen. 

Alle  Räume,  in  denen  Disziplinarstrafen  zu  verbüssen  sind,  sollen  den  in  Artikel  25
vorgesehenen  hygienischen  Anforderungen  entsprechen.  Den  die  Strafe  verbüssenden
Kriegsgefangenen muss gemäss den Bestimmungen von Artikel  29 ermöglicht  werden,
sich sauber zu halten.

Offiziere  und  ihnen  Gleichgestellte  verbüssen  ihre  Strafen  nicht  in  den  gleichen
Räumlichkeiten wie die Unteroffiziere und Soldaten. 

Weibliche  Kriegsgefangene,  die  eine  Disziplinarstrafe  verbüssen,  sollen  in  von  den
Männerabteilungen  getrennten  Räumen  festgehalten  und  unter  die  unmittelbare
Überwachung von Frauen gestellt werden.

Artikel 98

Die ihre Disziplinarstrafe verbüssenden Kriegsgefangenen bleiben weiterhin im Genuss
der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens, soweit dessen Anwendung nicht durch
die  Tatsache  ihrer  Haft  selbst  verunmöglicht  wird.  In  keinem  Fall  dürfen  ihnen  die
Vergünstigungen der Artikel 78 und 126 entzogen werden.

Den  disziplinarisch  bestraften  Kriegsgefangenen  können  die  ihnen  auf  Grund  ihres
Dienstgrades zustehenden Vorrechte nicht entzogen werden. 

Disziplinarisch bestrafte  Kriegsgefangene  sollen  sich täglich  während  mindestens  zwei
Stunden in der frischen Luft bewegen und aufhalten können.

Sie sollen die Erlaubnis haben, sich auf Verlangen bei der täglichen Arztvisite zu melden;
sie sollen die Pflege erhalten, die ihr Gesundheitszustand erfordert, und gegebenenfalls in
die Krankenabteilung des Lagers oder in ein Spital verbracht werden.

Sie  sollen  die  Erlaubnis  haben,  zu  lesen und  zu schreiben,  Briefe  abzusenden und  zu
erhalten. Pakete und Geldsendungen dagegen können ihnen bis nach Verbüssung der Strafe
vorenthalten  werden;  in  der  Zwischenzeit  sollen  sie  dem  Vertrauensmann  anvertraut
werden,  der  die  in  den  Paketen  befindlichen  verderblichen  Lebensmittel  der
Krankenabteilung übergibt.

III. Gerichtliche Verfolgung

Artikel 99

Kein Kriegsgefangener darf wegen einer Handlung verfolgt oder verurteilt werden, die zur
Zeit ihrer Begehung durch die in Kraft stehenden Gesetze des Gewahrsamsstaates oder das
Völkerrecht nicht ausdrücklich verboten war.

Es dürfen weder  moralische noch physische Druckmittel  angewandt  werden,  um einen
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Kriegsgefangenen dazu zu bringen, sich der Handlungen, deren er angeklagt ist, schuldig
zu bekennen.

Kein  Kriegsgefangener  darf  verurteilt  werden,  ohne  die  Möglichkeit  zu  seiner
Verteidigung und den Beistand eines geeigneten Verteidigers gehabt zu haben.

Artikel 100

Kriegsgefangenen und den Schutzmächten ist so früh wie möglich mitzuteilen, für welche
strafbaren Handlungen die Gesetze des Gewahrsamsstaates die Todesstrafe vorsehen.

Nachträglich kann ohne Einwilligung der Macht, von der die Gefangenen abhängen, kein
Vergehen mehr der Todesstrafe unterstellt werden.

Die  Todesstrafe  kann  gegen  einen Kriegsgefangenen  nur  ausgesprochen  werden,  wenn
gemäss Artikel  87 Absatz  2 das  Gericht  ganz besonders  auf die  Tatsache aufmerksam
gemacht wurde, dass der Angeklagte, da er nicht Angehöriger des Gewahrsamsstaates ist,
durch keinerlei Treuepflicht ihm gegenüber gebunden ist und wegen Umständen, die nicht
von seinem eigenen Willen abhängen, sich in seiner Gewalt befindet.

Artikel 101

Ist  gegen  einen  Kriegsgefangenen  die  Todesstrafe  ausgesprochen  worden,  so  darf  das
Urteil nicht vollstreckt werden vor Ablauf einer Frist von mindestens sechs Monaten, vom
Zeitpunkt an gerechnet, in dem die Schutzmacht unter der angegebenen Adresse die in
Artikel 107 vorgesehene ausführliche Mitteilung erhalten hat.

Artikel 102

Ein Urteil gegen einen Kriegsgefangenen kann nur dann rechtsgültig gefällt werden, wenn
es  durch  die  gleichen  Gerichte  und  nach  dem  gleichen  Verfahren,  wie  sie  für  die
Angehörigen  der  bewaffneten  Kräfte  des  Gewahrsamsstaates  vorgesehen  sind,
ausgesprochen worden ist, und im übrigen die Bestimmungen dieses Kapitels eingehalten
wurden.

Artikel 103

Gerichtliche Untersuchungen gegen Kriegsgefangene sind so rasch durchzuführen, als die
Umstände es gestatten, und zwar so, dass die Gerichtsverhandlung möglichst frühzeitig
stattfinden  kann.  Ein  Kriegsgefangener  darf  nur  dann  in  Untersuchungshaft  gehalten
werden,  wenn  diese  Massnahme bei  gleichen  Vergehen  auch  für  die  Angehörigen  der
bewaffneten Kräfte  des  Gewahrsamsstaates  vorgesehen  ist,  oder  wenn es  die  nationale
Sicherheit  verlangt. Die Untersuchungshaft  darf auf keinen Fall  länger als drei  Monate
dauern.

Die  Dauer  der  Untersuchungshaft  ist  auf  die  über  den  Kriegsgefangenen  verhängte
Freiheitsstrafe  anzurechnen;  dies  ist  bereits  bei  der  Festsetzung  der  Strafe  zu
berücksichtigen.

Die Bestimmungen der Artikel 97 und 98 bleiben für die Kriegsgefangenen auch während
der Untersuchungshaft in Geltung.

Artikel 104

In allen Fällen, in denen sich der Gewahrsamsstaat für die Einleitung der gerichtlichen
Verfolgung  eines  Kriegsgefangenen  entschieden  hat,  hat  er  dies  der  Schutzmacht  so
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schnell  wie  möglich,  mindestens  jedoch  drei  Wochen  vor  Verhandlungsbeginn,
bekanntzugeben. Diese Frist von drei Wochen läuft erst vom Augenblick an,  in dem die
Schutzmacht unter der von ihr dem Gewahrsamsstaat vorher bekanntgegebenen  Adresse
die Mitteilung erhalten hat.

Diese Mitteilung soll folgende Angaben enthalten:

1. Name,  Vornamen,  Dienstgrad,  Matrikelnummer,  Geburtsdatum und allfälliger
Beruf des Kriegsgefangenen;

2. Ort der Internierung oder der Haft;

3. genaue  Bezeichnung  des  oder  der  Anklagepunkte  unter  Erwähnung  der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen;

4. das  den  Fall  behandelnde  Gericht  sowie  Datum und  Ort  der  Eröffnung  der
Verhandlung.

Die  gleiche  Mitteilung  hat  der  Gewahrsamsstaat  dem  Vertrauensmann  des
Kriegsgefangenen zugehen zu lassen.

Kann bei  der  Eröffnung der  Verhandlung der  Beweis  nicht  erbracht  werden,  dass  die
Schutzmacht,  der  Kriegsgefangene  selbst  und  sein  Vertrauensmann  die  genannte
Mitteilung mindestens drei Wochen vor Verhandlungsbeginn empfangen haben, so darf die
Verhandlung nicht stattfinden und ist zu vertagen.

Artikel 105

Dem Kriegsgefangenen steht das Recht zu, einen seiner kriegsgefangenen Kameraden zur
Unterstützung  beizuziehen,  sich  durch  einen  geeigneten  Verteidiger  seiner  Wahl
verteidigen zu lassen, Zeugen vorladen zu lassen und, wenn er es für nötig erachtet, die
Dienste eines  befähigten Dolmetschers zu beanspruchen.  Der Gewahrsamsstaat  hat  ihn
rechtzeitig vor Verhandlungsbeginn von diesen Rechten in Kenntnis zu setzen.

Hat der Kriegsgefangene keinen Verteidiger gewählt, so hat die Schutzmacht ihm einen zu
bestellen; dafür steht ihr mindestens eine Woche Zeit zur Verfügung. Auf Verlangen der
Schutzmacht  hat  ihr  der  Gewahrsamsstaat  ein  Verzeichnis  der  für  die  Übernahme der
Verteidigung geeigneten  Personen  zukommen  zu  lassen.  Für  den  Fall,  dass  weder  der
Kriegsgefangene  noch  die  Schutzmacht  einen  Verteidiger  bestellt  haben,  hat  der
Gewahrsamsstaat einen für die Verteidigung des Angeklagten geeigneten Advokaten zu
bezeichnen.

Dem Verteidiger sind zur Vorbereitung der Verteidigung des Angeklagten mindestens zwei
Wochen  Zeit  bis  zur  Eröffnung  der  Verhandlung  einzuräumen  und  die  dazu  nötigen
Erleichterungen zu gewähren; namentlich soll er den Angeklagten unbehindert besuchen
und  ohne  Zeugen  mit  ihm  sprechen  können.  Er  soll  mit  allen  Entlastungszeugen,
inbegriffen die Kriegsgefangenen, sprechen können. Diese Erleichterungen sind ihm bis
zum Ablauf der Rechtsmittelfristen zu gewähren. 

Dem angeklagten Kriegsgefangenen sind die Anklageschrift sowie diejenigen Dokumente,
die  im  allgemeinen  den  Angeklagten  gemäss  den  bei  den  bewaffneten  Kräften  des
Gewahrsamsstaates  geltenden  Gesetzen  bekanntgegeben  werden,  in  einer  ihm
verständlichen  Sprache  und  rechtzeitig  vor  Verhandlungseröffnung zuzustellen.  Seinem
Verteidiger sind dieselben Dokumente unter den gleichen Bedingungen zuzustellen.
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Die Vertreter der Schutzmacht haben das Recht, den Verhandlungen beizuwohnen, sofern
diese  nicht  ausnahmsweise  im  Interesse  der  Staatssicherheit  unter  Ausschluss  der
Öffentlichkeit  stattfinden  müssen;  in  diesem  Falle  hat  der  Gewahrsamsstaat  die
Schutzmacht davon zu verständigen.

Artikel 106

Jeder Kriegsgefangene hat das Recht, unter den gleichen Bedingungen, die auch für die
Angehörigen der bewaffneten Kräfte des Gewahrsamsstaates gelten, gegen das gegen ihn
ergangene Urteil Berufung einzureichen, oder Kassation oder Revision zu verlangen. Über
die ihm diesbezüglich zustehenden Rechte sowie über die zu deren Ausübung festgesetzten
Fristen ist er voll und ganz aufzuklären.

Artikel 107

Jedes gegen einen Kriegsgefangenen ergangene Urteil ist der Schutzmacht unverzüglich in
Form einer gedrängten Mitteilung bekanntzugeben, die auch angibt, ob dem Gefangenen
das Recht zur Berufung, zur Kassation oder zur Revision zusteht. Diese Mitteilung ist auch
dem  betreffenden  Vertrauensmann  zuzustellen.  Ist  das  Urteil  in  Abwesenheit  des
Angeklagten gefällt worden, hat diese Mitteilung auch an den Kriegsgefangenen selbst zu
ergehen,  und  zwar  in  einer  ihm  verständlichen  Sprache.  Im  übrigen  hat  der
Gewahrsamsstaat der Schutzmacht unverzüglich mitzuteilen, ob der Kriegsgefangene von
Rechtsmitteln Gebrauch machen will oder nicht. 

Handelt es sich um ein endgültiges Urteil oder um ein durch die erste Instanz gefälltes
Todesurteil, hat der Gewahrsamsstaat ferner an die Schutzmacht sobald wie möglich eine
ausführliche Mitteilung zu richten, die folgende Angaben enthält:

1. den ganzen Wortlaut des Urteils;

2. einen zusammenfassenden Bericht über die Untersuchung und die Verhandlung,
der besonders die Grundzüge der Anklage und der Verteidigung hervorhebt;

3. gegebenenfalls die Angabe der Anstalt, wo die Strafe zu verbüssen ist.

Die in den vorangehenden Absätzen genannten Mitteilungen sind vom Gewahrsamsstaat
der Schutzmacht unter der ihm vorher bekanntgegebenen Adresse zuzustellen.

Artikel 108

Die  auf  Grund  eines  ordnungsgemäss  vollstreckbar  gewordenen  Urteils  über  einen
Kriegsgefangenen gefällten Strafen sind in den gleichen Anstalten und unter den gleichen
Bedingungen  zu  verbüssen,  wie  dies  bei  Angehörigen  der  bewaffneten  Kräfte  des
Gewahrsamsstaates  der  Fall  ist.  Diese  Bedingungen  sollen  auf  alle  Fälle  den
Erfordernissen der Hygiene und der Menschlichkeit entsprechen.

Weibliche  Kriegsgefangene,  über  die  eine  derartige  Strafe  verhängt  wird,  sind  in
gesonderten Räumen unterzubringen und unter die Überwachung von Frauen zu stellen.

Auf jeden Fall gelten die Bestimmungen der Artikel 78 und 126 weiterhin für die zu einer
Freiheitsstrafe  verurteilten  Kriegsgefangenen.  Es  soll  ihnen  im  übrigen  gestattet  sein,
Briefschaften zu empfangen und zu versenden,  monatlich mindestens ein Hilfspaket zu
empfangen und sich regelmässig in der  frischen Luft  zu bewegen;  entsprechend ihrem
Gesundheitszustand  haben  sie  Anrecht  auf  die  notwendige  ärztliche  Pflege,  und  auf
Wunsch  soll  ihnen auch geistlicher  Beistand gewährt  werden.  Ihnen auferlegte  Strafen
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haben den Bestimmungen von Artikel 87 Absatz 3 zu entsprechen.

Teil IV - Beendigung der Gefangenschaft

Abschnitt I - Direkte Heimschaffung und Hospitalisierung in 
einem neutralen Lande

Artikel 109

Die am Konflikt beteiligten Parteien sind unter Vorbehalt der Bestimmungen von Absatz 3
dieses Artikels gehalten,  die schwerkranken und schwerverwundeten Kriegsgefangenen,
ohne  Rücksicht  auf  Anzahl  und  Dienstgrad,  und  nach  Herbeiführung  ihrer  Transport-
fähigkeit,  gemäss den Bestimmungen von Absatz  1 des nachfolgenden Artikels  in  ihre
Heimat zurückzusenden.

Die am Konflikt beteiligten Parteien haben sich während der Dauer der Feindseligkeiten,
in  Zusammenarbeit  mit  den  in  Frage  stehenden  neutralen  Mächten  zu  bemühen,  die
Hospitalisierung der in Absatz 2 des nachfolgenden Artikels erwähnten verwundeten oder
kranken Kriegsgefangenen in neutralen Ländern in die Wege zu leiten; im übrigen können
sie auch Vereinbarungen zur direkten Heimschaffung von gesunden, schon seit langer Zeit
in Gefangenschaft befindlichen Kriegsgefangenen oder zu deren Internierung in neutralem
Lande treffen.

Während der Feindseligkeiten kann kein in Absatz 1 dieses Artikels für die Heimschaffung
vorgesehener  kranker  oder  verwundeter  Kriegsgefangener  gegen  seinen  Willen
heimgeschafft werden.

Artikel 110

Es sind direkt heimzuschaffen: 

1. die  unheilbar  Verwundeten  und  Kranken,  deren  geistige  oder  körperliche
Fähigkeiten beträchtlich herabgemindert zu sein scheinen;

2. die Verwundeten und Kranken, die nach ärztlicher Meinung im Verlaufe eines
Jahres nicht geheilt werden können, wenn ihr Zustand eine Behandlung erfordert
und ihre geistigen oder körperlichen Fähigkeiten beträchtlich herabgemindert zu
sein scheinen:

3. die  geheilten  Verwundeten  und  Kranken,  deren  geistige  oder  körperliche
Fähigkeiten dauernd und beträchtlich herabgemindert zu sein scheinen.

Es können in neutralem Lande hospitalisiert werden:

1. die Verwundeten und Kranken,  deren Heilung innerhalb eines  Jahres  seit  der
Verletzung oder Erkrankung angenommen werden kann, wenn die Behandlung
in einem neutralen Lande eine sicherere  und schnellere  Heilung voraussehen
lässt;

2. die  Kriegsgefangenen,  deren  geistige  oder  körperliche  Gesundheit  nach
ärztlicher Ansicht durch die Fortsetzung der Gefangenschaft  ernstlich bedroht
ist,  bei  denen  jedoch  durch  die  Hospitalisierung  in  neutralem  Lande  diese
Bedrohung vermieden würde.
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Die Bedingungen, welche die in einem neutralen Lande hospitalisierten Kriegsgefangenen
erfüllen müssen, um heimgeschafft zu werden, wie auch ihre Rechtsstellung sind durch
Vereinbarung unter den beteiligten Mächten zu regeln. Im allgemeinen sind diejenigen in
einem neutralen Lande hospitalisierten Kriegsgefangenen heimzuschaffen, die folgenden
Kategorien angehören:

1. diejenigen, deren Gesundheitszustand sich derart verschlimmert hat, dass die für
die direkte Heimschaffung vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind;

2. diejenigen,  deren  geistige  oder  körperliche  Fähigkeiten  auch  nach  erfolgter
Behandlung beträchtlich herabgemindert bleiben.

In  Ermangelung  von  besonderen,  zwischen  den  betreffenden  am  Konflikt  beteiligten
Parteien  getroffenen  Vereinbarungen  über  die  Bestimmung  der  Invaliditäts-  oder
Krankheitsfülle,  die  die  direkte  Heimschaffung  oder  die  Hospitalisierung  in  neutralem
Lande zur Folge haben, sind diese Fälle gemäss dem Musterabkommen über die direkte
Heimschaffung  und  die  Hospitalisierung  in  neutralem  Lande  und  dem  Reglement
betreffend die gemischten ärztlichen Kommissionen zu bestimmen, die diesem Abkommen
beiliegen.

Artikel 111

Der Gewahrsamsstaat, die Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen, und eine von
diesen  beiden  Mächten  anerkannte  neutrale  Macht  sollen  sich  um den  Abschluss  von
Vereinbarungen bemühen, die die Internierung von Kriegsgefangenen auf dem Gebiete der
genannten neutralen Macht bis zur Einstellung der Feindseligkeiten gestatten.

Artikel 112

Bei Beginn der Feindseligkeiten sind gemischte ärztliche Kommissionen zu bestellen, die
die kranken und verletzten Gefangenen zu untersuchen und alle nützlichen Entscheidungen
über  sie  zu  treffen  haben.  Für  die  Bestellung,  die  Pflichten  und  die  Tätigkeit  dieser
Kommissionen sind die Bestimmungen des diesem Abkommen beiliegenden Reglements
massgebend.

Indessen  können  Gefangene,  die  nach  Ansicht  der  ärztlichen  Behörden  des
Gewahrsamsstaates  offenkundig  als  Schwerverletzte  oder  Schwerkranke  zu  betrachten
sind,  ohne  Untersuchung  durch  eine  gemischte  ärztliche  Kommission  heimgeschafft
werden.

Artikel 113

Ausser  den  durch  die  ärztlichen  Behörden  der  Gewahrsamsmacht  bezeichneten
Kriegsgefangenen  haben  die  verwundeten  oder  kranken  Gefangenen,  die  einer  der
nachstehend  aufgeführten  Kategorien  angehören,  das  Recht,  sich  von  den  im
vorhergehenden Artikel genannten gemischten ärztlichen Kommissionen untersuchen zu
lassen:

1. die  Verwundeten  und  Kranken,  die  von  einem  im  Lager  tätigen  Arzt
vorgeschlagen werden, der ihr Landsmann ist oder Staatsangehöriger einer am
Konflikt  beteiligten  Partei  ist,  die  mit  der  Macht,  von  der  sie  abhängen,
verbündet ist;

2. die von ihrem Vertrauensmann vorgeschlagenen Verwundeten und Kranken;
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3. die  von  der  Macht,  von  der  sie  abhängen,  oder  von  einer  von  dieser  Macht
anerkannten  Hilfsorganisation  für  Kriegsgefangene  vorgeschlagenen
Verwundeten und Kranken.

Die Kriegsgefangenen, die keiner dieser drei Kategorien angehören, können sich diesen
gemischten ärztlichen Kommissionen gleichwohl zur Untersuchung stellen, werden jedoch
erst nach den Gefangenen der erwähnten Kategorien untersucht. 

Dem  Arzt,  der  ein  Landsmann  der  von  der  gemischten  ärztlichen  Kommission
untersuchten  Kriegsgefangenen  ist,  sowie  ihrem Vertrauensmann  ist  es  erlaubt,  dieser
Untersuchung beizuwohnen.

Artikel 114

Kriegsgefangene, die einen Unfall erlitten haben, geniessen, ausser wenn es sich um eine
Selbstverstümmelung handelt,  die Vergünstigungen der Bestimmungen des vorliegenden
Abkommens betreffend die Heimschaffung oder die allfällige Hospitalisierung in einem
neutralen Lande.

Artikel 115

Kein disziplinarisch bestrafter Kriegsgefangener, der die für die Heimschaffung oder die
Hospitalisierung  in  einem  neutralen  Lande  vorgesehenen  Bedingungen  erfüllt,  darf
zurückgehalten werden, weil er seine Strafe noch nicht verbüsst hat.

Die gerichtlich verfolgten oder verurteilten Kriegsgefangenen, die für die Heimschaffung
oder  die  Hospitalisierung  in  einem  neutralen  Lande  vorgesehen  sind,  können  vor
Beendigung  des  Verfahrens  oder  der  Verbüssung  der  Strafe  in  den  Genuss  dieser
Massnahmen gelangen, wenn der Gewahrsamsstaat seine Einwilligung dazu gibt.

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  haben  sich  gegenseitig  die  Namen  derjenigen
bekanntzugeben, die bis zur Beendigung des Verfahrens oder der Verbüssung der Strafe
zurückbehalten werden.

Artikel 116

Die  Kosten  der  Heimschaffung  oder  der  Überführung  von  Kriegsgefangenen  in  ein
neutrales Land gehen von der  Grenze des Gewahrsamsstaates  an zu Lasten derjenigen
Macht, von der diese Kriegsgefangenen abhängen.

Artikel 117

Kein Heimgeschaffter darf zu aktivem Militärdienst verwendet werden.

Abschnitt II - Freilassung und Heimschaffung der 
Kriegsgefangenen nach Beendigung der Feindseligkeiten

Artikel 118

Die Kriegsgefangenen sind nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten ohne Verzug
freizulassen und heimzuschaffen.

Wenn das zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien abgeschlossene Abkommen zur
Beendigung der Feindseligkeiten keine diesbezüglichen Bestimmungen enthält oder kein
solches  Abkommen  abgeschlossen  wird,  soll  jeder  Gewahrsamsstaat  gemäss  dem  im
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vorhergehenden  Absatz  aufgestellten  Grundsatz  ohne  Verzug  selbst  einen  Heimschaf-
fungsplan aufstellen und ausführen.

In beiden Fällen sind die getroffenen Massnahmen den Kriegsgefangenen zur Kenntnis zu
bringen.

Die  Kosten  der  Heimschaffung  der  Kriegsgefangenen  sollen  auf  jeden  Fall  in  billiger
Weise zwischen  der  Gewahrsamsmacht  und  der  Macht,  von  der  die  Kriegsgefangenen
abhängen,  geteilt  werden.  Für  diese  Verteilung  sollen  folgende  Grundsätze  beobachtet
werden:

a.  wenn  es  sich  um  Nachbarstaaten  handelt,  hat  der  Staat,  von  dem  die
Kriegsgefangenen abhängen, die Kosten der Heimschaffung von der Grenze des
Gewahrsamsstaates an zu übernehmen;

b. wenn es sich nicht um Nachbarstaaten handelt, so hat der Gewahrsamsstaat die
Kosten des Transportes der Kriegsgefangenen auf seinem Gebiet zu übernehmen,
und zwar bis zu seiner Grenze oder bis zu seinem Einschiffungshafen, der dem
Staat, von dem die Gefangenen abhängen, am nächsten liegt. Was den Rest der
Heimschaffungskosten betrifft,  so sollen sich die beteiligten Mächte über eine
gerechte Aufteilung einigen. Auf keinen Fall darf wegen des Abschlusses einer
solchen  Übereinkunft  die  Heimschaffung  der  Kriegsgefangenen  auch  nur  im
geringsten verzögert werden. 

Artikel 119

Die Heimschaffung soll unter ähnlichen Bedingungen erfolgen, wie sie in den Artikeln 46
bis  und  mit  48  für  die  Verlegung  von  Kriegsgefangenen  vorgesehen  sind,  und  unter
Berücksichtigung  der  Bestimmungen  von  Artikel  118  sowie  der  nachfolgenden
Bestimmungen.

Bei  der  Heimschaffung  sind  den  Kriegsgefangenen  die  ihnen  gemäss  Artikel  18
abgenommenen  Wertgegenstände  und  die  Geldbeträge,  die  nicht  in  die  Währung  des
Gewahrsamsstaates umgewechselt  wurden,  zurückzuerstatten.  Die Wertgegenstände und
die  Geldbeträge  in  ausländischer  Währung,  die  aus  irgendeinem  Grund  den
Kriegsgefangenen bei  ihrer Heimschaffung nicht zurückerstattet  wurden,  sollen dem in
Artikel 122 vorgesehenen Auskunftsbüro übergeben werden.

Die Kriegsgefangenen sind berechtigt, ihre persönlichen Effekten, ihre Briefschaften und
die erhaltenen Pakete mitzunehmen; das Gewicht dieses Gepäcks kann, falls die Umstände
der  Heimschaffung  es  erfordern,  auf  das  beschränkt  werden,  was  der  Gefangene
vernünftigerweise  tragen  kann;  auf  jeden  Fall  ist  jeder  Kriegsgefangene  berechtigt,
mindestens 25 Kilogramm mitzunehmen.

Die  andern  persönlichen Effekten des heimgeschafften  Kriegsgefangenen  sind  von  der
Gewahrsamsmacht aufzubewahren; diese hat sie dem Gefangenen zukommen zu lassen,
sobald  sie  mit  der  Macht,  von  der  er  abhängt,  ein  Übereinkommen  über  die  Art  des
Transportes und die Bezahlung der Transportkosten getroffen hat.

Die  Kriegsgefangenen,  gegen  die  wegen  eines  Verbrechens  oder  Vergehens  eine
Strafverfolgung  anhängig  ist,  können  bis  zum  Abschluss  des  Gerichtsverfahrens  und
gegebenenfalls bis zur Verbüssung der Strafe zurückgehalten werden. Das gleiche gilt für
Kriegsgefangene, die wegen eines strafrechtlichen Verbrechens oder Vergehens verurteilt
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sind.

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  haben  sich  gegenseitig  die  Namen  der
Kriegsgefangenen bekanntzugeben, die bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens oder bis
zur Verbüssung der Strafe zurückgehalten werden.

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sollen  die  Einsetzung  von  Kommissionen
vereinbaren,  um  verstreute  Kriegsgefangene  zu  suchen  und  ihre  möglichst  rasche
Heimschaffung zu gewährleisten.

Abschnitt III Todesfälle von Kriegsgefangenen

Artikel 120

Die  Testamente  der  Kriegsgefangenen  sollen  so  aufgesetzt  sein,  dass  sie  den  von  der
Gesetzgebung ihres Heimatstaates aufgestellten Gültigkeitsvorschriften entsprechen; diese
Vorschriften sollen vom Heimatstaat dem Gewahrsamsstaat zur Kenntnis gebracht werden.
Auf  Verlangen  des  Kriegsgefangenen  und  auf  jeden  Fall  nach  seinem  Tod  ist  das
Testament  unverzüglich der  Schutzmacht  zu übergeben  und eine beglaubigte  Abschrift
davon der Zentralstelle für Kriegsgefangene zuzustellen.

Die gemäss dem diesem Abkommen beiliegenden Muster erstellten Todesurkunden oder
die von einem verantwortlichen Offizier beglaubigten Listen aller in der Gefangenschaft
verstorbenen  Kriegsgefangenen  sind  so  rasch  wie  möglich  dem  in  Artikel  122
vorgesehenen Auskunftsbüro für  Kriegsgefangene zu übermitteln.  Die in Absatz  3 von
Artikel 17 aufgezählten Angaben über die Identität, den Ort und das Datum des Todes, die
Todesursache,  den  Ort  und  das  Datum der  Beerdigung sowie  alle  zur  Auffindung der
Gräber notwendigen Angaben müssen in diesen Urkunden oder Listen enthalten sein.

Vor  der  Beerdigung  oder  Einäscherung  muss  eine  ärztliche  Untersuchung  der  Leiche
stattfinden, die den Tod feststellen, die Abfassung eines Berichtes ermöglichen und, wenn
nötig, die Identität des Verstorbenen feststellen soll.

Die Gewahrsamsbehörden haben dafür zu sorgen, dass in der Gefangenschaft verstorbene
Kriegsgefangene mit allen Ehren, wenn möglich gemäss den Riten der Religion, der sie
angehörten,  bestattet  und  dass  ihre  Gräber  geachtet,  angemessen  unterhalten  und  so
gekennzeichnet  werden,  dass  sie  jederzeit  wieder  aufgefunden  werden  können.  Wenn
immer möglich sollen die verstorbenen Kriegsgefangenen,  die  von der  gleichen Macht
abhingen, am gleichen Ort bestattet werden.

Die  verstorbenen  Kriegsgefangenen  sollen  einzeln  begraben  werden,  sofern  nicht  die
Beisetzung in einem Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt  unumgänglich ist.  Die
Leichen dürfen nur aus zwingenden hygienischen Gründen oder weil es die Religion des
Verstorbenen verlangt oder auf seinen eigenen Wunsch hin eingeäschert werden. Im Falle
einer  Einäscherung  soll  dies  unter  Angabe  der  Gründe  auf  der  Todesurkunde  des
Verstorbenen vermerkt werden.

Damit die Gräber stets wieder aufgefunden werden können, sollen alle Auskünfte über die
Bestattungen  und  die  Gräber  durch  einen  vom  Gewahrsamsstaat  geschaffenen
Gräberdienst aufgezeichnet werden. Die Verzeichnisse der Gräber und die Auskünfte über
die auf den Friedhöfen oder anderswo bestatteten Kriegsgefangenen sollen der Macht, von
der  diese  Kriegsgefangenen  abhingen,  übermittelt  werden.  Wenn  die  Macht,  in  deren
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Gewalt ein Gebiet steht, diesem Abkommen beigetreten ist, hat sie für die Pflege der darin
befindlichen Gräber und für die Eintragung jeder nachträglichen Überführung einer Leiche
besorgt  zu sein.  Diese Bestimmungen beziehen sich ebenfalls  auf  die  Asche,  die  vom
Gräberdienst  aufzubewahren  ist,  bis  ihm  der  Heimatstaat  des  Verstorbenen  seine
endgültigen Verfügungen in dieser Hinsicht bekanntgibt.

Artikel 121

Nach jedem Todesfall oder jeder schweren Verletzung eines Kriegsgefangenen, die durch
eine Wache,  einen andern Kriegsgefangenen oder irgendeine Person verursacht wurden
oder verursacht sein könnten, sowie nach jedem Todesfall, dessen Ursache unbekannt ist,
soll vom Gewahrsamsstaat unverzüglich eine ofrizielle Untersuchung eingeleitet werden.

Der Schutzmacht soll darüber sofort Anzeige gemacht werden. Die Aussagen der Zeugen,
besonders  der  Kriegsgefangenen,  sollen  aufgenommen  werden.  Ein  diese  Aussagen
enthaltender Bericht soll der genannten Macht übermittelt werden. 

Erweist  die  Untersuchung  die  Schuld  einer  oder  mehrerer  Personen,  so  soll  der
Gewahrsamsstaat  alle  Massnahmen  zur  gerichtlichen  Verfolgung  der  verantwortlichen
Person oder Personen ergreifen.

Teil V - Auskunftsstellen und Hilfsorganisationen
für Kriegsgefangene

Artikel 122

Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen einer Besetzung soll jede der am Konflikt
beteiligten  Parteien  ein  offizielles  Auskunftsbüro  für  die  in  ihrer  Gewalt  befindlichen
Kriegsgefangenen einrichten; das gleiche gilt für die neutralen oder nicht kriegführenden
Mächte hinsichtlich jener Personen,  die sie in ihr Gebiet aufgenommen haben und die
einer der in Artikel 4 aufgeführten Kategorien angehören. 

Die  betreffende  Macht  hat  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  das  Auskunftsbüro  über  die
Räumlichkeiten, das Material und das nötige Personal verfügt, die notwendig sind, damit
es  wirksam  arbeiten  kann.  Es  steht  ihr  frei,  unter  Beachtung  des  im  Abschnitt  des
vorliegenden Abkommens über die Arbeit der Kriegsgefangenen festgelegten Bedingungen
Kriegsgefangene hiefür zu verwenden.

Jede der am Konflikt  beteiligten Parteien hat ihrem Auskunftsbüro in kürzestmöglicher
Frist die im vierten, fünften und sechsten Abschnitt dieses Artikels erwähnten Auskünfte
über jede feindliche, zu einer der in Artikel 4 aufgeführten Kategorien gehörende und in
ihre  Gewalt  geratene  Person  zu  erteilen.  Das  gleiche  gilt  für  die  neutralen  oder  nicht
kriegführenden Mächte hinsichtlich jener Personen, die diesen Kategorien angehören und
die sie in ihr Gebiet aufgenommen haben.

Das Auskunftsbüro hat diese Auskünfte durch Vermittlung der Schutzmächte einerseits und
der in Artikel 123 vorgesehenen Zentralstelle anderseits unverzüglich auf raschestem Wege
den  interessierten  Mächten  zukommen  zu  lassen.  Diese  Angaben  sollen  eine  rasche
Benachrichtigung der  betreffenden  Familien  erlauben.  Vorbehaltlich  der  Bestimmungen
des Artikels 17 sollen diese Auskünfte, soweit sie die Auskunftsstelle besitzt,  für jeden
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Kriegsgefangenen Name, Vornamen, Dienstgrad, Matrikelnummer, Ort und vollständiges
Datum der Geburt, die Macht, von der er abhängt, Vorname des Vaters und Mädchenname
der Mutter, Name und Adresse der zu benachrichtigenden Person sowie die Adresse, unter
der dem Gefangenen Briefschaften zugestellt werden können, enthalten.

Das Auskunftsbüro  soll  von  den verschiedenen  zuständigen Dienststellen die  Angaben
über Mutationen, Freilassung, Heimschaffung, Flucht, Hospitalisierung, Tod erhalten und
sie auf die im dritten Absatz dieses Artikels vorgesehene Weise weiterleiten.

Gleicherweise sollen regelmässig, und zwar wenn möglich wöchentlich, Auskünfte über
den  Gesundheitszustand  schwerkranker  oder  schwerverletzter  Kriegsgefangener
weitergeleitet werden.

Das  Auskunftsbüro  ist  ebenfalls  mit  der  Beantwortung  aller  Anfragen  über  die
Kriegsgefangenen,  einschliesslich der  in  der  Gefangenschaft  Verstorbenen,  betraut;  um
sich die fehlenden Auskünfte zu beschaffen, nimmt es die nötigen Erhebungen vor.

Alle schriftlichen Mitteilungen des Auskunftsbüros sind durch Unterschrift oder Siegel zu
beglaubigen.

Das  Auskunftsbüro  ist  ferner  beauftragt,  alle  persönlichen  Wertgegenstände,
einschliesslich der Geldbeträge in anderer Währung als der des Gewahrsamsstaates, sowie
die  für  die  nächsten  Angehörigen  wichtigen  Dokumente  zu  sammeln,  die  die
Kriegsgefangenen bei ihrer Heimschaffung, ihrer Freilassung, ihrer Flucht oder ihrem Tod
zurückgelassen  haben,  und  sie  an  die  interessierten  Mächte  zu  übermitteln.  Diese
Gegenstände sollen vom Auskunftsbüro in versiegelten Paketen versandt werden und von
einer Erklärung,  welche die  Identität  der Person,  der  die Gegenstände gehörten,  genau
feststellt, sowie von einem vollständigen Verzeichnis des Paketinhaltes begleitet sein. Die
übrigen persönlichen Effekten der in Frage stehenden Kriegsgefangenen sind gemäss den
zwischen  den  betreffenden  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  abgeschlossenen
Vereinbarungen zurückzusenden.

Artikel 123

Eine zentrale Auskunftsstelle für Kriegsgefangene soll in einem neutralen Land geschaffen
werden.  Das  internationale  Komitee  vom Roten  Kreuz  soll  den  in  Frage  kommenden
Mächten, sofern es ihm notwendig erscheint, die Organisation einer solchen Zentralstelle
vorschlagen.

Diese Zentralstelle ist beauftragt, alle Auskünfte betreffend Kriegsgefangene, die sie auf
offiziellem oder privatem Wege beschaffen kann, zu sammeln. Sie soll sie so rasch wie
möglich  an  das  Herkunftsland  der  Kriegsgefangenen  oder  an  die  Macht,  von  der  sie
abhängen,  weiterleiten.  Von  seiten  der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  soll  diese
Zentralstelle alle angemessenen Erleichterungen zur Durchführung dieser Weiterleitungen
erhalten.

Die Hohen Vertragsparteien und im besondern jene, deren Angehörigen die Dienste der
Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefordert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen zu
lassen, deren sie bedarf.

Diese Bestimmungen dürfen nicht als eine Beschränkung der humanitären Tätigkeit des
Internationalen  Komitees  vom  Roten  Kreuz  und  der  in  Artikel  125  erwähnten
Hilfsgesellschaften ausgelegt werden.
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Artikel 124

Die  nationalen  Auskunftsbüros  und  die  Zentralstelle  sollen  für  alle  Postsendungen
Portofreiheit  geniessen;  auch sollen ihnen alle in  Artikel  74 vorgesehenen Befreiungen
sowie  im  Rahmen  des  Möglichen  Gebührenfreiheit  oder  zumindest  bedeutende
Gebührenermässigungen für telegrafische Mitteilungen zugute kommen.

Artikel 125

Unter Vorbehalt der Massnahmen, die die Gewahrsamsstaaten für unerlässlich halten, um
ihre Sicherheit zu gewährleisten oder jedem andern vernünftigen Erfordernis zu begegnen,
sollen  sie  den  religiösen  Organisationen,  Hilfsgesellschaften  oder  jeder  andern,  den
Kriegsgefangenen  Hilfe  bringenden  Körperschaft  die  beste  Aufnahme  gewähren.  Sie
sollen  ihnen  wie  auch  ihren  gebührend  akkreditierten  Delegierten  alle  notwendigen
Erleichterungen gewähren, damit sie die Kriegsgefangenen besuchen, Hilfssendungen und
für Erziehungs-, Erholungs- oder Religionszwecke dienende Gegenstände irgendwelcher
Herkunft an sie verteilen oder ihnen bei der Gestaltung der Freizeit innerhalb der Lager
helfen können. Die genannten Gesellschaften oder Organisationen können auf dem Gebiet
des  Gewahrsamsstaates  oder  in  einem  andern  Land  gegründet  werden  oder  aber
internationalen Charakter haben.

Der  Gewahrsamsstaat  kann  die  Anzahl  der  Gesellschaften  und  Organisationen,  deren
Delegierte ermächtigt  sind,  ihre  Tätigkeit  auf seinem Gebiet und unter seiner Aufsicht
auszuüben,  begrenzen;  durch  eine  solche  Begrenzung  darfjedoch  die  wirksame  und
ausreichende  Hilfeleistung  an  alle  Kriegsgefangenen  nicht  behindert  werden.  Die
besondere Stellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf diesem Gebiete
soll jederzeit anerkannt und respektiert werden.

Im  Augenblick  der  Übergabe  von  Hilfssendungen  oder  von  obgenannten  Zwecken
dienenden Gegenständen an die Kriegsgefangenen oder mindestens innert kurzer Frist ist
den Hilfsgesellschaften oder Organisationen für jede von ihnen abgeschickte Sendung eine
vom Vertrauensmann unterzeichnete Empfangsbestätigung zuzustellen. Gleichzeitig sind
von  den  Verwaltungsbehörden,  die  die  Kriegsgefangenen  überwachen,  Empfangsbe-
stätigungen für diese Sendungen auszustellen.

Teil VI - Vollzug des Abkommens

Abschnitt I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 126

Die Vertreter  oder  Delegierten der Schutzmächte  sind ermächtigt,  sich an alle  Orte  zu
begeben,  wo  sich  Kriegsgefangene  befinden,  namentlich  an  alle  Internierungs-,
Gefangenhaltungs- und Arbeitsorte; sie sollen zu allen von Kriegsgefangenen benützten
Räumlichkeiten  Zutritt  haben.  Sie  sind  ebenfalls  ermächtigt,  sich  an  alle  Abfahrts-,
Durchfahrts- und Ankunftsorte von versetzten Kriegsgefangenen zu begeben. Sie sollen
sich  ohne  Zeugen  mit  den  Gefangenen  und  besonders  mit  ihrem  Vertrauensmann
unterhalten können, wenn nötig durch Vermittlung eines Dolmetschers.

Den Vertretern und Delegierten der Schutzmächte ist betreffend die Wahl der Orte, die sie
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zu besuchen wünschen, jede Freiheit zu lassen; Dauer und Zahl dieser Besuche dürfen
nicht  eingeschränkt  werden.  Diese  Besuche  dürfen  nur  aus  zwingenden  militärischen
Gründen und bloss ausnahmsweise und vorübergehend untersagt werden.

Der Gewahrsamsstaat und die Macht, von der die Kriegsgefangenen abhängen,  können
gegebenenfalls  übereinkommen,  Landsleute  dieser  Kriegsgefangenen  zur  Teilnahme  an
solchen Besuchen zuzulassen.

Die  Delegierten  des  Internationalen  Komitees  vom  Roten  Kreuz  sollen  die  gleichen
Vorrechte  geniessen.  Die Bezeichnung dieser  Delegierten  bedarf der  Genehmigung der
Macht, in deren Gewalt sich die zu besuchenden Kriegsgefangenen befinden.

Artikel 127

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  in  Friedens-  und  in  Kriegszeiten  den
Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitestmöglichen Ausmass zu
verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und, wenn möglich, zivilen
Ausbildungsprogramme aufzunehmen, damit die Gesamtheit ihrer bewaffneten Kräfte und
der Bevölkerung seine Grundsätze kennenlernen kann.

Die militärischen oder andern Behörden, die in Kriegszeiten eine Verantwortung in bezug
auf  Kriegsgefangene  übernehmen,  müssen  den  Wortlaut  des  Abkommens  besitzen und
über dessen Bestimmungen besonders unterrichtet werden.

Artikel 128

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schweizerischen
Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch Vermittlung der Schutzmächte die
amtlichen  Übersetzungen  des  vorliegenden  Abkommens  sowie  die  Gesetze  und
Verordnungen zustellen, die sie zur Gewährleistung seiner Anwendung unter Umständen
erlassen.

Artikel 129

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  alle  notwendigen  gesetzgeberischen
Massnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für solche Personen
zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen
des  vorliegenden  Abkommens  begehen  oder  zu  einer  solchen  Verletzung  den  Befehl
erteilen.

Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Personen verpflichtet, die der Begehung oder der
Erteilung eines Befehls zur Begehung der einen oder andern dieser schweren Verletzungen
beschuldigt sind und hat sie ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor ihre eigenen
Gerichte zu ziehen. Wenn sie es vorzieht, kann sie sie auch gemäss den in ihrer eigenen
Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen zur Aburteilung einer andern an der Verfolgung
interessierten  Vertragspartei  übergeben,  sofern  diese  gegen  die  erwähnten  Personen
ausreichende Beschuldigungen nachgewiesen hat.

Jede  Vertragspartei  soll  die  notwendigen  Massnahmen  ergreifen,  um  auch  diejenigen
Zuwiderhandlungen  gegen  die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  zu
unterbinden, die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen
zählen.

Unter allen Umständen müssen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf
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Gerichtsverfahren  und  freie  Verteidigung  geniessen  als  die  in  Artikel  105  ff.  des
vorliegenden Abkommens vorgesehenen.

Artikel 130

Als schwere Verletzungen, wie sie im vorhergehenden Artikel erwähnt sind, gelten jene,
die die eine oder andere der folgenden Handlungen umfassen, sofern sie gegen Personen
oder  Güter  begangen  werden,  die  durch  das  Abkommen  geschützt  sind:  vorsätzlicher
Mord,  Folterung  oder  unmenschliche  Behandlung,  einschliesslich  biologischer
Experimente,  vorsätzliche  Verursachung grosser  Leiden  oder  schwere  Beeinträchtigung
der  körperlichen  Integrität  oder  der  Gesundheit,  Nötigung eines  Kriegsgefangenen  zur
Dienstleistung  in  den  bewaffneten  Kräften  der  feindlichen  Macht  oder  Entzug  ihres
Anrechts  auf  ein  ordentliches  und  unparteiisches,  den  Vorschriften  des  vorliegenden
Abkommens entsprechendes Gerichtsverfahren.

Artikel 131

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den
Verantwortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer andern Vertragspartei auf Grund der
im vorhergehenden Artikel erwähnten Verletzungen zufallen. 

Artikel 132

Auf  Begehren  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei  soll  gemäss  einem  zwischen  den
beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren eine Untersuchung eingeleitet werden über
jede behauptete Verletzung des Abkommens.

Kann über das Untersuchungsverfahren keine Übereinstimmung erzielt werden, so sollen
sich die Parteien über die Wahl eines Schiedsrichters einigen, der über das zu befolgende
Verfahren zu entscheiden hat.

Sobald die Verletzung festgestellt ist, sollen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien ein
Ende setzen und sie so rasch als möglich ahnden.

Abschnitt II – Schlussbestimmungen

Artikel 133

Das vorliegende Abkommen ist in französischer und englischer Sprache abgefasst. Beide
Texte sind gleicherweise authentisch. 

Der  Schweizerische  Bundesrat  wird  offizielle  Übersetzungen  des  Abkommens  in
russischer und spanischer Sprache herstellen lassen.

Artikel 134

In  den  Beziehungen  zwischen  den  Hohen  Vertragsparteien  ersetzt  das  vorliegende
Abkommen das Abkommen vom 27. Juli 19296.
6 SR 0.518.41

Artikel 135

In den Beziehungen zwischen Mächten, die durch das Haager Abkommen betreffend die
Gesetze und Gebräuche des Landkrieges gebunden sind, handle es sich um das vom 29.
Juli  18997 oder  das  vom  18.  Oktober  19078,  und  die  am  vorliegenden  Abkommen
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teilnehmen,  ergänzt  dieses  das  Kapitel  II  des  den  erwähnten  Haager  Abkommen
beigefügten Reglements.
7 SR 0.515.111

8 SR 0.515.112

Artikel 136

Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des heutigen Tages trägt, kann bis zum
12. Februar 1950 im Namen der Mächte unterzeichnet werden, die an der am 21. April
1949 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren, sowie im Namen der Mächte, die an
dieser Konferenz nicht vertreten waren, aber am Abkommen vom 27. Juli 19299  beteiligt
sind.

9 SR 0.518.41

Artikel 137

Das vorliegende Abkommen soll  so bald als möglich ratifiziert werden.  Die Ratifikati -
onsurkunden sollen in Bern hinterlegt werden.

Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll aufgenommen werden.
Von diesem soll  eine beglaubigte Abschrift  durch den Schweizerischen Bundesrat allen
Mächten zugestellt werden, in deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt
erklärt worden ist.

Artikel 138

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens zwei
Ratifikationsurkunden in Kraft.

Späterhin  tritt  es  für  jede  Hohe  Vertragspartei  sechs  Monate  nach  Hinterlegung  ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.

Artikel 139

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen jeder Macht zum
Beitritt offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet worden ist.

Artikel 140

Der Beitritt soll dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich mitgeteilt  werden und wird
sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem ihm die Mitteilung zugegangen ist, wirksam.

Der Schweizerische Bundesrat soll die Beitritte allen Mächten zur Kenntnis bringen, in
deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.

Artikel 141

Die in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Situationen verleihen den vor oder nach Beginn
der  Feindseligkeiten  oder  der  Besetzung  hinterlegten  Ratifikationsurkunden  und
abgegebenen  Beitrittserklärungen  von  den  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sofortige
Wirkung.  Der  Schweizerische  Bundesrat  soll  die  Ratifikationen  oder  Beitritte  der  am
Konflikt beteiligten Parteien auf dem schnellsten Wege bekanntgeben.

Artikel 142

Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kündigen.
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Die Kündigung ist  dem Schweizerischen Bundesrat  schriftlich anzuzeigen,  der  sie  den
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien bekanntgibt.

Die  Kündigung  wird  ein  Jahr  nach  ihrer  Anzeige  an  den  Schweizerischen  Bundesrat
wirksam. Die angezeigte Kündigung bleibt jedoch, wenn die kündigende Macht in einen
Konflikt verwickelt ist, so lange unwirksam, als der Friede nicht geschlossen wurde und
auf alle Fälle solange, als die Aktionen nicht abgeschlossen sind, die mit der Freilassung
und  Heimschaffung  der  durch  das  vorliegende  Abkommen  geschützten  Personen  in
Zusammenhang stehen.

Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf
die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien gemäss den Grundsätzen
des Völkerrechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern
feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des öffentlichen Gewissens ergeben.

Artikel 143

Der  Schweizerische  Bundesrat  wird  das  vorliegende  Abkommen  beim Sekretariat  der
Vereinten  Nationen  eintragen  lassen.  Er  wird  das  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen
ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen, die er in bezug auf das
vorliegende Abkommen erhält, in Kenntnis setzen.

Zu Urkund dessen  haben  die  Unterzeichneten  nach  Hinterlegung ihrer  entsprechenden
Vollmachten das vorliegende Abkommen unterzeichnet.

Gegeben  in  Genf  am 12.  August  1949  in  französischer  und  englischer  Sprache.  Das
Original  ist  im  Archiv  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  zu  hinterlegen.  Der
Schweizerische Bundesrat soll jedem der unterzeichnenden und beitretenden Staaten eine
beglaubigte Abschrift dieses Abkommens übermitteln.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang I

Musterabkommen über die direkte Heimschaffung und Hospitalisierung in
neutralem Land von verwundeten und kranken Kriegsgefangenen

(Siehe Artikel 110)

I. Grundsätze der direkten Heimschaffung und 
Hospitalisierung in neutralem Lande

A. Direkte Heimschaffung

Es werden direkt heimgeschafft:

1. Alle  Kriegsgefangenen  mit  nachfolgenden  Gebrechen,  die  durch
Gewalteinwirkung  entstanden  sind:  Verlust  einer  Extremität,  Lähmung,
artikuläre und andere Schwächen, unter der Voraussetzung, dass das Gebrechen
mindestens  in  dem  Verlust  einer  Hand  oder  eines  Fusses  besteht  oder  dem
Verlust einer Hand oder eines Fusses gleichkommt. 

Ohne einer weiteren Auslegung vorzugreifen, werden folgende Fälle dem Verlust
einer Hand oder eines Fusses gleichgesetzt:

a. Verlust der Hand, aller Finger oder Daumen und Zeigfinger einer Hand;
Verlust des Fusses oder Verlust aller Zehen und Metatarsen eines Fusses;

b. Ankylose, Knochendefekte, Narbenschrumpfungen, die die Bewegungs-
fähigkeit  eines  grossen  Gelenkes  oder  aller  Fingergelenke  einer  Hand
aufheben;

c. Pseudarthrose an langen Röhrenknochen;

d. Deformitäten, die von Frakturen oder andern Traumen herrühren und die
eine bedenkliche Verminderung der Funktionsfähigkeit und Fähigkeit des
Lasten-tragens herbeiführen.

2. Alle verwundeten Kriegsgefangenen, deren Zustand derart chronisch geworden
ist, dass trotz Behandlung eine Wiedereinstellung in die Armee innerhalb eines
Jahres nach dem Datum der Verletzung voraussichtlich ausgeschlossen scheint,
wie zum Beispiel in folgenden Fällen:

a. Projektile im Herzen, auch wenn eine gemischte ärztliche Kommission
bei ihrer Untersuchung keine schweren Störungen feststellen konnte;

b. Metallsplitter in der Hirnsubstanz oder in den Lungen, auch wenn die
gemischte ärztliche Kommission bei ihrer Untersuchung keine lokalen oder
allgemeinen Erscheinungen feststellen kann;

c. Osteomyelitis, deren Heilung im Verlauf des Jahres, das der Verletzung
folgt, nicht vorhersehbar ist, und die anscheinend zu einer Ankylose eines
Gelenkes oder zu andern Veränderungen führt, die dem Verlust einer Hand
oder eines Fusses gleichkommen;
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d. gelenkeröffnende und eitrige Verletzungen der grossen Gelenke;

e.  Verletzungen  des  Schädels  mit  Verlust  oder  Verlagerung  von
Knochengewebe;

f.  Verletzung  oder  Verbrennung  des  Gesichtes  mit  Defektbildung  und
funktionellen Störungen;

g. Verletzungen des Rückenmarkes;

h. Verletzung des peripheren Nervensystems, deren Folgen einem Verlust
einer Hand oder eines Fusses gleichkommen und deren Heilung mehr als
ein Jahr seit der Verletzung erfordert, zum Beispiel Verletzung des Plexus
brachialis oder lumbo-sakralis, des Nervus medianus oder ischiatikus, auch
bei  kombinierten  Verletzungen  des  Nervus  radialis  und  cubitalis  oder
Nervus  peroneus  und  tibialis  usw.  Die  isolierte  Verletzung  des  Nervus
radialis,  cubitalis,  peroneus  oder  tibialis  rechtfertigt  die  Heimschaffung
nicht,  ausgenommen bei Kontrakturen oder erheblichen neurotrophischen
Störungen;

i.  Verletzung  des  Urogenitalapparates,  die  dessen  Funktion  ernstlich
gefährdet.

3. Alle kranken Kriegsgefangenen, deren Zustand derart chronisch geworden ist,
dass  trotz  Behandlung eine  Wiedereinstellung in  die  Armee  innerhalb   eines
Jahres nach Krankheitsbeginn voraussichtlich ausgeschlossen scheint, wie zum
Beispiel in folgenden Fällen:

a. jede aktive Organtuberkulose, die nach ärztlicher Beurteilung durch
Behandlung in neutralem Lande nicht mehr geheilt  oder  wenigstens
erheblich gebessert werden kann;

b. exsudative Pleuritis;

c.  schwere Erkrankungen des Respirationstraktus,  nicht  tuberkulöser
Aetiologie,  die  voraussichtlich  unheilbar  sind,  z.  B.:  schweres
Lungenemphysem  mit  oder  ohne  Bronchitis;  Asthma  bronchiale*),
chronische  Bronchitis*  ,  die  sich  durch  mehr  als  ein  Jahr  in  der
Gefangenschaft hinzieht; Bronchiectasen* usw.;

d. schwere chronische Zirkulationsstörungen, z. B. Erkrankungen der
Herzklappen und des Herzmuskels*), die während der Gefangenschaft
zu Dekompensationserscheinungen führen,  auch wenn die gemischte
ärztliche Kommission bei ihrer Untersuchung keine dieser Symptome
mehr feststellen kann;  Erkrankungen des Pericards und der  Gefässe
usw. (Bürgersche Krankheit, Aneurismen der grossen Gefässe); 

e.  chronische schwere Erkrankungen des Magen-Darmtraktus,  z.  B.:
Ulcus  des  Magens  oder  des  Duodenums;  Operationsfolgen  nach
chirurgische  Eingriff  am  Magen,  der  während  der  Gefangenschaft
ausgeführt wurde; Gastritis, Enteritis oder chronische Colitis, die über
ein Jahr andauern und den Allgemeinzustand schwer beeinträchtigen;
Leberzirrhose; chronische Cholecystopathie* usw.;

f.  chronische  Erkrankungen des Urogenitaltraktus;  z.  B.:  chronische
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Nephritis  mit  nachfolgenden  Störungen;  Nephrektomie  wegen
Nierentuberkulose;  chronische  Pyelitis  oder  chronische  Zystitis;
Hydronephrose oder Pyo-nephrose; schwere chronische Erkrankungen
der  weiblichen  Genitalorgane;  Schwangerschaft  und  geburtshilfliche
Erkrankungen, wenn eine Hospitalisierung in einem neutralen Lande
unmöglich ist, usw.;

g.  schwere  chronische  Erkrankungen  des  zentralen  und  peripheren
Nervensystems, z. B.: alle Psychosen und manifesten Psychoneurosen,
sei es schwere Hysterie, schwere Gefangenen-Psychoneurose usw., die
von einem Spezialisten gehörig festgestellt  wurden*,  jede Epilepsie,
die  durch  einen  Militärarzt  gehörig  festgestellt  wird*;
Hirngefässsklerose;  chronische  Neuritis,  die  länger  als  ein  Jahr
andauert usw.;

h.  chronische  schwere  Erkrankungen  des  neuro-vegetativen
Nervensystems  mit  beträchtlicher  Verminderung  der  geistigen  und
körperlichen  Kraft,  bedeutendem  Gewichtsverlust  und  allgemeiner
Asthenie;

i. Blindheit beider Augen oder eines Auges, wenn der Visus des andern
Auges  trotz  Korrektur  durch  Augengläser  geringer  ist  als  1,0;
Verminderung der Sehschärfe, die nicht auf 0,5 korrigiert werden kann
bei  mindestens  einem  Auge*,  die  andern  schweren
Augenerkrankungen,  wie  z.  B.:  Glaucoma;  Iritis;  Choroiditis;
Trachoma usw.; 

k. die Störungen der Hörfähigkeit wie vollständige einseitige Taubheit,
wenn das andere Ohr das gesprochene Wort auf einen Meter Distanz
nicht mehr wahrnimmt*, usw.;

l.  schwere  Stoffwechselstörungen,  z.  B.  Diabetes  mellitus,  der  eine
Insulin- Therapie verlangt, usw.;

m.  schwere  innersekretorische  Störungen,  z.  B.:  Thyreotoxikose,
Hypo- Thyreoidose, Addisonsche Krankheit, Simmondssche Kachexie;
Tetanie usw.;

n. schwere Erkrankungen der blutbildenden Organe;

o.  schwere  chronische  Intoxikationen,  z.  B.  Bleivergiftung,
Quecksilber-vergiftung,  Morphinismus,  Kokainismus,  Alkoholismus;
Gasvergiftung und Strahlenschädigung usw.;

p. chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates mit manifesten
funktionellen  Störungen;  z.  B.:  Arthrosis  deformans;  primäre  und
sekundäre chronische Polyarthritis mit akuten Schüben; Rheumatismus
mit schweren klinischen Erscheinungen usw.;

q.  chronische  schwere  Hauterkrankungen,  die  jeder  Behandlung
trotzen;

r. jeder maligne Tumor;

s.  schwere  chronische Infektionskrankheiten,  die  über  ein Jahr  nach
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Beginn andauern, z. B.: Sumpffieber mit ausgesprochenen organischen
Störungen;  Amoeben-  und  Bazillen-Dysenterie  mit  beträchtlichen
Störungen; tertiäre therapieresistente Syphilis; Lepra, usw.;

t. schwere Avitaminosen oder schwere Inanition.

*  Die Entscheidung der gemischten ärztlichen Kommission wird sich vorwiegend auf die
Beobachtungen der Militärärzte und der Ärzte, die Landsleute der Kriegsgefangenen sind,
oder auf Gutachten von Spezialärzten des Gewahrsamsstaates stützen.

* Siehe Fussnote auf vorstehender Seite.

B. Hospitalisierung in neutralem Land

Es werden vorgesehen zur Hospitalisierung in neutralem Land:

1. alle  verwundeten  Kriegsgefangenen,  deren  Heilung  in  der  Gefangenschaft
unwahrscheinlich  ist,  die  aber  geheilt  werden  könnten  oder  deren  Zustand
beträchtlich  gebessert  werden  könnte,  wenn  sie  in  einem  neutralen  Lande
hospitalisiert würden;

2. die Kriegsgefangenen, die an irgendeiner Organtuberkulose erkrankt sind, deren
Behandlung  in  einem  neutralen  Land  wahrscheinlich  eine  Heilung  oder
wenigstens  eine  beträchtliche  Besserung  herbeiführen  würde.  Ausgenommen
sind vor der Gefangenschaft geheilte Primärtuberkulosen;

3. die  Kriegsgefangenen,  deren  Krankheit  eine  Behandlung  der  Organe  des
Respirationstraktus,  des  Herz-Gefässystems,  des  Magen-Darmtraktus,  des
Nervensystems,  des  Sensoriums,  des  Urogenitalapparates,  Haut-  und
Bewegungsapparates usw. verlangt und offenkundig mit besseren Resultaten in
einem neutralen Lande zu behandeln sind als in der Gefangenschaft;

4. Kriegsgefangene,  die  in  der  Gefangenschaft  nach  einer  nichttuberkulösen
Nierenerkrankung  eine  Nephrektomie  durchgemacht  haben  oder  an
Osteomyelitis erkrankt sind,  die auf dem Wege der Besserung oder latent ist,
oder an Diabetes mellitus, der keine Insulintherapie verlangt, usw.;

5. Kriegsgefangene, die an Neurosen erkrankt sind, die durch den Krieg oder die
Gefangenschaft  verursacht  wurden.  Kriegsgefangene  mit  Gefangenschafts-
Neurosen,  die nach dreimonatiger Spitalbehandlung in neutralem Lande nicht
geheilt sind oder die sich nach dieser Frist noch nicht offenkundig auf dem Wege
der Besserung befinden, sind heimzuschaffen;

6. alle  Kriegsgefangenen,  die  eine  chronische  Intoxikation  erlitten  haben  (Gas,
Metalle, Alkaloide usw.), bei welchen die Aussichten auf Heilung in neutralem
Lande besonders günstig sind;

7.  alle weiblichen Kriegsgefangenen, die schwanger sind, oder Mütter mit ihren
Säuglingen und Kleinkindern. 

Die Hospitalisierung in neutralem Lande ist ausgeschlossen:

1. in allen gehörig festgestellten Fällen von Psychosen;

2. in  allen  Fällen  von  organischen  und  funktionellen  als  unheilbar  erachteten
Nervenerkrankungen;
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3. in  allen  Fällen  ansteckender  Krankheiten,  während  der  Periode  der
Ansteckungsgefahr, wobei die Tuberkulose ausgenommen ist.

II. Allgemeine Bestimmungen

1. Die oben festgelegten Bedingungen müssen allgemein so grosszügig als möglich
ausgelegt und angewendet werden.

Die neuropathischen und psychopathischen Zustände, die durch den Krieg oder
die Gefangenschaft  verursacht sind,  wie auch die Fälle von Tuberkulose aller
Grade  sollen  vor  allem  in  grosszügiger  Weise  beurteilt  werden.  Die
Kriegsgefangenen,  die  mehrere  Verwundungen  erlitten  haben,  von  denen,
einzeln betrachtet, keine die Heimschaffung rechtfertigt, sind in gleichem Sinne
zu  beurteilen;  dabei  ist  dem  durch  die  Zahl  der  Verletzungen  bedingten
psychischen Trauma Rechnung zu tragen.

2. Alle  unbestreitbaren  Fälle,  die  zu  direkter  Heimschaffung  berechtigen
(Amputationen,  totale  Blindheit  oder  Taubheit,  offene  Lungentuberkulose,
Geisteskrankheit,  maligne Tumore usw.) sind so rasch wie möglich durch die
Truppenärzte  oder  durch  eine  von  der  Gewahrsamsmacht  bestimmte
Kommission von Militärärzten zu unternehmen und heimzuschaffen.

3. Vor  dem Kriege  eingetretene  Verletzungen  und  Erkrankungen,  die  sich  nicht
verschlimmert  haben,  wie auch Kriegsverletzungen,  die eine Wiederaufnahme
des  Militärdienstes  nicht  verhindert  haben,  geben  kein  Anrecht  auf  direkte
Heimschaffung.

4. Die  vorliegenden  Bestimmungen  sollen  von  allen  am  Konflikt  beteiligten
Parteien in gleicher Weise ausgelegt und angewendet werden. Die interessierten
Mächte und Behörden sollen den gemischten ärztlichen Kommissionen alle zur
Erfüllung ihrer Aufgabe nötigen Erleichterungen gewähren.

5. Die unter Ziffer I erwähnten Beispiele stellen nur typische Fälle dar. Jene, die
nicht  völlig  mit  diesen  Bestimmungen  übereinstimmen,  sind  im  Geiste  der
Bestimmungen  von  Artikel  110  des  vorliegenden  Abkommens  und  der  im
vorliegenden Musterabkommen enthaltenen Grundsätze zu beurteilen.

Anhang II 

Reglement betreffend die gemischten ärztlichen Kommissionen

(Siehe Artikel 112)

Artikel 1

Die in Artikel 112 des Abkommens vorgesehenen gemischten ärztlichen Kommissionen
setzen  sich  aus  drei  Mitgliedern  zusammen,  von  denen  zwei  einem  neutralen  Staate
anzugehören haben, während das dritte vom Gewahrsamsstaat bezeichnet wird. Eines der
neutralen Mitglieder führt den Vorsitz.
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Artikel 2

Die  beiden  neutralen  Mitglieder  sind  auf  Verlangen  des  Gewahrsamsstaates  im
Einvernehmen mit der Schutzmacht durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu
bestimmen. Sie können in ihrem Heimatlande, in einem andern neutralen Lande oder im
Gebiete des Gewahrsamsstaates Wohnsitz haben.

Artikel 3

Die neutralen Mitglieder bedürfen der Anerkennung durch die betreffenden am Konflikt
beteiligten Parteien, die ihre Anerkennung dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
und der Schutzmacht zur Kenntnis bringen. Sobald diese Anzeige erfolgt ist, sind diese
Mitglieder als tatsächlich ernannt zu betrachten.

Artikel 4

Zur  Vertretung  der  ordentlichen  Mitglieder  im  Bedarfsfälle  sind  ebenfalls  genügend
Ersatzleute  zu  ernennen.  Diese  Ernennungen  haben  gleichzeitig  mit  denjenigen  der
ordentlichen Mitglieder zu erfolgen oder wenigstens so rasch als möglich.

Artikel 5

Sollte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz aus irgendeinem Grunde nicht in der
Lage sein, die neutralen Mitglieder zu ernennen, so wird dies die Schutzmacht besorgen.

Artikel 6

Wenn irgendwie möglich, sollte eines der beiden neutralen Mitglieder Chirurg, das andere
praktischer Arzt sein.

Artikel 7

Die neutralen Mitglieder sind von den am Konflikt  beteiligten Parteien, die ihnen jede
Erleichterung zur Erfüllung ihrer Aufgabe gewähren sollen, vollständig unabhängig. 

Artikel 8

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz soll zugleich mit den in den Artikeln 2 und 4
des  vorliegenden  Reglements  vorgesehenen  Ernennungen,  im  Einvernehmen  mit  dem
Gewahrsamsstaat, die Dienstbedingungen der Mitglieder regeln.

Artikel 9

Sobald die neutralen Mitglieder anerkannt worden sind, sollen die gemischten ärztlichen
Kommissionen so rasch wie möglich mit ihrer Arbeit beginnen, auf jeden Fall innerhalb
von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Anerkennung.

Artikel 10

Die  gemischten  ärztlichen  Kommissionen  sollen  alle  in  Artikel  113  des  Abkommens
erwähnten Gefangenen untersuchen. Sie schlagen die Heimschaffung, den Ausschluss von
der  Heimschaffung  oder  die  Verschiebung  auf  eine  spätere  Untersuchung  vor.  Ihre
Entscheidungen sind mit Stimmenmehrheit zu fällen.

Artikel 11

Die von der Kommission in jedem einzelnen Fall getroffene Entscheidung ist in dem der
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Untersuchung  folgenden  Monat  der  Gewahrsamsmacht,  der  Schutzmacht  und  dem
Internationalen  Komitee  vom  Roten  Kreuz  mitzuteilen.  Die  gemischte  ärztliche
Kommission  setzt  auch  jeden  bereits  untersuchten  Gefangenen  von  der  getroffenen
Entscheidung in Kenntnis und händigt jedem für die Heimschaffung Vorgeschlagenen eine
Bescheinigung entsprechend dem im Anhang des vorliegenden Abkommens enthaltenen
Muster aus.

Artikel 12

Der  Gewahrsamsstaat  hat  dafür  zu  sorgen,  dass  die  von  der  gemischten  ärztlichen
Kommission getroffenen Entscheidungen innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem
sie ihr zur Kenntnis gebracht wurden, zur Ausführung gelangen.

Artikel 13

Ist  in einem Lande,  in welchem die Tätigkeit  einer gemischten ärztlichen Kommission
notwendig erscheint, kein neutraler Arzt vorhanden, und ist es aus irgendeinem Grunde
unmöglich,  neutrale,  in  einem andern Lande wohnende Ärzte  zu ernennen,  so soll  der
Gewahrsamsstaat  im  Einvernehmen  mit  der  Schutzmacht  eine  ärztliche  Kommission
einsetzen,  der,  vorbehaltlich  der  Bestimmungen  der  Artikel  1,  2,  3,  4,  5  und  8  des
vorliegenden  Reglements,  die  gleichen  Aufgaben  zukommen  wie  einer  gemischten
ärztlichen Kommission.

Artikel 14

Die  gemischten  ärztlichen  Kommissionen  haben  ihre  Tätigkeit  ständig  auszuüben und
jedes Gefangenenlager in Zeitabschnitten, die sechs Monate nicht übersteigen sollen, zu
besuchen.
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Anhang III 

Reglement betreffend kollektive Hilfe an Kriegsgefangene

(Siehe Artikel 73)

Artikel 1

Die  Vertrauensleute  sind  ermächtigt,  Kollektivhilfssendungen,  für  welche  sie
verantwortlich  sind,  an  alle  administrativ  ihrem  Lager  zugeteilten  Kriegsgefangenen,
einschliesslich der in Spitälern oder Gefängnissen oder andern Strafanstalten befindlichen,
zu verteilen.

Artikel 2

Die Verteilung der Kollektivhilfssendungen soll gemäss den Weisungen der Spender und
einem  von  den  Vertrauensleuten  aufgestellten  Plan  erfolgen.  Die  Verteilung  von
medizinischen  Hilfssendungen  hingegen  soll  vorzugsweise  im  Einvernehmen  mit  den
Chefärzten vorgenommen werden; letztere können in Spitälern und Lazaretten von den
genannten  Weisungen  in  dem Mass  abgehen,  in  dem es  die  Bedürfnisse  der  Kranken
erfordern. Innerhalb des so bezeichneten Rahmens soll die Verteilung stets auf gerechte
Weise erfolgen.

Artikel 3

Um die Qualität wie auch die Menge der erhaltenen Waren prüfen und darüber detaillierte
Berichte zuhanden der Spender abfassen zu können, sollen die Vertrauensleute oder ihre
Stellvertreter  ermächtigt  sein,  sich  an  die  Ankunftsorte  von  Kollektivsendungen  zu
begeben, die in der Nähe ihres Lagers liegen.

Artikel 4

Den Vertrauensleuten sind die nötigen Erleichterungen zu gewähren, damit sie überprüfen
können,  ob  die  Verteilung  der  Kollektivhilfssendungen  in  allen  Unterabteilungen  und
Zweigstellen ihres Lagers gemäss ihren Weisungen erfolgt. 

Artikel 5

Die  Vertrauensleute  sind  ermächtigt,  Formulare  oder  Fragebogen,  die  für  die  Spender
bestimmt sind und auf die Kollektivhilfssendungen (ihre Verteilung, die Bedürfnisse und
Menge usw.) Bezug haben, auszufüllen und durch die Vertrauensleute der Arbeitsgruppen
oder durch die Chefärzte der Lazarette und Spitäler ausfüllen zu lassen. Diese Formulare
und Fragebogen sollen den Spendern ohne Verzug ordnungsgemäss ausgefüllt übermittelt
werden.

Artikel 6

Um eine geordnete Verteilung von Kollektivhilfssendungen an die Kriegsgefangenen ihres
Lagers zu gewährleisten und gegebenenfalls die durch die Ankunft neuer Kriegsgefange-
nenkontingente  hervorgerufenen  Bedürfnisse  zu  befriedigen,  sind  die  Vertrauensleute
ermächtigt,  ausreichende  Bestände  von  Kollektivhilfssendungen  anzulegen  und  zu
unterhalten.  Zu  diesem Zwecke  sollen  sie  über  geeignete  Lagerhäuser  verfügen.  Jedes
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Lagerhaus ist mit  zwei Schlössern zu versehen,  wobei sich die Schlüssel des einen im
Besitze des Vertrauensmannes und jene des anderen im Besitze des Lagerkommandanten
befinden.

Artikel 7

Für  den  Fall,  dass  Sammelsendungen  Kleidungsstücke  enthalten,  soll  jeder  Kriegs-
gefangene das Anrecht auf mindestens eine vollständige Garnitur von Kleidungsstücken
behalten.  Besitzt  ein  Kriegsgefangener  mehr  als  eine  vollständige  Garnitur  von
Kleidungsstücken, so soll dem Vertrauensmann, um den Bedürfnissen der weniger gut mit
Kleidungsstücken versehenen Gefangenen gerecht zu werden, das Recht zustehen, den am
besten  Versorgten  die  überschüssigen  oder  in  mehr  als  einem  Stück  vorhandenen
Bekleidungsstücke  abzunehmen.  Indessen  darf  er  eine  zweite  Garnitur  Unterwäsche,
Socken oder Schuhe nicht abnehmen, es sei denn, es bestände keine andere Möglichkeit,
um einen Kriegsgefangenen, der keines dieser Dinge besitzt, damit zu versehen. 

Artikel 8

Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere die Gewahrsamsstaaten sollen im Rahmen
des  Möglichen  und  unter  Vorbehalt  der  Bestimmungen  betreffend  die  Versorgung  der
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln alle Ankäufe erlauben, die auf ihrem Gebiete mit der
Absicht getätigt werden, an die Kriegsgefangenen Kollektivhilfssendungen zu verteilen.
Gleichfalls sollen sie die Überweisung von Guthaben und andere finanzielle, technische
oder administrative Massnahmen erleichtern, die im Hinblick auf solche Ankäufe ergriffen
werden.

Artikel 9

Die  vorstehenden  Bestimmungen  bilden  kein  Hindernis  für  das  Recht  der  Kriegs-
gefangenen, vor ihrer Ankunft in einem Lager oder im Verlaufe der Verlegung kollektive
Hilfe  zu  erhalten,  noch  beeinträchtigen  sie  für  die  Vertreter  der  Schutzmacht,  des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder jeder andern, den Kriegsgefangenen Hilfe
bringenden und mit der Beförderung dieser Hilfssendungen beauftragten Organisation die
Möglichkeit, deren Verteilung unter die Empfänger mit allen andern von ihnen als gegeben
erachteten Mitteln sicherzustellen.
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Anhang IV

A. Identitätskarte (siehe Artikel 4)

Bemerkungen. 

Diese Karte sollte vorzugsweise in zwei oder drei Sprachen, von denen eine international
in  Gebrauch  steht,  erstellt  werden.  Wirkliche  Grösse  der  Karte,  die  sich  längs  der
punktierten Linie falten lässt: 13 × 10 cm.
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Muster-Reglement betreffend die von den Kriegsgefangenen in ihr 
eigenes Land überwiesenen Geldbeträge

(siehe Artikel 63)

1. Die in Artikel 63 Absatz 3 erwähnte Anzeige soll folgende Angaben enthalten:

a. die in Artikel 17 vorgesehene Matrikelnummer, Dienstgrad, Namen und
Vornamen des die Zahlung leistenden Kriegsgefangenen;

b.  den  Namen  und  die  Adresse  des  Empfängers  der  Zahlung  im
Herkunftslande;

c.  der  auszubezahlende,  in  der  Währung  des  Gewahrsamsstaates
ausgedrückte Betrag.

2. Diese  Anzeige  ist  durch  den  Kriegsgefangenen  zu  unterzeichnen.  Ist  er  des
Schreibens nicht kundig,  setzt er ein durch einen Zeugen bestätigtes Zeichen.
Der Vertrauensmann gegenzeichnet diese Anzeige ebenfalls.

3. Der Lagerkommandant legt dieser Anzeige eine Bescheinigung bei, wonach der
Guthabensaldo des betreffenden Kriegsgefangenen nicht kleiner  ist  als der zu
zahlende Betrag. 

4. Diese Anzeigen können auch in Form von Listen erstellt  werden. Jedes Blatt
dieser  Listen  ist  durch  den  Vertrauensmann  zu  beglaubigen  und  vom
Lagerkommandanten als mit den Angaben übereinstimmend zu bestätigen.

Geltungsbereich des Abkommens
Siehe  Geltungsbereich  des  Genfer  Abkommens  zur  Verbesserung  des  Loses  der
Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (SR 0.518.12)

Siehe Seite 119
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Genfer Abkommen IV – SR 0.518.51

über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten2

Abgeschlossen in Genf am 12. August 1949

In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 3. September 1954

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der Regierungen, die an der vom 21. April is 12.
August 1949 in Genf zur Ausarbeitung eines Abkommens für den Schutz der ivilpersonen
in Kriegszeiten versammelten diplomatischen Konferenz vertreten aren, haben folgendes
vereinbart:

AS 1951 300; BBl 1949 II 1181

Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe
dieser Sammlung.

2 Siehe auch die Zusatzprot. I und II vom 8. Juni 1977 (SR 0.518.521/5 22).

3 AS 1951 175 anzuwenden:

Teil 1 - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  das  vorliegende  Abkommen  unter  allen
Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

Artikel 2

Ausser  den  Bestimmungen,  die  bereits  in  Friedenszeiten  zu  handhaben  sind,  ist  das
vorliegende  Abkommen  in  allen  Fällen  eines  erklärten  Krieges  oder  jedes  anderen
ewaffneten  Konflikts  anzuwenden,  der  zwischen  zwei  oder  mehreren  der  Hohen
Vertragsparteien entsteht, und zwar auch dann, wenn der Kriegszustand von einer dieser
Parteien nicht anerkannt wird.

Das  Abkommen  ist  auch  in  allen  Fällen  vollständiger  oder  teilweiser  Besetzung  des
Gebietes einer Hohen Vertragspartei anzuwenden, selbst wenn diese Besetzung auf keinen
bewaffneten Widerstand stösst.

Wenn  eine  der  im  Konflikt  befindlichen  Mächte  am  vorliegenden  Abkommen  nicht
beteiligt  ist,  bleiben  die  daran  beteiligten  Mächte  in  ihren  gegenseitigen  Beziehungen
gleichwohl  durch das Abkommen gebunden.  Sie  sind aber  durch das Abkommen auch
gegenüber  dieser  Macht  gebunden,  wenn  diese  dessen  Bestimmungen  annimmt  und
anwendet.

Artikel 3

Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist und
der auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt
beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen
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1. Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschliesslich der
Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und
der  Personen,  die  infolge  Krankheit,  Verwundung,  Gefangennahme  oder
irgendeiner anderen Ursache ausser Kampf gesetzt  wurden,  sollen unter allen
Umständen  mit  Menschlichkeit  behandelt  werden,  ohne  jede Benachteiligung
aus  Gründen  der  Rasse,  der  Farbe,  der  Religion  oder  des  Glaubens,  des
Geschlechts,  der Geburt oder des Vermögens oder aus irgendeinem ähnlichen
Grunde. Zu diesem Zwecke sind und bleiben in bezug auf die oben erwähnten
Personen jederzeit und jedenorts verboten:

a.  Angriffe  auf  Leib  und  Leben,  namentlich  Mord  jeglicher  Art,
Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung;

b. die Gefangennahme von Geiseln;

c. Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und
entwürdigende Behandlung;

d.  Verurteilungen  und  Hinrichtungen  ohne  vorhergehendes  Urteil  eines
ordnungsmässig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern
als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.

2. Die Verwundeten und Kranken sollen geborgen und gepflegt werden.

Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.

Die am Konflikt  beteiligten Parteien werden sich anderseits bemühen, durch besondere
Vereinbarungen auch die andern Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder
teilweise in Kraft zu setzen.

Die  Anwendung  der  vorstehenden  Bestimmungen  hat  auf  die  Rechtsstellung  der  am
Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluss.

Artikel 4

Durch das Abkommen werden die Personen geschützt, die sich im Falle eines Konflikts
oder einer Besetzung zu irgendeinem Zeitpunkt und gleichgültig auf welche Weise in der
Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei oder einer Besetzungsmacht befinden, deren
Staatsangehörige sie nicht sind.

Die  Angehörigen  eines  Staates,  der  durch  das  Abkommen nicht  gebunden ist,  werden
durch das Abkommen nicht geschützt. Die Angehörigen eines neutralen Staates, die sich
auf  dem  Gebiete  eines  kriegführenden  Staates  befinden,  und  die  Angehörigen  eines
mitkriegführenden Staates werden so lange nicht als geschützte Personen betrachtet, als
der  Staat,  dessen Angehörige  sie  sind,  eine normale diplomatische Vertretung bei  dem
Staate unterhält, in dessen Machtbereich sie sich befinden.

Die  Bestimmungen  des  Teils  II  haben  hingegen  einen  ausgedehnteren,  im  Artikel  13
umschriebenen Anwendungsbereich.

Personen, die durch das Genfer Abkommen vom 12. August 19494  zur Verbesserung des
Loses der Verwundeten und Kranken der  bewaffneten Kräfte  im Felde oder durch das
Genfer Abkommen vom 12. August 19495  zur Verbesserung des Loses der Verwundeten,
Kranken  und  Schiffbrüchigen  der  bewaffneten  Kräfte  zur  See  oder  durch  das  Genfer
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Abkommen vom 12. August 19496  über die Behandlung der Kriegsgefangenen geschützt
sind,  werden  nicht  als  im  Sinne  des  vorliegenden  Abkommens  geschützte  Personen
betrachtet.

4 SR 0.518.12

5 SR 0.518.23

6 SR 0.518.42

Artikel 5

Wenn eine am Konflikt beteiligte Partei wichtige Gründe hat, anzunehmen, dass eine durch
das vorliegende Abkommen geschützte Einzelperson unter dem gerechtfertigten Verdacht
steht,  auf  ihrem  Staatsgebiet  eine  der  Sicherheit  des  Staates  abträgliche  Tätigkeit  zu
entfalten, oder wenn festgestellt  ist,  dass sie tatsächlich eine derartige Tätigkeit ausübt,
kann  sich  die  betreffende  Person  nicht  auf  die  durch  das  vorliegende  Abkommen
eingeräumten Rechte und Privilegien berufen,  die,  würden sie  zugunsten dieser Person
angewendet, der Sicherheit des Staates abträglich sein könnten.

Wenn in einem besetzten Gebiet eine durch das Abkommen geschützte Einzelperson als
Spion oder Saboteur oder unter dem gerechtfertigten Verdacht festgenommen wird, eine
der Sicherheit der Besetzungsmacht abträgliche Tätigkeit  zu entfalten,  können ihr, falls
dies  aus  Gründen  militärischer  Sicherheit  unbedingt  erforderlich  ist,  die  in  diesem
Abkommen vorgesehenen Mitteilungsrechte entzogen werden. 

In  jedem  dieser  Fälle  sollen  solche  Personen  dennoch  mit  Menschlichkeit  behandelt
werden und im Falle einer gerichtlichen Verfolgung darf ihnen ihr Recht auf ein gerechtes
und ordentliches Verfahren, wie es das vorliegende Abkommen vorsieht, nicht entzogen
werden.  Ebenso  sollen  ihnen  die  vollen  Rechte  und  Privilegien  einer  im  Sinne  des
vorliegenden  Abkommens  geschützten  Person  wieder  gewährt  werden,  sobald  dies  die
Sicherheit des Staates oder der Besetzungsmacht gestattet.

Artikel 6

Das vorliegende Abkommen findet mit Beginn jedes Konflikts oder jeder Besetzung, wie
sie im Artikel 2 erwähnt sind, Anwendung.

Auf  dem  Gebiete  der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  hört  die  Anwendung  des
Abkommens mit der allgemeinen Einstellung der militärischen Operationen auf.

Im besetzten Gebiet hört die Anwendung des vorliegenden Abkommens ein Jahr nach der
allgemeinen  Einstellung  der  militärischen  Operationen  auf.  Die  Besetzungsmacht  ist
jedoch – soweit  sie die Funktionen einer Regierung in dem in Frage stehenden Gebiet
ausübt – während der Dauer der Besetzung durch die Bestimmungen der folgenden Artikel
des vorliegenden Abkommens gebunden:1–12,27,29–34,47,49,51,52,53,59,61–77 und 143.

Geschützte Personen, deren Freilassung, Heimschaffung oder Niederlassung nach diesen
Fristen stattfindet, bleiben in der Zwischenzeit im Genusse des vorliegenden Abkommens.

Artikel 7

Ausser den in den Artikeln 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 und 149 ausdrücklich
vorgesehenen  Vereinbarungen  können  die  Hohen  Vertragsparteien  andere  besondere
Vereinbarungen über jede Frage treffen,  deren besondere Regelung ihnen zweckmässig
erscheint. Keine besondere Vereinbarung darf die Lage der geschützten Personen, wie sie
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durch  das  vorliegende  Abkommen  geregelt  ist,  beeinträchtigen  oder  die  Rechte
beschränken, die ihnen das Abkommen einräumt.

Die geschützten Personen geniessen die Vorteile dieser Vereinbarungen so lange, als das
Abkommen  auf  sie  anwendbar  ist,  vorbehaltlich  ausdrücklicher  gegenteiliger
Bestimmungen, die in den oben genannten oder in späteren Vereinbarungen enthalten sind
und vorbehaltlich günstigerer Massnahmen, die durch die eine oder andere der am Konflikt
beteiligten Parteien hinsichtlich dieser Personen ergriffen worden sind.

Artikel 8

Die geschützten Personen können in keinem Falle, weder teilweise noch vollständig, auf
die Rechte verzichten, die ihnen das vorliegende Abkommen und gegebenenfalls die im
vorhergehenden Artikel genannten besonderen Vereinbarungen einräumen.

Artikel 9

Das vorliegende  Abkommen  ist  unter  der  Mitwirkung und Aufsicht  der  Schutzmächte
anzuwenden, die mit der Wahrnehmung der Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien
betraut  sind.  Zu diesem Zwecke können die  Schutzmächte  neben ihren diplomatischen
oder  konsularischen  Vertretern  Delegierte  unter  ihren  eigenen  Staatsangehörigen  oder
unter Staatsangehörigen anderer neutraler Mächte bezeichnen. Diese Delegierten müssen
von der Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Mission auszuführen haben.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen die Aufgabe der Vertreter oder Delegierten der
Schutzmächte in grösstmöglichem Masse erleichtern.

Die  Vertreter  oder  Delegierten  der  Schutzmächte  dürfen  keinesfalls  die  Grenzen  ihrer
Aufgabe,  wie  sie  aus  dem  vorliegenden  Abkommen  hervorgeht,  überschreiten;
insbesondere haben sie die zwingenden Sicherheitsbedürfnisse des Staates, in dem sie ihre
Aufgabe durchführen, zu berücksichtigen.

Artikel 10

Die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  bilden  kein  Hindernis  für  die
humanitäre Tätigkeit,  die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder irgendeine
andere unparteiliche humanitäre Organisation mit Einwilligung der am Konflikt beteiligten
Parteien ausübt, um die Zivilpersonen zu schützen und ihnen Hilfe zu bringen.

Artikel 11

Die  Hohen  Vertragsparteien  können  jederzeit  vereinbaren,  die  durch  das  vorliegende
Abkommen den Schutzmächten übertragenen Aufgaben einer Organisation anzuvertrauen,
die alle Garantien für Unparteilichkeit und erfolgreiche Arbeit bietet.

Wenn  geschützte  Personen  aus  irgendeinem  Grunde  nicht  oder  nicht  von  einer
Schutzmacht oder einer in Absatz 1 vorgesehenen Organisation betreut werden, hat der
Gewahrsamsstaat  einen neutralen Staat  oder  eine solche Organisation  zu ersuchen,  die
Funktionen zu übernehmen, die das vorliegende Abkommen den Schutzmächten überträgt,
die von den am Konflikt beteiligten Parteien bezeichnet werden.

Sollte  ein  Schutz  auf  diese  Weise  nicht  gewährleistet  werden  können,  so  hat  der
Gewahrsamsstaat entweder eine humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz, zu ersuchen, die durch das vorliegende Abkommen den Schutzmächten
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zufallenden  humanitären  Aufgaben  zu  übernehmen,  oder  aber  unter  Vorbehalt  der
Bestimmungen dieses Artikels die Dienste anzunehmen, die ihm eine solche Organisation
anbietet.

Jede neutrale Macht oder jede Organisation, die von der betreffenden Macht eingeladen
wird  oder  sich zu diesem Zweck zur  Verfügung stellt,  soll  sich in  ihrer  Tätigkeit  der
Verantwortung  gegenüber  der  am  Konflikt  beteiligten  Partei,  welcher  die  durch  das
vorliegende  Abkommen  geschützten  Personen  angehören,  bewusst  bleiben  und
ausreichende Garantien dafür bieten, dass sie in der Lage ist, die betreffenden Funktionen
zu übernehmen und sie mit Unparteilichkeit zu erfüllen.

Von  den  vorstehenden  Bestimmungen  kann  nicht  durch  eine  besondere  Vereinbarung
zwischen  Mächten  abgewichen  werden,  von  denen  die  eine,  wenn  auch  nur
vorübergehend,  gegenüber  der  anderen  oder  deren  Verbündeten  infolge  militärischer
Ereignisse und besonders infolge einer Besetzung des gesamten oder eines wichtigen Teils
ihres Gebietes, in ihrer Verhandlungsfreiheit beschränkt wäre.

Wo immer im vorliegenden Abkommen die Schutzmacht erwähnt wird, bezieht sich diese
Erwähnung ebenfalls auf die Organisationen, die sie im Sinne dieses Artikels ersetzen.

Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch auf Fälle von Angehörigen eines neutralen
Staates,  die  sich  in  besetztem  Gebiete  oder  im  Gebiete  eines  kriegführenden  Staates
beflinden,  bei  welchem  der  Staat,  dessen  Angehörige  sie  sind,  keine  normale
diplomatische Vertretung unterhält, anzuwenden und ihnen anzupassen.

Artikel 12

In allen Fällen, in denen die Schutzmächte es im Interesse der geschützten Personen als
angezeigt erachten, insbesondere in Fällen von Meinungsverschiedenheiten zwischen den
am Konflikt beteiligten Parteien über die Anwendung oder Auslegung der Bestimmungen
des vorliegenden Abkommens, sollen sie zur Beilegung des Streitfalles ihre guten Dienste
leihen.

Zu diesem Zwecke kann jede der Schutzmächte, entweder auf Einladung einer Partei oder
von sich aus, den am Konflikt beteiligten Parteien eine Zusammenkunft ihrer Vertreter und
im besondern der für das Schicksal der geschützten Personen verantwortlichen Behörden
vorschlagen,  gegebenenfalls  auf  einem  passend  gewählten  neutralen  Gebiet.  Die  am
Konflikt  beteiligten Parteien sind verpflichtet,  den ihnen zu diesem Zwecke gemachten
Vorschlägen Folge zu geben. Die Schutzmächte können, wenn nötig, unter Zustimmung
der am Konflikt  beteiligten Parteien eine einer neutralen Macht angehörende oder vom
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz delegierte Persönlichkeit vorschlagen, die zu
ersuchen ist, an dieser Zusammenkunft teilzunehmen.

Teil II - Allgemeiner Schutz der Bevölkerung vor 
gewissen Kriegsfolgen

Artikel 13

Die Bestimmungen dieses Teiles beziehen sich auf die Gesamtheit der Bevölkerung der in
einen Konflikt verwickelten Länder, ohne jede, besonders auf Rasse, Nationalität, Religion
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oder politische Meinung beruhende Benachteiligung, und zielen darauf ab, die durch den
Krieg verursachten Leiden zu mildern.

Artikel 14

Schon in Friedenszeiten können die Hohen Vertragsparteien, und nach der Eröffnung der
Feindseligkeiten die am Konflikt beteiligten Parteien in ihrem eigenen und, wenn nötig, in
den  besetzten  Gebieten  Sicherheits-  und  Sanitätszonen  und  -orte  schaffen,  die  so
organisiert sind, dass sie Verwundeten und Kranken, schwachen und betagten Personen,
Kindern  unter  fünfzehn  Jahren,  schwangeren  Frauen  und  Müttern  von  Kindern  unter
sieben Jahren Schutz vor den Folgen des Krieges bieten.

Vom  Ausbruch  eines  Konflikts  an  und  während  seiner  Dauer  können  die  beteiligten
Parteien  unter  sich  Vereinbarungen  über  die  gegenseitige  Anerkennung  der  von  ihnen
gegebenenfalls  errichteten  Zonen und Orte  treffen.  Sie  können  zu diesem Zwekke  die
Bestimmungen des dem vorliegenden Abkommen beigefügten Vereinbarungsentwurfes in
Kraft  setzen,  und  zwar  mit  den  Abänderungen,  die  sie  gegebenenfalls  für  notwendig
erachten.

Die Schutzmächte und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz werden eingeladen,
ihre guten Dienste zu leihen, um die Errichtung und Anerkennung dieser Sicherheits- und
Sanitätszonen und -orte zu erleichtern.

Artikel 15

Jede  am Konflikt  beteiligte  Partei  kann  entweder  direkt  oder  durch  Vermittlung  eines
neutralen  Staates  oder  einer  humanitären  Organisation  der  gegnerischen  Partei
vorschlagen, in den Kampfgebieten neutrale Zonen zu schaffen, die dazu bestimmt sind,
die  folgenden  Personen  ohne  jeglichen  Unterschied  vor  den  Gefahren  des  Krieges  zu
schützen:

a. die verwundeten und kranken Kombattanten oder Nichtkombattanten;

b. die Zivilpersonen, die nicht an den Feindseligkeiten teilnehmen und die sich
während  ihres  Aufenthaltes  in  diesen  Zonen  keiner  Arbeit  militärischer  Art
widmen.

Sobald  sich  die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  über  die  geographische  Lage,  die
Verwaltung, die Versorgung mit Nahrung und die Kontrolle der in Aussicht genommenen
neutralen Zone verständigt haben, soll eine schriftliche Vereinbarung geschlossen und von
den  Vertretern  der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  unterzeichnet  werden.  Diese
Abmachung soll den Anfang und die Dauer der Neutralisation der Zone festsetzen.

Artikel 16

Die Verwundeten und Kranken wie auch die Gebrechlichen und die schwangeren Frauen
sollen Gegenstand eines besondern Schutzes und besonderer Rücksichtnahme sein.

Soweit es die militärischen Erfordernisse erlauben, soll jede am Konflikt beteiligte Partei
die  Massnahmen  fördern,  die  ergriffen  werden,  um  die  Toten  und  Verwundeten
aufzufinden,  den  Schiffbrüchigen  sowie  andern  einer  ernsten  Gefahr  ausgesetzten
Personen zu Hilfe zu eilen und sie vor Beraubung und Misshandlungen zu schützen.
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Artikel 17

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen sich bemühen, örtliche Abmachungen für die
Evakuierung  von  Verwundeten,  Kranken,  Gebrechlichen,  Greisen,  Kindern  und
Wöchnerinnen  aus  einer  belagerten  oder  eingekreisten  Zone  zu  treffen,  sowie  für  den
Durchzug der Geistlichen aller Bekenntnisse sowie des Sanitätspersonals und -materials,
die sich auf dem Wege nach dieser Zone befinden.

Artikel 18

Zivilspitäler, die zur Pflege von Verwundeten,  Kranken,  Schwachen und Wöchnerinnen
eingerichtet sind, dürfen unter keinen Umständen das Ziel von Angriffen bilden; sie sollen
jederzeit von den am Konflikt beteiligten Parteien geschont und geschützt werden.

Die  an  einem Konflikt  beteiligten  Staaten  haben  allen  Zivilspitälern  eine  Bestätigung
auszustellen, die ihre Eigenschaft  eines Zivilspitals bezeugt und feststellt,  dass die von
ihnen benützten Gebäude nicht zu Zwecken gebraucht werden, welche sie im Sinne von
Artikel 19 des Schutzes berauben könnten.

Die  Zivilspitäler  sollen,  sofern  sie  vom  Staate  dazu  ermächtigt  sind,  mit  dem
Schutzzeichen,  das  in  Artikel  38  des  Genfer  Abkommens  vom 12.  August  19497  zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde vorgesehen ist,
gekennzeichnet sein.

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen, soweit es die militärischen Erfordernisse ge-
statten, die notwendigen Massnahmen ergreifen, um die die Zivilspitäler kennzeichnenden

Schutzzeichen  den  feindlichen  Land-,  Luft-  und  Seestreitkräften  deutlich  sichtbar  zu,
machen  damit  auf  diese Weise  die  Möglichkeit  jeder  Angriffshandlung ausgeschlossen
wird.

Im Hinblick auf die Gefahren, denen Spitäler durch in der Nähe liegende militärische Ziele
ausgesetzt sein könnten, ist es angezeigt, darüber zu wachen, dass sie soweit als möglich
von solchen Zielen entfernt sind.

7 SR 0.518.12

Artikel 19

Der den Zivilspitälern gebührende Schutz darf nur aufhören,  wenn sie ausserhalb ihrer
humanitären Aufgaben zur Begehung von Handlungen verwendet werden, die den Feind
schädigen. Immerhin darf ihnen der Schutz erst entzogen werden, nachdem eine Warnung,
die in allen Fällen, soweit angängig, eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.

Die Pflege von verwundeten oder kranken Militärpersonen in diesen Spitälern oder das
Vorhandensein von Handwaffen und von Munition, die diesen Personen abgenommen und
der zuständigen Dienststelle noch nicht abgeliefert worden sind, gelten nicht als eine den
Feind schädigende Handlung.

Artikel 20

Das ordentliche und ausschliesslich für den Betrieb und die Verwaltung der Zivilspitäler
bestimmte Personal, einschliesslich des mit dem Aufsuchen, der Bergung, dem Transport
und der Behandlung von verwundeten und kranken Zivilpersonen, von Gebrechlichen und
Wöchnerinnen beschäftigten Personals, soll geschont und geschützt werden.
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In den besetzten Gebieten und in den militärischen Operationszonen soll sich das Personal
mittels einer Identitätskarte ausweisen, die die Eigenschaft des Inhabers  bescheinigt und
mit  seiner  Photographie  und  dem Stempel  der  verantwortlichen  Behörde  versehen  ist,
sowie mittels einer während der Dauer der Dienstleistung am linken Arm zu tragenden
gestempelten  und  feuchtigkeitsbeständigen  Armbinde.  Diese  Armbinde  soll  vom Staat
ausgegeben und mit dem in Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 19498 zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde
vorgesehenen Schutzzeichen versehen sein.

Alles andere für den Betrieb oder die Verwaltung der Zivilspitäler bestimmte Personal soll
geschont und geschützt werden und das Recht haben, unter den im vorliegenden Artikel
umschriebenen  Bedingungen  während  der  Ausübung seines  Dienstes  die  Armbinde  zu
tragen, wie sie oben vorgesehen ist. Seine Identitätskarte soll die Aufgaben angeben, die
dem Inhaber übertragen sind.

Die  Leitung  jedes  Zivilspitals  hat  jederzeit  die  auf  den  Tag  nachgeführte  Liste  ihres
Personals zur Verfügung der zuständigen nationalen Behörden oder Besetzungsbehörden
zu halten.

8 SR 0.518.12

Artikel 21

Geleitete Fahrzeuge oder Lazarettzüge zu Lande oder besonders ausgerüstete Schiffe zur
See mit verwundeten und kranken Zivilpersonen, Gebrechlichen und Wöchnerinnen sollen
auf gleiche Weise geschont und geschützt werden wie die in Artikel 18 erwähnten Spitäler.
Sie  kennzeichnen sich,  indem sie  mit  Ermächtigung des Staates  das  in  Artikel  38 des
Genfer Abkommens vom 12. August 19499  zur Verbesserung des Loses der Verwundeten
und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde vorgesehene Schutzzeichen führen.

Artikel 22

Die ausschliesslich für den Transport von verwundeten und kranken Zivilpersonen, von
Schwachen und Wöchnerinnen oder für den Transport von Sanitätspersonal und -material
verwendeten  Luftfahrzeuge  dürfen  nicht  angegriffen,  sondern  sollen  geschont  werden,
wenn sie in Höhen, zu Stunden und auf Routen fliegen, die durch eine Vereinbarung unter
allen in Betracht fallenden am Konflikt beteiligten Parteien besonders festgelegt wurden.

Sie können mit dem in Artikel 38 des Genfer Abkommens vom 12. August 194910  zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde
vorgesehenen Schutzzeichen versehen sein. Wenn keine andere Abmachung besteht, ist das
Überfliegen feindlichen oder vom Feinde besetzten Gebietes verboten.

Diese  Luftfahrzeuge  haben  jedem  Landebefehl  Folge  zu  leisten.  Im  Falle  einer  so
befohlenen Landung können das Luftfahrzeug und seine Insassen,  gegebenenfalls  nach
einer Untersuchung, den Flug fortsetzen.

9 SR 0.518.12

10 SR 0.518.12

Artikel 23

Jede Vertragspartei soll allen Sendungen von Medikamenten und Sanitätsmaterial freien
Durchlass gewähren, wie auch allen für den Gottesdienst notwendigen Gegenständen, die
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ausschliesslich  für  die  Zivilbevölkerung  einer  andern  Vertragspartei,  selbst  einer
feindlichen,  bestimmt  sind.  Auch allen  Sendungen von unentbehrlichen Lebensmitteln,
von Kleidern und von Stärkungsmitteln, die Kindern unter fünfzehn Jahren, schwangeren
Frauen und Wöchnerinnen vorbehalten sind, ist freier Durchlass zu gewähren.

Eine Vertragspartei  ist  nur dann verpflichtet,  die im vorhergehenden Absatz erwähnten
Sendungen ungehindert  durchzulassen, wenn sie die Gewissheit besitzt,  keinen triftigen
Grund zur Befürchtung haben zu müssen:

a. die Sendungen könnten ihrer Bestimmung entfremdet werden oder

b. die Kontrolle könnte nicht wirksam sein oder

c. der Feind könnte daraus einen offensichtlichen Vorteil für seine militärischen
Anstrengungen und seine Wirtschaft ziehen, indem er diese Sendungen an die
Stelle  von  Waren  treten  lässt,  die  er  auf  andere Weise  hätte  beschaffen  oder
herstellen müssen, oder indem er Material, Erzeugnisse und Dienste freimacht,
die andernfalls zur Produktion von solchen Gütern benötigt würden. 

Die Macht, die die Durchfuhr der in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten Güter gewährt,
kann ihre Zustimmung von der Bedingung abhängig machen, dass die Verteilung an die
Nutzniesser an Ort und Stelle von den Schutzmächten überwacht werde.

Diese Sendungen müssen so rasch als möglich befördert werden, und der Staat, der ihre
ungehinderte  Durchfuhr  erlaubt,  besitzt  das  Recht,  die  technischen  Bedingungen
festzusetzen, unter welchen diese gewährt wird.

Artikel 24

Die am Konflikt  beteiligten Parteien haben die notwendigen Massnahmen zu ergreifen,
damit die infolge des Krieges verwaisten oder von ihren Familien getrennten Kinder unter
fünfzehn  Jahren  nicht  sich  selbst  überlassen  bleiben  und  unter  allen  Umständen  ihr
Unterhalt,  die  Ausübung  ihres  Glaubensbekenntnisses  und  ihre  Erziehung  erleichtert
werden.  Letztere  soff  wenn  möglich  Personen  der  gleichen  kulturellen  Überlieferung
anvertraut werden.

Die  am Konflikt  beteiligten  Parteien  sollen  die  Aufnahme  dieser  Kinder  in  neutralen
Ländern  während  der  Dauer  des  Konflikts  und  mit  Zustimmung  der  allfälligen
Schutzmacht  sowie  unter  der  Gewähr,  dass  die  in  Absatz  1  erwähnten  Grundsätze
berücksichtigt werden, begünstigen.

Ausserdem sollen sie sich bemühen, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit alle
Kinder unter zwölf Jahren durch das Tragen einer Erkennungsmarke oder auf irgendeine
andere Weise identifiziert werden können.

Artikel 25

Jede auf dem Gebiete einer am Konflikt beteiligten Partei oder auf einem von ihr besetzten
Gebiete  befindliche Person soll  den Familienmitgliedern,  wo immer sie  sich befinden,
Nachrichten  streng  persönlicher  Natur  geben  und  von  ihnen  erhalten  können.  Diese
Briefschaften sind rasch und ohne ungerechtfertigte Verzögerung zu befördern.

Ist  der  Austausch  der  Familienkorrespondenz  mit  der  normalen  Post  infolge  der
Verhältnisse schwierig oder unmöglich geworden, sollen sich die betreffenden am Konflikt
beteiligten  Parteien  an  einen  neutralen  Vermittler,  wie  die  in  Artikel  140  vorgesehene
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Zentralstelle,  wenden,  um  mit  ihm  die  Mittel  zu  finden,  die  Erfüllung  ihrer
Verpflichtungen  unter  den  besten  Bedingungen  zu  gewährleisten,  namentlich  unter
Mitwirkung der nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des Roten Halbmondes, des
Roten Löwen mit roter Sonne).

Wenn  die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  es  für  nötig  erachten,  diese  Familienkor-
respondenz  einzuschränken,  können  sie  höchstens  die  Anwendung  von  einheitlichen
Formularen vorschreiben, die 25 frei gewählte Wörter enthalten, und den Gebrauch dieser
Formulare auf eine einmalige Sendung im Monat begrenzen.

Artikel 26

Jede am Konflikt beteiligte Partei soll die Nachforschungen erleichtern, die vom Kriege
zerstreute Familien anstellen, um wieder Verbindung miteinander aufzunehmen und sich
wenn möglich wieder zu vereinigen. Sie soll namentlich die Tätigkeit von Organisationen
fördern,  die  sich  dieser  Aufgabe  widmen,  unter  der  Voraussetzung,  dass  sie  von  ihr
anerkannt sind und sich den von ihr ergriffenen Sicherheitsmassnahmen fügen.

Teil III - Status und Behandlung der geschützten 
Personen

Abschnitt I - Gemeinsame Bestimmungen für die Gebiete der 
am Konflikt beteiligten Parteien und die besetzten Gebiete

Artikel 27

Die  geschützten  Personen  haben  unter  allen  Umständen  Anspruch  auf  Achtung  ihrer
Person,  ihrer  Ehre,  ihrer  Familienrechte,  ihrer  religiösen  Überzeugungen  und
Gepflogenheiten,  ihrer  Gewohnheiten  und  Gebräuche.  Sie  sollen  jederzeit  mit
Menschlichkeit behandelt und namentlich vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, vor
Beleidigungen und der öffentlichen Neugier geschützt werden. 

Die  Frauen  sollen  besonders  vor  jedem  Angriff  auf  ihre  Ehre  und  namentlich  vor
Vergewaltigung,  Nötigung  zur  Prostitution  und  jeder  unzüchtigen  Handlung  geschützt
werden.

Abgesehen von den bezüglich des Gesundheitszustandes, des Alters und des Geschlechts
getroffenen Vorkehrungen sollen die geschützten Personen von der am Konflikt beteiligten
Partei,  in  deren  Händen sie  sich  befinden,  mit  der  gleichen  Rücksicht  und  ohne  jede
besonders  auf  Rasse,  Religion  oder  politische  Meinung  beruhende  Benachteiligung
behandelt werden.

Immerhin  können  die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  in  bezug  auf  die  geschützten
Personen  solche  Kontroll-  und  Sicherheitsmassnahmen  ergreifen,  die  sich  zufolge  des
Kriegszustandes als notwendig erweisen könnten.

Artikel 28

Keine  geschützte  Person  darf  dazu  benützt  werden,  um  durch  ihre  Anwesenheit
militärische Operationen von gewissen Punkten oder Gebieten fernzuhalten.
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Artikel 29

Die am Konflikt beteiligte Partei, in deren Gewalt sich geschützte Personen befinden, ist
verantwortlich  für  die  Behandlung,  die  diese  durch  ihre  Beauftragten  erfahren,
unbeschadet der gegebenenfalls entstehenden persönlichen Verantwortlichkeiten. 

Artikel 30

Die  geschützten  Personen  sollen  jede  Erleichterung  geniessen,  um  sich  an  die
Schutzmächte,  an  das  Internationale  Komitee  vom  Roten  Kreuz,  an  die  nationalen
Gesellschaften des Roten Kreuzes (des Roten Halbmondes,  des Roten Löwen mit roter
Sonne) des Landes, in welchem sie sich befinden, zu wenden, wie auch an jede andere
Organisation, die ihnen behilflich sein könnte.

Diesen  verschiedenen  Organisationen  soll  zu  diesem  Zwecke  innerhalb  der  durch
militärische Erfordernisse oder Sicherheitsgründe gezogenen Grenzen von den Behörden
jede Erleichterung gewährt werden.

Ausser den Besuchen der Delegierten der Schutzmächte und des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz, wie sie in Artikel 143 vorgesehen sind, sollen die Gewahrsamsstaaten
oder Besetzungsmächte soweit als möglich die Besuche erleichtern, die Vertreter anderer
Institutionen  den  geschützten  Personen  mit  der  Absicht  zu  machen  wünschen,  diesen
Personen geistige oder materielle Hilfe zu bringen.

Artikel 31

Auf die geschützten Personen darf keinerlei physischer oder moralischer Zwang ausgeübt
werden, namentlich nicht, um von ihnen oder Drittpersonen Auskünfte zu erlangen.

Artikel 32

Die Hohen Vertragsparteien verbieten sich ausdrücklich jede Massnahme, die körperliche
Leiden  oder  die  Ausrottung  der  in  ihrer  Gewalt  befindlichen  geschützten  Personen
versuchen könnte. Dieses Verbot betrifft nicht nur Mord, Folterung, körperliche Strafen,
Verstümmelungen  und  medizinische  oder  wissenschaftliche,  nicht  durch  ärztliche
Behandlung  einer  Person  gerechtfertigte  Experimente,  sondern  auch  alle  andern
Grausamkeiten, gleichgültig, ob sie durch zivile Beamte oder Militärpersonen begangen
werden.

Artikel 33

Keine geschützte Person darf für eine Übertretung bestraft werden, die sie nicht persönlich
begangen  hat.  Kollektivstrafen  wie  auch  jede  Massnahme  zur  Einschüchterung  oder
Terrorisierung sind verboten.

Die Plünderung ist verboten.

Vergeltungsmassnahmen gegen geschützte Personen und ihr Eigentum sind verboten.

Artikel 34

Das Nehmen von Geiseln ist verboten.
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Abschnitt II - Ausländer auf dem Gebiet einer der am Konflikt 
beteiligten Parteien

Artikel 35

Jede geschützte Person,  die zu Beginn oder im Verlaufe eines Konflikts das Gebiet zu
verlassen  wünscht,  soll  das  Recht  dazu  haben,  soweit  ihre  Ausreise  den  nationalen
Interessen des Staates nicht zuwiderläuft. Über Ausreisegesuche solcher Personen soll in
einem  ordentlichen  Verfahren  befunden  und  die  Entscheidung  so  rasch  als  möglich
getroffen werden. Zur Ausreise ermächtigte Personen dürfen sich mit dem notwendigen
Reisegeld  versehen  und  eine  ausreichende  Menge  von  Effekten  und  persönlichen
Gebrauchsgegenständen mit sich nehmen.

Die Personen, welchen die Erlaubnis zum Verlassen des Gebietes versagt wurde, haben
Anspruch  auf  raschestmögliche  Überprüfung dieser  Ablehnung durch  ein  Gericht  oder
einen zu diesem Zwecke vom Gewahrsamsstaat geschaffenen zuständigen Verwaltungs-
ausschuss.

Auf  Ersuchen  sollen  den  Vertretern  der  Schutzmacht,  sofern  keine  Sicherheitsgründe
entgegenstehen oder die Betroffenen Einwände erheben, die Gründe mitgeteilt werden, aus
denen  den  Personen,  die  darum ersucht  hatten,  die  Ermächtigung  zum  Verlassen  des
Gebietes verweigert wurde, und ebenso so rasch als möglich die Namen aller jener, die
sich in einer solchen Lage befinden.

Artikel 36

Die  gemäss  dem  vorhergehenden  Artikel  bewilligten  Ausreisen  sollen  in  bezug  auf
Sicherheit, Hygiene, Sauberkeit und Ernährung unter zufriedenstellenden Bedingungen vor
sich gehen.  Alle  damit  in  Zusammenhang stehenden Kosten sollen vom Verlassen des
Gebietes des Gewahrsamsstaates an zu Lasten des Bestimmungslandes oder, im Falle des
Aufenthaltes in einem neutralen Land, zu Lasten der Macht fallen, deren Angehörige die
Begünstigten sind.  Die praktische Durchführung dieser  Reisen soll,  wenn nötig,  durch
besondere Vereinbarungen unter den beteiligten Mächten geregelt werden.

Vorbehalten sind die  besonderen Vereinbarungen,  die  gegebenenfalls  zwischen den am
Konflikt beteiligten Parteien bezüglich Austausch und Heimschaffung ihrer in die Hände
des Feindes gefallenen Staatsangehörigen getroffen werden.

Artikel 37

Die geschützten Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden oder eine Freiheitsstrafe
verbüssen, sollen während ihrer Haft mit Menschlichkeit behandelt werden.

Sie können nach ihrer Freilassung gemäss den vorhergehenden Artikeln um Verlassen des
Gebietes nachsuchen.

Artikel 38

Mit Ausnahme der besondern Massnahmen, die auf Grund des vorliegenden Abkommens,
vor  allem  der  Artikel  27  und  41,  getroffen  werden  können,  sollen  auf  die  Lage  der
geschützten  Personen  grundsätzlich  die  für  die  Behandlung  von  Ausländern  in
Friedenszeiten geltenden Bestimmungen Anwendung finden. Auf jeden Fall sollen ihnen
folgende Rechte gewährt werden: 
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1. sie können die individuellen und kollektiven Unterstützungen empfangen,  die
ihnen zugehen;

2. wenn ihr Gesundheitszustand es erfordert, sollen sie ärztliche Behandlung und
Spitalpflege im gleichen Ausmass erhalten wie die Angehörigen des betreffenden
Staates;

3. sie können ihre Religion ausüben und den geistigen Beistand der Geistlichen
ihres Glaubensbekenntnisses erhalten;

4. wenn sie in einem den Kriegsgefahren besonders ausgesetzten Gebiet wohnen,
sollen sie im gleichen Ausmass wie die Angehörigen des betreffenden Staates
ermächtigt sein, dieses Gebiet zu verlassen;

5. Kinder unter fünfzehn Jahren, schwangere Frauen und Mütter von Kindern unter
sieben Jahren sollen im gleichen Ausmass wie die Angehörigen des betreffenden
Staates jede Vorzugsbehandlung geniessen.

Artikel 39

Den geschützten Personen, die infolge des Konflikts ihren Broterwerb verloren haben, soll
die Möglichkeit  geboten werden,  eine bezahlte  Arbeit  zu finden.  Sie  sollen zu diesem
Zwecke, unter Vorbehalt der Sicherheitserwägungen und der Bestimmungen des Artikels
40, dieselben Vorteile geniessen wie die Angehörigen der Macht, auf deren Gebiet sie sich
befinden.

Wenn  eine  am Konflikt  beteiligte  Partei  eine  geschützte  Person  Kontrollmassnahmen
unterwirft, die es dieser unmöglich machen, ihren Unterhalt zu verdienen, besonders wenn
diese  Person  aus  Gründen  der  Sicherheit  keine  bezahlte  Arbeit  zu  angemessenen
Bedingungen  finden  kann,  soll  die  erwähnte  am  Konflikt  beteiligte  Partei  für  ihren
Unterhalt und denjenigen der von ihr abhängigen Personen aufkommen.

Die geschützten Personen sollen in allen Fällen Beiträge aus ihrem Heimatland, von der
Schutzmacht  oder den in Artikel  30 erwähnten Wohltätigkeitsgesellschaften empfangen
können.

Artikel 40

Die geschützten Personen dürfen nur im gleichen Ausmass wie die Angehörigen der am
Konflikt  beteiligten  Partei,  auf  deren  Gebiet  sie  sich  befinden,  zur  Arbeit  gezwungen
werden.

Wenn die  geschützten Personen feindlicher  Staatsangehörigkeit  sind,  dürfen sie nur zu
Arbeiten gezwungen werden,  die  normalerweise  zur  Sicherstellung der  Ernährung,  der
Unterbringung, der Bekleidung, des Transports und der Gesundheit menschlicher Wesen
nötig  sind  und  die  nicht  in  direkter  Beziehung  mit  der  Führung  der  militärischen
Operationen stehen.

In  allen  in  den  vorhergehenden  Absätzen  erwähnten  Fällen  sollen  die  zur  Arbeit
gezwungenen  geschützten  Personen  die  gleichen  Arbeitsbedingungen  und  dieselben
Schutzmassnahmen  geniessen  wie  die  einheimischen  Arbeiter,  namentlich  was  die
Entlöhnung, die Arbeitsdauer, die Ausrüstung, die Vorbildung und die Entschädigung für
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten betrifft. 

Im Falle der Verletzung der oben erwähnten Vorschriften sind die geschützten Personen
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ermächtigt, gemäss Artikel 30 ihr Beschwerderecht auszuüben.

Artikel 41

Erachtet  die  Macht,  in  deren  Händen  die  geschützten  Personen  sich  befinden,  die  im
vorliegenden  Abkommen  erwähnten  Kontrollmassnahmen  als  ungenügend,  so  bilden
Zuweisung  eines  Zwangsaufenthalts  oder  Internierung  gemäss  den  Bestimmungen  der
Artikel 42 und 43 die strengsten Kontrollmassnahmen, zu welchen sie greifen darf.

Bei der Anwendung der Bestimmungen von Artikel 39 Absatz 2 auf Fälle von Personen,
die  zur  Aufgabe  ihres  gewöhnlichen  Wohnsitzes  gezwungen  sind  auf  Grund  einer
Entscheidung, die sie zu einem Zwangsaufenthalt an einem andern Orte nötigt, soll sich
der  Gewahrsamsstaat  so  peinlich  als  möglich  an  die  Regeln  für  die  Behandlung  von
Internierten (Teil III Abschnitt IV des vorliegenden Abkommens) halten.

Artikel 42

Die Internierung der geschützten Personen oder die Zuweisung eines Zwangsaufenthalts
an diese darf nur angeordnet werden, wenn es die Sicherheit der Macht, in deren Händen
sich diese Personen befinden, unbedingt erfordert. 

Wenn  eine  Person  durch  Vermittlung  der  Vertreter  der  Schutzmacht  ihre  freiwillige
Internierung verlangt und wenn ihre Lage dies erfordert, soll die Internierung durch die
Macht vorgenommen werden, in deren Händen sie sich befindet.

Artikel 43

Jede geschützte Person, die interniert oder der ein Zwangsaufenthalt zugewiesen worden
ist, hat ein Anrecht darauf, dass ein Gerichtshof oder ein zuständiger, zu diesem Zwecke
vom  Gewahrsamsstaat  geschaffener  Verwaltungsausschuss  innert  kürzester  Frist  die
betreffende  Entscheidung  überprüft.  Wird  die  Internierung  oder  die  Zuweisung  eines
Zwangsaufenthalts  aufrechterhalten,  soll  das  Gericht  oder  der  Verwaltungsausschuss
periodisch, zumindest aber zweimal jährlich, den Fall dieser Person prüfen im Hinblick auf
eine Änderung der ersten Entscheidung zu ihren Gunsten, falls es die Umstände erlauben.

Sofern  sich  die  betreffenden  geschützten  Personen  dem  nicht  widersetzen,  soll  der
Gewahrsamsstaat  die  Namen  der  geschützten  Personen,  die  interniert  oder  einem
Zwangsaufenthalt  unterworfen  oder  aus  der  Internierung  oder  dem  Zwangsaufenthalt
entlassen worden sind, so rasch als möglich zur Kenntnis der Schutzmacht bringen. Unter
dem gleichen Vorbehalt sollen auch die Entscheidungen der in Absatz 1 des vorliegenden
Artikels  erwähnten  Gerichte  oder  Verwaltungsausschüsse  so  rasch  als  möglich  der
Schutzmacht mitgeteilt werden.

Artikel 44

Bei  der  Anwendung  der  durch  das  vorliegende  Abkommen  vorgesehenen
Kontrollmassnahmen soll  der Gewahrsamsstaat die Flüchtlinge, die in Wirklichkeit  den
Schutz  keiner  Regierung  geniessen,  nicht  ausschliesslich  auf  Grund  ihrer  rechtlichen
Zugehörigkeit zu einem feindlichen Staat als feindliche Ausländer behandeln. 

Artikel 45

Die  geschützten  Personen  dürfen  nicht  einer  Macht  übergeben  werden,  die  an  diesem
Abkommen nicht beteiligt ist.
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Diese Bestimmung darf jedoch der Heimschaffung der geschützten Personen oder ihrer
Rückkehr  in  den  Staat,  in  dem  sie  ihren  Wohnsitz  haben,  nach  dem  Ende  der
Feindseligkeiten nicht im Wege stehen.

Geschützte  Personen  dürfen  vom  Gewahrsamsstaat  nur  dann  einer  Macht  übergeben
werden, die an diesem Abkommen beteiligt ist,  wenn er sich vergewissert hat, dass die
fragliche Macht willens und in der Lage ist, das Abkommen anzuwenden. Wenn geschützte
Personen  unter  diesen  Umständen  übergeben  werden,  übernimmt  die  sie  aufnehmende
Macht die Verantwortung für die Anwendung des Abkommens, solange sie ihr anvertraut
sind.  Sollte  diese  Macht  indessen  die  Bestimmungen  des  Abkommens  nicht  in  allen
wichtigen Punkten einhalten, so hat die Macht, die die geschützten Personen übergeben
hat, auf Anzeige der Schutzmacht hin wirksame Massnahmen zu ergreifen, um Abhilfe zu
schaffen,  oder  die  Rückgabe  der  geschützten  Personen  zu  verlangen.  Einem  solchen
Verlangen muss stattgegeben werden.

Eine geschützte Person darf auf keinen Fall in ein Land übergeführt werden, in dem sie
Verfolgungen wegen ihrer politischen und religiösen Überzeugung befürchten muss.

Die  Bestimmungen  dieses  Artikels  bilden  kein  Hindernis  für  die  Auslieferung  von
geschützten  Personen,  die  eines  Verbrechens des gemeinen  Rechts  angeklagt  sind,  auf
Grund von Auslieferungsverträgen, die vor Ausbruch der Feindseligkeiten abgeschlossen
wurden.

Artikel 46

Sofern einschränkende Massnahmen in bezug auf geschützte Personen nicht bereits früher
rückgängig gemacht worden sind, sollen sie nach Abschluss der Feindseligkeiten so rasch
als möglich aufgehoben werden.

Einschränkende  Massnahmen  in  bezug  auf  ihr  Eigentum  sollen  nach  Abschluss  der
Feindseligkeiten  gemäss  der  Gesetzgebung des  Gewahrsamsstaates  sobald  als  möglich
aufgehoben werden.

Abschnitt III - Besetzte Gebiete

Artikel 47

Den geschützten Personen, die sich in besetztem Gebiet befinden, sollen in keinem Falle
und auf keine Weise die Vorteile des vorliegenden Abkommens entzogen werden, weder
irgendeiner Veränderung wegen, die sich als Folge der Besetzung in den Institutionen oder
der Regierung des in Frage stehenden Gebietes ergeben könnte,  noch auf Grund einer
zwischen den Behörden des besetzten Gebietes und der Besetzungsmacht abgeschlossenen
Vereinbarung, noch auf Grund der Einverleibung des ganzen oder eines Teils des besetzten
Gebietes durch die Besetzungsmacht.

Artikel 48

Geschützte Personen, die nicht Staatsangehörige der Macht sind, deren Gebiet besetzt ist,
können unter den in Artikel 35 vorgesehenen Bedingungen das Recht zum Verlassen des
Gebietes in Anspruch nehmen. Die Entscheidungen sollen auf Grund der Verfahrensvor-
schriften  getroffen  werden,  die  die  Besetzungsmacht  in  Übereinstimmung  mit  dem
erwähnten Artikel aufzustellen hat.
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Artikel 49

Zwangsweise  Einzel-  oder  Massenumsiedlungen  sowie  Deportationen  von  geschützten
Personen  aus  besetztem  Gebiet  nach  dem  Gebiet  der  Besetzungsmacht  oder  dem
irgendeines  anderen  besetzten  oder  unbesetzten  Staates  sind  ohne  Rücksicht  auf  ihren
Beweggrund verboten.

Immerhin kann die Besetzungsmacht eine vollständige oder teilweise Evakuierung eines
bestimmten besetzten Gebietes durchführen,  wenn die Sicherheit  der Bevölkerung oder
zwingende  militärische  Gründe  dies  erfordern.  Solche  Evakuierungen  dürfen  nicht  die
Umsiedlungen von geschützten Personen in Gebiete ausserhalb der Grenzen des besetzten
Gebietes zur Folge haben, es sei denn, eine solche Umsiedlung liesse sich aus materiellen
Gründen nicht vermeiden. Unmittelbar nach Beendigung der Feindseligkeiten in dem in
Frage  stehenden  Gebiet  soll  die  so  evakuierte  Bevölkerung  in  ihre  Heimstätten
zurückgeführt werden.

Die  Besetzungsmacht  hat  bei  der  Durchführung  derartiger  Umsiedlungen  oder
Evakuierungen im Rahmen des Möglichen dafür zu sorgen, dass angemessene Unterkunft
für  die  Aufnahme der  geschützten  Personen  vorgesehen  wird,  dass  die  Umsiedlung in
bezug  auf  Sauberkeit,  Hygiene,  Sicherheit  und  Verpflegung  unter  befriedigenden
Bedingungen  durchgeführt  wird  und  Mitglieder  derselben  Familie  nicht  voneinander
getrennt werden.

Die Schutzmacht soll  von allen Umsiedlungen und Evakuierungen verständigt  werden,
sobald sie stattgefunden haben.

Die  Besetzungsmacht  darf  geschützte  Personen  nicht  einer  in  besonders  den
Kriegsgefahren  ausgesetzten  Gegend  zurückhalten,  sofern  nicht  die  Sicherheit  der
Bevölkerung oder zwingende militärische Gründe dies erfordern.

Die  Besetzungsmacht  darf  nicht  Teile  ihrer  eigenen  Zivilbevölkerung  in  das  von  ihr
besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln.

Artikel 50

Die  Besetzungsmacht  soll  in  Zusammenarbeit  mit  den  Landes-  und  Ortsbehörden  den
geordneten Betrieb der Einrichtungen erleichtern, die zur Pflege und Erziehung der Kinder
dienen.

Sie soll alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um die Identifizierung der Kinder und
die  Eintragung  ihrer  Familienzugehörigkeit  zu  erleichtern.  Keinesfalls  darf  sie  ihren
Personalstatus  ändern noch sie  in  von  ihr  abhängige  Formationen oder  Organisationen
einreihen.

Sollten  die  lokalen  Einrichtungen  unzulänglich  sein,  so  hat  die  Besetzungsmacht  die
notwendigen Vorkehren zu treffen, um den Unterhalt und die Erziehung der Waisen und
der infolge des Krieges von ihren Eltern getrennten Kinder sicherzustellen. Dies soll wenn
möglich durch Personen ihrer Staatsangehörigkeit, Sprache und Religion erfolgen, sofern
nicht ein naher Verwandter oder Freund für sie sorgen kann.

Eine besondere Abteilung des auf Grund der Bestimmungen von Artikel 136 geschaffenen
Büros ist beauftragt, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um diejenigen Kinder zu
identifizieren, deren Identität ungewiss ist. Angaben, die man über ihre Eltern oder andere
nahe Verwandte gegebenenfalls besitzt, sollen immer aufgezeichnet werden.
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Die Besetzungsmacht soll  die Anwendung irgendwelcher Vorzugsmassnahmen in bezug
auf die Ernährung, ärztliche Pflege und Schutz vor Kriegsfolgen nicht behindern, welche
gegebenenfalls bereits vor der Besetzung zugunsten von Kindern unter fünfzehn Jahren,
schwangeren Frauen und Müttern von Kindern unter sieben Jahren durchgeführt wurden.

Artikel 51

Die  Besetzungsmacht  kann  geschützte  Personen  nicht  zwingen,  in  ihren  bewaffneten
Kräften oder Hilfskräften Dienst zu leisten. Jeder Druck oder jede Propaganda, die auf
freiwilligen Eintritt in die bewaffneten Kräfte oder Hilfsdienste abzielt, ist verboten. 

Sie darf geschützte Personen nur dann zur Arbeit zwingen, wenn sie über achtzehn Jahre
alt sind und auch dann nur zu Arbeiten, die für die Bedürfnisse der Besetzungsarmee oder
für  die  öffentlichen  Dienste,  für  die  Ernährung,  Unterbringung,  Bekleidung,  für  den
Transport oder die Gesundheit der Bevölkerung des besetzten Landes notwendig sind. Die
geschützten  Personen  dürfen  nicht  zu  irgendeiner  Arbeit  gezwungen  werden,  die  sie
verpflichten  würde,  an  militärischen  Operationen  teilzunehmen.  Die  Besetzungsmacht
kann geschützte Personen nicht zwingen, Einrichtungen, in denen sie die ihnen auferlegte
Arbeit verrichten, unter Anwendung von Gewalt zu schützen.

Die Arbeit  darf nur innerhalb des besetzten Gebietes geleistet  werden,  in welchem die
betreffenden Personen sich befinden. Jede solche Person soll soweit als möglich auf ihrem
gewohnten Arbeitsplatz verwendet werden. Die Arbeit soll angemessen bezahlt und den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Arbeitenden angepasst sein. Die im besetzten
Lande  in  Kraft  stehende  Gesetzgebung  betreffend  die  Arbeitsbedingungen  und
Schutzmassnahmen,  insbesondere  in  bezug  auf  Löhne,  Arbeitsdauer,  Ausrüstung,
Vorbildung und Entschädigungen  für  Arbeitsunfälle  und  Berufskrankheiten,  ist  auf  die
geschützten Personen anzuwenden, die zu Arbeiten herangezogen werden, von denen im
vorliegenden Artikel die Rede ist. 

In  keinem Falle  darf  die  Rekrutierung  von  Arbeitskräften  zu  einer  Mobilisierung  von
Arbeitern in Organisationen militärischen oder halbmilitärischen Charakters führen.

Artikel 52

Kein  Vertrag,  kein  Übereinkommen  oder  keine  Vorschrift  kann  das  Recht  irgendeines
freiwilligen oder unfreiwilligen Arbeiters beeinträchtigen, sich, wo immer er sich befindet,
an die Vertreter der Schutzmacht zu wenden, um deren Intervention zu verlangen.

Alle Massnahmen, die darauf abzielen, Arbeitslosigkeit zu schaffen oder die Arbeitsmög-
lichkeiten der Arbeiter eines besetzten Gebietes zu beschränken, um sie auf diese Weise
zur Arbeit für die Besetzungsmacht zu gewinnen, sind verboten.

Artikel 53

Es ist der Besetzungsmacht verboten, bewegliche oder unbewegliche Güter zu zerstören,
die  persönliches  oder  gemeinschaftliches  Eigentum von  Privatpersonen,  Eigentum des
Staates  oder  öffentlicher  Körperschaften,  sozialer  oder  genossenschaftlicher
Organisationen  sind,  ausser  in  Fällen,  wo  solche  Zerstörungen  wegen  militärischer
Operationen unerlässlich werden sollten. 

Artikel 54

Es ist  der Besetzungsmacht verboten,  den Status der Beamten,  Behördemitglieder oder
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Richter des besetzten Gebietes zu ändern oder gegen sie Sanktionen oder irgendwelche
Zwangsmassnahmen oder diskriminierende Massnahmen zu ergreifen, weil  sie sich aus
Gewissensgründen enthalten, ihre Funktionen zu erfüllen.

Dieses Verbot verhindert weder die Anwendung von Artikel 51 Absatz 2 noch berührt es
das Recht der Besetzungsmacht, Inhaber öffentlicher Ämter von ihren Posten zu entheben.

Artikel 55

Die Besetzungsmacht hat die Pflicht, die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs- und
Arzneimitteln mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln sicherzustellen; insbesondere
hat sie Lebensmittel,  medizinische Ausrüstungen und alle anderen notwendigen Artikel
einzuführen, falls die Hilfsquellen des besetzten Gebietes nicht ausreichen.

Die Besetzungsmacht darf keine im besetzten Gebiete befindlichen Lebensmittel, Waren
oder medizinischen Ausrüstungen requirieren, ausgenommen für die Besetzungskräfte und
-verwaltung.  und  auch  dann  nur  unter  Berücksichtigung  der  Bedürfnisse  der
Zivilbevölkerung. Unter Vorbehalt der Bestimmungen anderer internationaler Abkommen
hat  die  Besetzungsmacht  die  notwendigen  Vorkehren  zu  treffen,  damit  eine  gerechte
Entschädigung für die requirierten Güter gezahlt wird.

Die  Schutzmächte  können  jederzeit  ohne  weiteres  den  Stand  der  Versorgung  mit
Lebensmitteln und Medikamenten in den besetzten Gebieten untersuchen, unter Vorbehalt
von  zeitweiligen  Beschränkungen,  die  aus  zwingenden  militärischen  Erfordernissen
auferlegt werden könnten.

Artikel 56

Die Besetzungsmacht ist  verpflichtet,  mit  allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln in
Zusammenarbeit mit  den Landes- und Ortsbehörden die Einrichtungen und Dienste für
ärztliche  Behandlung  und  Spitalpflege  sowie  das  öffentliche  Gesundheitswesen  im
besetzten Gebiet zu sichern und aufrechtzuerhalten, insbesondere durch Einführung und
Anwendung der notwendigen Vorbeugungs- und Vorsichtsmassnahmen zur Bekämpfung
der  Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und Epidemien.  Das ärztliche Personal
aller Kategorien ist ermächtigt, seine Aufgaben zu erfüllen.

Wenn neue Spitäler im besetzten Gebiet geschaffen werden und wenn die zuständigen
Organe  des  besetzten  Staates  dort  ihre  Funktionen  nicht  mehr  ausüben,  sollen  die
Besetzungsbehörden, falls es nötig sein sollte, die in Artikel 18 vorgesehene Anerkennung
gewähren.  Unter  ähnlichen  Umständen  haben  die  Besetzungsbehörden  ebenfalls  dem
Spitalpersonal und den Transportfahrzeugen gemäss den Bestimmungen der Artikel 20 und
21 die Anerkennung zu gewähren.

Bei  der  Ergreifung  von  Gesundheits-  und  Hygienemassnahmen  sowie  bei  ihrer
Durchflührung  soll  die  Besetzungsmacht  das  moralische  und  ethische  Empfinden  der
Bevölkerung des besetzten Gebietes berücksichtigen.

Artikel 57

Die Besetzungsmacht darf Zivilspitäler nur vorübergehend und nur im Falle dringender
Notwenigkeit  requirieren,  um verwundete  und  kranke  Militärpersonen zu pflegen,  und
dann nur unter der Bedingung, dass in nützlicher Frist geeignete Massnahmen getroffen
werden, um die Pflege und Behandlung der hospitalisierten Personen sicherzustellen und
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die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu befriedigen. 

Das Material und die Vorräte der Zivilspitäler dürfen nicht requiriert werden, solange sie
für die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung notwendig sind.

Artikel 58

Die  Besetzungsmacht  soll  den  Geistlichen  gestatten,  den  Mitgliedern  ihrer  religiösen
Gemeinschaften geistlichen Beistand zu leisten.

Die Besetzungsmacht soll ebenfalls die Sendungen von Büchern und Gegenständen, die
zur Befriedigung religiöser Bedürfnisse notwendig sind, annehmen und ihre Verteilung im
besetzten Gebiet erleichtern.

Artikel 59

Wenn  die  Bevölkerung  eines  besetzten  Gebietes  oder  ein  Teil  derselben  ungenügend
versorgt  wird,  soll  die  Besetzungsmacht  Hilfsaktionen  zugunsten  dieser  Bevölkerung
gestatten und sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln erleichtern.

Solche  Hilfsaktionen,  die  entweder  durch  Staaten  oder  durch  eine  unparteiische
humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, unternommen
werden können, sollen insbesondere aus Lebensmittel-, Arznei- und Kleidungssendungen
bestehen.

Alle Vertragsstaaten haben die freie Durchfuhr dieser Sendungen zu gestatten und ihren
Schutz zu gewährleisten.

Eine  Macht,  die  die  freie  Durchfuhr  von  Sendungen  gewährt,  die  für  ein  von  einer
feindlichen Partei besetztes Gebiet bestimmt sind, hat jedoch das Recht, die Sendungen zu
prüfen, ihre Durchfuhr nach vorgeschriebenen Zeiten und Wegen zu regeln und von der
Schutzmacht  ausreichende  Zusicherungen  zu  verlangen,  dass  diese  Sendungen  zur
Hilfeleistung an die notleidende Bevölkerung bestimmt sind und nicht zum Vorteil  der
Besetzungsmacht verwendet werden.

Artikel 60

Die Hilfssendungen entbinden die Besetzungsmacht in keiner Weise von den ihr durch die
Artikel 55, 56 und 59 auferlegten Verantwortlichkeiten. Sie darf die Hilfssendungen auf
keine Weise für einen anderen als den vorbestimmten Zweck verwenden, ausgenommen in
Fällen dringender  Notwendigkeit,  im Interesse der Bevölkerung des besetzten Gebietes
und mit Zustimmung der Schutzmacht.

Artikel 61

Die Verteilung der in den vorhergehenden Artikeln erwähnten Hilfssendungen soll unter
der Mitwirkung und Aufsicht der Schutzmacht durchgeführt werden. Diese Aufgabe kann
durch ein Übereinkommen zwischen Besetzungs- und Schutzmacht auch einem neutralen
Staat,  dem Internationalen  Komitee  vom Roten  Kreuz  oder  irgendeiner  unparteiischen
humanitären Organisation übertragen werden.

Solche Hilfsmassnahmen sollen im besetzten Gebiete von allen Abgaben,  Steuern oder
Zöllen befreit sein, es sei denn, diese seien im Interesse der Wirtschaft des betreffenden
Gebietes notwendig. Die Besetzungsmacht hat die rasche Verteilung dieser Sendungen zu
erleichtern.
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Alle Vertragsparteien sollen sich bemühen, die unentgeltliche Durchfuhr und Beförderung
dieser für besetzte Gebiete bestimmten Hilfssendungen zu gestatten.

Artikel 62

Unter  Vorbehalt  von  zwingenden  Sicherheitsgründen  können  die  in  besetztem  Gebiet
befindlichen geschützten Personen an sie gerichtete private Hilfssendungen empfangen.

Artikel 63

Unter  Vorbehalt  von  vorübergehenden  von  der  Besetzungsmacht  ausnahmsweise  aus
zwingenden Sicherheitsgründen auferlegten Massnahmen:

a.  können die  anerkannten  nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (des
Roten Halbmondes, des Roten Löwen mit roter Sonne) ihre Tätigkeit gemäss den
Grundsätzen  des  Roten  Kreuzes  fortsetzen,  wie  sie  von  den  internationalen
Rotkreuzkonferenzen  festgelegt  worden  sind.  Die  andern  Hilfsgesellschaften
sollen ihre humanitäre Tätigkeit unter ähnlichen Bedingungen fortsetzen können;

b.  kann  die  Besetzungsmacht  nicht  Veränderungen  im  Personal  oder  in  der
Zusammensetzung  dieser  Gesellschaften  verlangen,  die  der  oben  erwähnten
Tätigkeit zum Nachteil gereichen könnten.

Die  gleichen  Grundsätze  sollen  auf  die  Tätigkeit  und  das  Personal  von  besonderen
Organisationen  nicht  militärischen  Charakters  angewendet  werden,  welche  bereits
bestehen  oder  noch  geschaffen  werden  könnten,  um  die  Lebensbedingungen  der
Zivilbevölkerung durch Aufrechterhaltung der lebenswichtigen öffentlichen Dienste, durch
Verteilung von Hilfsmitteln und durch Organisierung von Rettungsaktionen zu sichern.

Artikel 64

Die  Strafgesetze  des  besetzten  Gebietes  bleiben  in  Kraft,  ausser  wenn  sie  durch  die
Besetzungsmacht endgültig oder vorübergehend ausser Kraft gesetzt werden, weil sie eine
Gefahr  für  die  Sicherheit  dieser  Macht  oder  ein  Hindernis  bei  der  Anwendung  des
vorliegenden Abkommens darstellen. Unter Vorbehalt dieser letzteren Erwägung und der
Notwendigkeit, eine wirksame Justizverwaltung zu gewährleisten, sollen die Gerichte des
besetzten Gebietes  fortfahren,  alle  durch die  erwähnten Gesetze erfassten Vergehen zu
behandeln.

Immerhin  kann  die  Besetzungsmacht  die  Bevölkerung  des  besetzten  Gebietes
Bestimmungen  unterwerfen,  die  unerlässlich  sind  zur  Erfüllung  der  ihr  durch  das
vorliegende  Abkommen  auferlegten  Verpflichtungen,  zur  Aufrechterhaltung  einer
ordentlichen Verwaltung des Gebietes und zur Gewährleistung der Sicherheit sowohl der
Besetzungsmacht als auch der Mitglieder und des Eigentums der Besetzungsstreitkräfte
oder -verwaltung sowie der durch sie benützten Anlagen und Verbindungslinien. 

Artikel 65

Die durch die Besetzungsmacht erlassenen Strafbestimmungen treten erst dann in Kraft,
wenn  sie  veröffentlicht  und  der  Bevölkerung  in  ihrer  Sprache  zur  Kenntnis  gebracht
worden sind. Sie können keine rückwirkende Kraft haben.

Artikel 66

Die Besetzungsmacht kann die Angeklagten im Falle einer Verletzung der von ihr kraft
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Artikel  64  Absatz  2  erlassenen  Strafbestimmungen  vor  ihre  nichtpolitischen  und
ordnungsmässig gebildeten  Militärgerichte  stellen,  unter  der  Bedingung,  dass  diese im
besetzten Gebiet tagen. Die Rechtsmittelgerichte sollen vorzugsweise im besetzten Gebiet
tagen.

Artikel 67

Die Gerichte dürfen nur jene Gesetzesbestimmungen anwenden, die vor der Begehung der
strafbaren  Handlung  gegolten  haben  und  in  Übereinstimmung  mit  den  allgemeinen
Rechtsgrundsätzen stehen, insbesondere mit dem Grundsatz, dass die Strafe der Schwere
des Vergehens angemessen sein soll. Sie haben in Betracht zu ziehen, dass der Angeklagte
kein Staatsangehöriger der Besetzungsmacht ist.

Artikel 68

Begeht  eine geschützte  Person eine strafbare  Handlung,  die ausschliesslich den Zweck
verfolgt, der Besetzungsmacht zu schaden, die aber keinen Angriff auf das Leben oder die
körperliche Unversehrtheit der Angehörigen der Besetzungsstreitkräfte oder -verwaltung
darstellt,  noch  eine ernste  Gemeingefahr  schafft,  noch dem Eigentum der  Besetzungs-
streitkräfte oder -verwaltung,  noch den durch sie benützten Einrichtungen wesentlichen
Schaden zufügt, ist diese Person mit Internierung oder einfacher Haft zu bestrafen, wobei
die Dauer dieser Internierung oder Haft der Schwere der begangenen strafbaren Handlung
zu entsprechen hat. Im weitern ist Internierung oder Haft für solche strafbaren Handlungen
die  einzige  freiheitsentziehende  Massnahme,  die  gegen  geschützte  Personen  getroffen
werden  kann.  Die  in  Artikel  66  des  vorliegenden  Abkommens  vorgesehenen  Gerichte
können nach ihrem Ermessen die Haft in eine Internierung von gleicher Dauer umwandeln.

Die  von  der  Besetzungsmacht  gemäss  den  Artikeln  64  und  65  erlassenen
Strafbestimmungen können die Todesstrafe für geschützte Personen nur dann vorsehen,
wenn diese Personen der Spionage, schwerer Sabotageakte an militärischen Einrichtungen
der Besetzungsmacht oder vorsätzlicher strafbarer Handlungen schuldig sind, die den Tod
einer  oder  mehrerer  Personen  verursacht  haben,  und  wenn  die  Gesetze  des  besetzten
Gebietes,  die  vor  dem  Beginn  der  Besetzung  in  Kraft  standen,  für  solche  Fälle  die
Todesstrafe vorsehen.

Die Todesstrafe kann gegen eine geschützte Person nur ausgesprochen werden, wenn das
Gericht ganz besonders auf die Tatsache aufmerksam gemacht wurde, dass der Angeklagte,
da  er  nicht  Angehöriger  der  Besetzungsmacht  ist,  durch  keinerlei  Treuepflicht  ihr
gegenüber gebunden ist.

Keinesfalls kann die Todesstrafe gegen eine geschützte Person ausgesprochen werden, die
zur Zeit der Begehung der strafbaren Handlung noch nicht achtzehn Jahre alt war.

Artikel 69

In allen Fällen ist die Dauer der Untersuchungshaft auf die über eine angeklagte geschützte
Person verhängte Gefängnisstrafe anzurechnen.

Artikel 70

Geschützte  Personen  dürfen  von  der  Besetzungsmacht  nicht  verhaftet,  verfolgt  oder
verurteilt  werden  wegen  vor  der  Besetzung  oder  während  einer  vorübergehenden
Unterbrechung derselben begangener Handlungen oder geäusserter Meinungen, Verstösse
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gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges vorbehalten.

Angehörige der Besetzungsmacht, die vor Ausbruch des Konflikts im besetzten Gebiete
Zuflucht gesucht haben, dürfen nicht verhaftet, verfolgt, verurteilt oder aus dem besetzten
Gebiete  deportiert  werden,  es  sei  denn  wegen  nach  Ausbruch  der  Feindseligkeiten
begangener  strafbarer  Handlungen  oder  vor  Ausbruch  der  Feindseligkeiten  begangener
gemeinrechtlicher Vergehen, die nach dem Recht des besetzten Staates die Auslieferung
auch in Friedenszeiten gerechtfertigt hätten.

Artikel 71

Die  zuständigen  Gerichte  der  Besetzungsmacht  können  ohne  ein  vorhergehendes
ordentliches Verfahren niemanden verurteilen.

Jeder  von  der  Besetzungsmacht  gerichtlich  verfolgte  Beschuldigte  soll  ohne  Verzug
schriftlich,  in  einer  ihm  verständlichen  Sprache,  von  den  gegen  ihn  erhobenen
Anschuldigungen eingehend in Kenntnis gesetzt und sein Fan soll so rasch als möglich zur
Verhandlung  gebracht  werden.  Die  Schutzmacht  soll  von  jedem  durch  die
Besetzungsmacht gegen geschützte Personen eingeleiteten Verfahren in Kenntnis gesetzt
werden,  wenn  die  Anklage  zu  einem  Todesurteil  oder  zur  Verhängung  einer
Gefängnisstrafe von zwei oder mehr Jahren führen könnte; sie kann sich jederzeit über den
Stand  des  Verfahrens  unterrichten.  Des  weitern  hat  die  Schutzmacht  das  Recht,  auf
Verlangen alle Auskünfte über solche und alle anderen von der Besetzungsmacht gegen
geschützte Personen eingeleiteten Verfahren zu erhalten.

Die Anzeige an die Schutzmacht, wie sie in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehen ist, soll
unverzüglich erfolgen und in jedem Falle die Schutzmacht drei Wochen vor dem Zeitpunkt
der ersten Verhandlung erreichen. Die Verhandlung darf nicht stattfinden, wenn nicht bei
ihrer Eröffnung der Beweis erbracht wird, dass die Bestimmungen dieses Artikels restlos
eingehalten wurden. Die Anzeige soll insbesondere folgende Punkte enthalten:

a. Angaben über Person des Angeklagten;

b. Wohnort oder Gewahrsamsort;

c.  genaue  Bezeichnung  des  oder  der  Anklagepunkte  (mit  Erwähnung  der
Strafbestimmungeh, auf die sie sich stützen);

d. Bezeichnung des Gerichtes, welches den Fall behandeln wird;

e. Ort und Zeitpunkt der ersten Verhandlung.

Artikel 72

Jeder  Angeklagte  hat  das  Recht,  die  zu seiner  Verteidigung notwendigen  Beweismittel
geltend zu machen und kann insbesondere Zeugen vorladen lassen. Er hat das Recht auf
Beistand durch einen geeigneten Verteidiger seiner Wahl, der ihn ungehindert besuchen
kann und dem alle  zur  Vorbereitung der  Verteidigung notwendigen Erleichterungen zu
gewähren sind.

Hat  der  Angeklagte  keinen  Verteidiger  gewählt,  so  hat  die  Schutzmacht  ihm einen zu
bestellen. Sollte der Angeklagte sich gegen eine schwere Anklage zu verantworten haben
und einer Schutzmacht entbehren,  hat  ihm die Besetzungsmacht  unter  Vorbehalt  seiner
Zustimmung einen Verteidiger zu bestellen.

Jeder  Angeklagte  soll,  sofern er  nicht freiwillig  darauf verzichtet,  sowohl  während der
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Untersuchung als auch bei der Gerichtsverhandlung von einem Dolmetscher unterstützt
werden. Er kann den Dolmetscher jederzeit zurückweisen und seine Ersetzung verlangen.

Artikel 73

Jeder Verurteilte hat das Recht, diejenigen Rechtsmittel zu ergreifen, die durch die vom
Gericht  angewendete  Gesetzgebung vorgesehen  sind.  Er  soll  vollständig  über  die  ihm
zustehenden  Rechtsmittel  wie  auch  über  die  zu  ihrer  Einbringung  gesetzten  Fristen
aufgeklärt werden.

Das  in  diesem Abschnitt  vorgesehene  Strafverfahren  soll,  soweit  anwendbar,  auch  bei
Rechtsmitteln angewendet  werden.  Sehen die durch das Gericht angewendeten Gesetze
keine Möglichkeit für Einlegung eines Rechtsmittels vor, so hat der Verurteilte das Recht,
gegen  den  Schuldspruch  und  die  Verurteilung  bei  der  zuständigen  Behörde  der
Besetzungsmacht Rechtsmittel einzulegen.

Artikel 74

Die  Vertreter  der  Schutzmacht  haben  das  Recht,  den  Verhandlungen  jedes  Gerichts
beizuwohnen, das über eine geschützte Person befindet, sofern nicht die Verhandlungen
ausnahmsweise  im Interesse  der  Sicherheit  der  Besetzungsmacht  unter  Ausschluss  der
Öffentlichkeit  stattfinden  müssen,  wovon  die  Besetzungsmacht  die  Schutzmacht  zu
verständigen  hat.  Ort  und  Zeitpunkt  des  Beginns  der  Verhandlungen  sollen  der
Schutzmacht bekanntgegeben werden.

Alle Verurteilungen zum Tode oder zu einer Freiheitsstrafe von zwei oder mehr Jahren
sollen unter Angabe der Gründe so rasch als möglich der Schutzmacht mitgeteilt werden.
Die Bekanntgabe soll Bezug nehmen auf die gemäss Artikel 71 erfolgte Anzeige und im
Falle der  Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe  den Namen des Ortes  enthalten,  wo das
Urteil vollzogen wird. Die übrigen Urteile sollen in den Gerichtsakten festgehalten und
können durch Vertreter der Schutzmacht eingesehen werden. Im Falle einer Verurteilung
zum Tode oder zu einer Freiheitsstrafe von zwei oder mehr Jahren beginnen die Rechtsmit -
telfristen erst in dem Augenblick zu laufen, in dem die Schutzmacht vom Urteil Kenntnis
erhalten hat.

Artikel 75

In keinem Fall sollen zum Tode Verurteilte des Rechtes beraubt sein, ein Gnadengesuch
einzureichen.

Kein Todesurteil  soll  vor  Ablauf einer  Frist  von wenigstens sechs Monaten vollstreckt
werden,  vom Zeitpunkt an gerechnet,  in dem die Schutzmacht  die Mitteilung über das
endgültige  Urteil,  das  die  Todesstrafe  bestätigt,  oder  über  die  Entscheidung,  die  das
Gnadengesuch ablehnt, erhalten hat.

Diese Frist  von sechs Monaten kann in bestimmten Einzelfällen gekürzt werden, wenn
infolge ernster und kritischer  Umstände die  Sicherheit  der Besetzungsmacht  oder  ihrer
bewaffneten  Kräfte  einer  organisierten  Bedrohung ausgesetzt  ist;  die  Schutzmacht  soll
jedoch von einer solchen Fristverkürzung stets unterrichtet werden und sie soll stets die
Möglichkeit haben, innerhalb angemessener Zeit bei den zuständigen Besetzungsbehörden
wegen dieser Todesurteile Vorstellungen zu erheben.
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Artikel 76

Die einer  strafbaren  Handlung beschuldigten geschützten  Personen sollen im besetzten
Gebiet  gefangengehalten  werden  und,  falls  sie  verurteilt  werden,  dort  ihre  Strafe
verbüssen. Sie sollen wenn möglich von den anderen Gefangenen getrennt werden; die
Bedingungen der Ernährung und Hygiene, denen sie unterworfen sind, sollen genügen, um
sie  in  einem  guten  Gesundheitszustand  zu  erhalten,  und  sollen  wenigstens  den
Bedingungen der Strafanstalten des besetzten Landes gleichkommen.

Sie sollen die ärztliche Betreuung erhalten, die ihr Gesundheitszustand erfordert.

Sie sollen ebenfalls das Recht haben, den geistlichen Beistand zu empfangen, um den sie
gegebenenfalls ersuchen.

Frauen sollen in  gesonderten Räumlichkeiten  untergebracht  und unter  die  unmittelbare
Überwachung von Frauen gestellt werden.

Gebührende  Aufmerksamkeit  soll  der  den  Minderjährigen  zukommenden  besonderen
Behandlung geschenkt werden.

Gefangengehaltene geschützte Personen haben das Recht, den Besuch von Delegierten der
Schutzmacht  und  des  Internationalen  Komitees  vom  Roten  Kreuz  gemäss  den
Bestimmungen von Artikel 143 zu empfangen.

Ferner sind sie berechtigt, monatlich wenigstens ein Lebensmittelpaket zu erhalten.

Artikel 77

Die  vor  Gerichten  im  besetzten  Gebiet  angeklagten  oder  von  diesen  verurteilten
geschützten Personen sollen bei Beendigung der Besetzung den Behörden des befreiten
Gebietes mit den sie betreffenden Akten übergeben werden.

Artikel 78

Wenn die Besetzungsmacht es aus zwingenden Sicherheitsgründen als notwendig erachtet,
Sicherheitsmassnahmen in bezug auf geschützte  Personen zu ergreifen,  kann  sie  ihnen
höchstens einen Zwangsaufenthalt auferlegen oder sie internieren.

Die  Entscheidungen über  den  Zwangsaufenthalt  oder  die  Internierung  sollen  in  einem
ordentlichen Verfahren getroffen werden, das von der Besetzungsmacht entsprechend den
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens festzulegen ist. Dieses Verfahren hat für die
betroffenen  Personen  das  Recht  auf  Einlegung  von  Rechtsmitteln  vorzusehen.  Über
Rechtsmittel  soll  so  rasch  als  möglich  entschieden  werden.  Werden  Entscheidungen
aufrechterhalten, sollen sie einer periodischen, wenn möglich halbjährlichen Überprüfung
durch eine zuständige, von der erwähnten Macht eingesetzte Behörde unterzogen werden.

Geschützte Personen, denen ein Zwangsaufenthalt zugewiesen wird und die infolgedessen
zum  Verlassen  ihres  Wohnsitzes  gezwungen  sind,  sollen  in  den  vollen  Genuss  der
Bestimmungen von Artikel 39 des vorliegenden Abkommens gelangen.
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Abschnitt IV - Vorschriften für die Behandlung von Internierten

Kapitel I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 79

Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  dürfen  geschützte  Personen  nur  gemäss  den
Bestimmungen der Artikel 41,42,43,68 und 78 internieren.

Artikel 80

Die Internierten behalten ihre volle  bürgerliche Rechtsfähigkeit  und können die  daraus
erwachsenden Rechte geltend machen, soweit sie mit ihrem Status als Internierte vereinbar
sind.

Artikel 81

Die am Konflikt beteiligten Parteien, die geschützte Personen internieren, sind gehalten,
unentgeltlich für ihren Unterhalt aufzukommen und ihnen ebenfalls die ärztliche Pflege
angedeihen zu lassen, die ihr Gesundheitszustand erfordert. 

Von  den  Zulagen,  Entlöhnungen  und  Guthaben  der  Internierten  darf  zur  Begleichung
dieser Kosten keinerlei Abzug gemacht werden.

Der Gewahrsamsstaat soll für den Unterhalt der von den Internierten abhängigen Personen
aufkommen, wenn diese ohne ausreichende Existenzmittel oder unfähig sind, ihr Leben
selbst zu verdienen.

Artikel 82

Der Gewahrsamsstaat hat die Internierten soweit als möglich nach ihrer Nationalität, ihrer
Sprache  und  ihren  Gebräuchen  gruppiert  unterzubringen.  Die  dem  gleichen  Lande
angehörenden Internierten dürfen nicht lediglich wegen der Verschiedenheit ihrer Sprache
getrennt werden.

Während der ganzen Dauer ihrer Internierung sollen die Mitglieder derselben Familie und
namentlich die Eltern und ihre Kinder am gleichen Internierungsort vereinigt werden, mit
Ausnahme der Fälle, in denen die Erfordernisse der Arbeit, Gesundheitsgründe oder die
Anwendung  der  in  Kapitel  IX  dieses  Abschnitts  vorgesehenen  Bestimmungen  eine
vorübergehende  Trennung notwendig machen.  Die Internierten  können verlangen,  dass
ihre  Kinder,  die  ohne  elterliche  Überwachung  in  Freiheit  gelassen  werden,  mit  ihnen
interniert werden.

Wo immer möglich, sollen die internierten Mitglieder derselben Familie zusammen in den
gleichen Räumen und von den andern Internierten getrennt untergebracht werden; es sollen
ihnen  ebenfalls  die  notwendigen  Erleichterungen  zur  Führung  eines  Familienlebens
gewährt werden.

Kapitel II - Internierungsorte

Artikel 83

Der Gewahrsamsstaat darf die Internierungsorte  nicht in Gebieten anlegen,  die Kriegs-
gefahren besonders ausgesetzt sind.
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Der Gewahrsamsstaat soll durch Vermittlung der Schutzmächte den feindlichen Mächten
alle  nützlichen  Angaben  über  die  geographische  Lage  der  Internierungsorte  zugehen
lassen.

Wenn immer die militärischen Erwägungen es erlauben, sollen die Internierungslager so
mit  den  Buchstaben  IC  gekennzeichnet  sein,  dass  sie  tagsüber  aus  der  Luft  deutlich
erkannt  werden können;  die  betreffenden Mächte  können sich jedoch über ein anderes
Mittel der Kennzeichnung einigen. Kein anderer Ort als ein Internierungslager darf auf
diese Weise gekennzeichnet sein.

Artikel 84

Internierte sollen getrennt von den Kriegsgefangenen und den aus irgendeinem anderen
Grund der Freiheit beraubten Personen untergebracht und betreut werden.

Artikel 85

Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet,  alle notwendigen und möglichen Massnahmen zu
ergreifen, damit die geschützten Personen von Beginn ihrer Internierung an in Gebäuden
oder  Quartieren untergebracht werden,  die  jegliche Gewähr in bezug auf Hygiene und
Reinlichkeit sowie wirksamen Schutz vor den Unbilden der Witterung und den Folgen des
Krieges bieten. Auf keinen Fall sollen ständige Internierungsorte in ungesunden Gegenden
oder in Gebieten gelegen sein, deren Klima für die Internierten schädlich sein könnte. In
allen Fällen, in denen sie vorübergehend in einer ungesunden Gegend oder in einem Gebiet
interniert  werden,  dessen  Klima ihrer  Gesundheit  schädlich  ist,  sollen  die  geschützten
Personen so rasch, als es die Umstände erlauben, an einen zuträglicheren Internierungsort
verbracht werden.

Die Räume sollen vollkommen vor Feuchtigkeit geschützt und, namentlich zwischen dem
Einbruch der Dunkelheit und dem Beginn der Nachtruhe, genügend geheizt und beleuchtet
sein.  Die  Schlafräume sollen ausreichend gross  und gut  gelüftet  sein.  Die  Internierten
sollen über  passendes Bettzeug und Decken in genügender  Zahl  verfügen,  wobei  dem
Klima  und  dem  Alter,  dem  Geschlecht  und  dem  Gesundheitszustand  der  Internierten
Rechnung zu tragen ist.

Den Internierten sollen tags und nachts sanitäre Einrichtungen zur Verfügung stehen, die
den Erfordernissen der Hygiene entsprechen und dauernd sauber zu halten sind. Sie sollen
genügend Wasser und Seife für ihre tägliche Körperpflege und die Reinigung ihrer Wäsche
erhalten; die hiefür nötigen Einrichtungen und Erleichterungen sind ihnen zu gewähren.
Ausserdem  sollen  sie  über  Duschen  und  Badeeinrichtungen  verfügen.  Für  ihre
Körperpflege und die Reinigungsarbeiten ist ihnen die nötige Zeit einzuräumen.

Wenn immer  es  nötig wird,  ausnahmsweise und vorübergehend internierte  Frauen,  die
nicht  einer  Familiengruppe  angehören,  am  gleichen  Internierungsort  wie  Männer
unterzubringen,  müssen  sie  unbedingt  über  getrennte  Schlafräume  und  sanitäre
Einrichtungen verfügen.

Artikel 86

Der Gewahrsamsstaat soll den Internierten jeglicher Konfession die passenden Räume zur
Ausübung ihres Gottesdienstes zur Verfügung stellen.
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Artikel 87

Sofern  die  Internierten  nicht  über  ähnliche andere Erleichterungen verfügen,  sollen  an
allen Internierungsorten Kantinen eingerichtet werden, damit sie in der Lage sind, sich zu
Preisen,  die  keinesfalls  jene des lokalen Handels  übersteigen dürfen,  Lebensmittel  und
Gebrauchsgegenstände, einschliesslich Seife und Tabak, zu beschaffen, die dazu beitragen,
ihr Wohlbefinden und ihren persönlichen Komfort zu steigern.

Die  Überschüsse  der  Kantinen  sollen  einem  besonderen  Unterstützungsfonds
gutgeschrieben werden, welcher in jedem Internierungsort geschaffen und zum Nutzen der
Internierten des betreffenden Internierungsortes verwaltet werden soll. Der in Artikel 102
vorgesehene Interniertenausschuss hat das Recht, die Verwaltung der Kantine und dieses
Fonds zu überprüfen.

Bei der Auflösung eines Internierungsortes ist der Überschuss des Unterstützungsfonds auf
einen Unterstützungsfonds  eines  anderen Internierungsortes  für  Internierte  der  gleichen
Staatsangehörigkeit oder, wenn ein solcher nicht besteht, auf einen zentralen Unterstüt-
zungsfonds zu übertragen,  der zum Nutzen aller in der Gewalt  des Gewahrsamsstaates
verbleibenden  Internierten  verwaltet  wird.  Im Falle  allgemeiner  Freilassung sind  diese
Überschüsse  vom  Gewahrsamsstaat  aufzubewahren,  falls  keine  gegenteiligen
Abmachungen zwischen den beteiligten Mächten getroffen worden sind.

Artikel 88

In allen Internierungsorten, die Luftangriffen und andern Kriegsgefahren ausgesetzt sind,
sollen geeignete Schutzräume in genügender Zahl errichtet werden, um den notwendigen
Schutz zu gewährleisten. Im Falle eines Alarms sollen sich die Internierten so rasch als
möglich  dorthin  begeben  können,  mit  Ausnahme  jener,  die  am  Schutze  ihrer
Unterkunftsräume  gegen  diese  Gefahren  teilnehmen.  Jede  zugunsten  der  Bevölkerung
ergriffene Schutzmassnahme soll auch ihnen zugute kommen. In den Internierungsorten
sind ausreichende Vorsichtsmassregeln gegen Feuersgefahr zu treffen.

Kapitel III - Ernährung und Bekleidung

Artikel 89

Die  tägliche  Lebensmittelration  der  Internierten  soll  in  Menge,  Beschaffenheit  und
Abwechslung  ausreichend  sein,  um  ihnen  einen  normalen  Gesundheitszustand  zu
gewährleisten und um Mangelerscheinungen zu verhindern. Den Ernährungsgewohnheiten
der Internierten soll ebenfalls Rechnung getragen werden. 

Ausserdem  soll  den  Internierten  die  Möglichkeit  zur  Zubereitung  der  zusätzlichen
Lebensmittel gegeben werden, über die sie unter Umständen verfügen.

Trinkwasser soll ihnen in genügender Menge geliefert werden. Tabakgenuss soll gestattet
sein.

Arbeitende  Internierte  sollen  eine  der  Natur  ihrer  Arbeit  entsprechende  Zusatzration
erhalten.

Schwangere Frauen und Wöchnerinnen sowie Kinder unter 15 Jahren sollen eine ihren
physiologischen Bedürfnissen entsprechende Zusatzration erhalten.
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Artikel 90

Den Internierten sind bei ihrer Festnahme alle Erleichterungen zu gewähren, um sich mit
Kleidung, Schuhen und Leibwäsche auszustatten und sich auch späterhin nach Bedürfnis
damit  einzudecken.  Wenn  die  Internierten  keine  für  das  Klima  ausreichenden  Kleider
besitzen  und  sich  solche  auch  nicht  beschaffen  können,  soll  sie  der  Gewahrsamsstaat
unentgeltlich ausstatten.

Die  den  Internierten  vom  Gewahrsamsstaat  gelieferten  Kleider  und  die  darauf
angebrachten äusseren Kennzeichen dürfen weder entehrenden Charakter haben noch zur
Lächerlichkeit Anlass geben.

Die Arbeiter sollen einen Arbeitsanzug erhalten, einschliesslich geeigneter Schutzkleidung,
wenn immer die Art ihrer Arbeit dies erfordert.

Kapitel IV - Hygiene und ärztliche Betreuung

Artikel 91

Jeder  Internierungsort  soll  eine  unter  der  Leitung  eines  qualiflizierten  Arztes  stehende
geeignete Krankenabteilung besitzen, wo die Internierten die erforderliche Pflege und die
entsprechende Diät erhalten können.  Für die von ansteckenden oder Geisteskrankheiten
befallenen Kranken sollen Absonderungsräume bereitgestellt werden.

Wöchnerinnen und Internierte, die von einer schweren Krankheit befallen sind oder deren
Zustand eine besondere Behandlung, einen chirurgischen Eingriff oder Spitalpflege nötig
macht, müssen in jedem für ihre Behandlung geeigneten Krankenhaus zugelassen werden.
Sie sollen dort keine schlechtere Pflege erhalten als die gesamte Bevölkerung.

Die Internierten sollen vorzugsweise durch ärztliches Personal ihrer eigenen Staats-ange-
hörigkeit behandelt werden.

Die  Internierten  dürfen  nicht  gehindert  werden,  sich  den  ärztlichen  Behörden  zur
Untersuchung zu stellen.  Die ärztlichen Behörden des Gewahrsamsstaates  haben jedem
behandelten Internierten auf Verlangen eine amtliche Bescheinigung auszuhändigen, die
die  Art  seiner  Krankheit  oder  seiner  Verletzungen,  die  Dauer  der  Behandlung und die
erhaltene  Pflege  angibt.  Ein  Doppel  dieser  Bescheinigung  ist  der  in  Artikel  140
vorgesehenen Zentralstelle zu übermitteln. 

Die Behandlung wie  auch die  Beschaffung aller  für  die  Aufrechterhaltung eines guten
Gesundheitszustandes der Internierten benötigten Behelfe, namentlich künstlicher Zähne
und anderer Prothesen sowie von Brillen, soll für die Internierten unentgeltlich erfolgen.

Artikel 92

Mindestens  einmal  monatlich  sollen  die  Internierten  einer  ärztlichen  Untersuchung
unterworfen  werden.  Der  Zweck  ist  insbesondere,  den  allgemeinen  Gesundheits-,
Ernährungs- und Sauberkeitszustand zu überwachen sowie die ansteckenden Krankheiten,
namentlich  Tuberkulose,  Geschlechtskrankheiten  und  Malaria,  festzustellen.  Sie  soll
namentlich  auch  die  Kontrolle  des  Gewichts  jedes  Internierten  und  mindestens  einmal
jährlich eine Röntgendurchleuchtung umfassen.
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Kapitel V - Religion, körperliche und geistige Betätigung

Artikel 93

Den Internierten soll in der Ausübung ihres Glaubens, einschliesslich der Teilnahme an
Gottesdiensten,  volle  Freiheit  gewährt  werden,  vorausgesetzt,  dass  sie  die  normalen
Ordnungsvorschriften der Gewahrsamsbehörden befolgen.

Den  internierten  Geistlichen  ist  es  gestattet,  ihr  Amt  unter  ihren  Glaubensgenossen
uneingeschränkt auszuüben. Zu diesem Zwecke hat der Gewahrsamsstaat darauf zu achten,
dass sie in gerechter  Weise auf die  verschiedenen Internierungsorte  verteilt  werden,  in
denen  sich  die  gleiche  Sprache  sprechende  und  dem  gleichen  Glauben  angehörende
Internierte  befinden.  Sind  nicht  genügend  Geistliche  vorhanden,  so  soll  er  ihnen  die
notwendigen  Erleichterungen,  unter  anderem  die  Benützung  von  Transportmitteln,
gewähren,  um  sich  von  einem  Internierungsort  zum  andern  zu  begeben;  sie  sollen
ermächtigt sein, die in Spitälern befindlichen Internierten zu besuchen.  Die Geistlichen
sollen zur Ausübung ihres Amtes volle Freiheit in der Korrespondenz mit den religiösen
Behörden des Gewahrsamsstaates und, soweit möglich, mit den internationalen religiösen
Organisationen ihres Glaubens geniessen. Diese Korrespondenz soll nicht als Teil des in
Artikel 107 erwähnten Kontingentes gelten, jedoch den Bestimmungen des Artikels 112
unterstellt sein.

Wenn Internierte über keinen Beistand von Geistlichen ihres Glaubens verfügen oder deren
Zahl nicht genügend ist, können die kirchlichen Ortsbehörden des gleichen Glaubens, im
Einverständnis  mit  dem  Gewahrsamsstaat,  einen  Geistlichen  des  Bekenntnisses  der
betreffenden Internierten oder, wenn dies vom konfessionellen Gesichtspunkt aus möglich
ist,  einen  Geistlichen  eines  ähnlichen  Bekenntnisses  oder  einen  befähigten  Laien
bezeichnen.  Letzterer  soll  die  Vorteile  geniessen,  die  mit  dem  übernommenen  Amt
verbunden sind. Die so ernannten Personen haben alle vom Gewahrsamsstaat im Interesse
der Disziplin und der Sicherheit erlassenen Vorschriften zu befolgen.

Artikel 94

Der Gewahrsamsstaat soll die geistige, erzieherische, sportliche sowie die der Erholung
geltende Betätigung der Internierten fördern, wobei ihnen volle Freiheit zu lassen ist, daran
teilzunehmen  oder  nicht.  Er  soll  alle  möglichen  Massnahmen  ergreifen,  um  deren
Ausübung  zu  gewährleisten  und  den  Internierten  namentlich  passende  Räume  zur
Verfügung stellen.

Alle  möglichen  Erleichterungen  sollen  den  Internierten  gewährt  werden,  um ihnen  zu
gestatten, ihre Studien fortzuführen oder neue zu beginnen. Der Unterhalt für die Kinder
und Jugendlichen  soll  gewährleistet  sein;  sie  können Schulen  entweder  innerhalb oder
ausserhalb des Internierungsortes besuchen.

Den Internierten soll die Möglichkeit geboten werden, sich körperlichen Übungen, dem
Sport  und  Spielen  im  Freien  zu  widmen.  Zu  diesem  Zwecke  sind  in  allen
Internierungsorten  ausreichende  offene  Plätze  zur  Verfügung  zu  stellen.  Kindern  und
Jugendlichen sollen besondere Spielplätze vorbehalten sein.

Artikel 95

Der Gewahrsamsstaat darf Internierte nur auf ihren Wunsch hin als Arbeiter beschäftigen.

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 237



Genfer Abkommen IV – SR 0.518.51

Auf jeden Fall sind verboten: die Beschäftigung, welche, wenn sie einer nicht internierten
geschützten  Person  auferlegt  wird,  eine  Verletzung  von  Artikel  40  oder  51  des
vorliegenden  Abkommens  bedeuten  würde,  sowie  die  Verwendung  zu  allen  Arbeiten
erniedrigender und entehrender Art.

Nach einer Arbeitsperiode von sechs Wochen können die Internierten die Arbeit jederzeit
unter Beachtung einer achttägigen Kündigungsfrist aufgeben.

Diese Bestimmungen beschränken nicht das Recht des Gewahrsamsstaates, die internierten
Ärzte, Zahnärzte und anderen Mitglieder des Sanitätspersonals zur Ausübung ihres Berufes
zum  Wohle  ihrer  Mitinternierten  anzuhalten,  oder  Internierte  zu  Verwaltungs-  und
Unterhaltsarbeiten für den Internierungsort heranzuziehen und diese Personen mit Küchen-
und  anderen  Haushaltarbeiten  zu  beauftragen;  und  schliesslich  sie  zu  Arbeiten
heranzuziehen, die dazu bestimmt sind, die Internierten gegen Luftangriffe und anderen
aus  dem Kriege  erwachsende  Gefahren  zu  schützen.  Kein  Internierter  darf  jedoch  zur
Ausübung von Arbeiten genötigt werden, für die ihn ein Arzt der Verwaltung körperlich
untauglich erklärt hat.

Der Gewahrsamsstaat trägt die volle Verantwortung für alle Arbeitsbedingungen, für die
ärztliche Pflege, für die Bezahlung der Löhne und für die Entschädigung für Arbeitsunfälle
und  Berufskrankheiten.  Die  Arbeitsbedingungen  wie  auch  die  Entschädigung  für
Arbeitsunfälle  und  Berufskrankheiten  sollen  der  nationalen  Gesetzgebung  und  der
bestehenden Praxis entsprechen; sie dürfen auf keinen Fall schlechter sein als jene, die für
eine Arbeit der gleichen Art in derselben Gegend Anwendung finden. Die Löhne sollen in
gerechter Weise durch Vereinbarung zwischen dem Gewahrsamsstaat, den Internierten und
gegebenenfalls  den  andern  Arbeitgebern  als  dem Gewahrsamsstaat  festgesetzt  werden,
wobei der Verpflichtung des Gewahrsamsstaates Rechnung zu tragen ist, unentgeltlich für
den Unterhalt des Internierten zu sorgen und ihm gleichfalls die ärztliche Pflege, die sein
Gesundheitszustand erfordert, angedeihen zu lassen. Die dauernd zu Arbeiten, wie sie in
Absatz  3  umschrieben  sind,  herangezogenen  Internierten  sollen  vom Gewahrsamsstaat
eine gerechte Entlöhnung erhalten; die Arbeitsbedingungen und die Entschädigungen für
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sollen nicht schlechter sein als jene,  die für eine
Arbeit der gleichen Art in derselben Gegend Anwendung finden.

Artikel 96

Jede Arbeitsgruppe soll einem Internierungsort unterstellt sein. Die zuständigen Behörden
des  Gewahrsamsstaates  und  der  Kommandant  dieses  Internierungsortes  sind  dafür
verantwortlich,  dass  die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  in  den
Arbeitsgruppen beachtet werden. Der Kommandant hat ein stets nachgeführtes Verzeichnis
der ihm unterstehenden Arbeitsgruppen zu führen und es den Delegierten der Schutzmacht,
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder anderer humanitärer Organisationen,
welche die Internierungsorte besuchen, vorzuweisen.

Kapitel Vl - Persönliches Eigentum und Geldmittel

Artikel 97

Die  Internierten  sollen  ihre  persönlichen  Gebrauchsgegenstände  und  Effekten  behalten
können. Geldbeträge, Schecks, Wertpapiere usw. wie auch die Wertgegenstände, die sie
besitzen, können ihnen nur gemäss dem feststehenden Verfahren abgenommen werden. Es
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soll ihnen hiefür eine detaillierte Empfangsbestätigung ausgestellt werden.

Die Geldbeträge sollen dem Konto jedes Internierten, wie es in Artikel 98 vorgesehen ist,
gutgeschrieben werden; sie dürfen nicht in eine andere Währung umgewechselt werden,
ausser wenn die Gesetzgebung des Gebietes, in dem der Eigentümer interniert ist,  dies
verlangt oder der Internierte seine Zustimmung gibt.

Gegenstände, die vor allem persönlichen oder gefühlsmässigen Wert besitzen, dürfen ihnen
nicht abgenommen werden. 

Eine internierte Frau darf nur von einer Frau durchsucht werden.

Bei ihrer Freilassung oder ihrer Heimschaffung sollen die Internierten das Guthaben ihres
gemäss  Artikel  98  geführten  Kontos  in  Geld  sowie  alle  Gegenstände,  Geldbeträge,
Schecks,  Wertpapiere usw.,  die ihnen während ihrer Internierung abgenommen wurden,
zurückerhalten, mit  Ausnahme jener Gegenstände oder Werte, die der Gewahrsamsstaat
auf Grund seiner in Kraft stehenden Gesetzgebung zurückbehält. Wenn das Eigentum eines
Internierten auf Grund dieser Gesetzgebung zurückbehalten wird, soll der Betreffende eine
detaillierte Bescheinigung erhalten.

Die  im  Besitze  der  Internierten  befindlichen  Familienurkunden  und  Identitätsausweise
dürfen ihnen nur gegen Empfangsbestätigung abgenommen werden. Zu keinem Zeitpunkt
dürfen die Internierten ohne Identitätsausweis belassen werden. Wenn sie keinen solchen
besitzen,  sollen  sie  besondere  Ausweise  erhalten,  die  von  den  Gewahrsamsbehörden
auszustellen sind und ihnen bis zum Ende der Internierung die Identitätsausweise ersetzen.

Die Internierten sollen eine gewisse Summe Geld in bar oder in Form von Gutscheinen auf
sich tragen dürfen, um Einkäufe besorgen zu können.

Artikel 98

Allen Internierten sollen regelmässig Beträge ausbezahlt werden, damit sie Lebensmittel
und Artikel  wie Tabakwaren,  Toilettenartikel  usw.  kaufen können.  Diese Auszahlungen
können in Form von Krediten oder Einkaufsgutscheinen erfolgen.

Überdies  können  die  Internierten  Unterstützungen  der  Macht,  der  sie  angehören,  der
Schutzmächte, der Organisationen,  die ihnen gegebenenfalls Hilfe gewähren, oder ihrer
Familien wie auch, entsprechend der Gesetzgebung des Gewahrsamsstaates, die Einkünfte
aus  ihrem  Eigentum  entgegennehmen.  Die  Höhe  der  vom  Heimatstaat  ausgerichteten
Unterstützungen  soll  für  jede  Interniertenkategorie  (Schwache,  Kranke,  schwangere
Frauen usw.) die gleiche sein. Für die Festsetzung dieser Beiträge durch den Heimatstaat
und  die  Verteilung  durch  den  Gewahrsamsstaat  dürfen  nicht  die  in  Artikel  27  des
vorliegenden Abkommens verbotenen Benachteiligungen die Grundlage bilden.

Für  jeden Internierten hat  der  Gewahrsamsstaat  ein ordentliches Konto zu unterhalten,
welchem die in diesem Artikel erwähnten Beträge, die vom Internierten verdienten Löhne
sowie die ihm gegebenenfalls zugehenden Geldsendungen gutgeschrieben werden. Auch
die  ihm  abgenommenen  Beträge,  die  auf  Grund  der  in  dem  Gebiete,  indem  er  sich
befindet, in Kraft stehenden Gesetzgebung verfügbar sein können, sollen seinem Konto
gutgeschrieben werden. Dem Internierten soll jede Erleichterung gewährt werden, die mit
der  im betreffenden  Gebiet  in  Kraft  stehenden  Gesetzgebung  vereinbar  ist,  um seiner
Familie  und  den  von  ihm  wirtschaftlich  abhängigen  Personen  Unterstützungsgelder
zuzusenden. Er soll von diesem Konto die für seine persönlichen Ausgaben notwendigen
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Beträge  innerhalb  der  vom  Gewahrsamsstaat  festgelegten  Grenzen  abheben  können.
Ferner  sollen  ihm jederzeit  angemessene  Erleichterungen  gewährt  werden,  um in  sein
Konto  Einsicht  zu  nehmen  oder  Auszüge  davon  zu  erhalten.  Dieses  Konto  ist  der
Schutzmacht auf Ersuchen itzuteilen und folgt dem Internierten im Falle seiner Versetzung.

Kapitel VII - Verwaltung und Disziplin

Artikel 99

Jeder  Internierungsort  soll  der  Befehlsgewalt  eines  verantwortlichen  Offiziers  oder
Beamten unterstellt werden, der aus den regulären Militärstreitkräften oder der regulären
Zivilverwaltung  des  Gewahrsamsstaates  ausgewählt  wird.  Der  den  Internierungsort
befehligende Offizier  oder  Beamte  soll  den  Text  des  vorliegenden  Abkommens  in  der
offiziellen  oder  einer  der  offiziellen  Sprachen  seines  Landes  besitzen  und  für  dessen
Anwendung verantwortlich sein. Das Überwachungspersonal soll über die Bestimmungen
des  vorliegenden  Abkommens  sowie  über  die  zu  seiner  Anwendung  erlassenen
Vorschriften unterrichtet werden.

Der Text des vorliegenden Abkommens sowie die Texte  der gemäss dem vorliegenden
Abkommen getroffenen besondern Abmachungen sollen innerhalb des Internierungsortes
in einer Sprache, welche die Internierten verstehen, angeschlagen werden oder aber sich im
Besitze des Interniertenausschusses befinden. 

Vorschriften,  Befehle,  Ankündigungen  und  Bekanntmachungen  jeder  Art  sollen  den
Internierten  mitgeteilt  und  innerhalb  der  Internierungsorte  in  einer  Sprache,  die  sie
verstehen, angeschlagen werden.

Alle an einzelne Internierte gerichteten Befehle und Anordnungen sind gleichfalls in einer
ihnen verständlichen Sprache zu erteilen.

Artikel 100

Die  Disziplinarordnung  in  den  Internierungsorten  muss  mit  den  Grundsätzen  der
Menschlichkeit  vereinbar  sein und darf auf keinen Fall  Vorschriften enthalten,  die  den
Internierten  ihrer  Gesundheit  abträgliche  körperliche  Ermüdung  oder  Schikanen
physischer  oder  moralischer  Art  auferlegen.  Die  Tätowierung  oder  Anbringung  von
Identifikationsmerkmalen oder -kennzeichen auf dem Körper ist verboten. Insbesondere
sind  verboten  andauerndes  Stehenlassen  oder  verlängerte  Appelle,  körperliche
Strafübungen,  militärischer  Drill  und  militärische  Übungen  sowie  Nahrungsein-
schränkungen.

Artikel 101

Die Internierten haben das Recht, den Behörden, in deren Gewalt sie sich befinden, ihre
Anliegen betreffend das Regime, dem sie unterstellt sind, vorzubringen. 

Sie haben ferner das unbeschränkte Recht, sich entweder durch Vermittlung des Internier-
tenausschusses  oder,  wenn  sie  es  für  notwendig  erachten,  direkt  an  die  Vertreter  der
Schutzmacht zu wenden, um ihnen die Punkte zur Kenntnis zu bringen, über welche sie
Beschwerden hinsichtlich der Internierungsbedingungen vorzubringen haben. 

Diese  Anliegen  und  Beschwerden  sollen  unverändert  und  mit  aller  Beschleunigung
weitergeleitet  werden.  Selbst  wenn sie  sich als  unbegründet  erweisen,  dürfen  sie  nicht
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Anlass zu irgendeiner Bestrafung geben.

Die Interniertenausschüsse können den Vertretern der Schutzmacht regelmässige Berichte
über  die  Lage  in  den  Internierungsorten  und  über  die  Bedürfnisse  der  Internierten
zustellen.

Artikel 102

An jedem Internierungsort sollen die Internierten alle sechs Monate und in geheimer Wahl
die  Mitglieder  eines  Ausschusses  frei  wählen  können,  der  beauftragt  ist,  sie  bei  den
Behörden des Gewahrsamsstaates, bei den Schutzmächten, beim Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz und bei jeder andern Organisation, die ihnen hilft,  zu vertreten.  Die
Mitglieder dieses Ausschusses sind wieder wählbar.

Die  gewählten  Internierten  sollen  ihre  Funktionen  übernehmen,  sobald  ihre  Wahl  die
Zustimmung  der  Gewahrsamsbehörden  erhalten  hat.  Die  Gründe  für  eine  etwaige
Weigerung oder Absetzung sollen den betreffenden Schutzmächten mitgeteilt werden.

Artikel 103

Die  Interniertenausschüsse  sollen  zum  körperlichen,  moralischen  und  geistigen
Wohlergehen der Internierten beitragen.

Namentlich  wenn  die  Internierten  beschliessen  sollten,  unter  sich  ein  gegenseitiges
Unterstützungssystem  zu  organisieren,  soll  diese  Organisation  zur  Zuständigkeit  der
Ausschüsse  gehören,  ungeachtet  der  besonderen  Aufgaben,  die  ihnen  durch  andere
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens auferlegt sind.

Artikel 104

Die Mitglieder der Interniertenausschüsse sollen nicht zu einer andern Arbeit gezwungen
werden, wenn dies die Erfüllung ihrer Funktionen erschweren könnte.

Die  Ausschussmitglieder  können  unter  den  Internierten  die  von  ihnen  benötigten
Hilfskräfte bezeichnen. Alle materiellen Erleichterungen, vor allem eine gewisse für die
Erfüllung  ihrer  Aufgaben  (Besuche  der  Arbeitsgruppen,  Inempfangnahme  von
Versorgungsgütern usw.) notwendige Freizügigkeit, sollen ihnen gewährt werden.

Für ihre postalische und telegrafische Korrespondenz mit den Gewahrsamsbehörden, den
Schutzmächten,  dem Internationalen  Komitee vom Roten Kreuz und ihren Delegierten
sowie  mit  den  Hilfsorganisationen  für  Internierte  soll  den  Ausschussmitgliedern
gleicherweise jegliche Erleichterung gewährt werden. Die gleichen Erleichterungen sollen
Ausschussmitglieder in Arbeitsgruppen für ihre Korrespondenz mit ihrem Ausschuss am
Hauptinterniertenort geniessen. Diese Korrespondenzen sollen weder beschränkt noch als
Teil des in Artikel 107 erwähnten Kontingentes betrachtet werden.

Kein  Ausschussmitglied  darf  versetzt  werden,  ohne  dass  ihm  die  vernünftigerweise
notwendige Zeit eingeräumt wurde, um seinen Nachfolger mit den laufenden Geschäften
vertraut zu machen.

Kapitel VIII - Beziehungen zur Aussenwelt

Artikel 105

Unmittelbar  nach  der  Internierung  von  geschützten  Personen  sollen  die  Gewahrsams-
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staaten diesen Personen selbst, der Macht, der sie angehören, und ihrer Schutzmacht die
zur Ausführung der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels vorgesehenen Massnahmen
zur Kenntnis bringen; in gleicher Weise sollen sie von jeder Änderung dieser Massnahmen
Mitteilung machen.

Artikel 106

Unmittelbar nach seiner Internierung oder spätestens eine Woche nach seiner Ankunft am
Internierungsort und ebenso in Fällen von Krankheit oder Überführung an einen andern
Internierungsort  oder  in  ein  Spital  soll  jedem Internierten  die  Gelegenheit  eingeräumt
werden, direkt an seine Familie und an die in Artikel 140 vorgesehene Zentralstelle eine
Internierungskarte zu senden, die möglichst dem diesem Abkommen beigefügten Muster
entspricht  und  die  Empfänger  von  seiner  Internierung,  seiner  Adresse  und  seinem
Gesundheitszustand in Kenntnis setzt.  Die  Beförderung dieser Karten soll  so rasch als
möglich erfolgen und darf in keiner Weise verzögert werden.

Artikel 107

Die Internierten sind ermächtigt, Briefe und Karten abzuschicken und zu empfangen. Falls
der  Gewahrsamsstaat  es  für  notwendig  erachtet,  die  Zahl  der  von  jedem Internierten
abgesandten Briefe und Karten zu beschränken, darf diese Anzahl nicht geringer sein als
monatlich zwei  Briefe  und vier  Karten,  die  soweit  als  möglich  den dem vorliegenden
Abkommen beigefügten Mustern entsprechen sollen. Wenn die an Internierte gerichtete
Korrespondenz  beschränkt  werden  muss,  darf  eine  solche  Beschränkung  nur  vom
Heimatstaat, allenfalls auf Verlangen des Gewahrsamsstaates, angeordnet werden. Diese
Briefe  und  Karten  sind  in  angemessener  Frist  zu  befördern  und  dürfen  aus
disziplinarischen Gründen weder auf- noch zurückgehalten werden.

Den Internierten, die seit längerer Zeit ohne Nachrichten von ihrer Familie sind oder denen
es nicht möglich ist, von ihr solche zu erhalten oder ihr auf normalem Wege zugehen zu
lassen, sowie jenen, die durch beträchtliche Entfernungen von den Ihren getrennt sind, soll
gestattet werden, gegen Entrichtung der Telegrammgebühren in dem Geld, über das sie
verfügen, Telegramme zu senden. Auch in Fällen anerkannter Dringlichkeit  steht ihnen
diese Vergünstigung zu.

In der Regel soll der Briefwechsel der Internierten in ihrer Muttersprache geführt werden.
Die am Konflikt  beteiligten Parteien können indessen Korrespondenzen auch in andern
Sprachen zulassen.

Artikel 108

Die Internierten sind berechtigt, durch die Post oder auf jede andere Weise Einzel und
Sammelsendungen  zu  empfangen,  die  namentlich  Lebensmittel,  Medikamente  sowie
Bücher und Gegenstände enthalten, die zur Befriedigung ihrer religiösen und Studienbe-
dürfnisse  und  der  Freizeitbeschäftigung  dienen.  Diese  Sendungen  können  den
Gewahrsamsstaat  in  keiner  Weise  von  den  Verpflichtungen  befreien,  die  ihm  das
vorliegende Abkommen überträgt.

Sollten militärische Gründe eine Begrenzung der Anzahl dieser Sendungen erfordern, sind
die  Schutzmacht,  das  Internationale  Komitee vom Roten Kreuz oder  jede  andere,  den
Internierten  Hilfe  bringende  Organisation,  die  mit  der  Weiterleitung  dieser  Sendungen
beauftragt sind, gebührend davon zu verständigen.
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Wenn nötig sollen die Modalitäten der Beförderung von Einzel- oder Sammelsendungen
Gegenstand  von  besondern  Abmachungen  zwischen  den  betreffenden  Mächten  sein,
wodurch jedoch der Empfang solcher Hilfssendungen durch die Internierten auf keinen
Fall  verzögert  werden  darf.  Lebensmittel-  und  Kleidersendungen  sollen  keine  Bücher
enthalten.  Ärztliche  Hilfslieferungen  sollen  in  der  Regel  in  Sammelpaketen  versandt
werden.

Artikel 109

Bei Fehlen besonderer Abmachungen zwischen den am Konflikt beteiligten Parteien über
das beim Empfang und bei  der  Verteilung von  Kollektivhilfssendungen zu  befolgende
Vorgehen  soll  das  dem  vorliegenden  Abkommen  beigefügte  Reglement  betreffend
kollektive Sendungen angewendet werden.

Die  oben  erwähnten  besondern  Abmachungen  dürfen  auf  keinen  Fall  das  Recht  der
Interniertenausschüsse  beschränken,  die  für  die  Internierten  bestimmten  kollektiven
Hilfssendungen in Empfang zu nehmen,  sie  zu verteilen und darüber  im Interesse der
Empfänger zu verfügen.

Ebensowenig dürfen diese Abmachungen das Recht der Vertreter der Schutzmacht,  des
Internationalen Komitees von Roten Kreuz und jeder andern mit der Weiterleitung dieser
kollektiven  Sendungen  beauftragten  Hilfsorganisation  für  Internierte  beschränken,  ihre
Verteilung an die Empfänger zu überwachen.

Artikel 110

Alle für die Internierten bestimmten Hilfssendungen sind von sämtlichen Einfuhr-, Zoll-
und andern Gebühren befreit.

Alle  Sendungen,  einschliesslich  der  Hilfspostpakete  und  Geldsendungen  aus  andern
Ländern, die an die Internierten gerichtet oder von ihnen auf dem Postweg entweder direkt
oder durch Vermittlung der in Artikel 136 vorgesehenen Auskunftsbüros oder der in Artikel
140  vorgesehenen  zentralen  Auskunftsstelle  abgeschickt  werden,  sollen  sowohl  im
Ursprungs- und Bestimmungs- als auch im Durchgangsland von allen Postgebühren befreit
sein. Zu diesem Zwecke sollen insbesondere die im Weltpostvertrag von 194711 und in den
Vereinbarungen  des  Weltpostvereins  zugunsten  der  in  Lagern  oder  Zivilgefängnissen
zurückgehaltenen Zivilpersonen feindlicher Staatsangehörigkeit vorgesehenen Befreiungen
auf die anderen geschützten Personen ausgedehnt werden, die nach den Bestimmungen des
vorliegenden Abkommens interniert  wurden. Die Länder,  die an diesen Vereinbarungen
nicht  teilnehmen,  sind  gehalten,  die  vorgesehenen  Gebührenbefreiungen  unter  den
gleichen Bedingungen zu gewähren.

Die Transportkosten der für die Internierten bestimmten Hilfssendungen, die wegen ihres
Gewichtes oder aus irgendeinem andern Grunde nicht auf dem Postweg befördert werden
können, fallen in allen im Herrschaftsbereich des Gewahrsamsstaates liegenden Gebieten
zu  dessen  Lasten.  Die  andern  am  Abkommen  beteiligten  Mächte  haben  für  die
Transportkosten auf ihren Gebieten aufzukommen.

Die  aus  dem  Transport  dieser  Sendungen  erwachsenden  Kosten,  die  nach  den
Bestimmungen  der  vorhergehenden  Absätze  nicht  gedeckt  sind,  fallen  zu  Lasten  des
Absenders.

Die  Hohen  Vertragsparteien  sollen  sich  bemühen,  die  Gebühren  für  die  von  den
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Internierten aufgegebenen oder ihnen zugestellten Telegramme im Rahmen des Möglichen
zu ermässigen.

11 [AS 1948 599. AS 1953 235]. Heute: im Weltpostvertrag von 1994 (SR 0.783.52) und in den Abk.
des Weltpostvereins (SR 0.783.522/.525).

Artikel 111

Sollten  militärische  Operationen  die  betreffenden  Mächte  verhindern,  die  ihnen
zufallenden Verpflichtungen für den Transport der in den Artikeln 106, 107, 108 und 113
vorgesehenen  Sendungen  zu  erfüllen,  können  die  betreffenden  Schutzmächte,  das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder jede andere von den am Konflikt beteiligten
Parteien  anerkannte  Organisation  es  übernehmen,  den  Transport  dieser  Sendungen  mit
passenden  Mitteln  (Eisenbahnen,  Lastwagen,  Schiffen  oder  Flugzeugen  usw.)  zu
gewährleisten. Zu diesem Zwecke sollen sich die Hohen Vertragsparteien bemühen, ihnen
diese Transportmittel zu verschaffen und sie zum Verkehr zuzulassen, insbesondere durch
Ausstellung der notwendigen Geleitbriefe.

Diese Transportmittel können ebenfalls verwendet werden zur Beförderung von: 

a.  Briefschaften,  Listen  und  Berichten,  die  zwischen  der  im  Artikel  140
vorgesehenen  zentralen  Auskunftsstelle  und  den  in  Artikel  136  vorgesehenen
nationalen Büros ausgetauscht werden;

b.  Briefschaften  und  die  Internierten  betreffenden  Berichten,  die  von  den
Schutzmächten,  dem  Internationalen  Komitee  vom  Roten  Kreuz  und  jeder
andern  den  Internierten  Hilfe  bringenden  Organisation  entweder  mit  ihren
eigenen Delegierten oder mit den am Konflikt beteiligten Parteien ausgetauscht
werden.

Diese  Bestimmungen  beschränken  keinesfalls  das  Recht  jeder  am Konflikt  beteiligten
Partei,  wenn  sie  es  vorzieht,  andere  Transporte  zu  organisieren  und  Geleitbriefe  zu
vereinbarten Bedingungen abzugeben.

Die aus der Verwendung dieser Transportmittel erwachsenden Kosten sollen proportional
der  Wichtigkeit  der  Sendungen  von  den  am  Konflikt  beteiligten  Parteien,  deren
Angehörigen diese Dienste zugute kommen, getragen werden.

Artikel 112

Die Zensur der an die Internierten gerichteten und von ihnen abgeschickten Briefschaften
soll so rasch als möglich vorgenommen werden. 

Die  Durchsicht  der  für  die  Internierten  bestimmten  Sendungen  darf  nicht  unter
Bedingungen erfolgen, welche die darin enthaltenen Lebensmittel dem Verderb aussetzen,
und  muss  in  Gegenwart  des  Empfängers  oder  eines  von  ihm beauftragten  Kameraden
vorgenommen werden. Die Abgabe der Einzel- oder Sammelsendungen an die Internierten
darf nicht unter dem Vorwand von Zensurschwierigkeiten verzögert werden.

Ein aus militärischen oder politischen Gründen von einer am Konflikt beteiligten Partei
erlassenes Korrespondenzverbot darf nur vorübergehender Natur sein und soll so kurz als
möglich befristet sein.
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Artikel 113

Die  Gewahrsamsstaaten  sollen  jede  angemessene  Erleichterung  gewähren  für  die
Weiterleitung  –  sei  es  durch  Vermittlung  der  Schutzmacht  oder  der  in  Artikel  140
vorgesehenen  Zentralstelle  oder  durch  andere  erforderliche  Mittel  –  von  Testamenten,
Vollmachten  oder  allen  andern  für  die  Internierten  bestimmten  oder  von  ihnen
ausgehenden Dokumenten.

In  allen  Fällen  sollen  die  Gewahrsamsmächte  den  Internierten  die  Erstellung  und  die
Beglaubigung dieser Dokumente in der vorgeschriebenen gesetzlichen Form erleichtern;
sie sollen ihnen namentlich die Befragung eines Rechtsanwalts gestatten.

Artikel 114

Der Gewahrsamsstaat soll den Internierten alle Erleichterungen für die Verwaltung ihres
Eigentums gewähren, die mit den Internierungsbedingungen und der in Kraft befindlichen
Gesetzgebung  zu  vereinbaren  sind.  Er  kann  ihnen  zu  diesem  Zwecke  gestatten,  in
dringenden Fällen und wenn es die Umstände erlauben, den Internierungsort zu verlassen.

Artikel 115

In allen Fällen, in denen ein Internierter Partei in einem Verfahren vor irgendeinem Gericht
ist,  soll  der  Gewahrsamsstaat  auf  Ersuchen  des  Betreffenden  das  Gericht  von  seiner
Internierung in Kenntnis setzen und innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber wachen,
dass alle notwendigen Massnahmen ergriffen werden, damit er seiner Internierung wegen
keinerlei Nachteile in bezug auf die Vorbereitung und die Durchführung seines Verfahrens
oder die Vollziehung eines vom Gericht gefällten Urteils erleidet.

Artikel 116

Jeder  Internierte  ist  ermächtigt,  in  regelmässigen  Abständen  und  so  oft  als  möglich
Besuche, vor allem seiner nächsten Angehörigen, zu empfangen.

In  dringlichen  Fällen,  besonders  im  Falle  des  Todes  oder  schwerer  Krankheit  eines
Verwandten, soll dem Internierten soweit möglich gestattet werden, sich zu seiner Familie
zu begeben.

Kapitel IX - Straf- und Disziplinarmassnahmen

Artikel 117

Unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Kapitels gilt für Internierte, die während der
Internierung eine strafbare Handlung begehen, die in dem Gebiet, in dem sie sich befinden,
in Kraft stehende Gesetzgebung weiter.

Erklären  Gesetze,  Vorschriften  oder  allgemeine  Befehle  von  Internierten  begangene
Handlungen  als  strafbar,  wenn die  gleichen Handlungen  nicht  strafbar  sind,  sofern  sie
durch nicht internierte Personen begangen werden, dürfen diese Handlungen lediglich eine
disziplinarische Bestrafung nach sich ziehen.

Ein Internierter darf nicht mehr als einmal wegen derselben Handlung oder auf Grund
desselben Anklagepunktes bestraft werden.

Artikel 118

Bei der Strafzumessung sollen die Gerichte oder Behörden soweit als möglich die Tatsache
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in Berücksichtigung ziehen, dass der Angeklagte kein Angehöriger der Gewahrsamsmacht
ist. Es steht ihnen frei, das Strafmass, das für die dem Internierten vorgeworfene strafbare
Handlung  vorgesehen  ist,  zu  verringern;  sie  sind  daher  nicht  an  die  vorgeschriebene
Mindeststrafe gebunden. 

Jedes  Einsperren  in  Räume  ohne  Tageslicht  und  ganz  allgemein  alle  Arten  von
Grausamkeiten sind verboten.

Internierte, die eine disziplinarische oder gerichtliche Strafe verbüsst haben, sollen nicht
anders als die übrigen Internierten behandelt werden.

Die Dauer der von einem Internierten erlittenen Untersuchungshaft ist auf jede Freiheits-
strafe anzurechnen, zu der er allenfalls disziplinarisch oder gerichtlich verurteilt wird.

Die Interniertenausschüsse sollen von allen gerichtlichen Verfahren, die gegen Internierte,
die sie vertreten, eingeleitet werden, und von deren Ergebnis in Kenntnis gesetzt werden.

Artikel 119

Den Internierten können folgende Disziplinarstrafen auferlegt werden:

1. Busse bis zu 50 Prozent des in Artikel 95 vorgesehenen Lohnes, für die Dauer
von höchstens 30 Tagen;

2. Entzug von Vorteilen, welche über die im vorliegenden Abkommen vorgesehene
Behandlung hinausgehend gewährt wurden; 

3. befohlener  Arbeitsdienst  von  höchstens  zwei  Stunden  täglich,  der  für  den
Unterhalt des Internierungsortes geleistet wird;

4.  Arrest.

Keinesfalls  dürfen Disziplinarstrafen  unmenschlich,  brutal  oder  für  die  Gesundheit  der
Internierten  gefährlich  sein;  Alter,  Geschlecht  und  Gesundheitszustand  des  Internierten
sind zu berücksichtigen.

Die Dauer einer einzigen Strafe darf niemals das Höchstmass von 30 aufeinanderfolgenden
Tagen übersteigen, auch dann nicht, wenn ein Internierter im Zeitpunkt der Entscheidung
über  seinen  Fall  sich  wegen  verschiedener  Disziplinarvergehen  zu  verantworten  hätte,
gleichgültig, ob diese Handlungen miteinander in Zusammenhang stehen oder nicht.

Artikel 120

Die  Internierten,  die  nach  einer  Flucht  oder  bei  einem Fluchtversuch  wieder  ergriffen
werden,  dürfen  wegen  dieser  Handlung,  selbst  im  Wiederholungsfalle,  lediglich
disziplinarisch bestraft werden.

In  Abweichung  von  Artikel  118  Absatz  3  können  Internierte,  die  wegen  Flucht  oder
Fluchtversuches bestraft wurden, einer besonderen Aufsicht unterstellt werden, jedoch nur
unter  der  Bedingung,  dass  diese  Überwachung  ihren  Gesundheitszustand  nicht
beeinträchtigt, an einem Internierungsort durchgeführt wird und keinen Entzug irgendeiner
der ihnen durch das vorliegende Abkommen gewährten Vergünstigungen zur Folge hat.

Internierte,  die  an einer  Flucht  oder  an einem Fluchtversuch mitgewirkt  haben,  dürfen
deswegen nur disziplinarisch bestraft werden.
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Artikel 121

Flucht  oder  Fluchtversuch  soll,  selbst  im  Wiederholungsfall,  nicht  als  erschwerender
Umstand  betrachtet  werden,  wenn  der  Internierte  wegen  eines  während  seiner  Flucht
begangenen Vergehens vor Gericht gestellt wird. 

Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen dafür sorgen, dass die zuständigen Behörden
bei der Prüfung der Frage, ob eine von einem Internierten begangene strafbare Handlung
disziplinarisch oder gerichtlich zu bestrafen ist, Nachsicht üben, besonders in bezug auf
die Handlungen, die mit einer Flucht oder einem Fluchtversuch im Zusammenhang stehen.

Artikel 122

Handlungen,  die  einen  Verstoss  gegen  die  Disziplin  darstellen,  sind  unverzüglich  zu
untersuchen. Dies gilt besonders für die Flucht oder den Fluchtversuch. Wiederergriffene
Internierte sollen so rasch als möglich den zuständigen Behörden übergeben werden.

Für  alle  Internierten  soll  die  Untersuchungshaft  in  Disziplinarfällen  auf  das  absolute
Mindestmass beschränkt werden und vierzehn Tage nicht überschreiten; in allen Fällen soll
ihre Dauer auf eine allenfalls verhängte Freiheitsstrafe angerechnet werden.

Die Bestimmungen der Artikel 124 und 125 sollen auf Internierte angewendet werden, die
sich wegen eines Disziplinarvergehens in Untersuchungshaft befinden.

Artikel 123

Unter  Vorbehalt  der  Zuständigkeit  der  Gerichte  und  höheren  Behörden  können
Disziplinarstrafen  nur  vom  Kommandanten  des  Internierungsortes  oder  von  einem
verantwortlichen Offizier oder Beamten, dem er seine Disziplinarstrafgewalt übertragen
hat, verhängt werden.

Bevor eine Disziplinarstrafe verhängt wird, soll der angeklagte Internierte genau über die
Tatsachen ins Bild gesetzt  werden,  die ihm vorgeworfen werden.  Es soll  ihm gestattet
werden,  sein  Verhalten  zu  rechtfertigen,  sich  zu  verteidigen,  Zeugen  einvernehmen zu
lassen und, falls notwendig, die Hilfe eines befähigten Dolmetschers zu beanspruchen. Die
Entscheidung soll in Gegenwart des Angeklagten und eines Mitgliedes des Internierten-
ausschusses ausgesprochen werden.

Zwischen der Disziplinarentscheidung und ihrem Vollzug darf nicht mehr als ein Monat
verstreichen. 

Wird über einen Internierten eine weitere Disziplinarstrafe verhängt, so soll zwischen dem
Vollzug jeder der Strafen ein Zeitraum von mindestens drei Tagen liegen, sobald die Dauer
der einen zehn Tage oder mehr beträgt.

Der Kommandant des Interniertenortes hat ein Disziplinarstrafregister zu führen, das von
den Vertretern der Schutzmacht eingesehen werden kann.

Artikel 124

Auf keinen Fall  dürfen Internierte  in Strafanstalten (Kerker,  Zuchthäuser,  Gefängnisse)
übergeführt werden, um dort Disziplinarstrafen zu verbüssen.

Alle  Räume,  in  welchen  Disziplinarstrafen  zu  verbüssen  sind,  sollen  den  sanitären
Anforderungen genügen und namentlich mit einer genügenden Lagerstatt ausgestattet sein;
den bestraften Internierten soll ermöglicht werden, sich sauber zu halten.
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Internierte  Frauen,  die  eine  Disziplinarstrafe  verbüssen,  sollen  in  von  den
Männerabteilungen  getrennten  Räumen  festgehalten  und  unter  die  unmittelbare
Überwachung von Frauen gestellt werden.

Artikel 125

Disziplinarisch bestrafte Internierte sollen sich täglich während mindestens zwei Stunden
in der frischen Luft bewegen und aufhalten können.

Sie sollen die Erlaubnis haben, sich auf Verlangen bei der täglichen Arztvisite zu melden;
sie sollen die Pflege erhalten, die ihr Gesundheitszustand erfordert, und gegebenenfalls in
die Krankenabteilung des Internierungsortes oder in ein Spital verbracht werden.

Sie  sollen die  Erlaubnis  haben,  zu lesen  und zu  schreiben,  Briefe  abzusenden  und zu
erhalten. Pakete und Geldsendungen dagegen können ihnen bis nach Verbüssung der Strafe
vorenthalten werden; in der Zwischenzeit sollen sie dem Interniertenausschuss anvertraut
werden,  der  die  in  den  Paketen  befindlichen  verderblichen  Lebensmittel  der
Krankenabteilung übergibt.

Kein disziplinarisch bestrafter Internierter darf der Vorteile der Bestimmungen der Artikel
107 und 143 beraubt werden.

Artikel 126

Die  Artikel  71–76  sollen  einschliesslich  in  analoger  Weise  auf  Verfahren  Anwendung
finden, welche gegen Internierte durchgeführt werden, die sich auf dem Staatsgebiete des
Gewahrsamsstaates befinden.

Kapitel X - Überführung von Internierten

Artikel 127

Die Überführung von Internierten soll immer mit Menschlichkeit durchgeführt werden. Im
allgemeinen soll sie mit der Eisenbahn oder andern Transportmitteln und mindestens unter
den gleichen Bedingungen erfolgen wie die Verlegung der Truppen der Gewahrsamsmacht.
Müssen  Überführungen  ausnahmsweise  zu  Fuss  durchgeführt  werden,  können  sie  erst
stattfinden,  wenn  der  Gesundheitszustand  der  Internierten  es  erlaubt;  auf  keinen  Fall
dürfen sie ihnen übermässige Anstrengungen auferlegen.

Der Gewahrsamsstaat soll die Internierten während der Überführung mit Trinkwasser und
Nahrung  in  genügender  Menge,  Güte  und  Abwechslung  zur  Erhaltung  eines  guten
Gesundheitszustandes sowie mit Bekleidung, angemessenem Obdach und der notwendigen
ärztlichen Pflege versehen. Er soll alle nützlichen Vorsichtsmassnahmen treffen, um die
Sicherheit  der  Internierten  während  der  Überführung  zu  gewährleisten,  und  vor  der
Abreise eine vollständige Liste der übergeführten Internierten aufstellen.

Kranke,  verwundete  oder  gebrechliche  Internierte  sowie  Wöchnerinnen  sollen  nicht
übergeführt werden, wenn die Reise ihre Genesung beeinträchtigen könnte, es sei denn,
ihre Sicherheit verlange es gebieterisch.

Nähert sich die Front einem Internierungsort, dürfen die dort befindlichen Internierten nur
dann  weggebracht  werden,  wenn  dies  unter  ausreichenden  Sicherheitsbedingungen
geschehen kann oder wenn die Internierten durch den Verbleib an Ort und Stelle grösseren
Gefahren ausgesetzt sind als bei einer Überführung.
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Bei der Entscheidung über eine Überführung von Internierten soll der Gewahrsamsstaat
die  Interessen  derselben  berücksichtigen  und  namentlich  ein  Anwachsen  der
Schwierigkeiten für ihre Heimschaffung oder ihre Rückkehr in ihren Wohnort vermeiden. 

Artikel 128

Im Falle der Überführung sollen die Internierten offiziell von ihrer Abreise und ihrer neuen
Postadresse in Kenntnis gesetzt werden. Diese Anzeige soll ihnen so frühzeitig gemacht
werden, dass sie ihr Gepäck vorbereiten und ihre Familien benachrichtigen können.

Sie  sind  berechtigt,  ihre  persönlichen  Effekten,  ihre  Briefschaften  und  die  erhaltenen
Pakete  mitzunehmen;  das  Gewicht  dieses  Gepäcks  kann,  falls  die  Umstände  der
Überführung es erfordern, beschränkt werden, doch keinesfalls auf weniger als 25 kg für
jeden Internierten.

Die Briefschaften und Pakete,  die an ihren ehemaligen Internierungsort  adressiert  sind,
sollen ihnen ohne Verzug nachgeschickt werden.

Der Kommandant des Internierungsortes hat gemeinsam mit dem Interniertenausschuss die
notwendigen  Massnahmen  zu  ergreifen,  um  die  Überführung  des  Gemeinschafts-
eigentums der Internierten und des Gepäcks, das die Internierten infolge einer auf Grund
von Absatz 2 dieses Artikels verordneten Beschränkung nicht mit  sich nehmen dürfen,
durchzuführen.

Kapitel XI - Todesfälle

Artikel 129

Die  Internierten  sollen  ihre  Testamente  den  verantwortlichen  Behörden  zur  sichern
Aufbewahrung übergeben können.  Im Falle  des  Ablebens von Internierten sollen diese
Testamente  ohne  Verzug  den  durch  die  Internierten  bezeichneten  Personen  übermittelt
werden.

Der  Tod  jedes  Internierten  soll  durch  einen  Arzt  festgestellt  werden,  und  es  ist  ein
Totenschein auszufertigen, der die Todesursachen und die Umstände, unter welchen der
Tod eintrat, angibt.

Gemäss den auf dem Staatsgebiet, in dem der betreffende Internierungsort liegt, geltenden
Vorschriften soll eine ordnungsgemäss registrierte offizielle Todesurkunde ausgefertigt und
eine beglaubigte Abschrift davon ohne Verzug der Schutzmacht sowie der in Artikel 140
vorgesehenen Zentralstelle übermittelt werden.

Artikel 130

Die  Gewahrsamsbehörden  sollen  dafür  sorgen,  dass  die  in  der  Gefangenschaft
verstorbenen Internierten mit allen Ehren, wenn möglich gemäss den Riten der Religion,
der sie angehörten, bestattet und dass ihre Gräber geachtet, angemessen unterhalten und so
gekennzeichnet werden, dass sie jederzeit wieder gefunden werden können.

Die verstorbenen Internierten sollen einzeln begraben werden, sofern nicht die Beisetzung
in einem Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt unumgänglich ist. Die Leichen dürfen
nur aus zwingenden hygienischen Gründen oder auf Grund der Religion des Verstorbenen
oder auf seinen eigenen Wunsch hin eingeäschert werden. Im Falle einer Einäscherung soll
dies unter Angabe der Gründe auf der Todesurkunde des Verstorbenen vermerkt werden.
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Die  Asche  soll  von  den  Gewahrsamsbehörden  sorgfältig  aufbewahrt  und  den  nahen
Verwandten auf ihr Verlangen hin so rasch als möglich übergeben werden.

Sobald  die  Umstände  es  gestatten,  spätestens  aber  bei  der  Beendigung  der  Feind-
seligkeiten, soll der Gewahrsamsstaat durch Vermittlung der in Artikel 136 vorgesehenen
Auskunftsbüros den Mächten, denen die verstorbenen Internierten angehörten, Listen der
früher  verstorbenen  Internierten  übermitteln.  Diese  Listen  soffen  alle  Einzelheiten
enthalten,  die  zur  Identifizierung  der  verstorbenen  Internierten  und  zur  genauen
Lokalisierung ihrer Gräber notwendig sind.

Artikel 131

Nach jedem Todesfall oder jeder schweren Verletzung eines Internierten, die durch eine
Wache, einen andern Internierten oder irgendeine andere Person verursacht wurden oder
verursacht sein könnten, sowie nach jedem Todesfall, dessen Ursache unbekannt ist, soll
vom Gewahrsamsstaat unverzüglich eine offizielle Untersuchung eingeleitet werden.

Der Schutzmacht soll darüber sofort Anzeige gemacht werden. Die Aussagen aller Zeugen
sollen aufgenommen werden. Ein diese Aussagen enthaltender Bericht soll abgefasst und
der genannten Macht übermittelt werden.

Erweist  die  Untersuchung  die  Schuld  einer  oder  mehrerer  Personen,  soll  der
Gewahrsamsstaat  alle  Massnahmen  zur  gerichtlichen  Verfolgung  der  verantwortlichen
Person oder Personen ergreifen.

Kapitel XII - Freilassung, Heimschaffung und Hospitalisierung 
in neutralen Ländern

Artikel 132

Jede internierte Person soll vom Gewahrsamsstaat freigelassen werden, sobald die Gründe,
welche ihre Internierung verursacht haben, nicht mehr bestehen.

Ausserdem sollen sich die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen, während der Dauer
der  Feindseligkeiten  Vereinbarungen  über  die  Freilassung,  die  Heimschaffung,  die
Rückkehr an den Wohnort oder die Hospitalisierung gewisser Kategorien von Internierten
in neutralen Ländern, insbesondere von Kindern, schwangeren Frauen und Müttern mit
Säuglingen  und  kleinen  Kindern,  Verwundeten  und  Kranken  oder  seit  langer  Zeit
festgehaltenen Internierten zu treffen.

Artikel 133

Die Internierung soll nach Beendigung der Feindseligkeiten so rasch als möglich aufhören.

Die auf dem Gebiete einer am Konflikt beteiligten Partei befindlichen Internierten, gegen
die eine Strafverfolgung wegen Rechtsverletzungen anhängig ist, die nicht ausschliesslich
disziplinarischer  Massregelung  unterliegen,  können  jedoch  bis  zum  Abschluss  des
Verfahrens und gegebenenfalls bis zur Verbüssung der Strafe zurückgehalten werden. Das
gleiche gilt für Internierte, die vorher zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden.

Nach Beendigung der Feindseligkeiten oder der Besetzung eines Gebietes sollen durch
Übereinkunft  zwischen  dem  Gewahrsamsstaat  und  den  interessierten  Mächten
Kommissionen eingesetzt werden, um verstreute Internierte zu suchen.
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Artikel 134

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich bemühen, bei Beendigung der  Feindseligkeiten
oder  der  Besetzung  die  Rückkehr  aller  Internierten  an  ihren  letzten  Wohnsitz  zu
gewährleisten oder ihre Heimschaffung zu erleichtern.

Artikel 135

Der Gewahrsamsstaat soll die Kosten für die Rückkehr der freigelassenen Internierten an
die Orte, wo sie im Augenblick ihrer Internierung wohnten, oder, falls er sie im Verlaufe
einer Reise oder auf hoher See festgehalten hat, für die Fortsetzung ihrer Reise oder für
ihre Rückkehr an den Ausgangsort die Kosten übernehmen.

Wenn  der  Gewahrsamsstaat  einem  freigelassenen  Internierten,  der  bereits  vorher  auf
seinem Gebiet seinen ordentlichen Wohnsitz hatte,  die Bewilligung verweigert,  dort  zu
wohnen, so hat er die Kosten für seine Heimschaffung zu übernehmen. Wenn hingegen der
Internierte es vorzieht, in sein Land zurückzukehren, und zwar auf eigene Verantwortung
oder um einer Weisung der Regierung, welcher er Gehorsam schuldet, Folge zu leisten, so
ist  der Gewahrsamsstaat  nicht  verpflichtet,  diese  Kosten ausserhalb seines Gebietes zu
übernehmen.  Er  ist  auch  nicht  verpflichtet,  die  Kosten  für  die  Heimschaffung  eines
Internierten, der auf eigenen Wunsch interniert wurde, zu zahlen.

Werden Internierte gemäss Artikel 45 überführt, so sollen sich die Macht, die sie übergibt,
und jene, die sie übernimmt, über den Anteil der Kosten einigen, welche jede von ihnen zu
tragen hat.

Diese Bestimmungen sollen besondere Abmachungen nicht beeinträchtigen, die zwischen
den am Konflikt beteiligten Parteien in bezug auf den Austausch und die Heimschaffung
ihrer in feindlicher Gewalt befindlichen Staatsangehörigen getroffen werden.

Abschnitt V - Auskunftsbüros und zentrale Auskunftsstelle

Artikel 136

Bei Ausbruch eines Konflikts und in allen Fällen einer Besetzung soll jede der am Konflikt
beteiligten Parteien ein offizielles Auskunftsbüro einrichten, das beauftragt ist, Auskünfte
über  die  geschützten  Personen,  die  sich  in  ihrer  Gewalt  befinden,  zu  empfangen  und
weiterzugeben.

Jede  der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  soll  dem  genannten  Büro  in  der  kürzest-
möglichen Frist Mitteilungen über die Massnahmen übermitteln, die sie gegen jede seit
mehr  als  zwei  Wochen  festgenommene,  einem  Zwangsaufenthalt  unterworfene  oder
internierte  geschützte  Person  ergriffen  hat.  Ausserdem  soll  sie  ihre  verschiedenen
zuständigen Dienststellen beauftragen, dem genannten Büro umgehend Mitteilung über die
im Stande dieser Personen eingetretenen Änderungen, wie Überführungen, Freilassungen,
Heimschaffungen,  Entweichungen,  Hospitalisierungen,  Geburten  und  Todesfälle,  zu
machen.

Artikel 137

Das  nationale  Auskunftsbüro  soll  unverzüglich  auf  raschestem  Wege  und  durch
Vermittlung der Schutzmächte einerseits und der in Artikel 140 vorgesehenen Zentralstelle
anderseits der Macht, welcher die oben erwähnten Personen angehören, oder der Macht,
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auf  deren  Gebiet  sie  ihren  Wohnsitz  hatten,  Auskünfte  über  die  geschützten  Personen
zugehen lassen. Die Büros sollen ebenfalls alle Anfragen beantworten, die in bezug auf
geschützte Personen an sie gerichtet werden.

Die Auskunftsbüros sollen die eine geschützte Person betreffenden Auskünfte weiterleiten,
ausser wenn ihre Weiterleitung der betreffenden Person oder ihrer Familie nachteilig sein
könnte.  Der  Zentralstelle  dürfen  selbst  in  einem  solchen  Falle  die  Auskünfte  nicht
verweigert  werden;  sie  wird,  von  den  Umständen  verständigt,  die  in  Artikel  140
bezeichneten notwendigen Vorsichtsmassregeln treffen.

Alle  schriftlichen  Mitteilungen  eines  Büros  sind  durch  Unterschrift  oder  Siegel  zu
beglaubigen.

Artikel 138

Die vom nationalen Auskunftsbüro erhaltenen und weitergegebenen Mitteilungen soffen so
gehalten  sein,  dass  sie  die  genaue  Identifikation  der  geschützten  Person  und  die
umgehende  Benachrichtigung  ihrer  Familie  erlauben.  Für  jede  Person  sollen  sie
mindestens  den  Familiennamen,  die  Vornamen,  den  Geburtsort  und  das  vollständige
Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit,  den letzten Wohnsitz,  die besondern Merkmale,
den Vornamen des Vaters, den Mädchennamen der Mutter, Zeitpunkt und Art der in bezug
auf die Person getroffene Massnahme, wie auch den Ort, wo diese durchgeführt wurden,
die Adresse, unter welcher ihre Briefschaften zugestellt werden können, sowie den Namen
und die Adresse der Person, welche benachrichtigt werden soll, enthalten.

Gleicherweise  sollen regelmässig und,  wenn möglich,  wöchentlich Auskünfte  über den
Gesundheitszustand der schwerkranken oder schwer verletzten Internierten weitergeleitet
werden.

Artikel 139

Das nationale Auskunftsbüro ist ferner beauftragt, alle von den in Artikel 136 erwähnten
geschützten Personen, besonders bei ihrer Heimschaffung, Freilassung, Entweichung oder
ihrem Tod, zurückgelassenen persönlichen Wertgegenstände zu sammeln und sie den in
Frage kommenden Personen direkt oder, wenn nötig, durch Vermittlung der Zentralstelle
zu  übermitteln.  Diese  Gegenstände  sollen  vom Büro  in  versiegelten  Paketen  versandt
werden und von einer Erklärung,  welche die Identität  der Person, der die Gegenstände
gehörten, genau festgestellt, sowie von einem vollständigen Verzeichnis des Paketinhalts
begleitet sein. Der Empfang und Versand aller Wertgegenstände dieser Art sollen detailliert
im Register eingetragen werden.

Artikel 140

Für geschützte Personen, insbesondere für Internierte, soll eine zentrale Auskunftsstelle in
einem neutralen Land geschaffen werden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
soll  den  in  Frage  kommenden  Mächten,  sofern  es  ihm  notwendig  erscheint,  die
Organisation  dieser  Zentralstelle  vorschlagen,  die  dieselbe  wie  die  in  Artikel  123  des
Genfer Abkommens vom 12. August 194912  über die Behandlung der Kriegsgefangenen
vorgesehene Zentralstelle sein kann.

Diese Zentralstelle ist beauftragt, alle Auskünfte der in Artikel 136 vorgesehenen Art, die
sie auf offiziellem oder privatem Wege beschaffen kann, zu sammeln. Sie soll sie so rasch
wie  möglich  an  das  Herkunftsoder  Niederlassungsland  der  betreffenden  Person
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weiterleiten,  ausgenommen  in  Fällen,  wo  diese  Weiterleitung  den  Personen,  die  diese
Auskünfte  betreffen,  oder  ihrer  Familie  schaden  könnte.  Von  seiten  der  am  Konflikt
beteiligten  Parteien  soll  diese  Zentralstelle  alle  angemessenen  Erleichterungen  zur
Durchführung dieser Weiterleitungen erhalten.

Die Hohen Vertragsparteien und im besondern jene, deren Angehörigen die Dienste der
Zentralstelle zugute kommen, werden aufgefordert, ihr die finanzielle Hilfe angedeihen zu
lassen, deren sie bedarf.

Die  vorstehenden  Bestimmungen dürfen  nicht  als  eine  Beschränkung der  humanitären
Tätigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und der in Artikel 142 erwähnten
Hilfsgesellschaften ausgelegt werden.

12 SR 0.518.42

Artikel 141

Die  nationalen  Auskunftsbüros  und  die  zentrale  Auskunftsstelle  sollen  für  alle
Postsendungen Portofreiheit geniessen; auch sollen ihnen die in Artikel 110 vorgesehenen
Befreiungen  sowie  im  Rahmen  des  Möglichen  Gebührenfreiheit  oder  zumindest
bedeutende Gebührenermässigungen für telegrafische Mitteilungen zugute kommen.

Teil IV - Vollzug des Abkommens

Abschnitt I Allgemeine Bedingungen

Artikel 142

Unter Vorbehalt der Massnahmen, die die Gewahrsamstaaten für unerlässlich erachten, um
ihre Sicherheit zu gewährleisten oder jedem andern vernünftigen Erfordernis zu begegnen,
sollen  sie  den  religiösen  Organisationen,  Hilfsgesellschaften  oder  jeder  andern,  den
geschützten Personen Hilfe bringenden Körperschaften die beste Aufnahme gewähren. Sie
sollen  ihnen  wie  auch  ihren  gebührend  akkreditierten  Delegierten  alle  notwendigen
Erleichterungen gewähren, damit sie die geschützten Personen besuchen, Hilfssendungen
und  für  Erziehungs-,  Erholungs-  oder  Religionszwecke  dienende  Gegenstände
irgendwelcher  Herkunft  an  sie  verteilen  oder  ihnen  bei  der  Gestaltung  der  Freizeit
innerhalb  der  Internierungsorte  helfen  können.  Die  genannten  Gesellschaften  oder
Organisationen können auf  dem Gebiete  des  Gewahrsamsstaates  oder  in  einem andern
Land gegründet werden oder aber internationalen Charakter haben.

Der  Gewahrsamsstaat  kann  die  Anzahl  der  Gesellschaften  und  Organisationen,  deren
Delegierte  ermächtigt  sind,  ihre Tätigkeit  auf seinem Gebiet  und unter  seiner  Aufsicht
auszuüben,  begrenzen;  durch  eine  solche  Begrenzung  darf  jedoch  die  wirksame  und
ausreichende Hilfeleistung an alle geschützten Personen nicht behindert werden. 

Die  besondere  Stellung  des  Internationalen  Komitees  vom  Roten  Kreuz  auf  diesem
Gebiete soll jederzeit anerkannt und respektiert werden.

Artikel 143

Die Vertreter oder Delegierten der  Schutzmächte sind ermächtigt,  sich an alle Orte zu
begeben,  wo  sich  geschützte  Personen  befinden,  namentlich  an  alle  Internierungs-,
Gefangenhaltungs- und Arbeitsorte.
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Sie sollen zu allen von geschützten Personen benützten Räumlichkeiten Zutritt haben und
sich  mit  ihnen  ohne  Zeugen,  wenn  nötig  durch  Vermittlung  eines  Dolmetschers,
unterhalten können.

Diese  Besuche  dürfen  nur  aus  zwingenden  militärischen  Gründen  und  bloss
ausnahmsweise und vorübergehend untersagt werden. Ihre Häufigkeit und Dauer dürfen
nicht begrenzt werden.

Den Vertretern und Delegierten der Schutzmächte ist betreffend die Wahl der Orte, die sie
zu besuchen wünschen, jede Freiheit zu lassen. Der Gewahrsams- oder Besetzungsstaat,
die Schutzmacht und gegebenenfalls der Heimatstaat der zu besuchenden Personen können
übereinkommen,  Landsleute  von  Internierten  zur  Teilnahme  an  diesen  Besuchen
zuzulassen.

Die  Delegierten  des  Internationalen  Komitees  vom  Roten  Kreuz  sollen  die  gleichen
Vorrechte  geniessen.  Die Bezeichnung dieser  Delegierten bedarf  der  Genehmigung der
Macht, in deren Gewalt sich die Gebiete befinden, wo sie ihre Tätigkeit auszuüben haben.

Artikel 144

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  in  Friedens-  und  in  Kriegszeiten  den
Wortlaut des vorliegenden Abkommens in ihren Ländern im weitestmöglichen Ausmass zu
verbreiten und insbesondere sein Studium in die militärischen und wenn möglich zivilen
Ausbildungsprogramme  aufzunehmen,  damit  die  Gesamtheit  der  Bevölkerung  seine
Grundsätze kennen lernen kann.

Die zivilen, militärischen, polizeilichen oder andern Behörden, die in Kriegszeiten eine
Verantwortung in bezug auf geschützte Personen übernehmen, müssen den Wortlaut des
Abkommens besitzen und über dessen Bestimmungen besonders unterrichtet werden.

Artikel 145

Die Hohen Vertragsparteien sollen sich gegenseitig durch Vermittlung des Schweizerischen
Bundesrates und während der Feindseligkeiten durch Vermittlung der Schutzmächte die
amtlichen  Übersetzungen  des  vorliegenden  Abkommens  sowie  die  Gesetze  und
Verordnungen zustellen, die sie zur Gewährleistung seiner Anwendung unter Umständen
erlassen.

Artikel 146

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  alle  notwendigen  gesetzgeberischen
Massnahmen zur Festsetzung von angemessenen Strafbestimmungen für solche Personen
zu treffen, die irgendeine der im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen
des  vorliegenden  Abkommens  begehen  oder  zu  einer  solchen  Verletzung  den  Befehl
erteilen.

Jede Vertragspartei ist zur Ermittlung der Person verpflichtet, die der Begehung oder der
Erteilung  eines  Befehles  zur  Begehung  der  einen  oder  andern  dieser  schweren
Verletzungen beschuldigt sind und hat sie ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor
ihre eigenen Gerichte zu ziehen. Wenn sie es vorzieht, kann sie sie auch gemäss den ihrer
eigenen Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen zur  Aburteilung einer  andern an der
Verfolgung  interessierten  Vertragspartei  übergeben,  sofern  diese  gegen  die  erwähnten
Personen ausreichende Beschuldigungen nachgewiesen hat. 
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Jede  Vertragspartei  soll  die  notwendigen  Massnahmen  ergreifen,  um  auch  diejenigen
Zuwiderhandlungen  gegen  die  Bestimmungen  des  vorliegenden  Abkommens  zu
unterbinden, die nicht zu den im folgenden Artikel umschriebenen schweren Verletzungen
zählen.

Unter allen Umständen müssen die Angeklagten nicht geringere Sicherheiten in bezug auf
Gerichtsverfahren und freie Verteidigung  geniessen als die in Artikel 105 ff. des Genfer
Abkommens  vom  12.  August  194913  über  die  Behandlung  der  Kriegsgefangenen
vorgesehenen.

13 SR 0.518.42

Artikel 147

Als schwere Verletzungen, wie sie im vorhergehenden Artikel erwähnt sind, gelten jene,
die die eine oder andere der folgenden Handlungen umfassen, sofern sie gegen Personen
oder  Güter  begangen  werden,  die  durch  das  vorliegende  Abkommen  geschützt  sind:
vorsätzlicher  Mord,  Folterung  oder  unmenschliche  Behandlung,  einschliesslich
biologischer  Experimente,  vorsätzliche  Verursachung  grosser  Leiden  oder  schwere
Beeinträchtigung der  körperlichen  Integrität  der  Gesundheit,  ungesetzliche  Deportation
oder Versetzung, ungesetzliche Gefangenhaltung, Nötigung einer geschützten Person zur
Dienstleistung  in  den  bewaffneten  Kräften  der  feindlichen  Macht  oder  Entzug  ihres
Anrechts  auf  ein  ordentliches  und  unparteiisches,  den  Vorschriften  des  vorliegenden
Abkommens  entsprechendes  Gerichtsverfahren,  das  Nehmen  von  Geiseln  sowie
Zerstörung  und  Aneignung  von  Gut,  die  nicht  durch  militärische  Erfordernisse
gerechtfertigt  sind  und  in  grossem  Ausmass  auf  unerlaubte  und  willkürliche  Weise
vorgenommen werden.

Artikel 148

Eine Hohe Vertragspartei kann weder sich selbst noch eine andere Vertragspartei von den
Verantwortlichkeiten befreien, die ihr selbst oder einer andern Vertragspartei auf Grund der
im vorhergehenden Artikel erwähnten Verletzungen zufallen.

Artikel 149

Auf  Begehren  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei  soll  gemäss  einem  zwischen  den
beteiligten Parteien festzusetzenden Verfahren eine Untersuchung eingeleitet werden über
jede behauptete Verletzung des Abkommens.

Kann über das Untersuchungsverfahren keine Übereinstimmung erzielt werden, so sollen
sich die Parteien über die Wahl eines Schiedsrichters einigen, der über das zu befolgende
Verfahren zu entscheiden hat.

Sobald die Verletzung festgestellt ist, sollen ihr die am Konflikt beteiligten Parteien ein
Ende setzen und sie so rasch als möglich ahnden.

Abschnitt II - Schlussbestimmungen

Artikel 150

Das vorliegende Abkommen ist in französischer und englischer Sprache abgefasst. Beide
Texte sind gleicherweise authentisch.

Der  Schweizerische  Bundesrat  wird  offizielle  Übersetzungen  des  Abkommens  in
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russischer und spanischer Sprache herstellen lassen.

Artikel 151

Das vorliegende Abkommen, welches das Datum des heutigen Tages trägt, kann bis zum
12. Februar 1950 im Namen der Mächte unterzeichnet werden, die an der am 21. April
1949 in Genf eröffneten Konferenz vertreten waren.

Artikel 152

Das vorliegende Abkommen soll  sobald als  möglich  ratifiziert  werden.  Die Ratifikati-
onsurkunden sollen in Bern hinterlegt werden. 

Über die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll aufgenommen werden.
Von diesem soll eine beglaubigte Abschrift  durch den Schweizerischen Bundesrat allen
Mächten zugestellt werden, in deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt
erklärt worden ist.

Artikel 153

Das vorliegende Abkommen tritt sechs Monate nach Hinterlegung von mindestens zwei
Ratifikationsurkunden in Kraft.

Späterhin  tritt  es  für  jede  Hohe  Vertragspartei  sechs  Monate  nach  Hinterlegung  ihrer
Ratifikationsurkunde in Kraft.

Artikel 154

In den Beziehungen zwischen Mächten, die durch das Haager Abkommen betreffend die
Gesetze und Gebräuche des Landkrieges gebunden sind, handle es sich um das vom 29.
Juli  189914  oder  das  vom  18.  Oktober  190715,  und  die  am  vorliegenden  Abkommen
teilnehmen, ergänzt dieses die Abschnitte II und III des den erwähnten Haager Abkommen
beigefügten Reglements.

14 SR 0.515.111

15 SR 0.515.112

Artikel 155

Vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an steht das vorliegende Abkommen auch jeder Macht
zum Beitritt offen, in deren Namen es nicht unterzeichnet worden ist.

Artikel 156

Der Beitritt soll dem Schweizerischen Bundesrat schriftlich mitgeteilt werden und wird
sechs Monate nach dem Zeitpunkt, an dem ihm die Mitteilung zugegangen ist, wirksam.

Der Schweizerische Bundesrat soll die Beitritte allen Mächten zur Kenntnis bringen, in
deren Namen das Abkommen unterzeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist. 

Artikel 157

Die in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Situationen verleihen den vor oder nach Beginn
der  Feindseligkeiten  oder  der  Besetzung  hinterlegten  Ratifikationsurkunden  und
abgegebenen  Beitrittserklärungen  von  den  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sofortige
Wirkung. Der Schweizerische Bundesrat soll Ratifikationen oder Beitritte der am Konflikt
beteiligten Parteien auf dem schnellsten Wege bekanntgeben. 
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Artikel 158

Jeder Hohen Vertragspartei steht es frei, das vorliegende Abkommen zu kündigen.

Die Kündigung ist  dem Schweizerischen Bundesrat  schriftlich  anzuzeigen,  der  sie  den
Regierungen aller Hohen Vertragsparteien bekanntgibt.

Die  Kündigung  wird  ein  Jahr  nach  ihrer  Anzeige  an  den  Schweizerischen  Bundesrat
wirksam. Die angezeigte Kündigung bleibt jedoch, wenn die kündigende Macht in einen
Konflikt verwickelt ist, solange unwirksam, als der Friede nicht geschlossen wurde und
auf alle Fälle solange, als die Aktionen nicht abgeschlossen sind, die mit der Freilassung,
Heimschaffung und Wiederansiedlung der durch das vorliegende Abkommen geschützten
Personen in Zusammenhang stehen.

Die Kündigung gilt nur in bezug auf die kündigende Macht. Sie hat keinerlei Wirkung auf
die Verpflichtungen, welche die am Konflikt beteiligten Parteien gemäss den Grundsätzen
des Völkerrechts zu erfüllen gehalten sind, wie sie sich aus den unter zivilisierten Völkern
feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des öffentlichen Gewissens ergeben.

Artikel 159

Der  Schweizerische  Bundesrat  wird  das  vorliegende  Abkommen  beim Sekretariat  der
Vereinten  Nationen  eintragen  lassen.  Er  wird  das  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen
ebenfalls von allen Ratifikationen, Beitritten und Kündigungen, die er in bezug auf das
vorliegende Abkommen erhält, in Kenntnis setzen.

Zu Urkund dessen  haben  die  Unterzeichneten  nach  Hinterlegung ihrer  entsprechenden
Vollmachten das vorliegende Abkommen unterzeichnet.

Gegeben  in  Genf  am 12.  August  1949  in  französischer  und  englischer  Sprache.  Das
Original  ist  im  Archiv  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  zu  hinterlegen.  Der
Schweizerische Bundesrat soll jedem der unterzeichnenden und beitretenden Staaten eine
beglaubigte Abschrift dieses Abkommens übermitteln.

(Es folgen die Unterschriften)

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 257



Genfer Abkommen IV – SR 0.518.51

Anhang I 

Entwurf einer Vereinbarung über Sanitäts und 
Sicherheitszonen und -orte

Artikel 1

Die  Sanitäts-  und  Sicherheitszonen  sind  ausschliesslich  den  in  Artikel  23  des  Genfer
Abkommens vom 12. August 194916  zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und
Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde und in Artikel 14 des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten erwähnten Personen
sowie  dem Personal  vorbehalten,  das  mit  der  Organisation  und  der  Verwaltung  dieser
Zonen und Orte und mit der Pflege der dort beflindlichen Personen beauftragt ist.

Personen,  die  innerhalb  dieser  Zonen  ihren  ständigen  Wohnsitz  haben,  sind  jedoch
berechtigt, dort zu bleiben.

16 SR 0.518.12

Artikel 2

Personen,  die  sich,  in  welcher  Eigenschaft  es  auch  sei,  in  einer  Sanitäts-  und
Sicherheitszone befinden, dürfen weder innerhalb noch ausserhalb derselben eine Tätigkeit
ausüben,  die  mit  den  militärischen  Operationen  oder  mit  der  Herstellung  von
Kriegsmaterial in direkter Beziehung steht.

Artikel 3

Die  Macht,  die  eine  Sanitäts-  und  Sicherheitszone  schafft,  soll  alle  geeigneten
Massnahmen  ergreifen,  um  allen  Personen,  die  nicht  berechtigt  sind,  sich  dorthin  zu
begeben oder sich dort aufzuhalten, den Zutritt zu verwehren.

Artikel 4

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sollen folgenden Bedingungen entsprechen: 

a. sie dürfen nur einen geringen Teil des von der Macht, die sie geschaffen hat,
kontrollierten Gebietes ausmachen;

b. sie dürfen im Verhältnis zu ihrem Aufnahmevermögen nur schwach bevölkert
sein;

c.  sie  müssen  von  jedem  militärischen  Objekt  und  von  jeder  wichtigen
Industrieanlage oder Verwaltungseinrichtung entfernt und frei sein;

d. sie sollen sich nicht in Gebieten befinden, die aller Wahrscheinlichkeit nach
von Bedeutung für die Kriegsführung sein können.

Artikel 5

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sind folgenden Verpflichtungen unterworfen:

a. dort befindliche Verbindungswege und Transportmittel sollen nicht, auch nicht
im Durchgangsverkehr, für die Beförderung von Militärpersonen und -material
benützt werden:
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b sie sollen unter keinen Umständen militärisch verteidigt werden.

Artikel 6

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen sollen durch rote Schrägbänder auf weissem Grund, die
an den Umgrenzungen und auf den Gebäuden anzubringen sind, gekennzeichnet sein.

Die ausschliesslich den Verwundeten und Kranken vorbehaltenen Zonen können mit roten
Kreuzen  (roten  Halbmonden,  roten  Löwen  mit  roten  Sonnen)  auf  weissem  Grund
gekennzeichnet werden.  Nachts können sie ausserdem durch angemessene Beleuchtung
gekennzeichnet werden.

Artikel 7

Schon zu Friedenszeiten oder  bei  Ausbruch der  Feindseligkeiten soll  jede Macht  allen
Hohen Vertragsparteien die Liste der Sanitäts- und Sicherheitszonen zustellen, die auf dem
ihrer Aufsicht unterstellten Gebiet errichtet sind. Sie soll sie über jede im Verlaufe des
Konflikts neu errichtete Zone benachrichtigen.

Sobald  die  Gegenpartei  die  oben  erwähnte  Anzeige  erhalten  hat,  gilt  die  Zone  als
ordnungsgemäss errichtet.

Wenn  jedoch  die  Gegenpartei  eine  durch  die  vorliegende  Vereinbarung  gestellte
Bedingung als offensichtlich nicht erfüllt betrachtet, kann sie die Anerkennung der Zone
unter  sofortiger  Mitteilung  ihrer  Weigerung  an  die  Partei,  von  der  die  Zone  abhängt,
verweigern  oder  ihre  Anerkennung von der  Einrichtung der  in  Artikel  8  vorgesehenen
Kontrolle abhängig machen.

Artikel 8

Jede  Macht,  die  eine  oder  mehrere  von  der  Gegenpartei  errichtete  Sanitäts-  und
Sicherheitszonen  anerkannt  hat,  ist  berechtigt,  eine  Prüfung  durch  eine  oder  mehrere
Spezialkommissionen  darüber  zu  verlangen,  ob  die  Zonen  die  in  dieser  Vereinbarung
festgesetzten Bedingungen und Verpflichtungen erfüllen. 

Zu diesem Zwecke haben die Mitglieder der Spezialkommissionen jederzeit freien Zutritt
zu den verschiedenen Zonen und können dort sogar ständig wohnen. Für die Ausübung
ihrer Kontrolltätigkeit ist ihnen jede Erleichterung zu gewähren.

Artikel 9

Sollten  die  Spezialkommissionen  irgendwelche  Tatsachen  feststellen,  die  sie  als  den
Bestimmungen  dieser  Vereinbarung  widersprechend  betrachten,  so  sollen  sie  hiervon
sofort  die  Macht,  von  der  die  Zone  abhängt,  benachrichtigen,  und  ihr  eine  Frist  von
höchstens fünf Tagen setzen, um Abhilfe zu schaffen; sie sollen auch die Macht, welche
die Zone anerkannt hat, hiervon in Kenntnis setzen.

Wenn bei Ablauf dieser Frist die Macht, von der die Zone abhängt, der an sie gerichteten
Mahnung keine Folge geleistet hat, kann die Gegenpartei erklären, dass sie hinsichtlich
dieser Zone nicht mehr durch diese Vereinbarung gebunden ist.

Artikel 10

Die Macht, die eine oder mehrere Sanitäts- und Sicherheitszonen geschaffen hat, sowie die
Gegenparteien, welchen deren Bestehen mitgeteilt wurde, sollen die Personen bezeichnen,
die den in den Artikeln 8 und 9 erwähnten Spezialkommissionen angehören können, oder
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sie durch die Schutzmächte oder andere neutrale Mächte bezeichnen lassen.

Artikel 11

Die Sanitäts- und Sicherheitszonen dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden,
sondern sollen jederzeit von den am Konflikt beteiligten Parteien geschützt und geschont
werden.

Artikel 12

Wird ein Gebiet besetzt, so müssen die dort befindlichen Sanitäts- und Sicherheitszonen
weiterhin geschont und als solche benützt werden. Die Besetzungsmacht kann sie indessen
anderweitig verwenden, sofern sie das Los der dort befindlichen Personen sichergestellt
hat.

Artikel 13

Diese Vereinbarung ist auch auf jene Orte anzuwenden, welche die Mächte zum gleichen
Zweck wie die Sanitäts- und Sicherheitszonen verwenden.

Anhang II

Reglementsentwurf betreffend kollektive Hilfe an 
Zivilinternierte

Artikel 1

Die  Interniertenausschüsse  sind  ermächtigt,  Kollektivsendungen,  für  welche  sie
verantwortlich sind, an alle administrativ ihrem Internierungsort zugeteilten Internierten,
einschliesslich der in Spitälern oder Gefängnissen oder andern Strafanstalten befindlichen,
zu verteilen.

Artikel 2

Die Verteilung der Kollektivhüfssendungen soll gemäss den Weisungen der Spender und
einem von den Interniertenausschüssen aufgestellten Plan erfolgen.  Die Verteilung von
medizinischen  Hilfssendungen  hingegen  soll  vorzugsweise  im  Einvernehmen  mit  den
Chefärzten vorgenommen werden; letztere können in Spitälern und Lazaretten von den
genannten  Weisungen  in  dem Mass  abgehen,  in  dem es  die  Bedürfnisse  der  Kranken
erfordern. Innerhalb des so bezeichneten Rahmens soll die Verteilung stets auf gerechte
Weise erfolgen.

Artikel 3

Um die Qualität wie auch die Menge der erhaltenen Waren prüfen und darüber detaillierte
Berichte zuhanden der Spender abfassen zu können, sollen die Mitglieder der Internierten-
ausschüsse ermächtigt sein, sich an die Bahnhöfe und anderen Ankunftsorte von Kollektiv-
hilfssendungen zu begeben, die in der Nähe ihres Internierungsortes liegen.

Artikel 4

Den  Interniertenausschüssen  sind  die  nötigen  Erleichterungen  zu  gewähren,  damit  sie
überprüfen  können,  ob  die  Verteilung  der  Kollektivhilfssendungen  in  allen
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Unterabteilungen  und  Zweigstellen  ihres  Internierungsortes  gemäss  ihren  Weisungen
erfolgt.

Artikel 5

Die  Interniertenausschüsse  sind  ermächtigt,  Formulare  oder  Fragebögen,  die  für  die
Spender  bestimmt  sind  und  auf  die  Kollektivhilfssendungen  (ihre  Verteilung,  die
Bedürfnisse  und  Mengen  usw.)  Bezug  haben,  auszufüllen  und  durch  Mitglieder  der
Interniertenausschüsse in den Arbeitsgruppen oder durch die Chefärzte der Lazarette und
Spitäler ausfüllen zu lassen. Diese Formulare und Fragebogen sollen den Spendern ohne
Verzug gebührend ausgefüllt übermittelt werden.

Artikel 6

Um  eine  geordnete  Verteilung  von  Kollektivhüfssendungen  an  die  Internierten  ihres
Internierungsortes  zu  gewährleisten  und  gegebenenfalls  die  durch  die  Ankunft  neuer
Interniertenkontingente hervorgerufenen Bedürfnisse zu befriedigen, sind die Internierten-
ausschüsse ermächtigt, ausreichende Lager von Kolektivhilfssendungen anzulegen und zu
unterhalten.  Zu  diesem Zwecke  sollen sie  über  geeignete  Lagerhäuser  verfügen.  Jedes
Lagerhaus ist mit  zwei Schlössern zu versehen,  wobei sich die Schlüssel des einen im
Besitze des Interniertenausschusses und jene des anderen im Besitze des Kommandanten
des Internierungsortes befindet.

Artikel 7

Die Hohen Vertragsparteien und insbesondere die Gewahrsamsstaaten sollen im Rahmen
des  Möglichen  und  unter  Vorbehalt  der  Bestimmungen  betreffend  die  Versorgung  der
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln alle Ankäufe erlauben, die auf ihrem Gebiete mit der
Absicht  getätigt  werden,  an  die  Internierten  Kollektivhilfssendungen  zu  verteilen.
Gleichfalls sollen sie die Überweisung von Guthaben und andere finanzielle, technische
oder administrative Massnahmen erleichtern, die im Hinblick auf solche Ankäufe ergriffen
werden.

Artikel 8

Die vorstehenden Bestimmungen bilden kein Hindernis für das Recht der Internierten, vor
ihrer Ankunft an einem Internierungsort oder im Verlaufe der Verlegung kollektive Hilfe
zu erhalten, noch beeinträchtigen sie für die Vertreter der Schutzmacht, des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz oder jeder andern, den Internierten Hilfe bringenden und mit
der  Beförderung  dieser  Hilfssendungen  beauftragten  humanitären  Organisation  die
Möglichkeit, deren Verteilung unter die Empfänger mit allen andern von ihnen als gegeben
erachteten Mitteln sicherzustellen.
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Anhang III
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Geltungsbereich des Abkommens
Siehe  Geltungsbereich  des  Genfer  Abkommens  zur  Verbesserung  des  Loses  der
Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (SR 0.518.12).

Siehe Seite 119
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Zusatzprotokoll I zu den Genfer Abkommen – SR 0.518.521

vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer 
internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I)

Angenommen in Genf am 8. Juni 1977

In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 14. August 1991

Präambel

Die Hohen Vertragsparteien,

den ernsthaften Wunsch bekundend, dass unter den Völkern Friede herrschen möge,

eingedenk dessen, dass jeder Staat im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen3 die
Pflicht  hat,  in  seinen  internationalen  Beziehungen  jede  gegen  die  Souveränität,  die
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen, unvereinbare Androhung oder Anwendung
von Gewalt zu unterlassen,

jedoch  im Bewusstsein  der  Notwendigkeit,  die  Bestimmungen  zum Schutz  der  Opfer
bewaffneter Konflikte neu zu bestätigen und weiterzuentwickeln und die Massnahmen zu
ergänzen, die ihre Anwendung stärken sollen,

ihrer  Überzeugung Ausdruck verleihend,  dass  weder  dieses  Protokoll  noch die  Genfer
Abkommen vom 12. August 19494 so auszulegen sind, als rechtfertigten oder erlaubten sie
eine Angriffshandlung oder sonstige mit der Charta der Vereinten Nationen unvereinbare
Anwendung von Gewalt,  und  erneut  bekräftigend,  dass  die  Bestimmungen der  Genfer
Abkommen  vom  12.  August  1949  und  dieses  Protokolls  unter  allen  Umständen
uneingeschränkt  auf  alle  durch  diese  Übereinkünfte  geschützten  Personen  anzuwenden
sind,  und  zwar  ohne  jede  nachteilige  Unterscheidung,  die  auf  Art  oder  Ursprung  des
bewaffneten Konflikts oder auf Beweggründen beruht, die von den am Konflikt beteiligten
Parteien vertreten oder ihnen zugeschrieben werden,

sind wie folgt übereingekommen:

AS 1982 1362; BBl 1981 I 953

Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe
dieser Sammlung.

2 Artikel 1 Abs. 1 Bst. a des BB vom 9. Okt. 1981 (SR 518.52)

3 SR 0.120

4 SR 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

Teil I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Allgemeine Grundsätze und Anwendungsbereich

1. Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  dieses  Protokoll  unter  allen
Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.
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2. In Fällen, die von diesem Protokoll oder anderen internationalen Übereinkünften
nicht erfasst sind, verbleiben Zivilpersonen und Kombattanten unter dem Schutz
und  der  Herrschaft  der  Grundsätze  des  Völkerrechts,  wie  sie  sich  aus
feststehenden Gebräuchen, aus den Grundsätzen der Menschlichkeit und aus den
Forderungen des öffentlichen Gewissens ergeben.

3. Dieses Protokoll, das die Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz
der Kriegsopfer ergänzt, findet in den Situationen Anwendung, die in dem diesen
Abkommen gemeinsamen Artikel 2 bezeichnet sind.

4. Zu den in Absatz 3 genannten Situationen gehören auch bewaffnete Konflikte, in
denen  Völker  gegen  Kolonialherrschaft  und  fremde  Besetzung  sowie  gegen
rassistische Regimes in Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung kämpfen,
wie  es  in  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  und  in  der  Erklärung  über
Grundsätze  des  Völkerrechts  betreffend  freundschaftliche  Beziehungen  und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen niedergelegt ist.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Protokolls

a)  bedeutet  «I.  Abkommen»,  «II.  Abkommen»,  III.  Abkommen»  und  «IV.
Abkommen  »  jeweils  das  Genfer  Abkommen  vom  12.  August  19495  zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte
im Felde, das Genfer Abkommen vom 12. August 19496  zur Verbesserung des
Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte
zur See, das Genfer Abkommen vom 12. August 19497 über die Behandlung der
Kriegsgefangenen und das Genfer Abkommen vom 12. August 19498  über den
Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten;  «die Abkommen» bedeutet die vier
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz der Kriegsopfer;

b) bedeutet «Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts»
die  in  bewaffneten  Konflikten  anwendbaren  Regeln,  die  in  internationalen
Übereinkünften verankert  sind,  denen die am Konflikt  beteiligten Parteien als
Vertragsparteien angehören,  sowie die  allgemein  anerkannten Grundsätze und
Regeln des Völkerrechts, die auf bewaffnete Konflikte anwendbar sind;

c)  bedeutet  «Schutzmacht»  einen  neutralen  oder  anderen  nicht  am  Konflikt
beteiligten Staat, der von einer am Konflikt beteiligten Partei benannt, von der
gegnerischen Partei anerkannt und bereit ist, die in den Abkommen und diesem
Protokoll einer Schutzmacht übertragenen Aufgaben wahrzunehmen;

d)  bedeutet  «Ersatzschutzmacht»  eine  Organisation,  die  anstelle  einer
Schutzmacht nach Artikel 5 tätig wird. 

5 SR 0.518.12

6 SR 0.518.23

7 SR 0.518.42

8 SR 0.518.51
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Artikel 3 - Beginn und Ende der Anwendung

Unbeschadet der Bestimmungen, die jederzeit anwendbar sind,

a)  werden  die  Abkommen  und  dieses  Protokoll  angewendet,  sobald  eine  in
Artikel 1 dieses Protokolls genannte Situation eintritt;

b) endet die Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls im Hoheitsgebiet
der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  mit  der  allgemeinen  Beendigung  der
Kriegshandlungen  und  im  Fall  besetzter  Gebiete  mit  der  Beendigung  der
Besetzung; in beiden Fällen gilt dies jedoch nicht für Personen, deren endgültige
Freilassung,  deren  Heimschaffung  oder  Niederlassung  zu  einem  späteren
Zeitpunkt erfolgt. Diese Personen geniessen bis zu ihrer endgültigen Freilassung,
ihrer Heimschaffung oder Niederlassung weiterhin den Schutz der einschlägigen
Bestimmungen der Abkommen und dieses Protokolls.

Artikel 4 - Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten Parteien

Die  Anwendung der  Abkommen  und dieses  Protokolls  sowie  der  Abschluss  der  darin
vorgesehenen Übereinkünfte berühren nicht die Rechtsstellung der am Konflikt beteiligten
Parteien.  Die Besetzung eines Gebiets und die Anwendung der Abkommen und dieses
Protokolls berühren nicht die Rechtsstellung des betreffenden Gebiets.

Artikel 5 - Benennung von Schutzmächten und von Ersatzschutzmächten

1. Die an einem Konflikt  beteiligten Parteien sind verpflichtet,  vom Beginn des
Konflikts  an die  Einhaltung der Abkommen und dieses Protokolls  und deren
Überwachung durch Anwendung des Schutzmächtesystems sicherzustellen; dazu
gehören  insbesondere  die  Benennung  und  Anerkennung  dieser  Mächte  nach
Massgabe  der  folgenden  Absätze.  Die  Schutzmächte  haben  die  Aufgabe,  die
Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien wahrzunehmen.

2. Tritt  eine  in  Artikel  1  genannte  Situation  ein,  so  benennt  jede  am Konflikt
beteiligte Partei unverzüglich eine Schutzmacht zu dem Zweck, die Abkommen
und  dieses  Protokoll  anzuwenden;  sie  lässt  ebenfalls  unverzüglich  und  zu
demselben  Zweck  die  Tätigkeit  einer  Schutzmacht  zu,  die  sie  selbst  nach
Benennung durch die gegnerische Partei als solche anerkannt hat.

3. Ist beim Eintritt einer Situation nach Artikel 1 keine Schutzmacht benannt oder
anerkannt  worden,  so  bietet  das  Internationale  Komitee  vom  Roten  Kreuz,
unbeschadet des Rechts jeder anderen unparteiischen humanitären Organisation,
das gleiche zu tun, den am Konflikt beteiligten Parteien seine guten Dienste mit
dem  Ziel  an,  unverzüglich  eine  Schutzmacht  zu  benennen,  mit  der  die  am
Konflikt  beteiligten  Parteien einverstanden  sind.  Zu  diesem Zweck kann das
Komitee insbesondere jede Partei auffordern, ihm eine Liste von mindestens fünf
Staaten  vorzulegen,  die  sie  für  annehmbar  hält,  um für  sie  als  Schutzmacht
gegenüber einer gegnerischen Partei tätig zu werden, und jede gegnerische Partei
auffordern,  eine  Liste  von  mindestens  fünf  Staaten  vorzulegen,  die  sie  als
Schutzmacht  der  anderen  Partei  anerkennen  würde;  diese  Listen  sind  dem
Komitee binnen zwei Wochen nach Eingang der Aufforderung zu übermitteln;
das Komitee vergleicht  sie  und ersucht  einen auf  beiden Listen aufgeführten
Staat um Zustimmung.
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4. Ist  trotz  der  vorstehenden  Bestimmungen  keine  Schutzmacht  vorhanden,  so
haben die am Konflikt beteiligten Parteien unverzüglich ein gegebenenfalls vom
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz oder von einer anderen alle Garantien
für  Unparteilichkeit  und  Wirksamkeit  bietenden  Organisation  nach
angemessener  Konsultierung  der  betroffenen  Parteien  und  unter
Berücksichtigung  der  Konsultationsergebnisse  unterbreitetes  Angebot
anzunehmen,  als  Ersatzschutzmacht  tätig  zu  werden.  Zur  Durchführung ihrer
Aufgaben  bedarf  die  Ersatzschutzmacht  der  Zustimmung  der  am  Konflikt
beteiligten Parteien; diese sind in jeder Weise bemüht, der Ersatzschutzmacht die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen der Abkommen und dieses Protokolls
zu erleichtern.

5. In  Übereinstimmung  mit  Artikel  4  berühren  die  Benennung  und  die
Anerkennung von Schutzmächten zum Zweck der Anwendung der Abkommen
und  dieses  Protokolls  nicht  die  Rechtsstellung  der  am  Konflikt  beteiligten
Parteien oder irgendeines Hoheitsgebiets, einschliesslich eines besetzten Gebiets.

6. Die Aufrechterhaltung diplomatischer Beziehungen zwischen den am Konflikt
beteiligten  Parteien  oder  die  Übertragung  des  Schutzes  der  Interessen  einer
Partei oder ihrer Staatsangehörigen auf einen dritten Staat im Einklang mit den
Regeln des Völkerrechts über diplomatische Beziehungen steht der Benennung
von  Schutzmächten  zum Zweck  der  Anwendung  der  Abkommen  und  dieses
Protokolls nicht entgegen.

7. Jede  spätere  Erwähnung einer  Schutzmacht  in  diesem Protokoll  bezieht  sich
auch auf eine Ersatzschutzmacht.

Artikel 6 - Fachpersonal

1. Die  Hohen  Vertragsparteien  bemühen  sich  bereits  in  Friedenszeiten  mit
Unterstützung  der  nationalen  Gesellschaften  des  Roten  Kreuzes  (Roten
Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne), Fachpersonal auszubilden, um die
Anwendung  der  Abkommen  und  dieses  Protokolls  und  insbesondere  die
Tätigkeit der Schutzmächte zu erleichtern.

2. Für die Einstellung und Ausbildung dieses Personals sind die einzelnen Staaten
zuständig.

3. Das  Internationale  Komitee  vom  Roten  Kreuz  hält  für  die  Hohen
Vertragsparteien Listen der so ausgebildeten Personen bereit, soweit sie von den
Hohen  Vertragsparteien  aufgestellt  und  ihm  zu  diesem  Zweck  übermittelt
worden sind.

4. Die  Bedingungen  für  den  Einsatz  dieses  Personals  ausserhalb  des  eigenen
Hoheitsgebiets  sind  in  jedem  Fall  Gegenstand  besonderer  Vereinbarungen
zwischen den betroffenen Parteien.

Artikel 7 - Tagungen

Der  Depositar  dieses  Protokolls  beruft  eine  Tagung  der  Hohen  Vertragsparteien  zur
Erörterung allgemeiner die Anwendung der Abkommen und des Protokolls betreffender
Fragen  ein,  wenn  eine  oder  mehrere  Hohe  Vertragsparteien  darum  ersuchen  und  die
Mehrheit dieser Parteien damit einverstanden ist.
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Teil II - Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige

Abschnitt I - Allgemeiner Schutz

Artikel 8 - Terminologie

Im Sinne dieses Protokolls

a) bedeutet «Verwundete» und «Kranke» Militär- oder Zivilpersonen, die wegen
Verwundung,  Erkrankung  oder  anderer  körperlicher  oder  geistiger  Störungen
oder  Gebrechen  medizinischer  Hilfe  oder  Pflege  bedürfen  und  die  jede
feindselige  Handlung  unterlassen.  Als  solche  gelten  auch  Wöchnerinnen,
Neugeborene  und  andere  Personen,  die  sofortiger  medizinischer  Hilfe  oder
Pflege bedürfen, wie beispielsweise Gebrechliche und Schwangere, und die jede
feindselige Handlung unterlassen;

b) bedeutet «Schiffbrüchige» Militär- oder Zivilpersonen, die sich auf See oder
in einem anderen Gewässer infolge eines Unglücks, das sie selbst oder das sie
befördernde Wasser- oder Luftfahrzeug betroffen hat, in Gefahr befinden und die
jede  feindselige  Handlung  unterlassen.  Diese  Personen  gelten  während  ihrer
Rettung, falls sie auch weiterhin jede feindselige Handlung unterlassen, so lange
als Schiffbrüchige, bis sie auf Grund der Abkommen oder dieses Protokolls einen
anderen Status erlangen;

c) bedeutet «Sanitätspersonal» Personen, die von einer am Konflikt beteiligten
Partei  ausschliesslich  den  unter  Buchstabe  e  genannten  Sanitätsdienstlichen
Zwecken,  der  Verwaltung  von  Sanitätseinheiten  oder  dem  Betrieb  oder  der
Verwaltung von Sanitätstransportmitteln zugewiesen sind. Ihre Zuweisung kann
ständig oder nichtständig sein. Der Begriff umfasst 

i)  das  militärische  oder  zivile  Sanitätspersonal  einer  am  Konflikt
beteiligten  Partei,  darunter  das  im  I.  und  II.  Abkommen  erwähnte
sowie  das  den  Zivilschutzorganisationen  zugewiesene
Sanitätspersonal;

ii)  das  Sanitätspersonal  der  nationalen  Gesellschaften  des  Roten
Kreuzes  (Roten  Halbmonds,  Roten  Löwen  mit  Roter  Sonne)  und
anderer  freiwilliger  nationaler  Hilfsgesellschaften,  die  von  einer  am
Konflikt beteiligten Partei ordnungsgemäss anerkannt und ermächtigt
sind;

iii)  das  Sanitätspersonal  der  in  Artikel  9  Absatz  2  genannten
Sanitätseinheiten oder Sanitätstransportmittel;

d) bedeutet «Seelsorgepersonal» Militär- oder Zivilpersonen, wie beispielsweise
Feldgeistliche, die ausschliesslich ihr geistliches Amt ausüben und

i) den Streitkräften einer am Konflikt beteiligten Partei,

ii)  Sanitätseinheiten  oder  Sanitätstransportmitteln  einer  am Konflikt
beteiligten Partei,

iii)  Sanitätseinheiten  oder  Sanitätstransportmitteln  nach  Artikel  9
Absatz 2 oder
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iv)  Zivilschutzorganisationen  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei
zugeteilt sind.

Die Zuweisung des Seelsorgepersonals kann ständig oder nichtständig sein; die
einschlägigen  Bestimmungen  des  Buchstabens  k  finden  auf  dieses  Personal
Anwendung;

e)  bedeutet  «Sanitätseinheiten»  militärische  oder  zivile  Einrichtungen  und
sonstige Einheiten,  die zu sanitätsdienstlichen Zwecken gebildet  worden sind,
nämlich  zum  Aufsuchen,  zur  Bergung,  Beförderung,  Untersuchung  oder
Behandlung  –  einschliesslich  erster  Hilfe  –  der  Verwundeten,  Kranken  und
Schiffbrüchigen  sowie  zur  Verhütung  von  Krankheiten.  Der  Begriff  umfasst
unter  anderem  Lazarette  und  ähnliche  Einheiten,  Blutspendedienste,
medizinische  Vorsorgezentren  und  -institute,  medizinische  Depots  sowie
medizinische  und  pharmazeutische  Vorratslager  dieser  Einheiten.  Die
Sanitätseinheiten können ortsfest oder beweglich, ständig oder nichtständig sein;

f) bedeutet «Sanitätstransport» die Beförderung zu Land, zu Wasser oder in der
Luft  von  Verwundeten,  Kranken  und  Schiffbrüchigen,  von  Sanitäts-  und
Seelsorgepersonal sowie von Sanitätsmaterial, welche durch die Abkommen und
dieses Protokoll geschützt sind;

g) bedeutet «Sanitätstransportmittel» jedes militärische oder zivile, ständige oder
nichtständige  Transportmittel,  das  ausschliesslich  dem  Sanitätstransport
zugewiesen ist und einer zuständigen Dienststelle einer am Konflikt beteiligten
Partei untersteht;

h) bedeutet «Sanitätsfahrzeug» ein Sanitätstransportmittel zu Land;

i) bedeutet «Sanitätsschiffe und sonstige Sanitätswasserfahrzeuge» Sanitätstrans-
portmittel zu Wasser;

j) bedeutet «Sanitätsluftfahrzeug» ein Sanitätstransportmittel in der Luft;

k)  gelten  Sanitätspersonal,  Sanitätseinheiten  und  Sanitätstransportmittel  als
«ständig»,  wenn  sie  auf  unbestimmte  Zeit  ausschliesslich  sanitätsdienstlichen
Zwecken zugewiesen sind. Sanitätspersonal, Sanitätseinheiten und Sanitätstrans-
portmittel  gelten als «nichtständig»,  wenn sie für begrenzte Zeit  während der
gesamten  Dauer  derselben  ausschliesslich  zu  sanitätsdienstlichen  Zwecken
eingesetzt  werden.  Sofern nichts  anderes  bestimmt ist,  umfassen  die  Begriffe
«Sanitätspersonal»,  «Sanitätseinheiten»  und  «Sanitätstransportmittel  »  sowohl
die ständigen als auch die nichtständigen;

1)  bedeutet  «Schutzzeichen» das Schutzzeichen  des  roten Kreuzes,  des  roten
Halbmonds oder des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem Grund, das zum
Schutz  von  Sanitätseinheiten  und  -transportmitteln  oder  von  Sanitätsund
Seelsorgepersonal oder Sanitätsmaterial verwendet wird;

m) bedeutet «Erkennungssignal» jedes Mittel, das in Kapitel III des Anhangs I
dieses Protokolls ausschliesslich zur Kennzeichnung von Sanitätseinheiten oder
-transportmitteln bestimmt ist.
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Artikel 9 - Anwendungsbereich

1. Dieser  Teil,  dessen  Bestimmungen  das  Los  der  Verwundeten,  Kranken  und
Schiffbrüchigen  verbessern  sollen,  findet  auf  alle  von  einer  in  Artikel  1
genannten Situation Betroffenen Anwendung, ohne jede auf Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht,  Sprache,  Religion  oder  Glauben,  politischen  oder  sonstigen
Anschauungen,  nationaler  oder  sozialer  Herkunft,  Vermögen,  Geburt  oder
sonstiger  Stellung  oder  auf  irgendeinem  anderen  ähnlichen  Unterschei-
dungsmerkmal beruhende nachteilige Unterscheidung.

2. Die  einschlägigen  Bestimmungen  der  Artikel  27  und  32  des  I.  Abkommens
finden  auf  ständige  Sanitätseinheiten  und  -transportmittel  (ausgenommen
Lazarettschiffe,  für  die  Artikel  25  des II.  Abkommens  gilt)  und  ihr  Personal
Anwendung, die einer am Konflikt beteiligten Partei zu humanitären Zwecken

a) von einem neutralen oder einem anderen nicht am Konflikt beteiligten
Staat,

b) von einer anerkannten und ermächtigten Hilfsgesellschaft eines solchen
Staates,

c) von einer unparteiischen internationalen humanitären Organisation zur
Verfügung gestellt wurden.

Artikel 10 - Schutz und Pflege

1. Alle Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen, gleichviel welcher Partei sie
angehören, werden geschont und geschützt. 

2. Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt und erhalten so
umfassend  und  so  schnell  wie  möglich  die  für  ihren  Zustand  erforderliche
medizinische Pflege  und Betreuung.  Aus  anderen  als  medizinischen  Gründen
darf kein Unterschied zwischen ihnen gemacht werden.

Artikel 11 - Schutz von Personen

1. Die körperliche oder geistige Gesundheit und Unversehrtheit von Personen, die
sich in der Gewalt der gegnerischen Partei befinden, die infolge einer in Artikel
1  genannten  Situation  interniert  oder  in  Haft  gehalten  sind  oder  denen
anderweitig  die  Freiheit  entzogen  ist,  dürfen  nicht  durch  ungerechtfertigte
Handlungen oder Unterlassungen gefährdet werden. Es ist daher verboten, die in
diesem  Artikel  genannten  Personen  einem  medizinischen  Verfahren  zu
unterziehen, das nicht durch ihren Gesundheitszustand geboten ist und das nicht
mit den allgemein anerkannten medizinischen Grundsätzen im Einklang steht,
die  unter  entsprechenden  medizinischen  Umständen  auf  Staatsangehörige  der
das Verfahren durchführenden Partei angewandt würden, denen die Freiheit nicht
entzogen ist.

2. Es ist insbesondere verboten, an diesen Personen, selbst mit ihrer Zustimmung

a) körperliche Verstümmelungen vorzunehmen,

b) medizinische oder wissenschaftliche Versuche vorzunehmen,

c)  Gewebe  oder  Organe  für  Übertragungen  zu  entfernen,  soweit  diese
Massnahmen  nicht  gemäss  den  Voraussetzungen  nach  Absatz  1
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gerechtfertigt sind.

3. Ausnahmen von dem in Absatz 2 Buchstabe c bezeichneten Verbot sind nur bei
der  Entnahme  von  Blut  oder  Haut  für  Übertragungen  zulässig,  sofern  die
Einwilligung freiwillig und ohne Zwang oder Überredung und der Eingriff nur
zu  therapeutischen  Zwecken  und  unter  Bedingungen  erfolgt,  die  mit  den
allgemein  anerkannten  medizinischen  Grundsätzen  im  Einklang  stehen  und
Kontrollen  unterliegen,  die  dem  Wohl  sowohl  des  Spenders  als  auch  des
Empfängers dienen.

4. Eine  vorsätzliche  Handlung  oder  Unterlassung,  welche  die  körperliche  oder
geistige Gesundheit  oder Unversehrtheit  einer Person erheblich gefährdet,  die
sich in der Gewalt einer anderen Partei als derjenigen befindet, zu der sie gehört,
und die entweder gegen eines der Verbote der Absätze 1 und 2 verstösst oder
nicht den Bedingungen des Absatzes 3 entspricht, stellt eine schwere Verletzung
dieses Protokolls dar.

5. Die in Absatz 1 bezeichneten Personen haben das Recht,  jeden chirurgischen
Eingriff abzulehnen. Im Fall einer Ablehnung hat sich das Sanitätspersonal um
eine entsprechende schriftliche,  vom Patienten unterzeichnete oder anerkannte
Erklärung zu bemühen.

6. Jede  am  Konflikt  beteiligte  Partei  führt  medizinische  Unterlagen  über  die
einzelnen  Entnahmen von Blut  und  Haut  für  Übertragungen,  die  von  den  in
Absatz  1  genannten  Personen  stammen,  sofern  die  Entnahmen  unter  der
Verantwortung  dieser  Partei  erfolgen.  Ferner  ist  jede  am Konflikt  beteiligte
Partei  bemüht,  Unterlagen  über  alle  medizinischen  Verfahren  betreffend
Personen zu führen, die infolge einer in Artikel 1 genannten Situation interniert
oder  in  Haft  gehalten  sind  oder  denen  anderweitig  die  Freiheit  entzogen  ist.
Diese Unterlagen müssen der Schutzmacht jederzeit zur Einsicht zur Verfügung
stehen.

Artikel 12 - Schutz von Sanitätseinheiten

1. Sanitätseinheiten  werden  jederzeit  geschont  und  geschützt  und  dürfen  nicht
angegriffen werden.

2. Absatz 1 findet auf zivile Sanitätseinheiten Anwendung, sofern sie 

a) zu einer am Konflikt beteiligten Partei gehören,

b)  von  der  zuständigen  Behörde  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei
anerkannt und ermächtigt sind oder

c)  nach  Massgabe  des  Artikels  9  Absatz  2  dieses  Protokolls  oder  des
Artikels 27 des 1. Abkommens ermächtigt sind. 

3. Die am Konflikt beteiligten Parteien sind aufgefordert, einander mitzuteilen, wo
sich  ihre  ortsfesten  Sanitätseinheiten  befinden.  Unterbleibt  eine  solche
Mitteilung,  so  enthebt  dies  keine  der  Parteien  der  Verpflichtung,  die
Bestimmungen des Absatzes 1 zu beachten.

4. Sanitätseinheiten  dürfen  unter  keinen  Umständen  für  den  Versuch  benutzt
werden,  militärische  Ziele  vor  Angriffen  abzuschirmen.  Die  am  Konflikt
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beteiligten  Parteien  sorgen  wann  immer  möglich  dafür,  dass  die
Sanitätseinheiten so gelegt werden, dass sie durch Angriffe auf militärische Ziele
nicht gefährdet werden können.

Artikel 13 - Ende des Schutzes ziviler Sanitätseinheiten

1. Der den zivilen Sanitätseinheiten gebührende Schutz darf nur dann enden, wenn
diese  ausserhalb  ihrer  humanitären  Bestimmung  zu  Handlungen  verwendet
werden,  die den Feind schädigen. Jedoch endet der Schutz erst, nachdem eine
Warnung, die möglichst eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.

2. Als Handlung, die den Feind schädigt, gilt nicht

a)  die  Tatsache,  dass  das  Personal  der  Einheit  zu  seiner  eigenen
Verteidigung oder zur Verteidigung der ihm anvertrauten Verwundeten und
Kranken mit leichten Handfeuerwaffen ausgerüstet ist;

b) die Tatsache, dass die Einheit von einer Wache, durch Posten oder von
einem Geleittrupp geschützt wird;

c) die Tatsache, dass in der Einheit Handwaffen und Munition vorgefunden
werden, die den Verwundeten und Kranken abgenommen, der zuständigen
Dienststelle aber noch nicht abgeliefert worden sind;

d)  die  Tatsache,  dass  sich  Mitglieder  der  Streitkräfte  oder  andere
Kombattanten aus medizinischen Gründen bei der Einheit befinden.

Artikel 14 - Beschränkung der Requisition ziviler Sanitätseinheiten

1. Die Besetzungsmacht hat dafür zu sorgen, dass die medizinische Versorgung der
Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten gesichert bleibt. 

2. Die Besetzungsmacht darf deshalb zivile Sanitätseinheiten, ihre Ausrüstung, ihr
Material  oder  ihr  Personal  so  lange  nicht  requirieren,  wie  diese  Mittel  zur
angemessenen medizinischen Versorgung der Zivilbevölkerung und zur weiteren
Pflege der bereits betreuten Verwundeten und Kranken benötigt werden. 

3. Sofern die allgemeine Vorschrift des Absatzes 2 weiterhin beachtet wird, kann
die  Besetzungsmacht  die  genannten  Mittel  unter  den  folgenden  besonderen
Bedingungen requirieren:

a) dass die Mittel zur sofortigen angemessenen medizinischen Behandlung
der  verwundeten  und  kranken  Angehörigen  der  Streitkräfte  der
Besetzungsmacht oder von Kriegsgefangenen benötigt werden;

b) dass die Mittel nur so lange requiriert werden, wie dies notwendig ist;

c)  dass  sofortige  Vorkehrungen  getroffen  werden,  um  die  medizinische
Versorgung der Zivilbevölkerung sowie der bereits betreuten Verwundeten
und Kranken,  die von der Requisition betroffen sind, weiterhin gesichert
bleibt.

Artikel 15 - Schutz des zivilen Sanitäts- und Seelsorgepersonals

1. Das zivile Sanitätspersonal wird geschont und geschützt.

2. Soweit erforderlich, wird dem zivilen Sanitätspersonal in einem Gebiet, in dem
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die  zivilen Sanitätsdienste  infolge  der  Kampftätigkeit  erheblich eingeschränkt
sind, jede mögliche Hilfe gewährt.

3. Die  Besetzungsmacht  gewährt  dem  zivilen  Sanitätspersonal  in  besetzten
Gebieten jede Hilfe, um es ihm zu ermöglichen,  seine humanitären Aufgaben
nach besten Kräften wahrzunehmen. Die Besetzungsmacht darf nicht verlangen,
dass  das  Personal  in  Wahrnehmung  seiner  Aufgaben  bestimmte  Personen
bevorzugt behandelt, es sei denn aus medizinischen Gründen. Das Personal darf
nicht gezwungen werden, Aufgaben zu übernehmen, die mit seinem humanitären
Auftrag unvereinbar sind.

4. Das zivile Sanitätspersonal hat Zugang zu allen Orten, an denen seine Dienste
unerlässlich  sind,  vorbehaltlich  der  Kontroll-  und  Sicherheitsmassnahmen,
welche die betreffende am Konflikt beteiligte Partei für notwendig hält.

5. Das zivile Seelsorgepersonal wird geschont und geschützt. Die Bestimmungen
der Abkommen und dieses Protokolls über den Schutz und die Kennzeichnung
des Sanitätspersonals finden auch auf diese Personen Anwendung.

Artikel 16 - Allgemeiner Schutz der ärztlichen Aufgabe

1. Niemand darf bestraft werden, weil er eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, die
mit  dem ärztlichen  Ehrenkodex  im  Einklang  steht,  gleichviel  unter  welchen
Umständen und zu wessen Nutzen sie ausgeübt worden ist.

2. Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf nicht gezwungen werden, Handlungen
vorzunehmen oder  Arbeiten zu verrichten,  die  mit  den Regeln des ärztlichen
Ehrenkodexes,  mit  sonstigen  dem  Wohl  der  Verwundeten  und  Kranken
dienenden medizinischen Regeln oder mit den Bestimmungen der Abkommen
oder  dieses  Protokolls  unvereinbar  sind,  oder  Handlungen  oder  Arbeiten  zu
unterlassen, die auf Grund dieser Regeln und Bestimmungen geboten sind. 

3. Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf nicht gezwungen werden, Angehörigen
einer gegnerischen Partei oder der eigenen Partei – es sei denn in den nach dem
Recht der letztgenannten Partei vorgesehenen Fällen – Auskünfte über die jetzt
oder  früher  von  ihm betreuten  Verwundeten und  Kranken  zu  erteilen,  sofern
diese Auskünfte nach seiner Auffassung den betreffenden Patienten oder ihren
Familien  schaden  würden.  Die  Vorschriften  über  die  Meldepflicht  bei
ansteckenden Krankheiten sind jedoch einzuhalten.

Artikel 17 - Rolle der Zivilbevölkerung und der Hilfsgesellschaften

1. Die Zivilbevölkerung hat die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen, auch
wenn  sie  der  gegnerischen  Partei  angehören,  zu  schonen  und  darf  keine
Gewalttaten  gegen  sie  verüben.  Der  Zivilbevölkerung  und  den
Hilfsgesellschaften, wie beispielsweise den nationalen Gesellschaften des Roten
Kreuzes (Roten Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne) ist es gestattet, auch
von sich aus und auch in Invasions- oder besetzten Gebieten die Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen zu bergen und zu pflegen. Niemand darf wegen
solcher  humanitärer  Handlungen  behelligt,  verfolgt,  verurteilt  oder  bestraft
werden.

2. Die am Konflikt  beteiligten Parteien können die Zivilbevölkerung und die in

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 275



Genfer Abkommen IV – SR 0.518.51

Absatz 1 bezeichneten Hilfsgesellschaften auffordern, die Verwundeten, Kranken
und Schiffbrüchigen zu bergen und zu pflegen sowie nach Toten zu suchen und
den Ort zu melden, an dem sie gefunden wurden; sie gewähren denjenigen, die
diesem  Aufruf  Folge  leisten,  sowohl  Schutz  als  auch  die  erforderlichen
Erleichterungen. Bringt die gegnerische Partei das Gebiet erstmalig oder erneut
unter  ihre  Kontrolle,  so  gewährt  sie  den  gleichen  Schutz  und  die  gleichen
Erleichterungen, solange dies erforderlich ist.

Artikel 18 - Kennzeichnung

1. Jede am Konflikt beteiligte Partei ist bemüht sicherzustellen, dass das Sanitäts
und Seelsorgepersonal sowie die Sanitätseinheiten und -transportmittel als solche
erkennbar sind.

2. Jede am Konflikt beteiligte Partei ist ferner bemüht, Methoden und Verfahren
einzuführen  und  anzuwenden,  die  es  ermöglichen,  Sanitätseinheiten  und
-transportmittel  zu  erkennen,  welche  das  Schutzzeichen  führen  und  die
Erkennungssignale verwenden.

3. In besetzten Gebieten und in Gebieten, in denen tatsächlich oder voraussichtlich
Kampfhandlungen stattfinden, sollen das zivile Sanitätspersonal und das zivile
Seelsorgepersonal durch das Schutzzeichen und einen Ausweis, der ihren Status
bescheinigt, erkennbar sein.

4. Mit  Zustimmung  der  zuständigen  Dienststelle  werden  Sanitätseinheiten  und
-transportmittel mit dem Schutzzeichen gekennzeichnet. Die in Artikel 22 dieses
Protokolls  bezeichneten  Schiffe  und  sonstigen  Wasserfahrzeuge  werden  nach
Massgabe des II. Abkommens gekennzeichnet.

5. Eine am Konflikt beteiligte Partei kann im Einklang mit Kapitel III des Anhangs
I  dieses  Protokolls  gestatten,  dass  neben  dem  Schutzzeichen  auch
Erkennungssignale  zur  Kennzeichnung  von  Sanitätseinheiten  und
-transportmitteln  verwendet  werden.  In  den  in  jenem  Kapitel  vorgesehenen
besonderen  Fällen  können  Sanitätstransportmittel  ausnahmsweise
Erkennungssignale verwenden, ohne das Schutzzeichen zu führen.

6. Die Anwendung der Absätze 1 bis 5 wird durch die Kapitel I bis III des Anhangs
I dieses Protokolls geregelt. Soweit in Kapitel III dieses Anhangs nichts anderes
bestimmt  ist,  dürfen  die  dort  zur  ausschliesslichen  Verwendung  durch
Sanitätseinheiten  und  -transportmittel  bestimmten  Signale  nur  zur
Kennzeichnung  der  in  jenem  Kapitel  genannten  Sanitätseinheiten  und
-transportmittel verwendet werden.

7. Dieser  Artikel  ermächtigt  nicht  zu  einer  weiteren  Verwendung  des
Schutzzeichens  in  Friedenszeiten  als  in  Artikel  44  des  I.  Abkommens
vorgesehen.

8. Die  Bestimmungen  der  Abkommen  und  dieses  Protokolls  betreffend  die
Überwachung der Verwendung des Schutzzeichens sowie die Verhinderung und
Ahndung  seines  Missbrauchs  finden  auch  auf  die  Erkennungssignale
Anwendung.
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Artikel 19 - Neutrale und andere nicht am Konflikt beteiligte Staaten

Neutrale  und  andere  nicht  am  Konflikt  beteiligte  Staaten  wenden  die  einschlägigen
Bestimmungen dieses Protokolls auf die durch diesen Teil geschützten Personen an, die in
ihr  Hoheitsgebiet  aufgenommen  oder  dort  interniert  werden,  sowie  auf  die  von  ihnen
geborgenen Toten der am Konflikt beteiligten Parteien.

Artikel 20 - Verbot von Repressalien

Repressalien gegen die durch diesen Teil geschützten Personen und Objekte sind verboten.

Abschnitt II - Sanitätstransporte

Artikel 21 - Sanitätsfahrzeuge

Sanitätsfahrzeuge  werden  in  gleicher  Weise  wie  bewegliche  Sanitätseinheiten  nach
Massgabe der Abkommen und dieses Protokolls geschont und geschützt.

Artikel 22 - Lazarettschiffe und Küstenrettungsfahrzeuge

1. Die Bestimmungen der Abkommen über

a) die in den Artikeln 22, 24, 25 und 27 des II. Abkommens beschriebenen
Schiffe,

b) ihre Rettungsboote und kleinen Wasserfahrzeuge,

c) ihr Personal und ihre Besatzung sowie

d)  die  an Bord befindlichen Verwundeten,  Kranken  und Schiffbrüchigen
finden  auch dann Anwendung,  wenn diese Wasserfahrzeuge verwundete,
kranke  und  schiffbrüchige  Zivilpersonen  befördern,  die  zu keiner  der  in
Artikel  13  des  II.  Abkommens  genannten  Kategorien  gehören.  Diese
Zivilpersonen dürfen jedoch nicht dem Gewahrsam einer anderen Partei als
ihrer  eigenen  übergeben  oder  auf  See  gefangen  genommen  werden.
Befinden sie sich in der Gewalt einer am Konflikt  beteiligten Partei,  die
nicht ihre eigene ist, so finden das IV. Abkommen und dieses Protokoll auf
sie Anwendung.

2. Der Schutz, der den in Artikel 25 des II.  Abkommens beschriebenen Schiffen
gewährt  wird,  erstreckt  sich  auch  auf  Lazarettschiffe,  die  einer  am Konflikt
beteiligten Partei zu humanitären Zwecken

a) von einem neutralen oder einem anderen nicht am Konflikt beteiligten
Staat oder

b) von einer unparteiischen internationalen humanitären Organisation zur
Verfügung gestellt  werden,  sofern  in  beiden Fällen die  in  jenem Artikel
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

3. Die in Artikel 27 des II.  Abkommens beschriebenen kleinen Wasserfahrzeuge
werden auch dann geschützt, wenn die in jenem Artikel vorgesehene Mitteilung
nicht erfolgt ist. Die am Konflikt beteiligten Parteien sind jedoch aufgefordert,
einander  Einzelheiten  über  diese  Fahrzeuge  mitzuteilen,  die  deren
Kennzeichnung und Erkennung erleichtern.
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Artikel 23 - Andere Sanitätsschiffe und sonstige Sanitätswasserfahrzeuge

1. Andere  als  die  in  Artikel  22  dieses  Protokolls  und  in  Artikel  38  des  II.
Abkommens  genannten Sanitätsschiffe  und  sonstigen Sanitätswasserfahrzeuge
werden auf See oder in anderen Gewässern ebenso geschont und geschützt wie
bewegliche Sanitätseinheiten  nach  den Abkommen und diesem Protokoll.  Da
dieser Schutz nur wirksam sein kann, wenn die Sanitätsschiffe oder sonstigen
Sanitätswasserfahrzeuge als solche gekennzeichnet und erkennbar sind,  sollen
sie mit dem Schutzzeichen kenntlich gemacht werden und nach Möglichkeit die
Bestimmungen des Artikels 43 Absatz 2 des II. Abkommens befolgen.

2. Die in Absatz 1 bezeichneten Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge unterliegen
weiterhin dem Kriegsrecht. Ein über Wasser fahrendes Kriegsschiff, das in der
Lage ist, seine Weisungen sofort durchzusetzen, kann sie anweisen, anzuhalten,
abzudrehen  oder  einen  bestimmten  Kurs  einzuhalten;  einer  solchen  Weisung
muss Folge geleistet werden. Im übrigen dürfen sie ihrem sanitätsdienstlichen
Auftrag  nicht  entzogen  werden,  solange  sie  für  die  an  Bord  befindlichen
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen benötigt werden.

3. Der in Absatz 1 vorgesehene Schutz endet nur unter den in den Artikeln 34 und
35 des II. Abkommens genannten Voraussetzungen. Eine eindeutige Weigerung,
einer Weisung nach Absatz 2 Folge zu leisten, stellt eine den Feind schädigende
Handlung im Sinne des Artikels 34 des II. Abkommens dar.

4. Eine am Konflikt beteiligte Partei kann einer gegnerischen Partei so früh wie
möglich  vor  dem Auslaufen  den  Namen,  die  Merkmale,  die  voraussichtliche
Abfahrtszeit, den Kurs und die geschätzte Geschwindigkeit der Sanitätsschiffe
oder sonstigen Sanitätswasserfahrzeuge mitteilen, insbesondere bei Schiffen mit
einem  Bruttoraumgehalt  von  mehr  als  2000  Registertonnen;  sie  kann  auch
weitere Angaben machen, welche die Kennzeichnung und Erkennung erleichtern
würden. Die gegnerische Partei bestätigt den Empfang dieser Angaben.

5. Artikel 37 des II. Abkommens findet auf das Sanitäts- und Seelsorgepersonal an
Bord solcher Schiffe und sonstigen Wasserfahrzeuge Anwendung.

6. Das II.  Abkommen findet auf die Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
Anwendung,  die  zu den in  Artikel  13 des II.  Abkommens und in Artikel  44
dieses  Protokolls  genannten  Kategorien  gehören  und  sich  an  Bord  solcher
Sanitätsschiffe  und  sonstigen  Sanitätswasserfahrzeuge  befinden.  Verwundete,
Kranke und schiffbrüchige Zivilpersonen, die nicht zu einer der in Artikel 13 des
II.  Abkommens  genannten  Kategorien  gehören,  dürfen  auf  See  weder  einer
Partei, der sie nicht angehören, übergeben noch zum Verlassen des Schiffes oder
sonstigen Wasserfahrzeugs gezwungen werden; befinden sie sich jedoch in der
Gewalt einer anderen am Konflikt beteiligten Partei als ihrer eigenen, so finden
das IV. Abkommen und dieses Protokoll auf sie Anwendung.

Artikel 24 - Schutz von Sanitätsluftfahrzeugen

Sanitätsluftfahrzeuge werden nach Massgabe dieses Teiles geschont und geschützt.
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Artikel 25 - Sanitätsluftfahrzeuge in Gebieten, die nicht von einer gegnerischen 
Partei beherrscht werden

In oder über Landgebieten,  die von eigenen oder befreundeten Streitkräften tatsächlich
beherrscht  werden,  oder  in  oder  über  Seegebieten,  die  nicht  tatsächlich  von  einer
gegnerischen  Partei  beherrscht  werden,  bedarf  es  zur  Schonung  und  zum Schutz  von
Sanitätsluftfahrzeugen einer am Konflikt beteiligten Partei keiner Vereinbarung mit einer
gegnerischen Partei. Eine am Konflikt beteiligte Partei, die ihre Sanitätsluftfahrzeuge in
diesen Gebieten einsetzt, kann jedoch zwecks grösserer Sicherheit der gegnerischen Partei
entsprechend Artikel 29 Mitteilung machen, insbesondere, wenn diese Luftfahrzeuge Flüge
durchführen, die sie in die Reichweite von Boden-Luft-Waffensystemen der gegnerischen
Partei bringen.

Artikel 26 - Sanitätsluftfahrzeuge in Kontakt- oder ähnlichen Zonen

1. In  oder  über  den  tatsächlich  von  eigenen  oder  befreundeten  Streitkräften
beherrschten Teilen der Kontaktzone und in oder über Gebieten, bei denen nicht
eindeutig  feststeht,  wer  sie  tatsächlich  beherrscht,  kann  der  Schutz  der
Sanitätsluftfahrzeuge nur dann voll  wirksam sein,  wenn vorher zwischen den
zuständigen militärischen Dienststellen der am Konflikt beteiligten Parteien eine
Vereinbarung  entsprechend  Artikel  29  getroffen  worden  ist.  In  Ermangelung
einer  solchen  Vereinbarung  operieren  die  Sanitätsluftfahrzeuge  auf  eigene
Gefahr; sie werden aber dennoch geschont, sobald sie als solche erkannt worden
sind. 

2. Der Ausdruck «Kontaktzone» bezeichnet jedes Landgebiet, in dem die vorderen
Teile  gegnerischer  Kräfte  miteinander  in  Berührung  kommen;  dies  ist
insbesondere dort  der  Fall,  wo sie  einem direkten  Beschuss  vom Boden aus
ausgesetzt sind.

Artikel 27 - Sanitätsluftfahrzeuge in Gebieten, die von einer gegnerischen Partei 
beherrscht werden

1. Die Sanitätsluftfahrzeuge einer am Konflikt beteiligten Partei bleiben auch dann
geschützt, wenn sie von einer gegnerischen Partei tatsächlich beherrschte Land-
oder Seegebiete überfliegen, sofern die zuständige Dienststelle der gegnerischen
Partei zuvor ihr Einverständnis zu diesen Flügen erteilt hat.

2. Überfliegt ein Sanitätsluftfahrzeug infolge eines Navigationsfehlers oder infolge
einer  Notlage,  welche  die  Sicherheit  des  Fluges  beeinträchtigt,  ohne  das  in
Absatz  1  vorgesehene  Einverständnis  oder  in  Abweichung  von  den  dabei
festgelegten  Bedingungen  ein  von  einer  gegnerischen  Partei  tatsächlich
beherrschtes Gebiet, so unternimmt es alle Anstrengungen, um sich zu erkennen
zu geben und die gegnerische Partei von den Umständen in Kenntnis zu setzen.
Sobald die gegnerische Partei das Sanitätsluftfahrzeug erkannt hat, unternimmt
sie alle zumutbaren Anstrengungen, um die Weisung zum Landen oder Wassern
nach Artikel 30 Absatz 1 zu erteilen oder um andere Massnahmen zur Wahrung
ihrer eigenen Interessen zu treffen und um in beiden Fällen dem Luftfahrzeug
Zeit zur Befolgung der Weisung zu lassen, bevor es angegriffen werden kann.
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Artikel 28 - Beschränkungen für den Einsatz von Sanitätsluftfahrzeugen

1. Den am Konflikt beteiligten Parteien ist es verboten, ihre Sanitätsluftfahrzeuge
zu dem Versuch zu benutzen, militärische Vorteile gegenüber der gegnerischen
Partei  zu erlangen.  Die Anwesenheit  von Sanitätsluftfahrzeugen darf nicht zu
dem Versuch benutzt werden, Angriffe von militärischen Zielen fernzuhalten.

2. Sanitätsluftfahrzeuge  dürfen  nicht  zur  Gewinnung  oder  Übermittlung
nachrichtendienstlicher  militärischer  Erkenntnisse  benutzt  werden,  und  sie
dürfen  keine  Ausrüstung mitführen,  die  solchen Zwecken dient.  Es  ist  ihnen
verboten,  Personen  oder  Ladung  zu  befördern,  die  nicht  unter  die
Begriffsbestimmung  des  Artikels  8  Buchstabe  f  fallen.  Das  Mitführen
persönlicher Habe der Insassen oder von Ausrüstung, die allein dazu dient, die
Navigation, den Nachrichtenverkehr oder die Kennzeichnung zu erleichtern, gilt
nicht als verboten.

3. Sanitätsluftfahrzeuge  dürfen  keine  Waffen  befördern  mit  Ausnahme  von
Handwaffen und Munition, die den an Bord befindlichen Verwundeten, Kranken
und  Schiffbrüchigen  abgenommen  und  der  zuständigen  Stelle  noch  nicht
abgeliefert worden sind, sowie von leichten Handfeuerwaffen, die das an Bord
befindliche Sanitätspersonal zur eigenen Verteidigung oder zur Verteidigung der
ihm anvertrauten Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen benötigt.

4. Auf den in den Artikeln 26 und 27 bezeichneten Flügen dürfen Sanitäts-luft-
fahrzeuge  nur  nach  vorherigem  Einverständnis  der  gegnerischen  Partei  zur
Suche nach Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen verwendet werden.

Artikel 29 - Mitteilungen und Vereinbarungen betreffend Sanitätsluftfahrzeuge

1. Mitteilungen nach Artikel 25 oder Ersuchen um vorheriges Einverständnis nach
den Artikeln 26, 27, 28 Absatz 4 oder Artikel 31 müssen die voraussichtliche
Anzahl  der  Sanitätsluftfahrzeuge,  ihre  Flugpläne  und  ihre  Kennzeichnung
angeben; sie sind dahin zu verstehen, dass jeder Flug im Einklang mit Artikel 28
durchgeführt wird.

2. Die  Partei,  die  eine  Mitteilung nach  Artikel  25  erhält,  bestätigt  sofort  deren
Eingang.

3. Die Partei, die ein Ersuchen um vorheriges Einverständnis nach den Artikeln 26,
27, 28 Absatz 4 oder Artikel 31 erhält, wird der ersuchenden Partei so bald wie
möglich 

a) mitteilen, dass dem Ersuchen zugestimmt wird,

b) mitteilen, dass das Ersuchen abgelehnt wird, oder

c) angemessene Gegenvorschläge übermitteln. Sie kann auch vorschlagen,
während der betreffenden Zeit  andere Flüge in dem Gebiet  zu verbieten
oder einzuschränken. Nimmt die Partei, die das Ersuchen gestellt hat, die
Gegenvorschläge an, so teilt sie dies der anderen Partei mit. 

4. Die  Parteien  treffen  die  notwendigen  Massnahmen,  damit  die  Mitteilungen
schnell erfolgen und die Vereinbarungen schnell getroffen werden können. 

5. Die Parteien treffen ferner die notwendigen Massnahmen, damit der Inhalt der
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Mitteilungen  und  Vereinbarungen  den  betreffenden  militärischen  Einheiten
schnell bekanntgegeben wird und damit diesen Einheiten schnell mitgeteilt wird,
welche  Mittel  der  Kenntlichmachung  von  den  in  Betracht  kommenden
Sanitätsluftfahrzeugen verwendet werden.

Artikel 30 - Landung und Untersuchung von Sanitätsluftfahrzeugen

1. Beim Überfliegen  von  Gebieten,  die  von  der  gegnerischen  Partei  tatsächlich
beherrscht werden, oder von Gebieten, bei denen nicht eindeutig feststeht, wer
sie tatsächlich beherrscht, können Sanitätsluftfahrzeuge angewiesen werden, zu
landen beziehungsweise zu wassern,  damit  sie  nach Massgabe der  folgenden
Absätze untersucht werden können. Die Sanitätsluftfahrzeuge haben eine solche
Anweisung zu befolgen.

2. Landet  oder  wassert  ein  solches  Luftfahrzeug  auf  Grund  einer  derartigen
Anweisung oder aus anderen Gründen, so darf es nur zur Klärung der in den
Absätzen 3 und 4 aufgeführten Fragen untersucht werden. Die Untersuchung hat
unverzüglich zu beginnen und ist zügig durchzuführen. Die untersuchende Partei
darf  nicht  verlangen,  dass  die  Verwundeten  und Kranken  von  Bord  gebracht
werden, sofern dies nicht für die Untersuchung unerlässlich ist. Die Partei trägt
auf jeden Fall dafür Sorge, dass sich der Zustand der Verwundeten und Kranken
durch die Untersuchung oder dadurch, dass sie von Bord gebracht werden, nicht
verschlechtert.

3. Ergibt die Untersuchung, dass das Luftfahrzeug

a) ein Sanitätsluftfahrzeug im Sinne des Artikels 8 Buchstabe j ist,

b) nicht gegen die in Artikel 28 vorgeschriebenen Bedingungen verstösst
und

c) den Flug nicht ohne eine etwa erforderliche vorherige Vereinbarung oder
unter Verletzung einer solchen Vereinbarung durchgeführt hat, so wird dem
Luftfahrzeug und denjenigen seiner Insassen, die einer gegnerischen Partei,
einem neutralen oder  einem anderen nicht  am Konflikt  beteiligten  Staat
angehören, gestattet, den Flug unverzüglich fortzusetzen.

4. Ergibt die Untersuchung, dass das Luftfahrzeug

a) kein Sanitätsluftfahrzeug im Sinne des Artikels 8 Buchstabe i ist,

b) gegen die in Artikel 28 vorgeschriebenen Bedingungen verstösst oder

c) den Flug ohne eine etwa erforderliche vorherige Vereinbarung oder unter
Verletzung  einer  solchen  Vereinbarung  durchgeführt  hat,  so  kann  das
Luftfahrzeug  beschlagnahmt  werden.  Seine  Insassen  werden  nach  den
einschlägigen  Bestimmungen  der  Abkommen  und  dieses  Protokolls
behandelt.  Ein  Luftfahrzeug,  das  zum  ständigen  Sanitätsluftfahrzeug
bestimmt war, darf nach seiner Beschlagnahme nur als Sanitätsluftfahrzeug
verwendet werden.

Artikel 31 - Neutrale oder andere nicht am Konflikt beteiligte Staaten

1. Sanitätsluftfahrzeuge  dürfen  das  Hoheitsgebiet  eines  neutralen  oder  eines
anderen nicht am Konflikt  beteiligten Staates nur auf Grund einer vorherigen
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Vereinbarung überfliegen oder  dort  landen oder  wassern.  Besteht  eine solche
Vereinbarung, so werden sie während des gesamten Fluges sowie für die Dauer
einer etwaigen Zwischenlandung oder -wasserung geschont. Sie haben indessen
jeder Weisung, zu landen beziehungsweise zu wassern, Folge zu leisten.

2. Überfliegt ein Sanitätsluftfahrzeug infolge eines Navigationsfehlers oder infolge
einer  Notlage,  welche  die  Sicherheit  des  Fluges  beeinträchtigt,  ohne
Einverständnis oder in Abweichung von den dabei festgelegten Bedingungen das
Hoheitsgebiet eines neutralen oder eines anderen nicht am Konflikt beteiligten
Staates, so unternimmt er alle Anstrengungen, um seinen Flug bekanntzugeben
und um sich zu erkennen zu geben. Sobald dieser Staat das Sanitätsluftfahrzeug
erkannt  hat,  unternimmt  er  alle  zumutbaren Anstrengungen,  um die  Weisung
zum Landen oder Wassern nach Artikel 30 Absatz 1 zu erteilen oder um andere
Massnahmen zur Wahrung seiner eigenen Interessen zu treffen und um in beiden
Fällen dem Luftfahrzeug Zeit zur Befolgung der Weisung zu lassen, bevor es
angegriffen werden kann.

3. Landet oder wassert ein Sanitätsluftfahrzeug nach Vereinbarung oder unter den
in Absatz 2 genannten Umständen auf Grund einer Weisung oder aus anderen
Gründen im Hoheitsgebiet eines neutralen oder eines anderen nicht am Konflikt
beteiligten Staates, so darf es untersucht werden, damit festgestellt wird, ob es
sich  tatsächlich  um  ein  Sanitätsluftfahrzeug  handelt.  Die  Untersuchung  hat
unverzüglich zu beginnen und ist zügig durchzuführen. Die untersuchende Partei
darf nicht verlangen, dass die Verwundeten und Kranken der das Luftfahrzeug
betreibenden  Partei  von  Bord  gebracht  werden,  sofern  dies  nicht  für  die
Untersuchung  unerlässlich  ist.  Die  untersuchende  Partei  trägt  auf  jeden  Fall
dafür  Sorge,  dass  sich der  Zustand  der  Verwundeten  und Kranken  durch die
Untersuchung  oder  dadurch,  dass  sie  von  Bord  gebracht  werden,  nicht
verschlechtert.  Ergibt  die  Untersuchung,  dass  es  sich  tatsächlich  um  ein
Sanitätsluftfahrzeug handelt, so wird dem Luftfahrzeug und seinen Insassen mit
Ausnahme  derjenigen,  die  nach  den  Regeln  des  in  bewaffneten  Konflikten
anwendbaren  Völkerrechts  in  Gewahrsam gehalten  werden  müssen,  gestattet,
seinen  Flug  fortzusetzen,  wobei  ihm  angemessene  Erleichterungen  gewährt
werden. Ergibt die Untersuchung, dass es sich nicht um ein Sanitätsluftfahrzeug
handelt,  so  wird  es  beschlagnahmt,  und  seine  Insassen  werden  entsprechend
Absatz 4 behandelt.

4. Die mit Zustimmung der örtlichen Behörden im Hoheitsgebiet eines neutralen
oder eines anderen nicht am Konflikt beteiligten Staates nicht nur vorübergehend
von einem Sanitätsluftfahrzeug abgesetzten Verwundeten,  Kranken und Schiff
brüchigen werden in Ermangelung einer anders lautenden Abmachung zwischen
diesem Staat und den am Konflikt beteiligten Parteien, wenn die Regeln des in
bewaffneten  Konflikten  anwendbaren  Völkerrechts  es  erfordern,  so  in
Gewahrsam  gehalten,  dass  sie  nicht  mehr  an  Feindseligkeiten  teilnehmen
können. Die Krankenhaus- und Internierungskosten gehen zu Lasten des Staates,
dem diese Personen angehören.

5. Neutrale  oder  andere  nicht  am  Konflikt  beteiligte  Staaten  wenden  etwaige
Bedingungen  und  Beschränkungen  für  das  Überfliegen  ihres  Hoheitsgebiets
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durch Sanitätsluftfahrzeuge oder für deren Landung oder Wasserung in ihrem
Hoheitsgebiet auf alle am Konflikt beteiligten Parteien in gleicher Weise an.

Abschnitt III - Vermisste und Tote

Artikel 32 - Allgemeiner Grundsatz

Bei der Anwendung dieses Abschnitts wird die Tätigkeit der Hohen Vertragsparteien, der
am Konflikt  beteiligten  Parteien  und  der  in  den  Abkommen  und  in  diesem Protokoll
erwähnten internationalen humanitären Organisationen in erster Linie durch das Recht der
Familien bestimmt, das Schicksal ihrer Angehörigen zu erfahren.

Artikel 33 - Vermisste

1. Sobald  die  Umstände  es  zulassen,  spätestens  jedoch  nach  Beendigung  der
aktiven Feindseligkeiten,  forscht  jede am Konflikt  beteiligte  Partei  nach dem
Verbleib der Personen, die von einer gegnerischen Partei als vermisst gemeldet
worden sind. Die gegnerische Partei erteilt alle zweckdienlichen Auskünfte über
diese Personen, um die Suche zu erleichtern.

2. Um die Beschaffung der Auskünfte nach Absatz 1 zu erleichtern, hat jede am
Konflikt beteiligte Partei für Personen, die nicht auf Grund der Abkommen und
dieses Protokolls eine günstigere Behandlung erfahren würden,

a)  die  in  Artikel  138  des  IV.  Abkommens  genannten  Auskünfte  über
Personen zu registrieren, die infolge von Feindseligkeiten oder Besetzung
festgenommen, in Haft  gehalten oder anderweitig mehr als zwei Wochen
gefangengehalten  worden  sind  oder  die  während  eines  Freiheitsentzugs
verstorben sind;

b)  soweit  irgend  möglich  die  Beschaffung  und  Registrierung  von
Auskünften  über  solche  Personen  zu  erleichtern  und  erforderlichenfalls
selbst  durchzuführen,  wenn  sie  unter  anderen  Umständen  infolge  von
Feindseligkeiten oder Besetzung verstorben sind.

3. Auskünfte  über  die  nach  Absatz  1  als  vermisst  gemeldeten  Personen  sowie
Ersuchen  um Erteilung  solcher  Auskünfte  werden  entweder  unmittelbar  oder
über  die  Schutzmacht  oder  den  Zentralen  Suchdienst  des  Internationalen
Komitees  vom  Roten  Kreuz  oder  die  nationalen  Gesellschaften  des  Roten
Kreuzes (Roten Halbmonds, Roten Löwen mit Roter Sonne) geleitet. Werden die
Auskünfte nicht über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und seinen
Zentralen Suchdienst geleitet, so trägt jede am Konflikt beteiligte Partei dafür
Sorge, dass die Auskünfte auch dem Zentralen Suchdienst übermittelt werden.

4. Die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen sich, Regelungen zu vereinbaren,
die  es  Gruppen ermöglichen,  im Kampfgebiet  nach  Toten  zu  suchen,  sie  zu
identifizieren  und  zu  bergen;  diese  Regelungen  können  vorsehen,  dass  diese
Gruppen von Personal der gegnerischen Partei begleitet werden, wenn sie ihren
Auftrag  in  den  von  dieser  Partei  kontrollierten  Gebieten  ausführen.  Die
Mitglieder  dieser  Gruppen  werden  geschont  und  geschützt,  solange  sie  sich
ausschliesslich diesem Auftrag widmen.
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Artikel 34 - Sterbliche Überreste

1. Sterbliche Überreste von Personen, die im Zusammenhang mit einer Besetzung
oder  während  eines  durch  Besetzung  oder  Feindseligkeiten  verursachten
Freiheitsentzugs verstorben sind, und von Personen, die keine Angehörigen des
Staates waren, in dem sie infolge von Feindseligkeiten verstorben sind, werden
geachtet; auch die Grabstätten aller dieser Personen werden nach Artikel 130 des
IV.  Abkommens  geachtet,  instandgehalten  und  gekennzeichnet,  soweit  die
Überreste oderGrabstätten nicht auf Grund der Abkommen und dieses Protokolls
eine günstigere Behandlung erfahren würden.

2. Sobald die Umstände und die Beziehungen zwischen den gegnerischen Parteien
es gestatten, treffen die Hohen Vertragsparteien, in deren Hoheitsgebiet Gräber
beziehungsweise  andere  Stätten  gelegen  sind,  in  denen  sich  die  sterblichen
Überreste der infolge von Feindseligkeiten oder während einer Besetzung oder
eines Freiheitsentzugs Verstorbenen befinden, Vereinbarungen,

a) um den Hinterbliebenen und den Vertretern amtlicher Gräber-registrie-
rungsdienste den Zugang zu den Grabstätten zu erleichtern und Vorschriften
über die praktische Durchführung betreffend diesen Zugang zu erlassen;

b)  um  die  dauernde  Achtung  und  Instandhaltung  der  Grabstätten
sicherzustellen;

c) um die Überführung der sterblichen Überreste und der persönlichen Habe
des Verstorbenen in sein Heimatland auf dessen Antrag oder, sofern dieses
Land keinen Einwand erhebt, auf Antrag der Hinterbliebenen zu erleichtern.

3. Sind keine Vereinbarungen nach Absatz 2 Buchstabe b oder c getroffen und ist
das  Heimatland  des  Verstorbenen  nicht  bereit,  auf  eigene  Kosten  für  die
Instandhaltung der Grabstätten zu sorgen, so kann die Hohe Vertragspartei, in
deren Hoheitsgebiet die Grabstätten gelegen sind, anbieten, die Überführung der
sterblichen  Überreste  in  das  Heimatland  zu  erleichtern.  Wird  ein  solches
Angebot  innerhalb  von  fünf  Jahren  nicht  angenommen,  so  kann  die  Hohe
Vertragspartei  nach  gebührender  Unterrichtung  des  Heimatlands  ihre  eigenen
Rechtsvorschriften betreffend Friedhöfe und Grabstätten anwenden.

4. Die  Hohe  Vertragspartei,  in  deren  Hoheitsgebiet  die  in  diesem  Artikel
bezeichneten  Grabstätten  gelegen  sind,  ist  zur  Exhumierung  der  sterblichen
Überreste nur berechtigt, 

a) wenn die Exhumierung nach Massgabe der Absätze 2 Buchstabe c und 3
erfolgt oder

b) wenn die Exhumierung im zwingenden öffentlichen Interesse geboten ist,
unter anderem aus Gründen der Gesundheitsvorsorge und zum Zweck der
Nachforschung;  in  diesem  Fall  behandelt  die  Hohe  Vertragspartei  die
Überreste  jederzeit  mit  Achtung;  sie  setzt  das  Heimatland  von  der
beabsichtigten Exhumierung in Kenntnis  und teilt  ihm Einzelheiten über
den für die Wiederbestattung vorgesehenen Ort mit.
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Teil III - Methoden und Mittel der Kriegführung, Kombattanten- 
und Kriegsgefangenenstatus

Abschnitt I - Methoden und Mittel der Kriegführung

Artikel 35 - Grundregeln

1. In einem bewaffneten Konflikt haben die am Konflikt beteiligten Parteien kein
unbeschränktes Recht in der Wahl der Methoden und Mittel der Kriegführung.

2. Es  ist  verboten,  Waffen,  Geschosse  und  Material  sowie  Methoden  der
Kriegführung zu verwenden, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder
unnötige Leiden zu verursachen. 

3. Es ist verboten Methoden oder Mittel der Kriegführung zu verwenden, die dazu
bestimmt  sind  oder  von  denen  erwartet  werden  kann,  dass  sie  ausgedehnte,
langanhaltende und schwere Schäden der natürlichen Umwelt verursachen.

Artikel 36 - Neue Waffen

Jede Hohe Vertragspartei ist verpflichtet, bei der Prüfung, Entwicklung, Beschaffung oder
Einführung neuer Waffen oder neuer Mittel oder Methoden der Kriegführung festzustellen,
ob ihre Verwendung stets oder unter bestimmten Umständen durch dieses Protokoll oder
durch  eine  andere  auf  die  Hohe  Vertragspartei  anwendbare  Regel  des  Völkerrechts
verboten wäre.

Artikel 37 - Verbot der Heimtücke

1. Es ist  verboten,  einen Gegner  unter  Anwendung von Heimtücke zu töten,  zu
verwunden oder gefangen zu nehmen. Als Heimtücke gelten Handlungen, durch
die ein Gegner in der Absicht, sein Vertrauen zu missbrauchen, verleitet wird,
darauf  zu vertrauen,  dass  er  nach den Regeln  des in  bewaffneten Konflikten
anwendbaren Völkerrechts Anspruch auf Schutz hat oder verpflichtet ist, Schutz
zu gewähren. Folgende Handlungen sind Beispiele für Heimtücke:

a)  das  Vortäuschen  der  Absicht,  unter  einer  Parlamentärflagge  zu
verhandeln oder sich zu ergeben;

b)  das  Vortäuschen  von  Kampfunfähigkeit  infolge  Verwundung  oder
Krankheit;

c) das Vortäuschen eines zivilen oder Nichtkombattantenstatus;

d)  das  Vortäuschen  eines  geschützten  Status  durch  Benutzung  von
Abzeichen,  Emblemen  oder  Uniformen  der  Vereinten  Nationen  oder
neutraler oder anderer nicht am Konflikt beteiligter Staaten.

2. Krieglisten sind nicht verboten. Kriegslisten sind Handlungen, die einen Gegner
irreführen oder ihn zu unvorsichtigem Handeln veranlassen sollen, die aber keine
Regel des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts verletzen und
nicht heimtückisch sind, weil sie den Gegner nicht verleiten sollen, auf den sich
aus diesem Recht ergebenden Schutz zu vertrauen. Folgende Handlungen sind
Beispiele  für  Kriegslisten:  Tarnung,  Scheinstellungen,  Scheinoperationen  und
irreführende Informationen.
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Artikel 38 - Anerkannte Kennzeichen

1. Es ist verboten, das Schutzzeichen des roten Kreuzes, des roten Halbmonds oder
des roten Löwen mit roter Sonne oder andere in den Abkommen oder in diesem
Protokoll vorgesehene Zeichen, Kennzeichen oder Signale zu missbrauchen. Es
ist  ferner  verboten,  in einem bewaffneten Konflikt  andere Schutz verleihende
international anerkannte Kennzeichen, Abzeichen oder Signale, einschliesslich
der  Parlamentärflagge  und  des  Schutzzeichens  für  Kulturgut,  absichtlich  zu
missbrauchen.

2. Es ist verboten, das Emblem der Vereinten Nationen zu verwenden, sofern die
Organisation dies nicht gestattet hat.

Artikel 39 - Nationalitätszeichen

1. Es  ist  verboten,  in  einem  bewaffneten  Konflikt  Flaggen  oder  militärische
Kennzeichen,  Abzeichen  oder  Uniformen  neutraler  oder  anderer  nicht  am
Konflikt beteiligter Staaten zu verwenden.

2. Es  ist  verboten,  Flaggen  oder  militärische  Kennzeichen,  Abzeichen  oder
Uniformen gegnerischer Parteien während eines Angriffs oder zu dem Zweck zu
verwenden,  Kriegshandlungen zu decken,  zu erleichtern,  zu schützen oder zu
behindern.

3. Dieser  Artikel  oder  Artikel  37  Absatz  1  Buchstabe  d  berührt  nicht  die
bestehenden allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts, die auf Spionage
oder auf den Gebrauch von Flaggen in der Seekriegsführung anzuwenden sind.

Artikel 40 - Pardon

Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen, dies dem Gegner
anzudrohen oder die Feindseligkeiten in diesem Sinne zu führen.

Artikel 41 - Schutz eines ausser Gefecht befindlichen Gegners

1. Wer  als  ausser  Gefecht  befindlich  erkannt  wird  oder  unter  den  gegebenen
Umständen als solcher erkannt werden sollte, darf nicht angegriffen werden.

2. Ausser Gefecht befindlich ist,

a) wer sich in der Gewalt einer gegnerischen Partei befindet,

b) wer unmissverständlich seine Absicht bekundet, sich zu ergeben, oder

c)  wer  bewusstlos  oder  anderweitig  durch  Verwundung  oder  Krankheit
kampfunfähig und daher nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, sofern er
in  allen diesen Fällen jede feindselige Handlung unterlässt  und nicht  zu
entkommen versucht.

3. Sind  Personen,  die  Anspruch  auf  Schutz  als  Kriegsgefangene  haben,  unter
ungewöhnlichen  Kampfbedingungen,  die  ihre  Wegschaffung  nach  Teil  III
Abschnitt I des III. Abkommens nicht zulassen, in die Gewalt einer gegnerischen
Partei  geraten,  so  werden  sie  freigelassen,  und  es  werden  alle  praktisch
möglichen Vorkehrungen für ihre Sicherheit getroffen.
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Artikel 42 - Insassen von Luftfahrzeugen

1. Wer  mit  dem Fallschirm aus  einem Luftfahrzeug  abspringt,  das  sich  in  Not
befindet, darf während des Absprungs nicht angegriffen werden.

2. Wer mit dem Fallschirm aus einem Luftfahrzeug abgesprungen ist, das sich in
Not befand,  erhält,  sobald er  den Boden eines von einer gegnerischen Partei
kontrollierten  Gebiets  berührt,  Gelegenheit,  sich  zu  ergeben,  bevor  er
angegriffen wird, es sei denn, er begeht offensichtlich eine feindselige Handlung.

3. Luftlandetruppen werden durch diesen Artikel nicht geschützt.

Abschnitt II - Kombattanten- und Kriegsgefangenenstatus

Artikel 43 - Streitkräfte

1. Die Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei bestehen aus der Gesamtheit
der  organisierten  bewaffneten  Verbände,  Gruppen  und  Einheiten,  die  einer
Führung unterstehen, welche dieser Partei für das Verhalten ihrer Untergebenen
verantwortlich ist; dies gilt auch dann, wenn diese Partei durch eine Regierung
oder ein Organ vertreten ist, die von einer gegnerischen Partei nicht anerkannt
werden.  Diese  Streitkräfte  unterliegen  einem internen  Disziplinarsystem,  das
unter  anderem  die  Einhaltung  der  Regeln  des  in  bewaffneten  Konflikten
anwendbaren Völkerrechts gewährleistet.

2. Die  Angehörigen  der  Streitkräfte  einer  am  Konflikt  beteiligten  Partei  (mit
Ausnahme des in  Artikel  33 des III.  Abkommens bezeichneten Sanitäts-  und
Seelsorgepersonals)  sind  Kombattanten,  das  heisst,  sie  sind  berechtigt,
unmittelbar an Feindseligkeiten teilzunehmen. 

3. Nimmt  eine  am  Konflikt  beteiligte  Partei  paramilitärische  oder  bewaffnete
Vollzugsorgane in ihre Streitkräfte auf, so teilt sie dies den anderen am Konflikt
beteiligten Parteien mit.

Artikel 44 - Kombattanten und Kriegsgefangene

1. Ein Kombattant im Sinne des Artikels 43, der in die Gewalt einer gegnerischen
Partei gerät, ist Kriegsgefangener.

2. Obwohl  alle  Kombattanten  verpflichtet  sind,  die  Regeln  des  in  bewaffneten
Konflikten anwendbaren Völkerrechts einzuhalten, verwirkt ein Kombattant bei
Verletzung dieser Regeln nicht das Recht, als Kombattant oder, wenn er in die
Gewalt  einer  gegnerischen  Partei  gerät,  als  Kriegsgefangener  zu  gelten,
ausgenommen in den in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Fällen.

3. Um  den  Schutz  der  Zivilbevölkerung  vor  den  Auswirkungen  von
Feindseligkeiten zu verstärken, sind die Kombattanten verpflichtet, sich von der
Zivilbevölkerung zu unterscheiden, solange sie an einem Angriff oder an einer
Kriegshandlung zur Vorbereitung eines Angriffs beteiligt sind. Da es jedoch in
bewaffneten  Konflikten  Situationen  gibt,  in  denen  sich  ein  bewaffneter
Kombattant wegen der Art der Feindseligkeiten nicht von der Zivilbevölkerung
unterscheiden kann, behält der den Kombattantenstatus, vorausgesetzt, dass er in
solchen Fällen
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a) während jedes militärischen Einsatzes seine Waffen offen trägt und

b) während eines militärischen Aufmarsches vor Beginn eines Angriffs, an
dem er teilnehmen soll, seine Waffen so lange offen trägt, wie er für den
Gegner  sichtbar  ist.  Handlungen,  die  den  in  diesem  Absatz  genannten
Voraussetzungen entsprechen, gelten nicht als heimtückisch im Sinne des
Artikels 37 Absatz 1 Buchstabe c. 

4. Ein Kombattant, der in die Gewalt  einer gegnerischen Partei gerät und die in
Absatz 3 Satz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, verwirkt sein Recht, als
Kriegsgefangener zu gelten; er geniesst jedoch in jeder Hinsicht den Schutz, der
dem  den  Kriegsgefangenen  durch  das  III.  Abkommen  und  dieses  Protokoll
gewährten  Schutz  entspricht.  Hierzu  gehört  auch  der  Schutz,  der  dem  den
Kriegsgefangenen durch das III. Abkommen gewährten Schutz entspricht, wenn
eine solche Person wegen einer von ihr begangenen Straftat vor Gericht gestellt
und bestraft wird.

5. Ein Kombattant, der in die Gewalt einer gegnerischen Partei gerät, während er
nicht  an einem Angriff  oder  an einer  Kriegshandlung zur  Vorbereitung eines
Angriffs beteiligt ist, verwirkt wegen seiner früheren Tätigkeit nicht sein Recht,
als Kombattant und Kriegsgefangener zu gelten.

6. Dieser  Artikel  berührt  nicht  das  Recht  einer  Person,  nach  Artikel  4  des  III.
Abkommens als Kriegsgefangener zu gelten.

7. Dieser Artikel bezweckt nicht, die allgemein anerkannte Staatenpraxis in bezug
auf  das  Tragen  von  Uniformen  durch  Kombattanten  zu  ändern,  die  den
regulären,  uniformierten  bewaffneten  Einheiten  einer  am Konflikt  beteiligten
Partei angehören.

8.  Ausser den in Artikel 13 des I. und II. Abkommens genannten Kategorien von
Personen haben alle in Artikel 43 dieses Protokolls bezeichneten Mitglieder der
Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei Anspruch auf Schutz nach den
genannten Abkommen, wenn sie verwundet oder krank oder – im Fall des II.
Abkommens – auf See oder in anderen Gewässern schiffbrüchig sind.

Artikel 45 - Schutz von Personen, die an Feindseligkeiten teilgenommen haben

1. Es wird vermutet, dass derjenige, der an Feindseligkeiten teilnimmt und in die
Gewalt einer gegnerischen Partei gerät, Kriegsgefangener und daher durch das
III. Abkommen geschützt ist, wenn er den Kriegsgefangenenstatus beansprucht,
wenn er Anspruch darauf zu haben scheint oder wenn die Partei, der er angehört,
in einer Mitteilung an die Gewahrsamsmacht oder die Schutzmacht diesen Status
für ihn beansprucht. Bestehen Zweifel, ob eine solche Person Anspruch auf den
Kriegsgefangenenstatus hat, so geniesst sie weiterhin so lange diesen Status und
damit den Schutz des III. Abkommens und dieses Protokolls, bis ein zuständiges
Gericht über ihren Status entschieden hat.

2. Wer  in  die  Gewalt  einer  gegnerischen  Partei  geraten  ist,  nicht  als  Kriegs-
gefangener in Gewahrsam gehalten wird und von dieser Partei wegen einer im
Zusammenhang  mit  den  Feindseligkeiten  begangenen  Straftat  gerichtlich
verfolgt werden soll, ist berechtigt, sich vor einem Gericht auf seinen Status als
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Kriegsgefangener zu berufen und eine diesbezügliche Entscheidung des Gerichts
herbeizuführen.  Sofern  das  anwendbare  Verfahren  es  zulässt,  ist  diese
Entscheidung zu fällen, bevor über die Straftat verhandelt wird. Die Vertreter der
Schutzmacht sind berechtigt, den Verhandlungen über die Entscheidung dieser
Frage  beizuwohnen,  sofern  nicht  im  Interesse  der  Staatssicherheit
ausnahmsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird. In diesem
Fall  hat  die  Gewahrsamsmacht  die  Schutzmacht  entsprechend  zu
benachrichtigen.

3. Wer  an  Feindseligkeiten  teilgenommen  hat,  keinen  Anspruch  auf  den  Status
eines  Kriegsgefangenen  hat  und  keine  günstigere  Behandlung  nach  dem IV.
Abkommen  geniesst,  hat  jederzeit  Anspruch  auf  den  Schutz  nach  Artikel  75
dieses Protokolls. In besetztem Gebiet hat eine solche Person, sofern sie nicht als
Spion  in  Gewahrsam  gehalten  wird,  ungeachtet  des  Artikels  5  des  IV.
Abkommens  ausserdem  die  in  dem  Abkommen  vorgesehenen  Rechte  auf
Verbindung mit der Aussenwelt. 

Artikel 46 - Spione

1. Ungeachtet  anderslautender  Bestimmungen  der  Abkommen  oder  dieses
Protokolls  hat  ein  Angehöriger  der  Streitkräfte  einer  am Konflikt  beteiligten
Partei, der bei Ausübung von Spionage in die Gewalt einer gegnerischen Partei
gerät,  keinen  Anspruch  auf  den  Status  eines  Kriegsgefangenen  und  kann  als
Spion behandelt werden.

2. Wenn sich ein Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei
für  diese Partei  in  einem von einer  gegnerischen Partei  kontrollierten  Gebiet
Informationen  beschafft  oder  zu  beschaffen  versucht,  so  gilt  dies  nicht  als
Spionage, wenn er dabei die Uniform seiner Streitkräfte trägt.

3. Wenn sich ein Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei,
der in einem von einer gegnerischen Partei besetzten Gebiet ansässig ist und für
die Partei, der er angehört, in diesem Gebiet Informationen von militärischem
Wert  beschafft  oder  zu  beschaffen  versucht,  so  gilt  dies  nicht  als  Spionage,
sofern er nicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder bewusst heimlich
tätig wird. Ferner verliert eine solche Person nur dann ihren Anspruch auf den
Status eines Kriegsgefangenen und darf nur dann als Spion behandelt werden,
wenn sie bei einer Spionagetätigkeit gefangen genommen wird.

4. Ein  Angehöriger  der  Streitkräfte  einer  am Konflikt  beteiligten  Partei,  der  in
einem von einer gegnerischen Partei besetzten Gebiet nicht ansässig ist und dort
Spionage betrieben hat, verliert nur dann seinen Anspruch auf den Status eines
Kriegsgefangenen  und  darf  nur  dann  als  Spion  behandelt  werden,  wenn  er
gefangen genommen wird,  bevor er zu den Streitkräften,  zu denen er gehört,
zurückgekehrt ist.

Artikel 47 - Söldner

1. Ein Söldner hat keinen Anspruch auf den Status eines Kombattanten oder eines
Kriegsgefangenen.

2. Als Söldner gilt,
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a) wer im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angeworben
ist, in einem bewaffneten Konflikt zu kämpfen,

b) wer tatsächlich unmittelbar an Feindseligkeiten teilnimmt,

c) wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben nach persönlichem
Gewinn teilnimmt  und  wer  von  oder  im Namen einer  am Konflikt
beteiligten Partei tatsächlich die Zusage einer materiellen Vergütung
erhalten hat,  die  wesentlich höher  ist  als die  den Kombattanten der
Streitkräfte  dieser  Partei  in  vergleichbarem Rang und mit  ähnlichen
Aufgaben zugesagte oder gezahlte Vergütung,

d) wer weder Staatsangehöriger einer am Konflikt beteiligten Partei ist
noch in einem von einer am Konflikt beteiligten Partei kontrollierten
Gebiet ansässig ist,

e) wer nicht Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten
Partei ist und

f)  wer  nicht  von  einem  nicht  am  Konflikt  beteiligten  Staat  in
amtlichem Auftrag als Angehöriger seiner Streitkräfte entsandt worden
ist. 

Teil IV - Zivilbevölkerung

Abschnitt I - Allgemeiner Schutz vor den Auswirkungen von 
Feindseligkeiten

Kapitel I - Grundregel und Anwendungsbereich

Artikel 48 - Grundregel

Um Schonung und Schutz  der  Zivilbevölkerung und ziviler  Objekte  zu  gewährleisten,
unterscheiden die am Konflikt beteiligten Parteien jederzeit zwischen der Zivilbevölkerung
und Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen; sie dürfen
daher ihre Kriegshandlungen nur gegen militärische Ziele richten.

Artikel 49 - Bestimmung des Begriffs «Angriffe» und Anwendungsbereich

1. Der Begriff «Angriffe» bezeichnet sowohl eine offensive als auch eine defensive
Gewaltanwendung gegen den Gegner.

2. Die Bestimmungen dieses Protokolls,  die Angriffe betreffen,  finden auf jeden
Angriff Anwendung, gleichviel in welchem Gebiet er stattfindet, einschliesslich
des Hoheitsgebiets einer am Konflikt beteiligten Partei, das der Kontrolle einer
gegnerischen Partei unterliegt.

3. Dieser Abschnitt findet auf jede Kriegführung zu Land, in der Luft oder auf See
Anwendung, welche die Zivilbevölkerung, Zivilpersonen oder zivile Objekte auf
dem Land in Mitleidenschaft ziehen kann. Er findet ferner auf jeden von See
oder aus der Luft gegen Ziele auf dem Land geführten Angriff Anwendung, lässt
aber im übrigen die Regeln des in bewaffneten Konflikten auf See oder in der
Luft anwendbaren Völkerrechts unberührt.
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4. Dieser Abschnitt ergänzt die im IV. Abkommen, insbesondere in dessen Teil II,
und  in  anderen  die  Hohen  Vertragsparteien  bindenden  internationalen
Übereinkünften  enthaltenen  Vorschriften  über  humanitären  Schutz  sowie
sonstige Regeln des Völkerrechts, die den Schutz von Zivilpersonen und zivilen
Objekten  zu  Land,  auf  See  oder  in  der  Luft  vor  den  Auswirkungen  von
Feindseligkeiten betreffen.

Kapitel II - Zivilpersonen und Zivilbevölkerung

Artikel 50 - Bestimmung der Begriffe Zivilpersonen und Zivilbevölkerung

1. Zivilperson ist jede Person, die keiner der in Artikel 4 Buchstabe A Absätze 1, 2,
3 und 6 des III.  Abkommens und in Artikel 43 dieses Protokolls bezeichneten
Kategorien angehört. Im Zweifelsfall gilt die betreffende Person als Zivilperson.

2. Die Zivilbevölkerung umfasst alle Zivilpersonen.

3. Die Zivilbevölkerung bleibt auch dann Zivilbevölkerung,  wenn sich unter ihr
einzelne  Personen  befinden,  die  nicht  Zivilpersonen  im  Sinne  dieser
Begriffsbestimmung sind.

Artikel 51 - Schutz der Zivilbevölkerung

1. Die Zivilbevölkerung und einzelne Zivilpersonen geniessen allgemeinen Schutz
vor  den  von  Kriegshandlungen  ausgehenden  Gefahren.  Um  diesem  Schutz
Wirksamkeit  zu verleihen, sind neben den sonstigen Regeln des anwendbaren
Völkerrechts folgende Vorschriften unter allen Umständen zu beachten.

2. Weder die Zivilbevölkerung als solche noch einzelne Zivilpersonen dürfen das
Ziel von Angriffen sein. Die Anwendung oder Androhung von Gewalt mit dem
hauptsächlichen Ziel,  Schrecken  unter  der  Zivilbevölkerung zu verbreiten,  ist
verboten. 

3. Zivilpersonen geniessen den durch diesen Abschnitt  gewährten Schutz, sofern
und solange sie nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.

4. Unterschiedslose Angriffe sind verboten. Unterschiedslose Angriffe sind

a)  Angriffe,  die  nicht  gegen  ein  bestimmtes  militärisches  Ziel  gerichtet
werden, 

b) Angriffe,  bei denen Kampfmethoden oder -mittel  angewendet werden,
die nicht gegen ein bestimmtes militärisches Ziel gerichtet werden können,
oder

c) Angriffe,  bei denen Kampfmethoden oder -mittel  angewendet werden,
deren  Wirkungen  nicht  entsprechend  den  Vorschriften  dieses  Protokolls
begrenzt werden können und die daher in jedem dieser Fälle militärische
Ziele und Zivilpersonen oder zivile Objekte unterschiedslos treffen können.

5. Unter anderem sind folgende Angriffsarten als unterschiedslos anzusehen:

a) ein Angriff durch Bombardierung – gleichviel  mit  welchen Methoden
oder Mitteln – bei dem mehrere deutlich voneinander getrennte militärische
Einzelziele in einer Stadt, einem Dorf oder einem sonstigen Gebiet, in dem
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Zivilpersonen oder zivile Objekte ähnlich stark konzentriert sind, wie ein
einziges militärisches Ziel behandelt werden, und

b)  ein  Angriff,  bei  dem damit  zu  rechnen  ist,  dass  er  auch  Verluste  an
Menschenleben  unter  der  Zivilbevölkerung,  die  Verwundung  von
Zivilpersonen,  die  Beschädigung  ziviler  Objekte  oder  mehrere  derartige
Folgen  zusammen  verursacht,  die  in  keinem  Verhältnis  zum  erwarteten
konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen.

6. Angriffe gegen die Zivilbevölkerung oder gegen Zivilpersonen als Repressalie
sind verboten.

7. Die  Anwesenheit  oder  Bewegungen  der  Zivilbevölkerung  oder  einzelner
Zivilpersonen  dürfen  nicht  dazu  benutzt  werden,  Kriegshandlungen  von
bestimmten Punkten oder Gebieten fernzuhalten, insbesondere durch Versuche,
militärische  Ziele  vor  Angriffen  abzuschirmen  oder  Kriegshandlungen  zu
decken, zu begünstigen oder zu behindern. Die am Konflikt beteiligten Parteien
dürfen Bewegungen der Zivilbevölkerung oder einzelner Zivilpersonen nicht zu
dem  Zweck  lenken,  militärische  Ziele  vor  Angriffen  abzuschirmen  oder
Kriegshandlungen zu decken. 

8. Eine Verletzung dieser Verbote enthebt die am Konflikt beteiligten Parteien nicht
ihrer  rechtlichen  Verpflichtungen  gegenüber  der  Zivilbevölkerung  und
Zivilpersonen, einschliesslich der Verpflichtung, die in Artikel 57 vorgesehenen
vorsorglichen Massnahmen zu treffen.

Kapitel III - Zivile Objekte

Artikel 52 - Allgemeiner Schutz ziviler Objekte

1. zivile Objekte dürfen weder angegriffen noch zum Gegenstand von Repressalien
gemacht werden. Zivile Objekte sind alle Objekte, die nicht militärische Ziele im
Sinne des Absatzes 2 sind.

2. Angriffe sind streng auf militärische Ziele zu beschränken. Soweit es sich um
Objekte handelt, gelten als militärische Ziele nur solche Objekte, die auf Grund
ihrer  Beschaffenheit,  ihres  Standorts,  ihrer  Zweckbestimmung  oder  ihrer
Verwendung  wirksam  zu  militärischen  Handlungen  beitragen  und  deren
gänzliche oder teilweise Zerstörung, deren Inbesitznahme oder Neutralisierung
unter  den  in  dem  betreffenden  Zeitpunkt  gegebenen  Umständen  einen
eindeutigen militärischen Vorteil darstellt.

3. Im  Zweifelsfall  wird  vermutet,  dass  ein  in  der  Regel  für  zivile  Zwecke
bestimmtes Objekt, wie beispielsweise eine Kultstätte, ein Haus, eine sonstige
Wohnstätte  oder  eine  Schule,  nicht  dazu  verwendet  wird,  wirksam  zu
militärischen Handlungen beizutragen.

Artikel 53 - Schutz von Kulturgut und Kultstätten

Unbeschadet  der  Bestimmungen  des  Haager  Abkommens  vom 14.  Mai  19549  für  den
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten und anderer einschlägiger internationaler
Übereinkünfte ist es verboten,

a)  feindselige  Handlungen gegen  geschichtliche Denkmäler,  Kunstwerke oder
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Kultstätten  zu  begehen,  die  zum kulturellen  oder  geistigen  Erbe  der  Völker
gehören,

b)  solche  Objekte  zur  Unterstützung  des  militärischen  Einsatzes  zu
verwendenoder

c) solche Objekte zum Gegenstand von Repressalien zu machen.

9 SR 0.520.3

Artikel 54 - Schutz der für die Zivilbevölkerung lebensnotwendigen Objekte
1. Das Aushungern von Zivilpersonen als Mittel der Kriegführung ist verboten.

2. Es  ist  verboten,  für  die  Zivilbevölkerung  lebensnotwendige  Objekte  wie
Nahrungsmittel,  zur  Erzeugung  von  Nahrungsmitteln  genutzte  landwirt-
schaftliche  Gebiete,  Ernte-  und  Viehbestände,  Trinkwasserversorgungsanlagen
und -vorräte sowie Bewässerungsanlagen anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen
oder  unbrauchbar  zu  machen,  um  sie  wegen  ihrer  Bedeutung  für  den
Lebensunterhalt  der  Zivilbevölkerung  oder  der  gegnerischen  Partei
vorzuenthalten, gleichviel ob Zivilpersonen ausgehungert oder zum Fortziehen
veranlasst werden sollen oder ob andere Gründe massgebend sind.

3. Die  in  Absatz  2  vorgesehenen  Verbote  finden  keine  Anwendung,  wenn  die
aufgeführten Objekte von einer gegnerischen Partei

a) ausschliesslich zur Versorgung der Angehörigen ihrer Streitkräfte benutzt
werden,

b) zwar nicht zur Versorgung, aber zur unmittelbaren Unterstützung einer
militärischen Handlung benutzt werden; jedoch darf gegen diese Objekte
keinesfalls  so  vorgegangen  werden,  dass  eine  unzureichende  Versorgung
der  Zivilbevölkerung  mit  Lebensmitteln  oder  Wasser  zu  erwarten  wäre,
durch die sie einer Hungersnot ausgesetzt oder zum Weggang gezwungen
würde.

4. Diese Objekte dürfen nicht zum Gegenstand von Repressalien gemacht werden.

5. In Anbetracht der lebenswichtigen Erfordernisse jeder am Konflikt  beteiligten
Partei bei der Verteidigung ihres Hoheitsgebiets gegen eine Invasion sind einer
am  Konflikt  beteiligten  Partei  in  diesem  Gebiet,  soweit  es  ihrer  Kontrolle
unterliegt, Abweichungen von den Verboten des Absatzes 2 gestattet, wenn eine
zwingende militärische Notwendigkeit dies erfordert.

Artikel 55 - Schutz der natürlichen Umwelt

1. Bei  der  Kriegführung  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  natürliche  Umwelt  vor
ausgedehnten, lang anhaltenden und schweren Schäden geschützt wird. Dieser
Schutz  schliesst  das  Verbot  der  Anwendung von  Methoden  oder  Mitteln  der
Kriegführung ein, die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden kann,
dass  sie  derartige  Schäden  der  natürlichen Umwelt  verursachen  und  dadurch
Gesundheit oder Überleben der Bevölkerung gefährden.

2. Angriffe gegen die natürliche Umwelt als Repressalie sind verboten.
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Artikel 56 - Schutz von Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten

1. Anlagen  oder  Einrichtungen,  die  gefährliche  Kräfte  enthalten,  nämlich
Staudämme,  Deiche und Kernkraftwerke,  dürfen auch dann nicht  angegriffen
werden,  wenn  sie  militärische  Ziele  darstellen,  sofern  ein  solcher  Angriff
gefährliche  Kräfte  freisetzen  und  dadurch  schwere  Verluste  unter  der
Zivilbevölkerung verursachen kann. Andere militärische Ziele, die sich an diesen
Anlagen  oder  Einrichtungen  oder  in  deren  Nähe  befinden,  dürfen  nicht
angegriffen werden, wenn ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und
dadurch schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann.

2. Der in Absatz 1 vorgesehene besondere Schutz vor Angriffen endet 

a) bei Staudämmen oder Deichen nur dann, wenn sie zu anderen als ihren
gewöhnlichen  Zwecken  und  zur  regelmässigen,  bedeutenden  und
unmittelbaren  Unterstützung  von  Kriegshandlungen  benutzt  werden  und
wenn ein solcher Angriff das einzige praktisch mögliche Mittel ist, um diese
Unterstützung zu beenden;

b)  bei  Kernkraftwerken  nur  dann,  wenn  sie  elektrischen  Strom  zur
regelmässigen,  bedeutenden  und  unmittelbaren  Unterstützung  von
Kriegshandlungen  liefern  und  wenn  ein  solcher  Angriff  das  einzige
praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden;

c) bei anderen militärischen Zielen, die sich an Anlagen oder Einrichtungen
oder  in  deren  Nähe  befinden,  nur  dann,  wenn  sie  zur  regelmässigen,
bedeutenden  und  unmittelbaren  Unterstützung  von  Kriegshandlungen
benutzt  werden  und  wenn  ein  solcher  Angriff  das  einzige  praktisch
mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden.

3. In  allen  Fällen  haben  die  Zivilbevölkerung  und  die  einzelnen  Zivilpersonen
weiterhin Anspruch auf jeden ihnen durch das Völkerrecht gewährten Schutz,
einschliesslich der in Artikel 57 vorgesehenen vorsorglichen Massnahmen. Endet
der Schutz und werden Anlagen,  Einrichtungen oder militärische Ziele der in
Absatz 1 genannten Art angegriffen, so sind alle praktisch möglichen Vorsichts-
massnahmen zu treffen, um das Freisetzen gefährlicher Kräfte zu verhindern. 

4. Es ist verboten, Anlagen, Einrichtungen oder militärische Ziele der in Absatz 1
genannten Art zum Gegenstand von Repressalien zu machen.

5. Die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen sich, in der Nähe der in Absatz 1
genannten  Anlagen  oder  Einrichtungen  keine  militärischen  Ziele  anzulegen.
Einrichtungen, die nur zu dem Zweck erstellt wurden, geschützte Anlagen oder
Einrichtungen  gegen  Angriffe  zu  verteidigen,  sind  jedoch  erlaubt  und  dürfen
selbst  nicht  angegriffen  werden,  sofern  sie  bei  Feindseligkeiten  nur  für
Verteidigungsmassnahmen benutzt  werden,  die  zur Erwiderung von Angriffen
auf die geschützten Anlagen und Einrichtungen erforderlich sind, und sofern die
Waffen, mit denen sie ausgerüstet sind, lediglich zur Abwehr einer feindlichen
Handlung gegen die geschützten Anlagen oder Einrichtungen dienen können.

6. Die Hohen Vertragsparteien und die  am Konflikt  beteiligten  Parteien werden
dringend aufgefordert, untereinander weitere Übereinkünfte für den zusätzlichen
Schutz von Objekten zu schliessen, die gefährliche Kräfte enthalten.
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7. Um das Erkennen der durch diesen Artikel geschützten Objekte zu erleichtern,
können  die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  sie  mit  einem  besonderen
Kennzeichen  versehen,  das  entsprechend  Artikel  16  des  Anhangs  I  dieses
Protokolls  aus  einer  Gruppe  von  drei  in  einer  Linie  angeordneten,  leuchtend
orangefarbenen  Kreisen  besteht.  Das  Fehlen  einer  solchen  Kennzeichnung
enthebt  die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  in  keiner  Weise  ihrer
Verpflichtungen aus dem vorliegenden Artikel. 

Kapitel IV - Vorsorgliche Massnahmen

Artikel 57 - Vorsichtsmassnahmen beim Angriff

1. Bei  Kriegshandlungen  ist  stets  darauf  zu  achten,  dass  die  Zivilbevölkerung,
Zivilpersonen und zivile Objekte verschont bleiben.

2. Im  Zusammenhang  mit  Angriffen  sind  folgende  Vorsichtsmassnahmen  zu
treffen:

a) Wer einen Angriff plant oder beschliesst,

i)  hat  alles  praktisch  Mögliche  zu  tun,  um sicherzugehen,  dass  die
Angriffsziele weder Zivilpersonen noch zivile Objekte sind und nicht
unter besonderem Schutz stehen, sondern militärische Ziele im Sinne
des Artikels 52 Absatz 2 sind und dass der Angriff nicht nach diesem
Protokoll verboten ist;

ii) hat bei der Wahl der Angriffsmittel  und -methoden alle praktisch
möglichen  Vorsichtsmassnahmen  zu  treffen,  um  Verluste  unter  der
Zivilbevölkerung,  die  Verwundung  von  Zivilpersonen  und  die
Beschädigung  ziviler  Objekte,  die  dadurch  mit  verursacht  werden
könnten,  zu  vermeiden  und  in  jedem Fall  auf  ein  Mindestmass  zu
beschränken;

iii)  hat  von  jedem Angriff  Abstand  zu  nehmen,  bei  dem damit  zu
rechnen  ist,  dass  er  auch  Verluste  unter  der  Zivilbevölkerung,  die
Verwundung  von  Zivilpersonen,  die  Beschädigung  ziviler  Objekte
oder mehrere derartige Folgen zusammen verursacht,  die  in keinem
Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen
Vorteil stehen;

b) ein Angriff ist endgültig oder vorläufig einzustellen, wenn sich erweist,
dass sein Ziel nicht militärischer Art ist, dass es unter besonderem Schutz
steht oder dass damit zu rechnen ist, dass der Angriff auch Verluste unter
der  Zivilbevölkerung,  die  Verwundung  von  Zivilpersonen,  die
Beschädigung  ziviler  Objekte  oder  mehrere  derartige  Folgen  zusammen
verursacht,  die  in  keinem  Verhältnis  zum  erwarteten  konkreten  und
unmittelbaren militärischen Vorteil stehen;

c)  Angriffen,  durch  welche  die  Zivilbevölkerung  in  Mitleidenschaft
gezogen werden kann, muss eine wirksame Warnung vorausgehen, es sei
denn, die gegebenen Umstände erlaubten dies nicht.

3. Ist  eine  Wahl  zwischen  mehreren  militärischen  Zielen  möglich,  um  einen
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vergleichbaren militärischen Vorteil zu erringen, so ist dasjenige Ziel zu wählen,
dessen  Bekämpfung  Zivilpersonen  und  zivile  Objekte  voraussichtlich  am
wenigsten gefährden wird.

4. Bei Kriegshandlungen auf See oder in der Luft hat jede am Konflikt beteiligte
Partei im Einklang mit den Rechten und Pflichten, die sich aus den Regeln des in
bewaffneten  Konflikten  anwendbaren  Völkerrechts  für  sie  ergeben,  alle
angemessenen  Vorsichtsmassnahmen  zu  treffen,  um  Verluste  unter  der
Zivilbevölkerung und die Beschädigung ziviler Objekte zu vermeiden.

5. Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht so auszulegen, als erlaubten sie
Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Zivilpersonen oder zivile Objekte.

Artikel 58 - Vorsichtsmassnahmen gegen die Wirkungen von Angriffen

Soweit dies praktisch irgend möglich ist, werden die am Konflikt beteiligten Parteien

a)  sich  unbeschadet  des  Artikels  49  des  IV.  Abkommens  bemühen,  die
Zivilbevölkerung, einzelne Zivilpersonen und zivile Objekte, die ihrer Herrschaft
unterstehen, aus der Umgebung militärischer Ziele zu entfernen;

b)  es  vermeiden,  innerhalb  oder  in  der  Nähe  dicht  bevölkerter  Gebiete
militärische Ziele anzulegen;

c) weitere notwendige Vorsichtsmassnahmen treffen, um die Zivilbevölkerung,
einzelne Zivilpersonen und zivile Objekte, die ihrer Herrschaft unterstehen, vor
den mit Kriegshandlungen verbundenen Gefahren zu schützen.

Kapitel V - Orte und Zonen unter besonderem Schutz

Artikel 59 - Unverteidigte Orte

1. Unverteidigte  Orte  dürfen  –  gleichviel  mit  welchen  Mitteln  –  von  den  am
Konflikt beteiligten Parteien nicht angegriffen werden.

2.  Die zuständigen Behörden einer am Konflikt beteiligten Partei können jeden der
egnerischen Partei  zur Besetzung offenstehenden bewohnten Ort  in  der  Nähe
oder   innerhalb  einer  Zone,  in  der  Streitkräfte  miteinander  in  Berührung
gekommen  sind,   zum  unverteidigten  Ort  erklären.  Ein  solcher  Ort  muss
folgende Voraussetzungen erfüllen:

a) Alle Kombattanten sowie die beweglichen Waffen und die bewegliche
militärische Ausrüstung müssen verlegt worden sein,

b)  ortsfeste  militärische  Anlagen  oder  Einrichtungen  dürfen  nicht  zu
feindseligen Handlungen benutzt werden,

c)  Behörden  und  Bevölkerung  dürfen  keine  feindseligen  Handlungen
begehen und

d) es darf nichts zur Unterstützung von Kriegshandlungen unternommen
werden.

3. Die Voraussetzungen des Absatzes 2 sind auch dann erfüllt, wenn sich an diesem
Ort Personen befinden, die durch die Abkommen und dieses Protokoll besonders
geschützt sind, oder wenn dort Polizeikräfte zu dem alleinigen Zweck verblieben
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sind, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

4. Die Erklärung nach Absatz 2 wird an die gegnerische Partei gerichtet; darin sind
die Grenzen des unverteidigten Ortes so genau wie möglich festzulegen und zu
beschreiben. Die am Konflikt beteiligte Partei, an welche die Erklärung gerichtet
ist, bestätigt den Empfang und behandelt den Ort als unverteidigten  Ort, es sei
denn, dass die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht tatsächlich erfüllt sind; in
diesem Fall hat sie die Partei, welche die Erklärung abgegeben hat, unverzüglich
davon zu  unterrichten. Selbst wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht
erfüllt sind, steht der Ort weiterhin unter dem Schutz der anderen Bestimmungen
dieses  Protokolls  und  der  sonstigen  Regeln  des  in  bewaffneten  Konflikten
anwendbaren Völkerrechts. 

5. Die am Konflikt beteiligten Parteien können die Schaffung unverteidigter Orte
vereinbaren, selbst wenn diese Orte nicht die Voraussetzungen des Absatzes 2
erfüllen.  In  der  Vereinbarung sollen die  Grenzen des unverteidigten Ortes  so
genau wie möglich festgelegt und beschrieben werden; falls erforderlich, können
darin Überwachungsmethoden vorgesehen werden.

6. Die Partei, in deren Gewalt sich ein von einer solchen Vereinbarung erfasster Ort
befindet,  macht  diesen  nach  Möglichkeit  durch  mit  der  anderen  Partei  zu
vereinbarende  Zeichen  kenntlich;  sie  sind  an  Stellen  anzubringen,  wo  sie
deutlich sichtbar sind, insbesondere an den Ortsenden und Aussengrenzen und an
den Hauptstrassen.

7. Ein  Ort  verliert  seinen  Status  als  unverteidigter  Ort,  wenn  er  die
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder der Vereinbarung nach Absatz 5 nicht mehr
erfüllt.  In  einem solchen  Fall  steht  der  Ort  weiterhin  unter  dem Schutz  der
anderen  Bestimmungen  dieses  Protokolls  und  der  sonstigen  Regeln  des  in
bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts.

Artikel 60 - Entmilitarisierte Zonen

1. Den am Konflikt beteiligten Parteien ist es verboten, ihre Kriegshandlungen auf
Zonen  auszudehnen,  denen  sie  durch  eine  Vereinbarung  den  Status  einer
entmilitarisierten  Zone  zuerkannt  haben,  wenn  diese  Ausdehnung  den
Bestimmungen der betreffenden Vereinbarung zuwiderläuft. 

2. Es bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung; sie kann mündlich oder schriftlich,
unmittelbar oder durch Vermittlung einer Schutzmacht oder einer unparteiischen
humanitären  Organisation  getroffen  werden  und  aus  gegenseitigen
übereinstimmenden  Erklärungen  bestehen.  Die  Vereinbarung  kann  sowohl  in
Friedenszeiten  als  auch  nach  Beginn  der  Feindseligkeiten  getroffen  werden;
darin  sollen  die  Grenzen  der  entmilitarisierten  Zone  so  genau  wie  möglich
festgelegt  und  beschrieben  werden;  falls  erforderlich,  werden  darin  Über-
wachungsmethoden vorgesehen.

3. Gegenstand einer solchen Vereinbarung ist in der Regel eine Zone, die folgende
Voraussetzungen erfüllt:

a) Alle Kombattanten sowie die beweglichen Waffen und die bewegliche
militärische Ausrüstung müssen verlegt worden sein,
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b)  ortsfeste  militärische  Anlagen  oder  Einrichtungen  dürfen  nicht  zu
feindseligen Handlungen benutzt werden, 

c)  Behörden  und  Bevölkerung  dürfen  keine  feindseligen  Handlungen
begehen und

d)  jede  mit  militärischen  Anstrengungen  im  Zusammenhang  stehende
Tätigkeit muss eingestellt worden sein. Die am Konflikt beteiligten Parteien
verständigen  sich  darüber,  wie  Buchstabe  d  auszulegen  ist  und  welche
Personen sich ausser den in Absatz 4 genannten in der entmilitarisierten
Zone aufhalten dürfen.

4. Die Voraussetzungen des Absatzes 3 sind auch dann erfüllt, wenn sich in dieser
Zone  Personen  befinden,  die  durch  die  Abkommen  und  dieses  Protokoll
besonders geschützt sind, oder wenn dort Polizeikräfte zu dem alleinigen Zweck
verblieben sind, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

5. Die Partei, in deren Gewalt sich eine solche Zone befindet, macht diese nach
Möglichkeit durch mit der anderen Partei zu vereinbarende Zeichen kenntlich;
sie sind an Stellen anzubringen, wo sie deutlich sichtbar sind, insbesondere an
den Ortsenden, den Grenzen der Zone und an den Hauptstrassen.

6. Nähern sich die Kämpfe einer entmilitarisierten Zone und haben die am Konflikt
beteiligten  Parteien eine entsprechende  Vereinbarung getroffen,  so  darf  keine
von  ihnen  diese  Zone  für  Zwecke  benutzen,  die  mit  Kriegshandlungen  im
Zusammenhang stehen, oder den Status der Zone einseitig aufheben.

7. Verletzt  eine  am  Konflikt  beteiligte  Partei  erheblich  die  Bestimmungen  des
Absatzes  3  oder  6,  so  ist  die  andere  Partei  ihrer  Verpflichtungen  aus  der
Vereinbarung enthoben,  die der Zone den Status einer entmilitarisierten Zone
zuerkennt. In einem solchen Fall verliert die Zone zwar ihren Status, steht aber
weiterhin unter dem Schutz der anderen Bestimmungen dieses Protokolls und
der sonstigen Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts.

Kapitel VI - Zivilschutz

Artikel 61 - Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich

Im Sinne dieses Protokolls

a)  bedeutet  «Zivilschutz»  die  Erfüllung  aller  oder  einzelner  der  nachstehend
genannten  humanitären  Aufgaben  zum  Schutz  der  Zivilbevölkerung  vor  den
Gefahren  und  zur  Überwindung  der  unmittelbaren  Auswirkungen  von
Feindseligkeiten oder Katastrophen sowie zur Schaffung der für ihr Überleben
notwendigen Voraussetzungen. Diese Aufgaben sind

i) Warndienst;

ii) Evakuierung;

iii) Bereitstellung und Verwaltung von Schutzräumen;

iv) Durchführung von Verdunkelungsmassnahmen;

v) Bergung;
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vi) medizinische Versorgung einschliesslich erster Hilfe und geistlichen
Beistands;

vii) Brandbekämpfung;

viii) Aufspüren und Kennzeichnung von Gefahrenzonen;

ix) Dekontaminierung und ähnliche Schutzmassnahmen;

x) Bereitstellung von Notunterkünften und -verpflegungsgütern;

xi)  Notdienst  zur  Wiederherstellung  und  Aufrechterhaltung  der
Ordnung in notleidenden Gebieten;

xii) Notinstandsetzung unentbehrlicher öffentlicher

Versorgungseinrichtungen;

xiii) Bestattungsnotdienst;

xiv) Hilfsdienste bei der Erhaltung lebensnotwendiger Objekte;

xv) zur Wahrnehmung jeder dieser Aufgaben erforderliche zusätzliche
Tätigkeiten, zu denen auch Planung und Organisation gehören;

b) bedeutet «Zivilschutzorganisationen» die von den zuständigen Behörden einer
am Konflikt  beteiligten Partei  zur Wahrnehmung einer der unter Buchstabe a
genannten Aufgaben geschaffenen oder zugelassenen Einrichtungen und anderen
Einheiten, die ausschliesslich diesen Aufgaben zugewiesen und ausschliesslich
dafür eingesetzt werden;

c) bedeutet «Personal» der Zivilschutzorganisationen die Personen, die eine am
Konflikt beteiligte Partei ausschliesslich der Wahrnehmung der unter Buchstabe
a genannten Aufgaben zuweist, darunter das Personal, das von der zuständigen
Behörde  dieser  Partei  ausschliesslich  der  Verwaltung  dieser  Organisationen
zugewiesen wird;

d)  bedeutet  «Material» der  Zivilschutzorganisationen  die  Ausrüstung,  Vorräte
und Transportmittel,  welche diese Organisationen zur Wahrnehmung der unter
Buchstabe a genannten Aufgaben verwenden.

Artikel 62 - Allgemeiner Schutz

1. Die zivilen Zivilschutzorganisationen und ihr Personal werden nach Massgabe
der  Bestimmungen  dieses  Protokolls  und  insbesondere  dieses  Abschnitts
geschont und geschützt. Ausser im Fall zwingender militärischer Notwendigkeit
sind sie berechtigt, ihre Zivilschutzaufgaben wahrzunehmen.

2. Absatz 1 findet auch auf Zivilpersonen Anwendung, die den zivilen Zivilschutz-
organisationen nicht angehören,  aber einem Aufruf der zuständigen Behörden
Folge leisten und unter deren Leitung Zivilschutzaufgaben wahrnehmen.

3. Gebäude  und  Material,  die  zu  Zivilschutzzwecken  benutzt  werden,  sowie
Schutzbauten  für  die  Zivilbevölkerung  fallen  unter  Artikel  52.  Zu
Zivilschutzzwecken benutzte Objekte dürfen nur von der Partei, der sie gehören,
zerstört oder zweckentfremdet werden.
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Artikel 63 - Zivilschutz in besetzten Gebieten

1. In  besetzten  Gebieten  werden  den  zivilen  Zivilschutzorganisationen  von  den
Behörden die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Erleichterungen
gewährt. Ihr Personal darf unter keinen Umständen zu Tätigkeiten gezwungen
werden, welche die ordnungsgemässe Wahrnehmung dieser Aufgaben behindern
würden. Die Besetzungsmacht darf die Struktur oder die personelle Besetzung
dieser  Organisationen  nicht  in  einer  Weise  ändern,  welche  die  wirksame
Erfüllung ihres Auftrags beeinträchtigen könnte. Von diesen Organisationen darf
nicht  verlangt  werden,  den  Staatsangehörigen  oder  Interessen  dieser  Macht
Vorrang einzuräumen.

2. Die  Besetzungsmacht  darf  die  zivilen  Zivilschutzorganisationen  nicht
verpflichten,  zwingen  oder  anhalten,  ihre  Aufgaben  in  irgendeiner  für  die
Zivilbevölkerung abträglichen Weise wahrzunehmen.

3. Die  Besetzungsmacht  kann  aus  Sicherheitsgründen  das  Zivilschutzpersonal
entwaffnen.

4. Die Besetzungsmacht darf Gebäude oder Material, die Zivilschutzorganisationen
gehören  oder  von  diesen  benutzt  werden,  nicht  zweckentfremden  oder
requirieren,  wenn  diese  Zweckentfremdung  oder  Requisition  der
Zivilbevölkerung zum Nachteil gereicht.

5. Sofern die allgemeine Vorschrift des Absatzes 4 weiterhin beachtet wird, kann
die  Besetzungsmacht  diese  Mittel  unter  folgenden  besonderen  Bedingungen
requirieren oder zweckentfremden:

a)  Die  Gebäude  oder  das  Material  werden  für  andere  Bedürfnisse  der
Zivilbevölkerung benötigt und

b) die Requisition oder Zweckentfremdung dauert nur so lange, wie diese
Notwendigkeit besteht.

6. Die  Besetzungsmacht  darf  Schutzbauten,  die  der  Zivilbevölkerung  zur
Verfügung stehen oder von ihr benötigt  werden,  nicht  zweckentfremden oder
requirieren.

Artikel 64 - Zivile Zivilschutzorganisationen neutraler oder anderer nicht am 
Konflikt beteiligter Staaten und internationale Koordinierungsorganisationen

1. Die Artikel  62,  63,  65 und 66 finden auch auf Personal und Material  ziviler
Zivilschutzorganisationen neutraler  oder  anderer  nicht  am Konflikt  beteiligter
Staaten Anwendung, die im Hoheitsgebiet einer am Konflikt beteiligten Partei
mit Zustimmung und unter der Leitung dieser Partei Zivilschutzaufgaben nach
Artikel 61 wahrnehmen. Einer betroffenen gegnerischen Partei wird so bald wie
möglich von dieser Hilfe Mitteilung gemacht. Diese Tätigkeit darf unter keinen
Umständen als Einmischung in den Konflikt angesehen werden. Sie soll jedoch
unter  gebührender  Berücksichtigung der  Sicherheitsinteressen  der  betroffenen
am Konflikt beteiligten Parteien ausgeübt werden.

2. Am Konflikt beteiligte Parteien, welche die in Absatz 1 genannte Hilfe erhalten,
und  die  Hohen Vertragsparteien,  die  sie  gewähren,  sollen  gegebenenfalls  die
internationale  Koordinierung  dieser  Zivilschutzmassnahmen  erleichtern.  In
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diesem  Fall  findet  dieses  Kapitel  auf  die  zuständigen  internationalen
Organisationen Anwendung.

3. In besetzten Gebieten darf die Besetzungsmacht die Tätigkeit ziviler Zivilschutz-
organisationen neutraler oder anderer nicht am Konflikt beteiligter Staaten sowie
internationaler  Koordinierungsorganisationen  nur  dann  ausschliessen  oder
einschränken, wenn sie die angemessene Wahrnehmung der Zivilschutzaufgaben
mit eigenen Mitteln oder den Mitteln des besetzten Gebiets sicherstellen kann.

Artikel 65 - Ende des Schutzes

1. Der Schutz, auf den zivile Zivilschutzorganisationen, ihr Personal, ihre Gebäude,
ihre Schutzbauten und ihr Material Anspruch haben, darf nur dann enden, wenn
sie  ausser  ihren  eigentlichen  Aufgaben  den  Feind  schädigende  Handlungen
begehen oder dazu verwendet werden. Jedoch endet der Schutz erst, nachdem
eine Warnung, die möglichst eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben
ist.

2. Es gilt nicht als eine den Feind schädigende Handlung,

a) wenn Zivilschutzaufgaben unter der Weisung oder Aufsicht militärischer
Dienststellen durchgeführt werden;

b)  wenn  ziviles  Zivilschutzpersonal  mit  Militärpersonal  bei  der
Wahrnehmung  von  Zivilschutzaufgaben  zusammenarbeitet  oder  wenn
einige Militärpersonen zivilen Zivilschutzorganisationen zugeteilt sind,

c)  wenn  die  Wahrnehmung  von  Zivilschutzaufgaben  auch  militärischen
Konfliktsopfern,  insbesondere  den  ausser  Gefecht  befindlichen,  zugute
kommt.

3. Es gilt  auch nicht als eine den Feind schädigende Handlung, wenn das zivile
Zivilschutzpersonal  leichte  Handfeuerwaffen  trägt,  um  die  Ordnung
aufrechtzuerhalten oder sich selbst zu verteidigen. In Gebieten, in denen Kämpfe
zu  Land  stattfinden  oder  wahrscheinlich  stattfinden  werden,  treffen  die  am
Konflikt beteiligten Parteien jedoch geeignete Vorkehrungen, um diese Waffen
auf  Faustfeuerwaffen  wie  Pistolen  oder  Revolver  zu  beschränken,  damit
zwischen Zivilschutzpersonal und Kombattanten leichter unterschieden werden
kann.  Auch  wenn  das  Zivilschutzpersonal  in  diesen  Gebieten  andere  leichte
Handfeuerwaffen trägt,  wird es geschont und geschützt,  sobald es als solches
erkannt ist.

4. Sind zivile Zivilschutzorganisationen in militärischer Weise organisiert oder ist
ihr Personal dienstverpflichtet, so verlieren sie auch dadurch nicht den in diesem
Kapitel gewährten Schutz.

Artikel 66 - Kennzeichnung

1. Jede  am  Konflikt  beteiligte  Partei  ist  bemüht,  sicherzustellen,  dass  ihre
Zivilschutzorganisationen,  deren  Personal,  Gebäude  und  Material  erkennbar
sind,  solange  sie  ausschliesslich  zur  Wahrnehmung  von  Zivilschutzaufgaben
eingesetzt sind. Schutzbauten, die der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen,
sollen in ähnlicher Weise erkennbar sein.
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2. Jede am Konflikt beteiligte Partei ist ferner bemüht, Methoden und Verfahren
einzuführen und anzuwenden, die das Erkennen ziviler Schutzbauten sowie des
Personals, der Gebäude und des Materials des Zivilschutzes ermöglichen, welche
das internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes tragen. 

3. In besetzten Gebieten und in Gebieten, in denen tatsächlich oder voraussichtlich
Kampfhandlungen stattfinden, soll das Zivilpersonal des Zivilschutzes durch das
internationale  Schutzzeichen des  Zivilschutzes  und  durch  einen Ausweis,  der
seinen Status bescheinigt, erkennbar sein.

4. Das  internationale  Schutzzeichen  des  Zivilschutzes  besteht  aus  einem
gleichseitigen blauen Dreieck auf orangefarbenem Grund, das zum Schutz von
Zivilschutzorganisationen,  ihres  Personals,  ihrer  Gebäude und  ihres  Materials
oder zum Schutz ziviler Schutzbauten verwendet wird.

5. Neben  dem  Schutzzeichen  können  die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien
Erkennungssignale zur Kennzeichnung der Zivilschutzdienste vereinbaren.

6. Die Anwendung der Absätze 1 bis 4 wird in Kapitel V des Anhangs I dieses
Protokolls geregelt.

7. In Friedenszeiten kann das in Absatz 4 beschriebene Zeichen mit Zustimmung
der zuständigen nationalen Behörden zur Kennzeichnung der Zivilschutzdienste
verwendet werden. 

8. Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien treffen die
erforderlichen  Massnahmen,  um  die  Verwendung  des  internationalen
Schutzzeichens des Zivilschutzes zu überwachen und um seinen Missbrauch zu
verhüten und zu ahnden.

9. Für  die  Kennzeichnung  des  Sanitäts-  und  Seelsorgepersonals  sowie  der
Sanitätseinheiten und -transportmittel des Zivilschutzes gilt Artikel 18 ebenfalls.

Artikel 67 - Den Zivilschutzorganisationen zugeteilte Angehörige der Streitkräfte und
militärische Einheiten

1. Angehörige der Streitkräfte und militärische Einheiten, die den Zivilschutzorga-
nisationen zugeteilt sind, werden geschont und geschützt,

a) wenn dieses Personal und diese Einheiten ständig für die Wahrnehmung
einer  der  in  Artikel  61  bezeichneten  Aufgaben  zugewiesen  und
ausschliesslich dafür eingesetzt sind;

b)  wenn  das  diesen  Aufgaben  zugewiesene  Personal  für  die  Dauer  des
Konflikts keine anderen militärischen Aufgaben wahrnimmt; 

c)  wenn  dieses  Personal  sich  deutlich  von  anderen  Angehörigen  der
Streitkräfte  durch  auffälliges  Tragen  des  ausreichend  grossen
internationalen Schutzzeichens des Zivilschutzes unterscheidet und wenn es
den in Kapitel  V des Anhangs 1 dieses Protokolls bezeichneten Ausweis
besitzt, der seinen Status bescheinigt;

d)  wenn  dieses  Personal  und  diese  Einheiten  nur  mit  leichten
Handfeuerwaffen ausgerüstet sind, um die Ordnung aufrechtzuerhalten oder
sich selbst zu verteidigen. Artikel 65 Absatz 3 findet auch auf diesen Fall
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Anwendung;

e)  wenn  dieses  Personal  nicht  unmittelbar  an  den  Feindseligkeiten
teilnimmt  und  neben  seinen  Zivilschutzaufgaben  keine  die  gegnerische
Partei  schädigenden Handlungen  begeht  oder  nicht  für  solche  eingesetzt
wird;

f) wenn dieses Personal und diese Einheiten ihre Zivilschutzaufgaben nur
im  Hoheitsgebiet  ihrer  Partei  wahrnehmen.  Die  Nichtbeachtung  der
Vorschriften des Buchstabens e durch einen Angehörigen der Streitkräfte,
der  durch  die  Vorschriften  der  Buchstaben  a  und  b  gebunden  ist,  ist
verboten.

2. Angehörige  des  in  Zivilschutzorganisationen Dienst  tuenden Militärpersonals,
die in die Gewalt einer gegnerischen Partei geraten, werden Kriegsgefangene. In
besetztem  Gebiet  können  sie,  jedoch  nur  im  Interesse  der  Zivilbevölkerung
dieses  Gebiets,  zu  Zivilschutzaufgaben  herangezogen  werden,  soweit  dies
erforderlich  ist;  wenn  diese  Arbeit  gefährlich  ist,  müssen  sie  sich  jedoch
freiwillig gemeldet haben. 

3. Die  Gebäude  und  grösseren  Ausrüstungsgegenstände  und  Transportmittel  der
militärischen  Einheiten,  die  Zivilschutzorganisationen  zugeteilt  sind,  müssen
deutlich  mit  dem  internationalen  Schutzzeichen  des  Zivilschutzes
gekennzeichnet sein. Dieses Zeichen muss eine angemessene Grösse besitzen.

4. Die Gebäude und das Material der militärischen Einheiten, die Zivilschutzorga-
nisationen ständig zugeteilt sind und ausschliesslich für die Wahrnehmung von
Zivilschutzaufgaben eingesetzt werden, unterliegen, wenn sie in die Gewalt einer
gegnerischen  Partei  geraten,  weiterhin  dem  Kriegsrecht.  Ausser  im  Fall
zwingender  militärischer  Notwendigkeit  dürfen  sie  jedoch  ihrer  Bestimmung
nicht entzogen werden, solange sie zur Wahrnehmung von Zivilschutzaufgaben
benötigt  werden,  sofern nicht  vorher  Massnahmen getroffen  wurden,  um den
Bedürfnissen der Zivilbevölkerung in angemessener Weise zu genügen.

Abschnitt II - Hilfsmassnahmen zugunsten der 
Zivilbevölkerung

Artikel 68 - Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt findet auf die Zivilbevölkerung im Sinne dieses Protokolls Anwendung
und  ergänzt  die  Artikel  23,  55,  59,  60,  61  und  62  sowie  die  anderen  einschlägigen
Bestimmungen des IV. Abkommens.

Artikel 69 - Wesentliche Bedürfnisse in besetzten Gebieten

1. Über  die  in  Artikel  55  des  IV.  Abkommens  bezeichneten  Verpflichtungen
betreffend  die  Versorgung  mit  Lebens-  und  Arzneimitteln  hinaus  sorgt  die
Besetzungsmacht im Rahmen aller ihr zur Verfügung stehenden Mittel und ohne
jede  nachteilige  Unterscheidung  auch  für  die  Bereitstellung  von  Kleidung,
Material für die Übernachtung, Notunterkünften, anderen für das Überleben der
Zivilbevölkerung  des  besetzten  Gebiets  wesentlichen  Versorgungsgütern  und
Kultgegenständen.
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2. Hilfsaktionen zugunsten der Zivilbevölkerung besetzter Gebiete werden durch
die Artikel 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 und 111 des IV. Abkommens sowie
durch  Artikel  71  dieses  Protokolls  geregelt;  sie  werden  unverzüglich
durchgeführt.

Artikel 70 - Hilfsaktionen

1. Ist die Zivilbevölkerung eines der Kontrolle einer am Konflikt beteiligten Partei
unterliegenden Gebiets, das kein besetztes Gebiet ist, nicht ausreichend mit den
in  Artikel  69  genannten  Versorgungsgütern  versehen,  so  sind  ohne  jede
nachteilige  Unterscheidung  unparteiische  humanitäre  Hilfsaktionen
durchzuführen, sofern die davon betroffenen Parteien zustimmen. Hilfsangebote,
welche die genannten Bedingungen erfüllen, gelten weder als Einmischung in
den bewaffneten Konflikt noch als unfreundlicher Akt. Bei der Verteilung der
Hilfssendungen  werden  zuerst  Personen  berücksichtigt,  denen  nach  dem  IV.
Abkommen  oder  nach  diesem Protokoll  Vorzugsbehandlung oder  besonderer
Schutz  zu  gewähren  ist,  wie  beispielsweise  Kinder,  schwangere  Frauen,
Wöchnerinnen und stillende Mütter.

2. Die am Konflikt beteiligten Parteien und jede Hohe Vertragspartei genehmigen
und erleichtern den schnellen und ungehinderten Durchlass von Hilfssendungen,
-ausrüstungen und -personal,  die nach diesem Abschnitt bereitgestellt  werden,
auch wenn die Hilfe für die Zivilbevölkerung der gegnerischen Partei bestimmt
ist.

3. Die  am Konflikt  beteiligten  Parteien  und  jede  Hohe  Vertragspartei,  die  den
Durchlass  von  Hilfssendungen,  -ausrüstung  und  -personal  nach  Absatz  2
genehmigen,

a)  haben  das  Recht,  die  technischen  Einzelheiten  für  einen  solchen
Durchlass, einschliesslich einer Durchsuchung, festzulegen;

b) können ihre Genehmigung davon abhängig machen, dass die Verteilung
der Hilfsgüter unter der örtlichen Aufsicht einer Schutzmacht erfolgt; 

c)  dürfen  Hilfssendungen  keiner  anderen  als  ihrer  ursprünglichen
Bestimmung zuführen noch ihre Beförderung verzögern, ausgenommen in
Fällen  dringender  Notwendigkeit  im  Interesse  der  betroffenen
Zivilbevölkerung.

4. Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  gewährleisten  den  Schutz  der
Hilfssendungen und erleichtern ihre schnelle Verteilung.

5. Die am Konflikt  beteiligten Parteien und jede betroffene Hohe Vertragspartei
fördern  und  erleichtern  eine  wirksame  internationale  Koordinierung  der  in
Absatz 1 genannten Hilfsaktionen.

Artikel 71 - An Hilfsaktionen beteiligtes Personal

1. Im Bedarfsfall kann die bei einer Hilfsaktion geleistete Hilfe auch Hilfspersonal
umfassen, namentlich für die Beförderung und Verteilung von Hilfssendungen;
die  Beteiligung dieses  Personals  bedarf  der  Zustimmung der  Partei,  in  deren
Hoheitsgebiet es seine Tätigkeit ausüben soll.
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2. Dieses Personal wird geschont und geschützt.

3. Jede Partei, die Hilfssendungen empfängt, unterstützt soweit irgend möglich das
in Absatz 1 genannte Personal bei der Erfüllung seines Hilfsauftrags. Nur im Fall
zwingender  militärischer  Notwendigkeit  darf  die  Tätigkeit  des  Hilfspersonals
begrenzt oder seine Bewegungsfreiheit vorübergehend eingeschränkt werden.

4. Das Hilfspersonal darf seinen Auftrag im Sinne dieses Protokolls unter keinen
Umständen  überschreiten.  Es  hat  insbesondere  die  Sicherheitsbedürfnisse  der
Partei zu berücksichtigen, in deren Hoheitsgebiet es seine Aufgaben durchführt.
Der Auftrag jedes Mitglieds des  Hilfspersonals,  das diese Bedingungen nicht
beachtet, kann beendet werden.

Abschnitt III - Behandlung von Personen, die sich in der 
Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei befinden

Kapitel I - Anwendungsbereich und Schutz von Personen und 
Objekten

Artikel 72 - Anwendungsbereich

Die Bestimmungen dieses  Abschnitts ergänzen die im IV.  Abkommen, insbesondere in
dessen  Teilen  I  und  III,  enthaltenen  Vorschriften  über  den  humanitären  Schutz  von
Zivilpersonen und zivilen Objekten, die sich in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten
Partei  befinden,  sowie  die  sonstigen  anwendbaren  Regeln  des  Völkerrechts  über  den
Schutz grundlegender Menschenrechte in einem internationalen bewaffneten Konflikt.

Artikel 73 - Flüchtlinge und Staatenlose

Personen, die vor Beginn der Feindseligkeiten als Staatenlose oder Flüchtlinge im Sinne
der  einschlägigen,  von  den  beteiligten  Parteien  angenommenen  internationalen
Übereinkünfte  oder  der  innerstaatlichen  Rechtsvorschriften  des  Aufnahme  oder
Aufenthaltsstaats angesehen werden, sind unter allen Umständen und ohne jede nachteilige
Unterscheidung geschützte Personen im Sinne der Teile I und III des IV. Abkommens. 

Artikel 74 - Familienzusammenführung

Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern in jeder
möglichen Weise die Zusammenführung von Familien, die infolge bewaffneter Konflikte
getrennt  worden  sind;  sie  fördern  insbesondere  im Einklang  mit  den  Abkommen  und
diesem Protokoll und in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Sicherheitsbestimmungen
die Tätigkeit humanitärer Organisationen, die sich dieser Aufgabe widmen.

Artikel 75 - Grundlegende Garantien

1. Soweit  Personen  von  einer  in  Artikel  1  genannten  Situation  betroffen  sind,
werden sie,  wenn sie sich in der Gewalt  einer am Konflikt  beteiligten Partei
befinden  und  nicht  auf  Grund  der  Abkommen  oder  dieses  Protokolls  eine
günstigere  Behandlung geniessen,  unter  allen  Umständen  mit  Menschlichkeit
behandelt und geniessen zumindest den in diesem Artikel vorgesehenen Schutz,
ohne  jede  nachteilige  Unterscheidung  auf  Grund  von  Rasse,  Hautfarbe,
Geschlecht,  Sprache,  Religion  oder  Glauben,  politischer  oder  sonstiger
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Anschauung,  nationaler  oder  sozialer  Herkunft,  Vermögen,  Geburt  oder  einer
sonstigen Stellung oder anderer ähnlicher Unterscheidungsmerkmale. Jede Partei
achtet  die  Person,  die  Ehre,  die  Überzeugungen  und  die  religiösen
Gepflogenheiten aller dieser Personen.

2. Folgende Handlungen sind und bleiben jederzeit und überall verboten, gleichviel
ob sie durch zivile Bedienstete oder durch Militärpersonen begangen werden:

a)  Angriffe  auf  das  Leben,  die  Gesundheit  oder  das  körperliche  oder
geistige Wohlbefinden von Personen, insbesondere

i) vorsätzliche Tötung,

ii) Folter jeder Art, gleichviel ob körperlich oder seelisch,

iii) körperliche Züchtigung und

iv)  Verstümmelung;b)  Beeinträchtigung  der  persönlichen  Würde,
insbesondere entwürdigende und erniedrigende Behandlung, Nötigung
zur Prostitution und unzüchtige Handlungen jeder Art,

c) Geiselnahme,

d) Kollektivstrafen und

e) die Androhung einer dieser Handlungen.

3. Jede  wegen  Handlungen  im  Zusammenhang  mit  dem  bewaffneten  Konflikt
festgenommene, in Haft gehaltene oder internierte Person wird unverzüglich in
einer  ihr  verständlichen  Sprache  über  die  Gründe  dieser  Massnahmen
unterrichtet.  Ausser  bei  Festnahme oder  Haft  wegen  einer  Straftat  wird  eine
solche  Person  so  schnell  wie  irgend  möglich,  auf  jeden  Fall  aber  dann
freigelassen,  sobald  die  Umstände,  welche  die  Festnahme,  Haft  oder
Internierung rechtfertigen, nicht mehr gegeben sind. 

4. Gegen eine Person,  die für schuldig befunden wurde, im Zusammenhang mit
dem  bewaffneten  Konflikt  eine  Straftat  begangen  zu  haben,  darf  eine
Verurteilung nur in einem Urteil ausgesprochen und nur auf Grund eines Urteils
eine  Strafe  vollstreckt  werden;  dieses  Urteil  muss  von  einem unparteiischen,
ordnungsgemäss  zusammengesetzten  Gericht  gefällt  werden,  welches  die
allgemein  anerkannten  Grundsätze  eines  ordentlichen  Gerichtsverfahrens
beachtet; dazu gehören folgende Garantien: 

a)  Das Verfahren sieht vor,  dass  der Beschuldigte  unverzüglich über die
Einzelheiten der ihm zur Last gelegten Straftat unterrichtet werden muss,
und gewährt ihm während der Hauptverhandlung und davor alle zu seiner
Verteidigung erforderlichen Rechte und Mittel;

b)  niemand darf  wegen  einer  Straftat  verurteilt  werden,  für  die  er  nicht
selbst strafrechtlich verantwortlich ist;

c) niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung angeklagt oder
verurteilt werden, die nach dem zur Zeit ihrer Begehung für ihn geltenden
innerstaatlichen oder internationalen Recht nicht strafbar war; ebenso darf
keine  schwerere  Strafe  als  die  im  Zeitpunkt  der  Begehung  der  Straftat
angedrohte verhängt werden; wird nach Begehung der Straftat durch Gesetz
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eine mildere Strafe eingeführt, so kommt dies dem Täter zugute;

d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, dass der
wegen einer Straftat Angeklagte unschuldig ist;

e)  jeder  wegen  einer  Straftat  Angeklagte  hat  das  Recht,  bei  der
Hauptverhandlung anwesend zu sein;

f) niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen
oder sich schuldig zu bekennen;

g)  jeder  wegen  einer  Straftat  Angeklagte  hat  das  Recht,  Fragen  an  die
Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und das Erscheinen und
die Vernehmung von Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen
geltenden Bedingungen zu erwirken;

h)  niemand  darf  wegen  einer  Straftat,  derentwegen  er  bereits  nach
demselben  Recht  und  demselben  Verfahren  rechtskräftig  freigesprochen
oder verurteilt worden ist, erneut von derselben Partei verfolgt oder bestraft
werden; 

i)  jeder  wegen  einer  Straftat  Angeklagte  hat  das  Recht  auf  öffentliche
Urteilsverkündung;

j) jeder Verurteilte wird bei seiner Verurteilung über sein Recht, gerichtliche
und  andere  Rechtsmittel  oder  Rechtsbehelfe  einzulegen,  sowie  über  die
hierfür festgesetzten Fristen unterrichtet.

5. Frauen, denen aus Gründen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
die Freiheit entzogen ist, werden in Räumlichkeiten untergebracht, die von denen
der Männer getrennt sind. Sie unterstehen der unmittelbaren Überwachung durch
Frauen. Werden jedoch Familien festgenommen, in Haft gehalten oder interniert,
so bleibt  die  Einheit  der  Familien  bei  ihrer  Unterbringung nach  Möglichkeit
erhalten.

6. Personen,  die aus Gründen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
festgenommen,  in  Haft  gehalten  oder  interniert  werden,  wird  auch  nach
Beendigung  des  Konflikts  bis  zu  ihrer  endgültigen  Freilassung,  ihrer
Heimschaffung oder  Niederlassung der in  diesem Artikel  vorgesehene Schutz
gewährt. 

7. Zur  Ausschaltung  jedes  Zweifels  hinsichtlich  der  Verfolgung  und  des
Gerichtsverfahrens  in  bezug  auf  Personen,  die  der  Begehung  von
Kriegsverbrechen  oder  von  Verbrechen gegen  die  Menschlichkeit  beschuldigt
werden, sind folgende Grundsätze anzuwenden:

a)  Personen,  die  solcher  Verbrechen  beschuldigt  werden,  sollen  in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Regeln des Völkerrechts verfolgt
und vor Gericht gestellt werden, und

b)  allen  Personen,  die  nicht  auf  Grund  der  Abkommen  oder  dieses
Protokolls  eine  günstigere  Behandlung  geniessen,  wird  die  in  diesem
Artikel vorgesehene Behandlung zuteil, gleichviel ob die Verbrechen, deren
sie beschuldigt werden, schwere Verletzungen der Abkommen oder dieses
Protokolls darstellen oder nicht.
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8. Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht so auszulegen, als beschränkten
oder beeinträchtigten sie eine andere günstigere Bestimmung, die auf Grund der
Regeln des anwendbaren Völkerrechts den unter Absatz 1 fallenden Personen
grösseren Schutz gewährt.

Kapitel II - Massnahmen zugunsten von Frauen und Kindern

Artikel 76 - Schutz von Frauen

1. Frauen werden besonders geschont; sie werden namentlich vor Vergewaltigung,
Nötigung zur Prostitution und jeder anderen unzüchtigen Handlung geschützt.

2. Fälle  von  schwangeren  Frauen  und  Müttern  kleiner  von  ihnen  abhängiger
Kinder,  die  aus  Gründen  im  Zusammenhang  mit  dem bewaffneten  Konflikt
festgenommen, in Haft gehalten oder interniert sind, werden vor allen anderen
Fällen behandelt.

3. Die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen sich soweit  irgend möglich, zu
vermeiden,  dass  gegen  schwangere  Frauen  oder  Mütter  kleiner  von  ihnen
abhängiger Kinder für eine im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
begangene  Straftat  die  Todesstrafe  verhängt  wird.  Ein  wegen  einer  solchen
Straftat gegen diese Frauen verhängtes Todesurteil darf nicht vollstreckt werden.

Artikel 77 - Schutz von Kindern

1. Kinder werden besonders geschont; sie werden vor jeder unzüchtigen Handlung
geschützt.  Die  am Konflikt  beteiligten Parteien lassen ihnen jede Pflege und
Hilfe zuteil werden, deren sie wegen ihres Alters oder aus einem anderen Grund
bedürfen. 

2. Die  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  treffen  alle  praktisch  durchführbaren
Massnahmen,  damit  Kinder  unter  fünfzehn  Jahren  nicht  unmittelbar  an
Feindseligkeiten  teilnehmen;  sie  sehen  insbesondere  davon  ab,  sie  in  ihre
Streitkräfte einzugliedern. Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien Personen
einziehen, die bereits das fünfzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr
vollendet haben, bemühen sie sich, zuerst die Ältesten heranzuziehen.

3. Wenn in Ausnahmefällen trotz der Bestimmungen des Absatzes 2 Kinder,  die
noch  nicht  das  fünfzehnte  Lebensjahr  vollendet  haben,  unmittelbar  an
Feindseligkeiten teilnehmen und in die Gewalt einer gegnerischen Partei geraten,
wird  ihnen  weiterhin  der  besondere  in  diesem  Artikel  vorgesehene  Schutz
gewährt, gleichviel ob sie Kriegsgefangene sind oder nicht.

4. Werden Kinder aus Gründen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
festgenommen, in Haft gehalten oder interniert, so werden sie in Räumlichkeiten
untergebracht,  die  von  denen  der  Erwachsenen  getrennt  sind,  ausgenommen
Fälle, in denen nach Artikel 75 Absatz 5 Familien so untergebracht werden, dass
ihre Einheit erhalten bleibt.

5. Ein  Todesurteil,  das  wegen  einer  im  Zusammenhang  mit  dem  bewaffneten
Konflikt  begangenen  Straftat  verhängt  wurde,  darf  an  Personen,  die  zum
Zeitpunkt  der  Straftat  noch nicht das achtzehnte  Lebensjahr  vollendet hatten,
nicht vollstreckt werden.
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Artikel 78 - Evakuierung von Kindern

1. Eine  am  Konflikt  beteiligte  Partei  darf  Kinder,  die  nicht  ihre  eigenen
Staatsangehörigen sind, nicht in ein fremdes Land evakuieren, es sei denn, es
handle sich um eine vorübergehende Evakuierung, die durch zwingende Gründe
der  Gesundheit,  der  medizinischen  Behandlung  oder  –  ausser  in  besetztem
Gebiet – der Sicherheit der Kinder erforderlich wird. Sind Eltern oder andere
Sorgeberechtigte  erreichbar,  so  ist  deren  schriftliches  Einverständnis  mit  der
Evakuierung erforderlich. Sind sie nicht erreichbar, so darf die Evakuierung nur
mit  schriftlicher  Zustimmung  der  Personen  vorgenommen  werden,  die  nach
Gesetz  oder  Brauch  in  erster  Linie  für  die  Kinder  zu  sorgen  haben.  Die
Schutzmacht überwacht jede derartige Evakuierung im Einvernehmen mit den
betreffenden Parteien, das heisst der die Evakuierung vornehmenden Partei, der
die  Kinder  aufnehmenden  Partei  und  jeder  Partei,  deren  Staatsangehörige
evakuiert werden. In jedem Fall treffen alle am Konflikt beteiligten Parteien alle
praktisch  durchführbaren  Vorsichtsmassnahmen,  um  eine  Gefährdung  der
Evakuierung zu vermeiden.

2. Wird eine Evakuierung nach Absatz 1 vorgenommen, so wird für die Erziehung
jedes  evakuierten  Kindes,  einschliesslich  seiner  dem  Wunsch  der  Eltern
entsprechenden  religiösen  und  sittlichen  Erziehung  unter  Wahrung
grösstmöglicher Kontinuität gesorgt.

3. Um die Rückkehr der nach diesem Artikel evakuierten Kinder zu ihren Familien
und  in  ihr  Land  zu  erleichtern,  stellen  die  Behörden  der  Partei,  welche  die
Evakuierung vornimmt,  und gegebenenfalls die Behörden des Aufnahmelands
für jedes Kind eine mit Lichtbildern versehene Karte aus und übermitteln sie
dem Zentralen Suchdienst des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Jede
Karte  enthält,  soweit  möglich  und  soweit  dem  Kind  dadurch  kein  Schaden
entstehen kann, folgende Angaben:

a) Name(n) des Kindes;

b) Vorname(n) des Kindes;

c) Geschlecht des Kindes;

d) Geburtsort  und -datum (oder ungefähres Alter,  wenn das Datum nicht
bekannt ist);

e) Name und Vorname des Vaters;

f) Name, Vorname und gegebenenfalls Mädchenname der Mutter;

g) nächste Angehörige des Kindes;

h) Staatsangehörigkeit des Kindes;

i) Muttersprache des Kindes sowie alle weiteren Sprachen, die es spricht;

j)  Anschrift  der  Familie  des  Kindes;k)  eine  etwaige  Kennummer  des
Kindes;

1) Gesundheitszustand des Kindes;

m) Blutgruppe des Kindes;
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n) etwaige besondere Kennzeichen;

o) Datum und Ort der Auffindung des Kindes;

p)  das  Datum,  an dem,  und der  Ort,  von  dem aus  das  Kind  sein  Land
verlassen hat;

q) gegebenenfalls Religion des Kindes;

r) gegenwärtige Anschrift des Kindes im Aufnahmeland;

s) falls das Kind vor seiner Rückkehr stirbt, Datum, Ort und Umstände des
Todes sowie Bestattungsort.

Kapitel III - Journalisten

Artikel 79 - Massnahmen zum Schutz von Journalisten

1. Journalisten, die in Gebieten eines bewaffneten Konflikts gefährliche berufliche
Aufträge ausführen, gelten als Zivilpersonen im Sinne des Artikels 50 Absatz 1.

2. Sie sind als solche nach den Abkommen und diesem Protokoll geschützt, sofern
sie nichts unternehmen, was ihren Status als Zivilpersonen beeinträchtigt; sind
sie aber bei den Streitkräften als Kriegsberichterstatter akkreditiert, so bleibt der
Anspruch auf den nach Artikel  4 Buchstabe A Absatz 4 des III.  Abkommens
vorgesehenen Status unberührt.

3. Sie können einen dem Muster in Anhang II dieses Protokolls entsprechenden
Ausweis erhalten. Dieser Ausweis, der von der Regierung des Staates ausgestellt
wird, dessen Angehörige sie sind, in dem sie ansässig sind oder in dem sich das
Nachrichtenorgan befindet, bei dem sie beschäftigt sind, bestätigt den Status des
Inhabers als Journalist.

Teil V - Durchführung der Abkommen und dieses Protokolls

Abschnitt I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 80 - Durchführungsmassnahmen

1. Die  Hohen  Vertragsparteien  und  die  am Konflikt  beteiligten  Parteien  treffen
unverzüglich alle notwendigen Massnahmen, um ihre Verpflichtungen aus den
Abkommen und diesem Protokoll zu erfüllen.

2. Die Hohen Vertragsparteien und die  am Konflikt  beteiligten Parteien erteilen
Weisungen  und  Anordnungen,  um die  Einhaltung der  Abkommen und dieses
Protokolls zu gewährleisten, und überwachen deren Durchführung.

Artikel 81 - Tätigkeit des Roten Kreuzes und anderer humanitärer Organisationen

1. Die  am Konflikt  beteiligten  Parteien  gewähren  dem Internationalen  Komitee
vom Roten Kreuz alle ihnen zu Gebote stehenden Erleichterungen, damit es die
humanitären Aufgaben wahrnehmen kann,  die ihm durch die Abkommen und
dieses Protokoll übertragen sind, um für den Schutz und die Unterstützung der
Opfer von Konflikten zu sorgen; das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
kann auch vorbehaltlich der Zustimmung der betroffenen am Konflikt beteiligten
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Parteien alle anderen humanitären Tätigkeiten zugunsten dieser Opfer ausüben.

2. Die am Konflikt beteiligten Parteien gewähren ihren jeweiligen Organisationen
des  Roten  Kreuzes  (Roten  Halbmonds,  Roten  Löwen  mit  Roter  Sonne)  die
Erleichterungen, die sie benötigen, um ihre humanitäre Tätigkeit zugunsten der
Opfer des Konflikts im Einklang mit den Abkommen und diesem Protokoll und
mit  den  von  den  Internationalen  Rotkreuzkonferenzen  formulierten
Grundprinzipien des Roten Kreuzes auszuüben.

3. Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern
in  jeder  möglichen  Weise  die  Hilfe,  die  Organisationen  des  Roten  Kreuzes
(Roten  Halbmonds,  Roten  Löwen  mit  Roter  Sonne)  und  die  Liga  der
Rotkreuzgesellschaften  den  Opfern  von  Konflikten  im  Einklang  mit  den
Abkommen  und  diesem  Protokoll  und  den  von  den  Internationalen
Rotkreuzkonferenzen  formulierten  Grundprinzipien  des  Roten  Kreuzes  zuteil
werden lassen. 

4. Die Hohen Vertragsparteien  und die  am Konflikt  beteiligten  Parteien räumen
soweit  möglich  ähnliche  Erleichterungen  wie  die  in  den  Absätzen  2  und  3
genannten  auch  den  anderen  in  den  Abkommen  und  diesem  Protokoll
bezeichneten  humanitären  Organisationen  ein,  die  von  den  jeweiligen  am
Konflikt  beteiligten  Parteien  ordnungsgemäss  ermächtigt  sind  und  ihre
humanitäre  Tätigkeit  im Einklang  mit  den  Abkommen und diesem Protokoll
ausüben.

Artikel 82 - Rechtsberater in den Streitkräften

Die Hohen Vertragsparteien  werden  jederzeit  und  die  am Konflikt  beteiligten  Parteien
werden in Zeiten eines bewaffneten Konflikts dafür Sorge tragen, dass Rechtsberater bei
Bedarf  verfügbar  sind,  um  die  militärischen  Kommandanten  der  zuständigen
Befehlsebenen hinsichtlich der Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls sowie
der geeigneten Unterweisungen zu beraten,  die den Streitkräften auf diesem Gebiet zu
erteilen sind.

Artikel 83 - Verbreitung

1. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in Friedenszeiten wie in Zeiten
eines  bewaffneten  Konflikts  die  Abkommen  und  dieses  Protokoll  in  ihren
Ländern so weit  wie möglich zu verbreiten,  insbesondere ihr  Studium in die
militärischen  Ausbildungs-programme aufzunehmen und die  Zivilbevölkerung
zu ihrem Studium anzuregen, so dass diese Übereinkünfte den Streitkräften und
der Zivilbevölkerung bekannt werden.

2. Die  militärischen  oder  zivilen  Dienststellen,  die  in  Zeiten  eines  bewaffneten
Konflikts Verantwortlichkeiten bei der Anwendung der Abkommen und dieses
Protokolls  zu  übernehmen  haben,  müssen  mit  ihrem Wortlaut  voll  und  ganz
vertraut sein.

Artikel 84 - Anwendungsvorschriften

Die Hohen Vertragsparteien übermitteln einander so bald wie möglich durch den Depositar
und  gegebenenfalls  durch  die  Schutzmächte  ihre  amtlichen  Übersetzungen  dieses
Protokolls  sowie  die  Gesetze  und  sonstigen  Vorschriften,  die  sie  erlassen,  um  seine
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Anwendung zu gewährleisten.

Abschnitt II - Ahndung von Verletzungen der Abkommen und 
dieses Protokolls

Artikel 85 - Ahndung von Verletzungen dieses Protokolls

1. Die  Bestimmungen der  Abkommen über  die  Ahndung von Verletzungen  und
schweren  Verletzungen,  ergänzt  durch  die  Bestimmungen  dieses  Abschnitts,
finden  auch  auf  die  Ahndung  von  Verletzungen  und  schweren  Verletzungen
dieses Protokolls Anwendung.

2. Die  in  den  Abkommen  als  schwere  Verletzungen  bezeichneten  Handlungen
stellen schwere Verletzungen dieses Protokolls dar, wenn sie gegen Personen, die
sich in der Gewalt einer gegnerischen Partei befinden und durch die Artikel 44,
45 und 73 des Protokolls geschützt sind, oder gegen Verwundete, Kranke und
Schiffbrüchige  der  gegnerischen  Partei,  die  durch  dieses  Protokoll  geschützt
sind,  oder  gegen  dasjenige  Sanitäts-  oder  Seelsorgepersonal  oder  die
Sanitätseinheiten  oder  Sanitätstransportmittel  begangen  werden,  die  der
gegnerischen Partei unterstehen und durch dieses Protokoll geschützt sind.

3. Als  schwere  Verletzungen  dieses  Protokolls  gelten  ausser  den  in  Artikel  11
bezeichneten schweren Verletzungen folgende Handlungen, wenn sie vorsätzlich
unter  Verletzung  der  einschlägigen  Bestimmungen  des  Protokolls  begangen
werden  und  den  Tod  oder  eine  schwere  Beeinträchtigung  der  körperlichen
Unversehrtheit oder der Gesundheit zur Folge haben:

a)  gegen  die  Zivilbevölkerung  oder  einzelne  Zivilpersonen  gerichtete
Angriffe;

b) Führen eines unterschiedslos wirkenden, die Zivilbevölkerung oder zivile
Objekte in Mitleidenschaft ziehenden Angriffs in Kenntnis davon, dass der
Angriff  Verluste  an  Menschenleben,  die  Verwundung  von  Zivilpersonen
oder die Beschädigung ziviler Objekte zur Folge haben wird, die im Sinne
des Artikels 57 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii unverhältnismässig sind;

c) Führen eines Angriffs gegen gefährliche Kräfte enthaltende Anlagen oder
Einrichtungen  in  Kenntnis  davon,  dass  der  Angriff  Verluste  an
Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen oder die Beschädigung
ziviler Objekte zur Folge haben wird, die im Sinne des Artikels 57 Absatz 2
Buchstabe a Ziffer iii unverhältnismässig sind;

d) gegen unverteidigte Orte und, entmilitarisierte Zonen gerichtete Angriffe;

e) gegen eine Person gerichtete Angriffe in Kenntnis davon, dass die Person
ausser Gefecht befindlich ist; 

f)  heimtückische  gegen  Artikel  37  verstossende  Benutzung  des
Schutzzeichens  des  roten  Kreuzes,  des  roten  Halbmonds  oder  des  roten
Löwen  mit  roter  Sonne  oder  anderer  durch  die  Abkommen  oder  dieses
Protokoll anerkannter Schutzzeichen.

4. Als  schwere  Verletzungen  dieses  Protokolls  gelten  ausser  den  in  den
vorstehenden  Absätzen  und  in  den  Abkommen  bezeichneten  schweren
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Verletzungen folgende Handlungen, wenn sie vorsätzlich und unter Verletzung
der Abkommen oder des Protokolls begangen werden:

a) die von der Besatzungsmacht  durchgeführte  Überführung eines Teiles
ihrer  eigenen  Zivilbevölkerung  in  das  von  ihr  besetzte  Gebiet  oder  die
Verschleppung  oder  Überführung  der  Gesamtheit  oder  eines  Teiles  der
Bevölkerung des besetzten Gebiets innerhalb desselben oder aus demselben
unter Verletzung des Artikels 49 des IV. Abkommens;

b)  ungerechtfertigte  Verzögerung  bei  der  Heimschaffung  von
Kriegsgefangenen oder Zivilpersonen; 

c)  Praktiken  der  Apartheid  und  andere  auf  Rassendiskriminierung
beruhende  unmenschliche  und  erniedrigende  Praktiken,  die  eine  grobe
Verletzung der persönlichen Würde einschliessen;

d) weitgehende Zerstörungen verursachende Angriffe, die gegen eindeutig
erkannte geschichtliche Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten gerichtet
sind, welche zum kulturellen oder geistigen Erbe der Völker gehören und
denen auf Grund einer besonderen Vereinbarung, zum Beispiel im Rahmen
einer zuständigen internationalen Organisation, besonderer Schutz gewährt
wurde, wenn keine Anzeichen dafür vorliegen, dass die gegnerische Partei
Artikel  53  Buchstabe  b  verletzt  hat  und  wenn  die  betreffenden
geschichtlichen  Denkmäler,  Kunstwerke  und  Kultstätten  nicht  in
unmittelbarer Nähe militärischer Ziele gelegen sind;

e) Massnahmen, durch die einer durch die Abkommen geschützten oder in
Absatz 2 genannten Person ihr Recht auf ein unparteiisches ordentliches
Gerichtsverfahren entzogen wird.

5. Unbeschadet  der  Anwendung  der  Abkommen  und  dieses  Protokolls  gelten
schwere Verletzungen dieser Übereinkünfte als Kriegsverbrechen.

Artikel 86 - Unterlassungen

1. Die Hohen Vertragsparteien  und  die  am Konflikt  beteiligten  Parteien ahnden
schwere  Verletzungen  und  treffen  die  erforderlichen  Massnahmen,  um  alle
sonstigen Verletzungen der Abkommen oder dieses Protokolls zu unterbinden,
die sich aus einer Unterlassung ergeben, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln
besteht. 

2. Wurde  eine  Verletzung  der  Abkommen  oder  dieses  Protokolls  von  einem
Untergebenen  begangen,  so  enthebt  dies  seine  Vorgesetzten  nicht  ihrer
strafrechtlichen beziehungsweise disziplinarrechtlichen Verantwortlichkeit, wenn
sie  wussten  oder  unter  den  gegebenen  Umständen  auf  Grund  der  ihnen
vorliegenden  Informationen  darauf  schliessen  konnten,  dass  der  Untergebene
eine solche Verletzung beging oder begehen würde, und wenn sie nicht alle in
ihrer Macht stehenden, praktisch möglichen Massnahmen getroffen haben, um
die Verletzung zu verhindern oder zu ahnden.

Artikel 87 - Pflichten der militärischen Kommandanten

1. Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien verlangen
von  den  militärischen  Kommandanten  im  Hinblick  auf  die  ihrem  Befehl
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unterstellten Angehörigen  der  Streitkräfte  und die  übrigen Personen in ihrem
Befehlsbereich,  Verletzungen  der  Abkommen  und  dieses  Protokolls  zu
verhindern, sie erforderlichenfalls zu unterbinden und den zuständigen Behörden
anzuzeigen.

2. Um  Verletzungen  zu  verhindern  und  zu  unterbinden,  verlangen  die  Hohen
Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien von den militärischen
Kommandanten,  in  ihrem  jeweiligen  Verantwortungsbereich  sicherzustellen,
dass  die  ihrem  Befehl  unterstellten  Angehörigen  der  Streitkräfte  ihre
Verpflichtungen aus den Abkommen und diesem Protokoll kennen.

3. Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien verlangen
von jedem militärischen  Kommandanten,  der  erfahren  hat,  dass  Untergebene
oder  andere  ihm  unterstellte  Personen  eine  Verletzung  der  Abkommen  oder
dieses  Protokolls  begehen  werden  oder  begangen  haben,  dass  er  die
erforderlichen Massnahmen zur Verhinderung derartiger Verletzungen anordnet
und gegebenenfalls ein Disziplinar- oder Strafverfahren gegen die Täter einleitet.

Artikel 88 - Rechtshilfe in Strafsachen

1. Die  Hohen  Vertragsparteien  gewähren  einander  die  weitestgehende  Hilfe  im
Zusammenhang  mit  Verfahren,  die  in  bezug  auf  schwere  Verletzungen  der
Abkommen oder dieses Protokolls eingeleitet werden. 

2. Vorbehaltlich der durch die Abkommen und durch Artikel 85 Absatz 1 dieses
Protokolls  festgelegten  Rechte  und  Pflichten  arbeiten  die  Hohen
Vertragsparteien,  sofern  die  Umstände  dies  erlauben,  auf  dem  Gebiet  der
Auslieferung zusammen. Das Ersuchen des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die
behauptete Verletzung stattgefunden hat, wird von ihnen gebührend geprüft.

3. In allen Fällen findet das Recht der ersuchten Hohen Vertragspartei Anwendung.
Die  vorstehenden  Absätze  berühren  jedoch  nicht  die  Verpflichtungen  aus
anderen zwei- oder mehrseitigen Verträgen,  die das Gebiet der Rechtshilfe in
Strafsachen ganz oder teilweise regeln oder regeln werden.

Artikel 89 - Zusammenarbeit

Bei erheblichen Verstössen gegen die Abkommen oder dieses Protokoll verpflichten sich
die Hohen Vertragsparteien, sowohl gemeinsam als auch einzeln in Zusammen arbeit mit
den Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen tätig zu
werden.

Artikel 90 - Internationale Ermittlungskommission

1. a)  Es  wird  eine  internationale  Ermittlungskommission  (im  folgenden  als
«Kommission» bezeichnet) gebildet;  sie besteht aus fünfzehn Mitgliedern von
hohem  sittlichem  Ansehen  und  anerkannter  Unparteilichkeit.  
b)  Sind  mindestens  zwanzig  Hohe  Vertragsparteien  übereingekommen,  die
Zuständigkeit  der  Kommission  nach  Absatz  2  anzuerkennen,  so  beruft  der
Depositar zu diesem Zeitpunkt und danach in Abständen von fünf Jahren eine
Sitzung von Vertretern dieser Hohen Vertragsparteien ein, um die Mitglieder der
Kommission zu wählen. Auf der Sitzung werden die Mitglieder der Kommission
in  geheimer  Wahl  aus  einer  Liste  von  Personen  gewählt,  für  die  jede  Hohe
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Vertragspartei einen Namen vorschlagen kann. 

c) Die Mitglieder der Kommission sind in persönlicher Eigenschaft  tätig und
üben ihr Amt bis zur Wahl der neuen Mitglieder auf der darauffolgenden Sitzung
aus.

d) Bei der Wahl vergewissern sich die Hohen Vertragsparteien, dass jede der in
die Kommission zu wählenden Personen die erforderliche Eignung besitzt, und
tragen  dafür  Sorge,  dass  eine  gerechte  geographische  Vertretung  in  der
Kommission insgesamt sichergestellt ist. 

e) Wird ein Sitz vorzeitig frei, so wird er von der Kommission unter gebührender
Berücksichtigung der Buchstaben a bis d besetzt. 

f) Der Depositar stellt der Kommission die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderlichen Verwaltungsdienste zur Verfügung. 

2. a)  Die  Hohen  Vertragsparteien  können  bei  der  Unterzeichnung  oder  der
Ratifikation des Protokolls oder bei ihrem Beitritt oder jederzeit danach erklären,
dass  sie  gegenüber  jeder  anderen  Hohen  Vertragspartei,  welche  dieselbe
Verpflichtung übernimmt, die Zuständigkeit der Kommission zur Untersuchung
der  Behauptungen  einer  solchen  anderen  Partei,  wie  in  diesem  Artikel
vorgesehen, von Rechts wegen und ohne besondere Übereinkunft anerkennen.  
b)  Die  obengenannten  Erklärungen  werden  beim Depositar  hinterlegt;  dieser
leitet Abschriften an die Hohen Vertragsparteien weiter. 

c) Die Kommission ist zuständig,

i) alle Tatsachen zu untersuchen, von denen behauptet wird, dass sie eine
schwere Verletzung im Sinne der Abkommen und dieses Protokolles oder
einen  anderen  erheblichen  Verstoss  gegen  die  Abkommen  oder  das
Protokoll darstellen;

ii)  dazu  beizutragen,  dass  die  Abkommen  und  dieses  Protokoll  wieder
eingehalten werden, indem sie ihre guten Dienste zur Verfügung stellt.

d) In anderen Fällen nimmt die Kommission Ermittlungen auf Antrag einer am
Konflikt  beteiligten Partei  nur mit Zustimmung der anderen beteiligten Partei
oder  Parteien  auf.  
e)  Vorbehaltlich  der  obigen  Bestimmungen  werden  Artikel  52  des  I.
Abkommens, Artikel 53 des II.  Abkommens, Artikel 132 des III.  Abkommens
und Artikel 149 des IV. Abkommens weiterhin auf jeden behaupteten Verstoss
gegen  die  Abkommen  angewandt  und  finden  auch  auf  jeden  behaupteten
Verstoss gegen dieses Protokoll Anwendung.

3. a)  Sofern  die  beteiligten  Parteien  nichts  anderes  vereinbaren,  werden  alle
Ermittlungen  von  einer  Kammer  durchgeführt,  die  aus  sieben  wie  folgt
ernannten Mitgliedern besteht 

i)  fünf  Mitglieder  der  Kommission,  die  nicht  Staatsangehörige  einer  am
Konflikt beteiligten Partei sein dürfen, werden nach Konsultierung der am
Konflikt  beteiligten  Parteien  vom Vorsitzenden der  Kommission  auf  der
Grundlage einer gerechten Vertretung der geographischen Gebiete ernannt;

ii) zwei Ad-hoc-Mitglieder,  die nicht Staatsangehörige einer am Konflikt
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beteiligten Partei sein dürfen, werden jeweils von einer von ihnen ernannt.

b) Bei Eingang eines Ermittlungsantrags setzt der Vorsitzende der Kommission
eine  angemessene  Frist  zur  Bildung  einer  Kammer  fest.  Wird  ein  Adhoc-
Mitglied  nicht  innerhalb  der  festgesetzten  Frist  ernannt,  so  nimmt  der
Vorsitzende alsbald jede weitere Ernennung vor, die zur Vervollständigung der
Mitgliederzahl der Kammer erforderlich ist. 

4.  a) Die nach Absatz 3 zur Durchführung von Ermittlungen gebildete Kammer
fordert die am Konflikt beteiligten Parteien auf, sie zu unterstützen und Beweise
vorzulegen. Sie kann auch andere Beweise einholen, die sie für zweckdienlich
hält, und eine Untersuchung an Ort und Stelle durchführen. 

b) Alle Beweismittel werden den beteiligten Parteien vollständig zur Kenntnis
gebracht; diese sind berechtigt, sich gegenüber der Kommission dazu zu äussern

c) Jede Partei ist berechtigt, diese Beweise in Zweifel zu ziehen. 

5. a)  Die  Kommission  legt  den  Parteien  einen  Bericht  über  die  Ergebnisse  der
Ermittlungen der Kammer mit  den Empfehlungen vor,  die  sie  für  angebracht
hält.

b) Ist es der Kammer nicht möglich, ausreichende Beweise für eine sachliche
und unparteiische Tatsachenfeststellung zu beschaffen, so gibt die Kommission
die Gründe für dieses Unvermögen bekannt. 

c) Die Kommission teilt ihre Tatsachenfeststellung nicht öffentlich mit, es sei
denn, alle am Konflikt beteiligten Parteien hätten sie dazu aufgefordert. 

6. Die  Kommission  gibt  sich  eine  Geschäftsordnung  einschliesslich  der
Vorschriften  über  den  Vorsitz  der  Kommission  und  der  Kammer.  Diese
Geschäftsordnung sieht  vor,  dass  das  Amt  des Vorsitzenden  der  Kommission
jederzeit ausgeübt wird und dass es im Fall von Ermittlungen von einer Person
ausgeübt wird, die nicht Staatsangehörige einer am Konflikt beteiligten Partei
ist. 

7. Die Verwaltungsausgaben der Kommission werden durch Beiträge der Hohen
Vertragsparteien,  die Erklärungen nach Absatz 2 abgegeben haben,  und durch
freiwillige Beiträge gedeckt. Am Konflikt beteiligte Parteien, die Ermittlungen
beantragen,  strecken  die  nötigen  Mittel  zur  Deckung  der  einer  Kammer
entstehenden Kosten vor und erhalten von der Partei oder den Parteien, gegen
die sich die Behauptungen richten, einen Betrag in Höhe von 50 vom Hundert
der  Kosten  der  Kammer  zurück.  Werden  der  Kammer  Gegendarstellungen
vorgetragen, so streckt jede Partei 50 vom Hundert der erforderlichen Mittel vor.

Artikel 91 - Haftung

Eine am Konflikt beteiligte Partei, welche die Abkommen oder dieses Protokoll verletzt,
ist  gegebenenfalls  zum  Schadenersatz  verpflichtet.  Sie  ist  für  alle  Handlungen
verantwortlich, die von den zu ihren Streitkräften gehörenden Personen begangen werden.
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Teil VI - Schlussbestimmungen

Artikel 92 - Unterzeichnung

Dieses  Protokoll  wird  für  die  Vertragsparteien  der  Abkommen  sechs  Monate  nach
Unterzeichnung  der  Schlussakte  zur  Unterzeichnung  aufgelegt;  es  liegt  für  einen
Zeitabschnitt von zwölf Monaten zur Unterzeichnung auf. 

Artikel 93 - Ratifikation

Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifiziert. Die Ratifikationsurkunden werden
beim Schweizerischen Bundesrat, dem Depositar der Abkommen, hinterlegt.

Artikel 94 - Beitritt

Dieses Protokoll steht für jede Vertragspartei der Abkommen, die es nicht unterzeichnet
hat, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Depositar hinterlegt.

Artikel 95 - Inkrafttreten

1. Dieses  Protokoll  tritt  sechs  Monate  nach  der  Hinterlegung  von  zwei
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in Kraft.

2. Für jede Vertragspartei der Abkommen, die zu einem späteren Zeitpunkt dieses
Protokoll  ratifiziert  oder ihm beitritt,  tritt  es sechs Monate nach Hinterlegung
ihrer eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 96 - Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten dieses Protokolls

1. Sind  die  Vertragsparteien  der  Abkommen  auch  Vertragsparteien  dieses
Protokolls, so finden die Abkommen so Anwendung, wie sie durch das Protokoll
ergänzt sind.

2. Ist  eine  der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  nicht  durch  dieses  Protokoll
gebunden,  so  bleiben  dessen  Vertragsparteien  in  ihren  gegenseitigen
Beziehungen durch das Protokoll gebunden. Sie sind durch das Protokoll auch
gegenüber jeder nicht durch das Protokoll gebundenen Partei gebunden, wenn
diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet. 

3. Das  Organ,  das  ein  Volk  vertritt,  welches  in  einen  gegen  eine  Hohe
Vertragspartei  gerichteten  bewaffneten  Konflikt  der  in  Artikel  1  Absatz  4
erwähnten Art verwickelt ist, kann sich verpflichten, die Abkommen und dieses
Protokoll  in bezug auf diesen Konflikt  anzuwenden,  indem es eine einseitige
Erklärung an  den  Depositar  richtet.  Nach  Eingang beim Depositar  hat  diese
Erklärung im Zusammenhang mit dem Konflikt folgende Wirkungen: 

a) Die Abkommen und dieses Protokoll werden für das genannte Organ in
seiner Eigenschaft als am Konflikt beteiligte Partei unmittelbar wirksam, 

b) das genannte Organ übernimmt die gleichen Rechte und Pflichten wie
eine Hohe Vertragspartei der Abkommen und dieses Protokolls und 

c) die Abkommen und dieses Protokoll binden alle am Konflikt beteiligten
Parteien in gleicher Weise.
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Artikel 97 - Änderung

1. Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen dieses Protokolls vorschlagen. Der
Wortlaut  jedes  Änderungsvorschlags  wird  dem  Depositar  mitgeteilt;  dieser
beschliesst  nach  Konsultierung  aller  Hohen  Vertragsparteien  und  des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, ob eine Konferenz zur Prüfung des
Änderungsvorschlags einberufen werden soll.

2. Der Depositar lädt zu dieser Konferenz alle Hohen Vertragsparteien sowie die
Vertragsparteien  der  Abkommen  ein,  gleichviel  ob  sie  dieses  Protokoll
unterzeichnet haben oder nicht.

Artikel 98 - Revision des Anhangs 1

1. Spätestens  vier  Jahre  nach  Inkrafttreten  dieses  Protokolls  und  danach  in
Abständen von mindestens vier  Jahren konsultiert  das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz die Hohen Vertragsparteien in bezug auf den Anhang I des
Protokolls  und  kann,  wenn  es  dies  für  erforderlich  hält,  eine  Tagung  von
Sachverständigen  zur  Überprüfung des Anhangs  I  und zur  Unterbreitung der
wünschenswert erscheinenden Änderungen vorschlagen. Sofern nicht innerhalb
von sechs Monaten nach Übermittlung eines diesbezüglichen Vorschlags an die
Hohen Vertragsparteien ein Drittel derselben dagegen Einspruch erhebt, beruft
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die Tagung ein, zu der es auch
Beobachter der in Betracht kommenden internationalen Organisationen einlädt.
Eine solche Tagung wird vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz auch
jederzeit auf Antrag eines Drittels der Hohen Vertragsparteien einberufen.

2. Der  Depositar  beruft  eine  Konferenz  der  Hohen  Vertragsparteien  und  der
Vertragsparteien  der  Abkommen  ein,  um  die  von  der  Tagung  der
Sachverständigen  vorgeschlagenen  Änderungen  zu prüfen,  sofern nach dieser
Tagung das Internationale Komitee vom Roten Kreuz oder ein Drittel der Hohen
Vertragsparteien darum ersucht.

3. Änderungen des Anhangs I können von dieser Konferenz mit einer Mehrheit von
zwei  Dritteln  der  anwesenden  und  abstimmenden  Hohen  Vertragsparteien
beschlossen werden. 

4. Der  Depositar  teilt  den Hohen Vertragsparteien  und den Vertragsparteien  der
Abkommen jede auf diese Weise beschlossene Änderung mit. Die Änderung gilt
nach Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt der Mitteilung als angenommen,
sofern nicht mindestens ein Drittel der Hohen Vertragsparteien dem Depositar
innerhalb  dieses  Zeitabschnitts  eine  Erklärung  über  die  Nichtannahme  der
Änderung übermittelt. 

5. Eine nach Absatz 4 als angenommen geltende Änderung tritt drei Monate nach
ihrer  Annahme  für  alle  Hohen  Vertragsparteien  mit  Ausnahme  derjenigen  in
Kraft, die nach jenem Absatz eine Erklärung über die Nichtannahme abgegeben
haben. Jede Vertragspartei, die eine solche Erklärung abgibt, kann sie jederzeit
zurücknehmen; in diesem Fall  tritt die Änderung für diese Vertragspartei drei
Monate nach der Rücknahme in Kraft. 

6. Der Depositar notifiziert den Hohen Vertragsparteien und den Vertragsparteien
der Abkommen das Inkrafttreten jeder Änderung sowie die durch die Änderung
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gebundenen  Vertragsparteien,  den  Zeitpunkt  ihres  Inkrafttretens  für  jede
Vertragspartei  und  die  nach  Absatz  4  abgegebenen  Erklärungen  über  die
Nichtannahme und die Rücknahme solcher Erklärungen.

Artikel 99 - Kündigung

1. Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses Protokoll, so wird die Kündigung erst
ein Jahr nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Ist jedoch bei Ablauf
dieses  Jahres  für  die  kündigende  Partei  eine  in  Artikel  1  genannte  Situation
eingetreten, so bleibt die Kündigung bis zum Ende des bewaffneten Konflikts
oder der Besetzung,  in jedem Fall  aber so lange unwirksam,  bis die mit  der
endgültigen Freilassung, der Heimschaffung oder der Niederlassung der durch
die Abkommen oder dieses Protokoll geschützten Personen im Zusammenhang
stehenden Massnahmen abgeschlossen sind.

2. Die Kündigung wird dem Depositar schriftlich notifiziert; dieser übermittelt sie
allen Hohen Vertragsparteien. 

3. Die Kündigung wird nur in bezug auf die kündigende Vertragspartei wirksam. 

4. Eine  Kündigung  nach  Absatz  1  berührt  nicht  die  wegen  des  bewaffneten
Konflikts  von  der  kündigenden  Vertragspartei  nach  diesem Protokoll  bereits
eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf eine vor dem Wirksamwerden der
Kündigung begangene Handlung.

Artikel 100 - Notifikationen

Der  Depositar  unterrichtet  die  Hohen  Vertragsparteien  sowie  die  Vertragsparteien  der
Abkommen, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeichnet haben oder nicht, 

a)  von  den  Unterzeichnungen  dieses  Protokolls  und  der  Hinterlegung  von
Ratifikations- und Beitrittsurkunden nach den Artikeln 93 und 94,

b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 95, 

c) von den nach den Artikeln 84, 90 und 97 eingegangenen Mitteilungen und
Erklärungen,

d)  von  den  nach  Artikel  96  Absatz  3  eingegangenen  Erklärungen,  die  auf
schnellstem Weg übermittelt werden, und

e) von den Kündigungen nach. Artikel 99.

Artikel 101 - Registrierung

1. Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Protokoll vom Depositar dem Sekretariat
der Vereinten Nationen zur Registrierung und Veröffentlichung gemäss Artikel
102 der Charta der Vereinten Nationen übermittelt.

2. Der  Depositar  setzt  das  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen  auch  von  allen
Ratifikationen,  Beitritten  und  Kündigungen in  Kenntnis,  die  er  in  bezug auf
dieses Protokoll erhält.

Artikel 102 - Authentische Texte

Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist,  wird beim Depositar
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hinterlegt;  dieser  übermittelt  allen  Vertragsparteien  der  Abkommen  beglaubigte
Abschriften.

(Es folgen die Unterschriften)
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Geltungsbereich am 17. Juni 2005
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Ägypten* 9. Oktober 1992 9. April 1993
Albanien 16. Juli 1993 B 16. Januar 1994
Algerien* 16. August 1989 B 16. Februar 1990
Angola* 20. September 1984 B 20. März 1985
Antigua und Barbuda 6. Oktober 1986 B 6. April 1987
Äquatorialguinea 24. Juli 1986 B 24. Januar 1987
Argentinien* a b 26. November 1986 B 26. Mai 1987
Armenien 7. Juni 1993 B 7. Dezember 1993
Äthiopien 8. April 1994 B 8. Oktober 1994
Australien* a 21. Juni 1991 21. Dezember 1991
Bahamas 10. April 1980 B 10. Oktober 1980
Bahrain 30. Oktober 1986 B 30. April 1987
Bangladesch 8. September 1980 B 8. März 1981
Barbados 19. Februar 1990 B 19. August 1990
Belarus* 23. Oktober 1989 23. April 1990
Belgien* 20. Mai 1986 20. November 1986
Belize 29. Juni 1984 B 29. Dezember 1984
Benin 28. Mai 1986 B 28. November 1986
Boliviena 8. Dezember 1983 B 8. Juni 1984
Bosnien und Herzegowinaa 31. Dezember 1992 N 6. März 1992
Botsuana 23. Mai 1979 B 23. November 1979
Brasiliena 5. Mai 1992 B 5. November 1992
Brunei 14. Oktober 1991 B 14. April 1992
Bulgariena c 26. September 1989 26. März 1990
Burkina Faso 20. Oktober 1987 20. April 1988
Burundi 10. Juni 1993 B 10. Dezember 1993
Chile 24. April 1991 24. Oktober 1991
China* 14. September 1983 B 14. März 1984
Hongkong 14. April 1999 1. Juli 1997
Macaud 31. Mai 1999 20. Dezember 1999
Cook-Inselna 7. Mai 2002 B  7. November 2002
Costa Ricaa c 15. Dezember 1983 B 15. Juni 1984
Côte d’Ivoire 20. September 1989 20. März 1990
Dänemark* 17. Juni 1982 17. Dezember 1982
Deutschland* 14. Februar 1991 14. August 1991
Dominica 25. April 1996 B 25. Oktober 1996
Dominikanische Republik 26. Mai 1994 B 26. November 1994
Dschibuti 8. April 1991 B 8. Oktober 1991
Ecuador 10. April 1979 10. Oktober 1979
El Salvador 23. November 1978 23. Mai 1979
Estland 18. Januar 1993 B 18. Juli 1993
Finnland* 7. August 1980 7. Februar 1981
Frankreich* 11. April 2001 B 11. Oktober 2001

Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Gabun 8. April 1980 B 8. Oktober 1980
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Gambia 12. Januar 1989 B 12. Juli 1989
Georgien 14. September 1993 B 14. März 1994
Ghana 28. Februar 1978 7. Dezembessr 1978
Grenada 23. September 1998 B 23. März 1999
Griechenlanda c 31. März 1989 30. September 1989
Guatemala 19. Oktober 1987 19. April 1988
Guineaa c 11. Juli 1984 B 11. Januar 1985
Guinea-Bissau 21. Oktober 1986 B 21. April 1987
Guyana 18. Januar 1988 B 18. Juli 1988
Heiliger Stuhl 21. November 1985 21. Mai 1986
Honduras 16. Februar 1995 16. August 1995
Irland* a 19. Mai 1999 19. November 1999
Island* 10. April 1987 10. Oktober 1987
Italien*  27. Februar 1986 27. August 1986
Jamaika 29. Juli 1986 B 29. Januar 1987
Jemen 17. April 1990 17. Oktober 1990
Jordanien 1. Mai 1979 1. November 1979
Kambodscha 14. Januar 1998 B 14. Juli 1998
Kamerun 16. März 1984 B 16. September 1984
Kanada* 20. November 1990 20. Mai 1991
Kap Verdea 16. März 1995 B 16. September 1995
Kasachstan 5. Mai 1992 N 21. Dezember 1991
Katara c 5. April 1988 B 5. Oktober 1988
Kenia 23. Februar 1999 B 23. August 1999
Kirgisistan 18. September 1992 N 21. Dezember 1991
Kolumbiena 1. September 1993 B 1. März 1994
Komoren 21. November 1985 B 21. Mai 1986
Kongo (Brazzaville) 10. November 1983 B 10. Mai 1984
Kongo (Kinshasa)a c 3. Juni 1982 B 3. Dezember 1982
Korea (Nord-) 9. März 1988 B 9. September 1988
Korea (Süd-)* 15. Januar 1982 15. Juli 1982
Kroatiena 11. Mai 1992 N 8. Oktober 1991
Kuba 25. November 1982 B 25. Mai 1983
Kuwait 17. Januar 1985 B 17. Juli 1985
Laosa c  18. November 1980 18. Mai 1981
Lesotho 20. Mai 1994 B 20. November 1994
Lettland 24. Dezember 1991 B 24. Juni 1992
Libanon 23. Juli 1997 B 23. Januar 1998
Liberia 30. Juni 1988 B 30. Dezember 1988
Libyen 7. Juni 1978 B 7. Dezember 1978
Liechtenstein* 10. August 1989 10. Februar 1990
Litauena 13. Juli 2000 B 13. Januar 2001
Luxemburga c 29. August 1989 28. Februar 1990
Madagaskara 8. Mai 1992 8. November 1992
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Malawi 7. Oktober 1991 B 7. April 1992
Malediven 3. September 1991 B 3. März 1992
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Malia c 8. Februar 1989 B 8. August 1989
Malta* 17. April 1989 B 17. Oktober 1989
Mauretanien 14. März 1980 B 14. September 1980
Mauritiusb 22. März 1982 B 22. September 1982
Mazedonien* a 1. September 1993 N 8. September 1991
Mexiko 10. März 1983 B 10. September 1983
Mikronesien 19. September 1995 B 19. März 1996
Moldova 24. Mai 1993 B 24. November 1993
Monaco 7. Januar 2000 B 7. Juli 2000
Mongolei* a 6. Dezember 1995 6. Juni 1996
Mosambik 14. März 1983 B 14. September 1983
Namibiaa c 18. Oktober 1983 B 18. April 1984
Neuseeland* 8. Februar 1988 8. August 1988
Nicaragua 19. Juli 1999 19. Januar 2000
Niederlande* 26. Juni 1987 26. Dezember 1987
Aruba 26. Juni 1987 26. Dezember 1987
Niederländische Antillen 26. Juni 1987 26. Dezember 1987
Niger 8. Juni 1979 8. Dezember 1979
Nigeria 10. Oktober 1988 B 10. April 1989
Norwegen* 1 4. Dezember 1981 14. Juni 1982
Oman 29. März 1984 B 29. September 1984
Österreich* 13. August 1982 13. Februar 1983
Palau 25. Juni 1996 B 25. Dezember 1996
Panamaa c 18. September 1995 18. März 1996
Paraguaya 30. November 1990 B 30. Mai 1991
Peru 14. Juli 1989 14. Januar 1990
Polena 23. Oktober 1991 23. April 1992
Portugala 27. Mai 1992 27. November 1992
Ruandaa 19. November 1984 B 19. Mai 1985
Rumäniena 21. Juni 1990 21. Dezember 1990
Russland* 29. September 1989 29. März 1990
St. Kitts und Nevis 14. Februar 1986 B 14. August 1986
St. Lucia 7. Oktober 1982 B 7. April 1983
St. Vincent und die Grenadinen 8. April 1983 B 8. Oktober 1983
Salomoninseln 19. September 1988 B 19. März 1989
Sambia 4. Mai 1995 B 4. November 1995
Samoa 23. August 1984 B 23. Februar 1985
San Marino 5. April 1994 5. Oktober 1994
São Tomé und Príncipe 5. Juli 1996 B 5. Januar 1997
Saudi-Arabien* 21. August 1987 B  21. Februar 1988
Schweden* 31. August 1979 29. Februar 1980
Schweiz* 17. Februar 1982 17. August 1982
Senegal 7. Mai 1985 7. November 1985
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Serbien und Montenegroa 16. Oktober 2001 N 27. April 1992
Seychellena 8. November 1984 B 8. Mai 1985
Sierra Leone 21. Oktober 1986 B 21. April 1987
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Simbabwe 19. Oktober 1992 B 19. April 1993
Slowakeia 2. April 1993 N 1. Januar 1993
Sloweniena 26. März 1992 N 25. Juni 1991
Spanien* 21. April 1989 21. Oktober 1989
Südafrika 21. November 1995 B 21. Mai 1996
Suriname 16. Dezember 1985 B 16. Juni 1986
Swasiland 2. November 1995 B 2. Mai 1996
Syrien 14. November 1983 B 14. Mai 1984
Tadschikistana 13. Januar 1993 N 21. Dezember 1991
Tansania 15. Februar 1983 B 15. August 1983
Togoa c 21. Juni 1984 21. Dezember 1984
Tongaa 20. Januar 2003 B 20. Juli 2003
Trinidad und Tobagoa 20. Juli 2001 B 20. Januar 2002
Tschad 17. Januar 1997 B 17. Juli 1997
Tschechische Republika 5. Februar 1993 N 1. Januar 1993
Tunesien 9. August 1979 9. Februar 1980
Turkmenistan 10. April 1992 N 26. Dezember 1991
Uganda 13. März 1991 B 13. September 1991
Ukraine* 25. Januar 1990 25. Juli 1990
Ungarna 12. April 1989 12. Oktober 1989
Uruguay* 13. Dezember 1985 B 13. Juni 1986
Usbekistan 8. Oktober 1993 B 8. April 1994
Vanuatu 28. Februar 1985 B 28. August 1985
Venezuela 23. Juli 1998 B 23. Januar 1999
Vereinigte Arabische Emiratea c 9. März 1983 B 9. September 1983
Vereinigtes Königreich* a 28. Januar 1998 28. Juli 1998
Akrotiri und Dhekelia* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Anguilla* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Bermudas* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Britische Jungferninseln* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Brit. Antarktis-Territorium* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Brit. Territorium im Indische Ozean* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Falklandinseln* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Kaimaninseln* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Montserrat* a  2. Juli 2002  2. Januar 2003
Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, Henderson '
und Pitcairn)* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
St. Helena und Nebengebiete (Ascension 
und Tristan da Cunha)* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Südgeorgien und Südliche 
Sandwichinseln* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Turks- und Caicosinseln* a 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Vietnam 19. Oktober 1981 19. April 1982
Zentralafrikanische Republik 17. Juli 1984 B 17. Januar 1985
Zyperna c 1. Juni 1979 1. Dezember 1979
* Vorbehalte und Erklärungen siehe hiernach.
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Die Vorbehalte  und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht,  mit  Ausnahme
jener der Schweiz. Die französischen und englischen Texte können auf der Internet-Seite
des  Internationalen  Komitees  vom  Roten  Kreuz:  http://www.icrc.org/dih.nsf/WEB?
OpenNavigator eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge,
3003 Bern, bezogen werden.

a Dieser Vertragsstaat anerkennt die Zuständigkeit der Internationalen Ermittlungskommission gemäss
Artikel 90 des Prot.

b  Publikation auf Grund einer Einwendung dieses Staates gegen die Hoheitsgebiets-Erklärung einer
anderen Vertragspartei.

c Publikation auf Grund der nachträglichen Erklärung dieses Vertragsstaates betreffend Artikel 90 des
Protokolls.

d  Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 31. Mai 1999 ist das Prot. Seit dem 20.
Dez. 1999 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Macau anwendbar.

Erklärung
Schweiz10

Gemäss Artikel 90 Absatz 2 des Protokolls I anerkennt die Schweiz von Rechts wegen und
ohne  besondere  Übereinkunft,  gegenüber  jeder  anderen  Hohen  Vertragspartei,  welche
dieselbe  Verpflichtung  übernimmt,  die  Zuständigkeit  der  internationalen  Ermittlungs-
kommission zur Untersuchung der Behauptungen einer solchen anderen Partei.

10 Artikel 2 des BB vom 9. Okt. 1981 (SR 518.52)

Anhang I
11 Geändert am 30. Nov. 1993, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. März 1994
(AS 1994 786).

Vorschriften über die Kennzeichnung

Artikel 1 - Allgemeine Bestimmungen

1. Die in diesem Anhang enthaltenen Vorschriften über die Kennzeichnung stützen
sich  auf  die  einschlägigen  Bestimmungen  der  Genfer  Abkommen  und  des
Protokolls;  sie  haben  zum  Zweck,  die  Identifizierung  des  Personals,  des
Materials, der Einheiten, der Transportmittel und der Einrichtungen, die von den
Genfer Abkommen und dem Protokoll geschützt sind, zu erleichtern.

2. Diese Vorschriften gewähren nicht an sich das Recht auf Schutz. Dieses Recht
wird  von  den  einschlägigen  Artikeln  der  Abkommen  und  des  Protokolls
festgelegt. 

3. Die  zuständigen  Behörden  können  unter  Vorbehalt  der  einschlägigen
Bestimmungen  der  Genfer  Abkommen  und  des  Protokolls  jederzeit  die
Verwendung,  das  Entfalten  und  die  Beleuchtung  der  Schutzzeichen  und
Erkennungssignale sowie die Möglichkeit, diese zu erkennen, regeln. 

4. Die  Vertragsparteien,  insbesondere  die  am Konflikt  beteiligten  Parteien,  sind
jederzeit  eingeladen,  sich über zusätzliche oder andersgeartete Signale,  Mittel
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und  Systeme  zu  verständigen,  welche  die  Möglichkeit  der  Identifizierung
verbessern und die technische Entwicklung auf diesem Gebiet voll ausnützen.

Kapitel I - Ausweise

Artikel 2 - Ausweis für das ständige zivile Sanitäts- und Seelsorgepersonal

1. Der in Artikel 18 Absatz 3 des Protokolls vorgesehene Ausweis für das ständige
zivile Sanitäts- und Seelsorgepersonal soll

a) mit dem Schutzzeichen versehen sein und Taschenformat haben;

b) so haltbar wie möglich sein;

c) in der Landes- oder Amtssprache und ausserdem, falls dies angebracht
erscheint, in der Lokalsprache der betroffenen Gegend abgefasst sein;

d) Namen und Geburtsdatum des Inhabers (oder, falls dieses nicht bekannt
ist,  sein Alter  im Zeitpunkt  der  Ausstellung)  sowie  gegebenenfalls  seine
Kennnummer angeben; 

e) angeben, in welcher Eigenschaft der Inhaber Anspruch auf den Schutz
der Abkommen und des Protokolls hat; 

f) mit dem Lichtbild des Inhabers sowie mit seiner Unterschrift oder seinem
Daumenabdruck oder mit beidem versehen sein;

g) den Stempel und die Unterschrift der zuständigen Behörde tragen;

h) sein Ausstellungs- und Verfallsdatum angeben;

i) auf der Rückseite des Ausweises nach Möglichkeit die Blutgruppe des
Inhabers angeben.

2. Der Ausweis ist im gesamten Hoheitsgebiet jeder Vertragspartei einheitlich und
für alle am Konflikt beteiligten Parteien soweit wie möglich gleichartig. Die am
Konflikt  beteiligten  Parteien  können  sich  an  das  einsprachige  Muster  in
Abbildung 1 halten. Bei Beginn der Feindseligkeiten übermitteln sie einander ein
Exemplar des von ihnen verwendeten Ausweises, wenn dieser von dem Muster
in  Abbildung  1  abweicht.  Der  Ausweis  wird  nach  Möglichkeit  in  zwei
Exemplaren  ausgefertigt,  von  denen  eines  von  der  ausstellenden  Behörde
aufbewahrt wird; diese soll für die Kontrolle der von ihr ausgestellten Ausweise
sorgen. 

3. Die Ausweise dürfen dem ständigen zivilen Sanitäts- und Seelsorgepersonal in
keinem Fall abgenommen werden. Bei Verlust eines Ausweises hat der Inhaber
Anspruch auf die Ausfertigung eines neuen Ausweises.

Artikel 3 - Ausweis für das nichtständige zivile Sanitäts- und Seelsorgepersonal

1. Der Ausweis für das nichtständige zivile  Sanitäts- und Seelsorgepersonal  soll
dem in Artikel 2 dieser Vorschriften vorgesehenen Ausweis nach Möglichkeit
entsprechen. Die am Konflikt beteiligten Parteien können sich an das Muster in
Abbildung 1 halten.

2. Verhindern  die  Umstände,  dass  dem  nichtständigen  zivilen  Sanitäts-  und
Seelsorgepersonal  Ausweise  ausgestellt  werden,  die  dem  in  Artikel  2  dieser
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Vorschriften beschriebenen Ausweis entsprechen, so kann dieses Personal eine
von  der  zuständigen  Behörde  unterzeichnete  Bescheinigung  erhalten,  die
bestätigt, dass der Inhaber dem nichtständigen Personal zugewiesen wurde; nach
Möglichkeit ist die Dauer der Zuteilung und die Berechtigung des Inhabers zum
Tragen  des  Schutzzeichens  anzugeben.  Die  Bescheinigung  soll  Name  und
Geburtsdatum des Inhabers (oder, falls dieses nicht bekannt ist,  sein Alter im
Zeitpunkt  der  Ausstellung  der  Bescheinigung),  seine  Dienststellung  sowie
gegebenenfalls  seine  Kennummer  angeben.  Sie  muss  mit  seiner  Unterschrift
oder seinem Daumenabdruck oder mit beidem versehen sein. 
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Kapitel II - Das Schutzzeichen

Artikel 4 - Form

Das  Schutzzeichen  (rot  auf  weissem  Grund)  muss  eine  den  Umständen  angemessene
Grösse besitzen. Bezüglich der Form des Kreuzes, des Halbmonds oder des Löwen mit
Sonne12 können sich die Hohen Vertragsparteien an die Muster in Abbildung 2 halten.

12 Seit 1980 verwendet kein Staat mehr das Emblem des Löwen mit Sonne.

Artikel 5 - Verwendung

1. Das Schutzzeichen wird nach Möglichkeit auf Fahnen oder auf einer glatten oder
auf jegliche andere Art und Weise der Beschaffenheit des Geländes angepassten
Fläche  angebracht,  um  möglichst  nach  allen  Seiten  und  möglichst  weithin,
namentlich in die Luft, sichtbar zu sein.

2. Bei Nacht oder bei beschränkter Sicht kann das Schutzzeichen erleuchtet sein
oder angestrahlt werden. 

3. Das  Schutzzeichen  kann  aus  Material  bestehen,  das  seine  Erkennung  durch
technische  Hilfsmittel  ermöglicht.  Der  rote  Teil  sollte  auf  eine  schwarze
Glanzschicht aufgemalt sein, um die Erkennung des Schutzzeichens, namentlich
mit Infrarotgeräten, zu erleichtern. 

4. Das  im  Kampfgebiet  tätige  Sanitäts-  und  Seelsorgepersonal  hat  nach
Möglichkeit  eine  mit  dem  Schutzzeichen  versehene  Kopfbedeckung  und
Kleidung zu tragen.

Kapitel III - Erkennungssignale

Artikel 6 - Verwendung

1. Alle  in  diesem  Kapitel  erwähnten  Erkennungssignale  können  von  den
Sanitätseinheiten und -transportmitteln verwendet werden.

2. Diese Signale, die ausschliesslich den Sanitätseinheiten und -transportmitteln zur
Verfügung  stehen,  dürfen  nicht  zu  anderen  Zwecken,  unter  Vorbehalt  des
Lichtsignals, verwendet werden (siehe Absatz 3 unten). 

3. Wurde  zwischen  den  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  keine  besondere

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 329



Genfer Abkommen IV – SR 0.518.51

Vereinbarung getroffen, wonach blaue Blinklichter nur zur Kennzeichnung von
Sanitätsfahrzeugen,  Sanitätsschiffen  und  sonstigen  Sanitätswasserfahrzeugen
verwendet werden dürfen, so ist die Verwendung dieser Signale durch andere
Fahrzeuge, Schiffe und sonstige Wasserfahrzeuge nicht verboten. 

4. Nichtständige  Sanitätsluftfahrzeuge,  die  aus  Zeitmangel  oder  wegen  ihrer
Beschaffenheit  nicht mit  dem Schutzzeichen versehen werden können,  dürfen
die in diesem Kapitel zugelassenen Erkennungssignale verwenden.

Artikel 7 - Lichtsignal

1. Das im Technischen Flugtüchtigkeits-Handbuch der ICAO, Doc. 9051, definierte
Lichtsignal besteht aus einem blauen Blinklicht und dient zur Kenntlichmachung
von Sanitätsluftfahrzeugen. Dieses Signal darf von keinem anderen Luftfahrzeug
verwendet  werden.  Das  blaue  Licht  sollte  von  einer  Stelle  der  Sanitätsluft-
fahrzeuge, die es verwenden, aus blinken, wo dieses Lichtsignal nach möglichst
vielen Seiten sichtbar ist.

2. Gemäss  den  Bestimmungen  von  Kapitel  XIV  Absatz  4  des  Internationalen
Signalbuchs der IMO sollten die von den Genfer Abkommen von 1949 und vom
Protokoll  geschützten Wasserfahrzeuge ein oder mehrere  am ganzen Horizont
sichtbare blaue Lichter blinken lassen. 

3. Die Sanitätsfahrzeuge sollten ein oder mehrere möglichst weithin sichtbare blaue
Lichter  blinken  lassen.  Die  Vertragsparteien,  insbesondere  die  am  Konflikt
beteiligten  Parteien,  die  Lichter  anderer  Farben  verwenden,  sollten  dies
notifizieren.

4. Die empfohlene blaue Farbe wird erzielt, wenn sich ihre Färbung innerhalb der
Grenzen des von folgenden Gleichungen festgelegten Farbdiagramms der CIE
befindet:

Grenze der grünen Farbe y = 0,065 + 0,805 x

Grenze der weissen Farbe y = 0,400 – x

Grenze der purpurroten Farbe x = 0,133 + 0,600 y.

Das blaue Blinklicht soll 60–100 Lichtblitze in der Minute ausstrahlen.

Artikel 8 - Funksignal

1. Das Funksignal besteht aus einem Notsignal und einem Erkennungssignal, so
wie sie in den Vollzugsordnungen für den Funkdienst der UIT (RR Artikel 40
und N 40) beschrieben sind.

2. Der Funkspruch, dem die in Absatz 1 erwähnten Not- und Erkennungssignale
vorangehen, ist in englischer Sprache in angemessenen Zeitabständen auf einer
oder  mehreren  der  zu  diesem  Zweck  in  den  Vollzugsordnungen  für  den
Funkdienst  vorgesehenen  Frequenzen  durchzugeben  und  umfasst  folgende
Angaben zu den Sanitätstransporten:

a) Rufzeichen oder andere anerkannte Kennzeichnungsmittel;

b) Standort;

c) Anzahl und Art;
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d) vorgesehener Weg;

e) voraussichtliche Fahr- oder Flugzeit bzw. Abfahrts- oder Abflugs- und
Ankunftszeit;

f) jegliche sonstige Angabe wie Flughöhe, Funkwachfrequenz, verwendete
Sprachen sowie Modus und Codes der Rundsicht-Sekundärradarsysteme.

3. Um den nach den Absätzen 1 und 2 sowie den in den Artikeln 22, 23 und 25 bis
31  des  Protokolls  erwähnten  Nachrichtenverkehr  zu  erleichtern,  können  die
Hohen Vertragsparteien oder einzelne oder  alle an einem Konflikt  beteiligten
Parteien gemeinsam oder einzeln die inländischen Frequenzen, die sie für diesen
Nachrichtenverkehr  wählen,  nach  dem  Frequenzbereichsplan,  der  in  den
Vollzugsordnungen  für  den  Funkdienst  in  der  Anlage  zum  Internationalen
Fernmeldevertrag13  enthalten  ist,  festlegen  und  veröffentlichen.  Diese
Frequenzen  werden  der  Internationalen  Fernmeldeunion  nach  dem von  einer
weltweiten Funkverwaltungskonferenz gebilligten Verfahren notifiziert.

Artikel 9 - Elektronische Kennzeichnung

1. Das Rundsicht-Sekundärradarsystem (SSR), das in der jeweils gültigen Anlage
10 des am 7. Dezember 194414 in Chicago geschlossenen Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt im einzelnen angegeben ist, kann verwendet werden,
um den Kurs eines Sanitätsluftfahrzeugs festzustellen und zu verfolgen. Modus
und Code des zur alleinigen Benutzung durch Sanitätsluftfahrzeuge bestimmten
SSRSystems werden von den Hohen Vertragsparteien oder einzelnen oder allen
an  einem  Konflikt  beteiligten  Parteien  gemeinsam  oder  einzeln  in
Übereinstimmung mit den von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation zu
empfehlenden Verfahren festgelegt.

2. Zum  Zweck  der  Identifizierung  und  Lokalisierung  können  die  geschützten
Sanitätstransportmittel  genormte  aeronautische  Radar-Anrufbeantworter  und
/oder  maritime  SAR  (search  and  rescue)-Anrufbeantworter  verwenden.  Die
geschützten  Sanitätstransporte  sollten  von  den  andern  mit  dem  Rundsicht-
Radarsystem (SSR) ausgerüsteten Schiffen oder Luftfahrzeugen dank dem von
einem an  Bord  der  erwähnten  Sanitätstransporte  installierten  Radar-Anrufbe-
antworter z. B. im Modus 3/A gesendeten Code festgestellt werden können. Der
vom Radar-Anrufbeantworter des Sanitätstransports gesendete Code sollte von
den zuständigen Behörden zugewiesen und den am Konflikt beteiligten Parteien
notifiziert werden. 

3. Die  Sanitätstransporte  können  von  den  Unterseebooten  dank  dem  Senden
angemessener  akustischer  Unterwassersignale  festgestellt  werden.  Das
akustische  Unterwassersignal  muss  vom Rufzeichen  des  Schiffs  (oder  jedem
andern anerkannten Mittel zur Feststellung der Sanitätstransporte) gebildet sein,
dem die im Morse-Code auf einer angemessenen akustischen Frequenz, z. B. 5
kHz, gesendete Gruppenkennung YYY vorangeht. Die am Konflikt beteiligten
Parteien,  die  das  oben  beschriebene  akustische  Unterwasser-  Kennzeich-
nungssignal verwenden wollen, geben dieses so bald als möglich den betroffenen
Parteien bekannt und bestätigen die verwendete Frequenz, wenn sie den Einsatz
ihrer Lazarettschiffe notifizieren. 

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 331



Genfer Abkommen IV – SR 0.518.51

4. Die  an  einem  Konflikt  beteiligten  Parteien  können  durch  besondere
Vereinbarung ein von ihnen anzuwendendes ähnliches elektronisches System zur
Kennzeichnung  von  Sanitätsfahrzeugen,  Sanitätsschiffen  und  sonstigen
Sanitätswasserfahrzeugen festlegen.

13 SR 0.784.16. Sowie die Konstitution und die Konvention der Internationalen Fernmeldeunion vom
22. Dez. 1992 (SR 0.784.0l/.02).

14 SR 0.748.0

Kapitel IV - Nachrichtenverkehr

Artikel 10 Funkverkehr

1. Das Not- und das Erkennungssignal nach Artikel 8 können bei Anwendung der
nach den Artikeln 22, 23 und 25 bis 31 des Protokolls durchgeführten Verfahren
vor dem entsprechenden Funkverkehr der Sanitätseinheiten und -transportmittel
gesendet werden.

2. Die Sanitätstransporte, auf welche sich die Artikel 40 (Sektion II, Nr. 3209) und
N 40 (Sektion III, Nr. 3214) der Vollzugsordnungen für den Funkdienst der UIT
beziehen, können für ihren Funkverkehr gemäss den Bestimmungen der Artikel
37,  N 37  und  59  der  Vollzugsordnungen  betreffend  den  mobilen  Dienst  via
Satellit ebenfalls die Satellitenfunksysteme verwenden.

Artikel 11 - Benutzung internationaler Codes

Sanitätseinheiten  und  -transportmittel  können  auch  die  von  der  Internationalen
Fernmeldeunion,  der  Internationalen  Zivilluftfahrt-Organisation  und  der  Internationalen
Seeschiffahrts-Organisation festgelegten Codes und Signale benutzen.  Diese Codes und
Signale  sind  nach  Massgabe  der  von  diesen  Organisationen  festgelegten  Normen,
Praktiken und Verfahren zu benutzen.

Artikel 12 - Andere Nachrichtenmittel

Ist kein zweiseitiger Funkverkehr möglich, so können die Signale verwendet werden, die
in  dem  von  der  Internationalen  Seeschiffahrts-Organisation  angenommenen
Internationalen Signalbuch oder in der jeweils gültigen einschlägigen Anlage des am 7.
Dezember  194415  in  Chicago  geschlossenen  Abkommens  über  die  Internationale
Zivilluftfahrt vorgesehen sind.

Artikel 13 - Flugpläne

Die Vereinbarungen und Mitteilungen über Flugpläne nach Artikel 29 des Protokolls sind
soweit wie möglich in Übereinstimmung mit den von der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation festgelegten Verfahren abzufassen.

Artikel 14 - Signale und Verfahren zur Ansteuerung von Sanitätsluftfahrzeugen

Wird ein Luftfahrzeug eingesetzt,  um ein im Flug befindliches Sanitätsluftfahrzeug zu
identifizieren  oder  in  Anwendung  der  Artikel  30  und  31  des  Protokolls  zur  Landung
aufzufordern, so sollen die in der jeweils gültigen Anlage 2 des am 7. Dezember 194416 in
Chicago  geschlossenen  Abkommens  über  die  Internationale  Zivilluftfahrt
vorgeschriebenen  Standardverfahren  über  die  Ansteuerung  nach  Sicht  und
Funkanweisungen  von  dem  ansteuernden  Luftfahrzeug  und  dem  Sanitätsluftfahrzeug
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benutzt werden.

Kapitel V - Zivilschutz

Artikel 15 - Ausweis

1. Der Ausweis des in Artikel 66 Absatz 3 des Protokolls bezeichneten Zivilschutz-
personals  richtet  sich  nach  den  einschlägigen  Bestimmungen  des  Artikels  2
dieser Vorschriften.

2. Der  Ausweis  des  Zivilschutzpersonals  kann  dem  Muster  in  Abbildung  3
entsprechen.

3. Ist  das Zivilschutzpersonal befugt,  leichte Handfeuerwaffen zu tragen,  so soll
dies auf dem Ausweis vermerkt werden.

15 SR 0.748.0

16 SR 0.748.0
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Artikel 16 - Internationales Schutzzeichen

1. Das  in  Artikel  66  Absatz  4  des  Protokolls  vorgesehene  internationale
Schutzzeichen  des  Zivilschutzes  ist  ein  gleichseitiges  blaues  Dreieck  auf
orangefarbenem Grund. Es entspricht dem Muster in Abbildung 4:
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2. Es wird empfohlen,

a) dass, wenn sich das blaue Dreieck auf einer Fahne, einer Armbinde oder
einer  Brust-  bzw.  Rückenmarkierung befindet,  diese  den orangefarbenen
Grund bilden,

b) dass eine Spitze des Dreiecks senkrecht nach oben zeigt,

c)  dass  keine  Spitze  des  Dreiecks  bis  zum  Rand  des  orangefarbenen
Grundes reicht.

3. Das  internationale  Schutzzeichen  muss  eine  den  Umständen  angemessene
Grösse besitzen.  Das Zeichen wird nach Möglichkeit  auf einer glatten Fläche
oder  auf  Fahnen  angebracht,  die  nach  möglichst  allen  Seiten  und  möglichst
weithin sichtbar sind. Vorbehaltlich der Anweisungen der zuständigen Behörde
hat  das  Zivilschutzpersonal  nach  Möglichkeit  eine  mit  dem  internationalen
Schutzzeichen  versehene  Kopfbedeckung und Kleidung zu  tragen.  Bei  Nacht
oder bei beschränkter Sicht kann das Zeichen erleuchtet  sein oder angestrahlt
werden;  es  kann  auch  aus  Material  bestehen,  das  seine  Erkennung  durch
technische Hilfsmittel ermöglicht.

Kapitel VI - Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte 
enthalten

Artikel 17 - Internationales besonderes Kennzeichen

1. Das in Artikel 56 Absatz 7 des Protokolls vorgesehene internationale besondere
Kennzeichen für Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten,
besteht aus einer Gruppe von drei gleich grossen, in einer Linie angeordneten,
leuchtend  orangefarbenen  Kreisen,  wobei  gemäss  Abbildung  5  der  Abstand
zwischen den Kreisen dem Radius entspricht.

2. Das Kennzeichen muss eine den Umständen angemessene Grösse besitzen. Wird
das  Kennzeichen  auf  einer  grossen  Fläche  angebracht,  so  kann  es  so  oft
wiederholt  werden,  wie  es  den  Umständen  angemessen  ist.  Es  wird  nach
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Möglichkeit  auf  einer  glatten  Fläche  oder  auf  Fahnen  angebracht,  um  nach
möglichst allen Seiten und möglichst weithin sichtbar zu sein. 

3. Auf  einer  Fahne  entspricht  der  Abstand  zwischen  dem  äusseren  Rand  des
Zeichens und den angrenzenden Rändern der Fahne dem Radius eines Kreises.
Die Fahne ist rechteckig und hat einen weissen Grund. 

4. Bei Nacht oder bei beschränkter Sicht kann das Kennzeichen erleuchtet sein oder
angestrahlt werden. Es kann auch aus Material bestehen, das seine Erkennung
durch technische Hilfsmittel ermöglicht.
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Zusatzprotokoll II zu den Genfer Abkommen – SR 
0.518.522

vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht 
internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll II)

Angenommen in Genf am 8. Juni 197

In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 14. August 1991

Präambel

Die Hohen Vertragsparteien,

eingedenk dessen, dass die humanitären Grundsätze, die in dem den Genfer Abkommen
vom 12. August 19493  gemeinsamen Artikel 3 niedergelegt sind, die Grundlage für die
Achtung  der  menschlichen  Person  im  Fall  eines  nicht  internationalen  bewaffneten
Konflikts darstellen, sowie eingedenk dessen, dass die internationalen Übereinkünfte über
die Menschenrechte der menschlichen Person einen grundlegenden Schutz bieten, unter
Betonung der  Notwendigkeit,  den Opfern  dieser  bewaffneten  Konflikte  einen besseren
Schutz zu sichern, eingedenk dessen, dass die menschliche Person in den vom geltenden
Recht nicht erfassten Fällen unter dem Schutz der Grundsätze der Menschlichkeit und der
Forderungen des öffentlichen Gewissens verbleibt, sind wie folgt übereingekommen:

Teil I - Geltungsbereich dieses Protokolls

Artikel 1 - Sachlicher Anwendungsbereich

1. Dieses  Protokoll,  das  den  den  Genfer  Abkommen  vom  12.  August  19494

gemeinsamen  Artikel  3  weiterentwickelt  und  ergänzt,  ohne  die  bestehenden
Voraussetzungen für seine Anwendung zu ändern,  findet auf alle bewaffneten
Konflikte  Anwendung,  die von Artikel  1 des  Zusatzprotokolls  zu den Genfer
Abkommen vorn  12.  August  1949 über  den Schutz  der  Opfer  internationaler
bewaffneter Konflikte (Protokoll I)5 nicht erfasst sind und die im Hoheitsgebiet
einer  Hohen  Vertragspartei  zwischen  deren  Streitkräften  und  abtrünnigen
Streitkräften  oder  anderen organisierten bewaffneten Gruppen stattfinden,  die
unter einer verantwortlichen Führung eine solche Kontrolle über einen Teil des
Hoheitsgebiets der Hohen Vertrags

2. partei ausüben, dass sie anhaltende, koordinierte Kampfhandlungen durchführen
und dieses Protokoll anzuwenden vermögen.

3. Dieses Protokoll  findet nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie
Tumulte,  vereinzelt  auftretende Gewalttaten  und andere ähnliche  Handlungen
Anwendung, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten.

AS 1982 1432;BBl 1981 I 953

1 Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe
dieser Sammlung. 
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2 Artikel 1 Abs. 1 Bst. b des BB vom 9. Okt. 1981 (SR 518.52)

3 SR 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 

4 SR 0.518.521

5 SR 0.518.521

Artikel 2 - Persönlicher Anwendungsbereich

1. Dieses Protokoll  findet  ohne jede auf Rasse,  Hautfarbe,  Geschlecht,  Sprache,
Religion  oder  Glauben,  politischen  oder  sonstigen  Anschauungen,  nationaler
oder  sozialer  Herkunft,  Vermögen,  Geburt  oder  sonstiger  Stellung  oder  auf
irgendeinem anderen ähnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende nachteilige
Unterscheidung (im folgenden als «nachteilige Unterscheidung» bezeichnet) auf
alle Personen Anwendung, die von einem bewaffneten Konflikt  im Sinne des
Artikels 1 betroffen sind.

2. Mit  Beendigung des  bewaffneten  Konflikts  geniessen  alle  Personen,  die  aus
Gründen  im  Zusammenhang  mit  dem  Konflikt  einem  Entzug  oder  einer
Beschränkung ihrer Freiheit unterworfen waren, sowie alle Personen, die nach
dem Konflikt  aus den gleichen Gründen derartigen Massnahmen unterworfen
sind, bis zu deren Beendigung den Schutz nach den Artikeln 5 und 6.

Artikel 3 - Nichtintervention

1. Dieses Protokoll darf nicht zur Beeinträchtigung der Souveränität eines Staates
oder  der  Verantwortung  der  Regierung  herangezogen  werden,  mit  allen
rechtmässigen Mitteln die öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder
wiederherzustellen oder die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit des
Staates zu verteidigen.

2. Dieses  Protokoll  darf  nicht  zur  Rechtfertigung einer  wie  immer  begründeten
unmittelbaren oder mittelbaren Intervention in den bewaffneten Konflikt oder in
die  inneren  oder  äusseren  Angelegenheiten  der  Hohen  Vertragspartei
herangezogen werden, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt stattfindet.

Teil II - Menschliche Behandlung

Artikel 4 Grundlegende Garantien

1. Alle  Personen,  die  nicht  unmittelbar  oder  nicht  mehr  an  Feindseligkeiten
teilnehmen,  haben,  gleichviel  ob  ihnen  die  Freiheit  entzogen  ist  oder  nicht,
Anspruch auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Überzeugungen und ihrer
religiösen  Gepflogenheiten.  Sie  werden  unter  allen  Umständen  mit
Menschlichkeit  und  ohne  jede  nachteilige  Unterscheidung  behandelt.  Es  ist
verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen.

2. Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der vorstehenden Bestimmungen sind
und bleiben  in  bezug auf  die  in  Absatz  1  genannten  Personen  jederzeit  und
überall verboten

a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und das körperliche oder geistige
Wohlbefinden  von  Personen,  insbesondere  vorsätzliche  Tötung  und
grausame  Behandlung  wie  Folter,  Verstümmelung  oder  jede  Art  von
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körperlicher Züchtigung;

b) Kollektivstrafen;

c) Geiselnahme;

d) terroristische Handlungen;

e) Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende
und erniedrigende Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution
und unzüchtige Handlungen jeder Art; 

f) Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen,

g) Plünderung; 

h) die Androhung einer dieser Handlungen.

3. Kindern wird die Pflege und Hilfe zuteil, deren sie bedürfen, insbesondere

a) erhalten sie die Erziehung, einschliesslich der religiösen und sittlichen
Erziehung, die den Wünschen ihrer Eltern oder – bei deren Fehlen – der
Personen entspricht, die für sie zu sorgen haben;

b)  werden  alle  geeigneten  Massnahmen  getroffen,  um  die
Zusammenführung von vorübergehend getrennten Familien zu erleichtern;

c)  dürfen  Kinder  unter  fünfzehn  Jahren  weder  in  Streitkräfte  oder
bewaffnete Gruppen eingegliedert werden noch darf ihnen die Teilnahme an
Feindseligkeiten erlaubt werden;

d) gilt der in diesem Artikel für Kinder unter fünfzehn Jahren vorgesehene
besondere Schutz auch dann für sie, wenn sie trotz der Bestimmungen des
Buchstabens  c  unmittelbar  an  Feindseligkeiten  teilnehmen  und
gefangengenommen werden;

e)  werden  bei  Bedarf  Massnahmen  getroffen  -  nach  Möglichkeit  mit
Zustimmung der Eltern oder der Personen, die nach Gesetz oder Brauch in
erster Linie für die Kinder zu sorgen haben -, um diese vorübergehend aus
dem Gebiet, in dem Feindseligkeiten stattfinden, in ein sichereres Gebiet
des  Landes  zu  evakuieren  und  ihnen  die  für  ihre  Sicherheit  und  ihr
Wohlergehen verantwortlichen Personen mitzugeben.

Artikel 5 - Personen, denen die Freiheit entzogen ist

1. Ausser  den  Bestimmungen  des  Artikels  4  werden  mindestens  folgende
Bestimmungen  in  bezug  auf  Personen  befolgt,  denen  aus  Gründen  im
Zusammenhang  mit  dem  bewaffneten  Konflikt  die  Freiheit  entzogen  ist,
gleichviel ob sie interniert oder in Haft gehalten sind:

a) Verwundete und Kranke werden nach Massgabe des Artikels 7 behandelt;

b) die in diesem Absatz genannten Personen werden im gleichen Umfang
wie  die  örtliche  Zivilbevölkerung  mit  Lebensmitteln  und  Trinkwasser
versorgt: ihnen werden Gesundheitsfürsorge und Hygiene sowie Schutz vor
den Unbilden der Witterung und den Gefahren des bewaffneten Konflikts
gewährleistet; 
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c) sie sind befugt, Einzel- oder Sammelhilfe zu erhalten;

d) sie dürfen ihre Religion ausüben und auf Wunsch und soweit angemessen
geistlichen Beistand von Personen empfangen, die seelsorgerisch tätig sind,
wie zum Beispiel von Feldgeistlichen; 

e)  falls  sie  zur  Arbeit  herangezogen  werden,  haben  sie  Anspruch  auf
vergleichbare  Arbeitsbedingungen  und  Sicherheitsvorkehrungen  wie  die
örtliche Zivilbevölkerung.

2. Die  für  die  Internierung  oder  Haft  der  in  Absatz  1  genannten  Personen
Verantwortlichen  befolgen  im  Rahmen  ihrer  Möglichkeiten  nachstehende
Bestimmungen  in bezug auf diese Personen: 

a)  ausser  in  Fällen,  in  denen  Männer  und  Frauen  derselben  Familie
zusammen  untergebracht  sind,  werden  Frauen  in  Räumlichkeiten
untergebracht, die von denen der Männer getrennt sind, und unterstehen der
unmittelbaren Überwachung durch Frauen;

b) sie sind befugt, Briefe und Postkarten abzuschicken und zu empfangen;
deren Anzahl kann von der zuständigen Behörde beschränkt werden, wenn
sie es für erforderlich hält;

c)  die  Orte  der  Internierung  und  Haft  dürfen  nicht  in  der  Nähe  der
Kampfzone  liegen.  Werden  sie  den  aus  dem  bewaffneten  Konflikt
erwachsenden Gefahren besonders stark ausgesetzt, so werden die in Absatz
1 genannten Personen evakuiert,  sofern ihre Sicherheit dabei ausreichend
gewährleistet werden kann;

d) es ist ihnen Gelegenheit zu geben, sich ärztlich untersuchen zu lassen:

e)  ihre  körperliche  oder  geistige  Gesundheit  und  Unversehrtheit  dürfen
durch  keine  ungerechtfertigte  Handlung  oder  Unterlassung  gefährdet
werden. Es ist daher verboten, die in diesem Artikel genannten Personen
einem  medizinischen  Verfahren  zu  unterziehen,  das  nicht  durch  ihren
Gesundheitszustand  geboten  ist  und  das  nicht  mit  den  allgemein
anerkannten und unter entsprechenden medizinischen Umständen auf freie
Personen angewandten medizinischen Grundsätzen im Einklang steht.

3. Personen, die von Absatz 1 nicht erfasst sind, deren Freiheit jedoch aus Gründen
im  Zusammenhang  mit  dem  bewaffneten  Konflikt  in  irgendeiner  Weise
eingeschränkt ist, werden nach Artikel 4 sowie nach Absatz 1 Buchstaben a, c
und d und Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels mit Menschlichkeit
behandelt. 

4. Wird beschlossen, Personen freizulassen, denen die Freiheit entzogen wurde, so
treffen diejenigen,  die den entsprechenden Beschluss fassen,  die notwendigen
Massnahmen, um die Sicherheit dieser Personen zu gewährleisten.

Artikel 6 - Strafverfolgung

1. Dieser  Artikel  findet  auf  die  Verfolgung  und  Bestrafung  solcher  Straftaten
Anwendung, die mit dem bewaffneten Konflikt im Zusammenhang stehen.

2. Gegen eine Person, die für schuldig befunden wurde, eine Straftat begangen zu
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haben,  darf eine Verurteilung nur in einem Urteil  ausgesprochen und nur auf
Grund eines Urteils eine Strafe vollstreckt werden, dieses Urteil muss von einem
Gericht gefällt werden, das die wesentlichen Garantien der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit aufweist. Insbesondere gilt folgendes:

a)  Das Verfahren sieht vor,  dass  der Beschuldigte  unverzüglich über die
Einzelheiten der ihm zur Last gelegten Straftat unterrichtet werden muss,
und gewährt ihm während der Hauptverhandlung und davor alle zu seiner
Verteidigung erforderlichen Rechte und Mittel;

b)  niemand darf  wegen  einer  Straftat  verurteilt  werden,  für  die  er  nicht
selbst strafrechtlich verantwortlich ist;

c)  niemand  darf  wegen  einer  Handlung  oder  Unterlassung  verurteilt
werden,  die  nach  dem  zur  Zeit  ihrer  Begehung  geltenden  Recht  nicht
strafbar war; ebenso darf keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der
Begehung der Straftat angedrohte verhängt werden; wird nach Begehung
der Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so kommt dies dem
Täter zugute,

d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, dass der
wegen einer Straftat Angeklagte unschuldig ist;

e)  jeder  wegen  einer  Straftat  Angeklagte  hat  das  Recht,  bei  der
Hauptverhandlung anwesend zu sein;

f) niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen
oder sich schuldig zu bekennen.

3. Jeder Verurteilte wird bei seiner Verurteilung über sein Recht, gerichtliche und
andere  Rechtsmittel  oder  Rechtsbehelfe  einzulegen,  sowie  über  die  hierfür
festgesetzten Fristen unterrichtet.

4. Die  Todesstrafe  darf  nicht  gegen  Personen  ausgesprochen  werden,  die  bei
Begehung der Straftat  noch nicht achtzehn Jahre alt  waren;  sie  darf nicht  an
schwangeren Frauen und Müttern kleiner Kinder vollstreckt werden. 

5. Bei  Beendigung  der  Feindseligkeiten  bemühen  sich  die  an  der  Macht
befindlichen Stellen, denjenigen Personen eine möglichst weitgehende Amnestie
zu gewähren, die am bewaffneten Konflikt teilgenommen haben oder denen aus
Gründen  im  Zusammenhang  mit  dem Konflikt  die  Freiheit  entzogen  wurde,
gleichviel ob sie interniert oder in Haft gehalten sind.

Teil III - Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige

Artikel 7 - Schutz und Pflege

1. Alle  Verwundeten,  Kranken  und  Schiffbrüchigen  werden  geschont  und
geschützt, gleichviel ob sie am bewaffneten Konflikt teilgenommen haben oder
nicht.

2. Sie werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt und erhalten so
umfassend  und  so  schnell  wie  möglich  die  für  ihren  Zustand  erforderliche
medizinische Pflege  und Betreuung.  Aus  anderen  als  medizinischen  Gründen
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darf kein Unterschied zwischen ihnen gemacht werden.

Artikel 8 - Suche

Sobald  die  Umstände  es  zulassen,  insbesondere  aber  nach  einem  Gefecht,  werden
unverzüglich alle durchführbaren Massnahmen getroffen, um die Verwundeten, Kranken
und Schiffbrüchigen zu suchen und zu bergen, sie vor Plünderung und Misshandlung zu
schützen und für ihre angemessene Pflege zu sorgen sowie um die Toten zu suchen, ihre
Beraubung zu verhindern und sie würdig zu bestatten. 

Artikel 9 - Schutz des Sanitäts- und Seelsorgepersonals

1. Das Sanitäts- und Seelsorgepersonal wird geschont und geschützt und erhält alle
verfügbare Hilfe zur Wahrnehmung seiner Aufgaben. Es darf nicht gezwungen
werden,  Aufgaben  zu  übernehmen,  die  mit  seinem  humanitären  Auftrag
unvereinbar sind.

2. Vom Sanitätspersonal darf nicht verlangt werden, bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben  bestimmte  Personen  aus  anderen  als  medizinischen  Gründen  zu
bevorzugen.

Artikel 10 - Allgemeiner Schutz der ärztlichen Aufgabe

1. Niemand darf bestraft werden, weil er eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, die
mit  dem ärztlichen  Ehrenkodex  im  Einklang  steht,  gleichviel  unter  welchen
Umständen und zu wessen Nutzen sie ausgeübt worden ist.

2. Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt, darf nicht gezwungen werden, Handlungen
vorzunehmen oder  Arbeiten zu verrichten,  die  mit  den Regeln des ärztlichen
Ehrenkodexes,  mit  sonstigen  dem  Wohl  der  Verwundeten  und  Kranken
dienenden Regeln oder  mit  den Bestimmungen dieses  Protokolls  unvereinbar
sind,  oder  Handlungen  zu  unterlassen,  die  auf  Grund  dieser  Regeln  oder
Bestimmungen geboten sind. 

3. Die Standespflichten der ärztliche Tätigkeiten ausübenden Personen hinsichtlich
der Auskünfte, die sie möglicherweise über von ihnen betreute Verwundete und
Kranke  erhalten,  müssen  vorbehaltlich  des  innerstaatlichen  Rechts  beachtet
werden. 

4. Vorbehaltlich  des  innerstaatlichen  Rechts  darf  niemand,  der  eine  ärztliche
Tätigkeit ausübt, in irgendeiner Weise bestraft werden, weil er sich weigert oder
es unterlässt,  Auskunft über Verwundete und Kranke zu geben,  die er betreut
oder betreut hat.

Artikel 11 - Schutz von Sanitätseinheiten und -transportmitteln

1. Sanitätseinheiten und -transportmittel werden jederzeit geschont und geschützt
und dürfen nicht angegriffen werden.

2. Der Sanitätseinheiten und  -transportmitteln  gebührende Schutz  darf  nur  dann
enden,  wenn  diese  ausserhalb  ihrer  humanitären  Bestimmung  zu  feindlichen
Handlungen  verwendet  werden.  Jedoch  endet  der  Schutz  erst,  nachdem eine
Warnung, die möglichst eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.
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Artikel 12 - Schutzzeichen

Unter  Aufsicht  der  betreffenden  zuständigen  Behörde  führen  Sanitäts-  und
Seelsorgepersonal  sowie  Sanitätseinheiten  und  -transportmittel  das  Schutzzeichen  des
roten Kreuzes, des roten Halbmonds oder des roten Löwen mit roter Sonne auf weissem
Grund. Es ist unter allen Umständen zu achten. Es darf nicht missbräuchlich verwendet
werden.

Teil IV - Zivilbevölkerung

Artikel 13 Schutz der Zivilbevölkerung

1. Die Zivilbevölkerung und einzelne Zivilpersonen geniessen allgemeinen Schutz
vor  den  von  Kampfhandlungen  ausgehenden  Gefahren.  Um  diesem  Schutz
Wirksamkeit zu verleihen, sind folgende Vorschriften unter allen Umständen zu
beachten.

2. Weder die Zivilbevölkerung als solche noch einzelne Zivilpersonen dürfen das
Ziel von Angriffen sein. Die Anwendung oder Androhung von Gewalt mit dem
hauptsächlichen Ziel,  Schrecken unter  der  Zivilbevölkerung zu verbreiten,  ist
verboten.

3. Zivilpersonen  geniessen  den durch  diesen Teil  gewährten  Schutz,  sofern  und
solangesie nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.

Artikel 14 - Schutz der für die Zivilbevölkerung lebensnotwendigen Objekte

Das Aushungern von Zivilpersonen als Mittel der Kriegführung ist verboten. Es ist daher
verboten,  für  die  Zivilbevölkerung lebensnotwendige  Objekte  wie  Nahrungsmittel,  zur
Erzeugung  von  Nahrungsmitteln  genutzte  landwirtschaftliche  Gebiete,  Ernte-  und
Viehbestände,  Trinkwasserversorgungsanlagen und -vorräte  sowie Bewässerungsanlagen
zu diesem Zweck anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen oder unbrauchbar zu machen. 

Artikel 15 - Schutz von Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten

Anlagen  oder  Einrichtungen,  die  gefährliche  Kräfte  enthalten,  nämlich  Staudämme,
Deiche  und  Kernkraftwerke,  dürfen  auch  dann  nicht  angegriffen  werden,  wenn  sie
militärische Ziele darstellen, sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und
dadurch schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann. 

Artikel 16 - Schutz von Kulturgut und Kultstätten

Unbeschadet  der  Bestimmungen  des  Haager  Abkommens  vom 14.  Mai  19546  für  den
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten ist es verboten, feindselige Handlungen
gegen  geschichtliche  Denkmäler,  Kunstwerke  oder  Kultstätten  zu  begehen,  die  zum
kulturellen  oder  geistigen  Erbe  der  Völker  gehören,  und  sie  zur  Unterstützung  des
militärischen Einsatzes zu verwenden. 

Artikel 17 - Verbot von Zwangsverlegungen

1. Die Verlegung der Zivilbevölkerung darf nicht aus Gründen im Zusammenhang
mit  dem Konflikt  angeordnet  werden,  sofern  dies  nicht  im Hinblick  auf  die
Sicherheit  der  betreffenden  Zivilpersonen  oder  aus  zwingenden  militärischen
Gründen geboten ist. Muss eine solche Verlegung vorgenommen werden, so sind
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alle  durchführbaren  Massnahmen  zu  treffen,  damit  die  Zivilbevölkerung  am
Aufnahmeort befriedigende Bedingungen in bezug auf Unterbringung, Hygiene,
Gesundheit, Sicherheit und Ernährung vorfindet.

2. Zivilpersonen dürfen nicht gezwungen werden, ihr eigenes Gebiet aus Gründen
zu verlassen, die mit dem Konflikt im Zusammenhang stehen.

Artikel 18 - Hilfsgesellschaften und Hilfsaktionen

1. Die im Hoheitsgebiet  der Hohen Vertragspartei  gelegenen Hilfsgesellschaften,
wie die Organisationen des Roten Kreuzes (Roten Halbmonds, Roten Löwen mit
Roter Sonne) können ihre Dienste anbieten, um ihre herkömmlichen Aufgaben
gegenüber  den  Opfern  des  bewaffneten  Konflikts  zu  erfüllen.  Die
Zivilbevölkerung kann auch von sich aus ihre Bereitschaft erklären, Verwundete,
Kranke und Schiffbrüchige zu bergen und zu pflegen.

2. Erleidet die Zivilbevölkerung übermässige Entbehrungen infolge eines Mangels
an  lebensnotwendigen  Versorgungsgütern  wie  Lebensmitteln  und
Sanitätsmaterial, so sind mit Zustimmung der betroffenen Hohen Vertragspartei
Hilfsaktionen  rein  humanitärer  unparteiischer  Art  zugunsten  der
Zivilbevölkerung ohne jede nachteilige Unterscheidung durchzuführen.

6 SR 0.520.3

Teil V - Schlussbestimmungen

Artikel 19 - Verbreitung

Dieses Protokoll wird so weit wie möglich verbreitet.

Artikel 20 - Unterzeichnung

Dieses  Protokoll  wird  für  die  Vertragsparteien  der  Abkommen  sechs  Monate  nach
Unterzeichnung  der  Schlussakte  zur  Unterzeichnung  aufgelegt;  es  liegt  für  einen
Zeitabschnitt von zwölf Monaten zur Unterzeichnung auf.

Artikel 21 - Ratifikation

Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifiziert. Die Ratifikationsurkunden werden
beim Schweizerischen Bundesrat, dem Depositar der Abkommen, hinterlegt.

Artikel 22 - Beitritt

Dieses Protokoll steht für jede Vertragspartei der Abkommen, die es nicht unterzeichnet
hat, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Depositar hinterlegt.

Artikel 23 - Inkrafttreten

1. Dieses  Protokoll  tritt  sechs  Monate  nach  der  Hinterlegung  von  zwei
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in Kraft.

2. Für jede Vertragspartei der Abkommen, die zu einem späteren Zeitpunkt dieses
Protokoll  ratifiziert  oder ihm beitritt,  tritt  es sechs Monate nach Hinterlegung
ihrer eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
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Artikel 24 - Änderung

1. Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen dieses Protokolls vorschlagen. Der
Wortlaut  jedes  Änderungsvorschlags  wird  dem  Depositar  mitgeteilt;  dieser
beschliesst  nach  Konsultierung  aller  Hohen  Vertragsparteien  und  des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, ob eine Konferenz zur Prüfung des
Änderungsvorschlags einberufen werden soll.

2. Der Depositar lädt zu dieser Konferenz alle Hohen Vertragsparteien sowie die
Vertragsparteien  der  Abkommen  ein,  gleichviel  ob  sie  dieses  Protokoll
unterzeichnet haben oder nicht.

Artikel 25 - Kündigung

1. Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses Protokoll, so wird die Kündigung erst
sechs Monate  nach Eingang der  Kündigungsurkunde wirksam.  Ist  jedoch bei
Ablauf der sechs Monate für die kündigende Partei die in Artikel 1 genannte
Situation  eingetreten,  so  wird  die  Kündigung  erst  bei  Beendigung  des
bewaffneten Konflikts wirksam. Personen, die aus Gründen im Zusammenhang
mit  dem  Konflikt  einem  Freiheitsentzug  oder  einer  Freiheitsbeschränkung
unterworfen  waren,  geniessen  jedoch  bis  zu  ihrer  endgültigen  Freilassung
weiterhin den Schutz dieses Protokolls.

2. Die Kündigung wird dem Depositar schriftlich notifiziert; dieser übermittelt sie
allen Hohen Vertragsparteien.

Artikel 26 - Notifikationen

Der  Depositar  unterrichtet  die  Hohen  Vertragsparteien  sowie  die  Vertragsparteien  der
Abkommen, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeichnet haben oder nicht, 

a)  von  den  Unterzeichnungen  dieses  Protokolls  und  der  Hinterlegung  von
Ratifikations- und Beitrittsurkunden nach den Artikeln 21 und 22,

b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 23 und

c) von den nach Artikel 24 eingegangenen Mitteilungen und Erklärungen.

Artikel 27 - Registrierung

1. Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Protokoll vom Depositar dem Sekretariat
der Vereinten Nationen zur Registrierung und Veröffentlichung gemäss Artikel
102 der Charta der Vereinten Nationen7 übermittelt.

2. Der  Depositar  setzt  das  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen  auch  von  allen
Ratifikationen und Beitritten in Kenntnis, die er in bezug auf dieses Protokoll
erhält.

7 SR 0.120

Artikel 28 - Authentische Texte

Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist,  wird beim Depositar
hinterlegt;  dieser  übermittelt  allen  Vertragsparteien  der  Abkommen  beglaubigte
Abschriften. 
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Geltungsbereich des Zusatzprotokolls am 25. Juni 2004
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Ägypten* 9. Oktober 1992 9. April 1993
Albanien 16. Juli 1993 B 16. Januar 1994
Algerien 16. August 1989 B 16. Februar 1990
Antigua und Barbuda 6. Oktober 1986 B 6. April 1987
Äquatorialguinea 24. Juli 1986 B 24. Januar 1987
Argentinien* a 26. November 1986 B 26. Mai 1987
Armenien 7. Juni 1993 B 7. Dezember 1993
Äthiopien 8. April 1994 B 8. Oktober 1994
Australien 21. Juni 1991 21. Dezember 1991
Bahamas 10. April 1980 B 10. Oktober 1980
Bahrain 30. Oktober 1986 B 30. April 1987
Bangladesch  8. September 1980 B 8. März 1981
Barbados 19. Februar 1990 B 19. August 1990
Belarus 23. Oktober 1989 23. April 1990
Belgien 20. Mai 1986 20. November 1986
Belize 29. Juni 1984 B 29. Dezember 1984
Benin 28. Mai 1986 B 28. November 1986
Bolivien 8. Dezember 1983 B 8. Juni 1984
Bosnien und Herzegowina 31. Dezember 1992 N 6. März 1992
Botsuana 23. Mai 1979 B 23. November 1979
Brasilien 5. Mai 1992 B 5. November 1992
Brunei 14. Oktober 1991 B 14. April 1992
Bulgarien 26. September 1989 26. März 1990
Burkina Faso 20. Oktober 1987 20. April 1988
Burundi 10. Juni 1993 B 10. Dezember 1993
Chile 24. April 1991 24. Oktober 1991
China 14. September 1983 B 14. März 1984
Hongkongb 14. April 1999 1. Juli 1997
Macauc 31. Mai 1999 20. Dezember 1999
Cook-Inseln 7. Mai 2002 B 7. November 2002
Costa Rica 15. Dezember 1983 B 15. Juni 1984
Côte d'Ivoire 20. September 1989 20. März 1990
Dänemark 17. Juni 1982 17. Dezember 1982
Deutschland* 14. Februar 1991 14. August 1991
Dominica 25. April 1996 B 25. Oktober 1996
Dominikanische Republik 26. Mai 1994 B 26. November 1994
Dschibuti 8. April 1991 B 8. Oktober 1991
Ecuador 10. April 1979 10. Oktober 1979
El Salvador 23. November 1978 23. Mai 1979
Estland 18. Januar 1993 B 18. Juli 1993
Finnland 7. August 1980 7. Februar 1981
Frankreich 24. Februar 1984 B 24. August 1984
Gabun 8. April 1980 B 8. Oktober 1980
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Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Gambia 12. Januar 1989 B 12. Juli 1989
Georgien 14. September 1993 B 14. März 1994
Ghana 28. Februar 1978 7. Dezember 1978
Grenada 23. September 1998 B 23. März 1999
Griechenland 15. Februar 1993 B 15. August 1993
Guatemala 19. Oktober 1987 19. April 1988
Guinea 11. Juli 1984 B 11. Januar 1985
Guinea-Bissau 21. Oktober 1986 B 21. April 1987
Guyana 18. Januar 1988 B 18. Juli 1988
Heiliger Stuhl 21. November 1985 21. Mai 1986
Honduras 16. Februar 1995 16. August 1995
Irland* 19. Mai 1999 19. November 1999
Island 10. April 1987 10. Oktober 1987
Italien 27. Februar 1986 27. August 1986
Jamaika 29. Juli 1986 B 29. Januar 1987
Jemen 17. April 1990 17. Oktober 1990
Jordanien 1. Mai 1979 1. November 1979
Kambodscha 14. Januar 1998 B 14. Juli 1998
Kamerun 16. März 1984 B 16. September 1984
Kanada* 20. November 1990 20. Mai 1991
Kap Verde 16. März 1995 B 16. September 1995
Kasachstan 5. Mai 1992 N 21. Dezember 1991
Kenia 23. Februar 1999 B 23. August 1999
Kirgisistan 18. September 1992 N 21. Dezember 1991
Kolumbien 14. August 1995 B 14. Februar 1996
Komoren 21. November 1985 B 21. Mai 1986
Kongo (Brazzaville) 10. November 1983 B 10. Mai 1984
Kongo (Kinshasa) 12. Dezember 2002 B 12. Juni 2003
Korea (Süd-) 15. Januar 1982 15. Juli 1982
Kroatien 11. Mai 1992 N 8. Oktober 1991
Kuba 23. Juni 1999 B 23. Dezember 1999
Kuwait 17. Januar 1985 B 17. Juli 1985
Laos 18. November 1980 18. Mai 1981
Lesotho 20. Mai 1994 B 20. November 1994
Lettland 24. Dezember 1991 B 24. Juni 1992
Libanon 23. Juli 1997 B 23. Januar 1998
Liberia 30. Juni 1988 B 30. Dezember 1988
Libyen 7. Juni 1978 B 7. Dezember 1978
Liechtenstein* 10. August 1989 10. Februar 1990
Litauen 13. Juli 2000 B 13. Januar 2001
Luxemburg 29. August 1989 28. Februar 1990
Madagaskar 8. Mai 1992 8. November 1992
Malawi 7. Oktober 1991 B 7. April 1992
Malediven 3. September 1991 B 3. März 1992
Mali 8. Februar 1989 B 8. August 1989
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Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Malta* 17. April 1989 B 17. Oktober 1989
Mauretanien 14. März 1980 B 14. September 1980
Mauritiusa 22. März 1982 B 22. September 1982
Mazedonien 1. September 1993 N 8. September 1991
Mikronesien 19. September 1995 B 19. März 1996
Moldau 24. Mai 1993 B 24. November 1993
Monaco 7. Januar 2000 B 7. Juli 2000
Mongolei  6. Dezember 1995 6. Juni 1996
Namibia 18. Oktober 1983 B 18. April 1984
Neuseeland* 8. Februar 1988 8. August 1988
Nicaragua 19. Juli 1999 19. Januar 2000
Niederlande* 26. Juni 1987 26. Dezember 1987
Aruba 26. Juni 1987 26. Dezember 1987
Niederländische Antillen 26. Juni 1987 26. Dezember 1987
Niger 8. Juni 1979 8. Dezember 1979
Nigeria 10. Oktober 1988 B 10. April 1989
Norwegen 14. Dezember 1981 14. Juni 1982
Oman 29. März 1984 B 29. September 1984
Österreich* 13. August 1982 13. Februar 1983
Palau 25. Juni 1996 B 25. Dezember 1996
Panama 18. September 1995 18. März 1996
Paraguay 30. November 1990 B 30. Mai 1991
Peru 14. Juli 1989 14. Januar 1990
Philippinen 11. Dezember 1986 B 11. Juni 1987
Polen 23. Oktober 1991 23. April 1992
Portugal 27. Mai 1992 27. November 1992
Ruanda 19. November 1984 B 19. Mai 1985
Rumänien 21. Juni 1990 21. Dezember 1990
Russland 29. September 1989 29. März 1990
Salomoninseln 19. September 1988 B 19. März 1989
Sambia 4. Mai 1995 B 4. November 1995
Samoa 23. August 1984 B 23. Februar 1985
San Marino 5. April 1994 5. Oktober 1994
St. Kitts und Nevis 14. Februar 1986 B 14. August 1986
St. Lucia 7. Oktober 1982 B 7. April 1983
St. Vincent und die 
Grenadinen 8. April 1983 B 8. Oktober 1983
São Tomé und Príncipe 5. Juli 1996 B 5. Januar 1997
Saudi-Arabien 28. November 2001 B 28. Mai 2002
Schweden 31. August 1979 29. Februar 1980
Schweiz 17. Februar 1982 17. August 1982
Senegal 7. Mai 1985 7. November 1985
Serbien und Montenegro 16. Oktober 2001 N 27. April 1992
Seychellen 8. November 1984 B 8. Mai 1985
Sierra Leone 21. Oktober 1986 B 21. April 1987
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Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) In-Kraft-Treten

Simbabwe 19. Oktober 1992 B 19. April 1993
Slowakei 2. April 1993 N 1. Januar 1993
Slowenien 26. März 1992 N 25. Juni 1991
Spanien 21. April 1989 21. Oktober 1989
Südafrika 21. November 1995 B 21. Mai 1996
Suriname 16. Dezember 1985 B 16. Juni 1986
Swasiland 2. November 1995 B 2. Mai 1996
Tadschikistan 13. Januar 1993 N 21. Dezember 1991
Tansania 15. Februar 1983 B 15. August 1983
Togo 21. Juni 1984 21. Dezember 1984
Tonga 20. Januar 2003 B 20. Juli 2003
Trinidad und Tobago 20. Juli 2001 B 20. Januar 2002
Tschad 17. Januar 1997 B 17. Juli 1997
Tschechische Republik 5. Februar 1993 N 1. Januar 1993
Tunesien 9. August 1979 9. Februar 1980
Turkmenistan 10. April 1992 N 26. Dezember 1991
Uganda 13. März 1991 B 13. September 1991
Ukraine 25. Januar 1990 25. Juli 1990
Ungarn 12. April 1989 12. Oktober 1989
Uruguay 13. Dezember 1985 B 13. Juni 1986
Usbekistan 8. Oktober 1993 B 8. April 1994
Vanuatu 28. Februar 1985 B 28. August 1985
Venezuela 23. Juli 1998 B 23. Januar 1999
Vereinigte Arab Emirate 9. März 1983 B 9. September 1983
Vereinigtes Königreich 28. Januar 1998 28. Juli 1998
Akrotiri und Dhekelia 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Anguilla 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Bermudas 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Britische Jungferninseln 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Britisches Antarktis-
Territorium 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Britisches Territorium im
Indischen Ozean 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Falklandinseln 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Kaimaninseln 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Montserrat 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno,
Henderson und Pitcairn) 2. Juli 2002 2. Januar 2003
St. Helena und Nebengebiete
(Ascension und Tristan da 
Cunha) 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Südgeorgien und Südliche
Sandwichinseln 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Turks- und Caicosinseln 2. Juli 2002 2. Januar 2003
Zentralafrikan. Republik 17. Juli 1984 B 17. Januar 1985
Zypern 18. März 1996 B 18. September 1996
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* Vorbehalte und Erklärungen.

Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen
und englischen  Texte  können  auf  der  Internet-Seite  des  Internationalen  Komitees  vom
Roten  Kreuz:  http:www.icrc.org/dih.nsf/WEB?OpenNavigator  eingesehen  oder  bei  der
Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden.

a  Publikation auf Grund einer Einwendung dieses Staates gegen die Hoheitsgebiets- Erklärung einer
anderen Vertragspartei.

b Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 14. April 1999 ist das Protokoll seit dem 1.
Juli 1997 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Hongkong anwendbar.

c Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 31. Mai 1999 ist das Protokoll seit dem 20.
Dez. 1999 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Macau anwendbar.
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Zusatzprotokoll III zu den Genfer Abkommen 

vom 12. August 1949 über die Annahme eines zusätzlichen 
Schutzzeichens

Abgeschlossen in Genf am 8. Dezember 2005

In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 14. August 1991

Präambel

Die Hohen Vertragsparteien,

(PP1) in Bekräftigung der Bestimmungen der Genfer Abkommen vom 12. August 19493
(insbesondere  der  Artikel  26,  38,  42  und 44  des I.  Genfer  Abkommens4)  und,  soweit
anwendbar, ihrer Zusatzprotokolle vom 8. Juni 19775 (insbesondere der Artikel 18 und 38
des  Zusatzprotokolls  I6  und  des  Artikels  12  des  Zusatzprotokolls  II7),  welche  die
Verwendung der Schutzzeichen betreffen,

(PP2)  in dem Wunsch, die genannten Bestimmungen zu ergänzen, um ihren schützenden
Wert und ihren universellen Charakter zu stärken,

(PP3)  in  Anbetracht  dessen,  dass  dieses  Protokoll  das  anerkannte  Recht  der  Hohen
Vertragsparteien  nicht  berührt,  die  Zeichen  weiter  zu  verwenden,  die  sie  in
Übereinstimmung  mit  ihren  Verpflichtungen  aus  den  Genfer  Abkommen  und,  soweit
anwendbar, aus deren Zusatzprotokollen bereits verwenden,

(PP4)  eingedenk dessen,  dass sich die Verpflichtung zur Achtung der durch die Genfer
Abkommen und ihre Zusatzprotokolle geschützten Personen und Objekte aus dem Schutz
ergibt,  den  ihnen  das  Völkerrecht  gewährt,  und  nicht  von  der  Verwendung  der
Schutzzeichen, Kennzeichen oder Erkennungssignale abhängig ist,

(PP5)  unter  Betonung  der  Tatsache,  dass  den Schutzzeichen keine  religiöse,  ethnische,
rassische,  regionale oder politische Bedeutung zukommen soll, 

(PP6)  unter  Hervorhebung  der  Notwendigkeit,  die  uneingeschränkte  Einhaltung  der
Verpflichtungen zu gewährleisten, die mit den durch die Genfer Abkommen und, soweit
anwendbar, ihre Zusatzprotokolle anerkannten Schutzzeichen verbunden sind,

AS 2007 189; BBl 2006 1929

2 Art. 1 Abs. 1 des BB vom 24. März 2006 (AS 2007 185)

3 SR 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

4 SR 0.518.12

5 SR 0.518.521, 0.518.522

6 SR 0.518.521

7 SR 0.518.522
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(PP7)  eingedenk  dessen,  dass  Artikel  44  des  I.  Genfer  Abkommens  zwischen  der
Verwendung  der  Schutzzeichen  zum  Schutz  und  ihrer  Verwendung  zur  Bezeichnung
unterscheidet,

(PP8)  ferner eingedenk dessen, dass die nationalen Gesellschaften, die im Hoheitsgebiet
eines  anderen Staates  tätig werden,  sicherstellen müssen,  dass  die  Zeichen,  die  sie  im
Rahmen dieser Tätigkeit zu verwenden beabsichtigen, in dem Land, in dem die Tätigkeit
stattfindet, und in dem Transitstaat oder den Transitstaaten verwendet werden dürfen,

(PP9)  im  Bewusstsein  der  Schwierigkeiten,  welche  die  Verwendung  der  bestehenden
Schutzzeichen  bestimmten  Staaten  und  bestimmten  nationalen  Gesellschaften  bereiten
kann,

(PP10)  in  Anbetracht  der  Entschlossenheit  des  Internationalen  Komitees  vom  Roten
Kreuz,  der  Internationalen  Föderation  der  Rotkreuz-  und  Rothalbmondgesellschaften
sowie  der  Internationalen  Rotkreuz-  und  Rothalbmondbewegung,  ihre  gegenwärtigen
Namen und Zeichen beizubehalten,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1 Einhaltung und Anwendungsbereich dieses Protokolls

1. Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  dieses  Protokoll  unter  allen
Umständen einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen.

2. Durch dieses Protokoll werden die Bestimmungen der vier Genfer Abkommen
vom  12.  August  1949  («Genfer  Abkommen»)  und,  soweit  anwendbar,  ihrer
beiden Zusatzprotokolle vom 8. Juni 1977 («Zusatzprotokolle von 1977») über
die Schutzzeichen, nämlich das rote Kreuz, den roten Halbmond und den roten
Löwen  mit  roter  Sonne,  bekräftigt  und  ergänzt;  es  findet  auf  die  in  diesen
Bestimmungen bezeichneten Situationen gleichermassen Anwendung.

Artikel 2 Schutzzeichen

1. Durch  dieses  Protokoll  wird  zusätzlich  zu  den  Schutzzeichen  der  Genfer
Abkommen  und  zu  denselben  Zwecken  ein  zusätzliches  Schutzzeichen
anerkannt. Die Schutzzeichen geniessen alle denselben Status.

2. Dieses zusätzliche Schutzzeichen, das aus einem roten Rahmen in Form eines
auf der Spitze stehenden Quadrats auf weissem Grund besteht,  entspricht der
Abbildung im Anhang zu diesem Protokoll.  In  diesem Protokoll  wird  dieses
Schutzzeichen als «Zeichen des III. Protokolls» bezeichnet.

3. Die  Bedingungen  für  die  Verwendung  und  Achtung  des  Zeichens  des  III.
Protokolls sind die gleichen wie die durch die Genfer Abkommen und, soweit
anwendbar,  die Zusatzprotokolle von 1977 für  die Schutzzeichen festgelegten
Bedingungen.

4. Die  Sanitätsdienste  und  das  Seelsorgepersonal  der  Streitkräfte  der  Hohen
Vertragsparteien  können  alle  in  Absatz  1  bezeichneten  Schutzzeichen
unbeschadet  ihrer  gegenwärtigen  Zeichen  vorübergehend  verwenden,  sofern
dadurch ihr Schutz erhöht werden kann.
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Artikel 3 Verwendung des Zeichens des III. Protokolls

zum Zweck der Bezeichnung

1. Die  nationalen  Gesellschaften  der  Hohen  Vertragsparteien,  die  sich  für  die
Verwendung  des  Zeichens  des  III.  Protokolls  entscheiden,  können  bei  der
Verwendung  dieses  Zeichens  in  Übereinstimmung  mit  den  einschlägigen
innerstaatlichen Rechtsvorschriften zum Zweck der Bezeichnung Folgendes in
das Zeichen einfügen:

a)  ein  durch  die  Genfer  Abkommen  anerkanntes  Schutzzeichen  oder  eine
Kombination dieser Zeichen; oder

b) ein anderes Zeichen, das eine Hohe Vertragspartei tatsächlich verwendet hat
und das vor der Annahme dieses Protokolls Gegenstand einer über den Depositar
an  die  anderen  Hohen Vertragsparteien  und  das  Internationale  Komitee  vom
Roten Kreuz gerichteten Mitteilung war.

Die Einfügung muss der Abbildung im Anhang zu diesem Protokoll entsprechen.

2. Eine nationale Gesellschaft, die sich entscheidet, nach Absatz 1 in das Zeichen
des III.  Protokolls ein anderes Zeichen einzufügen, kann in Übereinstimmung
mit  den  innerstaatlichen  Rechtsvorschriften  in  ihrem  Hoheitsgebiet  die
Bezeichnung dieses Zeichens verwenden und dieses Zeichen führen.

3. Nationale Gesellschaften dürfen in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften unter aussergewöhnlichen Umständen und zur Erleichterung
ihrer  Arbeit  das  in  Artikel  2  dieses  Protokolls  genannte  Schutzzeichen
vorübergehend verwenden.

4. Dieser Artikel berührt weder die Rechtsstellung der in den Genfer Abkommen
und in diesem Protokoll anerkannten Schutzzeichen noch diejenige der Zeichen,
die zum Zweck der Bezeichnung in Übereinstimmung mit Absatz 1 eingefügt
werden.

Artikel 4 Internationales Komitee vom Roten Kreuz und Internationale Föderation 
der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften

Das  Internationale  Komitee  vom  Roten  Kreuz  und  die  Internationale  Föderation  der
Rotkreuz-  und  Rothalbmondgesellschaften  sowie  ihr  gehörig  ausgewiesenes  Personal
können unter aussergewöhnlichen Umständen und zur Erleichterung ihrer Arbeit  das in
Artikel 2 dieses Protokolls genannte Schutzzeichen verwenden.

Artikel 5 Missionen unter dem Dach der Vereinten Nationen

Die  Sanitätsdienste  und  das  Seelsorgepersonal,  die  an  Einsätzen  unter  dem Dach  der
Vereinten  Nationen  beteiligt  sind,  können  mit  dem  Einverständnis  der  teilnehmenden
Staaten eines der in den Artikeln 1 und 2 genannten Schutzzeichen verwenden.

Artikel 6 Verhinderung und Ahndung von Missbrauch

1. Die  Bestimmungen  der  Genfer  Abkommen  und,  soweit  anwendbar,  der
Zusatzprotokolle  von  1977,  welche  die  Verhinderung  und  Ahndung  des
Missbrauchs der Schutzzeichen regeln, finden gleichermassen auf das Zeichen
des III. Protokolls Anwendung. Insbesondere treffen die Hohen Vertragsparteien
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die erforderlichen Massnahmen, um jeden Missbrauch der in den Artikeln 1 und
2  genannten  Schutzzeichen  und  ihrer  Bezeichnungen,  einschliesslich  ihrer
heimtückischen  Verwendung  und  der  Verwendung  aller  Zeichen  und
Bezeichnungen, die eine Nachahmung der Schutzzeichen darstellen, jederzeit zu
verhindern und zu ahnden.

2. Ungeachtet des Absatzes 1 können die Hohen Vertragsparteien es den bisherigen
Benutzern  des  Zeichens  des  III.  Protokolls  oder  eines  Zeichens,  das  eine
Nachahmung davon darstellt, gestatten, dieses weiter zu verwenden, wobei diese
Verwendung in Zeiten eines bewaffneten Konflikts nicht den Anschein erwecken
darf, als ob dadurch der Schutz der Genfer Abkommen und, soweit anwendbar,
der Zusatzprotokolle von 1977 gewährleistet werde, und sofern die Rechte zur
Verwendung  dieser  Zeichen  vor  der  Annahme  dieses  Protokolls  erworben
wurden.

Artikel 7 Verbreitung

Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  in  Friedenszeiten  wie  in  Zeiten  eines
bewaffneten  Konflikts  dieses  Protokoll  in  ihren  Ländern  so  weit  wie  möglich  zu
verbreiten,  insbesondere  sein  Studium  in  ihre  militärischen  Ausbildungsprogramme
aufzunehmen  und  die  Zivilbevölkerung  zu  seinem  Studium  anzuregen,  so  dass  diese
Übereinkunft den Streitkräften und der Zivilbevölkerung bekannt wird.

Artikel 8 Unterzeichnung

Dieses  Protokoll  wird  für  die  Vertragsparteien  der  Genfer  Abkommen  am Tag  seiner
Annahme  zur  Unterzeichnung  aufgelegt;  es  liegt  für  einen  Zeitabschnitt  von  zwölf
Monaten zur Unterzeichnung auf.

Artikel 9 Ratifikation

Dieses Protokoll wird so bald wie möglich ratifiziert. Die Ratifikationsurkunden werden
beim  Schweizerischen  Bundesrat,  dem  Depositar  der  Genfer  Abkommen  und  der
Zusatzprotokolle von 1977, hinterlegt.

Artikel 10 Beitritt

Dieses  Protokoll  steht  für  jede  Vertragspartei  der  Genfer  Abkommen,  die  es  nicht
unterzeichnet  hat,  zum  Beitritt  offen.  Die  Beitrittsurkunden  werden  beim  Depositar
hinterlegt.

Artikel 11 Inkrafttreten

1. Dieses Protokoll  tritt sechs Monate nach Hinterlegung von zwei Ratifikations
oder Beitrittsurkunden in Kraft.

2. Für jede Vertragspartei  der Genfer Abkommen, die dieses Protokoll  zu einem
späteren  Zeitpunkt  ratifiziert  oder  ihm  beitritt,  tritt  es  sechs  Monate  nach
Hinterlegung ihrer eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 12 Vertragsbeziehungen beim Inkrafttreten dieses Protokolls

1. Sind die Vertragsparteien der Genfer Abkommen auch Vertragsparteien dieses
Protokolls, so finden die Abkommen so Anwendung, wie sie durch das Protokoll
ergänzt sind.

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 355



Genfer Abkommen IV – SR 0.518.51

2. Ist  eine  der  am  Konflikt  beteiligten  Parteien  nicht  durch  dieses  Protokoll
gebunden,  so  bleiben  dessen  Vertragsparteien  in  ihren  gegenseitigen
Beziehungen durch das Protokoll gebunden. Sie sind durch das Protokoll auch
gegenüber jeder nicht durch das Protokoll gebundenen Partei gebunden, wenn
diese dessen Bestimmungen annimmt und anwendet.

Artikel 13 Änderung

1. Jede Hohe Vertragspartei kann Änderungen dieses Protokolls vorschlagen. Der
Wortlaut  jedes  Änderungsvorschlags  wird  dem  Depositar  mitgeteilt;  dieser
beschliesst nach Konsultierung aller Hohen Vertragsparteien, des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz und der Internationalen Föderation der Rotkreuz-
und Rothalbmondgesellschaften, ob eine Konferenz zur Prüfung des Änderungs-
vorschlags einberufen werden soll.

2. Der Depositar lädt zu dieser Konferenz alle Hohen Vertragsparteien sowie die
Vertragsparteien der Genfer Abkommen ein, gleichviel ob sie dieses Protokoll
unterzeichnet haben oder nicht.

Artikel 14 Kündigung

1. Kündigt eine Hohe Vertragspartei dieses Protokoll, so wird die Kündigung erst
ein Jahr nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Ist jedoch bei Ablauf
dieses Jahres für die kündigende Vertragspartei die Situation eines bewaffneten
Konflikts oder einer Besetzung eingetreten,  so bleibt die Kündigung bis zum
Ende des bewaffneten Konflikts oder der Besetzung unwirksam.

2. Die Kündigung wird dem Depositar schriftlich notifiziert; dieser übermittelt sie
allen Hohen Vertragsparteien.

3. Die Kündigung wird nur in Bezug auf die kündigende Vertragspartei wirksam.

4. Eine  Kündigung  nach  Absatz  1  berührt  nicht  die  wegen  des  bewaffneten
Konflikts oder der Besetzung von der kündigenden Vertragspartei nach diesem
Protokoll  bereits  eingegangenen  Verpflichtungen  in  Bezug auf  eine  vor  dem
Wirksamwerden der Kündigung begangene Handlung.

Artikel 15 Notifikationen

Der  Depositar  unterrichtet  die  Hohen  Vertragsparteien  sowie  die  Vertragsparteien  der
Genfer Abkommen, gleichviel ob sie dieses Protokoll unterzeichnet haben oder nicht:

a)  von  den  Unterzeichnungen  dieses  Protokolls  und  der  Hinterlegung  von
Ratifikations- und Beitrittsurkunden nach den Artikeln 8, 9 und 10;

b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 11, und zwar
innerhalb von zehn Tagen nach diesem Inkrafttreten; 

c) von den nach Artikel 13 eingegangenen Mitteilungen;

d) von den Kündigungen nach Artikel 14.

Artikel 16 Registrierung

1. Nach seinem Inkrafttreten wird dieses Protokoll vom Depositar dem Sekretariat
der Vereinten Nationen zur Registrierung und Veröffentlichung nach Artikel 102
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der Charta der Vereinten Nationen8 übermittelt.

2. Der  Depositar  setzt  das  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen  auch  von  allen
Ratifikationen,  Beitritten und Kündigungen in Kenntnis,  die  er  in  Bezug auf
dieses Protokoll erhält.

Artikel 17 Verbindlicher Wortlaut

Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist,  wird beim Depositar
hinterlegt;  dieser  übermittelt  allen  Vertragsparteien  der  Genfer  Abkommen beglaubigte
Abschriften.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang
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Geltungsbereich am 29. Juli 20099

Vertragsstaaten Ratifikation Inkrafttreten

Albanien 6. Februar 2008 B 6. August 2008

Belize 3. April 2007 B 3. Oktober 2007

Bulgarien 13. September 2006 13. März 2007

Costa Rica 30. Juni 2008 30. Dezember 2008

Dänemark 25. Mai 2007 25. November 2007

El Salvador 12. September 2007 12. März 2008

Estland 28. Februar 2008 28. August 2008

Fidschi 30. Juli 2008 B 30. Januar 2009

Finnland 14. Januar 2009 14. Juli 2009

Georgien 19. März 2007 19. September 2007

Guatemala 14. März 2008 14. September 2008

Honduras 8. Dezember 2006 8. Juni 2007

Island 4. August 2006 4. Februar 2007

Israel* 22. November 2007 22. Mai 2008

Italien 29. Januar 2009 29. Juli 2009

Kanada* 26. November 2007 26. Mai 2008

Kroatien 13. Juni 2007 13. Dezember 2007

Lettland 2. April 2007 2. Oktober 2007

Liechtenstein 24. August 2006 24. Februar 2007

Litauen 28. November 2007 28. Mai 2008

Mazedonien 14. Oktober 2008 14. April 2009

Mexiko 7. Juli 2008 7. Januar 2009

Moldau* 19. August 2008 19. Februar 2009

Monaco 12. März 2007 12. September 2007

Niederlandea 13. Dezember 2006 13. Juni 2007

Niederländische Antillen 13. Dezember 2006 13. Juni 2007

Arubab 13. Dezember 2006 13. Juni 2007

Norwegen 13. Juni 2006 14. Januar 2007

Paraguay 13. Oktober 2008 13. April 2009

Philippinen 22. August 2006 22. Februar 2007
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San Marino 22. Juni 2007 22. Dezember 2007

Schweiz 14. Juli 2006 14. Januar 2007

Singapur 7. Juli 2008 7. Januar 2009

Slowakei 30. Mai 2007 30. November 2007

Slowenien 10. März 2008 10. September 2008

Tschechische Republik 23. Mai 2007 23. November 2007

Uganda 21. Mai 2008 B 21. November 2008

Ungarn 15. November 2006 15. Mai 2007

Vereinigte Staaten 8. März 2007 8. September 2007

Zypern 27. November 2007 27. Mai 2008

* Vorbehalte und Erklärungen.

Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die Texte können
auf der Internet-Seite des Depositars www.eda.admin.ch/depositar eingesehen oder bei der
Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. 

a Für das Königreich in Europa.

b Am 1. Jan. 1986 erhielt die Insel Aruba, die ein Teil der Niederländischen Antillen war,
die innere Autonomie innerhalb des Königreichs der Niederlande. Diese Änderung betrifft
nur  die  internen  verfassungsrechtlichen  Beziehungen  innerhalb  des  Königreichs  der
Niederlande.
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Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)
Ausfertigungsdatum: 26.06.2002

Vollzitat:

"Völkerstrafgesetzbuch vom 26.  Juni 2002 (BGBl.  I  S.  2254),  das durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3150) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 1 G v. 22.12.2016 I 3150

Das Gesetz wurde als Artikel 1 des G v. 26.6.2002 I 2254 vom Bundestag beschlossen. Es
ist gem. Art. 8 dieses G am 30.6.2002 in Kraft getreten.

Teil 1 - Allgemeine Regelungen

§ 1 - Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für alle in ihm bezeichneten Straftaten gegen das Völkerrecht, für Taten
nach den §§ 6 bis 12 auch dann, wenn die Tat im Ausland begangen wurde und keinen
Bezug zum Inland aufweist. Für Taten nach § 13, die im Ausland begangen wurden, gilt
dieses Gesetz unabhängig vom Recht des Tatorts, wenn der Täter Deutscher ist oder die
Tat sich gegen die Bundesrepublik Deutschland richtet.

§ 2 - Anwendung des allgemeinen Rechts

Auf Taten nach diesem Gesetz findet das allgemeine Strafrecht Anwendung, soweit dieses
Gesetz nicht in den §§ 1, 3 bis 5 und 13 Absatz 4 besondere Bestimmungen trifft.

§ 3 - Handeln auf Befehl oder Anordnung

Ohne Schuld handelt, wer eine Tat nach den §§ 8 bis 15 in Ausführung eines militärischen
Befehls oder einer Anordnung von vergleichbarer tatsächlicher Bindungswirkung begeht,
sofern der Täter nicht erkennt, dass der Befehl oder die Anordnung rechtswidrig ist und
deren Rechtswidrigkeit auch nicht offensichtlich ist.

§ 4 - Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber und anderer Vorgesetzter

(1) Ein militärischer Befehlshaber oder ziviler Vorgesetzter, der es unterlässt, seinen
Untergebenen daran zu hindern, eine Tat nach diesem Gesetz zu begehen, wird
wie ein Täter der von dem Untergebenen begangenen Tat bestraft. § 13 Abs. 2
des Strafgesetzbuches findet in diesem Fall keine Anwendung.

(2) Einem militärischen Befehlshaber steht eine Person gleich, die in einer Truppe
tatsächliche Befehls- oder Führungsgewalt und Kontrolle ausübt. Einem zivilen
Vorgesetzten  steht  eine  Person  gleich,  die  in  einer  zivilen  Organisation  oder
einem Unternehmen tatsächliche Führungsgewalt und Kontrolle ausübt.

§ 5 - Unverjährbarkeit

Die Verfolgung von Verbrechen nach diesem Gesetz  und die  Vollstreckung der  wegen
ihnen verhängten Strafen verjähren nicht.
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Teil 2 - Straftaten gegen das Völkerrecht

Abschnitt 1 - Völkermord und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit

§ 6 - Völkermord

(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als
solche ganz oder teilweise zu zerstören,

1. ein Mitglied der Gruppe tötet,

2. einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden,
insbesondere der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt, 

3.  die  Gruppe  unter  Lebensbedingungen  stellt,  die  geeignet  sind,  ihre
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen,

4.  Maßregeln  verhängt,  die  Geburten  innerhalb  der  Gruppe  verhindern
sollen, 

5. ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt,  wird
mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.

(2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 ist die Strafe Freiheitsstrafe
nicht unter fünf Jahren.

§ 7 - Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(1) Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine
Zivilbevölkerung

1. einen Menschen tötet,

2. in der Absicht, eine Bevölkerung ganz oder teilweise zu zerstören, diese
oder Teile hiervon unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, deren
Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen,

3. Menschenhandel betreibt, insbesondere mit einer Frau oder einem Kind,
oder wer auf andere Weise einen Menschen versklavt und sich dabei ein
Eigentumsrecht an ihm anmaßt,

4. einen Menschen, der sich rechtmäßig in einem Gebiet aufhält, vertreibt
oder  zwangsweise  überführt,  indem  er  ihn  unter  Verstoß  gegen  eine
allgemeine  Regel  des  Völkerrechts  durch  Ausweisung  oder  andere
Zwangsmaßnahmen  in  einen  anderen  Staat  oder  in  ein  anderes  Gebiet
verbringt,

5. einen Menschen, der sich in seinem Gewahrsam oder in sonstiger Weise
unter seiner Kontrolle befindet, foltert, indem er ihm erhebliche körperliche
oder  seelische  Schäden  oder  Leiden  zufügt,  die  nicht  lediglich  Folge
völkerrechtlich zulässiger Sanktionen sind,

6.  einen  anderen  Menschen  sexuell  nötigt  oder  vergewaltigt,  ihn  zur
Prostitution nötigt, der Fortpflanzungsfähigkeit beraubt oder in der Absicht,
die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen,  eine
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unter Anwendung von Zwang geschwängerte Frau gefangen hält,

7. einen Menschen dadurch zwangsweise verschwinden lässt, dass er in der
Absicht, ihn für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen, 

a)  ihn  im  Auftrag  oder  mit  Billigung  eines  Staates  oder  einer
politischen Organisation entführt oder sonst in schwerwiegender Weise
der  körperlichen  Freiheit  beraubt,  ohne  dass  im  Weiteren  auf
Nachfrage unverzüglich wahrheitsgemäß Auskunft über sein Schicksal
und seinen Verbleib erteilt wird, oder

b) sich im Auftrag des Staates oder der politischen Organisation oder
entgegen einer Rechtspflicht weigert, unverzüglich Auskunft über das
Schicksal und den Verbleib des Menschen zu erteilen, der unter den
Voraussetzungen des Buchstaben a seiner körperlichen Freiheit beraubt
wurde, oder eine falsche Auskunft dazu erteilt,

8. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden,
insbesondere der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt,

9.  einen  Menschen  unter  Verstoß  gegen  eine  allgemeine  Regel  des
Völkerrechts in schwerwiegender Weise der körperlichen Freiheit beraubt
oder 

10. eine identifizierbare Gruppe oder Gemeinschaft verfolgt, indem er ihr
aus  politischen,  rassischen,  nationalen,  ethnischen,  kulturellen  oder
religiösen Gründen, aus Gründen des Geschlechts oder aus anderen nach
den  allgemeinen  Regeln  des  Völkerrechts  als  unzulässig  anerkannten
Gründen  grundlegende  Menschenrechte  entzieht  oder  diese  wesentlich
einschränkt,

wird in den Fällen der Nummern 1 und 2 mit lebenslanger Freiheitsstrafe, in den
Fällen der Nummern 3 bis 7 mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und in
den Fällen der Nummern 8 bis 10 mit  Freiheitsstrafe  nicht unter  drei  Jahren
bestraft.

(2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr.  2 ist  die Strafe  Freiheitsstrafe
nicht unter fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 7
Freiheitsstrafe  nicht  unter  zwei  Jahren  und  in  minder  schweren  Fällen  des
Absatzes 1 Nr. 8 und 9 Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.

(3) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 Nr. 3 bis 10 den Tod eines
Menschen, so ist die Strafe in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 7 lebenslange
Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren und in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 8 bis 10 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.

(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist die Strafe bei einer Tat nach Absatz
1 Nr. 3 bis 7 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und bei einer Tat nach Absatz
1 Nr. 8 bis 10 Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.

(5) Wer ein Verbrechen nach Absatz 1 in der Absicht begeht, ein institutionalisiertes
Regime der systematischen Unterdrückung und Beherrschung einer rassischen
Gruppe durch eine andere aufrechtzuerhalten, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter
fünf  Jahren  bestraft,  soweit  nicht  die  Tat  nach  Absatz  1  oder  Absatz  3  mit
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schwererer  Strafe  bedroht  ist.  In  minder  schweren  Fällen  ist  die  Strafe
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, soweit nicht die Tat nach Absatz 2 oder
Absatz 4 mit schwererer Strafe bedroht ist.

Abschnitt 2 - Kriegsverbrechen

§ 8 - Kriegsverbrechen gegen Personen

(1) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem  internationalen  oder  nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt

1. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person tötet,

2. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person als Geisel
nimmt, 

3. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person grausam
oder  unmenschlich  behandelt,  indem er  ihr  erhebliche  körperliche  oder
seelische  Schäden  oder  Leiden  zufügt,  insbesondere  sie  foltert  oder
verstümmelt, 

4. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person sexuell
nötigt  oder  vergewaltigt,  sie  zur  Prostitution  nötigt,  der  Fortpflanzungs-
fähigkeit beraubt oder in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer
Bevölkerung  zu  beeinflussen,  eine  unter  Anwendung  von  Zwang
geschwängerte Frau gefangen hält,

5.  Kinder  unter  15  Jahren  für  Streitkräfte  zwangsverpflichtet  oder  in
Streitkräfte  oder  bewaffnete  Gruppen  eingliedert  oder  sie  zur  aktiven
Teilnahme an Feindseligkeiten verwendet, 

6. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person, die sich
rechtmäßig in einem Gebiet aufhält, vertreibt oder zwangsweise überführt,
indem er sie unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des Völkerrechts
durch Ausweisung oder andere Zwangsmaßnahmen in einen anderen Staat
oder in ein anderes Gebiet verbringt, 

7. gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person eine
erhebliche  Strafe,  insbesondere  die  Todesstrafe  oder  eine  Freiheitsstrafe
verhängt oder vollstreckt, ohne dass diese Person in einem unparteiischen
ordentlichen  Gerichtsverfahren,  das  die  völkerrechtlich  erforderlichen
Rechtsgarantien bietet, abgeurteilt worden ist, 

8.  eine  nach  dem humanitären  Völkerrecht  zu  schützende  Person in  die
Gefahr  des  Todes  oder  einer  schweren  Gesundheitsschädigung  bringt,
indem er

a) an einer solchen Person Versuche vornimmt, in die sie nicht zuvor
freiwillig  und  ausdrücklich  eingewilligt  hat  oder  die  weder
medizinisch  notwendig  sind  noch  in  ihrem  Interesse  durchgeführt
werden,

b) einer solchen Person Gewebe oder Organe für Übertragungszwecke
entnimmt, sofern es sich nicht um die Entnahme von Blut oder Haut zu
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therapeutischen Zwecken im Einklang mit den allgemein anerkannten
medizinischen  Grundsätzen  handelt  und  die  Person  zuvor  nicht
freiwillig und ausdrücklich eingewilligt hat, oder

c)  bei  einer  solchen  Person  medizinisch  nicht  anerkannte
Behandlungsmethoden  anwendet,  ohne  dass  dies  medizinisch
notwendig  ist  und  die  Person  zuvor  freiwillig  und  ausdrücklich
eingewilligt hat, oder

9.eine  nach  dem  humanitären  Völkerrecht  zu  schützende  Person  in
schwerwiegender Weise entwürdigend oder erniedrigend behandelt,

wird in den Fällen der Nummer 1 mit lebenslanger Freiheitsstrafe, in den Fällen
der  Nummer  2 mit  Freiheitsstrafe  nicht  unter  fünf  Jahren,  in  den  Fällen der
Nummern 3 bis 5 mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in den Fällen der
Nummern 6 bis 8 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren und in den Fällen
der Nummer 9 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

(2) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem  internationalen  oder  nichtinternationalen
bewaffneten  Konflikt  einen  Angehörigen  der  gegnerischen  Streitkräfte  oder
einen  Kämpfer  der  gegnerischen  Partei  verwundet,  nachdem  dieser  sich
bedingungslos ergeben hat oder sonst außer Gefecht ist, wird mit Freiheitsstrafe
nicht unter drei Jahren bestraft.

(3) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt

1.  eine  geschützte  Person  im  Sinne  des  Absatzes  6  Nr.  1  rechtswidrig
gefangen hält oder ihre Heimschaffung ungerechtfertigt verzögert,

2.  als  Angehöriger  einer  Besatzungsmacht  einen  Teil  der  eigenen
Zivilbevölkerung in das besetzte Gebiet überführt,

3. eine geschützte Person im Sinne des Absatzes 6 Nr. 1 mit Gewalt oder
durch  Drohung  mit  einem  empfindlichen  Übel  zum  Dienst  in  den
Streitkräften einer feindlichen Macht nötigt oder 

4.  einen  Angehörigen  der  gegnerischen  Partei  mit  Gewalt  oder  durch
Drohung mit einem empfindlichen Übel nötigt, an Kriegshandlungen gegen
sein eigenes Land teilzunehmen,

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

(4) Verursacht  der  Täter  durch eine Tat  nach Absatz  1 Nr.  2  bis  6  den Tod des
Opfers,  so  ist  in  den  Fällen  des  Absatzes  1  Nr.  2  die  Strafe  lebenslange
Freiheitsstrafe  oder  Freiheitsstrafe  nicht  unter  zehn Jahren,  in  den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 3 bis 5 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, in den Fällen des
Absatzes 1 Nr.  6 Freiheitsstrafe  nicht unter drei  Jahren.  Führt  eine Handlung
nach Absatz 1 Nr. 8 zum Tod oder zu einer schweren Gesundheitsschädigung, so
ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr.  2 ist  die Strafe  Freiheitsstrafe
nicht unter zwei Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 4
und des Absatzes 2 Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, in minder schweren
Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 und des Absatzes 3 Nr. 1 Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren.
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(6) Nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Personen sind

1. im internationalen bewaffneten Konflikt: geschützte Personen im Sinne
der  Genfer  Abkommen  und  des  Zusatzprotokolls  I  (Anlage  zu  diesem
Gesetz), namentlich Verwundete, Kranke, Schiffbrüchige, Kriegsgefangene
und Zivilpersonen;

2.  im  nichtinternationalen  bewaffneten  Konflikt:  Verwundete,  Kranke,
Schiffbrüchige  sowie  Personen,  die  nicht  unmittelbar  an  den
Feindseligkeiten teilnehmen und sich in der Gewalt der gegnerischen Partei
befinden;

3.  im  internationalen  und  im  nichtinternationalen  bewaffneten  Konflikt:
Angehörige der Streitkräfte und Kämpfer der gegnerischen Partei, welche
die Waffen gestreckt haben oder in sonstiger Weise wehrlos sind.

§ 9 - Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte

(1) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem  internationalen  oder  nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt plündert oder, ohne dass dies durch die Erfordernisse des
bewaffneten  Konflikts  geboten  ist,  sonst  in  erheblichem  Umfang
völkerrechtswidrig Sachen der gegnerischen Partei, die der Gewalt der eigenen
Partei  unterliegen,  zerstört,  sich  aneignet  oder  beschlagnahmt,  wird  mit
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem  internationalen  bewaffneten  Konflikt
völkerrechtswidrig  anordnet,  dass  Rechte  und  Forderungen  aller  oder  eines
wesentlichen Teils  der  Angehörigen  der  gegnerischen Partei  aufgehoben oder
ausgesetzt  werden  oder  vor  Gericht  nicht  einklagbar  sind,  wird  mit
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

§ 10 - Kriegsverbrechen gegen humanitäre Operationen und Embleme

(1) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem  internationalen  oder  nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt

1. einen Angriff gegen Personen, Einrichtungen, Material, Einheiten oder
Fahrzeuge  richtet,  die  an  einer  humanitären  Hilfsmission  oder  an  einer
friedenserhaltenden  Mission  in  Übereinstimmung  mit  der  Charta  der
Vereinten  Nationen  beteiligt  sind,  solange  sie  Anspruch  auf  den  Schutz
haben,  der  Zivilpersonen  oder  zivilen  Objekten  nach  dem  humanitären
Völkerrecht gewährt wird, oder

2. einen Angriff gegen Personen, Gebäude, Material, Sanitätseinheiten oder
Sanitätstransportmittel  richtet,  die  in  Übereinstimmung  mit  dem
humanitären  Völkerrecht  mit  den  Schutzzeichen  der  Genfer  Abkommen
gekennzeichnet sind,

wird  mit  Freiheitsstrafe  nicht  unter  drei  Jahren  bestraft.  In  minder  schweren
Fällen, insbesondere wenn der Angriff nicht mit militärischen Mitteln erfolgt, ist
die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.

(2) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem  internationalen  oder  nichtinternationalen
bewaffneten  Konflikt  die  Schutzzeichen  der  Genfer  Abkommen,  die
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Parlamentärflagge  oder  die  Flagge,  die  militärischen  Abzeichen  oder  die
Uniform des Feindes oder der Vereinten Nationen missbraucht und dadurch den
Tod oder die schwere Verletzung eines Menschen (§ 226 des Strafgesetzbuches)
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

§ 11 - Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung

(1) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem  internationalen  oder  nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt

1. mit militärischen Mitteln einen Angriff gegen die Zivilbevölkerung als
solche  oder  gegen  einzelne  Zivilpersonen  richtet,  die  an  den
Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen,

2.  mit  militärischen  Mitteln  einen  Angriff  gegen  zivile  Objekte  richtet,
solange  sie  durch  das humanitäre  Völkerrecht  als  solche  geschützt  sind,
namentlich Gebäude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der
Wissenschaft  oder  der  Wohltätigkeit  gewidmet  sind,  geschichtliche
Denkmäler, Krankenhäuser und Sammelplätze für Kranke und Verwundete,
unverteidigte  Städte,  Dörfer,  Wohnstätten  oder  Gebäude  oder
entmilitarisierte Zonen sowie Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche
Kräfte enthalten,

3. mit militärischen Mitteln einen Angriff durchführt und dabei als sicher
erwartet,  dass der Angriff die Tötung oder Verletzung von Zivilpersonen
oder die Beschädigung ziviler Objekte in einem Ausmaß verursachen wird,
das  außer  Verhältnis  zu  dem  insgesamt  erwarteten  konkreten  und
unmittelbaren militärischen Vorteil steht,

4.  eine  nach  dem  humanitären  Völkerrecht  zu  schützende  Person  als
Schutzschild  einsetzt,  um  den  Gegner  von  Kriegshandlungen  gegen
bestimmte Ziele abzuhalten,

5.  das  Aushungern  von  Zivilpersonen  als  Methode  der  Kriegsführung
einsetzt,  indem  er  ihnen  die  für  sie  lebensnotwendigen  Gegenstände
vorenthält  oder  Hilfslieferungen  unter  Verstoß  gegen  das  humanitäre
Völkerrecht behindert,

6. als Befehlshaber anordnet oder androht, dass kein Pardon gegeben wird,
oder

7. einen Angehörigen der gegnerischen Streitkräfte oder einen Kämpfer der
gegnerischen Partei meuchlerisch tötet oder verwundet,

wird  mit  Freiheitsstrafe  nicht  unter  drei  Jahren  bestraft.  In  minder  schweren
Fällen der Nummer 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.

(2) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 Nr. 1 bis 6 den Tod oder die
schwere Verletzung einer Zivilperson (§ 226 des Strafgesetzbuches) oder einer
nach  dem  humanitären  Völkerrecht  zu  schützenden  Person,  wird  er  mit
Freiheitsstrafe  nicht  unter  fünf  Jahren  bestraft.  Führt  der  Täter  den  Tod
vorsätzlich herbei, ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe
nicht unter zehn Jahren.
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(3) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem internationalen  bewaffneten  Konflikt  mit
militärischen Mitteln einen Angriff durchführt und dabei als sicher erwartet, dass
der Angriff weit reichende, langfristige und schwere Schäden an der natürlichen
Umwelt  verursachen wird,  die  außer  Verhältnis  zu dem insgesamt erwarteten
konkreten  und  unmittelbaren  militärischen  Vorteil  stehen,  wird  mit
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

§ 12 - Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Mittel der Kriegsführung

(1) Wer  im  Zusammenhang  mit  einem  internationalen  oder  nichtinternationalen
bewaffneten Konflikt

1. Gift oder vergiftete Waffen verwendet,

2. biologische oder chemische Waffen verwendet oder

3. Geschosse verwendet, die sich leicht im Körper des Menschen ausdehnen
oder flachdrücken, insbesondere Geschosse mit einem harten Mantel, der
den Kern nicht ganz umschließt oder mit Einschnitten versehen ist, 

wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 den Tod oder die schwere
Verletzung einer Zivilperson (§ 226 des Strafgesetzbuches) oder einer nach dem
humanitären Völkerrecht zu schützenden Person, wird er mit Freiheitsstrafe nicht
unter fünf Jahren bestraft.  Führt  der Täter den Tod vorsätzlich herbei,  ist  die
Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

Abschnitt 3 - Verbrechen der Aggression

§ 13 - Verbrechen der Aggression

(1) Wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die
ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung
der Charta der Vereinten Nationen darstellt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe
bestraft.

(2) Wer  einen  Angriffskrieg  oder  eine  sonstige  Angriffshandlung  im  Sinne  des
Absatzes 1 plant, vorbereitet oder einleitet, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe
oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft. Die Tat nach Satz 1 ist
nur dann strafbar, wenn

1. der Angriffskrieg geführt oder die sonstige Angriffshandlung begangen
worden ist oder

2.  durch  sie  die  Gefahr  eines  Angriffskrieges  oder  einer  sonstigen
Angriffshandlung für die Bundesrepublik Deutschland herbeigeführt wird.

(3) Eine  Angriffshandlung  ist  die  gegen  die  Souveränität,  die  territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder
sonst  mit  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  unvereinbare  Anwendung  von
Waffengewalt durch einen Staat.

(4) Beteiligter einer Tat nach den Absätzen 1 und 2 kann nur sein, wer tatsächlich in
der  Lage  ist,  das  politische  oder  militärische  Handeln  eines  Staates  zu
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kontrollieren oder zu lenken.

(5) In minder  schweren Fällen des Absatzes  2 ist  die Strafe  Freiheitsstrafe  nicht
unter fünf Jahren.

Abschnitt 4 - Sonstige Straftaten

§ 14 - Verletzung der Aufsichtspflicht

(1) Ein  militärischer  Befehlshaber,  der  es  vorsätzlich  oder  fahrlässig  unterlässt,
einen  Untergebenen,  der  seiner  Befehlsgewalt  oder  seiner  tatsächlichen
Kontrolle  untersteht,  gehörig  zu  beaufsichtigen,  wird  wegen  Verletzung  der
Aufsichtspflicht  bestraft,  wenn der  Untergebene eine Tat nach diesem Gesetz
begeht,  deren Bevorstehen dem Befehlshaber  erkennbar  war  und die er hätte
verhindern können.

(2) Ein  ziviler  Vorgesetzter,  der  es  vorsätzlich  oder  fahrlässig  unterlässt,  einen
Untergebenen, der seiner Anordnungsgewalt oder seiner tatsächlichen Kontrolle
untersteht,  gehörig  zu  beaufsichtigen,  wird  wegen  Verletzung  der
Aufsichtspflicht  bestraft,  wenn der  Untergebene eine Tat nach diesem Gesetz
begeht, deren Bevorstehen dem Vorgesetzten ohne weiteres erkennbar war und
die er hätte verhindern können.

(3) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Die vorsätzliche Verletzung der Aufsichtspflicht wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf  Jahren,  die  fahrlässige  Verletzung  der  Aufsichtspflicht  wird  mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

§ 15 - Unterlassen der Meldung einer Straftat

(1) Ein militärischer  Befehlshaber oder ein ziviler  Vorgesetzter,  der es unterlässt,
eine Tat nach diesem Gesetz, die ein Untergebener begangen hat, unverzüglich
der für die Untersuchung oder Verfolgung solcher Taten zuständigen Stelle zur
Kenntnis zu bringen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

Anlage (zu § 8 Abs. 6 Nr. 1)

Die Genfer Abkommen im Sinne des Gesetzes sind:

I. Genfer  Abkommen  -  vom 12.  August  1949  zur  Verbesserung des  Loses  der
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde (BGBl. 1954 II S. 781, 783),

II. Genfer  Abkommen  -  vom 12.  August  1949  zur  Verbesserung des  Loses  der
Verwundeten,  Kranken  und  Schiffbrüchigen  der  Streitkräfte  zur  See  (BGBl.
1954 II S. 781, 813),

III. Genfer  Abkommen  -  vom  12.  August  1949  über  die  Behandlung  der
Kriegsgefangenen (BGBl. 1954 II S. 781, 838) 

IV. Genfer Abkommen - vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten (BGBl. 1954 II S. 781, 917).
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Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)

Das Zusatzprotokoll I im Sinne des Gesetzes ist:

Zusatzprotokoll  zu den Genfer  Abkommen vom 12.  August  1949 über den Schutz  der
Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) vom 8. Juni 1977 (BGBl. 1990 II
S. 1550, 1551).
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Wiener Übereinkommen über das Recht 
der Verträge – SR 0.111

Abgeschlossen in Wien am 23. Mai 1969

In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 21. Juli 1987

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,

in Anbetracht der grundlegenden Rolle der Verträge in der Geschichte der internationalen
Beziehungen, 

in Erkenntnis der ständig wachsenden Bedeutung der Verträge als Quelle des Völkerrechts,
und als Mittel  zur Entwicklung der friedlichen Zusammenarbeit  zwischen den Völkern
ungeachtet ihrer Verfassungs- und Gesellschaftssysteme,

im  Hinblick  darauf,  dass  die  Grundsätze  der  freien  Zustimmung  und  von  Treu  und
Glauben sowie der Rechtsgrundsatz pacta sunt servanda allgemein anerkannt sind,

in  Bekräftigung  des  Grundsatzes,  dass  Streitigkeiten  über  Verträge  wie  andere
internationale  Streitigkeiten  durch  friedliche  Mittel  nach  den  Grundsätzen  der
Gerechtigkeit und des Völkerrechts beigelegt werden sollen,

eingedenk  der  Entschlossenheit  der  Völker  der  Vereinten  Nationen,  Bedingungen  zu
schaffen,  unter  denen  Gerechtigkeit  und  die  Achtung  vor  den  Verpflichtungen  aus
Verträgen gewahrt werden können,

im Bewusstsein der in der Charta der Vereinten Nationen3 enthaltenen völkerrechtlichen
Grundsätze, darunter der Grundsätze der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker,  der  souveränen  Gleichheit  und  Unabhängigkeit  aller  Staaten,  der
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, des Verbots der Androhung
oder  Anwendung  von  Gewalt  sowie  der  allgemeinen  Achtung  und  Wahrung  der
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle,

überzeugt,  dass  die  in  diesem  Übereinkommen  verwirklichte  Kodifizierung  und
fortschreitende Entwicklung des Vertragsrechts die in der Charta der Vereinten Nationen
verkündeten  Ziele  fördern  wird,  nämlich  die  Wahrung  des  Weltfriedens  und  der
internationalen  Sicherheit,  die  Entwicklung  freundschaftlicher  Beziehungen  und  die
Verwirklichung der Zusammenarbeit zwischen den Nationen,

in Bekräftigung des Grundsatzes, dass die Sätze des Völkergewohnheitsrechts weiterhin
für Fragen gelten, die in diesem Übereinkommen nicht geregelt sind,

haben folgendes vereinbart:

AS 1990 1112; BBl 1989 II 757

1 Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der entsprechenden Ausgabe
dieser Sammlung.

2 AS 1990 1111

3 SR 0.120
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Teil I - Einleitung

Artikel 1 - Geltungsbereich dieses Übereinkommens

Dieses Übereinkommen findet auf Verträge zwischen Staaten Anwendung.

Artikel 2 - Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens

a)  bedeutet  «Vertrag»  eine  in  Schriftform  geschlossene  und  vom
Völkerrecht  bestimmte  internationale  Übereinkunft  zwischen  Staaten,
gleichviel ob sie in einer oder in mehreren zusammengehörigen Urkunden
enthalten ist und welche besondere Bezeichnung sie hat;

b)  bedeutet  «Ratifikation»,  «Annahme»,  «Genehmigung»  und  «Beitritt»
jeweils die so bezeichnete völkerrechtliche Handlung, durch die ein Staat
im  internationalen  Bereich  seine  Zustimmung  bekundet,  durch  einen
Vertrag gebunden zu sein;

c)  bedeutet  «Vollmacht»  eine  vom  zuständigen  Organ  eines  Staates
errichtete  Urkunde,  durch  die  einzelne  oder  mehrere  Personen  benannt
werden, um in Vertretung des Staates den Text eines Vertrags auszuhandeln
oder als authentisch festzulegen, die Zustimmung des Staates auszudrücken,
durch einen Vertrag gebunden zu sein, oder sonstige Handlungen in Bezug
auf einen Vertrag vorzunehmen;

d) bedeutet «Vorbehalt» eine wie auch immer formulierte oder bezeichnete,
von  einem  Staat  bei  der  Unterzeichnung,  Ratifikation,  Annahme  oder
Genehmigung  eines  Vertrags  oder  bei  dem  Beitritt  zu  einem  Vertrag
abgegebene  einseitige  Erklärung,  durch  die  der  Staat  bezweckt,  die
Rechtswirkung  einzelner  Vertragsbestimmungen  in  der  Anwendung  auf
diesen Staat auszuschliessen oder zu ändern;

e)  bedeutet  «Verhandlungsstaat»  einen  Staat,  der  am  Abfassen  und
Annehmen des Vertragstextes teilgenommen hat;

f)  bedeutet  «Vertragsstaat»  einen  Staat,  der  zugestimmt  hat,  durch  den
Vertrag gebunden zu sein,  gleichviel  ob der Vertrag in Kraft  getreten ist
oder nicht;

g)  bedeutet  «Vertragspartei» einen  Staat,  der  zugestimmt  hat,  durch  den
Vertrag gebunden zu sein, und für den der Vertrag in Kraft ist;

h) bedeutet «Drittstaat» einen Staat, der nicht Vertragspartei ist;

i)  bedeutet  «internationale  Organisation»  eine  zwischenstaatliche
Organisation.

(2) Die  Bestimmungen  des  Absatzes  l  über  die  in  diesem  Übereinkommen
verwendeten  Begriffe  beeinträchtigen  weder  die  Verwendung  dieser  Begriffe
noch  die  Bedeutung,  die  ihnen  im  innerstaatlichen  Recht  gegebenenfalls
zukommt. 
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Artikel 3 - Nicht in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallende 
internationale Übereinkünfte

Der Umstand, dass dieses Übereinkommen weder auf die zwischen Staaten und anderen
Völkerrechtssubjekten  oder  zwischen  solchen  anderen  Völkerrechtssubjekten
geschlossenen  internationalen  Übereinkünfte  noch  auf  nicht  schriftliche  internationale
Übereinkünfte Anwendung findet, berührt nicht 

a) die rechtliche Gültigkeit solcher Übereinkünfte;

b) die Anwendung einer der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln 
auf sie, denen sie auch unabhängig von diesem Übereinkommen auf Grund des 
Völkerrechts unterworfen wären;

c) die Anwendung des Übereinkommens auf die Beziehungen zwischen Staaten 
auf  Grund  internationaler  Übereinkünfte,  denen  auch  andere  
Völkerrechtssubjekte als Vertragsparteien angehören.

Artikel 4 - Nichtrückwirkung dieses Übereinkommens

Unbeschadet der Anwendung der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln, denen
Verträge unabhängig von dem Übereinkommen auf Grund des Völkerrechts unterworfen
wären,  findet  das  Übereinkommen  nur  auf  Verträge  Anwendung,  die  von  Staaten
geschlossen werden, nachdem das Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist.

Artikel 5 - Gründungsverträge internationaler Organisationen und im Rahmen einer 
internationalen Organisation angenommene Verträge

Dieses Übereinkommen findet auf jeden Vertrag Anwendung, der die Gründungsurkunde
einer internationalen Organisation bildet, sowie auf jeden im Rahmen einer internationalen
Organisation  angenommenen  Vertrag,  unbeschadet  aller  einschlägigen  Vorschriften  der
Organisation.

Teil II - Abschluss und Inkrafttreten von 
Verträgen

Abschnitt 1 - Abschluss von Verträgen

Artikel 6 - Vertragsfähigkeit der Staaten

Jeder Staat besitzt die Fähigkeit, Verträge zu schliessen.

Artikel 7 - Vollmacht

(1) Eine Person gilt hinsichtlich des Annehmens des Textes eines Vertrags oder der
Festlegung seines authentischen Textes oder der Abgabe der Zustimmung eines
Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, als Vertreter eines Staates, 

a) wenn sie eine gehörige Vollmacht vorlegt oder

b) wenn aus der Übung der beteiligten Staaten oder aus anderen Umständen
hervorgeht,  dass  sie  die  Absicht  hatten,  diese  Person  als  Vertreter  des
Staates für die genannten Zwecke anzusehen und auch keine Vollmacht zu

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 373



Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge – SR 0.111

verlangen.

(2) Kraft ihres Amtes werden, ohne eine Vollmacht vorlegen zu müssen, als Vertreter
ihres Staates angesehen

a)  Staatsoberhäupter,  Regierungschefs  und Aussenminister  zur  Vornahme
aller sich auf den Abschluss eines Vertrags beziehenden Handlungen; 

b)  Chefs  diplomatischer  Missionen  zum  Annehmen  des  Textes  eines
Vertrags zwischen Entsende- und Empfangsstaat;

c)  die  von  Staaten  bei  einer  internationalen  Konferenz  oder  bei  einer
internationalen  Organisation  oder  einem  ihrer  Organe  beglaubigten
Vertreter  zum   Annehmen  des  Textes  eines  Vertrags  im  Rahmen  der
Konferenz, der Organisation oder des Organs.

Artikel 8 - Nachträgliche Bestätigung einer ohne Ermächtigung vorgenommenen 
Handlung 

Eine sich auf den Abschluss eines Vertrags beziehende Handlung, die von einer Person
vorgenommen wird, welche nicht nach Artikel 7 als zur Vertretung eines Staates zu diesem
Zweck  ermächtigt  angesehen  werden  kann,  ist  ohne  Rechtswirkung,  sofern  sie  nicht
nachträglich von dem Staat bestätigt wird.

Artikel 9 - Annehmen des Textes

(1) Der  Text  eines  Vertrags  wird  durch  Zustimmung  aller  an  seiner  Abfassung
beteiligten Staaten angenommen, soweit Absatz 2 nichts anderes vorsieht.

(2) Auf  einer  internationalen  Konferenz  wird  der  Text  eines  Vertrags  mit  den
Stimmen  von  zwei  Dritteln  der  anwesenden  und  abstimmenden  Staaten
angenommen, sofern sie nicht mit der gleichen Mehrheit die Anwendung einer
anderen Regel beschliessen.

Artikel 10 - Festlegung des authentischen Textes

Der Text eines Vertrags wird als authentisch und endgültig festgelegt,

a) nach dem Verfahren, das darin vorgesehen oder von den an seiner Abfassung
beteiligten Staaten vereinbart wurde, oder,

b)  in  Ermangelung  eines  solchen  Verfahrens,  durch  Unterzeichnung,
Unterzeichnung  ad  referendum  oder  Paraphierung des  Vertragswortlauts  oder
einer den Wortlaut enthaltenden Schlussakte einer Konferenz durch die Vertreter
dieser Staaten.

Artikel 11 - Arten der Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein

Die  Zustimmung  eines  Staates,  durch  einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  kann  durch
Unterzeichnung,  Austausch  von  Urkunden,  die  einen  Vertrag  bilden,  Ratifikation,
Annahme, Genehmigung oder Beitritt oder auf eine andere vereinbarte Art ausgedrückt
werden.

Artikel 12 - Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch 
Unterzeichnung

(1) Die  Zustimmung  eines  Staates,  durch  einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  wird
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durch Unterzeichnung seitens seines Vertreters ausgedrückt, 

a)  wenn  der  Vertrag  vorsieht,  dass  der  Unterzeichnung  diese  Wirkung
zukommen soll;

b)  wenn  anderweitig  feststeht,  dass  die  Verhandlungsstaaten  der
Unterzeichnung einvernehmlich diese Wirkung beilegen wollten, oder

c)  wenn  die  Absicht  des  Staates,  der  Unterzeichnung  diese  Wirkung
beizulegen,  aus der Vollmacht  seines Vertreters hervorgeht oder während
der Verhandlung zum Ausdruck gebracht wurde.

(2) Im Sinne des Absatzes 1

a) gilt die Paraphierung des Textes als Unterzeichnung des Vertrags, wenn
feststeht, dass die Verhandlungsstaaten dies vereinbart haben; 

b) gilt die Unterzeichnung eines Vertrags ad referendum durch den Vertreter
eines  Staates  als  unbedingte  Vertragsunterzeichnung,  wenn  sie  von  dem
Staat bestätigt wird.

Artikel 13 - Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Austausch 
der einen Vertrag bildenden Urkunden 

Die Zustimmung von Staaten, durch einen Vertrag gebunden zu sein, der durch zwischen
ihnen  ausgetauschte  Urkunden  begründet  wird,  findet  in  diesem  Austausch  ihren
Ausdruck,

a)  wenn  die  Urkunden  vorsehen,  dass  ihrem  Austausch  diese  Wirkung
zukommen soll, oder

b) wenn anderweitig feststeht, dass diese Staaten dem Austausch der Urkunden
einvernehmlich diese Wirkung beilegen wollten.

Artikel 14 - Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, urch Ratifikation, 
Annahme oder Genehmigung

(1) Die  Zustimmung  eines  Staates,  durch  einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  wird
durch Ratifikation ausgedrückt,

a) wenn der Vertrag vorsieht,  dass diese Zustimmung durch Ratifikation
ausgedrückt wird;

b) wenn anderweitig feststeht, dass die Verhandlungsstaaten die Ratifikation
einvernehmlich für erforderlich hielten;

c)  wenn  der  Vertreter  des  Staates  den  Vertrag  unter  Vorbehalt  der
Ratifikation unterzeichnet hat oder

d)  wenn  die  Absicht  des  Staates,  den  Vertrag  unter  Vorbehalt  der
Ratifikation  zu  unterzeichnen,  aus  der  Vollmacht  seines  Vertreters
hervorgeht  oder  während  der  Verhandlungen  zum  Ausdruck  gebracht
wurde.

(2) Die  Zustimmung  eines  Staates,  durch  einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  wird
durch Annahme oder Genehmigung unter ähnlichen Bedingungen ausgedrückt,
wie sie für die Ratifikation gelten.
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Artikel 15 - Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Beitritt

Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, wird durch Beitritt
ausgedrückt,

a)  wenn  der  Vertrag  vorsieht,  dass  die  Zustimmung  von  diesem Staat  durch
Beitritt ausgedrückt werden kann; 

b) wenn anderweitig feststeht, dass die Verhandlungsstaaten vereinbart  haben,
dass die Zustimmung von diesem Staat durch Beitritt ausgedrückt werden kann,
oder

c)  wenn  alle  Vertragsparteien  nachträglich  vereinbart  haben,  dass  die
Zustimmung von diesem Staat durch Beitritt ausgedrückt werden kann.

Artikel 16 - Austausch oder Hinterlegung von Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden

Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht,  begründen  Ratifikations-,  Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag
gebunden zu sein, im Zeitpunkt

a) ihres Austausches zwischen den Vertragsstaaten;

b) ihrer Hinterlegung bei dem Verwahrer oder

c)  ihrer  Notifikation  an  die  Vertragsstaaten  oder  den  Verwahrer,  wenn  dies
vereinbart wurde.

Artikel 17 - Zustimmung, durch einen Teil eines Vertrags gebunden zu sein, sowie 
Wahl zwischen unterschiedlichen Bestimmungen

(1) Unbeschadet der Artikel 19 bis 23 ist die Zustimmung eines Staates, durch einen
Teil eines Vertrags gebunden zu sein, nur wirksam, wenn der Vertrag dies zulässt
oder die anderen Vertragsstaaten dem zustimmen.

(2) Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, der eine
Wahl zwischen unterschiedlichen Bestimmungen zulässt, ist nur wirksam, wenn
klargestellt wird, auf welche Bestimmungen sich die Zustimmung bezieht.

Artikel 18 - Verpflichtung, Ziel und Zweck eines Vertrags vor seinem Inkrafttreten 
nicht zu vereiteln

Ein Staat ist verpflichtet, sich aller Handlungen zu enthalten, die Ziel und Zweck eines
Vertrags vereiteln würden,

a) wenn er unter Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung den
Vertrag unterzeichnet oder Urkunden ausgetauscht hat, die einen Vertrag bilden,
solange er seine Absicht nicht klar zu erkennen gegeben hat, nicht Vertragspartei
zu werden, oder

b) wenn er seine Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, ausgedrückt
hat, und zwar bis zum Inkrafttreten des Vertrags und unter der Voraussetzung,
dass sich das Inkrafttreten nicht ungebührlich verzögert.

376 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge – SR 0.111

Abschnitt 2 - Vorbehalte

Artikel 19 - Anbringen von Vorbehalten

Ein Staat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung eines
Vertrags oder beim Beitritt einen Vorbehalt anbringen, sofern nicht

a) der Vertrag den Vorbehalt verbietet;

b) der Vertrag vorsieht, dass nur bestimmte Vorbehalte gemacht werden dürfen,
zu denen der betreffende Vorbehalt nicht gehört, oder

c) in den unter Buchstabe a oder b nicht bezeichneten Fällen der Vorbehalt mit
Ziel und Zweck des Vertrags unvereinbar ist.

Artikel 20 - Annahme von Vorbehalten und Einsprüche gegen Vorbehalte

(1) Ein  durch  einen  Vertrag  ausdrücklich  zugelassener  Vorbehalt  bedarf  der
nachträglichen  Annahme  durch  die  anderen  Vertragsstaaten  nur,  wenn  der
Vertrag diesvorsieht.

(2) Geht  aus  der  begrenzten  Zahl  der  Verhandlungsstaaten  sowie  aus  Ziel  und
Zweck  eines  Vertrags  hervor,  dass  die  Anwendung  des  Vertrags  in  seiner
Gesamtheit zwischen allen Vertragsparteien eine wesentliche Voraussetzung für
die Zustimmung jeder Vertragspartei ist, durch den Vertrag gebunden zu sein, so
bedarf ein Vorbehalt der Annahme durch alle Vertragsparteien.

(3) Bildet ein Vertrag die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation und
sieht  er  nichts  anderes  vor,  so  bedarf  ein Vorbehalt  der  Annahme durch  das
zuständige Organ der Organisation.

(4) In den nicht in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Fällen und sofern der Vertrag
nichts anderes vorsieht,

a) macht die Annahme eines Vorbehalts durch einen anderen Vertragsstaat
den den Vorbehalt anbringenden Staat zur Vertragspartei im Verhältnis zu
jenem anderen Staat, sofern der Vertrag für diese Staaten in Kraft getreten
ist oder sobald er für sie in Kraft tritt;

b)  schliesst  der  Einspruch  eines  anderen  Vertragsstaats  gegen  einen
Vorbehalt  das  Inkrafttreten  des  Vertrags  zwischen  dem  den  Einspruch
erhebenden und dem den Vorbehalt  anbringenden Staat nicht aus,  sofern
nicht  der  den  Einspruch  erhebende  Staat  seine  gegenteilige  Absicht
eindeutig zum Ausdruck bringt;

c) wird eine Handlung, mit der die Zustimmung eines Staates, durch den
Vertrag gebunden zu sein, ausgedrückt wird und die einen Vorbehalt in sich
schliesst,  wirksam,  sobald  mindestens  ein  anderer  Vertragsstaat  den
Vorbehalt angenommen hat.

(5) Im Sinne der Absätze 2 und 4 und sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, gilt
ein Vorbehalt als von einem Staat angenommen, wenn dieser bis zum Ablauf von
zwölf Monaten, nachdem ihm der Vorbehalt notifiziert worden ist, oder bis zu
dem  Zeitpunkt,  wenn  dies  der  spätere  ist,  in  dem  er  seine  Zustimmung
ausgedrückt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein, keinen Einspruch gegen
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den Vorbehalt erhebt.

Artikel 21 - Rechtswirkungen von Vorbehalten und von Einsprüchen gegen 
Vorbehalte

(1) Ein gegenüber  einer anderen Vertragspartei  nach den Artikeln 19,  20 und 23
bestehender Vorbehalt

a) ändert für den den Vorbehalt anbringenden Staat im Verhältnis zu der
anderen  Vertragspartei  die  Vertragsbestimmungen,  auf  die  sich  der
Vorbehalt bezieht, in dem darin vorgesehenen Ausmass und

b) ändert diese Bestimmungen für die andere Vertragspartei im Verhältnis
zu dem den Vorbehalt anbringenden Staat in demselben Ausmass.

(2) Der Vorbehalt ändert die Vertragsbestimmungen für die anderen Vertragsparteien
untereinander nicht.

(3) Hat  ein  Staat,  der  einen  Einspruch  gegen  einen  vorbehalt  erhoben  hat,  dem
Inkrafttreten des Vertrags zwischen sich und dem den Vorbehalt anbringenden
Staat  nicht  widersprochen,  so  finden  die  Bestimmungen,  auf  die  sich  der
Vorbehalt  bezieht,  in  dem darin vorgesehenen  Ausmass  zwischen den beiden
Staaten keine Anwendung.

Artikel 22 - Zurückziehen von Vorbehalten und von Einsprüchen gegen Vorbehalte

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht,  kann  ein  Vorbehalt  jederzeit
zurückgezogen werden; das Zurückziehen bedarf nicht der Zustimmung eines
Staates, der den Vorbehalt angenommen hat.

(2) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht,  kann  ein  Einspruch  gegen  einen
Vorbehalt jederzeit zurückgezogen werden.

(3) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder sofern nichts anderes vereinbart
ist, 

a) wird das Zurückziehen eines Vorbehalts im Verhältnis zu einem anderen
Vertragsstaat  erst  wirksam,  wenn  dieser  Staat  eine  Notifikation  des
Zurückziehens erhalten hat;

b)  wird  das  Zurückziehen  eines  Einspruchs  gegen  einen  Vorbehalt  erst
wirksam,  wenn  der  Staat,  der  den  Vorbehalt  angebracht  hat,  eine
Notifikation des Zurückziehens erhalten hat.

Artikel 23 - Verfahren bei Vorbehalten

(1) Ein Vorbehalt, die ausdrückliche Annahme eines Vorbehalts und der Einspruch
gegen einen Vorbehalt  bedürfen der Schriftform und sind den Vertragsstaaten
sowie sonstigen Staaten mitzuteilen, die Vertragsparteien zu werden berechtigt
sind.

(2) Wenn der Vertrag vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
unterzeichnet und hierbei ein Vorbehalt angebracht wird, so ist dieser von dem
ihn anbringenden Staat in dem Zeitpunkt förmlich zu bestätigen, zu dem dieser
Staat  seine  Zustimmung  ausdrückt,  durch  den  Vertrag  gebunden  zu  sein.  In
diesem Fall gilt der Vorbehalt als im Zeitpunkt seiner Bestätigung angebracht.
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(3) Die  vor  Bestätigung  eines  Vorbehalts  erfolgte  ausdrückliche  Annahme  des
Vorbehalts  oder  der  vor  diesem  Zeitpunkt  erhobene  Einspruch  gegen  den
Vorbehalt bedarf selbst keiner Bestätigung.

(4) Das Zurückziehen eines Vorbehalts oder des Einspruchs gegen einen Vorbehalt
bedarf der Schriftform.

Abschnitt 3 - Inkrafttreten und vorläufige Anwendung von 
Verträgen

Artikel 24 - Inkrafttreten

(1) Ein Vertrag tritt in der Weise und zu dem Zeitpunkt in Kraft, die er vorsieht oder
die von den Verhandlungsstaaten vereinbart werden.

(2) In Ermangelung einer solchen Bestimmung oder Vereinbarung tritt ein Vertrag in
Kraft,  sobald  die  Zustimmung  aller  Verhandlungsstaaten  vorliegt,  durch  den
Vertrag gebunden zu sein.

(3) Wird die Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, von einem Staat
erst nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens erteilt, so tritt der Vertrag für diesen
Staat zu diesem Zeitpunkt in Kraft, sofern er nichts anderes vorsieht.

(4) Vertragsbestimmungen  über  die  Festlegung  des  authentischen  Textes,  die
Zustimmung von Staaten, durch den Vertrag gebunden zu sein, die Art und den
Zeitpunkt  seines  Inkrafttretens  sowie  über  Vorbehalte,  die  Aufgaben  des
Verwahrers  und  sonstige  sich  notwendigerweise  vor  dem  Inkrafttreten  des
Vertrags  ergebende  Fragen  gelten  von  dem Zeitpunkt  an,  zu  dem sein  Text
angenommen wird.

Artikel 25 - Vorläufige Anwendung
(1) Ein  Vertrag  oder  ein  Teil  eines  Vertrags  wird  bis  zu  seinem  Inkrafttreten

vorläufig angewendet,

a) wenn der Vertrag dies vorsieht oder

b) wenn die Verhandlungsstaaten dies auf andere Weise vereinbart haben.

(2)  Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten nichts
anderes vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags oder
eines Teiles eines Vertrags hinsichtlich eines Staates, wenn dieser den anderen
Staaten, zwischen denen der Vertrag vorläufig angewendet wird, seine Absicht
notifiziert, nicht Vertragspartei zu werden.
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Teil III - Einhaltung, Anwendung und Auslegung 
von Verträgen

Abschnitt 1 - Einhaltung von Verträgen

Artikel 26 - Pacta sunt servanda

Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und
Glauben zu erfüllen.

Artikel 27 - Innerstaatliches Recht und Einhaltung von Verträgen

Eine  Vertragspartei  kann  sich  nicht  auf  ihr  innerstaatliches  Recht  berufen,  um  die
Nichterfüllung  eines  Vertrags  zu  rechtfertigen.  Diese  Bestimmung  lässt  Artikel  46
unberührt.

Abschnitt 2 - Anwendung von Verträgen

Artikel 28 - Nichtrückwirkung von Verträgen

Sofern  keine  abweichende  Absicht  aus  dem  Vertrag  hervorgeht  oder  anderweitig
festgestellt  ist,  binden seine Bestimmungen eine Vertragspartei nicht in Bezug auf eine
Handlung  oder  Tatsache,  die  vor  dem  Inkrafttreten  des  Vertrags  hinsichtlich  der
betreffenden Vertragspartei vorgenommen wurde oder eingetreten ist, sowie in Bezug auf
eine Lage, die vor dem genannten Zeitpunkt zu bestehen aufgehört hat.

Artikel 29 - Räumlicher Geltungsbereich von Verträgen

Sofern  keine  abweichende  Absicht  aus  dem  Vertrag  hervorgeht  oder  anderweitig
festgestellt  ist,  bindet  ein  Vertrag  jede  Vertragspartei  hinsichtlich  ihres  gesamten
Hoheitsgebiets.

Artikel 30 - Anwendung aufeinander folgender Verträge über denselben Gegenstand

(1) Vorbehaltlich des Artikels  103 der  Charta  der  Vereinten Nationen bestimmen
sich  die  Rechte  und  Pflichten  von  Staaten,  die  Vertragsparteien  aufeinander
folgender  Verträge  über  denselben  Gegenstand  sind,  nach  den  folgenden
Absätzen.

(2) Bestimmt ein Vertrag, dass er einem früher oder später geschlossenen Vertrag
untergeordnet ist oder nicht als mit diesem unvereinbar anzusehen ist, so hat der
andere Vertrag Vorrang.

(3) Sind  alle  Vertragsparteien  eines  früheren  Vertrags  zugleich  Vertragsparteien
eines  späteren,  ohne  dass  der  frühere  Vertrag  beendet  oder  nach  Artikel  59
suspendiert wird, so findet der frühere Vertrag nur insoweit Anwendung, als er
mit dem späteren Vertrag vereinbar ist.

(4) Gehören  nicht  alle  Vertragsparteien  des  früheren  Vertrags  zu  den
Vertragsparteien des späteren,

a)  so findet  zwischen Staaten,  die  Vertragsparteien beider  Verträge sind,
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Absatz 3 Anwendung;

b) so regelt  zwischen einem Staat,  der Vertragspartei  beider Verträge ist,
und einem Staat, der Vertragspartei nur eines der beiden Verträge ist, der
Vertrag,  dem  beide  Staaten  als  Vertragsparteien  angehören,  ihre
gegenseitigen Rechte und Pflichten.

(5) Absatz 4 gilt unbeschadet des Artikels 41 sowie unbeschadet aller Fragen der
Beendigung oder  der  Suspendierung eines Vertrags nach Artikel  60 und aller
Fragen  der  Verantwortlichkeit,  die  sich  für  einen  Staat  aus  Abschluss  oder
Anwendung eines Vertrags ergeben können,  dessen Bestimmungen mit seinen
Pflichten  gegenüber  einem  anderen  Staat  auf  Grund  eines  anderen  Vertrags
unvereinbar sind.

Abschnitt 3 - Auslegung von Verträgen

Artikel 31 - Allgemeine Auslegungsregel

(1) Ein  Vertrag  ist  nach  Treu  und  Glauben  in  Übereinstimmung  mit  der
gewöhnlichen,  seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden
Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen.

(2) Für  die  Auslegung  eines  Vertrags  bedeutet  der  Zusammenhang  ausser  dem
Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen

a) jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen
Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde;

b) jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich
des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als
eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde.

(3) Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen

a)  jede  spätere  Übereinkunft  zwischen  den  Vertragsparteien  über  die
Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen;

b)  jede  spätere  Übung  bei  der  Anwendung  des  Vertrags,  aus  der  die
Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht;

c)  jeder  in  den  Beziehungen zwischen  den  Vertragsparteien  anwendbare
einschlägige Völkerrechtssatz.

(4) Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass
die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben.

Artikel 32 - Ergänzende Auslegungsmittel

Ergänzende  Auslegungsmittel,  insbesondere  die  vorbereitenden  Arbeiten  und  die
Umstände  des  Vertragsabschlusses,  können  herangezogen  werden,  um  die  sich  unter
Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu
bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31

a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder

b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.
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Artikel 33 - Auslegung von Verträgen mit zwei oder mehr authentischen Sprachen

(1) Ist ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachen als authentisch festgelegt worden, so
ist  der Text  in jeder  Sprache in gleicher  Weise massgebend,  sofern nicht  der
Vertrag vorsieht oder die Vertragsparteien vereinbaren, dass bei Abweichungen
ein bestimmter Text vorgehen soll.

(2) Eine Vertragsfassung in einer anderen Sprache als einer der Sprachen, deren Text
als authentisch festgelegt wurde, gilt nur dann als authentischer Wortlaut, wenn
der Vertrag dies vorsieht oder die Vertragsparteien dies vereinbaren.

(3) Es wird vermutet, dass die Ausdrücke des Vertrags in jedem authentischen Text
dieselbe Bedeutung haben.

(4) Ausser in Fällen, in denen ein bestimmter Text nach Absatz 1 vorgeht, wird,
wenn  ein  Vergleich  der  authentischen  Texte  einen  Bedeutungsunterschied
aufdeckt,  der  durch  die  Anwendung der  Artikel  31 und  32 nicht  ausgeräumt
werden kann, diejenige Bedeutung zugrunde gelegt, die unter Berücksichtigung
von  Ziel  und  Zweck  des  Vertrags  die  Wortlaute  am  besten  miteinander  in
Einklang bringt.

Abschnitt 4 - Verträge und Drittstaaten

Artikel 34 - Allgemeine Regel betreffend Drittstaaten

Ein Vertrag begründet für einen Drittstaat ohne dessen Zustimmung weder Pflichten noch
Rechte.

Artikel 35 - Verträge zu Lasten von Drittstaaten

Ein Drittstaat wird durch eine Vertragsbestimmung verpflichtet, wenn die Vertragsparteien
beabsichtigen, durch die Vertragsbestimmung eine Verpflichtung zu begründen, und der
Drittstaat diese Verpflichtung ausdrücklich in Schriftform annimmt.

Artikel 36 - Verträge zugunsten von Drittstaaten

(1) Ein  Drittstaat  wird  durch  eine  Vertragsbestimmung  berechtigt,  wenn  die
Vertragsparteien  beabsichtigen,  durch  die  Vertragsbestimmung  dem Drittstaat
oder  einer  Staatengruppe,  zu  der  er  gehört,  oder  allen  Staaten  ein  Recht
einzuräumen, und der Drittstaat dem zustimmt. Sofern der Vertrag nichts anderes
vorsieht, wird die Zustimmung vermutet, solange nicht das Gegenteil erkennbar
wird.

(2) Ein Staat, der ein Recht nach Absatz 1 ausübt, hat die hierfür in dem Vertrag
niedergelegten oder im Einklang mit ihm aufgestellten Bedingungen einzuhalten.

Artikel 37 - Aufhebung oder Änderung der Pflichten oder Rechte von Drittstaaten

(1) Ist nach Artikel 35 einem Drittstaat eine Verpflichtung erwachsen, so kann diese
nur mit Zustimmung der Vertragsparteien und des Drittstaats aufgehoben oder
geändert werden, sofern nicht feststeht, dass sie etwas anderes vereinbart hatten.

(2) Ist nach Artikel 36 einem Drittstaat ein Recht erwachsen, so kann dieses von den
Vertragsparteien nicht aufgehoben oder geändert  werden,  wenn feststeht,  dass
beabsichtigt war, dass das Recht nur mit Zustimmung des Drittstaats aufgehoben
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oder geändert werden kann.

Artikel 38 - Vertragsbestimmungen, die kraft internationaler Gewohnheit für 
Drittstaaten verbindlich werden

Die Artikel 34 bis 37 schliessen nicht aus, dass eine vertragliche Bestimmung als ein Satz
des Völkergewohnheitsrechts, der als solcher anerkannt ist, für einen Drittstaat verbindlich
wird.

Teil IV - Änderung und Modifikation von 
Verträgen

Artikel 39 - Allgemeine Regel über die Änderung von Verträgen

Ein Vertrag kann durch Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien geändert werden. Teil
II findet auf eine solche Übereinkunft insoweit Anwendung, als der Vertrag nichts anderes
vorsieht.

Artikel 40 - Änderung mehrseitiger Verträge

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht,  richtet  sich  die  Änderung
mehrseitiger Verträge nach den folgenden Absätzen.

(2)  Vorschläge zur Änderung eines mehrseitigen Vertrags mit Wirkung zwischen
allen Vertragsparteien sind allen Vertragsstaaten zu notifizieren; jeder von ihnen
ist berechtigt,

a)  an  dem  Beschluss  über  das  auf  einen  solchen  Vorschlag  hin  zu
Veranlassende teilzunehmen;

b) am Aushandeln und am Abschluss einer Übereinkunft zur Änderung des
Vertrags teilzunehmen.

(3) Jeder Staat, der berechtigt ist,  Vertragspartei  des Vertrags zu werden, ist auch
berechtigt, Vertragspartei des geänderten Vertrags zu werden.

(4) Die  Änderungsübereinkunft  bindet  keinen  Staat,  der  schon  Vertragspartei
desVertrags ist, jedoch nicht Vertragspartei der Änderungsübereinkunft wird; auf
einen solchen Staat findet Artikel 30 Absatz 4 Buchstabe b Anwendung.

(5) Ein Staat, der nach Inkrafttreten der Änderungsübereinkunft Vertragspartei des
Vertrags wird, gilt, sofern er nicht eine abweichende Absicht äussert,

a) als Vertragspartei des geänderten Vertrags und

b) als Vertragspartei des nicht geänderten Vertrags im Verhältnis zu einer
Vertragspartei, die durch die Änderungsübereinkunft nicht gebunden ist.

Artikel 41 - Übereinkünfte zur Modifikation mehrseitiger Verträge zwischen 
einzelnen Vertragsparteien

(1) Zwei  oder  mehr  Vertragsparteien  eines  mehrseitigen  Vertrags  können  eine
Übereinkunft  schliessen,  um  den  Vertrag  ausschliesslich  im  Verhältnis
zueinander zu modifizieren,
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a) wenn die Möglichkeit einer solchen Modifikation in dem Vertrag vorgesehen
ist oder

b) wenn die betreffende Modifikation durch den Vertrag nicht verboten ist und

i)  die  anderen  Vertragsparteien  in  dem Genuss  ihrer  Rechte  auf  Grund
desVertrags oder in der Erfüllung ihrer Pflichten nicht beeinträchtigt und

ii) sich nicht auf eine Bestimmung bezieht, von der abzuweichen mit der
vollen  Verwirklichung  von  Ziel  und  Zweck  des  gesamten  Vertrags
unvereinbar ist.

(2) Sofern der  Vertrag in  einem Fall  des  Absatzes  1 Buchstabe a  nichts  anderes
vorsieht, haben die betreffenden Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien
ihre  Absicht,  eine  Übereinkunft  zu  schliessen,  sowie  die  darin  vorgesehene
Modifikation zu notifizieren.

Teil V - Ungültigkeit, Beendigung und 
Suspendierung von Verträgen

Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 42 - Gültigkeit und Weitergeltung von Verträgen

(1) Die Gültigkeit eines Vertrags oder der Zustimmung eines Staates, durch einen
Vertrag  gebunden  zu  sein,  kann  nur  in  Anwendung  dieses  Übereinkommens
angefochten werden.

(2) Die  Beendigung  eines  Vertrags,  seine  Kündigung  oder  der  Rücktritt  einer
Vertragspartei  kann  nur  in  Anwendung der  Bestimmungen  des  Vertrags  oder
dieses Übereinkommens erfolgen. Das gleiche gilt für die Suspendierung eines
Vertrags.

Artikel 43 - Pflichten, die das Völkerrecht unabhängig von einem Vertrag auferlegt

Die  Ungültigkeit,  Beendigung  oder  Kündigung  eines  Vertrags,  der  Rücktritt  einer
Vertragspartei vom Vertrag oder seine Suspendierung beeinträchtigen, soweit sie sich aus
der Anwendung dieses Übereinkommens oder des Vertrags ergeben, in keiner Hinsicht die
Pflicht eines Staates, eine in dem Vertrag enthaltene Verpflichtung zu erfüllen, der es auch
unabhängig von dem Vertrag auf Grund des Völkerrechts unterworfen ist.

Artikel 44 - Trennbarkeit von Vertragsbestimmungen

(1) Das in  einem Vertrag vorgesehene oder  sich aus Artikel  56 ergebende Recht
einer  Vertragspartei,  zu  kündigen,  zurückzutreten  oder  den  Vertrag  zu
suspendieren,  kann  nur  hinsichtlich  des  gesamten  Vertrags  ausgeübt  werden,
sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Vertragsparteien  nichts
anderes vereinbaren.

(2) Ein  in  diesem  Übereinkommen  anerkannter  Grund  dafür,  einen  Vertrag  als
ungültig  zu  erklären,  ihn  zu  beenden,  von  ihm  zurückzutreten  oder  ihn  zu
suspendieren,  kann  nur  hinsichtlich  des  gesamten  Vertrags  geltend  gemacht
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werden,  sofern  in  den folgenden  Absätzen oder  in  Artikel  60  nichts  anderes
vorgesehen ist.

(3) Trifft  der  Grund nur  auf  einzelne  Bestimmungen zu,  so kann  er  hinsichtlich
dieser allein geltend gemacht werden,

a)  wenn  diese  Bestimmungen  von  den  übrigen  Vertragsbestimmungen
getrennt angewendet werden können;

b) wenn aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht, dass die
Annahme  dieser  Bestimmungen  keine  wesentliche  Grundlage  für  die
Zustimmung der  anderen Vertragspartei  oder  Vertragsparteien war,  durch
den gesamten Vertrag gebunden zu sein, und

c)  wenn  die  Weiteranwendung  der  übrigen  Vertragsbestimmungen  nicht
unbillig ist.

(4) In den Fällen der Artikel 49 und 50 kann ein Staat, der berechtigt ist, Betrug oder
Bestechung geltend zu machen, dies entweder hinsichtlich des gesamten Vertrags
oder, vorbehaltlich des Absatzes 3, nur hinsichtlich einzelner Bestimmungen tun.

(5) In den Fällen der Artikel 51, 52 und 53 ist die Abtrennung einzelner Vertragsbe-
stimmungen unzulässig.

Artikel 45 - Verlust des Rechtes, Gründe dafür geltend zu machen, einen Vertrag als 
ungültig zu erklären, ihn zu beenden, von ihm zurückzutreten oder ihn zu 
suspendieren

Ein Staat kann Gründe nach den Artikeln 46 bis 50 oder 60 und 62 nicht länger geltend
machen,  um  einen  Vertrag  als  ungültig  zu  erklären,  ihn  zu  beenden,  von  ihm
zurückzutreten  oder  ihn  zu  suspendieren,  wenn,  nachdem  dem  Staat  der  Sachverhalt
bekannt geworden ist,

a) er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Vertrag – je nach Lage des Falles –
gültig ist, in Kraft bleibt oder weiterhin angewendet wird, oder

b) auf Grund seines Verhaltens angenommen werden muss, er habe – je nach
Lage des Falles – der Gültigkeit des Vertrags, seinem Inkraftbleiben oder seiner
Weiteranwendung stillschweigend zugestimmt.

Abschnitt 2 - Ungültigkeit von Verträgen

Artikel 46 - Innerstaatliche Bestimmungen über die Zuständigkeit zum Abschluss 
von Verträgen

(1) Ein Staat kann sich nicht darauf berufen, dass seine Zustimmung, durch einen
Vertrag  gebunden  zu  sein,  unter  Verletzung  einer  Bestimmung  seines
innerstaatlichen  Rechts  über  die  Zuständigkeit  zum Abschluss  von  Verträgen
ausgedrückt  wurde  und  daher  ungültig  sei,  sofern  nicht  die  Verletzung
offenkundig  war  und eine innerstaatliche  Rechtsvorschrift  von  grundlegender
Bedeutung betraf.

(2) Eine Verletzung ist offenkundig, wenn sie für jeden Staat, der sich hierbei im
Einklang  mit  der  allgemeinen  Übung  und  nach  Treu  und  Glauben  verhält
objektiv erkennbar ist.
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Artikel 47 - Besondere Beschränkungen der Ermächtigung, die Zustimmung eines 
Staates zum Ausdruck zu bringen

Ist die Ermächtigung eines Vertreters, die Zustimmung eines Staates auszudrücken durch
einen bestimmten Vertrag gebunden zu sein, einer besonderen Beschränkung unterworfen
worden,  so  kann  nur  dann  geltend  gemacht  werden,  dass  diese  Zustimmung  wegen
Nichtbeachtung  der  Beschränkung  ungültig  sei,  wenn  die  Beschränkung  den  anderen
Verhandlungsstaaten  notifiziert  worden  war,  bevor  der  Vertreter  die  Zustimmung  zum
Ausdruck brachte.

Artikel 48 - Irrtum

(1) Ein  Staat  kann  geltend  machen,  dass  seine  Zustimmung,  durch  den  Vertrag
gebunden zu sein, wegen eines Irrtums im Vertrag ungültig sei, wenn sich der
Irrtum  auf  eine  Tatsache  oder  Lage  bezieht,  deren  Bestehen  der  Staat  im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses annahm und die eine wesentliche Grundlage
für seine Zustimmung bildete.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der betreffende Staat durch sein eigenes
Verhalten  zu  dem Irrtum beigetragen  hat  oder  nach  den  Umständen  mit  der
Möglichkeit eines Irrtums rechnen musste.

(3) Ein ausschliesslich redaktioneller  Irrtum berührt  die  Gültigkeit  eines  Vertrags
nicht; in diesem Fall findet Artikel 79 Anwendung.

Artikel 49 - Betrug

Ist  ein  Staat  durch  das  betrügerische  Verhalten  eines  anderen  Verhandlungsstaats  zum
Vertragsabschluss veranlasst worden, so kann er geltend machen, dass seine Zustimmung,
durch den Vertrag gebunden zu sein, wegen des Betrugs ungültig sei.

Artikel 50 - Bestechung eines Staatenvertreters

Hat ein Verhandlungsstaat  die  Zustimmung eines anderen Staates,  durch einen Vertrag
gebunden  zu  sein,  mittelbar  oder  unmittelbar  durch  Bestechung  des  Vertreters  dieses
Staates herbeigeführt, so kann dieser Staat geltend machen, dass seine Zustimmung wegen
der Bestechung ungültig sei.

Artikel 51 - Zwang gegen einen Staatenvertreter

Wurde die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Zwang
gegen  seinen  Vertreter  mittels  gegen  diesen  gerichteter  Handlungen  oder  Drohungen
herbeigeführt, so hat sie keine Rechtswirkung.

Artikel 52 - Zwang gegen einen Staat durch Androhung oder Anwendung von Gewalt

Ein  Vertrag  ist  nichtig,  wenn  sein  Abschluss  durch  Androhung  oder  Anwendung  von
Gewalt  unter  Verletzung  der  in  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  niedergelegten
Grundsätze des Völkerrechts herbeigeführt wurde.

Artikel 53 - Verträge im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen 
Völkerrechts (ius cogens)

Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im Zeitpunkt seines Abschlusses im Widerspruch zu einer
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht. Im Sinne dieses Übereinkommens
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ist  eine  zwingende  Norm  des  allgemeinen  Völkerrechts  eine  Norm,  die  von  der
internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit angenommen und anerkannt wird
als eine Norm, von der nicht abgewichen werden darf und die nur durch eine spätere Norm
des allgemeinen Völkerrechts derselben Rechtsnatur geändert werden kann.

Abschnitt 3 - Beendigung und Suspendierung von Verträgen

Artikel 54 - Beendigung eines Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag

auf Grund seiner Bestimmungen oder durch Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien
Die Beendigung eines Vertrags oder der Rücktritt einer Vertragspartei vom Vertrag können
erfolgen

a) nach Massgabe der Vertragsbestimmungen oder

b)  jederzeit  durch  Einvernehmen  zwischen  allen  Vertragsparteien  nach
Konsultierung der anderen Vertragsstaaten.

Artikel 55 - Abnahme der Zahl der Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags auf 
weniger als die für sein Inkrafttreten erforderliche Zahl

Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, erlischt ein mehrseitiger Vertrag nicht schon
deshalb, weil die Zahl der Vertragsparteien unter die für sein Inkrafttreten erforderliche
Zahl sinkt.

Artikel 56 - Kündigung eines Vertrags oder Rücktritt von einem Vertrag, der keine 
Bestimmung über Beendigung, Kündigung oder Rücktritt enthält

(1) Ein  Vertrag,  der  keine  Bestimmung  über  seine  Beendigung  enthält  und  eine
Kündigung oder einen Rücktritt nicht vorsieht, unterliegt weder der Kündigung
noch dem Rücktritt, sofern

a)  nicht  feststeht,  dass  die  Vertragsparteien  die  Möglichkeit  einer
Kündigung oder eines Rücktritts zuzulassen beabsichtigten, oder

b)  ein  Kündigungs-  oder  Rücktrittsrecht  sich  nicht  aus  der  Natur  des
Vertrags herleiten lässt. 

(2) Eine Vertragspartei hat ihre Absicht, nach Absatz 1 einen Vertrag zu kündigen
oder von einem Vertrag zurückzutreten, mindestens zwölf Monate im Voraus zu
notifizieren.

Artikel 57 - Suspendierung eines Vertrags auf Grund seiner Bestimmungen oder 
durch Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien

Ein Vertrag kann gegenüber allen oder einzelnen Vertragsparteien suspendiert werden

a) nach Massgabe der Vertragsbestimmungen oder

b)  jederzeit  durch  Einvernehmen  zwischen  allen  Vertragsparteien  nach
Konsultierung der anderen Vertragsstaaten.

Artikel 58 - Suspendierung eines mehrseitigen Vertrags auf Grund einer 
Übereinkunft zwischen einzelnen Vertragsparteien

(1) Zwei  oder  mehr  Vertragsparteien  eines  mehrseitigen  Vertrags  können  eine
Übereinkunft  zur  zeitweiligen,  nur  zwischen ihnen wirksamen Suspendierung
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einzelner Vertragsbestimmungen schliessen,

a) wenn eine solche Suspendierungsmöglichkeit im Vertrag vorgesehen ist
oder

b)  wenn  die  Suspendierung  durch  den  Vertrag  nicht  verboten  ist,
vorausgesetzt,

i)  dass sie die anderen Vertragsparteien im Genuss ihrer Rechte auf
Grund  des  Vertrags  oder  in  der  Erfüllung  ihrer  Pflichten  nicht
beeinträchtigt und

ii) dass sie mit Ziel und Zweck des Vertrags nicht unvereinbar ist.

(2) Sofern der  Vertrag in  einem Fall  des  Absatzes  1 Buchstabe a  nichts  anderes
vorsieht, haben diese Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien ihre Absicht,
die  Übereinkunft  zu  schliessen,  sowie  diejenigen  Vertragsbestimmungen  zu
notifizieren, die sie suspendieren wollen.

Artikel 59 - Beendigung oder Suspendierung eines Vertrags durch Abschluss eines 
späteren Vertrags

(1) Ein Vertrag gilt  als beendet,  wenn alle  Vertragsparteien später  einen sich auf
denselben Gegenstand beziehenden Vertrag schliessen und

a) aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht, dass die
Vertragsparteien beabsichtigten, den Gegenstand durch den späteren Vertrag
zu regeln, oder

b) die Bestimmungen des späteren Vertrags mit denen des früheren Vertrags
in  solchem  Masse  unvereinbar  sind,  dass  die  beiden  Verträge  eine
gleichzeitige Anwendung nicht zulassen.

(2) Der  frühere  Vertrag  gilt  als  nur  suspendiert,  wenn  eine  solche  Absicht  der
Vertragsparteien aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht.

Artikel 60 - Beendigung oder Suspendierung eines Vertrags infolge 
Vertragsverletzung

(1) Eine erhebliche Verletzung eines zweiseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei
berechtigt  die andere Vertragspartei,  die  Vertragsverletzung als Grund für  die
Beendigung des Vertrags oder für seine gänzliche oder teilweise Suspendierung
geltend zu machen.

(2) Eine erhebliche Verletzung eines mehrseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei

a) berechtigt die anderen Vertragsparteien, einvernehmlich den Vertrag ganz
oder teilweise zu suspendieren oder ihn zu beenden

i) entweder im Verhältnis zwischen ihnen und dem vertragsbrüchigen
Staat

ii) oder zwischen allen Vertragsparteien;

b)  berechtigt  eine  durch  die  Vertragsverletzung  besonders  betroffene
Vertragspartei,  die Verletzung als Grund für die gänzliche oder teilweise
Suspendierung  des  Vertrags  im  Verhältnis  zwischen  ihr  und  dem
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vertragsbrüchigen Staat geltend zu machen;

c)  berechtigt  jede Vertragspartei  ausser  dem vertragsbrüchigen  Staat,  die
Vertragsverletzung  als  Grund  für  die  gänzliche  oder  teilweise
Suspendierung des Vertrags in Bezug auf sich selbst geltend zu machen,
wenn der Vertrag so beschaffen ist, dass eine erhebliche Verletzung seiner
Bestimmungen  durch  eine  Vertragspartei  die  Lage  jeder  Vertragspartei
hinsichtlich  der  weiteren  Erfüllung  ihrer  Vertragsverpflichtungen
grundlegend ändert.

(3) Eine erhebliche Verletzung im Sinne dieses Artikels liegt

a) in einer nach diesem Übereinkommen nicht zulässigen Ablehnung des
Vertrags oder

b) in der Verletzung einer für  die Erreichung des Vertragsziels  oder  des
Vertragszwecks wesentlichen Bestimmung.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 lassen die Vertragsbestimmungen unberührt, die bei einer
Verletzung des Vertrags anwendbar sind.

(5) Die  Absätze  1  bis  3  finden  keine  Anwendung  auf  Bestimmungen  über  den
Schutz der menschlichen Person in Verträgen humanitärer Art, insbesondere auf
Bestimmungen zum Verbot von Repressalien jeder Art gegen die durch derartige
Verträge geschützten Personen.

Artikel 61 - Nachträgliche Unmöglichkeit der Erfüllung

(1) Eine Vertragspartei kann die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung als Grund für
die Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt vom Vertrag geltend machen,
wenn  sich  die  Unmöglichkeit  aus  dem  endgültigen  Verschwinden  oder  der
Vernichtung  eines  zur  Ausführung  des  Vertrags  unerlässlichen  Gegenstandes
ergibt.  Eine  vorübergehende  Unmöglichkeit  kann  nur  als  Grund  für  die
Suspendierung des Vertrags geltend gemacht werden.

(2) Eine  Vertragspartei  kann  die  Unmöglichkeit  der  Vertragserfüllung  nicht  als
Grund für die Beendigung des Vertrags, den Rücktritt vom Vertrag oder seine
Suspendierung  geltend  machen,  wenn  sie  die  Unmöglichkeit  durch  die
Verletzung  einer  Vertragsverpflichtung  oder  einer  sonstigen,  gegenüber  einer
anderen  Vertragspartei  bestehenden  internationalen  Verpflichtung  selbst
herbeigeführt hat.

Artikel 62 - Grundlegende Änderung der Umstände

(1) Eine grundlegende Änderung der beim Vertragsabschluss gegebenen Umstände,
die von den Vertragsparteien nicht vorausgesehen wurde, kann nicht als Grund
für die Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt  von ihm geltend gemacht
werden, es sei denn

a) das Vorhandensein jener Umstände bildete eine wesentliche Grundlage
für die Zustimmung der Vertragsparteien, durch den Vertrag gebunden zu
sein, und

b)  die  Änderung der  Umstände  würde  das  Ausmass  der  auf  Grund des
Vertrags noch zu erfüllenden Verpflichtungen tief greifend umgestalten.
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(2) Eine  grundlegende  Änderung  der  Umstände  kann  nicht  als  Grund  für  die
Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend gemacht werden,

a) wenn der Vertrag eine Grenze festlegt oder

b)  wenn  die  Vertragspartei,  welche  die  grundlegende  Änderung  der
Umstände  geltend  macht,  diese  durch  Verletzung  einer  Vertragsver-
pflichtung  oder  einer  sonstigen,  gegenüber  einer  anderen  Vertragspartei
bestehenden internationalen Verpflichtung selbst herbeigeführt hat.

(3) Kann eine Vertragspartei nach Absatz 1 oder 2 eine grundlegende Änderung der
Umstände als Grund für die Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt von ihm
geltend machen, so kann sie die Änderung auch als Grund für die Suspendierung
des Vertrags geltend machen.

Artikel 63 - Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen

Der  Abbruch  der  diplomatischen  oder  konsularischen  Beziehungen  zwischen  Parteien
eines Vertrags lässt die zwischen ihnen durch den Vertrag begründeten Rechtsbeziehungen
unberührt, es sei denn, das Bestehen diplomatischer oder konsularischer Beziehungen ist
für die Anwendung des Vertrags unerlässlich.

Artikel 64 - Entstehung einer neuen zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts 
(ius cogens)

Entsteht eine neue zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts, so wird jeder zu dieser
Norm im Widerspruch stehende Vertrag nichtig und erlischt.

Abschnitt 4 - Verfahren

Artikel 65 - Verfahren bei Ungültigkeit oder Beendigung eines Vertrags, beim 
Rücktritt von einem Vertrag oder bei Suspendierung eines Vertrags

(1) Macht  eine Vertragspartei  auf Grund dieses  Übereinkommens entweder  einen
Mangel in ihrer Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, oder einen
Grund zur Anfechtung der Gültigkeit eines Vertrags, zu seiner Beendigung, zum
Rücktritt  vom Vertrag  oder  zu  seiner  Suspendierung geltend,  so  hat  sie  den
anderen Vertragsparteien ihren Anspruch zu notifizieren. In der Notifikation sind
die in Bezug auf den Vertrag beabsichtigte Massnahme und die Gründe dafür
anzugeben.

(2) Erhebt innerhalb einer Frist, die – ausser in besonders dringenden Fällen – nicht
weniger  als  drei  Monate  nach  Empfang  der  Notifikation  beträgt,  keine
Vertragspartei  Einspruch,  so  kann  die  notifizierende  Vertragspartei  in  der  in
Artikel 67 vorgesehenen Form die angekündigte Massnahme durchführen.

(3) Hat jedoch eine andere Vertragspartei Einspruch erhoben, so bemühen sich die
Vertragsparteien  um  eine  Lösung  durch  die  in  Artikel  33  der  Charta  der
Vereinten Nationen genannten Mittel.

(4) Die Absätze 1 bis 3 berühren nicht die Rechte oder Pflichten der Vertragsparteien
auf  Grund  in  Kraft  befindlicher  und  für  die  Vertragsparteien  verbindlicher
Bestimmungen über die Beilegung von Streitigkeiten.

(5) Unbeschadet des Artikels 45 hindert der Umstand, dass ein Staat die nach Absatz
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1 vorgeschriebene Notifikation noch nicht abgegeben hat,  diesen nicht daran,
eine  solche  Notifikation  als  Antwort  gegenüber  einer  anderen  Vertragspartei
abzugeben, die Vertragserfüllung fordert oder eine Vertragsverletzung behauptet.

Artikel 66 - Verfahren zur gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Beilegung oder 
zum Vergleich

Ist  innerhalb  von  zwölf  Monaten  nach Erhebung eines  Einspruchs keine  Lösung nach
Artikel 65 Absatz 3 erzielt worden, so sind folgende Verfahren anzuwenden: 

a) jede Partei einer Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung des Artikels
53 oder  64 kann die  Streitigkeit  durch eine Klageschrift  dem Internationalen
Gerichtshof zur Entscheidung unterbreiten, sofern die Parteien nicht vereinbaren,
die Streitigkeit einem Schiedsverfahren zu unterwerfen;

b)  jede  Partei  einer  Streitigkeit  über  die  Anwendung  oder  Auslegung  eines
sonstigen Artikels des Teiles V dieses Übereinkommens kann das im Anhang zu
dem Übereinkommen bezeichnete Verfahren durch einen diesbezüglichen Antrag
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen einleiten.

Artikel 67 - Urkunden zur Ungültigerklärung oder Beendigung eines Vertrags, zum 
Rücktritt von einem Vertrag oder zur Suspendierung eines Vertrags

(1) Die Notifikation nach Artikel 65 Absatz 1 bedarf der Schriftform.

(2) Eine Handlung, durch die ein Vertrag auf Grund seiner Bestimmungen oder nach
Artikel  65 Absatz 2 oder 3 dieses Übereinkommens für ungültig erklärt  oder
beendet wird, durch die der Rücktritt vom Vertrag erklärt oder dieser suspendiert
wird,  ist  durch  eine  den  anderen  Vertragsparteien  zu  übermittelnde  Urkunde
vorzunehmen. Ist die Urkunde nicht vom Staatsoberhaupt, Regierungschef oder
Aussenminister  unterzeichnet,  so  kann  der  Vertreter  des  die  Urkunde
übermittelnden Staates aufgefordert werden, seine Vollmacht vorzulegen.

Artikel 68 - Rücknahme von Notifikationen und Urkunden nach den Artikeln 65 und 
67

Eine  Notifikation  oder  eine  Urkunde  nach  den  Artikeln  65  und  67  kann  jederzeit
zurückgenommen werden, bevor sie wirksam wird.

Abschnitt 5 - Folgen der Ungültigkeit, der Beendigung oder 
der Suspendierung eines Vertrags

Artikel 69 - Folgen der Ungültigkeit eines Vertrags

(1) Ein Vertrag, dessen Ungültigkeit auf Grund dieses Übereinkommens festgestellt
wird,  ist  nichtig.  Die  Bestimmungen  eines  nichtigen  Vertrags  haben  keine
rechtliche Gültigkeit.

(2) Sind  jedoch,  gestützt  auf  einen  solchen  Vertrag,  Handlungen  vorgenommen
worden,

a) so kann jede Vertragspartei von jeder anderen Vertragspartei verlangen,
dass diese in ihren gegenseitigen Beziehungen soweit wie möglich die Lage
wiederherstellt,  die  bestanden  hätte,  wenn  die  Handlungen  nicht
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vorgenommen worden wären;

b)  so  werden  Handlungen,  die  vor  Geltendmachung der  Ungültigkeit  in
gutem Glauben vorgenommen wurden, nicht schon durch die Ungültigkeit
des Vertrags rechtswidrig.

(3) In den Fällen des Artikels 49, 50, 51 oder 52 findet Absatz 2 keine Anwendung
in Bezug auf die Vertragspartei,  welcher der Betrug, die Bestechung oder der
Zwang zuzurechnen ist.

(4) Ist die Zustimmung eines bestimmten Staates, durch einen mehrseitigen Vertrag
gebunden zu sein, mit einem Mangel behaftet, so finden die Absätze 1 bis 3 im
Verhältnis zwischen diesem Staat und den Vertragsparteien Anwendung.

Artikel 70 - Folgen der Beendigung eines Vertrags

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Vertragsparteien  nichts
anderes vereinbaren,  hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach
diesem  Übereinkommen  eingetretene  Beendigung  des  Vertrags  folgende
Wirkungen:

a)  sie  befreit  die  Vertragsparteien  von  der  Verpflichtung,  den  Vertrag
weiterhin zu erfüllen;

b)  sie  berührt  nicht  die  vor  Beendigung  des  Vertrags  durch  dessen
Durchführung begründeten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und
ihre dadurch geschaffene Rechtslage.

(2) Kündigt ein Staat einen mehrseitigen Vertrag oder tritt er von ihm zurück, so gilt
Absatz  1  in  den  Beziehungen  zwischen  diesem Staat  und  jeder  anderen  Ver
tragspartei  vom  Zeitpunkt  des  Wirksamwerdens  der  Kündigung  oder  des
Rücktritts an.

Artikel 71 - Folgen der Ungültigkeit eines Vertrags, der im Widerspruch zu einer 
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht

(1) Im Fall eines nach Artikel 53 nichtigen Vertrags haben die Vertragsparteien

a)  soweit  wie  möglich  die  Folgen  von  Handlungen  zu  beseitigen,  die,
gestützt auf eine zu der zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts im
Widerspruch stehende Bestimmung, vorgenommen wurden, und

b)  ihre  gegenseitigen  Beziehungen  mit  der  zwingenden  Norm  des
allgemeinen Völkerrechts in Einklang zu bringen.

(2) Im Fall  eines Vertrags,  der nach Artikel 64 nichtig wird und erlischt,  hat die
Beendigung folgende Wirkungen:

a)  Sie  befreit  die  Vertragsparteien  von  der  Verpflichtung,  den  Vertrag
weiterhin zu erfüllen; 

b) sie berührt nicht die vor Beendigung des Vertrags begründeten Rechte
und  Pflichten  der  Vertragsparteien  und  ihre  dadurch  geschaffene
Rechtslage; solche Rechte, Pflichten und Rechtslagen dürfen danach jedoch
nur insoweit aufrechterhalten werden, als ihre Aufrechterhaltung als solche
nicht  im Widerspruch  zu  der  neuen  zwingenden  Norm des  allgemeinen
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Völkerrechts steht.

Artikel 72 - Folgen der Suspendierung eines Vertrags

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Vertragsparteien  nichts
anderes vereinbaren,  hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach
diesem  Übereinkommen  erfolgte  Suspendierung  des  Vertrags  folgende
Wirkungen:

a) sie befreit die Vertragsparteien, zwischen denen der Vertrag suspendiert
ist, in ihren gegenseitigen Beziehungen während der Suspendierung von der
Verpflichtung, den Vertrag zu erfüllen;

b)  sie  berührt  anderweitig  die  durch  den  Vertrag  zwischen  den
Vertragsparteien´begründeten Rechtsbeziehungen nicht. 

(2) Während der Suspendierung haben sich die Vertragsparteien aller Handlungen zu
enthalten, die der Wiederanwendung des Vertrags entgegenstehen könnten.

Teil VI - Verschiedene Bestimmungen

Artikel 73 - Fälle der Staatennachfolge, der Verantwortlichkeit der Staaten und des 
Ausbruchs von Feindseligkeiten

Dieses Übereinkommen lässt Fragen unberührt, die sich hinsichtlich eines Vertrags aus der
Nachfolge von Staaten, aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit eines Staates oder aus
dem Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen Staaten ergeben können. 

Artikel 74 - Diplomatische und konsularische Beziehungen und der Abschluss von 
Verträgen

Der Abbruch oder das Fehlen diplomatischer oder konsularischer Beziehungen zwischen
zwei oder mehr Staaten steht dem Abschluss von Verträgen zwischen diesen Staaten nicht
entgegen.  Der  Abschluss  eines  Vertrags  ist  als  solcher  ohne  Wirkung  in  Bezug  auf
diplomatische oder konsularische Beziehungen. 

Artikel 75 - Fall eines Angreiferstaats

Dieses  Übereinkommen  berührt  keine  mit  einem  Vertrag  zusammenhängenden
Verpflichtungen, welche sich für einen Angreiferstaat infolge von Massnahmen ergeben
können, die auf den Angriff des betreffenden Staates hin im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen getroffen wurden.

Teil VII - Verwahrer, Notifikationen, Berichtigungen und 
Registrierung

Artikel 76 - Verwahrer von Verträgen

(1) Der  Verwahrer  eines  Vertrags  kann  von  den  Verhandlungsstaaten  im Vertrag
selbst oder in sonstiger Weise bestimmt werden. Einzelne oder mehrere Staaten,
eine  internationale  Organisation  oder  der  leitende  Verwaltungsbeamte  einer
internationalen Organisation können Verwahrer sein.
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(2) Die Aufgaben des Verwahrers haben internationalen Charakter; der Verwahrer ist
verpflichtet,  diese  Aufgaben  unparteiisch  wahrzunehmen.  Insbesondere  wird
diese Verpflichtung nicht  davon berührt,  dass  ein Vertrag zwischen einzelnen
Vertragsparteien nicht in Kraft getreten ist oder dass zwischen einem Staat und
einem Verwahrer über die Erfüllung von dessen Aufgaben Meinungsverschie-
denheiten aufgetreten sind.

Artikel 77- Aufgaben des Verwahrers

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Vertragsstaaten  nichts
anderes vereinbaren, hat ein Verwahrer insbesondere folgende Aufgaben:

a)  Die  Urschrift  des  Vertrags  und  die  dem  Verwahrer  übergebenen
Vollmachten zu verwahren;

b) beglaubigte Abschriften der Urschrift sowie weitere Texte des Vertrags in
den nach dem Vertrag erforderlichen zusätzlichen Sprachen zu erstellen und
sie den Vertragsparteien und den Staaten zu übermitteln, die berechtigt sind,
Vertragsparteien zu werden;

c) Unterzeichnungen des Vertrags entgegenzunehmen sowie alle sich auf
den  Vertrag  beziehenden  Urkunden,  Notifikationen  und  Mitteilungen
entgegenzunehmen und zu verwahren;

d)  zu  prüfen,  ob  die  Unterzeichnung  und  jede  sich  auf  den  Vertrag
beziehende Urkunde, Notifikation oder Mitteilung in guter und gehöriger
Form  sind,  und,  falls  erforderlich,  den  betreffenden  Staat  darauf
aufmerksam zu machen; 

e)  die  Vertragsparteien  sowie  die  Staaten,  die  berechtigt  sind,
Vertragsparteien  zu  werden,  von  Handlungen,  Notifikationen  und
Mitteilungen zu unterrichten, die sich auf den Vertrag beziehen;

f)  die Staaten,  die berechtigt  sind,  Vertragsparteien zu werden,  von dem
Zeitpunkt  zu unterrichten,  zu dem die  für  das  Inkrafttreten  des Vertrags
erforderliche  Anzahl  von  Unterzeichnungen  oder  von  Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden vorliegt oder hinterlegt
wurde;

g)  den  Vertrag  beim  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen  registrieren  zu
lassen;

h)  die  in  anderen  Bestimmungen  dieses  Übereinkommens  bezeichneten
Aufgaben zu erfüllen.

(2) Treten zwischen einem Staat und dem Verwahrer über die Erfüllung von dessen
Aufgaben  Meinungsverschiedenheiten  auf,  so  macht  dieser  die  Unterzeich-
nerstaaten und die Vertragsstaaten oder, wenn angebracht, das zuständige Organ
der internationalen Organisation darauf aufmerksam.

Artikel 78 - Notifikationen und Mitteilungen

Sofern  der  Vertrag  oder  dieses  Übereinkommen  nichts  anderes  vorsieht,  gilt  für
Notifikationen  und  Mitteilungen,  die  ein  Staat  auf  Grund  dieses  Übereinkommens
abzugeben hat, folgendes:
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a)  ist  kein  Verwahrer  vorhanden,  so  sind  sie  unmittelbar  den  Staaten  zu
übersenden, für die sie bestimmt sind; ist ein Verwahrer vorhanden, so sind sie
diesem zu übersenden;

b) sie gelten erst dann als von dem betreffenden Staat abgegeben, wenn sie – je
nach Lage des Falles – der Staat, dem sie übermittelt werden, oder der Verwahrer
empfangen hat;

c) werden sie einem Verwahrer übermittelt, so gelten sie erst in dem Zeitpunkt
als von dem Staat, für den sie bestimmt sind, empfangen, zu dem dieser nach
Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe e von dem Verwahrer unterrichtet wurde.

Artikel 79 - Berichtigung von Fehlern im Text oder in den beglaubigten Abschriften 
von Verträgen

(1) Kommen die Unterzeichnerstaaten und die Vertragsstaaten nach Festlegung des
authentischen Textes  eines  Vertrags übereinstimmend zu der  Ansicht,  dass  er
einen  Fehler  enthält,  so  wird  dieser,  sofern  die  genannten  Staaten  nicht  ein
anderes Verfahren zur Berichtigung beschliessen, wie folgt berichtigt:

a) Der Text wird entsprechend berichtigt und die Berichtigung von gehörig
ermächtigten Vertretern paraphiert;

b)  über  die  vereinbarte  Berichtigung  wird  eine  Urkunde  errichtet  oder
werden mehrere Urkunden ausgetauscht oder

c)  ein  berichtigter  Text  des  gesamten  Vertrags  wird  nach  demselben
Verfahren hergestellt wie der ursprüngliche Text.

(2) Ist  für  einen  Vertrag  ein  Verwahrer  vorhanden,  so  notifiziert  dieser  den
Unterzeichnerstaaten und den Vertragsstaaten den Fehler und den Berichtigungs-
vorschlag und setzt eine angemessene Frist, innerhalb welcher Einspruch gegen
die vorgeschlagene Berichtigung erhoben werden kann. Ist nach Ablauf dieser
Frist

a)  kein  Einspruch  erhoben  worden,  so  nimmt  der  Verwahrer  die
Berichtigung  am  Text  vor  und  paraphiert  sie;  ferner  fertigt  er  eine
Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt von dieser je eine
Abschrit  den  Vertragsparteien  und  den  Staaten,  die  berechtigt  sind,
Vertragsparteien zu werden;

b)  Einspruch  erhoben  worden,  so  teilt  der  Verwahrer  den  Unterzeich-
nerstaaten und den Vertragsstaaten den Einspruch mit.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch Anwendung, wenn der Text in zwei oder mehr
Sprachen  als  authentisch  festgelegt  wurde  und  sich  ein  Mangel  an
Übereinstimmung herausstellt, der nach einhelliger Auffassung der Unterzeich-
nerstaaten und der Vertragsstaaten behoben werden soll.

(4) Der berichtigte Text tritt ab initio an die Stelle des mangelhaften Textes, sofern
die Unterzeichnerstaaten und die Vertragsstaaten nichts anderes beschliessen. 

(5) Die Berichtigung des Textes eines registrierten Vertrags ist dem Sekretariat der
Vereinten Nationen zu notifizieren.

(6) Wird in einer beglaubigten Abschrift  eines Vertrags ein Fehler festgestellt,  so
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fertigt der Verwahrer eine Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt
den Unterzeichnerstaaten und den Vertragsstaaten von dieser je eine Abschrift.

Artikel 80 - Registrierung und Veröffentlichung von Verträgen

(1) Verträge  werden  nach  ihrem  Inkrafttreten  dem  Sekretariat  der  Vereinten
Nationen zur Registrierung beziehungsweise Aufnahme in die Akten (filing and
recording) und zur Veröffentlichung übermittelt.

(2) Ist  ein Verwahrer  bestimmt,  so gilt  er  als  befugt,  die  in  Absatz  1 genannten
Handlungen vorzunehmen.

Teil VIII - Schlussbestimmungen

Artikel 81 - Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, einer ihrer
Sonderorganisationen  oder  der  Internationalen  Atomenergie-Organisation,  für
Vertragsparteien des Statuts des Internationalen Gerichtshofs und für jeden anderen Staat,
den  die  Generalversammlung  der  Vereinten  Nationen  einlädt,  Vertragspartei  des
Übereinkommens zu werden, wie folgt zur Unterzeichnung auf: bis zum 30. November
1969 im Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich und
danach bis zum 30. April 1970 am Sitz der Vereinten Nationen in New York.

Artikel 82 - Ratifikation

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 83 - Beitritt

Dieses Übereinkommen steht jedem Staat zum Beitritt offen, der einer der in Artikel 81
bezeichneten Kategorien angehört. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 84 - Inkrafttreten

(1) Dieses  Übereinkommen  tritt  am  dreissigsten  Tag  nach  Hinterlegung  der
fünfunddreissigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der fünfunddreissigsten Ratifikationsoder
Beitrittsurkunde  das  Übereinkommen  ratifiziert  oder  ihm beitritt,  tritt  es  am
dreissigsten  Tag  nach  Hinterlegung  seiner  eigenen  Ratifikations-  oder
Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 85 - Authentische Texte

Die  Urschrift  dieses  Übereinkommens,  dessen  chinesischer,  englischer,  französischer,
russischer  und  spanischer  Wortlaut  gleichermassen  verbindlich  ist,  wird  beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
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Zu  Urkund  dessen  haben  die  unterzeichneten,  von  ihren  Regierungen  hierzu  gehörig
befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.

Geschehen zu Wien am 23. Mai 1969.

(Es folgen die Unterschriften)
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Anhang
(1) Der Generalsekretär  der Vereinten Nationen erstellt  und führt  ein Verzeichnis

qualifizierter  Juristen  als  Vermittler.  Zu  diesem Zweck  wird  jeder  Staat,  der
Mitglied der Vereinten Nationen oder Vertragspartei dieses Übereinkommens ist,
ersucht, zwei Vermittler zu ernennen, die Namen der so Ernannten bilden das
Verzeichnis. Die Vermittler, einschliesslich der zur zeitweiligen Stellvertretung
berufenen, werden für fünf Jahre ernannt; die Ernennung kann erneuert werden.
Nach Ablauf der Zeit, für welche die Vermittler ernannt worden sind, nehmen
diese weiterhin die Aufgaben wahr, für die sie nach Absatz 2 ausgewählt wurden.

(2) Ist  nach Artikel  66 ein Antrag beim Generalsekretär  gestellt  worden,  so legt
dieser  die  Streitigkeit  einer  Vergleichskommission  vor,  die  sich  wie  folgt
zusammensetzt: 

Der Staat oder die Staaten, die eine der Streitparteien bilden, bestellen

a)  einen Vermittler  mit  der  Staatsangehörigkeit  dieses Staates oder  eines
dieser Staaten, der aus dem in Absatz 1 genannten Verzeichnis ausgewählt
werden kann, sowie

b) einen Vermittler,  der nicht die Staatsangehörigkeit  dieses Staates oder
eines dieser Staaten besitzt und der aus dem Verzeichnis auszuwählen ist. 

Der Staat oder die Staaten,  welche die andere Streitpartei bilden,  bestellen in
derselben  Weise  zwei  Vermittler.  Die  von  den  Parteien  ausgewählten  vier
Vermittler sind innerhalb von sechzig Tagen zu bestellen, nachdem der Antrag
beim Generalsekretär eingegangen ist. 

Die vier Vermittler bestellen innerhalb von sechzig Tagen, nachdem der letzte
von ihnen bestellt  wurde,  einen fünften Vermittler zum Vorsitzenden,  der aus
dem Verzeichnis auszuwählen ist.

Wird der Vorsitzende oder ein anderer Vermittler nicht innerhalb der oben hierfür
vorgeschriebenen Frist  bestellt,  so wird er innerhalb von sechzig Tagen nach
Ablauf der genannten Frist  vom Generalsekretär bestellt.  Der Generalsekretär
kann  eine  der  im Verzeichnis  eingetragenen  Personen  oder  ein  Mitglied  der
Völkerrechtskommission  zum  Vorsitzenden  ernennen.  Sämtliche  Fristen,
innerhalb deren die Bestellungen vorzunehmen sind, können durch Vereinbarung
zwischen den Streitparteien verlängert werden.

Wird die Stelle eines Vermittlers frei, so ist sie nach dem für die ursprüngliche
Bestellung vorgeschriebenen Verfahren zu besetzen.

(3) Die  Vergleichskommission  beschliesst  ihr  Verfahren.  Mit  Zustimmung  der
Streitparteien  kann  die  Kommission  jede  Vertragspartei  einladen,  ihr  ihre
Ansichten  schriftlich  oder  mündlich  darzulegen.  Entscheidungen  und
Empfehlungen der Kommission bedürfen der Mehrheit der fünf Mitglieder.

(4) Die  Kommission  kann  den  Streitparteien  Massnahmen  aufzeigen,  die  eine
gütliche Beilegung erleichtern könnten. 

(5) Die Kommission hört die Parteien, prüft die Ansprüche und Einwendungen und
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macht  den  Parteien  Vorschläge  mit  dem Ziel  einer  gütlichen  Beilegung  der
Streitigkeit.

(6) Die Kommission erstattet innerhalb von zwölf Monaten nach ihrer Einsetzung
Bericht. Der Bericht wird an den Generalsekretär gerichtet und den Streitparteien
übermittelt.  Der  Bericht  der  Kommission,  einschliesslich  der  darin
niedergelegten Schlussfolgerungen über Tatsachen oder in Rechtsfragen, bindet
die Parteien nicht und hat nur den Charakter von Empfehlungen, die den Parteien
zur Prüfung vorgelegt werden, um eine gütliche Beilegung der Streitigkeit  zu
erleichtern. 

(7) Der Generalsekretär gewährt der Kommission jede Unterstützung und stellt ihr
alle Einrichtungen zur Verfügung, deren sie bedarf. Die Kosten der Kommission
werden von den Vereinten Nationen getragen.
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Geltungsbereich 
am 24. Februar 20154

4 AS 1990 1112, 1991 815, 1993 1902, 2003 4081, 2006 1147, 2009 1293, 2012 3599 und
2015 745. Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der Internetseite
des EDA (www.eda.admin.ch/vertraege).

Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) Inkrafttreten

Ägypten** 11. Februar 1982 B 13. März 1982
Albanien 27. Juni 2001 B 27. Juli 2001
Algerien* ** 8. November 1988 B 8. Dezember 1988
Andorra 5. April 2004 B 5. Mai 2004
Argentinien* 5. Dezember 1972 27. Januar 1980
Armenien* 17. Mai 2005 B 16. Juni 2005
Australien 13. Juni 1974 B 27. Januar 1980
Barbados 24. Juni 1971 27. Januar 1980
Belarus* 1. Mai 1986 B 31. Mai 1986
Belgien* 1. September 1992 B 1. Oktober 1992
Bosnien und Herzegowina 1. September 1993 N 6. März 1992
Brasilien* 25. September 2009 25. Oktober 2009
Bulgarien 21. April 1987 B 21. Mai 1987
Burkina Faso 25. Mai 2006 B 24. Juni 2006
Chile* ** 9. April 1981 9. Mai 1981
China* 3. September 1997 B 3. Oktober 1997
Costa Rica* 22. November 1996 22. Dezember 1996
Dänemark* ** 1. Juni 1976 27. Januar 1980
Deutschland* ** 21. Juli 1987 20. August 1987
Dominikanische Republik 1. April 2010 B 1. Mai 2010
Ecuador* 11. Februar 2005 13. März 2005
Estland 21. Oktober 1991 B 20. November 1991
Finnland* ** 19. August 1977 27. Januar 1980
Gabun 5. November 2004 B 5. Dezember 2004
Georgien 8. Juni 1995 B 8. Juli 1995
Griechenland 30. Oktober 1974 B 27. Januar 1980
Guatemala* 21. Juli 1997 20. August 1997
Guinea 16. September 2005 B 16. Oktober 2005
Guyana 15. September 2005 15. Oktober 2005
Haiti 25. August 1980 B 24. September 1980
Heiliger Stuhl 25. Februar 1977 27. Januar 1980
Honduras 20. September 1979 27. Januar 1980
Irland 7. August 2006 B 6. September 2006
Italien 25. Juli 1974 27. Januar 1980
Jamaika 28. Juli 1970 27. Januar 1980

Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) Inkrafttreten

Japan** 2. Juli 1981 B 1. August 1981
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Kamerun 23. Oktober 1991 B 22. November 1991
Kanada* ** 14. Oktober 1970 B 27. Januar 1980
Kasachstan 5. Januar 1994 B 4. Februar 1994
Kirgisistan 11. Mai 1999 B 10. Juni 1999
Kiribati 15. September 2005 B 15. Oktober 2005
Kolumbien* 10. April 1985 10. Mai 1985
Kongo (Brazzaville) 12. April 1982 12. Mai 1982
Kongo (Kinshasa) 25. Juli 1977 B 27. Januar 1980
Korea (Süd-) 27. April 1977 27. Januar 1980
Kroatien 12. Oktober 1992 N 8. Oktober 1991
Kuba* 9. September 1998 B 9. Oktober 1998
Kuwait 11. November 1975 B 27. Januar 1980
Laos 31. März 1998 B 30. April 1998
Lesotho 3. März 1972 B 27. Januar 1980
Lettland 4. Mai 1993 B 3. Juni 1993
Liberia 29. August 1985 28. September 1985
Libyen 22. Dezember 2008 B 21. Januar 2009
Liechtenstein 8. Februar 1990 B 10. März 1990
Litauen 15. Januar 1992 B 14. Februar 1992
Luxemburg 25. Mai 2003 22. Juni 2003
Malawi 23. August 1983 B 22. September 1983
Malaysia 27. Juli 1994 B 26. August 1994
Malediven 14. September 2005 B 14. Oktober 2005
Mali 31. August 1998 B 30. September 1998
Malta 26. September 2012 B 26. Oktober 2012
Marokko* 26. September 1972 27. Januar 1980
Mauritius 18. Januar 1973 B 27. Januar 1980
Mazedonien 8. Juli 1999 N 17. November 1991
Mexiko 25. September 1974 27. Januar 1980
Moldau 26. Januar 1993 B 25. Februar 1993
Mongolei* 16. Mai 1988 B 15. Juni 1988
Montenegro 23. Oktober 2006 N 3. Juni 2006
Mosambik 8. Mai 2001 B 7. Juni 2001
Myanmar 16. September 1998 B 16. Oktober 1998
Nauru 5. Mai 1978 B 27. Januar 1980
Neuseeland** 4. August 1971 27. Januar 1980
Niederlande* ** 9. April 1985 B 9. Mai 1985
Niger 27. Oktober 1971 B 27. Januar 1980
Nigeria 31. Juli 1969 27. Januar 1980
Oman* 18. Oktober 1990 B 17. November 1990
Österreich** 30. April 1979 B 27. Januar 1980
Palästina 2. April 2014 B 2. Mai 2014
Panama 28. Juli 1980 B 27. August 1980
Paraguay 3. Februar 1972 B 27. Januar 1980
Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) Inkrafttreten

Peru* 14. September 2000 14. Oktober 2000
Philippinen 15. November 1972 27. Januar 1980
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Polen 2. Juli 1990 B 1. August 1990
Portugal* 6. Februar 2004 B 7. März 2004
Ruanda 3. Januar 1980 B 2. Februar 1980
Russland* 29. April 1986 B 29. Mai 1986
Salomoninseln 9. August 1989 B 8. September 1989
Saudi-Arabien* 14. April 2003 B 14. Mai 2003
Schweden** 4. Februar 1975 27. Januar 1980
Schweiz 7. Mai 1990 B 6. Juni 1990
Senegal 11. April 1986 B 11. Mai 1986
Serbien 12. März 2001 N 27. April 1992
Slowakei 28. Mai 1993 N 1. Januar 1993
Slowenien 6. Juli 1992 N 25. Juni 1991
Spanien* 16. Mai 1972 B 27. Januar 1980
St. Vincent und die Grenadinen 27. April 1999 B 27. Mai 1999
Sudan 18. April 1990 18. Mai 1990
Suriname 31. Januar 1991 B 2. März 1991
Syrien* 2. Oktober 1970 B 27. Januar 1980
Tadschikistan 6. Mai 1996 B 5. Juni 1996
Tansania* 12. April 1976 B 27. Januar 1980
Timor-Leste 8. Januar 2013 B 7. Februar 2013
Togo 28. Dezember 1979 B 27. Januar 1980
Tschechische Republik 22. Februar 1993 N 1. Januar 1993
Tunesien* 23. Juni 1971 B 27. Januar 1980
Turkmenistan 4. Januar 1996 B 3. Februar 1996
Ukraine* 14. Mai 1986 B 13. Juni 1986
Ungarn 19. Juni 1987 B 19. Juli 1987
Uruguay 5. März 1982 4. April 1982
Usbekistan 12. Juli 1995 B 11. August 1995
Vereinigtes Königreich* ** 25. Juni 1971 27. Januar 1980
Vietnam* 10. Oktober 2001 B 9. November 2001
Zentralafrikanische Republik 10. Dezember 1971 B 27. Januar 1980
Zypern 28. Dezember 1976 B 27. Januar 1980

* Vorbehalte und Erklärungen.
** Einwendungen.
Die Vorbehalte, Erklärungen und Einwendungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die
französischen  und  englischen  Texte  können  auf  der  Internetseite  der  Vereinten  Nationen:
http://treaties.un.org eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003
Bern, bezogen werden.
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Wiener Übereinkommen über 
diplomatische Beziehungen SR 0.191.01

vom 18. April 1961

DIE VERTRAGSSTAATEN DES ÜBEREINKOMMENS -

EINGEDENK  DESSEN,  dass  die  Völker  aller  Staaten  von  alters  her  die  besondere
Stellung des Diplomaten anerkannt haben,

IN  ANBETRACHT der  in  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  verkündeten  Ziele  und
Grundsätze  in  Bezug  auf  die  souveräne  Gleichheit  der  Staaten,  die  Wahrung  des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und auf die Förderung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen den Nationen,

ÜBERZEUGT, dass ein internationales Übereinkommen über den diplomatischen Verkehr,
diplomatische Vorrechte und Immunitäten geeignet ist,  ungeachtet der unterschiedlichen
Verfassungs-  und  Sozialordnungen  der  Nationen  zur  Entwicklung  freundschaftlicher
Beziehungen zwischen ihnen beizutragen,

IN DER ERKENNTNIS, dass diese Vorrechte und Immunitäten nicht dem Zweck dienen,
einzelne  zu  bevorzugen,  sondern  zum  Ziel  haben,  den  diplomatischen  Missionen  als
Vertretungen von Staaten die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewährleisten,

UNTER  BEKRÄFTIGUNG  des  Grundsatzes,  dass  die  Regeln  des  Völkergewohn-
heitsrechts auch weiterhin für alle Fragen gelten sollen, die nicht ausdrücklich in diesem
Übereinkommen geregelt sind -

HABEN FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1

Im  Sinne  dieses  Übereinkommens  haben  die  nachstehenden  Ausdrücke  folgende
Bedeutung:

a) der Ausdruck "Missionschef" bezeichnet die Person, die vom Entsendestaat
beauftragt ist, in dieser Eigenschaft tätig zu sein

b) der Ausdruck "Mitglieder der Mission" bezeichnet den Missionschef und die
Mitglieder des Personals der Mission;

c)  der  Ausdruck  "Mitglieder  des  Personals  der  Mission"  bezeichnet  die
Mitglieder  des  diplomatischen  Personals,  des  Verwaltungs-  und  technischen
Personals und des dienstlichen Hauspersonals der Mission;

d) der Ausdruck "Mitglieder  des  diplomatischen Personals" bezeichnet  die  in
diplomatischem Rang stehenden Mitglieder des Personals der Mission;

e) der Ausdruck "Diplomat" bezeichnet den Missionschef und die Mitglieder des
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diplomatischen Personals der Mission;

f)  der  Ausdruck  "Mitglieder  des  Verwaltungs-  und  technischen  Personals"
bezeichnet  die  im  Verwaltungs-  und  technischen  Dienst  der  Mission
beschäftigten Mitglieder ihres Personals;

g) der Ausdruck "Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals" bezeichnet die als
Hausbedienstete bei der Mission beschäftigten Mitglieder des Personals;

h)  der  Ausdruck  "privater  Hausangestellter"  bezeichnet  eine  im  häuslichen
Dienst eines Mitgliedes der Mission beschäftigte Person, die nicht Bediensteter
des Entsendestaats ist;

i)  der  Ausdruck  "Räumlichkeiten  der  Mission"  bezeichnet  ungeachtet  der
Eigentumsverhältnisse  die  Gebäude  oder  Gebäudeteile  und  dazugehörige
Gelände, die für die Zwecke der Mission verwendet werden, einschließlich der
Residenz des Missionschefs.

Artikel 2

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Staaten und die Errichtung ständiger
diplomatischer Missionen erfolgen in gegen-seitigem Einvernehmen.

Artikel 3

(1)  Aufgabe einer diplomatischen Mission ist es unter anderem

a) den Entsendestaat im Empfangsstaat zu vertreten,

b)  die  Interessen  des  Entsendestaats  und  seiner  Angehörigen  im
Empfangsstaat  innerhalb  der  völkerrechtlich  zulässigen  Grenzen  zu
schützen,

c)mit der Regierung des Empfangsstaats zu verhandeln,

d)  sich  mit  allen  rechtmäßigen  Mitteln  über  Verhältnisse  und
Entwicklungen  im  Empfangsstaat  zu  unterrichten  und  darüber  an  die
Regierung des Entsendestaats zu berichten,

e)  freundschaftliche  Beziehungen  zwischen  Entsendestaat  und
Empfangsstaat  zu  fördern  und  ihre  wirtschaftlichen,  kulturellen  und
wissenschaftlichen Beziehungen auszubauen.

(2) Dieses  Übereinkommen  ist  nicht  so  auszulegen,  als  schließe  es  die
Wahrnehmung konsularischer Aufgaben durch eine diploma-tische Mission aus.

Artikel 4

(1) Der  Entsendestaat  hat  sich  zu  vergewissern,  dass  die  Person,  die  er  als
Missionschef  bei  dem  Empfangsstaat  zu  beglaubigen  beabsichtigt,  dessen
Agrément erhalten hat.

(2) Der Empfangsstaat ist nicht verpflichtet, dem Entsendestaat die Gründe für eine
Verweigerung des Agréments mitzuteilen.

Artikel 5

(1) Der  Entsendestaat  kann  nach  einer  Notifikation  an  die  beteiligten
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Empfangsstaaten die Beglaubigung eines Missionschefs oder gegebenenfalls die
Bestellung eines Mitglieds  des  diplomatischen  Personals  für  mehrere  Staaten
vornehmen, es sei denn, dass einer der Empfangsstaaten ausdrücklich Einspruch
erhebt.

(2) Beglaubigt  der  Entsendestaat  einen  Missionschef  bei  einem  oder  mehreren
weiteren  Staaten,  so  kann  er  in  jedem Staat,  in  dem der  Missionschef  nicht
seinen ständigen Sitz hat, eine diplomatische Mission unter der Leitung eines
Geschäftsträgers ad interim errichten.

(3) Ein Missionschef oder ein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission
kann den Entsendestaat bei jeder internationalen Organisation vertreten. 

Artikel 6

Mehrere  Staaten  können  dieselbe  Person  bei  einem  anderen  Staat  als  Missionschef
beglaubigen, es sei denn, dass der Empfangsstaat Einspruch erhebt.

Artikel 7

Vorbehaltlich  der  Artikel  5,  8,  9  und  11  kann  der  Entsendestaat  die  Mitglieder  des
Personals  seiner  Mission  nach  freiem  Ermessen  ernennen.  Bei  Militär-,  Marine-  und
Luftwaffenattachés  kann  der  Empfangsstaat  verlangen,  dass  ihm  ihre  Namen  vorher
zwecks Zustim-mung mitgeteilt werden.

Artikel 8

(1) Die Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission sollen grundsätzlich
Angehörige des Entsendestaats sein.

(2) Angehörige  des  Empfangsstaats  dürfen  nur  mit  dessen  Zustimmung  zu
Mitgliedern  des  diplomatischen  Personals  der  Mission  ernannt  werden;  die
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

(3) Der Empfangsstaat kann sich das gleiche Recht in Bezug auf Angehörige eines
dritten Staates vorbehalten, die nicht gleichzeitig Angehörige des Entsendestaats
sind.

Artikel 9

(1) Der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit ohne Angabe von Gründen
notifizieren,  dass  der  Missionschef  oder  ein  Mit-glied  des  diplomatischen
Personals  der  Mission persona non grata  oder  dass  ein anderes  Mitglied  des
Personals  der  Mission  ihm  nicht  genehm  ist.  In  diesen  Fällen  hat  der
Entsendestaat die betreffende Person entweder abzuberufen oder ihre Tätigkeit
bei der Mission zu beenden. Eine Person kann als non grata oder nicht genehm
erklärt werden, bevor sie im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats eintrifft.

(2) Weigert  sich  der  Entsendestaat  oder  unterlässt  er  es  innerhalb  einer
angemessenen  Frist,  seinen  Verpflichtungen  auf  Grund  des  Absatzes  1
nachzukommen, so kann der Empfangsstaat es ablehnen, die betreffende Person
als Mitglied der Mission anzuerken-nen.

Artikel 10

(1) Dem  Ministerium  für  Auswärtige  Angelegenheiten  oder  einem  anderen  in
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gegenseitigem Einvernehmen bestimmten  Ministerium des  Empfangsstaats  ist
folgendes zu notifizieren:

a)  die  Ernennung  von  Mitgliedern  der  Mission,  ihre  Ankunft  und  ihre
endgültige Abreisereise oder die Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit bei
der Mission;

b) die Ankunft und die endgültige Abreise eines Familienangehörigen eines
Mitglieds der Mission und gegebenenfalls die Tatsache, dass eine Person
Familienangehöriger  eines  Mitglieds  der  Mission  wird  oder  diese
Eigenschaft verliert;

c) die Ankunft und die endgültige Abreise von privaten Hausangestellten,
die bei den unter Buchstabe a bezeichneten Personen be-schäftigt sind, und
gegebenenfalls ihr Ausscheiden aus deren Dienst; 

d)  die  Anstellung und  die  Entlassung von  im Empfangsstaat  ansässigen
Personen  als  Mitglied  der  Mission oder  als  private  Hausan-gestellte  mit
Anspruch auf Vorrechte und Immunitäten.

(2) Die Ankunft  und die endgültige Abreise sind nach Möglichkeit  im voraus zu
notifizieren.

Artikel 11

(1) Ist  keine  ausdrückliche  Vereinbarung  über  den  Personalbestand  der  Mission
getroffen worden, so kann der Empfangsstaat verlangen, dass dieser Bestand in
den  Grenzen  gehalten  wird,  die  er  in  Anbetracht  der  bei  ihm  vorliegenden
Umstände und Verhältnisse sowie der Bedürfnisse der betreffenden Mission für
angemessen und normal hält.

(2) Der  Empfangsstaat  kann  ferner  innerhalb  der  gleichen  Grenzen,  aber  ohne
Diskriminierung,  die  Zulassung von Bediensteten einer bestimmten Kategorie
ablehnen.

Artikel 12

Der  Entsendestaat  darf  ohne  vorherige  ausdrückliche  Zustimmung  des  Empfangsstaats
keine zur Mission gehörenden Büros an anderen Orten als denjenigen einrichten, in denen
die Mission selbst ihren Sitz hat.

Artikel 13

(1) Als Zeitpunkt des Amtsantritts des Missionschefs im Empfangsstaat gilt der Tag,
an  welchem  er  nach  der  im  Empfangsstaat  geüb-ten  und  einheitlich
anzuwendenden  Praxis  entweder  sein  Beglaubigungsschreiben  überreicht  hat
oder aber dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder einem anderen
in  gegenseitigem Einvernehmen  bestimmten  Ministerium des  Empfangsstaats
seine  Ankunft  notifiziert  hat  und  diesem  eine  formgetreue  Abschrift  seines
Beglaubigungsschreibens überreicht worden ist.

(2) Die Reihenfolge der Überreichung von Beglaubigungsschreiben oder von deren
formgetreuen  Abschriften  richtet  sich  nach  Tag  und  Zeit  der  Ankunft  des
Missionschefs.
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Artikel 14

(1) Die Missionschefs sind in folgende drei Klassen eingeteilt:

a)  die  Klasse  der  Botschafter  oder  Nuntien,  die  bei  Staatsoberhäuptern
beglaubigt sind, und sonstiger in gleichem Rang stehender Missionschefs;

b)  die  Klasse  der  Gesandten,  Minister  und  Internuntien,  die  bei
Staatsoberhäuptern beglaubigt sind;

c) die Klasse der Geschäftsträger, die bei Außenministern beglaubigt sind.

(2) Abgesehen  von  Fragen  der  Rangfolge  und  der  Etikette  wird  zwischen  den
Missionschefs kein Unterschied auf Grund ihrer Klasse gemacht.

Artikel 15

Die Staaten vereinbaren die Klasse, in welche ihre Missionschefs einzuordnen sind.

Artikel 16

(1) Innerhalb jeder Klasse richtet sich die Rangfolge der Missionschefs nach Tag
und Zeit ihres Amtsantritts gemäß Artikel 13.

(2) Änderungen im Beglaubigungsschreiben des Missionschefs, die keine Änderung
der Klasse bewirken, lassen die Rangfolge unbe-rührt.

(3) Dieser Artikel lässt die Übung unberührt, die ein Empfangsstaat hinsichtlich des
Vorrangs  des  Vertreters  des  Heiligen  Stuhls  angenommen  hat  oder  künftig
annimmt. 

Artikel 17

Die  Rangfolge  der  Mitglieder  des  diplomatischen  Personals  der  Mission  wird  vom
Missionschef  dem Ministerium für  Auswärtige  Angelegenheiten  oder  dem anderen  in
gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium notifiziert.

Artikel 18

Das in einem Staat beim Empfang von Missionschefs zu befolgende Verfahren muss für
jede Klasse einheitlich sein.

Artikel 19

(1) Ist  der  Posten  des  Missionschefs  unbesetzt  oder  ist  der  Missionschef
außerstande,  seine  Aufgaben  wahrzunehmen,  so  ist  ein  Ge-schäftsträger  ad
interim vorübergehend als Missionschef tätig. Den Namen des Geschäftsträgers
ad interim notifiziert der Missions-chef oder, wenn er dazu außerstande ist, das
Ministerium  für  Auswärtige  Angelegenheiten  des  Entsendestaats  dem
Ministerium  für  Auswärtige  Angelegenheiten  oder  dem  anderen  in
gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium des Empfangsstaats.

(2) Ist  kein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission im Empfangsstaat
anwesend, so kann der Entsendestaat mit Zustim-mung des Empfangsstaats ein
Mitglied  des  Verwaltungs-  und  technischen  Personals  mit  der  Leitung  der
laufenden Verwaltungs-angelegenheiten der Mission beauftragen.
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Artikel 20

Die  Mission  und  ihr  Chef  sind  berechtigt,  die  Flagge  und  das  Hoheitszeichen  des
Entsendestaats  an  den  Räumlichkeiten  der  Mission  einschließlich  der  Residenz  des
Missionschefs und an dessen Beförderungsmitteln zu führen.

Artikel 21

(1) Der  Empfangsstaat  erleichtert  nach  Maßgabe  seiner  Rechtsvorschriften  dem
Entsendestaat  den  Erwerb  der  für  dessen  Mission  in  seinem  Hoheitsgebiet
benötigten Räumlichkeiten oder hilft ihm, sich auf andere Weise Räumlichkeiten
zu beschaffen.

(2) Erforderlichenfalls  hilft  der  Empfangsstaat  ferner  den  Missionen  bei  der
Beschaffung geeigneten Wohnraums für ihre Mitglieder.

Artikel 22

(1) Die Räumlichkeiten der Mission sind unverletzlich. Vertreter des Empfangsstaats
dürfen sie nur mit Zustimmung des Missionschefs betreten.

(2) Der Empfangsstaat hat die besondere Pflicht,  alle geeigneten Maßnahmen zu
treffen,  um die  Räumlichkeiten  der  Mission vor  jedem Eindringen und jeder
Beschädigung zu schützen und um zu verhindern, dass der Friede der Mission
gestört oder ihre Würde beeinträchtigt wird.

(3) Die  Räumlichkeiten  der  Mission,  ihre  Einrichtung  und  die  sonstigen  darin
befindlichen Gegenstände sowie die Beförderungsmittel  der Mission genießen
Immunität  von  jeder  Durchsuchung,  Beschlagnahme,  Pfändung  oder
Vollstreckung.

Artikel 23

(1) Der Entsendestaat und der Missionschef sind hinsichtlich der in ihrem Eigentum
stehenden und der von ihnen gemieteten bzw. ge-pachteten Räumlichkeiten der
Mission  von  allen  staatlichen,  regionalen  und  kommunalen  Steuern  oder
sonstigen  Abgaben  befreit,  soweit  diese  nicht  als  Vergütung  für  bestimmte
Dienstleistungen erhoben werden.

(2) Die in diesem Artikel vorgesehene Steuerbefreiung gilt  nicht für  Steuern und
sonstige Abgaben, die nach den Rechtsvorschriften des Empfangsstaats von den
Personen zu entrichten sind, die mit dem Entsendestaat oder dem Missionschef
Verträge schließen.

Artikel 24

Die Archive und Schriftstücke der Mission sind jederzeit unverletzlich. wo immer sie sich
befinden.

Artikel 25

Der  Empfangsstaat  gewährt  der  Mission  jede  Erleichterung  zur  Wahrnehmung  ihrer
Aufgaben.

Artikel 26

Vorbehaltlich seiner Gesetze und anderen Rechtsvorschriften über Zonen, deren Betreten
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aus  Gründen  der  nationalen  Sicherheit  verboten  oder  geregelt  ist,  gewährleistet  der
Empfangsstaat  allen  Mitgliedern  der  Mission  volle  Bewegungs-  und  Reisefreiheit  in
seinem Hoheitsgebiet.

Artikel 27

(1) Der Empfangsstaat gestattet und schützt den freien Verkehr der Mission für alle
amtlichen Zwecke. Die Mission kann sich im Ver-kehr mit der Regierung, den
anderen Missionen und den Konsulaten des Entsendestaats, wo immer sie sich
befinden,  aller  geeig-neten  Mittel  einschließlich  diplomatischer  Kuriere  und
verschlüsselter  Nachrichten  bedienen.  Das  Errichten  und  Betreiben  einer
Funksendeanlage  ist  der  Mission  jedoch  nur  mit  Zustimmung  des
Empfangsstaats gestattet.

(2) Die  amtliche  Korrespondenz  der  Mission  ist  unverletzlich.  Als  „amtliche
Korrespondenz“ gilt die gesamte Korrespondenz, welche die Mission und ihre
Aufgaben betrifft.

(3) Das  diplomatische  Kuriergepäck  darf  weder  geöffnet  noch  zurückgehalten
werden.

(4) Gepäckstücke,  die  das  diplomatische  Kuriergepäck  bilden,  müssen  äußerlich
sichtbar  als  solches  gekennzeichnet  sein;  sie  dürfen  nur  diplomatische
Schriftstücke  oder  für  den  amtlichen  Gebrauch  bestimmte  Gegenstände
enthalten.

(5) Der diplomatische Kurier muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus
dem seine Stellung und die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich sind, die das
diplomatische  Kuriergepäck  bilden;  er  wird  vom  Empfangsstaat  bei  der
Wahrnehmung  seiner  Aufgaben  ge-schützt.  Er  genießt  persönliche
Unverletzlichkeit und unterliegt keiner Festnahme oder Haft irgendwelcher Art.

(6) Der  Entsendestaat  oder  die  Mission  kann  diplomatische  Kuriere  ad  hoc
ernennen. Auch in diesen Fällen gilt Absatz 5; jedoch finden die darin erwähnten
Immunitäten  keine  Anwendung mehr,  sobald  der  Kurier  das  ihm anvertraute
diplomatische Kuriergepäck dem Empfänger ausgehändigt hat.

(7) Diplomatisches  Kuriergepäck  kann  dem  Kommandanten  eines  gewerblichen
Luftfahrzeugs  anvertraut  werden,  dessen  Bestimmungs-ort  ein  zugelassener
Einreiseflugplatz ist. Der Kommandant muss ein amtliches Schriftstück mit sich
führen,  aus  dem  die  Anzahl  der  Gepäckstücke  ersichtlich  ist,  die  das
Kuriergepäck bilden; er gilt jedoch nicht als diplomatischer Kurier. Die Mission
kann  eines  ihrer  Mitglieder  entsenden,  um  das  diplomatische  Kuriergepäck
unmittelbar  und  ungehindert  von  dem  Kommandanten  des  Luftfahrzeugs
entgegenzunehmen.

Artikel 28

Die Gebühren und Kosten, welche die Mission für Amtshandlungen erhebt, sind von allen
Steuern und sonstigen Abgaben befreit.

Artikel 29

Die Person des Diplomaten ist  unverletzlich.  Er unterliegt  keiner Festnahme oder Haft

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 409



Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen SR 0.191.01

irgendwelcher Art.

Der  Empfangsstaat  behandelt  ihn  mit  gebührender  Achtung  und  trifft  alle  geeigneten
Maßnahmen,  um jeden  Angriff  auf  seine  Person,  seine  Freiheit  oder  seine  Würde  zu
verhindern.

Artikel 30

(1) Die  Privatwohnung  des  Diplomaten  genießt  dieselbe  Unverletzlichkeit  und
denselben Schutz wie die Räumlichkeiten der Mission.

(2) Seine Papiere, seine Korrespondenz und - vorbehaltlich des Artikels 31 Abs. 3 -
sein Vermögen sind ebenfalls unverletzlich.

Artikel 31

(1) Der  Diplomat  genießt  Immunität  von  der  Strafgerichtsbarkeit  des
Empfangsstaats. Ferner steht ihm Immunität von dessen Zivil- und Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zu; ausgenommen hiervon sind folgende Fälle:

a)  dingliche  Klagen  in  Bezug  auf  privates,  im  Hoheitsgebiet  des
Empfangsstaates gelegenes unbewegliches Vermögen, es sei denn, dass der
Diplomat dieses im Auftrag des Entsendestaats für die Zwecke der Mission
im Besitz hat;

b)  Klagen  in  Nachlasssachen,  in  denen  der  Diplomat  als  Testaments-
vollstrecker,  Verwalter,  Erbe  oder  Vermächtnisnehmer  in  privater
Eigenschaft und nicht als Vertreter des Entsendestaats beteiligt ist;

c)  Klagen  im  Zusammenhang  mit  einem  freien  Beruf  oder  einer
gewerblichen Tätigkeit,  die der Diplomat im Empfangsstaat neben seiner
amtlichen Tätigkeit ausübt.

(2) Der Diplomat ist nicht verpflichtet, als Zeuge auszusagen.

(3) Gegen einen Diplomaten dürfen Vollstreckungsmaßnahmen nur in den in Absatz
1 Buchstaben a, b und c vorgesehenen Fällen und nur unter der Voraussetzung
getroffen werden, dass sie durchführbar sind, ohne die Unverletzlichkeit seiner
Person oder seiner Wohnung zu beeinträchtigen.

(4) Die  Immunität  des  Diplomaten  von  der  Gerichtsbarkeit  des  Empfangsstaats
befreit ihn nicht von der Gerichtsbarkeit des Entsendestaats.

Artikel 32

(1) Auf die Immunität  von der Gerichtsbarkeit,  die einem Diplomaten oder nach
Maßgabe des Artikels 37 einer anderen Person zusteht, kann der Entsendestaat
verzichten.

(2) Der Verzicht muss stets ausdrücklich erklärt werden.

(3) Strengt  ein  Diplomat  oder  eine  Person,  die  nach  Maßgabe  des  Artikels  37
Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt, ein Gerichts-verfahren an, so können
sie sich in Bezug auf eine Widerklage, die mit der Hauptklage in unmittelbarem
Zusammenhang steht, nicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.

(4) Der Verzicht auf die Immunität  von der Gerichtsbarkeit  in einem Zivil-  oder
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Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht als Verzicht auf die Immunität von der
Urteilsvollstreckung; hierfür ist ein besonderer Verzicht erforderlich.

Artikel 33

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 ist ein Diplomat in Bezug auf seine Dienste für den
Entsendestaat von den im Empfangsstaat gel-tenden Vorschriften über soziale
Sicherheit befreit.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt auch für private Hausangestellte, die
ausschließlich bei einem Diplomaten beschäftigt sind, sofern sie 

a)  weder  Angehörige  des  Empfangsstaats  noch  in  demselben  ständig
ansässig sind und

b) den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat geltenden Vorschriften
über soziale Sicherheit unterstehen.

(3) Beschäftigt  ein  Diplomat  Personen,  auf  welche  die  in  Absatz  2  vorgesehene
Befreiung  keine  Anwendung  findet,  so  hat  er  die  Vorschriften  über  soziale
Sicherheit zu beachten, die im Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten.

(4) Die  in  den  Absätzen  1  und  2  vorgesehene  Befreiung  schließt  die  freiwillige
Beteiligung an dem System der sozialen Sicherheit des Empfangsstaates nicht
aus, sofern dieser eine solche Beteiligung zulässt.

(5) Dieser Artikel lässt bereits geschlossene zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte
über soziale Sicherheit  unberührt und steht dem künftigen Abschluss weiterer
Übereinkünfte dieser Art nicht entgegen.

Artikel 34

Der  Diplomat  ist  von  allen  staatlichen,  regionalen  und  kommunalen  Personal-  und
Realsteuern oder -abgaben befreit; ausgenommen hiervon sind:

a)  die  normalerweise  im Preis  von  Waren  oder  Dienstleistungen  enthaltenen
indirekten Steuern;

b)  Steuern  und  sonstige  Abgaben  von  privatem,  im  Hoheitsgebiet  des
Empfangsstaats  gelegenem  unbeweglichem Vermögen,  es  sei  denn,  dass  der
Diplomat  es  im  Auftrag  des  Entsendestaats  für  die  Zwecke  der  Mission  im
Besitz hat;

c)  Erbschaftssteuern,  die  der  Empfangsstaat  erhebt,  jedoch  vorbehaltlich  des
Artikels 39 Abs. 4;

d) Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften, deren Quelle sich im
Empfangsstaat  befindet,  sowie  Vermögenssteuern  von  Kapitalanlagen  in
gewerblichen Unternehmen, die im Empfangsstaat gelegen sind;

e) Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die als Vergütung für bestimmte
Dienstleistungen erhoben werden;

f)  Eintragungs-,  Gerichts-,  Beurkundungs-,  Beglaubigungs-,  Hypotheken-  und
Stempelgebühren in Bezug auf unbewegliches Vermögen, jedoch vorbehaltlich
des Artikels 23.
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Artikel 35

Der Empfangsstaat befreit Diplomaten von allen persönlichen Dienstleistungen, von allen
öffentlichen Dienstleistungen jeder Art und von militärischen Auflagen wie zum Beispiel
Beschlagnahmen, Kontributionen und Einquartierungen.

Artikel 36

(1) Nach  Maßgabe  seiner  geltenden  Gesetze  und  anderen  Rechtsvorschriften
gestattet der Empfangsstaat die Einfuhr der nachstehend genannten Gegenstände
und befreit sie von allen Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme
von Gebühren für Einlage-rung, Beförderung und ähnliche Dienstleistungen:

a) Gegenstände für den amtlichen Gebrauch der Mission;

b) Gegenstände für den persönlichen Gebrauch des Diplomaten oder eines
zu seinem Haushalt  gehörenden Familienmitglieds,  einschließlich der für
seine Einrichtung vorgesehenen Gegenstände.

(2) Der Diplomat genießt Befreiung von der Kontrolle seines persönlichen Gepäcks,
sofern nicht triftige Gründe für die Vermutung vor-liegen, dass es Gegenstände
enthält,  für  welche die  in  Absatz  1 erwähnten  Befreiungen  nicht  gelten oder
deren  Ein-  oder  Ausfuhr  nach  dem Recht  des  Empfangsstaats  verboten  oder
durch Quarantänevorschriften geregelt ist. In solchen Fällen darf die Kontrolle
nur  in  Anwesenheit  des  Diplomaten  oder  seines  ermächtigten  Vertreters
stattfinden.

Artikel 37

(1) Die zum Haushalt eines Diplomaten gehörenden Familienmitglieder genießen,
wenn sie nicht Angehörige des Empfangsstaats sind, die in den Artikeln 29 bis
36 bezeichneten Vorrechte und Immunitäten.

(2) Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der Mission und die zu
ihrem  Haushalt  gehörenden  Familienmitglieder  ge-nießen,  wenn  sie  weder
Angehörige des Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind, die in
den Artikeln 29 bis 35 bezeichneten Vorrechte und lmmunitäten; jedoch sind ihre
nicht  in  Ausübung ihrer  dienstlichen  Tätigkeit  vorgenommenen  Handlun-gen
von  der  in  Artikel  31  Abs.  1  bezeichneten  Immunität  von  der  Zivil-  und
Verwaltungsgerichtsbarkeit  des  Empfangsstaats  ausge-schlossen.  Sie  genießen
ferner  die  in  Artikel  36  Abs.  1  bezeichneten  Vorrechte  in  Bezug  auf
Gegenstände, die anlässlich ihrer Ersteinrichtung eingeführt werden.

(3) Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals der Mission, die weder Angehörige
des  Empfangsstaats  noch  in  demselben  ständig  an-sässig  sind,  genießen
Immunität  in  Bezug  auf  ihre  in  Ausübung  ihrer  dienstlichen  Tätigkeit
vorgenommenen Handlungen, Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben auf
ihre Dienstbezüge sowie die in Artikel 33 vorgesehene Befreiung.

(4) Private Hausangestellte von Mitgliedern der Mission genießen, wenn sie weder
Angehörige  des  Empfangsstaats  noch  in  demselben  ständig  ansässig  sind,
Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben auf die Bezüge, die sie auf Grund
ihres  Arbeitsverhältnisses  erhalten.  Im  Übrigen  stehen  ihnen  Vorrechte  und
Immunitäten  nur  in  dem  vom  Empfangsstaat  zugelassenen  Umfang  zu.  Der
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Emp-fangsstaat  darf  jedoch  seine  Hoheitsgewalt  über  diese  Personen  nur  so
ausüben,  dass  er  die  Mission  bei  der  Wahrnehmung  ihrer  Aufgaben  nicht
ungebührlich behindert.

Artikel 38

(1) Soweit der Empfangsstaat nicht zusätzliche Vorrechte und Immunitäten gewährt,
genießt ein Diplomat, der Angehöriger dieses Staates oder in dem-selben ständig
ansässig Ist, Immunität von der Gerichtsbarkeit und Unverletzlichkeit lediglich
in Bezug auf seine in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen
Amtshandlungen. 

(2) Anderen Mitgliedern des Personals der Mission und privaten Hausangestellten,
die  Angehörige des Empfangsstaats  oder  in  demselben ständig ansässig sind,
stehen Vorrechte und Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat zugelassenen
Umfang  zu.  Der  Empfangsstaat  darf  jedoch  seine  Hoheitsgewalt  über  diese
Personen  nur  so  ausüben,  dass  er  die  Mission  bei  der  Wahrnehmung  ihrer
Aufgaben nicht ungebührlich behindert.

Artikel 39

(1) Die Vorrechte und Immunitäten stehen den Berechtigten von dem Zeitpunkt an
zu, in dem sie in das Hoheitsgebiet des Empfangs-staats einreisen, um dort ihren
Posten anzutreten, oder, wenn sie sich bereits in diesem Hoheitsgebiet befinden,
von dem Zeitpunkt an, in dem ihre Ernennung dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten oder dem anderen in gegenseitigem Einvernehmen bestimmten
Ministerium notifiziert wird.

(2) Die Vorrechte und Immunitäten einer Person, deren dienstliche Tätigkeit beendet
ist,  werden normalerweise  im Zeitpunkt  der  Aus-reise  oder  aber  des  Ablaufs
einer hierfür gewährten angemessenen Frist hinfällig; bis zu diesem Zeitpunkt
bleiben sie  bestehen,  und zwar  auch im Fall  eines  bewaffneten  Konflikts.  In
Bezug  auf  die  von  der  betreffenden  Person  in  Ausübung  ihrer  dienstlichen
Tätigkeit  als Mitglied der Mission vorgenommenen Handlungen bleibt jedoch
die Immunität auch weiterhin bestehen.

(3) Stirbt ein Mitglied der Mission, so genießen seine Familienangehörigen bis zum
Ablauf  einer  angemessenen  Frist  für  ihre  Ausreise  weiterhin  die  ihnen
zustehenden Vorrechte und Immunitäten.

(4) Stirbt ein Mitglied der Mission, das weder Angehöriger des Empfangsstaats noch
in demselben ständig ansässig ist, oder stirbt ein zu seinem Haushalt gehörendes
Familienmitglied, so gestattet der Empfangsstaat die Ausfuhr des beweglichen
Vermögens  des  Verstorbenen  mit  Ausnahme  von  im  Inland  erworbenen
Vermögensgegenständen, deren Ausfuhr im Zeitpunkt des Todesfalles verboten
war.  Von  beweglichem  Vermögen,  das  sich  nur  deshalb  im  Empfangsstaat
befindet, weil sich der Verstorbene als Mitglied der Mission oder als Familienan-
gehöriger eines solchen in diesem Staat aufhielt, dürfen keine Erbschaftssteuern
erhoben werden.

Artikel 40

(1) Reist ein Diplomat, um sein Amt anzutreten oder um auf seinen Posten oder in
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seinen  Heimatstaat  zurückzukehren,  durch  das  Hoheitsgebiet  eines  dritten
Staates  oder  befindet  er  sich  im Hoheitsgebiet  dieses  Staates,  der  erforderli-
chenfalls  seinen  Pass  mit  einem Sichtvermerk  versehen  hat,  so  gewährt  ihm
dieser  Staat  Unverletzlichkeit  und alle  sonstigen  für  seine sichere  Durchreise
oder  Rückkehr  erforderlichen  Immunitäten.  Das  gleiche  gilt,  wenn
Familienangehörige  des  Diplomaten,  denen  Vorrechte  und  Immunitäten
zustehen, ihn begleiten oder wenn sie getrennt von ihm reisen, um sich zu ihm
zu begeben oder in ihren Heimatstaat zurückzukeh-ren.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 dürfen dritte Staaten auch die Reise
von  Mitgliedern  des  Verwaltungs-  und  technischen  Personals  und  des
dienstlichen  Hauspersonals  einer  Mission  sowie  ihrer  Familienangehörigen
durch ihr Hoheitsgebiet nicht behindern.

(3) Dritte Staaten gewähren in Bezug auf die amtliche Korrespondenz und sonstige
amtliche  Mitteilungen  im  Durchgangsverkehr,  einschließlich  verschlüsselter
Nachrichten,  die  gleiche  Freiheit  und  den  gleichen  Schutz  wie  der
Empfangsstaat.  Diplomatischen  Kurieren,  deren  Pass  erforderlichenfalls  mit
einem Sichtvermerk versehen wurde, und dem diplomatischen Kuriergepäck im
Durchgangsverkehr gewähren sie die gleiche Unverletzlichkeit und den gleichen
Schutz, die der Empfangsstaat zu gewähren verpflichtet ist.

(4) Die Verpflichtungen dritter  Staaten auf Grund der Absätze 1,  2 und 3 gelten
gegenüber den in jenen Absätzen bezeichneten Perso-nen sowie in Bezug auf
amtliche  Mitteilungen  und  das  diplomatische  Kuriergepäck  auch  dann,  wenn
diese sich infolge höherer Gewalt im Hoheitsgebiet des dritten Staates befinden.

Artikel 41

(1) Alle  Personen,  die  Vorrechte  und  Immunitäten  genießen,  sind  unbeschadet
derselben  verpflichtet,  die  Gesetze  und  andere  Rechtsvorschriften  des
Empfangsstaats zu beachten.  Sie sind ferner verpflichtet,  sich nicht in dessen
innere Angelegenheiten einzumischen.

(2) Alle  Amtsgeschäfte  mit  dem  Empfangsstaat,  mit  deren  Wahrnehmung  der
Entsendestaat die Mission beauftragt, sind mit dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten oder dem anderen in gegenseitigem Einvernehmen bestimmten
Ministerium des Empfangsstaats zu führen oder über diese zu leiten.

(3) Die Räumlichkeiten der Mission dürfen nicht in einer Weise benutzt werden, die
unvereinbar  ist  mit  den  Aufgaben  der  Mission,  wie  sie  in  diesem
Übereinkommen,  in  anderen  Regeln  des  allgemeinen  Völkerrechts  oder  in
besonderen,  zwischen  dem  Entsendestaat  und  dem  Empfangsstaat  in  Kraft
befindlichen Übereinkünften niedergelegt sind.

Artikel 42

Ein Diplomat darf im Empfangsstaat keinen freien Beruf und keine gewerbliche Tätigkeit
ausüben, die auf persönlichen Gewinn gerichtet sind.

Artikel 43

Die dienstliche Tätigkeit eines Diplomaten wird unter anderem dadurch beendet,
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a) dass der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendigung der dienstlichen
Tätigkeit des Diplomaten notifiziert, oder

b)  dass  der  Empfangsstaat  dem Entsendestaat  notifiziert,  er  lehne  es  gemäß
Artikel 9 Abs. 2 ab, den Diplomaten als Mitglied der Mission anzuerkennen.

Artikel 44

Auch im Fall eines bewaffneten Konflikts gewährt der Empfangsstaat den Personen, die
Vorrechte  und  Immunitäten  genießen  und  nicht  seine  Angehörigen  sind,  sowie  ihren
Familienmitgliedern  ungeachtet  ihrer  Staatsangehörigkeit,  die  erforderlichen
Erleichterungen, um es ihnen zu ermöglichen, sein Hoheitsgebiet so bald wie möglich zu
verlassen. Insbesondere stellt er ihnen im Bedarfsfall die benötigten Beförderungsmittel
für sie selbst und ihre Vermögensgegenstände zur Verfügung.

Artikel 45

Werden die diplomatischen Beziehungen zwischen zwei Staaten abgebrochen oder wird
eine Mission endgültig oder vorübergehend abberufen,

a)  so  hat  der  Empfangsstaat  auch  im  Fall  eines  bewaffneten  Konflikts  die
Räumlichkeiten, das Vermögen und die Archive der Mission zu achten und zu
schützen;

b) so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten Staat
die  Obhut  der  Räumlichkeiten,  des  Vermögens  und der  Archive  der  Mission
übertragen;

c) so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten Staat
den Schutz seiner Interessen und derjenigen seiner Angehörigen übertragen.

Artikel 46

Ein  Entsendestaat  kann  mit  vorheriger  Zustimmung  des  Empfangsstaats  auf  Ersuchen
eines  im  Empfangsstaat  nicht  vertretenen  dritten  Staates  den  zeitweiligen  Schutz  der
Interessen des dritten Staates und seiner Angehörigen übernehmen.

Artikel 47

(1) Bei der Anwendung dieses Übereinkommens unterlässt der Empfangsstaat jede
diskriminierende Behandlung von Staaten.

(2) Es gilt jedoch nicht als Diskriminierung,

a)  wenn  der  Empfangsstaat  eine  Bestimmung  dieses  Übereinkommens
deshalb einschränkend anwendet, weil sie im Entsendestaat auf seine eigene
Mission einschränkend angewandt wird;

b) wenn Staaten auf Grund von Gewohnheit  oder Vereinbarung einander
eine günstigere Behandlung gewähren, als es nach diesem Übereinkommen
erforderlich ist.

Artikel 48

Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder Ihrer
Sonderorganisationen,  für  Vertragsstaaten  der  Satzung des  Internationalen  Gerichtshofs
und für jeden anderen Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt,
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Vertragspartei des Übereinkommens zu werden, wie folgt zur Unterzeichnung auf: bis zum
31. Oktober 1961 im österreichischen Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten
und danach bis zum 31. März 1962 am Sitz der Vereinten Nationen in New York.

Artikel 49

Dieses  Übereinkommen bedarf  der  Ratifizierung.  Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

Artikel 50

Dieses Übereinkommen liegt zum Beitritt für jeden Staat auf, der einer der in Artikel 48
bezeichneten vier Kategorien angehört. Die Bei-trittsurkunden sind beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

Artikel 51

(1) Dieses  Übereinkommen  tritt  am  dreißigsten  Tag  nach  Hinterlegung  der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations-
und Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am
dreißigsten  Tag  nach  Hinterlegung  seiner  eigenen  Ratifikations-  oder
Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 52

Der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  notifiziert  allen  Staaten,  die  einer  der  in
Artikel 48 bezeichneten vier Kategorien angehören.

a)  die  Unterzeichnungen  dieses  Übereinkommens  und  die  Hinterlegung  der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden gemäß den Artikeln 48, 49 und 50;

b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäß Artikel 51 in Kraft tritt.

Artikel 53

Die  Urschrift  dieses  Übereinkommens,  dessen  chinesischer,  englischer,  französischer,
russischer  und  spanischer  Wortlaut  gleicher-maßen  verbindlich  ist,  wird  beim
Generalsekretär  der  Vereinten Nationen hinterlegt;  dieser  übermittelt  allen Staaten,  die
einer der in Artikel 48 bezeichneten vier Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig
befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkom-men unterschrieben.

GESCHEHEN zu Wien am 18. April 1961.
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Gesetz zu dem Wiener Übereinkommen vom 18. 
April 1961 über diplomatische Beziehungen 
DiplBezÜbkG

Ausfertigungsdatum: 06.08.1964

Vollzitat:

"Gesetz zu dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen vom 6.
August

1964 (BGBl. 1964 II S. 957), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juni 1997 (BGBl. I S. 1430)
geändert worden ist"

Stand:

Geändert durch Art. 4 G v. 18.6.1997 I 1430

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 14.8.1964 +++)

Eingangsformel

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 

Dem in Wien am 18.  April  1961 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten
Übereinkommen  über  diplomatische  Beziehungen,  dem  Fakultativ-Protokoll  über  die
Regelung von Streitigkeiten vom selben Tage sowie dem in New York am 28. März 1962
von  der  Bundesrepublik  Deutschland  unterzeichneten  Wiener  Fakultativ-Protokoll  über
Staatsangehörigkeitsfragen vom 18.  April  1961 wird zugestimmt.  Das Übereinkommen
und die beiden Fakultativ-Protokolle werden nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2 

(1) Zur  Durchführung des Artikels  47 Abs.  2  des  Wiener  Übereinkommens  über
diplomatische  Beziehungen  vom  18.  April  1961  wird  die  Bundesregierung
ermächtigt, 

a)  ausländische  Missionen  und  ihren  Mitgliedern  auf  der  Grundlage
besonderer  Vereinbarung  mit  dem  Entsendestaat  im  Wege  der
Rechtsverordnung weitergehende diplomatische Vorrechte und Befreiungen
nach Maßgabe der Gegenseitigkeit zu gewähren;

b)  durch  Rechtsverordnung  zur  Herstellung  und  Gewährleistung  der
Gegenseitigkeit  zu  bestimmen,  daß  die  in  dem Wiener  Übereinkommen
vereinbarten  Vorrechte,  Befreiungen  und  sonstigen  Rechte  ausländischen
Missionen und deren Mitgliedern in der Bundesrepublik Deutschland nicht
oder nicht in vollem Umfang gewährt werden, soweit die Entsendestaaten
das  Wiener  Übereinkommen  auf  die  bei  ihnen  bestehende  Mission  der
Bundesrepublik Deutschland und ihre Mitglieder einschränkend anwenden.
Die  Bundesregierung  wird  insbesondere  ermächtigt,  die  Tätigkeit
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ausländischer  Missionen  und  ihrer  Mitglieder  in  der  Bundesrepublik
Deutschland durch Rechtsverordnung der Art oder Wirkung nach gleichen
Einschränkungen zu unterwerfen,  die für die entsprechende Tätigkeit  der
Mission  der  Bundesrepublik  Deutschland  im  Entsendestaat  gelten.  Die
Rechtsverordnung kann Bestimmungen über das Verfahren und über den
Vollzug der vorgesehenen Maßnahmen enthalten.

(2) In  Fällen,  in  denen  eine  Notifizierung  nach  Artikel  9  des  Wiener
Übereinkommens vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen erfolgt
oder  Maßnahmen  zur  Vermeidung  einer  derartigen  Notifizierung  ergriffen
werden sollen, darf das Auswärtige Amt dem Leiter einer Mission oder einem
entsandten  Mitglied  einer  Mission  mitteilen,  daß  und  auf  Grund  welcher
Anhaltspunkte  ein  Mitglied  des  Personals  der  Mission  oder  ein  Angehöriger
desselben  beschuldigt  wird,  eine  strafbare  Handlung  oder  eine
Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Entsprechendes gilt bei Anhaltspunkten
für  sonstige  Verfehlungen,  die  im  Widerspruch  zu  den  einem  Mitglied  des
Personals einer Mission obliegenden Pflichten stehen.

Artikel 3 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung dieses
Gesetzes feststellt. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden,
gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952
(Bundesgesetzbl. I S. 1).

Artikel 4 

Dieses  Gesetz  tritt  am Tage  nach  seiner  Verkündung  in  Kraft.  Der  Tag,  an  dem das
Übereinkommen nach seinem Artikel 51 sowie die beiden Fakultativ-Protokolle nach ihren
Artikeln  8  und  6  für  die  Bundesrepublik  Deutschland  in  Kraft  treten,  ist  im
Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.
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Wiener Übereinkommen über 
konsularische Beziehungen - 
SR 0.191.02

vom 24. April 1963

veröffentlicht  im  Bundesgesetzblatt  Jahrgang  1969  Teil  II  Nr.  59,  Seite  1587  ff.,
ausgegeben zu Bonn am 2. September 1969

DIE VERTRAGSSTAATEN DES ÜBEREINKOMMENS -

EINGEDENK  DESSEN,  dass  zwischen  den  Völkern  von  alters  her  konsularische
Beziehungen aufgenommen worden sind,

IN  ANBETRACHT der  in  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  verkündeten  Ziele  und
Grundsätze  in  Bezug  auf  die  souveräne  Gleichheit  der  Staaten,  die  Wahrung  des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie auf die Förderung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen den Nationen,

IN  DER  ERWÄGUNG,  dass  die  Konferenz  der  Vereinten  Nationen  über  die
diplomatischen  Beziehungen  und  Immunität  das  Wiener  Übereinkommen  über
diplomatische Beziehungen angenommen hat, das am 18. April 1961 zur Unterzeichnung
aufgelegt worden ist,

ÜBERZEUGT, dass ein internationales Übereinkommen über konsularische Beziehungen,
Vorrechte  und  Immunitäten  ebenfalls  geeignet  ist,  ungeachtet  der  unterschiedlichen
Verfassungs-  und  Sozialordnungen  der  Nationen  zur  Entwicklung  freundschaftlicher
Beziehungen zwischen ihnen beizutragen,

IN DER ERKENNTNIS, dass diese Vorrechte und Immunitäten nicht dem Zweck dienen,
einzelne zu bevorzugen,  sondern zum Ziel  haben,  den konsularischen Vertretungen die
wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Namen ihres Staates zu gewährleisten,

UNTER  BEKRÄFTIGUNG  des  Grundsatzes,  dass  die  Regeln  des  Völkergewohn-
heitsrechts  auch  weiterhin  für  alle  Fragen  gelten,  die  nicht  ausdrücklich  in  diesem
Übereinkommen geregelt sind -

HABEN FOLGENDES VEREINBART: 

Art. 1 Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende
Bedeutung:

a)  der  Ausdruck  "konsularische  Vertretung"  bezeichnet  jedes
Generalkonsulat, Konsulat, Vizekonsulat und jede Konsularagentur;

b)  der  Ausdruck  "Konsularbezirk"  bezeichnet  das  einer  konsularischen
Vertretung  für  die  Wahrnehmung  konsularischer  Aufgaben  zugeteilte
Gebiet;

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 419



Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen - SR 0.191.02

c)  der  Ausdruck  "Leiter  der  konsularischen  Vertretung"  bezeichnet  eine
Person, die beauftragt ist, in dieser Eigenschaft tätig zu sein;

d) der Ausdruck "Konsularbeamter" bezeichnet jede in dieser Eigenschaft
mit  der  Wahrnehmung  konsularischer  Aufgaben  beauftragte  Person
einschließlich des Leiters der konsularischen Vertretung;

e)  der  Ausdruck  "Bediensteter  des  Verwaltungs-  oder  technischen
Personals"  bezeichnet  jede  in  dieser  Eigenschaft  in  der  konsularischen
Vertretung beschäftigte Person;

f) der Ausdruck "Mitglied des dienstlichen Hauspersonals" bezeichnet jede
als  Hausbediensteter  bei  einer  konsularischen  Vertretung  beschäftigte
Person;

g) der Ausdruck "Mitglieder der konsularischen Vertretung" bezeichnet die
Konsularbeamten,  die  Bediensteten  des  Verwaltungs-  oder  technischen
Personals und die Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals;

h) der Ausdruck "Mitglieder des konsularischen Personals" bezeichnet die
Konsularbeamten mit Ausnahme des Leiters der konsularischen Vertretung,
die  Bediensteten  des  Verwaltungs-  oder  technischen  Personals  und  die
Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals;

i)  der  Ausdruck  "Mitglied  des  Privatpersonals"  bezeichnet  eine
ausschließlich  im  privaten  Dienst  eines  Mitglieds  der  konsularischen
Vertretung beschäftigte Person;

j) der Ausdruck "konsularische Räumlichkeiten" bezeichnet ungeachtet der
Eigentumsverhältnisse die Gebäude, die ausschließlich für die Zwecke der
konsularischen Vertretung benutzt werden;

k)  der  Ausdruck  "konsularische  Archive"  umfasst  alle  Papiere,
Schriftstücke,  Korrespondenzen,  Bücher,  Filme,  Tonbänder  und  Register
der  konsularischen  Vertretung  sowie  die  Schlüsselmittel  und
Chiffriergeräte, die Karteien und die zum Schutz oder zur Aufbewahrung
derselben bestimmten Einrichtungsgegenstände.

(2) Die Konsularbeamten sind in zwei Kategorien eingeteilt: Berufskonsularbeamte
und  Wahlkonsularbeamte.  Kapitel  II  gilt  für  die  von  Berufskonsularbeamten
geleiteten  und  Kapitel  III  für  die  von  Wahlkonsularbeamten  geleiteten
konsularischen Vertretungen.

(3) Die Sonderstellung der Mitglieder konsularischen Vertretungen, die Angehörige
des Empfangsstaates oder dort ständig ansässig sind, ist in Artikel 71 geregelt.
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Kapitel I
Konsularische Beziehungen im Allgemeinen

Abschnitt I

Aufnahme und Pflege konsularischer Beziehungen

Art. 2 Aufnahme konsularischer Beziehungen

(1) Die  Aufnahme  konsularischer  Beziehungen  zwischen  Staaten  erfolgt  in
gegenseitigem Einvernehmen.

(2) Die  Zustimmung  zur  Aufnahme  diplomatischer  Beziehungen  zwischen  zwei
Staaten  schließt,  sofern  keine  gegenteilige  Feststellung  getroffen  wird,  die
Zustimmung zur Aufnahme konsularischer Beziehungen ein.

(3) Der Abbruch diplomatischer Beziehungen hat nicht ohne weiteres den Abbruch
konsularischer Beziehungen zur Folge.

Art. 3 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben

Die konsularischen Aufgaben werden von konsularischen Vertretungen wahrgenommen.
Sie werden auch von diplomatischen Missionen nach Maßgabe dieses Übereinkommens
wahrgenommen. 

Art. 4 Errichtung einer konsularischen Vertretung

(1) Eine konsularische Vertretung kann im Hoheitsgebiet  des  Empfangsstaats  nur
mit dessen Zustimmung errichtet werden.

(2) Sitz,  Rang  und  Konsularbezirk  der  konsularischen  Vertretung  werden  vom
Entsendestaat bestimmt und bedürfen der Genehmigung des Empfangsstaats.

(3) Spätere  Änderungen  des  Sitzes,  des  Ranges  oder  des  Konsularbezirks  der
konsularischen  Vertretung  kann  der  Entsendestaat  nur  mit  Zustimmung  des
Empfangsstaats vornehmen.

(4) Die  Zustimmung  des  Empfangsstaats  ist  ebenfalls  erforderlich,  wenn  ein
Generalkonsulat oder ein Konsulat an einem anderen Ort als demjenigen, wo es
selbst  errichtet  ist,  ein  Vizekonsulat  oder  eine  Konsularagentur  zu  eröffnen
wünscht.

Art. 5 Konsularische Aufgaben

Die konsularischen Aufgaben bestehen darin,

a) die Interessen des Entsendestaats sowie seiner Angehörigen, und zwar sowohl
natürlicher  als  auch  juristischer  Personen,  im  Empfangsstaat  innerhalb  der
völkerrechtlich zulässigen Grenzen zu schützen;

b)  die  Entwicklung  kommerzieller,  wirtschaftlicher,  kultureller  und
wissenschaftlicher  Beziehungen  zwischen  dem  Entsendestaat  und  dem
Empfangsstaat zu fördern und zwischen ihnen auch sonst nach Maßgabe dieses
Übereinkommens freundschaftliche Beziehungen zu pflegen;
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c) sich mit allen rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse und Entwicklungen im
kommerziellen, wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Leben des
Empfangsstaats zu unterrichten, an die Regierung des Entsendestaats darüber zu
berichten und interessierten Personen Auskünfte zu erteilen;

d)  den  Angehörigen  des  Entsendestaats  Pässe  und  Reiseausweise  und  den
Personen, die sich in den Entsendestaat zu begeben wünschen, Sichtvermerke
oder entsprechende Urkunden auszustellen;

e) den Angehörigen des Entsendestaats, und zwar sowohl natürlichen als auch
juristischen Personen, Hilfe und Beistand zu leisten;

f)  notarielle,  standesamtliche  und  ähnliche  Befugnisse  auszuüben  sowie
bestimmte  Verwaltungsaufgaben  wahrzunehmen,  soweit  die  Gesetze  und
sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaates dem nicht entgegenstehen;

g) bei Nachlasssachen im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats die Interessen von
Angehörigen  des  Entsendestaats,  und  zwar  sowohl  natürlicher  als  auch
juristischer  Personen,  nach  Maßgabe  der  Gesetze  und  sonstigen  Rechtsvor-
schriften des Empfangsstaats zu wahren;

h) im Rahmen der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats
die  Interessen  minderjähriger  und  anderer  nicht  voll  geschäftsfähiger
Angehöriger  des  Entsendestaats  zu  wahren,  insbesondere  wenn  für  sie  eine
Vormundschaft oder Pflegschaft erforderlich ist;

i) vorbehaltlich der im Empfangsstaat geltenden Gepflogenheiten und Verfahren
die  Angehörigen  des  Entsendestaats  vor  den  Gerichten  und  Behörden  des
Empfangsstaats zu vertreten oder für ihre angemessene Vertretung zu sorgen, um
entsprechend  den  Gesetzen  und  sonstigen  Rechtsvorschriften  des
Empfangsstaats vorläufige Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Interessen
dieser Staatsangehörigen zu erwirken, wenn diese wegen Abwesenheit oder aus
einem  anderen  Grund  ihre  Rechte  und  Interessen  nicht  selbst  rechtzeitig
verteidigen können;

j)  gerichtliche und außergerichtliche Urkunden zu übermitteln und Rechtshil-
feersuchen zu erledigen,  soweit  dies geltenden internationalen Übereinkünften
entspricht  oder,  in  Ermangelung  solcher,  mit  den  Gesetzen  und  sonstigen
Rechtsvorschriften des Empfangsstaats vereinbar ist;

k)  die  in  den  Gesetzen  und  sonstigen  Rechtsvorschriften  des  Entsendestaats
vorgesehenen  Rechte  zur  Kontrolle  und  Aufsicht  über  die  See-  und
Binnenschiffe, welche die Staatszugehörigkeit des Entsendestaats besitzen, und
über die in diesem Staat registrierten Luftfahrzeuge sowie über die Besatzungen
dieser Schiffe und Luftfahrzeuge auszuüben;

l) den unter Buchstabe k bezeichneten Schiffen und Luftfahrzeugen sowie ihren
Besatzungen  Hilfe  zu  leisten,  Erklärungen  über  die  Reise  dieser  Schiffe
entgegenzunehmen, Schiffspapiere zu prüfen und zu stempeln, unbeschadet der
Befugnisse der Behörden des Empfangsstaats Erhebungen über Vorfälle während
der  Reise  durchzuführen  und,  soweit  dies  nach  den  Gesetzen  und  sonstigen
Rechtsvorschriften  des  Entsendestaats  zulässig  ist,  Streitigkeiten  jeder  Art
zwischen Kapitän, Offizieren und Mannschaften beizulegen;
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m) alle anderen der konsularischen Vertretung vom Entsendestaat zugewiesenen
Aufgaben  wahrzunehmen,  die  nicht  durch  Gesetze  und  sonstige  Rechtsvor-
schriften des Empfangsstaats verboten sind oder gegen die der Empfangsstaat
keinen Einspruch erhebt oder die in den zwischen dem Entsendestaat und dem
Empfangsstaat  in  Kraft  befindlichen  internationalen  Übereinkünften  erwähnt
sind.

Art. 6 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben außerhalb des Konsularbezirks

Unter  besonderen  Umständen  kann  ein  Konsularbeamter  mit  Zustimmung  des
Empfangsstaats seine Aufgaben auch außerhalb seines Konsularbezirks wahrnehmen.

Art. 7 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben in einem dritten Staat

Der Entsendestaat kann nach einer Notifikation an die beteiligten Staaten eine in einem
Staat  errichtete  konsularische  Vertretung  auch  mit  der  Wahrnehmung  konsularischer
Aufgaben  in  einem anderen  Staat  beauftragen,  es  sei  denn,  dass  einer  der  beteiligten
Staaten ausdrücklich Einspruch erhebt.

Art 8 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben für einen dritten Staat

Nach einer angemessenen Notifikation an den Empfangsstaat kann, sofern dieser keinen
Einspruch  erhebt,  eine  konsularische  Vertretung  des  Entsendestaats  im  Empfangsstaat
konsularische Aufgaben auch für einen dritten Staat wahrnehmen.

Art. 9 Klassen der Leiter konsularischer Vertretungen

(1) Die Leiter konsularischer Vertretungen sind in folgende vier Klassen eingeteilt:

1. a) Generalkonsuln,

2. b) Konsuln,

3. c) Vizekonsuln,

4. d) Konsularagenten.

(2) Absatz 1 schränkt das Recht einer Vertragspartei nicht ein, die Amtsbezeichnung
derjenigen  Konsularbeamten  festzusetzen,  die  nicht  Leiter  konsularischer
Vertretungen sind.

Art. 10 Bestellung und Zulassung von Leitern konsularischer Vertretungen

(1) Die Leiter konsularischer Vertretungen werden vom Entsendestaat bestellt und
vom Empfangsstaat zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zugelassen.

(2) Vorbehaltlich dieses Übereinkommens bestimmen sich die Förmlichkeiten der
Bestellung und der Zulassung des Leiters einer konsularischen Vertretung nach
den  Gesetzen  und  sonstigen  Rechtsvorschriften  sowie  der  Übung  des
Entsendestaats und des Empfangsstaats.

Art. 11 Bestallungsschreiben oder Notifikation der Bestellung

(1) Der Entsendestaat versieht den Leiter einer konsularischen Vertretung mit einer
Urkunde  in  Form  eines  Bestallungsschreibens  oder  eines  entsprechenden
Schriftstücks; die Urkunde wird für jede Bestellung ausgestellt; darin wird seine
Eigenschaft bescheinigt und in der Regel sein Name und seine Vornamen, seine

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 423



Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen - SR 0.191.02

Kategorie und seine Klasse, der Konsularbezirk und der Sitz der konsularischen
Vertretung angegeben.

(2) Der Entsendestaat übermittelt das Bestallungsschreiben oder das entsprechende
Schriftstück auf diplomatischem oder einem anderen geeigneten Wege an die
Regierung des Staates,  in  dessen Hoheitsgebiet  der Leiter  der konsularischen
Vertretung seine Aufgaben wahrnehmen soll.

(3) Mit Zustimmung des Empfangsstaats kann der Entsendestaat das Bestallungs-
schreiben oder das entsprechende Schriftstück durch eine Notifikation ersetzen,
welche die in Absatz 1 vorgesehenen Angaben enthält.

Art. 12 Exequatur

(1) Der  Leiter  einer  konsularischen  Vertretung  wird  zur  Wahrnehmung  seiner
Aufgaben  durch  eine  Ermächtigung  des  Empfangsstaats  zugelassen,  die
unabhängig von ihrer Form als "Exequatur" bezeichnet wird.

(2) Lehnt ein Staat es ab, ein Exequatur zu erteilen, so ist er nicht verpflichtet, dem
Entsendestaat die Gründe hierfür mitzuteilen.

(3) Vorbehaltlich  der  Artikel  13  und  15  kann  der  Leiter  einer  konsularischen
Vertretung sein Amt nicht antreten, bevor er das Exequatur erhalten hat.

Art. 13 Vorläufige Zulassung des Leiters einer konsularischen Vertretung

Bis  zur  Erteilung des  Exequaturs  kann  der  Leiter  einer  konsularischen  Vertretung zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben vorläufig zugelassen werden. In diesem Falle findet dieses
Übereinkommen Anwendung.

Art. 14 Notifizierung an die Behörden des Konsularbezirks

Sobald  der  Leiter  einer  konsularischen  Vertretung  -  wenn  auch  nur  vorläufig  -  zur
Wahrnehmung  seiner  Aufgaben  zugelassen  ist,  hat  der  Empfangsstaat  sofort  die
zuständigen Behörden des Konsularbezirks zu unterrichten. Er hat ferner dafür zu sorgen,
daß die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, damit der Leiter der konsularischen
Vertretung  seine  dienstlichen  Obliegenheiten  wahrnehmen  und  die  in  diesem
Übereinkommen vorgesehene Behandlung genießen kann.

Art. 15 Vorübergehende Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters einer 
konsularischen Vertretung

(1) Ist  der  Leiter  einer  konsularischen  Vertretung  außerstande,  seine  Aufgaben
wahrzunehmen,  oder  ist  sein  Posten  unbesetzt,  so  kann  ein  anderer
vorübergehend als amtierender Leiter der konsularischen Vertretung tätig sein.

(2) Namen  und  Vornamen  des  amtierenden  Leiters  notifiziert  die  diplomatische
Mission des Entsendestaats oder, wenn es eine solche im Empfangsstaat nicht
gibt, der Leiter der konsularischen Vertretung oder, wenn dieser verhindert ist,
eine zuständige Behörde des Entsendestaats  dem Ministerium für  Auswärtige
Angelegenheiten  des  Empfangsstaats  oder  der  von  diesem  Ministerium
bezeichneten  Behörde.  In  der  Regel  hat  diese  Notifizierung  im  voraus  zu
erfolgen. Der Empfangsstaat kann es von seiner Zustimmung abhängig machen,
ob er als amtierenden Leiter eine Person zulassen will, die weder Diplomat noch
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Konsularbeamter des Entsendestaats im Empfangsstaat ist.

(3) Die zuständigen Behörden des Empfangsstaats haben dem amtierenden Leiter
Beistand und  Schutz  zu gewähren.  Während seiner  Amtsführung wird  dieses
Übereinkommen auf ihn in gleicher Weise wie auf den Leiter der betreffenden
konsularischen Vertretung angewendet, jedoch braucht der Empfangsstaat dem
amtierenden Leiter diejenigen Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten nicht
zu gewähren, die der Leiter der konsularischen Vertretung nur auf Grund von
Voraussetzungen genießt, die der amtierende Leiter nicht erfüllt.

(4) Bestellt  unter  den  in  Absatz  1  erwähnten  Umständen  der  Entsendestaat  ein
Mitglied  des  diplomatischen  Personals  seiner  diplomatischen  Mission  im
Empfangsstaat zum amtierenden Leiter der konsularischen Vertretung, so genießt
dieser  weiterhin  diplomatische  Vorrechte  und  Immunitäten,  falls  der
Empfangsstaat keinen Einspruch erhebt.

Art. 16 Rangfolge der Leiter konsularischer Vertretungen

(1) Innerhalb  jeder  Klasse  richtet  sich  die  Rangfolge  der  Leiter  konsularischer
Vertretungen nach dem Tag, an dem ihnen das Exequatur erteilt worden ist.

(2) Ist  jedoch  der  Leiter  einer  konsularischen  Vertretung  vor  der  Erteilung  des
Exequaturs zur Wahrnehmung seiner Aufgaben vorläufig zugelassen worden, so
richtet  sich  seine  Rangfolge  nach  dem Tag der  vorläufigen  Zulassung;  diese
Rangfolge bleibt nach Erteilung des Exequaturs erhalten.

(3) Haben zwei oder mehr Leiter konsularischer Vertretungen das Exequatur oder
die  vorläufige  Zulassung  an  demselben  Tag  erhalten,  so  richtet  sich  die
Rangfolge zwischen ihnen nach dem Tag, an welchem dem Empfangsstaat ihr
Bestallungsschreiben oder das entsprechende Schriftstück vorgelegt worden oder
die in Artikel 11 Absatz 3 vorgesehene Notifikation bei ihm eingegangen ist.

(4) Amtierende Leiter konsularischer Vertretungen sind allen Leitern konsularischer
Vertretungen in der  Rangfolge nachgeordnet.  Zwischen ihnen richtet  sich die
Rangfolge nach dem Tag, an dem sie, wie in der Notifikation nach Artikel 15
Absatz 2 angegeben, ihre Aufgaben als amtierender Leiter übernommen haben.

(5) Wahlkonsularbeamte, die konsularische Vertretungen leiten, sind innerhalb jeder
Klasse den Berufskonsularbeamten, die Leiter konsularischer Vertretungen sind,
in der Rangfolge nachgeordnet; zwischen ihnen richtet sich die Rangfolge nach
den vorstehenden Absätzen.

(6) Leiter  konsularischer  Vertretungen  stehen  in  der  Rangfolge  vor
Konsularbeamten, die nicht diese Stellung haben.

Art. 17 Vornahme diplomatischer Amtshandlungen durch Konsularbeamte

(1) In einem Staat, wo der Entsendestaat weder eine diplomatische Mission unterhält
noch durch die diplomatische Mission eines dritten Staates vertreten ist,  kann
mit  Zustimmung des Empfangsstaats  ein Konsularbeamter  beauftragt  werden,
diplomatische Amtshandlungen vorzunehmen, ohne dass dies seine Stellung als
Konsularbeamten berührt. Die Vornahme solcher Amtshandlungen durch einen
Konsularbeamten verleiht diesem keinen Anspruch auf diplomatische Vorrechte
und Immunitäten.
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(2) Ein Konsularbeamter kann nach einer Notifikation an den Empfangsstaat den
Entsendestaat bei jeder zwischenstaatlichen Organisation vertreten. Handelt er in
dieser Eigenschaft, so hat er Anspruch auf alle Vorrechte und Immunitäten, die
einem  Vertreter  bei  einer  zwischenstaatlichen  Organisation  auf  Grund  des
Völkergewohnheitsrechts oder internationaler Übereinkünfte zustehen; soweit er
jedoch  konsularische  Aufgaben  wahrnimmt,  hat  er  keinen  Anspruch  auf  eine
weitergehende Immunität von der Gerichtsbarkeit,  als einem Konsularbeamten
auf Grund dieses Übereinkommens zusteht.

Art. 18 Bestellung derselben Person zum Konsularbeamten durch zwei oder mehr 
Staaten

Zwei oder mehr Staaten können mit Zustimmung des Empfangsstaats dieselbe Person zum
Konsularbeamten in diesem Staat bestellen.

Art. 19 Bestellung der Mitglieder des konsularischen Personals

(1) Vorbehaltlich der Artikel 20, 22 und 23 bestellt der Entsendestaat die Mitglieder
des konsularischen Personals nach freiem Ermessen.

(2) Namen und Vornamen, Kategorie und Klasse aller Konsularbeamten, die nicht
Leiter  einer  konsularischen  Vertretung sind,  notifiziert  der  Entsendestaat  dem
Empfangsstaat so rechtzeitig, dass dieser, falls er es wünscht, die ihm in Artikel
23 Absatz 3 gewährten Rechte ausüben kann.

(3) Der Entsendestaat kann, wenn es seine Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften
erfordern, den Empfangsstaat bitten, einem Konsularbeamten, der nicht Leiter
einer konsularischen Vertretung ist, ein Exequatur zu erteilen.

(4) Der  Empfangsstaat  kann,  wenn  es  seine  Gesetze  und  sonstigen  Rechtsvor-
schriften  erfordern,  einem  Konsularbeamten,  der  nicht  Leiter  einer
konsularischen Vertretung ist, ein Exequatur erteilen.

Art. 20 Personalbestand der konsularischen Vertretung

Ist  keine  ausdrückliche  Vereinbarung  über  den  Personalbestand  der  konsularischen
Vertretung getroffen worden, so kann der Empfangsstaat verlangen, dass dieser Bestand in
den  Grenzen  gehalten  wird,  die  er  in  Anbetracht  der  im Konsularbezirk  vorliegenden
Umstände  und  Verhältnisse  sowie  der  Bedürfnisse  der  betreffenden  konsularischen
Vertretung für angemessen und normal hält

Art. 21 Rangfolge der Konsularbeamten einer konsularischen Vertretung

Die Rangfolge der Konsularbeamten einer konsularischen Vertretung und jede Änderung
dieser Rangfolge notifiziert die diplomatische Mission des Entsendestaats oder, wenn es
eine solche im Empfangsstaat nicht gibt,  der Leiter der konsularischen Vertretung dem
Ministerium für  Auswärtige  Angelegenheiten  des Empfangsstaats  oder  der  von  diesem
Ministerium bezeichneten Behörde.

Art. 22 Staatsangehörigkeit der Konsularbeamten

(1) Konsularbeamte sollen grundsätzlich Angehörige des Entsendestaats sein.

(2) Angehörige  des  Empfangsstaats  dürfen  nur  mit  dessen  ausdrücklicher
Zustimmung  zu  Konsularbeamten  bestellt  werden;  die  Zustimmung  kann
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jederzeit widerrufen werden.

(3) Der Empfangsstaat kann sich das gleiche Recht in Bezug auf Angehörige eines
dritten Staates vorbehalten, die nicht gleichzeitig Angehörige des Entsendestaats
sind.

Art. 23 Erklärung zur persona non grata

(1) Der  Empfangsstaat  kann  dem  Entsendestaat  jederzeit  notifizieren,  dass  ein
Konsularbeamter  persona  non  grata  oder  dass  ein  anderes  Mitglied  des
konsularischen  Personals  ihm  nicht  genehm  ist.  In  diesen  Fällen  hat  der
Entsendestaat die betreffende Person entweder abzuberufen oder ihre dienstliche
Tätigkeit bei der konsularischen Vertretung zu beenden.

(2) Weigert  sich  der  Entsendestaat  oder  unterlässt  er  es  innerhalb  einer
angemessenen  Frist,  seinen  Verpflichtungen  auf  Grund  des  Absatzes  1
nachzukommen, so kann der Empfangsstaat entweder der betreffenden Person
das Exequatur  entziehen oder  sie  nicht  weiterhin  als  Mitglied  konsularischen
Personals betrachten.

(3) Eine zum Mitglied  einer  konsularischen  Vertretung bestellte  Person  kann als
nicht genehm erklärt  werden,  bevor  sie  im Hoheitsgebiet  des  Empfangsstaats
eintrifft  oder,  wenn  sie  sich  bereits  dort  befindet,  bevor  sie  ihre  dienstliche
Tätigkeit  in der konsularischen Vertretung aufnimmt. In diesen Fällen hat der
Entsendestaat die Bestellung rückgängig zu machen.

(4) In den in den Absätzen 1 und 3 genannten Fällen ist der Empfangsstaat nicht
verpflichtet, dem Entsendestaat die Gründe für seine Entscheidung mitzuteilen.

Art. 24 Notifizierung der Bestellungen, Ankünfte und Abreisen an den Empfangsstaat

(1) Dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Empfangsstaats oder der
von diesem Ministerium bezeichneten Behörde ist folgendes zu notifizieren:

a)  die  Bestellung  von  Mitgliedern  einer  konsularischen  Vertretung,  ihre
Ankunft  nach  dieser  Bestellung,  ihre  endgültige  Abreise  oder  die
Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit sowie alle sonstigen ihre Stellung
betreffenden Änderungen, die während ihrer Tätigkeit in der konsularischen
Vertretung erfolgen;

b) die Ankunft und die endgültige Abreise eines im gemeinsamen Haushalt
mit einem Mitglied einer konsularischen Vertretung lebenden Familienan-
gehörigen und gegebenenfalls die Tatsache, dass eine Person Familienan-
gehöriger wird oder diese Eigenschaft verliert;

c)  die  Ankunft  und  die  endgültige  Abreise  von  Mitgliedern  des
Privatpersonals und gegebenenfalls ihr Ausscheiden aus diesem Dienst;

d)  die  Anstellung  und  die  Entlassung von im Empfangsstaat  ansässigen
Personen als Mitglied der konsularischen Vertretung oder als Mitglied des
Privatpersonals mit Anspruch auf Vorrechte und Immunitäten.

(2) Die Ankunft und die endgültige Abreise sind nach Möglichkeit  im voraus zu
notifizieren.
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Abschnitt II Beendigung der konsularischen Tätigkeit

Art. 25 Beendigung der dienstlichen Tätigkeit eines Mitglieds einer konsularischen 
Vertretung

Die  dienstliche  Tätigkeit  eines  Mitglieds  einer  konsularischen  Vertretung  wird  unter
anderem dadurch beendet,

a) dass der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendigung seiner dienstlichen
Tätigkeit notifiziert,

b) dass das Exequatur entzogen wird, oder

c)  dass  der  Empfangsstaat  dem  Entsendestaat  notifiziert,  er  betrachte  die
betreffende Person nicht mehr als Mitglied des konsularischen Personals.

Art. 26 Abreise aus dem Hoheitsgebiet des Empfangsstaats

Der Empfangsstaat gewährt, auch im Fall eines bewaffneten Konflikts, den Mitgliedern
der konsularischen Vertretung und des Privatpersonals, die nicht seine Staatsangehörigen
sind,  sowie  den  mit  ihnen  im  gemeinsamen  Haushalt  lebenden  Familienmitgliedern
ungeachtet  ihrer  Staatsangehörigkeit  die  Zeit  und  die  Erleichterungen,  die  erforderlich
sind, damit sie ihre Abreise vorbereiten und sein Hoheitsgebiet so bald wie möglich nach
Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit verlassen können. Insbesondere stellt er ihnen im
Bedarfsfall  die  benötigten  Beförderungsmittel  für  sie  selbst  und  ihre  Vermögensge-
genstände  mit  Ausnahme  derjenigen  zur  Verfügung,  die  im  Empfangsstaat  erworben
worden sind und deren Ausfuhr im Zeitpunkt der Abreise verboten ist.

Art. 27 Schutz der konsularischen Räumlichkeiten und Archive sowie der Interessen 
des Entsendestaats unter außergewöhnlichen Umständen

(1) Werden die konsularischen Beziehungen zwischen zwei Staaten abgebrochen,

a) so hat der Empfangsstaat, auch im Fall eines bewaffneten Konflikts, die
konsularischen  Räumlichkeiten,  das  Vermögen  der  konsularischen
Vertretung und die konsularischen Archive zu achten und zu schützen;

b) so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten
Staat die Obhut der konsularischen Räumlichkeiten, des darin befindlichen
Vermögens und der konsularischen Archive übertragen;

c) so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten
Staat  den  Schutz  seiner  Interessen  und  derjenigen  seiner  Angehörigen
übertragen.

(2) Wird eine konsularische Vertretung vorübergehend oder endgültig geschlossen,
so findet Absatz 1 Buchstabe a Anwendung. Ferner gilt folgendes:

a) Besitzt der Entsendestaat, obwohl er im Empfangsstaat nicht durch eine
diplomatische  Mission  vertreten  ist,  in  dessen  Hoheitsgebiet  noch  eine
andere  konsularische  Vertretung,  so  kann  dieser  die  Obhut  der
Räumlichkeiten  der  geschlossenen  konsularischen  Vertretung,  des  darin
befindlichen  Vermögens  und  der  konsularischen  Archive  sowie  mit
Zustimmung  des  Empfangsstaats  die  Wahrnehmung  der  konsularischen
Aufgaben  im  Amtsbezirk  der  geschlossenen  konsularischen  Vertretung
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übertragen werden;

b)  besitzt  der  Entsendestaat  im Empfangsstaat  weder  eine diplomatische
Mission  noch  eine  andere  konsularische  Vertretung,  so  findet  Absatz  1
Buchstaben b und c Anwendung.

Kapitel II Erleichterungen, Vorrechte und 
Immunitäten für konsularische 
Vertretungen, Berufskonsularbeamte und 
sonstige Mitglieder einer konsularischen 
Vertretung

Abschnitt I Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten für die
konsularische Vertretung 

Art. 28 Erleichterungen für die Tätigkeit der konsularischen Vertretung

Der  Empfangsstaat  gewährt  der  konsularischen  Vertretung  jede  Erleichterung  zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Art. 29 Benutzung der Nationalflagge und des Staatswappens

(1) Der  Entsendestaat  ist  berechtigt  seine  Nationalflagge  und  sein  Wappen  nach
Maßgabe dieses Artikels im Empfangsstaat zu benutzen.

(2) Die Nationalflagge und das Wappen des Entsendestaats können dem Gebäude, in
welchem sich die konsularische Vertretung befindet, und an dessen Eingangstür,
an  der  Residenz  des  Leiters  der  konsularischen  Vertretung  sowie  an  seinen
Beförderungsmitteln, wenn dienstlich benutzt, geführt werden.

(3) Bei der Ausübung des in diesem Artikel gewährten Rechts sind die Gesetze und
sonstigen  Rechtsvorschriften  sowie  die  Übung  des  Empfangsstaats  zu
berücksichtigen.

Art. 30 Unterbringung

(1) Der  Empfangsstaat  erleichtert  nach  Maßgabe  seiner  Gesetze  und  sonstigen
Rechtsvorschriften dem Entsendestaat den Erwerb der für dessen konsularische
Vertretung in seinem Hoheitsgebiet  benötigten Räumlichkeiten oder hilft  ihm,
sich auf andere Weise Räumlichkeiten zu beschaffen.

(2) Erforderlichenfalls hilft der Empfangsstaat ferner der konsularischen Vertretung
bei der Beschaffung geeigneten Wohnraums für ihre Mitlieder.

Art. 31 Unverletzlichkeit der konsularischen Räumlichkeiten

(1) Die konsularischen Räumlichkeiten sind in dem in diesem Artikel vorgesehenen
Umfang unverletzlich.

(2) Die  Behörden  des  Empfangsstaats  dürfen  den  Teil  der  konsularischen
Räumlichkeiten,  den  die  konsularische  Vertretung  ausschließlich  für  ihre
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dienstlichen  Zwecke  benutzt,  nur  mit  Zustimmung  des  Leiters  der
konsularischen Vertretung oder einer von ihm bestimmten Person oder des Chefs
der diplomatischen Mission des Entsendestaats betreten. Jedoch kann bei Feuer
oder  einem anderen  Unglück,  wenn  sofortige  Schutzmaßnahmen  erforderlich
sind,  die  Zustimmung  des  Leiters  der  konsularischen  Vertretung  vermutet
werden.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hat der Empfangsstaat die besondere Pflicht, alle
geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die konsularischen Räumlichkeiten vor
jedem Eindringen und jeder Beschädigung zu schützen und um zu verhindern,
dass  der  Friede  der  konsularischen  Vertretung  gestört  oder  ihre  Würde
beeinträchtigt wird.

(4) Die  konsularischen  Räumlichkeiten,  ihre  Einrichtung,  das  Vermögen  der
konsularischen  Vertretung  und  deren  Beförderungsmittel  genießen  Immunität
von  jeder  Beschlagnahme  für  Zwecke  der  Landesverteidigung  oder  des
öffentlichen  Wohls.  Ist  für  solche  Zwecke  eine  Enteignung  notwendig,  so
werden  alle  geeigneten  Maßnahmen  getroffen,  damit  die  Wahrnehmung  der
konsularischen Aufgaben nicht behindert wird; dem Entsendestaat wird sofort
eine angemessene und wirksame Entschädigung gezahlt.

Art. 32 Befreiung der konsularischen Räumlichkeiten von der Besteuerung

(1) Die  konsularischen  Räumlichkeiten  und  die  Residenz  des  eine  konsularische
Vertretung  leitenden  Berufskonsularbeamten,  die  im  Eigentum  des
Entsendestaats oder einer für diesen handelnden Person stehen oder von ihnen
gemietet  oder  gepachtet  sind,  sind  von  allen  staatlichen,  regionalen  und
kommunalen  Steuern  oder  sonstigen  Abgaben  befreit,  soweit  diese  nicht  als
Vergütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Steuerbefreiung gilt  nicht für diese Steuern und
sonstigen  Abgaben,  wenn  sie  nach  den  Gesetzen  und  sonstigen  Rechtsvor-
schriften des Empfangsstaats von einer Person zu entrichten sind, die mit dem
Entsendestaat oder der für diesen handelnden Person Verträge geschlossen hat.

Art. 33 Unverletzlichkeit der konsularischen Archive und Schriftstücke

Die konsularischen Archive und Schriftstücke sind jederzeit unverletzlich, wo immer sie
sich befinden.

Art. 34 Bewegungsfreiheit

Vorbehaltlich seiner Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über Zonen, deren Betreten
aus  Gründen  der  nationalen  Sicherheit  verboten  oder  geregelt  ist,  gewährleistet  der
Empfangsstaat  allen  Mitgliedern  der  konsularischen  Vertretung  volle  Bewegungs-  und
Reisefreiheit in seinem Hoheitsgebiet.

Art. 35 Verkehrsfreiheit

(1) Der Empfangsstaat gestattet und schützt den freien Verkehr der konsularischen
Vertretung für alle amtlichen Zwecke. Die konsularische Vertretung kann sich im
Verkehr  mit  der  Regierung,  den  diplomatischen  Missionen  und  den  anderen
konsularischen Vertretungen  des Entsendestaats,  wo immer  sie  sich befinden,
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aller  geeigneten  Mittel  einschließlich  diplomatischer  oder  konsularischer
Kuriere, diplomatischen oder konsularischen Kuriergepäcks und verschlüsselter
Nachrichten bedienen. Das Errichten und Betreiben einer Funksendeanlage ist
der konsularischen Vertretung jedoch nur mit Zustimmung des Empfangsstaats
gestattet.

(2) Die amtliche Korrespondenz der konsularischen Vertretung ist unverletzlich. Als
"amtliche  Korrespondenz"  gilt  die  gesamte  Korrespondenz,  welche  die
konsularische Vertretung und ihre Aufgaben betrifft.

(3) Das  konsularische  Kuriergepäck  darf  weder  geöffnet  noch  zurückgehalten
werden.  Haben  jedoch  die  zuständigen  Behörden  des  Empfangsstaats  triftige
Gründe für die Annahme, dass das Gepäck etwas anderes als Korrespondenz,
Schriftstücke und Gegenstände im Sinne von Absatz 4 enthält,  so können sie
verlangen,  dass  ein  ermächtigter  Vertreter  des  Entsendestaats  es  in  ihrer
Gegenwart öffnet. Lehnen die Behörden des Entsendestaats dieses Verlangen ab,
so wird das Gepäck an seinen Ursprungsort zurückbefördert.

(4) Gepäckstücke,  die  das  konsularische  Kuriergepäck  bilden,  müssen  äußerlich
sichtbar  als  solche  gekennzeichnet  sein;  sie  dürfen  nur  die  amtliche
Korrespondenz  sowie  ausschließlich  für  den  amtlichen  Gebrauch  bestimmte
Schriftstücke oder Gegenstände enthalten.

(5) Der konsularische Kurier muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus
dem seine Stellung und die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich sind, die das
konsularische Kuriergepäck bilden. Außer mit Zustimmung des Empfangsstaats
darf  er  weder  ein  Angehöriger  des  Empfangsstaats  noch,  wenn  er  nicht
Angehöriger des Entsendestaats ist, im Empfangsstaat ständig ansässig sein. Bei
der  Wahrnehmung  seiner  Aufgaben  wird  dieser  Kurier  vom  Empfangsstaat
geschützt.  Er  genießt  persönliche  Unverletzlichkeit  und  unterliegt  keiner
Festnahme oder Haft irgendwelcher Art.

(6) Der  Entsendestaat,  seine  diplomatischen  Missionen  und  seine  konsularischen
Vertretungen  können konsularische Kuriere  ad hoc ernennen.  Auch in diesen
Fällen  gilt  Absatz  5;  jedoch  finden  die  darin  erwähnten  Immunitäten  keine
Anwendung  mehr,  sobald  der  Kurier  das  ihm  anvertraute  konsularische
Kuriergepäck dem Empfänger ausgehändigt hat.

(7) Konsularisches Kuriergepäck kann dem Kapitän  eines  Seeschiffes  oder  eines
gewerblichen  Luftfahrzeugs  anvertraut  werden,  dessen  Bestimmungsort  ein
zugelassener Einreisehafen oder -flugplatz ist. Der Kapitän muss ein amtliches
Schriftstück mit sich führen, aus dem die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich
ist, die das Kuriergepäck bilden; er gilt jedoch nicht als konsularischer Kurier.
Auf  Grund  einer  Abmachung  mit  den  zuständigen  Ortsbehörden  kann  die
konsularische Vertretung eines ihrer Mitglieder entsenden, um das Kuriergepäck
unmittelbar  und  ungehindert  von  dem  Kapitän  des  Seeschiffes  oder
Luftfahrzeugs entgegenzunehmen.

Art. 36 Verkehr mit Angehörigen des Entsendestaats

(1) Um die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben in Bezug auf Angehörige des
Entsendestaats zu erleichtern, gilt folgendes:
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a) Den Konsularbeamten steht es frei, mit Angehörigen des Entsendestaats
zu verkehren und sie aufzusuchen. Angehörigen des Entsendestaats steht es
in gleicher Weise frei, mit den Konsularbeamten ihres Staates zu verkehren
und sie aufzusuchen;

b) die zuständigen Behörden des Empfangsstaats haben die konsularische
Vertretung des Entsendestaats auf Verlangen des Betroffenen unverzüglich
zu  unterrichten,  wenn  in  deren  Konsularbezirk  ein  Angehöriger  dieses
Staates festgenommen, in Straf- oder Untersuchungshaft  genommen oder
ihm anderweitig die Freiheit entzogen ist. Jede von dem Betroffenen an die
konsularische  Vertretung  gerichtete  Mitteilung  haben  die  genannten
Behörden ebenfalls unverzüglich weiterzuleiten. Diese Behörden haben den
Betroffenen unverzüglich über seine Rechte auf Grund dieser Bestimmung
zu unterrichten; 

c) Konsularbeamte sind berechtigt, einen Angehörigen des Entsendestaats
aufzusuchen, der sich in Straf- oder Untersuchungshaft befindet oder dem
anderweitig  die  Freiheit  entzogen  ist,  mit  ihm  zu  sprechen  und  zu
korrespondieren,  sowie  für  seine  Vertretung  in  rechtlicher  Hinsicht  zu
sorgen.  Sie sind ferner  berechtigt,  einen Angehörigen des Entsendestaats
aufzusuchen, der sich in ihrem Konsularbezirk auf Grund eines Urteils in
Strafhaft  befindet  oder  dem auf  Grund einer  gerichtlichen  Entscheidung
anderweitig die Freiheit entzogen ist. Jedoch dürfen Konsularbeamte nicht
für  einen  Staatsangehörigen  tätig  werden,  der  in  Straf-  oder
Untersuchungshaft genommen oder dem anderweitig die Freiheit entzogen
ist, wenn er ausdrücklich Einspruch dagegen erhebt.

(2) Die in Absatz 1 genannten Rechte sind nach Maßgabe der Gesetze und sonstigen
Rechtsvorschriften  des  Empfangsstaats  auszuüben;  hierbei  wird  jedoch
vorausgesetzt,  dass  diese  Gesetze  und  sonstigen  Rechtsvorschriften  es
ermöglichen müssen, die Zwecke vollständig zu verwirklichen, für welche die in
diesem Artikel vorgesehenen Rechte eingeräumt werden.

Art. 37 Benachrichtigung bei Todesfällen, Vormundschaften oder Pflegschaften, bei 
Schiffbruch und Flugzeugunglücken

Verfügen  die  zuständigen  Behörden  des  Empfangsstaats  über  die  entsprechenden
Auskünfte, so sind sie verpflichtet,

a)  beim  Tod  eines  Angehörigen  des  Entsendestaats  unverzüglich  die
konsularische Vertretung zu benachrichtigen, in deren Amtsbezirk der Todesfall
eingetreten ist;

b)  die  zuständige  konsularische  Vertretung  unverzüglich  von  allen  Fällen  zu
benachrichtigen,  in  denen  die  Bestellung  eines  Vormunds  oder  Pflegers  im
Interesse  eines  minderjährigen  oder  anderen  nicht  voll  geschäftsfähigen
Angehörigen  des  Entsendestaats  angebracht  erscheint.  Die  Benachrichtigung
lässt jedoch die Anwendung der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des
Empfangsstaats auf diese Bestellung unberührt;

c) unverzüglich die dem Ort des Unglücks am nächsten gelegene konsularische
Vertretung zu benachrichtigen, wenn ein Schiff, das die Staatszugehörigkeit des
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Entsendestaats  besitzt,  im  Küstenmeer  oder  in  den  inneren  Gewässern  des
Empfangsstaats  Schiffbruch  erleidet  oder  auf  Grund  läuft  oder  wenn  ein  im
Entsendestaat  registriertes  Luftfahrzeug  im Hoheitsgebiet  des  Empfangsstaats
verunglückt.

Art. 38 Verkehr mit den Behörden des Empfangsstaates

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben können sich die Konsularbeamten

a) an die zuständigen örtlichen Behörden ihres Konsularbezirks sowie

b) an die zuständigen Zentralbehörden des Empfangsstaats wenden,

wenn und soweit letzteres auf Grund der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie
der  Übung  des  Empfangsstaats  oder  auf  Grund  entsprechender  internationaler
Übereinkünfte zulässig ist.

Art. 39 Konsulargebühren und -kosten

(1) Die konsularische Vertretung kann im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats die in
den  Gesetzen  und  sonstigen  Rechtsvorschriften  des  Entsendestaats  für
konsularische Amtshandlungen vorgesehenen Gebühren und Kosten erheben.

(2) Die vereinnahmten Beträge der in Absatz 1 genannten Gebühren und Kosten und
die hierüber ausgestellten Quittungen sind im Empfangsstaat von allen Steuern
und sonstigen Abgaben befreit.

Abschnitt II Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten für 
Berufskonsularbeamte und andere Mitglieder der 
konsularischen Vertretung 

Art. 40 Schutz der Konsularbeamten

Der Empfangsstaat behandelt die Konsularbeamten mit gebührender Achtung und trifft alle
geeigneten Maßnahmen, um jeden Angriff auf ihre Person, ihre Freiheit oder ihre Würde
zu verhindern.

Art. 41 Persönliche Unverletzlichkeit der Konsularbeamten

(1) Konsularbeamte unterliegen keiner  Festnahme oder Untersuchungshaft,  es sei
denn  wegen  einer  schweren  strafbaren  Handlung  und  auf  Grund  einer
Entscheidung der zuständigen Justizbehörde.

(2) Außer  in  dem  in  Absatz  1  genannten  Fall  dürfen  Konsularbeamte  weder
inhaftiert  noch  auf  andere  Weise  in  ihrer  persönlichen  Freiheit  beschränkt
werden,  es  sei  denn  in  Vollstreckung  einer  rechtskräftigen  gerichtlichen
Entscheidung.

(3) Wird gegen einen Konsularbeamten ein Strafverfahren eingeleitet, so hat er vor
den zuständigen Behörden zu erscheinen. Jedoch ist das Verfahren mit der ihm
auf Grund seiner amtlichen Stellung gebührenden Rücksicht und, außer in dem
in  Absatz  1  vorgesehenen  Fall,  in  einer  Weise  zu  führen,  welche  die
Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben möglichst wenig beeinträchtigt. Ist
es  unter  den  in  Absatz  1  genannten  Umständen  notwendig  geworden,  einen
Konsularbeamten in Untersuchungshaft zu nehmen, so ist das Verfahren gegen

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 433



Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen - SR 0.191.02

ihn in kürzester Frist einzuleiten.

Art. 42 Benachrichtigung über Festnahme, Untersuchungshaft oder Strafverfolgung

Wird  ein  Mitglied  des  konsularischen  Personals  festgenommen,  in  Untersuchungshaft
genommen  oder  wird  ein  Strafverfahren  gegen  dieses  Mitglied  eingeleitet,  so  hat  der
Empfangsstaat  sofort  den  Leiter  der  konsularischen  Vertretung  zu  benachrichtigen.  Ist
dieser selbst von einer der genannten Maßnahmen betroffen, so hat der Empfangsstaat den
Entsendestaat auf diplomatischem Wege zu benachrichtigen.

Art. 43 Immunität von der Gerichtsbarkeit

(1) Konsularbeamte und Bedienstete des Verwaltungs- oder technischen Personals
unterliegen wegen Handlungen, die in Wahrnehmung konsularischer Aufgaben
vorgenommen worden sind, weder der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaats noch
Eingriffen seiner Verwaltungsbehörden.

(2) Absatz 1 wird jedoch nicht angewendet bei Zivilklagen,

a) wenn diese aus einem Vertrag entstehen, den ein Konsularbeamter oder
ein Bediensteter des Verwaltungs- oder technischen Personals geschlossen
hat,  ohne  dabei  ausdrücklich  oder  sonst  erkennbar  im  Auftrag  des
Entsendestaats zu handeln, oder

b)  wenn  diese  von  einem  Dritten  wegen  eines  Schadens  angestrengt
werden,  der aus einem im Empfangsstaat  durch ein Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeug verursachten Unfall entstanden ist.

Art. 44 Zeugnispflicht

(1) Mitglieder  einer  konsularischen  Vertretung  können  in  einem  Gerichts-  oder
Verwaltungsverfahren als Zeugen geladen werden. Bedienstete des Verwaltungs-
oder  technischen  Personals  oder  Mitglieder  des  dienstlichen  Hauspersonals
dürfen nur in den in Absatz 3 genannten Fällen das Zeugnis verweigern. Weigert
sich ein Konsularbeamter  auszusagen,  so darf gegen ihn keine Zwangs- oder
Strafmaßnahme getroffen werden.

(2) Die Behörde, welche das Zeugnis eines Konsularbeamten verlangt, darf ihn nicht
bei  der  Wahrnehmung seiner  Aufgaben  behindern.  Sie  kann,  soweit  möglich,
seine Aussage in seiner Wohnung oder in den Räumlichkeiten der konsularischen
Vertretung, oder aber eine schriftliche Erklärung von ihm entgegennehmen.

(3) Mitglieder einer konsularischen Vertretung sind nicht verpflichtet, Zeugnis über
Angelegenheiten  zu  geben,  die  mit  der  Wahrnehmung  ihrer  Aufgaben
zusammenhängen, oder die darauf bezüglichen amtlichen Korrespondenzen und
Schriftstücke  vorzulegen.  Sie  sind  auch  berechtigt,  die  Aussage  als
Sachverständige über das Recht des Entsendestaats zu verweigern.

Art. 45 Verzicht auf Vorrechte und Immunitäten

(1) Der  Entsendestaat  kann  hinsichtlich  eines  Mitglieds  der  konsularischen
Vertretung auf die in den Artikeln 41, 43 und 44 vorgesehenen Vorrechte und
Immunitäten verzichten.

(2) Der Verzicht muss vorbehaltlich des Absatzes 3 stets ausdrücklich erklärt und
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dem Empfangsstaat schriftlich mitgeteilt werden.

(3) Strengt  ein  Konsularbeamter  oder  ein  Bediensteter  des  Verwaltungs-  oder
technischen Personals ein Gerichtsverfahren in einer Sache an, in der er nach
Maßgabe des Artikels 43 Immunität von der Gerichtsbarkeit genießen würde, so
kann  er  sich  in  Bezug  auf  eine  Widerklage,  die  mit  der  Hauptklage  in
unmittelbarem  Zusammenhang  steht,  nicht  auf  die  Immunität  von  der
Gerichtsbarkeit berufen.

(4) Der Verzicht  auf die  Immunität  von der  Gerichtsbarkeit  in  einem Zivil-  oder
Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht als Verzicht auf die Immunität von der
Urteilsvollstreckung; hierfür ist ein besonderer Verzicht erforderlich.

Art. 46 Befreiung von der Ausländermeldepflicht und der Aufenthaltsgenehmigung

(1) Konsularbeamte und Bedienstete des Verwaltungs- oder technischen Personals
sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder sind
von allen in den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats
vorgesehenen Verpflichtungen in Bezug auf die Ausländermeldepflicht und die
Aufenthaltsgenehmigung befreit.

(2) Absatz 1 gilt  jedoch weder für Bedienstete des Verwaltungs- und technischen
Personals, die nicht ständige Bedienstete des Entsendestaats sind oder die eine
private  Erwerbstätigkeit  im  Empfangsstaat  ausüben,  noch  für  ihre
Familienmitglieder.

Art. 47 Befreiung von der Arbeitserlaubnis

(1) Mitglieder der konsularischen Vertretung sind in Bezug auf ihre Dienste für den
Entsendestaat von allen in den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des
Empfangsstaats vorgesehenen Verpflichtungen hinsichtlich der Arbeitserlaubnis
für ausländische Arbeitskräfte befreit.

(2) Mitglieder des Privatpersonals der Konsularbeamten und der Bediensteten des
Verwaltungs- oder technischen Personals sind, wenn sie im Empfangsstaat keine
andere  private  Erwerbstätigkeit  ausüben,  von  den  in  Absatz  1  erwähnten
Verpflichtungen befreit.

Art. 48 Befreiung vom System der sozialen Sicherheit

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 sind die Mitglieder der konsularischen Vertretung
in  Bezug  auf  ihre  Dienste  für  den  Entsendestaat  und  die  mit  ihnen  im
gemeinsamen  Haushalt  lebenden  Familienangehörigen  von  den  im
Empfangsstaat geltenden Vorschriften über soziale Sicherheit befreit.

(2) Die  in  Absatz  1  vorgesehene  Befreiung  gilt  auch  für  die  Mitglieder  des
Privatpersonals, die ausschließlich bei Mitgliedern der konsularischen Vertretung
beschäftigt sind, sofern sie

a) weder Angehörige des Empfangsstaats noch dort ständig ansässig sind
und

b) den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat geltenden Vorschriften
über soziale Sicherheit unterstehen.
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(3) Beschäftigen Mitglieder der konsularischen Vertretung Personen, auf welche die
in Absatz 2 vorgesehene Befreiung keine Anwendung findet, so haben sie die
Verpflichtungen zu beachten, welche die Vorschriften des Empfangsstaats über
soziale Sicherheit den Arbeitgebern auferlegen.

(4) Die  in  den  Absätzen  1  und  2  vorgesehene  Befreiung  schließt  die  freiwillige
Beteiligung am System der sozialen Sicherheit  des Empfangsstaats nicht aus,
sofern dieser eine solche Beteiligung zulässt.

Art. 49 Befreiung von der Besteuerung

(1) Konsularbeamte und Bedienstete des Verwaltungs- und technischen Personals
sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder sind
von allen staatlichen,  regionalen  und kommunalen Personal-  und Realsteuern
oder -abgaben befreit; ausgenommen hiervon sind

a) die normalerweise im Preis von Waren oder Dienstleistungen enthaltenen
indirekten Steuern;

b)  Steuern  und  sonstige  Abgaben  von  privatem,  im  Hoheitsgebiet  des
Empfangsstaats gelegenem unbeweglichem Vermögen, jedoch vorbehaltlich
des Artikels 32; 

c)  Erbschaftssteuern  und  Abgaben  vom  Vermögensübergang,  die  der
Empfangsstaat erhebt, jedoch vorbehaltlich des Artikels 51 Buchstabe b,

d)  Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften einschließlich
Veräußerungsgewinnen,  deren  Quelle  sich  im  Empfangsstaat  befindet,
sowie  Vermögenssteuern  von  Kapitalanlagen  in  gewerblichen  oder
Finanzunternehmen, die im Empfangsstaat gelegen sind;

e)  Steuern,  Gebühren  und  sonstige  Abgaben,  die  als  Vergütung  für
bestimmte Dienstleistungen erhoben werden;

f)  Eintragungs-,  Gerichts-,  Beurkundungs-,  Beglaubigungs-,  Hypotheken-
und Stempelgebühren, jedoch vorbehaltlich des Artikels 32.

(2) Die Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals sind von Steuern und sonstigen
Abgaben auf ihre Dienstbezüge befreit.

(3) Beschäftigen Mitglieder der konsularischen Vertretung Personen, deren Bezüge
nicht von der Einkommenssteuer im Empfangsstaat befreit sind, so haben sie die
Verpflichtungen  einzuhalten,  welche  die  Gesetze  und  sonstigen  Rechtsvor-
schriften  dieses  Staates  den  Arbeitgebern  in  Bezug  auf  die  Erhebung  der
Einkommensteuer auferlegen.

Art. 50 Befreiung von Zöllen und Zollkontrollen

(1) Nach  Maßgabe  seiner  geltenden  Gesetze  und  sonstigen  Rechtsvorschriften
gestattet der Empfangsstaat die Einfuhr der nachstehend genannten Gegenstände
und befreit sie von allen Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme
von Gebühren für Einlagerung, Beförderung und ähnlicher Dienstleistungen:

a) Gegenstände für den amtlichen Gebrauch der konsularischen Vertretung;

b) Gegenstände für den persönlichen Gebrauch des Konsularbeamten und
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der  mit  ihm  im  gemeinsamen  Haushalt  lebenden  Familienmitglieder,
einschließlich  der  für  seine  Einrichtung  vorgesehenen  Gegenstände.  Die
zum Verbrauch bestimmten  Gegenstände dürfen die  für  die  unmittelbare
Verwendung durch die Beteiligten erforderliche Menge nicht überschreiten.

(2) Die Bediensteten des Verwaltungs- oder technischen Personals genießen die in
Absatz 1 vorgesehenen Vorrechte und Befreiungen in Bezug auf Gegenstände,
die anlässlich ihrer Ersteinrichtung eingeführt werden.

(3) Konsularbeamte  und  die  mit  ihnen  im  gemeinsamen  Haushalt  lebenden
Familienmitglieder genießen Befreiung von der Zollkontrolle ihres mitgeführten
persönlichen Gepäcks. Es darf nur kontrolliert werden, wenn triftige Gründe für
die Vermutung vorliegen, dass es Gegenstände enthält, die in Absatz 1 Buchstabe
b) nicht bezeichnet sind oder deren Ein- oder Ausfuhr nach den Gesetzen und
sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats verboten ist  oder die dessen
Gesetzen  und  sonstigen  Rechtsvorschriften  über  Quarantäne  unterliegen.  In
solchen Fällen darf die Kontrolle nur in Anwesenheit des Konsularbeamten oder
des betreffenden Familienmitglieds stattfinden.

Art. 51 Nachlass eines Mitglieds der konsularischen Vertretung oder eines seiner 
Familienangehörigen

Stirbt  ein  Mitglied  der  konsularischen  Vertretung  oder  ein  mit  ihm  im  gemeinsamen
Haushalt lebender Familienangehöriger, so ist der Empfangsstaat verpflichtet,

a) die Ausfuhr des beweglichen Vermögens des Verstorbenen mit Ausnahme von
im  Empfangsstaat  erworbenen  Vermögensgegenständen,  deren  Ausfuhr  im
Zeitpunkt des Todesfalles verboten war, zu gestatten,

b)  von  dem beweglichen  Vermögen,  das  sich  nur  deshalb  im Empfangsstaat
befindet, weil sich der Verstorbene als Mitglied der konsularischen Vertretung
oder  als  Familienangehöriger  eines  solchen  in  diesem  Staat  aufhielt,  keine
staatlichen, regionalen oder kommunalen Erbschaftssteuern oder Abgaben vom
Vermögen zu erheben.

Art. 52 Befreiung von persönlichen Dienstleistungen und Auflagen

Der Empfangsstaat befreit die Mitglieder der konsularischen Vertretung und die zu ihrem
Haushalt  gehörenden  Familienmitglieder  von  allen  persönlichen  Dienstleistungen,  von
allen  öffentlichen  Dienstleistungen  jeder  Art  und  von  militärischen  Auflagen  wie  zum
Beispiel Beschlagnahmen, Kontributionen und Einquartierungen.

Art. 53 Beginn und Ende konsularischer Vorrechte und Immunitäten

(1) Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten stehen
den Mitgliedern der konsularischen Vertretung von dem Zeitpunkt an zu, in dem
sie in das Hoheitsgebiet  des Empfangsstaates einreisen,  um dort  ihren Posten
anzutreten, oder,  wenn sie sich bereits in seinem Hoheitsgebiet befinden, von
dem Zeitpunkt an,  in dem sie ihre dienstliche Tätigkeit  in der konsularischen
Vertretung aufnehmen.

(2) Den  im  gemeinsamen  Haushalt  mit  einem  Mitglied  der  konsularischen
Vertretung  lebenden  Familienangehörigen  sowie  den  Mitgliedern  seines
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Privatpersonals stehen die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Vorrechte
und  Immunitäten  von  dem  Zeitpunkt  an  zu,  in  dem  das  Mitglied  der
konsularischen  Vertretung  nach  Absatz  1  in  den  Genuss  der  Vorrechte  und
Immunitäten  kommt  oder  in  dem  die  Mitglieder  der  Familie  oder  des
Privatpersonals in das Hoheitsgebiet des Empfangsstaats einreisen oder in dem
sie Mitglied der Familie oder des Privatpersonals werden, je nachdem, welcher
Zeitpunkt am spätesten liegt.

(3) Ist  die  dienstliche  Tätigkeit  eines  Mitglieds  einer  konsularischen  Vertretung
beendet, so werden seine Vorrechte und Immunitäten sowie diejenigen der mit
ihm  im  gemeinsamen  Haushalt  lebenden  Familienangehörigen  und  der
Mitglieder seines Privatpersonals normalerweise im Zeitpunkt der Ausreise des
Betreffenden aus dem Empfangsstaat oder nach Ablauf einer hierfür gewährten
angemessenen Frist hinfällig, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt; bis zu
diesem Zeitpunkt bleiben sie bestehen, und zwar auch im Fall eines bewaffneten
Konflikts.  Die  Vorrechte  und  Immunitäten  der  in  Absatz  2  bezeichneten
Personen werden beim Ausscheiden aus dem Haushalt oder dem Privatpersonal
eines  Mitglieds  der  konsularischen  Vertretung  hinfällig;  beabsichtigen  sie
jedoch, innerhalb einer angemessenen Frist aus dem Empfangsstaat auszureisen,
so bleiben ihre Vorrechte und Immunitäten bis zu ihrer Ausreise bestehen.

(4) In  Bezug  auf  die  von  einem Konsularbeamten  oder  einem Bediensteten  des
Verwaltungs-  oder  technischen  Personals  in  Wahrnehmung  seiner  Aufgaben
vorgenommenen  Handlungen  bleibt  jedoch  die  Immunität  von  der
Gerichtsbarkeit auf unbegrenzte Zeit bestehen.

(5) Stirbt ein Mitglied der konsularischen Vertretung, so genießen die mit ihm im
gemeinsamen  Haushalt  lebenden  Familienangehörigen  weiterhin  die  ihnen
zustehenden  Vorrechte  und  Immunitäten  bis  zu  ihrer  Ausreise  aus  dem
Empfangsstaat oder bis zum Ablauf einer hierfür gewährten angemessenen Frist,
je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.

Art. 54 Verpflichtungen dritter Staaten

(1) Reist ein Konsularbeamter, um sein Amt anzutreten oder um auf seinen Posten
oder in den Entsendestaat zurückzukehren, durch das Hoheitsgebiet eines dritten
Staates oder befindet er sich aus einem der genannten Gründe im Hoheitsgebiet
dieses  Staates,  der  ihm erforderlichenfalls  einen  Sichtvermerk  erteilt  hat,  so
gewährt ihm dieser Staat alle in den anderen Artikeln dieses Übereinkommens
vorgesehenen  Immunitäten,  soweit  sie  für  seine  sichere  Durchreise  oder
Rückkehr erforderlich sind. Das gleiche gilt,  wenn im gemeinsamen Haushalt
mit  dem Konsularbeamten  lebende  Familienangehörige,  denen  Vorrechte  und
Immunitäten zustehen, ihn begleiten oder wenn sie getrennt von ihm reisen, um
sich zu ihm zu begeben oder in den Entsendestaat zurückkehren.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 dürfen dritte Staaten auch die Reise
anderer  Mitglieder  der  konsularischen  Vertretung  oder  der  mit  ihnen  im
gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen durch ihr Hoheitsgebiet
nicht behindern.

(3) Dritte Staaten gewähren in Bezug auf die amtliche Korrespondenz und sonstige
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amtliche  Mitteilungen  im  Durchgangsverkehr,  einschließlich  verschlüsselter
Nachrichten,  die  gleiche  Freiheit  und  den  gleichen  Schutz,  die  der
Empfangsstaat auf Grund dieses Übereinkommens zu gewähren verpflichtet ist.
Konsularischen  Kurieren,  denen  erforderlichenfalls  ein  Sichtvermerk  erteilt
worden ist, und konsularischem Kuriergepäck im Durchgangsverkehr gewähren
sie die gleiche Unverletzlichkeit und den gleichen Schutz, die der Empfangsstaat
auf Grund dieses Übereinkommens zu gewähren verpflichtet ist.

(4) Die Verpflichtungen dritter Staaten auf Grund der  Absätze 1,  2  und 3 gelten
gegenüber  den in  jenen Absätzen bezeichneten Personen sowie  in  Bezug auf
amtliche Mitteilungen und das konsularische Kuriergepäck auch dann, wenn sie
sich infolge höherer Gewalt im Hoheitsgebiet des dritten Staates befinden.

Art. 55 Beachtung der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats

(1) Alle  Personen,  die  Vorrechte  und  Immunitäten  genießen,  sind  unbeschadet
derselben  verpflichtet,  die  Gesetze  und  sonstigen  Rechtsvorschriften  des
Empfangsstaats  zu beachten.  Sie sind ferner verpflichtet,  sich nicht in dessen
innere Angelegenheiten einzumischen.

(2) Die konsularischen Räumlichkeiten dürfen nicht in einer Weise benutzt werden,
die mit der Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben unvereinbar ist.

(3) Absatz 2 schließt die Möglichkeit  nicht aus,  dass Büros anderer Institutionen
oder Dienststellen in einem Teil  des Gebäudes untergebracht werden,  in dem
sich die konsularischen Räumlichkeiten befinden; Voraussetzung hierfür ist, dass
die Räumlichkeiten dieser Büros von den Räumlichkeiten getrennt sind, welche
die konsularische Vertretung benutzt. In diesem Falle gelten diese Büros nicht als
Teil der konsularischen Räumlichkeiten im Sinne dieses Übereinkommens.

Art. 56 Haftpflichtversicherung

Die Mitglieder der konsularischen Vertretung haben allen Verpflichtungen nachzukommen,
die in den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats in Bezug auf die
Haftpflichtversicherung für die von ihnen benutzten Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge
vorgesehen sind.

Art. 57 Sonderbestimmungen über private Erwerbstätigkeit

(1) Berufskonsularbeamte dürfen im Empfangsstaat keinen freien Beruf und keine
gewerbliche Tätigkeit ausüben, die auf persönlichen Gewinn gerichtet sind.

(2) Die  in  diesem  Kapitel  vorgesehenen  Vorrechte  und  Immunitäten  werden
folgenden Personen nicht gewährt:

a)  Bediensteten  des  Verwaltungs-  oder  technischen  Personals  oder
Mitgliedern  des  dienstlichen  Hauspersonals,  die  im  Empfangsstaat  eine
private Erwerbstätigkeit ausüben;

b) Mitgliedern der Familie oder des Privatpersonals der unter Buchstabe a
bezeichneten Personen;

c)  Familienangehörigen  eines  Mitglieds  einer  konsularischen  Vertretung,
die im Empfangsstaat eine private Erwerbstätigkeit ausüben.
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Kapitel III Regelung für Wahlkonsularbeamte und
die von ihnen geleiteten konsularischen 
Vertretungen

Art. 58 Allgemeine Bestimmungen über Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten

(1) Die Artikel 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 und 39, Artikel 54 Absatz 3 und Artikel
55 Absätze 2 und 3 gelten für konsularische Vertretungen, die von Wahlkonsul-
arbeamten  geleitet  werden.  Außerdem  bestimmen  sich  die  Erleichterungen,
Vorrechte  und  Immunitäten  dieser  konsularischen  Vertretungen  nach  den
Artikeln 59, 60, 61 und 62.

(2) Die Artikel 42 und 43, Artikel 44 Absatz 3, die Artikel 45 und 53 und Artikel 55
Absatz  1  gelten  für  Wahlkonsularbeamte.  Außerdem  bestimmen  sich  die
Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten dieser Konsularbeamten nach den
Artikeln 63, 64, 65, 66 und 67.

(3) Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten gelten
nicht für Familienmitglieder eines Wahlkonsularbeamten oder eines Bediensteten
des Verwaltungs- oder technischen Personals, der in einer von einem Wahlkonsu-
larbeamten geleiteten konsularischen Vertretung beschäftigt ist.

(4) Der  Austausch  von  konsularischem  Kuriergepäck  zwischen  zwei  von
Wahlkonsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen in verschiedenen
Staaten ist nur mit Zustimmung der beiden Empfangsstaaten zulässig.

Art. 59 Schutz der konsularischen Räumlichkeiten

Der  Empfangsstaat  trifft  alle  erforderlichen  Maßnahmen,  um  die  konsularischen
Räumlichkeiten  einer  von  einem  Wahlkonsularbeamten  geleiteten  konsularischen
Vertretung  vor  jedem  Eindringen  und  jeder  Beschädigung  zu  schützen  und  um  zu
verhindern,  dass  der  Friede  der  konsularischen  Vertretung  gestört  oder  ihre  Würde
beeinträchtigt wird.

Art. 60 Befreiung der konsularischen Räumlichkeiten von der Besteuerung

(1) Die  konsularischen  Räumlichkeiten  einer  von  einem  Wahlkonsularbeamten
geleiteten konsularischen Vertretung, die im Eigentum des Entsendestaats stehen
oder  von diesem gemietet  oder gepachtet  sind,  genießen Befreiung von allen
staatlichen, regionalen und kommunalen Steuern oder sonstigen Abgaben, soweit
diese nicht als Vergütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Steuerbefreiung gilt  nicht für diese Steuern und
sonstigen  Abgaben,  wenn  sie  nach  den  Gesetzen  und  sonstigen  Rechtsvor-
schriften des Empfangsstaats von einer Person zu entrichten sind, die mit dem
Entsendestaat Verträge geschlossen hat.

Art. 61 Unverletzlichkeit der konsularischen Archive und Schriftstücke

Die  konsularischen  Archive  und  Schriftstücke  einer  von  einem  Wahlkonsularbeamten
geleiteten  konsularischen  Vertretung  sind  jederzeit  unverletzlich,  wo  immer  sie  sich
befinden, sofern sie von anderen Papieren und Schriftstücken getrennt gehalten werden,
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insbesondere von der Privatkorrespondenz des Leiters der konsularischen Vertretung und
seiner Mitarbeiter sowie von den Gegenständen, Büchern oder Schriftstücken, die sich auf
ihren Beruf oder ihr Gewerbe beziehen.

Art. 62 Befreiung von Zöllen

Nach Maßgabe seiner geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften gestattet der
Empfangsstaat  die Einfuhr  der nachstehend genannten Gegenstände,  sofern sie für  den
amtlichen  Gebrauch  einer  von  einem  Wahlkonsularbeamten  geleiteten  konsularischen
Vertretung bestimmt sind, und befreit sie von allen Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben
mit Ausnahme von Gebühren für Einlagerung, Beförderung und ähnliche Dienstleistungen:
Wappen,  Flaggen,  Schilder,  Siegel  und  Stempel,  Bücher,  amtliche  Drucksachen,
Büromöbel,  Büromaterial  und ähnliche Gegenstände,  die  der konsularischen Vertretung
vom Entsendestaat oder auf dessen Veranlassung geliefert werden.

Art. 63 Strafverfahren

Wird gegen einen Wahlkonsularbeamten ein Strafverfahren eingeleitet, so hat er vor den
zuständigen  Behörden zu erscheinen.  Jedoch ist  das  Verfahren  mit  der  ihm auf  Grund
seiner  amtlichen  Stellung  gebührenden  Rücksicht  und,  außer  wenn  der  Betroffene
festgenommen oder inhaftiert ist, in einer Weise zu führen, welche die Wahrnehmung der
konsularischen  Aufgaben  möglichst  wenig  beeinträchtigt.  Ist  es  notwendig  geworden,
einen Wahlkonsularbeamten in Untersuchungshaft zu nehmen, so ist das Verfahren gegen
ihn in kürzester Zeit einzuleiten.

Art. 64 Schutz des Wahlkonsularbeamten

Der  Empfangsstaat  ist  verpflichtet,  dem  Wahlkonsularbeamten  den  auf  Grund  seiner
amtlichen Stellung etwa erforderlichen Schutz zu gewähren.

Art. 65 Befreiung von der Ausländermeldepflicht und der Aufenthaltsgenehmigung

Wahlkonsularbeamte mit Ausnahme derjenigen, die im Empfangsstaat einen freien Beruf
oder eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, welche auf persönlichen Gewinn gerichtet sind,
genießen  Befreiung  von  allen  in  den  Gesetzen  und  sonstigen  Rechtsvorschriften  des
Empfangsstaats  vorgesehenen  Verpflichtungen  in  Bezug auf  die  Ausländermeldepflicht
und die Aufenthaltsgenehmigung.

Art. 66 Befreiung von der Besteuerung

Ein Wahlkonsularbeamter ist  von allen Steuern und sonstigen Abgaben auf die Bezüge
jeder Art befreit, die er vom Entsendestaat für die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben
erhält.

Art. 67 Befreiung von persönlichen Dienstleistungen und Auflagen

Der  Empfangsstaat  befreit  die  Wahlkonsularbeamten  von  allen  persönlichen
Dienstleistungen  jeder  Art  und  von  militärischen  Auflagen  wie  zum  Beispiel
Beschlagnahmen, Kontributionen und Einquartierungen.

Art. 68 Fakultativer Charakter der Institution des Wahlkonsularbeamten

Jeder Staat kann nach freiem Ermessen entscheiden, ob er Wahlkonsularbeamte bestellen
oder empfangen will.
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Kapitel IV Allgemeine Bestimmungen

Art. 69 Konsularagenten, die nicht Leiter einer konsularischen Vertretung sind

(1) Jeder Staat kann nach freiem Ermessen entscheiden, ob er Konsularagenturen
errichten  oder  zulassen  will,  denen  Konsularagenten  vorstehen,  welche  der
Entsendestaat nicht zum Leiter der konsularischen Vertretung bestellt.

(2) Die Bedingungen, unter denen Konsularagenturen im Sinne von Absatz 1 ihre
Tätigkeit ausüben können, und die Vorrechte und Immunitäten, welche die ihnen
vorstehenden  Konsularagenten  genießen  sollen,  werden  in  gegenseitigem
Einvernehmen zwischen dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat festgesetzt.

Art. 70 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben durch eine diplomatische Mission

(1) Dieses Übereinkommen gilt, soweit der Zusammenhang es erlaubt, auch für die
Wahrnehmung konsularischer Aufgaben durch eine diplomatische Mission.

(2) Die  Namen  der  Mitglieder  einer  diplomatischen  Mission,  die  der
Konsularabteilung zugeteilt oder sonst mit der Wahrnehmung der konsularischen
Aufgaben der Mission beauftragt sind, werden dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten  des  Empfangsstaats  oder  der  von  diesem  Ministerium
bezeichneten Behörde notifiziert.

(3) Bei  der  Wahrnehmung  konsularischer  Aufgaben  kann  sich  die  diplomatische
Mission

a) an die örtlichen Behörden des Konsularbezirks sowie

b) an die Zentralbehörden des Empfangsstaats wenden, sofern letzteres auf
Grund der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie der Übung des
Empfangsstaats  oder  auf  Grund  entsprechender  internationaler
Übereinkünfte zulässig ist.

(4) Die  Vorrechte  und Immunitäten  der  in  Absatz  2 bezeichneten Mitglieder  der
diplomatischen  Mission  richten  sich  auch  weiterhin  nach  den  Regeln  des
Völkerrechts über diplomatische Beziehungen.

Art. 71 Angehörige des Empfangsstaats und Personen, die dort ständig ansässig sind

(1) Soweit  der  Empfangsstaat  nicht  zusätzliche  Erleichterungen,  Vorrechte  und
Immunitäten  gewährt,  genießen  Konsularbeamte,  die  Angehörigen  des
Empfangsstaats  oder  dort  ständig  ansässig  sind,  lediglich  Immunität  von  der
Gerichtsbarkeit und persönliche Unverletzlichkeit wegen ihrer in Wahrnehmung
ihrer Aufgaben vorgenommenen Amtshandlungen sowie das in Artikel 44 Absatz
3  vorgesehene  Vorrecht.  Hinsichtlich  dieser  Konsularbeamten  ist  der
Empfangsstaat ferner durch die in Artikel 42 festgelegte Verpflichtung gebunden.
Wird gegen einen solchen Konsularbeamten ein Strafverfahren eingeleitet, so ist
dieses,  außer  wenn der  Betroffene  festgenommen oder  inhaftiert  ist,  in  einer
Weise  zu  führen,  welche  die  Wahrnehmung  der  konsularischen  Aufgaben
möglichst wenig beeinträchtigt.

(2) Anderen  Mitgliedern  der  konsularischen  Vertretung,  die  Angehörige  des
Empfangsstaats oder dort ständig ansässig sind, und ihren Familienmitgliedern
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sowie den Familienmitgliedern der in Absatz 1 bezeichneten Konsularbeamten
stehen  Erleichterungen,  Vorrechte  und  Immunitäten  nur  in  dem  vom
Empfangsstaat zugelassenen Umfang zu. Denjenigen Familienangehörigen von
Mitgliedern  der  konsularischen  Vertretung  und  denjenigen  Mitgliedern  des
Privatpersonals, die Angehörige des Empfangsstaats oder dort ständig ansässig
sind, stehen ebenfalls Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten nur in dem
vom Empfangsstaat  zugelassenen Umfang zu.  Der Empfangsstaat darf jedoch
seine  Hoheitsgewalt  über  diese  Personen  nur  so  ausüben,  dass  er  die
Wahrnehmung der Aufgaben der konsularischen Vertretung nicht ungebührlich
behindert.

Art. 72  Nichtdiskriminierung

(1) Bei der Anwendung dieses Übereinkommens unterlässt der Empfangsstaat jede
diskriminierende Behandlung von Staaten.

(2) Es gilt jedoch nicht als Diskriminierung,

a)  wenn  der  Empfangsstaat  eine  Bestimmung  dieses  Übereinkommens
deshalb  einschränkend  anwendet,  weil  sie  im  Entsendestaat  auf  seine
eigenen konsularischen Vertretungen einschränkend angewandt wird;

b) wenn Staaten auf Grund von Gewohnheit  oder Vereinbarung einander
eine günstigere Behandlung gewähren, als es nach diesem Übereinkommen
erforderlich ist.

Art. 73 Verhältnis zwischen diesem Übereinkommen und anderen internationalen 
Übereinkünften

(1) Dieses Übereinkommen lässt andere internationale Übereinkünfte unberührt, die
zwischen deren Vertragsstaaten in Kraft sind.

(2) Dieses  Übereinkommen  hindert  Staaten  nicht  daran,  internationale
Übereinkünfte  zu  schließen,  die  seine  Bestimmungen  bestätigen,  ergänzen,
vervollständigen oder deren Geltungsbereich erweitern.

Kapitel V Schlussbestimmungen

Art. 74 Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder einer
ihrer  Sonderorganisationen,  für  Vertragsstaaten  der  Satzung  des  Internationalen
Gerichtshofs  und  für  jeden  anderen  Staat,  den  die  Generalversammlung der  Vereinten
Nationen  einlädt,  Vertragspartei  des  Übereinkommens  zu  werden,  wie  folgt  zur
Unterzeichnung auf:  bis  zum 31.  Oktober  1963 im Bundesministerium für  Auswärtige
Angelegenheiten der Republik Österreich und danach bis zum 31. März 1964 am Sitz der
Vereinten Nationen in New York.

Art. 75 Ratifizierung

Dieses Übereinkommen bedarf  der  Ratifizierung.  Die  Ratifikationsurkunden sind  beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
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Art. 76 Beitritt

Dieses Übereinkommen liegt zum Beitritt für jeden Staat auf, der einer der in Artikel 74
bezeichneten vier Kategorien angehört. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

Art. 77 In-Kraft-Treten

(1) Dieses  Übereinkommen  tritt  am  dreißigsten  Tag  nach  Hinterlegung  der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am
dreißigsten  Tag  nach  Hinterlegung  seiner  eigenen  Ratifikations-  oder
Beitrittsurkunde in Kraft.

Art. 78 Notifikationen durch den Generalsekretär

Der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  notifiziert  allen  Staaten,  die  einer  der  in
Artikel 74 bezeichneten vier Kategorien angehören,

a)  die  Unterzeichnungen  dieses  Übereinkommens  und  die  Hinterlegung  der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden gemäß den Artikeln 74, 75 und 76;

b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäß Artikel 77 in Kraft tritt.

Art. 79 Verbindliche Wortlaute

Die  Urschrift  dieses  Übereinkommens,  dessen  chinesischer,  englischer,  französischer,
russischer  und  spanischer  Wortlaut  gleichermaßen  verbindlich  ist,  wird  beim
Generalsekretär  der  Vereinten Nationen hinterlegt;  dieser  übermittelt  allen Staaten,  die
einer der in Artikel 74 bezeichneten vier Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig
befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.

GESCHEHEN zu Wien am 24. April 1963.

Vorbehalte und Erklärungen:

Für die TSCHECHOSLOWAKEI:

Mit der anliegenden Erklärung:

Entgegen  dem Grundsatz  der  souveränen  Gleichheit  der  Staaten  und  dem Recht  aller
Staaten auf Teilnahme an allgemeinen mehrseitigen Verträgen entziehen die Artikel 74 und
76 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen bestimmten Staaten ihr
unbestreitbares Recht, Parteien eines allgemein gehaltenen Vertrags zu werden, des Fragen
von  berechtigtem  Interesse  für  jeden  Staat  betrifft  und  der  gemäß  seiner  Präambel
ungeachtet  der  unterschiedlichen  Verfassungs-  und  Sozialordnun-gen  der  Nationen  zur
Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen ihnen beitragen soll.“
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Für MEXIKO:

Manuel Cabrera Macia,

bei der Bundesrepublik Österreich akkreditierter Botschafter Mexikos. unterzeichnet als
Bevollmächtigter  das  der  Ratifizierung  durch  seine  Regierung  unterliegende  Wiener
Übereinkommen über konsularische Beziehungen vom 24. April 1963 mit dem Vorbehalt,
daß  Mexiko  denjenigen  Teil  von  Artikel  31  Absatz  4,  der  sich  auf  das  Recht  zur
Enteignung  der  konsularischen  Räumlichkeiten  bezieht,  grundsätzlich  deswegen  nicht
annimmt, weil dieser Absatz bei der Berücksichtigung der Möglichkeit einer Enteignung
der  konsularischen  Räumlichkeiten  durch  den  Empfangsstaat  von  der  Voraussetzung
ausgeht,  daß  der  Entsendestaat  Eigentümer  dieser  Räumlichkeiten  ist,  was  in  der
Mexikanischen  Republik  nach  Artikel  27  der  Politischen  Verfassung  der  Vereinigten
Mexikanischen  Staaten  nicht  eintreten  kann,  demzufolge  fremde  Staaten  lediglich  am
ständigen Sitz der Bundesgewalten das private Eigentum an den für den unmittelbaren
Dienstbetrieb ihrer Botschaften oder Gesandtschaften notwendige Immobilien erwerben
können.

Wien, den 7. Oktober 1963

FÜR DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND:

Mit der beigefügten Erklärung:

„Das Vereinigte Königreich wird die den Mitgliedern einer konsularischen Vertretung in
Artikel  44  Absatz  3  gewährte  Befreiung  von  der  Verpflichtung,  Zeugnis  über
Angelegenheiten zu geben, die mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zusammenhängen,
so  auslegen,  als  beziehe  sie  sich  nur  auf  Handlungen,  für  die  Konsularbeamte  sowie
Bedienstete  des  Verwaltungs-  oder  technischen  Personals  nach  Artikel  43  des
Übereinkommens  Immunität  von  der  Gerichtsbarkeit  des  Empfangsstaats  und  von
Eingriffen seiner Verwaltungsbehörden genießen.“

FÜR VENEZUELA:

Vorbehaltlich der Artikel 3, 17 (Absatz 2), 35 (Absatz 5), 41, 43, 49, 50 (Absatz 2) und 70
aus  den  während  der  Beratungen  der  Konferenz  von  der  Delegation  Venezuelas  zum
Ausdruck gebrachten Gründen, die in den Protokollen niedergelegt sind. Ferner wird ein
Vorbehalt  hinsichtlich des Artikels  71 gemacht,  der  dem venezolanischen Verfassungs-
grundsatz der Gleichheit der Venezolaner vor dem Gesetz zuwiderläuft.
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der Verträge zwischen Staaten und 
internationalen Organisationen oder 
zwischen internationalen 
Organisationen 

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens - 

in Anbetracht der grundlegenden Rolle der Verträge in der Geschichte der internationalen
Beziehungen; 

in der Erkenntnis, daß Verträge auf Einvernehmen beruhen und daß ihre Bedeutung als
Quelle des Völkerrechts ständig zunimmt; 

im Hinblick darauf, daß die Grundsätze der freien Zustimmung und von Treu und Glauben
sowie der Rechtsgrundsatz pacta sunt servanda allgemein anerkannt sind; 

in  Bekräftigung  der  Bedeutung  einer  Stärkung  des  Prozesses  der  Kodifizierung  und
fortschreitenden Entwicklung des Völkerrechts in weltweitem Rahmen; 

überzeugt, daß die Kodifizierung und fortschreitende Entwicklung der Regeln betreffend
Verträge  zwischen  Staaten  und  internationalen  Organisationen  oder  zwischen
internationalen  Organisationen  Mittel  zur  Stärkung  der  Rechtssicherheit  in  den
internationalen  Beziehungen und zur  Verwirklichung der  Ziele  der  Vereinten  Nationen
sind; 

im Bewußtsein der  in der Charta  der Vereinten Nationen enthaltenen völkerrechtlichen
Grundsätze, darunter der Grundsätze der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker,  der  souveränen  Gleichheit  und  Unabhängigkeit  aller  Staaten,  der
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, des Verbots der Androhung
oder  Anwendung  von  Gewalt  sowie  der  allgemeinen  Achtung  und  Wahrung  der
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle; 

eingedenk der Bestimmungen des Wiener Übereinkommens von 1969 über das Recht der
Verträge; 

in Erkenntnis des Verhältnisses zwischen dem Recht der Verträge zwischen Staaten und
dem  Recht  der  Verträge  zwischen  Staaten  und  internationalen  Organisationen  oder
zwischen internationalen Organisationen; 

in  Anbetracht  der  Bedeutung  der  Verträge  zwischen  Staaten  und  internationalen
Organisationen  oder  zwischen  internationalen  Organisationen  als  nützliches  Mittel  zur
Entwicklung der internationalen Beziehungen und zur Sicherung der Voraussetzungen für
eine friedliche Zusammenarbeit zwischen den Völkern ungeachtet ihrer Verfassungs- und
Gesellschaftssysteme; 
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im Bewußtsein der Besonderheiten der Verträge, denen internationale Organisationen als
von Staaten verschiedene Völkerrechtssubjekte als Vertragsparteien angehören; 

im Hinblick  darauf,  daß  internationale  Organisationen  die  für  die  Wahrnehmung ihrer
Aufgaben und die Verwirklichung ihrer Ziele notwendige Fähigkeit besitzen, Verträge zu
schließen; 

in  der  Erkenntnis,  daß  die  Übung  internationaler  Organisationen  hinsichtlich  des
Abschlusses  von  Verträgen  mit  Staaten  oder  untereinander  im  Einklang  mit  ihren
Gründungsurkunden stehen soll; 

in Bekräftigung des Grundsatzes, daß dieses Übereinkommen nicht dahingehend ausgelegt
werden soll, daß es die Beziehungen zwischen einer internationalen Organisation und ihren
Mitgliedern berührt, die sich nach den Vorschriften der Organisation bestimmen, 

sowie  in  Bekräftigung  des  Grundsatzes,  daß  Streitigkeiten  über  Verträge  wie  andere
internationale  Streitigkeiten  durch  friedliche  Mittel  nach  den  Grundsätzen  der
Gerechtigkeit und des Völkerrechts im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen
beigelegt werden sollen, 

sowie  in  Bekräftigung  des  Grundsatzes,  daß  die  Sätze  des  Völkergewohnheitsrechts
weiterhin für Fragen gelten, die in diesem Übereinkommen nicht geregelt sind - 

haben folgendes vereinbart: 

Teil I Einleitung 

Artikel 1 - Geltungsbereich dieses Übereinkommens 

Dieses Übereinkommen findet Anwendung 

a) auf Verträge zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren
internationalen Organisationen und 

b) auf Verträge zwischen internationalen Organisationen. 

Artikel 2 - Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens 

a) bedeutet »Vertrag« eine vom Völkerrecht bestimmte und in Schriftform
geschlossene internationale Übereinkunft 

i)  zwischen  einem oder  mehreren  Staaten und einer  oder  mehreren
internationalen Organisationen oder 

ii) zwischen internationalen Organisationen, 

gleichviel  ob  diese  Übereinkunft  in  einer  oder  in  mehreren
zusammengehörigen  Urkunden  enthalten  ist  und  welche  besondere
Bezeichnung sie hat; 

b) bedeutet »Ratifikation« die so bezeichnete völkerrechtliche Handlung,
durch die ein Staat im internationalen Bereich seine Zustimmung bekundet,
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durch einen Vertrag gebunden zu sein; 

bbis) bedeutet »Akt der förmlichen Bestätigung« eine der Ratifikation
durch einen Staat entsprechende völkerrechtliche Handlung, durch die
eine  internationale  Organisation  im  internationalen  Bereich  ihre
Zustimmung bekundet, durch einen Vertrag gebunden zu sein; 

bter) bedeutet »Annahme«, »Genehmigung« und »Beitritt« jeweils die
so  bezeichnete  völkerrechtliche  Handlung,  durch die  ein Staat  oder
eine  internationale  Organisation  im  internationalen  Bereich  ihre
Zustimmung bekunden, durch einen Vertrag gebunden zu sein; 

c) bedeutet »Vollmacht« eine vom zuständigen Organ eines Staates oder
vom  zuständigen  Organ  einer  internationalen  Organisation  errichtete
Urkunde, durch die einzelne oder mehrere Personen benannt werden, um in
Vertretung  des  Staates  oder  der  Organisation  den  Text  eines  Vertrags
auszuhandeln oder als authentisch festzulegen, die Zustimmung des Staates
oder der Organisation auszudrücken, durch einen Vertrag gebunden zu sein,
oder sonstige Handlungen in bezug auf einem Vertrag vorzunehmen; 

d) bedeutet »Vorbehalt« eine wie auch immer formulierte oder bezeichnete,
von  einem  Staat  oder  einer  internationalen  Organisation  bei  der
Unterzeichnung,  Ratifikation,  förmlichen  Bestätigung,  Annahme  oder
Genehmigung  eines  Vertrags  oder  bei  dem  Beitritt  zu  einem  Vertrag
abgegebene einseitige Erklärung, durch die der Staat oder die internationale
Organisation  bezweckt,  die  Rechtswirkung  einzelner  Vertragsbe-
stimmungen in der Anwendung auf diesen Staat oder diese Organisation
auszuschließen oder zu ändern; 

e) bedeutet »Verhandlungsstaat« und »Verhandlungsorganisation« 

i) einen Staat beziehungsweise 

ii) eine internationale Organisation, 

die am Abfassen und Annehmen des Vertragstextes teilgenommen haben; 

f) bedeutet »Vertragsstaat« und »Vertragsorganisation« 

i) einen Staat beziehungsweise 

ii) eine internationale Organisation, 

die zugestimmt haben, durch den Vertrag gebunden zu sein, gleichviel ob
der Vertrag in Kraft getreten ist oder nicht; 

g)  bedeutet  »Vertragspartei«  einen  Staat  oder  eine  internationale
Organisation, die zugestimmt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein und
für die der Vertrag in Kraft ist; 

h) bedeutet »Drittstaat« und »Drittorganisation« 

i) einen Staat beziehungsweise 

ii) eine internationale Organisation, 
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die nicht Vertragspartei sind; 

i)  bedeutet  »internationale  Organisation«  eine  zwischenstaatliche
Organisation; 

j)  bedeutet  »Vorschriften  der  Organisation«  insbesondere  die
Gründungsurkunden,  die  im  Einklang  damit  angenommenen  Beschlüsse
und Entschließungen sowie die feststehende Übung der Organisation. 

(2) Die  Bestimmungen  des  Absatzes  1  über  die  in  diesem  Übereinkommen
verwendeten  Begriffe  beeinträchtigen  weder  die  Verwendung  dieser  Begriffe
noch  die  Bedeutung,  die  ihnen  im  innerstaatlichen  Recht  oder  nach  den
Vorschriften einer internationalen Organisation gegebenenfalls zukommt. 

Artikel 3 - Nicht in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallende 
internationale Übereinkünfte 

Der Umstand, daß dieses Übereinkommen 

i) auf internationale Übereinkünfte, denen ein oder mehrere Staaten, eine oder
mehrere  internationale  Organisationen  und  ein  oder  mehrere
Völkerrechtssubjekte,  die  nicht  Staaten  oder  Organisationen  sind,  als
Vertragsparteien angehören; 

ii)  auf  internationale  Übereinkünfte,  denen  eine  oder  mehrere  internationale
Organisationen  und  ein  oder  mehrere  Völkerrechtssubjekte,  die  nicht  Staaten
oder Organisationen sind, als Vertragsparteien angehören; 

iii)  auf  nicht  schriftliche  internationale  Übereinkünfte  zwischen  einem  oder
mehreren Staaten und einer oder mehreren internationalen Organisationen oder
zwischen internationalen Organisationen oder 

iv) auf internationale Übereinkünfte zwischen Völkerrechtssubjekten, die nicht
Staaten oder internationale Organisationen sind, 

nicht Anwendung findet, berührt nicht 

a) die rechtliche Gültigkeit solcher Übereinkünfte; 

b) die Anwendung einer der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln
auf sie, denen sie auch unabhängig von diesem Übereinkommen auf Grund des
Völkerrechts unterworfen wären; 

c) die Anwendung des Übereinkommens auf die Beziehungen zwischen Staaten
und  internationalen  Organisationen  oder  auf  die  Beziehungen  zwischen
internationalen  Organisationen  untereinander,  wenn  diese  Beziehungen  durch
internationale  Übereinkünfte,  denen  auch  andere  Völkerrechtssubjekte  als
Vertragsparteien angehören, geregelt werden. 

Artikel 4 - Nichtrückwirkung dieses Übereinkommens 

Unbeschadet der Anwendung der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln, denen
Verträge zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren internationalen
Organisationen  oder  zwischen  internationalen  Organisationen  unabhängig  von  dem
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Übereinkommen  auf  Grund  des  Völkerrechts  unterworfen  wären,  findet  das
Übereinkommen nur auf derartige Verträge Anwendung, die geschlossen werden, nachdem
das Übereinkommen für diese Staaten und Organisationen in Kraft getreten ist. 

Artikel 5 - Gründungsverträge internationaler Organisationen und im Rahmen einer 
internationalen Organisation angenommene Verträge 

Dieses Übereinkommen findet auf jeden Vertrag zwischen einem oder mehreren Staaten
und  einer  oder  mehreren  internationalen  Organisationen  Anwendung,  der  die
Gründungsurkunde einer internationalen Organisation bildet, sowie auf jeden im Rahmen
einer  internationalen  Organisation  angenommenen  Vertrag,  unbeschadet  aller
einschlägigen Vorschriften der Organisation. 

Teil II Abschluß und Inkrafttreten von Verträgen 

Abschnitt 1 Abschluß von Verträgen 

Artikel 6 - Vertragsfähigkeit der internationalen Organisationen 

Die  Fähigkeit  einer  internationalen  Organisation,  Verträge  zu  schließen,  bestimmt  sich
nach den Vorschriften dieser Organisation. 

Artikel 7 - Vollmacht 

(1) Eine Person gilt hinsichtlich des Annehmens des Textes eines Vertrags oder der
Festlegung seines authentischen Textes oder der Abgabe der Zustimmung eines
Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, als Vertreter eines Staates, 

a) wenn diese Person eine gehörige Vollmacht vorlegt oder 

b) wenn aus der Übung oder aus anderen Umständen hervorgeht, daß die
beteiligten Staaten und internationalen Organisationen die Absicht hatten,
diese Person ohne Vorlage einer Vollmacht als Vertreter des Staates für die
genannten Zwecke anzusehen. 

(2) Kraft ihres Amtes werden, ohne eine Vollmacht vorlegen zu müssen, als Vertreter
ihres Staates angesehen 

a)  Staatsoberhäupter,  Regierungschefs  und  Außenminister  zur  Vornahme
aller sich auf den Abschluß eines Vertrags zwischen einem oder mehreren
Staaten  und  einer  oder  mehreren  internationalen  Organisationen
beziehenden Handlungen; 

b)  die  von  Staaten  bei  einer  internationalen  Konferenz  beglaubigten
Vertreter zum Annehmen des Textes eines Vertrags zwischen Staaten und
internationalen Organisationen; 

c) die von Staaten bei einer internationalen Organisation oder einem ihrer
Organe beglaubigten Vertreter zum Annehmen des Textes eines Vertrags im
Rahmen der Organisation oder des Organs; 
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d) Chefs ständiger  Missionen bei einer internationalen Organisation zum
Annehmen des Textes eines Vertrags zwischen den Entsendestaaten und der
Organisation. 

(3) Eine Person gilt hinsichtlich des Annehmens des Textes eines Vertrags oder der
Festlegung seines authentischen Textes oder der Abgabe der Zustimmung einer
Organisation,  durch  einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  als  Vertreter  dieser
internationalen Organisation, 

a) wenn diese Person eine gehörige Vollmacht vorlegt oder 

b) wenn aus den Umständen hervorgeht,  daß die beteiligten Staaten und
internationalen  Organisationen  die  Absicht  hatten,  diese  Person  ohne
Vorlage einer Vollmacht als Vertreter der Organisation für die genannten
Zwecke im Einklang mit den Vorschriften der Organisation anzusehen. 

Artikel 8 - Nachträgliche Bestätigung einer ohne Ermächtigung vorgenommenen 
Handlung 

Eine sich auf den Abschluß eines Vertrags beziehende Handlung,  die von einer Person
vorgenommen wird, welche nicht nach Artikel 7 als zur Vertretung eines Staates oder einer
internationalen  Organisation  zu  diesem Zweck  ermächtigt  angesehen  werden  kann,  ist
ohne Rechtswirkung, sofern sie nicht nachträglich von dem Staat oder der Organisation
bestätigt wird. 

Artikel 9 - Annehmen des Textes 

(1) Der  Text  eines  Vertrags  wird  durch  Zustimmung  aller  Staaten  und
internationalen  Organisationen  beziehungsweise  aller  internationalen
Organisationen, die an seiner Abfassung beteiligt waren, angenommen, soweit
Absatz 2 nichts anderes vorsieht. 

(2) Auf  einer  internationalen  Konferenz  wird  der  Text  eines  Vertrags  nach  dem
Verfahren angenommen, das von den Teilnehmern an der Konferenz vereinbart
wurde. Wird jedoch keine Einigung über ein solches Verfahren erzielt, so wird
der Text mit den Stimmen von zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden
Teilnehmer  angenommen,  sofern  sie  nicht  mit  der  gleichen  Mehrheit  die
Anwendung einer anderen Regel beschließen. 

Artikel 10 - Festlegung des authentischen Textes 

(1) Der Text eines Vertrags zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder
mehreren  internationalen  Organisationen  wird  als  authentisch  und  endgültig
festgelegt 

a)  nach  dem  Verfahren,  das  darin  vorgesehen  oder  von  den  an  seiner
Abfassung beteiligten Staaten und Organisationen vereinbart wurde, oder, 

b)  in  Ermangelung  eines  solchen  Verfahrens,  durch  Unterzeichnung,
Unterzeichnung  ad  referendum  oder  Paraphierung  des  Vertragswortlauts
oder einer den Wortlaut enthaltenden Schlußakte einer Konferenz durch die
Vertreter dieser Staaten und Organisationen. 
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(2) Der  Text  eines  Vertrags  zwischen  internationalen  Organisationen  wird  als
authentisch und endgültig festgelegt 

a)  nach  dem  Verfahren,  das  darin  vorgesehen  oder  von  den  an  seiner
Abfassung beteiligten Organisationen vereinbart wurde, oder, 

b)  in  Ermangelung  eines  solchen  Verfahrens,  durch  Unterzeichnung,
Unterzeichnung  ad  referendum  oder  Paraphierung  des  Vertragswortlauts
oder einer den Wortlaut enthaltenden Schlußakte einer Konferenz durch die
Vertreter dieser Organisationen. 

Artikel 11 - Arten der Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein 

(1) Die  Zustimmung eines  Staates,  durch  einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  kann
durch  Unterzeichnung,  Austausch  von  Urkunden,  die  einen  Vertrag  bilden,
Ratifikation,  Annahme,  Genehmigung  oder  Beitritt  oder  auf  eine  andere
vereinbarte Art ausgedrückt werden. 

(2) Die  Zustimmung  einer  internationalen  Organisation,  durch  einen  Vertrag
gebunden zu sein,  kann durch Unterzeichnung, Austausch von Urkunden,  die
einen Vertrag bilden, Akt der förmlichen Bestätigung, Annahme, Genehmigung
oder Beitritt oder auf eine andere vereinbarte Art ausgedrückt werden. 

Artikel 12 - Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch 
Unterzeichnung 

(1) Die Zustimmung eines Staates  oder  einer  internationalen Organisation,  durch
einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  wird  durch  Unterzeichnung  seitens  des
Vertreters dieses Staates oder dieser Organisation ausgedrückt, 

a)  wenn  der  Vertrag  vorsieht,  daß  der  Unterzeichnung  diese  Wirkung
zukommen soll; 

b)  wenn  anderweitig  feststeht,  daß  die  Verhandlungsstaaten  und
Verhandlungsorganisationen  beziehungsweise  die  Verhandlungsorga-
nisationen  der  Unterzeichnung  einvernehmlich  diese  Wirkung  beilegen
wollten, oder 

c) wenn die Absicht des Staates oder der Organisation, der Unterzeichnung
diese Wirkung beizulegen, aus der Vollmacht des Vertreters des Staates oder
der Organisation hervorgeht oder während der Verhandlung zum Ausdruck
gebracht wurde. 

(2) Im Sinne des Absatzes 1 

a) gilt die Paraphierung des Textes als Unterzeichnung des Vertrags, wenn
feststeht,  daß  die  Verhandlungsstaaten  und  Verhandlungsorganisationen
beziehungsweise die Verhandlungsorganisationen dies vereinbart haben; 

b) gilt die Unterzeichnung eines Vertrags ad referendum durch den Vertreter
eines  Staates  oder  einer  internationalenOrganisation  als  unbedingte
Vertragsunterzeichnung,  wenn  sie  von  dem Staat  oder  der  Organisation
bestätigt wird. 
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Artikel 13 - Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Austausch 
der einen Vertrag bildenden Urkunden 

Die Zustimmung von Staaten oder  internationalen Organisationen,  durch einen Vertrag
gebunden  zu  sein,  der  durch  zwischen  ihnen  ausgetauschte  Urkunden begründet  wird,
findet in diesem Austausch ihren Ausdruck, 

a) wenn die Urkunden vorsehen, daß ihrem Austausch diese Wirkung zukommen
soll, oder 

b)  wenn  anderweitig  feststeht,  daß  diese  Staaten  und  Organisationen
beziehungsweise  diese  Organisationen  dem  Austausch  der  Urkunden
einvernehmlich diese Wirkung beilegen wollten. 

Artikel 14 - Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Ratifikation, 
Akt der förmlichen Bestätigung, Annahme oder Genehmigung 

(1) Die  Zustimmung  eines  Staates,  durch  einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  wird
durch Ratifikation ausgedrückt, 

a)  wenn der  Vertrag vorsieht,  daß  diese  Zustimmung durch  Ratifikation
ausgedrückt wird; 

b)  wenn  anderweitig  feststeht,  daß  die  Verhandlungsstaaten  und
Verhandlungsorganisationen  die  Ratifikation  einvernehmlich  für
erforderlich hielten; 

c)  wenn  der  Vertreter  des  Staates  den  Vertrag  unter  Vorbehalt  der
Ratifikation unterzeichnet hat oder 

d)  wenn  die  Absicht  des  Staates,  den  Vertrag  unter  Vorbehalt  der
Ratifikation  zu  unterzeichnen,  aus  der  Vollmacht  seines  Vertreters
hervorgeht  oder  während  der  Verhandlungen  zum  Ausdruck  gebracht
wurde. 

(2) Die  Zustimmung  einer  internationalen  Organisation,  durch  einen  Vertrag
gebunden zu sein, wird durch einen Akt der förmlichen Bestätigung ausgedrückt,

a) wenn der Vertrag vorsieht, daß diese Zustimmung durch einen Akt der
förmlichen Bestätigung ausgedrückt wird; 

b)  wenn  anderweitig  feststeht,  daß  die  Verhandlungsstaaten  und
Verhandlungsorganisationen  beziehungsweise  die  Verhandlungsorga-
nisationen  einen  Akt  der  förmlichen  Bestätigung  einvernehmlich  für
erforderlich hielten; 

c) wenn der Vertreter der Organisation den Vertrag unter Vorbehalt eines
Aktes der förmlichen Bestätigung unterzeichnet hat oder 

d) wenn die Absicht der Organisation,  den Vertrag unter Vorbehalt  eines
Aktes der förmlichen Bestätigung zu unterzeichnen, aus der Vollmacht ihres
Vertreters  hervorgeht  oder  während  der  Verhandlungen  zum  Ausdruck
gebracht wurde. 
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(3) Die Zustimmung eines Staates  oder  einer  internationalen Organisation,  durch
einen Vertrag gebunden zu sein, wird durch Annahme oder Genehmigung unter
ähnlichen  Bedingungen  ausgedrückt,  wie  sie  für  die  Ratifikation
beziehungsweise einen Akt der förmlichen Bestätigung gelten. 

Artikel 15 - Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Beitritt 

Die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen Organisation, durch einen Vertrag
gebunden zu sein, wird durch Beitritt ausgedrückt, 

a) wenn der Vertrag vorsieht, daß die Zustimmung von diesem Staat oder dieser
Organisation durch Beitritt ausgedrückt werden kann; 

b) wenn anderweitig feststeht, daß die Verhandlungsstaaten und Verhandlungsor-
ganisationen beziehungsweise die Verhandlungsorganisationen vereinbart haben,
daß die Zustimmung von diesem Staat oder dieser Organisation durch Beitritt
ausgedrückt werden kann, oder 

c)  wenn  alle  Vertragsparteien  nachträglich  vereinbart  haben,  daß  die
Zustimmung  von  diesem  Staat  oder  dieser  Organisation  durch  Beitritt
ausgedrückt werden kann. 

Artikel 16 - Austausch oder Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, Urkunden der 
förmlichen Bestätigung, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden 

(1) Sofern  der  Vertrag nichts  anderes  vorsieht,  begründen  Ratifikationsurkunden,
Urkunden  betreffend  einen  Akt  der  förmlichen  Bestätigung,  Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden die Zustimmung eines Staates oder einer
internationalen Organisation, durch einen Vertrag zwischen einem oder mehreren
Staaten und einer  oder  mehreren  internationalen Organisationen gebunden zu
sein, im Zeitpunkt 

a)  ihres  Austausches  zwischen  den  Vertragsstaaten  und  Vertragsorga-
nisationen; 

b) ihrer Hinterlegung bei dem Verwahrer oder 

c) ihrer Notifikation an die Vertragsstaaten und die Vertragsorganisationen
oder den Verwahrer, wenn dies vereinbart wurde. 

(2) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, begründen Urkunden betreffend einen
Akt  der  förmlichen  Bestätigung  oder  Annahme-,  Genehmigungs-  oder
Beitrittsurkunden  die  Zustimmung  einer  internationalen  Organisation,  durch
einen  Vertrag  zwischen  internationalen  Organisationen  gebunden  zu  sein,  im
Zeitpunkt 

a) ihres Austausches zwischen den Vertragsorganisationen; 

b) ihrer Hinterlegung bei dem Verwahrer oder 

c)  ihrer  Notifikation  an  die  Vertragsorganisationen  oder  den  Verwahrer,
wenn dies vereinbart wurde. 
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Artikel 17 - Zustimmung, durch einen Teil eines Vertrags gebunden zu sein, sowie 
Wahl zwischen unterschiedlichen Bestimmungen 

(1) Unbeschadet der Artikel 19 bis 23 ist die Zustimmung eines Staates oder einer
internationalen Organisation, durch einen Teil eines Vertrags gebunden zu sein,
nur  wirksam,  wenn  der  Vertrag  dies  zuläßt  oder  die  Vertragsstaaten  und
Vertragsorganisationen  beziehungsweise  die  Vertragsorganisationen  dem
zustimmen. 

(2) Die Zustimmung eines Staates  oder  einer  internationalen Organisation,  durch
einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  der  eine  Wahl  zwischen  unterschiedlichen
Bestimmungen  zuläßt,  ist  nur  wirksam,  wenn  klargestellt  wird,  auf  welche
Bestimmungen sich die Zustimmung bezieht. 

Artikel 18 - Verpflichtung, Ziel und Zweck eines Vertrags vor seinem Inkrafttreten 
nicht zu vereiteln 

Ein Staat oder eine internationale Organisation sind verpflichtet, sich aller Handlungen zu
enthalten, die Ziel und Zweck eines Vertrags vereiteln würden, 

a) wenn dieser Staat oder diese Organisation unter Vorbehalt der Ratifikation,
des Aktes der förmlichen Bestätigung, der Annahme oder der Genehmigung den
Vertrag  unterzeichnet  oder  Urkunden  ausgetauscht  haben,  die  einen  Vertrag
bilden,  solange  der  Staat  oder  die  Organisation  ihre  Absicht  nicht  klar  zu
erkennen gegeben haben, nicht Vertragspartei zu werden, oder 

b)  wenn  dieser  Staat  oder  diese  Organisation  ihre  Zustimmung,  durch  den
Vertrag gebunden zu sein, ausgedrückt haben, und zwar bis zum Inkrafttreten des
Vertrags  und  unter  der  Voraussetzung,  daß  sich  das  Inkrafttreten  nicht
ungebührlich verzögert. 

Abschnitt 2 Vorbehalte 

Artikel 19 - Anbringen von Vorbehalten 

Ein  Staat  oder  eine  internationale  Organisation  können  bei  der  Unterzeichnung,
Ratifikation,  förmlichen Bestätigung,  Annahme oder  Genehmigung eines Vertrags  oder
beim Beitritt einen Vorbehalt anbringen, sofern nicht 

a) der Vertrag den Vorbehalt verbietet; 

b) der Vertrag vorsieht, daß nur bestimmte Vorbehalte gemacht werden dürfen,
zu denen der betreffende Vorbehalt nicht gehört, oder 

c) in den unter Buchstabe a oder b nicht bezeichneten Fällen der Vorbehalt mit
Ziel und Zweck des Vertrags unvereinbar ist. 

Artikel 20 - Annahme von Vorbehalten und Einsprüche gegen Vorbehalte 

(1) Ein  durch  einen  Vertrag  ausdrücklich  zugelassener  Vorbehalt  bedarf  der
nachträglichen Annahme durch die Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen
beziehungsweise die Vertragsorganisationen nur, wenn der Vertrag dies vorsieht. 
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(2) Geht  aus  der  begrenzten  Zahl  der  Verhandlungsstaaten  und  Verhandlungsor-
ganisation beziehungsweise der Verhandlungsorganisationen sowie aus Ziel und
Zweck  eines  Vertrags  hervor,  daß  die  Anwendung  des  Vertrags  in  seiner
Gesamtheit zwischen allen Vertragsparteien eine wesentliche Voraussetzung für
die Zustimmung jeder Vertragspartei ist, durch den Vertrag gebunden zu sein, so
bedarf ein Vorbehalt der Annahme durch alle Vertragsparteien. 

(3) Bildet ein Vertrag die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation und
sieht  er  nichts  anderes  vor,  so bedarf  ein  Vorbehalt  der  Annahme durch das
zuständige Organ der Organisation. 

(4) In den nicht in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Fällen und sofern der Vertrag
nichts anderes vorsieht, 

a) macht die Annahme eines Vorbehalts durch einen Vertragsstaat oder eine
Vertragsorganisation den den Vorbehalt  anbringenden Staat  oder  die  den
Vorbehalt  anbringende  internationale  Organisation  zur  Vertragspartei  im
Verhältnis zu dem annehmenden Staat oder der annehmenden Organisation,
sofern der Vertrag für den den Vorbehalt anbringenden Staat oder die den
Vorbehalt anbringende Organisation und für den annehmenden Staat oder
die annehmende Organisation in Kraft getreten ist oder sobald er für sie in
Kraft tritt; 

b)  schließt  der  Einspruch  eines  Vertragsstaats  oder  einer  Vertragsor-
ganisation gegen einen Vorbehalt das Inkrafttreten des Vertrags zwischen
dem den Einspruch erhebenden Staat oder der den Einspruch erhebenden
internationalen  Organisation  und  dem den  Vorbehalt  anbringenden  Staat
oder der den Vorbehalt anbringenden Organisation nicht aus, sofern nicht
der  den  Einspruch  erhebende  Staat  oder  die  den  Einspruch  erhebende
Organisation ihre gegenteilige Absicht eindeutig zum Ausdruck bringen; 

c) wird eine Handlung, mit der die Zustimmung eines Staates oder einer
internationalen  Organisation,  durch  den  Vertrag  gebunden  zu  sein,
ausgedrückt wird und die einen Vorbehalt in sich schließt, wirksam, sobald
mindestens ein Vertragsstaat oder eine Vertragsorganisation den Vorbehalt
angenommen hat. 

(5) Im Sinne der Absätze 2 und 4 und sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, gilt
ein  Vorbehalt  als  von  einem  Staat  oder  einer  internationalen  Organisation
angenommen, wenn diese bis zum Ablauf von zwölf Monaten, nachdem ihnen
der Vorbehalt notifiziert worden ist, oder bis zu dem Zeitpunkt, wenn dies der
spätere ist, in dem sie ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch den Vertrag
gebunden zu sein, keinen Einspruch gegen den Vorbehalt erheben. 

Artikel 21 - Rechtswirkungen von Vorbehalten und von Einsprüchen gegen 
Vorbehalte 

(1) Ein gegenüber  einer anderen Vertragspartei  nach den Artikeln 19,  20 und 23
bestehender Vorbehalt 
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a) ändert für den den Vorbehalt anbringenden Staat oder die den Vorbehalt
anbringende  internationale  Organisation  im  Verhältnis  zu  der  anderen
Vertragspartei  die  Vertragsbestimmungen,  auf  die  sich  der  Vorbehalt
bezieht, in dem darin vorgesehenen Ausmaß und 

b) ändert diese Bestimmungen für die andere Vertragspartei im Verhältnis
zu  dem  den  Vorbehalt  anbringenden  Staat  oder  der  den  Vorbehalt
anbringenden internationalen Organisation in demselben Ausmaß. 

(2) Der Vorbehalt ändert die Vertragsbestimmungen für die anderen Vertragsparteien
untereinander nicht. 

(3) Haben ein Staat oder eine internationale Organisation, die einen Einspruch gegen
einen Vorbehalt  erhoben haben,  dem Inkrafttreten des Vertrags zwischen sich
und dem den Vorbehalt anbringenden Staat oder der den Vorbehalt anbringenden
Organisation nicht widersprochen, so finden die Bestimmungen, auf die sich der
Vorbehalt  bezieht,  in  dem  darin  vorgesehen  Ausmaß  zwischen  dem  den
Vorbehalt anbringenden Staat oder der den Vorbehalt anbringenden Organisation
und dem den Einspruch erhebenden Staat oder der den Einspruch erhebenden
Organisation keine Anwendung. 

Artikel 22 - Zurückziehen von Vorbehalten und von Einsprüchen gegen Vorbehalte 

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht,  kann  ein  Vorbehalt  jederzeit
zurückgezogen werden;  das Zurückziehen bedarf nicht der Zustimmung eines
Staates oder einer internationalen Organisation, die den Vorbehalt angenommen
haben. 

(2) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht,  kann  ein  Einspruch  gegen  einen
Vorbehalt jederzeit zurückgezogen werden. 

(3) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder sofern nichts anderes vereinbart
ist, 

a)  wird  das  Zurückziehen  eines  Vorbehalts  im  Verhältnis  zu  einem
Vertragsstaat  oder  einer  Vertragsorganisation  erst  wirksam,  wenn  dieser
Staat oder diese Organisation eine Notifikation des Zurückziehens erhalten
haben; 

b)  wird  das  Zurückziehen  eines  Einspruchs  gegen  einen  Vorbehalt  erst
wirksam,  wenn  der  Staat  oder  die  internationale  Organisation,  die  den
Vorbehalt angebracht haben, eine Notifikation des Zurückziehens erhalten
haben. 

Artikel 23 - Verfahren bei Vorbehalten 

(1) Ein Vorbehalt, die ausdrückliche Annahme eines Vorbehalts und der Einspruch
gegen einen Vorbehalt  bedürfen der Schriftform und sind den Vertragsstaaten
und  Vertragsorganisationen  sowie  sonstigen  Staaten  und  internationalen
Organisationen mitzuteilen, die Vertragsparteien zu werden berechtigt sind. 

(2) Wenn  der  Vertrag  vorbehaltlich  der  Ratifikation,  des  Aktes  der  förmlichen
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Bestätigung, der Annahme oder der Genehmigung unterzeichnet und hierbei ein
Vorbehalt angebracht wird, so ist dieser von dem ihn anbringenden Staat oder
der ihn anbringenden internationalen Organisation in dem Zeitpunkt förmlich zu
bestätigen,  zu  dem  dieser  Staat  oder  diese  Organisation  ihre  Zustimmung
ausdrücken,  durch  den  Vertrag  gebunden  zu  sein.  In  diesem  Fall  gilt  der
Vorbehalt als im Zeitpunkt seiner Bestätigung angebracht. 

(3) Die  vor  Bestätigung  eines  Vorbehalts  erfolgte  ausdrückliche  Annahme  des
Vorbehalts  oder  der  vor  diesem  Zeitpunkt  erhobene  Einspruch  gegen  den
Vorbehalt bedarf selbst keiner Bestätigung. 

(4) Das Zurückziehen eines Vorbehalts oder des Einspruchs gegen einen Vorbehalt
bedarf der Schriftform. 

Abschnitt 3 Inkrafttreten und vorläufige Anwendung von 
Verträgen 

Artikel 24 - Inkrafttreten 

(1) Ein Vertrag tritt in der Weise und zu dem Zeitpunkt in Kraft, die er vorsieht oder
die  von  den  Verhandlungsstaaten  und  Verhandlungsorganisationen
beziehungsweise den Verhandlungsorganisationen vereinbart werden. 

(2) In Ermangelung einer solchen Bestimmung oder Vereinbarung tritt ein Vertrag in
Kraft, sobald die Zustimmung aller Verhandlungsstaaten und Verhandlungsorga-
nisationen  beziehungsweise  aller  Verhandlungsorganisationen  vorliegt,  durch
den Vertrag gebunden zu sein. 

(3) Wird die Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, von einem Staat
oder  einer  internationalen  Organisation  erst  nach  dem  Zeitpunkt  des
Inkrafttretens erteilt, so tritt der Vertrag für diesen Staat oder diese Organisation
zu diesem Zeitpunkt in Kraft, sofern er nichts anderes vorsieht. 

(4) Vertragsbestimmungen  über  die  Festlegung  des  authentischen  Textes,  die
Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, die Art und den Zeitpunkt
seines Inkrafttretens sowie über Vorbehalte, die Aufgaben des Verwahrers und
sonstige sich notwendigerweise  vor  dem Inkrafttreten des Vertrags ergebende
Fragen gelten von dem Zeitpunkt an, zu dem sein Text angenommen wird. 

Artikel 25 - Vorläufige Anwendung 

(1) Ein  Vertrag  oder  ein  Teil  eines  Vertrags  wird  bis  zu  seinem  Inkrafttreten
vorläufig angewendet, 

a) wenn der Vertrag dies vorsieht oder 

b)  wenn  die  Verhandlungsstaaten  und  Verhandlungsorganisationen
beziehungsweise  die  Verhandlungsorganisationen  dies  auf  andere  Weise
vereinbart haben. 

(2) Sofern  der  Vertrag nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Verhandlungsstaaten  und
Verhandlungsorganisationen  beziehungsweise  die  Verhandlungsorganisationen
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nichts anderes vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags
oder  eines  Teiles  eines  Vertrags  hinsichtlich  eines  Staates  oder  einer
internationalen  Organisation,  wenn  dieser  Staat  oder  diese  Organisation  den
Staaten und Organisationen, zwischen denen der Vertrag vorläufig angewendet
wird, ihre Absicht notifizieren, nicht Vertragspartei zu werden. 

Teil III Einhaltung, Anwendung und Auslegung 
von Verträgen 

Abschnitt 1 Einhaltung von Verträgen 

Artikel 26 - Pacta sunt servanda 

Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und
Glauben zu erfüllen. 

Artikel 27 - Innerstaatliches Recht, Vorschriften internationaler Organisationen und 
Einhaltung von Verträgen 

(1) Ein  Staat,  der  Vertragspartei  eines  Vertrags  ist,  kann  sich  nicht  auf  sein
innerstaatliches  Recht  berufen,  um  die  Nichterfüllung  des  Vertrags  zu
rechtfertigen. 

(2) Eine internationale Organisation, die Vertragspartei eines Vertrags ist, kann sich
nicht auf die Vorschriften der Organisation berufen, um die Nichterfüllung des
Vertrags zu rechtfertigen. 

(3) Die  in  den  Absätzen  1  und  2  enthaltenen  Bestimmungen  lassen  Artikel  46
unberührt. 

Abschnitt 2 Anwendung von Verträgen 

Artikel 28 - Nichtrückwirkung von Verträgen 

Sofern  keine  abweichende  Absicht  aus  dem  Vertrag  hervorgeht  oder  anderweitig
festgestellt  ist,  binden seine Bestimmungen eine Vertragspartei  nicht in  bezug auf eine
Handlung  oder  Tatsache,  die  vor  dem  Inkrafttreten  des  Vertrags  hinsichtlich  der
betreffenden Vertragspartei vorgenommen wurde oder eingetreten ist, sowie in bezug auf
eine Lage, die vor dem genannten Zeitpunkt zu bestehen aufgehört hat. 

Artikel 29 - Räumlicher Geltungsbereich von Verträgen 

Sofern  keine  abweichende  Absicht  aus  dem  Vertrag  hervorgeht  oder  anderweitig
festgestellt ist, bindet ein Vertrag zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder
mehreren internationalen Organisationen jeden Staat,  der Vertragspartei  ist,  hinsichtlich
seines gesamten Hoheitsgebiets. 
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Artikel 30 - Anwendung aufeinanderfolgender Verträge über denselben Gegenstand 

(1) Die Rechte und Pflichten von Staaten und internationalen Organisationen, die
Vertragsparteien aufeinanderfolgender Verträge über denselben Gegenstand sind,
bestimmen sich nach den folgenden Absätzen. 

(2) Bestimmt ein Vertrag,  daß er einem früher oder später geschlossenen Vertrag
untergeordnet ist oder nicht als mit diesem unvereinbar anzusehen ist, so hat der
andere Vertrag Vorrang. 

(3) Sind  alle  Vertragsparteien  eines  früheren  Vertrags  zugleich  Vertragsparteien
eines  späteren,  ohne  daß  der  frühere  Vertrag  beendet  oder  nach  Artikel  59
suspendiert wird, so findet der frühere Vertrag nur insoweit Anwendung, als er
mit dem späteren Vertrag vereinbar ist. 

(4) Gehören  nicht  alle  Vertragsparteien  des  früheren  Vertrags  zu  den
Vertragsparteien des späteren, 

a) so findet zwischen zwei Vertragsparteien, von denen jede Vertragspartei
beider Verträge ist, Absatz 3 Anwendung; 

b)  so  regelt  zwischen  einer  Vertragspartei  beider  Verträge  und  einer
Vertragspartei  nur  eines  der  beiden  Verträge  der  Vertrag,  dem beide  als
Vertragsparteien angehören, ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten. 

(5) Absatz 4 gilt unbeschadet des Artikels 41 sowie unbeschadet aller Fragen der
Beendigung oder der Suspendierung eines Vertrags nach Artikel  60 und aller
Fragen der Verantwortlichkeit, die sich für einen Staat oder eine internationale
Organisation  aus  Abschluß  oder  Anwendung  eines  Vertrags  ergeben  können,
dessen  Bestimmungen  mit  ihren  Pflichten  gegenüber  einem Staat  oder  einer
Organisation auf Grund eines anderen Vertrags unvereinbar sind. 

(6) Die  Absätze  1  bis  5  gelten  unbeschadet  dessen,  daß  bei  einem Widerspruch
zwischen  Verpflichtungen  aus  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  und
Verpflichtungen aus einem Vertrag die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang
haben. 

Abschnitt 3 Auslegung von Verträgen 

Artikel 31 - Allgemeine Auslegungsregel 

(1) Ein  Vertrag  ist  nach  Treu  und  Glauben  in  Übereinstimmung  mit  der
gewöhnlichen,  seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden
Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. 

(2) Für  die  Auslegung  eines  Vertrags  bedeutet  der  Zusammenhang  außer  dem
Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen 

a) jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen
Vertragsparteien anläßlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; 

b) jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anläßlich
des Vertragsabschlusses abgefaßt und von den anderen Vertragsparteien als
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eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. 

(3) Außer dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen 

a)  jede  spätere  Übereinkunft  zwischen  den  Vertragsparteien  über  die
Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; 

b)  jede  spätere  Übung  bei  der  Anwendung  des  Vertrags,  aus  der  die
Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; 

c)  jeder  in  den  Beziehungen zwischen  den  Vertragsparteien  anwendbare
einschlägige Völkerrechtssatz. 

(4) Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, daß
die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. 

Artikel 32 - Ergänzende Auslegungsmittel 

Ergänzende  Auslegungsmittel,  insbesondere  die  vorbereitenden  Arbeiten  und  die
Umstände  des  Vertragsabschlusses,  können  herangezogen  werden,  um  die  sich  unter
Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu
bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 

a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder 

b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt. 

Artikel 33 - Auslegung von Verträgen mit zwei oder mehr authentischen Sprachen 

(1) Ist ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachen als authentisch festgelegt worden, so
ist  der  Text  in  jeder  Sprache in  gleicher  Weise  maßgebend,  sofern  nicht  der
Vertrag vorsieht oder die Vertragsparteien vereinbaren, daß bei Abweichungen
ein bestimmter Text vorgehen soll. 

(2) Eine Vertragsfassung in einer anderen Sprache als einer der Sprachen, deren Text
als authentisch festgelegt wurde, gilt nur dann als authentischer Wortlaut, wenn
der Vertrag dies vorsieht oder die Vertragsparteien dies vereinbaren. 

(3) Es wird vermutet, daß die Ausdrücke des Vertrags in jedem authentischen Text
dieselbe Bedeutung haben. 

(4) Außer  in  Fällen,  in  denen ein bestimmter  Text  nach Absatz  1 vorgeht,  wird,
wenn  ein  Vergleich  der  authentischen  Texte  einen  Bedeutungsunterschied
aufdeckt,  der  durch die  Anwendung der  Artikel  31  und 32  nicht  ausgeräumt
werden kann, diejenige Bedeutung zugrunde gelegt, die unter Berücksichtigung
von  Ziel  und  Zweck  des  Vertrags  die  Wortlaute  am  besten  miteinander  in
Einklang bringt. 

Abschnitt 4 Verträge und Drittstaaten oder Drittorganisationen

Artikel 34 - Allgemeine Regel betreffend Drittstaaten und Drittorganisationen 

Ein  Vertrag  begründet  für  einen  Drittstaat  oder  eine  Drittorganisation  ohne  die
Zustimmung dieses Staates oder dieser Organisation weder Pflichten noch Rechte. 
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Artikel 35 - Verträge zu Lasten von Drittstaaten oder Drittorganisationen 

Ein Drittstaat oder eine Drittorganisation wird durch eine Vertragsbestimmung verpflichtet,
wenn  die  Vertragsparteien  beabsichtigen,  durch  die  Vertragsbestimmung  eine
Verpflichtung  zu  begründen,  und  der  Drittstaat  oder  die  Drittorganisation  diese
Verpflichtung  ausdrücklich  in  Schriftform  annimmt.  Die  Annahme  einer  solchen
Verpflichtung  durch  die  Drittorganisation  bestimmt  sich  nach  den  Vorschriften  dieser
Organisation. 

Artikel 36 - Verträge zugunsten von Drittstaaten oder Drittorganisationen 

(1) Ein  Drittstaat  wird  durch  eine  Vertragsbestimmung  berechtigt,  wenn  die
Vertragsparteien  beabsichtigen,  durch  die  Vertragsbestimmung  dem Drittstaat
oder  einer  Staatengruppe,  zu  der  er  gehört,  oder  allen  Staaten  ein  Recht
einzuräumen, und der Drittstaat dem zustimmt. Sofern der Vertrag nichts anderes
vorsieht, wird die Zustimmung vermutet, solange nicht das Gegenteil erkennbar
wird. 

(2) Eine Drittorganisation wird durch eine Vertragsbestimmung berechtigt, wenn die
Vertragsparteien  beabsichtigen,  durch  die  Vertragsbestimmung  der
Drittorganisation oder einer Gruppe internationaler Organisationen,  zu der sie
gehört,  oder  allen  Organisationen  ein  Recht  einzuräumen,  und  die
Drittorganisation  dem  zustimmt.  Die  Zustimmung  bestimmt  sich  nach  den
Vorschriften der Organisation. 

(3) Ein Staat oder eine internationale Organisation, die ein Recht nach Absatz 1 oder
2 ausüben, haben die hierfür in dem Vertrag niedergelegten oder im Einklang mit
ihm aufgestellten Bedingungen einzuhalten. 

Artikel 37 - Aufhebung oder Änderung der Pflichten oder Rechte von Drittstaaten 
oder Drittorganisationen 

(1) Ist  nach  Artikel  35  einem  Drittstaat  oder  einer  Drittorganisation  eine
Verpflichtung  erwachsen,  so  kann  diese  nur  mit  Zustimmung  der
Vertragsparteien und des Drittstaats oder der Drittorganisation aufgehoben oder
geändert werden, sofern nicht feststeht, daß sie etwas anderes vereinbart hatten. 

(2) Ist  nach  Artikel  36  einem  Drittstaat  oder  einer  Drittorganisation  ein  Recht
erwachsen,  so  kann  dieses  von  den  Vertragsparteien  nicht  aufgehoben  oder
geändert werden, wenn feststeht, daß beabsichtigt war, daß das Recht nur mit
Zustimmung des Drittstaats oder der Drittorganisation aufgehoben oder geändert
werden kann. 

(3) Die  in  den  Absätzen  1 und  2 vorgesehene  Zustimmung einer  internationalen
Organisation,  die  Vertragspartei  des  Vertrags  ist,  oder  einer  Drittorganisation
bestimmt sich nach den Vorschriften dieser Organisation. 

Artikel 38 - Vertragsbestimmungen, die kraft internationaler Gewohnheit für 
Drittstaaten oder Drittorganisationen verbindlich werden 

Die Artikel 34 bis 37 schließen nicht aus, daß eine vertragliche Bestimmung als ein Satz
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des Völkergewohnheitsrechts, der als solcher anerkannt ist, für einen Drittstaat oder eine
Drittorganisation verbindlich wird. 

Teil IV Änderung und Modifikation von Verträgen 

Artikel 39 - Allgemeine Regel über die Änderung von Verträgen 

(1) Ein Vertrag kann durch Übereinkunft  zwischen den Vertragsparteien geändert
werden. Teil II findet auf eine solche Übereinkunft insoweit Anwendung, als der
Vertrag nichts anderes vorsieht. 

(2) Die  Zustimmung  einer  internationalen  Organisation  zu  einer  in  Absatz  1
vorgesehenen  Übereinkunft  bestimmt  sich  nach  den  Vorschriften  dieser
Organisation. 

Artikel 40 - Änderung mehrseitiger Verträge 

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht,  richtet  sich  die  Änderung
mehrseitiger Verträge nach den folgenden Absätzen. 

(2) Vorschläge  zur  Änderung eines mehrseitigen  Vertrags  mit  Wirkung zwischen
allen Vertragsparteien sind allen Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen zu
notifizieren; jeder oder jede von ihnen ist berechtigt, 

a)  an  dem  Beschluß  über  das  auf  einen  solchen  Vorschlag  hin  zu
Veranlassende teilzunehmen; 

b) am Aushandeln und am Abschluß einer Übereinkunft zur Änderung des
Vertrags teilzunehmen. 

(3) Jeder  Staat  oder  jede  internationale  Organisation,  die  berechtigt  sind,
Vertragspartei des Vertrags zu werden, sind auch berechtigt, Vertragspartei des
geänderten Vertrags zu werden. 

(4) Die  Änderungsübereinkunft  bindet  keinen  Staat  und  keine  internationale
Organisation,  die  schon  Vertragspartei  des  Vertrags  sind,  jedoch  nicht
Vertragspartei der Änderungsübereinkunft werden; auf einen solchen Staat oder
eine solche Organisation findet Artikel 30 Absatz 4 Buchstabe b Anwendung. 

(5) Ein  Staat  oder  eine  internationale  Organisation,  die  nach  Inkrafttreten  der
Änderungsübereinkunft Vertragspartei des Vertrags werden, gelten, sofern dieser
Staat oder diese Organisation nicht eine abweichende Absicht äußern, 

a) als Vertragspartei des geänderten Vertrags und 

b) als Vertragspartei des nicht geänderten Vertrags im Verhältnis zu einer
Vertragspartei, die durch die Änderungsübereinkunft nicht gebunden ist. 

Artikel 41 - Übereinkünfte zur Modifikation mehrseitiger Verträge zwischen 
einzelnen Vertragsparteien 

(1) Zwei  oder  mehr  Vertragsparteien  eines  mehrseitigen  Vertrags  können  eine
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Übereinkunft schließen, um den Vertrag ausschließlich im Verhältnis zueinander
zu modifizieren, 

a)  wenn  die  Möglichkeit  einer  solchen  Modifikation  in  dem  Vertrag
vorgesehen ist oder 

b) wenn die betreffende Modifikation durch den Vertrag nicht verboten ist
und 

i) die anderen Vertragsparteien in dem Genuß ihrer Rechte auf Grund
des Vertrags oder in der Erfüllung ihrer Pflichten nicht beeinträchtigt
und 

ii) sich nicht auf eine Bestimmung bezieht, von der abzuweichen mit
der vollen Verwirklichung von Ziel und Zweck des gesamten Vertrags
unvereinbar ist. 

(2) Sofern der  Vertrag in  einem Fall  des  Absatzes  1 Buchstabe a  nichts  anderes
vorsieht, haben die betreffenden Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien
ihre  Absicht,  eine  Übereinkunft  zu  schließen,  sowie  die  darin  vorgesehene
Modifikation zu notifizieren. 

Teil V Ungültigkeit, Beendigung und 
Suspendierung von Verträgen 

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 42 - Gültigkeit und Weitergeltung von Verträgen 

(1) Die  Gültigkeit  eines  Vertrags  oder  der  Zustimmung eines  Staates  oder  einer
internationalen Organisation, durch einen Vertrag gebunden zu sein, kann nur in
Anwendung dieses Übereinkommens angefochten werden. 

(2) Die  Beendigung  eines  Vertrags,  seine  Kündigung  oder  der  Rücktritt  einer
Vertragspartei  kann  nur  in  Anwendung der  Bestimmungen  des  Vertrags  oder
dieses Übereinkommens erfolgen.Das gleiche gilt  für die Suspendierung eines
Vertrags. 

Artikel 43 - Pflichten, die das Völkerrecht unabhängig von einem Vertrag auferlegt 

Die  Ungültigkeit,  Beendigung  oder  Kündigung  eines  Vertrags,  der  Rücktritt  einer
Vertragspartei vom Vertrag oder seine Suspendierung beeinträchtigen, soweit sie sich aus
der Anwendung dieses Übereinkommens oder des Vertrags ergeben, in keiner Hinsicht die
Pflicht  eines  Staates  oder  einer  internationalen  Organisation,  eine  in  dem  Vertrag
enthaltene  Verpflichtung  zu  erfüllen,  der  dieser  Staat  oder  diese  Organisation  auch
unabhängig von dem Vertrag auf Grund des Völkerrechts unterworfen ist. 

Artikel 44 - Trennbarkeit von Vertragsbestimmungen 

(1) Das in  einem Vertrag vorgesehene oder  sich aus Artikel  56 ergebende Recht
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einer  Vertragspartei,  zu  kündigen,  zurückzutreten  oder  den  Vertrag  zu
suspendieren,  kann  nur  hinsichtlich  des  gesamten  Vertrags  ausgeübt  werden,
sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Vertragsparteien  nichts
anderes vereinbaren. 

(2) Ein  in  diesem  Übereinkommen  anerkannter  Grund  dafür,  einen  Vertrag  als
ungültig  zu  erklären,  ihn  zu  beenden,  von  ihm  zurückzutreten  oder  ihn  zu
suspendieren,  kann  nur  hinsichtlich  des  gesamten  Vertrags  geltend  gemacht
werden,  sofern  in  den folgenden  Absätzen oder  in  Artikel  60  nichts  anderes
vorgesehen ist. 

(3) Trifft  der  Grund nur  auf  einzelne  Bestimmungen zu,  so kann  er  hinsichtlich
dieser allein geltend gemacht werden, 

a)  wenn  diese  Bestimmungen  von  den  übrigen  Vertragsbestimmungen
getrennt angewendet werden können; 

b)  wenn aus dem Vertrag hervorgeht  oder  anderweitig  feststeht,  daß die
Annahme  dieser  Bestimmungen  keine  wesentliche  Grundlage  für  die
Zustimmung der anderen Vertragsparteien war, durch den gesamten Vertrag
gebunden zu sein, und 

c)  wenn  die  Weiteranwendung  der  übrigen  Vertragsbestimmungen  nicht
unbillig ist. 

(4) In den Fällen der Artikel 49 und 50 können ein Staat oder eine internationale
Organisation, die berechtigt sind, Betrug oder Bestechung geltend zu machen,
dies  entweder  hinsichtlich  des  gesamten  Vertrags  oder,  vorbehaltlich  des
Absatzes 3, nur hinsichtlich einzelner Bestimmungen tun. 

(5) In den Fällen der Artikel 51, 52 und 53 ist die Abtrennung einzelner Vertragsbe-
stimmungen unzulässig. 

Artikel 45 - Verlust des Rechtes, Gründe dafür geltend zu machen, einen Vertrag als 
ungültig zu erklären, ihn zu beenden, von ihm zurückzutreten oder ihn zu 
suspendieren 

(1) Ein Staat kann Gründe nach den Artikeln 46 bis 50 oder 60 und 62 nicht länger
geltend machen, um einen Vertrag als ungültig zu erklären, ihn zu beenden, von
ihm zurückzutreten oder  ihn zu suspendieren,  wenn,  nachdem dem Staat  der
Sachverhalt bekanntgeworden ist, 

a) er ausdrücklich zugestimmt hat, daß der Vertrag - je nach Lage des Falles -
gültig ist, in Kraft bleibt oder weiterhin angewendet wird, oder 

b) auf Grund seines Verhaltens angenommen werden muß, er habe - je nach Lage
des  Falles  -  der  Gültigkeit  des  Vertrags,  seinem  Inkraftbleiben  oder  seiner
Weiteranwendung stillschweigend zugestimmt. 

(2) Eine internationale Organisation kann Gründe nach den Artikeln 46 bis 50 oder
60  und  62  nicht  länger  geltend  machen,  um  einen  Vertrag  als  ungültig  zu
erklären,  ihn  zu  beenden,  von  ihm zurückzutreten  oder  ihn  zu  suspendieren,
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wenn, nachdem der Organisation der Sachverhalt bekanntgeworden ist, 

a) sie ausdrücklich zugestimmt hat, daß der Vertrag - je nach Lage des Falles -
gültig ist, in Kraft bleibt oder weiterhin angewendet wird, oder 

b) auf Grund des Verhaltens des zuständigen Organs angenommen werden muß,
sie habe auf das Recht, diesen Grund geltend zu machen, verzichtet. 

Abschnitt 2 Ungültigkeit von Verträgen 

Artikel  46  -  Innerstaatliche  Bestimmungen  eines  Staates  und  Vorschriften  einer
internationalen Organisation über die Zuständigkeit zum Abschluß von Verträgen 

(1) Ein Staat kann sich nicht darauf berufen, daß seine Zustimmung, durch einen
Vertrag  gebunden  zu  sein,  unter  Verletzung  einer  Bestimmung  seines
innerstaatlichen  Rechts  über  die  Zuständigkeit  zum Abschluß  von  Verträgen
ausgedrückt  wurde  und  daher  ungültig  sei,  sofern  nicht  die  Verletzung
offenkundig war  und  eine  innerstaatliche Rechtsvorschrift  von  grundlegender
Bedeutung betraf. 

(2) Eine  internationale  Organisation  kann  sich  nicht  darauf  berufen,  daß  ihre
Zustimmung,  durch  einen  Vertrag  gebunden  zu  sein,  unter  Verletzung  der
Vorschriften  der  Organisation  über  die  Zuständigkeit  zum  Abschluß  von
Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern nicht die Verletzung
offenkundig war und eine Vorschrift von grundlegender Bedeutung betraf. 

(3) Eine Verletzung ist offenkundig, wenn sie für jeden Staat oder jede internationale
Organisation,  die  sich  hierbei  im  Einklang  mit  der  allgemeinen  Übung  der
Staaten und gegebenenfalls  der  internationalen Organisationen und nach Treu
und Glauben verhalten, objektiv erkennbar ist. 

Artikel 47 - Besondere Beschränkungen der Ermächtigung, die Zustimmung eines 
Staates oder einer internationalen Organisation zum Ausdruck zu bringen 

Ist  die  Ermächtigung  eines  Vertreters,  die  Zustimmung  eines  Staates  oder  einer
internationalen Organisation auszudrücken, durch einen bestimmten Vertrag gebunden zu
sein,  einer  besonderen  Beschränkung  unterworfen  worden,  so  kann  nur  dann  geltend
gemacht  werden,  daß  diese  Zustimmung  wegen  Nichtbeachtung  der  Beschränkung
ungültig  sei,  wenn  die  Beschränkung  den  Verhandlungsstaaten  und  Verhandlungsorga-
nisationen  notifiziert  worden  war,  bevor  der  Vertreter  die  Zustimmung zum Ausdruck
brachte. 

Artikel 48 - Irrtum 

(1) Ein Staat oder eine internationale Organisation können geltend machen, daß ihre
Zustimmung,  durch  den  Vertrag  gebunden  zu  sein,  wegen  eines  Irrtums  im
Vertrag ungültig sei, wenn sich der Irrtum auf eine Tatsache oder Lage bezieht,
deren Bestehen der Staat oder die internationale Organisation im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses  annahmen  und  die  eine  wesentliche  Grundlage  für  die
Zustimmung des Staates oder der Organisation bildete. 
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(2) Absatz  1  findet  keine  Anwendung,  wenn  der  betreffende  Staat  oder  die
betreffende  internationale  Organisation  durch  ihr  eigenes  Verhalten  zu  dem
Irrtum beigetragen haben oder nach den Umständen mit der Möglichkeit eines
Irrtums rechnen mußten. 

(3) Ein  ausschließlich  redaktioneller  Irrtum berührt  die  Gültigkeit  eines  Vertrags
nicht; in diesem Fall findet Artikel 80 Anwendung. 

Artikel 49 - Betrug 

Ein  Staat  oder  eine  internationale  Organisation,  die  durch  das  betrügerische  Verhalten
eines  Verhandlungsstaats  oder  einer  Verhandlungsorganisation  zum  Vertragsabschluß
veranlaßt worden sind, können geltend machen, daß ihre Zustimmung, durch den Vertrag
gebunden zu sein, wegen des Betrugs ungültig sei. 

Artikel 50 - Bestechung eines Vertreters eines Staates oder einer internationalen 
Organisation 

Ein Staat oder eine internationale Organisation, deren Zustimmung, durch einen Vertrag
gebunden  zu  sein,  unmittelbar  oder  mittelbar  durch  Bestechung ihres  Vertreters  durch
einen  Verhandlungsstaat  oder  eine  Verhandlungsorganisation  herbeigeführt  worden  ist,
können  geltend  machen,  daß  ihre  Zustimmung,  durch  den  Vertrag  gebunden  zu  sein,
wegen der Bestechung ungültig sei. 

Artikel 51 - Zwang gegen einen Vertreter eines Staates oder einer internationalen 
Organisation 

Wurde die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen Organisation, durch einen
Vertrag gebunden zu sein, durch Zwang gegen den Vertreter dieses Staates oder dieser
Organisation mittels gegen diesen gerichteter Handlungen oder Drohungen herbeigeführt,
so hat sie keine Rechtswirkung. 

Artikel 52 - Zwang gegen einen Staat oder eine Internationale Organisation durch 
Androhung oder Anwendung von Gewalt 

Ein  Vertrag  ist  nichtig,  wenn  sein  Abschluß  durch  Androhung  oder  Anwendung  von
Gewalt  unter  Verletzung  der  in  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  niedergelegten
Grundsätze des Völkerrechts herbeigeführt wurde. 

Artikel 53 - Verträge im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen 
Völkerrechts (ius cogens) 

Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im Zeitpunkt seines Abschlusses im Widerspruch zu einer
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht. Im Sinne dieses Übereinkommens
ist  eine  zwingende  Norm  des  allgemeinen  Völkerrechts  eine  Norm,  die  von  der
internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit angenommen und anerkannt wird
als eine Norm, von der nicht abgewichen werden darf und die nur durch eine spätere Norm
des allgemeinen Völkerrechts derselben Rechtsnatur geändert werden kann. 
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Abschnitt 3 Beendigung und Suspendierung von Verträgen 

Artikel 54 - Beendigung eines Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag auf Grund seiner 
Bestimmungen oder durch Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien 

Die Beendigung eines Vertrags oder der Rücktritt einer Vertragspartei vom Vertrag kann
erfolgen 

a) nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen oder 

b)  jederzeit  durch  Einvernehmen  zwischen  allen  Vertragsparteien  nach
Konsultierung der Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen. 

Artikel 55 - Abnahme der Zahl der Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags auf 
weniger als die für sein inkrafttreten erforderliche Zahl 

Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, erlischt ein mehrseitiger Vertrag nicht schon
deshalb, weil die Zahl der Vertragsparteien unter die für sein Inkrafttreten erforderliche
Zahl sinkt. 

Artikel 56 - Kündigung eines Vertrags oder Rücktritt von einem Vertrag, der keine 
Bestimmung über Beendigung, Kündigung oder Rücktritt enthält 

(1) Ein  Vertrag,  der  keine  Bestimmung über  seine  Beendigung enthält  und  eine
Kündigung oder einen Rücktritt nicht vorsieht, unterliegt weder der Kündigung
noch dem Rücktritt, sofern 

a) nicht feststeht, daß die Vertragsparteien die Möglichkeit einer Kündigung
oder eines Rücktritts zuzulassen beabsichtigten, oder 

b)  ein  Kündigungs-  oder  Rücktrittsrecht  sich  nicht  aus  der  Natur  des
Vertrags herleiten läßt. 

(2) Eine Vertragspartei hat ihre Absicht, nach Absatz 1 einen Vertrag zu kündigen
oder von einem Vertrag zurückzutreten, mindestens zwölf Monate im voraus zu
notifizieren. 

Artikel 57 - Suspendierung eines Vertrags auf Grund seiner Bestimmungen oder 
durch Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien 

Ein Vertrag kann gegenüber allen oder einzelnen Vertragsparteien suspendiert werden 

a) nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen oder 

b)  jederzeit  durch  Einvernehmen  zwischen  allen  Vertragsparteien  nach
Konsultierung der Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen. 

Artikel 58 - Suspendierung eines mehrseitigen Vertrags auf Grund einer 
Übereinkunft zwischen einzelnen Vertragsparteien 

(1) Zwei  oder  mehr  Vertragsparteien  eines  mehrseitigen  Vertrags  können  eine
Übereinkunft  zur  zeitweiligen,  nur  zwischen ihnen wirksamen Suspendierung
einzelner Vertragsbestimmungen schließen, 

a) wenn eine solche Suspendierungsmöglichkeit im Vertrag vorgesehen ist
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oder 

b)  wenn  die  Suspendierung  durch  den  Vertrag  nicht  verboten  ist,
vorausgesetzt, 

i)  daß  sie  die  anderen  Vertragsparteien  im Genuß ihrer  Rechte  auf
Grund  des  Vertrags  oder  in  der  Erfüllung  ihrer  Pflichten  nicht
beeinträchtigt und 

ii) daß sie mit Ziel und Zweck des Vertrags nicht unvereinbar ist. 

(2) Sofern  der  Vertrag in  einem Fall  des  Absatzes  1 Buchstabe a  nichts  anderes
vorsieht, haben diese Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien ihre Absicht,
die  Übereinkunft  zu  schließen,  sowie  diejenigen  Vertragsbestimmungen  zu
notifizieren, die sie suspendieren wollen. 

Artikel 59 - Beendigung oder Suspendierung eines Vertrags durch Abschluß eines 
späteren Vertrags 

(1) Ein Vertrag gilt  als  beendet,  wenn alle Vertragsparteien später einen sich auf
denselben Gegenstand beziehenden Vertrag schließen und 

a) aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht, daß die
Vertragsparteien beabsichtigen, den Gegenstand durch den späteren Vertrag
zu regeln, oder 

b) die Bestimmungen des späteren Vertrags mit denen des früheren Vertrags
in  solchem  Maße  unvereinbar  sind,  daß  die  beiden  Verträge  eine
gleichzeitige Anwendung nicht zulassen. 

(2) Der  frühere  Vertrag  gilt  als  nur  suspendiert,  wenn  eine  solche  Absicht  der
Vertragsparteien aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht. 

Artikel 60 - Beendigung oder Suspendierung eines Vertrags infolge 
Vertragsverletzung 

(1) Eine erhebliche Verletzung eines zweiseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei
berechtigt  die  andere Vertragspartei,  die Vertragsverletzung als  Grund für  die
Beendigung des Vertrags oder für seine gänzliche oder teilweise Suspendierung
geltend zu machen. 

(2) Eine erhebliche Verletzung eines mehrseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei

a) berechtigt die anderen Vertragsparteien, einvernehmlich den Vertrag ganz
oder teilweise zu suspendieren oder ihn zu beenden 

i) entweder im Verhältnis zwischen ihnen und dem vertragsbrüchigen
Staat oder der vertragsbrüchigen internationalen Organisation 

ii) oder zwischen allen Vertragsparteien; 

b)  berechtigt  eine  durch  die  Vertragsverletzung  besonders  betroffene
Vertragspartei,  die Verletzung als Grund für  die gänzliche oder teilweise
Suspendierung  des  Vertrags  im  Verhältnis  zwischen  ihr  und  dem
vertragsbrüchigen  Staat  oder  der  vertragsbrüchigen  internationalen
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Organisation geltend zu machen; 

c) berechtigt jede Vertragspartei außer dem vertragsbrüchigen Staat oder der
vertragsbrüchigen internationalen Organisation, die Vertragsverletzung als
Grund für die gänzliche oder teilweise Suspendierung des Vertrags in bezug
auf sich selbst geltend zu machen, wenn der Vertrag so beschaffen ist, daß
eine erhebliche Verletzung seiner Bestimmungen durch eine Vertragspartei
die  Lage  jeder  Vertragspartei  hinsichtlich  der  weiteren  Erfüllung  ihrer
Vertragsverpflichtungen grundlegend ändert. 

(3) Eine erhebliche Verletzung im Sinne dieses Artikels liegt 

a) in einer nach diesem Übereinkommen nicht zulässigen Ablehnung
des Vertrags oder 

b) in der Verletzung einer für die Erreichung des Vertragsziels oder des
Vertragszwecks wesentlichen Bestimmung. 

(4) Die  Absätze  1  bis  3  lassen  Vertragsbestimmungen  unberührt,  die  bei  einer
Verletzung des Vertrags anwendbar sind. 

(5) Die  Absätze  1  bis  3  finden  keine  Anwendung  auf  Bestimmungen  über  den
Schutz der menschlichen Person in Verträgen humanitärer Art, insbesondere auf
Bestimmungen zum Verbot von Repressalien jeder Art gegen die durch derartige
Verträge geschützten Personen. 

Artikel 61 - Nachträgliche Unmöglichkeit der Erfüllung 

(1) Eine Vertragspartei kann die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung als Grund für
die Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt  vom Vertrag geltend machen,
wenn  sich  die  Unmöglichkeit  aus  dem  endgültigen  Verschwinden  oder  der
Vernichtung  eines  zur  Ausführung  des  Vertrags  unerläßlichen  Gegenstands
ergibt.  Eine  vorübergehende  Unmöglichkeit  kann  nur  als  Grund  für  die
Suspendierung des Vertrags geltend gemacht werden. 

(2) Eine  Vertragspartei  kann  die  Unmöglichkeit  der  Vertragserfüllung  nicht  als
Grund für die Beendigung des Vertrags, den Rücktritt vom Vertrag oder seine
Suspendierung  geltend  machen,  wenn  sie  die  Unmöglichkeit  durch  die
Verletzung  einer  Vertragsverpflichtung  oder  einer  sonstigen,  gegenüber  einer
anderen  Vertragspartei  bestehenden  internationalen  Verpflichtung  selbst
herbeigeführt hat. 

Artikel 62 - Grundlegende Änderung der Umstände 

(1) Eine grundlegende Änderung der beim Vertragsabschluß gegebenen Umstände,
die von den Vertragsparteien nicht vorausgesehen wurde, kann nicht als Grund
für die Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend gemacht
werden, es sei denn, 

a) das Vorhandensein jener Umstände bildete eine wesentliche Grundlage
für die Zustimmung der Vertragsparteien, durch den Vertrag gebunden zu
sein, und 
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b)  die  Änderung  der  Umstände  würde  das  Ausmaß  der  auf  Grund  des
Vertrags noch zu erfüllenden Verpflichtungen tiefgreifend umgestalten. 

(2) Eine  grundlegende  Änderung  der  Umstände  kann  nicht  als  Grund  für  die
Beendigung eines  Vertrags  zwischen  zwei  oder  mehr  Staaten und einer  oder
mehreren  internationalen  Organisationen  oder  den  Rücktritt  von  ihm geltend
gemacht werden, wenn der Vertrag eine Grenze festlegt. 

(3) Eine  grundlegende  Änderung  der  Umstände  kann  nicht  als  Grund  für  die
Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend gemacht werden,
wenn  die  Vertragspartei,  welche  die  grundlegende  Änderung  der  Umstände
geltend  macht,  diese  durch  Verletzung einer  Vertragsverpflichtung  oder  einer
sonstigen,  gegenüber  einer anderen Vertragspartei  bestehenden internationalen
Verpflichtung selbst herbeigeführt hat. 

(4) Kann eine Vertragspartei nach den Absätzen 1 bis 3 eine grundlegende Änderung
der Umstände als Grund für die Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt von
ihm  geltend  machen,  so  kann  sie  die  Änderung  auch  als  Grund  für  die
Suspendierung des Vertrags geltend machen. 

Artikel 63 - Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen 

Der Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen zwischen Staaten, die
Vertragsparteien eines Vertrags zwischen zwei oder mehr Staaten und einer oder mehreren
internationalen Organisationen sind, läßt die zwischen diesen Staaten durch den Vertrag
begründeten Rechtsbeziehungen unberührt, es sei denn, das Bestehen diplomatischer oder
konsularischer Beziehungen ist für die Anwendung des Vertrags unerläßlich. 

Artikel 64 - Entstehung einer neuen zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts 
(ius cogens) 

Entsteht eine neue zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts, so wird jeder zu dieser
Norm im Widerspruch stehende Vertrag nichtig und erlischt. 

Abschnitt 4 Verfahren 

Artikel 65 - Verfahren bei Ungültigkeit oder Beendigung eines Vertrags, beim 
Rücktritt von einem Vertrag oder bei Suspendierung eines Vertrags 

(1) Macht eine Vertragspartei  auf Grund dieses Übereinkommens entweder  einen
Mangel in ihrer Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, oder einen
Grund zur Anfechtung der Gültigkeit eines Vertrags, zu seiner Beendigung, zum
Rücktritt  vom Vertrag  oder  zu  seiner  Suspendierung geltend,  so  hat  sie  den
anderen Vertragsparteien ihren Anspruch zu notifizieren. In der Notifikation sind
die in bezug auf den Vertrag beabsichtigte  Maßnahme und die Gründe dafür
anzugeben. 

(2) Erhebt innerhalb einer Frist, die - außer in besonders dringenden Fällen - nicht
weniger  als  drei  Monate  nach  Empfang  der  Notifikation  beträgt,  keine
Vertragspartei  Einspruch,  so  kann  die  notifizierende  Vertragspartei  in  der  in
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Artikel 67 vorgesehenen Form die angekündigte Maßnahme durchführen. 

(3) Hat jedoch eine andere Vertragspartei Einspruch erhoben, so bemühen sich die
Vertragsparteien  um  eine  Lösung  durch  die  in  Artikel  33  der  Charta  der
Vereinten Nationen genannten Mittel. 

(4) Die Notifikation oder der Einspruch, die durch eine internationale Organisation
erfolgen, bestimmen sich nach den Vorschriften dieser Organisation. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die Rechte oder Pflichten der Vertragsparteien
auf  Grund  in  Kraft  befindlicher  und  für  die  Vertragsparteien  verbindlicher
Bestimmungen über die Beilegung von Streitigkeiten. 

(6) Unbeschadet  des  Artikels  45  hindert  der  Umstand,  daß  ein  Staat  oder  eine
internationale Organisation die nach Absatz 1 vorgeschriebene Notifikation noch
nicht abgegeben hat, den Staat oder die Organisation nicht daran, eine solche
Notifikation als Antwort gegenüber einer anderen Vertragspartei abzugeben, die
Vertragserfüllung fordert oder eine Vertragsverletzung behauptet. 

Artikel 66 - Verfahren zur gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Beilegung oder 
zum Vergleich 

(1) Ist innerhalb von zwölf Monaten nach Erhebung eines Einspruchs keine Lösung
nach Artikel 65 Absatz 3 erzielt worden, so sind die in den folgenden Absätzen
bezeichneten Verfahren anzuwenden. 

(2) Bei einer Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung des Artikels 53 oder
64 

a) kann ein Staat, wenn er Partei der Streitigkeit mit einem oder mehreren
Staaten  ist,  die  Streitigkeit  durch  eine  Klageschrift  dem Internationalen
Gerichtshof zur Entscheidung unterbreiten; 

b)  kann  ein  Staat,  wenn er  Partei  der  Streitigkeit  ist,  bei  der  eine  oder
mehrere internationale Organisationen Parteien sind, falls erforderlich durch
einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen, die Generalversammlung oder
den  Sicherheitsrat  oder  gegebenenfalls  das  zuständige  Organ  einer
internationalen Organisation, die Partei der Streitigkeit ist und nach Artikel
96  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  ermächtigt  ist,  ersuchen,  ein
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs nach Artikel 65 des Statuts des
Gerichtshofs anzufordern; 

c) können die Vereinten Nationen oder eine internationale Organisation, die
nach Artikel 96 der Charta der Vereinten Nationen ermächtigt ist, wenn sie
Partei der Streitigkeit sind, ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs
nach Artikel 65 des Statuts des Gerichtshofs anfordern; 

d) kann eine andere internationale Organisation als die unter Buchstabe c
genannten, wenn sie Partei der Streitigkeit ist, durch einen Mitgliedstaat der
Vereinten Nationen das unter Buchstabe b bezeichnete Verfahren anwenden;

e) wird das nach Buchstabe b, c oder d abgegebene Gutachten von allen
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Parteien der Streitigkeit als entscheidend angenommen; 

f) kann jede der Parteien der Streitigkeit, wenn dem Antrag nach Buchstabe
b, c oder d auf ein Gutachten des Gerichtshofs nicht stattgegeben wird, sie
durch eine schriftliche Notifikation an die andere Partei oder die anderen
Parteien einem Schiedsverfahren nach den Bestimmungen des Anhangs zu
diesem Übereinkommen unterwerfen. 

(3) Absatz 2 findet Anwendung, sofern nicht alle Parteien einer in dem genannten
Absatz bezeichneten Streitigkeit einstimmig beschließen, die Streitigkeit einem
Schiedsverfahren  einschließlich  des  im  Anhang  zu  diesem  Übereinkommen
bezeichneten zu unterwerfen. 

(4) Bei einer Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung einzelner Artikel des
Teiles V dieses Übereinkommens mit Ausnahme der Artikel 53 und 64 kann jede
Partei  der  Streitigkeit  das  im  Anhang  zu  dem  Übereinkommen  bezeichnete
Vergleichsverfahren durch einen diesbezüglichen Antrag an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen einleiten. 

Artikel 67 - Urkunden zur Ungültigerklärung oder Beendigung eines Vertrags, zum 
Rücktritt von einem Vertrag oder zur Suspendierung eines Vertrags 

(1) Die Notifikation nach Artikel 65 Absatz 1 bedarf der Schriftform. 

(2) Eine Handlung, durch die ein Vertrag auf Grund seiner Bestimmungen oder nach
Artikel  65 Absatz 2 oder 3 dieses Übereinkommens für ungültig erklärt  oder
beendet wird, durch die der Rücktritt vom Vertrag erklärt oder dieser suspendiert
wird,  ist  durch  eine  den  anderen  Vertragsparteien  zu  übermittelnde  Urkunde
vorzunehmen.  Ist  die  von  einem  Staat  stammende  Urkunde  nicht  vom
Staatsoberhaupt, Regierungschef oder Außenminister unterzeichnet, so kann der
Vertreter  des  die  Urkunde  übermittelnden  Staates  aufgefordert  werden,  seine
Vollmacht  vorzulegen.  Stammt  die  Urkunde  von  einer  internationalen
Organisation, so kann der Vertreter der die Urkunde übermittelnden Organisation
aufgefordert werden, seine Vollmacht vorzulegen. 

Artikel 68 - Rücknahme von Notifikationen und Urkunden nach den Artikeln 65 und 
67 

Eine  Notifikation  oder  eine  Urkunde  nach  den  Artikeln  65  und  67  kann  jederzeit
zurückgenommen werden, bevor sie wirksam wird. 

Abschnitt 5 Folgen der Ungültigkeit, der Beendigung oder der 
Suspendierung eines Vertrags 

Artikel 69 - Folgen der Ungültigkeit eines Vertrags 

(1) Ein Vertrag, dessen Ungültigkeit auf Grund dieses Übereinkommens festgestellt
wird,  ist  nichtig.  Die  Bestimmungen  eines  nichtigen  Vertrags  haben  keine
rechtliche Gültigkeit. 

(2) Sind  jedoch,  gestützt  auf  einen  solchen  Vertrag,  Handlungen  vorgenommen
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worden, 

a) so kann jede Vertragspartei von jeder anderen Vertragspartei verlangen,
daß diese in ihren gegenseitigen Beziehungen soweit wie möglich die Lage
wiederherstellt,  die  bestanden  hätte,  wenn  die  Handlungen  nicht
vorgenommen worden wären; 

b)  so  werden  Handlungen,  die  vor  Geltendmachung der  Ungültigkeit  in
gutem Glauben vorgenommen wurden, nicht schon durch die Ungültigkeit
des Vertrags rechtswidrig. 

(3) In den Fällen des Artikels 49, 50, 51 oder 52 findet Absatz 2 keine Anwendung
in bezug auf die Vertragspartei,  welcher der Betrug, die Bestechung oder der
Zwang zuzurechnen ist. 

(4) Ist  die  Zustimmung  eines  bestimmten  Staates  oder  einer  bestimmten
internationalen  Organisation,  durch  einen  mehrseitigen  Vertrag  gebunden  zu
sein, mit einem Mangel behaftet,  so finden die Absätze 1 bis 3 im Verhältnis
zwischen  diesem  Staat  oder  dieser  Organisation  und  den  Vertragsparteien
Anwendung. 

Artikel 70 - Folgen der Beendigung eines Vertrags 

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Vertragsparteien  nichts
anderes vereinbaren,  hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach
diesem  Übereinkommen  eingetretene  Beendigung  des  Vertrags  folgende
Wirkungen: 

a)  Sie  befreit  die  Vertragsparteien  von  der  Verpflichtung,  den  Vertrag
weiterhin zu erfüllen; 

b)  sie  berührt  nicht  die  vor  Beendigung  des  Vertrags  durch  dessen
Durchführung begründeten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und
ihre dadurch geschaffene Rechtslage. 

(2) Kündigen  ein  Staat  oder  eine  internationale  Organisation  einen  mehrseitigen
Vertrag oder treten sie von ihm zurück,  so gilt  Absatz 1 in den Beziehungen
zwischen diesem Staat oder dieser Organisation und jeder anderen Vertragspartei
vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung oder des Rücktritts an. 

Artikel 71 - Folgen der Ungültigkeit eines Vertrags, der im Widerspruch zu einer 
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht 

(1) Im Fall eines nach Artikel 53 nichtigen Vertrags haben die Vertragsparteien 

a)  soweit  wie  möglich  die  Folgen  von  Handlungen  zu  beseitigen,  die,
gestützt auf eine zu der zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts im
Widerspruch stehende Bestimmung, vorgenommen wurden, und 

b)  ihre  gegenseitigen  Beziehungen  mit  der  zwingenden  Norm  des
allgemeinen Völkerrechts in Einklang zu bringen. 

(2) Im Fall  eines Vertrags,  der nach Artikel 64 nichtig wird und erlischt,  hat die
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Beendigung folgende Wirkungen: 

a)  Sie  befreit  die  Vertragsparteien  von  der  Verpflichtung,  den  Vertrag
weiterhin zu erfüllen; 

b) sie berührt nicht die vor Beendigung des Vertrags begründeten Rechte
und  Pflichten  der  Vertragsparteien  und  ihre  dadurch  geschaffene
Rechtslage; solche Rechte, Pflichten und Rechtslagen dürfen danach jedoch
nur insoweit aufrechterhalten werden, als ihre Aufrechterhaltung als solche
nicht  im Widerspruch  zu  der  neuen  zwingenden  Norm des  allgemeinen
Völkerrechts steht. 

Artikel 72 - Folgen der Suspendierung eines Vertrags 

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Vertragsparteien  nichts
anderes vereinbaren,  hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach
diesem  Übereinkommen  erfolgte  Suspendierung  des  Vertrags  folgende
Wirkungen: 

a) Sie befreit die Vertragsparteien, zwischen denen der Vertrag suspendiert
ist, in ihren gegenseitigen Beziehungen während der Suspendierung von der
Verpflichtung, den Vertrag zu erfüllen; 

b)  sie  berührt  anderweitig  die  durch  den  Vertrag  zwischen  den
Vertragsparteien begründeten Rechtsbeziehungen nicht. 

(2) Während der Suspendierung haben sich die Vertragsparteien aller Handlungen zu
enthalten, die der Wiederanwendung des Vertrags entgegenstehen könnten. 

Teil VI Verschiedene Bestimmungen 

Artikel 73 - Verhältnis zum Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge 

Zwischen Staaten, die Vertragsparteien des Wiener Übereinkommens von 1969 über das
Recht  der  Verträge  sind,  bestimmen  sich  die  Beziehungen  auf  Grund  eines  Vertrags
zwischen zwei oder mehr Staaten und einer oder mehreren internationalen Organisationen
nach dem genannten Übereinkommen. 

Artikel 74 - Durch dieses Übereinkommen nicht berührte Fragen 

(1) Dieses  Übereinkommen  läßt  Fragen  unberührt,  die  sich  hinsichtlich  eines
Vertrags  zwischen  einem  oder  mehreren  Staaten  und  einer  oder  mehreren
internationalen  Organisationen  aus  der  Nachfolge  von  Staaten,  aus  der
völkerrechtlichen Verantwortlichkeit eines Staates oder aus dem Ausbruch von
Feindseligkeiten zwischen Staaten ergeben können. 

(2) Dieses  Übereinkommen  läßt  Fragen  unberührt,  die  sich  hinsichtlich  eines
Vertrags  aus  der  völkerrechtlichen  Verantwortlichkeit  einer  internationalen
Organisation, aus der Beendigung des Bestehens der Organisation oder aus der
Beendigung der Beteiligung eines Staates als Mitglied der Organisation ergeben
können. 
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(3) Dieses  Übereinkommen  läßt  Fragen  unberührt,  die  sich  hinsichtlich  der
Schaffung  von  Pflichten  und  Rechten  für  Staaten,  die  Mitglieder  einer
internationalen  Organisation  sind,  auf  Grund  eines  Vertrags,  dem  die
Organisation als Vertragspartei angehört, ergeben können. 

Artikel 75 - Diplomatische und konsularische Beziehungen und der Abschluß von 
Verträgen 

Der Abbruch oder das Fehlen diplomatischer oder konsularischer Beziehungen zwischen
zwei oder mehr Staaten steht dem Abschluß von Verträgen zwischen zwei oder mehr dieser
Staaten  und  einer  oder  mehreren  internationalen  Organisationen  nicht  entgegen.  Der
Abschluß  eines  derartigen  Vertrags  ist  als  solcher  ohne  Wirkung  in  bezug  auf
diplomatische oder konsularische Beziehungen. 

Artikel 76 - Fall eines Angreiferstaats 

Dieses Übereinkommen berührt keine mit einem Vertrag zwischen einem oder mehreren
Staaten  und  einer  oder  mehreren  internationalen  Organisationen  zusammenhängenden
Verpflichtungen,  welche sich für einen Angreiferstaat  infolge von Maßnahmen ergeben
können, die auf den Angriff des betreffenden Staates hin im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen getroffen wurden. 

Teil VII Verwahrer, Notifikationen, Berichtigungen
und Registrierung 

Artikel 77 - Verwahrer von Verträgen 

(1) Der  Verwahrer  eines  Vertrags  kann  von  den  Verhandlungsstaaten  und
Verhandlungsorganisationen  beziehungsweise  von  den  Verhandlungsorga-
nisationen im Vertrag selbst oder in sonstiger Weise bestimmt werden. Einzelne
oder  mehrere  Staaten,  eine  internationale  Organisation  oder  der  leitende
Verwaltungsbeamte einer internationalen Organisation können Verwahrer sein. 

(2) Die Aufgaben des Verwahrers haben internationalen Charakter; der Verwahrer ist
verpflichtet,  diese  Aufgaben  unparteiisch  wahrzunehmen.  Insbesondere  wird
diese  Verpflichtung  nicht  davon  berührt,  daß  ein  Vertrag zwischen  einzelnen
Vertragsparteien nicht in Kraft getreten ist oder daß zwischen einem Staat oder
einer internationalen Organisation und einem Verwahrer über die Erfüllung von
dessen Aufgaben Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind. 

Artikel 78 - Aufgaben des Verwahrers 

(1) Sofern  der  Vertrag  nichts  anderes  vorsieht  oder  die  Vertragsstaaten  und
Vertragsorganisationen  beziehungsweise  die  Vertragsorganisationen  nichts
anderes vereinbaren, hat ein Verwahrer insbesondere folgende Aufgaben: 

a)  die  Urschrift  des  Vertrags  und  der  dem  Verwahrer  übergebenen
Vollmachten zu verwahren; 
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b) beglaubigte Abschriften der Urschrift sowie weitere Texte des Vertrags in
den nach dem Vertrag erforderlichen zusätzlichen Sprachen zu erstellen und
sie  den  Vertragsparteien  und  den  Staaten  und  internationalen
Organisationen  zu  übermitteln,  die  berechtigt  sind,  Vertragsparteien  zu
werden; 

c) Unterzeichnungen des Vertrags entgegenzunehmen sowie alle sich auf
den  Vertrag  beziehenden  Urkunden,  Notifikationen  und  Mitteilungen
entgegenzunehmen und zu verwahren; 

d)  zu  prüfen,  ob  die  Unterzeichnung  und  jede  sich  auf  den  Vertrag
beziehende Urkunde, Notifikation oder Mitteilung in guter und gehöriger
Form  sind,  und,  falls  erforderlich,  den  betreffenden  Staat  oder  die
betreffende internationale Organisation darauf aufmerksam zu machen; 

e)  die  Vertragsparteien  sowie  die  Staaten  und  internationalen
Organisationen,  die  berechtigt  sind,  Vertragsparteien  zu  werden,  von
Handlungen, Notifikationen und Mitteilungen zu unterrichten, die sich auf
den Vertrag beziehen; 

f)  die  Staaten  und  internationalen  Organisationen,  die  berechtigt  sind,
Vertragsparteien zu werden, von dem Zeitpunkt zu unterrichten, zu dem die
für  das  Inkrafttreten  des  Vertrags  erforderliche  Anzahl  von
Unterzeichnungen  oder  von  Ratifikationsurkunden,  Urkunden  betreffend
einen  Akt  der  förmlichen  Bestätigung,  Annahme-,  Genehmigungs-  oder
Beitrittsurkunden vorliegt oder hinterlegt wurde; 

g)  den  Vertrag  beim  Sekretariat  der  Vereinten  Nationen  registrieren  zu
lassen; 

h)  die  in  anderen  Bestimmungen  dieses  Übereinkommens  bezeichneten
Aufgaben zu erfüllen. 

(2) Treten zwischen einem Staat oder einer internationalen Organisation und dem
Verwahrer über die Erfüllung von dessen Aufgaben Meinungsverschiedenheiten
auf, so macht dieser 

a)  die  Unterzeichnerstaaten  und  Unterzeichnerorganisationen  und  die
Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen oder, 

b) wenn angebracht, das zuständige Organ der internationalen Organisation
darauf aufmerksam. 

Artikel 79 - Notifikationen und Mitteilungen 

Sofern  der  Vertrag  oder  dieses  Übereinkommen  nichts  anderes  vorsieht,  gilt  für
Notifikationen und Mitteilungen, die ein Staat oder eine internationale Organisation auf
Grund dieses Übereinkommens abzugeben hat, folgendes: 

a)  Ist  kein  Verwahrer  vorhanden,  so  sind  sie  unmittelbar  den  Staaten  und
Organisationen  zu  übersenden,  für  die  sie  bestimmt  sind;  ist  ein  Verwahrer
vorhanden, so sind sie diesem zu übersenden; 
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b) sie gelten erst  dann als  von dem betreffenden Staat  oder der betreffenden
Organisation abgegeben, wenn sie - je nach Lage des Falles - der Staat oder die
Organisation,  denen  sie  übermittelt  werden,  oder  der  Verwahrer  empfangen
haben; 

c) werden sie einem Verwahrer übermittelt, so gelten sie erst in dem Zeitpunkt
als von dem Staat oder der Organisation, für die sie bestimmt sind, empfangen,
zu  dem  diese  nach  Artikel  78  Absatz  1  Buchstabe  e  von  dem  Verwahrer
unterrichtet wurden. 

Artikel 80 - Berichtigung von Fehlern im Text oder in den beglaubigten Abschriften 
von Verträgen 

(1) Kommen  die  Unterzeichnerstaaten  und  unterzeichnenden  internationalen
Organisationen  sowie  die  Vertragsstaaten  und  Vertragsorganisationen  nach
Festlegung  des  authentischen  Textes  eines  Vertrags  übereinstimmend  zu  der
Ansicht, daß er einen Fehler enthält,  so wird dieser, sofern diese Staaten und
Organisationen nicht ein anderes Verfahren zur Berichtigung beschließen,  wie
folgt berichtigt: 

a) Der Text wird entsprechend berichtigt und die Berichtigung von gehörig
ermächtigten Vertretern paraphiert; 

b)  über  die  vereinbarte  Berichtigung  wird  eine  Urkunde  errichtet  oder
werden mehrere Urkunden ausgetauscht oder 

c)  ein  berichtigter  Text  des  gesamten  Vertrags  wird  nach  demselben
Verfahren hergestellt wie der ursprüngliche Text. 

(2) Ist  für  einen  Vertrag  ein  Verwahrer  vorhanden,  so  notifiziert  dieser  den
Unterzeichnerstaaten  und  unterzeichnenden  internationalen  Organisationen
sowie  den  Vertragsstaaten  und  Vertragsorganisationen  den  Fehler  und  den
Berichtigungsvorschlag  und  setzt  eine  angemessene  Frist,  innerhalb  welcher
Einspruch  gegen  die  vorgeschlagene  Berichtigung  erhoben  werden  kann.  Ist
nach Ablauf dieser Frist 

a)  kein  Einspruch  erhoben  worden,  so  nimmt  der  Verwahrer  die
Berichtigung  am  Text  vor  und  paraphiert  sie;  ferner  fertigt  er  eine
Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt von dieser je eine
Abschrift  den  Vertragsparteien  und  den  Staaten  und  Organisationen,  die
berechtigt sind, Vertragsparteien zu werden; 

b)  Einspruch  erhoben  worden,  so  teilt  der  Verwahrer  den  Unterzeich-
nerstaaten und Unterzeichnerorganisationen sowie den Vertragsstaaten und
Vertragsorganisationen den Einspruch mit. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch Anwendung, wenn der Text in zwei oder mehr
Sprachen  als  authentisch  festgelegt  wurde  und  sich  ein  Mangel  an
Übereinstimmung herausstellt, der nach einhelliger Auffassung der Unterzeich-
nerstaaten  und  unterzeichnenden  internationalen  Organisationen  sowie  der
Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen behoben werden soll. 
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(4) Der berichtigte Text tritt ab initio an die Stelle des mangelhaften Textes, sofern
die Unterzeichnerstaaten und unterzeichnenden internationalen Organisationen
sowie die Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen nichts anderes beschließen.

(5) Die Berichtigung des Textes eines registrierten Vertrags ist dem Sekretariat der
Vereinten Nationen zu notifizieren. 

(6) Wird in einer beglaubigten Abschrift  eines Vertrags ein Fehler festgestellt,  so
fertigt der Verwahrer eine Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt
den Unterzeichnerstaaten und unterzeichnenden internationalen Organisationen
sowie  den  Vertragsstaaten  und  Vertragsorganisationen  von  dieser  je  eine
Abschrift. 

Artikel 81 - Registrierung und Veröffentlichung von Verträgen 

(1) Verträge  werden  nach  ihrem  Inkrafttreten  dem  Sekretariat  der  Vereinten
Nationen zur Registrierung beziehungsweise Aufnahme in die Akten (filing and
recording) und zur Veröffentlichung übermittelt. 

(2) Ist  ein Verwahrer  bestimmt,  so gilt  er  als  befugt,  die  in  Absatz  1 genannten
Handlungen vorzunehmen. 

Teil VIII Schlußbestimmungen 

Artikel 82 - Unterzeichnung 

Dieses  Übereinkommen  liegt  bis  zum 31.  Dezember  1986  im  Bundesministerium für
Auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich und danach bis zum 30. Juni 1987
am Sitz der Vereinten Nationen in New York 

a) für alle Staaten, 

b) für Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia, 

c) für die internationalen Organisationen, die zur Teilnahme an der Konferenz
der  Vereinten  Nationen  über  das  Recht  der  Verträge  zwischen  Staaten  und
internationalen  Organisationen  oder  zwischen  internationalen  Organisationen
eingeladen wurden, zur Unterzeichnung auf. 

Artikel 83 - Ratifikation oder Akt der förmlichen Bestätigung 

Dieses  Übereinkommen  bedarf  der  Ratifikation  durch  Staaten  und  durch  Namibia,
vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia, sowie Akten der förmlichen
Bestätigung  durch  internationale  Organisationen.  Die  Ratifikationsurkunden  und  die
Urkunden betreffend Akte der förmlichen Bestätigung werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 84 - Beitritt 

(1) Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, Namibia, vertreten durch den Rat der
Vereinten Nationen für Namibia, und jeder internationalen Organisation, die die
Fähigkeit besitzt, Verträge zu schließen, zum Beitritt offen. 
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(2) Die Beitrittsurkunde einer internationalen Organisation enthält eine Erklärung,
daß die Organisation die Fähigkeit besitzt, Verträge zu schließen. 

(3) Die  Beitrittsurkunden  werden  beim  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen
hinterlegt. 

Artikel 85 - Inkrafttreten 

(1) Dieses  Übereinkommen  tritt  am  dreißigsten  Tag  nach  Hinterlegung  der
fünfunddreißigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch Staaten oder durch
Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia, in Kraft. 

(2) Für  jeden  Staat  oder  für  Namibia,  vertreten  durch  den  Rat  der  Vereinten
Nationen für Namibia, die das Übereinkommen ratifizieren oder ihm beitreten,
nachdem die in Absatz 1 bezeichnete Voraussetzung erfüllt worden ist, tritt es am
dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch
diesen Staat oder durch Namibia in Kraft. 

(3) Für jede internationale Organisation, die eine Urkunde betreffend einen Akt der
förmlichen  Bestätigung  oder  eine  Beitrittsurkunde  hinterlegt,  tritt  das
Übereinkommen  am  dreißigsten  Tag  nach  dieser  Hinterlegung  oder  zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens nach Absatz 1, wenn dies der
spätere ist, in Kraft. 

Artikel 86 - Authentische Texte 

Die  Urschrift  dieses  Übereinkommens,  dessen  arabischer,  chinesischer,  englischer,
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten,  von ihren Regierungen gehörig befugten
Bevollmächtigten und die gehörig befugten Vertreter des Rates der Vereinten Nationen für
Namibia und der internationalen Organisationen dieses Übereinkommen unterschrieben. 

Geschehen zu Wien am 21. März 1986. 
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Gesetz zu dem Wiener Übereinkommen vom 21. 
März 1986 über das Recht der Verträge 
zwischen Staaten und internationalen 
Organisationen oder zwischen 
internationalen Organisationen 

Vom 22. November 1990 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem in New York am 27. April 1987 von der Bundesrepublik Deutschland
unterzeichneten Übereinkommen vom 21. März 1986 über das Recht der Verträge

zwischen Staaten und internationalen Organisationen oder zwischen internationalen
Organisationen wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachstehend mit einer

amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung dieses
Gesetzes feststellt. 

Artikel 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Artikel 85 Abs. 1 für die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt
verkündet. 

Bonn, den 22. November 1990 

Der Bundespräsident 

Weizsäcker 

Der Bundeskanzler 

Dr. Helmut Kohl 

Der Bundesminister des Auswärtigen 

Genscher
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Resolution der Generalversammlung 217 A (III). 

PRÄAMBEL 

Da  die  Anerkennung  der  angeborenen  Würde  und  der  gleichen  und  unveräußerlichen
Rechte  aller  Mitglieder  der  Gemeinschaft  der  Menschen  die  Grundlage  von  Freiheit,
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, 

da  die  Nichtanerkennung  und  Verachtung  der  Menschenrechte  zu  Akten  der  Barbarei
geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet
worden ist, daß einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit
von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt, da es notwendig ist,
die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht
gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu
greifen, 

da  es  notwendig  ist,  die  Entwicklung  freundschaftlicher  Beziehungen  zwischen  den
Nationen zu fördern, 

da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden
Menschenrechte,  an  die  Würde  und  den  Wert  der  menschlichen  Person  und  an  die
Gleichberechtigung von Mann und Frau  erneut  bekräftigt  und  beschlossen  haben,  den
sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern, 

da  die  Mitgliedstaaten  sich  verpflichtet  haben,  in  Zusammenarbeit  mit  den  Vereinten
Nationen  auf  die  allgemeine  Achtung  und  Einhaltung  der  Menschenrechte  und
Grundfreiheiten hinzuwirken, 

da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für
die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, 

verkündet die Generalversammlung diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als
das  von  allen  Völkern  und  Nationen  zu  erreichende  gemeinsame  Ideal,  damit  jeder
einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten
und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und
Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen
ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der
Mitgliedstaaten selbst 

wie  auch  durch  die  Bevölkerung  der  ihrer  Hoheitsgewalt  unterstehenden  Gebiete  zu
gewährleisten. 
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Artikel 1

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 

Artikel 2 

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne
irgendeinen  Unterschied,  etwa  nach  Rasse,  Hautfarbe,  Geschlecht,  Sprache,  Religion,
politischer  oder  sonstiger  Anschauung,  nationaler  oder  sozialer  Herkunft,  Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand. Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf
Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes,
dem eine Person angehört,  gleichgültig ob dieses unabhängig ist,  unter Treuhandschaft
steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. 

Artikel 3

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 

Artikel 4 

Niemand  darf  in  Sklaverei  oder  Leibeigenschaft  gehalten  werden;  Sklaverei  und
Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. 

Artikel 5

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 6 

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 

Artikel 7 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf
gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede
Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer
derartigen Diskriminierung. 

Artikel 8 

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen
Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem
Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden. 

Artikel 9

Niemand  darf  willkürlich  festgenommen,  in  Haft  gehalten  oder  des  Landes  verwiesen
werden. 

Artikel 10

Jeder  hat  bei  der  Feststellung  seiner  Rechte  und  Pflichten  sowie  bei  einer  gegen  ihn
erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes
und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. 
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Artikel 11 

1. Jeder,  der  einer  strafbaren  Handlung  beschuldigt  wird,  hat  das  Recht,  als
unschuldig  zu  gelten,  solange  seine  Schuld  nicht  in  einem  öffentlichen
Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt
hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.

2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht
strafbar  war.  Ebenso  darf  keine  schwerere  Strafe  als  die  zum Zeitpunkt  der
Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden. 

Artikel 12 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung
und  seinen  Schriftverkehr  oder  Beeinträchtigungen  seiner  Ehre  und  seines  Rufes
ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder
Beeinträchtigungen. 

Artikel 13 

1. Jeder hat das Recht,  sich innerhalb eines Staates frei  zu bewegen und seinen
Aufenthaltsort frei zu wählen.

2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und
in sein Land zurückzukehren. 

Artikel 14 

1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu
genießen.

2. Dieses  Recht  kann  nicht  in  Anspruch  genommen  werden  im  Falle  einer
Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art
oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der
Vereinten Nationen verstoßen. 

Artikel 15 

1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.

2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht
versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. 

Artikel 16

1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der
Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine
Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei
deren Auflösung gleiche Rechte.

2. Eine  Ehe  darf  nur  bei  freier  und  uneingeschränkter  Willenseinigung  der
künftigen Ehegatten geschlossen werden.

3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch
auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. 
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Artikel 17 

1. Jeder  hat  das  Recht,  sowohl  allein  als  auch  in  Gemeinschaft  mit  anderen
Eigentum innezuhaben.

2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. 

Artikel 18

Jeder  hat  das  Recht  auf  Gedanken-,  Gewissens-  und  Religionsfreiheit;  dieses  Recht
schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die
Freiheit,  seine  Religion  oder  seine  Weltanschauung  allein  oder  in  Gemeinschaft  mit
anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen
zu bekennen. 

Artikel 19 

Jeder  hat  das  Recht  auf  Meinungsfreiheit  und  freie  Meinungsäußerung;  dieses  Recht
schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art
und  ohne  Rücksicht  auf  Grenzen  Informationen  und  Gedankengut  zu  suchen,  zu
empfangen und zu verbreiten. 

Artikel 20

1. Alle  Menschen  haben  das  Recht,  sich  friedlich  zu  versammeln  und  zu
Vereinigungen zusammenzuschließen.

2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. 

Artikel 21 

1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines
Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.

2. Jeder  hat  das  Recht  auf  gleichen  Zugang zu  öffentlichen  Ämtern  in  seinem
Lande. 

3. Der  Wille  des  Volkes  bildet  die  Grundlage  für  die  Autorität  der  öffentlichen
Gewalt;  dieser  Wille  muß  durch  regelmäßige,  unverfälschte,  allgemeine  und
gleiche  Wahlen mit  geheimer  Stimmabgabe oder  einem gleichwertigen  freien
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. 

Artikel 22

Jeder hat als  Mitglied der  Gesellschaft  das Recht auf soziale  Sicherheit  und Anspruch
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter
Berücksichtigung  der  Organisation  und  der  Mittel  jedes  Staates  in  den  Genuß  der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die
freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 

Artikel 23

1. Jeder  hat  das  Recht  auf  Arbeit,  auf  freie  Berufswahl,  auf  gerechte  und
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die
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ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz
sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.

4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden
und solchen beizutreten. 

Artikel 24 

Jeder  hat  das  Recht  auf  Erholung und Freizeit  und  insbesondere  auf  eine  vernünftige
Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. 

Artikel 25

1. Jeder  hat  das  Recht  auf  einen  Lebensstandard,  der  seine  und  seiner  Familie
Gesundheit  und  Wohl  gewährleistet,  einschließlich  Nahrung,  Kleidung,
Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das
Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit,  Krankheit,  Invalidität oder
Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel
durch unverschuldete Umstände.

2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung.
Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. 

Artikel 26 

1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten
der  Grundschulunterricht  und  die  grundlegende  Bildung.  Der  Grundschul-
unterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein
verfügbar  gemacht  werden,  und  der  Hochschulunterricht  muß  allen
gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.

2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und
auf die  Stärkung der  Achtung vor  den Menschenrechten und Grundfreiheiten
gerichtet  sein.  Sie  muß  zu  Verständnis,  Toleranz  und  Freundschaft  zwischen
allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der
Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.

3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren
Kindern zuteil werden soll. 

Artikel 27

1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen,
sich  an  den  Künsten  zu  erfreuen  und  am wissenschaftlichen  Fortschritt  und
dessen Errungenschaften teilzuhaben.

2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm
als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. 

Artikel 28

Jeder  hat  Anspruch  auf  eine  soziale  und  internationale  Ordnung,  in  der  die  in  dieser
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. 

Artikel 29 

1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle
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Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.

2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen
unterworfen,  die  das  Gesetz  ausschließlich  zu  dem  Zweck  vorsieht,  die
Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den
gerechten  Anforderungen  der  Moral,  der  öffentlichen  Ordnung  und  des
allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. 

3. Diese  Rechte  und  Freiheiten  dürfen  in  keinem Fall  im  Widerspruch  zu  den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. 

Artikel 30 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie für einen Staat,
eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder
eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten
Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. 

183. Plenarsitzung 

10. Dezember 1948 
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und Statut des Internationalen Gerichtshofs 

Einführung 

Die  Charta  der  Vereinten  Nationen  ist  der  Gründungsvertrag  der  Vereinten  Nationen
(United  Nations).  Ihre  universellen  Ziele  und  Grundsätze  bilden  die  Verfassung  der
Staaten-gemeinschaft,  zu  der  sich  alle  inzwischen  192  Mitgliedstaaten  bekennen.  Die
Charta wurde zum Abschluß der Konferenz über eine internationale Organisation am 26.
Juni 1945 in San Franzisko von 50 Gründungsstaaten unterzeichnet und ist am 24. Oktober
1945 in Kraft  getreten.  Das  Statut  des  Internationalen  Gerichtshofs  ist  Bestandteil  der
Charta.  Der  hier  abgedruckte  Text  schließt  die  bis  heute  vorgenommenen
Chartaänderungen ein. Der deutsche Text wurde am 9. Juni 1973 als amtliche Fassung der
Bundesrepublik Deutschland im Bundes-gesetzblatt veröffentlicht. 

Seit  dem  Inkrafttreten  der  Charta  wurden  zweimal  Änderungen  vorgenommen.
Änderungen der Artikel 23, 27 und 61 wurden von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen am 17. Dezember 1963 angenommen und sind am 31.  August 1965 in Kraft
getreten.  Die  von  der  Generalversammlung  am  20.  Dezember  1965  angenommene
Änderung des Artikels 109 trat am 12. Juni 1968 in Kraft. Durch die Änderung von Artikel
23  wurde  die  Mitgliederzahl  des  Sicherheitsrats  von  11  auf  15  erhöht.  Infolge  des
abgeänderten  Wortlauts  von  Artikel  27  werden  Beschlüsse  des  Sicherheitsrats  über
Verfahrensfragen mit Zustimmung von neun – statt früher sieben – Mitgliedern gefaßt. Bei
Beschlüssen über alle anderen Fragen müssen unter den neun zustimmenden Staaten –
früher  sieben  –  die  fünf  Ständigen  Mitglieder  des  Sicherheitsrates  sein.  Durch  die
Änderung  von  Artikel  61  wurde  die  Mitgliederzahl  des  Wirtschafts-  und  Sozialrats
(ECOSOC) von zunächst 18 auf 27, dann durch Beschluß der Generalversammlung vom
20. Dezember 1971 (in Kraft getreten am 24. September 1973) auf 54 erhöht. 

Die Änderung von Artikel 109 bezieht sich auf dessen ersten Absatz und bestimmt, daß
eine  Allgemeine  Konferenz  der  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen  zum  Zwecke  der
Revision der vorliegenden Charta zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden
kann,  die  mit  Zweidrittelmehrheit  der  Mitglieder  der  Generalversammlung  und  mit
Zustimmung von neun – statt früher sieben – beliebigen Mitgliedern des Sicherheitsrats
festgesetzt werden.

Die in Artikel 53 und Artikel 107 enthaltenen sogenannten Feindstaatenklauseln wurden
durch Resolution 49/58 der Generalversammlung vom 9.  Dezember 1994 für „obsolet“
erklärt. 
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Präambel

WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN - FEST ENTSCHLOSSEN, 

• künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu
unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, 

• unseren Glauben an die Grundrechte des  Menschen,  an Würde und Wert der
menschlichen  Persönlichkeit,  an  die  Gleichberechtigung von  Mann und Frau
sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen, 

• Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den
Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt
werden können, 

• den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit
zu fördern,

UND FÜR DIESE ZWECKE 

• Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben, 

• unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
zu wahren, 

• Grundsätze  anzunehmen  und  Verfahren  einzuführen,  die  gewährleisten,  daß
Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird, und 

• internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern -

HABEN  BESCHLOSSEN,  IN  UNSEREM  BEMÜHEN  UM  DIE  ERREICHUNG
DIESER ZIELE ZUSAMMENZUWIRKEN. 

Kapitel I - Ziele und Grundsätze

Artikel 1

Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele: 

1. den  Weltfrieden  und  die  internationale  Sicherheit  zu  wahren  und  zu  diesem
Zweck  wirksame  Kollektivmaßnahmen  zu  treffen,  um  Bedrohungen  des
Friedens  zu  verhüten  und  zu  beseitigen,  Angriffshandlungen  und  andere
Friedensbrüche  zu  unterdrücken  und  internationale  Streitigkeiten  oder
Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel
nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder
beizulegen;

2. freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung
und  Selbstbestimmung  der  Völker  beruhende  Beziehungen  zwischen  den
Nationen zu entwickeln und andere geeignete  Maßnahmen zur  Festigung des
Weltfriedens zu treffen; 

3. eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme
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wirtschaftlicher,  sozialer,  kultureller  und  humanitärer  Art  zu  lösen  und  die
Achtung  vor  den  Menschenrechten  und  Grundfreiheiten  für  alle  ohne
Unterschied  der  Rasse,  des  Geschlechts,  der  Sprache  oder  der  Religion  zu
fördern und zu festigen; 

4. ein  Mittelpunkt  zu  sein,  in  dem  die  Bemühungen  der  Nationen  zur
Verwirklichung dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden. 

Artikel 2 

Die Organisation und ihre Mitglieder handeln im Verfolg der in Artikel 1 dargelegten Ziele
nach folgenden Grundsätzen: 

1. Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer
Mitglieder.

2. Alle  Mitglieder  erfüllen,  um  ihnen  allen  die  aus  der  Mitgliedschaft
erwachsenden  Rechte  und  Vorteile  zu  sichern,  nach  Treu  und  Glauben  die
Verpflichtungen, die sie mit dieser Charta übernehmen. 

3. Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel
so bei, daß der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit
nicht gefährdet werden. 

4. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die
territoriale  Unversehrtheit  oder  die  politische  Unabhängigkeit  eines  Staates
gerichtete  oder  sonst  mit  den  Zielen  der  Vereinten  Nationen  unvereinbare
Androhung oder Anwendung von Gewalt. 

5. Alle  Mitglieder  leisten  den  Vereinten  Nationen  jeglichen  Beistand  bei  jeder
Maßnahme, welche die Organisation im Einklang mit dieser Charta ergreift; sie
leisten  einem  Staat,  gegen  den  die  Organisation  Vorbeugungs-  oder
Zwangsmaßnahmen ergreift, keinen Beistand. 

6. Die  Organisation  trägt  dafür  Sorge,  daß  Staaten,  die  nicht  Mitglieder  der
Vereinten Nationen sind, insoweit nach diesen Grundsätzen handeln, als dies zur
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist. 

7.  Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in
Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates
gehören, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer
Regelung auf Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden; die
Anwendung  von  Zwangsmaßnahmen  nach  Kapitel  VII  wird  durch  diesen
Grundsatz nicht berührt. 

Kapitel II - Mitgliedschaft 

Artikel 3

Ursprüngliche  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen  sind  die  Staaten,  welche  an  der
Konferenz der Vereinten Nationen über eine Internationale Organisation in San Franzisko
teilgenommen oder bereits vorher die Erklärung der Vereinten Nationen vom 1. Januar
1942 unterzeichnet haben und nunmehr diese Charta unterzeichnen und nach Artikel 110
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ratifizieren. 

Artikel 4 

(1) Mitglied der Vereinten Nationen können alle sonstigen friedliebenden Staaten
werden,  welche  die  Verpflichtungen  aus dieser  Charta  übernehmen und nach
dem Urteil  der Organisation fähig und willens sind,  diese Verpflichtungen zu
erfüllen.

(2) Die Aufnahme eines solchen Staates als Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt
auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch Beschluß der Generalversammlung. 

Artikel 5

Einem Mitglied der Vereinten Nationen, gegen das der Sicherheitsrat Vorbeugungs- oder
Zwangsmaßnahmen  getroffen  hat,  kann  die  Generalversammlung  auf  Empfehlung  des
Sicherheitsrats  die  Ausübung  der  Rechte  und  Vorrechte  aus  seiner  Mitgliedschaft
zeitweilig entziehen. Der Sicherheitsrat kann die Ausübung dieser Rechte und Vorrechte
wieder zulassen. 

Artikel 6 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das die Grundsätze dieser Charta beharrlich verletzt,
kann  auf  Empfehlung  des  Sicherheitsrats  durch  die  Generalversammlung  aus  der
Organisation ausgeschlossen werden. 

Kapitel III - Organe 

Artikel 7 

(1) Als Hauptorgane der Vereinten Nationen werden

• eine Generalversammlung, 

• ein Sicherheitsrat, 

• ein Wirtschafts- und Sozialrat, 

• ein Treuhandrat, 

• in Internationaler Gerichtshof und 

• ein Sekretariat eingesetzt. 

(2) Je  nach  Bedarf  können  in  Übereinstimmung  mit  dieser  Charta  Nebenorgane
eingesetzt werden. 

Artikel 8 

Die Vereinten Nationen schränken hinsichtlich der Anwartschaft auf alle Stellen in ihren
Haupt- und Nebenorganen die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht ein. 
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Kapitel IV - Die Generalversammlung 

Zusammensetzung 

Artikel 9 

(1) Die Generalversammlung besteht aus allen Mitgliedern der Vereinten Nationen.

(2) Jedes Mitglied hat höchstens fünf Vertreter in der Generalversammlung. 

Aufgaben und Befugnisse 

Artikel 10 

Die  Generalversammlung  kann  alle  Fragen  und  Angelegenheiten  erörtern,  die  in  den
Rahmen  dieser  Charta  fallen  oder  Befugnisse  und  Aufgaben  eines  in  dieser  Charta
vorgesehenen Organs betreffen; vorbehaltlich des Artikels 12 kann sie zu diesen Fragen
und Angelegenheiten Empfehlungen an die Mitglieder der Vereinten Nationen oder den
Sicherheitsrat oder an beide richten. 

Artikel 11 

(1) Die  Generalversammlung  kann  sich  mit  den  allgemeinen  Grundsätzen  der
Zusammenarbeit  zur  Wahrung  des  Weltfriedens  und  der  internationalen
Sicherheit  einschließlich  der  Grundsätze  für  die  Abrüstung  und
Rüstungsregelung befassen und in bezug auf diese Grundsätze Empfehlungen an
die Mitglieder oder den Sicherheitsrat oder an beide richten.

(2) Die  Generalversammlung  kann  alle  die  Wahrung  des  Weltfriedens  und  der
internationalen Sicherheit betreffenden Fragen erörtern, die ihr ein Mitglied der
Vereinten Nationen oder der Sicherheitsrat  oder nach Artikel 35 Absatz 2 ein
Nichtmitgliedstaat der Vereinten Nationen vorlegt; vorbehaltlich des Artikels 12
kann sie zu diesen Fragen Empfehlungen an den oder die betreffenden Staaten
oder  den  Sicherheitsrat  oder  an  beide  richten.  Macht  eine  derartige  Frage
Maßnahmen erforderlich,  so  wird  sie  von  der  Generalversammlung vor  oder
nach der Erörterung an den Sicherheitsrat überwiesen. 

(3) Die  Generalversammlung  kann  die  Aufmerksamkeit  des  Sicherheitsrats  auf
Situationen  lenken,  die  geeignet  sind,  den Weltfrieden  und  die  internationale
Sicherheit zu gefährden. 

(4) Die  in  diesem  Artikel  aufgeführten  Befugnisse  der  Generalversammlung
schränken die allgemeine Tragweite des Artikels 10 nicht ein. 

Artikel 12 

(1) Solange der Sicherheitsrat in einer Streitigkeit oder einer Situation die ihm in
dieser  Charta  zugewiesenen  Aufgaben  wahrnimmt,  darf  die
Generalversammlung  zu  dieser  Streitigkeit  oder  Situation  keine  Empfehlung
abgeben, es sei denn auf Ersuchen des Sicherheitsrats.

(2) Der  Generalsekretär  unterrichtet  mit  Zustimmung  des  Sicherheitsrats  die
Generalversammlung bei jeder Tagung über alle die Wahrung des Weltfriedens
und  der  internationalen  Sicherheit  betreffenden  Angelegenheiten,  die  der
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Sicherheitsrat  behandelt;  desgleichen  unterrichtet  er  unverzüglich  die
Generalversammlung oder, wenn diese nicht tagt, die Mitglieder der Vereinten
Nationen, sobald der Sicherheitsrat die Behandlung einer solchen Angelegenheit
einstellt. 

Artikel 13 

(1) Die Generalversammlung veranlaßt Untersuchungen und gibt Empfehlungen ab,

a) um die internationale Zusammenarbeit auf politischem Gebiet zu fördern
und  die  fortschreitende  Entwicklung  des  Völkerrechts  sowie  seine
Kodifizierung zu begünstigen; 

b) um die internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wirtschaft,
des Sozialwesens, der Kultur, der Erziehung und der Gesundheit zu fördern
und zur Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle
ohne  Unterschied  der  Rasse,  des  Geschlechts,  der  Sprache  oder  der
Religion beizutragen.

(2) Die  weiteren  Verantwortlichkeiten,  Aufgaben  und  Befugnisse  der
Generalversammlung  in  bezug  auf  die  in  Absatz  1  Buchstabe  b  genannten
Angelegenheiten sind in den Kapiteln IX und X dargelegt.

Artikel 14 

Vorbehaltlich des Artikels 12 kann die Generalversammlung Maßnahmen zur friedlichen
Bereinigung  jeder  Situation  empfehlen,  gleichviel  wie  sie  entstanden  ist,  wenn  diese
Situation  nach  ihrer  Auffassung  geeignet  ist,  das  allgemeine  Wohl  oder  die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Nationen zu beeinträchtigen; dies gilt auch für
Situationen, die aus einer Verletzung der Bestimmungen dieser Charta über die Ziele und
Grundsätze der Vereinten Nationen entstehen. 

Artikel 15 

(1) Die Generalversammlung erhält und prüft Jahresberichte und Sonderberichte des
Sicherheitsrats; diese Berichte enthalten auch eine Darstellung der Maßnahmen,
die  der  Sicherheitsrat  zur  Wahrung des  Weltfriedens  und  der  internationalen
Sicherheit beschlossen oder getroffen hat.

(2) Die  Generalversammlung  erhält  und  prüft  Berichte  der  anderen  Organe  der
Vereinten Nationen. 

Artikel 16 

Die Generalversammlung nimmt die ihr bezüglich des internationalen Treuhandsystems in
den Kapiteln XII und XIII zugewiesenen Aufgaben wahr; hierzu gehört die Genehmigung
der Treuhandabkommen für Gebiete, die nicht als strategische Zonen bezeichnet sind. 

Artikel 17 

(1) Die  Generalversammlung  prüft  und  genehmigt  den  Haushaltsplan  der
Organisation.

(2) Die Ausgaben der Organisation werden von den Mitgliedern nach einem von der
Generalversammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel getragen. 
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(3) Die Generalversammlung prüft  und genehmigt  alle  Finanz- und Haushaltsab-
machungen mit den in Artikel 57 bezeichneten Sonderorganisationen; sie prüft
deren Verwaltungshaushalt mit dem Ziel, Empfehlungen an sie zu richten. 

Abstimmung

Artikel 18 

(1) Jedes Mitglied der Generalversammlung hat eine Stimme.

(2) Beschlüsse  der  Generalversammlung  über  wichtige  Fragen  bedürfen  einer
Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder. Zu diesen
Fragen gehören: Empfehlungen hinsichtlich der Wahrung des Weltfriedens und
der  internationalen  Sicherheit,  die  Wahl  der  nichtständigen  Mitglieder  des
Sicherheitsrats,  die  Wahl  der  Mitglieder  des  Wirtschafts-  und  Sozialrats,  die
Wahl von Mitgliedern des Treuhandrats nach Artikel 86 Absatz 1 Buchstabe c,
die  Aufnahme  neuer  Mitglieder  in  die  Vereinten  Nationen,  der  zeitweilige
Entzug der  Rechte  und Vorrechte  aus  der  Mitgliedschaft,  der  Ausschluß  von
Mitgliedern, Fragen betreffend die Wirkungsweise des Treuhandsystems sowie
Haushaltsfragen. 

(3) Beschlüsse  über  andere  Fragen,  einschließlich  der  Bestimmung  weiterer
Gruppen  von  Fragen,  über  die  mit  Zweidrittelmehrheit  zu  beschließen  ist,
bedürfen der Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder. 

Artikel 19 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das mit der Zahlung seiner finanziellen Beiträge an
die Organisation im Rückstand ist, hat in der Generalversammlung kein Stimmrecht, wenn
der rückständige Betrag die Höhe der Beiträge erreicht oder übersteigt, die dieses Mitglied
für die vorausgegangenen zwei vollen Jahre schuldet. Die Generalversammlung kann ihm
jedoch  die  Ausübung  des  Stimmrechts  gestatten,  wenn  nach  ihrer  Überzeugung  der
Zahlungsverzug auf Umständen beruht, die dieses Mitglied nicht zu vertreten hat. 

Verfahren

Artikel 20 

Die Generalversammlung tritt zu ordentlichen Jahrestagungen und, wenn die Umstände es
erfordern, zu außerordentlichen Tagungen zusammen. Außerordentliche Tagungen hat der
Generalsekretär  auf  Antrag  des  Sicherheitsrats  oder  der  Mehrheit  der  Mitglieder  der
Vereinten Nationen einzuberufen. 

Artikel 21 

Die Generalversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie wählt für jede Tagung ihren
Präsidenten. 

Artikel 22 

Die Generalversammlung kann Nebenorgane einsetzen, soweit sie dies zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben für erforderlich hält. 
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Kapitel V - Der Sicherheitsrat 

Zusammensetzung

Artikel 23 

(1) Der Sicherheitsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern der Vereinten Nationen. Die
Republik China, Frankreich, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das
Vereinigte  Königreich  Großbritannien  und  Nordirland  sowie  die  Vereinigten
Staaten  von  Amerika  sind  ständige  Mitglieder  des  Sicherheitsrats.  Die
Generalversammlung wählt zehn weitere Mitglieder der Vereinten Nationen zu
nichtständigen  Mitgliedern  des  Sicherheitsrats;  hierbei  sind  folgende
Gesichtspunkte  besonders  zu berücksichtigen:  in erster Linie  der Beitrag von
Mitgliedern  der  Vereinten  Nationen  zur  Wahrung  des  Weltfriedens  und  der
internationalen  Sicherheit  und  zur  Verwirklichung  der  sonstigen  Ziele  der
Organisation sowie ferner eine angemessene geographische Verteilung der Sitze.

(2) Die nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats werden für zwei Jahre gewählt.
Bei der ersten Wahl der nichtständigen Mitglieder, die nach Erhöhung der Zahl
der  Ratsmitglieder  von  elf  auf  fünfzehn  stattfindet,  werden  zwei  der  vier
zusätzlichen Mitglieder für ein Jahr gewählt. Ausscheidende Mitglieder können
nicht unmittelbar wiedergewählt werden. 

(3) Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat in diesem einen Vertreter. 

Aufgaben und Befugnisse 

Artikel 24 

(1) Um  ein  schnelles  und  wirksames  Handeln  der  Vereinten  Nationen  zu
gewährleisten,  übertragen  ihre  Mitglieder  dem  Sicherheitsrat  die
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit  und erkennen an,  daß der Sicherheitsrat  bei der Wahrnehmung der
sich aus dieser Verantwortung ergebenden Pflichten in ihrem Namen handelt.

(2) Bei der Erfüllung dieser Pflichten handelt der Sicherheitsrat im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen. Die ihm hierfür eingeräumten
besonderen Befugnisse sind in den Kapiteln VI, VII, VIII und XII aufgeführt. 

(3) Der Sicherheitsrat legt der Generalversammlung Jahresberichte und erforderli-
chenfalls Sonderberichte zur Prüfung vor.

Artikel 25 

Die  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen  kommen  überein,  die  Beschlüsse  des
Sicherheitsrats im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und durchzuführen. 

Artikel 26 

Um die Herstellung und Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit so
zu  fördern,  daß  von  den  menschlichen  und  wirtschaftlichen  Hilfsquellen  der  Welt
möglichst wenig für Rüstungszwecke abgezweigt wird, ist der Sicherheitsrat beauftragt,
mit  Unterstützung  des  in  Artikel  47  vorgesehenen  Generalstabsausschusses  Pläne
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auszuarbeiten,  die  den  Mitgliedern  der  Vereinten  Nationen  zwecks  Errichtung  eines
Systems der Rüstungsregelung vorzulegen sind. 

Abstimmung 

Artikel 27 

(1) Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat eine Stimme.

(2) Beschlüsse des Sicherheitsrats über Verfahrensfragen bedürfen der Zustimmung
von neun Mitgliedern. 

(3) Beschlüsse  des  Sicherheitsrats  über  alle  sonstigen  Fragen  bedürfen  der
Zustimmung  von  neun  Mitgliedern  einschließlich  sämtlicher  ständigen
Mitglieder, jedoch mit der Maßgabe, daß sich bei Beschlüssen auf Grund des
Kapitels VI und des Artikels 52 Absatz 3 die Streitparteien der Stimme enthalten.

Verfahren

Artikel 28 

(1) Der  Sicherheitsrat  wird  so  organisiert,  daß  er  seine  Aufgaben  ständig
wahrnehmen kann. Jedes seiner Mitglieder muß zu diesem Zweck jederzeit am
Sitz der Organisation vertreten sein.

(2) Der  Sicherheitsrat  tritt  regelmäßig  zu  Sitzungen  zusammen;  bei  diesen  kann
jedes seiner Mitglieder nach Wunsch durch ein Regierungsmitglied oder durch
einen anderen eigens hierfür bestellten Delegierten vertreten sein. 

(3) Der Sicherheitsrat kann außer am Sitz der Organisation auch an anderen Orten
zusammentreten, wenn dies nach seinem Urteil seiner Arbeit am dienlichsten ist. 

Artikel 29

Der Sicherheitsrat kann Nebenorgane einsetzen, soweit er dies zur Wahrnehmung seiner
Aufgaben für erforderlich hält. 

Artikel 30 

Der Sicherheitsrat gibt sich eine Geschäftsordnung; in dieser regelt er auch das Verfahren
für die Wahl seines Präsidenten. 

Artikel 31 

Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, kann ohne
Stimmrecht an der Erörterung jeder vor den Sicherheitsrat gebrachten Frage teilnehmen,
wenn dieser der Auffassung ist, daß die Interessen dieses Mitglieds besonders betroffen
sind. 

Artikel 32 

Mitglieder  der  Vereinten  Nationen,  die  nicht  Mitglied  des  Sicherheitsrats  sind,  sowie
Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Nationen werden eingeladen, an den Erörterungen des
Sicherheitsrats  über  eine  Streitigkeit,  mit  der  dieser  befaßt  ist,  ohne  Stimmrecht
teilzunehmen, wenn sie Streitpartei sind. Für die Teilnahme eines Nichtmitgliedstaats der
Vereinten Nationen setzt der Sicherheitsrat die Bedingungen fest, die er für gerecht hält. 
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Kapitel VI - Die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten 

Artikel 33 

(1) Die Parteien einer Streitigkeit,  deren Fortdauer geeignet ist,  die Wahrung des
Weltfriedens  und  der  internationalen  Sicherheit  zu  gefährden,  bemühen  sich
zunächst  um eine  Beilegung  durch  Verhandlung,  Untersuchung,  Vermittlung,
Vergleich,  Schiedsspruch,  gerichtliche  Entscheidung,  Inanspruchnahme
regionaler Einrichtungen oder Abmachungen oder durch andere friedliche Mittel
eigener Wahl.

(2) Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, wenn er dies für notwendig hält, ihre
Streitigkeit durch solche Mittel beizulegen. 

Artikel 34 

Der  Sicherheitsrat  kann  jede  Streitigkeit  sowie  jede  Situation,  die  zu  internationalen
Reibungen führen oder eine Streitigkeit hervorrufen könnte, untersuchen, um festzustellen,
ob die Fortdauer der Streitigkeit oder der Situation die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit gefährden könnte. 

Artikel 35 

(1) Jedes  Mitglied  der  Vereinten  Nationen  kann  die  Aufmerksamkeit  des
Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede Streitigkeit sowie auf jede
Situation der in Artikel 34 bezeichneten Art lenken.

(2) Ein  Nichtmitgliedstaat  der  Vereinten  Nationen  kann die  Aufmerksamkeit  des
Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede Streitigkeit lenken, in der
er  Partei  ist,  wenn  er  im voraus  hinsichtlich  dieser  Streitigkeit  die  in  dieser
Charta für eine friedliche Beilegung festgelegten Verpflichtungen annimmt. 

(3) Das  Verfahren  der  Generalversammlung  in  Angelegenheiten,  auf  die  ihre
Aufmerksamkeit  gemäß diesem Artikel  gelenkt  wird,  bestimmt sich nach den
Artikeln 11 und 12. 

Artikel 36 

(1) Der Sicherheitsrat kann in jedem Stadium einer Streitigkeit im Sinne des Artikels
33  oder  einer  Situation  gleicher  Art  geeignete  Verfahren  oder  Methoden  für
deren Bereinigung empfehlen.

(2) Der Sicherheitsrat soll alle Verfahren in Betracht ziehen, welche die Parteien zur
Beilegung der Streitigkeit bereits angenommen haben. 

(3) Bei seinen Empfehlungen auf Grund dieses Artikels soll der Sicherheitsrat ferner
berücksichtigen, daß Rechtsstreitigkeiten im allgemeinen von den Parteien dem
Internationalen Gerichtshof im Einklang mit dessen Statut zu unterbreiten sind. 

Artikel 37 

(1) Gelingt  es  den  Parteien  einer  Streitigkeit  der  in  Artikel  33  bezeichneten  Art
nicht,  diese  mit  den  dort  angegebenen  Mitteln  beizulegen,  so  legen  sie  die
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Streitigkeit dem Sicherheitsrat vor.

(2) Könnte  nach  Auffassung  des  Sicherheitsrats  die  Fortdauer  der  Streitigkeit
tatsächlich  die  Wahrung  des  Weltfriedens  und  der  internationalen  Sicherheit
gefährden,  so beschließt er,  ob er nach Artikel  36 tätig werden oder die ihm
angemessen erscheinenden Empfehlungen für eine Beilegung abgeben will. 

Artikel 38 

Unbeschadet  der  Artikel  33  bis  37  kann  der  Sicherheitsrat,  wenn  alle  Parteien  einer
Streitigkeit  dies  beantragen,  Empfehlungen  zu  deren  friedlicher  Beilegung  an  die
Streitparteien richten. 

Kapitel VII - Maßnahmen bei Bedrohung oder 
Bruch des Friedens und bei 
Angriffshandlungen 

Artikel 39 

Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine
Angriffshandlung vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder beschließt, welche Maßnahmen
auf Grund der Artikel 41 und 42 zu treffen sind, um den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen. 

Artikel 40 

Um einer  Verschärfung  der  Lage  vorzubeugen,  kann  der  Sicherheitsrat,  bevor  er  nach
Artikel  39  Empfehlungen  abgibt  oder  Maßnahmen  beschließt,  die  beteiligten  Parteien
auffordern, den von ihm für notwendig oder erwünscht erachteten vorläufigen Maßnahmen
Folge zu leisten. Diese vorläufigen Maßnahmen lassen die Rechte, die Ansprüche und die
Stellung der beteiligten Parteien unberührt. Wird den vorläufigen Maßnahmen nicht Folge
geleistet, so trägt der Sicherheitsrat diesem Versagen gebührend Rechnung. 

Artikel 41 

Der  Sicherheitsrat  kann  beschließen,  welche  Maßnahmen  -  unter  Ausschluß  von
Waffengewalt  - zu ergreifen sind, um seinen Beschlüssen Wirksamkeit  zu verleihen; er
kann die Mitglieder der Vereinten Nationen auffordern, diese Maßnahmen durchzuführen.
Sie können die vollständige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des
Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- und Funkverbindungen sowie
sonstiger  Verkehrsmöglichkeiten  und  den  Abbruch  der  diplomatischen  Beziehungen
einschließen. 

Artikel 42 

Ist  der  Sicherheitsrat  der  Auffassung,  daß die  in  Artikel  41 vorgesehenen Maßnahmen
unzulänglich sein würden oder sich als unzulänglich erwiesen haben, so kann er mit Luft-,
See- oder Landstreitkräften die zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und
der  internationalen  Sicherheit  erforderlichen  Maßnahmen  durchführen.  Sie  können
Demonstrationen, Blockaden und sonstige Einsätze der Luft-, See- oder Landstreitkräfte
von Mitgliedern der Vereinten Nationen einschließen. 
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Artikel 43 

(1) Alle  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen  verpflichten  sich,  zur  Wahrung  des
Weltfriedens  und  der  internationalen  Sicherheit  dadurch  beizutragen,  daß  sie
nach Maßgabe eines  oder  mehrerer  Sonderabkommen dem Sicherheitsrat  auf
sein  Ersuchen  Streitkräfte  zur  Verfügung  stellen,  Beistand  leisten  und
Erleichterungen einschließlich des Durchmarschrechts gewähren, soweit dies zur
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist.

(2) Diese  Abkommen  haben  die  Zahl  und  Art  der  Streitkräfte,  ihren
Bereitschaftsgrad, ihren allgemeinen Standort sowie die Art der Erleichterungen
und des Beistands vorzusehen. 

(3) Die  Abkommen  werden  auf  Veranlassung  des  Sicherheitsrats  so  bald  wie
möglich  im  Verhandlungswege  ausgearbeitet.  Sie  werden  zwischen  dem
Sicherheitsrat  einerseits  und  Einzelmitgliedern  oder  Mitgliedergruppen
andererseits geschlossen und von den Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe ihres
Verfassungsrechts ratifiziert. 

Artikel 44 

Hat der Sicherheitsrat die Anwendung von Gewalt beschlossen, so lädt er ein in ihm nicht
vertretenes Mitglied, bevor er es zur Stellung von Streitkräften auf Grund der nach Artikel
43  übernommenen  Verpflichtungen  auffordert,  auf  dessen  Wunsch  ein,  an  seinen
Beschlüssen  über  den  Einsatz  von  Kontingenten  der  Streitkräfte  dieses  Mitglieds
teilzunehmen. 

Artikel 45 

Um die  Vereinten Nationen zur  Durchführung dringender  militärischer  Maßnahmen zu
befähigen,  halten  Mitglieder  der  Organisation  Kontingente  ihrer  Luftstreitkräfte  zum
sofortigen Einsatz bei gemeinsamen internationalen Zwangsmaßnahmen bereit. Stärke und
Bereitschaftsgrad dieser Kontingente sowie die Pläne für ihre gemeinsamen Maßnahmen
legt der Sicherheitsrat mit Unterstützung des Generalstabsausschusses im Rahmen der in
Artikel 43 erwähnten Sonderabkommen fest. 

Artikel 46 

Die  Pläne  für  die  Anwendung  von  Waffengewalt  werden  vom  Sicherheitsrat  mit
Unterstützung des Generalstabsausschusses aufgestellt. 

Artikel 47 

(1) Es  wird  ein  Generalstabsausschuß  eingesetzt,  um den  Sicherheitsrat  in  allen
Fragen zu beraten und zu unterstützen, die dessen militärische Bedürfnisse zur
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, den Einsatz und
die  Führung der  dem Sicherheitsrat  zur  Verfügung gestellten  Streitkräfte,  die
Rüstungsregelung und eine etwaige Abrüstung betreffen.

(2) Der  Generalstabsausschuß  besteht  aus  den  Generalstabschefs  der  ständigen
Mitglieder  des  Sicherheitsrats  oder  ihren  Vertretern.  Ein  nicht  ständig  im
Ausschuß  vertretenes  Mitglied  der  Vereinten  Nationen  wird  vom  Ausschuß
eingeladen, sich ihm zu assoziieren, wenn die Mitarbeit dieses Mitglieds für die
wirksame Durchführung der Aufgaben des Ausschusses erforderlich ist. 
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(3) Der  Generalstabsausschuß  ist  unter  der  Autorität  des  Sicherheitsrats  für  die
strategische  Leitung  aller  dem  Sicherheitsrat  zur  Verfügung  gestellten
Streitkräfte verantwortlich. Die Fragen bezüglich der Führung dieser Streitkräfte
werden später geregelt. 

(4) Der  Generalstabsausschuß  kann  mit  Ermächtigung  des  Sicherheitsrats  nach
Konsultation  mit  geeigneten  regionalen  Einrichtungen  regionale
Unterausschüsse einsetzen. 

Artikel 48 

(1) Die Maßnahmen, die für die Durchführung der Beschlüsse des Sicherheitsrats
zur  Wahrung des  Weltfriedens  und der  internationalen Sicherheit  erforderlich
sind,  werden  je  nach  dem Ermessen  des  Sicherheitsrats  von  allen  oder  von
einigen Mitgliedern der Vereinten Nationen getroffen.

(2) Diese  Beschlüsse  werden  von  den  Mitgliedern  der  Vereinten  Nationen
unmittelbar  sowie  durch  Maßnahmen  in  den  geeigneten  internationalen
Einrichtungen durchgeführt, deren Mitglieder sie sind. 

Artikel 49 

Bei  der  Durchführung  der  vom  Sicherheitsrat  beschlossenen  Maßnahmen  leisten  die
Mitglieder der Vereinten Nationen einander gemeinsam handelnd Beistand. 

Artikel 50 

Ergreift der Sicherheitsrat gegen einen Staat Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen, so
kann  jeder  andere  Staat,  ob  Mitglied  der  Vereinten  Nationen  oder  nicht,  den  die
Durchführung  dieser  Maßnahmen  vor  besondere  wirtschaftliche  Probleme  stellt,  den
Sicherheitsrat zwecks Lösung dieser Probleme konsultieren. 

Artikel 51 

Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der
Vereinten  Nationen  keineswegs  das  naturgegebene  Recht  zur  individuellen  oder
kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat  die zur Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen,
die  ein  Mitglied  in  Ausübung  dieses  Selbstverteidigungsrechts  trifft,  sind  dem
Sicherheitsrat  sofort  anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta
beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung
oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich
hält. 

Kapitel VIII - Regionale Abmachungen

Artikel 52 

(1) Diese Charta schließt das Bestehen regionaler Abmachungen oder Einrichtungen
zur  Behandlung  derjenigen  die  Wahrung  des  Weltfriedens  und  der
internationalen  Sicherheit  betreffenden  Angelegenheiten  nicht  aus,  bei  denen
Maßnahmen regionaler Art angebracht sind; Voraussetzung hierfür ist, daß diese
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Abmachungen  oder  Einrichtungen  und  ihr  Wirken  mit  den  Zielen  und
Grundsätzen der Vereinten Nationen vereinbar sind.

(2) Mitglieder der Vereinten Nationen, die solche Abmachungen treffen oder solche
Einrichtungen  schaffen,  werden  sich  nach  besten  Kräften  bemühen,  durch
Inanspruchnahme  dieser  Abmachungen  oder  Einrichtungen  örtlich  begrenzte
Streitigkeiten friedlich beizulegen, bevor sie den Sicherheitsrat damit befassen. 

(3) Der  Sicherheitsrat  wird  die  Entwicklung  des  Verfahrens  fördern,  örtlich
begrenzte  Streitigkeiten  durch  Inanspruchnahme  dieser  regionalen
Abmachungen oder Einrichtungen friedlich beizulegen, sei es auf Veranlassung
der beteiligten Staaten oder auf Grund von Überweisungen durch ihn selbst. 

(4) Die  Anwendung  der  Artikel  34  und  35  wird  durch  diesen  Artikel  nicht
beeinträchtigt. 

Artikel 53 

(1) Der Sicherheitsrat  nimmt gegebenenfalls  diese regionalen Abmachungen oder
Einrichtungen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität
in Anspruch. Ohne Ermächtigung des Sicherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen
auf Grund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler Einrichtungen nicht
ergriffen  werden;  ausgenommen sind  Maßnahmen gegen  einen  Feindstaat  im
Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107 oder in regionalen, gegen die
Wiederaufnahme  der  Angriffspolitik  eines  solchen  Staates  gerichteten
Abmachungen  vorgesehen  sind;  die  Ausnahme gilt,  bis  der  Organisation  auf
Ersuchen  der  beteiligten  Regierungen  die  Aufgabe  zugewiesen  wird,  neue
Angriffe eines solchen Staates zu verhüten.

(2) Der Ausdruck “Feindstaat“ in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des
Zweiten Weltkriegs Feind eines Unterzeichners dieser Charta war. 

Artikel 54 

Der Sicherheitsrat  ist  jederzeit  vollständig über  die Maßnahmen auf dem laufenden zu
halten,  die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit  auf Grund
regionaler Abmachungen oder seitens regionaler Einrichtungen getroffen oder in Aussicht
genommen werden. 

Kapitel IX - Internationale Zusammenarbeit auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet

Artikel 55 

Um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt herbeizuführen, der erforderlich ist, damit
zwischen  den  Nationen  friedliche  und  freundschaftliche,  auf  der  Achtung  vor  dem
Grundsatz  der  Gleichberechtigung  und  Selbstbestimmung  der  Völker  beruhende
Beziehungen herrschen, fördern die Vereinten Nationen 

a)  die  Verbesserung  des  Lebensstandards,  die  Vollbeschäftigung  und  die
Voraussetzungen für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und Aufstieg; 
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b)  die  Lösung  internationaler  Probleme  wirtschaftlicher,  sozialer,
gesundheitlicher und verwandter Art sowie die internationale Zusammenarbeit
auf den Gebieten der Kultur und der Erziehung; 

c)  die  allgemeine  Achtung  und  Verwirklichung  der  Menschenrechte  und
Grundfreiheiten  für  alle  ohne  Unterschied  der  Rasse,  des  Geschlechts,  der
Sprache oder der Religion. 

Artikel 56 

Alle Mitgliedstaaten verpflichten sich, gemeinsam und jeder für sich mit der Organisation
zusammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 dargelegten Ziele zu erreichen. 

Artikel 57 

(1) Die  verschiedenen  durch  zwischenstaatliche  Übereinkünfte  errichteten
Sonderorganisationen, die auf den Gebieten der Wirtschaft,  des Sozialwesens,
der  Kultur,  der  Erziehung,  der  Gesundheit  und  auf  verwandten  Gebieten
weitreichende,  in  ihren  maßgebenden  Urkunden  umschriebene  internationale
Aufgaben  zu  erfüllen  haben,  werden  gemäß  Artikel  63  mit  den  Vereinten
Nationen in Beziehung gebracht.

(2) Diese mit den Vereinten Nationen in Beziehung gebrachten Organisationen sind
im folgenden als “Sonderorganisationen“ bezeichnet. 

Artikel 58 

Die  Organisation  gibt  Empfehlungen  ab,  um die  Bestrebungen  und  Tätigkeiten  dieser
Sonderorganisationen zu koordinieren. 

Artikel 59 

Die Organisation veranlaßt gegebenenfalls zwischen den in Betracht kommenden Staaten
Verhandlungen  zur  Errichtung  neuer  Sonderorganisationen,  soweit  solche  zur
Verwirklichung der in Artikel 55 dargelegten Ziele erforderlich sind. 

Artikel 60 

Für die Wahrnehmung der in diesem Kapitel genannten Aufgaben der Organisation sind
die  Generalversammlung  und  unter  ihrer  Autorität  der  Wirtschafts-  und  Sozialrat
verantwortlich;  dieser  besitzt  zu  diesem  Zweck  die  ihm  in  Kapitel  X  zugewiesenen
Befugnisse. 

Kapitel X - Der Wirtschafts- und Sozialrat 

Zusammensetzung 

Artikel 61 

(1) Der  Wirtschafts-  und  Sozialrat  besteht  aus  vierundfünfzig  von  der
Generalversammlung gewählten Mitgliedern der Vereinten Nationen.

(2) Vorbehaltlich  des  Absatzes  3  werden  alljährlich  achtzehn  Mitglieder  des
Wirtschafts- und Sozialrats für drei Jahre gewählt. Ein ausscheidendes Mitglied
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kann unmittelbar wiedergewählt werden. 

(3) Bei  der  ersten  Wahl,  die  nach  Erhöhung  der  Zahl  der  Ratsmitglieder  von
siebenundzwanzig  auf  vierundfünfzig  stattfindet,  werden  zusätzlich  zu  den
Mitgliedern, die anstelle der neun Mitglieder gewählt werden, deren Amtszeit
mit  dem  betreffenden  Jahr  endet,  siebenundzwanzig  weitere  Mitglieder  des
Wirtschafts-  und  Sozialrats  gewählt.  Die  Amtszeit  von  neun  dieser
siebenundzwanzig zusätzlichen Mitglieder endet nach einem Jahr, diejenige von
neun  weiteren  Mitgliedern  nach  zwei  Jahren;  das  Nähere  regelt  die
Generalversammlung. 

(4) Jedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrats hat in diesem einen Vertreter. 

Aufgaben und Befugnisse 

Artikel 62 

(1) Der Wirtschafts- und Sozialrat kann über internationale Angelegenheiten auf den
Gebieten  der  Wirtschaft,  des  Sozialwesens,  der  Kultur,  der  Erziehung,  der
Gesundheit  und  auf  verwandten  Gebieten  Untersuchungen  durchführen  oder
bewirken sowie Berichte abfassen oder veranlassen; er kann zu jeder derartigen
Angelegenheit  an  die  Generalversammlung,  die  Mitglieder  der  Vereinten
Nationen und die in Betracht kommenden Sonderorganisationen Empfehlungen
richten.

(2) Er  kann  Empfehlungen  abgeben,  um  die  Achtung  und  Verwirklichung  der
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle zu fördern. 

(3) Er  kann  über  Angelegenheiten,  für  die  er  zuständig  ist,  Übereinkommen
entwerfen und der Generalversammlung vorlegen. 

(4) Er  kann  nach  den  von  den  Vereinten  Nationen  festgesetzten  Regeln
internationale  Konferenzen  über  Angelegenheiten  einberufen,  für  die  er
zuständig ist. 

Artikel 63 

(1) Der Wirtschafts- und Sozialrat  kann mit  jeder der in Artikel  57 bezeichneten
Organisationen  Abkommen  schließen,  in  denen  die  Beziehungen  der
betreffenden  Organisation  zu  den  Vereinten  Nationen  geregelt  werden.  Diese
Abkommen bedürfen der Genehmigung durch die Generalversammlung.

(2) Er  kann  die  Tätigkeit  der  Sonderorganisationen  koordinieren,  indem  er
Konsultationen mit ihnen führt und an sie, an die Generalversammlung und die
Mitglieder der Vereinten Nationen Empfehlungen richtet. 

Artikel 64 

(1) Der Wirtschafts- und Sozialrat kann geeignete Schritte unternehmen, um von den
Sonderorganisationen  regelmäßig  Berichte  zu  erhalten.  Er  kann  mit  den
Mitgliedern  der  Vereinten  Nationen  und  mit  den  Sonderorganisationen
Abmachungen treffen,  um Berichte über die Maßnahmen zu erhalten, die zur
Durchführung  seiner  Empfehlungen  und  der  Empfehlungen  der
Generalversammlung  über  Angelegenheiten  getroffen  werden,  für  die  er

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 503



Charta der Vereinten Nationen – SR 0.120

zuständig ist.

(2) Er  kann  der  Generalversammlung  seine  Bemerkungen  zu  diesen  Berichten
mitteilen. 

Artikel 65 

Der Wirtschafts- und Sozialrat  kann dem Sicherheitsrat  Auskünfte erteilen und ihn auf
dessen Ersuchen unterstützen. 

Artikel 66 

(1) Der  Wirtschafts-  und  Sozialrat  nimmt  alle  Aufgaben  wahr,  für  die  er  im
Zusammenhang  mit  der  Durchführung  von  Empfehlungen  der
Generalversammlung zuständig ist.

(2) Er kann mit Genehmigung der Generalversammlung alle Dienste leisten, um die
ihn Mitglieder der Vereinten Nationen oder Sonderorganisationen ersuchen.

(3) Er nimmt alle sonstigen Aufgaben wahr, die ihm in dieser Charta oder durch die
Generalversammlung zugewiesen werden. 

Abstimmung 

Artikel 67 

(1) Jedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrats hat eine Stimme.

(2) Beschlüsse  des  Wirtschafts-  und  Sozialrats  bedürfen  der  Mehrheit  der
anwesenden und abstimmenden Mitglieder. 

Verfahren 

Artikel 68 

Der Wirtschafts- und Sozialrat setzt Kommissionen für wirtschaftliche und soziale Fragen
und für die Förderung der Menschenrechte sowie alle sonstigen zur Wahrnehmung seiner
Aufgaben erforderlichen Kommissionen ein. 

Artikel 69 

Behandelt  der  Wirtschafts-  und  Sozialrat  eine  Angelegenheit,  die  für  ein  Mitglied  der
Vereinten Nationen von besonderem Belang ist,  so lädt er es ein,  ohne Stimmrecht an
seinen Beratungen teilzunehmen. 

Artikel 70 

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann Abmachungen dahingehend treffen, daß Vertreter der
Sonderorganisationen ohne Stimmrecht an seinen Beratungen und an den Beratungen der
von ihm eingesetzten Kommissionen teilnehmen und daß seine eigenen Vertreter an den
Beratungen der Sonderorganisationen teilnehmen. 

Artikel 71 

Der Wirtschafts-  und Sozialrat  kann geeignete  Abmachungen zwecks  Konsultation mit
nichtstaatlichen Organisationen treffen, die sich mit Angelegenheiten seiner Zuständigkeit
befassen.  Solche Abmachungen können mit  internationalen Organisationen und,  soweit
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angebracht, nach Konsultation des betreffenden Mitglieds der Vereinten Nationen auch mit
nationalen Organisationen getroffen werden. 

Artikel 72 

(1) Der Wirtschafts- und Sozialrat gibt sich eine Geschäftsordnung; in dieser regelt
er auch das Verfahren für die Wahl seines Präsidenten.

(2) Der Wirtschafts- und Sozialrat tritt nach Bedarf gemäß seiner Geschäftsordnung
zusammen;  in  dieser  ist  auch die  Einberufung von Sitzungen auf Antrag der
Mehrheit seiner Mitglieder vorzusehen. 

Kapitel XI - Erklärung über Hoheitsgebiete ohne 
Selbstregierung 

Artikel 73 

Mitglieder  der  Vereinten  Nationen,  welche  die  Verantwortung  für  die  Verwaltung  von
Hoheitsgebieten  haben  oder  übernehmen,  deren  Völker  noch  nicht  die  volle
Selbstregierung erreicht haben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der
Einwohner dieser Hoheitsgebiete Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen Auftrag die
Verpflichtung, im Rahmen des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit das Wohl dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern; zu
diesem Zweck verpflichten sie sich, 

a) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt, die
gerechte  Behandlung und den  Schutz  dieser  Völker  gegen  Mißbräuche  unter
gebührender Achtung vor ihrer Kultur zu gewährleisten; 

b) die Selbstregierung zu entwickeln, die politischen Bestrebungen dieser Völker
gebührend zu berücksichtigen und sie bei der fortschreitenden Entwicklung ihrer
freien  politischen  Einrichtungen  zu  unterstützen,  und  zwar  je  nach  den
besonderen Verhältnissen jedes Hoheitsgebiets,  seiner  Bevölkerung und deren
jeweiliger Entwicklungsstufe; 

c) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen; 

d) Aufbau- und Entwicklungsmaßnahmen zu fördern, die Forschungstätigkeit zu
unterstützen  sowie  miteinander  und  gegebenenfalls  mit  internationalen
Fachorganisationen zusammenzuarbeiten, um die in diesem Artikel dargelegten
sozialen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ziele zu verwirklichen; 

e) dem Generalsekretär mit  der durch die Rücksichtnahme auf Sicherheit  und
Verfassung  gebotenen  Einschränkung  zu  seiner  Unterrichtung  regelmäßig
statistische und sonstige Informationen  technischer  Art  über  das  Wirtschafts-,
Sozial-  und  Erziehungswesen  in  den  nicht  unter  die  Kapitel  XII  und  XIII
fallenden Hoheitsgebieten zu übermitteln, für die sie verantwortlich sind. 

Artikel 74 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen sind sich ferner darin einig, daß die Politik, die sie
für  die  unter  dieses  Kapitel  fallenden  Hoheitsgebiete  verfolgen,  nicht  minder  auf  dem
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allgemeinen  Grundsatz  der  guten  Nachbarschaft  in  sozialen,  wirtschaftlichen  und
Handelsangelegenheiten beruhen muß als die Politik, die sie für ihr Mutterland verfolgen;
hierbei sind die Interessen und das Wohl der übrigen Welt gebührend zu berücksichtigen. 

Kapitel XII - Das internationale Treuhandsystem 

Artikel 75 

Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer Autorität ein internationales Treuhandsystem
für  die  Verwaltung  und  Beaufsichtigung  der  Hoheitsgebiete,  die  auf  Grund  späterer
Einzelabkommen in dieses System einbezogen werden. Diese Hoheitsgebiete werden im
folgenden als Treuhandgebiete bezeichnet. 

Artikel 76 

Im Einklang mit den in Artikel 1 dieser Charta dargelegten Zielen der Vereinten Nationen
dient das Treuhandsystem hauptsächlich folgenden Zwecken: 

a) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen; 

b) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt der
Einwohner  der  Treuhandgebiete  und  ihre  fortschreitende  Entwicklung  zur
Selbstregierung  oder  Unabhängigkeit  so  zu  fördern,  wie  es  den  besonderen
Verhältnissen eines jeden dieser Hoheitsgebiete und seiner Bevölkerung sowie
deren  frei  geäußerten  Wünschen  entspricht  und  in  dem  diesbezüglichen
Treuhandabkommen vorgesehen ist; 

c)  die  Achtung  vor  den  Menschenrechten  und  Grundfreiheiten  für  alle  ohne
Unterschied  der  Rasse,  des  Geschlechts,  der  Sprache  oder  der  Religion  zu
fördern und das Bewußtsein der gegenseitigen Abhängigkeit der Völker der Welt
zu stärken; 

d)  die  Gleichbehandlung  aller  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen  und  ihrer
Staatsangehörigen  in  sozialen,  wirtschaftlichen  und  Handelsangelegenheiten
sowie  die  Gleichbehandlung  dieser  Staatsangehörigen  in  der  Rechtspflege
sicherzustellen,  ohne jedoch die Verwirklichung der vorgenannten Zwecke zu
beeinträchtigen; Artikel 80 bleibt unberührt. 

Artikel 77 

(1) Das  Treuhandsystem  findet  auf  die  zu  den  folgenden  Gruppen  gehörenden
Hoheitsgebiete Anwendung, soweit  sie auf Grund von Treuhandabkommen in
dieses System einbezogen werden:

a) gegenwärtig bestehende Mandatsgebiete; 

b)  Hoheitsgebiete,  die  infolge  des  Zweiten  Weltkriegs  von  Feindstaaten
abgetrennt werden; 

c) Hoheitsgebiete, die von den für ihre Verwaltung verantwortlichen Staaten
freiwillig in das System einbezogen werden. 

(2) Die  Feststellung,  welche  Hoheitsgebiete  aus  den  genannten  Gruppen  in  das
Treuhandsystem einbezogen werden und welche Bestimmungen hierfür gelten,
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bleibt einer späteren Übereinkunft vorbehalten. 

Artikel 78 

Das  Treuhandsystem  findet  keine  Anwendung  auf  Hoheitsgebiete,  die  Mitglied  der
Vereinten Nationen geworden sind; die Beziehungen zwischen Mitgliedern beruhen auf
der Achtung des Grundsatzes der souveränen Gleichheit. 

Artikel 79 

Für jedes in das Treuhandsystem einzubeziehende Hoheitsgebiet werden die Treuhandbe-
stimmungen einschließlich aller ihrer Änderungen und Ergänzungen von den unmittelbar
beteiligten Staaten, zu denen bei Mandatsgebieten eines Mitglieds der Vereinten Nationen
auch die  Mandatsmacht  zählt,  in  Form eines Abkommens vereinbart;  sie  bedürfen  der
Genehmigung nach den Artikeln 83 und 85. 

Artikel 80 

(1) Soweit  in  einzelnen,  auf  Grund  der  Artikel  77,  79  und  81  geschlossenen
Treuhandabkommen  zur  Einbeziehung  eines  Treuhandgebiets  in  das
Treuhandsystem  nichts  anderes  vereinbart  wird  und  solange  derartige
Abkommen noch nicht geschlossen sind, ist dieses Kapitel nicht so auszulegen,
als ändere es unmittelbar oder mittelbar die Rechte von Staaten oder Völkern
oder in  Kraft  befindliche internationale  Übereinkünfte,  deren Vertragsparteien
Mitglieder der Vereinten Nationen sind.

(2) Aus Absatz 1 kann keine Rechtfertigung dafür abgeleitet werden, Verhandlungen
über  Abkommen  zu  der  in  Artikel  77  vorgesehenen  Einbeziehung  von
Mandatsgebieten und sonstigen Hoheitsgebieten in das Treuhandsystem oder den
Abschluß solcher Abkommen zu verzögern oder aufzuschieben. 

Artikel 81 

Jedes Treuhandabkommen enthält die Bestimmungen, nach denen das Treuhandgebiet zu
verwalten  ist,  und  bezeichnet  die  verwaltende  Obrigkeit.  Diese,  im  folgenden  als
“Verwaltungsmacht“  bezeichnet,  kann  ein  Staat  oder  eine  Staatengruppe  oder  die
Organisation selbst sein. 

Artikel 82 

Jedes Treuhandabkommen kann eine oder mehrere strategische Zonen bezeichnen, die das
ganze Treuhandgebiet, für welches das Abkommen gilt, oder einen Teil davon umfassen;
Sonderabkommen nach Artikel 43 bleiben unberührt. 

Artikel 83 

(1) Alle  Aufgaben  der  Vereinten  Nationen  in  bezug  auf  strategische  Zonen,
einschließlich  der  Genehmigung  der  Treuhandabkommen  sowie  ihrer
Änderungen und Ergänzungen, nimmt der Sicherheitsrat wahr.

(2) Die in  Artikel  76 dargelegten  Hauptzwecke gelten auch für  die  Bevölkerung
jeder strategischen Zone. 

(3) Unter Beachtung der Treuhandabkommen nimmt der Sicherheitsrat vorbehaltlich
der Sicherheitserfordernisse die Unterstützung des Treuhandrats in Anspruch, um

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 507



Charta der Vereinten Nationen – SR 0.120

im Rahmen des Treuhandsystems diejenigen Aufgaben der Vereinten Nationen
wahrzunehmen,  die  politische,  wirtschaftliche,  soziale  und  erzieherische
Angelegenheiten in den strategischen Zonen betreffen. 

Artikel 84 

Die Verwaltungsmacht hat die Pflicht,  dafür zu sorgen,  daß das Treuhandgebiet  seinen
Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit leistet. Zu diesem
Zweck  kann  sie  freiwillige  Streitkräfte,  Erleichterungen  und  Beistand  von  dem
Treuhandgebiet in Anspruch nehmen, um die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie in dieser
Hinsicht gegenüber dem Sicherheitsrat übernommen hat, und um die örtliche Verteidigung
und  die  Aufrechterhaltung  von  Recht  und  Ordnung  innerhalb  des  Treuhandgebiets
sicherzustellen. 

Artikel 85 

(1) Die Aufgaben der Vereinten Nationen in bezug auf Treuhandabkommen für alle
nicht  als  strategische  Zonen  bezeichneten  Gebiete,  einschließlich  der
Genehmigung  der  Treuhandabkommen  sowie  ihrer  Änderungen  und
Ergänzungen, werden von der Generalversammlung wahrgenommen.

(2) Bei der Durchführung dieser Aufgaben wird die Generalversammlung von dem
unter ihrer Autorität handelnden Treuhandrat unterstützt. 

Kapitel XIII - Der Treuhandrat 

Zusammensetzung 

Artikel 86 

(1) Der Treuhandrat besteht aus folgenden Mitgliedern der Vereinten Nationen:

a) den Mitgliedern, die Treuhandgebiete verwalten; 

b) den in Artikel 23 namentlich aufgeführten Mitgliedern, soweit sie keine
Treuhandgebiete verwalten; 

c)  so  vielen  weiteren  von  der  Generalversammlung  für  je  drei  Jahre
gewählten  Mitgliedern,  wie  erforderlich  sind,  damit  der  Treuhandrat
insgesamt zur Hälfte aus Mitgliedern der Vereinten Nationen besteht, die
Treuhandgebiete  verwalten,  und  zur  Hälfte  aus  solchen,  die  keine
verwalten. 

(2) Jedes  Mitglied  des  Treuhandrats  bestellt  eine  besonders  geeignete  Person  zu
seinem Vertreter im Treuhandrat. 

Aufgaben und Befugnisse

Artikel 87 

Die  Generalversammlung  und  unter  ihrer  Autorität  der  Treuhandrat  können  bei  der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

a) von der Verwaltungsmacht vorgelegte Berichte prüfen; 
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b) Gesuche entgegennehmen und sie in Konsultation mit der Verwaltungsmacht
prüfen; 

c) regelmäßige Bereisungen der einzelnen Treuhandgebiete veranlassen,  deren
Zeitpunkt mit der Verwaltungsmacht vereinbart wird; 

d)  diese  und  sonstige  Maßnahmen  in  Übereinstimmung  mit  den
Treuhandabkommen treffen. 

Artikel 88 

Der Treuhandrat arbeitet einen Fragebogen über den politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und  erzieherischen  Fortschritt  der  Einwohner  jedes  Treuhandgebiets  aus;  die
Verwaltungsmacht jedes Treuhandgebiets, für das die Generalversammlung zuständig ist,
erstattet dieser auf Grund des Fragebogens alljährlich Bericht. 

Abstimmung

Artikel 89 

(1) Jedes Mitglied des Treuhandrats hat eine Stimme.

(2) Beschlüsse  des  Treuhandrats  bedürfen  der  Mehrheit  der  anwesenden  und
abstimmenden Mitglieder. 

Verfahren

Artikel 90 

(1) Der Treuhandrat gibt sich eine Geschäftsordnung; in dieser regelt er auch das
Verfahren für die Wahl seines Präsidenten.

(2) Der Treuhandrat tritt nach Bedarf gemäß seiner Geschäftsordnung zusammen; in
dieser ist auch die Einberufung von Sitzungen auf Antrag der Mehrheit seiner
Mitglieder vorzusehen. 

Artikel 91 

Der Treuhandrat nimmt gegebenenfalls die Unterstützung des Wirtschafts- und Sozialrats
und der Sonderorganisationen in Angelegenheiten in Anspruch, für die sie zuständig sind. 

Kapitel XIV - Der Internationale Gerichtshof 

Artikel 92 

Der Internationale Gerichtshof ist das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen.
Er nimmt seine Aufgaben nach Maßgabe des beigefügten Statuts wahr, das auf dem Statut
des Ständigen Internationalen Gerichtshofs beruht und Bestandteil dieser Charta ist. 

Artikel 93 

(1) Alle Mitglieder der Vereinten Nationen sind ohne weiteres Vertragsparteien des
Statuts des Internationalen Gerichtshofs.

(2) Ein Staat, der nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, kann zu Bedingungen,
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welche  die  Generalversammlung  jeweils  auf  Empfehlung  des  Sicherheitsrats
festsetzt, Vertragspartei des Statuts des Internationalen Gerichtshofs werden. 

Artikel 94 

(1) Jedes Mitglied der Vereinten Nationen verpflichtet sich, bei jeder Streitigkeit, in
der es Partei ist, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs zu befolgen.

(2) Kommt eine Streitpartei ihren Verpflichtungen aus einem Urteil des Gerichtshofs
nicht nach, so kann sich die andere Partei an den Sicherheitsrat wenden; dieser
kann, wenn er es für erforderlich hält, Empfehlungen abgeben oder Maßnahmen
beschließen, um dem Urteil Wirksamkeit zu verschaffen. 

Artikel 95 

Diese  Charta  schließt  nicht  aus,  daß  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen  auf  Grund
bestehender  oder  künftiger  Abkommen  die  Beilegung  ihrer  Streitigkeiten  anderen
Gerichten zuweisen. 

Artikel 96 

(1) Die Generalversammlung oder der Sicherheitsrat kann über jede Rechtsfrage ein
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs anfordern.

(2) Andere Organe der Vereinten Nationen und Sonderorganisationen können mit
jeweiliger  Ermächtigung  durch  die  Generalversammlung  ebenfalls  Gutachten
des  Gerichtshofs  über  Rechtsfragen  anfordern,  die  sich  in  ihrem
Tätigkeitsbereich stellen. 

Kapitel XV - Das Sekretariat 

Artikel 97 

Das Sekretariat besteht aus einem Generalsekretär und den sonstigen von der Organisation
benötigten Bediensteten. Der Generalsekretär wird auf Empfehlung des Sicherheitsrats von
der Generalversammlung ernannt. Er ist der höchste Verwaltungsbeamte der Organisation. 

Artikel 98 

Der Generalsekretär ist in dieser Eigenschaft bei allen Sitzungen der Generalversammlung,
des Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats und des Treuhandrats tätig und nimmt
alle  sonstigen  ihm von  diesen  Organen  zugewiesenen  Aufgaben  wahr.  Er  erstattet  der
Generalversammlung alljährlich über die Tätigkeit der Organisation Bericht. 

Artikel 99 

Der Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf jede Angelegenheit
lenken, die nach seinem Dafürhalten geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit zu gefährden. 

Artikel 100 

(1) Der  Generalsekretär  und  die  sonstigen  Bediensteten  dürfen  bei  der
Wahrnehmung  ihrer  Pflichten  von  einer  Regierung  oder  von  einer  Autorität
außerhalb der Organisation Weisungen weder erbitten noch entgegennehmen. Sie
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haben jede Handlung zu unterlassen, die ihrer Stellung als internationale, nur der
Organisation verantwortliche Bedienstete abträglich sein könnte.

(2) Jedes  Mitglied  der  Vereinten  Nationen  verpflichtet  sich,  den  ausschließlich
internationalen  Charakter  der  Verantwortung  des  Generalsekretärs  und  der
sonstigen  Bediensteten  zu  achten  und  nicht  zu  versuchen,  sie  bei  der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Artikel 101 

(1) Die  Bediensteten  werden  vom  Generalsekretär  im  Einklang  mit  Regelungen
ernannt, welche die Generalversammlung erläßt.

(2) Dem  Wirtschafts-  und  Sozialrat,  dem  Treuhandrat  und  erforderlichenfalls
anderen Organen der Vereinten Nationen werden geeignete ständige Bedienstete
zugeteilt. Sie gehören dem Sekretariat an. 

(3) Bei der Einstellung der Bediensteten und der Regelung ihres Dienstverhältnisses
gilt als ausschlaggebend der Gesichtspunkt, daß es notwendig ist, ein Höchstmaß
an Leistungsfähigkeit, fachlicher Eignung und Ehrenhaftigkeit zu gewährleisten.
Der Umstand, daß es wichtig ist, die Auswahl der Bediensteten auf möglichst
breiter  geographischer  Grundlage  vorzunehmen,  ist  gebührend  zu
berücksichtigen. 

Kapitel XVI – Verschiedenes

Artikel 102 

(1) Alle Verträge und sonstigen internationalen Übereinkünfte, die ein Mitglied der
Vereinten Nationen nach  dem Inkrafttreten dieser  Charta  schließt,  werden  so
bald wie möglich beim Sekretariat registriert und von ihm veröffentlicht.

(2) Werden solche Verträge oder internationalen Übereinkünfte nicht nach Absatz 1
registriert, so können sich ihre Vertragsparteien bei einem Organ der Vereinten
Nationen nicht auf sie berufen. 

Artikel 103 

Widersprechen sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen aus dieser
Charta und ihre Verpflichtungen aus anderen internationalen Übereinkünften, so haben die
Verpflichtungen aus dieser Charta Vorrang. 

Artikel 104 

Die Organisation genießt  im Hoheitsgebiet  jedes Mitglieds die  Rechts- und Geschäfts-
fähigkeit,  die  zur  Wahrnehmung  ihrer  Aufgaben  und  zur  Verwirklichung  ihrer  Ziele
erforderlich ist. 

Artikel 105 

(1) Die Organisation genießt  im Hoheitsgebiet  jedes Mitglieds die Vorrechte  und
Immunitäten, die zur Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich sind.

(2) Vertreter  der  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen  und  Bedienstete  der

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 511



Charta der Vereinten Nationen – SR 0.120

Organisation  genießen  ebenfalls  die  Vorrechte  und  Immunitäten,  deren  sie
bedürfen, um ihre mit der Organisation zusammenhängenden Aufgaben in voller
Unabhängigkeit wahrnehmen zu können. 

(3) Die Generalversammlung kann Empfehlungen abgeben, um die Anwendung der
Absätze 1 und 2 im einzelnen zu regeln,  oder  sie  kann  den Mitgliedern der
Vereinten Nationen zu diesem Zweck Übereinkommen vorschlagen. 

Kapitel XVII - Übergangsbestimmungen 
betreffend die Sicherheit

Artikel 106 

Bis  das  Inkrafttreten  von  Sonderabkommen  der  in  Artikel  43  bezeichneten  Art  den
Sicherheitsrat nach seiner Auffassung befähigt, mit der Ausübung der ihm in Artikel 42
zugewiesenen  Verantwortlichkeiten  zu  beginnen,  konsultieren  die  Parteien  der  am 30.
Oktober  1943  in  Moskau  unterzeichneten  Viermächte-Erklärung  und  Frankreich  nach
Absatz 5 dieser Erklärung einander und gegebenenfalls andere Mitglieder der Vereinten
Nationen,  um  gemeinsam  alle  etwa  erforderlichen  Maßnahmen  zur  Wahrung  des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Namen der Organisation zu treffen. 

Artikel 107 

Maßnahmen,  welche  die  hierfür  verantwortlichen  Regierungen  als  Folge  des  Zweiten
Weltkriegs  in  bezug  auf  einen  Staat  ergreifen  oder  genehmigen,  der  während  dieses
Krieges Feind eines Unterzeichnerstaats  dieser  Charta  war,  werden durch diese Charta
weder außer Kraft gesetzt noch untersagt. 

Kapitel XVIII - Änderungen 

Artikel 108 

Änderungen dieser Charta treten für alle Mitglieder der Vereinten Nationen in Kraft, wenn
sie mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Generalversammlung angenommen und von
zwei  Dritteln  der  Mitglieder  der  Vereinten  Nationen  einschließlich  aller  ständigen
Mitglieder  des  Sicherheitsrats  nach Maßgabe ihres  Verfassungsrechts  ratifiziert  worden
sind. 

Artikel 109 

(1) Zur Revision dieser Charta kann eine Allgemeine Konferenz der Mitglieder der
Vereinten Nationen zusammentreten; Zeitpunkt und Ort werden durch Beschluß
einer  Zweidrittelmehrheit  der  Mitglieder  der  Generalversammlung und  durch
Beschluß von neun beliebigen Mitgliedern des Sicherheitsrats bestimmt. Jedes
Mitglied der Vereinten Nationen hat auf der Konferenz eine Stimme.

(2) Jede Änderung dieser Charta,  die von der Konferenz mit  Zweidrittelmehrheit
empfohlen wird, tritt in Kraft, sobald sie von zwei Dritteln der Mitglieder der
Vereinten Nationen einschließlich aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats

512 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Charta der Vereinten Nationen – SR 0.120

nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts ratifiziert worden ist. 

(3) Ist  eine  solche  Konferenz  nicht  vor  der  zehnten  Jahrestagung  der
Generalversammlung  nach  Inkrafttreten  dieser  Charta  zusammengetreten,  so
wird der Vorschlag, eine solche Konferenz einzuberufen, auf die Tagesordnung
jener Tagung gesetzt; die Konferenz findet statt, wenn dies durch Beschluß der
Mehrheit  der  Mitglieder  der  Generalversammlung  und  durch  Beschluß  von
sieben beliebigen Mitgliedern des Sicherheitsrats bestimmt wird. 

Kapitel XIX - Ratifizierung und Unterzeichnung 

Artikel 110 

(1) Diese  Charta  bedarf  der  Ratifizierung  durch  die  Unterzeichnerstaaten  nach
Maßgabe ihres Verfassungsrechts.

(2) Die Ratifikationsurkunden werden  bei  der  Regierung der  Vereinigten Staaten
von  Amerika  hinterlegt;  diese  notifiziert  jede  Hinterlegung allen  Unterzeich-
nerstaaten sowie dem Generalsekretär der Organisation, sobald er ernannt ist. 

(3) Diese Charta tritt in Kraft, sobald die Republik China, Frankreich, die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie die  Mehrheit  der
anderen Unterzeichnerstaaten ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.  Die
Regierung  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  errichtet  sodann  über  die
Hinterlegung  der  Ratifikationsurkunden  ein  Protokoll,  von  dem  sie  allen
Unterzeichnerstaaten Abschriften übermittelt. 

(4) Die  Unterzeichnerstaaten  dieser  Charta,  die  sie  nach  ihrem  Inkrafttreten
ratifizieren,  werden mit  dem Tag der Hinterlegung ihrer  Ratifikationsurkunde
ursprüngliche Mitglieder der Vereinten Nationen. 

Artikel 111 

Diese  Charta,  deren  chinesischer,  französischer,  russischer,  englischer  und  spanischer
Wortlaut  gleichermaßen verbindlich  ist,  wird im Archiv der  Regierung der  Vereinigten
Staaten  von  Amerika  hinterlegt.  Diese  übermittelt  den  Regierungen  der  anderen
Unterzeichnerstaaten gehörig beglaubigte Abschriften. 

ZU URKUND DESSEN haben die Vertreter der Regierungen der Vereinten Nationen diese
Charta unterzeichnet. 

GESCHEHEN in der Stadt San Franzisco am 26. Juni 1945. 

[Unterschriften] 

Dementsprechend  haben  unsere  Regierungen  durch  ihre  in  der  Stadt  San  Franzisko
versammelten Vertreter,  deren Vollmachten vorgelegt  und in guter  und gehöriger  Form
befunden wurden, diese Charta der Vereinten Nationen angenommen und errichten hiermit
eine internationale Organisation, die den Namen “Vereinte Nationen“ führen soll.
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RESOLUTION 66/164
Verabschiedet auf der 89. Plenarsitzung am 19. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/462/Add.2, Ziff. 108)400

400 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, 
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, 
Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, 
Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Monaco, Montenegro , Neuseeland, Niederlande, Niger, 
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik 
Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, 
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechische Republik, 
Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

66/164. Förderung der Erklärung über das Recht und die 
Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der 
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. Dezember 1998, mit der sie die
in  deren  Anlage  enthaltene  Erklärung  über  das  Recht  und  die  Verpflichtung  von
Einzelpersonen,  Gruppen  und  Organen  der  Gesellschaft,  die  allgemein  anerkannten
Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  zu  fördern  und  zu  schützen,  im  Konsens
verabschiedete, und erneut erklärend, wie wichtig die Erklärung und ihre Förderung und
Umsetzung sind,

sowie  unter  Hinweis auf  alle  früheren  Resolutionen  zu  diesem  Thema,
insbesondere ihre Resolution 64/163 vom 18. Dezember 2009 und die Resolutionen des
Menschenrechtsrats 13/13 vom 25. März 2010401 und 16/5 vom 24. März 2011402,

401Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 53 und 
Korrigendum (A/65/53 und Corr.1), Kap. II, Abschn. A.
402 Ebd., Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), Kap. II, Abschn. A.

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in vielen Ländern Personen
und Organisationen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten  einsetzen,  aufgrund  dieser  Tätigkeiten  häufig  Drohungen  und
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Drangsalierungen  ausgesetzt  sind  und  in  Unsicherheit  leben,  so  auch  durch
Einschränkungen  der  Vereinigungsfreiheit  oder  der  freien  Meinungsäußerung  oder  des
Rechts,  sich  friedlich  zu  versammeln,  oder  durch  Missbrauch  von  Zivil-  oder
Strafverfahren,

ernsthaft  besorgt darüber,  dass  in  einigen  Fällen  Gesetze  und  sonstige
Maßnahmen zum Schutz der nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung des Terrorismus
missbräuchlich gegen Menschenrechtsverteidiger angewandt wurden oder dass sie deren
Arbeit und Sicherheit in völkerrechtswidriger Weise behindert haben, 

sowie ernsthaft besorgt über die nach wie vor zahlreichen Menschenrechtsver-
letzungen an Personen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten überall auf der Welt einsetzen, sowie darüber, dass in vielen Ländern
Drohungen, Angriffe und Einschüchterungshandlungen gegen Menschenrechtsverteidiger
nach wie vor straflos bleiben und dass sich dies negativ auf ihre Arbeit und ihre Sicherheit
auswirkt,

ferner  ernsthaft  besorgt darüber,  dass  Menschrechtsverteidiger  zum Ziel  von
Angriffen  gemacht  werden,  weil  sie  über  Menschenrechtsverletzungen  berichten  und
Informationen darüber einholen, 

ernsthaft  besorgt über  die  erhebliche  Zahl  von  Mitteilungen  an  die
Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrats über die Lage von Menschenrechtsver-
teidigern, die zusammen mit den von einigen anderen Mechanismen für Sonderverfahren
vorgelegten  Berichten  nahelegen,  dass  Menschenrechtsverteidiger,  insbesondere  die
Frauen unter ihnen,ernsten Risiken ausgesetzt sind,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle von Einzelpersonen, Organisationen der
Zivilgesellschaft, nichtstaatlichen Organisationen, Gruppen, Organe n der Gesellschaft und
unabhängigen nationalen Institutionen im Hinblick auf die Förderung und den Schutz aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle,  namentlich bei dem Vorgehen gegen alle
Formen  von  Menschenrechtsverletzungen,  der  Bekämpfung  der  Straflosigkeit,  der
Bekämpfung  der  Armut  und  der  Diskriminierung  und  der  Förderung des  Zugangs  zu
Gerechtigkeit,  Demokratie, Toleranz, Menschenwürde und dem Recht auf Entwicklung,
und daran erinnernd, dass sie allesamt Rechte sowie Verantwortlichkeiten und Pflichten
innerhalb und gegenüber der Gemeinschaft haben,

in der Erkenntnis, dass Menschenrechtsverteidiger eine maßgebliche Rolle dabei
spielen können,  Anstrengungen zur  Stärkung des  Friedens und  der  Entwicklung durch
Dialog, Offenheit, Partizipation und Gerechtigkeit zu unterstützen, namentlich indem sie
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte überwachen,  darüber berichten und
dazu beitragen,

sowie  in  der  Erkenntnis ,  dass  neue  Kommunikationsformen  den
Menschenrechtsverteidigern  als  wichtiges  Instrument  zur  Förderung  des  Schutzes  der
Menschenrechte dienen können,

unter  Hinweis darauf,  dass  gewisse  Rechte  im  Einklang  mit  Artikel  4  des
Internationalen  Paktes  über  bürgerliche  und  politische  Rechte403 als  Rechte  anerkannt
werden, die unter keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und dass jede
Außerkraftsetzung  von  anderen  Bestimmungen  des  Paktes  in  jedem  Fall  mit  dem
genannten Artikel im Einklang stehen muss, sowie unter Betonung des Ausnahme- und
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Übergangscharakters  aller  solcher  Außerkraftsetzungen,  auf  die  der  Menschenrechts-
ausschuss in seiner am 24. Juli 2001 verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung Nr. 29 über
Notstandssituationen404 hingewiesen hat,

403 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 
II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750.
404 Official  Records  of  the  General  Assembly,  Fifty-sixth  Session,  Supplement  No.  40  
(A/56/40), Vol. I, Anhang VI.

unter Begrüßung der Zusammenarbeit zwischen der Sonderberichterstatterin und
den anderen Sonderverfahren des Menschenrechtsrats sowie anderen zuständigen Organen,
Büros, Hauptabteilungen, Sonderorganisationen und Mitarbeitern der Vereinten Nationen
am Amtssitz und auf Landesebene im Rahmen ihres Mandats,

sowie unter Begrüßung der regionalen Initiativen zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte wie auch der verstärkten Zusammenarbeit zwischen internationalen
und  regionalen  Mechanismen  zum  Schutz  von  Menschenrechtsverteidigern  und  zu
weiteren Fortschritten in dieser Hinsicht anregend,

ferner unter Begrüßung der Schritte, die einige Staaten unternommen haben, um
inne  rstaatliche  Politikmaßnahmen  oder  Rechtsvorschriften  zum  Schutz  von
Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft,  die sich für die Förderung und
Verteidigung der Menschenrechte einsetzen, zu erlassen, namentlich in Weiterverfolgung
des Mechanismus des Menschenrechtsrats für die allgemeine regelmäßige Überprüfung,

daran erinnernd , dass die Staaten die Hauptverantwortung für die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte tragen, erneut erklärend, dass die mit der Charta der
Vereinten Nationen und anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Staaten auf
dem  Gebiet  der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  übereinstimmenden
innerstaatlichen Rechtsvorschriften den rechtlichen Rahmen bilden, innerhalb
dessen die Menschenrechtsverteidiger ihre Tätigkeit ausüben, und mit tiefer
Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten mancher nichtstaatlicher Akteure
die Sicherheit der Menschenrechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen,
hervorhebend,  dass  es  robuster  und  wirksamer  Maßnahmen  zum  Schutz  von
Menschenrechtsverteidigern bedarf,

1. fordert alle  Staaten  auf ,  für  die  Erklärung über  das  Recht  und die
Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die
allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen405,  einzutreten  und  sie  in  vollem  Umfang  zu  verwirklichen,
namentlich indem sie gegebenenfalls konkrete Maßnahmen zu diesem Zweck
ergreifen

405Resolution 53/144, Anlage.

2.  begrüßt die  Berichte  der  Sonderberichterstatterin  des
Menschenrechtsrats für die Lage von Menschenrechtsverteidigern406 und ihren
Beitrag  zur  wirksamen  Förderung  der  Erklärung  und  zur  Verbesserung  des
Schutzes von Menschenrechtsverteidigern überall auf der Welt;

406Siehe A/63/288, A/64/226, A/65/223 und A/66/203.
3.  verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an Personen,  die sich für
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die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten überall
auf  der  Welt  einsetzen,  und  fordert  die  Staaten  nachdrücklich  auf,  alle
geeigneten, mit der Erklärung und allen weiteren einschlägigen Rechtsakten auf
dem  Gebiet  der  Menschenrechte  im  Einklang  stehenden  Maßnahmen  zu
ergreifen,  um  derartige  Menschenrechtsverletzungen  zu  verhüten  und  zu
beseitigen;

4.  fordert alle Staaten auf , alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um den Schutz der Menschenrechtsverteidiger sowohl auf lokaler als auch auf
nationaler  Ebene  zu  gewährleisten,  einschließlich  in  Zeiten  bewaffneter
Konflikte und der Friedenskonsolidierung;

5.  fordert die Staaten  auf, das Recht der freien Meinungsäußerung und
die Vereinigungsfreiheit von Menschenrechtsverteidigern zu achten, zu schützen
und  zu  gewährleisten  und  in  dieser  Hinsicht  dort,  wo  es  Verfahren  für  die
Registrierung  von  Organisationen  der  Zivilgesellschaft  gibt,  dafür  zu  sorgen,
dass diese transparent, nicht diskriminierend, zügig und kostengünstig sind, im
Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts die Möglichkeit des Einspruchs zulassen
und die Verpflichtung zu einer erneuten Registrierung vermeiden und mit den
internationalen Menschenrechtsnormen im Einklang stehen;

6.  fordert die  Staaten  außerdem auf,  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  die
Menschenrechtsverteidiger ihre wichtige Rolle im Rahmen friedlicher Proteste
wahrnehmen können, im Einklang mit innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die
mit  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  und  den  internationalen
Menschenrechtsnormen übereinstimmen, und in dieser Hinsicht sicherzustellen,
dass  niemand  übermäßiger  und  unterschiedsloser  Gewaltanwendung,
willkürlicher  Festnahme  und  Inhaftierung,  Folter  und  anderer  grausamer,
unmenschlicher  oder  erniedrigender  Behandlung  oder  Strafe,  Verschwinden
lassen,  Missbrauch straf-  oder  zivilrechtlicher  Verfahren  oder  der  Androhung
solcher Handlungen unterworfen wird;

7.  fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle
ihre  Maßnahmen  zur  Bekämpfung  des  Terrorismus  und  zur  Wahrung  der
nationalen Sicherheit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus
dem Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte, entsprechen und weder
die Arbeit der Einzelpersonen, Gruppen und Organe der Gesellschaft, die sich
für  die  Förderung und Verteidigung der  Menschenrechte  einsetzen,  behindern
noch ihre Sicherheit beeinträchtigen;

8.  fordert die  Staaten  außerdem  nachdrücklich  auf,  geeignete
Maßnahmen  zu  ergreifen,  um  die  Frage  der  Straflosigkeit  für  Angriffe,
Drohungen  und  Einschüchterungshandlungen  anzugehen,  die  von  staatlichen
und  nichtstaatlichen  Akteuren  gegen  Menschenrechtsverteidiger  und  ihre
Angehörigen  begangen  werden,  einschließlich  Fällen  von  geschlechtsspe-
zifischer  Gewalt,  namentlich  indem sie  dafür  sorgen,  dass  Beschwerden  von
Menschenrechtsverteidigern umgehend untersucht  werden  und dass  ihnen auf
transparente, unabhängigeund rechenschaftspflichtige Weise nachgegangen wird;

9.  fordert alle Staaten nachdrücklich auf , mit der Sonderberichterstatterin
bei  der  Wahrnehmung  ihres  Mandats  zusammenzuarbeiten  und  sie  dabei  zu
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unterstützen sowie rechtzeitig alle Informationen vorzulegen und die ihnen von
der  Sonderberichterstatterin  übermittelten  Mitteilungen  ohne  unangemessene
Verzögerung zu beantworten;

10.  fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Anträgen
der Sonderberichterstatterin auf Besuch ihres Landes zu entsprechen, und fordert
sie  nachdrücklich  auf,  mit  der  Sonderberichterstatterin  im  Hinblick  auf  die
Weiterverfolgung und Umsetzung ihrer  Empfehlungen  in einen  konstruktiven
Dialog einzutreten,  um ihr  die  noch  wirksamere  Erfüllung  ihres  Mandats  zu
ermöglichen;

11.  legt den Staaten eindringlich nahe, die Erklärung übersetzen zu lassen
und Maßnahmen zu ergreifen,  um sicherzustellen,  dass sie auf nationaler und
lokaler Ebene bei Amtsträgern sowie bei Einzelpersonen, Gruppen, Organen der
Gesellschaft  und  sonstigen  nichtstaatlichen  Akteuren  soweit  wie  möglich
verbreitet wird;

12.  legt den Staaten  nahe ,  die  Erklärung besser  bekanntzumachen und
eine  entsprechende  Schulung  zu  fördern,  um  Amtsträger,  Organisationen,
Behörden  und  Richter  zur  Einhaltung  der  Bestimmungen  der  Erklärung  zu
befähigen  und  dadurch  ein  besseres  Verständnis  und  mehr  Achtung  für  die
Einzelpersonen,  Gruppen  und  Organe  der  Gesellschaft,  die  sich  für  die
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte einsetzen, sowie für ihre Arbeit
zu bewirken;

13.  ermutigt die  zuständigen  Organe  der  Vereinten  Nationen,
einschließlich auf Landesebene,  im Rahmen ihres jeweiligen Mandats  und in
Zusammenarbeit  mit  den  Staaten  die  Erklärung  und  die  Berichte  der
Sonderberichterstatterin  gebührend  zu berücksichtigen,  und ersucht  in  diesem
Zusammenhang das  Amt  des  Hohen Kommissars  der  Vereinten  Nationen für
Menschenrechte,  die  Aufmerksamkeit  aller  zuständigen  Organe  der  Vereinten
Nationen, so auch auf Landesebene, auf die Berichte der Sonderberichterstatterin
zu lenken; 

14.  ersucht das  Amt  des  Hohen  Kommissars  sowie  die  anderen
zuständigen  Organe,  Büros,  Hauptabteilungen  und  Sonderorganisationen  der
Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu prüfen , wie sie die
Staaten dabei unterstützen können, die Rolle der Menschenrechtsverteidiger und
ihre Sicherheit zu stärken, einschließlich in Situationen bewaffneten Konflikts
und bei der Friedenskonsolidierung; 

15.  ersucht alle  zuständigen  Einrichtungen  und  Organisationen  der
Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats der Sonderberichterstatterin bei
der  wirksamen  Erfüllung  ihres  Mandats,  namentlich  im  Rahmen  von
Länderbesuchen, jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu gewähren;

16.  ersucht die  Sonderberichterstatterin,  der  Generalversammlung  und
dem Menschenrechtsrat  auch künftig  im Einklang mit  ihrem Mandat  jährlich
über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten;

17.  beschließt , diese Frage auf ihrer achtundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrechte“ zu behandeln.
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Europäische Menschenrecht Konvention –
SR 0.101

Deutsche Übersetzung der EMRK unter Berücksichtigung des 
Protokolls Nr. 141

1 BGBl. 2010 II S. 1198

Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats – 

in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet worden ist; 

in  der  Erwägung,  dass  diese  Erklärung  bezweckt,  die  universelle  und  wirksame
Anerkennung und Einhaltung der in ihr aufgeführten Rechte zu gewährleisten;

in der Erwägung, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen
seinen Mitgliedern herzustellen, und dass eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles die
Wahrung und Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist; 

in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten, welche die Grundlage von
Gerechtigkeit  und  Frieden  in  der  Welt  bilden  und  die  am besten  durch  eine  wahrhaft
demokratische  politische  Ordnung sowie  durch  ein  gemeinsames  Verständnis  und eine
gemeinsame  Achtung  der  diesen  Grundfreiheiten  zugrunde  liegenden  Menschenrechte
gesichert

werden;entschlossen,  als  Regierungen  europäischer  Staaten,  die  vom  gleichen  Geist
beseelt sind und ein gemeinsames Erbe an politischen Überlieferungen, Idealen, Achtung
der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit  besitzen,  die ersten Schritte auf dem Weg zu einer
kollektiven  Garantie  bestimmter  in  der  Allgemeinen  Erklärung aufgeführter  Rechte  zu
unternehmen –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1 - Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte

Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die
in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten zu.
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Abschnitt I - Rechte und Freiheiten

Artikel 2 - Recht auf Leben

(1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf
absichtlich getötet werden, außer durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein
Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich
vorgesehen ist.

(2) Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch
eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um

a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;

b)  jemanden  rechtmäßig  festzunehmen  oder  jemanden,  dem die  Freiheit
rechtmäßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;

c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.

Artikel 3 - Verbot der Folter

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
unterworfen werden.

Artikel 4 - Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.

(3) Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt:

a) eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter
den Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt
entlassen worden ist;

b) eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die
Stelle  des  im  Rahmen  der  Wehrpflicht  zu  leistenden  Dienstes  tritt,  in
Ländern, wo die Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist;

c)  eine  Dienstleistung,  die  verlangt  wird,  wenn  Notstände  oder
Katastrophen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen; 

d)  eine  Arbeit  oder  Dienstleistung,  die  zu  den  üblichen  Bürgerpflichten
gehört.

Artikel 5 - Recht auf Freiheit und Sicherheit

(1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in
den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen
werden:

a) rechtmäßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein zuständiges
Gericht;

b) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung wegen Nichtbefolgung
einer  rechtmäßigen  gerichtlichen  Anordnung  oder  zur  Erzwingung  der
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
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c) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Vorführung vor die
zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die
betreffende  Person  eine  Straftat  begangen  hat,  oder  wenn  begründeter
Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung
einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;

d)  rechtmäßige  Freiheitsentziehung  bei  Minderjährigen  zum  Zweck
überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;

e)  rechtmäßige  Freiheitsentziehung  mit  dem  Ziel,  eine  Verbreitung
ansteckender  Krankheiten  zu  verhindern,  sowie  bei  psychisch  Kranken,
Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; 

f)  rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Verhinderung der
unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder
Auslieferungsverfahren im Gange ist.

(2) Jeder festgenommenen Person muss innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr
verständlichen  Sprache  mitgeteilt  werden,  welches  die  Gründe  für  ihre
Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.

(3) Jede  Person,  die  nach  Absatz  1  Buchstabe  c  von  Festnahme  oder  Freiheits-
entziehung betroffen ist,  muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen
gesetzlich  zur  Wahrnehmung  richterlicher  Aufgaben  ermächtigten  Person
vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist
oder  auf  Entlassung  während  des  Verfahrens.  Die  Entlassung  kann  von  der
Leistung  einer  Sicherheit  für  das  Erscheinen  vor  Gericht  abhängig  gemacht
werden. 

(4) Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht
zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmäßigkeit
der  Freiheitsentziehung  entscheidet  und  ihre  Entlassung  anordnet,  wenn  die
Freiheitsentziehung nicht rechtmäßig ist. 

(5) Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheits-
entziehung betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.

Artikel 6 - Recht auf ein faires Verfahren

(1) Jede Person hat  ein Recht  darauf,  dass  über  Streitigkeiten in  Bezug auf  ihre
zivilrechtlichen  Ansprüche  und  Verpflichtungen  oder  über  eine  gegen  sie
erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf  Gesetz  beruhenden  Gericht  in  einem  fairen  Verfahren,  öffentlich  und
innerhalb  angemessener  Frist  verhandelt  wird.  Das  Urteil  muss  öffentlich
verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen
oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse
der  Moral,  der  öffentlichen  Ordnung oder  der  nationalen  Sicherheit  in  einer
demokratischen Gesellschaft  liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder
der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder – soweit das
Gericht es für unbedingt erforderlich hält – wenn unter besonderen Umständen
eine  öffentliche  Verhandlung  die  Interessen  der  Rechtspflege  beeinträchtigen
würde.
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(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis
ihrer Schuld als unschuldig.

(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:

a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in
allen  Einzelheiten  über  Art  und  Grund  der  gegen  sie  erhobenen
Beschuldigung unterrichtet zu werden;

b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung
zu haben;

c)  sich  selbst  zu  verteidigen,  sich  durch  einen  Verteidiger  ihrer  Wahl
verteidigen  zu  lassen  oder,  falls  ihr  die  Mittel  zur  Bezahlung  fehlen,
unentgeltlich  den  Beistand  eines  Verteidigers  zu  erhalten,  wenn dies  im
Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;

d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die
Ladung  und  Vernehmung  von  Entlastungszeugen  unter  denselben
Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;

e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn
sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.

Artikel 7 - Keine Strafe ohne Gesetz

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht
strafbar  war.  Es  darf  auch  keine  schwerere  als  die  zur  Zeit  der  Begehung
angedrohte Strafe verhängt werden.

(2) Dieser  Artikel  schließt  nicht  aus,  dass  jemand  wegen  einer  Handlung  oder
Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den
von  den  zivilisierten  Völkern  anerkannten  allgemeinen  Rechtsgrundsätzen
strafbar war.

Artikel 8 - Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens

(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer
Wohnung und ihrer Korrespondenz.

(2) Eine Behörde darf  in  die  Ausübung dieses  Rechts  nur  eingreifen,  soweit  der
Eingriff  gesetzlich  vorgesehen  und  in  einer  demokratischen  Gesellschaft
notwendig  ist  für  die  nationale  oder  öffentliche  Sicherheit,  für  das
wirtschaftliche  Wohl  des  Landes,  zur  Aufrechterhaltung  der  Ordnung,  zur
Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

Artikel 9 - Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

(1) Jede Person hat  das  Recht  auf  Gedanken-,  Gewissens-  und Religionsfreiheit;
dieses  Recht  umfasst  die  Freiheit,  seine  Religion  oder  Weltanschauung  zu
wechseln,  und die  Freiheit,  seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder
gemeinsam mit  anderen  öffentlich  oder  privat  durch  Gottesdienst,  Unterricht
oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen.
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(2) Die  Freiheit,  seine  Religion  oder  Weltanschauung  zu  bekennen,  darf  nur
Einschränkungen unterworfen werden,  die gesetzlich vorgesehen und in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum
Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer.

Artikel 10 - Freiheit der Meinungsäußerung

(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt
die  Meinungsfreiheit  und  die  Freiheit  ein,  Informationen  und  Ideen  ohne
behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und
weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh-
oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.

(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden;
sie  kann  daher  Formvorschriften,  Bedingungen,  Einschränkungen  oder
Strafdrohungen  unterworfen  werden,  die  gesetzlich  vorgesehen  und  in  einer
demokratischen  Gesellschaft  notwendig  sind  für  die  nationale  Sicherheit,  die
territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung
der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder
der  Moral,  zum  Schutz  des  guten  Rufes  oder  der  Rechte  anderer,  zur
Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der
Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.

Artikel 11 - Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln
und sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht,
zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften
beizutreten.

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind
für die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung
oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral
oder  zum  Schutz  der  Rechte  und  Freiheiten  anderer.  Dieser  Artikel  steht
rechtmäßigen Einschränkungen der Ausübung dieser Rechte für Angehörige der
Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.

Artikel 12 - Recht auf Eheschließung

Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen
Gesetzen,  welche  die  Ausübung  dieses  Rechts  regeln,  eine  Ehe  einzugehen  und  eine
Familie zu gründen.

Artikel 13 - Recht auf wirksame Beschwerde

Jede  Person,  die  in  ihren  in  dieser  Konvention  anerkannten  Rechten  oder  Freiheiten
verletzt  worden  ist,  hat  das  Recht,  bei  einer  innerstaatlichen  Instanz  eine  wirksame
Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die
in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
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Artikel 14 - Diskriminierungsverbot

Der  Genuss  der  in  dieser  Konvention  anerkannten  Rechte  und  Freiheiten  ist  ohne
Diskriminierung  insbesondere  wegen  des  Geschlechts,  der  Rasse,  der  Hautfarbe,  der
Sprache,  der Religion,  der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder
sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der
Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.

Artikel 15 - Abweichen im Notstandsfall

(1) Wird  das  Leben  der  Nation  durch  Krieg  oder  einen  anderen  öffentlichen
Notstand bedroht, so kann jede Hohe Vertragspartei Maßnahmen treffen, die von
den in dieser Konvention vorgesehenen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur,
soweit  es  die  Lage  unbedingt  erfordert  und  wenn  die  Maßnahmen  nicht  im
Widerspruch  zu  den  sonstigen  völkerrechtlichen  Verpflichtungen  der
Vertragspartei stehen.

(2) Aufgrund  des  Absatzes  1  darf  von  Artikel  2  nur  bei  Todesfällen  infolge
rechtmäßiger  Kriegshandlungen  und  von  Artikel  3,  Artikel  4  Absatz  1  und
Artikel 7 in keinem Fall abgewichen werden.

(3) Jede Hohe Vertragspartei, die dieses Recht auf Abweichung ausübt, unterrichtet
den Generalsekretär des Europarats umfassend über die getroffenen Maßnahmen
und deren Gründe. Sie unterrichtet den Generalsekretär des Europarats auch über
den  Zeitpunkt,  zu  dem diese  Maßnahmen außer  Kraft  getreten  sind  und  die
Konvention wieder volle Anwendung findet.

Artikel 16 - Beschränkungen der politischen Tätigkeit ausländischer Personen

Die  Artikel  10,  11  und  14  sind  nicht  so  auszulegen,  als  untersagten  sie  den  Hohen
Vertragsparteien, die politische Tätigkeit ausländischer Personen zu beschränken.

Artikel 17 - Verbot des Missbrauchs der Rechte

Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für einen Staat, eine Gruppe
oder eine Person das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen,
die darauf abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten abzuschaffen
oder sie stärker einzuschränken, als es in der Konvention vorgesehen ist.

Artikel 18 - Begrenzung der Rechtseinschränkungen

Die  nach  dieser  Konvention  zulässigen  Einschränkungen  der  genannten  Rechte  und
Freiheiten dürfen nur zu den vorgesehenen Zwecken erfolgen.

Abschnitt II - Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte

Artikel 19 - Errichtung des Gerichtshofs

Um die Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen, welche die Hohen Vertragsparteien
in dieser Konvention und den Protokollen dazu übernommen haben, wird ein Europäischer
Gerichtshof für Menschenrechte, im Folgenden als "Gerichtshof" bezeichnet, errichtet. Er
nimmt seine Aufgaben als ständiger Gerichtshof wahr.

524 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Europäische Menschenrecht Konvention – SR 0.101

Artikel 20 - Zahl der Richter

Die Zahl der Richter des Gerichtshofs entspricht derjenigen der Hohen Vertragsparteien.

Artikel 21 - Voraussetzungen für das Amt

(1) Die Richter müssen hohes sittliches Ansehen genießen und entweder die für die
Ausübung  hoher  richterlicher  Ämter  erforderlichen  Voraussetzungen  erfüllen
oder Rechtsgelehrte von anerkanntem Ruf sein.

(2) Die Richter gehören dem Gerichtshof in ihrer persönlichen Eigenschaft an. 

(3) Während ihrer Amtszeit dürfen die Richter keine Tätigkeit ausüben, die mit ihrer
Unabhängigkeit,  ihrer  Unparteilichkeit  oder  mit  den  Erfordernissen  der
Vollzeitbeschäftigung in diesem Amt unvereinbar ist; alle Fragen, die sich aus
der Anwendung dieses Absatzes ergeben, werden vom Gerichtshof entschieden.

Artikel 22 - Wahl der Richter

Die Richter werden von der Parlamentarischen Versammlung für jede Hohe Vertragspartei
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen aus einer Liste von drei Kandidaten gewählt,
die von der Hohen Vertragspartei vorgeschlagen werden.

Artikel 23 - Amtszeit und Entlassung

(1) Die Richter werden für neun Jahre gewählt. Ihre Wiederwahl ist nicht zulässig.

(2) Die Amtszeit der Richter endet mit Vollendung des 70. Lebensjahrs.

(3) Die Richter bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amt. Sie bleiben
jedoch in den Rechtssachen tätig, mit denen sie bereits befasst sind.

(4) Ein  Richter  kann  nur  entlassen  werden,  wenn  die  anderen  Richter  mit
Zweidrittelmehrheit  entscheiden,  dass  er  die  erforderlichen  Voraussetzungen
nicht mehr erfüllt.

Artikel 24 - Kanzlei und Berichterstatter

(1) Der  Gerichtshof  hat  eine  Kanzlei,  deren  Aufgaben  und  Organisation  in  der
Verfahrensordnung des Gerichtshofs festgelegt werden.

(2) Wenn  der  Gerichtshof  in  Einzelrichterbesetzung  tagt,  wird  er  von
Berichterstattern  unterstützt,  die  ihre  Aufgaben  unter  der  Aufsicht  des
Präsidenten des Gerichtshofs ausüben. Sie gehören der Kanzlei des Gerichtshofs
an.

Artikel 25 - Plenum des Gerichtshofs

Das Plenum des Gerichtshofs

a) wählt seinen Präsidenten und einen oder zwei Vizepräsidenten für drei Jahre;
ihre Wiederwahl ist zulässig;

b) bildet Kammern für einen bestimmten Zeitraum; c)  wählt  die
Präsidenten der Kammern des Gerichtshofs; ihre Wiederwahl ist zulässig;

d) beschließt die Verfahrensordnung des Gerichtshofs;

e) wählt den Kanzler und einen oder mehrere stellvertretende Kanzler;
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f) stellt Anträge nach Artikel 26 Absatz 2.

Artikel 26 - Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Große Kammer

(1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der
Gerichtshof  in  Einzelrichterbesetzung,  in  Ausschüssen  mit  drei  Richtern,  in
Kammern  mit  sieben  Richtern  und  in  einer  Großen  Kammer  mit  siebzehn
Richtern.  Die  Kammern  des  Gerichtshofs  bilden  die  Ausschüsse  für  einen
bestimmten Zeitraum.

(2) Auf Antrag des Plenums des Gerichtshofs kann die Anzahl Richter je Kammer
für  einen  bestimmten  Zeitraum  durch  einstimmigen  Beschluss  des
Ministerkomitees auf fünf herabgesetzt werden.

(3) Ein Richter, der als Einzelrichter tagt, prüft keine Beschwerde gegen die Hohe
Vertragspartei, für die er gewählt worden ist. 

(4) Der Kammer und der Großen Kammer gehört von Amts wegen der für eine als
Partei beteiligte Hohe Vertragspartei gewählte Richter an. Wenn ein solcher nicht
vorhanden  ist  oder  er  an  den  Sitzungen  nicht  teilnehmen  kann,  nimmt  eine
Person in der Eigenschaft eines Richters an den Sitzungen teil, die der Präsident
des  Gerichtshofs  aus  einer  Liste  auswählt,  welche  ihm  die  betreffende
Vertragspartei vorab unterbreitet hat.

(5) Der  Großen  Kammer  gehören  ferner  der  Präsident  des  Gerichtshofs,  die
Vizepräsidenten,  die  Präsidenten  der  Kammern  und  andere  nach  der
Verfahrensordnung  des  Gerichtshofs  ausgewählte  Richter  an.  Wird  eine
Rechtssache nach Artikel 43 an die Große Kammer verwiesen, so dürfen Richter
der Kammer, die das Urteil gefällt hat, der Großen Kammer nicht angehören; das
gilt  nicht  für  den  Präsidenten  der  Kammer  und  den  Richter,  welcher  in  der
Kammer für die als Partei beteiligte Hohe Vertragspartei mitgewirkt hat.

Artikel 27 - Befugnisse des Einzelrichters

(1) Ein Einzelrichter kann eine nach Artikel 34 erhobene Beschwerde für unzulässig
erklären oder im Register streichen, wenn eine solche Entscheidung ohne weitere
Prüfung getroffen werden kann.

(2) Die Entscheidung ist endgültig.

(3) Erklärt der Einzelrichter eine Beschwerde nicht für unzulässig und streicht er sie
auch  nicht  im  Register  des  Gerichtshofs,  so  übermittelt  er  sie  zur  weiteren
Prüfung an einen Ausschuss oder eine Kammer.

Artikel 28 - Befugnisse der Ausschüsse

(1) Ein  Ausschuss,  der  mit  einer  nach Artikel  34 erhobenen Beschwerde  befasst
wird, kann diese durch einstimmigen Beschluss

a)  für  unzulässig erklären  oder  im Register  streichen,  wenn eine solche
Entscheidung ohne weitere Prüfung getroffen werden kann; oder

b)  für  zulässig  erklären  und  zugleich  ein  Urteil  über  die  Begründetheit
fällen, sofern die der Rechtssache zugrunde liegende Frage der Auslegung
oder Anwendung dieser Konvention oder der Protokolle dazu Gegenstand
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einer gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs ist.

(2) Die Entscheidungen und Urteile nach Absatz 1 sind endgültig.

(3) Ist der für die als Partei beteiligte Hohe Vertragspartei gewählte Richter nicht
Mitglied  des  Ausschusses,  so  kann  er  von  Letzterem jederzeit  während  des
Verfahrens  eingeladen  werden,  den  Sitz  eines  Mitglieds  im  Ausschuss
einzunehmen; der Ausschuss hat dabei alle erheblichen Umstände einschließlich
der Frage, ob diese Vertragspartei der Anwendung des Verfahrens nach Absatz 1
Buchstabe b entgegengetreten ist, zu berücksichtigen.

Artikel 29 - Entscheidungen der Kammern über die Zulässigkeit und Begründetheit

(1) Ergeht weder eine Entscheidung nach Artikel 27 oder 28 noch ein Urteil nach
Artikel 28, so entscheidet eine Kammer über die Zulässigkeit und Begründetheit
der  nach  Artikel  34  erhobenen  Beschwerden.  Die  Entscheidung  über  die
Zulässigkeit kann gesondert ergehen.

(2) Eine  Kammer  entscheidet  über  die  Zulässigkeit  und  Begründetheit  der  nach
Artikel  33  erhobenen  Staatenbeschwerden.  Die  Entscheidung  über  die
Zulässigkeit  ergeht gesondert,  sofern der Gerichtshof in Ausnahmefällen nicht
anders entscheidet.

Artikel 30 - Abgabe der Rechtssache an die Große Kammer

Wirft  eine  bei  einer  Kammer  anhängige  Rechtssache  eine  schwerwiegende  Frage  der
Auslegung dieser Konvention oder der Protokolle dazu auf oder kann die Entscheidung
einer  ihr  vorliegenden  Frage  zu  einer  Abweichung  von  einem  früheren  Urteil  des
Gerichtshofs führen, so kann die Kammer diese Sache jederzeit, bevor sie ihr Urteil gefällt
hat, an die Große Kammer abgeben, sofern nicht eine Partei widerspricht.

Artikel 31 - Befugnisse der Großen Kammer

Die Große Kammer

a) entscheidet über nach Artikel 33 oder Artikel 34 erhobeneBeschwerden, wenn
eine Kammer die Rechtssache nach Artikel 30 an sie abgegeben hat oder wenn
die Sache nach Artikel 43 an sie verwiesen worden ist,

b) entscheidet über Fragen, mit denen der Gerichtshof durch das Ministerkomitee
nach Artikel 46 Absatz 4 befasst wird, und

c) behandelt Anträge nach Artikel 47 auf Erstattung von Gutachten.

Artikel 32 - Zuständigkeit des Gerichtshofs

(1) Die Zuständigkeit des Gerichtshofs umfasst alle die Auslegung und Anwendung
dieser Konvention und der Protokolle dazu betreffenden Angelegenheiten, mit
denen er nach den Artikeln  33, 34, 46 und 47 befasst wird.

(2) Besteht  Streit  über  die  Zuständigkeit  des  Gerichtshofs,  so  entscheidet  der
Gerichtshof.

Artikel 33 - Staatenbeschwerden

Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder behaupteten Verletzung dieser
Konvention und der Protokolle dazu durch eine andere Hohe Vertragspartei anrufen.
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Artikel 34 - Individualbeschwerden

Der  Gerichtshof  kann  von  jeder  natürlichen Person,  nichtstaatlichen Organisation  oder
Personengruppe,  die behauptet,  durch eine der Hohen Vertragsparteien in einem der in
dieser  Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt  zu sein,  mit
einer  Beschwerde  befasst  werden.  Die  Hohen  Vertragsparteien  verpflichten  sich,  die
wirksame Ausübung dieses Rechts nicht zu behindern.

Artikel 35 - Zulässigkeitsvoraussetzungen

(1) Der Gerichtshof kann sich mit einer Angelegenheit erst nach Erschöpfung aller
innerstaatlichen  Rechtsbehelfe  in  Übereinstimmung  mit  den  allgemein
anerkannten Grundsätzen  des Völkerrechts  und nur  innerhalb einer  Frist  von
sechs Monaten nach der endgültigen innerstaatlichen Entscheidung befassen.

(2) Der  Gerichtshof  befasst  sich  nicht  mit  einer  nach  Artikel  34  erhobenen
Individualbeschwerde, die

a) anonym ist oder

b)  im  Wesentlichen  mit  einer  schon  vorher  vom  Gerichtshof  geprüften
Beschwerde  übereinstimmt  oder  schon  einer  anderen  internationalen
Untersuchungs-  oder  Vergleichsinstanz unterbreitet  worden ist  und keine
neuen Tatsachen enthält. 

(3) Der Gerichtshof erklärt eine nach Artikel 34 erhobene Individualbeschwerde für
unzulässig,

a) wenn er sie für unvereinbar mit dieser Konvention oder den Protokollen
dazu, für offensichtlich unbegründet oder für missbräuchlich hält oder 

b) wenn er der Ansicht ist,  dass dem Beschwerdeführer kein erheblicher
Nachteil entstanden ist, es sei denn, die Achtung der Menschenrechte, wie
sie in dieser Konvention und den Protokollen dazu anerkannt sind, erfordert
eine Prüfung der Begründetheit der Beschwerde, und vorausgesetzt, es wird
aus diesem Grund nicht eine Rechtssache zurückgewiesen,  die noch von
keinem innerstaatlichen Gericht gebührend geprüft worden ist.

(4) Der Gerichtshof weist eine Beschwerde zurück, die er nach diesem Artikel für
unzulässig hält. Er kann dies in jedem Stadium des Verfahrens tun.

Artikel 36 - Beteiligung Dritter

(1) In allen bei einer Kammer oder der Großen Kammer anhängigen Rechtssachen
ist  die  Hohe  Vertragspartei,  deren  Staatsangehörigkeit  der  Beschwerdeführer
besitzt,  berechtigt,  schriftliche  Stellungnahmen  abzugeben  und  an  den
mündlichen Verhandlungen teilzunehmen.

(2) Im Interesse der Rechtspflege kann der Präsident des Gerichtshofs jeder Hohen
Vertragspartei,  die  in  dem Verfahren  nicht  Partei  ist,  oder  jeder  betroffenen
Person, die nicht Beschwerdeführer ist, Gelegenheit geben, schriftlich Stellung
zu nehmen oder an den mündlichen Verhandlungen teilzunehmen.

(3) In allen bei einer Kammer oder der Großen Kammer anhängigen Rechtssachen
kann  der  Kommissar  für  Menschenrechte  des  Europarats  schriftliche
Stellungnahmen abgeben und an den mündlichen Verhandlungen teilnehmen.
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Artikel 37 - Streichung von Beschwerden

(1) Der  Gerichtshof  kann  jederzeit  während  des  Verfahrens  entscheiden,  eine
Beschwerde  in  seinem Register  zu  streichen,  wenn die  Umstände Grund zur
Annahme geben, dass

a)  der  Beschwerdeführer  seine  Beschwerde  nicht  weiterzuverfolgen
beabsichtigt;

b) die Streitigkeit einer Lösung zugeführt worden ist oder

c)  eine  weitere  Prüfung  der  Beschwerde  aus  anderen  vom  Gerichtshof
festgestellten Gründen nicht gerechtfertigt ist. 

Der  Gerichtshof  setzt  jedoch  die  Prüfung  der  Beschwerde  fort,  wenn  die
Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den Protokollen
dazu anerkannt sind, dies erfordert.

(2) Der Gerichtshof kann die Wiedereintragung einer Beschwerde in sein Register
anordnen, wenn er dies den Umständen nach für gerechtfertigt hält.

Artikel 38 - Prüfung der Rechtssache

Der Gerichtshof prüft die Rechtssache mit den Vertretern der Parteien und nimmt, falls
erforderlich,  Ermittlungen  vor;  die  betreffenden  Hohen Vertragsparteien  haben alle  zur
wirksamen Durchführung der Ermittlungen erforderlichen Erleichterungen zu gewähren. 

Artikel 39 - Gütliche Einigung

(1) Der Gerichtshof kann sich jederzeit während des Verfahrens zur Verfügung der
Parteien  halten  mit  dem Ziel,  eine  gütliche  Einigung auf  der  Grundlage  der
Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den Protokollen
dazu anerkannt sind, zu erreichen.

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 ist vertraulich. 

(3) Im  Fall  einer  gütlichen  Einigung  streicht  der  Gerichtshof  durch  eine
Entscheidung, die sich auf eine kurze Angabe des Sachverhalts und der erzielten
Lösung beschränkt, die Rechtssache in seinem Register.

(4) Diese Entscheidung ist  dem Ministerkomitee zuzuleiten; dieses überwacht die
Durchführung der gütlichen Einigung, wie sie in der Entscheidung festgehalten
wird.

Artikel 40 - Öffentliche Verhandlung und Akteneinsicht

(1) Die  Verhandlung  ist  öffentlich,  soweit  nicht  der  Gerichtshof  auf  Grund
besonderer Umstände anders entscheidet.

(2) Die beim Kanzler verwahrten Schriftstücke sind der Öffentlichkeit zugänglich,
soweit nicht der Präsident des Gerichtshofs anders entscheidet.

Artikel 41 - Gerechte Entschädigung

Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden
sind,  und  gestattet  das  innerstaatliche  Recht  der  Hohen  Vertragspartei  nur  eine
unvollkommene  Wiedergutmachung  für  die  Folgen  dieser  Verletzung,  so  spricht  der
Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
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Artikel 42 - Urteile der Kammern

Urteile der Kammern werden nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 2 endgültig.

Artikel 43 - Verweisung an die Große Kammer

(1) Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Urteils der Kammer kann jede
Partei in Ausnahmefällen die Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer
beantragen.

(2) Ein Ausschuss von fünf Richtern der Großen Kammer nimmt den Antrag an,
wenn  die  Rechtssache  eine  schwerwiegende  Frage  der  Auslegung  oder
Anwendung  dieser  Konvention  oder  der  Protokolle  dazu  oder  eine
schwerwiegende Frage von allgemeiner Bedeutung aufwirft. 

(3) Nimmt  der  Ausschuss  den Antrag an,  so  entscheidet  die  Große  Kammer  die
Sache durch Urteil.

Artikel 44 - Endgültige Urteile

(1) Das Urteil der Großen Kammer ist endgültig.

(2) Das Urteil einer Kammer wird endgültig,

a) wenn die Parteien erklären, dass sie die Verweisung der Rechtssache an
die Große Kammer nicht beantragen werden;

b) drei Monate nach dem Datum des Urteils, wenn nicht die Verweisung der
Rechtssache an die Große Kammer beantragt worden ist; oder

c) wenn der Ausschuss der Großen Kammer den Antrag auf Verweisung
nach Artikel 43 abgelehnt hat.

(3) Das endgültige Urteil wird veröffentlicht.

Artikel 45 - Begründung der Urteile und Entscheidungen

(1) Urteile  sowie  Entscheidungen,  mit  denen  Beschwerden  für  zulässig  oder  für
unzulässig erklärt werden, werden begründet. 

(2) Bringt ein Urteil ganz oder teilweise nicht die übereinstimmende Meinung der
Richter  zum  Ausdruck,  so  ist  jeder  Richter  berechtigt,  seine  abweichende
Meinung darzulegen.

Artikel 46 - Verbindlichkeit und Durchführung der Urteile

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie
Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.

(2) Das  endgültige  Urteil  des  Gerichtshofs  ist  dem  Ministerkomitee  zuzuleiten;
dieses überwacht seine Durchführung.

(3) Wird  die  Überwachung  der  Durchführung  eines  endgültigen  Urteils  nach
Auffassung des  Ministerkomitees  durch  eine  Frage  betreffend  die  Auslegung
dieses Urteils behindert, so kann das Ministerkomitee den Gerichtshof anrufen,
damit  er  über  diese  Auslegungsfrage  entscheidet.  Der  Beschluss  des
Ministerkomitees, den Gerichtshof anzurufen, bedarf der Zweidrittelmehrheit der
Stimmen  der  zur  Teilnahme  an  den  Sitzungen  des  Komitees  berechtigten
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Mitglieder.

(4) Weigert sich eine Hohe Vertragspartei nach Auffassung des Ministerkomitees, in
einer Rechtssache, in der sie Partei ist, ein endgültiges Urteil des Gerichtshofs zu
befolgen,  so  kann  das  Ministerkomitee,  nachdem  es  die  betreffende  Partei
gemahnt  hat,  durch  einen  mit  Zweidrittelmehrheit  der  Stimmen  der  zur
Teilnahme  an  den  Sitzungen  des  Komitees  berechtigten  Mitglieder  gefassten
Beschluss  den  Gerichtshof  mit  der  Frage  befassen,  ob  diese  Partei  ihrer
Verpflichtung nach Absatz 1 nachgekommen ist.

(5) Stellt  der  Gerichtshof  eine  Verletzung  des  Absatzes  1  fest,  so  weist  er  die
Rechtssache zur Prüfung der zu treffenden Maßnahmen an das Ministerkomitee
zurück. Stellt der Gerichtshof fest, dass keine Verletzung des Absatzes 1 vorliegt,
so weist er die Rechtssache an das Ministerkomitee zurück; dieses beschließt die
Einstellung seiner Prüfung.

Artikel 47 - Gutachten

(1) Der  Gerichtshof  kann  auf  Antrag  des  Ministerkomitees  Gutachten  über
Rechtsfragen  erstatten,  welche  die  Auslegung  dieser  Konvention  und  der
Protokolle dazu betreffen.

(2) Diese Gutachten dürfen keine Fragen zum Gegenstand haben, die sich auf den
Inhalt  oder  das  Ausmaß  der  in  Abschnitt  I  dieser  Konvention  und  in  den
Protokollen  dazu  anerkannten  Rechte  und  Freiheiten  beziehen,  noch  andere
Fragen, über die der Gerichtshof oder das Ministerkomitee auf Grund eines nach
dieser Konvention eingeleiteten Verfahrens zu entscheiden haben könnte.

(3) Der  Beschluss  des  Ministerkomitees,  ein  Gutachten  beim  Gerichtshof  zu
beantragen,  bedarf  der  Mehrheit  der  Stimmen  der  zur  Teilnahme  an  den
Sitzungen des Komitees berechtigten Mitglieder.

Artikel 48 - Gutachterliche Zuständigkeit des Gerichtshofs

Der Gerichtshof entscheidet, ob ein vom Ministerkomitee gestellter Antrag auf Erstattung
eines Gutachtens in seine Zuständigkeit nach Artikel 47 fällt.

Artikel 49 - Begründung der Gutachten

(1) Die Gutachten des Gerichtshofs werden begründet.

(2) Bringt das Gutachten ganz oder teilweise nicht die übereinstimmende Meinung
der Richter zum Ausdruck, so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende
Meinung darzulegen.

(3) Die Gutachten des Gerichtshofs werden dem Ministerkomitee übermittelt.

Artikel 50 - Kosten des Gerichtshofs

Die Kosten des Gerichtshofs werden vom Europarat getragen.

Artikel 51 - Vorrechte und Immunitäten der Richter

Die Richter genießen bei der Ausübung ihres Amtes die Vorrechte und Immunitäten, die in
Artikel  40 der  Satzung des Europarats  und den aufgrund jenes Artikels  geschlossenen
Übereinkünften vorgesehen sind.
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Abschnitt III - Verschiedene Bestimmungen

Artikel 52 - Anfragen des Generalsekretärs

Auf Anfrage des Generalsekretärs des Europarats erläutert jede Hohe Vertragspartei, auf
welche Weise die wirksame Anwendung aller Bestimmungen dieser Konvention in ihrem
innerstaatlichen Recht gewährleistet wird.

Artikel 53 - Wahrung anerkannter Menschenrechte

Diese  Konvention  ist  nicht  so  auszulegen,  als  beschränke  oder  beeinträchtige  sie
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in den Gesetzen einer Hohen Vertragspartei oder
in einer anderen Übereinkunft, deren Vertragspartei sie ist, anerkannt werden.

Artikel 54 - Befugnisse des Ministerkomitees

Diese  Konvention  berührt  nicht  die  dem  Ministerkomitee  durch  die  Satzung  des
Europarats übertragenen Befugnisse.

Artikel 55 - Ausschluss anderer Verfahren zur Streitbeilegung

Die  Hohen  Vertragsparteien  kommen  überein,  dass  sie  sich  vorbehaltlich  besonderer
Vereinbarung nicht auf die zwischen ihnen geltenden Verträge, sonstigen Übereinkünfte
oder  Erklärungen  berufen  werden,  um  eine  Streitigkeit  über  die  Auslegung  oder
Anwendung dieser Konvention einem anderen als den in der Konvention vorgesehenen
Beschwerdeverfahren zur Beilegung zu unterstellen.

Artikel 56 - Räumlicher Geltungsbereich

(1) Jeder Staat kann bei der Ratifikation oder jederzeit danach durch eine an den
Generalsekretär  des  Europarats  gerichtete  Notifikation  erklären,  dass  diese
Konvention vorbehaltlich des Absatzes 4 auf alle oder einzelne Hoheitsgebiete
Anwendung findet, für deren internationale Beziehungen er verantwortlich ist.

(2) Die Konvention findet auf jedes in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet ab
dem dreißigsten Tag nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär des
Europarats Anwendung.

(3) In  den  genannten  Hoheitsgebieten  wird  diese  Konvention  unter
Berücksichtigung der örtlichen Notwendigkeiten angewendet.

(4) Jeder  Staat,  der  eine Erklärung nach Absatz  1 abgegeben  hat,  kann  jederzeit
danach für eines oder mehrere der in der Erklärung bezeichneten Hoheitsgebiete
erklären, dass er die Zuständigkeit des Gerichtshofs für die Entgegennahme von
Beschwerden  von  natürlichen  Personen,  nichtstaatlichen  Organisationen  oder
Personengruppen nach Artikel 34 anerkennt.

Artikel 57 - Vorbehalte

(1) Jeder  Staat  kann  bei  der  Unterzeichnung  dieser  Konvention  oder  bei  der
Hinterlegung  seiner  Ratifikationsurkunde  einen  Vorbehalt  zu  einzelnen
Bestimmungen der Konvention anbringen, soweit ein zu dieser Zeit in seinem
Hoheitsgebiet  geltendes  Gesetz  mit  der  betreffenden  Bestimmung  nicht
übereinstimmt.  Vorbehalte  allgemeiner  Art  sind  nach  diesem  Artikel  nicht
zulässig.
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(2) Jeder  nach  diesem  Artikel  angebrachte  Vorbehalt  muss  mit  einer  kurzen
Darstellung des betreffenden Gesetzes verbunden sein.

Artikel 58 - Kündigung

(1) Eine Hohe Vertragspartei kann diese Konvention frühestens fünf Jahre nach dem
Tag,  an  dem  sie  Vertragspartei  geworden  ist,  unter  Einhaltung  einer
Kündigungsfrist  von  sechs  Monaten  durch  eine  an  den  Generalsekretär  des
Europarats  gerichtete  Notifikation  kündigen;  dieser  unterrichtet  die  anderen
Hohen Vertragsparteien.

(2) Die Kündigung befreit die Hohe Vertragspartei nicht von ihren Verpflichtungen
aus  dieser  Konvention  in  Bezug  auf  Handlungen,  die  sie  vor  dem
Wirksamwerden der Kündigung vorgenommen hat und die möglicherweise eine
Verletzung dieser Verpflichtungen darstellen.

(3) Mit derselben Maßgabe scheidet eine Hohe Vertragspartei, deren Mitgliedschaft
im Europarat endet, als Vertragspartei dieser Konvention aus. 

(4) Die Konvention kann in Bezug auf jedes Hoheitsgebiet, auf das sie durch eine
Erklärung nach Artikel 56 anwendbar geworden ist, nach den Absätzen 1 bis 3
gekündigt werden.

Artikel 59 - Unterzeichnung und Ratifikation

(1) Diese Konvention liegt für die Mitglieder des Europarats zur Unterzeichnung
auf.  Sie  bedarf  der  Ratifikation.  Die  Ratifikationsurkunden  werden  beim
Generalsekretär des Europarats hinterlegt.

(2) Die Europäische Union kann dieser Konvention beitreten.

(3) Diese  Konvention  tritt  nach  Hinterlegung von zehn  Ratifikationsurkunden  in
Kraft. 

(4) Für jeden Unterzeichner, der die Konvention später ratifiziert, tritt sie mit der
Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.

(5) Der Generalsekretär des Europarats notifiziert allen Mitgliedern des Europarats
das Inkrafttreten der Konvention, die Namen der Hohen Vertragsparteien, die sie
ratifiziert haben, und jede spätere Hinterlegung einer Ratifikationsurkunde.

Geschehen zu Rom am 4. November 1950 in englischer und französischer Sprache, wobei
jeder  Wortlaut  gleichermaßen  verbindlich  ist,  in  einer  Urschrift,  die  im  Archiv  des
Europarats  hinterlegt  wird.  Der  Generalsekretär  übermittelt  allen  Unterzeichnern
beglaubigte Abschriften.
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Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats –

entschlossen, Maßnahmen zur kollektiven Gewährleistung gewisser Rechte und Freiheiten
zu  treffen,  die  in  Abschnitt  I  der  am  4.  November  1950  in  Rom  unterzeichneten
Konvention  zum  Schutz  der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  (im  Folgenden  als
„Konvention“ bezeichnet) noch nicht enthalten sind – 

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1 - Schutz des Eigentums

Jede  natürliche  oder  juristische  Person  hat  das  Recht  auf  Achtung  ihres  Eigentums.
Niemandem  darf  sein  Eigentum  entzogen  werden,  es  sei  denn,  dass  das  öffentliche
Interesse  es  verlangt,  und  nur  unter  den  durch  Gesetz  und  durch  die  allgemeinen
Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen.

Absatz  1  beeinträchtigt  jedoch  nicht  das  Recht  des  Staates,  diejenigen  Gesetze
anzuwenden, die er für die Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem
Allgemeininteresse oder zur Sicherung der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben
oder von Geldstrafen für erforderlich hält.

Artikel 2 - Recht auf Bildung

Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der
von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das
Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen
religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen.

Artikel 3 - Recht auf freie Wahlen

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in angemessenen Zeitabständen freie und
geheime Wahlen unter Bedingungen abzuhalten, welche die freie Äußerung der Meinung
des Volkes bei der Wahl der gesetzgebenden Körperschaften gewährleisten.

Artikel 4 - Räumlicher Geltungsbereich

Jede Hohe Vertragspartei kann im Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation dieses
Protokolls oder zu jedem späteren Zeitpunkt an den Generalsekretär des Europarats eine
Erklärung darüber richten, in welchem Umfang sie sich zur Anwendung dieses Protokolls
auf die in der Erklärung angegebenen Hoheitsgebiete verpflichtet, für deren internationale
Beziehungen sie verantwortlich ist. 

Jede Hohe Vertragspartei, die eine Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann jederzeit
eine weitere Erklärung abgeben, die den Inhalt einer früheren Erklärung ändert oder die
Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls auf irgendein Hoheitsgebiet beendet. 

Eine  nach  diesem Artikel  abgegebene  Erklärung gilt  als  eine  Erklärung im Sinne  des
Artikels 56 Absatz 1 der Konvention.
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Artikel 5 - Verhältnis zur Konvention

Die Hohen Vertragsparteien  betrachten  die  Artikel  1,  2,  3  und  4  dieses  Protokolls  als
Zusatzartikel zur Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend
anzuwenden.

Artikel 6 - Unterzeichnung und Ratifikation

Dieses Protokoll liegt für die Mitglieder des Europarats, die Unterzeichner der Konvention
sind,  zur  Unterzeichnung auf;  es  wird  gleichzeitig  mit  der  Konvention  oder  zu einem
späteren Zeitpunkt ratifiziert. Es tritt nach Hinterlegung von zehn Ratifikationsurkunden in
Kraft.  Für  jeden  Unterzeichner,  der  das  Protokoll  später  ratifiziert,  tritt  es  mit  der
Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.

Die  Ratifikationsurkunden werden  beim Generalsekretär  des  Europarats  hinterlegt,  der
allen  Mitgliedern  die  Namen  derjenigen  Staaten,  die  das  Protokoll  ratifiziert  haben,
notifiziert. 

Geschehen zu Paris am 20 März 1952 in englischer und französischer  Sprache,  wobei
jeder  Wortlaut  gleichermaßen  verbindlich  ist,  in  einer  Urschrift,  die  im  Archiv  des
Europarats  hinterlegt  wird.  Der  Generalsekretär  übermittelt  allen  Unterzeichnerre-
gierungen beglaubigte Abschriften.

Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
durch das gewisse Rechte und Freiheiten 
gewährleistet werden, die nicht bereits in 
der Konvention oder im ersten 
Zusatzprotokoll enthalten sind

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats -

entschlossen, Maßnahmen zur kollektiven Gewährleistung gewisser Rechte und Freiheiten
zu  treffen,  die  in  Abschnitt  I  der  am  4.  November  1950  in  Rom  unterzeichneten
Konvention  zum  Schutz  der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  (im  Folgenden  als
"Konvention" bezeichnet) und in den Artikeln 1 bis 3 des am 20.  März 1952 in Paris
unterzeichneten ersten Zusatzprotokolls zur Konvention noch nicht enthalten sind -

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1 - Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden

Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in der Lage ist,
eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.

Artikel 2 - Freizügigkeit

(1) Jede Person, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das
Recht, sich dort frei zu bewegen und ihren Wohnsitz frei zu wählen.

(2) Jeder Person steht es frei, jedes Land, einschließlich des eigenen, zu verlassen.
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(3) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind
für  die  nationale  oder  öffentliche  Sicherheit,  zur  Aufrechterhaltung  der
öffentlichen Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit
oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

(4) Die  in  Absatz  1  anerkannten  Rechte  können  ferner  für  bestimmte  Gebiete
Einschränkungen unterworfen werden,  die gesetzlich vorgesehen und in einer
demokratischen Gesellschaft durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt sind.

Artikel 3 - Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger

(1) Niemand  darf  durch  eine  Einzel-  oder  Kollektivmaßnahme  aus  dem
Hoheitsgebiet des Staates ausgewiesen werden, dessen Angehöriger er ist.

(2) Niemandem darf das Recht entzogen werden, in das Hoheitsgebiet des Staates
einzureisen, dessen Angehöriger er ist.

Artikel 4 - Verbot der Kollektivausweisung ausländischer Personen

Kollektivausweisungen ausländischer Personen sind nicht zulässig.

Artikel 5 - Räumlicher Geltungsbereich

(1) Jede  Hohe  Vertragspartei  kann  im  Zeitpunkt  der  Unterzeichnung  oder
Ratifikation  dieses  Protokolls  oder  zu  jedem  späteren  Zeitpunkt  an  den
Generalsekretär  des  Europarats  eine  Erklärung  darüber  richten,  in  welchem
Umfang  sie  sich  zur  Anwendung dieses  Protokolls  auf  die  in  der  Erklärung
angegebenen Hoheitsgebiete verpflichtet, für deren internationale Beziehungen
sie verantwortlich ist.

(2) Jede Hohe Vertragspartei, die eine Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann
jederzeit eine weitere Erklärung abgeben, die den Inhalt einer früheren Erklärung
ändert oder die Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls auf irgendein
Hoheitsgebiet beendet.

(3) Eine nach diesem Artikel abgegebene Erklärung gilt als eine Erklärung im Sinne
des Artikels 56 Absatz 1 der Konvention. 

(4) Das  Hoheitsgebiet  eines  Staates,  auf  das  dieses  Protokoll  aufgrund  der
Ratifikation  oder  Annahme  durch  diesen  Staat  Anwendung  findet,  und  jedes
Hoheitsgebiet, auf welches das Protokoll aufgrund einer von diesem Staat nach
diesem Artikel abgegebenen Erklärung Anwendung findet, werden als getrennte
Hoheitsgebiete betrachtet, soweit die Artikel 2 und 3 auf das Hoheitsgebiet eines
Staates Bezug nehmen. 

(5) Jeder  Staat,  der  eine  Erklärung  nach  Absatz  1  oder  2  abgegeben  hat,  kann
jederzeit  danach  für  eines  oder  mehrere  der  in  der  Erklärung  bezeichneten
Hoheitsgebiete  erklären,  dass  er  die  Zuständigkeit  des  Gerichtshofs,
Beschwerden  von  natürlichen  Personen,  nichtstaatlichen  Organisationen  oder
Personengruppen nach Artikel  34 der Konvention entgegenzunehmen, für  die
Artikel  1  bis  4  dieses  Protokolls  insgesamt  oder  für  einzelne  dieser  Artikel
annimmt.
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Artikel 6 - Verhältnis zur Konvention

Die  Hohen  Vertragsparteien  betrachten  die  Artikel  1  bis  5  dieses  Protokolls  als
Zusatzartikel zur Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend
anzuwenden.

Artikel 7 - Unterzeichnung und Ratifikation

(1) Dieses Protokoll liegt für die Mitglieder des Europarats, die Unterzeichner der
Konvention  sind,  zur  Unterzeichnung  auf;  es  wird  gleichzeitig  mit  der
Konvention  oder  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  ratifiziert.  Es  tritt  nach
Hinterlegung von fünf Ratifikationsurkunden in Kraft. Für jeden Unterzeichner,
der das Protokoll später ratifiziert, tritt es mit der Hinterlegung der Ratifikati-
onsurkunde in Kraft.

(2) Die  Ratifikationsurkunden  werden  beim  Generalsekretär  des  Europarats
hinterlegt, der allen Mitgliedern die Namen derjenigen Staaten, die das Protokoll
ratifiziert  haben,  notifiziert.  Zu  Urkund  dessen  haben  die  hierzu  gehörig
befugten  Unterzeichneten  dieses  Protokoll  unterschrieben.  Geschehen  zu
Straßburg  am  16.  September  1963  in  englischer  und  französischer  Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist,  in einer Urschrift,  die im
Archiv  des  Europarats  hinterlegt  wird.  Der  Generalsekretär  übermittelt  allen
Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.

Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die Abschaffung der Todesstrafe

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll zu der am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(im Folgenden als „Konvention“ bezeichnet) unterzeichnen –

in der Erwägung, dass die in verschiedenen Mitgliedstaaten des Europarats eingetretene
Entwicklung eine allgemeine Tendenz zugunsten der Abschaffung der Todesstrafe  zum
Ausdruck bringt –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet
werden.

Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten

Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten
oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen,
die  im  Recht  vorgesehen  sind,  und  in  Übereinstimmung  mit  dessen  Bestimmungen
angewendet  werden.  Der  Staat  übermittelt  dem  Generalsekretär  des  Europarats  die
einschlägigen Rechtsvorschriften.
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Artikel 3 - Verbot des Abweichens

Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden.

Artikel 4 - Verbot von Vorbehalten

Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu Bestimmungen dieses Protokolls sind nicht
zulässig.

Artikel 5 - Räumlicher Geltungsbereich

(1) Jeder  Staat  kann  bei  der  Unterzeichnung  oder  bei  der  Hinterlegung  seiner
Ratifikations-,  Annahme-  oder  Genehmigungsurkunde  einzelne  oder  mehrere
Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Protokoll Anwendung findet.

(2) Jeder  Staat  kann  jederzeit  danach  durch  eine  an  den  Generalsekretär  des
Europarats  gerichtete  Erklärung  die  Anwendung  dieses  Protokolls  auf  jedes
weitere  in  der  Erklärung bezeichnete  Hoheitsgebiet  erstrecken.  Das Protokoll
tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft,  der auf den
Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt. 

(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in Bezug auf jedes
darin bezeichnete  Hoheitsgebiet  durch eine an den Generalsekretär  gerichtete
Notifikation zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des
Monats  wirksam,  der auf den Eingang der  Notifikation beim Generalsekretär
folgt.

Artikel 6 - Verhältnis zur Konvention

Die Vertragsstaaten betrachten die Artikel 1 bis 5 dieses Protokolls als Zusatzartikel zur
Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend anzuwenden.

Artikel 7 - Unterzeichnung und Ratifikation

Dieses  Protokoll  liegt  für  die  Mitgliedstaaten  des  Europarats,  welche  die  Konvention
unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung.  Ein Mitgliedstaat  des  Europarats  kann  dieses  Protokoll  nur  ratifizieren,
annehmen  oder  genehmigen,   wenn  er  die  Konvention  gleichzeitig  ratifiziert  oder  sie
früher ratifiziert hat. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden
beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.

Artikel 8 - Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag folgt,
an dem fünf  Mitgliedstaaten des Europarats nach Artikel  7  ihre  Zustimmung
ausgedrückt haben, durch das Protokoll gebunden zu sein.

(2) Für  jeden  Mitgliedstaat,  der  später  seine  Zustimmung  ausdrückt,  durch  das
Protokoll gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
die  Hinterlegung  der  Ratifikations-,  Annahme-  oder  Genehmigungsurkunde
folgt.

Artikel 9 - Aufgaben des Verwahrers

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates

a) jede Unterzeichnung;
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b)  jede  Hinterlegung  einer  Ratifikations-,  Annahme-  oder
Genehmigungsurkunde;

c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach den Artikeln 5 und 8;

d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang  mit
diesem Protokoll.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll
unterschrieben.

Geschehen zu Straßburg am 28. April 1983 in englischer und französischer Sprache, wobei
jeder  Wortlaut  gleichermaßen  verbindlich  ist,  in  einer  Urschrift,  die  im  Archiv  des
Europarats  hinterlegt  wird.  Der  Generalsekretär  des  Europarats  übermittelt  allen
Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.
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Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über 
die vollständige Abschaffung der 
Todesstrafe

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichnen,

in der Überzeugung, dass in einer demokratischen Gesellschaft das Recht jedes Menschen
auf Leben einen Grundwert darstellt und die Abschaffung der Todesstrafe für den Schutz
dieses Rechts und für die volle Anerkennung der allen Menschen innewohnenden Würde
von wesentlicher Bedeutung ist;

in dem Wunsch, den Schutz des Rechts auf Leben, der durch die am 4. November 1950 in
Rom unterzeichnete Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im
Folgenden als „Konvention“ bezeichnet) gewährleistet wird, zu stärken;

in Anbetracht dessen, dass das Protokoll Nr. 6 zur Konvention über die Abschaffung der
Todesstrafe, das am 28. April 1983 in Straßburg unterzeichnet wurde, die Todesstrafe nicht
für Taten ausschließt, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen
werden; 

entschlossen, den letzten Schritt zu tun, um die Todesstrafe vollständig abzuschaffen,

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet
werden.

Artikel 2 - Verbot des Abweichens

Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden.

Artikel 3 - Verbot von Vorbehalten

Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem Protokoll sind nicht zulässig.

Artikel 4 - Räumlicher Geltungsbereich

(1) Jeder  Staat  kann  bei  der  Unterzeichnung  oder  bei  der  Hinterlegung  der
Ratifikations-,  Annahme-  oder  Genehmigungsurkunde  einzelne  oder  mehrere
Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Protokoll Anwendung findet.

(2) Jeder  Staat  kann  jederzeit  danach  durch  eine  an  den  Generalsekretär  des
Europarats  gerichtete  Erklärung  die  Anwendung  dieses  Protokolls  auf  jedes
weitere  in  der  Erklärung bezeichnete  Hoheitsgebiet  erstrecken.  Das Protokoll
tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt  von  drei  Monaten  nach  Eingang  der  Erklärung  beim
Generalsekretär folgt. 

(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in Bezug auf jedes
darin bezeichnete  Hoheitsgebiet  durch eine an den Generalsekretär  gerichtete
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Notifikation  zurückgenommen  oder  geändert  werden.  Die  Rücknahme  oder
Änderung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt
von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.

Artikel 5 - Verhältnis zur Konvention

Die Vertragsstaaten betrachten die Artikel 1 bis 4 dieses Protokolls als Zusatzartikel zur
Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend anzuwenden.

Artikel 6 - Unterzeichnung und Ratifikation

Dieses  Protokoll  liegt  für  die  Mitgliedstaaten  des  Europarats,  welche  die  Konvention
unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung.  Ein  Mitgliedstaat  des  Europarats  kann  dieses  Protokoll  nur  ratifizieren,
annehmen oder genehmigen, wenn er die Konvention gleichzeitig ratifiziert oder bereits zu
einem  früheren  Zeitpunkt  ratifiziert  hat.  Die  Ratifikations-,  Annahme-  oder
Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.

Artikel 7 - Inkrafttreten

(1) Dieses  Protokoll  tritt  am  ersten  Tag  des  Monats  in  Kraft,  der  auf  einen
Zeitabschnitt  von  drei  Monaten  nach  dem  Tag  folgt,  an  dem  zehn
Mitgliedstaaten  des  Europarats  nach  Artikel  6  ihre  Zustimmung  ausgedrückt
haben, durch das Protokoll gebunden zu sein.

(2) Für jeden Mitgliedstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt,  durch dieses
Protokoll gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach der Hinterlegung der Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt. 

Artikel 8 - Aufgaben des Verwahrers

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert allen Mitgliedstaaten des Europarats

a) jede Unterzeichnung;

b)  jede  Hinterlegung  einer  Ratifikations-,  Annahme-  oder
Genehmigungsurkunde;

c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 4 und 7;

d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang  mit
diesem Protokoll.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll
unterschrieben.

Geschehen zu Wilna am 3. Mai 2002 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats
hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des
Europarats beglaubigte Abschriften.
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Internationaler Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte 
vom 19.Dezember 1966 – SR 0.103.2

(BGBl. 1973 II 1553) 

Präambel 

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PAKTES, 

IN DER ERWÄGUNG, 

dass  nach  den  in  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  verkündeten  Grundsätzen  die
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde
und  der  Gleichheit  und  Unveräußerlichkeit  ihrer  Rechte  die  Grundlage  von  Freiheit,
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, 

IN DER ERKENNTNIS, 

dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten, 

IN DER ERKENNTNIS, 

dass nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen,
der  bürgerliche  und  politische  Freiheit  genießt  und  frei  von  Furcht  und  Not  lebt,  nur
verwirklicht  werden  kann,  wenn  Verhältnisse  geschaffen  werden,  in  denen  jeder  seine
bürgerlichen  und  politischen  Rechte  ebenso  wie  seine  wirtschaftlichen,  sozialen  und
kulturellen Rechte genießen kann, 

IN DER ERWÄGUNG, 

dass  die  Charta  der  Vereinten  Nationen  die  Staaten  verpflichtet,  die  allgemeine  und
wirksame Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu fördern, 

IM HINBLICK DARAUF, 

dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört,
Pflichten  hat  und  gehalten  ist,  für  die  Förderung  und  Achtung  der  in  diesem  Pakt
anerkannten Rechte einzutreten, 

VEREINBAREN folgende Artikel: 

Teil I 

Artikel 1 

(1) Alle  Völker  haben  das  Recht  auf  Selbstbestimmung.  Kraft  dieses  Rechts
entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.
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(2) Alle  Völker  können  für  ihre  eigenen  Zwecke  frei  über  ihre  natürlichen
Reichtümer und Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der
internationalen  wirtschaftlichen  Zusammenarbeit  auf  der  Grundlage  des
gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf
ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden. 

(3) Die  Vertragsstaaten,  einschließlich  der  Staaten,  die  für  die  Verwaltung  von
Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhand gebieten verantwortlich sind,
haben entsprechend den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen die
Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht
zu achten. 

Teil II 

Artikel 2 

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu
achten und sie allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt
unterstehenden  Personen  ohne  Unterschied  wie  insbesondere  der  Rasse,  der
Hautfarbe,  des  Geschlechts,  der  Sprache,  der  Religion,  der  politischen  oder
sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens,
der Geburt oder des sonstigen Status zu gewährleisten.

(2) Jeder  Vertragsstaat  verpflichtet  sich,  im  Einklang  mit  seinem
verfassungsmäßigen  Verfahren  und  mit  den  Bestimmungen dieses  Paktes  die
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die gesetzgeberischen oder sonstigen
Vorkehrungen  zu  treffen,  die  notwendig  sind,  um  den  in  diesem  Pakt
anerkannten  Rechten  Wirksamkeit  zu  verleihen,  soweit  solche  Vorkehrungen
nicht bereits getroffen worden sind. 

(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, 

a)  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  jeder,  der  in  seinen  in  diesem  Pakt
anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, das Recht hat, eine
wirksame Beschwerde einzulegen, selbst wenn die Verletzung von Personen
begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben; 

b) dafür Sorge zu tragen, dass jeder, der eine solche Beschwerde erhebt,
sein  Recht  durch  das  zuständige  Gerichts-,  Verwaltungs-  oder
Gesetzgebungsorgan oder durch eine andere, nach den Rechtsvorschriften
des Staates zuständige Stelle feststellen lassen kann, und den gerichtlichen
Rechtsschutz auszubauen; 

c) dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Stellen Beschwerden, denen
stattgegeben wurde, Geltung verschaffen. 

Artikel 3 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der
Ausübung  aller  in  diesem  Pakt  festgelegten  bürgerlichen  und  politischen  Rechte
sicherzustellen. 
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Artikel 4 

(1) Im Falle eines öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht und
der amtlich verkündet ist, können die Vertragsstaaten Maßnahmen ergreifen, die
ihre Verpflichtungen aus diesem Pakt in dem Umfang, den die Lage unbedingt
erfordert,  außer  Kraft  setzen,  vorausgesetzt,  dass  diese  Maßnahmen  ihren
sonstigen  völkerrechtlichen  Verpflichtungen  nicht  zuwiderlaufen   und  keine
Diskriminierung allein wegen der Rasse,  der  Hautfarbe,  des  Geschlechts,  der
Sprache, der Religion oder der sozialen Herkunft enthalten.

(2) Auf Grund der vorstehenden Bestimmung dürfen die Artikel 6, 7, 8 (Absätze 1
und 2), 11, 15, 16 und 18 nicht außer Kraft gesetzt werden. 

(3) Jeder Vertragsstaat, der das Recht, Verpflichtungen außer Kraft zu setzen, ausübt,
hat  den  übrigen  Vertragsstaaten  durch  Vermittlung  des  Generalsekretärs  der
Vereinten Nationen unverzüglich  mitzuteilen,  welche  Bestimmungen er  außer
Kraft gesetzt hat und welche Gründe ihn dazu veranlasst haben. Auf demselben
Wege ist durch eine weitere Mitteilung der Zeitpunkt anzugeben, in dem eine
solche Maßnahme endet. 

Artikel 5 

(1) Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen
Staat,  eine  Gruppe  oder  eine  Person  das  Recht  begründet,  eine  Tätigkeit
auszuüben  oder  eine  Handlung  zu  begehen,  die  auf  die  Abschaffung  der  in
diesem  Pakt  anerkannten  Rechte  und  Freiheiten  oder  auf  weitergehende
Beschränkungen  dieser  Rechte  und  Freiheiten,  als  in  dem  Pakt  vorgesehen,
hinzielt.

(2) Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder
durch  Gewohnheitsrecht  anerkannten  oder  bestehenden  grundlegenden
Menschenrechte dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft
gesetzt  werden,  dass  dieser  Pakt  derartige  Rechte  nicht  oder  nur  in  einem
geringen Ausmaße anerkenne. 

Teil III 

Artikel 6 

(1) Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich
zu schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden.

(2) In  Staaten,  in  denen  die  Todesstrafe  nicht  abgeschafft  worden   ist,  darf  ein
Todesurteil  nur  für  schwerste  Verbrechen  auf  Grund  von  Gesetzen  verhängt
werden,  die  zur  Zeit  der  Begehung  der  Tat  in  Kraft  waren  und  die  den
Bestimmungen  dieses  Paktes  und  der  Konvention  über  die  Verhütung  und
Bestrafung  des Völkermordes  nicht  widersprechen.  Diese Strafe  darf  nur  auf
Grund eines von einem zuständigen Gericht erlassenen rechtskräftigen Urteils
vollstreckt werden. 

(3) Erfüllt  die  Tötung  den  Tatbestand  des  Völkermordes,  so  ermächtigt  dieser
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Artikel die Vertragsstaaten nicht, sich in irgendeiner Weise einer Verpflichtung
zu  entziehen,  die  sie  nach  den  Bestimmungen  der  Konvention  über  die
Verhütung und Bestrafung des Völkermordes übernommen haben. 

(4) Jeder zum Tode Verurteilte hat das Recht, um Begnadigung oder Umwandlung
der Strafe zu bitten. Amnestie, Begnadigung oder Umwandlung der Todesstrafe
kann in allen Fällen gewährt werden. 

(5) Die Todesstrafe darf für strafbare Handlungen, die von Jugendlichen unter 18
Jahren begangen worden sind, nicht verhängt und an schwangeren Frauen nicht
vollstreckt werden. 

(6) Keine  Bestimmung  dieses  Artikels  darf  herangezogen  werden,  um  die
Abschaffung  der  Todesstrafe  durch  einen  Vertragsstaat  zu  verzögern  oder  zu
verhindern. 

Artikel 7 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder  Strafe  unterworfen  werden.  Insbesondere  darf  niemand  ohne  seine  freiwillige
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. 

Artikel 8 

(1) Niemand darf  in  Sklaverei  gehalten  werden;  Sklaverei  und  Sklavenhandel  in
allen ihren Formen sind verboten.

(2) Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden. 

(3) a) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten; 

b) Buchstabe a ist nicht so auszulegen, dass er in Staaten, in denen bestimmte
Straftaten  mit  einem mit  Zwangsarbeit  verbundenen Freiheitsentzug geahndet
werden können,  die Leistung von Zwangsarbeit  auf Grund einer Verurteilung
durch ein zuständiges Gericht ausschließt; 

c) als »Zwangs- oder Pflichtarbeit« im Sinne dieses Absatzes gilt nicht 

I)  jede nicht unter Buchstabe b genannte Arbeit  oder Dienstleistung,  die
normalerweise  von  einer  Person  verlangt  wird,  der  auf  Grund  einer
rechtmäßigen  Gerichtsentscheidung  die  Freiheit  entzogen  oder  die  aus
einem solchen Freiheitsentzug bedingt entlassen worden ist; 

II)  jede  Dienstleistung  militärischer  Art  sowie  in  Staaten,  in  denen  die
Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen  anerkannt  wird,  jede  für
Wehrdienstverweigerer  gesetzlich  vorgeschriebene  nationale
Dienstleistung; 

III) jede Dienstleistung im Falle von Notständen oder Katastrophen, die das
Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen; 

IV)jede Arbeit  oder Dienstleistung,  die zu den normalen Bürgerpflichten
gehört. 
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Artikel 9 

(1) Jedermann hat ein Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Niemand darf
willkürlich festgenommen oder in Haft  gehalten werden. Niemand darf seiner
Freiheit entzogen werden, es sei denn aus gesetzlich bestimmten Gründen und
unter Beachtung des im Gesetz vorgeschriebenen Verfahrens.

(2) Jeder Festgenommene ist bei seiner Festnahme über die Gründe der Festnahme
zu  unterrichten,  und  die  gegen  ihn  erhobenen  Beschuldigungen  sind  ihm
unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Jeder, der unter dem Vorwurf einer strafbaren Handlung fest genommen worden
ist  oder  in  Haft  gehalten  wird,  muss  unverzüglich  einem Richter  oder  einer
anderen  gesetzlich  zur  Ausübung  richterlicher  Funktionen  ermächtigten
Amtsperson  vorgeführt  werden  und  hat  Anspruch  auf  ein  Gerichtsverfahren
innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung aus der Haft. Es darf nicht die
allgemeine  Regel  sein,  dass  Personen,  die  eine  gerichtliche  Aburteilung
erwarten, in Haft gehalten werden, doch kann die Freilassung davon abhängig
gemacht werden, dass für das Erscheinen zur Hauptverhandlung oder zu jeder
anderen Verfahrenshandlung und gegebenenfalls zur Vollstreckung des Urteils
Sicherheit geleistet wird. 

(4) Jeder, dem seine Freiheit durch Festnahme oder Haft entzogen ist, hat das Recht,
ein Verfahren vor einem Gericht zu beantragen, damit dieses unverzüglich über
die  Rechtmäßigkeit  der  Freiheitsentziehung entscheiden und seine Entlassung
anordnen kann, falls die Freiheitsentziehung nicht rechtmäßig ist. 

(5) Jeder,  der  unrechtmäßig festgenommen oder  in Haft  gehalten worden ist,  hat
einen Anspruch auf Entschädigung. 

Artikel 10 

(1) Jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, muss menschlich und mit Achtung vor der
dem Menschen innewohnenden Würde behandelt werden.

(2) a)  Beschuldigte  sind,  abgesehen  von  außergewöhnlichen  Um  ständen,  von
Verurteilten getrennt unterzubringen und so zu behandeln, wie es ihrer Stellung
als Nichtverurteilte entspricht; 

b) jugendliche Beschuldigte sind von Erwachsenen zu trennen, und es hat so
schnell wie möglich ein Urteil zu ergehen. 

(3) Der Strafvollzug schließt eine Behandlung der Gefangenen ein, die vornehmlich
auf  ihre  Besserung  und  gesellschaftliche  Wiedereingliederung  hinzielt.
Jugendliche Straffällige sind von Erwachsenen zu trennen und ihrem Alter und
ihrer Rechtsstellung entsprechend zu behandeln. 

Artikel 11 

Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine
vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. 
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Artikel 12 

(1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat das
Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen.

(2) Jedermann steht es frei, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen. 

(3) Die  oben  erwähnten  Rechte  dürfen  nur  eingeschränkt  werden,  wenn  dies
gesetzlich  vorgesehen  und  zum  Schutz  der  nationalen  Sicherheit,  der
öffentlichen  Ordnung  (ordre  public),  der  Volksgesundheit,  der  öffentlichen
Sittlichkeit  oder  der  Rechte  und  Freiheiten  anderer  notwendig  ist  und  die
Einschränkungen mit den übrigen in diesem Pakt anerkannten Rechten vereinbar
sind. 

(4) Niemand  darf  willkürlich  das  Recht  entzogen  werden,  in  sein  eigenes  Land
einzureisen. 

Artikel 13 

Ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates aufhält, kann
aus diesem nur aufgrund einer rechtmäßig ergangenen Entscheidung ausgewiesen werden,
und es ist ihm, sofern nicht zwingende Gründe der nationalen Sicherheit entgegenstehen,
Gelegenheit zu geben, die gegen seine Ausweisung sprechenden Gründe vorzubringen und
diese Entscheidung durch die zuständige Behörde oder durch eine oder mehrere von dieser
Behörde besonders bestimmte Personen nachprüfen und sich dabei vertreten zu lassen. 

Artikel 14 

(1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass
über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen
Ansprüche  und  Verpflichtungen  durch  ein  zuständiges,  unabhängiges,
unparteiisches  und  auf  Gesetz  beruhendes  Gericht  in  billiger  Weise  und
öffentlich  verhandelt  wird.  Aus  Gründen  der  Sittlichkeit,  der  öffentlichen
Ordnung (ordre public) oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen
Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich
ist oder – soweit dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist –
unter  besonderen  Umständen,  in  denen  die  Öffentlichkeit  des  Verfahrens  die
Interessen  der  Gerechtigkeit  beeinträchtigen  würde,  können  Presse  und
Öffentlichkeit  während  der  ganzen  oder  eines  Teils  der  Verhandlung
ausgeschlossen werden; jedes Urteil  in einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch
öffentlich  zu  verkünden,  sofern  nicht  die  Interessen  Jugendlicher  dem
entgegenstehen  oder  das  Verfahren  Ehestreitigkeiten  oder  die  Vormundschaft
über Kinder betrifft.

(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat Anspruch darauf, bis zu
dem  im  gesetzlichen  Verfahren  erbrachten  Nachweis  seiner  Schuld  als
unschuldig zu gelten. 

(3) Jeder  wegen einer  strafbaren  Handlung Angeklagte  hat  in  gleicher  Weise im
Verfahren Anspruch auf folgende Mindestgarantien: 

a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache
über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten; 
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b)  er  muss  hinreichend  Zeit  und  Gelegenheit  zur  Vorbereitung  seiner
Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben; 

c) es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen; 

d) er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst
zu  verteidigen  oder  durch  einen  Verteidiger  seiner  Wahl  verteidigen  zu
lassen;  falls  er  keinen  Verteidiger  hat,  ist  er  über  das  Recht,  einen
Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel
zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu
bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; 

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und
das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für
die Belastungszeugen geltenden Bedingungen er wirken; 

f)  er  kann  die  unentgeltliche  Beiziehung  eines  Dolmetschers  verlangen,
wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht; 

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen
oder sich schuldig zu bekennen. 

(4) Gegen Jugendliche ist das Verfahren in einer Weise zu führen, die ihrem Alter
entspricht und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft fördert. 

(5) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung verurteilt worden ist, hat das Recht,
das Urteil entsprechend dem Gesetz durch ein höheres Gericht nachprüfen zu
lassen. 

(6) Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und ist das
Urteil später aufgehoben oder der Verurteilte begnadigt worden, weil eine neue
oder eine neu bekannt gewordene Tatsache schlüssig beweist, dass ein Fehlurteil
vorlag, so ist derjenige, der aufgrund eines solchen Urteils eine Strafe verbüßt
hat, entsprechend dem Gesetz zu entschädigen, sofern nicht nachgewiesen wird,
dass das nicht rechtzeitige Bekannt werden der betreffenden Tatsache ganz oder
teilweise ihm zuzuschreiben ist. 

(7) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er bereits nach dem
Gesetz  und  dem  Strafverfahrensrecht  des  jeweiligen  Landes  rechtskräftig
verurteilt oder freigesprochen worden ist, erneut verfolgt oder bestraft werden. 

Artikel 15 

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur  Zeit  ihrer  Begehung nach inländischem oder  nach  internationalem Recht
nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der
Begehung der  strafbaren  Handlung angedrohte  Strafe  verhängt  werden.  Wird
nach  Begehung  einer  strafbaren  Handlung  durch  Gesetz  eine  mildere  Strafe
eingeführt, so ist das mildere Gesetz anzuwenden.

(2) Dieser  Artikel  schließt  die  Verurteilung  oder  Bestrafung  einer  Person  wegen
einer Handlung oder Unterlassung nicht aus, die im Zeitpunkt ihrer Begehung
nach  den  von  der  Völkergemeinschaft  anerkannten  allgemeinen
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Rechtsgrundsätzen strafbar war. 

Artikel 16 

Jedermann hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 

Artikel 17 

(1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben,
seine Familie,  seine Wohnung und seinen Schriftverkehr  oder  rechtswidrigen
Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.

(2) Jedermann  hat  Anspruch  auf  rechtlichen  Schutz  gegen  solche  Eingriffe  oder
Beeinträchtigungen. 

Artikel 18 

(1) Jedermann  hat  das  Recht  auf  Gedanken-,  Gewissens-  und  Religionsfreiheit.
Dieses  Recht  umfasst  die  Freiheit,  eine  Religion  oder  eine  Weltanschauung
eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine Religion oder
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat
durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu
bekunden.

(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion
oder  eine  Weltanschauung  seiner  Wahl  zu  haben  oder  anzunehmen,
beeinträchtigen würde. 

(3) Die Freiheit,  seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden,  darf nur  den
gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz
der  öffentlichen  Sicherheit,  Ordnung,  Gesundheit,  Sittlichkeit  oder  der
Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind. 

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls
des Vormunds oder Pflegers zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer
Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen. 

Artikel 19 

(1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit.

(2) Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die
Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut
jeder  Art  in  Wort,  Schrift  oder  Druck,  durch Kunstwerke oder  andere Mittel
eigener Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. 

(3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten
und einer  besonderen  Verantwortung verbunden.  Sie  kann  daher  bestimmten,
gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich
sind 

a) für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer; 

b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre
public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit. 
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Artikel 20 

(1) Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten.

(2) Jedes Eintreten für  nationalen,  rassischen oder  religiösen  Hass,  durch das zu
Diskriminierung,  Feindseligkeit  oder  Gewalt  aufgestachelt  wird,  wird  durch
Gesetz verboten. 

Artikel 21 

Das Recht, sich friedlich zu versammeln, wird anerkannt. Die Ausübung dieses Rechts darf
keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die
in einer  demokratischen Gesellschaft  im Interesse der  nationalen oder  der  öffentlichen
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), zum Schutz der Volksgesundheit, der
öffentlichen Sittlichkeit  oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig
sind. 

Artikel 22 

(1) Jedermann hat das Recht, sich frei mit anderen zusammenzuschließen sowie zum
Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten.

(2) Die  Ausübung  dieses  Rechts  darf  keinen  anderen  als  den  gesetzlich
vorgesehenen  Einschränkungen  unterworfen  werden,  die  in  einer
demokratischen Gesellschaft  im Interesse der nationalen oder der öffentlichen
Sicherheit,  der  öffentlichen  Ordnung  (ordre  public),  zum  Schutz  der
Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutze der Rechte und
Freiheiten  anderer  notwendig  sind.  Dieser  Artikel  steht  gesetzlichen
Einschränkungen der Ausübung dieses Rechts für  Angehörige der Streitkräfte
oder der Polizei nicht entgegen. 

(3) Keine  Bestimmung  dieses  Artikels  ermächtigt  die  Vertragsstaaten  des
Übereinkommens  der  Internationalen  Arbeitsorganisation  von  1948  über  die
Vereinigungsfreiheit  und den Schutz  des  Vereinigungsrechts,  gesetzgeberische
Maßnahmen zu  treffen  oder  Gesetze so  anzuwenden,  dass  die  Garantien des
oben genannten Übereinkommens beeinträchtigt werden. 

Artikel 23 

(1) Die Familie ist die natürliche Kernzelle der Gesellschaft und hat Anspruch auf
Schutz durch Gesellschaft und Staat.

(2) Das Recht von Mann und Frau, im heiratsfähigen Alter eine Ehe einzugehen und
eine Familie zu gründen, wird anerkannt. 

(3) Eine Ehe darf nur im freien und vollen Einverständnis der künftigen Ehegatten
geschlossen werden. 

(4) Die Vertragsstaaten werden durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die
Ehegatten gleiche Rechte und Pflichten bei der Eheschließung, während der Ehe
und bei Auflösung der Ehe haben. Für den nötigen Schutz der Kinder im Falle
einer Auflösung der Ehe ist Sorge zu tragen. 
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Artikel 24 

(1) Jedes Kind hat ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der nationalen oder sozialen Herkunft,
des  Vermögens  oder  der  Geburt  das  Recht  auf  diejenigen  Schutzmaßnahmen
durch seine Familie, die Gesellschaft und den Staat, die seine Rechtsstellung als
Minderjähriger erfordert.

(2) Jedes Kind muss unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register eingetragen
werden und einen Namen erhalten. 

(3) Jedes Kind hat das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben. 

Artikel 25 

Jeder  Staatsbürger  hat  das  Recht  und  die  Möglichkeit,  ohne  Unterschied  nach  den  in
Artikel 2 genannten Merkmalen und ohne unangemessene Einschränkungen 

a) an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durch
frei gewählte Vertreter teilzunehmen; 

b) bei echten,  wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen,
bei denen die freie Äußerung des Wählerwillens gewährleistet ist, zu wählen und
gewählt zu werden; 

c)  unter  allgemeinen  Gesichtspunkten  der  Gleichheit  zu  öffentlichen  Ämtern
seines Landes Zugang zu haben. 

Artikel 26 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung Anspruch auf
gleichen Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede Diskriminierung
zu verbieten und allen Menschen gegen jede Diskriminierung, wie insbesondere wegen der
Rasse,  der Hautfarbe,  des Geschlechts,  der Sprache,  der  Religion,  der  politischen oder
sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt
oder des sonstigen Status, gleichen und wirksamen Schutz zu gewährleisten. 

Artikel 27 

In Staaten mit  ethnischen,  religiösen oder  sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen
solcher  Minderheiten  nicht  das  Recht  vorenthalten  werden,  gemeinsam  mit  anderen
Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion
zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. 

Teil IV 

Artikel 28 

(1) Es  wird  ein  Ausschuss  für  Menschenrechte  (im  folgenden  als  »Ausschuss«
bezeichnet)  errichtet.  Er  besteht  aus  achtzehn  Mitgliedern  und  nimmt  die
nachstehend festgelegten Aufgaben wahr.

(2) Der Ausschuss setzt sich aus Staatsangehörigen der Vertragsstaaten zusammen,
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die  Persönlichkeiten  von  hohem  sittlichen  Ansehen  und  anerkannter
Sachkenntnis  auf  dem  Gebiet  der  Menschenrechte  sind,  wobei  die
Zweckmäßigkeit  der  Beteiligung von  Personen  mit  juristischer  Erfahrung  zu
berücksichtigen ist. 

(3) Die  Mitglieder  des  Ausschusses  werden  in  ihrer  persönlichen  Eigenschaft
gewählt und sind in dieser Eigenschaft tätig. 

Artikel 29 

(1) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewählt, die die in Artikel 28 vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen
und von den Vertragsstaaten dafür vorgeschlagen worden sind.

(2) Jeder  Vertragsstaat  darf  höchstens  zwei  Personen  vorschlagen.  Diese  müssen
Staatsangehörige des sie vorschlagenden Staates sein. 

(3) Eine Person kann wieder vorgeschlagen werden. 

Artikel 30 

(1) Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Paktes
statt.

(2) Spätestens vier Monate vor jeder Wahl zum Ausschuss – außer bei einer Wahl
zur  Besetzung  eines  gemäß  Artikel  34  für  frei  geworden  erklärten  Sitzes  –
fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich
auf,  ihre  Kandidaten  für  den  Ausschuss  innerhalb  von  drei  Monaten
vorzuschlagen. 

(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fertigt eine alphabetische Liste aller
auf diese Weise vorgeschlagenen Personen unter Angabe der Vertragsstaaten, die
sie vorgeschlagen haben, an und übermittelt sie den Vertragsstaaten spätestens
einen Monat vor jeder Wahl. 

(4) Die  Wahl  der  Ausschussmitglieder  findet  in  einer  vom  Generalsekretär  der
Vereinten Nationen am Sitz dieser Organisation einberufenen Versammlung der
Vertragsstaaten statt. In dieser Versammlung, die beschlussfähig ist, wenn zwei
Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten als in den
Ausschuss  gewählt,  die  die  höchste  Stimmenzahl  und  die  absolute
Stimmenmehrheit  der  anwesenden  und  abstimmenden  Vertreter  der
Vertragsstaaten auf sich vereinigen. 

Artikel 31 

(1) Dem  Ausschuss  darf  nicht  mehr  als  ein  Angehöriger  desselben  Staates
angehören.

(2) Bei den Wahlen zum Ausschuss ist auf eine gerechte geographische Verteilung
der Sitze und auf die Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen sowie der
hauptsächlichen Rechtssysteme zu achten. 

Artikel 32 

(1) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag
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können sie wiedergewählt  werden.  Die Amtszeit  von neun der bei der ersten
Wahl gewählten Mitglieder läuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach
der ersten Wahl werden die Namen dieser neun Mitglieder vom Vorsitzenden der
in Artikel 30 Absatz 4 genannten Versammlung durch das Los bestimmt.

(2) Für Wahlen nach Ablauf einer Amtszeit gelten die vorstehenden Artikel dieses
Teils des Paktes. 

Artikel 33 

(1) Nimmt  ein  Ausschussmitglied  nach  einstimmiger  Feststellung  der  anderen
Mitglieder seine Aufgaben aus einem anderen Grund als wegen vorübergehender
Abwesenheit nicht mehr wahr, so teilt der Vorsitzende des Ausschusses dies dem
Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  mit,  der  daraufhin  den  Sitz  des
betreffenden Mitglieds für frei geworden erklärt.

(2) Der  Vorsitzende  teilt  den  Tod  oder  Rücktritt  eines  Ausschussmitglieds
unverzüglich dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit, der den Sitz vom
Tag des Todes oder vom Wirksamwerden des Rücktritts an für frei geworden
erklärt. 

Artikel 34 

(1) Wird ein Sitz nach Artikel 33 für frei geworden erklärt und läuft die Amtszeit des
zu  ersetzenden  Mitglieds  nicht  innerhalb  von  sechs  Monaten  nach  dieser
Erklärung  ab,  so  teilt  der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  dies  allen
Vertragsstaaten mit, die innerhalb von zwei Monaten nach Maßgabe des Artikels
29 Kandidaten zur Besetzung des frei gewordenen Sitzes vorschlagen können.

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fertigt eine alphabetische Liste der
auf  diese  Weise  vorgeschlagenen  Personen  an  und  übermittelt  sie  den
Vertragsstaaten.  Sodann  findet  die  Wahl  zur  Besetzung des  frei  gewordenen
Sitzes entsprechend den einschlägigen Bestimmungen dieses Teils des Paktes
statt. 

(3)

(4) Die Amtszeit eines Ausschussmitglieds, das auf einen nach Artikel 33 für frei
geworden erklärten Sitz gewählt worden ist, dauert bis zum Ende der Amtszeit
des Mitglieds, dessen Sitz im Ausschuss nach Maßgabe des genannten Artikels
frei geworden ist. 

Artikel 35 

Die Ausschussmitglieder erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten
Nationen aus Mitteln  der  Vereinten  Nationen  Bezüge,  wobei  die  Einzelheiten  von  der
Generalversammlung  unter  Berücksichtigung  der  Bedeutung  der  Aufgaben  des
Ausschusses festgesetzt werden. 

Artikel 36 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt  dem Ausschuss das Personal und die
Einrichtungen  zur  Verfügung,  die  dieser  zur  wirksamen  Durchführung  der  ihm  nach
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diesem Pakt obliegenden Aufgaben benötigt. 

Artikel 37 

(1) Der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  beruft  die  erste  Sitzung  des
Ausschusses am Sitz der Vereinten Nationen ein.

(2) Nach seiner ersten Sitzung tritt der Ausschuss zu den in seiner Geschäftsordnung
vorgesehenen Zeiten zusammen. 

(3) Die  Sitzungen  des  Ausschusses  finden  in  der  Regel  am  Sitz  der  Vereinten
Nationen oder beim Büro der Vereinten Nationen in Genf statt. 

Artikel 38 

Jedes Ausschussmitglied hat vor Aufnahme seiner Amtstätigkeit in öffentlicher Sitzung des
Ausschusses feierlich zu erklären, dass es sein Amt unparteiisch und gewissenhaft ausüben
werde. 

Artikel 39 

(1) Der  Ausschuss  wählt  seinen  Vorstand  für  zwei  Jahre.  Eine  Wiederwahl  der
Mitglieder des Vorstands ist zulässig.

(2) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die u.a. folgende Bestimmungen
enthalten muss: 

a)  Der  Ausschuss  ist  bei  Anwesenheit  von  zwölf  Mitgliedern
beschlussfähig; 

b) der Ausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. 

Artikel 40 

(1) Die  Vertragsstaaten  verpflichten  sich,  über  die  Maßnahmen,  die  sie  zur
Verwirklichung der  in  diesem Pakt  anerkannten  Rechte  getroffen  haben,  und
über die dabei erzielten Fortschritte Berichte vorzulegen, und zwar

a)  innerhalb  eines  Jahres  nach  Inkrafttreten  dieses  Paktes  für  den
betreffenden Vertragsstaat, 

b) danach jeweils auf Anforderung des Ausschusses. 

(2) Alle Berichte sind dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln,
der  sie  dem Ausschuss  zur  Prüfung  zuleitet.  In  den  Berichten  ist  auf  etwa
bestehende Umstände und Schwierigkeiten hinzuweisen, die die Durchführung
dieses Paktes behindern. 

(3) Der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  kann  nach  Beratung  mit  dem
Ausschuss  den  Sonderorganisationen  Abschriften  der  in  ihren  Zuständig-
keitsbereich fallenden Teile der Berichte zuleiten. 

(4) Der  Ausschuss  prüft  die  von  den  Vertragsstaaten  eingereichten  Berichte.  Er
übersendet  den  Vertragsstaaten  seine  eigenen  Berichte  sowie  ihm  geeignet
erscheinende allgemeine Bemerkungen. Der Ausschuss kann diese Bemerkungen
zusammen mit Abschriften der von den Vertragsstaaten empfangenen Berichte
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auch dem Wirtschafts- und Sozialrat zuleiten. 

(5) Die Vertragsstaaten können dem Ausschuss Stellungnahmen zu den nach Absatz
4 abgegebenen Bemerkungen übermitteln. 

Artikel 41 

(1) Ein Vertragsstaat kann aufgrund dieses Artikels jederzeit erklären, dass er die
Zuständigkeit  des  Ausschusses  zur  Entgegennahme  und  Prüfung  von
Mitteilungen anerkennt, in denen ein Vertragsstaat geltend macht, ein anderer
Vertragsstaat  komme  seinen  Verpflichtungen  aus  diesem  Pakt  nicht  nach.
Mitteilungen  aufgrund  dieses  Artikels  können  nur  entgegengenommen  und
geprüft werden, wenn sie von einem Vertragsstaat eingereicht werden, der für
sich selbst die Zuständigkeit des Ausschusses durch eine Erklärung anerkannt
hat.  Der  Ausschuss  darf  keine  Mitteilung  entgegennehmen,  die  einen
Vertragsstaat  betrifft,  der  keine  derartige  Erklärung  abgegeben  hat.  Auf
Mitteilungen,  die  aufgrund  dieses  Artikels  eingehen,  ist  folgendes  Verfahren
anzuwenden:

a) Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, dass ein anderer Vertragsstaat die
Bestimmungen dieses Paktes nicht durchführt, so kann er den anderen Staat
durch schriftliche Mitteilung darauf hinweisen. Innerhalb von drei Monaten
nach  Zugang  der  Mitteilung  hat  der  Empfangsstaat  dem  Staat,  der  die
Mitteilung übersandt hat, in bezug auf die Sache eine schriftliche Erklärung
oder sonstige Stellungnahme zukommen zu lassen, die, soweit es möglich
und angebracht ist,  einen  Hinweis auf die in der Sache durchgeführten,
anhängigen oder zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechts behelfe
enthalten soll. 

b) Wird die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der
einleitenden  Mitteilung  bei  dem  Empfangsstaat  zur  Zufriedenheit  der
beiden beteiligten Vertragsstaaten geregelt, so hat jeder der beiden Staaten
das Recht, die Sache dem Ausschuss zu unterbreiten, indem er diesem und
dem anderen Staat eine entsprechende Mitteilung macht. 

c) Der Ausschuss befasst sich mit einer ihm unterbreiteten Sache erst dann,
wenn er sich Gewissheit verschafft hat, dass alle in der Sache zur Verfügung
stehenden  innerstaatlichen  Rechtsbehelfe  in  Übereinstimmung  mit  den
allgemein  anerkannten  Grundsätzen  des  Völkerrechts  eingelegt  und
erschöpft  worden  sind.  Dies  gilt  nicht,  wenn  das  Verfahren  bei  der
Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat. 

d)  Der  Ausschuss  berät  über  Mitteilungen  aufgrund  dieses  Artikels  in
nichtöffentlicher Sitzung. 

e) Sofern die Voraussetzungen des Buchstaben (c) erfüllt  sind,  stellt  der
Ausschuss  den  beteiligten  Vertragsstaaten  seine  guten  Dienste  zur
Verfügung, um eine gütliche Regelung der Sache auf der Grundlage der
Achtung  der  in  diesem  Pakt  anerkannten  Menschenrechte  und
Grundfreiheiten herbeizuführen. 
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f)  Der  Ausschuss  kann  in  jeder  ihm  unterbreiteten  Sache  die  unter
Buchstabe  (b)  genannten  beteiligten  Vertragsstaaten  auffordern,  alle
erheblichen Angaben beizubringen. 

g) Die unter Buchstabe (b) genannten beteiligten Vertragsstaaten haben das
Recht,  sich  vertreten  zu  lassen,  sowie  mündlich  und/oder  schriftlich
Stellung zu nehmen, wenn die Sache vom Ausschuss verhandelt wird. 

h) Der Ausschuss legt innerhalb von 12 Monaten nach Eingang der unter
Buchstabe (b) vorgesehenen Mitteilung einen Bericht vor: 

i)  Wenn  eine  Regelung  im  Sinne  von  Buchstabe  (e)  zustande
gekommen ist, beschränkt der Ausschuss seinen Bericht auf eine kurze
Darstellung des Sachverhalts und der erzielten Regelung; 

ii)  wenn eine Regelung im Sinne von Buchstabe (e) nicht zustande
gekommen ist, beschränkt der Ausschuss seinen Bericht auf eine kurze
Darstellung  des  Sachverhalts;  die  schriftlichen  Stellungnahmen  und
das  Protokoll  über  die  mündlichen  Stellungnahmen  der  beteiligten
Vertragsparteien sind dem Bericht beizufügen. In jedem Falle wird der
Bericht den beteiligten Vertragsstaaten übermittelt. 

(2) Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft,  wenn zehn Vertragsstaaten
Erklärungen nach Absatz 1 abgegeben haben.  Diese Erklärungen werden von
den Vertragsstaaten beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der
den anderen Vertragsstaaten Abschriften davon übermittelt. Eine Erklärung kann
jederzeit  durch  eine  an  den  Generalsekretär  gerichtete  Notifikation
zurückgenommen werden. Eine solche Zurücknahme berührt nicht die Prüfung
einer  Sache,  die  Gegenstand  einer  aufgrund  dieses  Artikels  bereits
vorgenommenen  Mitteilung  ist;  nach  Eingang  der  Notifikation  über  die
Zurücknahme der Erklärung beim Generalsekretär wird keine weitere Mitteilung
eines  Vertragsstaates  entgegengenommen,  es  sei  denn,  dass  der  betroffene
Vertragsstaat eine neue Erklärung abgegeben hat. 

Artikel 42 

(1) a)  Wird  eine  nach  Artikel  41  dem  Ausschuss  unterbreitete  Sache  nicht  zur
Zufriedenheit der beteiligten Vertragsstaaten geregelt, so kann der Ausschuss mit
vorheriger Zustimmung der beteiligten Vertragsstaaten eine ad hoc-Vergleichs-
kommission  (im  folgenden  als  »Kommission«  bezeichnet)  einsetzen.  Die
Kommission  stellt  den  beteiligten  Vertragsstaaten  ihre  guten  Dienste  zur
Verfügung,  um  auf  der  Grundlage  der  Achtung  dieses  Paktes  eine  gütliche
Regelung der Sache herbeizuführen.

b)  Die  Kommission  besteht  aus  fünf  mit  Einverständnis  der  beteiligten
Vertragsstaaten ernannten Personen. Können sich die beteiligten Vertragsstaaten
nicht  innerhalb  von  drei  Monaten  über  die  vollständige  oder  teilweise
Zusammensetzung der Kommission einigen, so wählt der Ausschuss aus seiner
Mitte die Kommissionsmitglieder, über die keine Einigung erzielt worden ist, in
geheimer Abstimmung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 
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(2) Die Mitglieder der Kommission sind in ihrer persönlichen Eigenschaft tätig. Sie
dürfen  nicht  Staatsangehörige  der  beteiligten  Vertragsstaaten,  eines
Nichtvertragsstaates oder eines Vertragsstaates sein, der eine Erklärung gemäß
Artikel 41 nicht abgegeben hat. 

(3) Die Kommission wählt ihren Vorsitzenden und gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(4) Die  Sitzungen  der  Kommission  finden  in  der  Regel  am  Sitz  der  Vereinten
Nationen  oder  beim Büro  der  Vereinten  Nationen  in  Genf  statt.  Sie  können
jedoch auch an jedem anderen geeigneten Ort stattfinden, den die Kommission
im  Benehmen  mit  dem  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  und  den
beteiligten Vertragsstaaten bestimmt. 

(5) Das  in  Artikel  36  vorgesehene  Sekretariat  steht  auch  den  aufgrund  dieses
Artikels eingesetzten Kommissionen zur Verfügung. 

(6) Die dem Ausschuss zugegangenen und von ihm zusammengestellten Angaben
sind  der  Kommission  zugänglich  zu  machen,  und  die  Kommission  kann die
beteiligten Vertragsstaaten um weitere erhebliche Angaben ersuchen. 

(7) Die Kommission legt, sobald sie die Sache vollständig geprüft hat, keinesfalls
jedoch später  als  zwölf  Monate,  nachdem sie  damit  befasst  worden  ist,  dem
Vorsitzenden des Ausschusses einen Bericht zur Übermittlung an die beteiligten
Vertragsstaaten vor: 

a) Wenn die Kommission die Prüfung der Sache nicht innerhalb von zwölf
Monaten  abschließen  kann,  beschränkt  sie  ihren  Bericht  auf  eine  kurze
Darstellung des Standes ihrer Prüfung; 

b)  wenn  die  Sache  auf  der  Grundlage  der  Achtung der  in  diesem Pakt
anerkannten  Menschenrechte  gütlich  geregelt  worden  ist,  beschränkt  die
Kommission ihren Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts und
der erzielten Regelung; 

c) wenn eine Regelung im Sinne von Buchstabe (b) nicht erzielt worden ist,
nimmt die Kommission in ihren Bericht ihre Feststellungen zu allen für den
Streit  zwischen  den  beteiligten  Vertragsstaaten  erheblichen  Sachfragen
sowie ihre Ansichten über Möglichkeiten einer gütlichen Regelung auf. Der
Bericht  enthält  auch  die  schriftlichen  Stellungnahmen  der  beteiligten
Vertragsstaaten und ein Protokoll über ihre mündlichen Stellungnahmen; 

d) wenn der Bericht der Kommission gemäß Buchstabe (c) vorgelegt wird,
teilen  die  beteiligten  Vertragsstaaten  dem Vorsitzenden  des  Ausschusses
innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Berichts mit, ob sie mit dem
Inhalt des Kommissionsberichts einverstanden sind. 

(8) Die  Bestimmungen  dieses  Artikels  lassen  die  in  Artikel  41  vorgesehenen
Aufgaben des Ausschusses unberührt. 

(9) Die  beteiligten  Vertragsstaaten  tragen  gleichermaßen  alle  Ausgaben  der
Kommissionsmitglieder  auf  der  Grundlage  von  Voranschlägen,  die  der
Generalsekretär der Vereinten Nationen erstellt. 
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(10) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist befugt, erforderlichenfalls für die
Ausgaben  der  Kommissionsmitglieder  aufzukommen,  bevor  die  beteiligten
Vertragsstaaten sie nach Absatz 9 erstattet haben. 

Artikel 43 

Die Mitglieder des Ausschusses und der ad hoc-Vergleichskommission, die nach Artikel 42
bestimmt  werden  können,  haben  Anspruch  auf  die  Erleichterungen,  Vorrechte  und
Befreiungen,  die  in  den  einschlägigen  Abschnitten  des  Übereinkommens  über  die
Vorrechte  und  Befreiungen  der  Vereinten  Nationen  für  die  im  Auftrag  der  Vereinten
Nationen tätigen Sachverständigen vorgesehen sind. 

Artikel 44 

Die Bestimmungen über die Durchführung dieses Paktes sind unbeschadet der Verfahren
anzuwenden, die auf dem Gebiet der Menschenrechte durch oder aufgrund der Satzungen
und  Übereinkommen  der  Vereinten  Nationen  und  der  Sonderorganisationen
vorgeschrieben sind, und hindern die Vertragsstaaten nicht, in Übereinstimmung mit den
zwischen  ihnen  in  Kraft  befindlichen  allgemeinen  oder  besonderen  internationalen
Übereinkünften andere Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten anzuwenden. 

Artikel 45 

Der Ausschuss legt der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf dem Wege über
den Wirtschafts- und Sozialrat einen Jahresbericht über seine Tätigkeit vor. 

Teil V 

Artikel 46 

Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, dass sie die Bestimmungen der Charta
der Vereinten Nationen und der Satzungen der Sonderorganisationen beschränkt, in denen
die  jeweiligen  Aufgaben  der  verschiedenen  Organe  der  Vereinten  Nationen  und  der
Sonderorganisationen hinsichtlich der in diesem Pakt behandelten Fragen geregelt sind. 

Artikel 47 

Keine  Bestimmung  dieses  Paktes  ist  so  auszulegen,  dass  sie  das  allen  Völkern
innewohnende Recht auf den Genuss und die volle und freie Nutzung ihrer natürlichen
Reichtümer und Mittel beeinträchtigt. 

Teil VI 

Artikel 48 

(1) Dieser  Pakt  liegt  für  alle  Mitgliedstaaten  der  Vereinten  Nationen,  für  alle
Mitglieder einer ihrer Sonderorganisationen, für alle Vertragsstaaten der Satzung
des  Internationalen  Gerichtshofs  und  für  jeden  anderen  Staat,  den  die
Generalversammlung  der  Vereinten  Nationen  einlädt,  Vertragspartei  dieses
Paktes zu werden, zur Unterzeichnung auf.
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(2) Dieser  Pakt  bedarf  der  Ratifikation.  Die  Ratifikationsurkunden  sind  beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

(3) Dieser Pakt liegt für jeden in Absatz 1 bezeichneten Staat zum Beitritt auf. 

(4) Der  Beitritt  erfolgt  durch  Hinterlegung  einer  Beitrittsurkunde  beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

(5) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die diesen
Pakt unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung jeder
Ratifikations- oder  Beitrittsurkunde. 

Artikel 49 

(1) Dieser  Pakt  tritt  drei  Monate  nach  Hinterlegung  der  fünfunddreißigsten
Ratifikations-  oder  Beitrittsurkunde  beim  Generalsekretär  der  Vereinten
Nationen in Kraft.

(2) Für  jeden  Staat,  der  nach  Hinterlegung der  fünfunddreißigsten  Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde diesen Pakt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt er drei Monate
nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 50 

Die Bestimmungen dieses Paktes gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle Teile
eines Bundesstaates. 

Artikel 51 

(1) Jeder  Vertragsstaat  kann  eine  Änderung  des  Paktes  vorschlagen  und  ihren
Wortlaut  beim  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  einreichen.  Der
Generalsekretär  übermittelt  sodann  alle  Änderungsvorschläge  den
Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der
Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über die Vorschläge befürworten.
Befürwortet wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so
beruft  der  Generalsekretär  die  Konferenz  unter  der  Schirmherrschaft  der
Vereinten  Nationen  ein.  Jede  Änderung,  die  von  der  Mehrheit  der  auf  der
Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird,
ist der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Billigung vorzulegen.

(2) Die  Änderungen  treten  in  Kraft,  wenn  sie  von  der  Generalversammlung der
Vereinten  Nationen  gebilligt  und  von  einer  Zweidrittelmehrheit  der
Vertragsstaaten nach Maßgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren
angenommen worden sind. 

(3) Treten  die  Änderungen  in  Kraft,  so  sind  sie  für  die  Vertragsstaaten,  die  sie
angenommen  haben,  verbindlich,  während  für  die  anderen  Vertragsstaaten
weiterhin  die  Bestimmungen  dieses  Paktes  und  alle  früher  von  ihnen
angenommenen Änderungen gelten. 

Artikel 52 

Unabhängig  von  den  Notifikationen  nach  Artikel  48  Absatz  5  unterrichtet  der
Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  alle  in  Absatz  1  jenes  Artikels  bezeichneten
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Staaten 

a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 48; 

b) vom Zeitpunkt  des Inkrafttretens dieses  Paktes  nach Artikel  49 und vom  
Zeitpunkt des Inkrafttretens von Änderungen nach Artikel 51. 

Artikel 53 

(1) Dieser  Pakt,  dessen  chinesischer,  englischer,  französischer,  russischer  und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten
Nationen hinterlegt.

(2) Der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  übermittelt  allen  in  Artikel  48
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Paktes. 

Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte 
vom 19.Dezember 1966 

(BGBl. 1992 II 1246) 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls, 
In  der  Erwägung,  dass  es  zur  weiteren  Verwirklichung  der  Ziele  des  Paktes  über
bürgerliche  und  politische  Rechte  (im  folgenden  als  »Pakt«  bezeichnet)  und  zur
Durchführung  seiner  Bestimmungen  angebracht  wäre,  den  nach  Teil  IV  des  Paktes
errichteten Ausschuss für Menschenrechte (im folgenden als »Ausschuss« bezeichnet) zu
ermächtigen,  nach  Maßgabe  dieses  Protokolls  Mitteilungen  von  Einzelpersonen,  die
behaupten,  Opfer  einer  Verletzung  eines  in  dem  Pakt  niedergelegten  Rechts  zu  sein,
entgegenzunehmen und zu prüfen – haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Jeder  Vertragsstaat  des  Paktes,  der  Vertragspartei  dieses  Protokolls  wird,  erkennt  die
Zuständigkeit  des  Ausschusses  für  die  Entgegennahme  und  Prüfung  von  Mitteilungen
seiner  Herrschaftsgewalt  unterstehender  Einzelpersonen an,  die  behaupten,  Opfer  einer
Verletzung eines in dem Pakt niedergelegten Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Der
Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat des Paktes betrifft,
der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist. 

Artikel 2 

Vorbehaltlich des Artikels 1 können Einzelpersonen, die behaupten, in einem ihrer im Pakt
niedergelegten  Rechte  verletzt  zu  sein,  und  die  alle  zur  Verfügung  stehenden
innerstaatlichen  Rechtsbehelfe  erschöpft  haben,  dem  Ausschuss  eine  schriftliche
Mitteilung zur Prüfung einreichen. 

Artikel 3 

Der Ausschuss erklärt jede nach diesem Protokoll eingereichte Mitteilung für unzulässig,
die  anonym ist  oder  die  er  für  einen  Missbrauch  des  Rechts  auf  Einreichung solcher
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Mitteilungen oder für unvereinbar mit den Bestimmungen des Paktes hält. 

Artikel 4 

(1) Vorbehaltlich  des  Artikels  3  bringt  der  Ausschuss  jede  ihm  nach  diesem
Protokoll  eingereichte  Mitteilung  dem  Vertragsstaat  dieses  Protokolls  zur
Kenntnis,  dem  vorgeworfen  wird,  eine  Bestimmung  des  Paktes  verletzt  zu
haben.

(2) Der  betroffene  Staat  hat  dem  Ausschuss  innerhalb  von  sechs  Monaten
schriftliche  Erklärungen  oder  Stellungnahmen  zur  Klärung  der  Sache  zu
übermitteln  und  die  gegebenenfalls  von  ihm getroffenen  Abhilfemaßnahmen
mitzuteilen. 

Artikel 5 

(1) Der Ausschuss prüft die ihm nach diesem Protokoll zugegangenen Mitteilungen
unter  Berücksichtigung aller  ihm von der  Einzelperson  und  dem betroffenen
Vertragsstaat unterbreiteten schriftlichen An gaben.

(2) Der  Ausschuss  prüft  die  Mitteilung  einer  Einzelperson  nur,  wenn  er  sich
vergewissert hat, 

a)  dass  dieselbe  Sache  nicht  bereits  in  einem  anderen  internationalen
Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft wird; 

b)  dass  die  Einzelperson  alle  zur  Verfügung  stehenden  innerstaatlichen
Rechtsbehelfe erschöpft hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Verfahren bei
der Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat. 

(3) Der  Ausschuss  berät  über  Mitteilungen  aufgrund  dieses  Protokolls  in
nichtöffentlicher Sitzung. 

(4) Der Ausschuss teilt seine Auffassungen dem betroffenen Vertragsstaat und der
Einzelperson mit. 

Artikel 6 

Der Ausschuss nimmt in seinen Jahresbericht nach Artikel 45 des Paktes eine Übersicht
über seine Tätigkeit aufgrund dieses Protokolls auf. 

Artikel 7 

Bis zur Verwirklichung der Ziele der Entschließung 1514 (XV) der Generalversammlung
der  Vereinten  Nationen  vom  14.Dezember  1960  betreffend  die  Erklärung  über  die
Gewährung der Unabhängigkeit an Kolonialgebiete und Kolonialvölker wird das diesen
Völkern  durch  die  Charta  der  Vereinten  Nationen  und  andere  internationale
Übereinkommen  und  Vereinbarungen  im  Rahmen  der  Vereinten  Nationen  und  ihrer
Sonderorganisationen  gewährte  Petitionsrecht  durch  dieses  Protokoll  in  keiner  Weise
eingeschränkt. 

Artikel 8 

(1) Dieses  Protokoll  liegt  für  jeden  Staat,  der  den  Pakt  unterzeichnet  hat,  zur
Unterzeichnung auf.

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 561



Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 
19.Dezember 1966 – SR 0.103.2

(2) Dieses Protokoll  bedarf der Ratifikation,  die von allen Staaten vorgenommen
werden  kann,  die  den  Pakt  ratifiziert  haben  oder  ihm  beigetreten  sind.  Die
Ratifikationsurkunden  sind  beim  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  zu
hinterlegen. 

(3) Dieses  Protokoll  liegt  für  jeden  Staat,  der  den  Pakt  ratifiziert  hat  oder  ihm
beigetreten ist, zum Beitritt auf. 

(4) Der  Beitritt  erfolgt  durch  Hinterlegung  einer  Beitrittsurkunde  beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

(5) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die dieses
Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung
jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde. 

Artikel 9 

(1) Vorbehaltlich  des  Inkrafttretens  des  Paktes  tritt  dieses  Protokoll  drei  Monate
nach  Hinterlegung  der  zehnten  Ratifikations-  oder  Beitrittsurkunde  beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.

(2) Für  jeden  Staat,  der  nach  Hinterlegung  der  zehnten  Ratifikations-  oder
Beitrittsurkunde dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es drei Monate
nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 10 

Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle
Teile eines Bundesstaates. 

Artikel 11 

(1) Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls kann eine Änderung vorschlagen und ihren
Wortlaut  beim  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  einreichen.  Der
Generalsekretär  übermittelt  sodann  alle  Änderungsvorschläge  den
Vertragsstaaten dieses Protokolls mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie
eine  Konferenz  der  Vertragsstaaten  zur  Beratung  und  Abstimmung  über  die
Vorschläge befürworten. Befürwortet wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten
eine solche Konferenz,  so beruft  der Generalsekretär die Konferenz unter der
Schirmherrschaft  der  Vereinten  Nationen  ein.  Jede  Änderung,  die  von  der
Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten
angenommen  wird,  ist  der  Generalversammlung  der  Vereinten  Nationen  zur
Billigung vorzulegen.

(2) Die  Änderungen  treten  in  Kraft,  wenn sie  von  der  Generalversammlung der
Vereinten  Nationen  gebilligt  und  von  einer  Zweidrittelmehrheit  der
Vertragsstaaten  dieses  Protokolls  nach  Maßgabe  der  in  ihrer  Verfassung
vorgesehenen Verfahren angenommen worden sind. 

(3) Treten  die  Änderungen  in  Kraft,  so  sind  sie  für  die  Vertragsstaaten,  die  sie
angenommen  haben,  verbindlich,  während  für  die  anderen  Vertragsstaaten
weiterhin  die  Bestimmungen  dieses  Protokolls  und  alle  früher  von  ihnen
angenommenen Änderungen gelten. 
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Artikel 12 

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch schriftliche Notifikation
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird
drei Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.

(2) Die  Kündigung  berührt  nicht  die  weitere  Anwendung  dieses  Protokolls  auf
Mitteilungen  nach  Artikel  2,  die  vor  dem  Wirksamwerden  der  Kündigung
eingegangen sind. 

Artikel 13 

Unabhängig von den Notifikationen nach Artikel 8 Absatz5 dieses Protokolls unterrichtet
der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  alle  in  Artikel  48  Absatz1  des  Paktes
bezeichneten Staaten 

a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 8; 

b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 9 und vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens von Änderungen nach Artikel 11; 

c) von Kündigungen nach Artikel 12. 

Artikel 14 

(1) Dieses Protokoll, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten
Nationen hinterlegt.

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen in Artikel 48 des
Paktes bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls. 
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Bekanntmachung über das 

Inkrafttreten des Fakultativprotokolls 

zum Internationalen Pakt 

über bürgerliche und politische Rechte 

vom 30.Dezember 1993 

(BGBl. 1994 II 311) 

I. 

Nach Artikel2 Abs.2 des Gesetzes  vom 21.Dezember 1992 zu dem Fakultativprotokoll
vom 19.Dezember 1966 zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(BGBl.1992 II 1246) wird bekannt  gemacht,  dass das Fakultativprotokoll  nach seinem
Artikel9  Abs.2  für  Deutschland  am  25.November  1993  in  Kraft  getreten  ist;  die
Beitrittsurkunde ist am 25.August 1993 bei dem Generalsekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt worden. Bei Hinterlegung der Beitrittsurkunde hat Deutschland den folgenden
Vorbehalt  angebracht:  »Die  Bundesrepublik  Deutschland  bringt  einen  Vorbehalt  im
Hinblick auf Artikel5 Absatz2 Buchstabe a dahingehend an,  dass die Zuständigkeit  des
Ausschusses nicht für Mitteilungen gilt, 

a) die bereits in einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Streitrege-
lungsverfahren geprüft wurden, 

b)  mit  denen eine Rechtsverletzung gerügt  wird,  die  in  Ereignissen  vor  dem
Inkrafttreten des Fakultativprotokolls für die Bundesrepublik Deutschland ihren
Ursprung hat, oder 

c)  mit  denen  eine  Verletzung des  Artikels26  des  Internationalen  Paktes  über
bürgerliche und politische Rechte gerügt wird, wenn und soweit sich die gerügte
Verletzung auf andere als im vorgenannten Pakt garantierte Rechte bezieht.« 
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Zweites Fakultativprotokoll zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe 
vom 15.Dezember 1989 

(BGBl. 1992 II 390) 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls – 

im  Vertrauen  darauf,  dass  die  Abschaffung  der  Todesstrafe  zur  Förderung  der
Menschenwürde und zur fortschreitenden Entwicklung der Menschenrechte beiträgt, unter
Hinweis auf Artikel 3 der am 10.Dezember 1948 angenommenen Allgemeinen Erklärung
der  Menschenrechte  und  auf  Artikel  6  des  am  16.Dezember  1966  angenommenen
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, in Anbetracht dessen, dass
Artikel  6  des  Internationalen  Paktes  über  bürgerliche  und  politische  Rechte  auf  die
Abschaffung der Todesstrafe in einer Weise Bezug nimmt, die eindeutig zu verstehen gibt,
dass  die  Abschaffung  wünschenswert  ist,  überzeugt,  dass  alle  Maßnahmen  zur
Abschaffung der Todesstrafe im Hinblick auf die Wahrung des Rechtes auf Leben einen
Fortschritt  bedeuten,  in  dem  Wunsch,  hiermit  eine  internationale  Verpflichtung  zur
Abschaffung der Todesstrafe einzugehen – 

haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

(1) Niemand, der der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats dieses Fakultativprotokolls
untersteht, darf hingerichtet werden.

(2) Jeder Vertragsstaat ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Todesstrafe
in seinem Hoheitsbereich abzuschaffen. 

Artikel 2 

(1) Vorbehalte  zu  diesem  Protokoll  sind  nicht  zulässig,  ausgenommen  ein  im
Zeitpunkt  der  Ratifikation  oder  des  Beitritts  angebrachter  Vorbehalt,  der  die
Anwendung der Todesstrafe in Kriegszeiten aufgrund einer Verurteilung wegen
eines in Kriegszeiten begangenen besonders schweren Verbrechens militärischer
Art vorsieht.

(2) Ein  Vertragsstaat,  der  einen  solchen  Vorbehalt  anbringt,  wird  dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen im Zeitpunkt der Ratifikation oder des
Beitritts die in Kriegszeiten anzuwendenden einschlägigen Bestimmungen seiner
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mitteilen. 

(3) Ein  Vertragsstaat,  der  einen  solchen  Vorbehalt  angebracht  hat,  wird  dem
Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  Beginn  und  Ende  eines  für  sein
Hoheitsgebiet geltenden Kriegszustands notifizieren. 
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Artikel 3 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls nehmen in die Berichte, die sie nach Artikel 40 des
Paktes  dem Ausschuss für  Menschenrechte  vorlegen,  Angaben  über  die  von  ihnen zur
Verwirklichung dieses Protokolls getroffenen Maßnahmen auf. 

Artikel 4 

Für die Vertragsstaaten des Paktes, die eine Erklärung nach Artikel 41 abgegeben haben,
erstreckt sich die Zuständigkeit des Ausschusses für Menschenrechte zur Entgegennahme
und  Prüfung  von  Mitteilungen,  in  denen  ein  Vertragsstaat  geltend  macht,  ein  anderer
Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen nicht nach, auf dieses Protokoll, sofern nicht
der  betreffende  Vertragsstaat  im  Zeitpunkt  der  Ratifikation  oder  des  Beitritts  eine
gegenteilige Erklärung abgegeben hat. 

Artikel 5 

Für die Vertragsstaaten des am 19.Dezember 1966 angenommenen (Ersten) Fakultativ-
protokolls zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte erstreckt
sich  die  Zuständigkeit  des  Ausschusses  für  Menschenrechte  zur  Entgegennahme  und
Prüfung  von  Mitteilungen  ihrer  Hoheitsgewalt  unterstehender  Personen  auf  dieses
Protokoll, sofern nicht der betreffende Vertragsstaat im Zeitpunkt der Ratifikation oder des
Beitritts eine gegenteilige Erklärung abgegeben hat. 

Artikel 6 

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls werden als Zusatzbestimmungen zu dem
Pakt angewendet.

(2) Unbeschadet der Möglichkeit eines Vorbehalts nach Artikel 2 dieses Protokolls
darf das in Artikel 1 Absatz 1 des Protokolls gewährleistete Recht nicht nach
Artikel 4 des Paktes außer Kraft gesetzt werden. 

Artikel 7 

(1) Dieses  Protokoll  liegt  für  jeden  Staat,  der  den  Pakt  unterzeichnet  hat,  zur
Unterzeichnung auf.

(2) Dieses Protokoll  bedarf der Ratifikation,  die von allen Staaten vorgenommen
werden  kann,  die  den  Pakt  ratifiziert  haben  oder  ihm  beigetreten  sind.  Die
Ratifikationsurkunden  werden  beim  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen
hinterlegt. 

(3) Dieses  Protokoll  steht  jedem  Staat,  der  den  Pakt  ratifiziert  hat  oder  ihm
beigetreten ist, zum Beitritt offen. 

(4) Der  Beitritt  erfolgt  durch  Hinterlegung  einer  Beitrittsurkunde  beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

(5) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die dieses
Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung
jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde. 
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Artikel 8 

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.

(2) Für  jeden  Staat,  der  nach  Hinterlegung  der  zehnten  Ratifikations-  oder
Beitrittsurkunde dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es drei Monate
nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 9 

Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle
Teile eines Bundesstaats. 

Artikel 10 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle in Artikel 48 Absatz 1 des
Paktes bezeichneten Staaten 

a)  von  Vorbehalten,  Mitteilungen  und  Notifikationen  nach  Artikel  2  dieses
Protokolls; 

b) von Erklärungen nach Artikel 4 oder 5 dieses Protokolls; 

c)  von Unterzeichnungen,  Ratifikationen und Beitritten nach Artikel  7  dieses
Protokolls; 

d) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach seinem Artikel 8. 

Artikel 11 

(1) Dieses  Protokoll,  dessen  arabischer,  chinesischer,  englischer,  französischer,
russischer  und  spanischer  Wortlaut  gleichermaßen  verbindlich  ist,  wird  im
Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.

(2) Der  Generalsekretär  der  Vereinten Nationen übermittelt  allen  in  Artikel  48  des  Paktes
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls. 
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Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge v 28. 7.1951- SR0.142.30

Teil der Genfer Flüchtlingkonvention

(In Kraft getreten am 22. April 1954)

verkündet mit Gesetz vom 01.09.1953 (BGB. II S. 559), in Kraft getreten am 22.04.1954
gemäß Bekanntmachung des Bundesministers des Auswärtigen vom 25.04.1954 (BGB 1.
II S. 619) 

Präambel 
Die hohen vertragschließenden Teile 

in der Erwägung, dass die Satzung der Vereinten Nationen und die am
10.  Dezember  1948  von  der  Generalversammlung  angenommene
Allgemeine  Erklärung  der  Menschenrechte  den  Grundsatz  bestätigt
haben, dass die Menschen ohne Unterschied die Menschenrechte und
Grundfreiheiten genießen sollen, 

in  der  Erwägung,  dass  die  Organisation  der  Vereinten  Nationen
wiederholt die tiefe Verantwortung zum Ausdruck gebracht hat, die sie
für  die  Flüchtlinge  empfindet,  und  sich  bemüht  hat,  diesen  in
möglichst  großem Umfange die  Ausübung der  Menschenrechte  und
der Grundfreiheiten zu sichern, 

in  der  Erwägung,  dass  es  wünschenswert  ist,  frühere  internationale
Vereinbarungen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge zu revidieren
und  zusammenzufassen  und  den  Anwendungsbereich  dieser
Regelungen  sowie  den  dadurch  gewährleisteten  Schutz  durch  eine
neue Vereinbarung zu erweitern, 

in der Erwägung,  dass sich aus der Gewährung des Asylrechts nicht
zumutbare schwere Belastungen für einzelne Länder ergeben können
und  dass  eine  befriedigende  Lösung  des  Problems,  dessen
internationalen Umfang und Charakter die Organisation der Vereinten
Nationen  anerkannt  hat,  ohne  internationale  Zusammenarbeit  unter
diesen Umständen nicht erreicht werden kann, 
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in dem Wunsche,  dass alle Staaten in Anerkennung des sozialen und
humanitären Charakters des Flüchtlingsproblems alles in ihrer Macht
Stehende  tun,  um  zu  vermeiden,  dass  dieses  Problem
zwischenstaatliche Spannungen verursacht, 

in  Anerkenntnis  dessen,  dass  dem Hohen  Kommissar  der  Vereinten
Nationen für Flüchtlinge die Aufgabe obliegt,  die Durchführung der
internationalen  Abkommen  zum  Schutz  der  Flüchtlinge  zu
überwachen, und dass eine wirksame Koordinierung der zur Lösung
dieses Problems getroffenen Maßnahmen von der Zusammenarbeit der
Staaten mit dem Hohem Kommissar abhängen wird, 

haben Folgendes vereinbart:

Kapitel I - Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 - Definition des Begriffs “Flüchtling” 

A. 

Im  Sinne  dieses  Abkommens  findet  der  Ausdruck  “Flüchtling”  auf  jede  Person
Anwendung: 

1. Die in Anwendung der Vereinbarungen vom 12. Mai 1926 und 30. Juni 1928
oder in Anwendung der Abkommen vom 28. Oktober 1933 und 10. Februar 1938
und des Protokolls vom 14. September 1939 oder in Anwendung der Verfassung
der Internationalen Flüchtlingsorganisation als Flüchtling gilt.

Die  von  der  internationalen  Flüchtlingsorganisation  während  der  Dauer  ihrer
Tätigkeit getroffenen Entscheidungen darüber, dass jemand nicht als Flüchtling
im Sinne ihres Statuts anzusehen ist, stehen dem Umstand nicht entgegen, dass
die Flüchtlingseigenschaft Personen zuerkannt wird, die die Voraussetzungen der
Ziffer 2 dieses Artikels erfüllen;

2. die infolge von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind, und
aus  der  begründeten  Furcht  vor  Verfolgung  wegen  ihrer  Rasse,  Religion,
Nationalität,  Zugehörigkeit  zu einer  bestimmten sozialen Gruppe oder  wegen
ihrer  politischen  Überzeugung  sich  außerhalb  des  Landes  befindet,  dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch
nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will;
oder die  sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse  außerhalb des Landes
befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin
zurückkehren  kann  oder  wegen  der  erwähnten  Befürchtungen  nicht  dorthin
zurückkehren will. 

3. Für den Fall, dass eine Person mehr als eine Staatsangehörigkeit hat, bezieht sich
der Ausdruck “das Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt,” auf jedes der
Länder,  dessen  Staatsangehörigkeit  diese  Person  hat.  Als  des  Schutzes  des
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Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie hat, beraubt, gilt nicht eine Person, die
ohne einen stichhaltigen, auf eine begründete Befürchtung gestützten Grund den
Schutz eines der Länder nicht in Anspruch genommen hat,  deren Staatsange-
hörigkeit sie besitzt. 

B. 

1. Im Sinne dieses Abkommens können die im Artikel 1 Abschnitt A enthaltenen
Worte “Ereignisse, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind,” in dem Sinne
verstanden werden, dass es sich entweder um

a) “Ereignisse, die vor dem 1. Januar 1951 in Europa eingetreten sind” –
oder 

b)  “Ereignisse,  die  vor  dem  1.  Januar  1951  in  Europa  oder  anderswo
eingetreten sind”, 

handelt. Jeder vertragschließende Staat wird zugleich mit der Unterzeichnung,
der Ratifikation oder dem Beitritt eine Erklärung abgeben, welche Bedeutung er
diesem Ausdruck vom Standpunkt  der  von  ihm aufgrund dieses  Abkommens
übernommenen Verpflichtung zu geben beabsichtigt. 

2. Jeder  vertragschließende Staat,  der  die  Formulierung zu a)  angenommen hat,
kann  jederzeit  durch  eine  an  den  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen
gerichtete Notifikation seine Verpflichtungen durch Annahme der Formulierung
b) erweitern. 

C. 

Eine Person,  auf die  die  Bestimmungen des Absatzes  A zutrifft,  fällt  nicht  mehr unter
dieses Abkommen, 

1. wenn  sie  sich  freiwillig  erneut  dem  Schutz  des  Landes,  dessen  Staatsange-
hörigkeit sie besitzt, unterstellt; oder

2. wenn  sie  nach  dem  Verlust  ihrer  Staatsangehörigkeit  diese  freiwillig
wiedererlangt hat; oder 

3. wenn  sie  eine  neue  Staatsangehörigkeit  erworben  hat  und  den  Schutz  des
Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie erworben hat, genießt; oder

4. wenn sie freiwillig in das Land, das sie aus Furcht vor Verfolgung verlassen hat
oder  außerhalb  dessen  sie  sich  befindet,  zurückgekehrt  ist  und  sich  dort
niedergelassen hat; oder 

5. wenn  sie  nach  Wegfall  der  Umstände,  aufgrund  derer  sie  als  Flüchtling
anerkannt worden ist, es nicht mehr ablehnen kann, den Schutz des Landes in
Anspruch zu nehmen, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. Hierbei wird jedoch
unterstellt, dass die Bestimmung dieser Ziffer auf keinen Flüchtling im Sinne der
Ziffer  1  des  Abschnittes  A dieses  Artikels  Anwendung  findet,  der  sich  auf
zwingende, auf früheren Verfolgungen beruhende Gründe berufen kann, um die
Inanspruchnahme  des  Schutzes  des  Landes  abzulehnen,  dessen  Staatsange-
hörigkeit sie besitzt; 

6. wenn es sich um eine Person handelt, die keine Staatsangehörigkeit besitzt, falls
sie  nach  Wegfall  der  Umstände,  aufgrund  derer  sie  als  Flüchtling  anerkannt
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worden  ist,  in  der  Lage  ist,  in  das  Land  zurückzukehren,  in  dem sie  ihren
gewöhnlichen Wohnsitz hat. Dabei wird jedoch unterstellt, dass die Bestimmung
dieser Ziffer auf keinen Flüchtling im Sinne der Ziffer 1 des Abschnittes A dieses
Artikels Anwendung findet, der sich auf zwingende, auf früheren Verfolgungen
beruhende Gründe berufen kann, um die Rückkehr in das Land abzulehnen, in
dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 

D. 

Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Personen,  die zurzeit  den Schutz oder
Beistand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Nationen mit Ausnahme
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge genießen. Ist dieser Schutz
oder diese Unterstützung aus irgendeinem Grunde weggefallen, ohne dass das Schicksal
dieser  Person  endgültig  gemäß  den  hierauf  bezüglichen  Entschließungen  der
Generalversammlung der Vereinten Nationen geregelt worden ist, so fallen diese Personen
ipso facto unter die Bestimmungen dieses Abkommens. 4 

E. 

Dieses  Abkommen findet  keine Anwendung auf eine Person,  die  von den zuständigen
Behörden  des  Landes,  in  dem  sie  ihren  Aufenthalt  genommen  hat,  als  eine  Person
anerkannt wird, welche die Rechte und Pflichten hat, die mit dem Besitz der Staatsange-
hörigkeit dieses Landes verknüpft sind. 

F. 

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden keine Anwendung auf Personen, in Bezug
auf die aus schwer wiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, 

a) dass sie ein Verbrechen gegen den Frieden,  ein Kriegsverbrechen oder ein
Verbrechen  gegen  die  Menschlichkeit  im  Sinne  der  internationalen
Vertragswerke  begangen  haben,  die  ausgearbeitet  worden  sind,  um
Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen; 

b)  dass  sie  ein  schweres  nichtpolitisches  Verbrechen  außerhalb  des
Aufnahmelandes begangen haben,  bevor sie dort als Flüchtling aufgenommen
wurden; 

c)  dass  sie  sich  Handlungen  zuschulden  kommen ließen,  die  den  Zielen  und
Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen. 

Artikel 2 - Allgemeine Verpflichtungen 

Jeder Flüchtling hat gegenüber dem Land, in dem er sich befindet, Pflichten, zu denen
insbesondere  der  Verpflichtung  gehört,  die  Gesetze  und  sonstigen  Rechtsvorschriften
sowie  die  zur  Aufrechterhaltung  der  öffentlichen  Ordnung getroffenen  Maßnahmen zu
beachten. 

Artikel 3 - Verbot unterschiedlicher Behandlung 

Die  vertragschließenden  Staaten  werden  die  Bestimmungen  dieses  Abkommens  auf
Flüchtlinge ohne unterschiedliche Behandlung aus Gründen der Rasse, der Religion oder
des Herkunftslandes anwenden. 
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Artikel 4 - Religion 

Die vertragschließenden Staaten werden den in ihrem Gebiet befindlichen Flüchtlingen in
Bezug auf die Freiheit der Religionsausübung und die Freiheit des Religionsunterrichts
ihrer  Kinder  eine  mindestens  ebenso  günstige  Behandlung  wie  ihren  eigenen
Staatsangehörigen gewähren. 

Artikel 5 - Unabhängig von diesem Abkommen gewährte Rechte 

Rechte und Vergünstigungen,  die unabhängig von diesem Abkommen den Flüchtlingen
gewährt werden, bleiben von den Bestimmungen dieses Abkommens unberührt. 

Artikel 6 - Der Ausdruck “unter den gleichen Umständen” 

Im  Sinne  dieses  Abkommens  ist  der  Ausdruck  “unter  den  gleichen  Umständen”
dahingehend zu verstehen,  dass die betreffende Person alle Bedingungen erfüllen muss
(einschließlich  derjenigen,  die  sich  auf  die  Dauer  und  die  Bedingungen  des
vorübergehenden oder des dauernden Aufenthalts beziehen), die sie erfüllen müsste, wenn
sie nicht Flüchtling wäre, um das in Betracht kommende Recht in Anspruch zu nehmen,
mit Ausnahme der Bedingungen, die ihrer Natur nach ein Flüchtling nicht erfüllen kann. 

Artikel 7 - Befreiung von der Gegenseitigkeit 

1. Vorbehaltlich  der  in  diesem  Abkommen  vorgesehenen  günstigeren
Bestimmungen  wird  jeder  vertragschließende  Staat  den  Flüchtlingen  die
Behandlung gewähren, die er Ausländern im Allgemeinen gewährt.

2. Nach  dreijährigem  Aufenthalt  werden  alle  Flüchtlinge  in  dem  Gebiet  der
vertragschließenden  Staaten  Befreiung  von  dem Erfordernis  der  gesetzlichen
Gegenseitigkeit genießen. 

3. Jeder vertragschließende Staat wird den Flüchtlingen weiterhin die Rechte und
Vergünstigungen gewähren, auf die sie auch bei fehlender Gegenseitigkeit beim
In-Kraft-Treten dieses Abkommens für diesen Staat bereits Anspruch hatten. 

4. Die  vertragschließenden  Staaten  werden  die  Möglichkeit  wohlwollend  in
Erwägung ziehen,  bei  fehlender  Gegenseitigkeit  den Flüchtlingen Rechte und
Vergünstigungen außer denen, auf die sie nach Ziffer 2 und 3 Anspruch haben,
sowie Befreiung von dem Erfordernis der Gegenseitigkeit den Flüchtlingen zu
gewähren, welche die Bedingungen von Ziffer 2 und 3 nicht erfüllen. 

5. Die Bestimmungen der Ziffern 2 und 3 finden nicht nur auf die in den Artikeln
13,  18,  19,  21  und  22  dieses  Abkommens  genannten  Rechte  und
Vergünstigungen Anwendung, sondern auch auf die in diesem Abkommen nicht
vorgesehenen Rechte und Vergünstigungen. 

Artikel 8 - Befreiung von außergewöhnlichen Maßnahmen 

Außergewöhnliche Maßnahmen, die gegen die Person, das Eigentum oder die Interessen
der Staatsangehörigen eines bestimmten Staates ergriffen werden können, werden von den
vertragschließenden Staaten auf einen Flüchtling, der formell ein Staatsangehöriger dieses
Staates  ist,  allein  wegen  seiner  Staatsangehörigkeit  nicht  angewendet.  Die
vertragschließenden  Staaten,  die  nach  dem  bei  ihnen  geltenden  Recht  den  in  diesem
Artikel aufgestellten allgemeinen Grundsatz nicht anwenden können, werden in geeigneten
Fällen Befreiung zugunsten solcher Flüchtlinge gewähren. 
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Artikel 9 - Vorläufige Maßnahmen 

Keine der Bestimmungen dieses Abkommens hindert einen vertragschließenden Staat in
Kriegszeiten  oder  bei  Vorliegen  sonstiger  schwer  wiegender  und  außergewöhnlicher
Umstände daran, gegen eine bestimmte Person vorläufig die Maßnahmen zu ergreifen, die
dieser Staat für seine Sicherheit für erforderlich hält, bis dieser vertragschließende Staat
eine Entscheidung darüber getroffen hat, ob diese Person tatsächlich ein Flüchtling ist und
die  Aufrechterhaltung  dieser  Maßnahmen  im  vorliegenden  Falle  im  Interesse  der
Sicherheit des Staates notwendig ist. 

Artikel 10 - Fortdauer des Aufenthalts 

1. Ist ein Flüchtling während des Zweiten Weltkrieges zwangsverschickt und in das
Gebiet eines der Vertragsstaaten verbracht worden und hält er sich dort auf, so
wird die Dauer dieses Zwangsaufenthaltes als rechtmäßiger Aufenthalt in diesem
Gebiet gelten.

2. Ist  ein  Flüchtling  während  des  Zweiten  Weltkrieges  aus  dem  Gebiet  eines
Vertragsstaates  zwangsverschickt  worden  und  vor  In-Kraft-Treten  dieses
Abkommens  dorthin  zurückgekehrt,  um dort  seinen  dauernden  Aufenthalt  zu
nehmen,  so  wird  die  Zeit  vor  und  nach  dieser  Zwangsverschickung für  alle
Zwecke,  für  die  ein  ununterbrochener  Aufenthalt  erforderlich  ist,  als  ein
ununterbrochener Aufenthalt gelten.

Artikel 11 - Geflüchtete Seeleute 

Bei Flüchtlingen, die ordnungsgemäß als Besatzungsangehörige eines Schiffes angeheuert
sind, das die Flagge eines Vertragsstaates führt,  wird dieser Staat die Möglichkeit wohl
wollend in Erwägung ziehen, diesen Flüchtlingen die Genehmigung zur Niederlassung in
seinem Gebiet zu erteilen und ihnen Reiseausweise auszustellen oder ihnen vorläufig den
Aufenthalt in seinem Gebiet zu gestatten, insbesondere um ihre Niederlassung in einem
anderen Land zu erleichtern. 7 

Kapitel II - Rechtsstellung 

Artikel 12 - Personalstatut 

1. Das Personalstatut jedes Flüchtlings bestimmt sich nach dem Recht des Landes
seines  Wohnsitzes  oder,  in  Ermangelung  eines  Wohnsitzes,  nach  dem Recht
seines Aufenthaltslandes.

2. Die von einem Flüchtling vorher erworbenen und sich aus seinem Personalstatut
ergebenden Rechte, insbesondere die aus der Eheschließung, werden von jedem
vertragschließenden  Staat  geachtet,  gegebenenfalls  vorbehaltlich  der
Formalitäten, die nach dem in diesem Staat geltenden Recht vorgesehen sind.
Hierbei  wird  jedoch  unterstellt,  dass  das  betreffende  Recht  zu  demjenigen
gehört, das nach den Gesetzen dieses Staates anerkannt worden wäre, wenn die
in Betracht kommende Person kein Flüchtling geworden wäre. 

Artikel 13- Bewegliches und unbewegliches Eigentum 

Die vertragschließenden Staaten werden jedem Flüchtling hinsichtlich des Erwerbs von
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beweglichem und unbeweglichem Eigentum und sonstiger diesbezüglicher Rechte sowie
hinsichtlich  von  Miet-,  Pacht-  und  sonstigen  Verträgen  über  bewegliches  und
unbewegliches Eigentum eine möglichst günstige und jedenfalls nicht weniger günstige
Behandlung gewähren, als sie Ausländern im Allgemeinen unter den gleichen Umständen
gewährt wird. 

Artikel 14 - Urheberrecht und gewerbliche Schutzrechte 

Hinsichtlich  des  Schutzes  von  gewerblichen  Rechten,  insbesondere  an  Erfindungen,
Mustern  und  Modellen,  Warenzeichen  und  Handelsnamen,  sowie  des  Schutzes  von
Rechten an Werken der Literatur, Kunst und Wissenschaft genießt jeder Flüchtling in dem
Land,  in  dem  er  seinen  gewöhnlichen  Aufenthalt  hat,  den  Schutz,  der  den
Staatsangehörigen  des  Landes  gewährt  wird.  Im  Gebiete  jedes  anderen
vertragschließenden  Staates  genießt  er  den  Schutz,  der  in  diesem  Gebiet  den
Staatsangehörigen des Landes gewährt wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. 

Artikel 15 - Vereinigungsrecht 

Die vertragschließenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in ihrem
Gebiet  aufhalten,  hinsichtlich  der  Vereinigungen,  die  nicht  politischen  und  nicht
Erwerbszwecken dienen,  und den Berufsverbänden die günstigste  Behandlung wie den
Staatsangehörigen eines fremden Landes unter den gleichen Umständen gewähren. 8 

Artikel 16 - Zugang zu den Gerichten 

1. Jeder Flüchtling hat in dem Gebiet der vertragschließenden Staaten freien und
ungehinderten Zugang zu den Gerichten.

2. In dem vertragschließenden Staat, in dem ein Flüchtling seinen gewöhnlichen
Aufenthalt  hat,  genießt  er  hinsichtlich  des  Zugangs  zu  den  Gerichten
einschließlich des Armenrechts  und der Befreiung von Sicherheitsleistung für
Prozesskosten dieselbe Behandlung wie ein eigener Staatsangehöriger. 

3. In  den  vertragschließenden  Staaten,  in  denen  ein  Flüchtling  nicht  seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, genießt er hinsichtlich der in Ziffer 2 erwähnten
Angelegenheit  dieselbe Behandlung wie ein Staatsangehöriger  des Landes,  in
dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Kapitel III – Erwerbstätigkeit 

Artikel 17 - Nichtselbstständige Arbeit 

1. Die vertragschließenden Staaten werden hinsichtlich der Ausübung nichtselbst-
ständiger Arbeit jedem Flüchtling, der sich rechtmäßig in ihrem Gebiet aufhält,
die günstigste Behandlung gewähren, die den Staatsangehörigen eines fremden
Landes unter den gleichen Umständen gewährt wird.

2. In  keinem Falle  werden  die  einschränkenden Maßnahmen,  die  für  Ausländer
oder  für  die  Beschäftigung  von  Ausländern  zum  Schutz  des  eigenen
Arbeitsmarktes bestehen, Anwendung auf Flüchtlinge finden, die beim In-Kraft-
Treten dieses Abkommens durch den betreffenden Vertragsstaat  bereits davon
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befreit waren oder eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) wenn sie sich drei Jahre im Lande aufgehalten haben; 

b)  wenn  sie  mit  einer  Person,  die  die  Staatsangehörigkeit  des
Aufenthaltslandes besitzt, die Ehe geschlossen haben. Ein Flüchtling kann
sich  nicht  auf  die  Vergünstigung  dieser  Bestimmung  berufen,  wenn  er
seinen Ehegatten verlassen hat; 

c) wenn sie ein oder mehrere Kinder haben, die die Staatsangehörigkeit des
Aufenthaltslandes besitzen. 

3. Die vertragschließenden Staaten werden hinsichtlich der Ausübung nichtselbst-
ständiger  Arbeit  Maßnahmen  wohl  wollend  in  Erwägung  ziehen,  um  alle
Flüchtlinge,  insbesondere  diejenigen,  die  im  Rahmen  eines  Programms  zur
Anwerbung von Arbeitskräften oder eines Einwanderungsplanes in ihr Gebiet
gekommen sind, den eigenen Staatsangehörigen rechtlich gleichzustellen. 

Artikel 18 - Selbstständige Tätigkeit 

Die vertragschließenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in ihrem
Gebiet  befinden,  hinsichtlich  der  Ausübung  einer  selbstständigen  Tätigkeit  in
Landwirtschaft, Industrie, Handwerk und Handel sowie der Errichtung von Handels- und
industriellen Unternehmen eine möglichst günstige und jedenfalls nicht weniger günstige
Behandlung gewähren, als sie Ausländern im Allgemeinen unter den gleichen Umständen
gewährt wird. 

Artikel 19 - Freie Berufe 

1. Jeder  vertragschließende  Staat  wird  den Flüchtlingen,  die  sich rechtmäßig in
seinem Gebiet aufhalten,  Inhaber  von durch die zuständigen Behörden dieses
Staates anerkannten Diplomen sind und einen freien Beruf auszuüben wünschen,
eine  möglichst  günstige  und  jedenfalls  nicht  weniger  günstige  Behandlung
gewähren,  als sie Ausländern im Allgemeinen unter  den gleichen Umständen
gewährt wird.

2. Die vertragschließenden Staaten werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um
im Einklang mit  ihren Gesetzen und Verfassungen die  Niederlassung solcher
Flüchtlinge  in  den  außerhalb  des  Mutterlandes  gelegenen  Gebieten
sicherzustellen, für deren internationale Beziehungen sie verantwortlich sind. 

Kapitel IV – Wohlfahrt 

Artikel 20 - Rationierung 

Falls ein Rationierungssystem besteht,  dem die  Bevölkerung insgesamt unterworfen ist
und das die allgemeine Verteilung von Erzeugnissen regelt,  an denen Mangel herrscht,
werden Flüchtlinge wie Staatsangehörige behandelt. 

Artikel 21 - Wohnungswesen 

Hinsichtlich des Wohnungswesens werden die vertragschließenden Staaten insoweit,  als
die  Angelegenheit  durch  Gesetz  oder  sonstige  Rechtsvorschriften  geregelt  ist  oder  der
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Überwachung  öffentlicher  Behörden  unterliegt,  den  sich  rechtmäßig  in  ihrem  Gebiet
aufhaltenden Flüchtlingen eine möglichst günstige und jedenfalls nicht weniger günstige
Behandlung  gewähren,  als  sie  Ausländern  im  Allgemeinen  unter  den  gleichen
Bedingungen gewährt wird. 

Artikel 22 - Öffentliche Erziehung 

1. Die vertragschließenden Staaten werden den Flüchtlingen dieselbe Behandlung
wie  ihren  Staatsangehörigen  hinsichtlich  des  Unterrichts  in  Volksschulen
gewähren.

2. Für  über  die  Volksschule  hinausgehenden  Unterricht,  insbesondere  die
Zulassung  zum  Studium,  die  Anerkennung  von  ausländischen
Studienzeugnissen,  Diplomen  und  akademischen  Titeln,  den  Erlass  von
Gebühren  und  Abgaben  und  die  Zuerkennung  von  Stipendien,  werden  die
vertragschließenden  Staaten  eine  möglichst  günstige  und  in  keinem  Falle
weniger  günstige  Behandlung  gewähren,  als  sie  Ausländern  im  Allgemeinen
unter den gleichen Bedingungen gewährt wird. 

Artikel 23 - Öffentliche Fürsorge 

Die vertragschließenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in ihrem
Staatsgebiet  aufhalten,  auf  dem  Gebiet  der  öffentlichen  Fürsorge  und  sonstigen
Hilfeleistungen die gleiche Behandlung wie ihren eigenen Staatsangehörigen gewähren.

Artikel 24 - Arbeitsrecht und soziale Sicherheit 

1. Die vertragschließenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in
ihrem  Gebiet  aufhalten,  dieselbe  Behandlung  gewähren  wie  ihren
Staatsangehörigen, wenn es sich um folgende Angelegenheiten handelt:

a)  Lohn  einschließlich  Familienbeihilfen,  wenn  diese  einen  Teil  des
Arbeitsentgelts  bilden,  Arbeitszeit,  Überstunden,  bezahlter  Urlaub,
Einschränkungen  der  Heimarbeit,  Mindestalter  für  die  Beschäftigung,
Lehrzeit  und Berufsausbildung,  Arbeit von Frauen und Jugendlichen und
der Genuss der durch Tarifverträge gebotenen Vergünstigungen, soweit alle
diese  Fragen  durch  das  geltende  Recht  geregelt  sind  oder  in  die
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden fallen; 

b)  Soziale  Sicherheit  (gesetzliche  Bestimmungen  bezüglich  der
Arbeitsunfälle, der Berufskrankheiten, der Mutterschaft, der Krankheit, der
Arbeitsunfähigkeit,  des  Alters  und  des  Todes,  der  Arbeitslosigkeit,  des
Familienunterhalts  sowie  jedes  anderen  Wagnisses,  das  nach  dem  im
betreffenden  Land  geltenden  Recht  durch  ein  System  der  sozialen
Sicherheit gedeckt wird) vorbehaltlich 

i)  geeigneter  Abmachungen  über  die  Aufrechterhaltung  der
erworbenen Rechte und Anwartschaften, 

ii)  besonderer  Bestimmungen,  die  nach  dem  im  Aufenthaltsland
geltenden  Recht  vorgeschrieben  sind  und  die  Leistungen  oder
Teilleistungen  betreffen,  die  ausschließlich  aus  öffentlichen  Mitteln
bestritten werden, sowie Zuwendungen an Personen, die nicht die für
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die  Gewährung einer  normalen  Rente  geforderten  Bedingungen  der
Beitragsleistung erfüllen.  

2. Das  Recht  auf  Leistung,  das  durch  den  Tod  eines  Flüchtlings  infolge  eines
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit entsteht, wird nicht dadurch berührt,
dass sich der Berechtigte außerhalb des Gebietes des vertragschließenden Staates
aufhält.

3. Die  vertragschließenden  Staaten  werden  auf  die  Flüchtlinge  die  Vorteile  der
Abkommen  erstrecken,  die  sie  hinsichtlich  der  Aufrechterhaltung  der
erworbenen Rechte und Anwartschaften auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit
untereinander  abgeschlossen  haben  oder  abschließen  werden,  soweit  die
Flüchtlinge die Bedingungen erfüllen, die für Staatsangehörige der Unterzeich-
nerstaaten der in Betracht kommenden Abkommen vorgesehen sind.

4. Die vertragschließenden Staaten werden wohlwollend die Möglichkeit  prüfen,
die  Vorteile  ähnlicher  Abkommen,  die  zwischen  diesen  vertragschließenden
Staaten und Nichtvertragsstaaten in Kraft  sind oder sein werden,  so weit  wie
möglich auf Flüchtlinge auszudehnen.

Kapitel V – Verwaltungsmaßnahmen 

Artikel 25 - Verwaltungshilfe 

1. Würde die  Ausübung eines Rechts  durch einen Flüchtling normalerweise  die
Mitwirkung ausländischer Behörden erfordern, die er nicht in Anspruch nehmen
kann, so werden die vertragschließenden Staaten, in deren Gebiet er sich aufhält,
dafür sorgen, dass ihm diese Mitwirkung entweder durch ihre eigenen Behörden
oder durch eine internationale Behörde zuteil wird.

2. Die  in  Ziffer  1  bezeichneten  Behörden  werden  Flüchtlingen  diejenigen
Urkunden und Bescheinigungen ausstellen oder unter ihrer Aufsicht ausstellen
lassen,  die  Ausländern  normalerweise  von  den  Behörden  ihres  Landes  oder
durch deren Vermittlung ausgestellt werden. 

3. Die  so  ausgestellten  Urkunden  oder  Bescheinigungen  werden  die  amtlichen
Schriftstücke  ersetzen,  die  Ausländern  von  den  Behörden  ihres  Landes  oder
durch deren  Vermittlung ausgestellt  werden;  sie  werden  bis  zum Beweis  des
Gegenteils als gültig angesehen. 

4. Vorbehaltlich  der  Ausnahmen,  die  zugunsten  Bedürftiger  zuzulassen  wären,
können für die in diesem Artikel erwähnten Amtshandlungen Gebühren verlangt
werden;  diese  Gebühren  sollen  jedoch  niedrig  sein  und  müssen  denen
entsprechen,  die von eigenen Staatsangehörigen für  ähnliche Amtshandlungen
erhoben werden. 

5. Die Bestimmungen dieses Artikels berühren nicht die Artikel 27 und 28. 

Artikel 26 - Freizügigkeit 

Jeder  vertragschließende  Staat  wird  den  Flüchtlingen,  die  sich  rechtmäßig  in  seinem
Gebiet befinden, das Recht gewähren, dort ihren Aufenthalt zu wählen und sich frei zu
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bewegen,  vorbehaltlich  der  Bestimmungen,  die  allgemein  auf  Ausländer  unter  den
gleichen Umständen Anwendung finden. 

Artikel 27 - Personalausweise 

Die  vertragschließenden  Staaten  werden  jedem  Flüchtling,  der  sich  in  ihrem  Gebiet
befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis ausstellen. 

Artikel 28 - Reiseausweise 

1. Die vertragschließenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in
ihrem Gebiet aufhalten,  Reiseausweise ausstellen,  die ihnen Reisen außerhalb
dieses Gebietes gestatten, es sei denn, dass zwingende Gründe der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung entgegenstehen; die Bestimmungen des Anhanges zu
diesem  Abkommen  werden  auf  diese  Ausweise  Anwendung  finden.  Die
vertragschließenden Staaten können einen solchen Reiseausweis jedem anderen
Flüchtling  ausstellen,  der  sich  in  ihrem  Gebiet  befindet;  sie  werden  ihre
Aufmerksamkeit  besonders  jenen  Flüchtlingen  zuwenden,  die  sich  in  ihrem
Gebiet befinden und nicht in der Lage sind, einen Reiseausweis von dem Staat
zu erhalten, in dem sie ihren rechtmäßigen Aufenthalt haben.

2. Reiseausweise,  die  aufgrund  früherer  internationaler  Abkommen  von  den
Unterzeichnerstaaten  ausgestellt  worden  sind,  werden  von  den
vertragschließenden Staaten anerkannt und so behandelt werden, als ob sie den
Flüchtlingen aufgrund dieses Artikels ausgestellt worden wären. 

Artikel 29 - Steuerliche Lasten 

1. Die  vertragschließenden  Staaten  werden  von  den  Flüchtlingen  keine  anderen
oder  höheren  Gebühren,  Abgaben  oder  Steuern,  gleichviel  unter  welcher
Bezeichnung,  erheben,  als  unter  ähnlichen  Verhältnissen  von  ihren  eigenen
Staatsangehörigen jetzt oder künftig erhoben werden.

2. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer schließen nicht aus, die Gesetze und
sonstigen  Rechtsvorschriften  über  Gebühren  für  die  Ausstellung  von
Verwaltungsurkunden  einschließlich  Personalausweisen  an  Ausländer  auf
Flüchtlinge anzuwenden. 

Artikel 30 - Überführung von Vermögenswerten 

1. Jeder vertragschließende Staat wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen und
sonstigen  Rechtsvorschriften  des  Landes  den  Flüchtlingen  gestatten,  die
Vermögenswerte,  die  sie  in  sein  Gebiet  gebracht  haben,  in  das  Gebiet  eines
anderen  Landes  zu  überführen,  in  dem  sie  zwecks  Wiederansiedlung
aufgenommen worden sind.

2. Jeder vertragschließende Staat wird die Anträge von Flüchtlingen wohl wollend
in  Erwägung  ziehen,  die  auf  die  Erlaubnis  gerichtet  sind,  alle  anderen
Vermögenswerte, die zu ihrer Wiederansiedlung erforderlich sind, in ein anderes
Land zu überführen,  in  dem sie  zur  Wiederansiedlung aufgenommen worden
sind. 
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Artikel 31 - Flüchtlinge, die sich nicht rechtmäßig im Aufnahmeland aufhalten 

1. Die vertragschließenden Staaten werden  wegen unrechtmäßiger  Einreise  oder
Aufenthalts  keine  Strafen  gegen  Flüchtlinge  verhängen,  die  unmittelbar  aus
einem Gebiet kommen, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit im Sinne von Artikel
1 bedroht waren und die ohne Erlaubnis in das Gebiet der vertragschließenden
Staaten  einreisen  oder  sich  dort  aufhalten,  vorausgesetzt,  dass  sie  sich
unverzüglich  bei  den  Behörden  melden  und  Gründe  darlegen,  die  ihre
unrechtmäßige Einreise oder ihren unrechtmäßigen Aufenthalt rechtfertigen.

2. Die  vertragschließenden  Staaten  werden  den  Flüchtlingen  beim Wechsel  des
Aufenthaltsortes keine Beschränkungen auferlegen, außer denen, die notwendig
sind; diese Beschränkungen werden jedoch nur so lange Anwendung finden, wie
die Rechtsstellung dieser Flüchtlinge im Aufnahmeland geregelt oder es ihnen
gelungen  ist,  in  einem  anderen  Land  Aufnahme  zu  erhalten.  Die
vertragschließenden Staaten werden diesen Flüchtlingen eine angemessene Frist
sowie alle notwendigen Erleichterungen zur Aufnahme in einem anderen Land
gewähren. 

Artikel 32 - Ausweisung 

1. Die vertragschließenden Staaten werden einen Flüchtling, der sich rechtmäßig in
ihrem  Gebiet  befindet,  nur  aus  Gründen  der  öffentlichen  Sicherheit  oder
Ordnung ausweisen.

2. Die Ausweisung eines Flüchtlings darf nur in Ausführung einer Entscheidung
erfolgen,  die  in  einem durch gesetzliche Bestimmungen geregelten  Verfahren
ergangen  ist.  Soweit  nicht  zwingende  Gründe  für  die  öffentliche  Sicherheit
entgegenstehen,  soll  dem  Flüchtling  gestattet  werden,  Beweise  zu  seiner
Entlastung beizubringen, ein Rechtsmittel einzulegen und sich zu diesem Zweck
vor einer zuständigen Behörde oder vor einer oder mehreren Personen, die von
der zuständigen Behörde besonders bestimmt sind, vertreten zu lassen.

3. Die  vertragschließenden  Staaten  werden  einem  solchen  Flüchtling  eine
angemessene  Frist  gewähren,  um  ihm  die  Möglichkeit  zu  geben,  in  einem
anderen  Lande  um  rechtmäßige  Aufnahme  nachzusuchen.  Die
vertragschließenden Staaten behalten sich vor, während dieser Frist diejenigen
Maßnahmen anzuwenden, die sie zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung für
zweckdienlich erachten. 

Artikel 33 - Verbot der Ausweisung und Zurückweisung 

1. Keiner  der  vertragschließenden  Staaten  wird  einen  Flüchtling  auf  irgendeine
Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen
sein  Leben  oder  seine  Freiheit  wegen  seiner  Rasse,  Religion,  Staatsange-
hörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde.

2. Auf die Vergünstigung dieser Vorschrift  kann sich jedoch ein Flüchtling nicht
berufen, der aus schwer wiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit
des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet, oder der eine Gefahr für die
Allgemeinheit  dieses  Staates  bedeutet,  weil  er  wegen eines Verbrechens oder
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eines besonders schweren Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde. 

Artikel 34 - Einbürgerung 

Die  vertragschließenden  Staaten  werden  so  weit  wie  möglich  die  Eingliederung  und
Einbürgerung  der  Flüchtlinge  erleichtern.  Sie  werden  insbesondere  bestrebt  sein,
Einbürgerungsverfahren zu beschleunigen und die Kosten dieses Verfahrens so weit wie
möglich herabzusetzen.

Kapitel VI – Durchführungs- und 
Übergangsbestimmungen 

Artikel 35 - Zusammenarbeit der staatlichen Behörden mit den Vereinten Nationen 

1. Die vertragschließenden Staaten verpflichten sich zur Zusammenarbeit mit dem
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge oder jeder
ihm  etwa  nachfolgenden  anderen  Stelle  der  Vereinten  Nationen  bei  der
Ausübung seiner Befugnisse, insbesondere zur Erleichterung seiner Aufgabe, die
Durchführung der Bestimmungen dieses Abkommens zu überwachen.

2. Um es dem Amt des Hohen Kommissars oder jeder ihm etwa nachfolgenden
anderen Stelle der Vereinten Nationen zu ermöglichen, den zuständigen Organen
der  Vereinten  Nationen  Berichte  vorzulegen,  verpflichten  sich  die
vertragschließenden Staaten,  ihm in geeigneter Form die erbetenen Auskünfte
und statistischen Angaben zu liefern über 

a) die Lage der Flüchtlinge, 

b) die Durchführung dieses Abkommens und 

c) die Gesetze,  Verordnungen und Verwaltungsvorschriften,  die in Bezug
auf Flüchtlinge jetzt oder künftig in Kraft sind. 

Artikel 36 - Auskünfte über innerstaatliche Rechtsvorschriften 

Die vertragschließenden Staaten werden dem Generalsekretär der Vereinten Nationen den
Wortlaut  der  Gesetze  und  sonstiger  Rechtsvorschriften  mitteilen,  die  sie  etwa  erlassen
werden, um die Durchführung dieses Abkommens sicherzustellen. 

Artikel 37 - Beziehung zu früher geschlossenen Abkommen 

Unbeschadet  der  Bestimmungen seines Artikels  28 Ziffer  2  tritt  dieses  Abkommen im
Verhältnis zwischen den vertragschließenden Staaten an die Stelle der Vereinbarungen vom
5. Juli  1922,  31.  Mai 1924, 12. Mai 1926,  30.  Juni 1928 und 30. Juli  1935 sowie der
Abkommen vom 28. Oktober 1933, 10. Februar 1938, des Protokolls vom 14. September
1939 und der Vereinbarung vom 15. Oktober 1946.

Kapitel VII - Schlussbestimmungen 

Artikel 38 - Regelung von Streitfällen 

Jeder  Streitfall  zwischen  den Parteien dieses  Abkommens über  dessen Auslegung oder
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Anwendung, der auf andere Weise nicht beigelegt werden kann, wird auf Antrag einer der
an dem Streitfall beteiligten Parteien dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt. 

Artikel 39 - Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt 

1. Dieses Abkommen liegt in Genf am 28. Juli 1951 zur Unterzeichnung auf und
wird  nach  diesem  Zeitpunkt  beim  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen
hinterlegt. Es liegt vom 28. Juli bis 31. August 1951 im Europäischen Büro der
Vereinten Nationen zur Unterzeichnung auf, sodann erneut vom 17. September
1951 bis 31. Dezember 1952 am Sitz der Organisation der Vereinten Nationen.

2. Dieses  Abkommen  liegt  zur  Unterzeichnung  durch  alle  Mitgliedstaaten  der
Organisation der Vereinten Nationen, durch jeden Nicht-Mitgliedstaat, der zur
Konferenz  der  Bevollmächtigten  über  die  Rechtsstellung der  Flüchtlinge  und
Staatenlosen  eingeladen  war,  sowie  durch  jeden  anderen  Staat  auf,  den  die
Vollversammlung zur Unterzeichnung einlädt. Das Abkommen ist zu ratifizieren;
die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretär der Vereinten Nationen zu
hinterlegen. 

3. Die in Ziffer 2 dieses Artikels bezeichneten Staaten können diesem Abkommen
vom 28.  Juli  1951 an beitreten.  Der  Beitritt  erfolgt  durch Hinterlegung einer
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

Artikel 40 - Klausel zur Anwendung auf andere Gebiete 

1. Jeder Staat kann im Zeitpunkt  der  Unterzeichnung,  der  Ratifikation oder  des
Beitritts  erklären,  dass  sich  die  Geltung  dieses  Abkommens  auf  alle  oder
mehrere  oder  eins  der  Gebiete  erstreckt,  die  er  in  den  internationalen
Beziehungen vertritt. Eine solche Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, an
dem dieses Abkommen für den betreffenden Staat in Kraft tritt.

2. Eine  Ausdehnung  des  Geltungsbereichs  zu  einem späteren  Zeitpunkt  erfolgt
durch  eine  an  den  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  zu  richtende
Mitteilung und wird am neunzigsten Tage nach dem Zeitpunkt wirksam, zu dem
der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Mitteilung erhalten hat, oder zu
dem Zeitpunkt, an dem dieses Abkommen für den betreffenden Staat in Kraft
tritt, wenn dieser letztgenannte Zeitpunkt später liegt. 

3. Bei  Gebieten,  für  die  dieses  Abkommen  im  Zeitpunkt  der  Unterzeichnung,
Ratifikation  oder  des  Beitritts  nicht  gilt,  wird  jeder  beteiligte  Staat  die
Möglichkeit  prüfen,  sobald  wie  möglich  alle  erforderlichen  Maßnahmen  zu
ergreifen,  um  den  Geltungsbereich  dieses  Abkommens  auf  diese  Gebiete
auszudehnen,  gegebenenfalls  unter  dem  Vorbehalt  der  Zustimmung  der
Regierungen dieser Gebiete, wenn eine solche aus verfassungsmäßigen Gründen
erforderlich ist. 

Artikel 41 - Klausel für Bundesstaaten 

Im  Falle  eines  Bundes-  oder  Nichteinheitsstaates  werden  nachstehende  Bestimmungen
Anwendung finden: 

a) Soweit es sich um die Artikel dieses Abkommens handelt, für die der Bund die
Gesetzgebung hat,  werden die Verpflichtungen der Bundesregierung dieselben
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sein wie diejenigen der Unterzeichnerstaaten, die keine Bundesstaaten sind. 

b)  Soweit  es  sich  um  die  Artikel  dieses  Abkommens  handelt,  für  die  die
einzelnen Länder, Provinzen oder Kantone, die aufgrund der Bundesverfassung
zur  Ergreifung  gesetzgeberischer  Maßnahmen  nicht  verpflichtet  sind,  die
Gesetzgebung  haben,  wird  die  Bundesregierung  sobald  wie  möglich  diese
Artikel  den  zuständigen  Stellen  der  Länder,  Provinzen  oder  Kantone
befürwortend zur Kenntnis bringen. 

c) Ein Bundesstaat als Unterzeichner dieses Abkommens wird auf das ihm durch
den Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelte Ersuchen eines anderen
vertragschließenden  Staates  hinsichtlich  einzelner  Bestimmungen  des
Abkommens eine Darstellung der geltenden Gesetzgebung und ihrer Anwendung
innerhalb  des  Bundes  und  seiner  Glieder  übermitteln,  aus  der  hervorgeht,
inwieweit diese Bestimmungen durch Gesetzgebung oder sonstige Maßnahmen
wirksam geworden sind. 

Artikel 42 - Vorbehalte 

1. Im Zeitpunkt der Unterzeichnung, der Ratifikation oder des Beitritts kann jeder
Staat zu den Artikeln des Abkommens, mit Ausnahme der Artikel 1, 3, 4, 16 (1),
33, 36 bis 46 einschließlich, Vorbehalte machen.

2. Jeder  vertragschließende  Staat,  der  gemäß  Ziffer  1  dieses  Artikels  einen
Vorbehalt  gemacht  hat,  kann  ihn jederzeit  durch  eine diesbezügliche,  an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu richtende Mitteilung zurücknehmen. 

Artikel 43 - In-Kraft-Treten 

1. Dieses  Abkommen  tritt  am  neunzigsten  Tage  nach  dem  Zeitpunkt  der
Hinterlegung der sechsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

2. Für  jeden  der  Staaten,  die  das  Abkommen  nach  Hinterlegung  der  sechsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifizieren oder ihm beitreten, tritt es am
neunzigsten Tage nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Staates in Kraft. 

Artikel 44 - Kündigung 

1. Jeder vertragschließende Staat kann das Abkommen jederzeit durch eine an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu richtende Mitteilung kündigen.

2. Die Kündigung wird für  den betreffenden Staat ein Jahr nach dem Zeitpunkt
wirksam, an dem sie beim Generalsekretär der Vereinten Nationen eingegangen
ist. 

3. Jeder Staat, der eine Erklärung oder Mitteilung gemäß Artikel 40 gegeben hat,
kann jederzeit später dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mitteilen, dass
das  Abkommen  auf  ein  in  der  Mitteilung  bezeichnetes  Gebiet  nicht  mehr
Anwendung findet. Das Abkommen findet sodann ein Jahr nach dem Zeitpunkt,
an  dem  diese  Mitteilung  beim  Generalsekretär  eingegangen  ist,  auf  das  in
Betracht kommende Gebiet keine Anwendung mehr. 
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Artikel 45 - Revision 

1. Jeder  vertragschließende  Staat  kann  jederzeit  mittels  einer  an  den
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu richtenden Mitteilung die Revision
dieses Abkommens beantragen.

2. Die Vollversammlung der  Vereinten  Nationen  empfiehlt  die  Maßnahmen,  die
gegebenenfalls in Bezug auf diesen Antrag zu ergreifen sind. 

Artikel 46 - Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen 

Der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  macht  allen  Mitgliedstaaten  der  Vereinten
Nationen und den im Artikel 39 bezeichneten Nicht-Mitgliedstaaten Mitteilung über: 

a) Erklärungen und Mitteilungen gemäß Artikel 1, Abschnitt B; 

b) Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitrittserklärungen gemäß Artikel 39; 

c) Erklärungen und Anzeigen gemäß Artikel 40; 

d) gemäß Artikel 42 erklärte oder zurückgenommene Vorbehalte; 

e) den Zeitpunkt, an dem dieses Abkommen gemäß Artikel 43 in Kraft tritt; 

f) Kündigungen und Mitteilungen gemäß Artikel 44; 

g) Revisionsanträge gemäß Artikel 45.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten gehörig beglaubigten Vertreter namens ihrer 

Regierungen dieses Abkommen unterschrieben. 

Geschehen zu Genf, am achtundzwanzigsten Juli neunzehnhunderteinundfünfzig, in einem
einzigen  Exemplar,  dessen  englischer  und  französischer  Wortlaut  in  gleicher  Weise
maßgebend ist,  das in den Archiven der Organisation der Vereinten Nationen hinterlegt
wird,  und  von  dem  beglaubigte  Ausfertigungen  allen  Mitgliedstaaten  der  Vereinten
Nationen und den im Artikel 39 bezeichneten Nicht-Mitgliedstaaten übermittelt 
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Liste der Vertragsstaaten 

des  Abkommens  vom 28. Juli 1951 und/oder des  Protokolls  vom 31.
Januar 1967 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

Die folgenden 145 Staaten sind der Konvention von 1951 und/oder dem Protokoll  von
1967 beigetreten. Staaten, die nur Vertragspartei der Konvention von 1951 sind, wurden
mit (K) gekennzeichnet, jene, die nur dem Protokoll von 1967 beigetreten sind, mit (P). 

* diese Staaten haben gemäß Artikel 1 B1 der Konvention erklärt, dass
sie unter "Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951" eingetreten sind,
nur  Ereignisse  verstehen,  "die  vor  dem  1.  Januar  1951  in  Europa
eingetreten sind", d.h., dass sie keine nichteuropäischen Flüchtlinge als
Konventionsflüchtlinge anerkennen/ aufnehmen. 
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Ägypten 
Äquatorialguinea 
Äthiopien 
Albanien 
Algerien 
Angola 
Antigua u. Barbuda 
Argentinien 
Armenien 
Aserbaidschan Australien 
Bahamas 
Belarus (P) 
Belgien 
Belize 
Benin 
Bolivien 
Bosnien und 
Herzegowina 
Botsuana 
Brasilien 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Burundi 
Chile 
China 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Dänemark 
Deutschland 
Dominica 
Dominikanische 
Republik 
Dschibuti 
Ecuador 
El Salvador 
Estland 
Fidschi 
Finnland 
Frankreich 
Gabun 
Gambia 
Georgien 
Ghana 
Griechenland 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Haiti 
Heiliger Stuhl (Vatikan) 
Honduras 
Iran, Islamische Rep. 
Irland 

Island 
Israel 
Italien 
Jamaika 
Japan 
Jemen 
Kambodscha 
Kamerun 
Kanada 
Kap Verde (P) 
Kasachstan 
Kenia 
Kirgisistan 
Kolumbien 
Kongo * 
Dem. Rep Kongo 
Korea (Republik) 
Kroatien 
Lesotho 
Lettland 
Liberia 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Madagaskar (K) * 
Malawi 
Mali 
Malta * 
Marokko 
Mauretanien 
Mazedonien (ehem. Jug. Rep.)
Mexiko 
Moldau (Republik) 
Monaco (K) * 
Mosambik 
Namibia (K) 
Neuseeland 
Nicaragua 
Niederlande 
Niger 
Nigeria 
Norwegen 
Österreich 
Panama 
Papua-Neuguinea 
Paraguay 
Peru 
Philippinen 
Polen 
Portugal 
Ruanda 
Rumänien 

Russische Föderation 
Salomonen 
Sambia 
Samoa 
São Tomé und Príncipe 
Schweden 
Schweiz 
Senegal 
Serbien und 
Montenegro 
Seychellen 
Sierra Leone 
Simbabwe 
Slowakei 
Slowenien 
Somalia 
Spanien 
St. Kitts und Nevis (K) 
St. Vincent und 
die Grenadinen (K) 
Südafrika 
Sudan 
Surinam 
Swasiland 
Tadschikistan 
Tansania, Vereinigte 
Republik 
Timor-Leste 
Togo 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Tschechische Republik 
Tunesien 
Türkei * 
Turkmenistan 
Tuvalu 
Ukraine 
Uganda 
Ungarn * 
Uruguay 
Venezuela (P) 
Vereinigte Staaten 
von Amerika (P) 
Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und 
Nordirland 
Zentralafrikanische 
Republik 
Zypern 
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*  diese  Staaten  haben  gemäß  Artikel  1  B1  der  Konvention  erklärt,  dass  sie  unter
"Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951" eingetreten sind, nur Ereignisse verstehen, "die
vor dem 1. Januar 1951 in Europa eingetreten sind", d.h., dass sie keine nichteuropäischen
Flüchtlinge als Konventionsflüchtlinge anerkennen/ aufnehmen.

Anhang

Paragraf 1 

1. Der  im  Artikel  28  dieses  Abkommens  vorgesehene  Reiseausweis  hat  dem
anliegenden Muster zu entsprechen.

2.  Der  Ausweis  ist  in  mindestens  zwei  Sprachen  abzufassen,  von  denen  eine
englisch oder französisch ist. 

Paragraf 2 

Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  des  Ausstellungslandes  können  die  Kinder  auf  dem
Ausweis  eines  der  Elternteile,  oder  unter  besonderen  Umständen,  eines  anderen
erwachsenen Flüchtlings aufgeführt werden. 

Paragraf 3 

Die  für  die  Ausstellung  des  Ausweises  zu  erhebenden  Gebühren  dürfen  den  für  die
Ausstellung von nationalen Pässen geltenden Mindestsatz nicht überschreiten. 

Paragraf 4 

Soweit es sich nicht um besondere oder Ausnahmefälle handelt, wird der Ausweis für die
größtmögliche Anzahl von Ländern ausgestellt. 

Paragraf 5 

Die Geltungsdauer des Ausweises beträgt je nach Wahl der ausstellenden Behörde ein oder
zwei Jahre. 

Paragraf 6 

1. Zur  Erneuerung  oder  Verlängerung  der  Geltungsdauer  des  Ausweises  ist  die
ausstellende Behörde zuständig,  solange der Inhaber  sich rechtmäßig nicht in
einem  anderen  Gebiet  niedergelassen  hat  und  rechtmäßig  im  Gebiet  der
genannten  Behörde  wohnhaft  ist.  Zur  Ausstellung eines  neuen  Ausweises  ist
unter  den gleichen Voraussetzungen  die  Behörde zuständig,  die  den  früheren
Ausweis ausgestellt hat.

2. Diplomatische  oder  konsularische  Vertreter,  die  zu  diesem Zweck  besonders
ermächtigt sind, haben das Recht, die Geltungsdauer der von ihren Regierungen
ausgestellten  Reiseausweise  für  eine  Zeitdauer,  die  sechs  Monate  nicht
überschreiten darf, zu verlängern.

3. Die vertragschließenden Staaten werden die Möglichkeit  der Erneuerung oder
Verlängerung der Geltungsdauer der Reiseausweise oder der Ausstellung neuer
wohl wollend prüfen, wenn es sich um Flüchtlinge handelt, die sich nicht mehr
rechtmäßig  in  ihrem Gebiet  aufhalten  und  nicht  in  der  Lage  sind,  von  dem
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Lande, in dem sie rechtmäßig wohnhaft sind, einen Reiseausweis zu erhalten. 

Paragraf 7 

Die  vertragschließenden  Staaten  werden  die  Gültigkeit  der  im  Einklang  mit  den
Bestimmungen des Artikels 28 dieses Abkommens ausgestellten Ausweise anerkennen. 

Paragraf 8 

Die zuständigen Behörden des Landes, in welches der Flüchtling sich zu begeben wünscht,
werden, wenn sie zu seinem Aufenthalt bereit sind und ein Sichtvermerk erforderlich ist,
einen Sichtvermerk auf seinem Ausweis anbringen. 

Paragraf 9 

1. Die  vertragschließenden  Staaten  verpflichten  sich,  den  Flüchtlingen,  die  den
Sichtvermerk  ihres  endgültigen  Bestimmungsgebietes  erhalten  haben,
Durchreisesichtvermerke zu erteilen.

2. Die Erteilung dieses  Sichtvermerks darf aus Gründen verweigert  werden,  die
jedem Ausländer gegenüber zur Verweigerung eines Sichtvermerks berechtigen
würden. 

Paragraf 10 

Die Gebühren für die Erteilung von Ausreise-, Einreise- oder Durchreisesichtvermerken
dürfen den für ausländische Pässe geltenden Mindestsatz nicht überschreiten. 

Paragraf 11 

Wechselt  ein Flüchtling seinen Wohnort  oder  lässt  er sich rechtmäßig im Gebiet  eines
anderen vertragschließenden Staates nieder, so geht gemäß Artikel 28 die Verantwortung
für die Ausstellung eines neuen Ausweises auf die zuständige Behörde desjenigen Gebietes
über, bei welcher der Flüchtling seinen Antrag zu stellen berechtigt ist. 

Paragraf 12 

Die Behörde, die einen neuen Ausweis ausstellt, hat den alten Ausweis einzuziehen und an
das Land zurückzusenden, das ihn ausgestellt hat, wenn in dem alten Ausweis ausdrücklich
bestimmt ist, dass er an das Ausstellungsland zurückzusenden ist; im 25 anderen Fall wird
die Behörde, die den neuen Ausweis ausstellt, den Alten einziehen und ihn vernichten. 

Paragraf 13 

1. Jeder  der  vertragschließenden  Staaten  verpflichtet  sich,  dem  Inhaber  eines
Reiseausweises,  der  ihm  vom  Staat  gemäß  Artikel  28  dieses  Abkommens
ausgestellt wurde, die Rückkehr in sein Gebiet zu einem beliebigen Zeitpunkt
während der Geltungsdauer des Ausweises zu gestatten.

2. Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  der  vorstehenden  Ziffer  kann  ein
vertragschließender  Staat  verlangen,  dass  sich  der  Inhaber  dieses  Ausweises
allen  Formalitäten  unterwirft,  die  für  aus-  oder  einreisende  Personen  jeweils
vorgeschrieben sind.

3. Die vertragschließenden Staaten behalten sich das Recht vor, in Ausnahmefällen
oder in Fällen, in denen die Aufenthaltsgenehmigung des Flüchtlings für eine
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ausdrücklich bestimmte Zeitdauer gültig ist, zum Zeitpunkt der Ausstellung des
Ausweises  den  Zeitabschnitt  zu  beschränken,  während  dessen  der  Flüchtling
zurückkehren  darf;  diese  Zeit  darf  jedoch  nicht  weniger  als  drei  Monate
betragen. 

Paragraf 14 

Unter  alleinigem  Vorbehalt  der  Bestimmungen  des  Paragrafen  13  berühren  die
Bestimmungen des Anhangs  in  keiner  Weise die  Gesetze und Vorschriften,  die  in  den
Gebieten  der  vertragschließenden  Staaten  die  Voraussetzungen  für  die  Aufnahme,
Durchreise, den Aufenthalt, die Niederlassung und Ausreise regeln. 

Paragraf 15 

Die  Ausstellung  des  Ausweises  und  die  darin  angebrachten  Vermerke  bestimmen  und
berühren  nicht  die  Rechtsstellung  des  Inhabers,  insbesondere  nicht  seine  Staatsange-
hörigkeit. 

Paragraf 16 

Die Ausstellung des Ausweises  gibt  dem Inhaber  keinen Anspruch auf den Schutz der
diplomatischen und konsularischen Vertreter des Ausstellungslandes und verleiht diesen
Vertretern kein Schutzrecht. Anlage 

Muster-Reiseausweis 

Der Ausweis hat die Form eines Heftes (etwa 15x10cm). 

Es  wird  empfohlen,  ihn  so  zu  bedrucken,  dass  Rasuren  oder  Veränderungen  durch
chemische oder andere Mittel leicht zu erkennen sind und dass die Worte “Abkommen
vom 28.  Juli  1951”  in  fortlaufender  Wiederholung auf  jede  Seite  in  der  Sprache  des
ausstellenden Landes gedruckt werden. 
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Protokoll über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge – SR0.142.301

vom 31.1.1967 
In Kraft getreten für die Bundesrepublik Deutschland am 5. 
November 1969

Genfer Flüchtlingkonvention

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls, 

In der Erwägung, dass das am 28. Juli 1951 in Genf beschlossene Abkommen über die
Rechtsstellung  der  Flüchtlinge  (im Folgenden  als  das  Abkommen  bezeichnet)  nur  auf
Personen  Anwendung  findet,  die  infolge  von  vor  dem  1.  Januar  1951  eingetretenen
Ereignissen Flüchtlinge geworden sind, 

In der Erwägung, dass seit Annahme des Abkommens neue Kategorien von Flüchtlingen
entstanden sind und dass die betreffenden Flüchtlinge daher möglicherweise nicht unter
das Abkommen fallen, 

In der Erwägung, dass es wünschenswert ist, allen Flüchtlingen im Sinne des Abkommens
unabhängig von dem Stichtag des 1. Januar 1951 die gleiche Rechtsstellung zu gewähren - 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 - Allgemeine Bestimmung 

1. Die Vertragsstaaten dieses Protokolls verpflichten sich, die Artikel 2 bis 34 des
Abkommens auf Flüchtlinge im Sinne der nachstehenden Begriffsbestimmung
anzuwenden.

2. Außer  für  die  Anwendung  des  Absatzes  3  dieses  Artikels  bezeichnet  der
Ausdruck  “Flüchtling”  im  Sinne  dieses  Protokolls  jede  unter  die
Begriffsbestimmung des Artikels 1 des Abkommens fallende Person, als seien
die Worte “infolge von Ereignissen, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten sind,
und ...” sowie die Worte “... infolge solcher Ereignisse” in Artikel 1 Abschnitt A
Absatz 2 nicht enthalten.

3. Dieses  Protokoll  wird  von  seinen  Vertragsstaaten  ohne  jede  geografische
Begrenzung angewendet; jedoch finden die bereits nach Artikel 1 Abschnitt B
Absatz 1 Buchstabe a) des Abkommens abgegebenen Erklärungen von Staaten,
die schon Vertragsstaaten des Abkommens sind, auch aufgrund dieses Protokolls
Anwendung,  sofern  nicht  die  Verpflichtungen  des  betreffenden  Staates  nach
Artikel 1 Abschnitt B Absatz 2 des Abkommens erweitert worden ist. 

Artikel 2 - Zusammenarbeit der staatlichen Behörden mit den Vereinten Nationen 

1. Die Vertragsstaaten dieses Protokolls verpflichten sich zur Zusammenarbeit mit
dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen oder jeder
ihm  etwa  nachfolgenden  anderen  Stelle  der  Vereinten  Nationen  bei  der
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Ausübung ihrer Befugnisse, insbesondere zur Erleichterung ihrer Aufgabe, die
Anwendung des Protokolls zu überwachen.

2. Um es dem Amt des Hohen Kommissars oder jeder ihm etwa nachfolgenden
anderen Stelle der Vereinten Nationen zu ermöglichen, den zuständigen Organen
der  Vereinten  Nationen  Berichte  vorzulegen,  verpflichten  sich  die
Vertragsstaaten  dieses  Protokolls,  ihnen  in  geeigneter  Form  die  erbetenen
Auskünfte und statistischen Angaben zu liefern über 

a) die Lage der Flüchtlinge,

b) die Durchführung dieses Protokolls,

c) die Gesetze,  Verordnungen und Verwaltungsvorschriften,  die in Bezug
auf Flüchtlinge jetzt in Kraft sind oder künftig in Kraft sein werden. 

Artikel 3 - Auskünfte über innerstaatliche Rechtsvorschriften 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls teilen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen
den Wortlaut  der  Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften mit,  die sie gegebenenfalls
erlassen werden, um die Anwendung dieses Protokolls sicherzustellen. 

Artikel 4 - Beilegung von Streitigkeiten 

Jede Streitigkeit zwischen Vertragsstaaten dieses Protokolls über dessen Auslegung oder
Anwendung, die nicht auf andere Weise beigelegt werden kann, wird auf Antrag einer der
Streitparteien dem Internationalen Gerichtshof unterbreitet. 

Artikel 5 - Beitritt 

Dieses  Protokoll  liegt  für  alle  Vertragsstaaten  des  Abkommens  und  jeden  anderen
Mitgliedstaat  der  Vereinten  Nationen  oder  einer  ihrer  Sonderorganisationen  sowie  für
jeden  Staat  zum  Beitritt  auf,  der  von  der  Vollversammlung  eingeladen  wurde,  dem
Protokoll beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Artikel 6 - Bundesstaatsklausel 

Für Bundes- oder Nichteinheitsstaaten gelten folgende Bestimmungen: 

a) Soweit für bestimmte Artikel des Abkommens, die nach Artikel I Absatz 1
dieses Protokolls  anzuwenden sind,  der Bund die Gesetzgebungszuständigkeit
besitzt,  hat  die  Bundesregierung  die  gleichen  Verpflichtungen  wie  die
Vertragsstaaten, die nicht Bundesstaaten sind; 

b) Soweit für bestimmte Artikel des Abkommens, die nach Artikel I Absatz 1
dieses  Protokolls  anzuwenden  sind,  die  einzelnen  Länder,  Provinzen  oder
Kantone,  die  Gesetzgebungszuständigkeiten  besitzen,  ohne  nach  der
Verfassungsordnung des Bundes zum Erlass von Rechtsvorschriften verpflichtet
zu sein,  bringt die Bundesregierung diese Artikel den zuständigen Stellen der
einzelnen Länder, Provinzen oder Kantone so bald wie möglich befürwortend zur
Kenntnis; 

c)  Richtet  ein  Vertragsstaat  dieses  Protokolls  über  den  Generalsekretär  der
Vereinten  Nationen  eine  Anfrage  hinsichtlich  des  Rechts  und  der  Praxis  des
Bundes  und  seiner  Glieder  in  Bezug  auf  einzelne  Bestimmungen  des
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Abkommens, die nach Artikel I Absatz 1 des Protokolls anzuwenden sind, an
einen  Bundesstaat,  der  Vertragsstaat  des  Protokolls  ist,  so  legt  dieser  eine
Darstellung vor, aus der ersichtlich ist, inwieweit diese Bestimmungen durch den
Erlass  von  Rechtsvorschriften  oder  durch  sonstige  Maßnahmen  wirksam
geworden sind. 

Artikel 7 - Vorbehalte und Erklärungen 

1. Im Zeitpunkt seines Beitritts kann jeder Staat zu Artikel IV dieses Protokolls und
zur Anwendung jeder Bestimmung des Abkommens - mit Ausnahme der Artikel
1, 3, 4, 16 Absatz 1 und 33 - nach Artikel I des Protokolls Vorbehalte machen,
jedoch  unter  der  Voraussetzung,  dass  im  Falle  eines  Vertragsstaates  des
Abkommens die nach dem vorliegenden Artikel gemachten Vorbehalte sich nicht
auf Flüchtlinge erstrecken, für die das Abkommen gilt.

2. Die  von  Vertragsstaaten  des  Abkommens  nach  dessen  Artikel  42  gemachten
Vorbehalte  finden,  sofern  sie  nicht  zurückgezogen  werden,  hinsichtlich  ihrer
Verpflichtungen aus diesem Protokoll Anwendung.

3. Jeder Staat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 dieses Artikels macht, kann ihn
jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
diesbezügliche Mitteilung zurückziehen.

4. Erklärungen, die ein diesem Protokoll beitretender Vertragsstaat des Abkommens
nach dessen Artikel 40 Absätze 1 und 2 abgibt, gelten auch in Bezug auf das
Protokoll,  sofern  nicht  der  betreffende  Vertragsstaat  bei  seinem Beitritt  eine
gegenteilige Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen richtet. 

Artikel 40 Absätze 2 und 3 und Artikel 44 Absatz 3 des Abkommens gelten entsprechend
für dieses Protokoll. 

Artikel 8 - In-Kraft-Treten 

1. Dieses Protokoll tritt am Tage der Hinterlegung der sechsten Beitrittsurkunde in
Kraft.

2. Für  jeden  Staat,  der  dem  Protokoll  nach  Hinterlegung  der  sechsten
Beitrittsurkunde beitritt, tritt es an dem Tage in Kraft, und dem der betreffende
Staat seine Beitrittsurkunde hinterlegt. 

Artikel 9 - Kündigung 

1. Jeder  Vertragsstaat  dieses  Protokolls  kann  es  jederzeit  durch  eine  an  den
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation kündigen.

2. Die Kündigung wird für den betreffenden Vertragsstaat ein Jahr nach dem Tage
wirksam, an dem sie dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zugegangen
ist. 

Artikel 10 - Notifikation durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen 

Der Generalsekretär  der  Vereinten Nationen  notifiziert  allen in  Artikel  V bezeichneten
Staaten  den  Zeitpunkt  des  In-Kraft-Tretens  dieses  Protokolls,  des  Beitritts  sowie  der
Hinterlegung und Zurücknahme von Vorbehalten zu demselben, der Kündigung sowie der
darauf bezüglichen Erklärungen und Notifikationen. 
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Artikel 11 - Hinterlegung des Protokolls im Archiv des Sekretariats der Vereinten 
Nationen 

Eine  Ausfertigung  dieses  Protokolls,  dessen  chinesischer,  englischer,  französischer,
russischer  und  spanischer  Wortlaut  gleichermaßen  verbindlich  ist,  wird  nach
Unterzeichnung durch den Präsidenten der Vollversammlung und dem Generalsekretär der
Vereinten  Nationen  im Archiv  des  Sekretariats  der  Vereinten  Nationen  hinterlegt.  Der
Generalsekretär übermittelt allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und den anderen
in Artikel V bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften. 

Gemäß  Artikel  11  des  Protokolls  haben  wir  dasselbe  am  einunddreißigsten  Januar
Neunzehnhundertsiebenundsechzig unterschrieben. 

R. Pazhwak, Präsident der Vollversammlung der Vereinten Nationen 

U Thant, Generalsekretär der Vereinten Nationen 

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) 

Amt des Vertreters in der Bundesrepublik Deutschland 

Wallstraße 9-13 

10179 Berlin 

Telefon: +49 (0) 30 / 20 22 02-26 

Telefax: +49 (0) 30 / 20 22 02-23 

E-Mail: gfrbe@unhcr.ch 

Internet: www.unhcr.de 
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Überleitungsvertrag

Überleitungsvertrag
eigentlich

Vertrag zur Regelung aus Krieg und 
Besatzung entstandener Fragen 
Seit 1990 sind Änderungen im ÜLV vorgenommen worden, gültig sind:

• Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 bis „… Rechtsvorschriften aufzuheben oder zu ändern“
sowie Absätze 3, 4 und 5, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 und 3, Art. 5 Abs. 1 und 3,
Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 ÜLV 

• Dritter Teil: Art. 3 Abs. 5 Buchstabe a des Anhangs, Art. 6 Abs. 3 des Anhangs. 

• Sechster Teil: Art. 3 Abs. 1 und 3. 

• Siebter Teil: Art. 1 und Art. 2. 

• Neunter Teil: Art. 1. Zehnter Teil: Art. 4.

Artikel 1

(1) Die  Organe  der  Bundesrepublik  und  der  Länder  sind  gemäß  ihrer  im
Grundgesetz  festgelegten  Zuständigkeit  befugt,  von  den  Besatzungsbehörden
erlassene Rechtsvorschriften aufzuheben oder zu ändern, sofern im Vertrag über
die  Beziehungen  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  den  Drei
Mächten oder in  den in  dessen Artikel  8 aufgeführten Zusatzverträgen nichts
anderes bestimmt ist.  Bis zu einer solchen Aufhebung oder Änderung bleiben
von den Besatzungsbehörden erlassene Rechtsvorschriften in Kraft.

[Kommentar: Der Kontrollrat hat sich wegen IZMR und ZEB geändert....]

(3) Der  in  diesem  Vertrag  verwendete  Ausdruck  "Rechtsvorschriften"  umfaßt
Proklamationen,  Gesetze,  Verordnungen,  Entscheidungen  (mit  Ausnahme
gerichtlicher  Entscheidungen),  Direktiven,  Durchführungsbestimmungen,
Anordnungen,  Genehmigungen  oder  sonstige  Vorschriften  ähnlicher  Art,  die
amtlich  veröffentlicht  worden  sind.  Die  Bezugnahme  auf  eine  einzelne
Rechtsvorschrift schließt alle und jeden ihrer Teile, einschließlich der Präambel,
ein, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

(4) Die amtlichen Texte der in diesem Artikel erwähnten Rechtsvorschriften sind
diejenigen Texte, die zur Zeit des Erlasses maßgebend waren.

(5) Der  Ausdruck "Besatzungsbehörden",  wie  er  in  diesem Teil  verwendet  wird,
bedeutet  den  Kontrollrat,  die  Alliierte  Hohe  Kommission,  die  Hohen
Kommissare  der  Drei  Mächte,  die  Militärgouverneure  der  Drei  Mächte,  die
Streitkräfte  der  Drei  Mächte  in  Deutschland,  sowie  Organisationen  und
Personen,  die  in  deren  Namen  Befugnisse  ausüben  oder  im  Falle  von
internationalen  Organisationen  und  Organisationen  anderer  Mächte  (und  der
Mitglieder  solcher  Organisationen)  -  mit  deren  Ermächtigung  handeln,
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schließlich die bei den Streitkräften der Drei Mächte dienenden Hilfsverbände
anderer Mächte.

(genfer Abkommen vorbereiten)

Artikel 2

Alle  Rechte  und  Verpflichtungen,  die  durch  gesetzgeberische,  gerichtliche  oder
Verwaltungsmaßnahmen  der  Besatzungsbehörden  oder  auf  Grund  solcher  Maßnahmen
begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem
Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvor-
schriften  begründet  oder  festgestellt  worden  sind.  Diese  Rechte  und  Verpflichtungen
unterliegen  ohne  Diskriminierung denselben  künftigen  gesetzgeberischen,  gerichtlichen
und  Verwaltungsmaßnahmen  wie  gleichartige  nach  innerstaatlichem  deutschem  Recht
begründete oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen.

Der  Kontrollrat  hat  sich  wegen  IZMR  und  ZEB  geändert....  Alle  Rechte  und
Verpflichtungen, die aus den Verträgen und internationalen Abkommen herrühren, die von
den Besatzungsbehörden oder von einer oder mehreren der Regierungen der Drei Mächte
vor  Inkrafttreten  dieses  Vertrags  für  eine  oder  mehrere  der  drei  westlichen
Besatzungszonen  abgeschlossen  wurden  und  die  in  der  Anlage  zu  der  Mitteilung  der
Alliierten  Hohen  Kommissare  im  Namen  der  Regierungen  der  Drei  Mächte  an  den
Bundeskanzler vom Tage der Unterzeichnung dieses Vertrags aufgeführt  sind, sind und
bleiben  in  Kraft,  als  ob  sie  aus  gültigen,  von  der  Bundesrepublik  abgeschlossenen
Verträgen und internationalen Abkommen herrührten.

Artikel 3

(2) Soweit nicht in Absatz (3) dieses Artikels oder durch besondere Vereinbarung
zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Drei Mächte oder der
betreffenden  Macht  etwas  anderes  bestimmt  ist,  sind  deutsche  Gerichte  und
Behörden  nicht  zuständig  in  strafrechtlichen  oder  nichtstrafrechtlichen
Verfahren,  die  sich  auf  eine  vor  Inkrafttreten  dieses  Vertrags  begangene
Handlung oder Unterlassung beziehen, wenn unmittelbar vor Inkrafttreten dieses
Vertrags die deutschen Gerichte und Behörden hinsichtlich solcher Handlungen
oder Unterlassungen nicht zuständig waren, ohne Rücksicht darauf, ob sich diese
Unzuständigkeit aus der Sache oder aus der Person ergibt.

(3) Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  des  Absatzes  (1)  dieses  Artikels  und  jeder
anderen einschlägigen Bestimmung des Vertrags über die Beziehungen zwischen
der  Bundesrepublik  Deutschland  und  den  Drei  Mächten  oder  der  in  seinem
Artikel 8 aufgeführten Zusatzverträge dürfen deutsche Gerichte die ihnen nach
deutschem Recht zustehende Gerichtsbarkeit ausüben:

(a) in nichtstrafrechtlichen Verfahren, für die das Privatrecht maßgebend ist:

(i) gegen juristische Personen, wenn die Gerichtsbarkeit der deutschen
Gerichte  vorher  allein  deswegen  ausgeschlossen  war,  weil  diese
juristischen Personen der Kontrolle der Besatzungsbehörden nach den
Gesetzen  Nr.  52  des  SHAEF  und  der  Militärregierung,  betreffend
Sperre und Kontrolle von Vermögen, nach dem Kontrollratsgesetz Nr.
9, betreffend Beschlagnahme und Kontrolle des Vermögens der I. G.
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Farbenindustrie,  oder nach dem Gesetz Nr.  35 der Alliierten Hohen
Kommission,  betreffend  Aufspaltung  der  Vermögens  der  I.  G.
Farbenindustrie A. G., unterworfen waren;

(ii) gegen natürliche Personen, es sei denn, daß solche Verfahren aus
Pflichten  oder  Diensten  für  die  Besatzungsbehörden  entstehen  oder
Handlungen  oder  Unterlassungen  im  Zuge  der  Erfüllung  solcher
Pflichten  oder  der  Leistung  solcher  Dienste  betreffen  oder  aus
Ansprüchen entstehen, auf die in Artikel 3 des Neunten Teils dieses
Vertrags Bezug genommen wird. Für Unterhaltsklagen sind deutsche
Gerichte  jedoch  nur  zuständig,  soweit  Unterhalt  für  die  Zeit  nach
Inkrafttreten dieses Vertrags verlangt wird;

(b)  in  Strafverfahren  gegen  natürliche  Personen,  es  sei  denn,  daß  die
Untersuchung  wegen  der  angeblichen  Straftat  von  den  Strafverfol-
gungsbehörden  der  betreffenden  Macht  oder  Mächte  endgültig
abgeschlossen  war  oder  diese  Straftat  in  Erfüllung  von  Pflichten  oder
Leistung von Diensten für die Besatzungsbehörden begangen wurde.

Entsteht in einem strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahren, auf das in
diesem Absatz Bezug genommen wird, die Frage, ob jemand in Erfüllung von
Pflichten oder Leistung von Diensten für die Besatzungsbehörden gehandelt hat,
oder ob die Strafverfolgungsbehörden der betreffenden Macht oder Mächte die
Untersuchung wegen der angeblichen Straftat endgültig abgeschlossen haben, so
wird das deutsche Gericht eine Bescheinigung des Botschafters oder in seiner
Abwesenheit  des  Geschäftsträgers  der  betreffenden  Macht  als  schlüssigen
Beweis  für  diese  Frage  in  der  in  der  Bescheinigung  angegebenen  Umfang
anerkennen.

Artikel 5

(1) Alle Urteile und Entscheidungen in nichtstrafrechtlichen Angelegenheiten, die
von einem Gericht oder einer gerichtlichen Behörde der Drei Mächte oder einer
derselben  bisher  in  Deutschland  erlassen  worden  sind  oder  später  erlassen
werden,  bleiben  in  jeder  Hinsicht  nach  deutschem  Recht  rechtskräftig  und
rechtswirksam und sind von den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß
zu behandeln und auf Antrag einer Partei von diesen in der gleichen Weise wie
Urteile  und  Entscheidungen  deutscher  Gerichte  und  Behörden  zu  der
betreffenden Macht schlüssig nachgewiesen.

(2)  --

(3) Im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Urteilen können Einwendungen
gegen einen durch Urteil festgestellten Anspruch durch ein Verfahren nach § 767
der  deutschen  Zivilprozeßordnung  vor  dem  zuständigen  deutschen  Gericht
geltend gemacht werden.

Artikel 7 

(1) Alle  Urteile  und Entscheidungen in Strafsachen,  die  von  einem Gericht  oder
einer  gerichtlichen  Behörde  der  Drei  Mächte  oder  einer  derselben  bisher  in
Deutschland gefällt  worden  sind  oder  später  gefällt  werden,  bleiben  in  jeder
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Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und sind von
den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß zu behandeln.

Artikel 8

Folgende Personen genießen in bezug auf Handlungen, die sie in Ausübung ihres Amtes
vorgenommen haben, während ihrer Amtsdauer und nach deren Ablauf Immunität gegen
gerichtliche Verfolgung im Bundesgebiet:

(a) Mitglieder der in Absatz (2) des Artikels 4 dieses Teils bezeichneten Gerichte;

(b) Mitglieder der in Absatz (1) des Artikels 6 des Dritten Teiles dieses Vertrags
bezeichneten Gerichte, an deren Stelle das Oberste Rückerstattungsgericht tritt;

(c) von einer der Drei Mächte ernannte Mitglieder des gemäß Absatz (1) des
Artikels 6 dieses Teils errichteten Gemischten Ausschusses und des in Absatz (5)
des  Artikels  7  dieses  Teiles  bezeichneten  Gemischten  Beratenden
Gnadenausschusses;

(d) von einer der Drei Mächte ernannte Mitglieder des in Absatz (1) des Artikels
12 dieses Teils bezeichneten Prüfungsausschusses;

Während ihrer Amtsdauer genießen diese Personen im Bundesgebiet ferner die gleichen
Vorrechte und Immunitäten, die Mitgliedern diplomatischer Missionen gewährt werden.

Dritter Teil: Art. 3 Abs. 5 Buchstabe a des Anhangs, Art. 6 Abs. 
3 des Anhangs. 

Anhang zum Dritten Teil SATZUNG DES OBERSTEN 
RÜCKERSTATTUNGSGERICHTES

Artikel 3 

(5) (a)  Die  Richter  haben  während  ihrer  Amtszeit  den  Rang der  entsprechenden
Mitglieder des Bundesgerichtshofes und genießen während ihrer Amtszeit und
nach  deren  Ablauf  Immunität  gegenüber  gerichtlicher  Verfolgung  für
Handlungen, die sie in Ausübung ihres Amtes vorgenommen haben.

Artikel 6 

(3) Absatz (3), (4) und (5) des Artikels 2 und Absatz (4) und (5) des Artikels 3 dieser
Satzung  finden  auf  die  Geschäftsstellenleiter  des  Gerichtes  entsprechende
Anwendung.

Art. 2 zu Teil 3 - (3) Absatz (3), (4) und (5) des Artikels 2

(3) Die  von  den  Regierungen  der  Drei  Mächte  ernannten  Richter  müssen  die
Befähigung  nach  Maßgabe  der  in  Artikel  1  des  vorstehenden  Teils  dieses
Vertrags bezeichneten Rechtsvorschriften besitzen. Die von der Bundesregierung
ernannten Richter müssen zum Richteramt in einem Lande der Bundesrepublik
befähigt sein. Die anderen Richter müssen die in dem Lande ihrer Staatsange-
hörigkeit  oder  ihres  Wohnsitzes  für  die  Ernennung  zum  Richteramt
erforderlichen oder gleichwertige Befähigungen besitzen.

(4) Das Präsidium kann den Sitz  eines  Richters für  freigeworden erklären,  wenn
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nach seiner Auffassung der Richter ohne hinreichenden Grund

(a) einer Sitzung ferngeblieben ist, für die er ordnungsgemäß bestimmt war,
oder

(b)  seine  Obliegenheiten  in  sonstiger  Weise  gewissenhaft  zu  erfüllen
unterlassen hat.

(5) Die Ernennung zur Besetzung einer Stelle, die durch den Ablauf der Dienstzeit
eines Richters, seinen Tod, seinen Rücktritt  oder seine Amtsenthebung gemäß
dem vorstehenden Absatz frei  geworden ist,  erfolgt in gleicher Weise wie die
Ernennung  des  zu  ersetzenden  Mitgliedes  innerhalb  eines  Monats  nach
Freiwerden der Stelle.

Art. 3 zu Teil 3 - Absatz (4) und (5) des Artikels 3 dieser Satzung finden auf die 
Geschäftsstellenleiter des Gerichtes entsprechende Anwendung.

(4) Den Richtern dürfen keine nichtrichterlichen Aufgaben übertragen werden; sie
dürfen  keine  Tätigkeit  ausüben,  die  mit  der  Wahrnehmung  ihres  Amtes
unvereinbar ist, noch bei der Entscheidung in einer Sache mitwirken, mit der sie
in  irgendeiner  Eigenschaft,  es  sei  denn  als  Mitglied  eines  Gerichtes,  dessen
Nachfolge das Oberste Gericht übernommen hat, vorher befaßt waren, oder an
der sie unmittelbar interessiert sind. In Zweifelsfällen über die Anwendung der
Bestimmungen dieses Absatzes entscheidet der Senat gemäß Artikel 8.

(5)

(a) Die Richter haben während ihrer Amtszeit den Rang der entsprechenden
Mitglieder des Bundesgerichtshofes und genießen während ihrer Amtszeit
und nach deren Ablauf Immunität gegenüber gerichtlicher Verfolgung für
Handlungen, die sie in Ausübung ihres Amtes vorgenommen haben.

(b) Die nichtdeutschen Richter  genießen im Bundesgebiet  während ihrer
Amtszeit  die  Vorrechte  und  Immunitäten,  die  den  Mitgliedern
diplomatischer Missionen zustehen.

(6) Die Richter haben sich vor Aufnahme ihrer Tätigkeit in öffentlicher Sitzung zu
verpflichten, ihr Amt unparteiisch und gewissenhaft auszuüben.

Sechster Teil: Artikel 3 Abs. 1 und 3.

Artikel 3

(1) Die  Bundesrepublik  wird  in  Zukunft  keine  Einwendungen  gegen  die
Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen
durchgeführt worden sind oder werden sollen, das beschlagnahmt worden ist für
Zwecke  der  Reparation oder  Restitution oder  auf  Grund des Kriegszustandes
oder  auf  Grund von Abkommen,  die  die  Drei  Mächte  mit  anderen  alliierten
Staaten,  neutralen  Staaten  oder  ehemaligen  Bundesgenossen  Deutschlands
geschlossen haben oder schließen werden.

(2) ---

(3)  Ansprüche und Klagen gegen Personen, die auf Grund der in Absatz (1) und (2)
dieses Artikels bezeichneten Maßnahmen Eigentum erworben oder übertragen
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haben,  sowie  Ansprüche  und  Klagen  gegen  internationale  Organisationen,
ausländische  Regierungen  oder  Personen,  die  auf  Anweisung  dieser
Organisationen oder Regierungen gehandelt haben, werden nicht zugelassen.

Siebter Teil: Artikel 1 und Artikel 2.

Die Bundesrepublik verpflichtet sich:

(a) (gestrichen) 

(b) (gestrichen) 

(c) (gestrichen)

(d)  die  Fortführung  der  Arbeiten  zu  gewährleisten,  die  gegenwärtig  vom
Internationalen Suchdienst durchgeführt werden;

(e)  die  ordnungsgemäße  Betreuung  und  Instandhaltung  der  Gräber  alliierter
ziviler  Kriegsopfer  (falls  von  den  beteiligten  Staaten  nicht  anderweitig
vorgesehen),  verschleppter  Personen  und  nichtdeutscher  Flüchtlinge  im
Bundesgebiet  zu  übernehmen  und  Pilgerfahrten  von  Angehörigen  zu  diesen
Gräbern zu erleichtern;

(f) den Behörden der Drei Mächte und anderer beteiligter alliierter Staaten bei
der Exhumierung und überführung der Leichen von Kriegsopfern die gleichen
Möglichkeiten wie bisher zu gewähren.

Artikel 2

Die  Bundesrepublik  wird  für  die  ordnungsgemäße  Betreuung  und  Instandhaltung  der
Gräber  alliierter  Soldaten im Bundesgebiet  (falls  von den beteiligten Staaten oder  den
diesen Zwecken dienenden Organisationen dieser Staaten nicht anderweitig vorgesehen)
Sorge tragen und die Tätigkeit  dieser Organisationen erleichtern.  Jede der Drei Mächte
wird  in  ihrem Mutterland  für  die  ordnungsgemäße  Betreuung  und  Instandhaltung  der
Gräber deutscher Soldaten Sorge tragen und die Tätigkeit von Organisationen erleichtern,
die diesen Zwecken dienen.

Neunter Teil: Artikel 1. 

Artikel 1

Vorbehaltlich der Bestimmungen einer Friedensregelung mit Deutschland dürfen deutsche
Staatsangehörige,  die  der  Herrschaftsgewalt  der  Bundesrepublik unterliegen,  gegen  die
Staaten, welche die Erklärung der Vereinten Nationen vom 1.Januar 1942 unterzeichnet
haben oder ihr  beigetreten sind oder  mit  Deutschland im Kriegszustand waren oder  in
Artikel  5  des  Fünften  Teils  dieses  Vertrags  genannt  sind,  sowie  gegen  deren
Staatsangehörige keine Ansprüche irgendwelcher Art erheben wegen Maßnahmen, welche
von den Regierungen dieser Staaten oder mit ihrer Ermächtigung in der Zeit zwischen dem
1.  September  1939  und  dem  5.  Juni  1945  wegen  des  in  Europa  bestehenden
Kriegszustandes getroffen worden sind; auch darf niemand derartige Ansprüche vor einem
Gericht der Bundesrepublik geltend machen.
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Zehnter Teil: Artikel 4.

Artikel 4

Die Bundesrepublik bestätigt, daß nach deutschem Recht der Kriegszustand als solcher die
vor Eintritt des Kriegszustandes durch Verträge oder andere Verpflichtungen begründeten
Verbindlichkeiten  zur  Bezahlung  von  Geldschulden  und  die  vor  diesem  Zeitpunkt
erworbenen Rechte nicht berührt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 593/2008 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 17. Juni 2008

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht (Rom I)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION
—

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 61 Buchstabe c und Artikel 67 Absatz 5, zweiter Gedankenstrich,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1), gemäß dem
Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2), in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die  Gemeinschaft  hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,  einen  Raum  der  Freiheit,  der
Sicherheit und des Rechts zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zur schrittweisen
Schaffung  dieses  Raums  muss  die  Gemeinschaft  im  Bereich  der  justiziellen
Zusammenarbeit  in  Zivilsachen,  die  einen  grenzüberschreitenden  Bezug
aufweisen, Maßnahmen erlassen, soweit sie für das reibungslose Funktionieren
des Binnenmarkts erforderlich sind.

(2) Nach Artikel 65 Buchstabe b des Vertrags schließen diese Maßnahmen solche
ein, die die Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen
und Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten fördern.

(3) Auf  seiner  Tagung  vom  15.  und  16.  Oktober  1999  in  Tampere  hat  der
Europäische  Rat  den Grundsatz  der  gegenseitigen  Anerkennung von Urteilen
und anderen  Entscheidungen  von Justizbehörden  als  Eckstein  der  justiziellen
Zusammenarbeit  in  Zivilsachen unterstützt  und den Rat  und die  Kommission
ersucht,  ein  Maßnahmenprogramm  zur  Umsetzung  dieses  Grundsatzes
anzunehmen.

(4) Der Rat hat am 30. November 2000 ein gemeinsames Maßnahmenprogramm der
Kommission und des Rates zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen
Anerkennung  gerichtlicher  Entscheidungen  in  Zivil-  und  Handelssachen
verabschiede (³). Nach dem Programm können Maßnahmen zur Harmonisierung
der  Kollisionsnormen  dazu  beitragen,  die  gegenseitige  Anerkennung
gerichtlicher Entscheidungen zu vereinfachen.
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(5) In dem vom Europäischen Rat am 5. November 2004 angenommenen Haager
Programm (4) wurde dazu aufgerufen, die Beratungen über die Regelung der
Kollisionsnormen  für  vertragliche  Schuldverhältnisse  („Rom  I“)  energisch
voranzutreiben.

(6) Um den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten vorhersehbarer zu machen und die
Sicherheit  in  Bezug auf  das  anzuwendende  Recht  sowie  den  freien  Verkehr
gerichtlicher  Entscheidungen  zu  fördern,  müssen  die  in  den  Mitgliedstaaten
geltenden  Kollisionsnormen  im  Interesse  eines  reibungslos  funktionierenden
Binnenmarkts unabhängig von dem Staat, in dem sich das Gericht befindet, bei
dem der Anspruch geltend gemacht wird, dasselbe Recht bestimmen.

(7) Der materielle Anwendungsbereich und die Bestimmungen dieser Verordnung
sollten mit der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen  in  Zivil-  und  Handelssachen  („Brüssel  I“)  (5)  und  der
Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht („Rom II“) (6) im Einklang stehen.

(8) Familienverhältnisse sollten die Verwandtschaft in gerader Linie, die Ehe, die
Schwägerschaft  und  die  Verwandtschaft  in  der  Seitenlinie  umfassen.  Die
Bezugnahme in Artikel 1 Absatz 2 auf Verhältnisse, die mit der Ehe oder anderen
Familienverhältnissen vergleichbare Wirkungen entfalten, sollte nach dem Recht
des  Mitgliedstaats,  in  dem  sich  das  angerufene  Gericht  befindet,  ausgelegt
werden.

(9) Unter Schuldverhältnisse aus Wechseln,  Schecks,  Eigenwechseln und anderen
handelbaren  Wertpapieren  sollten  auch  Konnossemente  fallen,  soweit  die
Schuldverhältnisse aus dem Konnossement aus dessen Handelbarkeit entstehen.

(10) Schuldverhältnisse,  die  aus  Verhandlungen  vor  Abschluss  eines  Vertrags
entstehen, fallen unter Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007. Sie sollten
daher vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden.

(11) Die freie  Rechtswahl der Parteien sollte einer der Ecksteine des Systems der
Kollisionsnormen im Bereich der vertraglichen Schuldverhältnisse sein.

(12) Eine Vereinbarung zwischen den Parteien, dass ausschließlich ein Gericht oder
mehrere  Gerichte  eines  Mitgliedstaats  für  Streitigkeiten  aus  einem  Vertrag
zuständig sein sollen, sollte bei der Feststellung, ob eine Rechtswahl eindeutig
getroffen wurde, einer der zu berücksichtigenden Faktoren sein.

(13) Diese  Verordnung hindert  die  Parteien  nicht  daran,  in  ihrem Vertrag auf  ein
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nichtstaatliches Regelwerk oder ein internationales Übereinkommen Bezug zu
nehmen.

(14) Sollte die Gemeinschaft in einem geeigneten Rechtsakt Regeln des materiellen
Vertragsrechts,  einschließlich  vertragsrechtlicher  Standardbestimmungen,
festlegen,  so  kann  in  einem solchen  Rechtsakt  vorgesehen  werden,  dass  die
Parteien entscheiden können, diese Regeln anzuwenden.

(15) Wurde  eine  Rechtswahl  getroffen  und  sind  alle  anderen  Elemente  des
Sachverhalts  in  einem  anderen  als  demjenigen  Staat  belegen,  dessen  Recht
gewählt  wurde,  so  sollte  die  Rechtswahl  nicht  die  Anwendung  derjenigen
Bestimmungen des  Rechts  dieses  anderen  Staates  berühren,  von  denen  nicht
durch Vereinbarung abgewichen werden kann.  Diese Regel  sollte  unabhängig
davon  angewandt  werden,  ob  die  Rechtswahl  zusammen  mit  einer
Gerichtsstandsvereinbarung  getroffen  wurde  oder  nicht.  Obwohl  keine
inhaltliche Änderung gegenüber Artikel 3 Absatz 3 des Übereinkommens von
1980  über  das  auf  vertragliche  Schuldverhältnisse  anzuwendende  Recht  (7)
(„Übereinkommen von Rom“) beabsichtigt ist, ist der Wortlaut der vorliegenden
Verordnung  so  weit  wie  möglich  an  Artikel  14  der  Verordnung  (EG)  Nr.
864/2007 angeglichen.

(16) Die Kollisionsnormen sollten ein hohes Maß an Berechenbarkeit aufweisen, um
zum  allgemeinen  Ziel  dieser  Verordnung,  nämlich  zur  Rechtssicherheit  im
europäischen Rechtsraum, beizutragen.  Dennoch sollten die Gerichte über ein
gewisses Ermessen verfügen, um das Recht bestimmen zu können, das zu dem
Sachverhalt die engste Verbindung aufweist.

(17) Soweit es das mangels einer Rechtswahl anzuwendende Recht betrifft,  sollten
die  Begriffe  „Erbringung  von  Dienstleistungen“  und  „Verkauf  beweglicher
Sachen“  so  ausgelegt  werden  wie  bei  der  Anwendung  von  Artikel  5  der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001, soweit der Verkauf beweglicher Sachen und die
Erbringung  von  Dienstleistungen  unter  jene  Verordnung  fallen.
Franchiseverträge  und  Vertriebsverträge  sind  zwar  Dienstleistungsverträge,
unterliegen jedoch besonderen Regeln.

(18) Hinsichtlich des mangels einer Rechtswahl anzuwendenden Rechts sollten unter
multilateralen Systemen solche Systeme verstanden werden,  in denen Handel
betrieben wird, wie die geregelten Märkte und multilateralen Handelssysteme im
Sinne des Artikels 4 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21 April 2004 über Märkte für Finanzinstrument (8), und
zwar ungeachtet dessen, ob sie sich auf eine zentrale Gegenpartei stützen oder
nicht.

(19) Wurde keine Rechtswahl getroffen, so sollte das anzuwendende Recht nach der
für die Vertragsart spezifizierten Regel bestimmt werden. Kann der Vertrag nicht
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einer  der  spezifizierten  Vertragsarten  zugeordnet  werden  oder  sind  die
Bestandteile des Vertrags durch mehr als eine der spezifizierten Vertragsarten
abgedeckt, so sollte der Vertrag dem Recht des Staates unterliegen, in dem die
Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat,
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Besteht ein Vertrag aus einem Bündel von
Rechten und Verpflichtungen, die mehr als einer der spezifizierten Vertragsarten
zugeordnet werden können, so sollte die charakteristische Leistung des Vertrags
nach ihrem Schwerpunkt bestimmt werden.

(20) Weist ein Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als
dem  in  Artikel  4  Absätze  1  und  2  genannten  Staat  auf,  so  sollte  eine
Ausweichklausel vorsehen, dass das Recht dieses anderen Staats anzuwenden ist.
Zur Bestimmung dieses Staates sollte unter anderem berücksichtigt werden, ob
der betreffende Vertrag in einer sehr engen Verbindung zu einem oder mehreren
anderen Verträgen steht.

(21) Kann das bei Fehlen einer Rechtswahl anzuwendende Recht weder aufgrund der
Zuordnung des Vertrags zu einer der spezifizierten Vertragsarten noch als das
Recht des Staates bestimmt werden, in dem die Partei, die die für den Vertrag
charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat,
so sollte der Vertrag dem Recht des Staates unterliegen, zu dem er die engste
Verbindung aufweist. Bei der Bestimmung dieses Staates sollte unter anderem
berücksichtigt  werden,  ob  der  betreffende  Vertrag  in  einer  sehr  engen
Verbindung zu einem oder mehreren anderen Verträgen steht.

(22) In  Bezug  auf  die  Auslegung  von  „Güterbeförderungsverträgen“  ist  keine
inhaltliche Abweichung von Artikel 4 Absatz 4 Satz 3 des Übereinkommens von
Rom  beabsichtigt.  Folglich  sollten  als  Güterbeförderungsverträge  auch
Charterverträge für  eine einzige Reise und andere Verträge gelten,  die  in der
Hauptsache der  Güterbeförderung dienen.  Für  die  Zwecke dieser  Verordnung
sollten der Begriff „Absender“ eine Person bezeichnen, die mit dem Beförderer
einen  Beförderungsvertrag  abschließt,  und  der  Begriff  „Beförderer“  die
Vertragspartei,  die  sich  zur  Beförderung  der  Güter  verpflichtet,  unabhängig
davon, ob sie die Beförderung selbst durchführt.

(23) Bei Verträgen, bei denen die eine Partei als schwächer angesehen wird, sollte die
schwächere  Partei  durch  Kollisionsnormen  geschützt  werden,  die  für  sie
günstiger sind als die allgemeinen Regeln.

(24) Insbesondere  bei  Verbraucherverträgen  sollte  die  Kollisionsnorm  es
ermöglichen, die Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zu senken,
die  häufig  einen  geringen  Streitwert  haben,  und  der  Entwicklung  des
Fernabsatzes Rechnung zu tragen. Um die Übereinstimmung mit der Verordnung
(EG)  Nr. 44/2001  zu  wahren,  ist  zum  einen  als  Voraussetzung  für  die
Anwendung der  Verbraucherschutznorm auf  das  Kriterium der  ausgerichteten
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Tätigkeit  zu  verweisen  und zum anderen  auf  die  Notwendigkeit,  dass  dieses
Kriterium in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 und der vorliegenden Verordnung
einheitlich  ausgelegt  wird,  wobei  zu  beachten  ist,  dass  eine  gemeinsame
Erklärung des Rates und der Kommission zu Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr.
44/2001  ausführt,  „dass  es  für  die  Anwendung  von  Artikel  15  Absatz  1
Buchstabe c nicht ausreicht,  dass ein Unternehmen seine Tätigkeiten auf den
Mitgliedstaat,  in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat,  oder auf mehrere
Staaten — einschließlich des betreffenden Mitgliedstaats —, ausrichtet, sondern
dass im Rahmen dieser Tätigkeiten auch ein Vertrag geschlossen worden sein
muss.“ Des Weiteren heißt es in dieser Erklärung, „dass die Zugänglichkeit einer
Website  allein  nicht  ausreicht,  um  die  Anwendbarkeit  von  Artikel  15  zu
begründen;  vielmehr  ist  erforderlich,  dass  diese  Website  auch  den
Vertragsabschluss  im  Fernabsatz  anbietet  und  dass  tatsächlich  ein
Vertragsabschluss  im Fernabsatz  erfolgt  ist,  mit  welchem Mittel  auch immer.
Dabei sind auf einer Website die benutzte Sprache oder die Währung nicht von
Bedeutung.“

(25) Die Verbraucher sollten dann durch Regelungen des Staates ihres gewöhnlichen
Aufenthalts geschützt werden, von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen
werden  kann,  wenn  der  Vertragsschluss  darauf  zurückzuführen  ist,  dass  der
Unternehmer  in  diesem  bestimmten  Staat  eine  berufliche  oder  gewerbliche
Tätigkeit  ausübt.  Der  gleiche  Schutz  sollte  gewährleistet  sein,  wenn  ein
Unternehmer  zwar  keine  beruflichen  oder  gewerblichen  Tätigkeiten  in  dem
Staat, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ausübt, seine
Tätigkeiten aber — unabhängig von der Art und Weise, in der dies geschieht —
auf  diesen  Staat  oder  auf  mehrere  Staaten,  einschließlich  dieses  Staates,
ausrichtet und der Vertragsschluss auf solche Tätigkeiten zurückzuführen ist.

(26) Für  die  Zwecke  dieser  Verordnung  sollten  Finanzdienstleistungen  wie
Wertpapierdienstleistungen  und  Anlagetätigkeiten  und  Nebendienstleistungen
nach Anhang I Abschnitt A und Abschnitt B der Richtlinie 2004/39/EG, die ein
Unternehmer für einen Verbraucher erbringt, sowie Verträge über den Verkauf
von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, selbst
wenn sie nicht unter die Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember
1985  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  betreffend
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (9)
fallen, Artikel 6 der vorliegenden Verordnung unterliegen. Daher sollten, wenn
die  Bedingungen  für  die  Ausgabe  oder  das  öffentliche  Angebot  bezüglich
übertragbarer Wertpapiere oder die Zeichnung oder der Rückkauf von Anteilen
an  Organismen  für  gemeinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  erwähnt  werden,
darunter  alle  Aspekte  fallen,  durch  die  sich  der  Emittent  bzw.  Anbieter
gegenüber dem Verbraucher verpflichtet, nicht aber diejenigen Aspekte, die mit
der Erbringung von Finanzdienstleistungen im Zusammenhang stehen.

(27) Es  sollten  verschiedene  Ausnahmen  von  der  allgemeinen  Kollisionsnorm für
Verbraucherverträge  vorgesehen  werden.  Eine  solche  Ausnahme,  bei  der  die
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allgemeinen Regeln nicht gelten, sollten Verträge sein, die ein dingliches Recht
an unbeweglichen Sachen oder die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum
Gegenstand haben, mit Ausnahme von Verträgen über Teilzeitnutzungsrechte an
Immobilien im Sinne der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates  vom 26.  Oktober  1994 zum Schutz  der  Erwerber  im Hinblick auf
bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten
an Immobilien (10).

(28) Es  muss  sichergestellt  werden,  dass  Rechte  und  Verpflichtungen,  die  ein
Finanzinstrument  begründen,  nicht  der  allgemeinen  Regel  für
Verbraucherverträge unterliegen, da dies dazu führen könnte, dass für jedes der
ausgegebenen  Instrumente  ein  anderes  Recht  anzuwenden wäre,  wodurch  ihr
Wesen  verändert  würde  und  ihr  fungibler  Handel  und  ihr  fungibles  Angebot
verhindert würden. Entsprechend sollte auf das Vertragsverhältnis zwischen dem
Emittenten bzw. dem Anbieter und dem Verbraucher bei Ausgabe oder Angebot
solcher  Instrumente  nicht  notwendigerweise  die  Anwendung  des  Rechts  des
Staates  des  gewöhnlichen  Aufenthalts  des  Verbrauchers  zwingend
vorgeschrieben sein, da die Einheitlichkeit der Bedingungen einer Ausgabe oder
eines Angebots sichergestellt werden muss. Gleiches sollte bei den multilateralen
Systemen, die von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h erfasst  werden,  gelten,  in
Bezug  auf  die  gewährleistet  sein  sollte,  dass  das  Recht  des  Staates  des
gewöhnlichen Aufenthalts  des  Verbrauchers  nicht  die  Regeln berührt,  die  auf
innerhalb solcher Systeme oder mit dem Betreiber solcher Systeme geschlossene
Verträge anzuwenden sind

(29) Werden für die Zwecke dieser Verordnung Rechte und Verpflichtungen, durch
die  die  Bedingungen  für  die  Ausgabe,  das  öffentliche  Angebot  oder  das
öffentliche  Übernahmeangebot  bezüglich  übertragbarer  Wertpapiere  festgelegt
werden, oder die Zeichnung oder der Rückkauf von Anteilen an Organismen für
gemeinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  genannt,  so  sollten  darunter  auch  die
Bedingungen für die Zuteilung von Wertpapieren oder Anteilen, für die Rechte
im  Falle  einer  Überzeichnung,  für  Ziehungsrechte  und  ähnliche  Fälle  im
Zusammenhang mit dem Angebot sowie die in den Artikeln 10, 11, 12 und 13
geregelten  Fälle  fallen,  so  dass  sichergestellt  ist,  dass  alle  relevanten
Vertragsaspekte  eines  Angebots,  durch  das  sich  der  Emittent  bzw.  Anbieter
gegenüber dem Verbraucher verpflichtet, einem einzigen Recht unterliegen.

(30) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnen die Begriffe „Finanzinstrumente“
und  „übertragbare  Wertpapiere“  diejenigen  Instrumente,  die  in  Artikel  4  der
Richtlinie 2004/39/EG genannt sind.

(31) Die Abwicklung einer förmlichen Vereinbarung, die als ein System im Sinne von
Artikel 2 Buchstabe a der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und
des  Rates  vom  19  Mai  1998  über  die  Wirksamkeit  von  Abrechnungen  in
Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen (11) ausgestaltet
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ist, sollte von dieser Verordnung unberührt bleiben.

(32) Wegen der Besonderheit von Beförderungsverträgen und Versicherungsverträgen
sollten  besondere  Vorschriften  ein  angemessenes  Schutzniveau  für  zu
befördernde Personen und Versicherungsnehmer gewährleisten.  Deshalb sollte
Artikel 6 nicht im Zusammenhang mit diesen besonderen Verträgen gelten.

(33) Deckt ein Versicherungsvertrag, der kein Großrisiko deckt, mehr als ein Risiko,
von  denen  mindestens  eines  in  einem Mitgliedstaat  und  mindestens  eines  in
einem  dritten  Staat  belegen  ist,  so  sollten  die  besonderen  Regelungen  für
Versicherungsverträge in dieser Verordnung nur für die Risiken gelten,  die in
dem betreffenden Mitgliedstaat bzw. den betreffenden Mitgliedstaaten belegen
sind.

(34) Die  Kollisionsnorm  für  Individualarbeitsverträge  sollte  die  Anwendung  von
Eingriffsnormen  des  Staates,  in  den  der  Arbeitnehmer  im  Einklang  mit  der
Richtlinie  96/71/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  16.
Dezember  1996  über  die  Entsendung  von  Arbeitnehmern  im  Rahmen  der
Erbringung von Dienstleistungen (12) entsandt wird, unberührt lassen.

(35) Den Arbeitnehmern sollte nicht der Schutz entzogen werden, der ihnen durch
Bestimmungen gewährt wird, von denen nicht oder nur zu ihrem Vorteil durch
Vereinbarung abgewichen werden darf.

(36) Bezogen auf Individualarbeitsverträge sollte die Erbringung der Arbeitsleistung
in einem anderen Staat als vorübergehend gelten, wenn von dem Arbeitnehmer
erwartet wird, dass er nach seinem Arbeitseinsatz im Ausland seine Arbeit im
Herkunftsstaat wieder aufnimmt. Der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags mit
dem  ursprünglichen  Arbeitgeber  oder  einem  Arbeitgeber,  der  zur  selben
Unternehmensgruppe  gehört  wie  der  ursprüngliche  Arbeitgeber,  sollte  nicht
ausschließen,  dass der Arbeitnehmer als seine Arbeit vorübergehend in einem
anderen Staat verrichtend gilt.

(37) Gründe  des  öffentlichen  Interesses  rechtfertigen  es,  dass  die  Gerichte  der
Mitgliedstaaten  unter  außergewöhnlichen  Umständen  die  Vorbehaltsklausel
(„ordre  public“)  und  Eingriffsnormen  anwenden  können.  Der  Begriff
„Eingriffsnormen“  sollte  von  dem  Begriff  „Bestimmungen,  von  denen  nicht
durch  Vereinbarung  abgewichen  werden  kann“,  unterschieden  und  enger
ausgelegt werden.

(38) Im Zusammenhang mit der Übertragung der Forderung sollte mit dem Begriff
„Verhältnis“  klargestellt  werden,  dass  Artikel  14  Absatz  1  auch  auf  die
dinglichen Aspekte des Vertrags zwischen Zedent und Zessionar anwendbar ist,
wenn  eine  Rechtsordnung  dingliche  und  schuldrechtliche  Aspekte  trennt.
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Allerdings  sollte  mit  dem  Begriff  „Verhältnis“  nicht  jedes  beliebige
möglicherweise  zwischen  dem  Zedenten  und  dem  Zessionar  bestehende
Verhältnis gemeint sein. Insbesondere sollte sich der Begriff nicht auf die der
Übertragung einer Forderung vorgelagerten Fragen erstrecken. Vielmehr sollte er
sich  ausschließlich  auf  die  Aspekte  beschränken,  die  für  die  betreffende
Übertragung einer Forderung unmittelbar von Bedeutung sind.

(39) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte der Begriff „gewöhnlicher Aufenthalt“,
insbesondere im Hinblick auf Gesellschaften, Vereine und juristische Personen,
eindeutig  definiert  werden.  Im  Unterschied  zu  Artikel  60  Absatz  1  der
Verordnung (EG) Nr. 44/2001, der drei Kriterien zur Wahl stellt, sollte sich die
Kollisionsnorm auf ein einziges Kriterium beschränken, da es für die Parteien
andernfalls  nicht  möglich wäre,  vorherzusehen,  welches  Recht  auf ihren Fall
anwendbar ist.

(40) Die  Aufteilung  der  Kollisionsnormen  auf  zahlreiche  Rechtsakte  sowie
Unterschiede  zwischen  diesen  Normen  sollten  vermieden  werden.  Diese
Verordnung sollte jedoch die Möglichkeit der Aufnahme von Kollisionsnormen
für vertragliche Schuldverhältnisse in Vorschriften des Gemeinschaftsrechts über
besondere  Gegenstände  nicht  ausschließen.  Diese  Verordnung  sollte  die
Anwendung  anderer  Rechtsakte  nicht  ausschließen,  die  Bestimmungen
enthalten,  die  zum  reibungslosen  Funktionieren  des  Binnenmarkts  beitragen
sollen,  soweit  sie  nicht  in  Verbindung  mit  dem  Recht  angewendet  werden
können, auf das die Regeln dieser Verordnung verweisen. Die Anwendung der
Vorschriften  im  anzuwendenden  Recht,  die  durch  die  Bestimmungen  dieser
Verordnung berufen wurden, sollte nicht die Freiheit des Waren- und Dienstleis-
tungsverkehrs,  wie  sie  in  den  Rechtsinstrumenten  der  Gemeinschaft  wie  der
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni
2000  über  bestimmte  rechtliche  Aspekte  der  Dienste  der  Informationsge-
sellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt
(„Richtlinie  über  den  elektronischen  Geschäftsverkehr“)  (13) ausgestaltet  ist,
beschränken.

(41) Um die  internationalen  Verpflichtungen,  die  die  Mitgliedstaaten  eingegangen
sind,  zu  wahren,  darf  sich  die  Verordnung  nicht  auf  internationale
Übereinkommen  auswirken,  denen  ein  oder  mehrere  Mitgliedstaaten  zum
Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung angehören. Um den Zugang zu den
Rechtsakten  zu  erleichtern,  sollte  die  Kommission  anhand  der  Angaben  der
Mitgliedstaaten ein Verzeichnis der betreffenden Übereinkommen im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlichen.

(42) Die  Kommission  wird  dem  Europäischen  Parlament  und  dem  Rat  einen
Vorschlag unterbreiten, nach welchen Verfahren und unter welchen Bedingungen
die  Mitgliedstaaten  in  Einzel-  und  Ausnahmefällen  in  eigenem  Namen
Übereinkünfte  mit  Drittländern über sektorspezifische Fragen aushandeln und
abschließen  dürfen,  die  Bestimmungen  über  das  auf  vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht enthalten.
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(43) Da das Ziel dieser Verordnung auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der
Verordnung  besser  auf  Gemeinschaftsebene  zu  verwirklichen  ist,  kann  die
Gemeinschaft  im Einklang mit  dem in Artikel  5  des  Vertrags  niedergelegten
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem ebenfalls in diesem Artikel
festgelegten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über
das zur Erreichung ihres Ziels erforderliche Maß hinaus.

(44) Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs
und Irlands im Anhang zum Vertrag über die Europäische Union und im Anhang
zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beteiligt sich Irland
an der Annahme und Anwendung dieser Verordnung.

(45) Gemäß den Artikeln 1 und 2 und unbeschadet des Artikels 4 des Protokolls über
die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands im Anhang zum Vertrag
über die Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft  beteiligt  sich das Vereinigte  Königreich  nicht  an der  Annahme
dieser  Verordnung,  die  für  das  Vereinigte  Königreich  nicht  bindend  oder
anwendbar ist.

(46) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die Position Dänemarks im
Anhang zum Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme
dieser Verordnung, die für Dänemark nicht bindend oder anwendbar ist —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Kapitel I - Anwendungsbereich

Artikel 1 - Anwendungsbereich

(1) Diese  Verordnung  gilt  für  vertragliche  Schuldverhältnisse  in  Zivil-  und
Handelssachen,  die  eine  Verbindung  zum  Recht  verschiedener  Staaten
aufweisen.  Sie  gilt  insbesondere  nicht  für  Steuer-  und  Zollsachen  sowie
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten.

(2) Vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen sind:

a) der Personenstand sowie die Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit
von natürlichen Personen, unbeschadet des Artikels 13;

b) Schuldverhältnisse aus einem Familienverhältnis oder aus Verhältnissen,
die nach dem auf diese Verhältnisse anzuwendenden Recht vergleichbare
Wirkungen entfalten, einschließlich der Unterhaltspflichten;

c)  Schuldverhältnisse  aus  ehelichen  Güterständen,  aus  Güterständen
aufgrund  von  Verhältnissen,  die  nach  dem  auf  diese  Verhältnisse
anzuwendenden Recht mit der Ehe vergleichbare Wirkungen entfalten, und
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aus Testamenten und Erbrecht;

d)  Verpflichtungen  aus  Wechseln,  Schecks,  Eigenwechseln  und  anderen
handelbaren Wertpapieren, soweit die Verpflichtungen aus diesen anderen
Wertpapieren aus deren Handelbarkeit entstehen;

e) Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen;

f) Fragen betreffend das Gesellschaftsrecht, das Vereinsrecht und das Recht
der juristischen Personen,  wie die Errichtung durch Eintragung oder  auf
andere Weise, die Rechts- und Handlungsfähigkeit,  die innere Verfassung
und die Auflösung von Gesellschaften, Vereinen und juristischen Personen
sowie die persönliche Haftung der Gesellschafter und der Organe für die
Verbindlichkeiten einer Gesellschaft,  eines Vereins oder einer juristischen
Person;

g) die Frage, ob ein Vertreter die Person, für deren Rechnung er zu handeln
vorgibt,  Dritten  gegenüber  verpflichten  kann,  oder  ob  ein  Organ  einer
Gesellschaft,  eines  Vereins  oder  einer  anderen  juristischen  Person  diese
Gesellschaft, diesen Verein oder diese juristische Person gegenüber Dritten
verpflichten kann;

h)  die  Gründung  von  „  Trusts“  sowie  die  dadurch  geschaffenen
Rechtsbeziehungen zwischen den Verfügenden, den Treuhändern und den
Begünstigten;

i) Schuldverhältnisse aus Verhandlungen vor Abschluss eines Vertrags;

j) Versicherungsverträge aus von anderen Einrichtungen als den in Artikel 2
der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. November 2002 über Lebensversicherungen (1) genannten Unternehmen
durchgeführten Geschäften, deren Zweck darin besteht, den unselbstständig
oder  selbstständig  tätigen  Arbeitskräften  eines  Unternehmens  oder  einer
Unternehmensgruppe  oder  den  Angehörigen  eines  Berufes  oder  einer
Berufsgruppe im Todes- oder Erlebensfall oder bei Arbeitseinstellung oder
bei  Minderung  der  Erwerbstätigkeit  oder  bei  arbeitsbedingter  Krankheit
oder Arbeitsunfällen Leistungen zu gewähren.

(3) Diese Verordnung gilt unbeschadet des Artikels 18 nicht für den Beweis und das
Verfahren.

(4) Im  Sinne  dieser  Verordnung  bezeichnet  der  Begriff  „Mitgliedstaat“  die
Mitgliedstaaten, auf die diese Verordnung anwendbar ist. In Artikel 3 Absatz 4
und Artikel 7 bezeichnet der Begriff jedoch alle Mitgliedstaaten.

Artikel 2 - Universelle Anwendung

Das nach dieser Verordnung bezeichnete Recht ist auch dann anzuwenden, wenn es nicht
das Recht eines Mitgliedstaats ist.
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Kapitel II – Einheitliche Kollisionsnormen

Artikel 3 - Freie Rechtswahl

(1) Der Vertrag unterliegt dem von den Parteien gewählten Recht. Die Rechtswahl
muss  ausdrücklich  erfolgen  oder  sich  eindeutig  aus  den  Bestimmungen  des
Vertrags oder aus den Umständen des Falles ergeben. Die Parteien können die
Rechtswahl für ihren ganzen Vertrag oder nur für einen Teil desselben treffen.

(2)  Die Parteien können jederzeit vereinbaren, dass der Vertrag nach einem anderen
Recht  zu beurteilen ist  als  dem,  das  zuvor  entweder  aufgrund einer  früheren
Rechtswahl  nach  diesem  Artikel  oder  aufgrund  anderer  Vorschriften  dieser
Verordnung für ihn maßgebend war. Die Formgültigkeit des Vertrags im Sinne
des  Artikels  11  und  Rechte  Dritter  werden  durch  eine  nach  Vertragsschluss
erfolgende Änderung der Bestimmung des anzuwendenden Rechts nicht berührt.

(3) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechtswahl in
einem anderen als demjenigen Staat belegen, dessen Recht gewählt wurde, so
berührt  die  Rechtswahl  der  Parteien  nicht  die  Anwendung  derjenigen
Bestimmungen  des  Rechts  dieses  anderen  Staates,  von  denen  nicht  durch
Vereinbarung abgewichen werden kann.

(4) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechtswahl in
einem oder mehreren Mitgliedstaaten belegen, so berührt die Wahl des Rechts
eines Drittstaats durch die Parteien nicht die Anwendung der Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts  -  gegebenenfalls  in  der  von  dem  Mitgliedstaat  des
angerufenen Gerichts umgesetzten Form -, von denen nicht durch Vereinbarung
abgewichen werden kann.

(5) Auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit der Einigung der Parteien über
das anzuwendende Recht finden die Artikel 10, 11 und 13 Anwendung.

Artikel 4 - Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht

(1) Soweit  die  Parteien  keine  Rechtswahl  gemäß  Artikel  3  getroffen  haben,
bestimmt sich das auf den Vertrag anzuwendende Recht unbeschadet der Artikel
5 bis 8 wie folgt:

a) Kaufverträge über bewegliche Sachen unterliegen dem Recht des Staates,
in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

b) Dienstleistungsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der
Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen sowie die
Miete  oder  Pacht  unbeweglicher  Sachen  zum  Gegenstand  haben,
unterliegen dem Recht des Staates, in dem die unbewegliche Sache belegen
ist.

d)  Ungeachtet  des  Buchstabens  c  unterliegt  die  Miete  oder  Pacht
unbeweglicher  Sachen für  höchstens sechs aufeinander  folgende Monate
zum vorübergehenden privaten Gebrauch dem Recht des Staates,  in dem
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der Vermieter oder Verpächter seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern
der Mieter oder Pächter eine natürliche Person ist und seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in demselben Staat hat.

e)  Franchiseverträge  unterliegen  dem  Recht  des  Staates,  in  dem  der
Franchisenehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

f)  Vertriebsverträge  unterliegen  dem  Recht  des  Staates,  in  dem  der
Vertriebshändler seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

g)  Verträge  über  den  Kauf  beweglicher  Sachen  durch  Versteigerung
unterliegen dem Recht  des Staates,  in  dem die Versteigerung abgehalten
wird, sofern der Ort der Versteigerung bestimmt werden kann.

h) Verträge, die innerhalb eines multilateralen Systems geschlossen werden,
das  die  Interessen  einer  Vielzahl  Dritter  am  Kauf  und  Verkauf  von
Finanzinstrumenten  im  Sinne  von  Artikel  4  Absatz  1  Nummer  17  der
Richtlinie 2004/39/EG nach nicht diskretionären Regeln und nach Maßgabe
eines einzigen Rechts zusammenführt  oder das Zusammenführen fördert,
unterliegen diesem Recht.

(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 oder sind die Bestandteile des Vertrags
durch  mehr  als  einen  der  Buchstaben  a  bis  h  des  Absatzes  1  abgedeckt,  so
unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, in dem die Partei, welche die für
den  Vertrag  charakteristische  Leistung  zu  erbringen  hat,  ihren  gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

(3) Ergibt  sich  aus  der  Gesamtheit  der  Umstände,  dass  der  Vertrag  eine
offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als dem nach Absatz 1 oder
2  bestimmten  Staat  aufweist,  so  ist  das  Recht  dieses  anderen  Staates
anzuwenden.

(4) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 oder 2 bestimmt werden, so
unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, zu dem er die engste Verbindung
aufweist.

Artikel 5 - Beförderungsverträge

(1) Soweit die Parteien in Bezug auf einen Vertrag über die Beförderung von Gütern
keine  Rechtswahl  nach  Artikel  3  getroffen  haben,  ist  das  Recht  des  Staates
anzuwenden, in dem der Beförderer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern
sich in diesem Staat auch der Übernahmeort oder der Ablieferungsort oder der
gewöhnliche  Aufenthalt  des  Absenders  befindet.  Sind  diese  Voraussetzungen
nicht  erfüllt,  so  ist  das  Recht  des  Staates  des  von  den  Parteien  vereinbarten
Ablieferungsorts anzuwenden.

(2) Soweit  die  Parteien  in  Bezug  auf  einen  Vertrag  über  die  Beförderung  von
Personen  keine  Rechtswahl  nach  Unterabsatz  2  getroffen  haben,  ist  das
anzuwendende Recht das Recht des Staates, in dem die zu befördernde Person
ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  hat,  sofern  sich  in  diesem  Staat  auch  der
Abgangsort oder der Bestimmungsort befindet. Sind diese Voraussetzungen nicht
erfüllt, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Beförderer seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Als auf einen Vertrag über die Beförderung von
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Personen anzuwendendes Recht können die Parteien im Einklang mit Artikel 3
nur das Recht des Staates wählen,

a)  in dem die zu befördernde Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt  hat
oder

b) in dem der Beförderer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder

c) in dem der Beförderer seine Hauptverwaltung hat oder

d) in dem sich der Abgangsort befindet oder

e) in dem sich der Bestimmungsort befindet.

(3) Ergibt  sich  aus  der  Gesamtheit  der  Umstände,  dass  der  Vertrag  im  Falle
fehlender Rechtswahl eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen
als dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das Recht dieses
anderen Staates anzuwenden.

Artikel 6 - Verbraucherverträge

(1) Unbeschadet  der  Artikel  5  und  7  unterliegt  ein  Vertrag,  den  eine  natürliche
Person zu einem Zweck, der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann („Verbraucher“), mit einer anderen Person geschlossen
hat,  die  in  Ausübung  ihrer  beruflichen  oder  gewerblichen  Tätigkeit  handelt
(„Unternehmer“),  dem  Recht  des  Staates,  in  dem  der  Verbraucher  seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Unternehmer

a) seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit in dem Staat ausübt, in dem
der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder

b) eine solche Tätigkeit auf irgend einer Weise auf diesen Staat oder auf
mehrere Staaten, einschließlich dieses Staates, ausrichtet und der Vertrag in
den Bereich dieser Tätigkeit fällt.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Parteien das auf einen Vertrag, der die
Anforderungen  des  Absatzes  1  erfüllt,  anzuwendende  Recht  nach  Artikel  3
wählen. Die Rechtswahl darf jedoch nicht dazu führen, dass dem Verbraucher
der  Schutz  entzogen  wird,  der  ihm durch  diejenigen  Bestimmungen  gewährt
wird, von denen nach dem Recht, das nach Absatz 1 mangels einer Rechtswahl
anzuwenden wäre, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf.

(3) Sind  die  Anforderungen  des Absatzes  1  Buchstabe a  oder  b nicht  erfüllt,  so
gelten für die Bestimmung des auf einen Vertrag zwischen einem Verbraucher
und einem Unternehmer anzuwendenden Rechts die Artikel 3 und 4.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für:

a) Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem
Verbraucher  geschuldeten  Dienstleistungen  ausschließlich  in  einem
anderen  als  dem  Staat  erbracht  werden  müssen,  in  dem  der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

b) Beförderungsverträge mit Ausnahme von Pauschalreiseverträgen im
Sinne der Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über
Pauschalreisen (1);
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c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen oder
die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum Gegenstand haben,
mit Ausnahme der Verträge über Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien
im Sinne der Richtlinie 94/47/EG;

d)  Rechte  und  Pflichten  im  Zusammenhang  mit  einem
Finanzinstrument  sowie  Rechte  und  Pflichten,  durch  die  die
Bedingungen  für  die  Ausgabe  oder  das  öffentliche  Angebot  und
öffentliche Übernahmeangebote  bezüglich übertragbarer  Wertpapiere
und die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen an Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren festgelegt werden, sofern es sich
dabei nicht um die Erbringung von Finanzdienstleistungen handelt;

e) Verträge, die innerhalb der Art von Systemen geschlossen werden,
auf die Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe h Anwendung findet

Artikel 7 - Versicherungsverträge

(1) Dieser  Artikel  gilt  für  Verträge  nach  Absatz  2,  unabhängig  davon,  ob  das
gedeckte  Risiko  in  einem  Mitgliedstaat  belegen  ist,  und  für  alle  anderen
Versicherungsverträge,  durch  die  Risiken  gedeckt  werden,  die  im Gebiet  der
Mitgliedstaaten belegen sind. Er gilt nicht für Rückversicherungsverträge.

(2) Versicherungsverträge, die Großrisiken im Sinne von Artikel 5 Buchstabe d der
Ersten Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung
der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  betreffend  die  Aufnahme  und  Aus-
übung  der  Tätigkeit  der  Direktversicherung  (mit  Ausnahme  der  Lebensver-
sicherung)  (2)  decken,  unterliegen  dem von den  Parteien  nach  Artikel  3  der
vorliegenden  Verordnung  gewählten  Recht.  Soweit  die  Parteien  keine
Rechtswahl getroffen haben, unterliegt der Versicherungsvertrag dem Recht des
Staats, in dem der Versicherer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich
aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere
Verbindung  zu  einem  anderen  Staat  aufweist,  ist  das  Recht  dieses  anderen
Staates anzuwenden.

(3) Für Versicherungsverträge, die nicht unter Absatz 2 fallen, dürfen die Parteien
nur die folgenden Rechte im Einklang mit Artikel 3 wählen:

a)  das  Recht  eines  jeden  Mitgliedstaats,  in  dem  zum  Zeitpunkt  des
Vertragsschlusses das Risiko belegen ist;

b)  das  Recht  des  Staates,  in  dem  der  Versicherungsnehmer  seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat;

c)  bei  Lebensversicherungen  das  Recht  des  Mitgliedstaats,  dessen
Staatsangehörigkeit der Versicherungsnehmer besitzt;

d)  für  Versicherungsverträge,  bei  denen  sich  die  gedeckten  Risiken  auf
Schadensfälle  beschränken,  die  in  einem anderen  Mitgliedstaat  als  dem
Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist, eintreten können, das Recht
jenes Mitgliedstaats;

e) wenn der Versicherungsnehmer eines Vertrags im Sinne dieses Absatzes
eine gewerbliche oder industrielle Tätigkeit ausübt oder freiberuflich tätig
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ist und der Versicherungsvertrag zwei oder mehr Risiken abdeckt, die mit
dieser  Tätigkeit  in  Zusammenhang  stehen  und  in  unterschiedlichen
Mitgliedstaaten  belegen  sind,  das  Recht  eines  betroffenen  Mitgliedstaats
oder  das  Recht  des  Staates  des  gewöhnlichen  Aufenthalts  des
Versicherungsnehmers.  Räumen in den Fällen nach den Buchstaben a,  b
oder e die betreffenden Mitgliedstaaten eine größere Wahlfreiheit bezüglich
des auf den Versicherungsvertrag anwendbaren Rechts ein, so können die
Parteien hiervon Gebrauch machen.

Soweit  die  Parteien  keine  Rechtswahl  gemäß diesem Absatz  getroffen  haben
unterliegt der Vertrag dem Recht des Mitgliedstaats, in dem zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses das Risiko belegen ist

(4) Die folgenden zusätzlichen Regelungen gelten für  Versicherungsverträge über
Risiken, für die ein Mitgliedstaat eine Versicherungspflicht vorschreibt:

a) Der Versicherungsvertrag genügt der Versicherungspflicht nur, wenn er
den  von  dem  die  Versicherungspflicht  auferlegenden  Mitgliedstaat
vorgeschriebenen  besonderen  Bestimmungen  für  diese  Versicherung
entspricht.  Widerspricht  sich  das  Recht  des  Mitgliedstaats,  in  dem  das
Risiko  belegen  ist,  und  dasjenige  des  Mitgliedstaats,  der  die
Versicherungspflicht vorschreibt, so hat das letztere Vorrang.

b)  Ein  Mitgliedstaat  kann  abweichend  von  den  Absätzen  2  und  3
vorschreiben,  dass  auf  den  Versicherungsvertrag  das  Recht  des
Mitgliedstaats anzuwenden ist, der die Versicherungspflicht vorschreibt.

(5) Deckt der Vertrag in mehr als einem Mitgliedstaat belegene Risiken, so ist für
die  Zwecke  von  Absatz  3  Unterabsatz  3  und  Absatz  4  der  Vertrag  als  aus
mehreren Verträgen bestehend anzusehen, von denen sich jeder auf jeweils nur
einen Mitgliedstaat bezieht.

(6) Für  die  Zwecke  dieses  Artikels  bestimmt  sich  der  Staat,  in  dem das  Risiko
belegen ist, nach Artikel 2 Buchstabe d der Zweiten Richtlinie 88/357/EWG des
Rates vom 22. Juni 1988 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften  für  die  Direktversicherung  (mit  Ausnahme  der  Lebensversicherung)
und  zur  Erleichterung  der  tatsächlichen  Ausübung  des  freien  Dienstleis-
tungsverkehrs (1), und bei Lebensversicherungen ist der Staat, in dem das Risiko
belegen  ist,  der  Staat  der  Verpflichtung  im  Sinne  von  Artikel  1  Absatz  1
Buchstabe g der Richtlinie 2002/83/EG.

Artikel 8 - Individualarbeitsverträge

(1) Individualarbeitsverträge  unterliegen  dem  von  den  Parteien  nach  Artikel  3
gewählten Recht. Die Rechtswahl der Parteien darf jedoch nicht dazu führen,
dass dem Arbeitnehmer der Schutz entzogen wird, der ihm durch Bestimmungen
gewährt wird, von denen nach dem Recht, das nach den Absätzen 2, 3 und 4 des
vorliegenden Artikels mangels einer Rechtswahl anzuwenden wäre, nicht durch
Vereinbarung abgewichen werden darf.

(2) Soweit das auf den Arbeitsvertrag anzuwendende Recht nicht durch Rechtswahl
bestimmt ist, unterliegt der Arbeitsvertrag dem Recht des Staates, in dem oder

614 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



ROM I - Verordnung

andernfalls von dem aus der Arbeitnehmer in Erfüllung des Vertrags gewöhnlich
seine Arbeit verrichtet. Der Staat, in dem die Arbeit gewöhnlich verrichtet wird,
wechselt  nicht,  wenn der  Arbeitnehmer  seine Arbeit  vorübergehend in einem
anderen Staat verrichtet. 

(3) Kann  das  anzuwendende  Recht  nicht  nach  Absatz  2  bestimmt  werden,  so
unterliegt  der  Vertrag dem Recht  des  Staates,  in  dem sich die  Niederlassung
befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat.

(4) Ergibt  sich  aus  der  Gesamtheit  der  Umstände,  dass  der  Vertrag  eine  engere
Verbindung zu einem anderen als dem in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Staat
aufweist, ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.

Artikel 9 - Eingriffsnormen

(1) Eine Eingriffsnorm ist eine zwingende Vorschrift, deren Einhaltung von einem
Staat  als  so  entscheidend  für  die  Wahrung  seines  öffentlichen  Interesses,
insbesondere  seiner  politischen,  sozialen  oder  wirtschaftlichen  Organisation,
angesehen wird, dass sie ungeachtet des nach Maßgabe dieser Verordnung auf
den Vertrag anzuwendenden Rechts auf alle Sachverhalte anzuwenden ist, die in
ihren Anwendungsbereich fallen.

(2) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Eingriffsnormen des Rechts
des angerufenen Gerichts.

(3) Den Eingriffsnormen des Staates,  in  dem die  durch den Vertrag begründeten
Verpflichtungen erfüllt werden sollen oder erfüllt worden sind, kann Wirkung
verliehen  werden,  soweit  diese  Eingriffsnormen  die  Erfüllung  des  Vertrags
unrechtmäßig werden lassen. Bei der Entscheidung, ob diesen Eingriffsnormen
Wirkung  zu  verleihen  ist,  werden  Art  und  Zweck  dieser  Normen  sowie  die
Folgen  berücksichtigt,  die  sich  aus  ihrer  Anwendung  oder  Nichtanwendung
ergeben würden.

Artikel 10 - Einigung und materielle Wirksamkeit

(1) Das  Zustandekommen  und  die  Wirksamkeit  des  Vertrags  oder  einer  seiner
Bestimmungen  beurteilen  sich  nach  dem Recht,  das  nach  dieser  Verordnung
anzuwenden wäre, wenn der Vertrag oder die Bestimmung wirksam wäre.

(2) Ergibt  sich jedoch aus den Umständen,  dass es  nicht gerechtfertigt  wäre,  die
Wirkung des Verhaltens einer Partei nach dem in Absatz 1 bezeichneten Recht zu
bestimmen, so kann sich diese Partei für die Behauptung, sie habe dem Vertrag
nicht  zugestimmt,  auf  das  Recht  des  Staates  ihres  gewöhnlichen  Aufenthalts
berufen

(1) ABl. L 172 vom 4.7.1988, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/14/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 14).

Artikel 11 - Form

(1) Ein Vertrag, der zwischen Personen geschlossen wird, die oder deren Vertreter
sich  zum  Zeitpunkt  des  Vertragsschlusses  in  demselben  Staat  befinden,  ist
formgültig, wenn er die Formerfordernisse des auf ihn nach dieser Verordnung
anzuwendenden materiellen Rechts oder die Formerfordernisse des Rechts des
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Staates, in dem er geschlossen wird, erfüllt.

(2) Ein Vertrag, der zwischen Personen geschlossen wird, die oder deren Vertreter
sich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in verschiedenen Staaten befinden, ist
formgültig, wenn er die Formerfordernisse des auf ihn nach dieser Verordnung
anzuwendenden materiellen Rechts oder die Formerfordernisse des Rechts eines
der  Staaten,  in  denen  sich  eine  der  Vertragsparteien  oder  ihr  Vertreter  zu
Zeitpunkt des Vertragsschlusses befindet, oder die Formerfordernisse des Rechts
des  Staates,  in  dem  eine  der  Vertragsparteien  zu  diesem  Zeitpunkt  ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, erfüllt.

(3) Ein  einseitiges  Rechtsgeschäft,  das  sich  auf  einen  geschlossenen  oder  zu
schließenden Vertrag bezieht, ist formgültig, wenn es die Formerfordernisse des
materiellen Rechts, das nach dieser Verordnung auf den Vertrag anzuwenden ist
oder  anzuwenden  wäre,  oder  die  Formerfordernisse  des  Rechts  des  Staates
erfüllt, in dem dieses Rechtsgeschäft vorgenommen worden ist oder in dem die
Person,  die das Rechtsgeschäft  vorgenommen hat,  zu diesem Zeitpunkt  ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels gelten nicht für Verträge, die in
den Anwendungsbereich von Artikel 6 fallen. Für die Form dieser Verträge ist
das Recht des Staates maßgebend, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 unterliegen Verträge, die ein dingliches
Recht  an  einer  unbeweglichen  Sache  oder  die  Miete  oder  Pacht  einer
unbeweglichen Sache zum Gegenstand haben, den Formvorschriften des Staates,
in dem die unbewegliche Sache belegen ist, sofern diese Vorschriften nach dem
Recht dieses Staates

a) unabhängig davon gelten, in welchem Staat der Vertrag geschlossen wird
oder welchem Recht dieser Vertrag unterliegt, und

b) von ihnen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf.

Artikel 12 - Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts

(1) Das  nach  dieser  Verordnung  auf  einen  Vertrag  anzuwendende  Recht  ist
insbesondere maßgebend für

a) seine Auslegung,

b) die Erfüllung der durch ihn begründeten Verpflichtungen,

c)  die  Folgen  der  vollständigen  oder  teilweisen  Nichterfüllung  dieser
Verpflichtungen, in den Grenzen der dem angerufenen Gericht durch sein
Prozessrecht  eingeräumten  Befugnisse,  einschließlich  der
Schadensbemessung, soweit diese nach Rechtsnormen erfolgt,

d) die verschiedenen Arten des Erlöschens der Verpflichtungen sowie die
Verjährung und die  Rechtsverluste,  die  sich  aus  dem Ablauf  einer  Frist
ergeben,

e) die Folgen der Nichtigkeit des Vertrags.

(2) In Bezug auf die Art und Weise der Erfüllung und die vom Gläubiger im Falle
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mangelhafter Erfüllung zu treffenden Maßnahmen ist das Recht des Staates, in
dem die Erfüllung erfolgt, zu berücksichtigen.

Artikel 13 - Rechts-, Geschäfts- und Handlungsunfähigkeit

Bei einem zwischen Personen, die sich in demselben Staat befinden, geschlossenen Vertrag
kann sich eine natürliche Person, die nach dem Recht dieses Staates rechts-, geschäfts- und
handlungsfähig  wäre,  nur  dann  auf  ihre  sich  nach  dem  Recht  eines  anderen  Staates
ergebende  Rechts-,  Geschäfts-  und  Handlungsunfähigkeit  berufen,  wenn  die  andere
Vertragspartei  bei  Vertragsschluss  diese  Rechts-,  Geschäfts-  und  Handlungsunfähigkeit
kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte.

Artikel 14 - Übertragung der Forderung

(1) Das  Verhältnis  zwischen  Zedent  und  Zessionar  aus  der  Übertragung  einer
Forderung gegen eine andere Person („Schuldner“) unterliegt dem Recht,  das
nach  dieser  Verordnung  auf  den  Vertrag  zwischen  Zedent  und  Zessionar
anzuwenden ist.

(2) Das  Recht,  dem  die  übertragene  Forderung  unterliegt,  bestimmt  ihre
Übertragbarkeit,  das  Verhältnis  zwischen  Zessionar  und  Schuldner,  die
Voraussetzungen, unter denen die Übertragung dem Schuldner entgegengehalten
werden kann, und die befreiende Wirkung einer Leistung durch den Schuldner.

(3) Der  Begriff„Übertragung“in  diesem  Artikel  umfasst  die  vollkommene
Übertragung  von  Forderungen,  die  Übertragung  von  Forderungen  zu
Sicherungszwecken sowie von Pfandrechten oder anderen Sicherungsrechten an
Forderungen.

Artikel 15 - Gesetzlicher Forderungsübergang

Hat  eine  Person  („Gläubiger“)  eine  vertragliche  Forderung  gegen  eine  andere  Person
(„Schuldner“) und ist ein Dritter verpflichtet, den Gläubiger zu befriedigen, oder hat er den
Gläubiger aufgrund dieser Verpflichtung befriedigt, so bestimmt das für die Verpflichtung
des Dritten gegenüber dem Gläubiger maßgebende Recht, ob und in welchem Umfang der
Dritte die Forderung des Gläubigers gegen den Schuldner nach dem für deren Beziehung
maßgebenden Recht geltend zu machen berechtigt ist.

Artikel 16 - Mehrfache Haftung

Hat  ein  Gläubiger  eine  Forderung  gegen  mehrere  für  dieselbe  Forderung  haftende
Schuldner und ist er von einem der Schuldner ganz oder teilweise befriedigt worden, so ist
für das Recht dieses Schuldners, von den übrigen Schuldnern Ausgleich zu verlangen, das
Recht maßgebend, das auf die Verpflichtung dieses Schuldners gegenüber dem Gläubiger
anzuwenden  ist.  Die  übrigen  Schuldner  sind  berechtigt,  diesem  Schuldner  diejenigen
Verteidigungsmittel  entgegenzuhalten,  die  ihnen gegenüber  dem Gläubiger  zugestanden
haben,  soweit  dies  gemäß  dem  auf  ihre  Verpflichtung  gegenüber  dem  Gläubiger
anzuwendenden Recht zulässig wäre.

Artikel 17 - Aufrechnung

Ist das Recht zur Aufrechnung nicht vertraglich vereinbart, so gilt für die Aufrechnung das
Recht, dem die Forderung unterliegt, gegen die aufgerechnet wird.
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Artikel 18 - Beweis

(1) Das nach dieser Verordnung für das vertragliche Schuldverhältnis maßgebende
Recht  ist  insoweit  anzuwenden,  als  es  für  vertragliche  Schuldverhältnisse
gesetzliche Vermutungen aufstellt oder die Beweislast verteilt.

(2) Zum  Beweis  eines  Rechtsgeschäfts  sind  alle  Beweisarten  des  Rechts  des
angerufenen Gerichts oder eines der  in  Artikel  11 bezeichneten Rechte,  nach
denen das Rechtsgeschäft formgültig ist,  zulässig, sofern der Beweis in dieser
Art vor dem angerufenen Gericht erbracht werden kann.

Kapitel III – sonstige Vorschriften

Artikel 19 - Gewöhnlicher Aufenthalt

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung ist der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts von
Gesellschaften,  Vereinen  und  juristischen  Personen  der  Ort  ihrer
Hauptverwaltung. Der gewöhnliche Aufenthalt einer natürlichen Person, die im
Rahmen  der  Ausübung  ihrer  beruflichen  Tätigkeit  handelt,  ist  der  Ort  ihrer
Hauptniederlassung.

(2) Wird der Vertrag im Rahmen des Betriebs einer Zweigniederlassung,  Agentur
oder sonstigen Niederlassung geschlossen oder ist für die Erfüllung gemäß dem
Vertrag eine solche Zweigniederlassung, Agentur oder sonstigen Niederlassung
verantwortlich, so steht der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts dem Ort gleich, an
dem sich die Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung befindet.

(3) Für  die  Bestimmung  des  gewöhnlichen  Aufenthalts  ist  der  Zeitpunkt  des
Vertragsschlusses maßgebend.

Artikel 20 - Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung

Unter dem nach dieser Verordnung anzuwendenden Recht eines Staates sind die in diesem
Staat  geltenden  Rechtsnormen  unter  Ausschluss  derjenigen  des  Internationalen
Privatrechts zu verstehen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Artikel 21 - Öffentliche Ordnung im Staat des angerufenen Gerichts

Die Anwendung einer Vorschrift des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts kann nur
versagt werden, wenn ihre Anwendung mit der öffentlichen Ordnung („ordre public“) des
Staates des angerufenen Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.

Artikel 22 - Staaten ohne einheitliche Rechtsordnung

(1) Umfasst  ein  Staat  mehrere  Gebietseinheiten,  von  denen  jede  eigene
Rechtsnormen  für  vertragliche  Schuldverhältnisse  hat,  so  gilt  für  die
Bestimmung  des  nach  dieser  Verordnung  anzuwendenden  Rechts  jede
Gebietseinheit als Staat.

(2) Ein  Mitgliedstaat,  in  dem  verschiedene  Gebietseinheiten  ihre  eigenen
Rechtsnormen für vertragliche Schuldverhältnisse haben, ist nicht verpflichtet,
diese  Verordnung  auf  Kollisionen  zwischen  den  Rechtsordnungen  dieser
Gebietseinheiten anzuwenden.
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Artikel 23 - Verhältnis zu anderen Gemeinschaftsrechtsakten

Mit  Ausnahme  von  Artikel  7  berührt  diese  Verordnung  nicht  die  Anwendung  von
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts, die in besonderen Bereichen Kollisionsnormen für
vertragliche Schuldverhältnisse enthalten.

Artikel 24 - Beziehung zum Übereinkommen von Rom

(1) Diese Verordnung tritt in den Mitgliedstaaten an die Stelle des Übereinkommens
von Rom, außer hinsichtlich der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, die in den
territorialen  Anwendungsbereich  dieses  Übereinkommens  fallen  und  für  die
aufgrund der Anwendung von Artikel 299 des Vertrags diese Verordnung nicht
gilt.

(2) Soweit  diese  Verordnung die  Bestimmungen  des  Übereinkommens  von  Rom
ersetzt, gelten Bezugnahmen auf dieses Übereinkommen als Bezugnahmen auf
diese Verordnung

Artikel 25 - Verhältnis zu bestehenden internationalen Übereinkommen

(1) Diese  Verordnung  berührt  nicht  die  Anwendung  der  internationalen
Übereinkommen,  denen  ein  oder  mehrere  Mitgliedstaaten  zum Zeitpunkt  der
Annahme  dieser  Verordnung  angehören  und  die  Kollisionsnormen  für
vertragliche Schuldver- hältnisse enthalten.

(2) Diese Verordnung hat jedoch in den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten
Vorrang vor  den ausschließlich zwischen zwei  oder  mehreren Mitgliedstaaten
geschlossenen Überein kommen, soweit diese Bereiche betreffen, die in dieser
Verordnung geregelt sind.

Artikel 26 - Verzeichnis der Übereinkommen

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens 17. Juni 2009 die
Übereinkommen nach Artikel 25 Absatz 1. Kündigen die Mitgliedstaaten nach
diesem Stichtag eines  dieser  Übereinkommen,  so setzen  sie  die  Kommission
davon in Kenntnis.

(2) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb
von sechs Monaten nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Übermittlung

a) ein Verzeichnis der in Absatz 1 genannten Übereinkommen;

b) die in Absatz 1 genannten Kündigungen.

Artikel 27 - Überprüfungsklausel

(1) Die  Kommission  legt  dem  Europäischen  Parlament,  dem  Rat  und  dem
Europäischen  Wirtschafts-  und  Sozialausschuss  bis  spätestens  17.  Juni  2013
einen  Bericht  über  die  Anwendung  dieser  Verordnung  vor.  Diesem  Bericht
werden gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung der Verordnung beigefügt. Der
Bericht umfasst:

a)  eine  Untersuchung über  das  auf  Versicherungsverträge  anzuwendende
Recht  und  eine  Abschätzung  der  Folgen  etwaiger  einzuführender
Bestimmungen und
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b) eine Bewertung der Anwendung von Artikel 6, insbesondere hinsichtlich
der  Kohärenz  des  Gemeinschaftsrechts  im  Bereich  des
Verbraucherschutzes.

(2) Die  Kommission  legt  dem  Europäischen  Parlament,  dem  Rat  und  dem
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis 17. Juni 2010 einen Bericht
über  die  Frage  vor,  ob  die  Übertragung  einer  Forderung  Dritten
entgegengehalten werden kann, und über den Rang dieser Forderung gegenüber
einem  Recht  einer  anderen  Person.  Dem  Bericht  wird  gegebenenfalls  ein
Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung sowie eine Folgenabschätzung der
einzuführenden Bestimmungen beigefügt.

Artikel 28 - Zeitliche Anwendbarkeit

Diese  Verordnung  wird  auf  Verträge  angewandt,  die  nach  dem  17.  Dezember  2009
geschlossen werden.

Kapitel IV - Schlussbestimmungen

Artikel 29 - Inkrafttreten und Anwendbarkeit

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab 17. Dezember 2009, mit Ausnahme des Artikels 26, der ab dem 17. Juni 2009
gilt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt  gemäß dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Straßburg am 17. Juni 2008.

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates

Der Präsident Der Präsident

H.-G. PÖTTERING J. LENARČIČ
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VERORDNUNG (EG) Nr. 864/2007 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION
—

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 61 Buchstabe c und Artikel 67,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gemäß dem Verfahren  des Artikels  251  des  Vertrags,  aufgrund des vom Vermittlungs-
ausschuss am 25. Juni 2007 gebilligten gemeinsamen Entwurfs (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die  Gemeinschaft  hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,  einen  Raum  der  Freiheit,  der
Sicherheit und des Rechts zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zur schrittweisen
Schaffung  eines  solchen  Raums  muss  die  Gemeinschaft  im  Bereich  der
justiziellen  Zusammenarbeit  in  Zivilsachen,  die  einen  grenzüberschreitenden
Bezug  aufweisen,  Maßnahmen  erlassen,  soweit  sie  für  das  reibungslose
Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich sind.

(2) Nach Artikel  65 Buchstabe b  des  Vertrags  schließen diese Maßnahmen auch
solche  ein,  die  die  Vereinbarkeit  der  in  den  Mitgliedstaaten  geltenden
Kollisionsnormen und Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten
fördern.

(3) Auf  seiner  Tagung  vom  15.  und  16.  Oktober  1999  in  Tampere  hat  der
Europäische Rat  den  Grundsatz  der  gegenseitigen  Anerkennung von Urteilen
und anderen  Entscheidungen von  Justizbehörden  als  Eckstein  der  justiziellen
Zusammenarbeit  in Zivilsachen unterstützt  und den Rat und die Kommission
ersucht,  ein  Maßnahmenprogramm  zur  Umsetzung  dieses  Grundsatzes
anzunehmen.

(4) Der Rat hat am 30. November 2000 ein gemeinsames Maßnahmenprogramm der
Kommission und des Rates zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen
Anerkennung  gerichtlicher  Entscheidungen  in  Zivil-  und  Handelssachen  (3)
angenommen.  Nach dem Programm können Maßnahmen zur  Harmonisierung
der  Kollisionsnormen  dazu  beitragen,  die  gegenseitige  Anerkennung
gerichtlicher Entscheidungen zu vereinfachen.

(5) In dem vom Europäischen Rat am 5. November 2004 angenommenen Haager
Programm (4) wurde dazu auf-gerufen, die Beratungen über die Regelung der
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Kollisionsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse („Rom II“) energisch
voranzutreiben.

(6) Um den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten vorhersehbarer zu machen und die
Sicherheit  in  Bezug  auf  das  anzuwendende  Recht  sowie  den  freien  Verkehr
gerichtlicher  Entscheidungen  zu  fördern,  müssen  die  in  den  Mitgliedstaaten
geltenden  Kollisionsnormen  im  Interesse  eines  reibungslos  funktionierenden
Binnenmarkts unabhängig von dem Staat, in dem sich das Gericht befindet, bei
dem  der  Anspruch  geltend  gemacht  wird,  dieselben  Verweisungen  zur
Bestimmung des anzuwendenden Rechts vorsehen.

(7) Der materielle Anwendungsbereich und die Bestimmungen dieser Verordnung
sollten mit der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen  in  Zivil-  und  Handelssachen  (5)  (Brüssel  I)  und  den
Instrumenten, die das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
zum Gegenstand haben, in Einklang stehen.

(8) Diese  Verordnung  ist  unabhängig  von  der  Art  des  angerufenen  Gerichts
anwendbar.

(9) Forderungen aufgrund von „acta iure imperii“ sollten sich auch auf Forderungen
gegen im Namen des Staates handelnde Bedienstete  und auf die  Haftung für
Handlungen öffentlicher Stellen erstrecken, einschließlich der Haftung amtlich
ernannter öffentlicher Bediensteter. Sie sollten daher vom Anwendungsbereich
dieser Verordnung ausgenommen werden.

(10) Familienverhältnisse sollten die Verwandtschaft  in gerader Linie, die Ehe, die
Schwägerschaft  und  die  Verwandtschaft  in  der  Seitenlinie  umfassen.  Die
Bezugnahme in Artikel 1 Absatz 2 auf Verhältnisse, die mit der Ehe oder anderen
Familienverhältnissen vergleichbare Wirkungen entfalten, sollte nach dem Recht
des  Mitgliedstaats,  in  dem  sich  das  angerufene  Gericht  befindet,  ausgelegt
werden.

(11) Der Begriff des außervertraglichen Schuldverhältnisses ist von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat  verschieden  definiert.  Im  Sinne  dieser  Verordnung  sollte  der
Begriff des außervertraglichen Schuldverhältnisses daher als autonomer Begriff
verstanden  werden.  Die  in  dieser  Verordnung  enthaltenen  Regeln  des
Kollisionsrechts  sollten  auch  für  außervertragliche  Schuldverhältnisse  aus
Gefährdungshaftung gelten.

(12) Das  anzuwendende  Recht  sollte  auch  für  die  Frage  gelten,  wer  für  eine
unerlaubte Handlung haftbar gemacht werden kann.

(13) Wettbewerbsverzerrungen  im  Verhältnis  zwischen  Wettbewerbern  aus  der
Gemeinschaft  sind  vermeidbar,  wenn  einheitliche  Bestimmungen  unabhängig
von dem durch sie bezeichneten Recht angewandt werden.

(14) Das Erfordernis der Rechtssicherheit und die Notwendigkeit, in jedem Einzelfall
Recht zu sprechen, sind wesentliche Anforderungen an einen Rechtsraum. Diese
Verordnung bestimmt die Anknüpfungskriterien, die zur Erreichung dieser Ziele
am  besten  geeignet  sind.  Deshalb  sieht  diese  Verordnung  neben  einer
allgemeinen  Regel  Sonderregeln  und,  in  bestimmten  Fällen,  eine
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„Ausweichklausel“ vor, die ein Abweichen von diesen Regeln erlaubt, wenn sich
aus der  Gesamtheit  der  Umstände  ergibt,  dass  die  unerlaubte  Handlung eine
offensichtlich  engere  Verbindung  mit  einem  anderen  Staat  aufweist.  Diese
Gesamtregelung  schafft  einen  flexiblen  Rahmen  kollisionsrechtlicher
Regelungen. Sie ermöglicht es dem angerufenen Gericht gleichfalls, Einzelfälle
in einer angemessenen Weise zu behandeln.

(15) Zwar  wird  in  nahezu allen  Mitgliedstaaten  bei  außervertraglichen Schuldver-
hältnissen grundsätzlich von der lex loci delicti  commissi  ausgegangen,  doch
wird  dieser  Grundsatz  in  der  Praxis  unterschiedlich  angewandt,  wenn  sich
Sachverhaltselemente des Falles über mehrere Staaten erstrecken. Dies führt zu
Unsicherheit in Bezug auf das anzuwendende Recht.

(16) Einheitliche  Bestimmungen  sollten  die  Vorhersehbarkeit  gerichtlicher
Entscheidungen  verbessern  und  einen  angemessenen  Interessenausgleich
zwischen  Personen,  deren  Haftung  geltend  gemacht  wird,  und  Geschädigten
gewährleisten.  Die  Anknüpfung  an  den  Staat,  in  dem  der  Schaden  selbst
eingetreten ist (lex loci damni), schafft einen gerechten Ausgleich zwischen den
Interessen der Person, deren Haftung geltend gemacht wird, und der Person, die
geschädigt wurde, und entspricht der modernen Konzeption der zivilrechtlichen
Haftung und der Entwicklung der Gefährdungshaftung.

(17) Das anzuwendende Recht sollte das Recht des Staates sein, in dem der Schaden
eintritt,  und zwar  unabhängig  von  dem Staat  oder  den Staaten,  in  dem bzw.
denen die indirekten Folgen auftreten könnten. Daher sollte auch bei Personen-
oder Sachschäden als Staat, in dem der Schaden eintritt, der Staat gelten, in dem
der Personen- oder Sachschaden tatsächlich eingetreten ist.

(18) Als  allgemeine  Regel  in  dieser  Verordnung sollte  die  „lex  loci  damni“ nach
Artikel 4 Absatz 1 gelten. Artikel 4 Absatz 2 sollte als Ausnahme von dieser
allgemeinen  Regel  verstanden  werden;  durch  diese  Ausnahme  wird  eine
besondere  Anknüpfung  für  Fälle  geschaffen,  in  denen  die  Parteien  ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat haben. Artikel 4 Absatz 3 sollte als
„Ausweichklausel“ zu Artikel 4 Absätze 1 und 2 be-trachtet werden, wenn sich
aus der  Gesamtheit  der  Umstände  ergibt,  dass  die  unerlaubte  Handlung eine
offensichtlich engere Verbindung mit einem anderen Staat aufweist.

(19) Für besondere unerlaubte Handlungen, bei denen die allgemeine Kollisionsnorm
nicht  zu  einem  angemessenen  Interessenausgleich  führt,  sollten  besondere
Bestimmungen vorgesehen werden.

(20) Die Kollisionsnorm für die Produkthaftung sollte für eine gerechte Verteilung
der  Risiken  einer  modernen,  hochtechnisierten  Gesellschaft  sorgen,  die
Gesundheit  der  Verbraucher  schützen,  Innovationsanreize  geben,  einen
unverfälschten  Wettbewerb  gewährleisten  und  den  Handel  erleichtern.  Die
Schaffung  einer  Anknüpfungsleiter  stellt,  zusammen  mit  einer  Vorhersehbar-
keitsklausel,  im Hinblick  auf  diese  Ziele  eine  ausgewogene  Lösung dar.  Als
erstes  Element  ist  das  Recht  des  Staates  zu  berücksichtigen,  in  dem  die
geschädigte Person beim Eintritt des Schadens ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hatte, sofern das Produkt in diesem Staat in den Verkehr gebracht wurde. Die
weiteren Elemente der Anknüpfungsleiter kommen zur Anwendung, wenn das
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Produkt  nicht  in  diesem  Staat  in  Verkehr  gebracht  wurde,  unbeschadet  von
Artikel 4 Absatz 2 und der Möglichkeit einer offensichtlich engeren Verbindung
mit einem anderen Staat.

(21) Die Sonderregel nach Artikel 6 stellt keine Ausnahme von der allgemeinen Regel
nach Artikel 4 Absatz 1 dar, sondern vielmehr eine Präzisierung derselben. Im
Bereich des unlauteren Wettbewerbs sollte die Kollisionsnorm die Wettbewerber,
die  Verbraucher  und  die  Öffentlichkeit  schützen  und  das  reibungslose
Funktionieren der Marktwirtschaft sicherstellen. Durch eine Anknüpfung an das
Recht  des  Staates,  in  dessen  Gebiet  die  Wettbewerbsbeziehungen  oder  die
kollektiven  Interessen  der  Verbraucher  beeinträchtigt  worden  sind  oder
beeinträchtigt  zu werden drohen,  können diese Ziele  im Allgemeinen erreicht
werden.

(22) Außervertragliche  Schuldverhältnisse,  die  aus  einem  den  Wettbewerb
einschränkenden Verhalten nach Artikel 6 Absatz 3 entstanden sind, sollten sich
auf  Verstöße  sowohl  gegen  nationale  als  auch  gegen  gemeinschaftliche
Wettbewerbsvorschriften erstrecken.  Auf solche außervertraglichen Schuldver-
hältnisse sollte das Recht des Staates anzuwenden sein, in dessen Gebiet sich die
Einschränkung auswirkt oder auszuwirken droht.  Wird der Markt in mehr als
einem  Staat  beeinträchtigt  oder  wahrscheinlich  beeinträchtigt,  so  sollte  der
Geschädigte seinen Anspruch unter bestimmten Umständen auf das Recht des
Mitgliedstaats des angerufenen Gerichts stützen können.

(23) Für  die  Zwecke  dieser  Verordnung sollte  der  Begriff  der  Einschränkung des
Wettbewerbs Verbote von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüssen
von Unternehmensvereinigungen und abgestimmten Verhaltensweisen, die eine
Verhinderung,  Einschränkung  oder  Verfälschung  des  Wettbewerbs  in  einem
Mitgliedstaat  oder  innerhalb  des  Binnenmarktes  bezwecken  oder  bewirken,
sowie  das  Verbot  der  missbräuchlichen  Ausnutzung  einer  beherrschenden
Stellung  in  einem  Mitgliedstaat  oder  innerhalb  des  Binnenmarktes  erfassen,
sofern solche Vereinbarungen, Beschlüsse, abgestimmte Verhaltensweisen oder
Missbräuche nach den Artikeln 81 und 82 des Vertrags oder dem Recht eines
Mitgliedstaats verboten sind.

(24) „Umweltschaden“  sollte  eine  nachteilige  Veränderung  einer  natürlichen
Ressource, wie Wasser, Boden oder Luft, eine Beeinträchtigung einer Funktion,
die eine natürliche Ressource zum Nutzen einer anderen natürlichen Ressource
oder der Öffentlichkeit erfüllt, oder eine Beeinträchtigung der Variabilität unter
lebenden Organismen umfassen.

(25) Im Falle von Umweltschäden rechtfertigt Artikel 174 des Vertrags, wonach ein
hohes Schutzniveau erreicht  werden  sollte,  und der  auf  den Grundsätzen der
Vorsorge  und  Vorbeugung,  auf  dem  Grundsatz,  Umweltbeeinträchtigungen
vorrangig an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip
beruht, in vollem Umfang die Anwendung des Grundsatzes der Begünstigung
des  Geschädigten.  Die  Frage,  wann  der  Geschädigte  die  Wahl  des
anzuwendenden Rechts zu treffen hat, sollte nach dem Recht des Mitgliedstaats
des angerufenen Gerichts entschieden werden.

(26) Bei einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums gilt es, den allgemein
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anerkannten  Grundsatz  der  lex  loci  protectionis  zu  wahren.  Im  Sinne  dieser
Verordnung  sollte  der  Ausdruck  „Rechte  des  geistigen  Eigentums“  dahin
interpretiert  werden,  dass  er  beispielsweise  Urheberrechte,  verwandte
Schutzrechte,  das  Schutzrecht  sui  generis  für  Datenbanken  und  gewerbliche
Schutzrechte umfasst.

(27) Die exakte Definition des Begriffs „Arbeitskampfmaßnahmen“, beispielsweise
Streikaktionen  oder  Aussperrung,  ist  von  Mitgliedstaat  zu  Mitgliedstaat
verschieden  und  unterliegt  den  innerstaatlichen  Vorschriften  der  einzelnen
Mitgliedstaaten.  Daher  wird  in  dieser  Verordnung  grundsätzlich  davon
ausgegangen,  dass  das  Recht  des  Staates  anzuwenden  ist,  in  dem  die
Arbeitskampfmaßnahmen  ergriffen  wurden,  mit  dem  Ziel,  die  Rechte  und
Pflichten der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zu schützen.

(28) Die Sonderbestimmung für  Arbeitskampfmaßnahmen nach Artikel  9  lässt  die
Bedingungen für die Durchführung solcher Maßnahmen nach nationalem Recht
und  die  im  Recht  der  Mitgliedstaaten  vorgesehene  Rechtsstellung  der
Gewerkschaften oder der repräsentativen Arbeitnehmerorganisationen unberührt.

(29) Für  Schäden,  die  aufgrund  einer  anderen  Handlung  als  aus  unerlaubter
Handlung, wie ungerechtfertigter Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag
oder  Verschulden  bei  Vertragsverhandlungen,  entstanden  sind,  sollten
Sonderbestimmungen vorgesehen werden.

(30) Der  Begriff  des  Verschuldens  bei  Vertragsverhandlungen  ist  für  die  Zwecke
dieser  Verordnung als  autonomer Begriff  zu verstehen  und sollte  daher  nicht
zwangsläufig im Sinne des nationalen Rechts ausgelegt  werden.  Er sollte die
Verletzung  der  Offenlegungspflicht  und  den  Abbruch  von  Vertragsver-
handlungen  einschließen.  Artikel  12 gilt  nur  für  außervertragliche  Schuldver-
hältnisse,  die  in  unmittelbarem  Zusammenhang  mit  den  Verhandlungen  vor
Abschluss eines Vertrags stehen. So sollten in den Fällen, in denen einer Person
während der Vertragsverhandlungen ein Personenschaden zugefügt wird, Artikel
4 oder andere einschlägige Bestimmungen dieser Verordnung zur Anwendung
gelangen.

(31) Um den Grundsatz der Parteiautonomie zu achten und die Rechtssicherheit zu
verbessern, sollten die Parteien das auf ein außervertragliches Schuldverhältnis
anzuwendende  Recht  wählen  können.  Die  Rechtswahl  sollte  ausdrücklich
erfolgen oder sich mit hinreichender Sicherheit aus den Umständen des Falles
ergeben. Bei der Prüfung, ob eine solche Rechtswahl vorliegt, hat das Gericht
den Willen der Parteien zu achten. Die Möglichkeit der Rechtswahl sollte zum
Schutz der schwächeren Partei mit bestimmten Bedingungen versehen werden.

(32) Gründe  des  öffentlichen  Interesses  rechtfertigen  es,  dass  die  Gerichte  der
Mitgliedstaaten  unter  außergewöhnlichen  Umständen  die  Vorbehaltsklausel
(ordre public) und Eingriffsnormen anwenden können.  Insbesondere kann die
Anwendung einer Norm des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts, die
zur  Folge  haben  würde,  dass  ein  unangemessener,  über  den  Ausgleich  des
entstandenen  Schadens  hinausgehender  Schadensersatz  mit  abschreckender
Wirkung  oder  Strafschadensersatz  zugesprochen  werden  könnte,  je  nach  der
Rechtsordnung  des  Mitgliedstaats  des  angerufenen  Gerichts  als  mit  der
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öffentlichen  Ordnung  („ordre  public“)  dieses  Staates  unvereinbar  angesehen
werden.

(33) Gemäß den geltenden  nationalen Bestimmungen über  den Schadensersatz  für
Opfer  von  Straßenverkehrsunfällen  sollte  das  befasste  Gericht  bei  der
Schadensberechnung für Personenschäden in Fällen, in denen sich der Unfall in
einem anderem Staat als dem des gewöhnlichen Aufenthalts des Opfers ereignet,
alle relevanten tatsächlichen Umstände des jeweiligen Opfers berücksichtigen,
insbesondere einschließlich tatsächlicher Verluste und Kosten für Nachsorge und
medizinische Versorgung.

(34) Zur Wahrung eines angemessenen Interessenausgleichs zwischen den Parteien
müssen, soweit dies angemessen ist, die Sicherheits- und Verhaltensregeln des
Staates, in dem die schädigende Handlung begangen wurde, selbst dann beachtet
werden,  wenn  auf  das  außervertragliche  Schuldverhältnis  das  Recht  eines
anderen Staates anzuwenden ist. Der Begriff „Sicherheits- und Verhaltensregeln“
ist in dem Sinne auszulegen, dass er sich auf alle Vorschriften bezieht, die in
Zusammenhang  mit  Sicherheit  und  Verhalten  stehen,  einschließlich
beispielsweise der Straßenverkehrssicherheit im Falle eines Unfalls.

(35) Die  Aufteilung  der  Kollisionsnormen  auf  zahlreiche  Rechtsakte  sowie
Unterschiede  zwischen  diesen  Normen  sollten  vermieden  werden.  Diese
Verordnung  schließt  jedoch  die  Möglichkeit  der  Aufnahme  von
Kollisionsnormen für  außervertragliche Schuldverhältnisse in  Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts in Bezug auf besondere Gegenstände nicht aus.

Diese Verordnung sollte die Anwendung anderer Rechtsakte nicht ausschließen,
die  Bestimmungen  enthalten,  die  zum  reibungslosen  Funktionieren  des
Binnenmarkts beitragen sollen, soweit sie nicht in Verbindung mit dem Recht
angewendet werden können, auf das die Regeln dieser Verordnung verweisen.
Die  Anwendung  der  Vorschriften  im  anzuwendenden  Recht,  die  durch  die
Bestimmungen dieser Verordnung berufen wurden, sollte nicht die Freiheit des
Waren-  und  Dienstleistungsverkehrs,  wie  sie  in  den  Rechtsinstrumenten  der
Gemeinschaft wie der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im
Binnenmarkt  („Richtlinie  über  den  elektronischen  Geschäftsverkehr“)  (6)
ausgestaltet ist, beschränken.

(36) Um die  internationalen  Verpflichtungen,  die  die  Mitgliedstaaten  eingegangen
sind,  zu  wahren,  darf  sich  die  Verordnung  nicht  auf  internationale
Übereinkommen  auswirken,  denen  ein  oder  mehrere  Mitgliedstaaten  zum
Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung angehören. Um den Zugang zu den
Rechtsakten  zu  erleichtern,  sollte  die  Kommission  anhand  der  Angaben  der
Mitgliedstaaten ein Verzeichnis der betreffenden Übereinkommen im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlichen.

(37) Die  Kommission  wird  dem  Europäischen  Parlament  und  dem  Rat  einen
Vorschlag unterbreiten, nach welchen Verfahren und unter welchen Bedingungen
die  Mitgliedstaaten  in  Einzel–  und  Ausnahmefällen  in  eigenem  Namen
Übereinkünfte  mit  Drittländern über  sektorspezifische Fragen aushandeln und
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abschließen  dürfen,  die  Bestimmungen  über  das  auf  außervertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht enthalten.

(38) Da das Ziel dieser Verordnung auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der
Verordnung  besser  auf  Gemeinschaftsebene  zu  verwirklichen  ist,  kann  die
Gemeinschaft  im Einklang  mit  dem in  Artikel  5  des  Vertrags  niedergelegten
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem ebenfalls in diesem Artikel
festgelegten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über
das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(39) Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs
und Irlands im Anhang zum Vertrag über die Europäische Union und im Anhang
zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beteiligen sich das
Vereinigte  Königreich  und  Irland  an  der  Annahme  und  Anwendung  dieser
Verordnung.

(40) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und
dem  Vertrag  zur  Gründung  der  Europäischen  Gemeinschaft  beigefügten
Protokolls  über die Position Dänemarks beteiligt  sich Dänemark nicht an der
Annahme dieser Verordnung, die für Dänemark nicht bindend oder anwendbar
ist —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Kapitel I - Anwendungsbereich

Artikel 1 - Anwendungsbereich

(1) Diese  Verordnung gilt  für  außervertragliche  Schuldverhältnisse  in  Zivil-  und
Handelssachen,  die  eine  Verbindung  zum  Recht  verschiedener  Staaten
aufweisen. Sie gilt insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen, verwaltungs-
rechtliche Angelegenheiten oder die Haftung des Staates für Handlungen oder
Unterlassungen  im  Rahmen  der  Ausübung  hoheitlicher  Rechte  („acta  iure
imperii“).

(2) Vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen sind

a) außervertragliche Schuldverhältnisse aus einem Familienverhältnis oder
aus  Verhältnissen,  die  nach  dem auf  diese  Verhältnisse  anzuwendenden
Recht  vergleichbare  Wirkungen  entfalten,  einschließlich  der  Unterhalts-
pflichten;

b)  außervertragliche  Schuldverhältnisse  aus  ehelichen  Güterständen,  aus
Güterständen  aufgrund  von  Verhältnissen,  die  nach  dem  auf  diese
Verhältnisse anzuwendenden Recht mit der Ehe vergleichbare Wirkungen
entfalten, und aus Testamenten und Erbrecht;

c)  außervertragliche  Schuldverhältnisse  aus  Wechseln,  Schecks,
Eigenwechseln  und  anderen  handelbaren  Wertpapieren,  sofern  die
Verpflichtungen aus diesen anderen Wertpapieren aus deren Handelbarkeit
entstehen;
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d)außervertragliche  Schuldverhältnisse,  die  sich  aus  dem
Gesellschaftsrecht,  dem  Vereinsrecht  und  dem  Recht  der  juristischen
Personen ergeben,  wie  die  Errichtung durch Eintragung oder  auf andere
Weise, die Rechts- und Handlungsfähigkeit, die innere Verfassung und die
Auflösung  von  Gesellschaften,  Vereinen  und  juristischen  Personen,  die
persönliche  Haftung  der  Gesellschafter  und  der  Organe  für  die
Verbindlichkeiten einer Gesellschaft, eines Vereins oder einer juristischen
Person sowie die persönliche Haftung der Rechnungsprüfer gegenüber einer
Gesellschaft  oder  ihren  Gesellschaftern  bei  der  Pflichtprüfung  der
Rechnungslegungsunterlagen;

e) außervertragliche Schuldverhältnisse aus den Beziehungen zwischen den
Verfügenden,  den  Treuhändern  und  den  Begünstigten  eines  durch
Rechtsgeschäft errichteten „Trusts“;

f)  außervertragliche  Schuldverhältnisse,  die  sich  aus  Schäden  durch
Kernenergie ergeben;

g) außervertragliche Schuldverhältnisse aus der Verletzung der Privatsphäre
oder der Persönlichkeitsrechte, einschließlich der Verleumdung.

(3) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Artikel 21 und 22 nicht für den Beweis
und das Verfahren.

(4) Im  Sinne  dieser  Verordnung  bezeichnet  der  Begriff  „Mitgliedstaat“  jeden
Mitgliedstaat mit Ausnahme Dänemarks.

Artikel 2 - Außervertragliche Schuldverhältnisse

(1) Im Sinne dieser Verordnung umfasst der Begriff des Schadens sämtliche Folgen
einer  unerlaubten  Handlung,  einer  ungerechtfertigten  Bereicherung,  einer
Geschäftsführung ohne Auftrag („Negotiorum gestio“) oder eines Verschuldens
bei Vertragsverhandlungen („Culpa in contrahendo“).

(2) Diese  Verordnung  gilt  auch  für  außervertragliche  Schuldverhältnisse,  deren
Entstehen wahrscheinlich ist.

(3) Sämtliche Bezugnahmen in dieser Verordnung auf

a) ein schadensbegründendes Ereignis gelten auch für schadensbegründende
Ereignisse, deren Eintritt wahrscheinlich ist, und

b) einen Schaden gelten auch für Schäden, deren Eintritt wahrscheinlich ist.

Artikel 3 - Universelle Anwendung

Das nach dieser Verordnung bezeichnete Recht ist auch dann anzuwenden, wenn es nicht
das Recht eines Mitgliedstaats ist.

Kapitel II – unerlaubte Handlungen

Artikel 4 - Allgemeine Kollisionsnorm

(1) Soweit  in  dieser  Verordnung  nichts  anderes  vorgesehen  ist,  ist  auf  ein
außervertragliches  Schuldverhältnis  aus  unerlaubter  Handlung  das  Recht  des
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Staates anzuwenden, in dem der Schaden eintritt, unabhängig davon, in welchem
Staat  das  schadensbegründende  Ereignis  oder  indirekte  Schadensfolgen
eingetreten sind.

(2) Haben jedoch die Person, deren Haftung geltend gemacht wird, und die Person,
die geschädigt wurde, zum Zeitpunkt des Schadenseintritts ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in demselben Staat, so unterliegt die unerlaubte Handlung dem Recht
dieses Staates.

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass die unerlaubte Handlung eine
offensichtlich engere Verbindung mit einem anderen als dem in den Absätzen 1
oder  2  bezeichneten  Staat  aufweist,  so  ist  das  Recht  dieses  anderen  Staates
anzuwenden.  Eine offensichtlich engere  Verbindung mit  einem anderen Staat
könnte  sich  insbesondere  aus  einem  bereits  bestehenden  Rechtsverhältnis
zwischen  den  Parteien  —  wie  einem  Vertrag  —  ergeben,  das  mit  der
betreffenden unerlaubten Handlung in enger Verbindung steht.

Artikel 5 - Produkthaftung

(1) Unbeschadet  des  Artikels  4  Absatz  2  ist  auf  ein  außervertragliches
Schuldverhältnis  im Falle  eines  Schadens durch ein Produkt  folgendes Recht
anzuwenden:

a) das Recht des Staates, in dem die geschädigte Person beim Eintritt des
Schadens  ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  hatte,  sofern  das  Produkt  in
diesem Staat in Verkehr gebracht wurde, oder anderenfalls

b) das Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde, falls das
Produkt in diesem Staat in Verkehr gebracht wurde, oder anderenfalls

c)  das  Recht  des  Staates,  in  dem der  Schaden  eingetreten  ist,  falls  das
Produkt in diesem Staat in Verkehr gebracht wurde. Jedoch ist das Recht
des Staates anzuwenden, in dem die Person, deren Haftung geltend gemacht
wird,  ihren gewöhnlichen Aufenthalt  hat,  wenn sie  das  Inverkehrbringen
des Produkts oder eines gleichartigen Produkts in dem Staat, dessen Recht
nach den Buchstaben a, b oder c anzuwenden ist, vernünftigerweise nicht
voraussehen konnte.

(2) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass die unerlaubte Handlung eine
offensichtlich  engere  Verbindung  mit  einem  anderen  als  dem  in  Absatz  1
bezeichneten  Staat  aufweist,  so  ist  das  Recht  dieses  anderen  Staates
anzuwenden.  Eine offensichtlich engere  Verbindung mit  einem anderen Staat
könnte  sich  insbesondere  aus  einem  bereits  bestehenden  Rechtsverhältnis
zwischen  den  Parteien  —  wie  einem  Vertrag  —  ergeben,  das  mit  der
betreffenden unerlaubten Handlung in enger Verbindung steht.

Artikel 6 - Unlauterer Wettbewerb und den freien Wettbewerb einschränkendes 
Verhalten

(1) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus unlauterem Wettbewerbsverhalten ist das
Recht des Staates anzuwenden, in dessen Gebiet die Wettbewerbsbeziehungen oder die
kollektiven  Interessen  der  Verbraucher  beeinträchtigt  worden  sind  oder  wahrscheinlich
beeinträchtigt werden.
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(2) Beeinträchtigt ein unlauteres Wettbewerbsverhalten ausschließlich die Interessen
eines bestimmten Wettbewerbers, ist Artikel 4 anwendbar.

(3)

a)  Auf  außervertragliche  Schuldverhäisse  aus  einem  den  Wettbewerb
einschränkenden Verhalten ist das Recht des Staates anzuwenden, dessen
Markt beeinträchtigt ist oder wahrscheinlich beeinträchtigt wird.

b)  Wird  der  Markt  in  mehr  als  einem  Staat  beeinträchtigt  oder
wahrscheinlich  beeinträchtigt,  so  kann  ein  Geschädigter,  der  vor  einem
Gericht  im  Mitgliedstaat  des  Wohnsitzes  des  Beklagten  klagt,  seinen
Anspruch  auf  das  Recht  des  Mitgliedstaats  des  angerufenen  Gerichts
stützen, sofern der Markt in diesem Mitgliedstaat zu den Märkten gehört,
die unmittelbar und wesentlich durch das den Wettbewerb einschränkende
Verhalten  beeinträchtigt  sind,  das  das  außervertragliche  Schuldverhältnis
begründet, auf welches sich der Anspruch stützt; klagt der Kläger gemäß
den  geltenden  Regeln  über  die  gerichtliche  Zuständigkeit  vor  diesem
Gericht gegen mehr als einen Beklagten, so kann er seinen Anspruch nur
dann  auf  das  Recht  dieses  Gerichts  stützen,  wenn  das  den  Wettbewerb
einschränkende Verhalten,  auf das sich der Anspruch gegen jeden dieser
Beklagten  stützt,  auch  den  Markt  im  Mitgliedstaat  dieses  Gerichts
unmittelbar und wesentlich beeinträchtigt.

(4) Von  dem nach  diesem Artikel  anzuwendenden  Recht  kann  nicht  durch  eine
Vereinbarung gemäß Artikel 14 abgewichen werden.

Artikel 7 - Umweltschädigung

Auf außervertragliche  Schuldverhältnisse  aus  einer  Umweltschädigung oder  einem aus
einer solchen Schädigung herrührenden Personen- oder Sachschaden ist das nach Artikel 4
Absatz  1  geltende  Recht  anzuwenden,  es  sei  denn,  der  Geschädigte  hat  sich  dazu
entschieden, seinen Anspruch auf das Recht des Staates zu stützen, in dem das schadensbe-
gründende Ereignis eingetreten ist.

Artikel 8 - Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums

(1) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des
geistigen Eigentums ist das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz
beansprucht wird.

(2) Bei  außervertraglichen  Schuldverhältnissen  aus  einer  Verletzung  von
gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums ist auf Fragen,
die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen, das Recht
des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde.

(3) Von  dem nach  diesem Artikel  anzuwendenden  Recht  kann  nicht  durch  eine
Vereinbarung nach Artikel 14 abgewichen werden.

Artikel 9 - Arbeitskampfmaßnahmen

Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 ist auf außervertragliche Schuldverhältnisse in Bezug
auf die Haftung einer Person in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder
der  Organisationen,  die  deren  berufliche  Interessen  vertreten,  für  Schäden,  die  aus
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bevorstehenden oder durchgeführten Arbeitskampfmaßnahmen entstanden sind, das Recht
des Staates anzuwenden, in dem die Arbeitskampfmaßnahme erfolgen soll oder erfolgt ist.

Kapitel III – ungerechtfertigte Bereicherung, 
Geschäftsführung ohne Auftrag und 
verschulden bei Vertragsverhandlungen

Artikel 10 - Ungerechtfertigte Bereicherung

(1) Knüpft  ein  außervertragliches  Schuldverhältnis  aus  ungerechtfertigter
Bereicherung, einschließlich von Zahlungen auf eine nicht bestehende Schuld,
an ein zwischen den Parteien bestehendes Rechtsverhältnis — wie einen Vertrag
oder  eine  unerlaubte  Handlung  — an,  das  eine  enge  Verbindung  mit  dieser
ungerechtfertigten  Bereicherung aufweist,  so ist  das  Recht  anzuwenden,  dem
dieses Rechtsverhältnis unterliegt.

(2) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 bestimmt werden und haben
die  Parteien  zum  Zeitpunkt  des  Eintritts  des  Ereignisses,  das  die
ungerechtfertigte Bereicherung zur Folge hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
demselben Staat, so ist das Recht dieses Staates anzuwenden.

(3) Kann das  anzuwendende  Recht  nicht  nach  den  Absätzen  1  oder  2  bestimmt
werden, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem die ungerechtfertigte
Bereicherung eingetreten ist.

(4) Ergibt  sich  aus  der  Gesamtheit  der  Umstände,  dass  das  außervertragliche
Schuldverhältnis aus ungerechtfertigter Bereicherung eine offensichtlich engere
Verbindung mit einem anderen als dem in den Absätzen 1, 2 und 3 bezeichneten
Staat aufweist, so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.

Artikel 11 - Geschäftsführung ohne Auftrag

(1) Knüpft  ein  außervertragliches  Schuldverhältnis  aus  Geschäftsführung  ohne
Auftrag an ein zwischen den Parteien bestehendes Rechtsverhältnis — wie einen
Vertrag oder eine unerlaubte  Handlung — an,  das  eine enge Verbindung mit
dieser Geschäftsführung ohne Auftrag aufweist,  so ist das Recht anzuwenden,
dem dieses Rechtsverhältnis unterliegt.

(2) Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 bestimmt werden und haben
die Parteien zum Zeitpunkt des Eintritts des schadensbegründenden Ereignisses
ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  in  demselben  Staat,  so  ist  das  Recht  dieses
Staates anzuwenden.

(3) Kann das  anzuwendende  Recht  nicht  nach  den  Absätzen  1  oder  2  bestimmt
werden, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Geschäftsführung
erfolgt ist.

(4) Ergibt  sich  aus  der  Gesamtheit  der  Umstände,  dass  das  außervertragliche
Schuldverhältnis aus Geschäftsführung ohne Auftrag eine offensichtlich engere
Verbindung mit einem anderen als dem in den Absätzen 1, 2 und 3 bezeichneten
Staat aufweist, so ist das Recht dieses anderen Staates anzuwenden.
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Artikel 12 - Verschulden bei Vertragsverhandlungen

(1) Auf  außervertragliche  Schuldverhältnisse  aus  Verhandlungen  vor  Abschluss
eines Vertrags, unabhängig davon, ob der Vertrag tatsächlich geschlossen wurde
oder nicht, ist das Recht anzuwenden, das auf den Vertrag anzuwenden ist oder
anzuwenden gewesen wäre, wenn er geschlossen worden wäre.

(2)  Kann das anzuwendende Recht nicht nach Absatz 1 bestimmt werden, so ist das
anzuwendende Recht

a) das Recht des Staates, in dem der Schaden eingetreten ist, unabhängig
davon, in welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte
Schadensfolgen eingetreten sind, oder,

b) wenn die Parteien zum Zeitpunkt des Eintritts des schadensbegründenden
Ereignisses ihren gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat haben, das
Recht dieses Staates, oder,

c)  wenn  sich  aus  der  Gesamtheit  der  Umstände  ergibt,  dass  das
außervertragliche Schuldverhältnis aus Verhandlungen vor Abschluss eines
Vertrags eine offensichtlich engere Verbindung mit einem anderen als dem
in den Buchstaben a oder b bezeichneten Staat aufweist, das Recht dieses
anderen Staates.

Artikel 13 - Anwendbarkeit des Artikels 8

Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von Rechten des geistigen
Eigentums ist für die Zwecke dieses Kapitels Artikel 8 anzuwenden.

Kapitel IV – freie Rechtswahl

Artikel 14 - Freie Rechtswahl

(1) Die  Parteien  können  das  Recht  wählen,  dem  das  außervertragliche
Schuldverhältnis unterliegen soll:

a)  durch  eine  Vereinbarung  nach  Eintritt  des  schadensbegründenden
Ereignisses; oder

b) wenn alle Parteien einer kommerziellen Tätigkeit nachgehen, auch durch
eine vor Eintritt des schadensbegründenden Ereignisses frei ausgehandelte
Vereinbarung.  Die Rechtswahl  muss ausdrücklich erfolgen oder sich mit
hinreichender Sicherheit aus den Umständen des Falles ergeben und lässt
Rechte Dritter unberührt.

(2) Sind alle Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt des Eintritts des schadensbe-
gründenden Ereignisses in einem anderen als demjenigen Staat belegen, dessen
Recht  gewählt  wurde,  so  berührt  die  Rechtswahl  der  Parteien  nicht  die
Anwendung der jenigen Bestimmungen des Rechts dieses anderen Staates, von
denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann. 

(3) Sind alle Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt des Eintritts des schadensbe-
gründenden  Ereignisses  in  einem oder  mehreren  Mitgliedstaaten  belegen,  so
berührt  die  Wahl  des  Rechts  eines  Drittstaats  durch  die  Parteien  nicht  die
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Anwendung — gegebenenfalls in der von dem Mitgliedstaat des angerufenen
Gerichts umgesetzten Form — der Bestimmungen des Gemeinschafts- rechts,
von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann.

Kapitel V – gemeinsame Vorschriften

Artikel 15 - Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts

Das  nach  dieser  Verordnung  auf  außervertragliche  Schuldverhältnisse  anzuwendende
Recht ist insbesondere maßgebend für

a) den Grund und den Umfang der Haftung einschließlich der Bestimmung der
Personen, die für ihre Handlungen haftbar gemacht werden können;

b)  die  Haftungsausschlussgründe  sowie  jede  Beschränkung  oder  Teilung  der
Haftung;

c) das Vorliegen, die Art und die Bemessung des Schadens oder der geforderten
Wiedergutmachung;

d)  die  Maßnahmen,  die  ein Gericht  innerhalb der Grenzen seiner  verfahrens-
rechtlichen Befugnisse  zur Vorbeugung,  zur Beendigung oder zum Ersatz des
Schadens anordnen kann;

e)  die  Übertragbarkeit,  einschließlich  der  Vererbbarkeit,  des  Anspruchs  auf
Schadenersatz oder Wiedergutmachung;

f) die Personen, die Anspruch auf Ersatz eines persönlich erlittenen Schadens
haben;

g) die Haftung für die von einem anderen begangenen Handlungen;

h) die Bedingungen für das Erlöschen von Verpflichtungen und die Vorschriften
über die Verjährung und die Rechtsverluste, einschließlich der Vorschriften über
den Beginn, die Unterbrechung und die Hemmung der Verjährungsfristen und
der Fristen für den Rechtsverlust.

Artikel 16 - Eingriffsnormen

Diese  Verordnung berührt  nicht  die  Anwendung der  nach  dem Recht  des  Staates  des
angerufenen  Gerichts  geltenden  Vorschriften,  die  ohne  Rücksicht  auf  das  für  das
außervertragliche Schuldverhältnis maßgebende Recht den Sachverhalt zwingend regeln.

Artikel 17 - Sicherheits- und Verhaltensregeln

Bei der Beurteilung des Verhaltens der Person, deren Haftung geltend gemacht wird, sind
faktisch und soweit angemessen die Sicherheits- und Verhaltensregeln zu berücksichtigen,
die an dem Ort und zu dem Zeitpunkt des haftungsbegründenden Ereignisses in Kraft sind.

Artikel 18 - Direktklage gegen den Versicherer des Haftenden

Der  Geschädigte  kann  seinen  Anspruch  direkt  gegen  den  Versicherer  des  Haftenden
geltend machen, wenn dies nach dem auf das außervertragliche Schuldverhältnis oder nach
dem auf den Versicherungsvertrag anzuwendenden Recht vorgesehen ist.
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Artikel 19 - Gesetzlicher Forderungsübergang

Hat eine Person („der Gläubiger“) aufgrund eines außervertraglichen Schuldverhältnisses
eine  Forderung  gegen  eine  andere  Person  („den  Schuldner“)  und  hat  ein  Dritter  die
Verpflichtung,  den Gläubiger zu befriedigen, oder befriedigt er den Gläubiger aufgrund
dieser Verpflichtung,  so bestimmt das für die Verpflichtung des Dritten gegenüber dem
Gläubiger maßgebende Recht, ob und in welchem Umfang der Dritte die Forderung des
Gläubigers gegen den Schuldner nach dem für deren Beziehungen maßgebenden Recht
geltend zu machen berechtigt ist.

Artikel 20 - Mehrfache Haftung

Hat  ein  Gläubiger  eine  Forderung  gegen  mehrere  für  dieselbe  Forderung  haftende
Schuldner und ist er von einem der Schuldner vollständig oder teilweise befriedigt worden,
so  bestimmt  sich  der  Anspruch  dieses  Schuldners  auf  Ausgleich  durch  die  anderen
Schuldner nach dem Recht, das auf die Verpflichtung dieses Schuldners gegenüber dem
Gläubiger aus dem außervertraglichen Schuldverhältnis anzuwenden ist.

Artikel 21 - Form

Eine einseitige Rechtshandlung,  die  ein außervertragliches  Schuldverhältnis  betrifft,  ist
formgültig,  wenn  sie  die  Formerfordernisse  des  für  das  betreffende  außervertragliche
Schuldverhältnis  maßgebenden  Rechts  oder  des  Rechts  des  Staates,  in  dem  sie
vorgenommen wurde, erfüllt.

Artikel 22 - Beweis

(1) Das  nach  dieser  Verordnung  für  das  außervertragliche  Schuldverhältnis
maßgebende  Recht  ist  insoweit  anzuwenden,  als  es  für  außervertragliche
Schuldverhältnisse  gesetzliche  Vermutungen  aufstellt  oder  die  Beweislast
verteilt.

(2) Zum  Beweis  einer  Rechtshandlung  sind  alle  Beweisarten  des  Rechts  des
angerufenen Gerichts  oder eines  der  in Artikel  21 bezeichneten Rechte,  nach
denen die Rechtshandlung formgültig ist, zulässig, sofern der Beweis in dieser
Art vor dem angerufe- nen Gericht erbracht werden kann.

Kapitel VI – sonstige Vorschriften

Artikel 23 - Gewöhnlicher Aufenthalt

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung ist der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts von
Gesellschaften,  Vereinen  und  juristischen  Personen  der  Ort  ihrer
Hauptverwaltung.  Wenn  jedoch  das  schadensbegründende  Ereignis  oder  der
Schaden aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung,  einer Agentur oder einer
sonstigen Niederlassung herrührt, steht dem Ort des gewöhnlichen Aufenthalts
der Ort gleich,  an dem sich diese Zweigniederlassung,  Agentur oder sonstige
Niederlassung befindet.

(2) Im Sinne dieser  Verordnung ist  der  gewöhnliche Aufenthalt  einer natürlichen
Person, die im Rahmen der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit handelt, der Ort
ihrer Hauptniederlassung
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Artikel 24 - Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung

Unter dem nach dieser Verordnung anzuwendenden Recht eines Staates sind die in diesem
Staat  geltenden  Rechtsnormen  unter  Ausschluss  derjenigen  des  Internationalen
Privatrechts zu verstehen.

Artikel 25 - Staaten ohne einheitliche Rechtsordnung

(1) Umfasst  ein  Staat  mehrere  Gebietseinheiten,  von  denen  jede  für
außervertragliche Schuldverhältnisse ihre eigenen Rechtsnormen hat, so gilt für
die  Bestimmung  des  nach  dieser  Verordnung  anzuwendenden  Rechts  jede
Gebietseinheit als Staat.

(2) Ein  Mitgliedstaat,  in  dem  verschiedene  Gebietseinheiten  ihre  eigenen
Rechtsnormen  für  außervertragliche  Schuldverhältnisse  haben,  ist  nicht
verpflichtet,  diese Verordnung auf Kollisionen zwischen den Rechtsordnungen
dieser Gebietseinheiten anzuwenden.

Artikel 26 - Öffentliche Ordnung im Staat des angerufenen Gerichts

Die Anwendung einer Vorschrift des nach dieser Verordnung bezeichneten Rechts kann nur
versagt werden, wenn ihre Anwendung mit der öffentlichen Ordnung („ordre public“) des
Staates des angerufenen Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.

Artikel 27 - Verhältnis zu anderen Gemeinschaftsrechtsakten

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung von Vorschriften des Gemeinschaftsrechts,
die für besondere Gegenstände Kollisionsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse
enthalten.

Artikel 28 - Verhältnis zu bestehenden internationalen Übereinkommen

(1) Diese  Verordnung  berührt  nicht  die  Anwendung  der  internationalen
Übereinkommen,  denen  ein  oder  mehrere  Mitgliedstaaten  zum Zeitpunkt  der
Annahme  dieser  Verordnung  angehören  und  die  Kollisionsnormen  für
außervertragliche Schuldverhältnisse enthalten.

(2) Diese Verordnung hat jedoch in den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten
Vorrang vor  den ausschließlich zwischen zwei  oder  mehreren Mitgliedstaaten
geschlossenen Übereinkommen, soweit  diese Bereiche betreffen, die in dieser
Verordnung geregelt sind.

Kapitel VII - Schlussbestimmungen

Artikel 29 - Verzeichnis der Übereinkommen

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens 11.  Juli  2008 die
Übereinkommen gemäß Artikel 28 Absatz 1. Kündigen die Mitgliedstaaten nach
diesem Stichtag eines  dieser  Übereinkommen,  so setzen  sie  die  Kommission
davon in Kenntnis.

(2) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb
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von sechs Monaten nach deren Erhalt

i) ein Verzeichnis der in Absatz 1 genannten Übereinkommen;

ii) die in Absatz 1 genannten Kündigungen.

Artikel 30 - Überprüfungsklausel

(1) Die  Kommission  legt  dem  Europäischen  Parlament,  dem  Rat  und  dem
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis spätestens 20. August 2011
einen  Bericht  über  die  Anwendung  dieser  Verordnung  vor.  Diesem  Bericht
werden gegebenenfalls Vorschläge zur Anpassung der Verordnung beigefügt. Der
Bericht umfasst:

i)  eine Untersuchung über  Auswirkungen der  Art  und Weise,  in  der  mit
ausländischem Recht in den verschiedenen Rechtsordnungen umgegangen
wird,  und  darüber,  inwieweit  die  Gerichte  in  den  Mitgliedstaaten
ausländisches Recht aufgrund dieser Verordnung in der Praxis anwenden;

ii) eine Untersuchung der Auswirkungen von Artikel 28 der vorliegenden
Verordnung im Hinblick auf das Haager Übereinkommen vom 4. Mai 1971
über das auf Verkehrsunfälle anzuwendende Recht.

(2) Die  Kommission  legt  dem  Europäischen  Parlament,  dem  Rat  und  dem
Europäischen  Wirtschafts-  und  Sozialausschuss  bis  spätestens  31.  Dezember
2008  eine  Untersuchung  zum  Bereich  des  auf  außervertragliche  Schuldver-
hältnisse  aus  der  Verletzung  der  Privatsphäre  oder  der  Persönlichkeitsrechte
anzuwendenden Rechts vor, wobei die Regeln über die Pressefreiheit und die
Meinungsfreiheit  in  den  Medien  sowie  die  kollisionsrechtlichen  Aspekte  im
Zusammenhang mit der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und
des  Rates  vom  24.  Oktober  1995  zum Schutz  natürlicher  Personen  bei  der
Verarbeitung personen- bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (1) zu
berücksichtigen sind.

Artikel 31 - Zeitliche Anwendbarkeit

Diese Verordnung wird auf schadensbegründende Ereignisse angewandt, die nach ihrem
Inkrafttreten eintreten.

Artikel 32 - Zeitpunkt des Beginns der Anwendung

Diese Verordnung gilt ab dem 11. Januar 2009, mit Ausnahme des Artikels 29, der ab dem
11. Juli 2008 gilt
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Übereinkommen über die Anerkennung 
und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche – SR 0.277.12

Abgeschlossen in New York am 10. Juni 1958 

Für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten am 28. September 1961

Artikel I

1. Dieses  Übereinkommen  ist  auf  die  Anerkennung  und  Vollstreckung  von
Schiedssprüchen anzuwenden, die in Rechtsstreitigkeiten zwischen natürlichen
oder  juristischen  Personen  in  dem  Hoheitsgebiet  eines  anderen  Staates  als
desjenigen  ergangen  sind,  in  dem  die  Anerkennung  und  Vollstreckung
nachgesucht  wird.  Es ist  auch auf solche Schiedssprüche anzuwenden,  die in
dem Staat, in dem ihre Anerkennung und Vollstreckung nachgesucht wird, nicht
als inländische anzusehen sind.

2. Unter «Schiedssprüchen» sind nicht nur Schiedssprüche von Schiedsrichtern, die
für  eine  bestimmte  Sache  bestellt  worden  sind,  sondern  auch  solche  eines
ständigen  Schiedsgerichts,  dem  sich  die  Parteien  unterworfen  haben,  zu
verstehen. 

3. Jeder Staat, der dieses Übereinkommen unterzeichnet oder ratifiziert, ihm beitritt
oder dessen Ausdehnung gemäss Artikel X notifiziert, kann gleichzeitig auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit erklären, dass er das Übereinkommen nur auf die
An-erkennung und Vollstreckung solcher Schiedssprüche anwenden werde, die
in dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangen sind. Er kann auch
erklären,  dass  er  das  Übereinkommen  nur  auf  Streitigkeiten  aus  solchen
Rechtsverhältnissen, sei es vertraglicher oder nichtvertraglicher Art, anwenden
werde,  die  nach  seinem innerstaatlichen  Recht  als  Handelssachen  angesehen
werden. 

Artikel II

1. Jeder Vertragsstaat erkennt eine schriftliche Vereinbarung an, durch die sich die
Parteien verpflichten, alle oder einzelne Streitigkeiten, die zwischen ihnen aus
einem bestimmten Rechtsverhältnis, sei es vertraglicher oder nichtvertraglicher
Art,  bereits  entstanden  sind  oder  etwa  künftig  entstehen,  einem schiedsrich-
terlichen  Verfahren  zu  unterwerfen,  sofern  der  Gegenstand  des  Streites  auf
schiedsrichterlichem Wege geregelt werden kann.

2. Unter  einer  «schriftlichen  Vereinbarung»  ist  eine  Schiedsklausel  in  einem
Vertrag  oder  eine  Schiedsabrede  zu  verstehen,  sofern  der  Vertrag  oder  die
Schiedsabrede von den Parteien unterzeichnet oder in Briefen oder Telegrammen
enthalten ist, die sie gewechselt haben. 
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3. Wird  ein  Gericht  eines  Vertragsstaates  wegen  eines  Streitgegenstandes
angerufen, hinsichtlich dessen die Parteien eine Vereinbarung im Sinne dieses
Artikels getroffen haben, so hat das Gericht auf Antrag einer der Parteien sie auf
das schiedsrichterliche Verfahren zu verweisen, sofern esnicht feststellt, dass die
Vereinbarung hinfällig, unwirksam oder nicht erfüllbar ist. 

Artikel  III 

Jeder  Vertragsstaat  erkennt  Schiedssprüche  als  wirksam  an  und  lässt  sie  nach  den
Verfahrensvorschriften des Hoheitsgebietes,  in  dem der  Schiedsspruch geltend gemacht
wird,  zur  Vollstreckung  zu,  sofern  die  in  den  folgenden  Artikel  festgelegten
Voraussetzungen  gegeben  sind.  Die  Anerkennung  oder  Vollstreckung  von
Schiedssprüchen, auf die dieses Übereinkommen anzuwenden ist, darf weder wesentlich
strengeren  Verfahrensvorschriften  noch  wesentlich  höheren  Kosten  unterliegen  als  die
Anerkennung oder Vollstreckung inländischer Schiedssprüche. 

Artikel  IV

1. Zur  Anerkennung  und  Vollstreckung,  die  im  vorangehenden  Artikel  erwähnt
wird, ist erforderlich, dass die Partei, welche die Anerkennung und Vollstreckung
nachsucht, zugleich mit ihrem Antrag vorlegt:

a. die gehörig beglaubigte (legalisierte) Urschrift des Schiedsspruchs oder
eine  Abschrift,  deren  Übereinstimmung  mit  einer  solchen  Urschrift
ordnungsgemäss beglaubigt ist; 

b.  die  Urschrift  der  Vereinbarung  im  Sinne  des  Artikels  II  oder  eine
Abschrift,  deren  Übereinstimmung  mit  einer  solchen  Urschrift
ordnungsgemäss beglaubigt ist.

2. Ist der Schiedsspruch oder die Vereinbarung nicht in einer amtlichen Sprache des
Landes abgefasst, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht wird, so hat die
Partei,  die seine Anerkennung und Vollstreckung nachsucht, eine Übersetzung
der erwähnten Urkunden in diese Sprache beizubringen. Die Übersetzung muss
von einem amtlichen oder beeidigten Übersetzer oder von einem diplomatischen
oder konsularischen Vertreter beglaubigt sein. 

Artikel  V

1. Die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsspruches darf auf Antrag der
Partei, gegen die er geltend gemacht wird, nur versagt werden, wenn diese Partei
der  zuständigen  Behörde  des  Landes,  in  dem  die  Anerkennung  und
Vollstreckung nachgesucht wird, den Beweis erbringt.

a.  dass  die  Parteien,  die  eine  Vereinbarung  im  Sinne  des  Artikels  II
geschlossen haben, nach dem Recht, das für sie persönlich massgebend ist,
in irgendeiner Hinsicht hierzu nicht fähig waren, oder dass die Vereinbarung
nach  dem Recht,  dem die  Parteien  sie  unterstellt  haben,  oder,  falls  die
Parteien hierüber nichts bestimmt haben, nach dem Recht des Landes, in
dem der Schiedsspruch ergangen ist, ungültig ist, oder 

b. dass die Partei, gegen die der Schiedsspruch geltend gemacht wird, von
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der  Bestellung  des  Schiedsrichters  oder  von  dem  schiedsrichterlichen
Verfahren nicht gehörig in Kenntnis gesetzt  worden ist oder dass sie aus
einem  anderen  Grund  ihre  Angriffs-  oder  Verteidigungsmittel  nicht  hat
geltend machen können, oder

c. dass der Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, die in der Schiedsabrede
nicht  erwähnt  ist  oder  nicht  unter  die  Bestimmungen der  Schiedsklausel
fällt,  oder  dass  er  Entscheidungen  enthält,  welche  die  Grenzen  der
Schiedsabrede oder der Schiedsklausel überschreiten; kann jedoch der Teil
des Schiedsspruches, der sich auf Streitpunkte bezieht, die dem schiedsrich-
terlichen  Verfahren  unterworfen  waren,  von  dem  Teil,  der  Streitpunkte
betrifft,  die  ihm nicht  unterworfen waren,  getrennt  werden,  so kann  der
erstgenannte  Teil  des  Schiedsspruches anerkannt  und vollstreckt  werden,
oder

d.  dass  die  Bildung  des  Schiedsgerichtes  oder  das  schiedsrichterliche
Verfahren  der  Vereinbarung  der  Parteien  oder,  mangels  einer  solchen
Vereinbarung,  dem  Recht  des  Landes,  in  dem  das  schiedsrichterliche
Verfahren stattfand, nicht entsprochen hat, oder

e. dass der Schiedsspruch für die Parteien noch nicht verbindlich geworden
ist oder dass er von einer zuständigen Behörde des Landes, in dem oder
nach dessen Recht er ergangen ist, aufgehoben oder in seinen Wirkungen
einstweilen gehemmt worden ist.

2. Die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruches darf  auch versagt
werden, wenn die zuständige Behörde des Landes, in dem die Anerkennung und
Vollstreckung nachgesucht wird, feststellt, 

a. dass der Gegenstand des Streites nach dem Recht dieses Landes nicht auf
schiedsrichterlichem Wege geregelt werden kann, oder

b.  dass  die  Anerkennung  oder  Vollstreckung  des  Schiedsspruches  der
öffentlichen Ordnung dieses Landes widersprechen würde.

Artikel  VI

Ist bei der Behörde, die im Sinne des Artikels V Absatz 1 Buchstabe e zuständig ist, ein
Antrag  gestellt  worden,  den  Schiedsspruch  aufzuheben  oder  ihn  in  seinen  Wirkungen
einstweilen  zu  hemmen,  so kann  die  Behörde,  vor  welcher  der  Schiedsspruch  geltend
gemacht wird, sofern sie es für angebracht hält, die Entscheidung über den Antrag, die
Vollstreckung zuzulassen, aussetzen; sie kann aber auch auf Antrag der Partei, welche die
Vollstreckung des Schiedsspruches begehrt,  der  andern Partei  auferlegen,  angemessene
Sicherheit zu leisten. 

Artikel  VII

1. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens lassen die Gültigkeit mehrseitiger
oder zweiseitiger Verträge, welche die Vertragsstaaten über die Anerkennung und
Vollstreckung von Schiedssprüchen geschlossen haben, unberührt und nehmen
keiner beteiligten Partei das Recht, sich auf einen Schiedsspruch nach Massgabe
des innerstaatlichen Rechts  oder  der  Verträge des Landes,  in  dem er  geltend
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gemacht wird, zu berufen.

2. Das  Genfer  Protokoll  über  die  Schiedsklauseln  von  19233 und  das  Genfer
Abkommen zur  Vollstreckung ausländischer  Schiedssprüche von 19274 treten
zwischen  den  Vertragsstaaten  in  dem Zeitpunkt  und  in  dem Ausmass  ausser
Kraft, in dem dieses Übereinkommen für sie verbindlich wird.

3 SR 0.277.11

4 [BS 12 392. AS 46 688, AS 2005 1513. AS 2009 4239].

Artikel  VIII

1. Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. Dezember 1958 zur Unterzeichnung
durch jeden Mitgliedstaat  der  Vereinten Nationen sowie  durch jeden anderen
Staat auf,  der Mitglied einer Spezialorganisation der Vereinten Nationen oder
Vertragspartei  des  Statutes  des  Internationalen  Gerichtshofes5  ist  oder  später
wird  oder  an  den  eine  Einladung  der  Generalversammlung  der  Vereinten
Nationen ergangen ist.

2. Dieses  Übereinkommen bedarf  der  Ratifizierung;  die  Ratifikationsurkunde ist
bei dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

5 SR 0.193.501

Artikel  IX

1. Alle  in  Artikel  VIII  bezeichneten  Staaten  können  diesem  Übereinkommen
beitreten.

2. Der  Beitritt  erfolgt  durch  Hinterlegung  einer  Beitrittsurkunde  bei  dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Artikel  X

1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, bei der Ratifizierung oder beim Beitritt
erklären,  dass  dieses  Übereinkommen auf  alle  oder  auf  einzelne  der  Gebiete
ausgedehnt werde, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. Eine solche
Erklärung  wird  wirksam,  sobald  das  Übereinkommen  für  den  Staat,  der  sie
abgegeben hat, in Kraft tritt.

2. Später  kann  dieses  Übereinkommen  auf  solche  Gebiete  durch  eine  an  den
Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  gerichtete  Notifikation  ausgedehnt
werden; die Ausdehnung wird am neunzigsten Tage, nachdem die Notifikation
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zugegangen ist oder, sofern dieses
Übereinkommen für den in Betracht kommenden Staat später in Kraft tritt, erst
in diesem Zeitpunkt wirksam.

2. Hinsichtlich  der  Gebiete,  auf  welche  dieses  Übereinkommen  bei  der
Unterzeichnung,  bei  der  Ratifizierung  oder  beim  Beitritt  nicht  ausgedehnt
worden ist, wird jeder in Betracht kommende Staat die Möglichkeit erwägen, die
erforderlichen  Massnahmen  zu  treffen,  um  das  Übereinkommen  auf  sie
auszudehnen, und zwar mit Zustimmung der Regierungen dieser Gebiete, falls
eine solche aus verfassungsrechtlichen Gründen notwendig sein sollte.
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Artikel  XI

Für einen Bundesstaat oder einen Staat,  der kein Einheitsstaat ist,  gelten die folgenden
Bestimmungen:

a. hinsichtlich der Artikel dieses Übereinkommens, die sich auf Gegenstände der
Gesetzgebungsbefugnis  des  Bundes  beziehen,  sind  die  Verpflichtungen  der
Bundesregierung  die  gleichen  wie  diejenigen  der  Vertragsstaaten,  die  keine
Bundesstaaten sind;

b. hinsichtlich solcher Artikel dieses Übereinkommens, die sich auf Gegenstände
der Gesetzgebungsbefugnis der Gliedstaaten oder Provinzen beziehen, die nach
der  verfassungsrechtlichen  Ordnung  des  Bundes  nicht  gehalten  sind,
Massnahmen im Wege  der  Gesetzgebung zu  treffen,  ist  die  Bundesregierung
verpflichtet, die in Betracht kommenden Artikel den zuständigen Behörden der
Gliedstaaten oder Provinzen so bald wie möglich befürwortend zur Kenntnis zu
bringen; 

c. ein Bundesstaat, der Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, übermittelt auf
das ihm von dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zugeleitete Ersuchen
eines  anderen  Vertragsstaates  eine  Darstellung  des  geltenden  Rechts  und  der
Übung innerhalb des Bundes und seiner Gliedstaaten oder Provinzen hinsichtlich
einzelner  Bestimmungen  dieses  Übereinkommens,  aus  der  insbesondere
hervorgeht,  inwieweit  diese  Bestimmungen  durch  Massnahmen  im Wege  der
Gesetzgebung oder andere Massnahmen wirksam geworden sind.

Artikel  XII

1. Dieses  Übereinkommen tritt  am neunzigsten Tage nach der  Hinterlegung der
dritten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

2. Für  jeden  Staat,  der  dieses  Übereinkommen  nach  Hinterlegung  der  dritten
Ratifikations-  oder  Beitrittsurkunde  ratifiziert  oder  ihm  beitritt,  tritt  es  am
neunzigsten  Tage  nach  der  Hinterlegung  seiner  Ratifikations-  oder
Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel  XIII

1. Jeder  Vertragsstaat  kann  dieses  Übereinkommen  durch  eine  an  den
Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  gerichtete  schriftliche  Notifikation
kündigen.  Die  Kündigung  wird  ein  Jahr,  nachdem  die  Notifikation  dem
Generalsekretär zugegangen ist, wirksam.

2. Jeder  Staat,  der  gemäss  Artikel  X  eine  Erklärung  abgegeben  oder  eine
Notifikation vorgenommen hat, kann später jederzeit dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen notifizieren, dass die Ausdehnung des Übereinkommens auf
das  in  Betracht  kommende  Gebiet  ein  Jahr,  nachdem  die  Notifikation  dem
Generalsekretär zugegangen ist, ihre Wirkung verlieren soll.

3. Dieses Übereinkommen bleibt auf Schiedssprüche anwendbar, hinsichtlich derer
ein  Verfahren  zum  Zwecke  der  Anerkennung  oder  Vollstreckung  eingeleitet
worden ist, bevor die Kündigung wirksam wird.
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Artikel  XIV

Ein Vertragsstaat darf sich gegenüber einem anderen Vertragsstaat nur insoweit auf dieses
Übereinkommen berufen, als er selbst verpflichtet ist, es anzuwenden.

Artikel  XV

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen in Artikel VIII bezeichneten
Staaten:

a. die Unterzeichnungen und Ratifikationen gemäss Artikel VIII;

b. die Beitrittserklärungen gemäss Artikel IX;

c. die Erklärungen und Notifikationen gemäss den Artikeln I, X und XI;

d. den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel XII in Kraft tritt;

e. die Kündigungen und Notifikationen gemäss Artikel XIII.

Artikel  XVI

1. Dieses  Übereinkommen,  dessen  chinesischer,  englischer,  französischer,
russischer und spanischer Wortlaut in gleicher Weise massgebend ist,  wird in
dem Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.

2. Der  Generalsekretär  der  Vereinten  Nationen  übermittelt  den  in  Artikel  VIII
bezeichneten Staaten eine beglaubigte Abschrift dieses Übereinkommens.

(Es folgen die Unterschriften)
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Geltungsbereich am 1. Mai 20136

Vertragsstaaten Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) Inkrafttreten

Afghanistan* 30. November 2004 B 28. Februar 2005

Ägypten 9. März 1959 B 7. Juni 1959

Albanien 27. Juni 2001 B 25. September 2001

Algerien* 7. Februar 1989 B 8. Mai 1989

Antigua und Barbuda* 2. Februar 1989 B 3. Mai 1989

Argentinien* 14. März 1989 12. Juni 1989

Armenien* 29. Dezember 1997 B 29. März 1998

Aserbaidschan 29. Februar 2000 B 29. Mai 2000

Australien 26. März 1975 B 24. Juni 1975

Bahamas 20. Dezember 2006 B 20. März 2007

Bahrain* 6. April 1988 B 5. Juli 1988

Bangladesch 6. Mai 1992 B 4. August 1992

Barbados* 16. März 1993 B 14. Juni 1993

Belarus* 15. November 1960 13. Februar 1961

Belgien* 18. August 1975 16. November 1975

Benin 16. Mai 1974 B 14. August 1974

Bolivien 28. April 1995 B 27. Juli 1995

Bosnien und Herzegowina* 1. September 1993 N 6. März 1992

Botsuana* 20. Dezember 1971 B 19. März 1972

Brasilien 7. Juni 2002 B 5. September 2002

Brunei* 25. Juli 1996 B 23. Oktober 1996

Bulgarien* 10. Oktober 1961 8. Januar 1962

Burkina Faso 23. März 1987 B 21. Juni 1987

Chile 4. September 1975 B 3. Dezember 1975

China* 22. Januar 1987 22. April 1987

Hongkong 6. Juni 1997 1. Juli 1997

Macau 19. Juli 2005 19. Juli 2005

Cook-Inseln 12. Januar 2009 B 12. April 2009

Costa Rica 26. Oktober 1987 24. Januar 1988

Côte d’Ivoire 1. Februar 1991 B 2. Mai 1991

Dänemark* 22. Dezember 1972 B 22. März 1973

Färöer 12. November 1975 B 10. Februar 1976
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Grönland 12. November 1975 B 10. Februar 1976

Deutschland* ** 30. Juni 1961 28. September 1961

Dominica 28. Oktober 1988 B 26. Januar 1989

Dominikanische Republik 11. April 2002 B 10. Juli 2002

Dschibuti 14. Juni 1983 N 27. Juni 1977

Ecuador* 3. Januar 1962 3. April 1962

El Salvador 26. Februar 1998 27. Mai 1998

Estland 30. August 1993 B 28. November 1993

Fidschi 27. September 2010 B 26. Dezember 2010

Finnland 19. Januar 1962 19. April 1962

Frankreich* 26. Juni 1959 24. September 1959

Alle Hoheitsgebiete der Französischen Republik 

26. Juni 1959 24. September 1959

Gabun 15. Dezember 2006 B 15. März 2007

Georgien 2. Juni 1994 B 31. August 1994

Ghana 9. April 1968 B 8. Juli 1968

Griechenland* 16. Juli 1962 B 14. Oktober 1962

Guatemala* 21. März 1984 B 19. Juni 1984

Guinea 23. Januar 1991 B 23. April 1991

Haiti 5. Dezember 1983 B 4. März 1984

Heiliger Stuhl* 14. Mai 1975 B 12. August 1975

Honduras 3. Oktober 2000 B 1. Januar 2001

Indien* 13. Juli 1960 11. Oktober 1960

Indonesien* 7. Oktober 1981 B 5. Januar 1982

Iran* 15. Oktober 2001 B 13. Januar 2002

Irland* 12. Mai 1981 B 10. August 1981

Island 24. Januar 2002 B 24. April 2002

Israel 5. Januar 1959 7. Juni 1959

Italien 31. Januar 1969 B 1. Mai 1969

Jamaika* 10. Juli 2002 B 8. Oktober 2002

Japan* 20. Juni 1961 B 18. September 1961

Jordanien* 15. November 1979 13. Februar 1980

Kambodscha 5. Januar 1960 B 4. April 1960

Kamerun 19. Februar 1988 B 19. Mai 1988
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Kanada* 12. Mai 1986 B 10. August 1986

Kasachstan 20. November 1995 B 18. Februar 1996

Katar 30. Dezember 2002 B 30. März 2003

Kenia* 10. Februar 1989 B 11. Mai 1989

Kirgisistan 18. Dezember 1996 B 18. März 1997

Kolumbien 25. September 1979 B 24. Dezember 1979

Korea (Süd-)* 8. Februar 1973 B 9. Mai 1973

Kroatien 26. Juli 1993 N 8. Oktober 1991

Kuba* 30. Dezember 1974 B 30. März 1975

Kuwait* 28. April 1978 B 27. Juli 1978

Laos 17. Juni 1998 B 15. September 1998

Lesotho 13. Juni 1989 B 11. September 1989

Lettland 14. April 1992 B 13. Juli 1992

Libanon* 11. August 1998 B 9. November 1998

Liberia 16. September 2005 B 15. Dezember 2005

Liechtenstein* 7. Juli 2011 B 5. Oktober 2011

Litauen* 14. März 1995 B 12. Juni 1995

Luxemburg* 9. September 1983 8. Dezember 1983

Madagaskar* 16. Juli 1962 B 14. Oktober 1962

Malaysia* 5. November 1985 B 3. Februar 1986

Mali 8. September 1994 B 7. Dezember 1994

Malta* 22. Juni 2000 B 20. September 2000

Marokko* 12. Februar 1959 B 7. Juni 1959

Marshallinseln 21. Dezember 2006 B 21. März 2007

Mauretanien 30. Januar 1997 B 30. April 1997

Mauritius* 19. Juni 1996 B 17. September 1996

Mazedonien 10. März 1994 N 17. November 1991

Mexiko 14. April 1971 B 13. Juli 1971

Moldau* 18. September 1998 B 17. Dezember 1998

Monaco* 2. Juni 1982 31. August 1982

Mongolei* 24. Oktober 1994 B 22. Januar 1995

Montenegro* 23. Oktober 2006 N 3. Juni 2006

Mosambik* 11. Juni 1998 B 9. September 1998

Myanmar 16. April 2013 B 15. Juli 2013
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Nepal* 4. März 1998 B 2. Juni 1998

Neuseeland* 6. Januar 1983 B 6. April 1983

Nicaragua 24. September 2003 B 23. Dezember 2003

Niederlande* 24. April 1964 23. Juli 1964

Curaçao 24. April 1964 23. Juli 1964

Karibische Gebiete (Bonaire,Sint Eustatius und Saba) 

24. April 1964 23. Juli 1964

Sint Maarten 24. April 1964 23. Juli 1964

Niger 14. Oktober 1964 B 12. Januar 1965

Nigeria* 17. März 1970 B 15. Juni 1970

Norwegen* 14. März 1961 B 12. Juni 1961

Oman 25. Februar 1999 B 26. Mai 1999

Österreich 2. Mai 1961 B 31. Juli 1961

Pakistan* 14. Juli 2005 12. Oktober 2005

Panama 10. Oktober 1984 B 8. Januar 1985

Paraguay 8. Oktober 1997 B 6. Januar 1998

Peru 7. Juli 1988 B 5. Oktober 1988

Philippinen* 6. Juli 1967 4. Oktober 1967

Polen* 3. Oktober 1961 1. Januar 1962

Portugal* 18. Oktober 1994 B 16. Januar 1995

Ruanda 31. Oktober 2008 B 29. Januar 2009

Rumänien* 13. September 1961 B 12. Dezember 1961

Russland*  24. August 1960 22. November 1960

Sambia 14. März 2002 B 12. Juni 2002

San Marino 17. Mai 1979 B 15. August 1979

São Tomé und Príncipe 20. November 2012 B 18. Februar 2013

Saudi-Arabien* 19. April 1994 B 18. Juli 1994

Schweden 28. Januar 1972 27. April 1972

Schweiz 1. Juni 1965 30. August 1965

Senegal 17. Oktober 1994 B 15. Januar 1995

Serbien* 12. März 2001 N 27. April 1992

Simbabwe 29. September 1994 B 28. Dezember 1994

Singapur* 21. August 1986 B 19. November 1986

Slowakei* 28. Mai 1993 N 1. Januar 1993
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Slowenien 6. Juli 1992 N 25. Juni 1991

Spanien 12. Mai 1977 B 10. August 1977

Sri Lanka 9. April 1962 8. Juli 1962

St. Vincent und die Grenadinen* 

12. September 2000 B 11. Dezember 2000

Südafrika 3. Mai 1976 B 1. August 1976

Syrien 9. März 1959 B 7. Juni 1959

Tadschikistan* 14. August 2012 B 12. November 2012

Tansania* 13. Oktober 1964 B 11. Januar 1965

Thailand 21. Dezember 1959 B 20. März 1960

Trinidad und Tobago* 14. Februar 1966 B 15. Mai 1966

Tschechische Republik* 30. September 1993 N 1. Januar 1993

Tunesien* 17. Juli 1967 B 15. Oktober 1967

Türkei* 2. Juli 1992 B 30. September 1992

Uganda* 12. Februar 1992 B 12. Mai 1992

Ukraine* 10. Oktober 1960 8. Januar 1961

Ungarn* 5. März 1962 B 3. Juni 1962

Uruguay 30. März 1983 B 28. Juni 1983

Usbekistan 7. Februar 1996 B 7. Mai 1996

Venezuela* 8. Februar 1995 B 9. Mai 1995

Verein. Arabische Emirate 21. August 2006 B 19. November 2006

Vereinigte Staaten* 30. September 1970 B 29. Dezember 1970

Alle Gebiete, deren internationale Beziehungen von den USA wahrgenommen werden
3. November 1970 B 1. Februar 1971

Vereinigtes Königreich* 24. September 1975 B 23. Dezember 1975

Bermudas* 14. November 1979 B 12. Februar 1980

Gibraltar* 24. September 1975 B 23. Dezember 1975

Guernsey* 19. April 1985 B 18. Juli 1985

Insel Man* 22. Februar 1979 B 23. Mai 1979

Jersey 28. Mai 2002 28. Mai 2002

Kaimaninseln* 26. November 1980 B 24. Februar 1981

Vietnam* 12. September 1995 B 11. Dezember 1995

Zentralafrikanische Republik* 15. Oktober 1962 B 13. Januar 1963

Zypern* 29. Dezember 1980 B 29. März 1981
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* Vorbehalte und Erklärungen

** Einwendungen

Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen

und englischen Texte können auf der Internetseite der Vereinten Nationen:

http://treaties.un.org/  eingesehen  oder  bei  der  Direktion  für  Völkerrecht,  Sektion
Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden.
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Abkommen betreffend die Gesetze und 
Gebräuche des Landkriegs – 
Haager Landkriegsordnung – 
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Abgeschlossen in Den Haag am 18. Oktober 1907

In Kraft getreten für Deutschland am 26. Januar 1910

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen; der Präsident der Vereinigten
Staaten  von  Amerika;  der  Präsident  der  Argentinischen  Republik;  Seine  Majestät  der
Kaiser von Österreich, König von Böhmen usw., und Apostolischer König von Ungarn;
Seine Majestät der König der Belgier; der Präsident der Republik Bolivien; der Präsident
der Republik der Vereinigten Staaten von Brasilien; Seine Königliche Hoheit der Fürst von
Bulgarien; der Präsident der Republik Chile; der Präsident der Republik Kolumbien; der
einstweilige Gouverneur der Republik Kuba; Seine Majestät der König von Dänemark; der
Präsident  der  Dominikanischen  Republik;  der  Präsident  der  Republik  Ecuador;  der
Präsident  der  Französischen  Republik;  Seine  Majestät  der  König  des  Vereinigten
Königreichs  von  Grossbritannien  und  Irland  und  der  Britischen  überseeischen  Lande,
Kaiser von Indien; Seine Majestät  der König der Hellenen; der Präsident der Republik
Guatemala; der Präsident der Repbulik Haiti; Seine Majestät der König von Italien; Seine
Majestät der Kaiser von Japan; Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Luxemburg,
Herzog zu Nassau; der Präsident der Vereinigten Staaten von Mexiko; Seine Königliche
Hoheit der Fürst von Montenegro; Seine Majestät der König von Norwegen; der Präsident
der Republik Panama; der Präsident der Republik Paraguay; Ihre Majestät die Königin der
Niederlande; der Präsident der Republik Peru; Seine Kaiserliche Majestät der Schah von
Persien; Seine Majestät der König von Portugal und Algarbien usw.; Seine Majestät der
König von Rumänien; Seine Majestät der Kaiser aller Reussen; der Präsident der Republik
Salvador;  Seine Majestät  der König von Serbien; Seine Majestät  der König von Siam;
Seine Majestät der König von Schweden; der Schweizerische Bundesrat; Seine Majestät
der  Kaiser  der  Osmanen;  der  Präsident  des  Orientalischen  Freistaats  Uruguay;  der
Präsident der Vereinigten Staaten von Venezuela,

BS 11 409; BBl 1909 I 1

2  Sogenanntes  IV.  Abkommen  der  Haager  Friedenskonferenz  von  1907.  Die  Schlussakte  dieser
Konferenz siehe in SR 0.193.212 am Schluss.

3 BS 11 229

in der Erwägung, dass bei allem Bemühen, Mittel zu suchen, um den Frieden zu sichern
und bewaffnete Streitigkeiten zwischen den Völkern zu verhüten, es doch von Wichtigkeit
ist, den Fall ins Auge zu fassen, wo ein Ruf zu den Waffen durch Ereignisse herbeigeführt
wird, die ihre Fürsorge nicht hat abwenden können, 

von  dem  Wunsche  beseelt,  selbst  in  diesem  äussersten  Falle  den  Interessen  der
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Menschlichkeit und den sich immer steigernden Forderungen der Zivilisation zu dienen,

in der Meinung, dass es zu diesem Zweck von Bedeutung ist, die allgemeinen Gesetze und
Gebräuche  des  Krieges  einer  Durchsicht  zu  unterziehen,  sei  es,  um  sie  näher  zu
bestimmen, sei es, um ihnen gewisse Grenzen zu ziehen, damit sie soviel wie möglich von
ihrer Schärfe verlieren,

haben  eine  Vervollständigung und in  gewissen  Punkten  eine  bestimmtere  Fassung des
Werkes  der  ersten  Friedenskonferenz  für  nötig  befunden,  die  im  Anschluss  an  die
Brüsseler Konferenz von 1874, ausgehend von diesen durch eine weise und hochherzige
Fürsorge  eingegebenen  Gedanken,  Bestimmungen  zur  Feststellung  und  Regelung  der
Gebräuche des Landkriegs angenommen hat.

Nach der Auffassung der hohen vertragschliessenden Teile sollen diese Bestimmungen,
deren Abfassung durch den Wunsch angeregt wurde, die Leiden des Krieges zu mildern,
soweit  es  die  militärischen  Interessen  gestatten,  den  Kriegführenden  als  allgemeine
Richtschnur für ihr Verhalten in den Beziehungen untereinander und mit der Bevölkerung
dienen.

Es war indessen nicht möglich, sich schon jetzt über Bestimmungen zu einigen, die sich
auf alle in der Praxis vorkommenden Fälle erstrecken.

Andererseits konnte es nicht in der Absicht der hohen vertragschliessenden Teile liegen,
dass  die  nicht  vorgesehenen  Fälle  in  Ermangelung  einer  schriftlichen  Abrede  der
willkürlichen Beurteilung der militärischen Befehlshaber überlassen bleiben.

In  der  Erwartung,  dass  später  ein vollständigeres  Kriegsgesetzbuch  festgestellt  werden
könne, halten es die hohen vertragschliessenden Teile für zweckmässig, festzusetzen, dass
in den Fällen,  die in den Bestimmungen der von ihnen angenommenen Ordnung nicht
einbegriffen sind,  die Bevölkerung und die Kriegführenden unter dem Schutze und der
Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, wie sie sich ergeben aus den unter
gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und
aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens. 

Sie erklären, dass namentlich die Artikel 1 und 2 der angenommenen Ordnung in diesem
Sinne zu verstehen sind.

Die hohen vertragschliessenden Teile, die hierüber ein neues Abkommen abzuschliessen
wünschen, haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten)

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger

Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:

Artikel 1

Die Vertragsmächte werden ihren Landheeren Verhaltungsmassregeln geben, welche der
dem  vorliegenden  Abkommen  beigefügten  Ordnung  der  Gesetze  und  Gebräuche  des
Landkriegs entsprechen.

Artikel 2

Die  Bestimmungen  der  im  Artikel  1  angeführten  Ordnung  sowie  des  vorliegenden
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Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn
die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind.

Artikel 3

Die Kriegspartei, welche die Bestimmungen der bezeichneten Ordnung verletzen sollte, ist
gegebenen  Falles  zum  Schadenersatze  verpflichtet.  Sie  ist  für  alle  Handlungen
verantwortlich, die von den zu ihrer bewaffneten Macht gehörenden Personen begangen
werden.

Artikel 4

Dieses  Abkommen  tritt  nach  seiner  Ratifikation  für  die  Beziehungen  zwischen  den
Vertragsmächten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 18994 betreffend die Gesetze
und Gebräuche des Landkriegs. 

Das Abkommen von 1899 bleibt in Kraft für die Beziehungen zwischen den Mächten, die
es  unterzeichnet  haben,  die  aber  das  vorliegende  Abkommen  nicht  gleichermassen
ratifizieren sollten.

Artikel 5

Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden.

Die Ratifikationsurkunden sollen in Den Haag hinterlegt werden.

Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das
von  den  Vertretern  der  daran  teilnehmenden  Mächte  und  von  dem  niederländischen
Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.

Die  späteren  Hinterlegungen  von  Ratifikationsurkunden  erfolgen  mittels  einer
schriftlichen,  an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige,  der die Ratifikati-
onsurkunde  beizufügen  ist.  Beglaubigte  Abschrift  des  Protokolls  über  die  erste
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen
sowie der Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande unverzüglich
den zur zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die
dem Abkommen beigetreten sind,  auf  diplomatischem Wege mitgeteilt  werden.  In  den
Fällen  des  vorstehenden  Absatzes  wird  die  bezeichnete  Regierung  ihnen  zugleich
bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat.
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Artikel 6

Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen später beitreten.

Die  Macht,  die  beizutreten  wünscht,  hat  ihre  Absicht  der  Regierung  der  Niederlande
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird.

Diese  Regierung  wird  unverzüglich  allen  anderen  Mächten  beglaubigte  Abschrift  der
Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie
die Anzeige erhalten hat.
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Artikel 7

Dieses  Abkommen  wird  wirksam für  die  Mächte,  die  an  der  ersten  Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden teilgenommen haben,  sechzig Tage  nach dem Tage,  an dem das
Protokoll  über  diese  Hinterlegung  aufgenommen  worden  ist,  und  für  die  später
ratifizierenden  oder  beitretenden  Mächte  sechzig  Tage,  nachdem  die  Regierung  der
Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.

Artikel 8

Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, so soll die Kündigung
schriftlich der Regierung der  Niederlande erklärt  werden,  die  unverzüglich beglaubigte
Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an
welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat.

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und erst
ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.

Artikel 9

Ein im niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes Register
soll den Tag der gemäss Artikel 5 Absätze 3 und 4 erfolgten Hinterlegung von Ratifikati-
onsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 6
Absatz 2) oder von der Kündigung (Artikel 8 Absatz 1) eingegangen sind.

Jede  Vertragsmacht  hat  das  Recht,  von  diesem  Register  Kenntnis  zu  nehmen  und
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.

Geschehen  in  Den  Haag,  am  achtzehnten  Oktober  neunzehnhundertsieben  in  einer
einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben
soll  und  wovon  beglaubigte  Abschriften  den  zu  der  zweiten  Friedenskonferenz
eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen.

(Es folgen die Unterschriften)

Anlage – Ordnung der Gesetze und Gebräuche 
des Landkriegs

I. Abschnitt - Kriegführende

I. Kapitel - Begriff des Kriegführenden

Artikel 1

Die  Gesetze,  die  Rechte  und  die  Pflichten des  Krieges  gelten nicht  nur  für  das  Heer,
sondern  auch  für  die  Milizen  und  Freiwilligenkorps,  wenn  sie  folgende  Bedingungen
erfüllen:

1. wenn jemand an ihrer Spitze steht, der für seine Untergebenen verantwortlich ist,
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2. wenn sie ein festes, aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen,

3. wenn sie die Waffen offen führen und

4. wenn sie  bei ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges
beobachten.

In den Ländern, wo Milizien oder Freiwilligenkorps das Heer oder einen Bestandteil des
Heeres bilden, sind diese unter der Bezeichnung «Heer» inbegriffen.

Artikel 2

Die Bevölkerung eines nicht  besetzten Gebiets,  die  beim Herannahen des Feindes aus
eigenem Antriebe zu den Waffen greift,  um die  eindringenden Truppen zu bekämpfen,
ohne Zeit  gehabt  zu haben,  sich nach Artikel  1  zu organisieren,  wird als kriegführend
betrachtet, wenn sie die Waffen offen führt und die Gesetze und Gebräuche des Krieges
beobachtet.

Artikel 3

Die bewaffnete Macht der Kriegsparteien kann sich zusammensetzen aus Kombattanten
und Nichtkombattanten. Im Falle der Gefangennahme durch den Feind haben die einen
wie die anderen Anspruch auf Behandlung als Kriegsgefangene. 

II. Kapitel – Kriegsgefangene5

5 Die Genfer Abkommen von 1929 (SR 0.518.41 Art. 89) und von 1949 (SR 0.518.42 Art. 135) über
die Behandlung der Kriegsgefangenen ergänzen dieses  Kapitel in den Beziehungen zwischen den vertragsch-
liessenden Mächten.

Artikel 4

Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen Regierung, aber nicht der
Gewalt der Personen oder der Korps, die sie gefangengenommen haben.

Sie sollen mit Menschlichkeit behandelt werden.

Alles,  was ihnen persönlich gehört,  verbleibt ihr Eigentum mit Ausnahme von Waffen,
Pferden und Schriftstücken militärischen Inhalts.

Artikel 5

Die  Kriegsgefangenen  können  in  Städten,  Festungen,  Lagern  oder  an  anderen  Orten
untergebracht werden mit der Verpflichtung, sich nicht über eine bestimmte Grenze hinaus
zu entfernen; dagegen ist ihre Einschliessung nur statthaft als unerlässliche Sicherungs-
massregel  und  nur  während  der  Dauer  der  diese  Massregel  notwendig  machenden
Umstände.

Artikel 6

Der  Staat  ist  befugt,  die  Kriegsgefangenen,  mit  Ausnahme  der  Offiziere,  nach  ihrem
Dienstgrad und nach ihren Fähigkeiten als Arbeiter zu verwenden. Diese Arbeiten dürfen
nicht übermässig sein und in keiner Beziehung zu den Kriegsunternehrnungen stehen.

Den Kriegsgefangenen kann gestattet werden, Arbeiten für öffentliche Verwaltungen oder
für Privatpersonen oder für ihre eigene Rechnung auszuführen.
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Arbeiten  für  den  Staat  werden  nach  den  Sätzen  bezahlt,  die  für  Militärpersonen  des
eigenen Heeres bei Ausführung der gleichen Arbeiten gelten, oder, falls solche Sätze nicht
bestehen, nach einem Satze, wie er den geleisteten Arbeiten entspricht.

Werden  die  Arbeiten  für  Rechnung  anderer  öffentlicher  Verwaltungen  oder  für
Privatpersonen  ausgeführt,  so  werden  die  Bedingungen  im  Einverständnisse  mit  der
Militärbehörde festgestellt.

Der  Verdienst  der  Kriegsgefangenen  soll  zur  Besserung ihrer  Lage verwendet  und der
Überschuss  nach  Abzug der  Unterhaltungskosten  ihnen  bei  der  Freilassung ausgezahlt
werden.

Artikel 7

Die  Regierung,  in  deren  Gewalt  sich  die  Kriegsgefangenen  befinden,  hat  für  ihren
Unterhalt zu sorgen.

In Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegführenden sind die
Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung,  Unterkunft  und Kleidung auf demselben
Fusse zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangengenommen hat.

Artikel 8

Die Kriegsgefangenen unterstehen den Gesetzen, Vorschriften und Befehlen, die in dem
Heere des Staates gelten, in dessen Gewalt sie sich befinden. Jede Unbotmässigkeit kann
mit der erforderlichen Strenge geahndet werden.

Entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergriffen werden, bevor es ihnen gelungen ist, ihr
Heer  zu  erreichen,  oder  bevor  sie  das  Gebiet  verlassen  haben,  das  von  den  Truppen,
welche sie gefangengenommen hatten, besetzt ist, unterliegen disziplinarischer Bestrafung.

Kriegsgefangene,  die  nach  gelungener  Flucht  von  neuem gefangengenommen  werden,
können für die frühere Flucht nicht bestraft werden.

Artikel 9

Jeder Kriegsgefangene ist verpflichtet, auf Befragen seinen wahren Namen und Dienstgrad
anzugeben; handelt er gegen diese Vorschrift, so können ihm die Vergünstigungen, die den
Kriegsgefangenen seiner Klasse zustehen, entzogen werden.

Artikel 10

Kriegsgefangene können gegen Ehrenwort freigelassen werden,  wenn die Gesetze ihres
Landes sie dazu ermächtigen; sie sind alsdann bei ihrer persönlichen Ehre verbunden, die
übernommenen  Verpflichtungen  sowohl  ihrer  eigenen  Regierung  als  auch  dem Staate
gegenüber, der sie zu Kriegsgefangenen gemacht hat, gewissenhaft zu erfüllen.

Ihre  Regierung  ist  in  solchem Falle  verpflichtet,  keinerlei  Dienste  zu  verlangen  oder
anzunehmen, die dem gegebenen Ehrenwort widersprechen.

Artikel 11

Ein Kriegsgefangener kann nicht gezwungen werden, seine Freilassung gegen Ehrenwort
anzunehmen;  ebensowenig  ist  die  feindliche  Regierung verpflichtet,  dem Antrag eines
Kriegsgefangenen auf Entlassung gegen Ehrenwort zu entsprechen.

654 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs – Haager
Landkriegsordnung – SR0.515.112

Artikel 12

Jeder gegen Ehrenwort entlassene Kriegsgefangene, der gegen den Staat, dem gegenüber
er die Ehrenverpflichtung eingegangen ist, oder gegen dessen Verbündete die Waffen trägt
und wieder ergriffen wird, verliert das Recht der Behandlung als Kriegsgefangener und
kann vor Gericht gestellt werden.

Artikel 13

Personen, die einem Heere folgen, ohne ihm unmittelbar anzugehören, wie Kriegskorre-
spondenten, Zeitungsberichterstatter, Marketender und Lieferanten, haben, wenn sie in die
Hand des Feindes geraten und diesem ihre Festhaltung zweckmässig erscheint, das Recht
auf  Behandlung  als  Kriegsgefangene,  vorausgesetzt,  dass  sie  sich  im  Besitz  eines
Ausweises der Militärbehörde des Heeres befinden, das sie begleiteten.

Artikel 14

Beim  Ausbruch  der  Feindseligkeiten  wird  in  jedem  der  kriegführenden  Staaten  und
eintretenden Falles in den neutralen Staaten, die Angehörige eines der Kriegführenden in
ihr Gebiet aufgenommen haben, eine Auskunftstelle über die Kriegsgefangenen errichtet.
Diese ist berufen, alle die Kriegsgefangenen betreffenden Anfragen zu beantworten, und
erhält von den zuständigen Dienststellen alle Angaben über die Unterbringung und deren
Wechsel, über Freilassungen gegen Ehrenwort, über Austausch, über Entweichungen, über
Aufnahme in die Hospitäler und über Sterbefälle sowie sonstige Auskünfte, die nötig sind,
um über jeden Kriegsgefangenen ein Personalblatt anzulegen und auf dem laufenden zu
erhalten. Die Auskunftstelle verzeichnet auf diesem Personalblatte die Matrikelnummer,
den Vor- und Zunamen, das Alter, den Heimatort,  den Dienstgrad, den Truppenteil,  die
Verwundungen,  den  Tag  und  Ort  der  Gefangennahme,  der  Unterbringung,  der
Verwundungen  und des  Todes  sowie  alle  besonderen  Bemerkungen.  Das  Personalblatt
wird nach dem Friedensschlusse der Regierung des anderen Kriegführenden übermittelt.

Die  Auskunftstelle  sammelt  ferner  alle  zum  persönlichen  Gebrauche  dienenden
Gegenstände, Wertsachen, Briefe usw., die auf den Schlachtfeldern gefunden oder von den
gegen  Ehrenwort  entlassenen,  ausgetauschten,  entwichenen  oder  in  Hospitälern  oder
Feldlazaretten  gestorbenen  Kriegsgefangenen  hinterlassen  werden,  und  stellt  sie  den
Berechtigten zu.

Artikel 15

Die Hilfsgesellschaften für Kriegsgefangene, die ordnungsmässig nach den Gesetzen ihres
Landes gebildet  worden sind und den Zweck verfolgen,  die  Vermittler  der  mildtätigen
Nächstenhilfe zu sein, erhalten von den Kriegführenden für sich und ihre ordnungsmässig
beglaubigten  Agenten  jede  Erleichterung  innerhalb  der  durch  die  militärischen
Notwendigkeiten  und  die  Verwaltungsvorschriften  gezogenen  Grenzen,  um  ihre
menschenfreundlichen  Bestrebungen  wirksam  ausführen  zu  können.  Den  Delegierten
dieser  Gesellschaften  kann  auf  Grund  einer  ihnen  persönlich  von  der  Militärbehörde
erteilten Erlaubnis und gegen die schriftliche Verpflichtung,  sich allen von dieser etwa
erlassenen  Ordnungs-  und  Polizeivorschriften  zu  fügen,  gestattet  werden,  an  den
Unterbringungsstellen  sowie  an  den  Rastorten  der  in  die  Heimat  zurückkehrenden
Gefangenen Liebesgaben zu verteilen. 
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Artikel 16

Die Auskunftstellen geniessen Portofreiheit. Briefe, Postanweisungen, Geldsendungen und
Postpakete, die für die Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von ihnen abgesandt werden,
sind  sowohl  im  Land  der  Aufgabe  als  auch  im  Bestimmungsland  und  in  den
Zwischenländern von allen Postgebühren befreit. 

Die als Liebesgaben und Beihilfen für Kriegsgefangene bestimmten Gegenstände sind von
allen  Eingangszöllen  und  anderen  Gebühren  sowie  von  den  Frachtkosten  auf
Staatseisenbahnen befreit.

Artikel 17

Die gefangenen Offiziere erhalten dieselbe Besoldung, wie sie den Offizieren  gleichen
Dienstgrades in dem Lande zusteht, wo sie gefangen gehalten werden; ihre Regierung ist
zur Erstattung verpflichtet.

Artikel 18

Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion mit Einschluss der Teilnahme
am Gottesdienst volle Freiheit gelassen unter der einzigen Bedingung, dass sie sich den
Ordnungs- und Polizeivorschriften der Militärbehörden fügen.

Artikel 19

Die  Testamente  der  Kriegsgefangenen  werden  unter  denselben  Bedingungen
entgegengenommen oder errichtet wie die der Militärpersonen des eigenen Heeres. Das
gleiche  gilt  für  die  Sterbeurkunden  sowie  für  die  Beerdigung  von  Kriegsgefangenen,
wobei deren Dienstgrad und Rang zu berücksichtigen ist.

Artikel 20

Nach dem Friedensschlusse sollen die  Kriegsgefangenen  binnen kürzester  Frist  in  ihre
Heimat entlassen werden.

III. Kapitel - Kranke und Verwundete

Artikel 21

Die  Pflichten  der  Kriegführenden  in  Ansehung  der  Behandlung  von  Kranken  und
Verwundeten bestimmen sich nach dem Genfer Abkommen.

II. Abschnitt – Feindseligkeiten6

6  Das Genfer  Abk.  vom 12.  Aug.  1949  über  den  Schutz  von  Zivilpersonen  in  Kriegszeiten  (SR
0.518.51) ergänzt diesen Abschnitt  in den Beziehungen zwischen den vertragschliessenden  Mächten
(Art. 154 des erwähnten Abkommens).

1. Kapitel - Mittel zur Schädigung des Feindes, Belagerungen 
und Beschiessungen

Artikel 22

Die  Kriegführenden  haben  kein  unbeschränktes  Recht  in  der  Wahl  der  Mittel  zur
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Schädigung des Feindes.

Artikel 23

Abgesehen von den durch Sonderverträge aufgestellten Verboten, ist namentlich untersagt:

a) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen,

b) die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen
Volkes oder Heeres,

c) die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen
Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat,

d) die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird,

e)  der  Gebrauch  von  Waffen,  Geschossen  oder  Stoffen,  die  geeignet  sind,
unnötige Leiden zu verursachen,

f)  der  Missbrauch  der  Parlamentärflagge,  der  Nationalflagge  oder  der
militärischen Abzeichen oder  der  Uniform des Feindes sowie  der  besonderen
Abzeichen des Genfer Abkommens,

g) die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums ausser in den Fällen,
wo diese Zerstörung oder Wegnahme durch die Notwendigkeiten des Krieges
dringend erheischt wird,

h)  die  Aufhebung  oder  zeitweilige  Ausserkraftsetzung  der  Rechte  und
Forderungen von  Angehörigen der  Gegenpartei  oder  die  Ausschliessung ihrer
Klagbarkeit.

Den Kriegführenden ist ebenfalls untersagt, Angehörige der Gegenpartei zur Teilnahme an
den Kriegsunternehmungen gegen ihr Land zu zwingen; dies gilt auch für den Fall, dass
sie vor Ausbruch des Krieges angeworben waren.

Artikel 24

Kriegslisten und die Anwendung der notwendigen Mittel, um sich Nachrichten über den
Gegner und das Gelände zu verschaffen, sind erlaubt.

Artikel 25

Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, mit welchen

Mitteln es auch sei, anzugreifen oder zu beschiessen.

Artikel 26

Der Befehlshaber einer angreifenden Truppe soll vor Beginn der Beschiessung, den

Fall eines Sturmangriffes ausgenommen, alles, was an ihm liegt, tun, um die Behörden
davon zu benachrichtigen.

Artikel 27

Bei Belagerungen und Beschiessungen sollen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen
werden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, der Wissenschaft und der  Wohltätigkeit
gewidmeten Gebäude, die geschichtlichen Denkmäler, die Hospitäler und Sammelplätze
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für Kranke und Verwundete soviel wie möglich zu schonen, vorausgesetzt, dass sie nicht
gleichzeitig zu einem militärischen Zwecke Verwendung finden.

Pflicht der Belagerten ist es, diese Gebäude oder Sammelplätze mit deutlichen besonderen
Zeichen zu versehen und diese dem Belagerer vorher bekanntzugeben.

Artikel 28

Es ist untersagt, Städte oder Ansiedlungen, selbst wenn sie im Sturme genommen sind, der
Plünderung preiszugeben.

II. Kapitel - Spione

Artikel 29

Als Spion gilt nur, wer heimlich oder unter falschem Vorwand in dem Operationsgebiet
eines Kriegführenden Nachrichten einzieht oder einzuziehen sucht in der  Absicht, sie der
Gegenpartei mitzuteilen.

Demgemäss sind Militärpersonen in Uniform, die in das Operationsgebiet des feindlichen
Heeres  eingedrungen  sind,  um  sich  Nachrichten  zu  verschaffen,  nicht  als  Spione  zu
betrachten.  Desgleichen  gelten  nicht  als  Spione:  Militärpersonen  und  Nichtmili-
tärpersonen,  die  den  ihnen  erteilten  Auftrag,  Mitteilungen  an  ihr  eigenes  oder  an  das
feindliche Heer zu überbringen, offen ausführen. Dahin gehören ebenfalls Personen, die in
Luftschiffen  befördert  werden,  um  Mitteilungen  zu  überbringen  oder  um  überhaupt
Verbindungen  zwischen  den  verschiedenen  Teilen  eines  Heeres  oder  eines  Gebiets
aufrechtzuerhalten.

Artikel 30

Der auf der Tat ertappte Spion darf nicht ohne vorausgegangenes Urteil bestraft werden.

Artikel 31

Ein Spion, welcher zu dem Heere, dem er angehört, zurückgekehrt  ist und später vom
Feinde gefangen genommen wird,  ist  als Kriegsgefangener  zu betrachten und kann für
früher begangene Spionage nicht verantwortlich gemacht werden.

III. Kapitel - Parlamentäre

Artikel 32

Als  Parlamentär  gilt,  wer  von  einem der  Kriegführenden  bevollmächtigt  ist,  mit  dem
anderen  in  Unterhandlungen  zu  treten,  und  sich  mit  der  weissen  Fahne  zeigt.  Er  hat
Anspruch  auf  Unverletzlichkeit,  ebenso  der  ihn  begleitende  Trompeter,  Hornist  oder
Trommler, Fahnenträger und Dolmetscher.

Artikel 33

Der Befehlshaber, zu dem ein Parlamentär gesandt wird, ist nicht verpflichtet, ihn unter
allen Umständen zu empfangen.

Er kann alle erforderlichen Massregeln ergreifen, um den Parlamentär zu verhindern, seine
Sendung zur Einziehung von Nachrichten zu benutzen.
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Er  ist  berechtigt,  bei  vorkommendem  Missbrauch  den  Parlamentär  zeitweilig
zurückzuhalten.

Artikel 34

Der  Parlamentär  verliert  seinen  Anspruch  auf  Unverletzlichkeit,  wenn  der  bestimmte,
unwiderlegbare Beweis vorliegt, dass er seine bevorrechtigte Stellung dazu benutzt hat, um
Verrat zu üben oder dazu anzustiften.

IV. Kapitel - Kapitulationen

Artikel 35

Die  zwischen  den  abschliessenden  Parteien  vereinbarten  Kapitulationen  sollen  den
Forderungen der militärischen Ehre Rechnung tragen.

Einmal abgeschlossen, sollen sie von beiden Parteien gewissenhaft beobachtet werden.

V. Kapitel: Waffenstillstand

Artikel 36

Der Waffenstillstand  unterbricht  die  Kriegsunternehmungen kraft  eines  wechselseitigen
Übereinkommens der Kriegsparteien. Ist eine bestimmte Dauer nicht vereinbart worden, so
können  die  Kriegsparteien  jederzeit  die  Feindseligkeiten  wieder  aufnehmen,  doch  nur
unter der Voraussetzung, dass der Feind, gemäss den Bedingungen des Waffenstillstandes,
rechtzeitig benachrichtigt wird.

Artikel 37

Der Waffenstillstand kann ein allgemeiner oder ein örtlich begrenzter sein.  Der erstere
unterbricht  die  Kriegsunternehmungen  der  kriegführenden  Staaten  allenthalben,  der
letztere nur für bestimmte Teile der kriegführenden Heere und innerhalb eines bestimmten
Bereichs.

Artikel 38

Der Waffenstillstand muss in aller Form und rechtzeitig den zuständigen Behörden und
den  Truppen  bekanntgemacht  werden.  Die  Feindseligkeiten  sind  sofort  nach  der
Bekanntmachung oder zu dem festgesetzten Zeitpunkt einzustellen.

Artikel 39

Es ist  Sache  der  abschliessenden  Parteien,  in  den  Bedingungen des  Waffenstillstandes
festzusetzen, welche Beziehungen sie auf dem Kriegsschauplatze untereinander und mit
der Bevölkerung unterhalten können.

Artikel 40

Jede schwere Verletzung des Waffenstillstandes durch eine der Parteien gibt der andern das
Recht, ihn zu kündigen und in dringenden Fällen sogar die Feindseligkeiten unverzüglich
wieder aufzunehmen.
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Artikel 41

Die  Verletzung der  Bedingungen  des  Waffenstillstandes  durch  Privatpersonen,  die  aus
eigenem  Antrieb  handeln,  gibt  nur  das  Recht,  die  Bestrafung  der  Schuldigen  und
gegebenenfalls einen Ersatz für den erlittenen Schaden zu fordern. 

III. Abschnitt: - Militärische Gewalt auf besetztem feindlichen 
Gebiete7

7  Das Genfer  Abk.  vom 12.  Aug.  1949  über  den  Schutz  von  Zivilpersonen  in  Kriegszeiten  (SR
0.518.51) ergänzt diesen Abschnitt  in den Beziehungen zwischen den vertragschliessenden  Mächten
(Art. 154 des erwähnten Abkommens).

Artikel 42

Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt des feindlichen Heeres
befindet.

Die Besetzung erstreckt  sich nur  auf  die  Gebiete,  wo diese Gewalt  hergestellt  ist  und
ausgeübt werden kann.

Artikel 43

Nachdem  die  gesetzmässige  Gewalt  tatsächlich  in  die  Hände  des  Besetzenden
übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach
Möglichkeit  die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und
aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung
der Landesgesetze.

Artikel 44

Einem  Kriegführenden  ist  es  untersagt,  die  Bevölkerung  eines  besetzten  Gebiets  zu
zwingen,  Auskünfte  über  das  Heer  des  anderen  Kriegführenden  oder  über  dessen
Verteidigungsmittel zu geben.

Artikel 45

Es ist  untersagt,  die  Bevölkerung eines besetzten Gebiets  zu zwingen,  der  feindlichen
Macht den Treueid zu leisten.

Artikel 46

Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das Privateigentum sowie
die religiösen Überzeugungen und gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden. 

Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden.

Artikel 47

Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt.

Artikel 48

Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiete die zugunsten des Staates bestehenden
Abgaben,  Zölle  und  Gebühren,  so  soll  er  es  möglichst  nach  Massgabe  der  für  die
Ansetzung  und  Verteilung  geltenden  Vorschriften  tun;  es  erwächst  damit  für  ihn  die
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Verpflichtung,  die  Kosten  der  Verwaltung  des  besetzten  Gebiets  in  dem Umfange  zu
tragen, wie die gesetzmässige Regierung hierzu verpflichtet war.

Artikel 49

Erhebt  der  Besetzende  in  dem  besetzten  Gebiet  ausser  den  im  vorstehenden  Artikel
bezeichneten  Abgaben  andere  Auflagen  in  Geld,  so  darf  dies  nur  zur  Deckung  der
Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen.

Artikel 50

Keine  Strafe  in  Geld  oder  anderer  Art  darf  über  eine  ganze  Bevölkerung  wegen  der
Handlungen  Einzelner  verhängt  werden,  für  welche  die  Bevölkerung  nicht  als
mitverantwortlich angesehen werden kann.

Artikel 51

Zwangsauflagen  können  nur  auf  Grund  eines  schriftlichen  Befehls  und  unter
Verantwortlichkeit eines selbständig kommandierenden Generals erhoben werden.

Die  Erhebung soll  soviel  wie  möglich  nach  den  Vorschriften  über  die  Ansetzung und
Verteilung der bestehenden Abgaben erfolgen.

Über jede auferlegte  Leistung wird den Leistungspflichtigen eine Empfangsbestätigung
erteilt.

Artikel 52

Naturalleistungen und Dienstleistungen können von Gemeinden oder Einwohnern nur für
die Bedürfnisse des Besetzungsheers gefordert werden. Sie müssen im Verhältnisse zu den
Hilfsquellen des Landes stehen und solcher Art sein, dass sie nicht für die Bevölkerung die
Verpflichtung enthalten, an Kriegsunternehmungen gegen ihr Vaterland teilzunehmen.

Derartige Natural- und Dienstleistungen können nur mit Ermächtigung des Befehlshabers
der besetzten Örtlichkeit gefordert werden.

Die Naturalleistungen sind soviel  wie möglich bar zu bezahlen.  Andernfalls sind dafür
Empfangsbestätigungen  auszustellen;  die  Zahlung  der  geschuldeten  Summen  soll
möglichst bald bewirkt werden.

Artikel 53

Das ein Gebiet besetzende Heer kann nur mit Beschlag belegen: das bare Geld und die
Wertbestände des Staates sowie die dem Staate zustehenden eintreibbaren Forderungen,
die Waffenniederlagen, Beförderungsmittel, Vorratshäuser und Lebensmittelvorräte sowie
überhaupt  alles  bewegliche  Eigentum  des  Staates,  das  geeignet  ist,  den  Kriegsunter-
nehmungen zu dienen. Alle Mittel, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft zur Weitergabe
von Nachrichten und zur Beförderung von Personen oder Sachen dienen, mit Ausnahme
der durch das Seerecht geregelten Fälle, sowie die Waffenniederlagen und überhaupt jede
Art von Kriegsvorräten können,  selbst  wenn sie Privatpersonen gehören,  mit  Beschlag
belegt werden. Sie müssen aber zurückgegeben werden; die Entschädigungen sind beim
Friedensschluss zu regeln.
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Artikel 54

Die unterseeischen Kabel, die ein besetztes Gebiet mit einem neutralen Gebiete verbinden,
dürfen nur im Falle unbedingter Notwendigkeit mit Beschlag belegt oder zerstört werden.
Sie  müssen  gleichfalls  zurückgegeben  und  die  Entschädigungen  beim Friedensschluss
geregelt werden.

Artikel 55

Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter und Nutzniesser der öffentlichen Gebäude,
Liegenschaften,  Wälder  und  landwirtschaftlichen  Betriebe  zu  betrachten,  die  dem
feindlichen  Staate  gehören  und  sich  in  dem  besetzten  Gebiete  befinden.  Er  soll  den
Bestand dieser Güter erhalten und sie nach den Regeln des Niessbrauchs verwalten.

Artikel 56

Das  Eigentum  der  Gemeinden  und  der  dem  Gottesdienste,  der  Wohltätigkeit,  dem
Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem
Staate gehören, ist als Privateigentum zu behandeln.

Jede  Beschlagnahme,  jede  absichtliche  Zerstörung  oder  Beschädigung  von  derartigen
Anlagen, von geschichtlichen Denkmälern oder von Werken der Kunst und Wissenschaft
ist untersagt und soll geahndet werden.
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Geltungsbereich des Abkommens am 29. Juni 20158

8 AS 1979 957, 1985 1605, 2015 2505. Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich
auf der Internetseite des EDA (www.eda.admin.ch/vertraege).

Vertragsstaaten Ratifikation oder Inkrafttreten
Beitritt (B) Nachfolgeerkl. (N) 

Äthiopien 5. August 1935 B 4. Oktober 1935

Belgien 8. August 1910 7. Oktober 1910

Bolivien 27. November 1909 26. Januar 1910

Brasilien 5. Januar 1914 6. März 1914

China 10. Mai 1916 B 9. Juli 1917

Dänemark 27. November 1909 26. Januar 1910

Deutschland 27. November 1909 26. Januar 1910

Dominikanische Republik 16. Mai 1958 15. Juli 1958

EI Salvador 27. November 1909 26. Januar 1910

Fidschi 26. Januar 1973 N 10. Oktober 1970

Finnland 9. Juni 1922 B 8. August 1922

Frankreich 7. Oktober 1910 6. Dezember 1910

Guatemala 13. April 1910 12. Juni 1910

Haiti 2. Februar 1910 3. April 1910

Indien 29. Juli 1950 N 15. August 1947

Island 8. Dezember 1955 N 17. Juni 1944

Japan 13. Dezember 1911 11. Februar 1912

Kanada* 27. November 1909 26. Januar 1910

Kuba 22. Februar 1912 22. April 1912

Laos 18. Juli 1955 N 18. Juli 1955

Liberia 4. Februar 1914 B 5. April 1914

Luxemburg 5. September 1912 4. November 1912

Mexiko 27. November 1909 26. Januar 1910

Nicaragua 16. Dezember 1909 B 14. Februar 1910

Vertragsstaaten Ratifikation oder Inkrafttreten
Beitritt (B) Nachfolgeerkl. (N) 

Niederlande

Aruba 27. November 1909 26. Januar 1910

Curaçao 27. November 1909 26. Januar 1910

Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba)
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27. November 1909 26. Januar 1910

Sint Maarten 27. November 1909 26. Januar 1910

Norwegen 19. September 1910 18. November 1910

Österreich 27. November 1909 26. Januar 1910

Pakistan 5. August 1950 N 15. August 1947

Palästina 2. April 2014 B 1. Juni 2014

Panama 11. September 1911 10. November 1911

Polen 7. Mai 1925 B 6. Juli 1925

Portugal 13. April 1911 12. Juni 1911

Rumänien 1. März 1912 30. April 1912

Russland* 27. November 1909 26. Januar 1910

Schweden 27. November 1909 26. Januar 1910

Schweiz 12. Mai 1910 11. Juli 1910

Sowjetunion* 27. November 1909 26. Januar 1910

Südafrika 10. März 1978 N 31. Mai 1910

Thailand 12. März 1910 11. Mai 1910

Ungarn* 27. November 1909 26. Januar 1910

Ukraine 29. Mai 2015 N 24. August 1991

Vereinigtes Königreich 27. November 1909 26. Januar 1910

Vereinigte Staaten* 27. November 1909 26. Januar 1910

* Vorbehalte und Erklärungen, Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht.
Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Niederländischen Regierung:
https://treatydatabase.overheid.nl/eingesehen  oder  bei  der  Direktion  für  Völkerrecht,  Sektion
Staatsverträge, 3003 Bern bezogen werden. 
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Römisches Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs

Präambel 

Die Vertragsstaaten dieses Statuts -

im  Bewusstsein,  dass  alle  Völker  durch  gemeinsame  Bande  verbunden  sind  und  ihre
Kulturen ein gemeinsames Erbe bilden,  und besorgt  darüber,  dass  dieses  zerbrechliche
Mosaik jederzeit zerstört werden kann,

eingedenk dessen,  dass  in  diesem  Jahrhundert  Millionen  von  Kindern,  Frauen  und
Männern  Opfer  unvorstellbarer  Gräueltaten  geworden  sind,  die  das  Gewissen  der
Menschheit zutiefst erschüttern,

in der Erkenntnis, dass solche schweren Verbrechen den Frieden, die Sicherheit und das
Wohl der Welt bedrohen,

bekräftigend, dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als
Ganzes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen und dass ihre wirksame Verfolgung durch
Maßnahmen  auf  einzelstaatlicher  Ebene  und  durch  verstärkte  internationale
Zusammenarbeit gewährleistet werden muss,

entschlossen, der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen und so zur Verhütung solcher
Verbrechen beizutragen,

daran erinnernd, dass es die Pflicht eines jeden Staates ist, seine Strafgerichtsbarkeit über
die für internationale Verbrechen Verantwortlichen auszuüben,

in  Bekräftigung der  Ziele  und  Grundsätze  der  Charta  der  Vereinten  Nationen  und
insbesondere des Grundsatzes, dass alle Staaten jede gegen die territoriale Unversehrtheit
oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen
haben,

in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hinweisend, dass dieses Statut nicht so
auszulegen ist, als ermächtige es einen Vertragsstaat, in einen bewaffneten Konflikt oder in
die inneren Angelegenheiten eines Staates einzugreifen,

im festen Willen, zu diesem Zweck und um der heutigen und der künftigen Generationen
willen  einen  mit  dem  System  der  Vereinten  Nationen  in  Beziehung  stehenden
unabhängigen ständigen Internationalen Strafgerichtshof zu errichten, der Gerichtsbarkeit
über die schwersten Verbrechen hat, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes
berühren,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass der aufgrund dieses Statuts errichtete Internationale
Strafgerichtshof die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit ergänzt, 

entschlossen,  die  Achtung  und  die  Durchsetzung  der  internationalen  Rechtspflege
dauerhaft zu gewährleisten -

sind wie folgt übereingekommen:
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Teil 1: Errichtung des Gerichtshofs

Artikel 1 Der Gerichtshof

Hiermit wird der Internationale Strafgerichtshof ("Gerichtshof") errichtet. Der Gerichtshof
ist eine ständige Einrichtung und ist befugt, seine Gerichtsbarkeit über Personen wegen der
in diesem Statut genannten schwersten Verbrechen von internationalem Belang auszuüben;
er ergänzt die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit. Die Zuständigkeit und die Arbeitsweise
des Gerichtshofs werden durch dieses Statut geregelt.

Artikel 2 Verhältnis des Gerichtshofs zu den Vereinten Nationen

Der Gerichtshof wird durch ein Abkommen, das von der Versammlung der Vertragsstaaten
dieses  Statuts  zu genehmigen und danach vom Präsidenten des Gerichtshofs  in  dessen
Namen zu schließen ist, mit den Vereinten Nationen in Beziehung gebracht. 

Artikel 3 Sitz des Gerichtshofs

(1) Sitz des Gerichtshofs ist Den Haag in den Niederlanden ("Gaststaat"). 

(2) Der  Gerichtshof  schließt  mit  dem Gaststaat  ein  Sitzabkommen,  das  von  der
Versammlung der Vertragsstaaten zu genehmigen und danach vom Präsidenten
des Gerichtshofs in dessen Namen zu schließen ist. 

(3) Der Gerichtshof kann, wie in diesem Statut vorgesehen, an einem anderen Ort
tagen, wenn er dies für wünschenswert hält. 

Artikel 4 Rechtsstellung und Befugnisse des Gerichtshofs

(1) Der  Gerichtshof  besitzt  Völkerrechtspersönlichkeit.  Er  besitzt  außerdem  die
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben und zur
Verwirklichung seiner Ziele erforderlich ist. 

(2) Der  Gerichtshof  kann  seine  Aufgaben  und  Befugnisse,  wie  in  diesem Statut
vorgesehen, im Hoheitsgebiet eines jeden Vertragsstaats und nach Maßgabe einer
besonderen  Übereinkunft  im  Hoheitsgebiet  eines  jeden  anderen  Staates
wahrnehmen. 

Teil 2: Gerichtsbarkeit, ZulÄssigkeit und 
anwendbares Recht

Artikel 5 Der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen

(1) Die  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  ist  auf  die  schwersten  Verbrechen
beschränkt,  welche die  internationale Gemeinschaft  als  Ganzes berühren.  Die
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erstreckt sich in Übereinstimmung mit diesem
Statut auf folgende Verbrechen: 

a) das Verbrechen des Völkermords;

b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

c) Kriegsverbrechen;
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d) das Verbrechen der Aggression.

(2)  Der Gerichtshof übt die Gerichtsbarkeit  über das Verbrechen der Aggression
aus, sobald in Übereinstimmung mit den Artikeln 121 und 123 eine Bestimmung
angenommen worden ist, die das Verbrechen definiert und die Bedingungen für
die Ausübung der Gerichtsbarkeit  im Hinblick auf dieses Verbrechen festlegt.
Diese Bestimmung muss mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen vereinbar sein. 

Artikel 6 Völkermord

Im Sinne dieses Statuts bedeutet "Völkermord" jede der folgenden Handlungen, die in der
Absicht  begangen  wird,  eine  nationale,  ethnische,  rassische  oder  religiöse  Gruppe  als
solche ganz oder teilweise zu zerstören: 

a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;

b) Verursachung von  schwerem  körperlichem  oder  seelischem  Schaden  an
Mitgliedern der Gruppe;

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet
sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der
Gruppe gerichtet sind;

e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.

Artikel 7 Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(1) Im Sinne dieses Statuts bedeutet "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" jede der
folgenden Handlungen, die im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen
Angriffs  gegen  die  Zivilbevölkerung und in  Kenntnis  des  Angriffs  begangen
wird: 

a) vorsätzliche Tötung;

b) Ausrottung;

c) Versklavung;

d) Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung;

e) Freiheitsentzug oder sonstige schwer wiegende Beraubung der körperlichen
Freiheit unter Verstoß gegen die Grundregeln des Völkerrechts;

f) Folter;

g) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene
Schwangerschaft, Zwangssterilisation oder jede andere Form sexueller Gewalt
von vergleichbarer Schwere; 

h)  Verfolgung  einer  identifizierbaren  Gruppe  oder  Gemeinschaft  aus
politischen,  rassischen,  nationalen,  ethnischen,  kulturellen  oder  religiösen
Gründen, Gründen des Geschlechts im Sinne des Absatzes 3 oder aus anderen
nach  dem  Völkerrecht  universell  als  unzulässig  anerkannten  Gründen  im
Zusammenhang mit einer in diesem Absatz genannten Handlung oder einem
der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen;
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i) zwangsweises Verschwindenlassen von Personen;

j) das Verbrechen der Apartheid;

k)  andere  unmenschliche  Handlungen  ähnlicher  Art,  mit  denen  vorsätzlich
große  Leiden  oder  eine  schwere  Beeinträchtigung  der  körperlichen
Unversehrtheit  oder  der  geistigen  oder  körperlichen  Gesundheit  verursacht
werden.

(2)  Im Sinne des Absatzes 1 

a) bedeutet "Angriff gegen die Zivilbevölkerung" eine Verhaltensweise, die mit
der mehrfachen Begehung der in Absatz 1 genannten Handlungen gegen eine
Zivilbevölkerung  verbunden  ist,  in  Ausführung  oder  zur  Unterstützung der
Politik eines Staates oder einer Organisation, die einen solchen Angriff zum
Ziel hat;

b) umfasst "Ausrottung" die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen
unter  anderem  das  Vorenthalten  des  Zugangs  zu  Nahrungsmitteln  und
Medikamenten,  die  geeignet  sind,  die  Vernichtung  eines  Teiles  der
Bevölkerung herbeizuführen;

c)  bedeutet  "Versklavung"  die  Ausübung  aller  oder  einzelner  mit  einem
Eigentumsrecht  an  einer  Person  verbundenen  Befugnisse  und  umfasst  die
Ausübung  dieser  Befugnisse  im  Rahmen  des  Handels  mit  Menschen,
insbesondere mit Frauen und Kindern;

d) bedeutet "Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung" die
erzwungene,  völkerrechtlich  unzulässige  Verbringung  der  betroffenen
Personen durch Ausweisung oder andere Zwangsmaßnahmen aus dem Gebiet,
in dem sie sich rechtmäßig aufhalten; 

e) bedeutet "Folter", dass einer im Gewahrsam oder unter der Kontrolle des
Beschuldigten befindlichen Person vorsätzlich große körperliche oder seelische
Schmerzen  oder  Leiden  zugefügt  werden;  Folter  umfasst  jedoch  nicht
Schmerzen  oder  Leiden,  die  sich  lediglich  aus  gesetzlich  zulässigen
Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind;

f) bedeutet "erzwungene Schwangerschaft" die rechtswidrige Gefangenhaltung
einer  zwangsweise  geschwängerten  Frau  in  der  Absicht,  die  ethnische
Zusammensetzung einer  Bevölkerung  zu  beeinflussen  oder  andere  schwere
Verstöße  gegen  das  Völkerrecht  zu  begehen.  Diese  Begriffsbestimmung  ist
nicht  so  auszulegen,  als  berühre  sie  innerstaatliche  Gesetze  in  Bezug  auf
Schwangerschaft;

g) bedeutet "Verfolgung" den völkerrechtswidrigen, vorsätzlichen und schwer
wiegenden Entzug von Grundrechten wegen der Identität  einer Gruppe oder
Gemeinschaft;

h) bedeutet "Verbrechen der Apartheid" unmenschliche Handlungen ähnlicher
Art  wie  die  in  Absatz 1  genannten,  die  von  einer  rassischen  Gruppe  im
Zusammenhang  mit  einem  institutionalisierten  Regime  der  systematischen
Unterdrückung  und  Beherrschung  einer  oder  mehrerer  anderer  rassischer
Gruppen in der Absicht begangen werden, dieses Regime aufrechtzuerhalten;
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i) bedeutet "zwangsweises Verschwindenlassen von Personen" die Festnahme,
den Entzug der Freiheit oder die Entführung von Personen durch einen Staat
oder eine politische Organisation oder mit Ermächtigung, Unterstützung oder
Duldung des Staates oder der Organisation, gefolgt von der Weigerung, diese
Freiheitsberaubung anzuerkennen oder Auskunft über das Schicksal oder den
Verbleib dieser Personen zu erteilen, in der Absicht, sie für längere Zeit dem
Schutz des Gesetzes zu entziehen.

(3)  Im  Sinne  dieses  Statuts  bezieht  sich  der  Ausdruck  "Geschlecht"  auf  beide
Geschlechter,  das  männliche  und  das  weibliche,  im  gesellschaftlichen
Zusammenhang. Er hat keine andere als die vorgenannte Bedeutung. 

Artikel 8 Kriegsverbrechen

(1) Der  Gerichtshof  hat  Gerichtsbarkeit  in  Bezug  auf  Kriegsverbrechen,
insbesondere wenn diese als Teil eines Planes oder einer Politik oder als Teil der
Begehung solcher Verbrechen in großem Umfang verübt werden. 

(2) Im Sinne dieses Statuts bedeutet "Kriegsverbrechen" 

a)  schwere  Verletzungen  der  Genfer  Abkommen  vom  12.  August  1949,
nämlich jede der folgenden Handlungen gegen die nach dem jeweiligen Genfer
Abkommen geschützten Personen oder Güter:

i) vorsätzliche Tötung;

ii)  Folter  oder  unmenschliche  Behandlung  einschließlich  biologischer
Versuche;

iii)  vorsätzliche  Verursachung  großer  Leiden  oder  schwere
Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit;

iv)  Zerstörung und Aneignung von Eigentum in  großem Ausmaß,  die
durch  militärische  Erfordernisse  nicht  gerechtfertigt  sind  und
rechtswidrig und willkürlich vorgenommen werden;

v)  Nötigung  eines  Kriegsgefangenen  oder  einer  anderen  geschützten
Person zur Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;

vi) vorsätzlicher Entzug des Rechts eines Kriegsgefangenen oder einer
anderen  geschützten  Person  auf  ein  unparteiisches  ordentliches
Gerichtsverfahren;

vii)  rechtswidrige  Vertreibung  oder  Überführung oder  rechtswidrige
Gefangenhaltung;

viii) Geiselnahme;

b) andere schwere Verstöße gegen die innerhalb des feststehenden Rahmens
des  Völkerrechts  im  internationalen  bewaffneten  Konflikt  anwendbaren
Gesetze und Gebräuche, nämlich jede der folgenden Handlungen:

i) vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche oder auf
einzelne Zivilpersonen, die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar
teilnehmen;

ii) vorsätzliche Angriffe auf zivile Objekte, das heißt auf Objekte, die
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nicht militärische Ziele sind;

iii)  vorsätzliche  Angriffe  auf  Personal,  Einrichtungen,  Material,
Einheiten  oder  Fahrzeuge,  die  an  einer  humanitären  Hilfsmission
oder  friedenserhaltenden  Mission  in  Übereinstimmung  mit  der
Charta der Vereinten Nationen beteiligt  sind, solange sie Anspruch
auf den Schutz haben, der Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach
dem internationalen Recht des bewaffneten Konflikts gewährt wird;

iv) vorsätzliches Führen eines Angriffs in der Kenntnis, dass dieser
auch  Verluste  an  Menschenleben,  die  Verwundung  von
Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder weit reichende,
langfristige  und  schwere  Schäden  an  der  natürlichen  Umwelt
verursachen  wird,  die  eindeutig  in  keinem  Verhältnis  zu  dem
insgesamt  erwarteten  konkreten  und  unmittelbaren  militärischen
Vorteil stehen;

v)  der  Angriff  auf  unverteidigte  Städte,  Dörfer,  Wohnstätten  oder
Gebäude, die nicht militärische Ziele sind, oder deren Beschießung,
gleichviel mit welchen Mitteln;

vi) die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder
wehrlosen Kombattanten, der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben
hat;

vii)  der  Missbrauch  der  Parlamentärflagge,  der  Flagge  oder  der
militärischen  Abzeichen  oder  der  Uniform  des  Feindes  oder  der
Vereinten Nationen sowie der Schutzzeichen der Genfer Abkommen,
wodurch Tod oder schwere Verletzungen verursacht werden; 

viii)  die  unmittelbare  oder  mittelbare  Überführung  durch  die
Besatzungsmacht eines Teiles ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das
von ihr besetzte Gebiet oder die Vertreibung oder Überführung der
Gesamtheit oder eines Teiles der Bevölkerung des besetzten Gebiets
innerhalb desselben oder aus diesem Gebiet;

ix)  vorsätzliche  Angriffe  auf  Gebäude,  die  dem Gottesdienst,  der
Erziehung,  der  Kunst,  der  Wissenschaft  oder  der  Wohltätigkeit
gewidmet  sind,  auf  geschichtliche  Denkmäler,  Krankenhäuser  und
Sammelplätze  für  Kranke  und  Verwundete,  sofern  es  nicht
militärische Ziele sind;

x)  die  körperliche  Verstümmelung  von  Personen,  die  sich  in  der
Gewalt  einer  gegnerischen  Partei  befinden,  oder  die  Vornahme
medizinischer oder wissenschaftlicher Versuche jeder Art an diesen
Personen,  die  nicht  durch  deren  ärztliche,  zahnärztliche  oder
Krankenhausbehandlung gerechtfertigt sind oder in ihrem Interesse
durchgeführt  werden  und  die  zu  ihrem  Tod  führen  oder  ihre
Gesundheit ernsthaft gefährden;

xi) die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des
feindlichen Volkes oder Heeres;
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xii) die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird;

xiii)  die  Zerstörung  oder  Beschlagnahme  feindlichen  Eigentums,
sofern  diese  nicht  durch  die  Erfordernisse  des  Krieges  zwingend
geboten ist;

xiv) die Erklärung, dass Rechte und Forderungen von Angehörigen
der Gegenpartei aufgehoben, zeitweilig ausgesetzt oder vor Gericht
nicht einklagbar sind;

xv)  der  Zwang  gegen  Angehörige  der  Gegenpartei,  an  den
Kriegshandlungen gegen ihr eigenes Land teilzunehmen, selbst wenn
sie bereits vor Ausbruch des Krieges im Dienst des Kriegführenden
standen; 

xvi) die Plünderung einer Stadt oder Ansiedlung, selbst wenn sie im
Sturm genommen wurde;

xvii) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen;

xviii) die Verwendung erstickender, giftiger oder gleichartiger Gase
sowie aller ähnlichen Flüssigkeiten, Stoffe oder Vorrichtungen;

xix)  die  Verwendung  von  Geschossen,  die  sich  im  Körper  des
Menschen  leicht  ausdehnen  oder  flachdrücken,  beispielsweise
Geschosse  mit  einem  harten  Mantel,  der  den  Kern  nicht  ganz
umschließt oder mit Einschnitten versehen ist;

xx) die Verwendung von Waffen, Geschossen, Stoffen und Methoden
der Kriegführung, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder
unnötige Leiden zu verursachen,  oder die unter Verstoß gegen das
internationale  Recht  des  bewaffneten  Konflikts  ihrer  Natur  nach
unterschiedslos wirken, vorausgesetzt, dass diese Waffen, Geschosse,
Stoffe  und  Methoden  der  Kriegführung  Gegenstand  eines
umfassenden Verbots und aufgrund einer Änderung entsprechend den
einschlägigen Bestimmungen in den Artikeln 121 und 123 in einer
Anlage dieses Statuts enthalten sind; 

xxi) die Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere eine
entwürdigende und erniedrigende Behandlung;

xxii) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution,
erzwungene  Schwangerschaft  im  Sinne  des  Artikels  7  Absatz  2
Buchstabe  f,  Zwangssterilisation  oder  jede  andere  Form sexueller
Gewalt,  die  ebenfalls  eine  schwere  Verletzung  der  Genfer
Abkommen darstellt;

xxiii)  die Benutzung der Anwesenheit einer Zivilperson oder einer
anderen  geschützten  Person,  um  Kampfhandlungen  von  gewissen
Punkten, Gebieten oder Streitkräften fernzuhalten;

xxiv) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, Material, Sanitätseinheiten,
Sanitätstransportmittel  und  Personal,  die  in  Übereinstimmung  mit
dem  Völkerrecht  mit  den  Schutzzeichen  der  Genfer  Abkommen
versehen sind;
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xxv) das vorsätzliche Aushungern von Zivilpersonen als Methode der
Kriegführung durch das Vorenthalten der für sie lebensnotwendigen
Gegenstände,  einschließlich  der  vorsätzlichen  Behinderung  von
Hilfslieferungen,  wie sie  nach den Genfer  Abkommen vorgesehen
sind;

xxvi)  die  Zwangsverpflichtung  oder  Eingliederung  von  Kindern
unter  fünfzehn  Jahren  in  die  nationalen  Streitkräfte  oder  ihre
Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten;

c) im Fall eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter
hat,  schwere  Verstöße  gegen  den  gemeinsamen  Artikel 3  der  vier  Genfer
Abkommen vom 12. August 1949, nämlich die Verübung jeder der folgenden
Handlungen  gegen  Personen,  die  nicht  unmittelbar  an  den  Feindseligkeiten
teilnehmen, einschließlich der Angehörigen der Streitkräfte, welche die Waffen
gestreckt  haben,  und  der  Personen,  die  durch  Krankheit,  Verwundung,
Gefangennahme oder eine andere Ursache außer Gefecht befindlich sind: 

i)  Angriffe  auf Leib  und Leben,  insbesondere vorsätzliche  Tötung
jeder Art, Verstümmelung, grausame Behandlung und Folter;

ii)  die  Beeinträchtigung  der  persönlichen  Würde,  insbesondere
entwürdigende und erniedrigende Behandlung;

iii) Geiselnahme;

iv)  Verurteilungen  und  Hinrichtungen  ohne  vorhergehendes  Urteil
eines  ordentlich  bestellten  Gerichts,  das  die  allgemein  als
unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet;

d)  Absatz  2  Buchstabe  c  findet  Anwendung  auf  bewaffnete  Konflikte,  die
keinen  internationalen  Charakter  haben,  und  somit  nicht  auf  Fälle  innerer
Unruhen  und  Spannungen  wie  Tumulte,  vereinzelt  auftretende  Gewalttaten
oder andere ähnliche Handlungen;

e) andere schwere Verstöße gegen die innerhalb des feststehenden Rahmens
des  Völkerrechts  anwendbaren  Gesetze  und  Gebräuche  im  bewaffneten
Konflikt, der keinen internationalen Charakter hat, nämlich jede der folgenden
Handlungen:

i) vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche oder auf
einzelne Zivilpersonen, die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar
teilnehmen;

ii)  vorsätzliche  Angriffe  auf  Gebäude,  Material,  Sanitätseinheiten,
Sanitätstransportmittel  und  Personal,  die  in  Übereinstimmung  mit
dem  Völkerrecht  mit  den  Schutzzeichen  der  Genfer  Abkommen
versehen sind;

iii)  vorsätzliche  Angriffe  auf  Personal,  Einrichtungen,  Material,
Einheiten  oder  Fahrzeuge,  die  an  einer  humanitären  Hilfsmission
oder  friedenserhaltenden  Mission  in  Übereinstimmung  mit  der
Charta der Vereinten Nationen beteiligt  sind, solange sie Anspruch
auf den Schutz haben, der Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach
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dem internationalen Recht des bewaffneten Konflikts gewährt wird;

iv)  vorsätzliche  Angriffe  auf  Gebäude,  die  dem Gottesdienst,  der
Erziehung,  der  Kunst,  der  Wissenschaft  oder  der  Wohltätigkeit
gewidmet  sind,  auf  geschichtliche  Denkmäler,  Krankenhäuser  und
Sammelplätze  für  Kranke  und  Verwundete,  sofern  es  nicht
militärische Ziele sind;

v) die Plünderung einer Stadt oder Ansiedlung, selbst wenn sie im
Sturm genommen wurde;

vi)  Vergewaltigung,  sexuelle  Sklaverei,  Nötigung zur  Prostitution,
erzwungene  Schwangerschaft  im  Sinne  des  Artikels  7  Absatz  2
Buchstabe  f,  Zwangssterilisation  und  jede  andere  Form sexueller
Gewalt,  die  ebenfalls  einen  schweren  Verstoß  gegen  den
gemeinsamen Artikel 3 der vier Genfer Abkommen darstellt;

vii) die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern unter
fünfzehn Jahren in Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen oder ihre
Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten;

viii) die Anordnung der Verlegung der Zivilbevölkerung aus Gründen
im Zusammenhang mit dem Konflikt, sofern dies nicht im Hinblick
auf  die  Sicherheit  der  betreffenden  Zivilpersonen  oder  aus
zwingenden militärischen Gründen geboten ist; 

ix) die meuchlerische Tötung oder Verwundung eines gegnerischen
Kombattanten;

x) die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird;

xi)  die  körperliche  Verstümmelung  von  Personen,  die  sich  in  der
Gewalt  einer  anderen  Konfliktpartei  befinden,  oder  die  Vornahme
medizinischer oder wissenschaftlicher Versuche jeder Art an diesen
Personen,  die  nicht  durch  deren  ärztliche,  zahnärztliche  oder
Krankenhausbehandlung gerechtfertigt  sind oder in ihrem Interesse
durchgeführt  werden  und  die  zu  ihrem  Tod  führen  oder  ihre
Gesundheit ernsthaft gefährden;

xii)  die  Zerstörung  oder  Beschlagnahme  gegnerischen  Eigentums,
sofern diese nicht durch die Erfordernisse  des Konflikts  zwingend
geboten ist;

f)  Absatz  2  Buchstabe  e  findet  Anwendung  auf  bewaffnete  Konflikte,  die
keinen  internationalen  Charakter  haben,  und  somit  nicht  auf  Fälle  innerer
Unruhen  und  Spannungen  wie  Tumulte,  vereinzelt  auftretende  Gewalttaten
oder  andere  ähnliche  Handlungen.  Er  findet  Anwendung  auf  bewaffnete
Konflikte, die im Hoheitsgebiet eines Staates stattfinden, wenn zwischen den
staatlichen Behörden und organisierten bewaffneten Gruppen oder zwischen
solchen Gruppen ein lang anhaltender bewaffneter Konflikt besteht.

(3)  Absatz 2 Buchstaben c und e berührt nicht die Verantwortung einer Regierung,
die  öffentliche  Ordnung  im  Staat  aufrechtzuerhalten  oder  wiederherzustellen
oder  die  Einheit  und  territoriale  Unversehrtheit  des  Staates  mit  allen
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rechtmäßigen Mitteln zu verteidigen.

Artikel 9 „Verbrechenselemente“

(1) Die  „Verbrechenselemente“  helfen  dem  Gerichtshof  bei  der  Auslegung  und
Anwendung  der  Artikel 6,  7  und  8.  Sie  werden  von  den  Mitgliedern  der
Versammlung der Vertragsstaaten mit Zweidrittelmehrheit angenommen. 

(2) Änderungen der „Verbrechenselemente“ können vorgeschlagen werden von

a) jedem Vertragsstaat;

b) den Richtern mit absoluter Mehrheit;

c) dem Ankläger.

Diese  Änderungen  werden  von  den  Mitgliedern  der  Versammlung  der
Vertragsstaaten mit Zweidrittelmehrheit angenommen. 

(3) Die  „Verbrechenselemente“  und  ihre  Änderungen  müssen  mit  dem  Statut
vereinbar sein.

Artikel 10

Dieser Teil ist nicht so auszulegen, als beschränke oder berühre er bestehende oder sich
entwickelnde Regeln des Völkerrechts für andere Zwecke als diejenigen dieses Statuts.

Artikel 11 Gerichtsbarkeit ratione temporis

(1) Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erstreckt sich nur auf Verbrechen, die nach
Inkrafttreten dieses Statuts begangen werden.

(2) Wird ein Staat nach Inkrafttreten dieses Statuts dessen Vertragspartei, so kann
der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit nur in Bezug auf Verbrechen ausüben, die
nach Inkrafttreten des Statuts für diesen Staat begangen wurden, es sei denn, der
Staat hat eine Erklärung nach Artikel 12 Absatz 3 abgegeben.

Artikel 12 Voraussetzungen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit

(1) Ein  Staat,  der  Vertragspartei  dieses  Statuts  wird,  erkennt  damit  die
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs für die in Artikel 5 bezeichneten Verbrechen an.

(2) Im  Fall  des  Artikels  13  Buchstabe  a  oder  c  kann  der  Gerichtshof  seine
Gerichtsbarkeit  ausüben,  wenn  einer  oder  mehrere  der  folgenden  Staaten
Vertragspartei  dieses  Statuts  sind oder  in  Übereinstimmung mit  Absatz  3 die
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs anerkannt haben:

a) der Staat, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten stattgefunden hat,
oder,  sofern  das  Verbrechen  an  Bord  eines  Schiffes  oder  Luftfahrzeugs
begangen wurde, der Staat, in dem dieses registriert ist;

b)  der  Staat,  dessen  Staatsangehörigkeit  die  des  Verbrechens  beschuldigte
Person besitzt.

(3) Ist  nach  Absatz  2  die  Anerkennung  der  Gerichtsbarkeit  durch  einen  Staat
erforderlich, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, so kann dieser Staat durch
Hinterlegung einer Erklärung beim Kanzler die Ausübung der Gerichtsbarkeit
durch den Gerichtshof in Bezug auf das fragliche Verbrechen anerkennen. Der
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anerkennende  Staat  arbeitet  mit  dem  Gerichtshof  ohne  Verzögerung  oder
Ausnahme in Übereinstimmung mit Teil 9 zusammen.

Artikel 13 Ausübung der Gerichtsbarkeit

Der Gerichtshof kann in Übereinstimmung mit diesem Statut seine Gerichtsbarkeit über
ein in Artikel 5 bezeichnetes Verbrechen ausüben, wenn 

a) eine  Situation,  in  der  es  den  Anschein  hat,  dass  eines  oder  mehrere  dieser
Verbrechen begangen wurden, von einem Vertragsstaat nach Artikel 14 dem
Ankläger unterbreitet wird,

b) eine  Situation,  in  der  es  den  Anschein  hat,  dass  eines  oder  mehrere  dieser
Verbrechen begangen wurden,  vom Sicherheitsrat,  der nach Kapitel  VII der
Charta der Vereinten Nationen tätig wird, dem Ankläger unterbreitet wird, oder

c) der Ankläger nach Artikel 15 Ermittlungen in Bezug auf eines dieser Verbrechen
eingeleitet hat.

Artikel 14 Unterbreitung einer Situation durch einen Vertragsstaat

(1) Ein Vertragsstaat kann eine Situation, in der es den Anschein hat, dass ein oder
mehrere  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegende  Verbrechen
begangen wurden, dem Ankläger unterbreiten und diesen ersuchen, die Situation
zu  untersuchen,  um festzustellen,  ob  eine  oder  mehrere  bestimmte  Personen
angeklagt werden sollen, diese Verbrechen begangen zu haben.

(2) Soweit  möglich,  sind  in  der  Unterbreitung  die  maßgeblichen  Umstände
anzugeben und diejenigen Unterlagen zur Begründung beizufügen, über die der
unterbreitende Staat verfügt.

Artikel 15 Ankläger

(1) Der  Ankläger  kann  auf  der  Grundlage  von  Informationen  über  der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen aus eigener Initiative
Ermittlungen einleiten.

(2) Der Ankläger prüft die Stichhaltigkeit der erhaltenen Informationen. Zu diesem
Zweck  kann  er  von  Staaten,  Organen  der  Vereinten  Nationen,
zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen oder anderen von ihm
als geeignet erachteten zuverlässigen Stellen zusätzliche Auskünfte einholen und
am  Sitz  des  Gerichtshofs  schriftliche  oder  mündliche  Zeugenaussagen
entgegennehmen.

(3) Gelangt der Ankläger zu dem Schluss, dass eine hinreichende Grundlage für die
Aufnahme von Ermittlungen besteht, so legt er der Vorverfahrenskammer einen
Antrag auf  Genehmigung von Ermittlungen  zusammen mit  den gesammelten
Unterlagen zu seiner Begründung vor. Opfer können in Übereinstimmung mit
der  Verfahrens-  und  Beweisordnung  Eingaben  an  die  Vorverfahrenskammer
machen.

(4) Ist die Vorverfahrenskammer nach Prüfung des Antrags und der Unterlagen zu
seiner Begründung der  Auffassung,  dass  eine hinreichende Grundlage für  die
Aufnahme  von  Ermittlungen  besteht  und  dass  die  Sache  unter  die
Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  zu  fallen  scheint,  so  erteilt  sie  die
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Genehmigung  zur  Einleitung  der  Ermittlungen,  unbeschadet  späterer
Entscheidungen des Gerichtshofs betreffend die Gerichtsbarkeit für eine Sache
und ihre Zulässigkeit.

(5) Verweigert  die  Vorverfahrenskammer  die  Genehmigung  zur  Aufnahme  von
Ermittlungen,  so  schließt  dies  einen  auf  neue  Tatsachen  oder  Beweismittel
gestützten späteren Antrag des Anklägers in Bezug auf dieselbe Situation nicht
aus.

(6) Gelangt der Ankläger nach der in den Absätzen 1 und 2 genannten Vorprüfung zu
dem  Schluss,  dass  die  zur  Verfügung  gestellten  Informationen  keine
hinreichende  Grundlage  für  Ermittlungen  darstellen,  so  teilt  er  dies  den
Informanten  mit.  Dies  schließt  nicht  aus,  dass  der  Ankläger  im  Licht  neuer
Tatsachen oder Beweismittel weitere Informationen prüft, die ihm in Bezug auf
dieselbe Situation zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 16 Aufschub der Ermittlungen oder der Strafverfolgung

Richtet der Sicherheitsrat  in einer nach Kapitel  VII der Charta der Vereinten Nationen
angenommenen Resolution ein entsprechendes Ersuchen an den Gerichtshof, so dürfen für
einen Zeitraum von 12 Monaten keine Ermittlungen und keine Strafverfolgung aufgrund
dieses Statuts eingeleitet oder fortgeführt werden; das Ersuchen kann vom Sicherheitsrat
unter denselben Bedingungen erneuert werden.

Artikel 17 Fragen der Zulässigkeit

(1) Im  Hinblick  auf  Absatz 10  der  Präambel  und  Artikel 1  entscheidet  der
Gerichtshof, dass eine Sache nicht zulässig ist, wenn

a) in der Sache von einem Staat, der Gerichtsbarkeit darüber hat, Ermittlungen
oder eine Strafverfolgung durchgeführt werden, es sei denn, der Staat ist nicht
willens  oder  nicht  in  der  Lage,  die  Ermittlungen  oder  die  Strafverfolgung
ernsthaft durchzuführen;

b) in der Sache von einem Staat, der Gerichtsbarkeit darüber hat, Ermittlungen
durchgeführt  worden  sind,  und  der  Staat  entschieden  hat,  die  betreffende
Person nicht strafrechtlich zu verfolgen, es sei denn, die Entscheidung war das
Ergebnis  des  mangelnden  Willens  oder  des  Unvermögens  des Staates,  eine
Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen;

c)  die  betreffende  Person  wegen  des  Verhaltens,  das  Gegenstand  des
Tatvorwurfs  ist,  bereits  gerichtlich  belangt  worden  ist  und  die  Sache  nach
Artikel 20 Absatz 3 nicht beim Gerichtshof anhängig gemacht werden kann;

d)  die  Sache  nicht  schwerwiegend  genug  ist,  um weitere  Maßnahmen  des
Gerichtshofs zu rechtfertigen.

(2) Zur Feststellung des mangelnden Willens in einem bestimmten Fall  prüft  der
Gerichtshof unter Berücksichtigung der völkerrechtlich anerkannten Grundsätze
eines ordnungsgemäßen Verfahrens,  ob gegebenenfalls  eine oder  mehrere  der
folgenden Voraussetzungen vorliegen:

a) Das Verfahren wurde oder wird geführt  oder die staatliche Entscheidung
wurde  getroffen,  um  die  betreffende  Person  vor  strafrechtlicher
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Verantwortlichkeit  für die in Artikel 5 bezeichneten,  der Gerichtsbarkeit  des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen zu schützen;

b) in dem Verfahren gab es eine nicht gerechtfertigte Verzögerung, die unter
den  gegebenen  Umständen  mit  der  Absicht  unvereinbar  ist,  die  betreffende
Person vor Gericht zu stellen; 

c) das Verfahren war oder ist nicht unabhängig oder unparteiisch und wurde
oder wird in einer Weise geführt, die unter den gegebenen Umständen mit der
Absicht unvereinbar ist, die betreffende Person vor Gericht zu stellen. 

(3) Zur  Feststellung  des  Unvermögens  in  einem  bestimmten  Fall  prüft  der
Gerichtshof,  ob  der  Staat  wegen  des  völligen  oder  weitgehenden
Zusammenbruchs  oder  der  mangelnden  Verfügbarkeit  seines  innerstaatlichen
Justizsystems nicht in der Lage ist, des Beschuldigten habhaft zu werden oder
die  erforderlichen  Beweismittel  und  Zeugenaussagen  zu  erlangen,  oder  aus
anderen Gründen nicht in der Lage ist, ein Verfahren durchzuführen.

Artikel 18 Vorläufige Entscheidungen betreffend die Zulässigkeit

(1) Wurde eine Situation nach Artikel 13 Buchstabe a dem Gerichtshof unterbreitet
und  hat  der  Ankläger  festgestellt,  dass  eine  hinreichende  Grundlage  für  die
Einleitung  von  Ermittlungen  bestünde,  oder  leitet  der  Ankläger  Ermittlungen
nach Artikel 13 Buchstabe c und Artikel 15 ein, so benachrichtigt der Ankläger
förmlich alle Vertragsstaaten und diejenigen Staaten, die unter Berücksichtigung
der  zur  Verfügung  stehenden  Informationen  im  Regelfall  die  Gerichtsbarkeit
über  die  betreffenden  Verbrechen  ausüben  würden.  Der  Ankläger  kann  diese
Staaten vertraulich benachrichtigen und, sofern er dies für notwendig hält, um
Personen zu schützen, die Vernichtung von Beweismitteln oder die Flucht von
Personen zu verhindern, den Umfang der den Staaten zur Verfügung gestellten
Informationen begrenzen.

(2) Binnen eines Monats nach Eingang dieser förmlichen Benachrichtigung kann ein
Staat  den  Gerichtshof  davon  in  Kenntnis  setzen,  dass  er  gegen  seine
Staatsangehörigen oder andere Personen unter seiner Hoheitsgewalt in Bezug auf
Straftaten ermittelt oder ermittelt hat, die möglicherweise den Tatbestand der in
Artikel 5  bezeichneten Verbrechen erfüllen  und die  mit  den Informationen in
Zusammenhang  stehen,  welche  in  der  an  die  Staaten  gerichteten
Benachrichtigung enthalten sind.  Auf Ersuchen des betreffenden Staates stellt
der Ankläger die Ermittlungen gegen diese Personen zugunsten der Ermittlungen
des Staates zurück, es sei denn, die Vorverfahrenskammer beschließt auf Antrag
des Anklägers, diesen zu den Ermittlungen zu ermächtigen.

(3) Die  Zurückstellung  der  Ermittlungen  durch  den  Ankläger  zugunsten  der
Ermittlungen  eines  Staates  kann  vom  Ankläger  sechs  Monate  nach  dem
Zeitpunkt  der  Zurückstellung  oder  jederzeit  überprüft  werden,  wenn  sich
aufgrund  des  mangelnden  Willens  oder  des  Unvermögens  des  betreffenden
Staates zur ernsthaften Durchführung von Ermittlungen die Sachlage wesentlich
geändert hat .

(4) Der  betreffende  Staat  oder  der  Ankläger  kann  nach  Artikel 82  gegen  eine
Entscheidung der Vorverfahrenskammer bei der Berufungskammer Beschwerde
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einlegen. Die Beschwerde kann beschleunigt behandelt werden.

(5) Hat  der  Ankläger  nach Absatz 2 Ermittlungen  zurückgestellt,  so kann  er  den
betreffenden  Staat  ersuchen,  ihn  regelmäßig  über  den  Fortgang  seiner
Ermittlungen  und  jede  anschließende  Strafverfolgung  zu  unterrichten.  Die
Vertragsstaaten  kommen  einem  solchen  Ersuchen  ohne  unangemessene
Verzögerung nach.

(6) Bis zu einer Entscheidung der Vorverfahrenskammer oder jederzeit, nachdem der
Ankläger  nach  diesem  Artikel  Ermittlungen  zurückgestellt  hat,  kann  er
ausnahmsweise die Vorverfahrenskammer um die Ermächtigung zu notwendigen
Ermittlungsmaßnahmen zum Zweck der Sicherung von Beweismitteln ersuchen,
wenn eine einmalige Gelegenheit zur Beschaffung wichtiger Beweismittel oder
eine erhebliche Gefahr besteht, dass diese Beweismittel später nicht verfügbar
sein werden.

(7) Ein Staat, der eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer nach diesem Artikel
angefochten hat,  kann  die  Zulässigkeit  einer  Sache nach Artikel 19  aufgrund
zusätzlicher  wesentlicher  Tatsachen  oder  einer  wesentlichen  Änderung  der
Sachlage anfechten.

Artikel 19 Anfechtung der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs oder der Zulässigkeit 
einer Sache

(1) Der Gerichtshof vergewissert sich, dass er in jeder bei ihm anhängig gemachten
Sache Gerichtsbarkeit hat. Der Gerichtshof kann aus eigener Initiative über die
Zulässigkeit einer Sache nach Artikel 17 entscheiden.

(2) Sowohl die Zulässigkeit einer Sache aus den in Artikel 17 genannten Gründen
als auch die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs können angefochten werden von

a) einem Angeklagten oder einer Person, gegen die ein Haftbefehl oder eine
Ladung nach Artikel 58 ergangen ist, 

b) einem Staat, der Gerichtsbarkeit über eine Sache hat, weil er in der Sache
Ermittlungen oder eine Strafverfolgung durchführt oder durchgeführt hat, oder

c) einem Staat, der nach Artikel 12 die Gerichtsbarkeit anerkannt haben muss. 

(3) Der Ankläger kann über eine Frage der Gerichtsbarkeit  oder der Zulässigkeit
eine  Entscheidung  des  Gerichtshofs  erwirken.  In  Verfahren  über  die
Gerichtsbarkeit oder die Zulässigkeit können beim Gerichtshof auch diejenigen,
welche ihm die Situation nach Artikel 13 unterbreitet haben, sowie die Opfer
Stellungnahmen abgeben. 

(4) Die Zulässigkeit einer Sache oder die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs kann von
jeder in Absatz 2 bezeichneten Person oder jedem dort bezeichneten Staat nur
einmal angefochten werden. Die Anfechtung erfolgt vor oder bei Eröffnung des
Hauptverfahrens.  Unter  außergewöhnlichen  Umständen  kann  der  Gerichtshof
gestatten,  eine  Anfechtung  mehr  als  einmal  oder  erst  nach  Eröffnung  des
Hauptverfahrens vorzubringen. Anfechtungen der Zulässigkeit einer Sache, die
bei  oder,  sofern  der  Gerichtshof  dies  gestattet,  nach  Eröffnung  des
Hauptverfahrens  vorgebracht  werden,  können  nur  auf  Artikel  17  Absatz  1
Buchstabe c gestützt werden. 
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(5)  Ein in Absatz 2 Buchstaben b und c bezeichneter Staat bringt eine Anfechtung
bei frühestmöglicher Gelegenheit vor. 

(6) Vor Bestätigung der Anklage werden Anfechtungen der Zulässigkeit einer Sache
oder  Anfechtungen  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  an  die  Vorverfah-
renskammer  verwiesen.  Nach  Bestätigung  der  Anklage  werden  sie  an  die
Hauptverfahrenskammer  verwiesen.  Gegen  Entscheidungen  über  die
Gerichtsbarkeit  oder  die  Zulässigkeit  kann  nach  Artikel  82  bei  der
Berufungskammer Beschwerde eingelegt werden.

(7) Bringt ein in Absatz 2 Buchstabe b oder c bezeichneter Staat eine Anfechtung
vor, so setzt der Ankläger die Ermittlungen so lange aus, bis der Gerichtshof eine
Entscheidung nach Artikel 17 getroffen hat.

(8) Bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs kann der Ankläger diesen um die
Ermächtigung ersuchen,

a) notwendige Ermittlungsmaßnahmen der in Artikel 18 Absatz 6 bezeichneten
Art zu ergreifen,

b) schriftliche oder mündliche Zeugenaussagen einzuholen oder die Erhebung
und  Prüfung  von  Beweismitteln  abzuschließen,  mit  der  vor  Erklärung  der
Anfechtung begonnen worden war, und

c) in Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden Staaten die Flucht von
Personen zu verhindern,  für die er bereits einen Haftbefehl nach Artikel 58
beantragt hat.

(9) Das Vorbringen einer Anfechtung beeinträchtigt nicht die Gültigkeit einer zuvor
vom  Ankläger  vorgenommenen  Handlung  oder  einer  Anordnung  oder  eines
Befehls des Gerichtshofs.

(10)  Hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Sache nach Artikel 17 unzulässig ist,
so  kann  der  Ankläger  eine  Überprüfung  der  Entscheidung beantragen,  wenn
seiner vollen Überzeugung nach infolge neuer Tatsachen die Grundlage entfällt,
derentwegen die Sache zuvor nach Artikel 17 für unzulässig befunden worden
war.

(11)  Stellt  der  Ankläger  unter  Berücksichtigung  der  in  Artikel  17  genannten
Angelegenheiten  Ermittlungen  zurück,  so  kann  er  den  betreffenden  Staat
ersuchen, ihm Informationen über das Verfahren zur Verfügung zu stellen. Auf
Ersuchen  des  betreffenden  Staates  sind  diese  Informationen  vertraulich.
Beschließt  der  Ankläger  danach  die  Fortführung  der  Ermittlungen,  so
benachrichtigt  er  den  Staat,  zu  dessen  Gunsten  das  Verfahren  zurückgestellt
wurde.

Artikel 20 Ne bis in idem

(1) Sofern in diesem Statut nichts anderes bestimmt ist, darf niemand wegen eines
Verhaltens  vor  den  Gerichtshof  gestellt  werden,  das  den  Tatbestand  der
Verbrechen  erfüllt,  derentwegen  er  bereits  vom  Gerichtshof  verurteilt  oder
freigesprochen wurde.

(2) Niemand darf wegen eines in Artikel 5 bezeichneten Verbrechens, dessentwegen
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er vom Gerichtshof bereits verurteilt oder freigesprochen wurde, vor ein anderes
Gericht gestellt werden.

(3) Niemand, der wegen eines auch nach Artikel 6, 7 oder 8 verbotenen Verhaltens
vor  ein  anderes  Gericht  gestellt  wurde,  darf  vom  Gerichtshof  für  dasselbe
Verhalten belangt werden, es sei denn, das Verfahren vor dem anderen Gericht

a)  diente  dem  Zweck,  ihn  vor  strafrechtlicher  Verantwortlichkeit  für  der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen zu schützen oder

b) war in sonstiger Hinsicht nicht unabhängig oder unparteiisch entsprechend
den  völkerrechtlich  anerkannten  Grundsätzen  eines  ordnungsgemäßen
Verfahrens  und  wurde  in  einer  Weise  geführt,  die  unter  den  gegebenen
Umständen  mit  der  Absicht,  die  betreffende  Person  vor  Gericht  zu  stellen,
unvereinbar war.

Artikel 21 Anwendbares Recht

(1) Der Gerichtshof wendet Folgendes an:

a)  an  erster  Stelle  dieses  Statut,  die  „Verbrechenselemente“  sowie  seine
Verfahrens- und Beweisordnung; 

b)  an  zweiter  Stelle,  soweit  angebracht,  anwendbare  Verträge  sowie  die
Grundsätze  und  Regeln  des  Völkerrechts,  einschließlich  der  anerkannten
Grundsätze des internationalen Rechts des bewaffneten Konflikts;

c) soweit solche fehlen, allgemeine Rechtsgrundsätze, die der Gerichtshof aus
einzelstaatlichen  Rechtsvorschriften  der  Rechtssysteme  der  Welt,
einschließlich, soweit angebracht, der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der
Staaten, die im Regelfall Gerichtsbarkeit über das Verbrechen ausüben würden,
abgeleitet  hat,  sofern  diese  Grundsätze  nicht  mit  diesem  Statut,  dem
Völkerrecht  und  den  international  anerkannten  Regeln  und  Normen
unvereinbar sind.

(2) Der Gerichtshof kann Rechtsgrundsätze und Rechtsnormen entsprechend seiner
Auslegung in früheren Entscheidungen anwenden.

(3) Die Anwendung und Auslegung des Rechts nach diesem Artikel muss mit den
international  anerkannten  Menschenrechten  vereinbar  sein  und  darf  keine
benachteiligende Unterscheidung etwa aufgrund des Geschlechts im Sinne des
Artikels 7  Absatz 3,  des  Alters,  der  Rasse,  der  Hautfarbe,  der  Sprache,  der
Religion oder Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der
nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder
des sonstigen Status machen.

Teil 3: Allgemeine Grundsätze des Strafrechts

Artikel 22 Nullum crimen sine lege

(1) Eine Person ist nur dann nach diesem Statut strafrechtlich verantwortlich, wenn
das fragliche Verhalten zur Zeit der Tat den Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens erfüllt.
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(2) Die Begriffsbestimmung eines Verbrechens ist  eng auszulegen und darf nicht
durch Analogie  erweitert  werden.  Im Zweifelsfall  ist  die  Begriffsbestimmung
zugunsten  der  Person  auszulegen,  gegen  die  sich  die  Ermittlungen,  die
Strafverfolgung oder das Urteil richten.

(3) Dieser Artikel bedeutet nicht, dass ein Verhalten nicht unabhängig von diesem
Statut als nach dem Völkerrecht strafbar beurteilt werden kann.

Artikel 23 Nulla poena sine lege

Eine vom Gerichtshof für schuldig erklärte Person darf nur nach Maßgabe dieses Statuts
bestraft werden.

Artikel 24 Rückwirkungsverbot ratione personae

(1) Niemand ist nach diesem Statut für ein Verhalten strafrechtlich verantwortlich,
das vor Inkrafttreten des Statuts stattgefunden hat. 

(2) Ändert sich das auf einen bestimmten Fall anwendbare Recht vor dem Ergehen
des  rechtskräftigen  Urteils,  so  ist  das  für  die  Person,  gegen  die  sich  die
Ermittlungen,  die  Strafverfolgung  oder  das  Urteil  richten,  mildere  Recht
anzuwenden.

Artikel 25 Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit

(1) Der  Gerichtshof  hat  aufgrund  dieses  Statuts  Gerichtsbarkeit  über  natürliche
Personen.

(2) Wer ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begeht,
ist dafür in Übereinstimmung mit diesem Statut individuell verantwortlich und
strafbar.

(3) In  Übereinstimmung  mit  diesem  Statut  ist  für  ein  der  Gerichtsbarkeit  des
Gerichtshofs  unterliegendes  Verbrechen  strafrechtlich  verantwortlich  und
strafbar, wer

a)  ein  solches  Verbrechen  selbst,  gemeinschaftlich  mit  einem anderen  oder
durch  einen  anderen  begeht,  gleichviel  ob  der  andere  strafrechtlich
verantwortlich ist;

b)  die  Begehung eines  solchen  Verbrechens,  das  tatsächlich  vollendet  oder
versucht wird, anordnet, dazu auffordert oder dazu anstiftet; 

c)  zur  Erleichterung  eines  solchen  Verbrechens  Beihilfe  oder  sonstige
Unterstützung  bei  seiner  Begehung  oder  versuchten  Begehung  leistet,
einschließlich der Bereitstellung der Mittel für die Begehung;

d) auf sonstige Weise zur Begehung oder versuchten Begehung eines solchen
Verbrechens durch eine mit einem gemeinsamen Ziel handelnde Gruppe von
Personen beiträgt. Ein derartiger Beitrag muss vorsätzlich sein und entweder

i)  mit  dem  Ziel  geleistet  werden,  die  kriminelle  Tätigkeit  oder  die
strafbare  Absicht  der  Gruppe  zu  fördern,  soweit  sich  diese  auf  die
Begehung  eines  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegenden
Verbrechens beziehen, oder

ii) in Kenntnis des Vorsatzes der Gruppe, das Verbrechen zu begehen,
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geleistet werden;

e)  in  Bezug  auf  das  Verbrechen  des  Völkermords  andere  unmittelbar  und
öffentlich zur Begehung von Völkermord aufstachelt; 

f)  versucht,  ein  solches  Verbrechen  zu  begehen,  indem  er  eine  Handlung
vornimmt,  die  einen  wesentlichen  Schritt  zum  Beginn  seiner  Ausführung
darstellt, wobei es jedoch aufgrund von Umständen, die vom Willen des Täters
unabhängig  sind,  nicht  zur  Tatausführung  kommt.  Wer  jedoch  die  weitere
Ausführung des Verbrechens aufgibt oder dessen Vollendung auf andere Weise
verhindert, ist aufgrund dieses Statuts für den Versuch des Verbrechens nicht
strafbar, wenn er das strafbare Ziel vollständig und freiwillig aufgegeben hat.

(4) Die  Bestimmungen  dieses  Statuts  betreffend  die  individuelle  strafrechtliche
Verantwortlichkeit  berühren  nicht  die  Verantwortung  der  Staaten  nach  dem
Völkerrecht.

Artikel 26 Ausschluss der Gerichtsbarkeit über Personen unter achtzehn Jahren

Der  Gerichtshof  hat  keine  Gerichtsbarkeit  über  eine  Person,  die  zum  Zeitpunkt  der
angeblichen Begehung eines Verbrechens noch nicht achtzehn Jahre alt war.

Artikel 27 Unerheblichkeit der amtlichen Eigenschaft

(1) Dieses Statut gilt gleichermaßen für alle Personen, ohne jeden Unterschied nach
amtlicher Eigenschaft. Insbesondere enthebt die amtliche Eigenschaft als Staats-
oder Regierungschef,  als Mitglied einer Regierung oder eines Parlaments,  als
gewählter Vertreter oder als Amtsträger einer Regierung eine Person nicht der
strafrechtlichen  Verantwortlichkeit  nach  diesem  Statut  und  stellt  für  sich
genommen keinen Strafmilderungsgrund dar.

(2) Immunitäten oder besondere Verfahrensregeln, die nach innerstaatlichem Recht
oder  nach  dem  Völkerrecht  mit  der  amtlichen  Eigenschaft  einer  Person
verbunden  sind,  hindern  den  Gerichtshof  nicht  an  der  Ausübung  seiner
Gerichtsbarkeit über eine solche Person.

Artikel 28 Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber und anderer Vorgesetzter

Neben anderen Gründen für die strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund dieses Statuts
für der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen gilt folgendes:

a) Ein  militärischer  Befehlshaber  oder  eine  tatsächlich  als  militärischer
Befehlshaber  handelnde  Person  ist  strafrechtlich  verantwortlich  für  der
Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegende  Verbrechen,  die  von  Truppen
unter seiner oder ihrer tatsächlichen Befehls- beziehungsweise Führungsgewalt
und Kontrolle als Folge seines oder ihres Versäumnisses begangen wurden, eine
ordnungsgemäße Kontrolle über diese Truppen auszuüben, wenn 

i)  der  betreffende  militärische  Befehlshaber  oder  die  betreffende  Person
wusste oder aufgrund der zu der Zeit  gegebenen Umstände hätte wissen
müssen, dass die Truppen diese Verbrechen begingen oder zu begehen im
Begriff waren, und

ii)  der  betreffende militärische Befehlshaber  oder die  betreffende Person
nicht  alle  in  seiner  oder  ihrer  Macht  stehenden  erforderlichen  und
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angemessenen Maßnahmen ergriff, um ihre Begehung zu verhindern oder
zu  unterbinden  oder  die  Angelegenheit  den  zuständigen  Behörden  zur
Untersuchung und Strafverfolgung vorzulegen.

b) In Bezug auf unter Buchstabe a nicht beschriebene Vorgesetzten- und Untergebe-
nenverhältnisse  ist  ein  Vorgesetzter  strafrechtlich  verantwortlich  für  der
Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegende  Verbrechen,  die  von
Untergebenen unter seiner tatsächlichen Führungsgewalt und Kontrolle als Folge
seines Versäumnisses  begangen wurden,  eine ordnungsgemäße Kontrolle über
diese Untergebenen auszuüben, wenn

i)  der  Vorgesetzte  entweder  wusste,  dass  die  Untergebenen  solche
Verbrechen  begingen  oder  zu begehen im Begriff  waren,  oder  eindeutig
darauf hinweisende Informationen bewusst außer acht ließ;

ii)  die  Verbrechen  Tätigkeiten  betrafen,  die  unter  die  tatsächliche
Verantwortung und Kontrolle des Vorgesetzten fielen, und

iii) der Vorgesetzte nicht alle in seiner Macht stehenden erforderlichen und
angemessenen Maßnahmen ergriff, um ihre Begehung zu verhindern oder
zu  unterbinden  oder  die  Angelegenheit  den  zuständigen  Behörden  zur
Untersuchung und Strafverfolgung vorzulegen.

Artikel 29 Nichtanwendbarkeit von Verjährungsvorschriften

Die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen verjähren nicht.

Artikel 30 Subjektive Tatbestandsmerkmale

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist, ist eine Person für ein der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs  unterliegendes Verbrechen nur  dann strafrechtlich verantwortlich
und  strafbar,  wenn  die  objektiven  Tatbestandsmerkmale  vorsätzlich  und
wissentlich verwirklicht werden.

(2) „Vorsatz“ im Sinne dieses Artikels liegt vor, wenn die betreffende Person

a) im Hinblick auf ein Verhalten dieses Verhalten setzen will; 

b) im Hinblick auf die Folgen diese Folgen herbeiführen will oder ihr bewusst
ist, dass diese im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse eintreten werden.

(3) "Wissen" im Sinne dieses Artikels bedeutet das Bewusstsein, dass ein Umstand
vorliegt oder dass im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse eine Folge eintreten
wird. "Wissentlich" und "wissen" sind entsprechend auszulegen.

Artikel 31 Gründe für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

(1) Neben anderen in diesem Statut vorgesehenen Gründen für den Ausschluss der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist strafrechtlich nicht verantwortlich, wer zur
Zeit des fraglichen Verhaltens

a)  wegen  einer  seelischen  Krankheit  oder  Störung  unfähig  ist,  die
Rechtswidrigkeit  oder  Art  seines  Verhaltens zu  erkennen  oder  dieses  so zu
steuern, dass es den gesetzlichen Anforderungen entspricht;

b)  wegen  eines  Rauschzustands  unfähig  ist,  die  Rechtswidrigkeit  oder  Art
seines  Verhaltens  zu  erkennen  oder  dieses  so  zu  steuern,  dass  es  den
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gesetzlichen Anforderungen entspricht, sofern er sich nicht freiwillig und unter
solchen Umständen berauscht hat, unter denen er wusste oder in Kauf nahm,
dass  er  sich  infolge  des  Rausches  wahrscheinlich  so  verhält,  dass  der
Tatbestand  eines  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegenden
Verbrechens erfüllt wird;

c) in angemessener Weise handelt, um sich oder einen anderen oder, im Fall
von Kriegsverbrechen, für sich oder einen anderen lebensnotwendiges oder für
die Ausführung eines militärischen Einsatzes unverzichtbares Eigentum [13]  ,
vor einer unmittelbar drohenden und rechtswidrigen Anwendung von Gewalt
in  einer  Weise  zu  verteidigen,  die  in  einem angemessenen  Verhältnis  zum
Umfang der ihm, dem anderen oder dem geschützten Eigentum [14] drohenden
Gefahr  steht.  Die  Teilnahme  an  einem  von  Truppen  durchgeführten
Verteidigungseinsatz  stellt  für  sich  genommen  keinen  Grund  für  den
Ausschluss  der  strafrechtlichen  Verantwortlichkeit  nach  diesem Buchstaben
dar;

d) wegen einer ihm selbst oder einem anderen unmittelbar drohenden Gefahr
für  das  Leben  oder  einer  dauernden  oder  unmittelbar  drohenden  Gefahr
schweren körperlichen Schadens zu einem Verhalten genötigt ist, das angeblich
den  Tatbestand  eines  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegenden
Verbrechens erfüllt, und in notwendiger und angemessener Weise handelt, um
diese  Gefahr  abzuwenden,  sofern  er  nicht  größeren  Schaden  zuzufügen
beabsichtigt  als  den,  den er  abzuwenden trachtet.  Eine solche Gefahr  kann
entweder

i) von anderen Personen ausgehen oder 

ii) durch andere Umstände bedingt sein, die von ihm nicht zu vertreten
sind.

(2) Der  Gerichtshof  entscheidet  über  die  Anwendbarkeit  der  in  diesem  Statut
vorgesehenen Gründe für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
auf die anhängige Sache.

(3) Bei  der  Verhandlung kann der  Gerichtshof einen anderen als  die  in  Absatz  1
genannten Gründe für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit in
Betracht  ziehen,  sofern  dieser  aus  dem  anwendbaren  Recht  nach  Artikel 21
abgeleitet  ist.  Das  entsprechende  Verfahren  ist  in  der  Verfahrens-  und
Beweisordnung festzulegen.

Artikel 32 Tat- oder Rechtsirrtum

(1) Ein Tatirrtum ist  nur dann ein Grund für  den Ausschluss  der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit,  wenn  er  die  für  den  Verbrechenstatbestand  erforderlichen
subjektiven Tatbestandsmerkmale aufhebt.

(2) Ein Rechtsirrtum im Hinblick auf die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten den
Tatbestand  eines  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegenden
Verbrechens  erfüllt,  ist  kein  Grund  für  den  Ausschluss  der  strafrechtlichen
Verantwortlichkeit. Ein Rechtsirrtum kann jedoch ein Grund für den Ausschluss
der  strafrechtlichen Verantwortlichkeit  sein,  wenn er  die  für  den Verbrechen-
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statbestand erforderlichen subjektiven Tatbestandsmerkmale aufhebt oder wenn
die in Artikel 33 genannten Umstände vorliegen.

Artikel 33 Anordnungen Vorgesetzter und gesetzliche Vorschriften

(1) Die  Tatsache,  dass  ein  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegendes
Verbrechen auf Anordnung einer Regierung oder eines militärischen oder zivilen
Vorgesetzten  begangen  wurde,  enthebt  den  Täter  nicht  der  strafrechtlichen
Verantwortlichkeit, es sei denn 

a)  der  Täter  war  gesetzlich verpflichtet,  den Anordnungen der  betreffenden
Regierung oder des betreffenden Vorgesetzten Folge zu leisten,

b) der Täter wusste nicht, dass die Anordnung rechtswidrig ist, und

c) die Anordnung war nicht offensichtlich rechtswidrig. 

(2) Anordnungen zur Begehung von Völkermord oder von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit sind im Sinne dieses Artikels offensichtlich rechtswidrig.

Teil 4: Zusammensetzung und Verwaltung des 
Gerichtshofs

Artikel 34 Organe des Gerichtshofs

Der Gerichtshof setzt sich aus folgenden Organen zusammen:

a) dem Präsidium; 

b) einer Berufungsabteilung, einer Hauptverfahrensabteilung und einer Vorverfah-
rensabteilung;

c) der Anklagebehörde;

d) der Kanzlei.

Artikel 35 Richteramt

(1) Alle Richter werden als hauptamtliche Mitglieder des Gerichtshofs gewählt und
stehen  als  solche  mit  Beginn  ihrer  Amtszeit  zur  Ausübung  ihres  Amtes  zur
Verfügung.

(2) Die Richter, die das Präsidium bilden, üben ihr Amt hauptamtlich aus, sobald sie
gewählt worden sind.

(3) Das Präsidium kann von Zeit zu Zeit auf der Grundlage des Arbeitsanfalls des
Gerichtshofs  und  nach  Rücksprache  mit  seinen  Mitgliedern  entscheiden,
inwieweit  die  übrigen  Richter  ihr  Amt  hauptamtlich  auszuüben  haben.  Eine
solche Regelung erfolgt unbeschadet des Artikels 40.

(4) Die  finanziellen  Regelungen  für  Richter,  die  ihr  Amt  nicht  hauptamtlich
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auszuüben brauchen, werden nach Artikel 49 getroffen.

Artikel 36 Befähigung, Benennung und Wahl der Richter

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hat der Gerichtshof achtzehn Richter.

(2)      

a)  Das  Präsidium  kann  im  Namen  des  Gerichtshofs  unter  Angabe  der
Gründe,  aus denen es dies  als notwendig und angemessen erachtet,  eine
Erhöhung der in Absatz 1 genannten Anzahl der Richter vorschlagen. Der
Kanzler leitet einen solchen Vorschlag umgehend allen Vertragsstaaten zu.

b)  Jeder  derartige  Vorschlag  wird  sodann  auf  einer  nach  Artikel 112
einberufenen  Sitzung der  Versammlung der  Vertragsstaaten  erörtert.  Der
Vorschlag gilt als angenommen, wenn er auf der Sitzung von zwei Dritteln
der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten genehmigt wird; er tritt
zu dem von der Versammlung der Vertragsstaaten beschlossenen Zeitpunkt
in Kraft.

c) 

i)  Ist  ein  Vorschlag  auf  Erhöhung  der  Anzahl  der  Richter  nach
Buchstabe b angenommen worden, so findet die Wahl der zusätzlichen
Richter nach den Absätzen 3 bis 8 sowie nach Artikel 37 Absatz 2 auf
der  darauffolgenden  Sitzung  der  Versammlung  der  Vertragsstaaten
statt.

ii)  Ist  ein Vorschlag auf Erhöhung der Anzahl der Richter nach den
Buchstaben b  und  c  Ziffer i  angenommen  worden  und  wirksam
geworden, so steht es dem Präsidium jederzeit danach frei, wenn der
Arbeitsanfall des Gerichtshofs dies rechtfertigt, eine Verringerung der
Anzahl der Richter vorzuschlagen; diese darf jedoch die in Absatz 1
festgelegte Anzahl nicht unterschreiten. Der Vorschlag wird nach dem
unter den Buchstaben a und b festgelegten Verfahren behandelt. Wird
der Vorschlag angenommen, so wird die Anzahl der Richter mit dem
Auslaufen  der  Amtszeiten  der  amtierenden  Richter  so  lange
schrittweise verringert, bis die notwendige Anzahl erreicht ist.

(3)

a)  Die  Richter  werden  unter  Personen  von  hohem  sittlichem  Ansehen
ausgewählt,  die sich durch Unparteilichkeit und Ehrenhaftigkeit auszeichnen
und die in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen
Voraussetzungen erfüllen. 

b) Jeder Kandidat für die Wahl zum Gerichtshof muss

i) über nachweisliche Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Straf- und des
Strafverfahrensrechts sowie über die notwendige einschlägige Erfahrung
als  Richter,  Ankläger,  Anwalt  oder  in  ähnlicher  Eigenschaft  bei
Strafverfahren oder

ii)  über  nachweisliche  Fachkenntnisse  in  einschlägigen  Bereichen des
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Völkerrechts,  wie  etwa  des  humanitären  Völkerrechts  und  der
Menschenrechte,  sowie  über  weitreichende  Erfahrung  in  einem
Rechtsberuf,  der  für  die  richterliche  Arbeit  des  Gerichtshofs  von
Bedeutung ist, verfügen.

c)  Jeder  Kandidat für  die Wahl zum Gerichtshof muss über  ausgezeichnete
Kenntnisse  mindestens einer  der  Arbeitssprachen des Gerichtshofs  verfügen
und diese fließend sprechen.

(4)

a)  Jeder  Vertragsstaat  dieses  Statuts  kann  Kandidaten  für  die  Wahl  zum
Gerichtshof benennen, und zwar entweder

i)  nach  dem  Verfahren  für  die  Benennung  von  Kandidaten  für  die
höchsten richterlichen Ämter des jeweiligen Staates oder

ii) nach dem Verfahren, das im Statut des Internationalen Gerichtshofs
für die Benennung von Kandidaten für jenen Gerichtshof vorgesehen ist.

Den Benennungen ist eine hinreichend ausführliche Erklärung beizufügen, aus
der hervorgeht, inwiefern der Kandidat die Anforderungen in Absatz 3 erfüllt.

b)  Jeder  Vertragsstaat  kann  für  jede Wahl  einen Kandidaten  aufstellen,  der
zwar  nicht  unbedingt  Staatsangehöriger  dieses  Vertragsstaats,  in  jedem Fall
jedoch Staatsangehöriger eines Vertragsstaats sein muss.

c)  Die  Versammlung  der  Vertragsstaaten  kann  beschließen,  gegebenenfalls
einen  Beratenden  Ausschuss  für  Benennungen  einzusetzen.  In  diesem  Fall
bestimmt die Versammlung der Vertragsstaaten die Zusammensetzung und das
Mandat des Ausschusses.

(5) Für die Zwecke der Wahl werden zwei Kandidatenlisten aufgestellt:

Liste A enthält die Namen der Kandidaten mit den in Absatz 3 Buchstabe b
Ziffer i genannten Voraussetzungen, und

Liste B enthält die Namen der Kandidaten mit den in Absatz 3 Buchstabe b
Ziffer ii genannten Voraussetzungen. 

Kandidaten, die über hinreichende Voraussetzungen für beide Listen verfügen,
können wählen,  auf welche Liste  sie gesetzt  werden möchten.  Bei der ersten
Wahl  zum Gerichtshof werden  mindestens neun Richter  aus der  Liste  A und
mindestens fünf Richter aus der Liste B gewählt. Darauffolgende Wahlen sind so
zu  gestalten,  dass  das  zahlenmäßige  Verhältnis  der  Richter  im  Gerichtshof,
welche die Voraussetzungen für die jeweilige Liste erfüllen, gewahrt bleibt.

(6)  

a) Die Richter werden in geheimer Abstimmung auf einer zu diesem Zweck
nach Artikel 112 einberufenen Sitzung der Versammlung der Vertragsstaaten
gewählt. Vorbehaltlich des Absatzes 7 werden die achtzehn Kandidaten zum
Gerichtshof  gewählt,  welche  die  höchste  Stimmenzahl  und  die
Zweidrittelmehrheit  der  anwesenden  und  abstimmenden  Vertragsstaaten  auf
sich vereinen.

b)  Wird  im  ersten  Wahlgang  nicht  die  ausreichende  Anzahl  der  Richter
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gewählt,  so  finden  so  lange  weitere  Wahlgänge  nach  dem Verfahren  unter
Buchstabe a statt, bis die verbleibenden Sitze besetzt sind.

(7) Nicht mehr als ein Richter darf Staatsangehöriger desselben Staates sein. Wer im
Hinblick auf die Mitgliedschaft beim Gerichtshof als Staatsangehöriger mehr als
eines Staates angesehen werden kann, gilt als Staatsangehöriger des Staates, in
dem er gewöhnlich seine bürgerlichen und politischen Rechte ausübt.

(8)

a)  Bei  der  Auswahl  der  Richter  berücksichtigen  die  Vertragsstaaten  die
Notwendigkeit,  in  der  Mitgliedschaft  des  Gerichtshofs  Folgendes  zu
gewährleisten:

i) die Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt,

ii) eine gerechte geografische Verteilung und

iii) eine ausgewogene Vertretung weiblicher und männlicher Richter. 

b) Die Vertragsstaaten berücksichtigen außerdem die Notwendigkeit,  Richter
mit  juristischen  Fachkenntnissen  auf  bestimmten  Gebieten  einzubeziehen,
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf dem Gebiet der Gewalt gegen
Frauen oder Kinder.

(9)

a) Vorbehaltlich des Buchstabens b werden die Richter für die Dauer von neun
Jahren gewählt; vorbehaltlich des Buchstabens c und des Artikels 37 Absatz 2
ist eine Wiederwahl nicht zulässig.

b) Bei der ersten Wahl  wird durch das Los die  Amtszeit  eines Drittels der
gewählten Richter auf drei Jahre und eines weiteren Drittels auf sechs Jahre
festgelegt; die Amtszeit der übrigen Richter beträgt neun Jahre.

c) Ein Richter,  dessen Amtszeit  nach Buchstabe b auf drei  Jahre  festgelegt
wurde, kann für eine volle Amtszeit wiedergewählt werden.

(10) Ungeachtet  des  Absatzes  9  bleibt  ein  Richter,  der  nach  Artikel  39  einer
Hauptverfahrens-  oder  einer  Berufungskammer  zugeteilt  wurde,  so  lange  im
Amt,  bis  alle  Haupt-  oder  Rechtsmittelverfahren  abgeschlossen  sind,  deren
Verhandlung vor dieser Kammer bereits begonnen hat. 

Artikel 37 Frei gewordene Sitze 

(1) Wird ein Sitz frei, so findet zur Besetzung des frei gewordenen Sitzes eine Wahl
nach Artikel 36 statt.

(2) Ein Richter, der auf einen frei gewordenen Sitz gewählt wird, übt sein Amt für
die  restliche  Laufzeit  seines  Vorgängers  aus;  beträgt  diese  drei  Jahre  oder
weniger,  so  ist  seine  Wiederwahl  für  eine  volle  Amtszeit  nach  Artikel  36
zulässig.

Artikel 38 Präsidium 

(1) Der Präsident sowie der Erste und der Zweite Vizepräsident werden von den
Richtern mit absoluter Mehrheit gewählt. Sie üben ihr Amt für die Dauer von
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drei Jahren beziehungsweise bis zum Ende ihrer jeweiligen Amtszeit als Richter
aus, sofern dieser Zeitpunkt früher liegt. Ihre einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(2) Der  Erste  Vizepräsident  tritt  an  die  Stelle  des  Präsidenten,  wenn  dieser
verhindert ist oder ausgeschlossen wurde. Der Zweite Vizepräsident tritt an die
Stelle  des  Präsidenten,  wenn  sowohl  der  Präsident  als  auch  der  Erste
Vizepräsident verhindert sind oder ausgeschlossen wurden. 

(3) Der  Präsident  sowie  der  Erste  und  der  Zweite  Vizepräsident  bilden  das
Präsidium, dem Folgendes obliegt: 

a)  die  ordnungsgemäße  Verwaltung  des  Gerichtshofs  mit  Ausnahme  der
Anklagebehörde und

b) die sonstigen ihm auf Grund dieses Statuts übertragenen Aufgaben.

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung nach Absatz 3 Buchstabe a handelt
das Präsidium in Abstimmung mit dem Ankläger und sucht dessen Zustimmung
in allen Angelegenheiten von gemeinsamem Belang .

Artikel 39 Kammern

(1) Nach der Wahl der Richter bildet der Gerichtshof so bald wie möglich die in
Artikel  34 Buchstabe b genannten Abteilungen.  Die Berufungsabteilung setzt
sich  aus  dem  Präsidenten  und  vier  weiteren  Richtern,  die  Hauptverfahrens-
abteilung  aus  mindestens  sechs  Richtern  und  die  Vorverfahrensabteilung  aus
mindestens  sechs  Richtern  zusammen.  Die  Zuteilung  der  Richter  zu  den
Abteilungen richtet sich nach der Art der von jeder Abteilung wahrzunehmenden
Aufgaben sowie nach der Befähigung und der Erfahrung der in den Gerichtshof
gewählten Richter, so dass in jeder Abteilung eine angemessene Mischung von
Fachwissen auf dem Gebiet des Straf- und des Strafverfahrensrechts sowie des
Völkerrechts  vorhanden ist.  Die Hauptverfahrensabteilung und die  Vorverfah-
rensabteilung sollen überwiegend aus Richtern mit Erfahrung auf dem Gebiet
der Verhandlung von Strafsachen bestehen.

(2)

a)Die richterlichen Aufgaben des Gerichtshofs werden in jeder Abteilung von
Kammern wahrgenommen.

b)

i)  Die  Berufungskammer  setzt  sich  aus  allen  Richtern  der  Berufungs-
abteilung zusammen;

ii) die Aufgaben der Hauptverfahrenskammer werden von drei Richtern der
Hauptverfahrensabteilung wahrgenommen;

iii)  die  Aufgaben  der  Vorverfahrenskammer  werden  entweder  von  drei
Richtern der Vorverfahrensabteilung oder in Übereinstimmung mit diesem
Statut sowie mit der Verfahrens- und Beweisordnung von einem einzelnen
Richter dieser Abteilung wahrgenommen;

c)  dieser  Absatz  schließt  die  gleichzeitige  Bildung  von  mehr  als  einer
Hauptverfahrenskammer  oder  Vorverfahrenskammer  nicht  aus,  wenn  die
wirksame Erledigung der beim Gerichtshof anfallenden Arbeit dies verlangt.
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(3)

a)  Die  der  Hauptverfahrensabteilung  und  der  Vorverfahrensabteilung
zugeteilten Richter üben ihr Amt in diesen Abteilungen für die Dauer von drei
Jahren  aus  und  danach  so  lange,  bis  jede  Sache  abgeschlossen  ist,  deren
Verhandlung in der betreffenden Abteilung bereits begonnen hat.

b)  Die  der  Berufungsabteilung  zugeteilten  Richter  üben  ihr  Amt  in  dieser
Abteilung für die gesamte Dauer ihrer Amtszeit aus.

(4) Die der Berufungsabteilung zugeteilten Richter üben ihr Amt ausschließlich in
dieser  Abteilung aus.  Dieser Artikel  schließt jedoch die  zeitweilige Zuteilung
von  Richtern  der  Hauptverfahrensabteilung  zur  Vorverfahrensabteilung  oder
umgekehrt  nicht  aus,  wenn  das  Präsidium dies  im  Interesse  der  wirksamen
Erledigung  der  beim  Gerichtshof  anfallenden  Arbeit  für  erforderlich  hält;
allerdings darf ein Richter, der am Vorverfahren in einer Sache mitgewirkt hat,
unter keinen Umständen der Hauptverfahrenskammer angehören, die in dieser
Sache verhandelt.

Artikel 40 Unabhängigkeit der Richter

(1) Die Richter sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unabhängig.

(2) Die  Richter  dürfen  keine  Tätigkeit  ausüben,  die  sich  auf  ihre  richterlichen
Aufgaben auswirken oder das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen
könnte.

(3) Die  Richter,  die  ihr  Amt  hauptamtlich  am  Sitz  des  Gerichtshofs  auszuüben
haben, dürfen sich keiner anderen Beschäftigung beruflicher Art widmen.

(4) Alle Fragen betreffend die Anwendung der Absätze 2 und 3 werden von den
Richtern mit  absoluter Mehrheit  entschieden.  Betrifft  eine solche Frage einen
einzelnen Richter, so nimmt dieser an der Entscheidung nicht teil.

Artikel 41 Freistellung und Ausschluss von Richtern

(1) (Das Präsidium kann einen Richter auf dessen Ersuchen in Übereinstimmung mit
der Verfahrens- und Beweisordnung von der Wahrnehmung einer Aufgabe nach
diesem Statut freistellen.

a)  Ein  Richter  nimmt  an  einer  Sache  nicht  teil,  wenn  aus  irgendeinem
Grund  berechtigte  Zweifel  an  seiner  Unparteilichkeit  geltend  gemacht
werden könnten. Ein Richter wird unter anderem dann von einer Sache in
Übereinstimmung  mit  diesem Absatz  ausgeschlossen,  wenn  er  zuvor  in
irgendeiner Eigenschaft an dieser beim Gerichtshof anhängigen Sache oder
einer  damit  zusammenhängenden  Strafsache  auf  einzelstaatlicher  Ebene
beteiligt  war,  welche die Person betraf,  gegen die sich die Ermittlungen
oder die Strafverfolgung richten. Ein Richter kann auch aus anderen in der
Verfahrens-  und  Beweisordnung  vorgesehenen  Gründen  ausgeschlossen
werden.

b) Der Ankläger oder die Person, gegen die sich die Ermittlungen oder die
Strafverfolgung richten, können nach diesem Absatz den Ausschluss eines
Richters beantragen.
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c)  Jede  Frage  betreffend  den  Ausschluss  eines  Richters  wird  von  den
Richtern  mit  absoluter  Mehrheit  entschieden.  Der  Richter,  dessen
Ausschluss  beantragt  wird,  hat  Anspruch  darauf,  zu  der  Angelegenheit
Stellung zu nehmen, nimmt jedoch an der Entscheidung nicht teil.

Artikel 42 Anklagebehörde

(1) Die  Anklagebehörde  handelt  unabhängig  als  selbstständiges  Organ  des
Gerichtshofs.  Ihr  obliegt  es,  Unterbreitungen  und  inhaltlich  erhärtete
Informationen  über  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegende
Verbrechen  entgegenzunehmen  und  zu  prüfen  sowie  die  Ermittlungen
durchzuführen und vor dem Gerichtshof die Anklage zu vertreten. Ein Mitglied
der Anklagebehörde darf Weisungen von einer Stelle außerhalb des Gerichtshofs
weder einholen noch befolgen.

(2) Der Ankläger ist Leiter der Anklagebehörde. Er besitzt die volle Dienstaufsicht
über Führung und Verwaltung der Behörde einschließlich ihres Personals, ihrer
Einrichtungen  und  sonstigen  Mittel.  Dem Ankläger  stehen  ein  oder  mehrere
Stellvertretende Ankläger zur Seite, die zur Ausführung aller Handlungen befugt
sind, welche nach diesem Statut dem Ankläger obliegen. Der Ankläger und die
Stellvertretenden  Ankläger  müssen  unterschiedliche  Staatsangehörigkeit
besitzen. Sie üben ihr Amt hauptamtlich aus.

(3) Der Ankläger  und die  Stellvertretenden Ankläger  müssen  ein hohes sittliches
Ansehen  genießen  sowie  ein  Höchstmaß  an  Sachverstand  und  umfangreiche
praktische  Erfahrung  in  der  Strafverfolgung  oder  der  Verhandlung  von
Strafsachen  besitzen.  Sie  müssen  über  ausgezeichnete  Kenntnisse  mindestens
einer  der  Arbeitssprachen  des  Gerichtshofs  verfügen  und  diese  fließend
sprechen.

(4) Der Ankläger wird in geheimer Abstimmung von der absoluten Mehrheit  der
Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten gewählt. Die Stellvertretenden
Ankläger  werden  in  derselben  Weise  aus  einer  vom  Ankläger  vorgelegten
Kandidatenliste  gewählt.  Der  Ankläger  benennt  drei  Kandidaten  für  jede  zu
besetzende Stelle eines Stellvertretenden Anklägers. Sofern nicht zum Zeitpunkt
ihrer Wahl eine kürzere Amtszeit beschlossen wird, werden der Ankläger und die
Stellvertretenden  Ankläger  für  die  Dauer  von  neun  Jahren  gewählt;  ihre
Wiederwahl ist nicht zulässig.

(5) Weder der Ankläger noch die Stellvertretenden Ankläger dürfen eine Tätigkeit
ausüben, die sich auf ihre Aufgaben bei der Strafverfolgung auswirken oder das
Vertrauen in ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte. Sie dürfen sich keiner
anderen Beschäftigung beruflicher Art widmen.

(6) Das Präsidium kann den  Ankläger  oder  einen  Stellvertretenden  Ankläger  auf
dessen Ersuchen von einem Tätigwerden in einer bestimmten Sache freistellen.

(7) Der Ankläger oder ein Stellvertretender Ankläger nimmt an einer Angelegenheit
nicht  teil,  wenn  aus  irgendeinem  Grundberechtigte  Zweifel  an  seiner
Unparteilichkeit geltend gemacht werden könnten. Er wird unter anderem dann
von einer Sache in Übereinstimmung mit diesem Absatz ausgeschlossen, wenn
er  zuvor  in  irgendeiner  Eigenschaft  an  dieser  beim  Gerichtshof  anhängigen
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Sache  oder  einer  damit  zusammenhängenden  Strafsache  auf  einzelstaatlicher
Ebene beteiligt war, welche die Person betraf, gegen die sich die Ermittlungen
oder die Strafverfolgung richten.

(8) Jede Frage betreffend den Ausschluss des Anklägers oder eines Stellvertretenden
Anklägers wird von der Berufungskammer entschieden.

a)  Die  Person,  gegen  die  sich  die  Ermittlungen  oder  die  Strafverfolgung
richten,  kann  jederzeit  den  Ausschluss  des  Anklägers  oder  eines
Stellvertretenden Anklägers  aus den in  diesem Artikel festgelegten Gründen
beantragen.

b) Der Ankläger beziehungsweise der Stellvertretende Ankläger hat Anspruch
darauf, zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen.

(9) Der Ankläger ernennt Berater mit juristischen Fachkenntnissen auf bestimmten
Gebieten,  insbesondere,  jedoch  nicht  ausschließlich,  auf  dem  Gebiet  der
sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt sowie der Gewalt gegen Kinder.

Artikel 43 Kanzlei

(1) Der Kanzlei  obliegen  die  nicht  mit  der  Rechtsprechung zusammenhängenden
Aspekte der Verwaltung und der Betreuung des Gerichtshofs, unbeschadet der
Aufgaben und Befugnisse des Anklägers nach Artikel 42.

(2) Der  Kanzler  ist  Leiter  der  Kanzlei  und  höchster  Verwaltungsbeamter  des
Gerichtshofs. Er nimmt seine Aufgaben unter der Aufsicht des Präsidenten des
Gerichtshofs wahr.

(3) Der  Kanzler  und  der  Stellvertretende  Kanzler  müssen  ein  hohes  sittliches
Ansehen genießen sowie ein Höchstmaß an Sachverstand und ausgezeichnete
Kenntnisse mindestens einer der Arbeitssprachen des Gerichtshofs besitzen und
diese fließend sprechen.

(4) Die  Richter  wählen  den  Kanzler  in  geheimer  Abstimmung  mit  absoluter
Mehrheit unter Berücksichtigung etwaiger Empfehlungen der Versammlung der
Vertragsstaaten. Bei Bedarf wählen die Richter auf Empfehlung des Kanzlers in
derselben Weise einen Stellvertretenden Kanzler.

(5) Der  Kanzler  wird  für  die  Dauer  von  fünf  Jahren  gewählt;  seine  einmalige
Wiederwahl ist zulässig; er übt sein Amt hauptamtlich aus. Der Stellvertretende
Kanzler wird für die Dauer von fünf Jahren oder für eine von den Richtern mit
absoluter  Mehrheit  beschlossene  kürzere  Zeit  gewählt;  er  kann  auch  mit  der
Maßgabe gewählt werden, dass er sein Amt nach Bedarf ausübt.

(6) Der Kanzler richtet innerhalb der Kanzlei eine Abteilung für Opfer und Zeugen
ein.  Diese  Abteilung  stellt  nach  Rücksprache  mit  der  Anklagebehörde
Schutzmaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen, Beratung und andere angemessene
Hilfe für Zeugen, für die vor dem Gerichtshof erscheinenden Opfer und andere
durch  die  Aussagen  dieser  Zeugen  gefährdete  Personen  zur  Verfügung.  Die
Abteilung  umfasst  auch  Personal  mit  Fachkenntnissen  über  Traumata,
einschließlich der Traumata im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltverbrechen.
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Artikel 44 Personal

(1) Der  Ankläger  und  der  Kanzler  ernennen  für  ihre  jeweilige  Behörde  das
notwendige fachlich befähigte Personal. Im Fall des Anklägers schließt dies die
Ernennung von Ermittlern ein.

(2) Bei  der  Einstellung  des  Personals  stellen  der  Ankläger  und  der  Kanzler  ein
Höchstmaß  an  Leistungsfähigkeit,  fachlichem  Können  und  Ehrenhaftigkeit
sicher und berücksichtigen sinngemäß die  in Artikel 36 Absatz 8 enthaltenen
Kriterien. 

(3) Der Kanzler  schlägt  mit  Zustimmung des  Präsidiums und des  Anklägers  ein
Personalstatut  vor,  das  die  Bedingungen  für  die  Ernennung,  Besoldung  und
Entlassung des Personals des Gerichtshofs enthält. Das Personalstatut wird von
der Versammlung der Vertragsstaaten genehmigt.

(4) In  Ausnahmefällen  kann  der  Gerichtshof  die  Fachkenntnisse  von  Personal
heranziehen,  das  ihm  von  Vertragsstaaten,  von  zwischenstaatlichen  oder
nichtstaatlichen Organisationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, um ein
Organ des Gerichtshofs bei seiner Arbeit zu unterstützen. Der Ankläger kann ein
solches  Angebot  im  Namen  der  Anklagebehörde  annehmen.  Dieses  Personal
wird in Übereinstimmung mit Richtlinien beschäftigt, die von der Versammlung
der Vertragsstaaten aufzustellen sind.

Artikel 45 Feierliches Versprechen

Bevor  die  Richter,  der  Ankläger,  die  Stellvertretenden  Ankläger,  der  Kanzler  und  der
Stellvertretende Kanzler ihr Amt nach diesem Statut antreten,  geben sie in öffentlicher
Sitzung  das  feierliche  Versprechen  ab,  ihre  Aufgaben  unparteiisch  und  gewissenhaft
wahrzunehmen.

Artikel 46 Amtsenthebung

(1) Ein Richter, der Ankläger, ein Stellvertretender Ankläger, der Kanzler oder der
Stellvertretende  Kanzler  wird  durch  einen  entsprechenden  Beschluss  nach
Absatz 2 seines Amtes enthoben, wenn er 

a)  wie  in  der  Verfahrens-  und Beweisordnung festgelegt,  nachweislich  eine
schwere Verfehlung oder eine schwere Verletzung seiner Amtspflichten nach
diesem Statut begangen hat oder

b)  zur  Wahrnehmung  der  ihm  nach  diesem  Statut  obliegenden  Aufgaben
unfähig ist.

(2) Die Amtsenthebung eines Richters, des Anklägers oder eines Stellvertretenden
Anklägers  nach  Absatz 1  wird  von  der  Versammlung  der  Vertragsstaaten  in
geheimer Abstimmung beschlossen

a) im Fall eines Richters mit Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten auf Grund
einer  von  den  übrigen  Richtern  mit  Zweidrittelmehrheit  beschlossenen
Empfehlung;

b) im Fall des Anklägers mit der absoluten Mehrheit der Vertragsstaaten;

c) im Fall eines Stellvertretenden Anklägers mit der absoluten Mehrheit der
Vertragsstaaten auf Empfehlung des Anklägers.
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(3) Die Amtsenthebung des Kanzlers oder des Stellvertretenden Kanzlers wird von
den Richtern mit absoluter Mehrheit beschlossen.

(4) Ein Richter, Ankläger, Stellvertretender Ankläger, Kanzler oder Stellvertretender
Kanzler,  dessen  Verhalten  oder  Fähigkeit  zur  Wahrnehmung  der  ihm  nach
diesem Statut obliegenden dienstlichen Aufgaben nach diesem Artikel in Frage
gestellt wird, erhält uneingeschränkt Gelegenheit, in Übereinstimmung mit der
Verfahrens-  und  Beweisordnung  Beweismittel  vorzulegen  und
entgegenzunehmen  und  Stellungnahmen  abzugeben.  An  der  Erörterung  der
Angelegenheit darf er im Übrigen nicht teilnehmen.

Artikel 47 Disziplinarmaßnahmen

Gegen einen Richter, Ankläger, Stellvertretenden Ankläger, Kanzler oder Stellvertretenden
Kanzler,  der  eine weniger  schwere  Verfehlung als  die  in  Artikel 46 Absatz 1 genannte
begangen  hat,  werden  in  Übereinstimmung  mit  der  Verfahrens-  und  Beweisordnung
Disziplinarmaßnahmen ergriffen.

Artikel 48 Vorrechte und Immunitäten

(1) Der  Gerichtshof  genießt  im  Hoheitsgebiet  jedes  Vertragsstaats  die  für  die
Erfüllung seiner Ziele notwendigen Vorrechte und Immunitäten.

(2) Die  Richter,  der  Ankläger,  die  Stellvertretenden  Ankläger  und  der  Kanzler
genießen bei der Wahrnehmung der Geschäfte des Gerichtshofs oder in Bezug
auf  diese  die  gleichen  Vorrechte  und  Immunitäten  wie  Chefs  diplomatischer
Missionen; nach Ablauf ihrer Amtszeit wird ihnen weiterhin Immunität von der
Gerichtsbarkeit  in  Bezug  auf  ihre  in  amtlicher  Eigenschaft  vorgenommenen
Handlungen,  einschließlich  ihrer  mündlichen  oder  schriftlichen  Äußerungen,
gewährt. 

(3) Der Stellvertretende Kanzler, das Personal der Anklagebehörde und das Personal
der Kanzlei  genießen in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen über die
Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
notwendigen Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen.

(4) Beratern,  Sachverständigen,  Zeugen  und  allen  anderen  Personen,  deren
Anwesenheit am Sitz des Gerichtshofs erforderlich ist, wird in Übereinstimmung
mit dem Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs
die Stellung eingeräumt,  die für die ordnungsgemäße Arbeit  des Gerichtshofs
erforderlich ist.

(5) Die Vorrechte und Immunitäten

a) eines Richters oder des Anklägers können von den Richtern mit absoluter
Mehrheit aufgehoben werden;

b) des Kanzlers können vom Präsidium aufgehoben werden;

c)  der  Stellvertretenden  Ankläger  und  des  Personals  der  Anklagebehörde
können vom Ankläger aufgehoben werden;

d) des Stellvertretenden Kanzlers und des Personals der Kanzlei können vom
Kanzler aufgehoben werden.
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Artikel 49 Gehälter, Zulagen und Aufwandsentschädigung

Die  Richter,  der  Ankläger,  die  Stellvertretenden  Ankläger,  der  Kanzler  und  der
Stellvertretende  Kanzler  erhalten  die  von  der  Versammlung  der  Vertragsstaaten
beschlossenen  Gehälter,  Zulagen  und  Aufwandsentschädigungen.  Diese  Gehälter  und
Zulagen werden während ihrer Amtszeit nicht herabgesetzt.

Artikel 50 Amts- und Arbeitssprachen

(1) Die  Amtssprachen  des  Gerichtshofs  sind  Arabisch,  Chinesisch,  Englisch,
Französisch, Russisch und Spanisch. Die Urteile des Gerichtshofs sowie sonstige
Entscheidungen  zur  Regelung  grundlegender  Fragen,  die  beim  Gerichtshof
anhängig  sind,  werden  in  den  Amtssprachen  veröffentlicht.  Das  Präsidium
entscheidet  in  Übereinstimmung  mit  den  durch  die  Verfahrens-  und
Beweisordnung  festgelegten  Kriterien,  welche  Entscheidungen  als
Entscheidungen zur Regelung grundlegender Fragen im Sinne dieses Absatzes
angesehen werden können.

(2) Die  Arbeitssprachen  des  Gerichtshofs  sind  Englisch  und  Französisch.  Die
Verfahrens-  und  Beweisordnung  bestimmt  die  Fälle,  in  denen  andere
Amtssprachen als Arbeitssprachen benutzt werden können.

(3) Auf Ersuchen einer Partei eines Verfahrens oder eines zur Teilnahme an einem
Verfahren  zugelassenen  Staates  gestattet  der  Gerichtshof  die  Benutzung einer
anderen  als  der  englischen  oder  französischen  Sprache,  sofern  er  dies  als
ausreichend gerechtfertigt erachtet.

Artikel 51 Verfahrens- und Beweisordnung 

(1) Die Verfahrens- und Beweisordnung tritt nach ihrer Annahme durch zwei Drittel
der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten in Kraft.

(2) Änderungen der Verfahrens- und Beweisordnung können

a) von jedem Vertragsstaat,

b) von den Richtern mit absoluter Mehrheit oder

c) vom Ankläger

vorgeschlagen werden. Die Änderungen treten nach ihrer Annahme durch zwei
Drittel der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten in Kraft.

(3) Nach  Annahme  der  Verfahrens-  und  Beweisordnung  können  die  Richter  in
dringenden Fällen, wenn eine bestimmte beim Gerichtshof anhängige Situation
durch  die  Verfahrens-  und  Beweisordnung  nicht  erfasst  ist,  mit
Zweidrittelmehrheit  vorläufige  Regeln  aufstellen,  die  bis  zu  ihrer  Annahme,
Änderung oder Ablehnung auf der nächsten ordentlichen oder außerordentlichen
Tagung der Versammlung der Vertragsstaaten Anwendung finden.

(4) Die Verfahrens- und Beweisordnung, ihre Änderungen und jede vorläufige Regel
müssen  mit  diesem  Statut  vereinbar  sein.  Änderungen  der  Verfahrens-  und
Beweisordnung  sowie  vorläufige  Regeln  werden  nicht  rückwirkend  zum
Nachteil  der  Person  angewandt,  gegen  die  sich  die  Ermittlungen,  die
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Strafverfolgung oder das Urteil richten.

(5) Im  Fall  eines  Widerspruchs  zwischen  dem  Statut  und  der  Verfahrens-  und
Beweisordnung hat das Statut Vorrang.

Artikel 52 Geschäftsordnung des Gerichtshofs

(1) Die  Richter  nehmen  in  Übereinstimmung  mit  diesem  Statut  sowie  der
Verfahrens-  und  Beweisordnung  die  für  den  normalen  Geschäftsgang
notwendige Geschäftsordnung des Gerichtshofs mit absoluter Mehrheit an.

(2) Der Ankläger und der Kanzler sind bei der Ausarbeitung der Geschäftsordnung
und aller Änderungen zu konsultieren.

(3) Sofern die Richter nichts anderes beschließen, treten die Geschäftsordnung und
alle Änderungen mit ihrer jeweiligen Annahme in Kraft. Unmittelbar nach ihrer
Annahme werden sie den Vertragsstaaten zur Stellungnahme zugeleitet. Liegen
binnen sechs Monaten keine Einwände seitens der Mehrheit der Vertragsstaaten
vor, so bleiben sie in Kraft.

Teil 5: Ermittlungen und Strafverfolgung

Artikel 53 Einleitung von Ermittlungen

(1) Nach  Auswertung  der  ihm zur  Verfügung  gestellten  Informationen  leitet  der
Ankläger  Ermittlungen  ein,  sofern  er  nicht  feststellt,  dass  es  für  die
Verfahrenseinleitung nach diesem Statut keine hinreichende Grundlage gibt. Bei
seiner Entscheidung über die Einleitung von Ermittlungen prüft der Ankläger,

a)  ob die  ihm vorliegenden  Informationen hinreichende Verdachtsgründe
dafür bieten, dass ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes
Verbrechen begangen wurde oder wird,

b) ob die Sache nach Artikel 17 zulässig ist oder wäre und

c)  ob  unter  Berücksichtigung  der  Schwere  des  Verbrechens  und  der
Interessen  der  Opfer  dennoch  wesentliche  Gründe  für  die  Annahme
vorliegen, dass die Durchführung von Ermittlungen nicht im Interesse der
Gerechtigkeit läge.

Stellt der Ankläger fest, dass es für die Verfahrenseinleitung keine hinreichende
Grundlage gibt, und beruht diese Feststellung ausschließlich auf Buchstabe c, so
unterrichtet er die Vorverfahrenskammer.

(2) Gelangt der Ankläger nach den Ermittlungen zu dem Schluss, dass es für eine
Strafverfolgung keine hinreichende Grundlage gibt, weil

a)  keine  hinreichende  rechtliche  oder  sachliche  Grundlage  für  die
Beantragung eines Haftbefehls oder einer Ladung nach Artikel 58 besteht,

b) die Sache nach Artikel 17 unzulässig ist oder

c)  eine  Strafverfolgung  unter  Berücksichtigung  aller  Umstände,
einschließlich der Schwere des Verbrechens, der Interessen der Opfer,
des Alters oder der Gebrechlichkeit des angeblichen Täters sowie
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seiner Rolle bei dem angeblichen Verbrechen, nicht im Interesse  der
Gerechtigkeit liegt,

so unterrichtet der Ankläger die Vorverfahrenskammer und den nach Artikel 14
unterbreitenden Staat oder den Sicherheitsrat im Fall des Artikels 13 Buchstabe b
von seiner Schlussfolgerung und den Gründen dafür. 

(3)  

a)Auf  Ersuchen  des  nach  Artikel 14  unterbreitenden  Staates  oder  des
Sicherheitsrats  im Fall  des  Artikels 13  Buchstabe b  kann  die  Vorverfah-
renskammer eine Entscheidung des Anklägers nach Absatz 1 oder 2, nicht
weiter  vorzugehen,  nachprüfen  und  den  Ankläger  ersuchen,  sie  zu
überprüfen.

b)  Darüber  hinaus  kann  die  Vorverfahrenskammer  aus  eigener  Initiative
eine  Entscheidung  des  Anklägers,  nicht  weiter  vorzugehen,  nachprüfen,
wenn  diese  ausschließlich  auf  Absatz 1  Buchstabe c  oder  Absatz 2
Buchstabe c beruht.  In diesem Fall  wird die Entscheidung des Anklägers
nur dann wirksam, wenn sie von der Vorverfahrenskammer bestätigt wird.

(4) Der Ankläger kann eine Entscheidung über die Einleitung der Ermittlungen oder
der  Strafverfolgung  auf  der  Grundlage  neuer  Tatsachen  oder  Informationen
jederzeit überprüfen.

Artikel 54 Pflichten und Befugnisse des Anklägers bei Ermittlungen

(1) Der Ankläger

a)  dehnt  die  Ermittlungen  zum  Zweck  der  Wahrheitsfindung  auf  alle
Tatsachen  und  Beweismittel  aus,  die  für  die  Beurteilung,  ob  eine
strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund dieses Statuts besteht, erheblich
sind,  und  erforscht  dabei  gleichermaßen  die  belastenden  wie  die
entlastenden Umstände,

b)  ergreift  geeignete  Maßnahmen,  um  die  wirksame  Ermittlung  und
Strafverfolgung von  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegenden
Verbrechen  zu  gewährleisten,  wobei  er  die  Interessen  und  persönlichen
Lebensumstände der Opfer und Zeugen, namentlich Alter, Geschlecht im
Sinne des Artikels 7 Absatz 3 und Gesundheitszustand, achtet und die Art
des  Verbrechens  berücksichtigt,  insbesondere  soweit  es  mit  sexueller
Gewalt,  geschlechtsspezifischer  Gewalt  oder  Gewalt  gegen  Kinder
verbunden ist, und

c) achtet uneingeschränkt die sich aus diesem Statut ergebenden Rechte der
Personen.

(2) Der Ankläger kann Ermittlungen im Hoheitsgebiet eines Staates durchführen

a) in Übereinstimmung mit Teil 9 oder

b) aufgrund einer Ermächtigung der Vorverfahrenskammer nach Artikel 57
Absatz 3 Buchstabe d.

(3) Der Ankläger kann
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a) Beweismittel sammeln und prüfen,

b) die Anwesenheit von Personen, gegen die ermittelt wird, von Opfern und
von Zeugen verlangen und diese vernehmen,

c)  einen  Staat  oder  eine  zwischenstaatliche  Organisation  oder  Stelle
entsprechend ihrer jeweiligen Zuständigkeit beziehungsweise ihrem Mandat
um Zusammenarbeit ersuchen,

d)  alle  diesem  Statut  nicht  entgegenstehenden  Abmachungen  und
Übereinkünfte  eingehen,  die  notwendig  sind,  um  einem  Staat,  einer
zwischenstaatlichen Organisation oder einer Person die Zusammenarbeit zu
erleichtern,

e)  einwilligen,  in  keiner  Phase  des  Verfahrens  Dokumente  oder
Informationen offenzulegen, die er unter der Bedingung der Vertraulichkeit
und ausschließlich zum Zweck der Erlangung neuer Beweismittel  erhält,
sofern nicht der Informant sein Einverständnis erklärt, und

f) die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit von
Informationen, des Schutzes einer Person oder der Beweissicherung treffen
oder verlangen, dass sie getroffen werden.

Artikel 55 Rechte der Personen während der Ermittlungen

(1) Bei Ermittlungen aufgrund dieses Statuts

a) darf eine Person nicht gezwungen werden, sich selbst zu belasten oder
sich schuldig zu bekennen;

b) darf eine Person nicht Zwang, Nötigung oder Drohung, Folter oder einer
anderen Form grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden; 

c) werden einer Person, deren Vernehmung in einer Sprache erfolgt, die sie
nicht  vollständig  versteht  und  spricht,  unentgeltlich  ein  sachkundiger
Dolmetscher und die Übersetzungen zur Verfügung gestellt, die erforderlich
sind, um dem Gebot der Fairness Genüge zu tun, und

d) darf eine Person nicht willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten
werden  und  darf  einer  Person  die  Freiheit  nur  aus  Gründen  und  in
Übereinstimmung  mit  Verfahren  entzogen  werden,  die  in  diesem Statut
vorgesehen sind.

(2) Bestehen  Verdachtsgründe,  dass  eine  Person  ein  der  Gerichtsbarkeit  des
Gerichtshofs  unterliegendes  Verbrechen  begangen  hat,  und  steht  ihre
Vernehmung entweder durch den Ankläger oder durch einzelstaatliche Behörden
entsprechend einem Ersuchen nach Teil 9 unmittelbar bevor, so hat sie außerdem
folgende Rechte, über die sie vor der Vernehmung zu belehren ist:

a)  das  Recht,  vor  der  Vernehmung  darüber  belehrt  zu  werden,  dass
Verdachtsgründe  bestehen,  wonach  sie  ein  der  Gerichtsbarkeit  des
Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begangen hat;

b)  das  Recht,  zu  schweigen,  ohne  dass  dieses  Schweigen  bei  der
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Feststellung von Schuld oder Unschuld in Betracht gezogen wird;

c) das Recht, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen
oder,  falls  sie  keinen  Verteidiger  hat,  auf  Bestellung  eines  Verteidigers,
wenn  dies  im Interesse  der  Rechtspflege  erforderlich  ist;  fehlen  ihr  die
Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihr in einem solchen Fall ein
Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, und

d) das Recht, in Anwesenheit eines Rechtsbeistands vernommen zu werden,
sofern sie nicht freiwillig auf ihr Recht auf Rechtsbeistand verzichtet hat.

Artikel 56 Rolle der Vorverfahrenskammer bei einer einmaligen Gelegenheit 
zu Ermittlungsmaßnahmen

(1)

a)Ist  der  Ankläger  der  Auffassung,  dass  Ermittlungen  eine  einmalige
Gelegenheit  darstellen,  mündliche  oder  schriftliche  Zeugenaussagen  zu
erhalten  oder  Beweismittel  zu  prüfen,  zu  sammeln  oder  auf  ihre
Beweiskraft zu untersuchen, die für die Zwecke einer Verhandlung später
möglicherweise  nicht mehr verfügbar  sein werden,  so unterrichtet  er  die
Vorverfahrenskammer dahin gehend.

b) In diesem Fall kann die Vorverfahrenskammer auf Antrag des Anklägers
die  notwendigen  Maßnahmen  ergreifen,  um  die  Wirksamkeit  und
Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens zu gewährleisten und insbesondere die
Rechte der Verteidigung zu wahren.

c)  Sofern  die  Vorverfahrenskammer  nichts  anderes  anordnet,  stellt  der
Ankläger  der  festgenommenen  oder  der  nach  Ladung [22]  im
Zusammenhang  mit  den  unter  Buchstabe a  genannten  Ermittlungen
erschienenen  Person  die  sachdienlichen  Informationen  zur  Verfügung,
damit sie in der Angelegenheit gehört werden kann.

(2) Die  in  Absatz 1  Buchstabe b  genannten  Maßnahmen  können  folgendes
umfassen:

a)  die  Abgabe  von  Empfehlungen  oder  Anordnungen  betreffend  die
anzuwendenden Verfahren;

b) die Anordnung, ein Verfahrensprotokoll zu führen;

c) die Bestellung eines Sachverständigen zur Unterstützung;

d) die Ermächtigung des Rechtsbeistands einer festgenommenen oder einer
nach  Ladung  vor  dem  Gerichtshof  erschienenen  Person  zur  Teilnahme,
oder,  falls  eine  Festnahme noch  nicht  erfolgt  ist,  die  Person  noch  nicht
erschienen ist oder kein Rechtsbeistand benannt wurde, die Bestellung eines
anderen Rechtsbeistands,  der die  Interessen der Verteidigung wahrnimmt
und vertritt;

e)  die  Benennung  eines  ihrer  Mitglieder  oder  erforderlichenfalls  eines
anderen  verfügbaren  Richters  der  Vorverfahrensabteilung  oder  der
Hauptverfahrensabteilung,  der  hinsichtlich der  Sammlung und Sicherung
von Beweismitteln und der Vernehmung von Personen als Beobachter tätig
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wird und Empfehlungen abgibt oder Anordnungen erlässt;

f)  das  Ergreifen  etwaiger  anderer  zur  Sammlung  oder  Sicherung  von
Beweismitteln erforderlicher Maßnahmen.

(3)

a) Hat der Ankläger keine Maßnahmen nach diesem Artikel beantragt, ist
die  Vorverfahrenskammer  jedoch  der  Auffassung,  dass  es  solcher
Maßnahmen  bedarf,  um  Beweismittel  zu  sichern,  die  sie  für  die
Verteidigung im Hauptverfahren als wesentlich erachtet, so konsultiert sie
den  Ankläger  bezüglich  der  Frage,  ob  er  diese  Maßnahmen  aus  gutem
Grund nicht beantragt hat. Gelangt die Vorverfahrenskammer aufgrund der
Konsultation  zu  dem  Schluss,  dass  die  Nichtbeantragung  dieser
Maßnahmen  durch  den  Ankläger  nicht  gerechtfertigt  ist,  so  kann  die
Vorverfahrenskammer diese Maßnahmen aus eigener Initiative ergreifen.

b) Der Ankläger kann gegen die Entscheidung der Vorverfahrenskammer,
nach  diesem Absatz  aus  eigener  Initiative  tätig  zu  werden,  Beschwerde
einlegen. Über die Beschwerde wird beschleunigt verhandelt.

(4) Die  Zulässigkeit  der  nach  diesem Artikel für  das  Hauptverfahren  gesicherten
oder  gesammelten  Beweismittel  oder  des  darüber  aufgenommenen Protokolls
richtet  sich im Hauptverfahren  nach Artikel 69;  die  Beweiswürdigung erfolgt
durch die Hauptverfahrenskammer.

Artikel 57 Aufgaben und Befugnisse der Vorverfahrenskammer

(1) Sofern  in  diesem  Statut  nichts  anderes  bestimmt  ist,  nimmt  die  Vorverfah-
renskammer ihre Aufgaben in Übereinstimmung mit diesem Artikel wahr.

(2)

a)  Von  der  Vorverfahrenskammer  erlassene  Anordnungen  oder
Entscheidungen nach den Artikeln 15, 18, 19, 54 Absatz 2, 61 Absatz 7 und
72 bedürfen der Zustimmung der Mehrheit ihrer Richter.

b)  In  allen  anderen  Fällen  kann  ein  einzelner  Richter  der  Vorverfah-
renskammer  die  in  diesem  Statut  vorgesehenen  Aufgaben  wahrnehmen,
sofern in der Verfahrens- und Beweisordnung oder durch Stimmenmehrheit
der Vorverfahrenskammer nichts anderes bestimmt wird.

(3) Neben  ihren  anderen  Aufgaben  aufgrund  dieses  Statuts  kann  die  Vorverfah-
renskammer

a)  auf  Antrag  des  Anklägers  die  für  die  Zwecke  der  Ermittlungen
erforderlichen Anordnungen und Befehle erlassen;

b)  auf  Antrag  einer  festgenommenen  oder  einer  aufgrund  einer  Ladung
nach  Artikel  58  erschienenen  Person  die  notwendigen  Anordnungen
erlassen, einschließlich der in Artikel 56 beschriebenen Maßnahmen, und
sich um die notwendige Zusammenarbeit nach Teil 9 bemühen, um ihr bei
der Vorbereitung ihrer Verteidigung behilflich zu sein; 

c)  erforderlichenfalls  für  den  Schutz  von  Opfern  und  Zeugen  und  die
Wahrung ihrer Privatsphäre, die Sicherung von Beweismitteln, den Schutz
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der festgenommenen oder  aufgrund einer  Ladung erschienenen Personen
sowie  den  Schutz  von  Informationen,  welche  die  nationale  Sicherheit
betreffen, Sorge tragen;

d)  den  Ankläger  ermächtigen,  bestimmte  Ermittlungsmaßnahmen  im
Hoheitsgebiet  eines  Vertragsstaats  vorzunehmen,  ohne  sich  der
Zusammenarbeit dieses Staates nach Teil 9 versichert zu haben, wenn die
Vorverfahrenskammer,  nach  Möglichkeit  unter  Berücksichtigung  der
Auffassungen  des  betreffenden  Staates,  in  dieser  Sache  entschieden  hat,
dass  der  Staat  eindeutig  nicht  in  der  Lage  ist,  ein  Ersuchen  um
Zusammenarbeit nach Teil 9 zu erledigen, weil keine zuständige Behörde
beziehungsweise  kein  zuständiger  Teil  seines  Justizsystems  für  die
Erledigung eines solchen Ersuchens zur Verfügung steht;

e)  die  Staaten  nach  Artikel 93  Absatz 1  Buchstabe k  um  ihre
Zusammenarbeit im Hinblick auf vorsorgliche Maßnahmen für die Zwecke
der  Einziehung  ersuchen,  insbesondere  zum  letztendlichen  Nutzen  der
Opfer, wenn nach Artikel 58 ein Haftbefehl oder eine Ladung ergangen ist
und unter gebührender Berücksichtigung der Beweiskraft der Beweismittel
und  der  Rechte  der  betroffenen  Parteien,  wie  in  diesem Statut  und  der
Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehen.

Artikel 58 Erlass eines Haftbefehls oder einer Ladung durch die 
Vorverfahrenskammer

(1) Jederzeit nach Einleitung der Ermittlungen erlässt die Vorverfahrenskammer auf
Antrag  des  Anklägers  einen  Haftbefehl  gegen  eine  Person,  wenn  sie  nach
Prüfung  des  Antrags  und  der  Beweismittel  oder  anderer  vom  Ankläger
beigebrachter Informationen zu der Überzeugung gelangt ist,

a)  dass  begründeter  Verdacht  besteht,  dass  die  Person  ein  der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begangen hat,
und

b) dass die Festnahme der Person notwendig erscheint,

i) um sicherzustellen, dass sie zur Verhandlung erscheint,

ii)  um  sicherzustellen,  dass  sie  die  Ermittlungen  oder  das
Gerichtsverfahren nicht behindert oder gefährdet, oder

iii)  um  sie  gegebenenfalls  an  der  weiteren  Begehung  dieses
Verbrechens  oder  eines  damit  im  Zusammenhang  stehenden,  der
Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs  unterliegenden  Verbrechens  zu
hindern, das sich aus den gleichen Umständen ergibt.

(2) Der Antrag des Anklägers enthält

a) den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu
ihrer Identifizierung,

b)  eine  konkrete  Bezugnahme  auf  die  der  Gerichtsbarkeit  des
Gerichtshofs  unterliegenden  Verbrechen,  welche  die  Person  begangen
haben soll,
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c)  eine  knappe  Darstellung  des  Sachverhalts,  der  angeblich  die
Tatbestandsmerkmale dieser Verbrechen erfüllt,

d)  eine  Zusammenfassung  der  Beweismittel  sowie  aller  anderen
Informationen,  die  den  Verdacht  begründen,  dass  die  Person  diese
Verbrechen begangen hat, und

e)  den  Grund,  aus  dem der  Ankläger  die  Festnahme  der  Person  für
notwendig hält. 

(3) Der Haftbefehl enthält

a) den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu ihrer
Identifizierung,

b) eine konkrete Bezugnahme auf die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegenden  Verbrechen,  derentwegen  die  Festnahme  der  Person
beantragt wird, und

c)  eine  knappe  Darstellung  des  Sachverhalts,  der  angeblich  die
Tatbestandsmerkmale dieser Verbrechen erfüllt.

(4) Der Haftbefehl bleibt bis zu einer anderslautenden Anordnung des Gerichtshofs
in Kraft.

(5) Auf  der  Grundlage  des  Haftbefehls  kann  der  Gerichtshof  um die  vorläufige
Festnahme  oder  die  Festnahme  und  Überstellung  der  Person  nach  Teil 9
ersuchen.

(6) Der Ankläger kann bei der Vorverfahrenskammer die Änderung des Haftbefehls
durch Änderung der darin aufgeführten Verbrechen oder Aufnahme zusätzlicher
Verbrechen  beantragen.  Die  Vorverfahrenskammer  ändert  den  Haftbefehl
entsprechend, wenn ihrer Überzeugung nach begründeter Verdacht besteht, dass
die Person diese anderen oder zusätzlichen Verbrechen begangen hat.

(7) Anstelle eines Haftbefehls kann der Ankläger beantragen, dass die Vorverfah-
renskammer  die  Person  lädt.  Besteht  nach  Überzeugung  der  Vorverfah-
renskammer  begründeter  Verdacht,  dass  die  Person  das  ihr  zur  Last  gelegte
Verbrechen begangen hat und dass eine Ladung  ausreicht, um ihr Erscheinen vor
dem Gerichtshof  sicherzustellen,  so erlässt  sie  die  Ladung,  mit  der  freiheits-
behränkende Bedingungen (außer Freiheitsentzug) verknüpft sein können, wenn
das einzelstaatliche Recht dies vorsieht. Die Ladung enthält

a) den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu ihrer
Identifizierung,

b) den Termin, an dem die Person zu erscheinen hat,

c) eine konkrete Bezugnahme auf die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegenden Verbrechen, welche die Person begangen haben soll, und

d)  eine  knappe  Darstellung  des  Sachverhalts,  der  angeblich  die
Tatbestandsmerkmale des Verbrechens erfüllt.

(8) Die Ladung ist der Person zuzustellen.
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Artikel 59 Festnahmeverfahren im Gewahrsamsstaat

(1) Ein  Vertragsstaat,  dem  ein  Ersuchen  um  vorläufige  Festnahme  oder  um
Festnahme  und  Überstellung  zugegangen  ist,  ergreift  sofort  Maßnahmen  zur
Festnahme  der  fraglichen  Person  in  Übereinstimmung mit  seinen  Rechtsvor-
schriften und mit Teil 9.

(2) Die festgenommene Person wird umgehend der zuständigen Justizbehörde im
Gewahrsamsstaat  vorgeführt,  die  in  Übereinstimmung  mit  dem Recht  dieses
Staates feststellt, dass

a) sich der Haftbefehl auf sie bezieht,

b)  sie  entsprechend  einem  ordnungsgemäßen  Verfahren  festgenommen
wurde und

c) ihre Rechte geachtet wurden.

(3) Die  festgenommene  Person  hat  das  Recht,  bei  der  zuständigen  Behörde  im
Gewahrsamsstaat  die  vorläufige  Haftentlassung  bis  zur  Überstellung  zu
beantragen.

(4) Bei der Entscheidung über einen solchen Antrag prüft die zuständige Behörde im
Gewahrsamsstaat,  ob in  Anbetracht  der  Schwere  der  angeblichen Verbrechen
dringende  und  außergewöhnliche  Umstände  vorliegen,  die  eine  vorläufige
Haftentlassung  rechtfertigen,  und  ob  durch  die  notwendigen  Sicherheitsvor-
kehrungen  gewährleistet  ist,  dass  der  Gewahrsamsstaat  seine  Pflicht  zur
Überstellung  der  Person  an  den  Gerichtshof  erfüllen  kann.  Der  zuständigen
Behörde des Gewahrsamsstaats steht es nicht frei, zu prüfen, ob der Haftbefehl
nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstaben a und b ordnungsgemäß erlassen wurde.

(5) Die Vorverfahrenskammer wird von jedem Antrag auf vorläufige Haftentlassung
in Kenntnis  gesetzt  und erteilt  der  zuständigen Behörde im Gewahrsamsstaat
Empfehlungen.  Diese  zieht  die  Empfehlungen,  einschließlich  etwaiger
Empfehlungen betreffend Maßnahmen zur Verhütung der Flucht, vollständig in
Betracht, bevor sie ihre Entscheidung fällt.

(6) Wird  der  Person  vorläufige  Haftentlassung  gewährt,  so  kann  die  Vorverfah-
renskammer hierzu regelmäßige Berichte verlangen.

(7) Sobald eine Anordnung auf Überstellung der Person getroffen wurde, ist diese
vom Gewahrsamsstaat so bald wie möglich an den Gerichtshof zu überstellen.

Artikel 60 Einleitende Verfahrensschritte vor dem Gerichtshof

(1) Nach Überstellung einer Person an den Gerichtshof oder ihrem freiwilligen oder
aufgrund einer Ladung erfolgten Erscheinen vor dem Gerichtshof überzeugt sich
die Vorverfahrenskammer davon, dass die Person über die ihr zur Last gelegten
Verbrechen sowie über ihre Rechte aufgrund dieses Statuts belehrt worden ist,
einschließlich  des  Rechts,  ihre  vorläufige  Haftentlassung  bis  zum
Hauptverfahren zu beantragen.

(2) Eine  Person,  gegen  die  ein  Haftbefehl  ergangen  ist,  kann  ihre  vorläufige
Haftentlassung bis zum Hauptverfahren beantragen. Liegen nach Überzeugung
der Vorverfahrenskammer die in Artikel 58 Absatz 1 genannten Voraussetzungen

- Akademie Menschenrecht - ebook-Ausgabe 703



Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs

vor, so bleibt die Person weiterhin in Haft. Andernfalls wird sie mit oder ohne
Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

(3) Die  Vorverfahrenskammer  überprüft  regelmäßig  ihre  Entscheidung  über  die
Haftentlassung der Person oder die Aufrechterhaltung der Haft;  sie kann dies
jederzeit  auf  Antrag  des  Anklägers  oder  der  Person  tun.  Nach  dieser
Überprüfung kann sie ihre Entscheidung über die Aufrechterhaltung der Haft, die
Haftentlassung oder Auflagen für die Haftentlassung ändern, wenn sie überzeugt
ist, dass veränderte Umstände dies erfordern.

(4) Die  Vorverfahrenskammer  stellt  sicher,  dass  eine  Person  nicht  wegen
unentschuldbarer Verzögerungen seitens des Anklägers unangemessen lange in
Untersuchungshaft gehalten wird. Tritt eine solche Verzögerung ein, so erwägt
der Gerichtshof die Haftentlassung der Person mit oder ohne Auflagen.

(5) Bei  Bedarf kann die  Vorverfahrenskammer einen Haftbefehl  erlassen,  um die
Anwesenheit einer auf freien Fuß gesetzten Person sicherzustellen.

Artikel 61 Bestätigung der Anklage vor dem Hauptverfahren

(1) Vorbehaltlich  des  Absatzes 2  hält  die  Vorverfahrenskammer  innerhalb  einer
angemessenen  Frist  nach  Überstellung  der  Person  oder  ihrem  freiwilligen
Erscheinen  vor  dem  Gerichtshof  eine  mündliche  Verhandlung  ab,  um  die
Anklagepunkte  zu  bestätigen,  die  der  Ankläger  zum  Gegenstand  des
Hauptverfahrens zu machen beabsichtigt. Die mündliche Verhandlung findet in
Anwesenheit  des  Anklägers  und  des  Angeschuldigtens  sowie  seines
Rechtsbeistands statt.

(2) Die Vorverfahrenskammer kann auf Ersuchen des Anklägers oder aus eigener
Initiative  in  Abwesenheit  des  Angeschuldigten  eine  mündliche  Verhandlung
abhalten,  um  die  Anklagepunkte  zu  bestätigen,  die  der  Ankläger  zum
Gegenstand  des  Hauptverfahrens  zu  machen  beabsichtigt,  wenn  der
Angeschuldigte.

a) auf sein Anwesenheitsrecht verzichtet hat oder

b)  flüchtig  oder  unauffindbar  ist  und  alle  angemessenen  Maßnahmen
ergriffen  worden  sind,  um  sein  Erscheinen  vor  dem  Gerichtshof
sicherzustellen  und  ihn  über  die  Anklagepunkte  sowie  über  die
bevorstehende Verhandlung betreffend deren Bestätigung zu unterrichten.

In diesem Fall wird der Angeschuldigte  durch einen Rechtsbeistand vertreten,
wenn  die  Vorverfahrenskammer  entscheidet,  dass  dies  im  Interesse  der
Rechtspflege liegt.

(3) Innerhalb einer angemessenen Frist vor der mündlichen Verhandlung

a) erhält der Angeschuldigte eine Abschrift des Schriftstücks, aus dem die
Anklagepunkte  hervorgehen,  die  der  Ankläger  zum  Gegenstand  des
Hauptverfahrens zu machen beabsichtigt, und

b) wird der Angeschuldigte von den Beweismitteln in Kenntnis gesetzt, auf
die  sich  der  Ankläger  bei  der  mündlichen  Verhandlung  zu  stützen
beabsichtigt.
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Die  Vorverfahrenskammer  kann  die  Offenlegung  von  Informationen  für  die
Zwecke der Verhandlung anordnen.

(4) Vor der mündlichen Verhandlung kann der Ankläger die Ermittlungen fortsetzen,
und  er  kann  Anklagepunkte  ändern  oder  zurücknehmen.  Der  Angeschuldigte
wird unter Wahrung einer angemessenen Frist vor der mündlichen Verhandlung
von der Änderung oder Rücknahme von Anklagepunkten in Kenntnis gesetzt.
Werden Anklagepunkte zurückgenommen, so teilt der Ankläger der Vorverfah-
renskammer die Gründe dafür mit.

(5) Bei der mündlichen Verhandlung belegt der Ankläger jeden Anklagepunkt durch
ausreichende  Beweise,  um den  dringenden  Verdacht  zu  begründen,  dass  der
Angeschuldigte  das  ihm  zur  Last  gelegte  Verbrechen  begangen  hat.  Der
Ankläger kann sich auf schriftliche oder summarische Beweise stützen und ist
nicht  gehalten,  die  Zeugen  aufzurufen,  deren  Aussage  bei  dem  Verfahren
erwartet wird.

(6) Bei der Verhandlung kann der Angeschuldigte

a) Einwendungen gegen die Anklagepunkte vorbringen,

b) die vom Ankläger beigebrachten Beweismittel anfechten und

c) Beweismittel beibringen.

(7) Die Vorverfahrenskammer stellt auf der Grundlage der mündlichen Verhandlung
fest, ob ausreichende Beweise für den dringenden Verdacht vorliegen, dass der
Angeschuldigte jedes der ihm zur Last gelegten Verbrechen begangen hat. Auf
der Grundlage ihrer Feststellungen

a) bestätigt die Vorverfahrenskammer diejenigen Anklagepunkte, bezüglich
deren sie entschieden hat, dass ausreichende Beweise vorliegen, und weist
den  Angeschuldigten  einer  Hauptverfahrenskammer  zu,  die  das
Hauptverfahren hinsichtlich der bestätigten Anklagepunkte durchführt;

b)  lehnt  die  Vorverfahrenskammer  die  Bestätigung  derjenigen
Anklagepunkte  ab,  bezüglich  deren  sie  entschieden  hat,  dass  keine
ausreichenden Beweise vorliegen;

c)  vertagt  die  Vorverfahrenskammer  die  mündliche  Verhandlung  und
ersucht den Ankläger zu erwägen,

i)  zu  einem  bestimmten  Anklagepunkt  weitere  Beweismittel
beizubringen oder weitere Ermittlungen durchzuführen oder

ii) einen Anklagepunkt zu ändern, weil die beigebrachten Beweismittel
den Nachweis für die Begehung eines anderen der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens zu erbringen scheinen.

(8) Lehnt  die  Vorverfahrenskammer  die  Bestätigung eines  Anklagepunkts  ab,  so
schließt dies nicht aus, dass der Ankläger später dessen Bestätigung aufgrund
zusätzlicher Beweismittel beantragt.

(9) Nach Bestätigung der  Anklagepunkte  und  vor  Beginn  der  Hauptverhandlung
kann  der  Ankläger  mit  Genehmigung  der  Vorverfahrenskammer  und  nach
Benachrichtigung des Angeklagten die Anklagepunkte ändern. Beabsichtigt der
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Ankläger, weitere Anklagepunkte hinzuzufügen oder bestehende Anklagepunkte
durch  schwererwiegende  zu  ersetzen,  so  muss  zu  deren  Bestätigung  eine
mündliche  Verhandlung  nach  diesem  Artikel stattfinden.  Nach  Beginn  der
Hauptverhandlung  kann  der  Ankläger  mit  Genehmigung  der  Hauptverfah-
renskammer die Anklagepunkte zurücknehmen.

(10) Jeder zuvor ergangene Befehl tritt bezüglich aller Anklagepunkte außer Kraft,
die  von  der  Vorverfahrenskammer  nicht  bestätigt  oder  vom  Ankläger
zurückgenommen worden sind.

(11) Nach Bestätigung der Anklagepunkte in Übereinstimmung mit diesem Artikel
setzt  das  Präsidium  eine  Hauptverfahrenskammer  ein,  die  vorbehaltlich  des
Absatzes 9  und  des  Artikels 64  Absatz 4  für  die  Durchführung  des
anschließenden  Verfahrens  zuständig  ist  und  jede  Aufgabe  der  Vorverfah-
renskammer wahrnehmen kann, die in diesem Verfahren von Belang ist und zur
Anwendung kommen kann.

Teil 6: Hauptverfahren

Artikel 62 Ort des Hauptverfahrens

Sofern  nichts  anderes  beschlossen  wird,  findet  das  Hauptverfahren  am  Sitz  des
Gerichtshofs statt.

Artikel 63 Verhandlung in Anwesenheit des Angeklagten

(1) Der Angeklagte hat während der Verhandlung anwesend zu sein.

(2) Stört der vor dem Gerichtshof anwesende Angeklagte wiederholt den Verlauf der
Verhandlung,  so  kann  die  Hauptverfahrenskammer  ihn  entfernen  lassen  und
sorgt  dann  dafür,  dass  er  von  außerhalb  des  Gerichtssaals  die  Verhandlung
verfolgen und seinem Rechtsbeistand Weisungen erteilen kann, bei Bedarf mit
Hilfe  von  Kommunikationstechnologie.  Diese  Maßnahmen  werden  nur  in
Ausnahmefällen, nachdem sich andere vertretbare Alternativen als unzulänglich
erwiesen haben, und nur für die unbedingt notwendige Dauer getroffen.

Artikel 64 Aufgaben und Befugnisse der Hauptverfahrenskammer

(1) Die  in  diesem Artikel  genannten  Aufgaben  und Befugnisse  der  Hauptverfah-
renskammer  werden  in  Übereinstimmung  mit  diesem  Statut  sowie  der
Verfahrens- und Beweisordnung wahrgenommen.

(2) Die  Hauptverfahrenskammer  stellt  sicher,  dass  das  Hauptverfahren  fair  und
zügig  verläuft  und  unter  voller  Beachtung  der  Rechte  des  Angeklagten  und
gebührender Berücksichtigung des Schutzes der Opfer und Zeugen geführt wird.

(3) Die Hauptverfahrenskammer,  der in Übereinstimmung mit diesem Statut eine
Sache für das Hauptverfahren zugewiesen worden ist, 

a) berät sich mit den Parteien und beschließt die Verfahren, die erforderlich
sind,  um  eine  faire  und  zügige  Durchführung  des  Hauptverfahrens  zu
gewährleisten,
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b)  bestimmt  die  im  Hauptverfahren  zu  verwendende  Sprache  oder  zu
verwendenden Sprachen und

c) sorgt vorbehaltlich anderer einschlägiger Bestimmungen dieses Statuts
rechtzeitig vor  Beginn der  Verhandlung für  die  Offenlegung zuvor nicht
offengelegter  Schriftstücke  oder  Informationen,  damit  eine  hinreichende
Vorbereitung auf die Verhandlung möglich ist.

(4) Soweit dies für ihre wirksame und faire Arbeitsweise erforderlich ist, kann die
Hauptverfahrenskammer  Vorfragen  an  die  Vorverfahrenskammer  oder,  im
Bedarfsfall, an einen anderen verfügbaren Richter in der Vorverfahrensabteilung
verweisen.

(5) Nach  Benachrichtigung  der  Parteien  kann  die  Hauptverfahrenskammer
gegebenenfalls verfügen, dass Verhandlungen über Anklagen, die gegen mehrere
Angeklagte erhoben worden sind, verbunden oder getrennt werden.

(6) In Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor oder während der Hauptverhandlung kann
die Hauptverfahrenskammer, soweit erforderlich,

a)  alle  in  Artikel 61  Absatz 11  genannten  Aufgaben  der  Vorverfah-
renskammer wahrnehmen;

b)  die  Anwesenheit  und  Aussage  von  Zeugen und die  Beibringung von
Schriftstücken und anderen Beweismitteln verlangen, soweit notwendig mit
Hilfe der Staaten, wie in diesem Statut vorgesehen;

c) für den Schutz vertraulicher Informationen sorgen;

d) die Beibringung von Beweismitteln zusätzlich zu den von den Parteien
bereits  vor  dem  Hauptverfahren  gesammelten  oder  während  des
Hauptverfahrens vorgelegten Beweismitteln anordnen;

e) für den Schutz des Angeklagten, der Zeugen und der Opfer sorgen; 

f) alle sonstigen Angelegenheiten entscheiden, die von Belang sind.

(7) Die  Verhandlung  ist  öffentlich.  Die  Hauptverfahrenskammer  kann  jedoch
feststellen,  dass  aufgrund  besonderer  Umstände  bestimmte  Teile  der
Verhandlung  für  die  in  Artikel 68  genannten  Zwecke  oder  zum  Schutz
vertraulicher  oder  schutzwürdiger  Informationen,  die  im  Zuge  der
Beweiserhebung  vorgelegt  werden,  unter  Ausschluss  der  Öffentlichkeit
stattfinden müssen.

(8)

a)  Zu  Beginn  der  Verhandlung  lässt  die  Hauptverfahrenskammer  dem
Angeklagten die zuvor  von der  Vorverfahrenskammer bestätigte  Anklage
vorlesen.  Die  Hauptverfahrenskammer  überzeugt  sich  davon,  dass  der
Angeklagte die Art der gegen ihn erhobenen Anklage versteht. Sie gibt ihm
Gelegenheit, ein Geständnis in Übereinstimmung mit Artikel 65 abzulegen
oder sich für nicht schuldig zu erklären.

b)  In  der  Verhandlung  kann  der  vorsitzende  Richter  prozessleitende
Verfügungen erlassen, insbesondere auch, um die faire und unparteiische
Führung  des  Verfahrens  sicherzustellen.  Vorbehaltlich  etwaiger
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Verfügungen  des  vorsitzenden  Richters  können  die  Parteien  in
Übereinstimmung mit diesem Statut Beweismittel vorlegen.

(9) Die Hauptverfahrenskammer ist unter anderem befugt, auf Antrag einer Partei
oder aus eigener Initiative

a) über die Zulässigkeit beziehungsweise Erheblichkeit von Beweismitteln
zu entscheiden und

b)  alle  erforderlichen  Maßnahmen  zur  Aufrechterhaltung  der  Ordnung
während der Verhandlung zu treffen.

(10) Die Hauptverfahrenskammer stellt sicher, dass ein vollständiges Verhandlungs-
protokoll, welches das Verfahren korrekt wiedergibt, erstellt und vom Kanzler
geführt und aufbewahrt wird.

Artikel 65 Verfahren nach einem Geständnis

(1) Legt der Angeklagte ein Geständnis nach Artikel 64 Absatz 8 Buchstabe a ab, so
stellt die Hauptverfahrenskammer fest, ob

a) der Angeklagte die Art und die Folgen des Geständnisses versteht,

b)  das  Geständnis  vom  Angeklagten  nach  hinreichender  Beratung  mit
seinem Verteidiger freiwillig abgelegt wird und

c) das Geständnis durch die Tatsachen untermauert wird, die hervorgehen
aus

i) den vom Ankläger erhobenen Anklagepunkten, die der Angeklagte
zugibt,

ii)  allen vom Ankläger  vorgelegten Unterlagen,  welche die Anklage
erhärten und die der Angeklagte anerkennt, und

iii) allen sonstigen Beweismitteln, beispielsweise Zeugenaussagen, die
vom Ankläger oder vom Angeklagten beigebracht werden.

(2) Ist die Hauptverfahrenskammer davon überzeugt, dass die in Absatz 1 genannten
Umstände  erwiesen  sind,  so  erachtet  sie  den  gesamten  Tatbestand  des
Verbrechens, auf das sich das Geständnis bezieht, als durch das Geständnis und
etwaige  zusätzlich  beigebrachte  Beweismittel  erwiesen;  sie  kann  den
Angeklagten wegen dieses Verbrechens verurteilen.

(3) Ist  die  Hauptverfahrenskammer  nicht  davon  überzeugt,  dass  die  in  Absatz 1
genannten  Umstände  erwiesen  sind,  so  erachtet  sie  das  Geständnis  als  nicht
abgelegt;  in diesem Fall ordnet sie die Fortsetzung des Hauptverfahrens nach
dem in diesem Statut vorgesehenen gewöhnlichen Verfahren an; sie kann die
Sache an eine andere Hauptverfahrenskammer verweisen.

(4) Ist  die  Hauptverfahrenskammer  der  Auffassung,  dass  im  Interesse  der
Gerechtigkeit,  insbesondere  im  Interesse  der  Opfer,  eine  vollständigere
Tatsachendarstellung erforderlich ist, so kann die Hauptverfahrenskammer 

a)  den  Ankläger  ersuchen,  zusätzliche  Beweismittel,  einschließlich
Zeugenaussagen, beizubringen oder

b)  die  Fortsetzung  des  Hauptverfahrens  nach  dem  in  diesem  Statut

708 - Akademie Menschenrecht -  ebook-Ausgabe



Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs

vorgesehenen gewöhnlichen Verfahren anordnen; in diesem Fall erachtet sie
das  Geständnis  als  nicht  abgelegt;  sie  kann  die  Sache  an  eine  andere
Hauptverfahrenskammer verweisen.

(5) Erörterungen zwischen dem Ankläger und der Verteidigung in Bezug auf eine
Änderung der Anklagepunkte, das Geständnis oder die zu verhängende Strafe
sind für den Gerichtshof nicht bindend.

Artikel 66 Unschuldsvermutung

(1) Jeder gilt  als unschuldig, solange seine Schuld nicht in Übereinstimmung mit
dem anwendbaren Recht vor dem Gerichtshof nachgewiesen ist.

(2) Die Beweislast für die Schuld des Angeklagten liegt beim Ankläger.

(3) Für eine Verurteilung des Angeklagten muss der Gerichtshof von der Schuld des
Angeklagten so überzeugt sein, dass kein vernünftiger Zweifel besteht.

Artikel 67 Rechte des Angeklagten

(1) Der Angeklagte hat Anspruch darauf, dass über die gegen ihn erhobene Anklage
öffentlich  nach  Maßgabe  dieses  Statuts  und  in  billiger  Weise  unparteiisch
verhandelt  wird;  außerdem hat  er  in  gleicher  Weise  Anspruch  auf  folgende
Mindestgarantien:

a) Er ist unverzüglich und im einzelnen in einer Sprache, die er vollständig
versteht und spricht, über Art, Grund und Inhalt der gegen ihn erhobenen
Anklage zu unterrichten,

b)  er  muss  hinreichend  Zeit  und  Gelegenheit  zur  Vorbereitung  seiner
Verteidigung  und  zum  freien  und  vertraulichen  Verkehr  mit  einem
Verteidiger seiner Wahl haben,

c) es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen,

d)  vorbehaltlich  des  Artikels 63  Absatz 2  muss  er  bei  der  Verhandlung
anwesend  sein  und  sich  selbst  verteidigen  dürfen  oder  durch  einen
Verteidiger seiner Wahl verteidigen lassen; falls er keinen Verteidiger hat,
ist  er  über  das  Recht,  einen  Verteidiger  in  Anspruch  zu  nehmen,  zu
unterrichten; ihm ist  vom Gerichtshof ein Verteidiger beizuordnen,  wenn
dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist, und zwar unentgeltlich,
wenn ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers fehlen, 

e) er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und
das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für
die  Belastungszeugen  geltenden  Bedingungen  erwirken.  Er  darf  auch
Gründe, welche die Strafbarkeit ausschließen, geltend machen und sonstige
aufgrund dieses Statuts zulässige Beweismittel beibringen,

f) er kann die unentgeltliche Beiziehung eines sachkundigen Dolmetschers
und die Übersetzungen verlangen, die erforderlich sind, um dem Gebot der
Fairness Genüge zu tun, wenn Teile des Verfahrens oder dem Gerichtshof
vorgelegte  Schriftstücke  nicht  in  einer  Sprache  gehalten  sind,  die  der
Angeklagte vollständig versteht und spricht,

g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen
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oder  sich schuldig zu  bekennen,  und er  darf  schweigen,  ohne dass  sein
Schweigen  bei  der  Feststellung  von  Schuld  oder  Unschuld  in  Betracht
gezogen wird,

h) er kann eine unbeeidigte mündliche oder schriftliche Erklärung zu seiner
Verteidigung abgeben, und

i)  es  darf  ihm  weder  eine  Umkehr  der  Beweislast  noch  eine
Widerlegungspflicht auferlegt werden.

(2) Neben anderen in diesem Statut vorgesehenen Offenlegungen legt der Ankläger,
so  bald  wie  möglich,  der  Verteidigung  die  in  seinem  Besitz  oder  seiner
Verfügungsgewalt befindlichen Beweismittel offen, die seiner Überzeugung nach
die Unschuld des Angeklagten beweisen oder zu beweisen geeignet sind, dessen
Schuld  mildern  oder  die  Glaubwürdigkeit  der  vom  Ankläger  beigebrachten
Beweismittel beeinträchtigen können. Bei Zweifeln hinsichtlich der Anwendung
dieses Absatzes entscheidet der Gerichtshof.

Artikel 68 Schutz der Opfer und Zeugen und ihre Teilnahme am Verfahren

(1) Der  Gerichtshof  trifft  geeignete  Maßnahmen  zum Schutz  der  Sicherheit,  des
körperlichen und seelischen Wohles, der Würde und der Privatsphäre der Opfer
und  Zeugen.  Dabei  zieht  der  Gerichtshof  alle  maßgeblichen  Umstände  in
Betracht,  namentlich  Alter,  Geschlecht  im Sinne  des  Artikels 7  Absatz 3  und
Gesundheitszustand sowie die Art des Verbrechens, insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich, soweit es mit sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt oder
Gewalt  gegen  Kinder  zusammenhängt.  Der  Ankläger  trifft  diese  Maßnahmen
insbesondere  während  der  Ermittlungen  und  der  Strafverfolgung  solcher
Verbrechen.  Diese Maßnahmen dürfen die Rechte des Angeklagten sowie die
Fairness und Unparteilichkeit  des Verfahrens nicht beeinträchtigen oder damit
unvereinbar sein.

(2) Als  Ausnahme  vom Grundsatz  der  öffentlichen  Verhandlung nach  Artikel 67
können die Kammern des Gerichtshofs zum Schutz der Opfer und Zeugen oder
des Angeklagten einen Teil des Verfahrens unter Ausschluss der Öffentlichkeit
führen  oder  die  Vorlage  von  Beweisen  mittels  elektronischer  oder  sonstiger
besonderer  Mittel  gestatten.  Diese  Maßnahmen  werden  insbesondere  im Fall
eines Opfers sexueller Gewalt oder eines Kindes getroffen, das Opfer oder Zeuge
ist, es sei denn, der Gerichtshof ordnet unter Berücksichtigung aller Umstände,
insbesondere der Auffassungen der Opfer oder Zeugen, etwas anderes an.

(3) Sind  die  persönlichen  Interessen  der  Opfer  betroffen,  so  gestattet  der
Gerichtshof,  dass  ihre  Auffassungen  und  Anliegen  in  von  ihm  für  geeignet
befundenen  Verfahrensabschnitten  in  einer  Weise  vorgetragen  und  behandelt
werden,  welche  die  Rechte  des  Angeklagten  sowie  die  Fairness  und
Unparteilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigt oder damit unvereinbar ist.
Diese  Auffassungen  und  Anliegen  können  in  Übereinstimmung  mit  der
Verfahrens-  und  Beweisordnung  von  den  gesetzlichen  Vertretern  der  Opfer
vorgetragen werden, wenn der Gerichtshof dies für angebracht hält.

(4) Die Abteilung für Opfer und Zeugen kann den Ankläger und den Gerichtshof im
Hinblick  auf  angemessene  Schutzmaßnahmen,  Sicherheitsvorkehrungen,
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Beratung und Hilfe nach Artikel 43 Absatz 6 beraten.

(5) Kann die Offenlegung von Beweismitteln oder Informationen aufgrund dieses
Statuts  zu einer  ernsten  Gefährdung der  Sicherheit  eines  Zeugen  oder  seiner
Familie führen, so kann der Ankläger diese für die Zwecke jedes vor Eröffnung
des Hauptverfahrens  geführten  Verfahrens  zurückhalten und statt  dessen eine
Zusammenfassung  vorlegen.  Diese  Maßnahmen  müssen  in  einer  Weise
angewendet werden, welche die Rechte des Angeklagten sowie die Fairness und
Unparteilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigt oder damit unvereinbar ist.

(6) Ein Staat kann darum ersuchen, dass die notwendigen Maßnahmen zum Schutz
seiner  Bediensteten  oder  Vertreter  sowie  vertraulicher  oder  schutzwürdiger
Informationen getroffen werden.

Artikel 69 Beweismittel

(1) Vor seiner Aussage verpflichtet sich jeder Zeuge in Übereinstimmung mit der
Verfahrens- und Beweisordnung, in seinem Zeugnis die Wahrheit zu sagen. 

(2) Ein  Zeuge  muss  für  sein  Zeugnis  in  der  Verhandlung persönlich  erscheinen,
vorbehaltlich  der  in  Artikel 68  oder  in  der  Verfahrens-  und  Beweisordnung
vorgesehenen Maßnahmen.  Der  Gerichtshof  kann  auch  nach  Maßgabe  dieses
Statuts und in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung das mit
Hilfe  der  Video-  oder  Audiotechnik  direktübertragene  (mündliche)  oder
aufgezeichnete Zeugnis eines Zeugen sowie die Vorlage von Schriftstücken oder
schriftlichen  Wortprotokollen  gestatten.  Diese Maßnahmen dürfen  die  Rechte
des Angeklagten nicht beeinträchtigen oder mit ihnen unvereinbar sein.

(3) Die  Parteien  können  in  Übereinstimmung  mit  Artikel 64  die  Beweismittel
beibringen,  die  für  die  Sache erheblich sind.  Der  Gerichtshof  ist  befugt,  die
Beibringung  sämtlicher  Beweismittel  zu  verlangen,  die  er  für  die
Wahrheitsfindung für erforderlich hält. 

(4) Der  Gerichtshof  kann  in  Übereinstimmung  mit  der  Verfahrens-  und
Beweisordnung  über  die  Erheblichkeit  oder  Zulässigkeit  jedes  Beweismittels
entscheiden, wobei er unter anderem die Beweiskraft des Beweismittels und alle
Nachteile in Betracht zieht, die sich für ein faires Verfahren oder für eine faire
Bewertung des Zeugnisses eines Zeugen möglicherweise daraus ergeben.

(5) Der Gerichtshof achtet  und wahrt  die  in  der  Verfahrens-  und Beweisordnung
vorgesehenen Rechte in Bezug auf Vertraulichkeit. 

(6) Der Gerichtshof verlangt  nicht  den Nachweis  allgemein bekannter  Tatsachen,
kann sie jedoch als offenkundig anerkennen.

(7) Beweismittel, die durch Verletzung dieses Statuts oder international anerkannter
Menschenrechte erlangt wurden, sind nicht zulässig, wenn 

a) die Verletzung erhebliche Zweifel  an ihrer  Glaubwürdigkeit  entstehen
lässt oder

b) ihre Zulassung im grundsätzlichen Widerspruch zur Ordnungsmäßigkeit
des Verfahrens stehen und dieser schweren Schaden zufügen würde.

(8) Bei der Entscheidung über die Erheblichkeit oder Zulässigkeit  der von einem
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Staat  gesammelten  Beweismittel  entscheidet  der  Gerichtshof  nicht  über  die
Anwendung der Rechtsvorschriften dieses Staates.

Artikel 70 Straftaten gegen die Rechtspflege

(1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit über folgende Straftaten gegen seine
Rechtspflege, wenn diese vorsätzlich verübt werden:

a)  Falschaussage,  wenn nach Artikel 69 Absatz 1 die  Verpflichtung
bestand, die Wahrheit zu sagen;

b) Vorlage von Beweismitteln,  von denen die Partei  weiß,  dass sie
falsch, ge- oder verfälscht sind;

c)  Beeinflussung  eines  Zeugen  durch  Vorteilsgewährung,
Behinderung oder Störung des Erscheinens oder des Zeugnisses eines
Zeugen,  Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Zeugen wegen seines
Zeugnisses,  Vernichtung  oder  Fälschung  von  Beweismitteln  oder
Störung der Beweisaufnahme;

d)  Behinderung  oder  Einschüchterung  eines  Bediensteten  des
Gerichtshofs oder Beeinflussung desselben durch Vorteilsgewährung
mit dem Ziel, ihn zu zwingen oder zu veranlassen, seine Pflichten gar
nicht oder nicht ordnungsgemäß wahrzunehmen;

e) Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Bediensteten des Gerichtshofs
wegen von ihm oder einem anderen Bediensteten wahrgenommener
Pflichten;

f)  Forderung  oder  Annahme  einer  Bestechung  durch  einen
Bediensteten  des  Gerichtshofs  im  Zusammenhang  mit  seinen
Dienstpflichten.

(2) Der  Gerichtshof  übt  seine  Gerichtsbarkeit  über  Straftaten  nach  diesem
Artikel  entsprechend  den  in  der  Verfahrens-  und  Beweisordnung
vorgesehenen  Grundsätzen  und  Verfahren  aus.  Die  Bedingungen,  unter
denen dem Gerichtshof  internationale  Zusammenarbeit  im Hinblick auf
seine Verfahren nach diesem Artikel gewährt wird, richten sich nach dem
innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates.

(3) Im Fall einer Verurteilung kann der Gerichtshof eine Freiheitsstrafe von
höchstens fünf Jahren oder eine Geldstrafe in Übereinstimmung mit der
Verfahrens- und Beweisordnung oder beides verhängen.

(4)

a) Jeder Vertragsstaat dehnt seine Strafgesetze, durch die Straftaten
gegen seine eigenen Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren unter Strafe
gestellt werden, auf die in diesem Artikel genannten Straftaten gegen
die  Rechtspflege  aus,  die  in  seinem Hoheitsgebiet  oder  von einem
seiner Staatsangehörigen begangen werden.

b)Auf Ersuchen des Gerichtshofs, wenn er dies für angebracht hält,
unterbreitet der Vertragsstaat die Sache seinen zuständigen Behörden
zwecks Strafverfolgung. Diese Behörden behandeln diese Sachen mit
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Sorgfalt  und  stellen  ausreichende  Mittel  zu  deren  wirksamer
Abwicklung bereit.

Artikel 71 Strafmaßnahmen wegen ordnungswidrigen Verhaltens vor Gericht

(1) Der Gerichtshof kann vor  ihm anwesende Personen,  die  sich ordnungswidrig
verhalten, etwa durch Störung seines Verfahrens oder vorsätzliche Weigerung,
seine Anordnungen zu befolgen, durch Ordnungsmittel wie vorübergehende oder
dauernde Entfernung aus dem Gerichtssaal, Geldstrafe oder andere ähnliche in
der  Verfahrens-  und  Beweisordnung  vorgesehene  Maßnahmen,  nicht  jedoch
durch Freiheitsstrafe, bestrafen.

(2) Die in Absatz 1 enthaltenen Maßnahmen werden nach den in der Verfahrens- und
Beweisordnung vorgesehenen Verfahren verhängt.

Artikel 72 Schutz von Informationen betreffend die nationale Sicherheit 

(1) Dieser Artikel findet in jedem Fall  Anwendung,  in dem die Offenlegung von
Informationen oder Schriftstücken eines Staates nach dessen Auffassung seine
nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigen würde. Dazu gehören die Fälle,
die  in  den  Geltungsbereich  des  Artikels 56  Absätze 2  und  3,  des  Artikels 61
Absatz 3,  des  Artikels 64  Absatz 3,  des  Artikels 67  Absatz 2,  des  Artikels 68
Absatz 6, des Artikels 87 Absatz 6 und des Artikels 93 fallen, sowie die Fälle,
die in einem sonstigen Verfahrensabschnitt auftreten, in dem sich die Frage einer
solchen Offenlegung stellen kann.

(2) Dieser Artikel findet auch Anwendung, wenn eine Person, die zur Beibringung
von  Informationen  oder  Beweismitteln  aufgefordert  wurde,  diese  verweigert
oder die Angelegenheit aus dem Grund an den Staat verwiesen hat, dass eine
Offenlegung die nationalen Sicherheitsinteressen dieses Staates beeinträchtigen
würde,  und  der  betreffende  Staat  bestätigt,  dass  eine  Offenlegung  seiner
Auffassung nach seine nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigen würde.

(3) Dieser  Artikel  lässt  die  Erfordernisse  der  Vertraulichkeit  nach  Artikel 54
Absatz 3 Buchstaben e und f und die Anwendung des Artikels 73 unberührt.

(4) Erfährt  ein  Staat,  dass  Informationen  oder  Unterlagen  dieses  Staates  in
irgendeinem Abschnitt des Verfahrens offengelegt werden oder wahrscheinlich
offengelegt werden sollen, und ist er der Auffassung, dass die Offenlegung seine
nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigen würde, so hat er das Recht, dem
Verfahren beizutreten, um eine Regelung dieser Frage in Übereinstimmung mit
diesem Artikel herbeizuführen.

(5) Würde die Offenlegung von Informationen nach Auffassung eines Staates dessen
nationale Sicherheitsinteressen beeinträchtigen, so unternimmt dieser Staat alle
angemessenen Schritte, um gemeinsam mit dem Ankläger, der Verteidigung oder
der  Vorverfahrenskammer  beziehungsweise  der  Hauptverfahrenskammer  zu
versuchen,  die  Angelegenheit  auf  dem  Weg  der  Zusammenarbeit  zu  regeln.
Dabei kann es sich insbesondere um folgende Schritte handeln:

a) Änderung oder Klarstellung des Ersuchens,

b) eine Entscheidung des Gerichtshofs über die Erheblichkeit der verlangten
Informationen  oder  Beweismittel  oder  eine  Entscheidung,  ob  die
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Beweismittel,  obzwar  erheblich,  nicht  von  einer  anderen  Stelle  als  dem
ersuchten Staat erlangt werden könnten oder wurden,

c) Erlangung der Informationen oder Beweismittel von einer anderen Stelle
oder in anderer Form oder

d) Einigung über die Bedingungen, unter denen die verlangte Hilfe gewährt
werden  könnte,  so  unter  anderem  durch  die  Beibringung  von
Zusammenfassungen  oder  redigierten  Textfassungen,  Beschränkung  der
Offenlegung,  Verfahren  unter  Ausschluss  der  Öffentlichkeit  oder  der
Gegenpartei  oder sonstige aufgrund des Statuts und der Verfahrens- und
Beweisordnung zulässige Schutzmaßnahmen.

(6) Wurden  alle  angemessenen Schritte  unternommen,  um die  Angelegenheit  auf
dem Weg  der  Zusammenarbeit  zu  regeln,  und  gibt  es  nach  Auffassung  des
Staates keine Möglichkeiten oder Voraussetzungen für  die Bereitstellung oder
Offenlegung  der  Informationen  oder  Unterlagen,  ohne  dass  seine  nationalen
Sicherheitsinteressen beeinträchtigt werden, so teilt er dem Ankläger oder dem
Gerichtshof die konkreten Gründe für seine Entscheidung mit, sofern nicht die
konkrete Darlegung der Gründe selbst zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung
der nationalen Sicherheitsinteressen dieses Staates führen würde.

(7) Danach  kann  der  Gerichtshof,  sofern  er  entscheidet,  dass  die  Beweismittel
erheblich  und  für  den Nachweis  der  Schuld oder  Unschuld  des  Angeklagten
erforderlich sind, folgende Maßnahmen ergreifen:

a) Wird die Offenlegung der Informationen oder der Unterlage aufgrund
eines Ersuchens um Zusammenarbeit nach Teil 9 oder unter den in Absatz 2
beschriebenen  Umständen  verlangt  und  hat  der  Staat  den  in  Artikel  93
Absatz 4  genannten  Ablehnungsgrund  geltend  gemacht,  so  kann  der
Gerichtshof,

i)  bevor  er  zu  einem  in  Absatz 7  Buchstabe a  Ziffer ii  genannten
Schluss  gelangt,  um  weitere  Konsultationen  zur  Prüfung  der
Darlegungen  des  Staates  ersuchen  wozu  gegebenenfalls  auch
Verhandlungen  unter  Ausschluss  der  Öffentlichkeit  und  der
Gegenpartei gehören können,

ii)  wenn er  zu  dem Schluss  gelangt,  dass  der  ersuchte  Staat  durch
Geltendmachung  des  Ablehnungsgrunds  nach  Artikel 93  Absatz 4
unter den gegebenen Umständen nicht in Übereinstimmung mit seinen
Verpflichtungen  aus  dem  Statut  handelt,  die  Angelegenheit  unter
Angabe  der  Gründe  für  seinen  Schluss  in  Übereinstimmung  mit
Artikel 87 Absatz 7 verweisen, und

iii)  im  Verfahren  gegen  den  Angeklagten  hinsichtlich  des
Erwiesenseins  oder  Nichterwiesenseins  einer  Tatsache  die  Schlüsse
ziehen, die unter den Umständen angebracht erscheinen,

oder
b) unter allen anderen Umständen

i) die Offenlegung anordnen, oder
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ii) soweit er die Offenlegung nicht anordnet, im Verfahren gegen den
Angeklagten hinsichtlich des Erwiesenseins  oder Nichterwiesenseins
einer  Tatsache  die  Schlüsse  ziehen,  die  unter  den  Umständen
angebracht erscheinen.

Artikel 73 Informationen oder Unterlagen von Dritten

Wird  ein  Vertragsstaat  vom  Gerichtshof  ersucht,  Unterlagen  oder  Informationen  zur
Verfügung zu stellen, die sich in seinem Gewahrsam, in seinem Besitz oder unter seiner
Verfügungsgewalt befinden und die ihm von einem Staat, einer zwischenstaatlichen oder
internationalen Organisation unter dem Vorbehalt der Vertraulichkeit offengelegt worden
sind,  so  ersucht  er  den  Urheber  um seine  Zustimmung zu  deren  Offenlegung.  Ist  der
Urheber  ein  Vertragsstaat,  so  gibt  er  entweder  die  Zustimmung  zur  Offenlegung  der
Informationen  oder  Unterlagen oder  verpflichtet  sich,  vorbehaltlich des Artikels 72 die
Frage der Offenlegung mit dem Gerichtshof zu regeln. Ist der Urheber kein Vertragsstaat
und  verweigert  er  die  Zustimmung  zur  Offenlegung,  so  teilt  der  ersuchte  Staat  dem
Gerichtshof  mit,  dass  er  wegen  einer  gegenüber  dem  Urheber  zuvor  eingegangenen
Verpflichtung zur Geheimhaltung nicht in der Lage ist, die Unterlagen oder Informationen
zur Verfügung zu stellen.

Artikel 74 Anforderungen an das Urteil

(1) Alle Richter der Hauptverfahrenskammer sind in jeder Phase der Verhandlung
und während der gesamten Dauer ihrer Beratungen anwesend.  Das Präsidium
kann fallweise, soweit verfügbar, einen oder mehrere Ersatzrichter bestimmen,
die der Verhandlung in jeder Phase beiwohnen und an die Stelle eines Mitglieds
der Hauptverfahrenskammer treten,  wenn dieses  nicht  in  der  Lage ist,  weiter
anwesend zu sein.

(2) Das Urteil der Hauptverfahrenskammer gründet sich auf ihre Beweiswürdigung
und  das  gesamte  Verfahren.  Das  Urteil  darf  nicht  über  die  in  der  Anklage
dargestellten  Tatsachen und Umstände  und  etwaige  Änderungen der  Anklage
hinausgehen.  Der  Gerichtshof  darf  seinem  Urteil  lediglich  die  Beweismittel
zugrunde legen, die während der Verhandlung beigebracht und vor ihm erörtert
wurden.

(3) Die Richter bemühen sich, ihr Urteil einstimmig zu fällen; gelingt dies nicht, so
ergeht das Urteil durch die Mehrheit der Richter.

(4) Die Beratungen der Hauptverfahrenskammer bleiben geheim.

(5) Das  Urteil  ergeht  schriftlich  und  enthält  eine  vollständige  und  begründete
Darstellung der Ergebnisse  der Beweiswürdigung und der Schlussfolgerungen
der  Hauptverfahrenskammer.  Die  Hauptverfahrenskammer  erlässt  ein
einheitliches  Urteil.  Besteht  keine  Einstimmigkeit,  so  enthält  das  Urteil  der
Hauptverfahrenskammer die Auffassungen der Mehrheit und die der Minderheit.
Das Urteil oder eine Zusammenfassung des Urteils wird in öffentlicher Sitzung
verkündet.

Artikel 75 Wiedergutmachung für die Opfer

(1) Der Gerichtshof stellt Grundsätze für die Wiedergutmachung auf, die an oder in
Bezug auf die Opfer zu leisten ist, einschließlich Rückerstattung, Entschädigung
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und  Rehabilitierung.  Auf  dieser  Grundlage  kann  der  Gerichtshof  in  seiner
Entscheidung entweder  auf  Antrag oder  unter  außergewöhnlichen  Umständen
aus eigener Initiative den Umfang und das Ausmaß des Schadens, Verlustes oder
Nachteils feststellen, der den Opfern oder in Bezug auf die Opfer entstanden ist,
wobei er die Grundsätze nennt, aufgrund deren er tätig wird.

(2) Der  Gerichtshof  kann  eine  Anordnung  unmittelbar  gegen  den  Verurteilten
erlassen,  in  der  er  die  den Opfern oder  in  Bezug auf  die  Opfer  zu leistende
angemessene  Wiedergutmachung,  wie  Rückerstattung,  Entschädigung  und
Rehabilitierung, im einzelnen festlegt. 

Gegebenenfalls  kann  der  Gerichtshof  anordnen,  dass  die  zuerkannte
Wiedergutmachung über den in Artikel 79 vorgesehenen Treuhandfonds erfolgt.

(3) Vor  Erlass  einer  Anordnung  nach  diesem  Artikel  kann  der  Gerichtshof  zu
Eingaben  seitens  oder  zugunsten  des  Verurteilten,  der  Opfer,  anderer
interessierter  Personen  oder  interessierter  Staaten  auffordern,  die  er
berücksichtigt.

(4) In  Wahrnehmung seiner  Befugnis  nach diesem Artikel  kann  der  Gerichtshof,
nachdem  eine  Person  wegen  eines  der  Gerichtsbarkeit  des  Gerichtshofs
unterliegenden Verbrechens verurteilt worden ist, entscheiden, ob es notwendig
ist,  Maßnahmen nach Artikel 93 Absatz 1 treffen zu lassen,  um eine von ihm
nach dem vorliegenden Artikel erlassene Anordnung in Kraft zu setzen.

(5) Ein  Vertragsstaat  setzt  eine  nach  diesem  Artikel  ergangene  Entscheidung  in
Kraft, als fände Artikel 109 auf diesen Artikel Anwendung.

(6) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige er die Rechte der Opfer
nach einzelstaatlichem Recht oder nach dem Völkerrecht.

Artikel 76 Strafspruch

(1) Im Fall einer Verurteilung prüft die Hauptverfahrenskammer die zu verhängende
angemessene  Strafe  und  berücksichtigt  dabei  die  während  der  Verhandlung
beigebrachten  Beweismittel  und  die  Anträge,  die  für  den  Strafspruch  von
Bedeutung sind. 

(2) Sofern nicht Artikel 65 Anwendung findet und vor Abschluss der Verhandlung
kann die Hauptverfahrenskammer aus eigener Initiative beziehungsweise muss
sie auf Antrag des Anklägers oder des Angeklagten in Übereinstimmung mit der
Verfahrens- und Beweisordnung eine weitere mündliche Verhandlung abhalten,
um  zusätzliche  Beweismittel  oder  Anträge  entgegenzunehmen,  die  für  den
Strafspruch von Bedeutung sind. 

(3) Findet  Absatz 2  Anwendung,  so werden  Eingaben  nach Artikel 75  bei  der  in
Absatz 2 genannten  weiteren  mündlichen  Verhandlung und erforderlichenfalls
bei jeder zusätzlichen mündlichen Verhandlung entgegengenommen.

(4) Die Strafe wird in öffentlicher Sitzung und soweit möglich in Anwesenheit des
Angeklagten verkündet.
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Teil 7: Strafen

Artikel 77 Anwendbare Strafen

(1) Vorbehaltlich des Artikels 110 kann der Gerichtshof über eine Person, die wegen
eines in  Artikel 5  dieses  Statuts  genannten Verbrechens verurteilt  worden  ist,
eine der folgenden Strafen verhängen:

a)  eine  zeitlich  begrenzte  Freiheitsstrafe  bis  zu  einer  Höchstdauer  von
30 Jahren;

b) eine lebenslange Freiheitsstrafe, wenn dies durch die außergewöhnliche
Schwere des Verbrechens und die persönlichen Verhältnisse des Verurteilten
gerechtfertigt ist.

(2) Neben der Freiheitsstrafe kann der Gerichtshof folgendes anordnen:

a)  eine  Geldstrafe  nach  den  in  der  Verfahrens-  und  Beweisordnung
enthaltenen Kriterien;

b)  die  Einziehung  des  Erlöses,  des  Eigentums  und  der  Vermögensge-
genstände, die unmittelbar oder mittelbar aus diesem Verbrechen stammen,
unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter.

Artikel 78 Festsetzung der Strafe

(1) Bei  der  Festsetzung  der  Strafe  berücksichtigt  der  Gerichtshof  in
Übereinstimmung  mit  der  Verfahrens-  und  Beweisordnung  Faktoren  wie  die
Schwere des Verbrechens und die persönlichen Verhältnisse des Verurteilten.

(2) Bei der Verhängung einer Freiheitsstrafe rechnet der Gerichtshof die aufgrund
seiner Anordnung zuvor in Haft verbrachte Zeit an. Der Gerichtshof kann alle
sonst im Zusammenhang mit dem Verhalten, das dem Verbrechen zugrunde liegt,
in Haft verbrachten Zeiten anrechnen. 

(3) Ist  eine Person mehr als eines Verbrechens für schuldig befunden worden,  so
verhängt der Gerichtshof eine Strafe für jedes Verbrechen und eine Gesamtstrafe
unter Angabe der Gesamtlänge der Freiheitsstrafe. Diese darf nicht kürzer sein
als  die  höchste  verhängte  Einzelstrafe;  sie  darf  30 Jahre Freiheitsentzug oder
eine lebenslange Freiheitsstrafe  entsprechend Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe b
nicht überschreiten.

Artikel 79 Treuhandfonds

(1) Auf Beschluss der Versammlung der Vertragsstaaten wird zugunsten der Opfer
von Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen, und der
Angehörigen der Opfer ein Treuhandfonds errichtet.

(2) Der  Gerichtshof  kann  anordnen,  dass  durch  Geldstrafen  oder  Einziehung
erlangte Gelder und sonstiges Eigentum auf Anordnung des Gerichtshofs an den
Treuhandfonds überwiesen werden.

(3) Der Treuhandfonds wird nach Kriterien verwaltet, die von der Versammlung der
Vertragsstaaten festzulegen sind.
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Artikel 80 Unberührtheit der einzelstaatlichen Anwendung von Strafen und 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften

Dieser  Teil  lässt  die  Anwendung  der  in  den  einzelstaatlichen  Rechtsvorschriften
vorgesehenen Strafen durch die Staaten ebenso unberührt wie die Rechtsvorschriften von
Staaten, welche die in diesem Teil vorgesehenen Strafen nicht kennen
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